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Erster Teil 

Einsetzung des Untersuchungsausschusses 
und Verlauf des Untersuchungsverfahrens sowie Parallelverfahren 

A. Einsetzung, Auftrag und Konstituierung 
des Untersuchungsausschusses 

I. Vorgeschichte des Untersuchungsverfahrens 

Im Dezember 1997 waren verschiedene angebliche 
rechtsextremistische Vorfälle im Zusammenhang mit 
der Bundeswehr Gegenstand der Presseberichter-
stattung. 

So berichtete unter anderem DER SPIEGEL über ei-
nen Vortrag des ehemaligen Rechtsterroristen Man-
fred Roeder am 24. Januar 1995 vor Angehörigen des 
Akademiestabes der Führungsakademie der Bundes-
wehr in Hamburg. Das NDR-Magazin PANORAMA 
griff unentgeltliche Materiallieferungen der Bundes-
wehr an das unter anderem von Roeder gegründete 
Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk auf. Der 
STERN veröffentlichte einen Artikel zu rechtsextre-
mistischen Aktivitäten einiger Soldaten an der Luft-
lande-/Lufttransportschule in Altenstadt/Schongau. 
BILD am SONNTAG gab die sogenannte eidesstattli-
che Versicherung eines Grundwehrdienstleistenden 
wieder, der regelmäßig stattfindende rechtsradikale 
Vorfälle in der 5. Kompanie des Fallschirmjägerba-
taillons 313 im niedersächsischen Varel behauptete. 
Der Fernsehsender PRO 7 strahlte Aufzeichnungen 
eines in den Diensträumen der Luftlande-/Lufttrans-
portschule hergestellten Videos aus, das Bundes-
wehrsoldaten bei der Darstellung nationalsozialisti-
scher Grußformeln und Zeichen zeigte. 

Am 10. Dezember 1997 unterrichtete der Bundesmi-
nister der Verteidigung den Verteidigungsausschuß 
des Deutschen Bundestages (70. Sitzung) über die 
bis dahin bekannten Umstände dieser Vorfälle. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion, Abgeordneter Walter Kolbow, erklärte, daß die 
Medienberichterstattung zu den Vorgängen ein kata-
strophales Bild gäbe und dies deshalb für das Parla-
ment eine besondere Bedeutung habe. Der Bundes-
tag trage auch für das inte rnationale Ansehen 
Deutschlands und seiner Armee Verantwortung. Er 
selbst befürworte die Einrichtung eines Untersu-
chungsausschusses. 

Bundesminister Rühe dagegen vertrat die Auffas-
sung, ein Untersuchungsausschuß schade dem Anse-
hen der Bundeswehr, weil der Eindruck entstehen 
müsse, daß man einen Untersuchungsausschuß über 
die Bundeswehr einrichte. 

In der anschließenden Plenardebatte des Deutschen 
Bundestags am 10. Dezember 1997 (209. Sitzung) be-
richtete der Verteidigungsminister dem Parlament zu 
dem Vortrag Roeders vor dem Akademiestab der 
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg 
und über die Abgabe von Material aus Altbeständen 
der Bundeswehr an das „Deutsch-Russische Gemein

-

schaftswerk". Erneut wehrte er sich gegen Pauschal-
verurteilungen der Bundeswehr. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion, Abgeordneter Walter Kolbow, erklärte, daß sei-
ner Fraktion die vom Verteidigungsminister gegebe-
nen Erklärungen nicht ausreichten. Es erscheine 
kaum glaubhaft, daß hohe Offiziere einen ihnen Un-
bekannten ohne jegliche Prüfung zu einem Vortrag 
über ein sensibles Thema in einer Einrichtung zulie-
ßen, die wegen ihrer Aufgabe und internationalen 
Funktion zu besonderer Sorgfalt verpflichtet sei. Er 
halte es für hilfreich, wenn sich das Parlament mit 
der Angelegenheit beschäftige. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU

-

Fraktion, Abgeordneter Paul Breuer, schlug vor, eine 
unabhängige Expertenkommission zu bilden, die 
eine objektive Bestandsaufnahme der Vorfälle in der 
Bundeswehr vornehmen solle. Er sei überzeugt, daß 
die Streitkräfte keinen Nährboden für rechtsradika-
les und extremistisches Gedankengut böten. 

Die verteidigungspolitische Spreche rin der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Abgeordnete Angelika 
Beer, warf dem Bundesminister der Verteidigung vor, 
sich in seiner bisherigen Amtszeit nicht genügend 
um politische Bildung und Innere Führung bemüht 
zu haben. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der F.D.P.-
Fraktion, Abgeordneter Günther Nolting, schlug eine 
Enquete-Kommission des Bundestages über Radika-
lismus in der Gesellschaft vor. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungs-
ausschusses, Abgeordneter Dieter Heistermann 
(SPD), forde rte für seine Fraktion die Einrichtung ei-
nes Untersuchungsausschusses. 

Am 11. Dezember 1997 beauftragte der Bundesmini-
ster der Verteidigung den Abteilungsleiter Recht im 
Bundesministerium der Verteidigung mit der Aufklä-
rung der Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit 
der Vortragsveranstaltung Manfred Roeders am 
24. Januar 1995 vor dem Akademiestab der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr in Hamburg stan-
den sowie mit der Aufklärung der mit den Mate rial-
lieferungen für das „Deutsch-Russische Gemein-
schaftswerk" zusammenhängenden Vorgänge. Dazu 
stattete er ihn mit allen Vollmachten aus und entband 
ihn von jeglichen Weisungen. Den Bericht legte der 
Abteilungsleiter Recht binnen eines Monats dem 
Verteidigungsminister vor. Das Bundesministerium 
der Verteidigung leitete den Bericht am 13. Januar 
1998 dem Verteidigungsausschuß zu; vgl. Anhang: 
Materialien V. 

Mit der Aufklärung der Vorwürfe rechtsextremisti

-

scher Vorfälle in Varel beauftragte der Inspekteur 
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des Heeres am 19. Dezember 1997 den Stellver-
tretenden Kommandeur des Kommandos Luftbeweg-
liche Kräfte/4. Division in Regensburg. 

II. Einsetzung und Konstituierung des Untersuchungs-
ausschusses; Untersuchungsauftrag 

Am 12. Dezember 1997 befaßte sich der Verteidi-
gungsausschuß in seiner 71. Sitzung auf Antrag der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
erneut mit den bekanntgewordenen rechtsextremi-
stischen Vorkommnissen in der Bundeswehr. Beide 
Fraktionen hatten zudem den Antrag gestellt, der 
Verteidigungsausschuß möge sich als Untersu-
chungsausschuß gemäß Artikel 45 a Abs. 2 GG kon-
stituieren, ohne daß diese Anträge bereits einen Un-
tersuchungsauftrag enthielten. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion, Abgeordneter Walter Kolbow, wies auf die ein-
mütige Beschlußlage seiner Fraktion hin. Der Unter-
suchungsausschuß solle sich mit den rechtsextremi-
stischen Vorkommnissen an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg und an anderen Stand-
orten der Bundeswehr beschäftigen. 

Die verteidigungspolitische Spreche rin der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Abgeordnete Angelika 
Beer, warf dem Bundesminister der Verteidigung vor, 
den Verteidigungsausschuß am 10. Dezember 1997 
nicht vollständig informiert zu haben. Sie wolle von 
ihm selbst und nicht von der Presse unterrichtet wer-
den. Sie befürworte die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU

-

Fraktion, Abgeordneter Paul Breuer, erklärte, es sei 
das verfassungsrechtlich eingeräumte Recht einer 
qualifizierten Minderheit zu fordern, daß der Vertei-
digungsausschuß als Untersuchungsausschuß gemäß 
Artikel 45 a Abs. 2 GG eingesetzt werde. Nach Auf-
fassung seiner Fraktion sei undenkbar, daß der Ein-
druck entstehen dürfe, die Bundeswehr insgesamt 
käme vor den Untersuchungsausschuß. Dennoch 
werde man konstruktiv an der Aufklärung der Ein-
zelfälle mitarbeiten. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der F.D.P.-
Fraktion, Abgeordneter Günther Nolting, vertrat die 
Auffassung, es reiche aus, wenn die Vorfälle vom 
Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages 
und vom Bundesministerium der Verteidigung auf-
geklärt würden. Seine Fraktion werde einem Unter-
suchungsausschuß nicht zustimmen. 

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Ab-
geordneter Kurt Rossmanith (CDU/CSU), stellte dar-
aufhin die Einsetzung des Verteidigungsausschusses 
als Untersuchungsausschuß gemäß Artikel 45 a 
Abs. 2 GG mit den Stimmen der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als qualifizierter 
Minderheit fest. 

Am 14. Januar 1998 trat der Verteidigungsausschuß 
in seiner 73. Sitzung zur Konstituierung des 1. Unter-
suchungsausschusses gemäß Artikel 45 a Abs. 2 GG 
zusammen. 

Die von der SPD-Fraktion zum Gegenstand der par

-

lamentarischen Untersuchung eingebrachten Anträ

-

ge vom 22. Dezember 1997, 12. und 13. Januar 1998 
(Beratungsunterlagen 13/001 - 003) wurden in der 
Fassung vom 14. Januar 1998 (Beratungsunterlage 
13/005) zusammengefaßt. Dieser Antrag war Bera-
tungsgrundlage der konstituierenden Sitzung des 
Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsaus-
schuß gemäß Artikel 45a Abs. 2 GG in der 13. Wahl-
periode. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte am 
13. Januar 1998 einen Antrag auf Festsetzung des 
Untersuchungsgegenstandes ein (Beratungsunterla-
ge 13/004), der den der SPD-Fraktion im Umfang des 
Untersuchungsgegenstandes übertraf. 

Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU- und F.D.P. hat-
ten von Anfang an die Notwendigkeit einer parla-
mentarischen Untersuchung der rechtsextremisti-
schen Vorkommnisse bestritten und verzichteten auf 
einen eigenen Antrag zur Festlegung des Untersu-
chungsgegenstandes. 

Der Antrag der SPD wurde mit den Stimmen der 
SPD-Fraktion und der Gruppe der PDS, bei Enthal-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-
nommen. Die anwesenden Abgeordneten der CDU/ 
CSU und der F.D.P. beteiligten sich nicht an der Ab-
stimmung. 

Der zuvor behandelte Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN wurde abgelehnt. 

Der somit beschlossene Untersuchungsauftrag (Bera-
tungsunterlage 13/005) lautete: 

Konstituierung des Verteidigungsausschusses als 
Untersuchungsausschuß nach Artikel 45 a Abs. 2 des 
Grundgesetzes (GG) 

Der Verteidigungsausschuß konstituiert sich zur par-
lamentarischen Untersuchung von rechtsextremisti-
schen Vorkommnissen an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg und an anderen Stand-
orten der Bundeswehr als Untersuchungsausschuß 
nach Artikel 45a Abs. 2 GG. 

Gegenstand der Untersuchungen soll dabei sein: 

1. die gegenwärtige innere Lage der Bundeswehr, 
insbesondere 

1.1 die geistige Orientierung der Vorgesetzten 
und ihre Bindung an die freiheitlich demokra-
tische Grundordnung und an das Leitbild des 
Staatsbürgers in Uniform, u. a. am Beispiel der 
Einladung eines Rechtsterroristen und seines 
Vortrages an der Führungsakademie der Bun-
deswehr in Hamburg und seiner weiteren 
Kontakte zur Bundeswehr und in diesem Zu-
sammenhang: 

1.1.1. Materiallieferungen der Bundeswehr 
und Nutzung von Bundeswehrliegen-
schaften durch verfassungsfeindliche 
Organisationen, u. a. am Beispiel des 
„Deutsch-Russischen Gemeinschafts-
werkes". 

1.1.2. die damit in Verbindung stehenden 
Vorgänge zwischen anderen Bundes-
behörden und Dienststellen des Bun- 
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desministers der Verteidigung und 
den Nachrichtendiensten. 

1.2. das Menschenbild, das Führungsverhalten 
und der Stellenwert der Aus- und Weiterbil-
dung, u. a. an den Beispielen der ausländer-
feindlichen Vorfälle in Detmold, der Video-
Skandale in Hammelburg und Schneeberg 
sowie der rechtsextremistischen Vorfälle in 
Altenstadt/Schongau, Landsberg und Varel; 

2. die Rahmenbedingungen für die Innere Führung 
und die politische Bildung, insbesondere 

2.1. ob angepaßtes Verhalten in der Führungshier-
archie immer mehr die Zivil- bzw. Militärcou-
rage ersetzt; 

2.2. ob der erweiterte Auftrag der Bundeswehr 
und ob beispielsweise die Einsätze in Kambo-
dscha, Somalia und Bosnien das Verständnis 
von Innerer Führung verändert haben; 

2.3. ob Wehrbeschwerde- und Wehrdisziplinar-
ordnung noch strikt nach ihrem Wesensgehalt 
und vor allem nach dem Leitbild des Staats-
bürgers in Uniform angewendet werden. 

3. die Konsequenzen, die aus den Berichten des/der 
Wehrbeauftragten zu rechtsextremistischem Ver-
halten von Soldaten zur Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen für die Innere Führung und 
die politische Bildung und zu unzulässigen For-
men der Traditionspflege gezogen wurden. 

4. die Realität des Traditionsverhaltens, insbesonde-
re 

4.1. die Formen der Traditionspflege, u. a. am Bei-
spiel des Traditionsraumes beim Jagdbomber-
geschwader 33 in  Michel;  

4.2. ob die Traditionspflege und das Traditionsver-
halten noch mit dem Traditionserlaß von 1982 
übereinstimmen. 

5. ob und zu welchem Zeitpunkt die Bundesregie-
rung über die rechtsextremistischen Vorfälle infor-
miert war und was sie unternommen bzw. unter-
lassen hat, um diesem Sachverhalt zuvorzukom-
men bzw. abzuhelfen. 

6. die Verantwortung des Bundesministeriums der 
Verteidigung für die vorgenannten Fälle und das 
Führungsverhalten des Ministers und die Auswir-
kungen seiner Personalentscheidungen auf das 
Vertrauen der Angehörigen der Bundeswehr. 

III. Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses 

1. Mitglieder des Untersuchungsausschusses 

Ordentliche Mitglieder: 

CDU/CSU: 

Adam 	 Ulrich 
Augustinowitz 	 Jürgen 
Breuer 	 Paul 
Feilcke 	 Jochen 
Janovsky 	 Georg 
Kossendey 	 Thomas 
Krautscheid 	 Andreas 

Dr. Lamers (Heidelberg) 	Karl A. 
Dr. Pflüger 	 Friedbert 
Raidel 	 Hans 
Rauber 	 Helmut 
Reichardt (Mannheim) 	Klaus Dieter 
Rossmanith 	 Kurt  J. 
Schulze 	 Frederick 
Siebert 	 Bernd 
Sikora 	 Jürgen 
Zierer 	 Benno 

SPD: 

Erler 	 Gernot 
Göllner 	 Uwe 
Heistermann 	 Dieter 
Höfer 	 Gerd 
Kolbow 	 Walter 
Leidinger 	 Robert  
Neumann(Gotha) 	 Gerhard 
Opel 	 Manfred 
Palis 	 Kurt  
Schulte (Hameln) 	 Brigitte 
Schumann 	 Ilse 
Wohlleben 	 Verena 
Zapf 	 Uta 
Zumkley 	 Peter 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Beer 	 Angelika 
Nachtwei 	 Winfried 
Sterzing 	 Christian 

F.D.P.: 

Lühr 	 Uwe 
Nolting 	 Günther 
Prof. Dr. Ortleb 	 Rainer 

PDS: 

Dr. Jacob 	 Willibald 
Graf v. Einsiedel 	 Heinrich 

Stellvertretende Mitglieder: 

CDU/CSU: 

Francke (Hamburg) 	Klaus 
Hauser (Esslingen) 	 Otto 
Prof. Dr. Jüttner 	 Egon 
Köhler (Hainspitz) 	 Hans-Ulrich 
Koschyk 	 Hartmut 
Laumann 	 Karl Josef 
Michels 	 Meinolf 
Pfeiffer 	 Angelika 
Polenz 	 Ruprecht 
Pretzlaff 	 Marlies 
Reichard (Dresden) 	 Christa 
Dr. Ruck 	 Christian 
Seiters 	 Rudolf 
Schmidt (Fürth) 	 Christian 
Dr. Uelhoff 	 Klaus-Dieter 
Wonneberger 	 Michael 
Würzbach 	 Peter Kurt  
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SPD: 

Antretter 	 Robert  
Bertl 	 Hans-Werner 
Fuchs (Verl) 	 Katrin 
Horn 	 Erwin 
Iwersen 	 Gabriele 
Kastning 	 Ernst 
Körper 	 Fritz Rudolf 
Kröning 	 Volker 
Meißner 	 Herbert  
Pfannenstein 	 Georg 
Schild 	 Horst 
Titze-Stecher 	 Uta 
Vergin 	 Siegfried 
Voigt (Frankfurt) 	 Karsten D. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Buntenbach 	 Annelle  
Knoche 	 Monika 
Dr. Lippelt 	 Helmut 

F.D.P.: 

van Essen 	 Jörg 
Dr. Feldmann 	 Olaf 
Koppelin 	 Jürgen 

PDS: 

Schenk 	 Christina 
Zwerenz 	 Gerhard 

2. Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 

In ständiger Praxis und in verfassungskonformer 
Auslegung von Artikel 45 a Abs. 2 GG war der Vorsit-
zende des Verteidigungsausschusses, Abgeordneter 
Kurt Rossmanith (CDU/CSU), zugleich Vorsitzender 
des Untersuchungsausschusses. In gleicher Weise 
nahm der stellvertretende Vorsitzende des Verteidi-
gungsausschusses, Abgeordneter Dieter Heister-
mann (SPD), die Funktion des stellvertretenden Vor-
sitzenden im Untersuchungsausschuß wahr. 

Auf die in der 1. Sitzung des Untersuchungsaus-
schusses am 14. Januar 1998 von der Sprecherin der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geäußerte 
Bitte, der Vorsitzende möge für sich selbst über eine 
eventuell bestehende Befangenheit gegenüber dem 
Untersuchungsthema entscheiden, erklärten sowohl 
die CDU/CSU-Fraktion als auch die Fraktion der 
SPD und die Fraktion der F.D.P. dem Vorsitzenden 
ihr Vertrauen. 

Der stellvertretende Vorsitzende, Abgeordneter Die-
ter Heistermann (SPD), führte dazu aus, weder in der 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages noch 
in der Rechtsprechung sei der Tatbestand der Befan-
genheit eines Ausschußvorsitzenden bekannt. 

3. Sprecher und Berichterstatter 

Die verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktio-
nen bzw. Gruppe im Verteidigungsausschuß, Abge-
ordneter Paul Breuer (CDU/CSU), Abgeordneter 
Walter Kolbow (SPD), Abgeordnete Angelika Beer 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Abgeordneter Gün-
ther Nolting (F.D.P.) und Abgeordneter Hein rich Graf 

von Einsiedel (PDS) nahmen auch im Untersu-
chungsausschuß diese Funktion war. 

Zu Berichterstattern im Untersuchungsausschuß wur-
den in der konstituierenden Sitzung durch ihre Frak-
tionen bzw. Gruppe folgende Mitglieder bestimmt: 

CDU/CSU: 

Abgeordneter Thomas Kossendey 
Abgeordneter Andreas Krautscheid 
Abgeordneter Christian Schmidt (Fürth) 

SPD: 

Abgeordneter Volker Kröning 
Abgeordneter Peter Zumkley 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abgeordneter Winfried Nachtwei 

F.D.P.: 

Abgeordneter Günther Nolting 

PDS: 

Abgeordneter Gerhard Zwerenz 

4. Mitarbeiter der Fraktionen und der Gruppe; Sekretariat des 
Untersuchungsausschusses 

Die Fraktionen und die Gruppe haben folgende Mit-
arbeiter für die Tätigkeit im Untersuchungsausschuß 
benannt: 

Für die Fraktion der CDU/CSU Roland Braun, Dr. Rü-
diger Huth sowie Axel Schlegtendal; für die Fraktion 
der SPD Karl-Heinz Lindner und Burkhard Thoma-
schewski; für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Roland Kaestner; für die Fraktion der F.D.P. 
Friedel Eggelmeyer und Dirk Schattschneider und 
für die Gruppe der PDS Paul Schäfer. 

Dem Sekretariat des 1. Untersuchungsausschusses 
gemäß Art . 45a Abs. 2 GG gehörten als Leiter Regie-
rungsdirektor Berthold Gries, als stellvertretender 
Leiter Oberregierungsrat Dirk Zapfe, als büroleiten-
de Beamtin Oberamtsrätin Elisabeth Conzen sowie 
eine Ausschußsekretärin, eine weitere Vollzeit-
schreibkraft und zeitweise eine halbtagsbeschäftigte 
studentische Hilfskraft an. 

IV. Parallelverfahren 

Die in diesem Verfahren untersuchten Vorfälle waren 
auch Gegenstand verschiedener Straf-, Status- und 
Disziplinarverfahren. Auskunft über den jewei ligen 
Verfahrensstand zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Untersuchungsverfahrens des Untersuchungsaus - 
schusses  und die von der jeweils zuständigen Stelle 
getroffenen Maßnahmen gibt Anhang: Anlagen 1. 
zum Bericht. 
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B. Verlauf des Untersuchungsverfahrens 

I. Beschlüsse zum Verfahren 

1. Beschlüsse zum Verfahren vom 14. Januar 1998 

Auf Veranlassung des Vorsitzenden entwickelte das 
Sekretariat für die 1. (konstituierende) Sitzung des 
Untersuchungsausschusses am 14. Januar 1998 fünf 
grundlegende Empfehlungen zum Verfahren des Un-
tersuchungsausschusses, die vom Untersuchungs-
ausschuß einvernehmlich beschlossen wurden. 

a) Grundsätzliche Verfahrensregeln 

Zur Fortführung der bewährten Praxis der Untersu-
chungsausschüsse gemäß A rt . 45a Abs. 2 GG in den 
vorangegangenen Wahlperioden faßte der Ausschuß 
den 

Beschluß zur Festlegung der Verfahrensregeln 

mit folgendem Wortlaut: 

„Dem Untersuchungsverfahren werden grundsätz-
lich folgende Verfahrensregeln zugrundegelegt: 

das Grundgesetz und in entsprechender Anwen-
dung die einschlägigen Bestimmungen der StPO 

IPA-Regeln (Entwurf eines Gesetzes über Einset-
zung und Verfahren von Untersuchungsausschüs-
sen des Deutschen Bundestages vom 14. Mai 
1969, BT-Drs. V/4209), soweit sie geltendem Recht 
nicht widersprechen, ergänzt durch die Erfahrun-
gen des Verteidigungsausschusses als Untersu-
chungsausschuß, auch in vorangegangenen Wahl-
perioden 

bei Bedarf auch der Gesetzentwurf über die Ein-
setzung und das Verfahren des Untersuchungs-
ausschusses des Deutschen Bundestages vom 
20. September 1990 (BT-Drs. 11/8085), der Gesetz-
entwurf zur Regelung des Rechts der Untersu-
chungsausschüsse des Deutschen Bundestages 
vom 24. April 1991 (BT-Drs. 12/418) 

sowie die Entwürfe eines Gesetzes zur Regelung 
des Rechts der parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse der Fraktion der SPD vom 18. März 
1988 (BT-Drs. 11/2025) und vom 30. Oktober 1991 
(BT-Drs. 12/1436)." 

Der Wortlaut des Beschlusses findet sich auch in An-
hang: Anlagen 2 a. 

b) Interfraktionelles Gremium 

Wie schon in den vorangegangenen Untersuchungs-
verfahren wurde die Einrichtung eines interfraktio-
nellen Gremiums beschlossen, das die für die Durch-
führung des Untersuchungsverfahrens maßgeblichen 
Entschließungen vorbereiten sollte. 

Zum Wortlaut des Beschlusses vgl. Anhang: Anlagen 
2 b. 

c) Art  und Verteilung der Protokolle 

Zur Protokollierung und Behandlung seiner Proto-
kolle faßte der Ausschuß einen Beschluß zur Proto-
kollierung und Verteilung von Protokollen. Danach 
wurden von den öffentlichen Beweisaufnahmesitzun

-

gen stenografische Protokolle durch den Stenografi-
schen Dienst des Deutschen Bundestages, von den 
Beratungssitzungen Ergebnisprotokolle durch das 
Sekretariat des Untersuchungsausschusses erstellt. 

Der Beschluß berücksichtigte den in der vorherigen 
Beratung durch den verteidigungspolitischen Spre-
cher der CDU/CSU-Fraktion, Abgeordneter Paul 
Breuer, gemachten Vorschlag, jedem Zeugen das ste-
nografische Protokoll seiner Vernehmung zuzustellen 
und den Vorschlag des verteidigungspolitischen 
Sprechers der Fraktion der SPD, Abgeordneter Wal-
ter Kolbow, das „berechtigte Interesse Dritter" als 
Kriterium für die Einsichtnahme Dritter in die Proto-
kolle durch die Vorsitzenden gemeinsam feststellen 
zu lassen. 

Zum Wortlaut des Beschlusses vgl. Anhang: Anla-
gen 2 c. 

d) Öffentlichkeit der Sitzungen des 
Untersuchungsausschusses 

Der Untersuchungsausschuß ging vom Regelfall öf-
fentlicher Beweisaufnahmesitzungen aus, während 
Beratungssitzungen nichtöffentlich erfolgten. Die Öf-
fentlichkeit sollte hingegen auch bei Beweisaufnah-
mesitzungen ausgeschlossen werden können, wenn 
überragende Interessen der Allgemeinheit, insbeson-
dere Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik 
Deutschland, oder überwiegende Interessen eines 
Einzelnen dies gebieten würden oder wenn eine sol-
che Maßnahme zur Erlangung einer wahrheitsgemä-
ßen Aussage erforderlich erscheine. 

Der Beschluß zur Öffentlichkeit bzw. Nichtöffentlich-
keit der Sitzungen ist als Anhang: Anlagen 2 d abge-
druckt. 

e) Zutrittsrecht zu nichtöffentlichen Sitzungen 

Sitzungen des Verteidigungsausschusses sind grund-
sätzlich nichtöffentlich; zugelassen ist jedoch der Zu-
tritt für einen beschränkten, ausdrücklich benannten 
Personenkreis gemäß Artikel 43 Abs. 2 GG und nach 
der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages., 

Entsprechend faßte der Untersuchungsausschuß für 
den Fall nichtöffentlicher Sitzungen über das Zu-
trittsrecht den Beschluß zum Zutrittsrecht zu nichtöf-
fentlichen Untersuchungsausschußsitzungen, der als 
Anhang: Anlagen 2 e abgedruckt ist. Darüber hinaus 
ist dem Bericht eine Aufstellung der Namen der Be-
auftragten der Bundesregierung und des Bundesra-
tes als Anhang: Anlagen 3 beigefügt. 

f) Beiziehung präsenter Beweismittel 

Auf Antrag des verteidigungspolitischen Sprechers 
der Fraktion der SPD, Abgeordneter Walter Kolbow, 
beschloß der Untersuchungsausschuß, alle im Vertei-
digungsausschuß bereits vorhandenen Berichte der 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages und 
Sitzungsprotokolle zu Vorfällen mit rechtsradikalem 
Hintergrund sowie die vorhandenen und die noch in 
Aussicht stehenden Berichte des Bundesministe-
riums der Verteidigung hierzu als „präsente" Be-
weismittel beizuziehen. 
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Zum Zeitpunkt dieses Beschlusses handelte es sich 
um 8 Sitzungsprotokolle des Verteidigungsausschus-
ses (10., 17., 54., 58., 62., 64., 67., 70. Sitzung) und 37 
Ausschußdrucksachen der 13. Wahlperiode. Zum En-
de des Verfahrens waren dies 14 Sitzungsprotokolle 
des Verteidigungsausschusses und 51 Ausschuß-
drucksachen. Die Übersicht der relevanten Sitzungs-
protokolle und Ausschußdrucksachen des Verteidi-
gungsausschusses befindet sich in Anhang: Über-
sichten 1 und 2. 

2. Beschlüsse zum Verfahren vom 27. Januar 1998 

Für die 2. (nichtöffentliche) Beratungssitzung des 
Untersuchungsausschusses am 27. Januar 1998 ent-
wickelte das Sekretariat auf Veranlassung des Vorsit-
zenden weitere Empfehlungen zum Verfahren, die 
vom Ausschuß einstimmig angenommen wurden. 

a) Geheimhaltung 

Durch den Beschluß zur Geheimhaltung wurden die 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses aufgrund 
der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundesta-
ges, gegebenenfalls ergänzt um Beschlüsse des Un-
tersuchungsausschusses in Verbindung mit § 353 b 
Abs. 2 Ziff. 1 StGB, zur Geheimhaltung derjenigen 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen durch Über-
mittlung der von amtlichen Stellen als VS-Vertraulich 
und höher eingestuften Unterlagen bekannt werden. 
Zum Wortlaut des Beschlusses vgl. Anhang: Anlagen 
2 f. 

b) Verzicht auf die Verlesung von Schriftstücken 

Gemäß § 11 Abs. 2 der IPA-Regeln wurde auf die 
Verlesung von Schriftstücken verzichtet, soweit diese 
vom Ausschußsekretariat allen Mitgliedern des Un-
tersuchungsausschusses zugänglich gemacht wor-
den sind; vgl. Anhang: Anlagen 2 g. 

c) Zeugenschutz 

Hinsichtlich der Zielrichtung des parlamentarischen 
Untersuchungsverfahrens hielt es der Ausschuß für 
geboten, über die in der Strafprozeßordnung nieder-
gelegten Schutzvorschriften hinaus dem Schutzbe-
dürfnis der Zeugen Rechnung zu tragen. Das öffentli-
che Interesse an einem parlamentarischen Untersu-
chungsverfahren, die Medienberichterstattung, die 
Beobachtung des Aussageverhaltens durch die eige-
ne Dienststelle und letztlich auch die Befragung 
durch ein so großes Gremium, wie es der Verteidi-
gungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß (mit je 
39 ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern) 
darstellt, kann für einen Teil der Zeugen beträchtli-
che Belastungsfaktoren darstellen. 

Der Ausschuß faßte daher den als Anhang: Anlagen 
2h abgedruckten Beschluß zum Zeugenschutz. 

d) Abschluß der Vernehmungen 

Im Sinne des Zeugenschutzes entschied sich der Un-
tersuchungsausschuß dafür, bereits vernommene 
Zeugen erst nach der Eröffnung der Möglichkeit zur 
Korrektur der stenografischen Protokolle aus ihrer 
Vernehmung zu entlassen. Dazu faßte er den Be-
schluß zum Abschluß der Vernehmung, der als An-
hang: Anlagen 2i abgedruckt ist. 

e) Fragerecht bei der Beweiserhebung 

Einverständnis bestand zwischen allen Fraktionen 
und der Gruppe, es bei der bisherigen Übung des 
Verteidigungsausschusses als Untersuchungsaus-
schuß in vorangegangenen Wahlperioden zur Rei-
henfolge des Fragerechts an Zeugen und Sachver-
ständige zu belassen und zunächst dem Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden das Fragerecht 
einzuräumen, bevor den Berichterstatterinnen und 
Berichterstattern der Fraktionen und der Gruppe das 
Fragerecht zukommt. 

Der Ausschuß faßte dazu den Beschluß zum Frage-
recht bei der Beweiserhebung; vgl. zum Wortlaut des 
Beschlusses Anhang: Anlagen 2j. 

f) Vorlage von Beweisanträgen 

Ebenfalls in der 2. Sitzung des Untersuchungsaus-
schusses am 27. Januar 1998 wurde auf Antrag der 
CDU/CSU-Fraktion einvernehmlich die Behandlung 
eingehender Beweisanträge geregelt. Danach muß-
ten Beweisanträge grundsätzlich mindestens 4 Ar-
beitstage vor einer nichtöffentlichen Beratungssit-
zung im Sekretariat des Untersuchungsausschusses 
eingegangen sein, um ausreichend Zeit für die Vor-
bereitung in den Fraktions- und Gruppengremien zu 
haben. 

Zum Wortlaut des Beschlusses zur Vorlage von Be-
weisanträgen vgl. Anhang: Anlagen 2 k. 

g) Zuständigkeit für die Berichterstellung 

Wegen der bereits von Anfang an absehbaren engen 
zeitlichen Begrenzung des Untersuchungsverfahrens 
beschloß der Untersuchungsausschuß bereits zu ei-
nem frühen Zeitpunkt über die Arbeitsverteilung bei 
der Erstellung des Berichts. 

Danach übernahm das Sekretariat die Erstellung des 
Entwurfs des Verfahrensteils und des feststellenden 
Teils des Berichts, wenn die Feststellungen des Un-
tersuchungsausschusses nicht umstritten, d. h. nicht 
nur Feststellungen einer Mehrheit oder Minderheit 
sind. 

Von den Berichterstattern sollte der Bericht zu den 
politischen und rechtlichen Wertungen erstellt wer-
den. Dies sollte auch für die Feststellungen gelten, 
die von einer Mehrheit oder Minderheit als feststel-
lendes Ergebnis des Untersuchungsverfahrens ange-
sehen werden. 

3. Beschlüsse zum Verfahren vom 5. Februar 1998 

a) Wahrung individueller Grundrechte 

Auf Veranlassung des Vorsitzenden und mit Unter-
stützung des Geheimschutzbeauftragten des Deut-
schen Bundestages entwickelte das Sekretariat eine 
Empfehlung zum Schutz personenbezogener Daten. 
Der Ausschuß faßte in der 4. Sitzung am 5. Februar 
1998 einvernehmlich den Beschluß zur Wahrung 
individueller Grundrechte, insbesondere des Persön-
lichkeitsrechts und der Bet riebs- und Geschäfts-
geheimnisse. Anlaß für diesen Beschluß war das 
Bestreben, auch personenbezogene Daten und Ge-
heimnisse zu schützen, die in Akten enthalten sind, 
die nicht als Verschlußsache (VS) eingestuft sind. 
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Zum Wortlaut des Beschlusses vgl. Anhang: Anlagen 
21. 

b) Behandlung von staatsanwaltschaftlichen Akten 

Dem gleichen Ziel diente der in dieser Sitzung ge-
faßte Beschluß des Untersuchungsausschusses, Ak-
ten der Staatsanwaltschaften und Akten mit ge-
schützten Angaben zu Personen nur in begrenzter 
Anzahl vervielfältigen zu lassen und die Kopien nicht 
per Hauspost zu verschicken, sondern sie nur den 
Ausschußmitgliedern der Fraktionen und der Gruppe 
sowie den benannten Mitarbeitern persönlich auszu-
händigen. 

4. Beschlüsse zum Verfahren vom 5. März 1998 

a) Abschluß der Beweisaufnahme durch Anhörung von Sach-
verständigen und Vernehmung von Zeugen 

In seiner 8. Sitzung am 5. März 1998 faßte der Aus-
schuß auf Antrag der CDU/CSU- und F.D.P.-Fraktion 
- bei Abwesenheit der Gruppe der PDS - einver-
nehmlich den Beschluß, mit dem der Abschluß der 
Beweisaufnahme durch Anhörung von Sachverstän-
digen und Vernehmung von Zeugen zum 30. Ap ril 
1998 festgelegt wurde. Die bis zu diesem Zeitpunkt 
noch zu hörenden Zeugen und Sachverständigen 
wurden namentlich festgehalten. Der Wortlaut des 
Beschlusses ist als Anhang: Anlagen 2 m abgedruckt. 

b) Akteneinsicht der Sprecher der Fraktionen im Verteidi-
gungsausschuß für den Untersuchungsausschuß 

Anläßlich eines Aktenbeiziehungsantrags der Frak-
tion der SPD mit dem Ziel, Auskunft über die Identi-
tät weiterer Antragsteller auf Abgabe von Bundes-
wehrmaterial zu erhalten, diskutierte der Ausschuß 
die Frage, wie mit diesen Erkenntnissen umzugehen 
sei, wenn sich herausstelle, daß die Antragsteller 
nicht verfassungsfeindlich seien. Einigkeit bestand 
zwischen allen, daß nur die Untersuchung der Mate-
rialabgabe an verfassungsfeindliche Organisationen 
vom Untersuchungsauftrag gedeckt sei. 

Der personell identisch besetzte Verteidigungsaus-
schuß beschloß, die fraglichen Akten vom Bundesmi-
nisterium der Verteidigung zur Einsichtnahme durch 
die verteidigungspolitischen Sprecher und Bericht-
erstatter des Verteidigungsausschusses zu erbitten. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse über die in den 
Akten enthaltenen Antragsteller und ihre Organisa-
tionen sollten vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
gutachterlich auf ihre Verfassungsfeindlichkeit ge-
prüft werden. Erst danach solle über die Einbezie-
hung in das Untersuchungsverfahren und den weite-
ren Umgang mit den Erkenntnissen beraten werden. 

5. Beschlüsse zum Verfahren vom 2. April 1998 

a) Erstellung eines Schlußberichts 

In seiner 14. Sitzung am 2. April 1998 faßte der Unter-
suchungsausschuß den Beschluß über die Erstellung 
eines Schlußberichts. In dem Beschluß wurde festge-
halten, daß der Bericht noch vor der parlamentari-
schen Sommerpause 1998 im Plenum des Deutschen 
Bundestages beraten werden sollte. Darüber hinaus 
wurden vor allem Vorgaben gemacht, inwieweit per-
sonenbezogene Daten zu anonymisieren sind, um 
dem Persönlichkeitsschutz handelnder oder betroffe

-

ner Personen Rechnung zu tragen. Der Wortlaut des 
Beschlusses ergibt sich aus Anhang: Anlagen 2 n. 

b) Letztmalige Fassung von Beweisbeschlüssen 

In derselben Sitzung faßte der Untersuchungsaus-
schuß mit dem Ziel der Beendigung der Beweisauf-
nahme den Beschluß zur letztmaligen Fassung von 
Beweisbeschlüssen, dessen Wortlaut in Anhang: An-
lagen 2 o abgedruckt ist. 

c) Behandlung eines Geschäftsordnungsantrags auf 
vorzeitige Beendigung des Untersuchungsverfahrens 

Der verteidigungspolitische Sprecher der F.D.P.

-

Fraktion, Abgeordneter Günther Nolting, stellte in 
derselben Sitzung den Antrag, die Beweiserhebung 
durch Zeugenanhörung mit Ende der Sitzung vom 
1. April 1998 zu beenden, auf die Anhörung weiterer 
Zeugen zu verzichten, einen interfraktionellen Ab-
schlußbericht mit der Feststellung einiger weniger 
Einzeltäter zu erstellen und in einem Bericht an den 
Deutschen Bundestag die Empfehlung für eine Sach-
verständigenkommission zur Untersuchung von Ex-
tremismus und Gewaltbereitschaft in der Gesell-
schaft auszusprechen. Er vertrat die Auffassung, der 
Antrag könne mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der Mitglieder angenommen werden. 

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion, Abgeordneter Walter Kolbow, wandte sich 
gegen den Antrag mit der Begründung, er sehe den 
Kerngehalt des Artikels 45a Abs. 2 GG berührt. 
Sollte der Antrag angenommen werden, werde er so-
fort  beantragen, unverzüglich den Verteidigungsaus-
schuß einzuberufen, um dort  dem Untersuchungs-
recht nach Artikel 45 a Abs. 2 GG wieder Geltung zu 
verschaffen. Außerdem werde er für seine Fraktion 
sofort das Bundesverfassungsgericht anrufen, um in 
einem einstweiligen Anordnungsverfahren die 
Rechtswidrigkeit eines aufgrund dieses Antrags ge-
faßten Beschlusses feststellen zu lassen. 

Die Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und die Gruppe der PDS stimmten gegen den Antrag 
der F.D.P.-Fraktion. Die CDU/CSU-Fraktion enthielt 
sich wegen verfassungsrechtlicher Bedenken der 
Stimme. 

d) Ergänzung des Beschlusses vom 14. Januar 1998 zur A rt 
 und Verteilung der Protokolle 

Mit dem Ziel, die stenografischen Protokolle der Be-
weisaufnahmesitzungen für die Bundesregierung 
und den Bundesrat verfügbar zu machen, beschloß 
der Untersuchungsausschuß in dieser Sitzung auch 
eine Ergänzung des Beschlusses vom 14. Januar 
1998 zu Art  und Verteilung der Protokolle; vgl. An-
hang: Anlagen 2 c. 

6. Beschlüsse zum Verfahren vom 17. Juni 1998 

a) Beschluß zum Abschluß der Zeugenvernehmungen und 
Sachverständigenanhörungen. 

In seiner letzten Sitzung am 17. Juni 1998 faßte der 
Untersuchungsausschuß zwei Verfahrensbeschlüsse. 
Zum einen wurde der förmliche Abschluß aller Zeu-
genvernehmungen und Sachverständigenanhörun-
gen beschlossen und die Ladung der geladenen, aber 
nicht vernommenen Zeugen und angehörten Sach- 
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verständigen aufgehoben. Dieser Beschluß konnte 
erst zu diesem Zeitpunkt erfolgen, da vor der Entlas-
sung der Zeugen und Sachverständigen erst der 
Rücklauf der korrigierten stenografischen Protokolle 
abgewartet werden mußte. 

Zum Wortlaut des Beschlusses vgl. Anhang: Anlagen 
2p. 

b) Beschluß über die Empfehlung zur abschließenden 
Behandlung von Akten 

Zum anderen wurde beschlossen, wie mit den im Zu-
ge des Untersuchungsverfahrens angefallenen Akten 
weiter zu verfahren ist. Dabei ist im wesentlichen 
festgelegt worden, daß die Akten an das Archiv des 
Deutschen Bundestages geleitet werden. Soweit Ak-
ten den Geheimhaltungsgrad VS-Vertraulich oder ei-
nen höheren Geheimhaltungsgrad aufwiesen, sind 
sie der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundesta-
ges übergeben worden und werden dort nach Maß-
gabe der Geheimschutzordnung des Deutschen Bun-
destages verwahrt. Akten der Staatsanwaltschaften 
sind im Original an die herausgebende Staatsanwalt-
schaft zurückgegeben worden. Im Zuge des Untersu-
chungsverfahrens gefertigte Kopien wurden vernich-
tet. Der Wortlaut des Beschlusses ist als Anhang: An-
lagen 2 q beigefügt. 

c) Beschluß über die Feststellung des Abschlußberichts 

Darüber hinaus wurde in dieser Sitzung der Beschluß 
zur Feststellung des Abschlußberichts des 1. Unter-
suchungsausschusses des Verteidigungsausschusses 
gemäß Artikel 45 a Abs. 2 GG in der 13. Wahlperiode 
gefaßt und die Beschlußempfehlung an den Deut-
schen Bundestag abgegeben; vgl. Anhang: Anlagen 
2 r. 

Il. Vorbereitung der Beweiserhebung 

1. Beweiserhebungsrechte der qualifizierten Minderheit 

Unstreitig im Untersuchungsausschuß war, daß auf 
zulässigen Beweisantrag der qualifizierten Minder-
heit (nämlich einem Viertel der Ausschußmitglieder) 
der Ausschuß die entsprechende Beweiserhebung zu 
beschließen hat. Über die Frage, ob der Antrag zuläs-
sig ist, entscheidet der Ausschuß mit einfacher Mehr-
heit. 

2. Einrichtung eines zusätzlichen Unterstützungsgremiums - 
interfraktionelles Gremium 

Wie schon in vorangegangenen Untersuchungsver-
fahren des Verteidigungsausschusses früherer Legis-
laturperioden wurde die Einrichtung eines interfrak-
tionellen Gremiums beschlossen. 

Das interfraktionelle Gremium findet in der Ge-
schäftsordnung des Deutschen Bundestages keine 
Regelungsgrundlage. Wegen des kleineren Teilneh-
merkreises war die Vorbereitung von Beschlüssen 
des Untersuchungsausschusses durch intensive Dis-
kussion möglich. Diese Vorbereitung von Entschei-
dungen hat sich als effektiv und erfolgreich erwie-
sen. Alle im interfraktionellen Gremium entwickelten 
Lösungsvorschläge wurden im Untersuchungsaus-
schuß beschlossen. 

Zur Vorbereitung von insgesamt neun Beratungs

- 

und Beschlußsitzungen hat der Vorsitzende das inter-
fraktionelle Gremium sechsmal einberufen. 

3. Unterstützung des Untersuchungsausschusses durch die 
Bundesregierung 

Der Untersuchungsausschuß hat in großem Umfang 
die Beiziehung von Akten des Bundesministeriums 
der Verteidigung und seines nachgeordneten Be-
reichs, des Bundesministeriums des Innern und des 
Auswärtigen Amtes beschlossen. Alle drei Ministe-
rien erfüllten die Aktenbeiziehungsbeschlüsse in ver-
tretbarer Zeit. 

Insbesondere das Bundesministerium der Verteidi-
gung unterstützte die Arbeit des Untersuchungsaus-
schusses in besonderer Weise, indem es die Akten in 
der Regel in entsprechender Zahl fotokopiert zur Ver-
fügung stellte. 

Ill. Beweiserhebung durch Beiziehung von Akten, 
Berichten, Protokollen und sonstigen Unterlagen 

1. Verfahrensmäßige Voraussetzungen 

Über den in der 1. Sitzung des Untersuchungsaus-
schusses am 14. Januar 1998 gefaßten Beschluß zur 
Beiziehung der im Verteidigungsausschuß vorhande-
nen Unterlagen als präsente Beweismittel hinaus, be-
schloß der Untersuchungsausschuß insgesamt 25 mal 
förmlich die Beiziehung von Akten. Dabei ließ er auf-
grund eines am 5. Februar 1998 in der 4. Sitzung ge-
faßten Beschlusses grundsätzlich auch Kopien beige-
zogener Akten ausreichen, bis eine Fraktion den be-
gründeten Verdacht auf Lücken im vorgelegten 
Aktenmaterial äußert. Das war aber nicht der Fall. 

2. Art, Herkunft und Umfang des Beweismaterials 

Als Ergebnis der Beweiserhebung liegen dem Unter-
suchungsausschuß vor: 

- die Unterlagen des Verteidigungsausschusses zum 
Untersuchungsgegenstand als präsente Beweis-
mittel 

- Akten des Bundesministeriums der Verteidigung 
und seines nachgeordneten Bereichs, insbesonde-
re der Führungsakademie der Bundeswehr, des 
Materialamtes des Heeres, der Luftlande-/Luft-
transportschule, 

- Akten des Bundesministeriums des Innern und 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz 

- Akten des Auswärtigen Amtes 

- Akten der Staatsanwaltschaften bei den Landge-
richten München I und II, Augsburg, Detmold, 
Schweinfurt , Zwickau, Oldenburg und Bonn. 

Der Aktenbestand des Ausschusses umfaßt zum Zeit-
punkt der Beendigung der Beweisaufnahme ca. 90 
Ordner. Eine Übersicht über die vom Untersuchungs-
ausschuß als Beratungsunterlagen bezeichneten An-
träge, Beschlüsse und sonstige Mate rialien befindet 
sich in Anhang: Übersichten 3. 

Eine Übersicht über das vom Untersuchungsaus-
schuß beigezogene Beweismaterial befindet sich in 
Anhang: Übersichten 4. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005  

3. Verwendung eingegangener Akten ohne formellen Beizie

-

hungsbeschluß 

Nicht förmlich beigezogene oder ohne Anforderung 
zur Verfügung gestellte Unterlagen hat der Untersu-
chungsausschuß als präsente Beweismittel behandelt 
und sie in ihrer Verwertbarkeit den angeforderten 
Akten gleichgestellt. 

IV. Beweiserhebung durch Vernehmung von Zeugen und 
Anhörung von Sachverständigen 

1. Behandlung von Beweisanträgen 

a) Vorbereitung der Zeugen- und Sachverständigenladungen 

Welche Zeugenvernehmungen oder Anhörungen 
von Sachverständigen zu welchem Zeitpunkt durch-
geführt werden sollten, wurde in den meisten Fällen 
im interfraktionellen Gremium vorbereitet. Zu Kon-
troversen kam es bei der Beschlußfassung in den Be-
ratungssitzungen nicht. 

Der Untersuchungsausschuß unterschied im Regel-
fall zwischen der Benennung und der Beschlußfas-
sung über einen Zeugen/Sachverständigen und 
seine Terminierung. 

Die Planung des Untersuchungsausschusses für Ver-
nehmung und Anhörung erstreckte sich grundsätz-
lich auf die folgenden beiden Beweisaufnahmesit-
zungen und war in einigen Fällen der Grund für eine 
Ladungsfrist von weniger als einer Woche. 

Um den Zeugen eine ausreichende Vorbereitungszeit 
für ihre Aussage zu sichern, informierte das Sekreta-
riat vorab deshalb alle Personen, die vom Ausschuß 
als Zeugen/Sachverständige benannt und beschlos-
sen, aber noch nicht terminiert waren. 

Tatsächlich hat sich kein Zeuge/Sachverständiger 
auf eine unzureichende Vorbereitungszeit berufen. 

b) Überblick über die unerledigten Anträge auf Vernehmun-
gen bzw. Anhörungen 

Im Laufe des Untersuchungsverfahrens stellten die 
Fraktionen insgesamt 45 Anträge auf Vernehmung 
von 64 Zeugen und Anhörung von 11 Sachverständi-
gen. 

Von diesen Anträgen wurden 7 Anträge durch die 
antragstellende Fraktion zurückgezogen. 

c) Überblick über die Berücksichtigung der verschiedenen 
Antragsteller bei der durchgeführten Beweiserhebung 

Von den bis zum 30. April 1998 gefaßten 65 Beschlüs-
sen über Zeugenvernehmungen und Sachverständi-
genanhörungen haben beantragt: 

Zeugenvernehmungen: 

Koalitionsfraktionen (CDU/CSU und F.D.P.) 	15 
SPD-Fraktion 	 49 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 	 19 
Gruppe der PDS 	 0 

Sachverständigenanhörungen: 

Koalitionsfraktionen (CDU/CSU und F.D.P.) 	7 
SPD-Fraktion 	 1 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 	 4 
Gruppe der PDS 	 0 

2. Durchführung von Zeugenvernehmungen und Sachver-
ständigenanhörungen 

a) Beginn, Art, Dauer, Anzahl der Vernehmungen/Anhörungen 

Insgesamt hat der Untersuchungsausschuß in der 
Zeit vom Beginn der Beweisaufnahme am 4. Februar 
bis zur Beendigung der Beweisaufnahme durch Ver-
nehmung bzw. Anhörung von Zeugen und Sachver-
ständigen am 30. Ap ril 1998 41 Zeugen, einen sach-
verständigen Zeugen und 7 Sachverständige gehört. 

Die Vernehmungen/Anhörungen haben insgesamt 
96 Stunden, die Beratungssitzungen ca. 10 Stunden 
und die Sitzungen des interfraktionellen Gremiums 
etwa 7 Stunden gedauert. 

Entsprechend dem gefaßten Beschluß zur Öffentlich-
keit bzw. Nichtöffentlichkeit von Sitzungen führte 
der Untersuchungsausschuß alle Zeugenvernehmun-
gen und Sachverständigenanhörungen in öffent-
lichen Sitzungen durch. 

Eine Aufstellung aller Sitzungstermine des Untersu-
chungsausschusses und des interfraktionellen Gre-
miums befindet sich in Anhang: Übersichten 5. und 
6. 

b) Unerledigte Beschlüsse über Vernehmungen 

Im Laufe des Untersuchungsverfahrens hat der Un-
tersuchungsausschuß auf die Vernehmung von Zeu-
gen und Anhörung von Sachverständigen verschie-
dentlich verzichtet. Soweit Zeugen und Sachverstän-
dige bereits geladen waren, wurde ihre Ladung 
durch Beschluß des Untersuchungsausschusses auf-
gehoben. 

Eine Übersicht über Zeugen und Sachverständige, 
deren Vernehmung/Anhörung tatsächlich durchge-
führt wurde oder lediglich beabsichtigt war, ergibt 
sich aus Anhang: Übersichten 7. 

c) Vereidigung von Zeugen und formeller Abschluß von Ver-
nehmungen 

Der Vorsitzende hat bei der Belehrung von Zeugen 
und Sachverständigen grundsätzlich auf die Mög-
lichkeit der Vereidigung hingewiesen. Es wurde je-
doch in keinem Fall der Antrag auf Vereidigung ge-
stellt. 

Allen Zeugen und Sachverständigen ist die Möglich-
keit eröffnet worden, binnen zwei Wochen nach Er-
halt des Vernehmungs- bzw. Anhörungsprotokolls ih-
re Aussagen zu korrigieren bzw. zu ergänzen. Nach 
dem gefaßten Beschluß zum Abschluß der Verneh-
mung wurden in der 19. Sitzung am 17. Juni 1998 die 
Zeugen/Sachverständigen durch formalen Beschluß 
des Untersuchungsausschusses entlassen. 

d) Zeugenbeistände 

Der Zeuge Vissing ist in der 3. Sitzung am 4. Februar 
1998 in öffentlicher Sitzung vernommen worden. Als 
Beistand begleitete ihn der ehemalige Rechtsanwalt 
und ehemalige Rechtsterrorist Manfred Roeder. Der 
Untersuchungsausschuß war der Auffassung, daß es 
dem Ansehen des Parlaments in einer funktionsfähi- 
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gen Demokratie keinen Abbruch leiste, demjenigen 
Zutritt zu öffentlichen Veranstaltungen zu gewähren, 
der aktiv gegen den Bestand dieser Demokratie an-
getreten war. 

Der Vorsitzende hatte jedoch vor Beginn der Verneh-
mung den Zeugenbeistand Roeder darauf hingewie-
sen, daß er kein eigenes Rede- und Antragsrecht ha-
be. Nach dem zweiten Verstoß hiergegen und wie-
derholter Ermahnung verwies der Vorsitzende den 
Zeugenbeistand aus dem Sitzungssaal. Unter Protest 
und Beschimpfung des Untersuchungsausschusses 
und eines einzelnen Ausschußmitglieds durch den 
Zeugenbeistand verließen Zeuge und Beistand den 
Sitzungssaal. Der Untersuchungsausschuß war der 
Auffassung, keine rechtlichen Konsequenzen wegen 
dieses Vorfalls ziehen zu wollen. 

e) Aussagegenehmigung der Zeugen/Sachverständigen; 
Geltendmachung von Zeugnis- und Aussageverweige-
rungsrecht 

Für jeden geladenen Zeugen und Sachverständigen 
aus ihrem Geschäftsbereich erteilten der Bundesmi-
nister der Verteidigung und der Bundesminister des 
Innern die Aussagegenehmigung. Für die Bundesmi-

nister Rühe und Kinkel erteilte die Bundesregierung 
die Aussagegenehmigung. 

Keiner der Zeugen und Sachverständigen berief sich 
auf ein Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht, 
über das ihn der Vorsitzende jeweils vor Beginn der 
Vernehmung belehrt hatte. 

Für den am 3. April 1998 als Zeugen vernommenen 
katholischen Standortpfarrer, Militärpfarrer Be rnhard 
Haaken, hatte der Militärgeneralvikar die Aussage-
genehmigung unter der Maßgabe der zusätzlichen 
Wahrung der seelsorglichen Verschwiegenheit er-
teilt. Militärpfarrer Haaken berief sich während sei-
ner Vernehmung wiederholt auf sein Aussageverwei-
gerungsrecht. 

f) Verhandlungs- bzw. Vernehmungsfähigkeit 

Einer der benannten Zeugen war zwar verneh-
mungs-, aber nicht reisefähig. Der Untersuchungs-
ausschuß beschloß, analog § 223 Strafprozeßordnung 
(StPO) die Abgeordneten Thomas Kossendey (CDU/ 
CSU) und Volker Kröning (SPD) mit der Vernehmung 
dieses Zeugen zu beauftragen. Diese Vernehmung 
wurde als öffentliche auswärtige Sitzung durchge-
führt. 
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Zweiter Teil 

Feststellungen des Untersuchungsausschusses 

1. Abschnitt 
Rechtsextremismus in der Gesellschaft — 
Auftreten in der Bundeswehr 

A. Erkenntnisse über Rechtsextremismus in der 
Gesellschaft 

Der Präsident des Amtes für den Militärischen Ab-
schirmdienst (MAD), Dr. von Hoegen, hat zu den 
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen über rechts-
extremistische Erscheinungen in der Gesellschaft 
vor dem Untersuchungsausschuß ausgeführt, im Jahr 
1993 seien ungefähr 65 000 Personen der rechtsextre-
mistischen Szene zuzurechnen gewesen. Im Jahr 
1996 habe dies für 46 000 Personen gegolten. Es han-
dele sich aber nur um einen scheinbaren Rückgang. 
Der Verringerung von 57 000 auf 37 000 organisierter 
Mitglieder in den rechtsextremistischen Parteien 
NPD, DVU und Republikaner stehe ein ebenso hoher 
Anstieg nicht organisierter gewaltbereiter Rechtsex-
tremer gegenüber. 

Mit einer Größenordnung von 2 700 sei die Zahl der 
Neonazis unverändert, die sich von den rechtsextre-
mistischen Parteien im wesentlichen dadurch unter-
schieden, daß sie offen nationalsozialistisches Ge-
dankengut verträten, offen antisemitisch und frem-
denfeindlich seien und offen gegen den Staat 
agitierten. In der ersten Hälfte der 90er Jahre seien 
die meisten neonazistischen Organisationen verbo-
ten worden. Die Mitglieder seien daraufhin in nur 
lose organisierte Strukturen ausgewichen. 
Durch eine Politisierung der ursprünglich unpoliti-
schen Skinhead-Szene sei es den Neonazis gelun-
gen, diese weitgehend in das rechtsextremistische 
Spektrum einzuführen. Sie seien heute nach rechts-
außen politisiert, nicht sehr intellektuell, aber sehr 
gewaltbereit. Dieser Zuwachs habe auch die Ge-
samtzahl der Rechtsextremisten insgesamt ansteigen 
lassen. 
In der Altersstruktur dieser gewaltbereiten Szene 
stellten die 18- bis 24jährigen 70 % dieser Szene, die 
vorwiegend männlich sei. Dies stelle einen Anknüp-
fungspunkt zur Bundeswehr dar.  

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, Dr. Frisch, hat zur Größenordnung der 
Rechtsextremisten in der Gesamtbevölkerung vor 
dem Untersuchungsausschuß ausgeführt, es seien 
knapp 50 000, die einer Organisation angehörten 
oder die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als 
Gewalttäter identifiziert seien; das seien auf die Ge-
samtbevölkerung bezogen weniger als 1 % organi-
sierter Rechtsextremer. 
Zu den Organisationsstrukturen der Rechtsextremi-
sten in der Bevölkerung hat er weiter dargelegt, man 
müsse die rechtsextremistischen Parteien von den lo-
sen Kameradschaften im Neonazibereich unterschei-
den. Diese Organisationsform sei von den Linksex-

tremisten übernommen worden. Durch insgesamt 
fünfzehn Verbote sei unter den Rechtsextremisten 
große Unsicherheit entstanden, so daß jetzt bewußt 
auf eine straffe Organisation verzichtet werde, damit 
künftige Verbotsmaßnahmen ins Leere gingen. In 
diesen Gruppierungen würden informelle Führer 
nach ihrer Durchsetzungskraft, ihrer Ausstrahlungs-
kraft und Intelligenz bestimmt. 
Bei rechtsextremistischen Gewalttätern handele es 
sich zu über zwei Dritteln um Täter, die jünger als 21 
Jahre alt seien. Es seien Täter, die ganz überwiegend 
einen geringen Intelligenzgrad und einen Hang zur 
Brutalität aufwiesen. Nach den Erkenntnissen des 
Verfassungsschutzes sei die Annahme falsch, daß es 
sich bei rechtsextremistischen Gewalttätern überwie-
gend um Arbeitslose handele. Lediglich 20 Prozent 
seien arbeitslos, die anderen stünden in einem Aus-
bildungsverhältnis, arbeiteten oder gingen zur Schu-
le. Arbeitslosigkeit spiele nur insofern eine Rolle, als 
die Täter Ursachen für solche Erscheinungen suchten 
und ihnen bestimmte Ursachen von extremistischen 
Parteien und Organisationen nahegelegt würden. 
Als Ursache werde häufig auf Ausländer hingewie-
sen, was vor allem bei jungen Menschen mit geringer 
Intelligenz überzeugend wirke. Hinzu käme gerade 
in den neuen Bundesländern eine gewisse Orientie-
rungslosigkeit der jungen Menschen, da ihnen von 
den Eltern keine klaren Richtlinien oder diese nur in 
geringem Umfang mitgegeben würden. Festgestellt 
worden sei weiterhin, daß Gewalttaten, die sich ge-
gen Ausländer richteten, häufig von kleinen Grup-
pen begangen würden. Etliche Mitglieder dieser 
Gruppen seien arbeitslos und sprächen dem Alkohol 
sehr zu. Vorbilder und Symbole spielten im Kreis ge-
waltbereiter rechtsextremistischer Jugendlicher 
keine große Rolle. Dort  gebe es oftmals primitivere 
Vorstellungen. Davon zu unterscheiden seien dieje-
nigen, die bereits eine eigene rechtsextremistisch 
strukturierte Überzeugung besäßen. Im Neonazibe-
reich werde Hitler noch als Vorbild gepriesen. Ein 
ausgesprochen rechtsextremistisches Milieu gebe es 
nicht. Gewisse neonazistische Kreise nutzten aber 
die Situation unter den Jugendlichen aus und richte-
ten ihre Agitation hierauf aus. 
Die Gewalt richte sich überwiegend gegen Auslän-
der. Für diese Gruppe bestehe in den „national be-
freiten Zonen" eine deutlich erhöhte Gefährdung. Es 
sei bedauerlich, daß einige Landesbehörden für Ver-
fassungsschutz personell nicht ausreichend ausge-
stattet seien, um die Gefährdungslage genauer fest-
zustellen. Er sehe es als Aufgabe des Verfassungs-
schutzes, die Tatsachen und die Hintergründe 
aufzuklären und alles zu unternehmen, Gewalttaten 
gegen Ausländer zu verhindern und auch politische 
Gegenmaßnahmen zu treffen. 

Ziel des vom Bundesamt für Verfassungsschutz her

-

ausgegebenen jährlichen Verfassungsschutzberich- 
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tes sei es, die großen Tendenzen darzustellen und die 
vertretenen politischen Richtungen aufzuzeigen. Es 
sei nicht das Ziel, über jeden Extremisten ein Persön-
lichkeitsprofil zu erstellen. Der Verfassungsschutzbe-
richt verhindere, daß es in der Bevölkerung und im 
politischen Bereich zu einer übertriebenen Darstel-
lung der real existierenden Gefährdung der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung komme. 

Der Verfassungsschutz gewinne seine Erkenntnisse 
über den in der Bevölkerung herrschenden Rechtsex-
tremismus aus offenen Quellen, aus der Befragung 
von Quellen, aus Gerichtsurteilen und aus Publika-
tionen und Veröffentlichungen über wissenschaftli-
che Untersuchungen. Diese Untersuchungen seien 
für den Verfassungsschutz Sekundärwissen, deren 
Qualität vom Umfang der Erhebung abhängig sei. 
Eine wirklich begründete Auskunft über die Einstel-
lung von Rechtsextremisten könne nur der Wissen-
schaftler aufgrund seines eigenen Mate rials geben. 
Der Verfassungsschutz bewe rte solche Studien auch 
unter dem Aspekt, ob die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse mit den eigenen Erkenntnissen übereinstimm-
ten. 
Entscheidend für die Extremismusabwehr sei die Zu-
sammenarbeit zwischen den Verfassungsschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder. Es gebe hier ei-
nen regelmäßigen Erkenntnisaustausch, in dem auch 
Informationen über die Qualität von Quellen weiter-
gegeben würden. Die Verfassungsschutzberichte 
seien für viele Kommunen ein Wegweiser für die 
Behandlung von Anträgen bestimmter Parteien und 
Organisationen. Bedauerlicherweise habe das Land 
Hessen die Veröffentlichung des jährlichen Landes-
verfassungsschutzberichtes Anfang der 90er Jahre 
eingestellt. Er hielte es für gut, wenn jedes Land für 
seinen Bereich einen solchen Bericht herausgäbe. 
Pädagogen, Presse und die gesamte Bevölkerung 
zeigten Interesse an den Verfassungsschutzberichten 
als Nachschlagewerk und zur Unterrichtsvorberei-
tung. 
Als Problem hat es Dr. Frisch bezeichnet, daß es 
keine einvernehmliche Definition des Rechtsextre-
mismus gebe. Der Verfassungsschutz gehe deshalb 
davon aus, daß zur Gewalt greifende Fremdenfeind-
lichkeit eine neue Form des Rechtsextremismus sei. 

Zur Definition . des Begriffes Rechtsextremismus hat 
Prof. Dr. Gessenharter als Sachverständiger vor dem 
Untersuchungsausschuß erklärt, wissenschaftlich sei 
zwischen dem verfassungsrechtlich-strafrechtlichen 
Begriff, dem politischen Kampfbegriff und dem ana-
lytischen Begriff zu unterscheiden. Weiterhin könne 
unterschieden werden zwischen dem Rechtsextre-
mismus, der neuen radikalen Rechten und der intel-
lektuellen Rechten. Die neue radikale Rechte gliede-
re sich im Sinne konzentrischer Kreise in Elite, Basis-
aktivisten, Unterstützer, Sympathisanten und 
Kontextstrukturen. Zu berücksichtigen sei auch die 
internationale Dimension der neuen radikalen Rech-
ten. Diese wissenschaftlich unterschiedenen Ausfor-
mungen verbänden sich in der Realität miteinander. 
In der neuen radikalen Rechten spiele die Wehr-
macht, anders als bei den alten Rechten, keine Rolle. 

Hierzu hat Dr. Fröchling als Sachverständiger 
ergänzt, die neue radikale Rechte versuche, das 

Geschehen in der Zeit des Dritten Reiches zu ver-
harmlosen und positiv umzudeuten. Von den neuen 
radikalen Rechten seien die traditionellen militanten 
Rechten und die Neonazis zu unterscheiden. Sie 
seien bestrebt, das Modell des Nationalsozialismus in 
die heutige Zeit hineinzutransportieren und beim 
Traditionsverständnis ungebrochen an Reichswehr 
und Wehrmacht anzuknüpfen. Dies geschehe zum 
Beispiel dadurch, daß bei der Darstellung der Ver-
bandsgeschichte bestimmter Truppenverbände der 
gesamte Kontext und historisch-politische Zusam-
menhang ausgeblendet werde. 

Über die Verbreitung rechtsextremistischen Gedan-
kenguts, so Prof. Dr. Gessenharter vor dem Untersu-
chungsausschuß, besitze er keine aktuelle wissen-
schaftlich fundierte Datenlage. Die Schlußfolgerun-
gen aus den Ergebnissen von Studien zu ähnlichen 
Themen seien nicht einheitlich. Der Zulauf zu den 
Rechtsextremisten ließe sich aus seiner Sicht damit 
begründen, daß gerade in den neuen Bundesländern 
die Forderung nach sichtbaren Erfolgen sehr stark 
sei. Die Zahl derjenigen, die bereit seien, sich dauer-
haft zu engagieren, nehme ab. Demgegenüber kön-
nen festgestellt werden, daß insgesamt bei den Ju-
gendlichen der gesamten Bevölkerung die sozialen 
Werte der Jugendlichen - gegenseitiges Zutrauen, 
Zutrauen zum Staat, Zutrauen in die Institutionen, 
Zutrauen zu anderen - in den letzten Jahren gestie-
gen seien. 

Zu rechtsextremistischen Entwicklungen in der Ge-
sellschaft hat Dr. Klein als Sachverständiger vor dem 
Untersuchungsausschuß erklärt, man müsse davon 
ausgehen, daß 2 % der Bevölkerung dem äußersten 
rechten Spektrum zuzuordnen seien und damit au-
ßerhalb des demokratischen Spektrums stünden. Er-
gebnis einer von ihm 1993 durchgeführten Studie bei 
16- bis 18jährigen sei es auch gewesen, daß der An-
teil der Hauptschüler, die diesem Spektrum zugeord-
net werden könnten, überrepräsentiert sei. Die Stu-
die habe die Veränderungen der Wiedervereinigung 
berücksichtigt. Neuere Studien zeigten den gleichen 
Trend. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
30. April 1998 vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gesagt, von über 7500 bekannten Rechtsextremisten 
in Deutschland seien 85 % zwischen 16 und 24 Jahre 
und gehörten damit der Altersgruppe an, die zum 
Grundwehrdienst herangezogen werde. Ende März 
1998 seien nach den Erkenntnissen des Militärischen 
Abschirmdienstes (MAD) 88 erkannte Rechtsextre-
misten in den Streitkräften gewesen, in der überwie-
genden Zahl Grundwehrdienstleistende. Von über 
40000 Offizieren der Bundeswehr seien zwei als 
rechtsextremistisch eingestuft, von über 100 000 Un-
teroffizieren und Unteroffizieranwärtern nur wenige. 

Zum Rechtsextremismus in der Bundeswehr hat der 
Präsident des Amtes für den Militärischen Abschirm-
dienst, Dr. von Hoegen, ausgesagt, von den im Jahr 
1997 als neu des Rechtsextremismus Verdächtigten 
in der Bundeswehr seien 85,1 % Wehrpflichtige, 
13,1 % Soldaten auf Zeit, kein Berufssoldat und 
1,5 % Zivilpersonal gewesen. Unter den 13,1 % Zeit-
soldaten seien 8,6 % Mannschaftsdienstgrade, 4,1 % 
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Unteroffiziere und 0,75 % Offiziere festgestellt wor-
den. Betroffen sei mit 81 % der festgestellten Rechts-
extremisten das Heer, mit 15 % die Luftwaffe und mit 
4 % die Marine. Damit sei offenkundig, daß junge 
gewaltbereite Männer der rechtsextremistischen 
Szene überwiegend als Grundwehrdienstleistende 
auf die Bundeswehr zukämen. Aus der Sicht dieser 
jungen Leute sei die Bundeswehr eine ausländerfreie 
Männergesellschaft, in der es eine hierarchische 
Ordnung und ein Führerprinzip gebe. Nach deren 
Auffassung könne man in der Bundeswehr das Waf-
fenhandwerk lernen. Dies mache die besondere At-
traktivität der Bundeswehr aus. Innerhalb der rechts-
extremistischen Szene habe es zu Beginn der 90er 
Jahre eine Entwicklung gegeben, den Wehrdienst zu 
verweigern, weil die Bundeswehr als Armee eines 
demokratischen Staates und Bündnisarmee abge-
lehnt worden sei. In jüngerer Zeit gebe es jedoch 
eine Gegenbewegung mit dem Ziel des verstärkten 
Eintritts in die Bundeswehr. 
Gewünscht sei nun von den Rechtsextremisten eine 
Verwendung im Heer, denn das Heer stelle in der 
Vorstellung der Rechtsextremisten die „Kämpfer" 
dar. Innerhalb des Heeres sei die Luftlandetruppe 
und die Grenadiertruppe bevorzugt. Die Krisenreak-
tionskräfte übten auf freiwillig Längerdienende aus 
dem rechtsextremistischen Spektrum eine große An-
ziehungskraft aus. Es gebe ein erhöhtes Aufkommen 
von Verdachtspersonen in der Luftlandetruppe. Das 
seien im Regelfall Grundwehrdienstleistende und 
Zeitsoldaten am Anfang ihrer Dienstzeit. Strukturen 
oder Kreise von Rechtsextremisten seien zu keiner 
Zeit festgestellt worden. Insbesondere für den Stand-
ort Varel sei festzustellen, daß es keine Strukturen 
und keine Szenebildung von Rechtsextremisten ge-
be. Es gebe auch keine Verbindungen von Rechtsex-
tremisten zur Führungsakademie der Bundeswehr. 
Feststellbar sei jedoch, daß sich Rechtsextremisten, 
die in der gleichen Einheit Dienst täten, erkennen 
würden, auch wenn sie vorher keinen Kontakt zuein-
ander gehabt hätten. Dahinter stehe aber keine Or-
ganisation und kein System. Von einzelnen Perso-
nen,, die bereits früher im rechtsextremistischen 
Spektrum beheimatet gewesen seien, seien andere 
immer wieder mitgezogen worden. 

Zum Rechtsextremismus in der Bundeswehr hat 
Dr. Klein als Sachverständiger vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgeführt, aufgrund von Plausibili-
tätsüberlegungen und Analogieschlüssen halte er die 
Schlußfolgerung für zulässig, Angehörige der Bun-
deswehr zu etwa 3 % dem äußersten rechten Spek-
trum zuzuordnen. Damit zeige die Bundeswehr weit-
gehend das gleiche Spektrum wie die Bevölkerung. 
Die Bundeswehr könne nicht als rechtsextrem be-
zeichnet werden. 

Dr. Frisch hat zu möglichen rechtsextremistischen 
Strukturen in der Bundeswehr vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, im Rahmen der Zustän-
digkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz gebe 
es keine Erkenntnisse über rechtsextremistische 
Strukturen und Netzwerke in der Bundeswehr. Es 
gebe Erkenntnisse darüber, daß die sich in der Bun-
deswehr befindenden Rechtsextremisten Kontakt zu 
außenstehenden rechtsextremistischen Vereinigun-

gen hielten. Die absolute Zahl der in der Bundeswehr 
festgestellten Rechtsextremisten sei zweistellig. Ins-
gesamt gehe er von einem Prozentsatz von unter 1 % 
organisierter Rechtsextremisten in der Bundeswehr 
aus. 

Dr. Klein hat zum verstärkten Auftreten von Rechts-
extremisten in bestimmten Truppengattungen er-
klärt, das sei eine wissenschaftlich von ihm nicht zu 
verifizierende Hypothese. 

Zur besonderen Anziehungskraft der Bundeswehr 
auf Rechtsextremisten hat Dr. Frisch vor dem Unter-
suchungsausschuß ausgesagt, die Bundeswehr wer-
de von bestimmten rechtsextremistischen Organisa-
tionen und Einzelpersonen als ein Objekt betrachtet, 
das man zwar nicht bejahe, in dem man aber das 
Waffenhandwerk lernen könne. Entsprechend dem 
Anteil von Rechtsextremisten in der Bevölkerung be-
finde sich aber auch ein gewisser Anteil rechtsextre-
mer Grundwehrdienstleistender in der Bundeswehr. 
Abgelehnt werde die Bundeswehr als Organisation 
eines Staates, der selbst abgelehnt werde. Kritisiert 
werde die Innere Führung und die in der Bundes-
wehr gültigen Rechtsvorschriften als Ausfluß des 
Rechtsstaates. Es gebe aber Aufrufe, bei der Bundes-
wehr das Schießen zu erlernen. Es handele sich bis-
her nur um wenige Aufrufe, die teilweise über das In-
ternet, teilweise schriftlich verbreitet worden seien. 
Er könne nicht bestätigen, daß es bisher den aus-
drücklichen Wunsch rechtsextremistischer Vereini-
gungen gebe, ihre Mitglieder in die Bundeswehr zu 
schicken. In Folge der öffentlichen Diskussion um 
den Roeder-Vortrag habe es jedoch innerhalb der 
NPD Bemühungen gegeben, den Zugang zur Bun-
deswehr zu verstärken. Es gebe entsprechende Auf-
rufe der „Nationaldemokraten" . 

Zu möglichen Ursachen über einen Zulauf von 
Rechtsextremisten zur Bundeswehr hat Prof. Dr. Ges-
senharter ausgesagt, er habe hierzu keine Erkennt-
nisse speziell die Bundeswehr betreffend. Aus dem 
möglichen Bündel gesamtgesellschaftlicher Gründe 
könne man ableiten, daß viele junge Leute aufgrund 
ihres Nicht-mehr-Gehaltenseins in Mi lieus etwas 
Vergleichbares möglicherweise in der Bundeswehr 
suchten und damit die Bundeswehr überforderten. 

Zur Erkennbarkeit von Rechtsextremisten in der 
Bundeswehr hat Dr. Fröchling erklärt, auch ohne ver-
läßliche wissenschaftliche Untersuchung halte er die 
Vermutung für zulässig, daß die Vorstellung vom 
„Kämpfer", vom „Sich-Durchsetzen", vom „Kurzen-
Prozeß-Machen" und „Sich-austoben-in-einer-Män-
nergesellschaft" die besondere Attraktivität der Bun-
deswehr für junge Männer mit rechtsextremistischer 
Anfälligkeit ausmache. Es sei nicht auszuschließen, 
daß sich solche jungen Männer in einem bestimmten 
Klima für längere Zeit zu Hause fühlten. Do rt  könn-
ten sie dann ganz besonders diensteifrig, gehorsam 
und interessie rt  daran sein, den harten Kämpfer her-
auszustellen. Sie blieben möglicherweise auch außer-
halb des Dienstes unentdeckt, weil die Vorgesetzten 
nicht die nötige Sensibilität aufwiesen oder weg-
schauten oder aufgrund ihrer Belastung nicht die 
notwendige Zeit hätten, sich um die unterstellten 
Soldaten zu kümmern. 
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Dr. von Hoegen hat hierzu erklärt, im Gegensatz zu 
dem Verhalten in der Öffentlichkeit bemühten sich 
die Rechtsextremisten in den Streitkräften um Unauf-
fälligkeit, weil sie sonst unmittelbar und sofort 
dienstliche Konsequenzen befürchteten. Folge der 
Diskussionen der jüngsten Zeit seien Aufrufe an die 
Rechtsextremisten, auch im Inte rnet, sich zu tarnen. 
Auch bei den Skinheads sei festzustellen, daß sie - 
entgegen ihrer sonstigen Übung - während der Bun-
deswehrzeit eher normale Kleidung trügen. 

Dr. Frisch hat zur Erkennbarkeit von Rechtsextremi-
sten in der Bundeswehr ausgesagt, in einem Fall ha-
be es im Neonazibereich eine Aufforderung gege-
ben, sich unauffällig zu verhalten. Die Aufforderung 
habe für die Neonazis in der Bundeswehr, im Bun-
desgrenzschutz und bei der Polizei gegolten. Ziel sei 
es, Neonazis unauffällig unter den Bürgern zu plazie-
ren, um deren Beherrschung es gehe. Die Gefahr in-
formeller rechtsextremistischer Gruppen innerhalb 
der Bundeswehr stufe er als gering ein, da die Bun-
deswehr bestimmten Ordnungsprinzipien folge und 
Kontrolle ausübe. 

Zur wissenschaftlichen Erkenntnislage über rechts-
extremistische Tendenzen in der Bundeswehr hat 
Prof. Dr. Gessenharter weiter ausgeführt, es gebe 
hier wie in der Gesellschaft ein Wissensdefizit. Er 
halte deshalb eine neue Studie für notwendig. Es 
müsse bei einer solchen Studie darum gehen, die 
Bundeswehr als Teilbereich der Gesellschaft darzu-
stellen. Lediglich aufgrund von Langzeitdaten ließen 
sich gesicherte Erkenntnisse gewinnen. Für eine sol-
che Studie sei zudem die Genehmigung des Verteidi-
gungsministeriums erforderlich. Das Ministe rium ha-
be sich im Umgang mit den Professoren und der Uni-
versität als Partner - leider nicht bei finanziellen 
Fragen - gezeigt und ihn in seiner Arbeit nicht be-
hindert. 

Über den Zusammenhang zwischen der geistigen 
Orientierung und Rechtsextremismus in der Bundes-
wehr hat Dr. Fröchling aus wissenschaftlicher Sicht 
ausgeführt, der traditionelle mi litante Rechtsextre-
mismus stelle für die Bundeswehr solange kein Pro-
blem dar, solange nicht Korpsgeist und mangelnde 
Zivilcourage eine disziplinäre Aufklärung und 
rechtsstaatliche Ahndung verhinderten. Die Aufklä-
rung und aktive Bekämpfung sei für einen demokra-
tisch reformierten Soldaten kein Problem. Dies sei 
Ausdruck seines Verständnisses der Rolle des Staats-
bürgers in Uniform und der Bedeutung der Grund-
sätze der Inneren Führung. 
Anders sei dies bei dem traditionalistischen Solda-
tentypus, der einseitig und ausschließlich die Kriegs-
führungsfunktion der Streitkräfte propagiere, der die 
Anpassung der Gesellschaft an die Streitkräfte und 
die Vorrangstellung der Streitkräfte anstrebe und 
Bundeswehr und Staat als Kampf-, Schicksals-, und 
Notgemeinschaft verstehe. Dessen Denken sei stark 
geprägt von Befehls- und Gehorsamkeitskategorien, 
der Bedeutung und Betonung von Formaldisziplin, 
Drill, Hierarchie, Kontrolle und Sanktionen. Dieser 
Typus Soldat habe eine hohe Affinität zu den Grund-
mustern der neuen radikalen Rechten, die eine Vor-
liebe habe für Homogenität der Gesellschaft, Anti-
pluralismus, Antiindividualismus, einen autoritären 

Nationalstaat, einen völkisch orientierten, ethnisch 
definierten Nationalismus und elitäre Strukturen. 
Davon zu unterscheiden sei der Typus des technokra-
tisch-funktionalistischen Soldaten. Offiziere des tra-
ditionalistischen Typus versuchten, ein Bet riebsklima 
zu erzeugen, in dem der technokratisch-funktionali-
stische Soldat sich aus Opportunitätserwägungen an-
passe und nicht mehr die notwendige Zivilcourage 
aufbringe, um rechtsextremistische Vorfälle aufzu-
klären, zu melden und zu ahnden. 
Ergebnis einer Studie von 1978 sei es gewesen, daß 
10 % der untersuchten studierenden Offiziere an der 
Universität der Bundeswehr in Hamburg ein rechts-
autoritäres Einstellungsmuster aufwiesen, das in den 
wesentlichen Punkten dem Typus des traditionalisti-
schen Soldaten entsprach. Schlußfolgerung aus einer 
Studie aus dem Jahr 1997 zum Vergleich der Einstel-
lungsmerkmale der studierenden Offiziere an Bun-
deswehruniversitäten und zivilen Studierenden an 
der Universität in Konstanz sei es gewesen, daß stu-
dierende Offiziere eine nationalkonservativere 
Grundeinstellung hätten. Bedauerlicherweise sei in 
dieser Studie nicht speziell nach diesen Einstellungs-
mustern gefragt worden. Zwischen 1978 und 1997 sei 
keine Studie erstellt worden, wohl weil die jeweilige 
politische Leitung des Verteidigungsministeriums 
keine empirische Feldforschung in der Bundeswehr 
gestattet habe. 

Prof. Dr. Gessenharter hat hierzu ergänzt, daß in den 
letzten Erhebungen im Jahr 1978 Soldaten mit links-
extremistischem Gedankengut wissenschaftlich nicht 
erfaßt worden seien. Dies beruhe auf einer Verweige-
rungshaltung der politischen Linken, die im Ver-
gleich zum europäischen Ausland einzigartig sei. Si-
cher sei, daß alle Rechtsextremen und Neu-Rechten 
konservativ seien, aber längst nicht alle Konservati-
ven rechtsextrem oder neu-rechts. Andererseits be-
obachte er, daß ehemalige Soldaten, die er als intel-
lektuell neu-rechts einordne, ihre Auffassungen auch 
vor Soldaten verträten, ohne daß eine Diskussion dar-
über stattfinde. Dies sei umso problematischer, je hö-
her die Hierarchieebene des Betreffenden sei. Es 
könne auch als gesichert gelten, daß die jüngeren 
Generationen immer auch Reaktionen auf das Ange-
bot der vorhergehenden Generation zeigten. 
Er weise im Zusammenhang mit der Aktualität seiner 
wissenschaftlich erhobenen Erkenntnisse darauf hin, 
daß die Entwicklung auf dem Sektor der politischen 
Kultur nur sehr langsam vorwärts gehe. Das Wissen 
über die politische Kultur der Soldaten stütze sich auf 
die Ergebnisse allgemeiner Studien und allgemeiner 
Repräsentativbefragungen, aus denen dann die Sol-
daten herausgefiltert werden müßten. Er wisse nicht, 
ob es im Bereich der europäischen Bündnispartner 
Studien zu diesen Themen gebe, da das Thema seit 
einiger Zeit nicht mehr sein Forschungsgegenstand 
sei. 

Dr. Fröchling hat zur geistigen Orientierung der jun-
gen Offiziere an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg die Auffassung vertreten, vielen Studenten 
seien die unterschiedlichen Rollenbilder der Traditio-
nalisten und Reformer unbekannt. Er müsse in vielen 
Fällen zuerst Grundkenntnisse vermitteln, damit eine 
Urteilsbildung stattfinden könne und eine Rollen- 
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Selbstdefinition möglich sei. Er stelle zunehmend ein 
Rollenbild fest, das sich auf handwerklich-technische 
Dinge beschränke. Er stelle desweiteren fest, daß die 
elementare Wertbindung an die Verfassung, wie sie 
im Eid des Soldaten zum Ausdruck käme, immer 
mehr als Floskel und nicht mehr als eine Verhaltens-
direktive verstanden werde, die das Rollenverständ-
nis insgesamt präge. Nach seiner Auffassung sei es 
legitim, konservative Positionen einzunehmen, solan-
ge sie auf demokratische Weise in den Wertekonsens 
der Verfassung eingebunden seien. So sehe er kei-
nen Widerspruch zwischen dem Konzept der Inneren 
Führung und einer konservativen Position. Den pau-
schalen Verdächtigungen eines Rechtsextremismus 
in der Bundeswehr könne man jedoch nur mit einer 
empirisch gesicherten Datenlage entgegentreten. 
Die sei aktuell nicht mehr vorhanden. 

Dr. Bald hat hierzu ausgesagt, die Bundeswehr habe 
Ende der 70er Jahre und in den 80er Jahren vom So-
zialwissenschaftlichen Institut gestellte Anträge auf 
Untersuchung der Einstellung von Offizieren abge-
lehnt. 

Dr. Klein hat hierzu erklärt, eine aktuelle Untersu-
chung über die Einstellung der Offiziere gebe es zur 
Zeit nicht. Es sei aber bekannt, daß Offiziere eher 
dem konservativen Spektrum als dem linken zuzu-
ordnen seien. Das sei in allen Armeen der Welt der 
Fall. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat mit 
Schreiben vom 28. Oktober 1997 den Verteidigungs-
ausschuß des Deutschen Bundestages über das Er-
gebnis einer bundeswehrinternen Studie zum politi-
schen Standort der Studenten der beiden Universitä-
ten der Bundeswehr aus dem Jahr 1995 informiert. 
Wesentliche Erkenntnisse aus dieser Untersuchung 
seien, daß sowohl an öffentlichen Hochschulen wie 
auch an Universitäten der Bundeswehr konservative 
Grundhaltungen bewußter und offener artikuliert 
würden. 75 % der Bundeswehrstudenten favorisier-
ten die christlich-konservative Position, während an 
den Landesuniversitäten grün-alternatives (64 %), 
sozialdemokratisches (57 %) und kommunistisch- 
marxistisches Gedankengut (13 %) bevorzugt wür-
den. Die Studie definiere weder den Begriff „rechts" 
noch die verschiedenen Ausprägungen des Konser-
vatismus. Sie überlasse das der Selbsteinschätzung 
der Befragten. Die verwendeten Kategorien seien 
insgesamt unscharf und nicht klar definie rt . Die 
Rücklaufquote sei mit 37-39 % ungewöhnlich nied-
rig. In der Studie finde sich kein Hinweis auf eine de-
mokratiefeindliche Einstellung der jungen Offiziere. 
Gegenüber 50-60 % bei den zivilen Studenten ord-
neten sich die Studenten an den Universitäten der 
Bundeswehr (etwa 75 %) der politischen Mitte zu. 

Zu den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen über 
rechtsextremistische Entwicklungen hat Dr. Klein er-
klärt, er sehe Parallelen zwischen den von den Nach-
richtendiensten erhobenen Fakten, soweit sie ihm 
zugänglich seien, und den vom Sozialwissenschaftli-
chen Institut und vergleichbaren Institutionen ermit-
telten Einstellungen. Nachrichtendienste hätten ei-
nen anderen Zugang zur Problematik des Rechtsex-
tremismus. Sie arbeiteten mit den Fakten, die sie 

registrierten, während Sozialwissenschaftler mit Ein-
stellungen von Personen umgingen. Damit sei die Er-
kenntnis der Sozialwissenschaft breiter, ohne daß 
man aber sagen könne, diese Einstellungen würden 
in ein entsprechendes Verhalten umschlagen. Die In-
formationen der Dienste erhalte er aus den Veröffent-
lichungen in Zeitungen und aus den veröffentlichten 
Berichten. 
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendinsti-
tut werde zur Zeit eine Studie zur Gewaltbereitschaft 
der Jugend durchgeführt. Diese sei so angelegt, daß 
sie Rückschlüsse auf die Bundeswehr zulasse. Er ha-
be in den vergangenen Jahren die Inanspruchnahme 
des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundes-
wehr zur politischen Beratung der Bundeswehr und 
des Bundesverteidigungsministeriums vermißt. Das 
habe sich gerade im letzten Jahr gebessert. Das So-
zialwissenschaftliche Institut sei ein Auftragsinstitut, 
das in den vergangenen fünf Jahren entsprechende 
Aufträge nicht mehr erhalten habe. Grund hierfür 
könne die Verlegung von München nach Strausberg 
gewesen sein, wodurch das Institut fast ein Jahr lang 
arbeitsunfähig gewesen sei. Grund könne auch sein, 
daß - bedingt durch die Verlegung - das Institut 
personell völlig neu strukturiert worden sei. Nur fünf 
Mitarbeiter stammten aus dem alten Personal, alle 
übrigen müßten neu eingearbeitet werden. Das Insti-
tut habe in jüngster Zeit neue Aufträge erhalten, mit 
denen es voll ausgelastet sei. Im Außen- und Innen-
bereich des Instituts gebe es zur Zeit jeweils fünf 
Aufträge. Diese Aufträge gingen auch auf Vorschlä-
ge des Instituts zurück. Der Vorschlag des Instituts 
für den Auftrag „Rechtsextremismus in der Bundes-
wehr" sei nicht erfolgreich gewesen. Im Arbeitskreis 
des Generalinspekteurs zu Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus sei das Sozialwissenschaftliche 
Institut nicht vertreten. Dr. Klein hat zum Bedarf 
neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse vor dem Un-
tersuchungsausschuß erklärt, es gebe zu diesem 
Thema keine aktuelle wissenschaftliche Untersu-
chung. Eine solche halte er aber für notwendig. Er 
gewinne seine Erkenntnisse aus den Bevölkerungs-
umfragen und gehe davon aus, daß die Bundeswehr 
dasselbe Spektrum zeige wie die Gesamtbevölke-
rung. 

B. Maßnahmen der Bundeswehr gegen rechtsextre-
mistische Tendenzen 

I. Maßnahmen der Streitkräfte 

Bundesminister Rühe hat am 4. März und 30. Ap ril 
1998 vor dem Untersuchungsausschuß bekundet, er 
halte die Reaktion der Bundeswehr gegen rechtsex-
tremistische Tendenzen in den Streitkräften und die 
getroffenen Maßnahmen für angemessen. Die Bun-
deswehr habe bereits vor Bekanntwerden einzelner 
Vorkommnisse Maßnahmen gegen rechtsextremisti-
sche Tendenzen in den Streitkräften ergriffen. Das 
gelte auch für den Bereich der Fallschirmjäger-
truppe. Der Inspekteur des Heeres habe jüngst eine 
grundsätzliche Aufklärung dieser Problematik veran-
laßt. 

Dr. von Hoegen hat zu den bereits frühzeitig getroffe

-

nen Maßnahmen gegen rechtsextremistische Ten- 
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denen in der Bundeswehr erklärt, bereits im Jahr 
1992 habe er den Inspekteur des Heeres darauf auf-
merksam gemacht, daß der Rechtsextremismus ein 
ernstzunehmendes Problem für das innere Gefüge 
der Streitkräfte darstelle. Der Inspekteur des Heeres 
habe daraufhin sofort sehr deutliche Maßnahmen er-
griffen. Allerdings habe in dieser Zeit noch die Auf-
fassung bestanden, ebenso wie die Spionage sei 
auch der Extremismus kein Thema mehr. Erst in den 
Jahren 1994 und 1995 habe es einen Qualitätssprung 
in der rechtsextremistischen Szene gegeben, der 
auch zu anderen Dimensionen geführt habe. Im Jahr 
1995 habe der MAD bei einer Überprüfung der Fall-
schirmjägertruppe ausschließlich eine erhöhte Zahl 
von Verdachtspersonen festgestellt. Er habe darauf-
hin den Inspekteur des Heeres aufgesucht und ihm 
mitgeteilt, daß der MAD in diesem Bereich auf Grund 
von Aufrufen und Verwendungswünschen bei Kreis-
wehrersatzämtern eine besondere Gefährdung sehe. 
Dies habe der Inspekteur des Heeres in Einzelge-
sprächen mit den Kommandeuren und in Tagungen 
umgesetzt, um die Fallschirmjägertruppe auf diese 
Gefahr hinzuweisen. 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General 
Bagger, hat vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
führt, rechtsextremistische Erscheinungen hätten in 
der Bundeswehr generell keinen Platz. Der Auftrag 
des Soldaten orientiere' sich am Grundgesetz und 
dessen Werteordnung. Man könne von jedem Solda-
ten nicht nur erwarten, daß er sein militärisches 
Handwerkszeug beherrsche, sondern daß er als Teil 
der Exekutive dieses Staates die Forderung nach 
Schutz von Menschenleben, Menschenwürde, Frei-
heit und Recht durchsetze. Keinesfalls sei die Bun-
deswehr ein Spiegelbild der Gesellschaft. Er wolle 
keine rechtsextremistischen Gewalttäter und sonsti-
gen Kriminellen in der Bundeswehr. Er mache sich 
große Sorgen, weil er die Bundeswehr langfristig 
zwangsläufig mit dem Rechtsextremismus konfron-
tiert sehe. Es sei kein Aktionismus, wenn er präventiv 
und offensiv ein Konzept entwickelt wissen wolle, 
um auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Gescheh-
nisse der Vergangenheit könne man nicht ungesche-
hen machen. Die Bundeswehr könne nur aus ihnen 
lernen und dort , wo es Schuldige gebe, strafend tätig 
werden. So sei jetzt auch aus der Vergangenheit der 
NVA bekannt, daß es do rt  rechtsextremistische Er-
scheinungen gegeben habe. Grundwehrdienstlei-
stende Gewaltverbrecher mit rechtsextremistischem 
Hintergrund müßten bereits durch die Kreiswehrer-
satzämter herausgefiltert werden, wie dies auch bei 
der Einstellung von Zeit- und Berufssoldaten schon 
immer der Fall gewesen sei. Er habe bereits im Okto-
ber 1997 einen Arbeitskreis Rechtsextremismus unter 
Leitung des Generalmajors von Kirchbach und Betei-
ligung aller Teilstreitkräfte eingesetzt, um unter sei-
ner Federführung ein einheitliches, für alle Teilstreit-
kräfte gültiges Konzept zu erarbeiten. Einzelne Maß-
nahmen aus dieser Gesamtkonzeption müßten von 
den Inspekteuren der Teilstreitkräfte im Rahmen ih-
rer Verantwortung umgesetzt werden. 

Bereits mit Schreiben vom 19. November 1997 hatte 
der Generalinspekteur der Bundeswehr dem Vertei-
digungsausschuß mitgeteilt, daß ein hochrangiger 

Arbeitskreis unter Beteiligung erfahrener Truppen-
führer die bisherigen Maßnahmen der Streitkräfte 
zur Vermeidung rechtsextremistischer Verhaltens-
weisen zusammenfassen und Folgemaßnahmen ent-
wickeln solle. Der Arbeitskreis Rechtsextremismus 
habe ihm daraufhin ein Gesamtkonzept vorgeschla-
gen, das der Bundesminister der Verteidigung gebil-
ligt habe. 

Das Bundesministerium der Verteidigung, Fü S I 1, 
hat mit Datum vom 16. Februar 1998 in Form eines 
Schnellbriefes Hilfen für Disziplinarvorgesetzte bei 
extremistischen Verhaltensweisen/Auffälligkeiten 
von Grundwehrdienstleistenden und längerdienen-
den Mannschaftsdienstgraden in die Truppe verteilt. 

Mit Schreiben vom 6. März 1998 hat das Bundesmini-
sterium der Verteidigung den Verteidigungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages über den Stand 
der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Rechtsextremismus in der Bundeswehr infor-
miert. Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 
sei auf allen Ebenen zügig angelaufen, die Maßnah-
men hätten sich insgesamt als richtig erwiesen und 
ihre Notwendigkeit sei in der Truppe erkannt. Es 
wurde weiter mitgeteilt, die Sicherheit der Vorge-
setzten im Erkennen und im Umgang mit den Proble-
men des Rechtsextremismus habe zugenommen. 
Eine im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beim Deut-
schen Jugendinstitut laufende Jugendstudie entspre-
che zu einem wesentlichen Teil sowohl dem derzeiti-
gen Erkenntnisbedarf als auch dem notwendigen ge-
samtgesellschaftlichen Ansatz von Studien zum 
Themenkomplex „Extremismus, Gewalt und Frem-
denfeindlichkeit" . Vor dem Hintergrund eines noch 
weiterreichenden Erkenntnisinteresses bereiteten 
das BMFSFJ und das Bundesministerium der Vertei-
digung gemeinsam eine ergänzende Untersuchung 
zu der Jugendstudie des Deutschen Jugendinstituts 
vor. Die Erweiterung habe insbesondere auch die Er-
arbeitung einer Typologie von extremistisch einge-
stellten und/oder gewaltbereiten jungen Leuten zum 
Ziel. 

Mit Schreiben vom 8. April 1998 an den Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages hat das 
Bundesministerium der Verteidigung mitgeteilt, daß 
sowohl in der Generalstabsausbildung wie auch im 
Stabsoffiziergrundlehrgang künftig regelmäßig ein 
Pflichtseminar zum Thema Rechtsextremismus - 
erstmals im März 1998 - durchgeführt werde. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
30. April 1998 erklärt, noch im September 1997 sei 
das Verteidigungsministerium der Auffassung gewe-
sen sei, daß den Einheitsführern in den Streitkräften 
zum Thema rechtsextremistische Tendenzen ausrei-
chend Ausbildungsmaterial zur Verfügung stünde. 
Auf die nachfolgend neu bekannt gewordenen Vor-
kommnisse in Hammelburg und Detmold sei dann 
aber die Notwendigkeit eines Verbesserungskonzep-
tes erkannt worden. Das sei erforderlich gewesen, 
weil im Extremismusbereich neue Erscheinungsfor-
men erkennbar geworden seien. Ziel der vom Gene-
ralinspekteur eingesetzten Kommission sei die Ver-
besserung des Instrumentariums gegen den Rechts- 
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extremismus. Er befürworte die Studie des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend als die von ihm immer wieder geforderte ge-
samtgesellschaftliche Untersuchung über die Einstel-
lung der Jugendlichen. Er erwarte Erkenntnisse 
darüber, mit welcher Einstellung junge Männer als 
Wehrpflichtige zur Bundeswehr kämen. Eine separa-
te Untersuchung der geistigen Einstellung junger Re-
kruten sei aber nicht sachgerecht, weil diese ihre 
Einstellung von außen mit in die Bundeswehr hinein-
brächten und nur wegen des Umstands, dort  zum 
Uniformträger geworden zu sein, dann mit ihrer Ein-
stellung für die Bundeswehr stehen sollten. Er be-
fürchte dadurch eine Diffamierung der Bundeswehr. 
Es müsse aber auch klar sein, daß niemand so streng 
und deutlich auf Fehlentwicklungen in der jungen 
Generation reagiere wie die Bundeswehr. 

Zu den vom Zentrum Innere Führung im Zusammen-
hang mit den rechtsextremistischen Vorfällen ergrif-
fenen Maßnahmen hat der Kommandeur des Zen-
trums Innere Führung, Brigadegeneral Beck, vor 
dem Untersuchungsausschuß als Sachverständiger 
erklärt, Ausbildungsteams würden in die Truppe ge-
schickt, die die Vorgesetzten aufklären und unter-
stützen sollten. Diese Teams setzten sich aus qualifi-
zierten Soldaten und Zivilisten zusammen. Auf die-
sem Weg erreiche man im Jahr ca. 6 000 Vorgesetzte 
vor Ort in der Truppe. Am Zentrum Innere Führung 
erreiche man jährlich ca. 2000 Vorgesetzte direkt 
über Lehrgänge und weitere 3 000 dadurch, daß das 
Zentrum Innere Führung einen Teil der Ausbildungs-
inhalte bei Tagungen anderer Stellen bestreite. Da-
durch erfasse man einen möglichst großen Multipli-
katorenkreis. 

Zu den Möglichkeiten der Bundeswehr, durch politi-
sche Bildung bei Soldaten für Aufklärung Sorge zu 
tragen, hat Dr. Frisch ausgeführt, es gehe nicht um 
Beeinflussung, sondern um Aufklärung. Diese Mög-
lichkeit habe die Bundeswehr auch während des 
zehnmonatigen Grundwehrdienstes. Den jungen 
Soldaten müsse klar gemacht werden, daß es in 
Deutschland eine freiheitlich demokratische Grund-
ordnung gebe, für die einzutreten es sich lohne. 
Sollte man aber feststellen, daß trotz aller präventi-
ven Maßnahmen auf Grund einer gewissen geistigen 
Primitivität und Brutalität eine Aufklärung des Ein-
zelnen nicht möglich sei, halte er es für dringend an-
geraten, sich von solchen Personen zu trennen. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
30. April 1998 ausgeführt, verschiedentlich habe die 
Bundeswehr auch Gerichtsprozesse verloren, in de-
nen es um die Entlasssung als rechtsradikal erkann-
ter Soldaten gegangen sei. Sie sei in ihrem Bemühen, 
solche Soldaten aus der Bundeswehr zu entfernen, 
an die Grenzen des juristisch Möglichen gestoßen. Es 
müsse dann zumindest verhindert werden, daß diese 
Soldaten in Führungspositionen gelängen. 

11. Maßnahmen des Militärischen Abschirmdienstes 

Mit Schreiben vom 1. April 1998 hat das Bundesmini-
sterium der Verteidigung einen Bericht über Aufga-
ben, Befugnisse und Arbeitsweise des Militärischen 
Abschirmdienstes (MAD) insbesondere bei der Be-
kämpfung von Rechtsextremismus in der Bundes- 

wehr dem Verteidigungsausschuß des Deutschen 
Bundestages zugeleitet. Der Bericht enthielt unter 
anderem die Information, daß aufgrund einer Wei-
sung des Staatssekretärs Dr. Wichert vom 1. Oktober 
1997 seit November 1997 Erkenntnisse des MAD hin-
sichtlich erkannter Rechtsextremisten zusätzlich 
schriftlich an die zuständigen personalbearbeitenden 
Dienststellen der betroffenen Bundeswehrangehöri-
gen übermittelt würden. Über die in den vergange-
nen Jahren durch den MAD an das S2-Personal und 
Dienststellenleiter verteilten ca. 2 500 Verfassungs-
schutzberichte hinaus werde zukünftig eine erheb-
lich größere Zahl dieser Berichte bis auf Einheits-
ebene verteilt. Auf Weisung des Staatssekretärs 
Dr. Wichert habe der Präsident des MAD den Gene-
ralinspekteur und die Inspekteure der Teilstreitkräfte 
und die jeweiligen Leiter der MAD-Stellen die Kom-
mandeure ab Regiementsebene über aktuelle Er-
kenntnisse unter Berücksichtigung ihrer Erkennt-
nisse zum Rechtsextremismus regelmäßig zu unter-
richten. 

Der Präsident des Amtes für den Militärischen Ab-
schirmdienst, Dr. von Hoegen, hat über die vom 
MAD gegen rechtsextremistische Tendenzen in der 
Bundeswehr unternommenen Maßnahmen ausge-
führt, der MAD unterrichte auf der Basis der von ihm 
gesammelten und ausgewerteten Erkenntnisse die 
Kommandeure und Dienststellenleiter. Die letzte Ver-
antwortung für die Sicherheit in den Streitkräften, 
für die Einsatzbereitschaft der Dienststellen und 
Truppen liege bei den Kommandeuren und Dienst-
stellenleitern. Der MAD trage keine unmittelbare 
Verantwortung und habe keine Weisungs- und Ent-
scheidungsbefugnis. Diese Beratung der Komman-
deure und Dienststellenleiter erfolge kontinuierlich. 
In jedem Einzelfall suchten Mitarbeiter des MAD den 
Vorgesetzten und nächsthöheren Vorgesetzten auf. 
Zusätzlich nähmen Mitarbeiter des MAD an Fach-
tagungen teil oder führten sie selbst durch. Vor dem 
Hintergrund der anwachsenden Zahl rechtsex-
tremistischer Vorfälle habe das in 1997 zu 1 600 Absi-
cherungsberatungen in Einzelfällen, 239 Vortrags-
veranstaltungen mit 10400 erreichten Teilnehmern, 
235 Sicherheitskoordinierungsausschüssen, 17 Fach-
vorträgen der zuständigen Fachabteilung mit 820 als 
Multiplikatoren erreichten Teilnehmern und 329 
Kontaktbesuchen von MAD-Stellenleitern bei Lei-
tern  von Truppeneinheiten geführt. Seit 1993 seien 
alle zwei Jahre bis auf Einheitsebene Broschüren 
zum Rechtsextremismus und seinen Erscheinungsfor-
men und Erkennungsmerkmalen verteilt worden. 
Davor habe es solche Broschüren in einer anderen 
Qualität gegeben. An die Stäbe der Verbände sei 
regelmäßig der Quartalsbericht des MAD verteilt 
worden und jedes Jahr die Verfassungsschutz-
berichte des Bundes und der Länder. In die Quartals-
berichte des MAD flössen immer die Vierteljahres-
berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein. 
Aufgrund einer Weisung des Staatssekretärs Dr. Wi-
chert vom 1. Oktober 1997 werde in Zukunft eine 
größere Zahl von Verfassungsschutzberichten verteilt 
und er werde die militärische Führung in einem fe-
sten Rhythmus informieren. Er habe als Präsident des 
Amtes für den Militärischen Abschirmdienst in 1997 
auch die Leiter der MAD-Stellen aufgefordert, regel- 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

mäßig die Kommandeure aufzusuchen, selbst wenn 
kein konkreter Anlaß bestehe. Die Weisung des 
Staatssekretärs habe seine eigene Weisung überla-
gert. 

Die Truppe interessiere sich auch für die ihr auf diese 
Weise gegebene Information. Für eine andere An-
nahme habe er keinen Anlaß. Für ein Interesse der 
Truppe spreche, daß der MAD grundsätzlich zu Vor-
trags- und Fortbildungsveranstaltungen eingeladen 
werde. Festgestellt habe er die hohe Bereitschaft, In-
formationen des MAD aufzunehmen und Empfehlun-
gen zu befolgen. Keinesfalls vernachlässigten die 
Streitkräfte das Problem des Rechtsextremismus. Die 
Vorgesetzten würden über die jewei ligen Erkennt-
nisse informiert und um Unterstützung der Aufklä-
rungsarbeit des MAD gebeten. Im Zuge der Bearbei-
tung werde bei einem vernünftigen Erkenntnisstand 
auch mit dem verdächtigten Betroffenen gesprochen. 
Dies führe in ungefähr 45 % der Fälle zu einer Reha-
bilitierung des Verdächtigten. Erschwert werde die 
Zusammenarbeit lediglich dadurch, daß es einen 
ständigen Wechsel in den Streitkräften gebe und die 
Mitarbeiter des MAD immer wieder neue Ansprech-
partner vorfänden. 

Aufgrund der Weisung des Staatssekretärs Dr. Wi-
chert vom 1. Oktober 1997 würden die Erkenntnisse 
des MAD deshalb nun auch an die personalbearbei-
tenden Dienststellen der Unteroffiziere und Zeitsol-
daten übermittelt. Dienst- und Disziplinarvorgesetzte 
und personalbearbeitende Dienststellen erhielten 
jetzt den gleichen Kenntnisstand. Es sei damit ein for-
malisiertes Verfahren gefunden worden, in dem es 
keine Personalmaßnahmen geben könne ohne Be-
rücksichtigung vorliegender Erkenntnisse des MAD. 
Anlaß sei nicht eine mangelnde Vorbereitung der 
Kommandoebene auf das Problem des Rechtsextre-
mismus, sondern eine Verbesserung der Filter-Wir-
kung. 

Zum gesetzlichen Auftrag des MAD und den da-
durch gesetzten Grenzen seiner Tätigkeit hat er aus-
geführt, Auftrag des MAD sei die Sammlung und 
Auswertung von Informationen über Bestrebungen 
gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, 
wenn diese Bestrebungen von Bundeswehrangehöri-
gen ausgehen oder ausgehen sollen und/oder gegen 
die Bundeswehr gerichtet seien. Der MAD könne 
sich deshalb ermittlungsmäßig nur mit den Personen 
befassen, wenn und solange sie dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers der Verteidigung angehör-
ten. Das gelte nur für die Zeit vom Dienstantritt bis 
zur Entlassung und während einer Wehrübung. Die 
Zuständigkeit erlösche mit dem Ausscheiden der Per-
son aus der Bundeswehr. Dann würden die Akten- 
und Datenbestände vernichtet. Altere Unterlagen 
dürften aufgrund der Datenschutzbestimmungen 
und Speicherrichtlinien nicht aufgehoben werden. Es 
gebe deshalb auch keine Erkenntnisse über Reservi-
sten. Gegen die Bundeswehr gerichtet seien die 
Bestrebungen auch, wenn sie darauf abzielten, extre-
mistisches Gedankengut in der Bundeswehr zu ver-
breiten und die Bundeswehr für ihre eigenen rechts-
extremistischen Zwecke zu nutzen, wie zum Beispiel 
andere für rechtsextremistische Gedanken zu wer-
ben, sich in Spezialausbildungen ausbilden zu las-

sen, als Ausbilder, Berufs- oder Zeitsoldaten einge-
setzt zu werden oder als Unteroffiziere oder Offiziere 
in der Bundeswehr aufzuwachsen. 

Ziel der Tätigkeit des MAD sei dementsprechend die 
Identifizierung des einzelnen Rechtsextremisten. Er 
stelle er bei den Landesämtern für Verfassungsschutz 
ein zunehmendes Verständnis dafür fest, daß der 
MAD auf personenbezogene Informationen zu Ein-
zelpersonen angewiesen sei. Das sei für deren Ar-
beitsweise atypisch, werde aber für den MAD gelei-
stet. Die restlichen Informationen beruhten auf eige-
nen Erkenntnissen des MAD. In ca. 10 % der 
Erkenntnisse über Rechtsextremisten in der Bundes-
wehr gebe es eine Information der Verfassungs-
schutzbehörden, die grundsätzlich verzugslos dem 
MAD übergeben würde. Über 60 % des Aufkom-
mens von Verdächtigen in 1996 seien Folge der eige-
nen Bearbeitung und Erkenntnisgewinnung gewe-
sen. Der MAD selbst sei verpflichtet, von ihm gewon-
nene Informationen für die Aufgabenerfüllung an die 
zivilen Verfassungsschutzbehörden weiterzugeben. 
Vor Eintritt in die Bundeswehr habe der MAD auf-
grund der gesetzlichen Vorschriften nicht die Mög-
lichkeit einer Vorklärung im Sinne eines Vor-Filters. 
Gleiches gelte für die Erkenntnisgewinnung über ein 
mögliches Eindringen von Rechtsextremisten in Re-
servistenkameradschaften, worüber es Erkenntnisse 
gebe. Für den MAD bestehe das Problem, daß die 
Bundeswehr ihren Reservisten gegenüber offen sei, 
der MAD aber keine Zuständigkeit besitze, solange 
nicht der Fall der Wehrübung gegeben sei. Der zivile 
Verfassungsschutz nehme sich aber in jüngster Zeit 
dieses Problems an. Das Gesetz bestimme auch, daß 
dem MAD Zwangsmittel nicht zur Verfügung stün-
den und Dienststellen der Bundeswehr nicht ersucht 
werden dürften, Zwangsmittel für ihn einzusetzen. 

Über die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers der Ver-
teidigung hat er weiter ausgeführt, sie finde nicht re-
gelmäßig statt, jedoch sei der MAD an der Kommis-
sion des Generalinspekteurs zur Extremismusabwehr 
beteiligt. Der MAD nehme auch nicht an den Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr teil. Gegen die 
Rechtsauffassung des Resso rts und der Bundesregie-
rung habe das Parlament dem Vorschlag, der Truppe 
ins Ausland folgen zu können und müssen, nicht zu-
gestimmt. 

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, Dr. Frisch, hat erklärt, nur durch die Einfüh-
rung einer Regelanfrage vor Dienstantritt bei der 
Bundeswehr sei es möglich, einen Filter vor die Bun-
deswehr zu setzen. Das sei weder von der Politik 
noch vom Verfassungsschutz gewollt. Folge wäre 
nämlich eine pauschale Überprüfung a ller zur Bun-
deswehr Anstehenden. Gebe es jedoch konkrete 
Hinweise darauf, daß ein erkannter Rechtsextremist 
seinen Dienst in der Bundeswehr antrete, gebe der 
Verfassungsschutz dem MAD einen entsprechenden 
Hinweis. In gleicher Weise werde der MAD aber 
auch informiert, wenn Erkenntnisse über Beziehun-
gen ehemaliger hochrangiger Bundeswehrangehöri-
ger zu Rechtsextremisten festgestellt würden. 

Dr. von Hoegen hat weiter ausgeführt, seit 1994 habe 
der MAD eine neue Struktur. Diese Struktur sei die 
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Folge der Einsicht, daß mit der Reduzierung der Per-
sonalstärke der Bundeswehr auch der MAD habe 
reduziert werden müssen. Während der gesamte 
Dienst um 37 % reduziert worden sei, habe dies im 
Bereich Extremismusabwehr 4 % betragen. Auch das 
sei später wieder rückgängig gemacht worden. 
Insgesamt befaßten sich statt vorher 10 % jetzt 25 % 
des Personals in den Fachbereichen mit der Extre-
mismusabwehr. Die Zahl der Mitarbeiter, die sich mit 
Extremismusabwehr beschäftigten, betrage im 
MAD-Amt und MAD-Stellen zusammen 190. Die ab-
solute Zahl sei gestiegen, obwohl der MAD drastisch 
reduziert worden sei. Insgesamt werde das fachlich 
zuzuordnende Personal zu 55 % für Sicherheitsüber-
prüfungen eingesetzt. 

Dr. Frisch hat hierzu ergänzt, nach der Gewaltwelle, 
die der Wiedervereinigung gefolgt sei, habe das Bun-
desamt für Verfassungsschutz die Zahl der Mitarbei-
ter in der entsprechenden Abteilung fast verdrei-
facht. Bis zum vergangenen Jahr sei sein Amt auch 
davon ausgegangen, daß die Welle rechtsextremisti-
scher Gewalttaten abnehmen würde. Die Bemühun-
gen des Verfassungsschutzes würden jetzt noch wei-
ter intensiviert. 

Die Verantwortung und Durchführung der Arbeit im 
Bereich des Rechtsextremismus, so Dr. von Hoegen, 
liege in den zuständigen Fachabteilungen des Am-
tes. Das Amt könne sich der Ermittlungskomponen-
ten in den MAD-Stellen bedienen. Die Stellen wür-
den dann auf Anweisung im Einzelauftrag der zu-
ständigen Abteilungen des Amtes tätig. Ihre 
Mitarbeiter seien bekannt. Sie tätigten die offenen 
Ermittlungen für den Aufgabenbereich nach Wei-
sung. Der MAD qualifiziere seine Mitarbeiter durch 
Fortbildung. Zudem gebe es eine generelle Ausbil-
dung für die Ermittler und für den Bereich Extremis-
musabwehr eine Spezialausbildung. Er sehe keinen 
Bedarf für eine andere A rt  der Schulung. 

Zur Problematik verdeckter Ermittler des MAD hat 
er erklärt, der MAD könne sich auf gesetzlicher 
Grundlage Gewährspersonen bedienen, sei es bei 
der Erkenntnisgewinnung innerhalb der Bundes-
wehr, sei es bei der Erkenntnisgewinnung in Organi-
sationen, die sich gegen die Bundeswehr richteten. 
Der Soldat, der zu einer solchen Art  der Informations-
gewinnung herangezogen werden könne, könne 
aber nur dazu verpflichtet werden, wahrheitsgemäß 
zu berichten und seine Treuepflichten, wie z. B. Sti ll

-schweigen gegenüber Unbefugten einzuhalten. Die 
von ihm gewonnenen Informationen müßten, soweit 
sie nicht die Bundeswehr beträfen, an die Verfas-
sungsschutzbehörden abgegeben werden. Darüber 
müsse im Einzelfall zwischen MAD und den Verfas-
sungsschutzbehörden ein Abkommen getroffen wer-
den. Die Verantwortung in einem solchen Fall für 
den verdeckten Ermittler trage der MAD, denn es 
handele sich um einen Soldaten. Diesem Soldaten 
gegenüber bestehe eine bestimmte Fürsorgepflicht. 
Dies sei aber zu unterscheiden von der Frage der Be-
arbeitung der gewonnenen Informationen. 

Dr. Frisch hat hierzu ergänzt, er halte bei verdeckten 
Ermittlern das Problem der Bestimmung der Zustän-
digkeit zwischen dem Verfassungsschutz und dem 

MAD für gelöst. Der Verfassungsschutz werde in sol-
chen Fällen aus operativen Gründen unter Wahrung 
seiner Zuständigkeit vom MAD über die gewonne-
nen Erkenntnisse informiert. 

Zur Zusammenarbeit des Militärischen Abschirm-
dienstes und des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz hat Dr. Frisch erklärt, er bewe rte die Zusam-
menarbeit mit dem MAD und mit der Bundeswehr 
als ausgezeichnet. Dies sei seit langer Zeit bereits der 
Fall. Die Zusammenarbeit werde getragen von dem 
Bewußtsein, daß beide Dienste den Staat und die 
Freiheit schützten. Im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen, insbesondere des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in An-
gelegenheiten des Verfassungsschutzes und des Ge-
setzes über den Militärischen Abschirmdienst, erfolg-
ten laufend Informationen durch das Bundesamt für 
Verfassungsschutz an den MAD und die Bundes-
wehr. Regelmäßig werde bei der „Nachrichtendienst-
lichen Lage" im Bundeskanzleramt ein Informations-
austausch mündlich durchgeführt, der dann später 
auf der Grundlage schriftlicher Berichte fortgeführt 
werde. Es gebe in der nachrichtendienstlichen Lage 
zwar keinen festen Tagesordnungspunkt Bundes-
wehr und Rechtsextremismus, aber die Bundeswehr 
sei regelmäßig durch den Staatssekretär Dr. Wichert 
und den Präsidenten des MAD vertreten. Des weite-
ren würden Einzelberichte an die Bundeswehr über-
sandt, wenn es um Sachverhalte ginge, die die Bun-
deswehr beträfen. Es gebe weiterhin gemeinsame 
Treffen, in denen Grundsatzprobleme erörtert wür-
den. Es käme auch immer wieder zu Zusammentref-
fen auf Arbeitsebene. In konkreten Fällen, wenn er-
kannt worden sei, daß ein Extremist in die Bundes-
wehr eintrete, werde das der Bundeswehr mitgeteilt. 
Die Zusammenarbeit finde weiterhin dadurch statt, 
daß der jährliche Verfassungsschutzbericht auch an 
den MAD übersandt werde. Der MAD verteile diesen 
dann an nachgeordnete Dienststellen und in die Bun-
deswehr. Es gebe durchaus Fälle, in denen Truppen-
führer unter Bezugnahme auf den Verfassungs-
schutzbericht um Vorträge des Verfassungsschutzes 
gebeten hätten. 

Die Erstellung des jährlichen Verfassungsschutzbe-
richtes und die dafür erforderliche Zeit hänge von 
der Zuarbeit anderer beteiligter Behörden, der eige-
nen Personallage und den Voraussetzungen für die 
Druckauftragsvergabe zusammen. Eine schnellere 
Veröffentlichung sei nur schwierig und mit erhebli-
chem finanziellen Aufwand möglich. Zur Zusammen-
arbeit mit der Bundeswehr hat Dr. F risch weiter aus-
geführt, regelmäßig kämen verschiedene Anfragen 
aus dem Bereich der Bundeswehr mit der Bitte um 
Vorträge. Desweiteren habe das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz dem Bundesministerium der Verteidi-
gung die Ausstellung „Demokratie ist verletztlich - 
Rechtsextremismus in Deutschland" zur Verfügung 
gestellt, Vorträge gehalten und Informationsmaterial 
über Rechtsextremismus für die Bundeswehr erstellt 
und in den Standorten verteilt. 

Es habe sich bisher nicht als Nachteil herausgestellt, 
daß es sich um zwei getrennte Nachrichtendienste 
handele. Der MAD habe die Möglichkeit, im Bereich 
der Soldaten zielgerichtet Informationen zu gewin- 
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nen. Im übrigen sei es Wille des Parlaments gewesen, 
den MAD als besondere Institution einzurichten. Im 
Bereich der Reservistenverbände habe es gelegent-
lich die Frage gegeben, welcher Dienst zuständig 
sei. Dies sei bisher ausnahmslos geklärt worden. Die 
Schnittstelle zwischen beiden Diensten funktioniere 
gut. Es werde wechselseitig unterrichtet. Erkenntnis-
lücken vermöge er nicht zu erkennen. Das Gegenteil 
sei der Fall. Es sei nicht so, daß beide Dienste ausein-
anderklafften. Im Falle des Versuchs von Rechtsex-
tremisten, in Reservistenkameradschaften einzudrin-
gen, sei grundsätzlich der Verfassungsschutz zustän-
dig. Solche Versuche seien in einigen Fällen 
festgestellt worden. Hier sei immer eine Einigung 
zwischen beiden Diensten über die Zuständigkeit 
herbeigeführt worden. Die unterschiedlichen Zustän-
digkeiten führten im Gegenteil dazu, daß mehr getan 
werde. Der Verfassungsschutz habe auch keine Be-
denken, seine Erkenntnisse über frühere Aktivitäten 
einer Person, die zum Wehrdienst anstehe, dem 
MAD mitzuteilen. 

2. Abschnitt 
Innere Führung in der Bundeswehr 

A. Konzeption der Inneren Führung und Leitbild des 
Staatsbürgers in Uniform 

L Geltung der Konzeption der Inneren Führung 

Zur Geltung der Inneren Führung hat Bundesmini-
ster Rühe in seinen Vernehmungen am 4. März und 
18. April 1998 erklärt, Innere Führung sei der Zusam-
menklang von Mensch, Soldat und Bürger. Innere 
Führung werde ständig weiterentwickelt, Dynamik 
und Flexibilität seien ihre Kennzeichen. Innere Füh-
rung habe sich in den Einsätzen der Bundeswehr auf 
das beste bewährt . Es gebe keinen Gegensatz zwi-
schen soldatischen Tugenden und der Tugend 
„Staatsbürger in Uniform" . Nach wie vor sei sein Ver-
trauen in den Staatsbürger in Uniform nicht erschüt-
tert. Zur Inneren Führung gehöre für ihn das Bewußt-
sein der Soldaten, daß sie als Staatsbürger in Uniform 
Menschen seien und die ihnen Gegenüberstehenden 
auch als Menschen achteten. Deshalb interessie rten 
und engagierten sich die Soldaten der Bundeswehr 
im Einsatz auch außerhalb ihres Dienstes für die Be-
wohner dieser Länder. Dies sei bei allen Einsätzen 
zum Ausdruck gekommen und habe dazu geführt, 
daß Verluste bisher vermieden werden konnten. 

Innere Führung sei kein Zugeständnis und kein 
Kompromiß an das militärische Handwerk und lasse 
sich nicht durch Ausbildungsanteile ausdrücken. Es 
gebe keinen Unterschied zwischen militärischem 
Handwerk und Innerer Führung. Erst aus der richti-
gen Kombination von beidem ergebe sich die militä-
rische Effizienz für die Art  der Einsätze, die der Bun-
deswehr bevorstünden. Bestehen im Einsatz sei nur 
mit handwerklicher Professionalität und Innerer Füh-
rung möglich. Hieraus leite sich eine Verhaltenssi-
cherheit ab. Deshalb seien die Soldaten der Bundes-
wehr völlig zur Recht auch sehr selbstbewußt. Es ge-
be in Zusammenhang mit den internationalen 
Einsätzen auch keine Neuausrichtung der Bundes-
wehr auf einen anderen Menschentyp. Der „Rambo-
typ" werde für diese Einsätze nicht gebraucht. In die-

sem Zusammenhang sei die Benennung der General-
leutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne für ihn ein 
programmatischer Schritt und ein Signal für die Inne-
re Führung gewesen. 

Zur Inneren Führung hat der Generalinspekteur der 
Bundeswehr, General Bagger, als Sachverständiger 
erklärt, in dem Spannungsbogen von Freiheit des 
Staatsbürgers in Uniform und Gehorsamspflicht des 
Soldaten hätten die Gründungsväter der Bundes-
wehr ein Konzept entwickelt, das in Gesetzestexte 
umgesetzt worden sei. Im Soldatengesetz seien 
Pflichten dieses Konzeptes verankert worden. Jeder 
Vorgesetzte in der Bundeswehr wisse aufgrund sei-
ner Ausbildung, welche Bindung ihm diese auf den 
Grundgedanken des Grundgesetzes beruhende 
Wehrgesetzgebung und insbesondere das Soldaten-
gesetz auferlege und welche Pflichten und Rechte er 
habe. Das Konzept der Inneren Führung habe unver-
ändert Gültigkeit und werde beachtet. Innere Füh-
rung habe weder gelitten noch sei sie vergessen wor-
den. Dagegen spräche nicht, daß es immer wieder 
Fälle gebe, in denen gegen die Grundsätze der Inne-
ren Führung verstoßen werde. Innere Führung werde 
nach wie vor beachtet. Es gelte auch weiterhin der 
Grundsatz vom Führen mit Auftrag, der sich auch in 
den Einsätzen bewähre. 

Für die Durchsetzung der Prinzipien der Inneren 
Führung und der politischen Bildung stünden ihm 
ausreichende Instrumente zur Verfügung. Er sei der 
Erlaßhalter für alle Fragen der Inneren Führung, poli-
tischen Bildung und Fragen des Extremismus in der 
Bundeswehr. Aufgrund seines Inspektionsrechts in 
allen Teilstreitkräften könne er Vergleiche zur Um-
setzung der Vorgaben anstellen. Der Beauftragte für 
Erziehung und Ausbildung führe dazu in seinem Na-
men zirka 80 bis 90 Truppenbesuche im Jahr durch. 
Im übrigen funktioniere der Meldeweg aus den Teil-
streitkräften zu ihm, so daß er ein gutes Bild über die 
innere Lage, über den Zustand, die Befind lichkeiten 
und Probleme, aber auch über positive Entwicklun-
gen und über frühzeitig erkannte Tendenzen besitze. 
Er sei der Auffassung, daß die Kooperation derjeni-
gen Abteilungen und Referate des Bundesministeri-
ums der Verteidigung, die sich mit Innerer Führung 
befaßten, gut sei. Es gebe keine Abschottung unter-
einander. Er halte eine zentrale Steuerung in Fragen 
der Inneren Führung für alle Teilstreitkräfte nicht für 
sinnvoll, da spezifische Unterschiede zu berücksich-
tigen seien. 

Brigadegeneral Beck, Kommandeur des Zentrums In-
nere Führung, hat zur Geltung der Inneren Führung 
in der Bundeswehr als Sachverständiger ausgesagt, 
gewollt sei von Anfang an der politisch denkende, 
nicht der politisierende Soldat. Niemals dürfe die For-
derung nach dem Staatsbürger in Uniform, der freier 
Mensch, guter Staatsbürger und einsatzbereiter Sol-
dat sei, aufgegeben werden. Innere Führung sei an-
erkannt, sie habe nicht versagt. Versagen könne nur 
der Mensch, der Innere Führung umsetzen müsse. 
Innere Führung und Einsatzausbildung schlössen 
sich nicht aus. Das handwerkliche Können stehe 
nicht im Vordergrund. Innere Führung habe nichts 
mit „Laschheit und Laberei" zu tun. Disziplin, Befehl 
und Gehorsam, fordernde Ausbildung, Fürsorge und 
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Betreuung und guter Umgang mit den Menschen ge-
hörten zusammen und erforderten eine wesentlich 
höhere Führungsleistung der Vorgesetzten, denn der 
Vorgesetzte müsse sich um diese Aspekte kümmern. 
Innere Führung bedeute aber auch, miteinander zu 
reden. Es sei bereits bei Gründung der Bundeswehr 
gewollt gewesen, verschiedene Zuständigkeiten im 
Bereich der Inneren Führung zu haben. Mit der Um-
gliederung des Ministeriums seien zwar viele Fach-
referate, die sich mit Innerer Führung befaßt hätten, 
weggefallen. Dennoch sei er der Auffassung, daß die 
Koordinierung der Inneren Führung in den verschie-
denen Teilstreitkräften über den Beirat Innere Füh-
rung, über die Direktorenkonferenz und auch in Zu-
sammenarbeit mit dem Führungsstab der Streitkräfte 
geleistet werden könne. 

Kernpunkt sei aber, daß in den Unteroffizierschulen, 
in den Offizierschulen und an der Führungsakade-
mie der Bundeswehr Innere Führung gelehrt werden 
müsse. Zum Umfang der Ausbildung in Innerer Füh-
rung hat Brigadegeneral Beck weiter ausgeführt, ein 
Fahnenjunker erhalte in den verschiedenen Lauf-
bahnlehrgängen bis zum Major einschließlich des 
Stabsoffizier-Grundlehrgangs 1 500 Stunden Unter-
richt in Innerer Führung, ein Unteroffizier erhalte bis 
über den Feldwebellehrgang hinaus etwa 500 Stun-
den. Das Zentrum Innere Führung erreiche darüber 
hinaus die Multiplikatoren, die Kompaniefeldwebel 
und -chefs und die Kommandeure. An den Schulen 
der Bundeswehr und am Zentrum Innere Führung 
und in den Streitkräften sei noch nie so viel Ausbil-
dung geleistet worden wie heute. Entscheidend sei 
aber die Umsetzung in der Praxis, auf die er keinen 
Einfluß habe. 

Nach seiner Auffassung könne die Umsetzung der 
Grundsätze der Inneren Führung verbessert werden, 
wenn man sich die Zeit nähme, deutlichere Prioritä-
ten zu setzen, nicht alles gleichzeitig und deshalb 
nur halb zu tun. Es sei nötig, das nicht Einsatz- und 
Ausbildungsrelevante zu reduzieren und Ausbil-
dungszeit nicht verloren gehen zu lassen. Junge 
Männer würden in der Bundeswehr häufig nicht 
ernst genug genommen. Aber nur das vermittele ih-
nen das Gefühl, während ihres Wehrdienstes ge-
braucht zu werden. Das Gespräch helfe, Probleme zu 
lösen. 

Zu den getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Inneren Führung hat Brigadegeneral Beck weiter 
ausgeführt, zum ersten Mal gebe es in der Bundes-
wehr eine Führungsbegleitung. Eine Möglichkeit der 
Führungsbegleitung sei die innere Lage, die Auf-
tragsdichte, die Menschenführung und das Klima in 
der Truppe. Die zweite Möglichkeit bestünde in den 
Beraterteams, die zum Komplex Rechtsextremismus 
ausgebildet worden seien. Als dritte Möglichkeit der 
Führungsbegleitung sehe er die Begleitung derjeni-
gen Soldaten, die wie in Hammelburg die Rolle des 
Übungspersonals für die auszubildenden Soldaten 
einnähmen. 

Die Konzeption der Inneren Führung besitze, so Ge-
neral Bagger, eine besondere Attraktivität für die 
jungen Demokratien. Die Bundeswehr sei bereit zu 
helfen bei der Ausbildung und Erziehung des Perso-

nals. Aber um der Multinationalität willen dürften 
die Grundlagen des beruflichen Selbstverständnisses 
und die geistigen Grundlagen des deutschen Solda-
ten nicht aufgegeben werden. Dieses Problems habe 
sich die Wehrbeauftragte besonders angenommen. 
So sei zum Beispiel in den französischen Streitkräften 
politische Bildung und staatsbürgerlicher Unterricht 
verboten, in der Bundeswehr aber gesetzlich gere-
gelt und vorgeschrieben. Es gebe darüber hinaus 
viele nicht gesetzlich vorgeschriebene Dinge, die 
dennoch Grundlage des Soldatenberufs nach deut-
schem Verständnis seien und nicht verlorengehen 
dürften. 

Brigadegeneral Beck hat hierzu weiter ausgeführt, 
insbesondere die zunehmenden multinationalen Ver-
flechtungen könnten manchen zu dem Glauben ver-
führen, es ginge ohne die Errungenschaften der In-
neren Führung einfacher, es werde nicht lange ge-
fragt, sondern sofort ausgeführt. Das sei aber nach 
den Grundsätzen der Inneren Führung nicht gewollt. 
Es gebe Konstanten und Variablen der Inneren Füh-
rung. Nur die Variablen dürfe man den Erfordernis-
sen einer multinationalen Zusammenarbeit anpas-
sen. Der Staatsbürger in Uniform dürfe in keinem 
Fall aufgegeben werden. Er habe sich bewährt. 

II. Vermittlung des Leitbildes des Staatsbürgers 
in Uniform 

Zur Ausbildung der Generalstabsoffiziere hat Kon-
teradmiral Lange vor dem Untersuchungsausschuß 
dargestellt, Kern des Auftrags der Führungsakade-
mie der Bundeswehr sei die Aus- und Fortbildung 
bereits berufserfahrener Offiziere aller drei Teilstreit-
kräfte für Verwendungen als Stabsoffiziere. Die ent-
scheidende Rolle bei der Ausbildung an der Füh-
rungsakademie spiele die Innere Führung. Sie veran-
kere die Bundeswehr institutionell, rechtlich und 
geistig in den demokratischen Staat. Die Konzeption 
der Inneren Führung ziehe sich wie ein roter Faden 
durch die Ausbildung an der Führungsakademie. 
Vermittelt werden solle den Offizieren fachliches 
Können und darauf aufbauend allgemeine Führung 
und Bildung; das bedeute lebenslanges Lernen als 
Kern der Ausbildung. Ziel der Ausbildung an der 
Führungsakademie sei es, einen modernen Stabsoffi-
zier auszubilden, der auf der Basis eines soliden 
Fachwissens und einer werteorientierten Geisteshal-
tung effektiv seinen Dienst verrichte und ein selbst-
bewußter Repräsentant der Bundeswehr in der Be-
völkerung sei. Eine seiner Vorgaben sei es, die Fä-
higkeit zu Konflikt und Konsens zu stärken. Innere 
Führung und politische Bildung seien durch den Auf-
gabenwandel der Bundeswehr attraktiver und inter-
essanter geworden. Das Ethische, der moralische An-
spruch, die Grenzen der Gewaltanwendung ließen in 
diesen Einsätzen die Frage nach der Einordnung von 
Staat und Gesellschaft als Aspekt der Inneren Füh-
rung stärker in den Vordergrund treten. Dadurch ha-
be die Innere Führung und die politische Bildung ei-
nen höheren Stellenwert erhalten. 

Die Ausbildung erfolge im Stabsoffiziergrundlehr-
gang, in Fortbildungslehrgängen und in der zweijäh-
rigen Generalstabs-/Admiralstabsausbildung. Pro 
Jahr bilde die Führungsakademie etwa 2 000 Lehr- 
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gangsteilnehmer in mehr als 30 verschiedenen Lehr-
gängen und Seminaren aus. Mehr als 600 Lehr-
gangsteilnehmer seien ständig anwesend, davon zir-
ka 100 ausländische Offiziere aus 50 Nationen. Seit 
dem Bestehen der Führungsakademie seien 1500 Of-
fiziere aus 98 Nationen ausgebildet worden. Die rein 
militärische Ausbildung der Generalstabsausbildung 
werde durch die drei Teilstreitkräfte durchgeführt 
und betrage zirka 50 %, die andere Hälfte werde 
durch die Fachbereiche Führung und Management, 
Sicherheitspolitik und Sozialwissenschaften abge-
deckt. Als zentrale Ausbildungsstätte der Offiziere 
stelle die Führungsakademie den militärischen Füh-
rungsprozeß in den gesamten gesellschaftlichen und 
politischen Kontext und versuche, auch die histori-
schen, wirtschaftlichen und technologischen Dimen-
sionen darzustellen. Auch die ausländischen Lehr-
gangsteilnehmer nähmen das Ausbildungsangebot 
gerne an; ihre Anwesenheit ließe auf der anderen 
Seite Toleranz und gegenseitigen Respekt wachsen. 
Für die neuen Demokratien habe die Führungsaka-
demie einen Vorbildcharakter, im westlichen bezie-
hungsweise im neutralen Ausland sei sie hoch ange-
sehen. 

Zu den Ausbildungsinhalten der Führungsakademie 
hat er weiter ausgeführt, 110 militärische, 20 zivile 
und 400 Gastdozenten pro Jahr vermittelten ein brei-
tes Spektrum. Sein Ziel sei es, in einer breiten Palette 
den Stabsoffizieren an der Führungsakademie deut-
lich zu machen, wie die Bundeswehr im Vergleich zu 
anderen Gesellschaftsbereichen funktioniere. Ent-
sprechend dem höheren Niveau der Stabsoffiziere an 
der Führungsakademie solle Innere Führung und po-
litische Bildung Richtungen vorgeben und zeigen, 
was möglich sei. Ein Schwerpunkt sei die Durchdrin-
gung von Befehl und Gehorsam. Der Offizier müsse 
wissen, wann er zu gehorchen habe und wann es 
nachzudenken gelte. Ein weiterer Schwerpunkt sei 
die Zivilcourage, wenn es darum gehe, sich zu seinen 
Fehlern zu bekennen. Teil der Ausbildungsziele an 
der Führungsakademie sei auch die politisch-histori-
sche Ausbildung, damit die Offiziere Einordnungs-
vermögen erhielten. Ziel der Generalstabsausbil-
dung sei es, soviel Interesse an historischen Themen 
zu wecken, daß die Offiziere sich nach Abschluß der 
Ausbildung selber damit befaßten. Es gebe während 
der Generalstabsausbildung natürlich auch viele an-
dere Themen, mit denen sich die Offiziere beschäfti-
gen müßten. Die Generalstabsausbildung sei post-
universitäre Erwachsenenbildung. Bei der Ausbil-
dung zum Generalstabsoffizier handele es sich nicht 
um eine „Generalsschmiede", sondern es sollten le-
diglich Anregungen gegeben werden. So sei auch 
die von ihm geforderte Streitkultur zu verstehen, in 
der sich auch die Lehrenden einer kritischen Diskus-
sion stellen müßten. Er sei aber nicht der Auffassung, 
daß mit der Generalstabsausbildung die Führungs-
kultur, die Kompetenz des Führens noch geprägt 
werden könne. Der Rahmen, in dem sich die Ausbil-
dung bewege, werde vom Bundesministerium der 
Verteidigung als Grobziel für die verschiedenen 
Lehrgänge vorgegeben. Für die Führungsakademie 
bestehe ein Spielraum bei der Ausgestaltung der 
Feinziele, die meist im Einvernehmen mit dem Mini-
sterium abgesprochen würden. Es bleibe aber für die 

Führungsakademie immer die Flexibilität, aktuell in-
teressante Referenten einzuplanen. 

Zur Meinungsvielfalt und zum Spektrum der Füh-
rungsakademie gehöre es auch, daß es zwischen ei-
nigen Dozenten der Sozialwissenschaften und ande-
ren Dozenten Meinungsunterschiede gebe. Die Men-
ge des Lehrstoffes werde immer größer. Zugunsten 
des Anteils der Sozialwissenschaften und der Inneren 
Führung und der Führungslehre habe er diesen An-
teil gegen den Widerstand der Teilstreitkräfte um 
20 Prozent erhöht. Generalleutnant Dr. Olboeter hat 
zu den von Konteradmiral Lange vorgenommenen 
Veränderungen in den Lehranteilen bekundet, er sei 
der Auffassung, die Zeit und die Gesellschaft seien 
für diese Maßnahme jetzt reif gewesen. 
Oberstleutnant i. G. Barandat hat zur Meinungsviel-
falt und zu, dem an der Führungsakademie herr-
schenden Pluralismus vor dem Untersuchungsaus-
schuß ausgesagt, die Akademie sei ein offenes Haus, 
in dem man vor allem in den Fachbereichen Sicher-
heitspolitik und Sozialwissenschaften über alles — 
auch im Streit — diskutieren könne. Die Führungs-
akademie und das gesamte Offizierkorps der Streit-
kräfte denke pluralistisch. Diesem Anspruch versu-
che die Führungsakademie gerecht zu werden, in-
dem in einem offenen Klima über alles und mit allen 
diskutiert werde. Das gelte insbesondere für die 
Fachbereiche Sicherheitspolitik und Streitkräfte, So-
zialwissenschaften und Führung und Management, 
die auf derartige Reflexionen ausgerichtet seien. 

Zu den Ausbildungsinhalten der Generalstabsausbil-
dung hat der Sprecher des Konsiliums des General-
stabslehrgangs 1995, Major Dr. Ha rtmann, vor dem 
Untersuchungsauschuß dargestellt, die Ausbildung 
sei sehr anspruchsvoll und interessant. Vom An-
spruchsniveau her gesehen halte er die Führungs-
akademie für eine sehr gute Institution. Es herrsche 
an der Führungsakademie ein politisches Klima. Der 
in den Lehrplänen ausgewiesene Anteil an politi-
scher Bildung reiche aus. Der Schwerpunkt liege bei 
der Außen- und Sicherheitspolitik, politische Bildung 
werde aber auch unter sozialwissenschaftlichen 
Aspekten durchgeführt. Im Bereich der Teilstreitkraft 
Heer habe es eine starke Dominanz der taktisch-ope-
rativen Ausbildung gegeben. Diese Dominanz führe 
dazu, daß Seminare zur politischen Bildung nicht so 
ernst genommen würden. Das habe seinen Grund 
darin, daß die Lehrgangsteilnehmer auf Grund der 
zu erwartenden Beurteilung und auf Grund der Prä-
ferenz ihrer unmittelbaren Vorgesetzten vermuteten, 
im taktisch-operativen Teil lägen Schwerpunkte. Er 
selber habe sich von der Generalstabsausbildung die 
Möglichkeit zu einer eingehenderen Beschäftigung 
mit den Sozialwissenschaften versprochen. 
Nach seinem Wissen sei über das Thema Rechtsradi-
kalismus im Bereich der Sozialwissenschaften nicht 
diskutiert worden. Zu g rundsätzlichen Fragestellun-
gen der Inneren Führung, zu ihrer Geschichte und 
ihren theoretischen Grundlagen habe es keine Aus-
einandersetzung gegeben. Alle Lehrgangsteilneh-
mer hätten jedoch eine Woche am Zentrum Innere 
Führung verbracht und dies als Gewinn empfunden. 
Er selber habe im Zusammenhang mit dem Einsatz 
der Bundeswehr in Bosnien die Bedeutung des The- 
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mas Innere Führung auch bei denjenigen General-
stabsoffizieren deutlich machen können, die wegen 
ihrer Unwissenheit und ihrer Vorurteile Vorbehalte 
gegen die Innere Führung gehabt hätten. Wer Innere 
Führung als zu weich und „lasch" empfinde, könne 
aus mangelnder Kenntnis Innere Führung und Ein-
satzvorbereitung unter dem Aspekt des „Kämpfers" 
gegeneinander ausspielen. Seine eigenen Qualifika-
tionen auf dem Gebiet der Inneren Führung seien bei 
der weiteren Verwendungsplanung nicht berück-
sichtigt worden. Gegenstand der Ausbildung des Ge-
neralstabslehrgangs sei im Zusammenhang mit dem 
erweiterten Aufgabenspektrum der Bundeswehr 
auch die Vorbereitung auf verschiedene Staatssy-
steme, die Bedeutung der parlamentarischen Demo-
kratie und der Menschenrechte gewesen. In multina-
tionalen und teilstreitkraftübergreifenden Übungen 
sowie im Fachbereich Sozialwissenschaften sei diese 
Vorbereitung erfolgt. 

Beurteilungsrelevant, so Konteradmiral Lange, seien 
neben den in der Generalstabsausbildung gezeigten 
militärischen Eigenschaften auch darüber hinausge-
hende Fähigkeiten und Eigenschaften. Die Beurtei-
lung werde für jeden Lehrgangsteilnehmer vom Tu-
tor des Fachbereichs seiner jeweiligen Teilstreitkraft 
erstellt. Er halte es für möglich, daß Lehrgangsteil-
nehmer deshalb den militärischen Anteilen des Lehr-
gangs größere Relevanz beimäßen. Das sei nach sei-
ner Auffassung aber nicht der Fall. Oberstleutnant 
i. G. Barandat hat zum Beurteilungsverfahren an der 
Führungsakademie ausgeführt, die Tutoren seien 
Angehörige der Teilstreitkraft, der die jewei ligen 
Lehrgangsteilnehmer beigeordnet seien. Die Fachbe-
reiche Sozialwissenschaften, Führung und Manage-
ment sowie Sicherheitspolitik und Streitkräfte erstell-
ten über ihre Veranstaltungen lediglich Beurteilungs-
beiträge, die der Tutor berücksichtigen könne. Die 
Lehrgangsteilnehmer würden ihre Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen danach ausrichten, wo sie das 
meiste zu erreichen hofften. 

Zur geistigen Orientierung der Generalstabsoffiziere 
hat Major Dr. Hartmann bekundet, der Primat der Po-
litik werde anerkannt. Es bestehe großes Interesse an 
außen- und sicherheitspolitischen Fragen, weniger 
an innergesellschaftlichen Themen. Im Rahmen ge-
schichtlicher Themen habe die Operationsgeschichte 
und einzelne historische Personen an Stellenwert ge-
wonnen sowie die zeitgeschichtliche Aufarbeitung 
aktueller Konflikte. Seine Lehrgangskameraden und 
er hätten bedauert, daß wegen fehlender Flexibilität 
das aktuelle Thema Wehrmachtsausstellung nicht in 
den Lehrplan habe eingefügt werden können. Es sei 
aber bei ihren Überlegungen zur Aufnahme dieses 
Themas in den Lehrplan lediglich bei Gedanken in-
nerhalb des Kreises der Lehrgangsteilnehmer geblie-
ben. 
Der Traditionserlaß von 1982 sei nicht Gegenstand 
der politischen Bildung gewesen. Zur eigenen Tradi-
tion der Führungsakademie habe es eine gute Veran-
staltung gegeben, die ein Beitrag zur Stiftung eige-
nen Traditionsbewußtseins gewesen sei. Er sei der 
Auffassung, daß die Geschichte der Bundeswehr als 
Grundlage für das Traditionsverständnis in kommen-
den Einsätzen ausreiche, wenn zum Selbstbildnis des 

Soldaten der Schutz der Menschenwürde und der Er-
halt des Friedens und der Freiheit gehöre, weil die 
Bundeswehr in den vergangenen 40 Jahren maßgeb-
lich zum Frieden beigetragen habe. Einsätze der 
Bundeswehr, auch der in Bosnien, bildeten Tradition. 
Aber auch in der deutschen und preußischen Ge-
schichte gebe es wichtige Anknüpfungspunkte für 
Tradition. 

Zur Eigeninitiative der Lehrgangsteilnehmer und zur 
Aktualität des Generalstabslehrgangs hat Oberst-
leutnant i. G. Barandat ausgesagt, nach seinem Ver-
ständnis als Staatsbürger müsse der Interessie rte sel-
ber zu Veranstaltungen wie der Wehrmachtsausstel-
lung gehen und nicht von seinem Dienstherrn 
dorthin begleitet werden. Aktualität sei in den Gene-
ralstabslehrgängen möglich. 

Zur Gewichtung der Inneren Führung und der politi-
schen Bildung in der Generalstabsausbildung hat 
Generalleutnant Dr. Olboeter vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, in seiner Kommandeurzeit 
sei der Anteil der Lehrinhalte Innere Führung/politi-
sche Bildung angestiegen, obwohl er andere Schwer-
punkte gesucht habe. In Abstimmung mit dem Bun-
desministerium der Verteidigung habe er keinen An-
laß gesehen, in Bezug auf die Schwerpunkte, die 
Verteilung und die Balance von Lehrinhalten drama-
tisch einzugreifen und den begonnenen Aufwuchs 
der Anteile Innere Führung und politische Bildung 
zu beschleunigen. Der Dialog über die Weiterent-
wicklung der Lehre sei zwischen Führungsakademie 
und Ministerium ideal gewesen. Es sei im wesentli-
chen immer um die Frage gegangen, was in welcher 
Zeit machbar gewesen sei. Mit Blick auf die Ereig-
nisse und Erkenntnisse des Jahres 1997 habe der jet-
zige Kommandeur eine notwendige Änderung einge-
leitet. Er selbst habe als Kommandeur das Gefühl ge-
habt, auf dem richtigen Weg und in der richtigen 
Ausgewogenheit zu sein. Eine „Schieflage" der Inne-
ren Führung habe zu seiner Kommandeurzeit an der 
Führungsakademie nicht bestanden. 

Zur Behandlung des Traditionserlasses in der Gene-
ralstabsausbildung hat Generalleutnant Dr. Olboeter 
erklärt, das Thema Traditionserlaß könne nicht zen-
traler Gegenstand der Generalstabsausbildung an 
der Führungsakademie sein, weil die Lehrgangsteil-
nehmer an der Führungsakademie diese grundsätzli-
che Information und erste Praxis in ihrer Chefausbil-
dung erhielten. An der Führungsakademie wäre die-
ses Thema zu spät angesiedelt. Bezogen auf die 
Schaffung neuer Bundeswehrtradition schaffe die 
Führungsakademie durch ihre Internationalität und 
Integration in das Bündnis unendlich viele neue Tra-
ditionen. 

Zur Beteiligung der Lehrgangsteilnehmer an der Ge-
staltung der Lehre hat Major Dr. Ha rtmann erklärt, 
Konteradmiral Lange habe als Kommandeur der 
Führungsakademie unmittelbar nach Dienstantritt 
befohlen, daß 200 Stunden der grobzielgebundenen 
Ausbildung reduziert werden sollten. Das habe für 
seinen Generalstabsoffizierlehrgang 80 Stunden be-
deutet, um die in allen Fachgebieten der Stundenan-
satz gekürzt worden sei. Konteradmiral Lange sei bei 
der Reduzierung den vom Konsilium vorgetragenen 
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Empfehlungen der Lehrgangsteilnehmer gefolgt und 
habe für die nach einem abgeschlossenen Universi-
tätsstudium an selbständiges Lernen gewohnten Of-
fiziere die Zeit zum Selbststudium und auch Muße-
zeiten geschaffen. Zuvor sei er selber als Konsiliums-
sprecher bei dem Versuch, mit diesem Anliegen zum 
Kommandeur Generalmajor Dr. Olboeter vorzudrin-
gen, auf einer unteren Ebene gescheitert. Mit der 
Schaffung weiterer Beteiligungsmöglichkeiten durch 
Konteradmiral Lange sei dann erreicht worden, daß 
der Eindruck von einer stark verschulten Führungs-
akademie, an der es nur eine Wahlfreiheit im Hin-
blick auf die Sozialwissenschaften gebe, verbessert 
worden sei. Die Lehrgangsteilnehmer hätten diese 
Beteiligung als Ausdruck Innerer Führung ge-
wünscht und hätten dann daran mitgearbeitet. Sie 
hätten die Maßnahme des Konteradmirals Lange 
auch als Signal für eine stärkere Umsetzung der Be-
teiligung gewertet. Der direkte Zugang zum Kom-
mandeur der Führungsakademie sei für ihn als Kon-
siliumssprecher möglich gewesen. Es habe aber auch 
Bereiche an der Führungsakademie gegeben, in 
denen selbst kritische Kameraden nach den ersten 
Änderungsvorschlägen aufgegeben hätten, obwohl 
Konteradmiral Lange dazu aufgefordert habe, coura-
giert Kritik vorzutragen. Das sehr stark ausgeprägte 
Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnis mit einer 
sehr starken Vorgesetztenorientierung der Lehr-
gangsteilnehmer habe er als störend empfunden. 
Über dieses Verhältnis sei zwischen den Lehrgangs-
teilnehmern unter den Stichworten Traditionalisten 
und Reformer zum Umgang miteinander und zur Zi-
vilcourage diskutiert worden. Zwischen Lehrgangs-
teilnehmern und Vorgesetzten sei jedoch keine Dis-
kussion über das Leitbild des Generalstabsoffiziers 
und zum Selbstverständnis des Soldaten erfolgt. Die 
Vorgesetzten hätten nach ihren eigenen Erziehungs-
zielen die Lehrgangsteilnehmer erziehen wollen. Im 
Laufe des Generalstabslehrgangs habe Konteradmi-
ral Lange ein Klima der Offenheit geschaffen, in dem 
auch solche Diskussionen möglich gewesen seien. Er 
sehe den Grund für seine Unzuf riedenheit über die 
von ihm an der Führungsakademie erlebten Verhält-
nisse in den Unterschieden zwischen den Verwen-
dungen als Student, dann als Kompaniechef und 
dann als Lehrgangsteilnehmer bei der Generalstabs-
ausbildung sowie in dem ständigen Druck anstehen-
der Beurteilungen. 

Zum Stellenwert der Ausbildung in Innerer Führung 
als Teil der Generalstabsausbildung hat Bundesmini-
ster Rühe in seiner Vernehmung am 4. März 1998 er-
klärt, er sei regelmäßig an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg und habe mit den Ge-
neralstabsoffizieren über aktuelle Themen diskutiert. 
Er sei der Auffassung, die Bundeswehr habe einen 
hervorragenden Nachwuchs. In ihrer Ausbildung 
spiele die Innere Führung eine entscheidende und 
durchgängig eingehaltene Rolle. 

Die Qualität der Führungsakademie und die an ihr 
geleistete Ausbildung, so Dr. Bald vor dem Untersu-
chungsausschuß, sei im weltweiten Vergleich außer-
ordentlich hoch. Einen Militarismusvorwurf gegen 
die Führungsakademie erhebe niemand. Die Attrak-
tivität der Führungsakademie als Ausbildungsstätte 
und des Konzepts der Generalstabsausbildung beru-

he für die Streitkräfte anderer L ander auch darauf, 
daß ihnen die Teilnahme an dieser Ausbildung ange-
boten werde, in diesen Ländern selbst nur eine 
schlechtere Ausbildung möglich sei und es im Aus-
land ein Interesse an den Vorstellungen des größten 
militärischen Partners der NATO in Europa über mili-
tärische Professionalität gebe. 

Im militäreigenen Ausbildungssystem an der Füh-
rungsakademie bestünden seit Jahrzehnten insbe-
sondere in den Verwendungslehrgängen der Gene-
ralstabsoffiziere Defizite für die Ausbildung der Offi-
ziere. Es ließe sich nachweisen, daß 1955, 1959, 1974 
und 1985 Mängel in der Generalstabsoffizierausbil-
dung festgestellt worden seien. Die Mängel seien auf 
Strukturfehler der mittleren 50er und 60er Jahre 
zurückzuführen und seien trotz Forderungen der 
Lehrgangsteilnehmer und der mit der Ausbildung 
befaßten Generale nicht behoben worden. Admiral 
Wellershoff habe 1985 als Kommandeur der Füh-
rungsakademie gefordert, es müßten Unterrichtsein-
heiten geschaffen werden, mit denen die Offiziere zu 
aktivem Eintreten für den freiheitlich-demokrati-
schen Rechtsstaat befähigt würden. Wellershoff habe 
1985 festgestellt, es fehle der Führungsakademie an 
geistiger Offenheit. In der Zwischenzeit habe es eini-
ge kleinere wichtige Veränderungen gegeben, die 
fachlich zutreffend und dringend nötig gewesen 
seien. Diese Art  des Ausbildungskonzeptes müsse in 
die Teilstreitkraftausbildung integriert  werden. Ins-
gesamt müßten sich Elemente der Kultur der politi-
schen Prägung der Bundesrepublik wiederfinden, 
wie es die Innere, Führung und der Staatsbürger in 
Uniform für das Militär auch forderten und wie es in 
den Generalstabsausbildungen in England und den 
USA bereits der Fall sei. Nicht behandelt werde an 
der Führungsakademie die Frage nach den Aufga-
ben der Bundeswehr. Es bestehe an der Führungs-
akademie und in der Generalstabsausbildung immer 
noch ein erheblicher Ballast an alten taktischen Aus-
bildungselementen. Es fehle dringend eine Konzep-
tion, die die Frage behandele, was heute die militäri-
schen Aufgaben seien. Der Grund dafür liege im 
Fehlen einer notwendigen generellen Kompetenz-
vermittlung, die zugunsten teilstreitkrafttaktischer 
Ausbildungselemente nicht erbracht werde. Letztlich 
sei dies die Folge des Fehlens einer Analyse, was von 
den einzelnen Teilstreitkräften allein an Ausbildung 
erbracht werden müsse. Im taktisch-operativen Be-
reich sei nach der Wende 1989/90 eine große inhalt-
liche Veränderung nötig. 
Wenn Admiral Wellershoff als Kommandeur der Füh-
rungsakademie 1985 über die notwendige geistige 
Offenheit der Offiziere gesprochen habe, beruhe das 
auf seiner Erkenntnis, Offiziere hätten Schwierigkei-
ten in der Begründung der Berechtigung ihres Ver-
teidigungsauftrages. Geistige Offenheit setze voraus, 
in einer selbstbewußten, kritischen Weise den eige-
nen Auftrag zu kennen, ihn in seinen Problemen be-
nennen zu können und darüber hinaus zugleich auch 
die Probleme der Gesellschaft zu sehen. Es wäre Teil 
einer solchen Offenheit, des Berufsprofils und der ge-
neralen Kompetenz gewesen, wenn Generalstabs-
offiziere bei dem von Roeder vorgetragenen Thema 
von Unruhe ergriffen worden wären - auch wenn sie 
den Namen Roeder nicht gekannt hätten. 
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Nicht Einsatz sei das Problem für Sinn oder Nichtsinn 
des Militärs, sondern die Frage, welcher Einsatz. 
Neue Einsatzmöglichkeiten der Prävention müßten 
von der Rüstungsstruktur bis zur Personalauswahl 
und Ausbildung analysiert werden, um ein neues Mi-
litär für die bundesdeutschen Verhältnisse des Jahres 
2000 zu konzipieren. Dahinter stehe eine politische 
Entscheidung, danach ergebe sich die Sinnstiftung 
und dann die Aussage, welche Funktion das Militär 
habe. Oberstes Ziel sei es nicht, kämpfen zu wollen, 
sondern sicher zu sein, professionell und handwerk-
lich ausgebildet zu sein. Dabei müsse der sich nach 
1990 neu ergebene völkerrechtliche Rahmen berück-
sichtigt werden. Nicht in Tradition und Recht gebe es 
die Normen für das Militär. Tradition, von den Nor-
men des Grundgesetzes mitgeleitet, sei immer eine 
bewußte Auswahl oder bewußte Nichtauswahl. 

Zur Notwendigkeit einer umfassenden Bildung der 
Offiziere hat Dr. Bald ausgeführt, je höher der Dienst-
rang eines Offiziers sei, desto mehr Bildung benötige 
er. Er plädiere für eine intensive, sehr breite und sehr 
fundierte Bildung. Die Offiziere müßten befähigt 
werden, ihre ganz besonderen Berufsprobleme zu er-
fassen. Sie müßten wissen, daß das Militär nicht mit 
der Feuerwehr oder einem Schutzmann zu verglei-
chen sei. Höhere Offiziere seien in politikberatenden 
Funktionen tätig und das verlange zum Vorteil und 
zum Schutz der Politik, daß sie einen hohen Grad an 
politischer Rationalität aufbringen könnten. Im 
Zusammenhang mit der Inneren Führung habe der 
Anteil der Offiziere mit universitärer Ausbildung 
Aussagekraft über die soziale Rekrutierung, Durch-
lässigkeit des Personalauswahlsystems und den Plu-
ralismus in der Bundeswehr. Nach den Ergebnissen 
von Studien in 1965 unter Minister von Hassel habe 
es bis 1975 eine demokratische, pluralistische Reform 
gegeben. Die Grundregel dieser Reform habe besagt, 
daß alle Offiziere ein Studium zu absolvieren hätten. 
Die Ausnahme besage, daß eine kleine Marge an 
Auswahl möglich sein solle. Die Ausnahme sei ge-
macht worden, weil die sozialdemokratische Politik 
für soziale Sonderfälle den Aufstieg ermöglichen 
wollte und das Militär besondere militärische Veran-
lagungen habe berücksichtigen wollen. In allen drei 
Teilstreitkräften habe es von 1995 bis 1998 in den Ge-
neralstabsoffizierlehrgängen rückläufige Zahlen von 
Offizieren mit Universitätsabschluß gegeben. Damit 
seien die Bedingungen der Vergleichbarkeit mit dem 
öffentlichen Dienst aus seiner Sicht aufgegeben wor-
den. In der unzureichenden Realität an Ausbildung 
oder an Vorausbildung liege auch die Gefahr einer 
potentiellen Reduktion der Professionalität des Mili-
tärs. Bundesminister Rühe selber habe im Jahr 1997 
eine Rede für Veränderungen im Bildungssystem der 
Bundeswehr gehalten. 

Zur Notwendigkeit einer umfassenden Bildung und 
der Bedeutung eines Unversitätsstudiums für Offizie-
re hat Konteradmiral Lange bekundet, er halte eine 
universitäre Ausbildung in Fächern der Technik und 
Geisteswissenschaften für wichtig, um den jungen 
Offizieren frühzeitig die Breite des Offizierberufs 
deutlich zu machen. In den Grundlehrgängen an der 
Führungsakademie betrage der Anteil der Offiziere 
mit Universitätsabschluß etwa 50 %; dieses Niveau 

sei durch die Übernahme von Offizieren der ehemali-
gen NVA und die Teilnahme der BO 41 [Berufsoffi-
ziere mit verwendungsbezogener Altersgrenze 
41. Lebensjahr, d. h. Strahlflugzeugführer und Waf-
fensystemoffiziere auf strahlgetriebenen Kampfflug-
zeugen] an den Grundlehrgängen vermeintlich ge-
sunken. In der Generalstabsausbildung liege die 
Zahl bei 90, meist 95 % der Lehrgangsteilnehmer mit 
Universitätsabschluß. Auch Generalleutnant Dr. Ol-
boeter hat in seiner Vernehmung diese Angaben 
über die Teilnehmer mit Universitätsabschluß an der 
Generalstabsausbildung bestätigt. 

Prof. Dr. Gessenharter hat zur Bedeutung der univer-
sitären Ausbildung für die Offiziere der Bundeswehr 
vor dem Untersuchungsausschuß dargestellt, er stelle 
heute fest, daß der überwiegende Teil der Studenten 
an der Bundeswehruniversität die Kernpunkte des 
studentischen Lebens, wie zum Beispiel die Freiheit 
des Denkens und die Eigenständigkeit, nicht sehr 
hoch einschätze. Diskussionen über die Bedingun-
gen des Soldatenberufs fänden zwischen den Stu-
denten nur sehr selten statt. Ergebe sich eine solche 
Diskussion, werde sie eher von den Verfechtern des 
Baudissin'schen Konzeptes angeregt. Dies geschehe 
auch nur dann, wenn diese Soldaten sicher gehen 
könnten, hierin von den Lehrenden Unterstützung zu 
erhalten. Zur Einübung staatsbürgerlichen Verhal-
tens während des Universitätsstudiums halte er die 
eigene studentische Beteiligung während des Studi-
ums für angebracht. Er müsse jedoch feststellen, daß 
der Zeit- und Prüfungsdruck an der Universität es 
nicht zuließen, das Kleingruppenkonzept weiter aus-
zubauen und auf diese Weise Eigenbeteiligung ein-
zuüben. Dies halte er aber für eine geeignete Maß-
nahme gegen die Politikverdrossenheit. Erforderlich 
sei, daß die politische Bildung in der Bundeswehr un-
ter größtmöglicher Pluralität, völliger Meinungsfrei-
heit und Transparenz für die Unterrichteten stattfin-
den könne. Damit dies geschehen könne, müsse zu-
nächst einmal eine Bestandserhebung über die 
vorliegenden Probleme gemacht werden. 

Die Einschätzung des Studiums als Ausgangspunkt 
einer Karriere aus studentischer Sicht richte sich 
nach der weiteren Berufsplanung der studierenden 
Offiziere. Für denjenigen, der als Zeitsoldat zu einem 
bestimmten Zeitpunkt aus der Bundeswehr ausschei-
den müsse, sei das Studium eine gute Sache. Von 
denjenigen, die sich ihres Verbleibs bei der Bundes-
wehr sicher seien, höre er zunehmend, es gebe ja 
auch noch einen anderen Weg der Karriere. Diese 
Offiziere wüßten, daß sie in der Zeit ihres Studiums 
ihre militärische Karriere nicht fördern könnten. Von 
den ehemaligen Studenten der Bundeswehruniversi-
täten sei aus Altersgründen nach seinem Kenntnis-
stand noch keiner im Range eines Generals. 

Dr. Fröchling hat hierzu ergänzt, die Studenten sprä-
chen häufig von den der Universität nachfolgenden 
Ausbildungsstationen an den Offizierschulen als 
„Resozialisierungslehrgängen" und „Remilitarisie-
rungslehrgängen". Er vermute, daß den Studenten 
das an der Universität Beigebrachte do rt  wieder 
aberzogen werde. Gründungsbedingung der Bun-
deswehruniversitäten sei die Vermittlung von Men-
schenführungsqualifikationen für die Offiziere ge- 
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wesen. Faktisch werde diese Gründungsbedingung 
dadurch unterlaufen, daß die Studenten das Lehran-
gebot der technischen und wirtschaftswissenschaftli-
chen Fachrichtungen den erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Anteilen vorzögen. Aber 
nur diese böten die Voraussetzungen für Qualifika-
tionen im Bereich der politischen Bildung. Diese 
Qualifikation werde auch nicht an den Offizierschu-
len geboten. Dort  reduziere sich der hohe Stunden-
anteil an politischer Bildung auf die Vermittlung der 
Didaktik der politischen Bildung. 

B. Anwendung der Grundsätze der Inneren Führung 

I. Menschenführung 

Zur Menschenführung und Zivilcourage hat Bundes-
minister Rühe am 4. März und 30. April 1998 vor dem 
Untersuchungsausschuß erklärt, er verlange von den 
Soldaten die Bereitschaft und Courage, erkannte 
Fehler zu melden. Sei diese Zivilcourage vorhanden, 
erübrigten sich eine verstärkte Dienstaufsicht und 
noch mehr Regelungen. Auf gemeldete Fehler müsse 
aber so reagie rt  werden, daß der Soldat auch weiter-
hin Zivilcourage zeigen wolle. Er halte die Ermunte-
rung zur Zivilcourage für das beste Führungsprinzip. 
Dazu gehöre aber auch immer jemand, der bereit sei, 
sich vorgetragene Kritik anzuhören. Obwohl er kein 
Soldat sei und die Grundsätze der Inneren Führung 
deshalb für ihn nicht verpflichtend seien, habe er sie 
auch für sich ve rinnerlicht. 
Soldaten der Bundeswehr seien auch frei, ihre Mei-
nung zu äußern. Ihr Treueverhältnis gebiete es ihnen 
aber, sich an die ihnen obliegenden Begrenzungen 
zu halten. Das sei aber keinesfalls mit einer Ein-
schüchterung zu verwechseln. Der Soldat werde 
nicht zum Politiker, indem er an einer politischen 
Versammlung teilnehme. Der Soldat habe während 
seiner Dienstzeit die Möglichkeit, auf dem Dienst-
weg seine Meinung und Bedenken vorzutragen. Es 
dürfe aber nicht unklar gemacht werden, wer politi-
sche Entscheidungen zu treffen habe. Insgesamt 
herrsche in der Bundeswehr ein Klima, in dem ver-
standen worden sei, daß Meldungen nicht Nestbe-
schmutzungen seien. Die Interessen der Bundeswehr 
würden verletzt, wenn nicht gemeldet werde. Es ge-
be ein starkes Ansteigen der Meldungen über Beson-
dere Vorkommnisse. Dies sei ein Zeichen dafür, daß 
sensibler reagiert  und mehr gemeldet werde. Er 
nehme für die Bundeswehr in Anspruch, daß jeder 
seine Pflicht zur Meldung kenne, wenn etwas nicht 
in Ordnung sei. Nur in einer Wehrpflichtarmee beste-
he die Chance, daß nichts verschwiegen und verbor-
gen werde. Der regelmäßig stattfindende Personal-
austausch biete die Gewähr dafür. 

Über den Zusammenhang zwischen Loyalität zu den 
Kameraden und Zivilcourage hat General Bagger 
ausgeführt, dies seien keine Gegensätze. Loyalität 
könne jeder Bürger dieses Staates von jedem Solda-
ten gegenüber den Werten erwarten, denen er sich 
verpflichtet habe. Loyalität gebe es von unten nach 
oben und umgekehrt. Wer loyal sei, ließe weder sei-
nen Vorgesetzten noch seinen Untergebenen im 
Stich. Wer das tue, um dem anderen gegenüber loyal 
zu sein, verletze seine Loyalitätspflicht. 

„Melden macht frei! " bedeute nicht, daß man die 
Verantwortung abliefere, sondern seinen Vorgesetz-
ten in die Verantwortung mit einbeziehe. Ein Soldat, 
der seinem Vorgesetzten melde, bewahre ihn davor, 
von etwas überrascht zu werden. Melden habe des-
halb nicht nur im militärischen Einsatz, sondern auch 
in der Friedensausbildung seinen guten Sinn. Es sei 
gute deutsche Tradition, daß jeder in Freiheit seine 
abweichende Meinung äußern könne. Das sei Zivil-
courage. Wenn aber dann die Entscheidung getrof-
fen sei, müsse man zu ihr stehen. Wer dagegen ver-
stoße, zeige nicht Zivilcourage, sondern verletze 
seine Loyalitätspflicht. Loyalität habe mit angepaß-
tem Verhalten nichts zu tun. 
Diese Loyalitätsverpflichtung bestehe auch für pen-
sionierte Offiziere und Generale den Streitkräften 
gegenüber. Die in der jüngsten Zeit in der Presse zu 
lesenden Belehrungen aus der Bundeswehr ausge-
schiedener Offiziere über das, was sie zu tun für not-
wendig hielten, seien der Bundeswehr nicht dienlich 
und nicht förderlich und aus seiner Sicht eine ekla-
tante Verletzung der Loyalitätspflicht dieser Offizie-
re. 

Durch die Schärfe und Unnachgiebigkeit bei der Ver-
folgung der rechtsextremistischen Vorfälle bestehe in 
der Truppe eine gewisse Verunsicherung über das, 
was der einzelne Truppenführer selbst regeln könne 
und was er melde müsse. Er selber halte den Selbst-
regelungs- und Selbstreinigungsprozeß in der Trup-
pe für den wirksamsten. Es müsse den Vorgesetzten 
die Mündigkeit gelassen werden, mit ihrer Verant-
wortung umzugehen. Es müsse auch deutlich unter-
schieden werden zwischen der Meldepflicht und 
dem Denunziantentum auf der einen Seite und der 
Pflicht zur Kameradschaft auf der anderen Seite. Die 
Grundlagen der Bundeswehr würden zerstört, wenn 
die Soldaten zu Denunzianten erzogen würden. Das 
gleiche gelte aber auch dann, wenn ein Kompanie-
chef meine, jede eintätowierte Rune auf der Haut ei-
nes Soldaten mit einem Formular als Besonderes Vor-
kommnis melden zu müssen. Damit müsse der Vor-
gesetzte selbst umgehen können. Es dürfe aber in 
diesem Zusammenhang nicht übersehen werden, 
daß neben erfahrenen Persönlichkeiten auch immer 
Anfänger mit wenig Praxiserfahrung Dienst als Kom-
paniechef täten. 

Zur Zivilcourage hat Brigadegeneral Beck ausge-
führt, Voraussetzung seien immer zwei Beteiligte. 
Der eine dürfe Zivilcourage nicht nur fordern, son-
dem müsse sich auch die Kritik anhören, der andere 
müsse nicht nur kritisieren, sondern auch bessere Lö-
sungen vorschlagen. Fehle einer von beiden, gebe es 
keine Zivilcourage. Wer ehrlich und aufrichtig bera-
ten werden wolle, der müsse sich auch die Dinge an-
hören. Aber nicht nur die Zivilcourage, sondern auch 
die Selbstkritik sei wichtig. Konteradmiral Lange hat 
vor dem Untersuchungsausschuß zur Zivilcourage er-
klärt, es gelte auch für das heutige Offizierkorps die 
Baudissin'sche Forderung „Der Soldat und insbeson-
dere der Offizier wird nur dann innerhalb und außer-
halb der Bundeswehr die notwendige Autorität er-
langen, wenn er auch dann zur Wahrheit steht, wenn 
sie etwas kostet." 
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Prof. Dr. Gessenharter hat zur Kameradschaft und Zi-
vilcourage ausgeführt, seine Erkenntnisse aus dem 
Umgang mit den Studenten an der Universität der 
Bundeswehr in Hamburg ließen für ihn den Schluß 
zu, daß bei den Studenten eine starke Kameradschaft 
festzustellen sei. Er erlebe aber häufig den Rückzug 
derjenigen, die ihm zuvor Hinweise auf eine be-
stimmte Geisteshaltung von Kameraden gegeben 
hätten. Das könne er aber quantitativ im wissen-
schaftlichen Sinne nicht beweisen. Ihm scheine dies 
eine erstaunliche Desorientierung der jungen Offizie-
re zu sein, die sich sagten: „Halte dich an das, was 
das Gros der Studenten macht." 

Dr. Bald hat zum Zusammenhang zwischen Loyalität 
und Korpsgeist ausgeführt, ohne wissenschaftliche 
Fundierung beobachte er, daß zunehmend eine 
Gruppenloyalität entstehe, die er in Verbindung brin-
ge mit dem über die Landesverteidigung hinausge-
henden Auftrag der Bundeswehr, den Krisenreak-
tionskräften und dem Mythos des Kämpfers. Ein Offi-
zier müsse in der Lage sein, differenzie rt  und 
sachgemäß Antwort geben zu können. Es müsse von 
ihm erwartet werden können, daß er die Frage nach 
dem Korpsgeist nicht auf die Antwort verflache „Wir 
sind Kämpfer, wir sind so  toll."  Dazu werde er aber 
nur befähigt, wenn er so gebildet sei, daß er sich von 
einem falschen Geist befreie. 

Zum Spannungsverhältnis zwischen Karriereerwar-
tung und Innerer Führung hat Oberstleutnant i. G. 
Barandat ausgesagt, der Offizierberuf sei ein Karrie-
reberuf. Wie in der Gesellschaft sei der Macher ge-
fragt, der kurze, schnelle Erfolge präsentiere. Bei 
Fehlern werde er durch einen neuen Macher ersetzt. 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen sei Innere 
Führung in eine „Schieflage" geraten. Ohne diese 
„Schieflage" gebe es keinen Loyalitätskonflikt in Be-
zug auf die Pflicht zur Kameradschaft und Meldung 
von Vorfällen. Er sei der Auffassung, daß es hierüber 
in der gesamten Truppe eine Verunsicherung gebe. 
Das Verhältnis zwischen dem Pluralismus der Bürger, 
die in der Armee dienten, und dem Prinzip von Be-
fehl und Gehorsam müsse miteinander harmonisiert 
werden. Die Anforderungen der letzten Jahre hätten 
von der Bundeswehr funktionierende Intelligenz ge-
fordert und nicht unbedingt reflektierende Intelli-
genz. 
General Bagger hat hierzu erklärt, die Unterschei-
dung zwischen funktionierender und reflektierender 
Intelligenz habe nichts mit der Praxis des Soldaten-
berufs zu tun. Auch eine funktionierende Intelligenz 
könne reflektieren. 

Zur Menschenführung hat Brigadegeneral Beck aus-
gesagt, nach den Erkenntnissen des Zentrums Innere 
Führung sei der Umgangston menschlicher und ach-
tender geworden. Auf dem Gebiet der Menschenfüh-
rung könne noch eine Verbesserung stattfinden, 
Menschenführung im Einsatz sei hingegen von den 
Lehrgangsteilnehmern am Zentrum Innere Führung 
besser bewertet worden. Die jungen Kompaniechefs 
seien kritikfähig und geistig rege. 

Zur Menschenführung und notwendiger Dienstauf-
sicht hat der Bundesminister der Verteidigung am 
30. April 1998 erklärt, es bestehe ein Spannungsver-

hältnis zwischen dem, was dem Staatsbürger in Uni-
form an Vertrauensvorschuß entgegengebracht wer-
den müsse und der notwendigen Dienstaufsicht. Je 
mehr Dienstaufsicht geführt werde, desto geringer 
sei der Vertrauensvorschuß. Totale Dienstaufsicht be-
deute totales Mißtrauen. Entscheidend sei aus seiner 
Sicht für die Menschenführung die Hinwendung des 
Vorgesetzten zu seinen Soldaten. Ein guter Men-
schenführer wisse und interessiere sich dafür, was 
seine Soldaten in ihrer Freizeit nach Dienst täten. 
Dies sei eine Frage der Einstellung des jewei ligen 
Vorgesetzten und nach diesem Kriterium suche er 
diejenigen aus, die die sichtbaren Ränge der Bundes-
wehr besetzten. 

II. Recht und soldatische Ordnung 

General Bagger hat zur Geltung des Wehrrechts und 
der Wehrdisziplinarordnung im besonderen ausge-
führt, es müsse unterschieden werden zwischen der 
Umsetzung disziplinarer Maßnahmen und der Unter-
suchung und Abforderung von Informationen über 
bestimmte Vorfälle. Er habe keinen Anlaß für die An-
nahme, daß Disziplinarmaßnahmen nicht auf der 
Grundlage der freien Entscheidung des zuständigen 
Disziplinarvorgesetzten nach bestem Wissen und Ge-
wissen, nach Kenntnis der Person und des Dienstver-
gehens getroffen würden. 
Bei der Abforderung von Informationen über be-
stimmte Vorgänge gebe es nicht nur die Medien oder 
einzelne Abgeordnete, sondern auch den Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages, der in 
jedem Einzelfall so schnell wie möglich informiert 
werden wolle. Als Soldat habe er sich in vielen Fällen 
gewünscht, daß die Untersuchung den Vorgesetzten 
vor Ort überlassen worden wären. Wenn bei der In-
formationsabforderung diese Vorgesetzten übersteu-
ert worden seien, habe das seinen Grund in der Not-
wendigkeit einer schnellen Recherche gehabt und 
sei auch als Reaktion auf die Rolle der Medien zu se-
hen. Grundsätzlich glaube er jedoch an die Selbstrei-
nigungs- und Selbstregelungskraft innerhalb der 
Bundeswehr sowohl auf Grund der Ausbildung und 
Erziehung der Vorgesetzten als auch der gesetzli-
chen Vorgaben bis hin zur Wehrdisziplinarordnung. 

General Beck hat hierzu ergänzt, es fehle häufig die 
Gelassenheit, in Ruhe einen Vorfall aufzuklären. Es 
liege möglicherweise im Politischen, daß sofort Er-
gebnisse und Meldungen abgefordert würden. Es 
müsse mehr Geduld und mehr Vertrauen in die Vor-
gesetzten gesetzt werden, daß sie aufklärten und 
meldeten. Das sei nicht mit Verzögern gleichzuset-
zen. Es liege möglicherweise aber auch im Bereich 
der militärischen Führung, daß die Truppe das Ge-
fühl habe, es werde ihr nicht mehr vertraut. Die Trup-
pe sei in vielen Bereichen verunsichert. 

Bundesminister Rühe hat am 30. Ap ril 1998 ausge-
sagt, er sehe durch die Ermittlungsmaßnahmen keine 
Führungsebenen übersprungen. Sein Ziel sei die ra-
sche Aufklärung, um durch schnelle Reaktion das 
Zeichen an die Offentlichkeit zu geben, kein Grund 
sei ersichtlich, nicht bei der Bundeswehr seinen 
Dienst zu leisten. Damit schütze er die Bundeswehr. 
Personalentscheidungen treffe er in Abstimmung mit 
der militärischen Führung lediglich danach, die Be- 
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sten auf den schwierigsten Stellen einzusetzen. Diese 
Entscheidung werde mit großer Sorgfalt und nur 
nach sachlichen Gesichtspunkten getroffen. 

III. Ausbildung und Dienstgestaltung 

Über den Zusammenhang zwischen Innerer Führung 
und Ausbildung der Soldaten hat General Bagger 
ausgeführt, Innere Führung habe nie den weichen 
Soldaten, sondern immer das Menschenbild des 
Staatsbürgers in Uniform mit einer der möglichen 
Herausforderung angemessenen harten Ausbildung 
verbunden. Es sei eine irrige Ausbildungsphiloso-
phie, wenn in einzelnen Truppenteilen in einer Weise 
ausgebildet werde, die sich mit dem Menschenbild 
der Inneren Führung nicht vertrage. Die Bundeswehr 
unternehme alles in der Ausbildung der Offiziere 
und Unteroffiziere, damit diese wüßten, in welchem 
Rahmen von Rechten und Pflichten sie sich beweg-
ten. 
Zu Veränderungen der Inneren Führung durch die 
geänderte Auftragslage der Bundeswehr hat er aus-
gesagt, die Konzeption habe sich dort  bewährt, wo 
die Bundeswehr im Einsatz gewesen sei. Innere Füh-
rung sei sehr gewissenhaft den neuen Herausforde-
rungen angepaßt worden. Er kenne keine andere Ar-
mee im Bündnis, die sich in der geistigen Einstellung 
so gut auf die Einsätze vorbereitet habe wie die Bun-
deswehr. Inzwischen wisse jeder Vorgesetzte aus 
den Erfahrungen dieser Einsätze, daß die geistige 
Vorbereitung auf den Einsatz, auf die Menschen und 
die Probleme, aber auch die persönliche, die charak-
terliche und die geistige Stabilisierung der einzelnen 
Soldaten genauso wichtig sei wie die handwerkliche 
Ausbildung der Soldaten. Nur so könne sichergestellt 
werden, daß die Soldaten ihren Einsatz zum Beispiel 
in Bosnien bis zu neun Monaten durchhielten. Dies 
sei nach einer Lern- und Übergangsphase allen Ver-
antwortlichen klar geworden. Von einer „ Schieflage " 
der Inneren Führung in dem Sinne, man könne auf 
politische Bildung und lebenskundlichen Unterricht 
verzichten, könne nicht die Rede sein. 

Brigadegeneral Beck hat hierzu weiter ausgeführt, 
die Veränderung der Auftragslage für die Bundes-
wehr habe besondere Bedeutung für das Selbstver-
ständnis und das Berufsbild der Soldaten der Bun-
deswehr. Auch wenn der sittliche Kern des soldati-
schen Dienstes, Verteidiger von Recht, Freiheit und 
Frieden zu sein, erhalten geblieben sei, wisse heute 
jeder Soldat, daß die Wahrscheinlichkeit, in einen 
Einsatz gehen zu müssen, größer sei als früher. Ein-
satz mit Risiken und Gefahren stelle für viele Solda-
ten eine neue Qualität dar. Deshalb habe eine Be-
wußtseinsänderung stattgefunden. Der Staatsbürger 
in Zivil bleibe in Deutschland im Frieden, gehe seiner 
Arbeit nach und fahre in Urlaub, während der Staats-
bürger in Uniform außerhalb Deutschlands im Ein-
satz sein Leben verlieren könne. Beide säßen nicht 
mehr im selben Boot. Das Anforderungsprofil reiche 
vom Kämpfer bis zum Diplomaten. Gefordert sei der 
stille Profi, der intelligent, robust und teamfähig sei. 
Den Soldaten müsse die politische, rechtliche und 
ethische Legitimation des Einsatzes erklärt und be-
gründet werden. Die Geisteshaltung der Vorgesetz-
ten in dieser Situation entspreche dem Staatsbürger 
in Uniform: Keiner dränge darauf, eingesetzt zu wer-

den, aber auf alle sei Verlaß. Keinesfalls könne er 
feststellen, daß die Meinung vorherrsche, nur wer im 
Einsatz gewesen sei, sei Soldat. Es sei Sache der Vor-
gesetzten, ihren Soldaten zu vermitteln, daß der Ein-
satz nur durch die Mehrleistung der am Standort ver-
bliebenen Soldaten ermöglicht werde. Das Ergebnis 
im Einsatz zeige, daß der Staatsbürger in Uniform 
und das Menschenbild des Grundgesetzes sich be-
währt hätten. Es habe bisher keinen tätlichen Angriff 
einer ethnischen Gruppe auf einen deutschen Solda-
ten gegeben. Für das Verhalten des Soldaten und die 
Gestaltung der politischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen des Einsatzes seien die rules of enga-
gement maßgeblich. Es sei eine politische Entschei-
dung, daß ein bestimmter politischer Wille durchge-
setzt werden müsse. Genauso sei es eine politische 
Entscheidung, ob diese Regeln dem deutschen Men-
schenbild und dem Verständnis von Menschenwürde 
entsprächen. Zugleich müßten die rules of engage-
ment den notwendigen Handlungsspielraum belas-
sen. Die Bundeswehr bereite die Soldaten auf ethi-
sche Grenzsituationen vor, könne ihnen aber keine 
Rezepte und Regeln mit in den Einsatz geben. Letzt-
lich müsse das Gewissen des Soldaten über sein Ver-
halten entscheiden und er dann selbst für sein Han-
deln gerade stehen. 
In Vorbereitung auf den Einsatz spiele das taktische 
und praktische Führungskönnen eine wichtige Rolle. 
Das werde gelegentlich als leadership bezeichnet. 
Man brauche jedoch auch all das, was mit Innerer 
Führung im Zusammenhang stehe. Das sei nicht in 
erster Linie die Menschenführung, die politische Bil-
dung, Betreuung und Fürsorge, sondern das sei die 
praktische Ausbildung einschließlich der körperli-
chen Leistungsfähigkeit. Beides gehöre zusammen 
und daraus erwachse Führungskönnen und Füh-
rungsfähigkeit. Es müsse aber Beachtung finden, daß 
weder das eine noch das andere Gebiet einseitig aus-
gelegt werde. Soldaten müßten unter Robustheit und 
leadership nicht nur das Praktisch-Handwerkliche, 
sondern auch die geistigen Grundlagen verstehen. 
Von der Vermittlung geistiger Grundlagen sei keine 
Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr ausgenom-
men. Er sei der Auffassung, daß die Soldaten eine 
gute geistige Vorbereitung erhalten. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
30. April 1998 vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gesagt, leadership konkurriere nicht mit den Grund-
sätzen der Inneren Führung. Er übersetze leadership 
mit Vorbild. Ohne Vorbilder könne man nicht führen. 
Für eine international eingebundene Armee und 
auch für Grundwehrdienstleistende sei die englische 
Formulierung verständlich. 

Dr. Fröchling hat vor dem Untersuchungsausschuß 
erklärt, er sei nicht im Besitz aktueller wissenschaftli-
cher Erkenntnisse, halte es jedoch unter dem Ge-
sichtspunkt zunehmender Internationalisierung des 
Auftrags der Bundeswehr für nötig, die Veränderung 
der Inneren Führung genauer zu erforschen. 

General Bagger hat zu den Grundlagen der An-
passung der Inneren Führung an die geänderte 
Auftragslage der Bundeswehr ausgesagt, diese sei 
aufgrund der Auswertungen des Zentrums Innere 
Führung erfolgt. Do rt  sei auch die praktische Lehr- 
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gangsarbeit verändert worden. Er sehe keine Not-
wendigkeit, hierzu Studien heranzuziehen, die in 
keinem Sinnzusammenhang mit dem Auftrag im ge-
änderten Einsatzspektrum stünden. 

Dr. Bald hat zum Sprachgebrauch des „Kämpfers" 
ausgeführt, zunehmend werde dieser Begriff ver-
wendet. Auch vor 1990 seien Soldaten zum Kämpfen 
ausgebildet worden. Das Bild des „Kämpfers" müsse 
also mehr bedeuten. Der „Kämpfer", „der ganze 
Mann", der „Robuste" solle neue Tugenden wecken 
und stärken. In diese Begrifflichkeit sei der Einstieg 
1991 erfolgt. Es habe unter Admiral Wellershoff ge-
heißen „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu 
müssen." In verschiedenen Publikationen von Gene-
rälen seien dann Formulierungen wie „Der Krieg ist 
der Ernstfall" und „Kämpfen können und kämpfen 
wollen" aufgetaucht. Diese Formulierungen seien 
willentlich gegen die alte Formulierung gesetzt wor-
den, die bis dahin in der Bundeswehr gegolten habe. 
In einer Zeit, in der kontinentweit keine Bedrohung 
mehr vorhanden sei, werde eine Sprache gewählt, 
die eine ernstere Bedrohung suggeriere als tatsäch-
lich vorhanden sei. Die Bundeswehr habe nach der 
Entscheidung des Parlaments Friedenseinsätze vor 
sich, nicht Kriegseinsätze. Auffällig sei, daß das 
Kämpfenkönnen und Kämpfenwollen neu betont 
werde. Die Betonung des Kämpfens erhalte dann 
eine besondere Bedeutung, wenn mehr und mehr 
Hinweise auftauchten, daß die alten Bedingungen 
der Militärreform der Bundesrepublik in Frage ge-
stellt würden. In Folge der Militärreform sei als ver-
pflichtende Vorgabe für das Handeln aller Soldaten 
in der Zentralen Dienstvorschrift zur Inneren Füh-
rung festgestellt worden, daß die Integration der 
Bundeswehr und des Soldaten in Staat und Gesell-
schaft zu fördern sei. Es sei weiter verbindlich in der 
Zentralen Dienstvorschrift zur politischen Bildung 
geregelt worden, daß die innere Ordnung der Streit-
kräfte menschenwürdig, an der Rechtsordnung 
orientiert, zu gestalten sei. 

Bundesminister Rühe hat am 30. Ap ril 1998 ausge-
sagt, aus dem Spannungsfeld zwischen „elitärem 
Kämpfer" und dem Staatsbürger in Uniform ergebe 
sich kein Grund für etwaige Fehlentwicklungen. Die 
Bundeswehr werde aufgrund von Parlamentsbe-
schlüssen eingesetzt. Es gebe keinen P rimat des Mili-
tärischen, sondern es gelte der Primat der Politik. Er 
könne kein abgehobenes Selbstbewußtsein feststel-
len. 

Iv. Politische Bildung und staatsbürgerlicher Unterricht 

Mit Schreiben vom 8. Ap ril 1998 teilte das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung dem Verteidigungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages zur Umsetzung 
der Maßnahmen zur Verbesserung der politischen 
Bildung in den Streitkräften mit, zum Jahresende 
1997 sei eine weitere Nachsteuerung, Aktualisierung 
und inhaltliche Schwerpunktverlagerung in der poli-
tischen Bildung gegenüber den mit Weisung des Ge-
neralinspekteurs zur Verbesserung und Durchfüh-
rung der politischen Bildung in den Streitkräften vom 
12. Juli 1995 angeordneten Maßnahmen erfolgt. Mit 
der Anpassung an die Verkürzung des Grundwehr-
dienstes sei der Zeitansatz für die politische Bildung 

in Form des „Staatsbürgerlichen Unterrichts" auf 
mindestens 28 Ausbildungsstunden festgelegt wor-
den, die zwar erhöht, aber nicht unterschritten wer-
den dürften. Der politischen Bildung sei die „Aktuel-
le Information" hinzuzurechnen, die durch den zu-
ständigen Disziplinarvorgesetzten bedarfs- und 
lagegerecht angesetzt werde und nicht zu dem Zeit-
ansatz von 28 Stunden zähle. Insgesamt sei der Zeit-
ansatz für politische Bildung in Relation zur Dauer 
des Grundwehrdienstes auch nach dessen Verkür-
zung auf zehn Monate mindestens gleichgeblieben. 

Die Weisung des Generalinspekteurs sei bis auf 
Kompanieebene verteilt; die konsequente Dienstauf-
sicht der höheren Vorgesetzten habe sich positiv auf 
die Ausübung der Dienstaufsicht der Kommandeure 
vor Ort ausgewirkt. Mit der Verbesserung der Ausbil-
dung der in der politischen Bildung eingesetzten Vor-
gesetzten seien die Voraussetzungen für eine Steige-
rung der Qualität in der Durchführung von Maßnah-
men der politischen Bildung in der Truppe 
geschaffen. Im Rahmen lehrgangsgebundener Aus-
bildung erhielten Offiziere mindestens 85 Stunden 
politische Bildung sowohl zur inhaltlichen wie didak-
tischen Ausbildung. Am Zentrum Innere Führung 
würden mit Fort- und Weiterbildungslehrgängen in 
der Praxis der politischen Bildung ca. 60 % der Multi-
plikatoren erreicht und in Seminarform auch histo-
risch-politische Bildung angeboten. Problematisch 
sei teilweise die Ausbildung der Unteroffiziere in po-
litischer Bildung, was im wesentlichen auf mangeln-
des Interesse und fehlende Grundkenntnisse zurück-
zuführen sei. 
Ein inhaltlicher Akzent der politischen Bildung sei 
auf die Extremismusprävention gelegt. Entschieden 
sei, daß in den Schulen und Ausbildungseinrichtun-
gen der Bundeswehr im Rahmen der politischen Bil-
dung Seminare zum Thema „Extremismus" und dar-
über hinaus für Offiziere in Ausbildungsfunktion ein 
Pflichtlehrgang am Zentrum Innere Führung durch-
zuführen sei. Auf Divisions-/Wehrbereichskomman-
doebene eingerichtete nebenamtliche Beraterteams 
aus drei bis vier Offizieren mit besonderer Erfahrung 
im Bereich Menschenführung und politische Bildung 
sollten Impulse für die politische Bildung geben. 

Zur Bedeutung der politischen Bildung hat Bundes-
minister Rühe am 4. März und 30. April 1998 ausge-
sagt, die Verbesserung der politischen Bildung sei 
ein dynamischer Prozeß. Der Endzustand sei nie er-
reicht. Es werde ständig an einer qualitativen Ver-
besserung der politischen Bildung gearbeitet. Er 
lasse jedoch den Vorwurf nicht gelten, es werde zu-
wenig politische Bildung unterrichtet. Aufgrund der 
Einführung der „Aktuellen Information" sei der Zeit-
ansatz für politische Bildung der Grundwehrdienst-
leistenden zumindest nicht abgesenkt worden. Un-
verkennbar sei aber, daß die zehnmonatige Grund-
wehrdienstzeit es nicht erlaube, alle Wissenslücken 
der jungen Soldaten zu schließen. Unverkennbar 
und durch Untersuchungen belegt sei es, daß ledig-
lich 12 % der 15- bis 24jährigen in den neuen und 
22 Prozent in den alten Bundesländern sich nach ih-
ren eigenen Angaben für Politik interessie rten. Die 
beste politische Bildung, die die Bundeswehr vermit-
teln könne, sei die Achtung vor der Menschenwürde 
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des anderen. Dies könne durch geeignete Vorbilder 
geschehen und die seien in der Bundeswehr gut. Die 
Bundeswehr könne stolz auf ihre Vorgesetzten sein. 

Es sei jedoch erforderlich, die Weisungslage zur poli-
tischen Bildung ständig weiterzuentwickeln. Die 
Bundeswehr erfahre durch die hohe Fluktuation viel 
eher als jede andere Großorganisation die sich in der 
Gesellschaft abspielenden Veränderungen. Die Wei-
sungslage sage eindeutig aus, wie die Anteile in poli-
tischer und militärischer Ausbildung verteilt seien. Er 
sehe sich hier nicht im Widerspruch zu den Feststel-
lungen der Wehrbeauftragten, wenn sie feststelle, ei-
nige Vorgesetzte räumten der militärischen Ausbil-
dung die Priorität ein. Die qualitative Verbesserung 
der politischen Bildung dürfe nicht zu dem Schluß 
verleiten, Grundwehrdienstleistende gingen zur 
Bundeswehr, um politische Bildung zu erhalten. Er-
stes Ziel des Grundwehrdienstes sei das Erlernen des 
militärischen Handwerks. Auf die bekanntgeworde-
nen Vorkommnisse habe die Bundeswehr sofort und 
umfassend vor der Arbeitsaufnahme des Untersu-
chungsausschusses mit Maßnahmen zur Verbesse-
rung der politischen Bildung reagie rt . 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General 
Bagger, hat zur politischen Bildung ausgeführt, sie 
sei wesentlicher Bestandteil der Inneren Führung 
und leiste bei der Erziehung der Soldaten einen 
wichtigen Beitrag. Politische Bildung verdeutliche 
die Werte der verfassungsmäßigen Ordnung und fe-
stige das Bewußtsein für die besondere Verantwor-
tung des Soldaten als Staatsbürger in Uniform ge-
genüber den Mitbürgern, auch ausländischer Her-
kunft. Gegen rechtsextremistisches Denken sei 
politische Bildung jedoch kein Allheilmittel. Sie wir-
ke nur langfristig bewußtseins- und damit auch ver-
haltensändernd. Die Einflußmöglichkeiten der Vor-
gesetzten auf die jungen grundwehrdienstleistenden 
Soldaten seien begrenzt. Die Bundeswehr könne 
nicht der „bildungspolitische Reparaturbetrieb" der 
Gesellschaft sein. Im Zuge der Verkürzung des 
Grundwehrdienstes sei auch die politische Bildung 
proportional gekürzt worden. Während aber früher 
der Zeitansatz für die aktuelle Information enthalten 
gewesen sei, müsse diese jetzt noch hinzugerechnet 
werden. Zusätzliche Stundenansätze seien in Vorbe-
reitung der Auslandseinsätze für das Führerpersonal 
und für die am Einsatz beteiligten Soldaten erbracht 
worden. Die Inspekteure der Teilstreitkräfte hätten 
diese Vorgaben für ihre Streitkraft entsprechend den 
unterschiedlichen Gegebenheiten auch unterschied-
lich umgesetzt. Insgesamt sei nicht nur reduziert und 
kondensiert, sondern erheblich entfrachtet und damit 
auch Freiräume geschaffen worden. Er gebe jedoch 
zu bedenken, daß während der 28 Stunden politi-
scher Bildung in einer zehnmonatigen Grundwehr-
dienstzeit plus durchzuführender aktueller Informa-
tion nicht nur bewußtseinsbildend und verhaltensän-
dernd zu wirken sei, sondern zunächst Grundlagen 
gelegt werden müßten. Das sei sehr schwierig und 
kaum zu erfüllen. Stundenmäßig könne nicht mehr 
geleistet werden. Der Stundenansatz für politische 
Bildung müsse in einer vernünftigen Relation zu an-
deren Ausbildungsgebieten gesehen werden. Es wä-
re unverantwo rtlich, wenn Soldaten mit guter politi-

scher Ausbildung, aber ohne Kenntnis ihrer Einsatz-
grundsätze, ihres Gerätes und ihrer Waffen in 
Einsätze geschickt würden. 
Der Stellenwert der politischen Bildung habe sich in-
folge der Weisung des Generalinspekteurs zur Ver-
besserung der politischen Bildung mit Wirkung vom 
1. Januar 1996 verbessert. Auch die Qualität der poli-
tischen Bildung und des staatsbürgerlichen Unter-
richts sei deutlich verbessert worden. Dennoch gebe 
es erhebliche Unterschiede bedingt durch die unter-
schiedliche Dienstgestaltung in den Einheiten. Das 
sei mit ein Grund für den Entschluß, Beraterteams im 
Zusammenhang mit den rechtsextremistischen Vor-
kommnissen auszubilden. Ziel sei die Entlastung der 
Vorgesetzten. Keinesfalls dürfe man aber den Batail-
lonskommandeuren und Kompaniechefs noch mehr 
Vorgaben machen und sie noch mehr in die Pflicht 
nehmen, denn bereits jetzt sei die Schere zwischen 
Auftrag und Zeit gefährlich gespreizt. Handlungsbe-
darf sehe er noch in der methodischen Ausgestaltung 
der politischen Bildung. Es sei vieles verbesserungs-
bedürftig. Soldaten in Exkursionen zu Gedenkstätten 
zu führen, halte er für sinnvoller als einen zweistün-
digen Frontalunterricht. 

Die politische Bildung, so Brigadegeneral Beck, sei 
nicht nachrangig. Ein Fahnenjunker erhalte im Rah-
men seiner Laufbahnlehrgänge bis hin zum Major 
einschließlich Stabsoffizier-Grundlehrgang 1500 
Stunden Unterricht in Innerer Führung, ein Unteroffi-
zier bis über den Feldwebellehrgang hinaus etwa 
500 Stunden. Vieles hänge von der Qualität des Un-
terrichts und vom Lehrpersonal ab. Die Umsetzung 
in der täglichen Praxis sei abhängig von der zur Ver-
fügung stehenden Zeit, den Interessen der Vorge-
setzten, der Dienstaufsicht und der Hilfe in der 
Dienstaufsicht. Es dürfe aber nicht folgenlos bleiben, 
ob politische Bildung stattfinde oder nicht. Das müsse 
auch Niederschlag in den Beurteilungen finden. 
Dem Soldaten müsse heute die politische Dimension 
des militärischen Auftrags begreifbar gemacht und 
seine Antwortfähigkeit erhöht werden. Seit 1992 sei 
der Anteil politischer Bildung verdreifacht worden. 
Seit 1993 habe man sich um das Thema Fremden-
feindlichkeit und die Asylproblematik bemüht. Seit 
1993 finde auch die Ausbildung des UN-Personals 
statt. Neu sei die Ausbildung der Beraterteams zu 
Nationalismus, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Gewalt. Es sei ein Seminarkonzept für alle Schu-
len der Streitkräfte zur Thematik Nationalsozialis-
mus, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit erstellt 
worden. 

Zur Ausbildung der Offiziere in politischer Bildung 
hat General Bagger bekundet, in der Offiziersausbil-
dung fänden an den Offizierschulen insgesamt 60 bis 
70 Stunden politischer Bildung statt. Politische Bil-
dung werde dann an der Führungsakademie der 
Bundeswehr fortgesetzt. Zusätzlich seien jetzt Semi-
nare zum Rechtsextremismus eingeführt worden. In 
Relation zu anderen Ausbildungsbereichen der Offi-
zier- und Unteroffizierausbildung reiche dies aus, um 
den Offizieren und Unteroffizieren das Handwerks-
zeug, aber auch die geistige Grundhaltung und das 
Wissen zu vermitteln, damit sie ihren Auftrag erfüllen 
könnten. Dies sei anders bei den Grundwehrdienst-
leistenden. 
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Dr. Bald hat zur Ausbildung der Offiziere in politi-
scher Bildung erklärt, die Offiziere würden in der 
Praxis nicht in den notwendigen Ausbildungsschrit-
ten in politischer Bildung ausgebildet. Die allgemei-
nen Feststellungen zur politischen Bildung, wie sie in 
der Zentralen Dienstvorschrift 12/1 erlassen seien, 
seien außerordentlich klar. In den diese Zentrale 
Dienstvorschrift umsetzenden Weisungen werde dies 
jedoch bereits verkürzt. Während in der allgemeinen 
Vorschrift zur politischen Bildung alle Elemente des 
Staatsbürgers in Uniform benannt seien, heiße es in 
der Weisung zur Durchführung der politischen Bil-
dung, politische Bildung handele davon, den Dienst 
sinnvoll zu machen und ihn den Soldaten „fordernd" 
erleben zu lassen. Es gehe seiner Auffassung nach 
nur um Auftragserfüllung und Auftrag; die ganze 
Breite des Staatsbürgers in Uniform aber gehe heute 
verloren. Politische Bildung solle aber den Soldaten 
in das System des demokratischen Rechtsstaates in-
tegrieren. Wenn dies nicht in den Unterrichten um-
gesetzt werde, könne der Offizier nicht entsprechend 
auf seinen späteren Beruf vorbereitet werden. Die 
bekanntgewordenen rechtsextremistischen Einzel-
fälle und die Ende der 90er Jahre vereinzelt bekannt-
gewordenen Fälle fehlender beruflicher Professiona-
lität belegten Defizite in der politischen Bildung, in 
der pädagogischen Betreuung sowie in der fachli-
chen Kompetenz beim Einsatz von Mate rial und Per-
sonal. Dies sei nach seiner Auffassung auch durch 
den 1997 vorgelegten Jahresbericht des Zentrums In-
nere Führung belegt, in dem es heiße, die Entschei-
dungen im Ministerium, das Soldatenbild und das 
Berufsprofil zu eng, robust und kriegsnah zu bemes-
sen, hätten zur Entwicklung eines apolitischen Sol-
datentypus geführt. Der Bericht sage weiter aus, es 
fehle den Soldaten an Hintergrundwissen zur Ge-
schichte. Ausbildung in der Bundeswehr werde 
durch einen Rückzug auf das Handwerkliche, auf 
technische Fertigkeiten begrenzt. Er sehe immer 
wieder erschreckende Mängel in der politischen Bil-
dung bei Diskussionen mit jungen Offizieren an der 
Bundeswehruniversität. Er habe jedoch festgestellt, 
daß gerade in den letzten Monaten aktuelle Maßnah-
men getroffen worden seien, um im Hinblick auf die 
bekanntgewordenen rechtsextremistischen Vorfälle 
Ergänzungsunterrichte anzubieten und das Thema 
stärker zu artikulieren. 

Zur Bedeutung der politischen Bildung im Zusam-
menhang mit Rechtsextremismus hat Prof. Dr. Ges-
senharter ausgeführt, dem Rechtsextremismus könne 
nicht in erster Linie durch Disziplinierung mit militä-
rischen Mitteln und verstärkter militärischer Kontrol-
le, sondern viel eher durch geeignete Prozesse politi-
scher Bildung begegnet werden. Wenn das Bild der 
Bundeswehr immer häufiger durch einen apoliti-
schen Soldatentypus gekennzeichnet werde, der we-
nig Wissen über historische Hintergründe besitze, 
und wenn es in der Bundeswehr einen Rückzug auf 
das Militärisch-Handwerkliche und schließlich eine 
Reduktion auf praxisorientierte Ausbildungsziele ge-
be, dann komme es für die Demokratie zu einem ge-
fährlichen Effekt. Insgesamt fehle es an empirischen 
Erkenntnissen zu diesem neuen, wenig erforschten 
Thema. Er gehe nicht davon aus, daß die Bundes-
wehr bei den jungen Männern in einem zehnmonati

-

gen Wehrdienst, in dem sie auch Militärisches erler-
nen müßten, mit politischer Bildung Erfolge gegen 
eine rechtsextremistische Gesinnung erzielen könne. 

Dr. Fröchling hat weiter ausgeführt, er warne vor der 
Annahme, politische Bildung könne Pluralismus er-
zeugen, wenn die Selbstdarstellung der Bundeswehr 
als Institution dazu führe, nur für einen kleinen Teil 
der künftigen Männer- und Frauengeneration attrak-
tiv zu sein. Hier wirkten auch mögliche Selektions-
kriterien in Auswahl- und Einstellungsverfahren dem 
Pluralismus entgegen. Die Selbstdarstellung der 
Bundeswehr habe auch Auswirkungen auf die Be-
reitschaft der politischen Linken, zur Bundeswehr zu 
gehen. 

Zum Vorhandensein von sozialwissenschaftlichen 
Studien über die politische Bildung hat Dr. Klein aus-
geführt, es sei ihm nicht bekannt, ob außerhalb der 
Bundeswehr hierzu eine Studie erstellt werde. Die 
jährliche Befragung ausscheidender Soldaten sei 
dem Sozialwissenschaftlichen Institut nicht zugäng-
lich. Es handele sich hierbei um postalische Befra-
gungen, bei denen die Rücklaufquote problematisch 
sein könne. 

Über die Befragung ausscheidender Soldaten und 
den daraus zu gewinnenden Erkenntnissen über die 
Realität der politischen Bildung in der Truppe hat 
Bundesminister Rühe in seiner Vernehmung am 
30. April 1998 ausgesagt, die Befragung sei nicht re-
präsentativ, die Gründe für bestimmte Äußerungen 
der Befragten nicht immer sachbezogen. 

Zur Wirkung der politischen Bildung hat Dr. Klein 
ausgeführt, es gebe eine Studie von Anfang der 80er 
Jahre, danach seien nur noch Sozialisationsstudien 
durchgeführt worden. Aus ihnen habe sich ergeben, 
daß der Grad der Motivation der Grundwehrdienst-
leistenden zwar nicht besonders hoch sei, sich aber 
während des Grundwehrdienstes auch nicht ver-
schlechtere. Auch diese A rt  der Studie sei letztmalig 
1993 durchgeführt worden. Insgesamt sei er der Auf-
fassung, daß eine neue sozialwissenschaftliche Stu-
die erforderlich sei, die die gesamte Gesellschaft und 
als einen Teil davon die Bundeswehr erfassen müsse. 

Bundesminister Rühe hat zur Wirkung politischer Bil-
dung in seiner Vernehmung am 30. April 1998 ausge-
sagt, im Vordergrund dürfe nicht das durch politische 
Bildung erreichte reine Faktenwissen stehen. Kogni-
tives Wissen schütze keinen Soldaten vor Fehlverhal-
ten. Entscheidend sei Verhaltenssicherheit für die 
Soldaten. Diese könne den Soldaten durch die richti-
gen Vorbilder und durch Verinnerlichung der Ach-
tung der Menschenwürde vermittelt werden. 

Brigadegeneral Beck hat hierzu ausgeführt, das Zen-
trum Innere Führung bediene sich der sozialwissen-
schaftlichen Erkenntnisse auch des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts. Es sei hilfreich, daß nach dem 
Umzug des Instituts nach Strausberg jetzt wieder 
neue Untersuchungen durchgeführt würden. Insge-
samt hielte er es für nützlich, eine Untersuchung der 
Einstellung der deutschen Jugend insgesamt durch-
zuführen und deren Sozialisation festzustellen. Dann 
könne sich die Bundeswehr auf diese jungen Männer 
einstellen, bevor sie ihren Wehrdienst anträten. 
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Dr. Bald hat zur sozialwissenschaftlichen Kompetenz 
des Zentrums Innere Führung vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, selbst wenn am Zentrum 
Innere Führung der Forschungsbetrieb sehr reduziert 
worden sei und es offiziell keine Forschungsabtei-
lung mehr gebe, handele es sich um ein beachtliches 
und international hoch anerkanntes Institut, das dem 
im Ausland bewunderten Bild der Bundeswehr ganz 
deutliche Akzente verleihe. Es gehöre zu den Grund-
prinzipien der damaligen Schule Innere Führung, 
daß es eine bundeswehrinterne Forschungskompe-
tenz gebe, in der Menschen in der Unabhängigkeit 
der Forschung frei seien zu analysieren und gleich-
zeitig als Bedienstete der Bundeswehr eine Loyali-
tätspflicht hätten. Das sei zum Vorteil des gesamten 
Dienstbetriebes, zum Vorteil der Bundeswehr und 
damit der Gesellschaft. 

V. Traditionsverständnis und Traditionspflege 

General Bagger hat zum Traditionsverständnis be-
kundet, Maßstab für die Auswahl soldatischer Vorbil-
der seien die Pflichten des Soldatengesetzes. Diese 
erlangten ihren sittlichen Wert erst dann, wenn sie 
der Wahrung und Wiederherstellung des Friedens, 
der Verteidigung der Freiheit, des Rechts und der 
Menschenwürde als übergeordneten Zielen dienten. 
Die soldatischen Tugenden Treue, Tapferkeit, Pflicht-
erfüllung, Kameradschaft und militärische Tüchtig-
keit seien in früheren deutschen Armeen von vielen 
vorbildlich vorgelebt worden. Das ändere nichts dar-
an, daß die Wehrmacht von einem verbrecherischen 
Regime mißbraucht worden sei und auch Soldaten 
mitschuldig geworden seien. Angesichts des Miß-
brauchs militärischer Macht zu Angriffsk riegen und 
insbesondere angesichts der Verbrechen der natio-
nalsozialistischen Diktatur könne es eine ungebro-
chene deutsche militärische Tradition nicht geben. 

Für das Traditionsverständnis der Bundeswehr setze 
dies eine bewußte Neubewertung ebenso voraus wie 
die Bereitschaft, auch neue Traditionen zu stiften. 
Die Wehrverfassung dokumentiere, daß die Bundes-
wehr 1955 als Neubeginn geschaffen worden sei. 
Aber bereits ihr Gründungstag sei eine bewußte An-
knüpfung an die Geschichte und der Vollzug des 
Neubeginns durch ehemalige Offiziere der Wehr-
macht als Bundeswehroffiziere mache aus heutiger 
Sicht einen Teil der Tradition der Bundeswehr aus. 

Tradition sei in die Zukunft weisend, denn sie diene 
der Erziehung in den Streitkräften und solle helfen, 
den der Bundeswehr gestellten Auftrag zu erfüllen. 
Deshalb seien ihre Inhalte ständig am eigenen Auf-
trag zu prüfen. Zentraler Orientierungsrahmen für 
das Traditionsverständnis der Bundeswehr sei die 
Werteordnung des Grundgesetzes mit den überliefer-
ten europäischen Traditionen von Freiheit, Recht und 
Menschenwürde. Dieses Verständnis lasse den Spiel-
raum, vorbildliche soldatische Haltung und militäri-
sche Leistung aus allen Epochen der deutschen Mili-
tärgeschichte in die Tradition der Bundeswehr zu 
übernehmen. Tradition befinde sich in einem dauern-
den Prozeß der Überprüfung und Anreicherung 
durch Progressive und Traditionalisten, wie es dies 
auch in der gesamten Gesellschaft gäbe. Aktualität 
sei dabei kein Maßstab. Kernpunkte des Traditions-

verständnisses der Bundeswehr seien die preußi-
schen Reformer als Ausdruck der verantwortlichen 
Teilhabe an der Gestaltung und Verteidigung des 
Gemeinwesens, der Widerstand gegen den National-
sozialismus zur Wiederherstellung von Recht, Frei-
heit und Menschenwürde und wertebezogene solda-
tische Tugenden, die Innere Führung mit dem Leit-
bild des Staatsbürgers in Uniform, die Tradition des 
Schützens, Rettens und Helfens und die Gründungs-
väter der Bundeswehr. 

Tradition bleibe auch immer eine persönliche Ent-
scheidung, die nicht von oben verordnet werden 
könne. Versuche, Traditionen von Amts wegen vor-
zuschreiben, vertrügen sich nicht mit dem Bild vom 
mündigen Staatsbürger. Die Behandlung des Solda-
ten als mündiger Bürger zähle für ihn zu den besten 
Traditionen des deutschen Soldatentums. Die Vorge-
setzten seien willens, das, was ihnen an Geschichts-
bild und Werten vermittelt werde, auch bewußt anzu-
nehmen und sich bewußt dafür einzusetzen. 

Eindeutig sei festgestellt, daß die NVA als Partei- 
und Klassenarmee nicht traditionsbildend für die 
Bundeswehr sein könne. Wehrmacht und NVA unter-
schieden sich grundsätzlich dadurch, daß die NVA 
als Parteiarmee ein repressives Instrument der DDR 
gewesen sei und die Wehrmacht nicht. Viele Men-
schen, die im Dritten Reich verfolgt worden seien, 
hätten in der Wehrmacht ihr Leben retten können. 
Sie seien in die Wehrmacht eingetreten, um sich an-
deren Bedrohungen zu entziehen. Es sei aber immer 
klar gewesen, daß die Wehrmacht als von Hitler im 
Oberbefehl geführte und im verbrecherischen Nazi-
regime mißbrauchte Institution, in der auch einzelne 
Soldaten schuldig geworden seien, für die Bundes-
wehr nicht traditionswürdig sei. Es gehe bei der Fra-
ge der Traditionswürdigkeit immer um die Institution 
an sich - sowohl bei der Wehrmacht als auch bei der 
NVA - und dort  gebe es in der Behandlung beider 
keinen Unterschied. Die abschließende Stellungnah-
me des Bundesministeriums der Verteidigung zur Be-
wertung der NVA sei so lange zurückgestellt, wie die 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages an 
der Frage der Aufarbeitung der Geschichte der ehe-
maligen DDR arbeite. Deshalb sei auch die Zentrale 
Dienstvorschrift 10/1 entsprechend gefaßt. 

Unmittelbaren Einfluß auf das Traditions- und Selbst-
verständnis der Bundeswehr habe der Gewinn der 
deutschen Einheit und die Auflösung des Warschauer 
Paktes gehabt. Dadurch sei erst der Kontakt zu die-
sen Streitkräften möglich geworden und habe für ei-
nen selbstbewußteren und saubereren Umgang mit 
der eigenen Geschichte und die Selbstbesinnung auf 
die eigenen Traditionen gesorgt. Das gelte auch für 
den Abgleich der Geschichte der alliierten Pa rtner. 

Zum Traditionsverständnis in der Bundeswehr hat 
Dr. Klein ausgeführt, Grundlage seiner Aussagen sei 
eine zehn Jahre alte Untersuchung, von deren Gül-
tigkeit er auch heute noch ausgehe. In der Bundes-
wehr sei nach dieser Studie der Umgang mit Tradi-
tion sehr unterschiedlich. Sie habe in der Masse der 
Einheiten überhaupt keine Rolle gespielt. Ausge-
rechnet in Einheiten ohne Kampfauftrag, in Nach-
schubeinheiten, habe Tradition eine große Bedeu- 
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tung gehabt. Er habe dies so interpretie rt, daß hier 
Tradition als Motivationsersatz herangezogen wor-
den sei. Festgestellt worden sei aber auch, daß Ein-
heiten eines Fallschirmjägerbataillons und ein Jagd-
geschwader der Luftwaffe die traditionsaffinsten Ein-
heiten gewesen seien. Gerade do rt  habe man sich 
besonders auf den Zweiten Weltkrieg bezogen. Des- 
weiteren bestehe ein enger Zusammenhang zwi-
schen einer politisch konservativen Orientierung und 
Tradition. In Bezug auf die Wehrmacht hätten nicht 
Mannschaftsdienstgrade, sondern Offiziere das 
größte Problem mit der Tradition gehabt. In der Stu-
die des Sozialwissenschaftlichen Instituts von 1993 
sei nach Waffengattungen nicht gefragt worden. 

Zum Traditionsverständnis insbesondere der Fa ll
-schirmjägertruppe hat Bundesminister Rühe am 

30. April 1998 ausgesagt, Fallschirmjäger der Bun-
deswehr hätten sich bei internationalen Übungen 
und im Rahmen der Kurdenhilfe in den 90er Jahren 
international hohe Wertschätzung erworben. Den-
noch fehle es ihnen selbst und auch der Öffentlich-
keit an traditionsbildendem Bewußtsein. Deshalb 
schauten viele Fallschirmjäger der Bundeswehr auf 
die Leistung deutscher Fallschirmjäger im Zweiten 
Weltkrieg. Das berge die Gefahr eines unreflektier-
ten und falsch verstandenen Geschichtsbildes und 
gelegentlich eines überzogenen Elitebewußtseins. Es 
herrsche bei der politischen und militärischen Füh-
rung der Bundeswehr Einigkeit, daß Fallschirmjäger 
Elitesoldaten in der Demokratie seien. Dieses Selbst-
verständnis wolle er fördern. Zukünftige Einsätze der 
Fallschirmjäger könnten von den Soldaten noch viel 
Tapferkeit verlangen. Deshalb habe er sich dieses 
Themas angenommen und werde es auch in Zukunft 
tun. Den Fallschirmjägern müsse das Gefühl vermit-
telt werden, etwas Besonderes und dennoch Soldaten 
wie alle anderen zu sein. Vor Ort sei das Augenmerk 
auf die Auswahl des Führerkorps, Überlegungen zu 
einer stärkeren Durchmischung der Fallschirmjäger-
truppe und speziellen Seminaren für die Fallschirm-
jägertruppe in politischer Bildung und zum Tradi-
tionsverständnis am Zentrum Innere Führung gelegt. 

Zum Traditionsverständnis der Bundeswehr hat 
Dr. Bald erklärt, nach seiner eigenen Auffassung 
werde Tradition in der Bundeswehr in der Akzentuie-
rung der 90er Jahre defizitär bet rieben, nehme man 
den Traditionserlaß der Bundeswehr zum Maßstab. 
Tradition nach dem Traditionserlaß und nach den all-
gemein gültigen Begriffen der Bürger seien die libe-
ralen Werte, die seit über 200 Jahren in den Verfas-
sungen des christlichen Abendlandes festgelegt 
seien. Es sei weniger die Geschichtsarmut der Ge-
genwart der Gesellschaft als ein spezifischer, in dem 
Beruf des Militärs begründeter neuer Traditionalis-
mus, mit dem in der Bundeswehr die militärische 
Welt bestimmt werde. Traditionalismus sei nicht Tra-
dition, sondern eine verkappte, verknappte, zurecht

-

gebaute Tradition. Traditionalismus sei formal eine 
willkürliche Festlegung, bei der erkennbar faktische 
Bedingungen vernachlässigt und unter dem ange-
strebten Ziel einer bestimmten Meinungsbildung 
Fakten verkürzt würden. Traditionalismus in der 
Bundeswehr werde von höchsten Soldaten vertreten. 
Das sei aber keine einheitliche Entwicklung, sondern 

es handele sich um Tendenzen, widerstreitende Rea-
litäten, Entwicklungen. Dieser Traditionalismus be-
deute eine Tendenz zur Verwässerung der Grundla-
gen der Inneren Führung, eine Reduktion der Bezie-
hungen des Militärs zu Staat und Gesellschaft. Kein 
Soldat der Bundeswehr werde aber die Geltung des 
Grundgesetzes in Frage stellen. 

In der Zentralen Dienstvorschrift „Innere Führung" 
10/1 sei als verpflichtende Vorgabe für das Handeln 
der Soldaten festgeschrieben, „die Integration der 
Bundeswehr und des Soldaten in Staat und Gesell-
schaft zu fördern" . Damit stehe im Widerspruch die 
Weisung des Inspekteurs des Heeres vom 29. Juli 
1994 „Anforderungen an den Offizier des Heeres". 
In ihr heiße es, der Offizier der Reserve habe als 
wichtige Aufgabe, Bindeglied zwischen Bundeswehr 
und Gesellschaft zu sein. In einer weiteren Weisung 
werde auf die für Gesellschaft und Militär unter-
schiedlichen Wertehierarchien, Leitbilder, Normen 
und Verhaltensweisen abgestellt. Die Weisung ent-
halte keine Forderung nach Integration in die Gesell-
schaft. Er sehe darin den Versuch der Absonderung 
des Militärs und der Unterscheidung von der Gesell-
schaft. Er erkenne aus der Verkürzung des Sinnes 
der Zentralen Dienstvorschriften eine Tendenz zum 
Primat des Militärischen. Man könne von einer Ten-
denz zur sozialen Abkapselung und einer allgemei-
nen Abgrenzung der Bundeswehr von der Gese ll

-schaft sprechen. Zur Verdeutlichung gebe er folgen-
des Beispiel: Ein Vortrag vor Bundeswehroffizieren, 
der unter dem Thema „Die Rolle von Streitkräften in 
einem sich verändernden Europa" eine Eigenent-
wicklung des Militärs, eine Suche nach einer eigenen 
Ordnung fordere, sei antiliberal, antipluralistisch und 
stelle das Spektrum der parlamentarischen Parteien 
in Frage. Es müsse erwartet werden können, daß sich 
Offiziere gegen solche Forderungen erhöben und 
dies auch dienstlich bekannt geworden wäre. Er 
selbst habe an diesem Vortrag nicht teilgenommen. 

Bundesminister Rühe hat am 30. Ap ril 1998 zur Ten-
denz eines Primats des Militärischen erklärt, es sei 
keine Frage, daß der P rimat der Politik gelte. Die Sol-
daten der Bundeswehr besäßen politisches Einfüh-
lungsvermögen und beherrschten das Militärisch

-

Handwerkliche. 

Im Binnenbereich des Militärs, so Dr. Bald, sei das 
Kämpferbild als oberstes Ideal des Soldaten mit ei-
nem ganz bestimmten Wehrmachtskonstrukt für die 
Verwässerung der Grundsätze der Inneren Führung 
mitverantwortlich. Die Realität der Inneren Führung 
und die Tradition bildeten zwei Pole, die die Sinnver-
mittlung der Bundeswehr gewährten. Diese beiden 
sinnstiftenden Bereiche litten unter Defiziten, die 
den Alltag der Truppe wie den der Stäbe durchzö-
gen. Er sehe eine Gefährdung der demokratischen 
Grundlagen des Binnenverhältnisses der Bundes-
wehr, die mit einem Sonderweg außerhalb des Plura-
lismus einhergehe und gegen die Integration der 
Bundeswehr in die Gesellschaft gerichtet sei. Eine hi-
storische Legendenbildung, das Konstrukt einer 
„sauberen" Wehrmacht" spiele dabei eine große le-
gitimatorische Rolle. Die politische und militärische 
Leitung der Bundeswehr habe in der Gegenwart die-
ses Konzept des neuen Traditionalismus mit dem 
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Kämpferbild des Soldaten vorangetrieben. Erstmals 
seit dreißig Jahren in der Geschichte der Bundes-
wehr würden neue historische Bezüge verbunden: 
Wehrmacht, von Seeckt, saubere Wehrmacht, saube-
re Schlachten, große Schlachten. Unter den Zeichen 
des Neotraditionalismus könne man heute mit feinen 
Formulierungen hierüber wieder publizieren. Hier 
seien viele uneinheitliche Entwicklungen zu ver-
zeichnen. Entscheidend für ihn sei, daß in diesem Zu-
sammenhang immer auch über den fürchterlichen 
Krieg gesprochen werden müsse. Wenn solche Aus-
führungen nicht gemacht würden, dann führe das 
genau zu den Verunsicherungen, die Unklarheiten 
bei einem Nächsten zuließen, nämlich zu denken, 
die Wehrmacht sei gut gewesen. In den 50er und 
60er Jahren sei klar gewesen, daß der 20. Juli kein 
Vorbild gewesen sei. Das seien Verräter gewesen, 
mit denen die Bundeswehr nichts zu tun haben 
wollte. Heute sei das für die Bundeswehr keine Frage 
mehr. Es gebe vielfältige Unschärfen im gesamten 
sinnstiftenden politischen Klima der Bundeswehr, die 
dadurch zustande kämen, daß Verantwortliche For-
mulierungen verwendeten, die in Teilaspekten noch 
haltbar seien, die aber insgesamt eine deutliche Ver-
zerrung der alten Rea lität der Bundeswehr oder der 
alten normativen Realität der Bundeswehr zuließen. 
Diese neue Tendenz in Verbindung mit zufälligen 
Einzelfällen erzwinge eine notwendige Diskussion 
über den zukünftigen Zustand der Bundeswehr. 

Die Relevanz der Unterweisung in Geschichte sei of-
fen. Er könne nur feststellen, daß es erhebliche Lük-
ken in den Geschichtskenntnissen gebe. Dies er-
schiene ihm möglicherweise umso bedeutsamer, als 
von Entscheidungsträgern in der Bundeswehr Bezü-
ge hergestellt würden, die in der deutschen Ge-
schichte ihre eigene Geschichte hätten, die nicht mit 
dem demokratischen Geist des Grundgesetzes und 
den mit der Inneren Führung notwendig verbunde-
nen Zielen vereinbar seien. Er halte es auch für eine 
nicht zu entschuldigende Formulierung, wenn von 
einem Bundeswehrgeneral die gesamte Tradition des 
preußisch-deutschen Generalstabs für den General-
stabsdienst der Bundeswehr als vorbildlich erklärt 
werde. Es müsse die Einschränkung erfolgen, daß 
dies im Zusammenhang mit einem verbrecherischen 
Krieg zu sehen sei. Das gelte selbst dann, wenn die 
Aussage auf die Arbeitsweise des preußisch-deut-
schen Generalstabs relativiert werde. Der Begriff Ar-
beitsweise sei in diesem Zusammenhang inhaltsleer. 
Ein noch so gut funktionierendes System sei nicht 
gut, wenn die Ziele negativ seien. Die Aussage, die 
gesamte Tradition des preußisch-deutschen General-
stabs sei vorbildlich, sei der Inneren Führung und 
den Erlassen zur politischen Bildung nicht zuträglich. 

Zur Tradition der Bundeswehr hat Bundesminister 
Rühe am 30. April 1998 bekundet, die preußischen 
Reformer, die Männer und Frauen des 20. Juli sowie 
soldatische Tugenden seien Wurzeln des Traditions-
verständnisses der Bundeswehr. In ihrer mehr als 
vierzigjährigen Geschichte seien aber auch eigene 
Traditionen gebildet worden. Dafür sei das Leitbild 
des Staatsbürgers in Uniform, die Hilfe bei Naturka-
tastrophen im In- und Ausland sowie die Friedens-

einsätze Beispiel. Für den Umgang mit der deutschen 
Wehrmacht halte er die Aussage für richtig, die Bun-
deswehr dürfe sich nicht dazu bringen lassen, die 
Wehrmacht pauschal zu verdammen, aber frühere 
Wehrmachtsangehörige dürften auch die Bundes-
wehr nicht für ihre Zwecke instrumentalisieren. 

Zu den Vorträgen einiger ehemaliger Generale, die 
sich ihrer nachwirkenden Verpflichtung als Soldat 
nicht bewußt seien, hat er am 4. März und 30. Ap ril 
1998 bekundet, es sei sichergestellt, daß derartige 
Vorträge nicht mehr vor Foren der Bundeswehr und 
in Bundeswehrliegenschaften stattfänden. Auch hier 
gelte der Traditionserlaß von 1982. Es müsse aber da-
von unterschieden werden, daß es eine Meinungs-
freiheit gebe und er dera rtige Vorträge, auch wenn 
sie seine Meinung nicht ausdrückten, in ihrer Aussa-
ge nicht zensieren könne. Die Freiheit zur Meinungs-
äußerung müsse nach seiner Auffassung auch in Zu-
kunft bestehen. Auch für den Umgang mit Traditi-
onsverbänden gelte der Traditionserlaß. 

Zum Auftreten einiger aus der Bundeswehr ausge-
schiedener hoher Offiziere mit rechtsextremistischen 
Aussagen hat Dr. F risch erklärt, er halte es für eine 
Angelegenheit der Bundeswehr, solche Offiziere 
nicht in Bundeswehrkreisen vor Bundeswehrangehö-
rigen sprechen zu lassen. 

Zur Durchführung der Traditionspflege hat das Bun-
desministerium der Verteidigung unter dem 8. Janu-
ar 1998 klarstellende Hinweise für die Traditionsdar-
stellung in Liegenschaften der Bundeswehr in den 
Streitkräften verteilt und dies dem Verteidigungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages mit Schreiben 
vom 12. Januar 1998 mitgeteilt. Die klarstellenden 
Hinweise nehmen Bezug auf die Fortgeltung der 
Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Tradi-
tionspflege in der Bundeswehr vom 20. September 
1982, auf die Richtlinien für die Einrichtung und Un-
terhaltung von Lehrsammlungen bei den Akademien 
und Schulen der Bundeswehr vom 3. Dezember 1970 
in der Fassung der Änderung von 1997 und auf die 
Richtlinien für Maßnahmen der politischen Bildung 
und Traditionspflege von 1996. Die Klarstellung ent-
hält unter anderem den Hinweis, daß das Sammeln 
von Ausstellungsstücken im Rahmen der Traditions-
pflege lediglich der Kenntnis und dem Interesse an 
der Geschichte zu dienen habe. Ohne wissenschaftli-
che Auseinandersetzung bestehe die Gefahr der 
Strafbarkeit wegen Verwendung von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86 a 
StGB. Mit Schreiben vom 13. Januar 1998 teilte das 
Bundesministerium der Verteidigung dem Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages mit, daß 
es den gültigen Traditionserlaß vom 8. Januar 1982 
zusammen mit den klarstellenden Hinweisen vertei-
len werde. 

Die Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur 
Traditionspflege in der Bundeswehr finden sich in 
Anhang: Materialien I. zum Bericht. 

Zur Geltung des Traditionserlasses von 1982 hat Bun-
desminister Rühe am 4. März 1998 ausgesagt, der 
Traditionserlaß habe nach wie vor Gültigkeit und je-
der habe sich daran zu halten. Er halte es für richtig, 
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daß in diesem Bereich Kontinuität bestehe, gleich 
welcher Verteidigungsminister im Amt gewesen sei. 
Das gelte auch für den Inhalt des Erlasses. Er gelte in 
vollem Umfang. 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General 
Bagger, hat zur Traditionspflege in der Bundeswehr 
erklärt, Traditionspflege sei fester Bestandteil der sol-
datischen Ausbildung. Wesentliches Anliegen der 
Traditionspflege sei die Förderung der Einbindung 
der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft. Zeitgemä-
ße Traditionspflege leiste einen Beitrag zur wertebe-
zogenen Prägung des Soldaten und sei damit wichti-
ger Bestandteil der Inneren Führung. Sie könne sich 
äußern in der Anbindung an ausgewählte Personen 
und Handlungen der Geschichte, der Vermittlung 
von Werten im Umgang miteinander als Innere Füh-
rung und als politisch-historische Bildung als Be-
standteil der Inneren Führung. 
Grundlage der Traditionspflege sei der Traditions-
erlaß von 1982. Er sei Maßstab für die Namensge-
bungen innerhalb der Bundeswehr und die Gestal-
tung von Traditionsräumen und wehrgeschichtlichen 
Lehrsammlungen. Die Jahre 1933 bis 1945 dürften 
nach seinem Geschichtsverständnis nicht ausge-
klammert werden, weil sie Teil der deutschen Ge-
schichte seien. Für die richtige Auswahl und den 
richtigen Umgang mit Personen und Ereignissen aus 
der Zeit der Wehrmacht und des Zweiten Weltkrieges 
bedürfe es eines guten Fundaments an historischer 
Bildung. Es gebe keine Streitkräfte ohne Wurzeln. 
Die Entscheidungen zur Tradition seien immer auch 
persönliche Entscheidungen, die der Vorgesetzte in 
seiner Verantwortung für seinen Bereich treffe. Hier 
gebe es, abhängig vom Stehvermögen eines jeden 
einzelnen, eine gewisse Verunsicherung. Es gebe 
klare Verbote in diesem Bereich, die festgelegt seien 
und an die sich jeder halten müsse. Wenn aber die 
Entscheidung zu Traditionswürdigem getroffen sei, 
dann müsse man auch den Mut haben, das Bild so zu 
lassen wie es sei und nicht wie es heute gefalle. Tra-
ditionspflege bedeute auch das Vermitteln von Wer-
ten, insbesondere durch Vorleben demokratischer 
Werte und die Achtung der Menschenwürde im täg-
lichen Dienstbetrieb. Der Soldat müsse spüren, daß 
er als mündiger Bürger anerkannt sei. Führung durch 
Auftrag, Zivilcourage und Tugenden wie Tapferkeit, 
Kameradschaft und Fürsorge müßten erlebt werden. 
Politisch-historische Bildung vermittele den Unterof-
fizieren und Offizieren das Verständnis für histori-
sche, politische und gesellschaftliche Zusammen-
hänge und lege damit die Grundlagen für das Ver-
ständnis von Tradition. Es gebe aber keinen 
Zusammenhang zwischen dem Traditionsverständ-
nis, der Traditionspflege und der geistigen Orientie-
rung der Bundeswehr auf der einen Seite und den 
rechtsextremistischen Vorkommnissen in der Bun-
deswehr auf der anderen Seite. 

Nicht überall in der Bundeswehr sei mit der not-
wendigen Konsequenz den Vorgaben des Tradi-
tionserlasses von 1982 entsprochen worden. Die In-
spekteure der Teilstreitkräfte würden im Bedarfsfall 
nachsteuern. Es sei erklärtes Ziel, die von der Bun-
deswehr selbst entwickelten Traditionen stärker als 
bisher zu betonen und die Pflege eigener Traditionen 

vermehrt zu fördern. Es gebe noch keine flächendek-
kende Anleitung dafür, was zur Tradition der Bun-
deswehr aufgrund ihrer Auslandseinsätze gehöre. Er 
habe deshalb mit Weisung vom 13. Januar 1998 noch 
einmal auf den Traditionserlaß hingewiesen, weil der 
Erlaß aufgrund der hohen Fluktuation der Diszipli-
narvorgesetzten nicht mehr bekannt oder nicht mehr 
auffindbar gewesen sei. Außerdem habe er den neu-
gewählten Sprecher des Beirats Innere Führung um 
seine Unterstützung gebeten für die Erarbeitung 
eines Konzeptes, mit dem die eigene Tradition der 
Bundeswehr stärker gefördert und in den Vorder-
grund gestellt werde. Er sei auch mit den Inspekteu-
ren der Teilstreitkräfte übereingekommen, eine 
erneute Überprüfung der Traditionspflege einzulei-
ten. 

Bundesminister Rühe hat hierzu am 30. Ap ril 1998 
ausgesagt, die vom Generalinspekteur veranlaßte er-
neute Bekanntmachung des Traditionserlasses und 
die Überprüfung der Formen der Traditionspflege 
durch die Inspekteure der Teilstreitkräfte sei bereits 
vor Beginn des Untersuchungsausschusses veranlaßt 
worden. 

General Bagger hat weiter ausgeführt, die Aufnahme 
des Traditionserlasses in die Zentrale Dienstvorschrift 
10/1, wie sie von der Wehrbeauftragten gefordert sei, 
biete keine Verbesserung des Bekanntheitsgrades 
des Traditionserlasses. Die Aufnahme führe lediglich 
zu einem Neudruck der Dienstvorschrift. Er be-
fürchte auch, daß sich diese Vorschrift dann neben 
anderen Vorschriften irgendwo in zweiter Reihe im 
Vorschriftenbestand der Kompanie befände. 

Bundesminister Rühe hat hierzu am 30. Ap ril 1998 er-
klärt, die herrschende Regelungslage bedeute ge-
genüber der Forderung der Wehrbeauftragten kein 
Minus. Als Anregung des Verteidigungsausschusses 
des Deutschen Bundestages sei eine entsprechende 
Änderung durchführbar. Er habe seinerzeit bei der 
Neufassung der Vorschrift keine Notwendigkeit ge-
sehen, das Verhältnis der Bundeswehr zur Wehr-
macht erneut zu regeln. Mit dem Hinweis in der Zen-
tralen Dienstvorschrift 10/1 auf den Traditionserlaß 
von 1982 habe sich dies erübrigt. Der Traditionserlaß 
habe nach wie vor Gültigkeit. 

General Bagger hat weiter erklärt, mit Augenmaß 
müsse auch mit der Ausstattung der Traditionsräume 
umgegangen werden. Es seien zum Teil Räume in 
Truppenteilen, in denen im wesentlichen die eigene 
Geschichte der Truppe dargestellt sei. Es gebe auch 
viele Traditionsräume, die im Zuge der Reduzierung 
und Umstrukturierung der Bundeswehr entstanden 
seien. Um auszuschließen, daß es Traditionsräume 
gebe, die nicht den Vorgaben des Traditionserlasses 
von 1982 entsprächen, aber auch um zu verhindern, 
daß jetzt alles weggeworfen werde, und um eine ver-
nünftige Auswahl im Sinne des Erlasses zu sichern, 
legten die Inspekteure der Teilstreitkräfte Wert auf 
eine Überprüfung der Traditionsräume. Im gleichen 
Sinne sehe er keinen Anlaß, die Bezeichnung von Bi-
wakräumen auf Truppenübungsplätzen nach den 
Namen deutscher Gebiete zu ändern. In der Regel 
stammten diese Bezeichnungen aus einer Zeit, als 
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sich das Arbeitspersonal auf diesen Truppenübungs-
plätzen in der Mehrheit aus Flüchtlingen aus den 
Ostgebieten zusammengesetzt habe. Die Namen er-
innerten an alte Gebiete, in denen Deutsche gelebt 
hätten und zum Teil noch lebten und die zur deut-
schen Geschichte gehörten. 

Brigadegeneral Beck hat zur Traditionspflege er-
gänzt, es gebe einen klaren Traditionserlaß. Mit ver-
nünftigem Menschenverstand müsse man zwischen 
Geschichte und Tradition unterscheiden. Es müsse 
zulässig sein, die Geschichte eines Standortes oder 
einer Truppengattung darzustellen. 

Im Gedenken an Kreta, so General Bagger, halte er 
es für eine Selbstverständlichkeit, den jungen Fa ll

-schirmjägern heute die menschenverachtende Pla-
nung und den Tod Tausender zu Opfern gewordener 
Fallschirm- und Gebirgsjäger deutlich zu machen. 
Feierliches Begehen mit Fahnen und Musik gehöre 
dort  nicht hin, wohl aber eine Kranzniederlegung. 
Die Bezeichnung einer Straße nach General Heid rich 
an der Luftlandeschule in Altenstadt halte er jedoch 
für überflüssig. 
Der Einsatz der Fallschirmjäger der Wehrmacht in 
Kreta sei ein für ihn operativ-strategisch als auch von 
der Führung her ein menschenverachtender Angriff, 
der Tausende von Männern das Leben gekostet ha-
be. Ihn zu feiern sei ein Zeichen falscher Heldenver-
ehrung. Das könne er aber für die Vergangenheit 
nicht mehr ändern. Dennoch wolle er die Auseinan-
dersetzung mit dem Einsatz der Wehrmacht auf Kreta 
nicht verhindern. Es gehöre zur Ausbildung der Offi-
ziere der Bundeswehr ebenso wie der alliierter Streit-
kräfte, sich mit deutscher Operationsgeschichte zu 
beschäftigen. Dazu seien nicht nur Beispiele von Sie-
gen und Helden angebracht, sondern auch Beispiele 
für das absolute Versagen der Führung. Der Offizier 
der Bundeswehr lerne nicht nur aus Siegen, sondern 
er lerne auch aus Fehlern und Niederlagen. 

Bundesminister Rühe hat am 30. Ap ril 1998 zum Ge-
denken an den Einsatz deutscher Fallschirmjäger der 
Wehrmacht ausgesagt, man müsse Respekt gegen-
über der Tapferkeit des einzelnen Soldaten haben, 
auch wenn er von einem verbrecherischem Regime 
mißbraucht und dessen Opfer geworden sei. Es habe 
Kriegsverbrechen gegeben, die aber nicht generell 
den Fallschirmjägern der Wehrmacht unterstellt wer-
den könnten. Dagegen spreche auch das heutige 
gute Verhältnis zur Bevölkerung auf Kreta. Es dürfe 
aber keinen Zweifel daran geben, daß im Zusam-
menhang mit dem Einsatz auf Kreta und vergleichba-
ren anderen Einsätzen nicht nur über Tapferkeit der 
Fallschirmjäger, sondern auch über den Angriffs-
krieg zu sprechen sei. Erforderlich sei dessen histori-
sche Einordnung und die Verdeutlichung, wofür 
heute Fallschirmjäger auf der Grundlage von Be-
schlüssen des Parlaments eingesetzt werden könn-
ten. Erkennbar sei, daß die militärische Führung der 
Fallschirmjägertruppe die Initiative ergriffen habe, 
um weg von einer unkritischen Verherrlichung der 
Fallschirmjäger der Wehrmacht und zu einer richti-
gen Einstellung, aber auch Tapferkeit der Fallschirm-
jäger der Bundeswehr zu kommen. 

3. Abschnitt 
Umsetzung der Jahresberichte der 
Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages durch das Bundes-
ministerium der Verteidigung 

Zur Umsetzung der Jahresberichte der Wehrbeauf-
tragten und der Auseinandersetzung mit ihnen hat 
der Generalinspekteur der Bundeswehr, General 
Bagger, vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
führt, die Jahresberichte der Wehrbeauftragten wür-
den mit der Gesamtauswertung durch die Stabsab-
teilungen des Bundesministeriums der Verteidigung 
und deren Stellungnahme im Militärischen Füh-
rungsrat unter seinem Vorsitz beraten und Schlußfol-
gerungen für Ausbildung und Erziehung gezogen. 
Er halte es für eine Verengung, wenn die Aktionen 
und Reaktionen auf die Jahresberichte der Wehrbe-
auftragten auf den Militärischen Führungsrat be-
grenzt würden. Verantwortlich für die Umsetzung 
der Jahresberichte seien die Inspekteure der Teil-
streitkräfte als truppendienstliche Vorgesetzte. Die 
Umsetzung sei seit Jahren erfolgt, nicht nur in Beant-
wortung der Feststellungen der Wehrbeauftragten, 
sondern auch in Inspekteursbriefen und Komman-
deurstagungen. 

Der Bericht enthält im Anhang: Mate rialien II. eine 
Synopse der Jahresberichte der Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestages, der entsprechenden 
Stellungnahmen des Bundesministeriums der Vertei-
digung sowie des Maßnahmenkatalogs zu den vom 
Bundesminister der Verteidigung beabsichtigten und 
realisierten Maßnahmen in den den Untersuchungs-
auftrag betreffenden Themen der Jahresberichte der 
Wehrbeauftragten von 1990 bis zum Abschluß des 
Untersuchungsverfahrens. 

4. Abschnitt 
Rechtsextremistische Vorkommnisse in 
der Bundeswehr 

1. Unterabschnitt 
Roeder-Vortrag vom 24. Januar 1995 an 
der Führungsakademie der Bundeswehr in 
Hamburg und seine Begleitumstände 

A. Erkenntnisse im Vorfeld des Untersuchungs-
verfahrens 

I. Darstellung in der Presse 

Am Wochenende des 6./7. Dezember 1997 infor-
mierte die Presse erstmals über einen Vortrag des 
ehemaligen Rechtsterroristen Manfred Roeder vor 
Angehörigen des Akademiestabes der Führungsaka-
demie der Bundeswehr in Hamburg. DER SPIEGEL 
(Nr. 51/97) berichtete, daß der wegen Rädelsführer-
schaft in einer „terroristischen Vereinigung" zu 13 
Jahren Haft verurteilte und in den Verfassungs-
schutzberichten als ehemaliger Rechtsterrorist er-
wähnte Roeder im Januar 1995 einen Vortrag zum 
Thema „Übersiedlung von Rußlanddeutschen nach 
Königsberg" auf Einladung des Chef des Akademie-
stabes gehalten habe. Manfred Roeder habe am 
24. Januar 1995 bei einer Offizierweiterbildung über 
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seine Projekte in „Nord-Ostpreußen" vorgetragen. 
Den Referenten empfohlen habe ein Stabsoffizier, 
Oberstleutnant Pahl. Pahl habe sich seinerseits auf 
die Fürsprache des betuchten Hamburger Bürgers 
Rolf Vissing berufen. Den habe er bereits im März 
1994 bei einem anderen Treffen an der Führungsaka-
demie kennengelernt. Nach Darstellung des SPIE-
GEL hätten ehemalige Wehrmachtsangehörige an 
der Führungsakademie tagen dürfen, um Spenden 
zu sammeln für die Kriegsgräber der Gefallenen aus 
der Kesselschlacht von Demjansk im Jahre 1943. 
Bundesminister Rühe sei vorab informiert gewesen, 
habe sich aber mit der Auskunft der Akademiefüh-
rung zufrieden gegeben, bei dem Treffen würden 
keine Verbände der Waffen-SS vertreten sein. Erst 
nach verschiedenen Presseberichten über Roeders 
ostpreußische Umtriebe sei der Chef des Akademie-
stabes von Untergebenen auf die Person und die 
Identität Roeders aufmerksam gemacht worden. Der 
Chef des Akademiestabes habe aber auf eine vor-
sorgliche Warnmeldung an den Kommandeur der 
Führungsakademie verzichtet. DER SPIEGEL erhob 
den Vorwurf, angeblich habe Anfang 1995, trotz ein-
schlägiger Berichte des Verfassungsschutzes, an der 
Führungsakademie keiner der Beteiligten mit dem 
Namen Roeder etwas anzufangen gewußt. 

Am 30. Januar 1998 berichtete DIE TAGESZEITUNG 
(taz) darüber, daß am 18. Dezember 1997 im Rahmen 
einer privaten Feier im Unteroffizierheim der Gene-
ralleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne an der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr eine Gruppe von 
Unteroffizieren und ehemaligen Soldaten nationalso-
zialistische Parolen gerufen haben solle. Der Lärm sei 
über mehrere Stockwerke zu hören gewesen. Ein 
Sprecher habe „Sieg" gerufen, die Gruppe habe mit 
„Heil" geantwortet. Die Feier habe sich bis in die 
späten Abendstunden hineingezogen. 

II. Berichterstattung durch das Bundesministerium der 
Verteidigung 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 1997 teilte das Bun-
desministerium der Verteidigung dem Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages in einem 
Vorabbericht zur Verteidigungsauschußsitzung am 
10. Dezember 1997 den bis zu diesem Zeitpunkt er-
mittelten Sachverhalt mit. 

Im Rahmen einer internen Offizierweiterbildung für 
Offiziere, vergleichbare Beamte und Angestellte des 
Akademiestabes der Führungsakademie der Bundes-
wehr habe der damalige Chef des Akademiestabes 
als Vortragenden Manfred Roeder, Deutsch-Russi-
sches Gemeinschaftswerk, eingeladen. Der Vortra-
gende sei dem Chef des Akademiestabes durch den 
damaligen G 3-Stabsoffizier des Akademiestabes 
vorgeschlagen worden. Diesem wiederum sei Man-
fred Roeder durch einen Hamburger Bürger, den er 
bei einer früheren Veranstaltung an der Führungs-
akademie kennengelernt habe, mit seinem Vortrag 
empfohlen worden. 

Diese frühere Veranstaltung habe am 5. März 1994 
unter dem Titel „ Humanitäre Hilfe für Parfino" statt-
gefunden. Diese private Informationsveranstaltung 
sei für die Angehörigen der Traditionsvereinigungen 
der bei Demjansk eingesetzten Großverbände ge-

dacht gewesen. Die Federführung für diese p rivate 
Veranstaltung habe bei einer Familie Kölln aus Ham-
burg gelegen. Die Führungsakademie habe nach 
Überprüfung der Teilnehmer darauf, daß keine An-
gehörigen früherer SS- oder Waffen-SS-Verbände 
teilnähmen, einen Raum zur Verfügung gestellt. 

Dem Chef des Akademiestabes sei Roeder nicht per-
sönlich bekannt gewesen, so daß er vor der Veran-
staltung am 24. Januar 1995 ein Gespräch mit diesem 
geführt habe und sich dabei das Konzept und die an-
läßlich des späteren Vortrags genutzten Bilder habe 
zeigen lassen. Nach dem Vortrag habe Roeder als 
Gast an einem geselligen Beisammensein in Form ei-
nes festlichen Abendessens zur Verabschiedung ei-
nes Oberstabsarztes aus dem Akademiestab als Gast 
teilgenommen. Ca. 2-3 Monate später sei der Chef 
des Akademiestabes durch einen anderen Offizier 
auf die Vergangenheit Manfred Roeders hingewie-
sen worden. Sowohl der Chef des Akademiestabes 
als auch der G3-Stabsoffizier seien von dieser Infor-
mation überrascht gewesen. Maßnahmen seien je-
doch nicht getroffen und Konsequenzen daraus nicht 
gezogen worden. 

Mit Schreiben vom 12. Januar 1998 informierte das 
Bundesministerium der Verteidigung den Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages durch 
Vorlage des Berichts des Leiters der Rechtsabteilung, 
den der Bundesminister der Verteidigung am 11. De-
zember 1997 mit der Aufklärung der Vorgänge an 
der Führungsakademie beauftragt hatte. 

Am 2. Februar 1998 unterrichtete das Bundesministe-
rium der Verteidigung den Verteidigungsausschuß 
des Deutschen Bundestages darüber, daß der Kom-
mandeur der Führungsakademie am 29. Januar 1998 
durch den Personalratsvorsitzenden der Führungs-
akademie über eine bevorstehende Veröffentlichung 
der taz am 30. Januar 1998 vorab telefonisch infor-
miert worden sei. In dieser Meldung werde die taz 
berichten, daß es am 18. Dezember 1997 in der Un-
teroffizierheimgesellschaft der Generalleutnant-
Graf-von-Baudissin-Kaserne „Sieg-Heil"-Rufe gege-
ben habe. Am 30. Januar 1998 sei der Kommandeur 
vom Personalratsvorsitzenden auch über den Anruf 
eines früheren Mitarbeiters des Sozialwissenschaftli-
chen Instituts der Bundeswehr informiert worden, 
der ihm gegenüber einen ausländischen Lehrgangs-
teilnehmer als Zeugen dieses Vorgangs erwähnt ha-
be. 

In Ergänzung dieses Berichts teilte das Bundesmini-
sterium der Verteidigung am 2. März 1998 dem Ver-
teidigungsausschuß mit, daß das Hamburger Landes-
kriminalamt unmittelbar nach Erscheinen der taz in 
Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen Ver-
dacht des Verstoßes gegen § 86 a StGB Ermittlungen 
eingeleitet habe. Als Ergebnis der umfangreichen Er-
mittlungen komme das Landeskriminalamt zu dem 
Ergebnis, daß die angeblichen „Sieg-Heil-Rufe" 
nicht bestätigt werden konnten. Für die Polizei stehe 
fest, daß am fraglichen Tag bei einer p rivaten Feier 
einer Reservistenkameradschaft der Trinkspruch 
„Wild-Sau" gerufen worden sei, der sich auf das 
Wappen der Reservistenkameradschaft beziehe, und 
vom Rhythmus her dem Ruf „Sieg-Heil" ähnele.. Die 
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von der taz behaupteten mehreren voneinander un-
abhängigen Quellen für die Berichterstattung seien 
nicht verifizierbar gewesen. Der von der taz veröf-
fentlichte Vorwurf könne durch das Landeskriminal-
amt nicht bestätigt werden. 

III. Parallelverfahren 

Darüber hinausgehende staatsanwaltschaftliche Ver-
fahren wurden in Zusammenhang mit den Vorgän-
gen an der Führungsakademie nicht eingeleitet. Ge-
gen einen Stabsoffizier, der nach eigener Aussage 
bereits am 8. Dezember 1997 die Einleitung eines 
disziplinargerichtlichen Verfahrens gegen sich bean-
tragt hatte, wurde ein disziplinargerichtliches Ver-
fahren eingeleitet, gegen einen weiteren disziplinare 
Vorermittlungen aufgenommen. 

Der Stand der Verfahren ergibt sich aus Anhang: An-
lagen 1 zum Bericht. 

B. Durch den Untersuchungsausschuß festgestell-
ter Sachverhalt 

I. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zu 
den Vorkommnissen 

1. Vortrag am 5. März 1994 - „Hilfe für Parfino" 

Kommandeur der Führungsakademie der Bundes-
wehr war vom 1. Juli 1993 bis zum 26. Januar 1996 
Generalmajor Dr. Olboeter. 

Mit Schreiben vom 15. November 1993 wandte sich 
Herr Kölln an den ihm bekannten Herrn K. Er nahm 
Bezug auf dessen Angebot, durch eine Kontaktauf-
nahme mit, ehemaligen Angehörigen der 20. Panzer-
grenadierdivision ein Treffen vorzubereiten, indem 
er selbst über seine Eindrücke in Rußland und seine 
Hilfsaktion für Parfino berichten solle und bei dem 
Geld- und Sachspenden für die Bedürftigen in Parfi-
no gesammelt werden sollten. Herr Kölln ging zu die-
sem Zeitpunkt davon aus, daß Herr K. in der Lage 
sei, einen geeigneten Raum in zentraler Lage für 80 
Personen zu finden. 

Am 5. Dezember 1993 wandte sich der Herr Kölln er-
neut an Herrn K. und teilte ihm mit, daß er sich zur 
Zeit darum bemühe, über einen Bekannten Zugang 
zur Führungsakademie der Bundeswehr in Blan-
kenese zu erhalten, um „die Kameraden der 
20. Pz.Gr.Div." im Februar oder Anfang März zu ei-
nem Vortrag über seine Eindrücke in dem Gebiet 
südlich des Ilmensees zu informieren. 

Mit Schreiben vom 28. Dezember 1993 bat der mit 
Herrn Kölln bekannte Oberstleutnant a. D. M., von 
1976 bis 1990 Angehöriger der Führungsakademie 
der Bundeswehr, zuletzt als S 3-Akademiestab, den 
Kommandeur der Führungsakademie, Generalmajor 
Dr. Olboeter, um die Genehmigung für eine Vortrags-
veranstaltung im Moltke-Saal der Akademie an ei-
nem Samstag Ende Februar/Anfang März 1994 vor 
50 bis 60 Angehörigen der ehemaligen 290. Infante-
riedivision bzw. 20. Panzergrenadierdivision. Gegen-
stand der Vortragsveranstaltung sollte die Darstel-
lung der bisher durch das Ehepaar Kölln zugunsten 
der Einwohner des Kreises Parfino/Rußland organi-
sierten humanitären Hilfsaktionen sein. Oberstleut-

nant a. D. M. führte weiter aus, Herr Kölln sei von 
ehemaligen Angehörigen der im 2. Weltkrieg im Kes-
sel von Demjansk eingesetzten ehemaligen 290. In-
fanteriedivision bzw. 20. Panzergrenadierdivision um 
einen Bericht über seine Hilfsaktionen gebeten wor-
den. Ziel des Veranstalters sei es, mit seinem Vortrag 
aus dem Kreis von 50 bis 60 Zuhörern weitere Spen-
der für seine humanitäre Hilfe zu gewinnen. Er ken-
ne Herrn Kölln aus der gemeinsamen Mitgliedschaft 
in dem Verein zur Erhaltung des 76er-Denkmals e. V. 
in Hamburg. Oberstleutnant a. D. M. begründete die 
Bemühungen des Herrn Kölln um Unterstützung der 
Bedürftigen im Kreis Parfino damit, daß das Ehepaar 
Kölln nach dem Ende des Ost-West-Konflikts sich auf 
die Suche nach dem Grab eines Angehörigen bege-
ben habe. Angesichts der großen Unterstützung, die 
es dabei von der einheimischen Bevölkerung im 
Kreis Parfino erfahren habe, sei ihm der Gedanke ge-
kommen, Hilfsgüter zu sammeln und diese selbst - 
zunächst auf eigene Kosten und mit eigenen Mitteln 
- in mehreren LKW-Transporten nach Rußland zu 
schaffen und den dortigen Behörden für die notlei-
dende Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Da das 
Ehepaar Kölln sein humanitäres Hilfsprogramm - 
nunmehr auch in Zusammenarbeit mit dem Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - fortführe, sei 
es von ehemaligen Angehörigen im Kessel von Dem-
jansk eingesetzten Divisionen gebeten worden, über 
die Vorbereitung und Durchführung der Hilfsaktion 
sowie ihre Eindrücke und Erfahrungen vor Ort zu be-
richten. 

In seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuß 
hat Herr Kölln zu der Motivation des angesproche-
nen Teilnehmerkreises ausgeführt, daß aus Sicht der 
ehemaligen Soldaten der 20. Infanteriedivision und 
anderer Verbände Interesse daran bestanden habe, 
Aktuelles über seine humanitären Aktionen und die 
Kriegsfriedhöfe, über die heutigen Zustände auf ih-
rem früheren Gefechtsfeld und die Umsetzung von 
humanitärer Hilfe zur menschlichen Verständigung 
zwischen Russen und Deutschen zu erfahren. Hinter-
grund dieses Teilnehmerkreises sei es gewesen, „ei-
nes Tages die Brüderschaft oder das Verständnis mit 
den russischen Soldaten, die ihnen gegenüber gele-
gen haben, herbeizuführen. " Auch der Vortragsort 
habe als etwas Besonderes gegolten, denn die Gele-
genheit zum Besuch der Führungsakademie ergebe 
sich nicht alle Tage, für alte Menschen schon gar 
nicht mehr. 

Auf das Schreiben des Oberstleutnant a. D. M. ver-
fügte der Kommandeur der Führungsakademie am 
30. Dezember 1993 eine Rücksprache mit dem Chef 
des Akademiestabes, Oberst i. G. Klasing, die noch 
am selben Tag erfolgte. Gegenstand der Rückspra-
che war der Wille des Kommandeurs, die Zielsetzung 
der Veranstaltung als eindeutig humanitär zu defi-
nieren und ein Treffen ehemaliger Angehöriger der 
SS an der Akademie zu verhindern. 

Nach Aussage von Generalleutnant Dr. Olboeter vor 
dem Untersuchungsausschuß sei es auch ohne kon-
kreten Anlaß für ihn eine grundsätzliche Entschei-
dung gewesen, bei Anfragen aus dem Kreis ehemali-
ger Wehrmachtsangehöriger dafür Sorge zu tragen, 
daß nicht SS- oder NS-belastete Angehörige früherer 
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Truppenteile sich in den Räumen der Akademie auf-
hielten. Es sei ihm darum gegangen, die Akademie 
davor zu bewahren, daß auf dem Weg einer als hu-
manitär angekündigten Veranstaltung eine andere 
Veranstaltung stattfinde, bei der ihm das Gesetz des 
Handelns aus der Hand genommen werde. Deshalb 
habe er den Chef des Akademiestabes, Oberst i. G. 
Klasing, nach der Zusammensetzung des Teilneh-
merkreises befragt. Daß die Veranstaltung vom Be-
ginn ihrer Vorbereitung bis zur Durchführung mit 
verschiedenen Arbeitsbegriffen versehen worden 
sei, diene nicht der Ausprägung einer klaren Vorstel-
lung über Thema und Inhalt. Dies sei ihm jedoch 
nicht bekannt gewesen. 

Nach Aussage des Oberst a. D. Klasing vor dem Un-
tersuchungsausschuß stimmte der Kommandeur der 
Führungsakademie anläßlich der Rücksprache mit 
ihm, dem Chef des Stabes, am 30. Dezember 1993 
der beantragten Veranstaltung grundsätzlich zu un-
ter dem Vorbehalt, daß die von ihm gestellte Frage 
nach der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises 
in seinem Sinn sowie die humanitäre Zielsetzung der 
Veranstaltung geklärt werde. Mit dieser Klärung und 
mit der Vorbereitung der Veranstaltung habe der 
Kommandeur ihn als Chef des Stabes beauftragt. 

Nach' Aussage des Generalleutnant Dr. Olboeter sei 
dieses Thema in einer der ersten Morgenlagen - sei-
nem Informations- und Führungsinstrument für den 
Lehrbetrieb und den Stab der Akademie - noch ein-
mal angesprochen worden. Dabei sei es aber bei dem 
grundsätzlichen Auftrag an den Chef des Stabes ge-
blieben, die Veranstaltung unter Wahrung seiner ei-
genen Vorgaben vorzubereiten. 

Mit Schreiben vom 10. Januar 1994 teilte Oberst i. G. 
Klasing als Chef des Akademiestabes Oberstleutnant 
a. D. M. mit, der Kommandeur der Führungsakade-
mie habe der beantragten Veranstaltung grundsätz-
lich zugestimmt und ihn mit der weiteren Bearbei-
tung beauftragt. Man werde die Veranstaltung in 
„bewährter Manier" über die Runden bringen. 

Hierüber unterrichtete Herr Kölln mit Schreiben vom 
15. Januar 1994 verschiedene ehemalige Kriegsteil-
nehmer der 290. Infanteriedivision. Er teilte mit, daß 
es aufgrund seiner Verbindungen zur Führungsaka-
demie der Bundeswehr in Blankenese möglich sein 
werde, den Vortrag im großen Saal der Akademie zu 
halten und auch einen größeren Kreis von Interes-
senten dort  zu begrüßen. Er führte in diesem Schrei-
ben weiter aus, daß er nicht beabsichtige, über die 
Kriegsereignisse zu sprechen. Das stehe ihm nicht zu 
und sei nicht angebracht. Die ,Kameraden' wollten 
etwas über die Gegenwart und die Hilfsaktion für 
Parfino wissen. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, er kenne dieses Schreiben 
des Chef des ,Stabes nicht. Es wundere ihn, daß in 
diesem Schreiben nicht seine drei Bedingungen, 
nämlich die Sicherstellung der humanitären Zielset-
zung der Veranstaltung, die Gewährleistung, daß 
keine ehemaligen SS-Angehörige teilnehmen und 
der Veranstalter keine Pressearbeit durchführt, auf-
geführt worden seien. 

Aufgrund der obengenannten Mitteilung luden die 
so Unterrichteten weitere Interessenten zu einer Vor-
tragsveranstaltung mit Filmvorführung ein. Sie infor-
mierten über den Gegenstand der Veranstaltung, 
daß Herr Kölln und seine Gattin aus Hamburg als er-
ste Deutsche dieses Gebiet nach dem Krieg aufge-
sucht und Verbindungen mit der Bevölkerung ge-
knüpft hätten. Do rt  seien ihnen deutsche Soldaten-
friedhöfe und Einzelgräber gezeigt worden, die von 
der Bevölkerung vorbildlich gepflegt würden. Die 
Menschen dort  litten Not und lebten unter sehr 
schlechten Verhältnissen. Diese Tatsache habe das 
Ehepaar Kölln bewogen, so viel wie möglich zu hel-
fen. Herrn Kölln sei bereit, vor den Kameraden der 
ehemaligen Division zu berichten, wie es heute im 
Raum Nowgorod aussehe. 

Nach Aussage des Oberst a. D. Klasing vor dem Un-
tersuchungsausschuß habe zur Vorbereitung der Ver-
anstaltung Oberstleutnant a. D. M. persönlich Ver-
bindung zu ihm aufgenommen. Es sei von ihnen ge-
meinsam geprüft worden, in welchem Rahmen und 
unter welchen Voraussetzungen diese Veranstaltung 
stattfinden solle. Bei diesem Gespräch sei über die 
Auflagen des Kommandeurs und die verwaltungs-
rechtlichen Voraussetzungen gesprochen worden. In 
einer Anhörung am 16. Dezember 1997 im Rahmen 
der Sachverhaltsaufklärung des Leiters der Rechts-
abteilung im Bundesministerium der Verteidigung 
hat Oberst a. D. Klasing erklärt, bei ihrem Gespräch 
zu Inhalt, Hintergrund und Organisation der Veran-
staltung sei auch die Frage nach den Truppenteilen, 
die im Raum Demjansk eingesetzt gewesen seien, 
aufgekommen. Oberstleutnant a. D. M. habe seine 
Frage, ob dort  auch SS-Truppenteile gekämpft hät-
ten, nicht beantworten können und diese Information 
mit der Bitte um Beantwortung an Herrn Kölln wei-
tergegeben. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat hierzu vor dem Un-
tersuchungsausschuß ausgesagt, er sei hierüber in-
formiert gewesen. Er habe jedoch nie selber mit 
Oberstleutnant a. D. M. gesprochen. Er sei vermutlich 
gegen Ende Januar 1994 darüber informiert worden, 
daß Oberstleutnant a. D. M. die Information, ehemali-
ge SS-Angehörige sollten nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen, an Herrn Kölln weitergegeben habe. 

Herr Kölln hat in seiner Vernehmung vor dem Unter-
suchungsauschuß erklärt, er habe über die mündli-
che Information durch Oberstleutnant a. D. M. zur 
grundsätzlichen Zustimmung des Kommandeurs der 
Führungsakademie hinaus kein weiteres bestätigen-
des Schreiben und keine schriftlichen Informationen 
über die von diesem geforderten Beschränkungen 
für seine Veranstaltung erhalten. Es sei ihm jedoch in 
Kenntnis der Organisation der Bundeswehr und des 
Sicherheitsbereichs der Führungsakademie selbst-
verständlich und bewußt gewesen, daß solche Vorga-
ben gemacht würden. 

Am 18. Januar 1994 beantragte der Akademiestab -
S 3 Plan - beim Kommandanten Stabsquartier der 
Clausewitz-Kaserne für eine „Info-Veranstaltung 
Rußlandhilfe" die Bereitstellung des Moltke-Saales 
am 5. März 1994 für die Zeit von 14.30 Uhr bis 
17.00 Uhr. Als Verantwortlicher war der Chef Akade- 
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miestab und als Leitender bei der Durchführung 
Oberstleutnant a. D. M. angegeben; der Antrag ent-
hielt den zusätzlichen Hinweis, daß der Chef des 
Akademiestabes unter Umständen die Verantwort-
lichkeit delegieren werde. 

Unter dem 20. Januar 1994 richtete Herr Kölln auf 
der Grundlage der ihm von Oberstleutnant a. D. M. 
zwischen dem 15. und 20. Januar 1994 mitgeteilten 
Informationen ein Einladungsschreiben an den Zu-
hörerkreis, das auch Oberstleutnant a. D. M. zuging. 
Das Einladungsschreiben lautete: 

„Aus dem Kreis der Angehörigen der 20. Pz.Gr.Div. 
(20. I. D. mot.) bin ich gebeten worden, über unsere 
private humanitäre Hilfe in das Gebiet des früheren 
Kampfraumes südlich des Ilmensees, Kessel von 
Demjansk, unsere Eindrücke und die Verbindungen 
zu diesen Menschen zu sprechen. Wir kommen die-
ser Anregung gerne nach und möchten auch Ihnen 
von dieser Veranstaltung, die wir in der Führungs-
akademie der Bundeswehr in Blankenese durchfüh-
ren können, Kenntnis geben. 

Wir laden Sie und die Kameraden Ihrer Division ein, 
mit Ihren Damen und anderen Interessie rten hieran 
teilzunehmen. Wir wollen nicht über die Zeit vor 50 
Jahren sprechen, sondern wie es heute in diesem Ge-
biet aussieht und wie wir uns do rt  engagiert haben. 

Da wir vorher der Akademie eine Teilnehmerliste 
einreichen müssen, bitten wir Sie um Ihre Anmel-
dung (auch für Ihre Kameraden) bis zum Freitag, den 
25. Februar 94 bei uns eintreffend. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir Sie im Kreise von Kameraden 
auch aus anderen Divisionen do rt  begrüßen könn-
ten. "  

Mit Schreiben vom 22. Januar 1994 richtete Oberst-
leutnant a. D. M. an den Leiter der Standortverwal-
tung Hamburg namens des Herrn Kölln einen Nut-
zungsantrag für den Moltke-Saal der Führungsaka-
demie Hamburg verbunden mit der Bitte um 
unentgeltliche Überlassung. Oberstleutnant a. D. M. 
informierte am selben Tag den Chef des Akademie-
stabes, Oberst i. G. Klasing über den weiteren 
Schriftverkehr betreffend die „Info-Veranstaltung 
Rußlandhilfe am 05. 03. 94 ". 

Unter den von Herrn Kölln erbetenen Rückmeldun-
gen befand sich mit Datum vom 24. Januar 1994 auch 
die Anfrage eines am Vortrag interessie rten Hambur-
ger Bürgers, Herrn F., der die Bitte äußerte, einen an 
Leukämie erkrankten zweiundfünfzigjährigen russi-
schen General zu der Veranstaltung mitbringen zu 
dürfen. 

Herr F. sprach in dieser Sache auch den Bundesmini-
ster der Verteidigung auf die Vortragsveranstaltung 
des Herrn Kölln am 5. März 1994 an der Führungs-
akademie an und wiederholte seine Bitte. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Zeugenverneh-
mung am 4. März 1998 ausgesagt, Herr F. habe ihm 
gegenüber sein Unverständnis darüber zum Aus-
druck gebracht, daß er zu dieser Veranstaltung nicht 
— wie von ihm gewünscht — einen russischen Gene-
ral mitbringen könne. Seiner Erinnerung nach habe 

dieses Gespräch Ende Januar [1994] auf einem Ball 
in seinem Wahlkreis stattgefunden, bei dem er weder 
von seinem Persönlichen Referenten noch einem Ad-
jutanten begleitet worden sei. Auch eine schriftliche 
Unterlage habe er zu der Anfrage des Herrn F. nicht 
erhalten. Er habe an dem dieser Wochenendveran-
staltung folgenden Wochenbeginn seinen Persönli-
chen Referenten, Herrn Rentmeister, beauftragt, die-
ser Angelegenheit nachzugehen und den Sachver-
halt zu klären, warum die Teilnahme des russischen 
Generals nicht möglich sei. Diesen Prüfauftrag habe 
er ohne Zielrichtung auf ein positives Ergebnis gege-
ben. Er selbst sei auch nicht zu dieser Veranstaltung 
eingeladen und über den Personenkreis oder über 
die Gästeliste der Veranstaltung informiert gewesen. 

Auch nach Aussage von Herrn Rentmeister vor dem 
Untersuchungsauschuß sei dieser Prüfauftrag des 
Ministers wertneutral, ohne darüberhinausgehende 
Informationen und nur mit dem Ziel der Aufklärung 
der Hintergründe erfolgt. Das Wo rt  „Traditionsver-
bände" sei in diesem Zusammenhang nicht gefallen. 
Er habe sich daraufhin zur Sachverhaltsaufklärung 
an das Vorzimmer des Kommandeurs der Führungs-
akademie gewandt. 

Der Kommandeur war zu diesem Zeitpunkt mit ei-
nem Generalstabslehrgang auf Reisen. Mit Datum 
vom 2. Februar 1994 fertigte das Vorzimmer des 
Kommandeurs der Führungsakademie eine Ge-
sprächsnotiz über dieses Telefonat des Herrn Rent-
meister betreffend das „Rußland-Seminar am 05. 03. 
94" zur Mitteilung an Oberst i. G. Klasing. 

Über seinen telefonischen Rückruf bei Herrn Rent

-

meister fertigte der Chef des Stabes folgende Notiz: 

„1.R-021255 

— Der Vorgang liegt bei Rentmeister 
Min ist nur mdl angesprochen worden. Keine 
Aufregung! 

— Pers Ref/ChSt Klasing Hintergründe 

— Nächste Telcom 031200 Feb."  

Ebenfalls am 2. Februar 1994 übersandte Oberst i. G. 
Klasing an Herrn Rentmeister ein Fax zum „Russ-
land-Seminar" . Auf dem Vorblatt war vermerkt: 
„Sehr geehrter Herr Rentmeister, anbei die angekün-
digten Vorgangsschreiben als Hintergrund für unser 
am 3. Februar 94 geplantes Ferngespräch." Neben 
der Grußformel enthielt das Faxvorblatt die Angabe 4 
Blatt, worin auch das Vorblatt enthalten war. Ein Fax-
sendebericht vom 3. Februar 1994 weist eine Ge-
samtblattzahl von 5 Blatt aus. In den vom Bundesmi-
nisterium der Verteidigung übermittelten Akten war 
neben dem Vorblatt lediglich ein weiteres Blatt, das 
aus dem Schreiben des Herrn F. an Herrn Kölln be-
stand, in dem Herr F. um die Möglichkeit bat, daß der 
russische General an der Veranstaltung teilnimmt. 

Die Übersendung weiterer Faxe an Herrn Rentmei-
ster schloß Oberst a. D. Klasing in seiner Zeugenaus-
sage vor dem Untersuchungsausschuß aus. Herr 
Rentmeister hat vor dem Ausschuß erklärt, ihm sei 
weder die Teilnehmerliste noch der Befehl zur Orga-
nisation der Veranstaltung übersandt worden. An der 
Gästeliste habe seinerseits auch kein Interesse be- 
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standen, weil es für ihn klar gewesen sei, daß es sich 
um eine private Veranstaltung handele. Aus diesem 
Grund habe er die ihm zugefaxten Unterlagen auch 
nicht aufbewahrt. Am 3. Februar 1994 habe sodann 
ein weiteres Telefonat zwischen Oberst a. D. Klasing 
und ihm zu diesem Vorgang stattgefunden. 

Oberst a. D. Klasing und Herr Rentmeister konnten 
sich in ihren Aussagen am 4. und 11. Februar 1998 
nicht an weitere Einzelheiten zu dieser Faxübersen-
dung erinnern. Daß ihm das Schreiben des Oberst-
leutnant a. D. M. an den Kommandeur der Führungs-
akademie zugefaxt worden sei, hielt Herr Rentmei-
ster für wahrscheinlich. Oberst a. D. Klasing konnte 
nicht ausschließen, das Einladungsschreiben des 
Herrn Kölln an Oberstleutnant a. D. M. an Herrn 
Rentmeister gefaxt zu haben. 

Zum Inhalt der Faxsendungen und dem Verbleib 
fehlender Fax-Seiten hat das Bundesministerium der 
Verteidigung mit Schreiben vom 13. Februar 1998 
dem Untersuchungsausschuß mitgeteilt, der Kom-
mandeur der Führungsakademie habe hierzu im Ak-
tenbestand der Führungsakademie nachforschen las-
sen. Die an der Akademie geführten Akten enthiel-
ten das Deckblatt vorn 2. Februar 1994, den B rief von 
Herrn F. vorn 24. Januar 1994 sowie einen Sendebe-
richt vorn 3. Februar 1994, aus dem sich die Übersen-
dung von 5 Blatt einschließlich des Deckblatts erge-
be. Damit fehlten auch do rt  3 Blätter. Eine weitere 
Möglichkeit zur Aufklärung sei nicht ersichtlich. 

Der Chef des Stabes vermerkte in einer handschriftli-
chen Notiz ohne Datum (auszugsweise soweit les-
bar): 

„ 1. Der Verbindungsmann zum Veranstalter 
Herrn Kölln fragte fernmündlich vor ca. 14 Tagen 
an, ob 

- ein russischer General als Gast mitgebracht 
werden könne, 

- Pressearbeit zulässig sei. 

2. Herr [Oberstleutnant a. D.] M. und O i. G. Kla-
sing haben gemeinsam die Situation beurteilt. 

Ergebnis: Wegen des neuen Charakters, den die 
Veranstaltung derzeit erhalten würde, sollte von 
den Wünschen Abstand genommen werden. 

Herr [Oberstleutnant a. D.] M. wollte diese Emp-
fehlung „diplomatisch" weitergeben. 

3. Nach der Anfrage Minbüro habe ich am 3.2. 
0855 mit Herrn [Oberstleutnant a. D.] M. telefo-
nisch gesprochen. Er legte dar: 

Die Linie, die Herr Kölln und er verfolgten, sei, 
daß die Teilnahme eines russischen Generals nicht 
mehr erwogen werden sollte, da man offen über 
die innenrussischen Probleme bei den Hilfsprojek-
ten sprechen wolle. 

Die bei Teilnahme gebotene Höflichkeit erlaube 
das nicht, und könne das Veranstaltungsziel ein-
schränken. 

- die Initiative stamme von einem Gast, der er 
selbst nicht kennt. Sie ist nicht mit dem Veranstal-
ter abgesprochen. 

- Herr [Oberstleutnant a. D.] M. wi ll  mit Herrn 
Kölln Verbindung aufnehmen. Am Montag, 7. 2., 
soll über die weitere Linie gesprochen werden. 

1. Keine offizielle Anfrage, sondern Sondierung 
mdl. über Verbindungsmann - Gast. 

2. Kombination Russischer General - Pressearbeit 

3. Linie: 

- möglichst ein Sondierungsgespräch auf Ar-
beitsebene. Mit Verbindungsmann Herr M. 

(Das kann keine offizielle ... FüAkBw sein) 

- gemeinsame ... der Situation - 

Empfehlung keine Einladung/Abstand von dem 
Gedanken, da nicht Geschäftsgrundlage der Ge-
nehmigung. 

- Veranstalter: Offenheit gefährdet Problemlö-
sung; deswegen Ziel der Veranstaltung behindert 

Oberst a. D. Klasing hat hierzu vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, daß mit dem „Verbin-
dungsmann" Oberstleutnant a. D. M. gemeint gewe-
sen sei. Er hat ausgeschlossen, daß damit ein Verbin-
dungsmann der 20. Infanteriedivision gemeint 
gewesen sein könne. 

Herr Kölln hat vor dem Untersuchungsausschuß be-
kundet, die Ablehnung der Teilnahme des russischen 
Generals sei durch die Führungsakademie erfolgt, er 
habe von dort  keine Gründe erfahren. 

Oberst a. D. Klasing hat erklärt, daß es keinerlei Er-
mutigungen und Hinweise aus dem Ministerbüro für 
die Vorbereitung dieser Veranstaltung gegeben ha-
be. Er selbst habe, um die Frage für Herrn Rentmei-
ster verständlich zu machen, ob ein russischer Gene-
ral an dem Parfino-Vortrag teilnehmen solle, den 
Hintergrund dieser Veranstaltung dargestellt. Die 
„gefundene Linie" sei zwischen ihm und Oberstleut-
nant a. D. M. abgestimmt gewesen; der russische Ge-
neral habe nicht teilnehmen sollen, weil bei dieser 
Veranstaltung offen geredet werden sollte, was die-
ser als Kritik oder als beschämend hätte empfinden 
können. Zum anderen habe die Teilnahme des russi-
schen Generals der Vortragsveranstaltung eine politi-
sche Note gegeben. Seine Notiz ,, keine Aufregung" 
bedeute mit Sicherheit nicht, daß der Minister nach-
gefragt habe. 

Übereinstimmend haben Oberst a. D. Klasing und 
Herr Rentmeister ausgesagt, die Information darüber, 
daß der russische General nicht erwünscht sei, habe 
Oberstleutnant a. D. M. dem Herrn F. gegeben. Ob er 
selbst über diesen Vorgang den Kommandeur der 
Führungsakademie unterrichtet habe, konnte der 
Zeuge Oberst a. D. Klasing nicht mit Sicherheit sage, 
hielt es aber nach den Gepflogenheiten der von ihm 
geübten Stabsarbeit für wahrscheinlich. 

Herr Rentmeister hat zum Inhalt der Gespräche um 
die Einladung des russischen Generals vor dem Un-
tersuchungsausschuß ausgeführt, er habe keine Auf-
lagen oder Hinweise zur Beachtung einer Pressear-
beit in jeglicher Richtung gegeben, das Gespräch sei 
nur in allgemeiner Form auch um den Teilnehmer- 
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kreis gegangen. Nach Vorliegen aller Detailinforma-
tionen habe er den Minister mündlich darüber unter-
richtet, daß es sich um eine p rivate Veranstaltung 
handele. 

Bundesminister Rühe hat hierzu erklärt, Herr Rent-
meister habe ihn nach wenigen Tagen darüber infor-
miert, daß es sich bei dem angesprochenen Termin 
nicht um eine Veranstaltung der Führungsakademie 
handele. Es gehe vielmehr um eine p rivate Vortrags-
veranstaltung, für die die Führungsakademie ledig-
lich die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle. Der 
Bürger, der ihn angesprochen habe, habe inzwischen 
bereits vom Veranstalter bezüglich seiner Bitte eine 
Absage erhalten. Herr Rentmeister habe dann vorge-
schlagen, in Absprache mit der Führungsakademie 
keinen Einfluß auf die Teilnehmerliste zu nehmen. 
Dem habe er zugestimmt und damit sei die Sache für 
ihn erledigt gewesen. 

Diesen Inhalt des Gesprächs mit Bundesminister Rü-
he hat auch Herr Rentmeister in seiner Vernehmung 
am 11. Februar 1998 wiedergegeben. Darüber hinaus 
hat er erklärt, er könne nicht ausschließen, daß er ab-
schließend mit Oberst a. D. Klasing - vermutlich am 
7. Februar 1998 - ein weiteres Telefonat geführt ha-
be. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat hierzu in seiner 
Zeugenaussage erklärt, er habe von der Diskussion 
um den russischen General erst spät erfahren und sei 
damit nicht befaßt gewesen, da sie in einer Zeit statt-
gefunden habe, in der er im Ausland gewesen sei. 

Mit Schreiben vom 3. Februar 1994 erhielt Herr Kölln 
neben weiteren Zusageschreiben von Teilnehmern 
auch die Anmeldung der „Truppenkameradschaft 
3. SS-Panzer-Division ,Totenkopf' e. V."  für zwei Teil-
nehmer an seiner Vortragsveranstaltung. Eine 3. Pan-
zerdivision gab es sowohl als Verband der Wehr-
macht als auch als Verband der SS. Die 3. Panzerdivi-
sion der Wehrmacht wurde am 15. Oktober 1935 in 
Berlin aufgestellt. Ihre Einsatzorte waren auch an der 
Ostfront, jedoch nicht im Kessel von Demjansk. Die 
3. SS-Panzerdivision „Totenkopf" wurde als SS-Pan-
zergrenadierdivision „Totenkopf" am 9. November 
1942 aufgestellt. Ihre neue Verbandsbezeichnung er-
hielt sie am 22. Oktober 1943. 

Am 9. Februar 1994 unterschrieb Herr Kölln einen 
Vertrag der Standortverwaltung Hamburg über die 
Mitbenutzung von Liegenschaften der Bundeswehr 
durch Dritte. Der von ihm bei einer Hamburger Ver-
sicherungsgesellschaft am 18. Februar 1994 abge-
schlossene Haftpflichtversicherungsvertrag weist als 
Titel des Vortrags „Hilfe für Parfino, Rußland" aus. 

Mitte Februar 1994 beauftragte Oberst i. G. Klasing 
den G 3 Stabsoffizier, Oberstleutnant i. G. Pahl, mit 
der Vorbereitung der Veranstaltung. Er selbst, so 
Oberst a. D. Klasing vor dem Untersuchungsaus-
schuß, sei vom 4. März bis zum 14. März 1994 abwe-
send gewesen. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat in seiner Vernehmung 
vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, er habe so-
fort  gegenüber Oberst i. G. Klasing Bedenken gegen 
die Veranstaltung geäußert. Er habe nicht die Verant-
wortung für eine Veranstaltung übernehmen wollen, 

deren Charakter ihm zum damaligen Zeitpunkt nicht 
eindeutig klar gewesen sei. Er habe befürchtet, mit 
dem Begriff „Waffen-SS" und dadurch zu rechtsex-
tremistischem Gedankengut in Verbindung gebracht 
zu werden. Oberst i. G. Klasing habe seine Bedenken 
zurückgewiesen und ihm den Auftrag gegeben, ei-
nen Befehl für die Durchführung der Veranstaltung 
zu fertigen. Nach der Lektüre eines geliehenen Bu-
ches habe er sich jedoch in seinen Bedenken, daß 
Einheiten der „Waffen SS" im Raum Demjansk ein-
gesetzt gewesen sein könnten, bestätigt gesehen. 

So habe er sich den telefonischen Rat eines ihm be-
kannten Rechtsanwalts und Angehörigen der Clau-
sewitz-Gesellschaft zu dem geschichtlichen Hinter-
grund der im Kessel von Demjansk eingesetzten 
Truppenteile und auch zur Verbindlichkeit des ihm 
durch den Chef des Akademiestabes, Oberst i. G. 
Klasing, erteilten Befehls eingeholt. Der Rat des 
Rechtsanwalts habe gelautet, gegen die Ausführung 
der Weisung des Chef des Akademiestabes bestün-
den dann keine Bedenken, wenn der für die Vor-
tragsveranstaltung zu erstellende Befehl die Zustim-
mung des Kommandeurs der Führungsakademie be-
inhalte und die Aufnahme dieser Zustimmung in den 
Bezug des Befehls, weiterhin die Aufnahme einer 
Auflage für Herrn Kölln, eine Teilnehmerliste mit der 
Zugehörigkeit zu ehemaligen Verbänden der Wehr-
macht vorlegen zu müssen, und letztlich, daß der 
Chef des Akademiestabes diesen Befehl unterschrei-
ben müsse. Diese Voraussetzungen habe er auch 
dem Chef des Akademiestabes mündlich mitgeteilt. 
Oberst a. D. Klasing hat demgegenüber am 4. und 
11. Februar 1998 ausgesagt, keine Kenntnis von den 
Bedenken des Oberstleutnant i. G. Pahl, von dessen 
Beratung durch einen Rechtsanwalt und den aufge-
stellten Forderungen gehabt zu haben. Gleiches hat 
auch Generalleutnant Dr. Olboeter vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt. 

Mit Vermerk vom 1. März 1994 informierte der Chef 
des Stabes den Kommandeur der Führungsakademie 
zum Stand der Vorbereitungen der Veranstaltung. 

„Bei den Vorgesprächen klang in Zusammenhang 
mit meiner Vertretung durch G 3 an, daß Kdr FüAk 
gerne gesehen wäre. Ich bin darauf angesichts Ihrer 
Weisung „Low level"/„kein offizieller" Anstrich, 
aber auch Ihrer dienstlichen Abwesenheiten nicht 
eingegangen. Ich schlage vor, es bei der Regelung 
gemäß Befehl zu belassen." 

Oberstleutnant i. G. Pahl bereitete den Befehl zur 
Veranstaltung am 5. März 1994 zur Unterschrift des 
Chef des Stabes vor. 

Der Befehl vom 1. März 1994 lautet (auszugsweise): 

„ Betr.: Humanitäre Hilfe für Parfino 

Bezug: 1. Antrag Oberstleutnant a. D. M .. . 
vom 28. 12. 93 

2. Zustimmung Kdr FüAKBw 
vom 30. 12. 93 

3. Zusage Chef AkStab vom 10. 01. 94 

4. Weitere Info Oberstleutnant a. D. M .. . 
vom 05. 02. 94 
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5. Auftrag Chef AkStab vom 24. 02. 94 

6. Telcom G 3 ./. Oberstleutnant a. D. M .. . 
am 27. 02. 94 

7. Telcom G 3 ./. Herr Kölln am 27. 02. 94 

1. Allgemeines  

Die Familie Kölln bemüht sich um eine Versöh-
nung der Russen und Deutschen über den Grä-
bern der im Zweiten Weltkrieg in der Schlacht von 
Demgansk gefallenen Soldaten. Da der Umfang 
ihrer Unterstützung nicht ausreicht, um das Not-
wendigste vor Ort zu leisten, soll die Aktion auf 
eine breitere Basis gestellt werden. Dazu ist eine 
private Informationsveranstaltung für die Angehö-
rigen der Traditionsvereinigungen der bei Dem-
gansk eingesetzten Großverbände an der Füh-
rungsakademie geplant... . 

4. Veranstalter 

Herr Kölln 

5. Leitung 

Vertreter Projekt: Herr Kölln 

Vertreter Gäste: Oberstleutnant a. D. M.... 

Vertreter FüAKBw: Akademiestab G 3 

6. Teilnehmer: Angehörige von Traditionsgemein-
schaften der Verbände, die bei Demgansk einge-
setzt waren (ca. 140 Herren und Damen)... . 

8. Bemerkungen 

- Der Veranstalter legt Akademiestab G 3 bis 
02. 03. 94 eine Liste der Teilnehmer vor 

- Weder der Veranstalter noch die FüAkBw füh-
ren Pressearbeit durch 

Im Auftrag 
Klasing 
Oberst i. G. u. Chef AkStab 

Verteiler: Kdr FüAkBw 
Chef AkStab 
AkStab G 3 
AkStab G 6 
KdtStQ 

Auf den Sachstandsvermerk des Chef des Akademie-
stabes vom 1. März 1994 schrieb der Kommandeur 
der Führungsakademie am 2. März 1994 die hand-
schriftliche Verfügung: „Wir helfen durch Org. + 
Raum. Dies ist aber keine Veranstaltung der Akade-
mie. Ich werde nicht teilnehmen. Die bish. Planung 
ist o. k. (Kürzel: Olboeter; Datum: 2. 3.) " 

Ebenfalls mit Datum vom 2. 3. [1994] verfügte der 
Chef des Akademiestabes: „G 3 zdA" . 

Im Befehl vom 1. März 1994 war der Kommandeur 
der Führungsakademie in den Verteiler aufgenom-
men. 

Dr. Olboeter hat vor dem Untersuchungsausschuß er-
klärt, keine Erinnerung daran zu haben, ob er diesen 

Befehl erhalten habe. Sicher sei, daß er die Teilneh-
merliste nicht selbst gesehen und selbst geprüft ha-
be. Er habe gemeldet bekommen, daß die Liste vor-
gelegen habe und Gegenstand der entsprechenden 
Prüfung gewesen sei. Er vermute, daß ihm diese Mel-
dung anläßlich der Morgenlage am 2. März 1994 ge-
macht worden sei. Für ihn sei entscheidend gewesen, 
daß drei Tage vor der Veranstaltung der Chef des 
Stabes gemeldet habe, daß die Liste geprüft sei und 
die Auflagen erfüllt seien. 

Oberst a. D. Klasing hat hierzu in seiner Zeugenaus-
sage bekundet, er gehe davon aus, der Kommandeur 
habe die Vorlage des Befehls als Meldung darüber 
aufgefaßt, daß seine Auflagen erfüllt seien. Er selbst 
hätte einen solchen Befehl nicht unterschrieben, 
wenn er nicht der Überzeugung gewesen wäre, die 
Auflagen seien erfüllt. 

Den Verzicht auf Pressearbeit des Herrn Kölln oder 
der Führungsakademie hat Generalleutnant Dr. Ol-
boeter damit erklärt, daß es sich nicht um eine Veran-
staltung der Führungsakademie gehandelt habe. Er 
habe als Kommandeur die Presse nicht ausgeschlos-
sen, sondern darum gebeten, daß auch der externe 
Veranstalter von Pressearbeit absehe, wie es auch 
die Führungsakademie tue. Das habe nichts damit zu 
tun, daß er einen Rest von Argwohn gehabt habe. 
Daß in den Gesprächen zwischen dem Chef des Aka-
demiestabes und Herrn Rentmeister die Pressearbeit 
Gesprächsthema gewesen sein solle, sei ihm nicht 
bekannt. Er selbst habe grundsätzlich für die Füh-
rungsakademie ohne vorherige Rücksprache mit 
dem Verteidigungsministerium über die Pressearbeit 
entschieden. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat hierzu vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, es sei ihm nicht bekannt, 
ob es über die Interessen des Herrn Kölln hinaus in-
nerhalb der Führungsakademie und innerhalb des 
Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Ver-
teidigung ein Interesse an dieser Veranstaltung ge-
geben habe. 

Oberst a. D. Klasing und Herr Kölln haben überein-
stimmend vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
sagt, gegen Ende Februar 1993 seien Oberstleutnant 
i. G. Pahl, Oberst i. G. Klasing und Herr Kölln einmal 
persönlich zusammengetroffen. Herr Kölln habe sich 
selbst und auch sein Projekt vorgestellt; der beab-
sichtigte Vortrag sei besprochen worden. 

Oberst a. D. Klasing hat in seiner Vernehmung vor 
dem Untersuchungsausschuß bekundet, er selbst ha-
be Herrn Kölln aufgefordert, eine Liste der Teilneh-
mer mit Kennzeichnung ihrer Truppenangehörigkeit 
im Zweiten Weltkrieg vorzulegen. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat vor dem Ausschuß am 
4. Februar 1998 ausgesagt, er selbst habe Herrn Kölln 
die Forderung nach der Teilnehmerliste mitgeteilt. 
Gegen anfängliches Sträuben habe dieser dann aber 
bereitwillig die Erstellung der Liste zugesagt und 
dies auch in sehr kurzer Zeit gemacht. 

Die von Herrn Kölln vorgelegte Teilnehmerliste weist 
neben den Vor- und Nachnamen der zugesagten 
Teilnehmer auch deren Zugehörigkeit zu ehemaligen 
Wehrmachtsverbänden aus; die Liste trägt kein er- 
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kennbares Fertigungsdatum. Ausweislich eines dem 
Herrn Kölln verfügbaren Faxsendeberichts ist die Li-
ste am 27. Februar 1994 an die Führungsakademie 
übersandt worden. Die Zusageschreiben der Teilneh-
mer legte Herr Kölln nicht mit vor. Ausweislich dieser 
Liste wurden unter Ziffer 15) Herr W., Walter -
3. Pz.Div., unter Ziffer 44) Herr Vissing, Rolf -
20. I. D. als Teilnehmer benannt. Ursprünglich war 
unter Ziffer 16) Herr B., Herbe rt  - 3. Pz.Div. aufge-
führt, dann aber gestrichen worden. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, anhand dieser Liste habe er 
zusammen mit dem Chef des Akademiestabes die 
Teilnehmer auf Zugehörigkeit zu SS-Einheiten kon-
trolliert. 

Oberst a. D. Klasing hat hierzu ausgesagt, daß er 
nicht selbst die Gästeliste kontrolliert habe, sondern 
dies als Einzelaufgabe im Rahmen der Durchführung 
des Projekts von Oberstleutnant i. G. Pahl habe vor-
genommen werden müssen. Es sei ausgeschlossen, 
daß Oberstleutnant i. G. Pahl auf seine eigene Initia-
tive die Liste des Herrn Kölln angefordert und vorge-
legt habe. Auch seien ihm Bedenken des Oberstleut-
nants i. G. Pahl gegen diese Veranstaltung nicht be-
kannt geworden und gewesen. 

Herr Kölln hat erklärt, er habe aufgrund des Zusage-
schreibens der Truppenkameradschaft 3. SS-Panzer-
division „Totenkopf" Kenntnis von der ehemaligen 
Zugehörigkeit von zwei Teilnehmern zu einer SS-
Einheit gehabt. Auch nachdem ihm die Auflagen des 
Kommandeurs der Führungsakademie in dem Ge-
spräch mit dem Chef des Akademiestabes und dem 
Oberstleutnant i. G. Pahl bekannt gemacht worden 
seien, habe er für sich persönlich die Entscheidung 
getroffen, diese benannten ehemaligen Angehörigen 
der 3. SS-Panzerdvision nicht wieder auszuladen. 
Eine dieser beiden Personen habe dann aber von sich 
aus abgesagt. Somit habe „ein ganzer früherer Soldat 
der Waffen-SS an meiner Vortragsveranstaltung teil-
genommen; kein weiterer. " 

Oberst a. D. Klasing kannte nach eigenem Bekunden 
vor dem Untersuchungsausschuß dieses Schreiben 
zur Zeit der Veranstaltung nicht. 

Am 5. März 1994, ab 15.00 Uhr, fand die Vortrags-
veranstaltung des Herrn Kölln im Moltke-Saal der 
Führungsakademie der Bundeswehr statt. Oberst-
leutnant i. G. Pahl eröffnete die Veranstaltung und 
begrüßte die Teilnehmer und stellte die Führungs-
akademie mit einem Film vor. Ausweislich des Vor-
tragsmanuskripts des Zeugen Kölln war der Vortrag 
tituliert „Reisen nach Rußland/Parfino/1992-1997". 
Herr Kölln stellte seine verschiedenen humanitären 
Aktionen für das Gebiet und die Menschen von Parfi-
no dar. 

Mit Schreiben vom 6. März 1994 bedankte sich Herr 
Kölln beim Chef des Akademiestabes für die gelun-
gene Vortragsveranstaltung mit über 150 Anmeldun-
gen, für die Einführung durch den Oberstleutnant 
i. G. Pahl und den den Zuhörern gezeigten Film über 
die Führungsakademie. 

Am 8. März 1994 schrieb Oberstleutnant a. D. M. an 
den Kommandeur der Führungsakademie. Er be-

dankte sich für die erteilte Ausnahmegenehmigung 
zur Nutzung des Moltke-Saales für den Vortrag des 
Herrn Kölln, „der vor überwiegend ehemaligen 
Kriegsteilnehmern über umfangreiche humanitäre 
Hilfsaktionen nach Rußland berichtete, die er und 
seine Frau sei Jahren uneigennützig durchführen" . 
In diesem Schreiben führte er weiter aus: „Hinsicht-
lich der Veranstaltung darf wohl von einem großen 
Erfolg gesprochen werden. Dies haben vordergrün-
dig sowohl die Anzahl der durchweg hochbetagten 
Teilnehmer wie auch die einzelnen Entfernungen ge-
zeigt, die manche zu überwinden hatten, um den 
Vortrag zu hören. Entscheidend erscheint mir jedoch, 
daß ausnahmlos Einigkeit über die Brückenfunktion 
humanitärer Hilfe für Versöhnung und Freundschaft 
mit unserem ehemaligem Kriegsgegner besteht und 
weiter gefördert werden konnte. " 

Das Schreiben nahm der Kommandeur der Füh-
rungsakademie, Generalmajor Dr. Olboeter, ausweis-
lich seiner Paraphe am 10. März [1994] zu Kenntnis. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat ausgesagt, ihm sei 
gemeldet worden, daß die Veranstaltung völlig be-
stimmungsgemäß abgelaufen sei. Diese Meldung ha-
be ihn am 9. März 1994 oder später nach seiner Rück-
kehr aus dem Ausland erreicht. Oberst a. D. Klasing 
hat vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, daß er 
diese Meldung nicht abgegeben habe, da er zu die-
sem Zeitpunkt im Urlaub gewesen sei. 

2. Unterstellen von Kraftfahrzeugen auf dem Gelände der 
Führungsakademie der Bundeswehr 

Herr Kölln hat in seiner Vernehmung vor dem Unter-
suchungsausschuß erklärt, nach der Vortragsveran-
staltung am 5. März 1994 habe ihn Herr Vissing an-
gerufen. Gegenstand dieses Telefonats sei die Bitte 
des Herrn Vissing um Informationen über die Be-
schaffung ausgemusterter Bundeswehr-Ausrüstung 
gewesen. Diese Informationen habe er Herrn Vissing 
gegeben. Herr Vissing habe sich in diesem Gespräch 
dahingehend geäußert, daß er selbst humanitär tätig 
werden wolle und sich daher einer Organisation an-
geschlossen habe. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, in der ersten Jahreshälfte 
1994 von Herrn Vissing, den er anläßlich des Parfino

-

Vortrags im Moltke-Saal der Führungsakademie am 
5. März 1994 kennengelernt hatte, auf ein von ihm 
geplantes Projekt angesprochen worden zu sein. 
Herr Vissing habe ihn um eine Unterstellmöglichkeit 
für Fahrzeuge auf dem Gelände der Führungsakade-
mie der Bundeswehr für den Zeitraum zwischen Lie-
ferung der Kraftfahrzeuge und Erteilung der Aus-
fuhrgenehmigung gebeten. Er wolle nach dem Vor-
bild des Herrn Kölln ebenfalls humanitäre Hilfe 
leisten und zu diesem Zweck ausgesonderte Kraft-
fahrzeuge von der Bundeswehr erbitten. Hierzu habe 
er wie Herr Kölln einen Antrag auf Bereitstellung von 
Bundeswehr-KFZ für humanitäre Hilfe in Rußland an 
das Verteidigungsministerium und einen weiteren 
Antrag auf Ausfuhrgenehmigung gestellt. Er sei da-
von ausgegangen, daß das Bundesministerium der 
Verteidigung das Anliegen des Herrn Vissing vor Ab-
gabe des Materials prüfen werde und das Ansinnen 
des Herrn Vissing insoweit in Ordnung sei. Er habe 
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daraufhin den damaligen Chef des Akademiestabes, 
Oberst i. G. Klasing, um die Genehmigung zum Un-
terstellen von Fahrzeugen dieser A rt  und Zweckbe-
stimmung gebeten. Dieser habe die Genehmigung 
erteilt. Für das Unterstellen sei zunächst das vierte 
Quartal 1994 vorgesehen gewesen. Noch innerhalb 
dieses Zeitraumes habe Herr Vissing ihn aber unter-
richtet, daß die Fahrzeuge erst am 2. Januar 1995 auf 
das Gelände der Führungsakademie gebracht wer-
den sollten. 

Herr Vissing hat vor dem Untersuchungsausschuß 
hierzu erklärt, er habe erstmals Kontakt zur Füh-
rungsakademie der Bundeswehr anläßlich des Vor-
trags des Herrn Kölln erhalten. Do rt  habe er einen 
aktiven Offizier kennengelernt. Den habe er nach ei-
ner Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge der Bundes-
wehr, die für humanitäre Zwecke in Ostpreußen zur 
Verfügung gestellt würden, gefragt. Der Offizier ha-
be gesagt, das werde er prüfen. Er möge sich bei ihm 
melden und nach dem Ergebnis fragen. Das Ergebnis 
sei positiv gewesen. Es habe zu diesem Zeitpunkt die 
Abholung der Fahrzeuge in Hesedorf angestanden. 
Die Fahrzeuge seien dort  abgeholt und in der Füh-
rungsakademie deponiert  worden. 

Am 2. Januar 1995 informierte Oberstleutnant i. G. 
Pahl - so seine Aussage vor dem Untersuchungsaus-
schuß - den S 3-Offizier des Akademiestabes, 
Hauptmann R., über die geplante Abstellung der 
Fahrzeuge. In Absprache mit dem Schirrmeister der 
Stabskompanie habe dieser daraufhin den Abstellort 
im Bereich der Fahrbereitschaft festgelegt und die 
Wache über den Vorgang informiert. In Begleitung 
des Manfred Roeder und einer namentlich nicht wei-
ter bekannten Person habe Herr Vissing die ausge-
sonderten Bundeswehrfahrzeuge auf das Gelände 
der Führungsakademie gebracht. Am vorgesehenen 
Abstellplatz seien dann die Schlüssel und die Kraft-
fahrzeug-Scheine der Fahrzeuge gegen handschrift-
liche Empfangsbestätigung übergeben und vom 
Schirrmeister unter Verschluß genommen worden. 

Als empfangsberechtigt wurde „Herr Roeder oder 
Beauftragter" vermerkt. Bei den Fahrzeugen han-
delte es sich um einen PKW 0,4 to VW 181, einen 
PKW 0,5 to VW-Iltis und einen LKW 2 to Daimler-
Benz. Manfred Roeder notierte auf dieser Empfangs-
bestätigung handschrift lich: „- bis 1. März abho-
len! " 

Herr Vissing hat vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgeführt, Manfred Roeder habe ihm mitgeteilt, daß 
die Fahrzeuge für das Deutsch-Russische Gemein-
schaftswerk zu diesem Termin in Hesedorf abzuholen 
seien. 

Roeder ist durch Urteil des Oberlandesgerichts Stutt-
gart  vom 24. Juni 1982 wegen Rädelsführerschaft bei 
Bildung einer terroristischen Vereinigung gemäß 
§ 129a StGB zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren 
rechtskräftig verurteilt worden. Seit dem 12. Februar 
1990 ist er nach Aussetzung der Reststrafe wieder auf 
freiem Fuß. In den Verfassungsschutzberichten des 
Bundesministeriums des Innern ist Roeder seit 1973 
erstmals und dann durchgängig erwähnt worden. 
Das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk, dessen 
2. Vorsitzender Roeder seit Gründung ist, wird - mit 

Ausnahme des Jahres 1996 wegen fehlender be-
kanntgewordener Aktivitäten - seit 1993 im Verfas-
sungsschutzbericht erwähnt. 

Die dem Untersuchungsausschuß vorliegenden Ak-
tenunterlagen ergeben folgenden weiteren Sachver-
halt zum Verbleib der drei Kraftfahrzeuge auf dem 
Gelände der Führungsakademie der Bundeswehr 
und der Logistikschule der Bundeswehr. Ein am 
27. März 1995 auf dem Gelände der Führungsakade-
mie stattfindender Großer Zapfenstreich machte es 
nötig, die Fahrzeuge zu entfernen. Oberstleutnant 
i. G. Pahl, der mit der Ausrichtung des Großen Zap-
fenstreiches beauftragt worden war, rief daraufhin 
Herrn Vissing an und bat ihn, die Fahrzeuge abzuho-
len. Die Fahrzeuge wurden in die Reichspräsident-
Ebert-Kaserne (Logistikschule der Bundeswehr) ge-
bracht. Dort  verblieben sie weitere sechs bis sieben 
Wochen bis zu ihrer endgültigen Abholung. Das ge-
naue Datum der Abholung konnte im Nachhinein 
nicht mehr festgestellt werden. 

3. Vortrag des Manfred Roeder am 24. Januar 1995 vor Ange-
hörigen des Akademiestabes der Führungsakademie der 
Bundeswehr - „Die Übersiedlung von Rußlanddeutschen 
in den Raum Königsberg" 

a) Vorlauf 

Für den 24. Januar 1995 sollte für die Angehörigen 
des Akademiestabes eine Offizierweiterbildung 
durchgeführt werden, an die sich die Verabschie-
dung eines Offiziers im Rahmen eines festlichen 
Abendessens anschließen sollte. 

Chef des Akademiestabes war seit dem 9. Dezember 
1994 Oberst i. G. Schwarzer. Kommandeur der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr war Generalmajor 
Dr. Olboeter. 

Oberstleutnant i. G. Pahl und Oberst i. G. Schwarzer 
haben in ihrer Aussage vor dem Untersuchungsaus-
schuß erklärt, den Auftrag zur Vorbereitung dieser 
Offizierweiterbildung habe Oberstleutnant i. G. Pahl 
vom Chef des Akademiestabes erhalten. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat weiter ausgeführt, eini-
ge Tage bevor er den Auftrag zur Offizierweiterbil-
dung erhalten habe, hätten sich Herr Vissing und 
Manfred Roeder in sein Dienstzimmer in der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr begeben. Dies sei 
im Anschluß an die Einlieferung der drei Bundes-
wehrfahrzeuge am 2. Januar 1995 gewesen. Sie hät-
ten sich dabei über die geplante humanitäre Hilfsak-
tion unterhalten, für die die drei Fahrzeuge vorgese-
hen sein sollten. Bis zu diesem Zeitpunkt sei ihm 
Manfred Roeder nicht bekannt gewesen. Nachdem 
er einige Tage später vom Chef des Akademiestabes 
den Auftrag zur Offizierweiterbildung erhalten habe, 
habe er sich zum Zwecke der Festlegung eines ge-
eigneten Themas für die Fortbildung zunächst über 
die aktuellen Themen der Dozenten an der Füh-
rungsakademie informiert. Para llel dazu habe er mit 
dem ihm seit dem Vortrag von Herrn Kölln am 
5. März 1994 bekannten Herrn Vissing erörtert, ob 
dieser im Rahmen eines Vortrags die beabsichtigte 
Nutzung der ausgesonderten Bundeswehrkraftfahr-
zeuge im Zuge dessen geplanter humanitärer Aktion 
darstellen wolle. Herr Vissing habe ihm erklärt, Roe- 
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der habe schon mehrfach vor einem großen Auditio-
rium gesprochen. Er empfehle ihn und bescheinige 
ihm einen guten Leumund. Der Vortrag könne dann 
als Gegenleistung für die Erlaubnis zum Unterstellen 
der Kraftfahrzeuge gewertet werden. 

Herr Vissing hat am 6. Januar 1998 anläßlich der 
Sachverhaltsklärung durch den Leiter der Rechtsab-
teilung im Bundesministerium der Verteidigung er-
klärt, im Anschluß an das Einbringen der ausgemu-
sterten Bundeswehrfahrzeuge habe man sich in das 
Dienstzimmer des Oberstleutnant i. G. Pahl begeben. 
Dort  sei im Zusammenhang mit der humanitären 
Aufgabe, für die die Fahrzeuge eingesetzt werden 
sollten, das Gespräch auf die Offiziersweiterbil-
dungsveranstaltung gekommen und angeboten wor-
den, daß Manfred Roeder über humanitäre Hilfsak-
tionen in dem Raum Königsberg berichte. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat in seiner Zeugenverneh-
mung weiter ausgeführt, er habe daraufhin dem Chef 
des Akademiestabes vorgeschlagen, bei der geplan-
ten Offizierweiterbildung entweder einen Dozenten 
über ein Thema aus der Lehre oder Manfred Roeder 
über die von diesem und Herrn Vissing geplante hu-
manitäre Hilfe vortragen zu lassen oder die Offizier-
weiterbildung ganz zu streichen. 

Nach Aussage des Oberst i. G. Schwarzer gebe es 
keine niedergeschriebenen Regelungen, die sich 
speziell mit dem Weiterbildungsbedarf des Akade-
miestabes beschäftigten. Der Akademiestab habe 
von den sehr guten Angeboten der Führungsakade-
mie im sicherheitspolitischen Bereich profitiert. Die 
heterogene Zusammensetzung des Akademiestabes 
habe es ihm nicht angeraten erscheinen lassen, etwa 
über Themen der Inneren Führung in Vortragsform 
zu unterrichten, sondern er habe sie im Alltag prakti-
ziert und vorgelebt. 

Er hat hierzu weiter erklärt, er habe sich kurz nach 
seinem Dienstantritt als Chef des Stabes in der 
Zwangslage befunden, in kurzer Zeit ein Weiterbil-
dungsthema und einen geeigneten Referenten fin-
den zu müssen. Zufällig habe mit Roeder ein Refe-
rent und ein passendes Thema zur Verfügung ge-
standen. Zwischen dem 4. und 16. Januar 1995 habe 
er sich dann für den Vortrag Roeders entschieden. 
Das „Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk" sei 
ihm nicht verdächtig vorgekommen. Das Thema sei 
ihm angesichts der von der Bundesregierung unter-
stützten Bemühungen, Rußlanddeutsche auf dem 
Gebiet der früheren UdSSR anzusiedeln, aktuell und 
informativ, aber nicht besonders sensibel erschienen. 
Auch die Verpflichtung von Referenten, die nicht An-
gehörige der Führungsakademie seien, stelle einen 
normalen Vorgang dar. Daß der Vortrag Manfred 
Roeders eine Gegenleistung für das Unterstellen der 
Fahrzeuge des Deutsch-Russischen Gemeinschafts-
werks sein sollte, habe er nicht gewußt. 

Nach Aussage des derzeitigen Kommandeurs der 
Führungsakademie der Bundeswehr, Konteradmiral 
Lange, vor dem Untersuchungsausschuß liege die 
Auswahl und Entscheidung über die Themen für die 
Weiterbildungsveranstaltungen des Akademiestabes 
beim Chef des Akademiestabes als truppendienstli-
chem Vorgesetzten. Dazu könne dieser sich der brei-

ten Palette von Dozenten aus dem Bereich der Lehre 
der Führungsakademie bedienen oder auch externe 
Referenten verpflichten. Anders als bei der Verpflich-
tung von Gastdozenten für den Bereich der Lehre sei 
aber bei dem Vortragenden für diese Weiterbildungs-
veranstaltung des Akademiestabes das eingespielte 
Verfahren zur Überprüfung der Person des Vortra-
genden nicht angewendet worden. 

Nach Aussage des Oberstleutnant i. G. Pahl habe er 
auf Weisung des Chef des Akademiestabes den Man-
fred Roeder aufgefordert, einen Vorschlag für das 
Thema zu machen, sein Konzept darzulegen, seinen 
Lebenslauf zu schildern und benötigte Hilfsmittel zu 
benennen. Roeder habe anläßlich eines Besuches bei 
ihm - Oberstleutnant i. G. Pahl - den Wunsch nach 
einem Filmprojektor, Folien sowie Übernachtung ge-
äußert. Roeder habe als seinen Lebenslauf darge-
stellt: Ausbildung zum Juristen, Einsatz über Jahre 
als Jurist bei der US-Army, nun im Ruhestand mit 
ausreichenden finanziellen Mitteln versehen, Ab-
sicht, humanitäre Hilfe in Rußland zu leisten. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat vor dem Untersu-
chungsausschuß weiter ausgeführt, er habe den Chef 
des Akademiestabes über das Ergebnis dieses Ge-
sprächs informiert. Dieser habe die Planung gebilligt. 

b) Vortragsveranstaltung 

Mit Vorbefehl vom 4. Januar 1995 teilte der Chef des 
Akademiestabes, Oberst i. G. Schwarzer, den Offizie-
ren und Beamten ab A 9 des Akademiestabes mit, 
daß am 24. Januar 1995 in der Zeit von 15.00 bis 
16.15 Uhr eine Offizierweiterbildung und im An-
schluß daran eine Dienstliche Veranstaltung geselli-
ger Art  anläßlich der Verabschiedung eines Ober-
stabsarztes stattfinden werde. 

Am 16. Januar 1995 erließ der Chef des Akademie-
stabes einen Befehl für die Offizierweiterbildung für 
den 24. Januar 1995 mit dem Thema „Die Übersied-
lung der Rußland-Deutschen in den Raum Königs-
berg". Der Befehl richtete sich an die Offiziere, ver-
gleichbaren Beamten und Angestellten des Akade-
miestabes. Als Vortragender war „Herr Roeder, 
Deutsch-Russisches Gemeinschaftswerk" angege-
ben. Veranstaltungsort war der Hörsaal D, Gebäu-
de 5 der Clausewitz-Kaserne, Führungsakademie der 
Bundeswehr. Der Verteiler dieses Befehls be-
schränkte sich auf den angesprochenen Adressaten

-

kreis des Akademiestabes; der Kommandeur der 
Führungsakademie gehörte nicht zu den Adressaten. 

Oberst i. G. Schwarzer hat zu der unterlassenen Infor-
mation an den Kommandeur der Führungsakademie 
erklärt, es habe sich hierbei um ein bürokratisches 
Versehen gehandelt. Eine Weiterbildungsveranstal

-

tung des Akademiestabes halte er grundsätzlich für 
angemessen wichtig, um den Kommandeur der Füh-
rungsakademie mittels des dazu erstellten Befehls zu 
unterrichten. Daß er hierzu auch keine Information in 
der Morgenlage gegeben habe, erklärte er damit, 
daß der für den 23. Januar 1995, dem Tag vor dem 
Vortrag Roeders, angekündigte Besuch des neuen 
Stellvertreters des Generalinspekteurs weit wichtiger 
gewesen sei. Außerdem sei die Qualität der Vortrags-
veranstaltung von Person und Inhalt nicht so heraus- 
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ragend im Vergleich zu anderen Veranstaltungen an 
der Führungsakademie gewesen, daß ihr nun ein be-
sonderer Rang zugekommen wäre. Er hätte z. B. nie 
erwogen vorzuschlagen, den Vortrag vor einem Fo-
rum wie den Teilnehmern der Generalstabsausbil-
dung zu präsentieren. 

Nach Aussage des Generalleutnant Dr. Olboeter vor 
dem Untersuchungsausschuß habe er nach der Mor-
genrunde am 24. Januar 1995 Hamburg verlassen 
und sei am 27. Januar 1995 zurückgekehrt. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat ausgesagt, am 24. Janu-
ar 1995 habe auf Wunsch des Chef des Akademiesta-
bes ein Gespräch zwischen Oberst i. G. Schwarzer 
und Manfred Roeder stattgefunden. Manfred Roeder 
habe dem Chef des Akademiestabes in seinem Bei-
sein noch einmal persönlich seinen Werdegang und 
das Konzept für seinen Vortrag vorgestellt. Der 
Wunsch Roeders nach Aufnahme seines Vortrags 
mittels einer mitgebrachten Video-Kamera sei abge-
lehnt worden. 

Nach Aussage des Oberst i. G. Schwarzer habe die 
Vorstellung und das Thema des Manfred Roeder kei-
nerlei Anlaß gegeben, an der Seriosität Roeders zu 
zweifeln. Roeder sei ihm als reizender, eloquenter, 
engagierter Mensch erschienen. Er habe sich in dem 
ausführlichen Gespräch als Rechtsanwalt aus Stutt-
gart  vorgestellt, der nach erfolgreichem Berufsleben 
jetzt Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten 
habe, sich um diejenigen Dinge zu kümmern, die 
ihm am Herzen lägen. Dazu habe er sich im Rahmen 
seiner Mitarbeit beim Deutsch-Russischen Gemein-
schaftswerk die Aussöhnung von Deutschen und 
Russen auf die Fahnen geschrieben. 

Er selbst - Oberst i. G. Schwarzer - habe dem Man-
fred Roeder die Aufgabenstellung der Führungsaka-
demie der Bundeswehr erläutert und dabei auch 
über die Aktivitäten an der Akademie gesprochen, 
die der Völkerverständigung dienten. Er habe den an 
der Führungsakademie herrschenden Geist darge-
stellt, so daß Roeder habe erkennen müssen, daß für 
seine Ideologie kein Platz sei. 

Ausgehend von dem Grundkonsens der Führungs-
akademie, daß Personen mit Belastungen aus ihrer 
politischen Vergangenheit als Redner nicht in Frage 
kämen, und aufgrund des positiven Eindrucks von 
Roeder habe er keine Nachforschungen über ihn 
durch den S 2 des Stabes veranlaßt. Der Verfassungs-
schutzbericht habe nicht zu seiner regelmäßigen 
Lektüre gehört und sei auch nicht im Rahmen regel-
mäßiger Informationen an die Angehörigen des Sta-
bes behandelt worden. Er habe zwar regelmäßig 
Dienstaufsicht über den S 2-Bereich seines Stabes 
geübt, halte aber das Lesen des Verfassungsschutz-
berichts nicht für eine Verpflichtung des Chef des 
Akademiestabes. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat erklärt, daß er in 
der Zeit, in der er Kommandeur der Führungsakade-
mie gewesen sei, keinen Verfassungsschutzbericht 
erhalten habe. 

Am Nachmittag des 24. Januar 1995 versammelten 
sich etwa 25 bis 30 Angehörige des Akademiestabes 
zur Weiterbildungsveranstaltung in einem Hörsaal 

des Fachbereichs Führungslehre Luftwaffe. Manfred 
Roeder habe sich den Zuhörern selbst mit Angaben 
zu Name, Beruf, Wohnort und Funktion im Deutsch-
Russischen Gemeinschaftswerk vorgestellt. Gegen-
stand des Vortrags sei im wesentlichen die Darstel-
lung der Lebensgeschichte der Rußlanddeutschen in 
Kasachstan und die Aktivitäten des Deutsch-Russi-
schen Gemeinschaftswerks im Rahmen von Umsied-
lungsaktionen von Teilen der Rußlanddeutschen 
nach Nord-Ostpreußen gewesen. Roeder habe den 
Zuhörern den Eindruck vermittelt, daß das Deutsch-
Russische Gemeinschaftswerk im Einverständnis mit 
dem Verwaltungschef Kaliningrads handele. Ob In-
formationsmaterial über das Deutsch-Russische Ge-
meinschaftswerk ausgelegt war, ist nicht mehr ein-
deutig zu ermitteln. 

Oberst i. G. Schwarzer hat zum Inhalt des Vortrages 
ergänzt, daß Roeder auch die Notwendigkeit von 
Geldsammlungen für das Deutsch-Russische Ge-
meinschaftswerk dargestellt habe. Zu einer Samm-
lung sei es aber nicht gekommen. 

c) Abendveranstaltung 

Das für die Verabschiedung des Offiziers vorgese-
hene festliche Abendessen fand in der General-Bau-
dissin-Kaserne statt. Manfred Roeder nahm an dem 
Abendessen, bei dem der zu verabschiedende Offi-
zier im Mittelpunkt stand, auf Einladung von Oberst 
i. G. Schwarzer teil. 

Oberst i. G. Schwarzer hat dazu vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, er hätte es als unhöflich 
empfunden, wenn er den noch anwesenden Redner 
Roeder nicht zu dem nach dem Vortrag stattfinden-
den Essen eingeladen hätte. Seine in diesem Moment 
ausgesprochene Einladung habe Roeder angenom-
men. 

Nach Aussage von Oberstleutnant i. G. Pahl sei Man-
fred Roeder in diesem Teilnehmerkreis nicht aufge-
fallen; rechtsradikale Äußerungen habe er nicht ge-
tan. Der Abend sei um 20.30 Uhr beendet worden. 

Er hat weiter ausgeführt, auf Veranlassung des Chef 
des Akademiestabes und wie in der Vorbereitung ab-
gesprochen, habe Manfred Roeder nach der Veran-
staltung in der Kaserne übernachtet und am näch-
sten Tag dort  gefrühstückt. Dann sei er auf seine Ver-
anlassung mit einem Bundeswehrfahrzeug zum Haus 
des Herrn Vissing in der Nachbarschaft der Füh-
rungsakademie gefahren worden. 

Oberst i. G. Schwarzer hat hierzu erklärt, es entspre-
che dem normalen Stil der Akademie, einen Redner, 
der nach seinem Vortrag nicht mehr nach Hause fah-
ren könne, bei der Akademie unterzubringen und 
ihm ein Frühstück anzubieten. 

Ein Honorar oder Erstattung von Reisekosten seitens 
der Truppenverwaltung der Führungsakademie wur-
den an Roeder nicht gezahlt. 

d) Aufdeckung der Identität Manfred Roeders und weitere Be-
handlung 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat zur Aufdeckung 
der Identität Manfred Roeders vor dem Untersu

-

chungsausschuß ausgeführt, er habe am 15. Mai 
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1995 mit Oberst i. G. Schwarzer und mehreren ande-
ren Akademieangehörigen beim Mittagessen am 
gleichen Tisch gesessen. Er selbst sei in der Woche 
vom 15. bis 18. Mai 1995 zur Einarbeitung und Vor-
bereitung seiner Verwendung ab 1. Oktober 1995 an 
der Führungsakademie gewesen. Gesprächsthema 
sei die Kooperation der Nato-Staaten mit den Staaten 
des ehemaligen Warschauer Paktes im Ostseeraum 
gewesen. Im Rahmen des Gesprächs habe Oberst 
i. G. Schwarzer erwähnt, daß er kürzlich einen guten 
Referenten zum Thema Kaliningradskaja Oblast ein-
geladen habe. Auf seine Nachfrage hin habe Oberst 
i. G. Schwarzer den Namen Manfred Roeder als Refe-
renten des Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerks 
genannt. 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat erklärt, sowohl der 
Name Roeder als auch das „Deutsch-Russische-Ge-
meinschaftswerk" seien ihm aus der schule und sei-
nem privaten Umfeld bekannt gewesen. Er habe den 
Chef des Akademiestabes über seinen Verdacht auf-
geklärt, daß es sich bei Roeder um den bekannten 
ehemaligen Rechtsterroristen handele. Bis zu diesem 
Moment sei Oberst i. G. Schwarzer fest davon über-
zeugt gewesen, daß er einen kenntnisreichen honori-
gen Referenten geworben habe. Er habe erschrocken 
reagiert, ihn aber nicht aufgefordert, zu schweigen. 
Auf Bitten des Chef des Akademiestabes habe er 
dann eine Kopie des Verfassungsschutzberichtes er-
stellt und diese kurz darauf im Vorzimmer des Chefs 
abgegeben. Dem Vorzimmer des Kommandeurs habe 
er keine Kopie übergeben; das habe er für eine Sache 
des Chefs gehalten. 
Am gleichen Tag unterrichtete auch ein weiterer An-
gehörige des Akademiestabes - Hauptmann L.  - 
den  Chef des Akademiestabes über die wahre Identi-
tät Manfred Roeders, nachdem er am 14. Mai 1995 
zur Person Roeders in einer Fernsehsendung Nähe-
res erfahren hatte. 

Am Morgen des 2. Juni 1995 konfrontierte Oberst 
i. G. Schwarzer daraufhin Oberstleutnant i. G. Pahl 
mit dem Sachverhalt. 
Oberstleutnant i. G. Pahl hat ausgeführt, ihn habe be-
sonders betroffen' gemacht, daß er als „eingefleisch-
ter Sicherheitsfanatiker" trotz seiner sonst üblichen 
Vorsicht so hereingefallen sei. 
Oberst i. G. Schwarzer hat über dieses Gespräch wei-
ter ausgeführt, Oberstleutnant i. G. Pahl habe ihm 
über den Vorlauf und die erste Kontaktaufnahme des 
Herrn Vissing und Herrn Roeder berichtet. Dabei ha-
be er zum ersten Mal  den.  Namen Vissing gehört. In 
der Folgezeit habe er mit den Teilnehmern an der 
Weiterbildungsveranstaltung Gespräche über den 
Vortrag Manfred Roeders geführt, um sein eigenes 
Urteil über die Vortragsveranstaltung zu überprüfen, 
daß nämlich nichts Rechtsradikales im Vortrag oder 
in Einzelgesprächen stattgefunden habe. Sein eige-
ner positiver Eindruck sei durch diese Gespräche be-
stätigt worden. Seine Gesprächspartner hätten ihm 
von dieser Veranstaltung einen rundherum positiven 
Eindruck wiedergegeben. 
Auch der derzeitige Kommandeur der Führungsaka-
demie, Konteradmiral Lange, hat dazu erklärt, nach 
seinem Wissensstand hätten alle Teilnehmer einen 
unverdächtigen Eindruck von dem Vortrag gehabt. 

Es sei nicht der Fall gewesen, daß an dem Tag des 
Vortrags aufgrund des Themas bei irgendjemanden 
„die Alarmglocken" angegangen seien. 

Oberst i. G. Schwarzer und Oberstleutnant i. G. Pahl 
haben übereinstimmend weiter ausgeführt, in einer 
Stabsbesprechung am 2. Juni 1995 habe der Chef 
des Akademiestabes die wahre Identität Manfred 
Roeders offengelegt. In dieser Stabsbesprechung sei 
im Kreis der Abteilungsleiter über die Frage disku-
tiert worden, ob das Auftreten Roeders zu melden 
sei. Der Chef des Akademiestabes - Oberst i. G. 
Schwarzer - habe den Teilnehmern erklärt, daß 
nichts weiter zu veranlassen sei, daß hoffentlich Gras 
über die Sache wachsen werde und daß in Zukunft 
die Auswahl von Referenten mit noch mehr Sorgfalt 
vorgenommen werden müsse. 

Nach Aussage von Oberst i. G. Schwarzer habe er 
sich in dieser einzigen Stabsbesprechung am 2. Juni 
1995 zu diesem Thema dazu bekannt, daß mit der 
Einladung Manfred Roeders ein Fehler gemacht wor-
den sei. Den Vorgang selbst habe er damals nicht für 
meldepflichtig gehalten, weil die Veranstaltung 
keine Anzeichen rechtsradikalen Handelns und Den-
kens Roeders, sondern ein humanitäres Anliegen ha-
be erkennen lassen, Roeder sich im weiteren Zeitab-
lauf nicht mit seinem Auftreten an der Führungsaka-
demie gebrüstet habe und es sich letztlich um einen 
einmaligen Vorfall gehandelt habe. Darüber habe 
auch bei den Teilnehmern der Stabsbesprechung 
Konsens bestanden. Eine einvernehmliche Sprachre-
gelung oder gar ein Redeverbot habe nicht bestan-
den. Nach seiner damaligen Einschätzung, die er 
heute als Fehlbeurteilung erkennen müsse, hätte 
auch der Kommandeur nicht zu einer anderen Ein-
schätzung der Lage kommen können, als daß „etwas 
Unanständiges geschehen sei und die Peinlichkeit" 
bleibe. Er habe seinen Kommandeur nicht beunruhi-
gen wollen, da der die Sache auch nicht hätte bes-
sern können. Ein Verhalten nach der Devise „Melden 
macht frei" sei ihm als ein ungerechtfertigtes Ver-
schieben eines Problems erschienen. Die unterlas-
sene Meldung an den Kommandeur sei ihm nicht il-
loyal erschienen. Ein untergeordneter Gesichtspunkt 
sei es gewesen, daß er mit seiner Entscheidung auch 
eine große Last von Oberstleutnant i. G. Pahl genom-
men habe. 

Er - Oberst i. G. Schwarzer - habe weiterhin befoh-
len, daß eventuelle Kontakte beendet werden sollten, 
die von dieser rechtsradikalen Seite noch geknüpft 
werden könnten. Anlaß hierfür sei gewesen, daß 
Hauptmann L. im Mai 1995 Propagandamaterial zu-
gesandt erhalten habe. Hierauf sei er mit Hauptmann 
L. übereingekommen, daß im Wiederholungsfall Roe-
der ein Schreiben erhalten sollte, mit dem Haupt-
mann L. sich die weitere Zusendung von Mate rial 
verbitte. Das sei aber kein Anlaß gewesen, den er 
dem Kommandeur habe melden müssen. Weitere 
Kontakte aus dem Umfeld Roeders zu einem Ange-
hörigen des Akademiestabes seien ihm nicht be-
kannt geworden. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat erklärt, er habe in der 
Folgezeit den Kontakt zu Herrn Vissing abgebro-
chen. 
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Mit Schreiben vom 10. Juni 1995 schrieb Manfred 
Roeder Oberstleutnant i. G. Pahl unter der Adresse 
der Führungsakademie an. Mit großem Staunen - so 
sein Schreiben - höre er von Herrn Vissing, welche 
Unruhe in der Akademie ausgebrochen sein solle 
über seinen Vortrag bzw. sein Erscheinen in der Aka-
demie. Gern habe er auf die Bitte von Herrn Pahl 
über die Arbeit des DRGW in Ostpreußen berichtet 
und sich über die Einladung gefreut. Wie ihm von 
Herrn Vissing berichtet worden sei, seien einige der 
Offiziere aus der Fassung geraten, weil bekannt ge-
worden sei, daß er einmal als „Rechtsextremist" 
durch ein Gericht verurteilt wurde. Oberstleutnant 
i. G. Pahl habe Herrn Vissing vorgehalten, daß er ihm 
nichts über die Umstände seiner [Roeders] Vorstrafe 
mitgeteilt habe. Dazu habe Herr Vissing aber auch 
kein Recht gehabt. 

In diesem Schreiben vertrat Manfred Roeder weiter 
die Auffassung, Bürger mit nationaler Gesinnung 
würden als „Rechte abgestempelt", „ links" könne 
man aber ohne großes Risiko sein. Er frage ihn, ob 
das der Staat sei, den er notfalls mit seinem Leben 
verteidigen werde. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat erklärt, wichtigstes Ar-
gument für seine unterlassene Meldung an den Kom-
mandeur der Führungsakademie sei sein Dank ge-
genüber dem Chef des Akademiestabes gewesen, 
keine Maßnahme gegen ihn ergriffen zu haben. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat zu seinem Kennt-
nisstand über den Roeder-Vortrag bekundet, er habe 
erstmals am 6. Dezember 1997 durch Anruf des Füh-
rungszentrums der Bundeswehr von diesem Vorgang 
erfahren. Eine Meldung sei von keinem der Akade-
mieangehörigen an ihn oder die hierarchischen Zwi-
schenebenen ergangen. 

Der derzeitige Kommandeur der Führungsakademie, 
Konteradmiral Lange hat erklärt, weder bei der 
Amtsübergabe noch bei einer sonstigen Gelegenheit 
sei er von Generalleutnant Dr. Olboeter über den 
Roeder-Vortrag unterrichtet worden. Informationen 
dazu habe er vor der ersten Erwähnung in der Presse 
im Dezember 1997 weder aus dem Bereich des Aka-
demiestabes noch auf einem sonstigen Weg außer-
halb oder innerhalb der Führungsakademie erhalten. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
4. März 1998 vor dem Untersuchungsausschuß er-
klärt, er habe von dem Roeder-Vortrag im Dezember 
1997 während seines Besuchs in Warschau von sei-
nem Pressesprecher erfahren. Die Namen der Herren 
Kölln, Vissing und K. seien ihm bis dahin unbekannt 
gewesen. Es gebe keine Sympathie mit Rechtsradi-
kalen im Bereich der Führungsakademie der Bun-
deswehr, auch nicht im Akademiestab der Führungs-
akademie. Er sei der Auffassung, daß mit der Einla-
dung des Manfred Roeder ein Organisationsfehler 
gemacht worden sei. Der Referent Roeder an der 
Führungsakademie sei an sich ein Skandal und das 
vorgetragene Thema nicht in Ordnung. Für einen In-
frastrukturstab hätte es andere Fortbildungsthemen 
geben müssen. Er kritisiere, daß diejenigen, die die 
Einladung an Manfred Roeder ausgesprochen hät-
ten, ihrer Sorgfaltspflicht zur Information über den 
Dozenten nicht genügt hätten. Ihnen sei zwar der 

Name des Manfred Roeder bekannt gewesen, nicht 
aber seine Identität. Die Führungsakademie sei eine 
Visitenkarte der Bundeswehr, die nicht durch Leicht-
fertigkeit befleckt werden dürfe. Denn nach außen - 
auch außenpolitisch - habe es so ausgesehen, als ha-
be es sich um eine programmatische Einladung der 
Führungsakademie gehandelt. Dies werde mit der 
Bundeswehr verbunden. 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat zum Informations-
stand der Angehörigen der Führungsakademie über 
den Roeder-Vortrag ausgesagt, im September 1995 
habe er während einer Mittagspause an einem Ge-
spräch von Akademieangehörigen teilgenommen, 
das sich um die Rahmenbedingungen des Roeder-
Vortrags gedreht habe. A llen Anwesenden sei be-
kannt gewesen, daß Roeder mit einem Dienstkraft-
fahrzeug gefahren worden sei und dies auch Gegen-
stand einer Stabsbesprechung gewesen sei. In ihm 
sei der Eindruck entstanden, die Sache sei an der 
Führungsakademie bekannt und es bedürfe keiner 
weiteren Initiative seinerseits, in irgendeiner Weise 
aktiv zu werden. Konkrete Anhaltspunkte dafür, daß 
in der Person des damaligen Kommandeurs liegende 
Gründe die Meldung der Akademieangehörigen an 
ihn verhindert hätten, habe er nicht gehabt. 

Nach Bekunden des Oberst i. G. Schwarzer habe er 
selbst auch nach der Aufdeckung der wahren Identi-
tät Manfred Roeders zu keiner Zeit die gedankliche 
Verbindung hergestellt zwischen dem Vortrag des 
Rechtsextremisten Roeder und den in der Führungs-
akademie abgestellten Kraftfahrzeugen für humani-
täre Zwecke. An dem Genehmigungsverfahren zum 
Unterstellen der Fahrzeuge sei er nicht beteiligt wor-
den. Es sei aber nicht ungewöhnlich, daß fremde 
Fahrzeuge im Bereich der Führungsakademie stün-
den. 

4. Behauptete rechtsextremistische Äußerungen auf dem 
Gelände der Führungsakademie am 18. Dezember 1997 

In seiner Vernehmung am 4. Februar 1998 hat Kon-
teradmiral Lange dem Untersuchungsausschuß über 
seinen Erkenntnisstand zu dem von der taz gemelde-
ten Vorfall berichtet. 

Durch die Meldung der taz seien Tag und Ort des an-
geblichen Vorfalls bekannt geworden. Er habe dar-
aufhin feststellen lassen, daß an diesem Tag neben 
dem üblichen Restaurationsbetrieb drei zusätzliche 
Veranstaltungen durchgeführt worden seien. Es habe 
sich um die Geburtstagsfeier eines Reservisten, eine 
Veranstaltung einer Reservisten-Vereinigung mit 20 
Teilnehmern und um eine Veranstaltung der Clause-
witz-Gesellschaft gehandelt. Auf die Information ei-
nes Akademieangehörigen, ausländische Lehrgangs-
teilnehmer seien Zeugen des Vorfalls gewesen, sei 
festgestellt worden, daß ein rumänischer Offizier und 
ein estnischer Zivilist in räumlicher Nähe zur Unter-
offizierheimgesellschaft untergebracht worden seien. 
Der Rumäne habe auf Befragen erklärt, nichts gehört 
zu haben. Der estnische Zivilist habe angegeben, die 
„Sieg-Heil" -Rufe gehört zu haben, während er in ei-
nem TV-Raum ferngesehen habe. Er habe jedoch 
nicht gesehen, wer gerufen habe. Zurückgekehrt auf 
seine Stube habe er dann aus einem Eingang des Ge-
bäudes gegen 21.30 Uhr Leute herausströmen sehen. 
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Er [Konteradmiral Lange] sei weiterhin bemüht, die-
jenigen zu finden, die sich zwar der Presse, aber 
nicht ihm anvertraut hätten. 

Er hat hierzu weiter ausgeführt, am Donnerstag, den 
29. [Januar 1998] habe er um 14.00 Uhr das Bundes-
ministerium der Verteidigung über seinen Erkennt-
nisstand informiert. Die ersten Äußerungen des Mini-
sters seien nach seinem Kenntnisstand gegen 
18.00 Uhr erfolgt. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
4. März 1998 zu diesem Vorfall ausgeführt, als Ergeb-
nis der Untersuchungen des Hamburgischen Landes-
kriminalamts stehe fest, daß der einzig bekannt ge-
wordene Zeuge die „Sieg-Heil" -Rufe mit „Wild-
Sau" -Rufen verwechselt habe. Diese seien von der 
Reservisten-Kameradschaft Hamburg-Niendorf, die 
in der Unteroffizierheim-Gesellschaft ihr regelmäßi-
ges Treffen durchgeführt habe, als Trinkspruch geru-
fen worden. 

Die in dem Artikel der taz bezeichneten „mehreren 
voneinander unabhängigen Quellen" bzw. „mehre-
ren anonymen Quellen" habe die Polizei nicht auffin-
den können. 

Versuche, in der Führungsakademie, bei der taz und 
einer Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
weitere Zeugen ausfindig zu machen, seien ohne po-
sitives Ergebnis geblieben. Dieses Ergebnis der poli-
zeilichen Untersuchung bestätige seine bereits ge-
gen 18.00 Uhr vor der Presse gemachte Aussage, daß 
er einen solchen Vorfall an der Führungsakademie 
für unmöglich halte. 

II. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zum 
Rechtsextremismus 

Bundesminister Rühe hat am 4. März 1998 zu den 
Vorfällen an der Führungsakademie ausgeführt, die 
Vorfälle an der Führungsakademie unterschieden 
sich von den sonstigen Fällen rechtsextremistischen 
Verhaltens in der Bundeswehr. Es gebe an der Füh-
rungsakademie keine Sympathie mit Rechtsextremi-
sten, auch nicht innerhalb des Akademiestabes. Von 
politischer Seite und von den Medien sei aber der 
Eindruck erweckt worden, es habe rechtsextremisti-
sches Fehlverhalten gegeben. Es sei in der Bericht-
erstattung nicht unterschieden worden, daß sich der 
Vortrag des Manfred Roeder vor Angehörigen des 
Akademiestabes und nicht im Kernbereich der Füh-
rungsakademie abgespielt habe. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat zu rechtsradikalem 
Verhalten an der Führungsakademie erklärt, er habe 
keinerlei Fälle, keine Tendenzen, keinerlei Anzei-
chen dieser Art in seiner Zeit als Kommandeur fest-
gestellt. Es gebe für ihn keinen Zweifel, daß die Bun-
deswehr in Fällen rechtsextremistischen Verhaltens 
Zeichen setzen müsse. Zu seiner Kenntnisnahme von 
Verfassungsschutzberichten hat er erklärt, in seiner 
Zeit als Kommandeur der Führungsakademie sei ihm 
der Verfassungsschutzbericht nicht zugegangen. Es 
sei ihm nicht bekannt gewesen, daß ein Exemplar in 
der Bibliothek vorhanden gewesen sei. 

Oberst i. G. Schwarzer hat hierzu ausgesagt, der Ver-
fassungsschutzbericht 1993 sei am 16. Januar 1995 in 

einem Exemplar in der Bibliothek der Führungsaka-
demie eingegangen. Das zeige, daß es sich um einen 
Bericht für an Sicherheitsfragen besonders Interes-
sierte handele. Im übrigen habe ihm der S 2 des Aka-
demiestabes regelmäßig von Fachtagungen berich-
tet. 

Major Dr. Hartmann hat über seine Beobachtungen 
zu rechtsextremistischem Verhalten an der Füh-
rungsakademie ausgeführt, extremistisches Verhal-
ten im Sinne von verfassungswidrig oder fremden-
feindlich habe es nicht gegeben. Wegen des hohen 
Anteils ausländischer Offiziere in den Lehrgängen 
wäre dies sofort aufgefallen. Dagegen wäre man im 
Kameradenkreis sofort eingeschritten. Im Gegenteil 
sei die Bereitschaft zum Engagement für ausländi-
sche Kameraden sehr hoch gewesen. Obwohl er viel 
mit Kameraden aus der Fallschirmjägertruppe zu tun 
gehabt habe, sei ihm auch bei diesen nichts aufgefal-
len. Auch bei den Dozenten und Tutoren seien Äuße-
rungen, die auf rechtsextremistisches Gedankengut 
hätten schließen lassen, nicht vorgekommen. 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat über rechtsextremi-
stisches Verhalten an der Führungsakademie ausge-
sagt, es gebe dort  keine „Braunen" und keinen 
„rechtsradikalen Sumpf". Es könne sein, daß der 
eine oder andere ein wenig mehr in pragmatischen, 
technokratischen Denkstrukturen denke und nicht 
ganz so pluralistisch sei. Das widerspreche aber nicht 
seiner Auffassung, daß an der Führungsakademie 
nichts Rechtsradikales zu finden sei. 

Konteradmiral Lange hat als Kommandeur der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr zu den von ihm ge-
troffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
rechtsrextremistischem Verhalten ausgeführt, einen 
Tag nach Bekanntwerden des Roeder-Vorfalls sei für 
den Grundlehrgang der Offiziersausbildung ein 
Pflichtseminar über Rechtsextremismus eingeführt 
worden. Seit 1993 gebe es Seminare über Rechtsex-
tremismus, über Erscheinungsformen des Rechtsex-
tremismus. Die Seminare würden mit großem Erfolg 
bei großem Interesse der Lehrgangsteilnehmer vom 
Fachbereich Sozialwissenschaften durchgeführt. Er 
habe zudem mit einer Weisung aus aktuellem Anlaß 
am 8. Dezember 1997 jeden Angehörigen der Füh-
rungsakademie aufgefordert, wachsam zu sein, den 
eigenen Bereich zu prüfen und Vorkommnisse zu 
melden. Von den Vorgesetzten habe er auf diesem 
Weg gefordert, aufklärend tätig zu werden. Zu Fra-
gen des Rechtsradikalismus dürfe es keine Unklar-
heit oder Nachlässigkeit geben. Es seien ihm auch 
keine linksextremistischen Vorfälle an der Führungs-
akademie bekannt. Aus der Roeder-Veranstaltung 
auf einen entsprechenden Geist an der Führungs-
akademie zu schließen, sei falsch. 

Zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsaka-
demie hat der Präsident des Amtes für den Militäri-
schen Abschirmdienst, Dr. von Hoegen, ausgesagt, 
Roeder und das Deutsch-Russische Gemeinschafts-
werk seien ein Problem des allgemeinen Verfas-
sungsschutzes, stünden im Verfassungsschutzbe-
richt, nicht aber im Mittelpunkt des Interesses des 
MAD. Roeder sei nicht mit besonderer Aufmerksam-
keit vom MAD registriert worden. Nach seiner Haft- 
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entlassung habe Roeder nicht mehr den Aufmerk-
samkeitswert in der Öffentlichkeit erlangt wie vorher. 
Sein Name habe sich deshalb vermutlich nicht genü-
gend eingeprägt. Er selber habe von dem Roeder-
Vortrag an der Führungsakademie der Bundeswehr 
aus der Presseauswertung erfahren. Auch wenn der 
Truppe Verfassungsschutzberichte zur Verfügung 
stünden, könne er niemanden zur Lektüre zwingen. 

In einer Ergänzung zu seiner Aussage hat er mitge-
teilt, daß die vierteljährlichen Informationen des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz für das 1. bis 
3. Quartal 1993 dem MAD-Amt vorgelegen hätten 
und ausgewertet worden seien. Aus den durch das 
Bundesamt für Verfassungsschutz zu Manfred Roe-
der und dem DRGW als offen verwertbar übermittel-
ten Informationen hätten sich keine Bezüge zur Bun-
deswehr oder Hinweise auf beabsichtigte Kontakte 
des Manfred Roeder zur Bundeswehr ergeben. Es ha-
be daher für den MAD keine Veranlassung gegeben, 
auf der Grundlage dieses Informationsstandes Unter-
richtungen des Bundesministeriums der Verteidi-
gung oder der Streitkräfte vorzunehmen. 

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, Dr. Frisch, hat hierzu ergänzt, auch in der 
Truppe werde nach auffälligen Merkmalen und Dar-
stellungen gesucht, daß jemand gegen die Verfas-
sung vorgehen wolle. Die Darstellungen des 
Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerks in den Ver-
fassungsschutzberichten enthielten solche Darlegun-
gen verfassungsfeindlicher Aktivitäten grundsätzlich 
nicht. Die Darstellungen hätten erst in zweiter Über-
legung Hintergründe zu rechtsextremistischen Be-
strebungen enthalten, denn Manfred Roeder sei es in 
erster Linie darum gegangen, eine Wiederansiedlung 
von Deutschen in den Ostgebieten zu fördern. Als 
Fernziel habe Roeder die Absicht gehabt, daß eines 
Tages möglichst viele Deutsche in dem Gebiet leben 
und dann wieder der Anschluß an Deutschland erfol-
ge. Keinesfalls habe Manfred Roeder in erster Linie 
den Nationalsozialismus wieder entstehen lassen 
wollen. Das könne dazu geführt haben, daß man in 
der Bundeswehr, in der auch die Verfassungsschutz-
berichte gelesen würden, keinen Anlaß gesehen ha-
be, hierüber eine Belehrung durchzuführen. Hin-
weise auf Manfred Roeder und das Deutsch-Russi-
sche Gemeinschaftswerk und seine Aktivitäten in 
Nord-Ostpreußen seien in die vierteljährlichen Infor-
mationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
zwar aufgenommen und auch an den MAD verteilt 
worden, jedoch sei bei diesen Darstellungen kein Be-
zug zwischen Ostpreußen und der Bundeswehr her-
gestellt worden. Über Materiallieferungen der Bun-
deswehr sei dort  nichts veröffentlicht worden. Er 
glaube nicht, daß auf dieser Grundlage irgend je-
mand in der Bundeswehr zu der Annahme gekom-
men sei, daß über Nord-Ostpreußen von Manfred 
Roeder ein Vortrag gehalten werde. Die vierteljährli-
chen Informationen seien ein Gesamtüberblick über 
den Stand sicherheitsgefährdender Bestrebungen. Er 
sehe in den vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
erstellten Berichten keinen Bezug zwischen der Bun-
deswehr und dem Deutsch-Russischen Gemein-
schaftswerk. 

Zur Frage der Zuordnung einer Person mit Namen 
„Roeder" oder „Röder" zu dem ehemaligen Rechts-
terroristen Manfred Roeder weise er darauf hin, daß 
allein im Kölner Telefonbuch der Name Roeder 22 
mal, der Name Röder 60 mal vorkomme. Nach seiner 
Auffassung habe der Name Roeder auch nicht allen 
Sicherheitsbeauftragten bekannt sein müssen; in die-
sem Bereich gelte es aber, im Zweifelsfall noch ein-
mal nachfragen zu müssen. Die Information über die 
Verbindung zwischen Roeder und einer amerikani-
schen rechtsextremistischen Gruppe sei vom Verfas-
sungsschutz an den MAD gegeben worden. Über die 
weitere Vorgehensweise wisse er nichts. Er betone 
auch, daß in der Bearbeitung solcher Vorkommnisse 
irgendwann einmal entschieden werden müsse, ob 
sich die Ermittlungen überhaupt lohnten. 

III. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zur 
Inneren Führung, ihren Rahmenbedingungen und ih-
rer Anwendung an der Führungsakademie der Bun-
deswehr 

1. Leitbild des Staatsbürgers in Uniform 

Der derzeitige Kommandeur der Führungsakademie, 
Konteradmiral Lange, hat zum Leitbild des Staatsbür-
gers in Uniform ausgeführt, es solle der moderne 
Stabsoffizier ausgebildet werden, der auf der Basis 
eines soliden Fachwissens und einer werteorientier-
ten Geisteshaltung effektiv seinen Dienst verrichte 
und ein selbstbewußter Repräsentant der Bundes-
wehr in der Bevölkerung sei. Die Rolle der Konzep-
tion der Inneren Führung sei entscheidend bei der 
Ausbildung an der Führungsakademie. Die Konzep-
tion der Inneren Führung ziehe sich wie ein roter Fa-
den durch die Ausbildung in der Akademie. Für ihn 
sei wichtig, daß die jungen Offiziere den Grundsatz 
von Befehl und Gehorsam durchdrängen, aber ge-
nauso auch die Grenzen von Befehl und Gehorsam 
erkennen würden. Feststellbar sei für ihn, daß die 
Konzeption der Inneren Führung durch den Aufga-
benwandel der Streitkräfte viel attraktiver und inter-
essanter geworden sei. Durch das neue Bild der Aus-
landseinsätze habe die Innere Führung und die poli-
tische Bildung einen viel höheren Stellenwert 
gewonnen. 

Zum Leitbild des Staatsbürgers in Uniform und zur 
Inneren Führung hat Generalleutnant Dr. Olboeter 
ausgeführt, Führen durch Auftrag und angemessene 
Delegation von Verantwortung entspreche dieser 
Konzeption. Davon abzuweichen habe zur Folge, daß 
Potential, Erfahrung, Kreativität und Motivation Un-
terstellter verkümmerten. Der Vorgesetzte müsse 
aber bereit sein, Verantwortung abzugeben, und be-
müht sein, immer den Kontakt zu halten, um zu se-
hen, ob 'diese Verantwortung im Sinne des Ganzen 
verstanden werde. 

Zur Inneren Führung hat Oberst i. G. Schwarzer dar-
gestellt, es bedeute für ihn ein Ernstnehmen anderer 
Menschen und Entgegenbringen von Vertrauen und 
Fürsorge. Das sei ein fortlaufender Prozeß. Das be-
achte er selber so und erwarte von seinen Vorgesetz-
ten, daß sie auch mit ihm so umgingen. Fürsorge für 
einen Untergebenen ginge aber nicht so weit, daß er 
eine notwendige Meldung an einen Vorgesetzten un-
terlasse. Er habe den Angehörigen seines Stabes im- 
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mer wieder gesagt, er brauche keine Ja-Sager, son-
dern Leute, die ihre Überzeugung auch in schwieri-
ger Lage äußerten. Er sei allerdings auch der Auffas-
sung, daß eine Entscheidung, wenn sie gefallen sei, 
von allen mit Loyalität getragen werden müsse. Auch 
das habe er den Angehörigen seines Stabes wieder-
holt gesagt. Es habe im Akademiestab ehemalige Ba-
taillonskommandeure gegeben, mit denen man nicht 
in Unterrichtsveranstaltungen die Grundsätze der In-
neren Führung habe erörtern müssen. Es habe auch 
zivile Mitarbeiter gegeben, für die Innere Führung 
einen anderen Stellenwert habe als für Soldaten. Er 
habe es nicht für nötig erachtet, unter diesen Um-
ständen Unterrichtsveranstaltungen über Innere 
Führung durchzuführen. Grundsätze der Inneren 
Führung müsse man eher im Alltag praktizieren oder 
sie vorleben. 

2. Menschenführung 

Zum inneren Gefüge des Akademiestabes hat Oberst 
i. G. Schwarzer ausgesagt, der Stab sei heterogen zu-
sammengesetzt gewesen. Es habe keine wesentli-
chen Probleme mit Motivation, Stimmungslage, Zu-
sammengehörigkeitsgefühl gegeben. Aufgrund der 
besonderen Zusammensetzung des Akademiestabes 
sei es aber eine schwierige Aufgabe gewesen, die 
Angehörigen zusammenzuführen. Es habe ständig 
die Gefahr bestanden, daß jemand sti ll  vor sich hinar-
beite und das Geschehen um ihn herum nicht mehr 
zur Kenntnis nehme. Mit mehr oder weniger gutem 
Erfolg habe er dagegen angesteuert. Er habe immer 
wieder Besprechungen dazu benutzt, den Angehöri-
gen des Akademiestabes die Einbindung des Stabes 
in die Gesamtaufgabenstellung der Akademie zu 
verdeutlichen. Gelegentliche gesellige Veranstaltun-
gen seien notwendig gewesen, um eine Art  „Wir-Ge-
fühl" in der heterogenen Gruppe der Stabsangehöri-
gen zu erzeugen. Deswegen habe er nach befohle-
nen Veranstaltungen wie der Vortragsveranstaltung 
gerne noch einen geselligen Teil angeschlossen. 

Oberstleutnant i. G. Pahl hat zur Zusammensetzung 
des Offizierskorps im Akademiestab ausgeführt, es 
gebe kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das 
Dienstgradniveau erstrecke sich vom Oberst B 3 bis 
zum Leutnant. Anders als in der Truppe treffe man 
sich nicht abends auf ein Bier. Sein Versuch, eine 
morgendliche Kaffeerunde einzuführen, sei nach ei-
ner gewissen Zeit gescheitert. 

Über das Verhältnis des Akademiestabes zum Lehr-
betrieb der Führungsakademie hat Konteradmiral 
Lange dargestellt, der Akademiestab sei vergleich-
bar mit dem Versorgungsstab eines Batai llons. Trotz 
der räumlichen Nähe habe er aber nichts direkt mit 
dem Lehrbetrieb der Führungsakademie zu tun. Er 
als Kommandeur binde den Stab jetzt noch enger in 
das Gesamtgefüge der Akademie ein. Bei den Stabs-
angehörigen solle das Gefühl verhindert werden, sie 
bildeten einen eigenen Kern innerhalb der Füh-
rungsakademie. Er wolle erreichen, daß sich die 
Stabsangehörigen auch menschlich dazugehörig 
fühlten, indem er die Wertigkeit des Akademiestabes 
anhebe. Dazu habe er durch Hereinnahme von hoch-
qualifizierten Personen aus dem Bereich der Lehre 
und aus dem Bereich der Lehrgänge in den Stab hin-

ein und nicht zuletzt auch durch Veränderungen in 
der Dotierung versucht, den Stab auch moralisch auf-
zuwerten. Es sei schwierig, hierzu eine optimale Or-
ganisation zu finden. Er wolle das gesamte Personal 
mehr durchmischen. 

Bundesminister Rühe hat am 4. März 1998 ausgesagt, 
er sehe keine „Kluft" zwischen Akademiestab und 
Lehrbetrieb der Führungsakademie. Die Zuständig-
keiten seien klar geregelt. Der Akademiestab sei für 
die gesamte Infrastruktur der Führungsakademie zu-
ständig. 

Oberst i. G. Schwarzer hat zum Verhältnis des Aka-
demiestabes zum Lehrbetrieb an der Führungsaka-
demie ausgesagt, es gebe viele Berührungspunkte 
zwischen Stab und Lehre. Er habe den Angehörigen 
des Akademiestabes zu vermitteln versucht, daß der 
Stab eine wichtige Dienstleistungsfunktion für den 
Betrieb der Akademie und für das gute Gelingen des 
Werkes sei. Mit der Bezeichnung „Hausmeister" sei 
dies nicht ausreichend beschrieben. 

Major Dr. Hartmann hat hierzu ausgesagt, das 
Stammpersonal sei für die Lehrgangsteilnehmer sehr 
weit weg und unauffällig gewesen. Es habe von den 
Lehrgangsteilnehmern kein Interesse am Stab be-
standen. Auch als Sprecher des Konsiliums der Lehr-
gangsteilnehmer des Generalstabslehrgangs des 
Jahres 1995 habe er von dem Vorfall nichts gehört. 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat über das Verhältnis 
zwischen Akademiestab und Lehrbetrieb ausgesagt, 
er halte den Stab nicht für isoliert. Die gesamte Füh-
rungsakademie sei so groß, daß auch die Fachberei-
che in weiten Teilen ein Eigenleben führten. Eine 
gute Gelegenheit zu Kontakten mit anderen Angehö-
rigen der Führungsakademie seien Mahlzeiten in der 
Kantine, in der ohne Rangordnung die Sitze einge-
nommen würden. 

Zum Führungsverhalten und zum Klima an der Füh-
rungsakademie hat Bundesminister Rühe in seiner 
Vernehmung am 4. März 1998 erklärt, in den letzten 
Jahren habe die Führungsakademie aus dem Kreis 
ihrer Besucher immer höchstes Lob erhalten. Be-
merkbar sei, daß die öffentliche Diskussion um die 
Vorfälle an der Führungsakademie das K lima an ihr 
beeinflusse. Auf der anderen Seite sei die Truppe 
aber gefestigt. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat zu seinem Füh-
rungsverhalten erklärt, es entspräche seiner Vorstel-
lung von Innerer Führung und Führen durch Auftrag. 
An der Führungsakademie habe es hocherfahrene 
Mitarbeiter gegeben, was für diesen Führungsstil 
ideal gewesen sei. Hätte man aufgehört, hier das 
Führen mit Auftrag zu praktizieren, hätte dies auch 
einen Multiplikationseffekt in die Streitkräfte gehabt. 
Alle diejenigen, die an dieser Systematik beteiligt 
gewesen seien, hätten als hocherfahrene Offiziere ih-
re Verantwortung auch tragen wollen, um selbst 
kreativ tätig sein zu können und ihrerseits wieder 
Verantwortung abgeben zu können. Dieser Auffas-
sung habe auch die morgendliche Lage, die Morgen-
runde, entsprochen. Das sei das Forum gewesen, in 
dem offene Fragen angesprochen worden seien. Je-
der der Beteiligten habe so denselben Kenntnisstand 
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erhalten und sei in die Verantwortung einbezogen 
worden. Alle seien davon überzeugt gewesen, daß 
die Morgenrunde die richtige Einrichtung gewesen 
sei. Ein Vorgesetzter könne nicht a lles wissen und 
auch nicht alles wollen. Seine Untergebenen müßten 
wissen, was sie in seinem Sinne erreichen sollten. Er 
habe so niemals das Gefühl gehabt, ein einsamer 
Kommandeur oder Vorgesetzter gewesen zu sein. Er 
sei auch der Auffassung, daß er nicht den Ruf eines 
„scharfen Hundes" trage. 

Es sei für ihn keine Frage des Führungsstils, daß ihn 
kein Angehöriger der Führungsakademie über den 
Roeder-Vortrag informiert habe. Die Meldung sei 
nicht nur an ihn, sondern auch an seine Vertreter 
nicht erfolgt. Er habe keine Erklärung dafür, daß ge-
rade an dieser Stelle die Durchlässigkeit gefehlt ha-
be. Ihn erstaune die Behauptung, er habe nicht hin-
reichende Nähe zu allen Kreisen der Führungsaka-
demie gehabt. Richtig sei aber, daß nicht von jedem 
Gespräch an der Akademie Kenntnis gehabt haben 
könne. Mit denjenigen, die in der Führungsakade-
mie entscheidend gewesen seien, habe er eine Viel- 
zahl persönlicher Gespräche und Begegnungen ge-
habt. Er sei vielen von ihnen auch durch seine Vor-
verwendungen persönlich bekannt gewesen. 
Dennoch bleibe das Problem, daß ein Kommandeur 
nicht in dem vom ihm gewünschten Maße mit jedem 
und allen den Kontakt haben könne, den er gerne 
gepflegt hätte. 

Ferngehalten von der Führungsakademie habe ihn 
vor allem sein Bemühen bei Dienstantritt, möglichst 
schnell Kontakt zu den Kollegen in den Bündnislän-
dern aufzunehmen. Dies sei zwingend, weil die Füh-
rungsakademie den Kontakt und den Konnex in der 
Ausbildung gesucht und stärken gewollt habe und 
die Internationalität und die Einbindung in das 
Bündnis auf keinen Fall Schaden habe nehmen dür-
fen. Dies sei zeitaufwendig gewesen. Zu dieser Zeit 
seien auch die Verpflichtungen in den mittelosteuro-
päischen und südosteuropäischen Ländern erheblich 
gestiegen. Er habe versucht, an der Führungsakade-
mie nicht den Eindruck entstehen zu lassen, vor lau-
ter Aktivitäten im Bereich MOE/SOE-Staaten seien 
die Partner im Bündnis vergessen. Zur gleichen Zeit 
habe er versuchen müssen, die in- und ausländi-
schen Verpflichtungen wahrzunehmen und inner-
halb der Führungsakademie den Kontakt zu halten. 
Es sei für einen Kommandeur der Akademie kurz vor 
der Quadratur des Kreises. 

Mit Schreiben vom 27. April 1998 hat das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung die dienstlich bedingten 
Abwesenheiten des Kommandeurs der Führungs-
akademie und die hochrangigen Besucher mit Prä-
senz-/Betreuungspflicht durch den Kommandeur 
mitgeteilt. Danach sei er 1994 an 43 Tagen im Aus-
land und an 27 Tagen im Inland dienstlich bedingt 
abwesend gewesen und habe 72 hochrangige Besu-
cher an der Führungsakademie betreut. Im Jahr 1995 
sei er an 27 Tagen dienstlich bedingt von der Füh-
rungsakademie abwesend gewesen. Er habe in die-
sem Jahr 74 hochrangige Besucher an der Führungs-
akademie betreut. 

Zum Führungsstil des ehemaligen Kommandeurs der 
Führungsakademie, Generalmajor Dr. Olboeter, hat 
Oberst a. D. Klasing erklärt, er habe den Führungsstil 
seines Kommandeurs als ausgesprochen angenehm 
und offen in Erinnerung. Zum damaligen Zeitpunkt 
sei der Kommandeur ein aufgeschlossener, freundli-
cher Vorgesetzter gewesen, mit dem man gut ein of-
fenes Wort  habe reden können. 

Oberst i. G. Schwarzer hat ausgesagt, es habe ein 
sehr vertrauensvolles Verhältnis zum damaligen 
Kommandeur der Führungsakademie, Generalmajor 
Dr. Olboeter, bestanden. Er habe seine Rolle bei Ge-
neralmajor Dr. Olboeter immer so verstanden, daß er 
ihm den Rücken freihalte von allem, was für den Be-
trieb der Akademie erforderlich sei, damit er sich auf 
die Angelegenheiten der Lehre und der Vertretung 
der Akademie nach außen konzentrieren könne. Es 
sei ihm nach Bekanntwerden der wahren Identität 
Roeders als falsch erschienen, Dr. Olboeter durch 
„Melden macht frei" das Problem zuzuschieben, 
ohne daß dieser Verantwortung für die Ursache ge-
habt habe. Es gebe im übrigen auch eine Verantwor-
tung jeder Führungsebene. Es werde nicht alles ge-
meldet, andernfalls werde der Nächsthöhere von In-
formationen „erschlagen" . Er sei der Auffassung, 
daß der Kommandeur mit der A rt  und Weise der Füh-
rung des Akademiestabes zufrieden gewesen sei. 

Es habe über die Morgenrunde hinaus viele Möglich-
keiten gegeben, Generalmajor Dr. Olboeter über 
Wissenswertes zu informieren. Er habe sich - nicht 
nur im Rahmen der Morgenrunde - alles das vortra-
gen lassen, was über den Bereich des Normalen hin-
ausgegangen sei. 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat zum Führungsver-
halten des Kommandeurs der Führungsakademie 
Generalmajor Dr. Olboeter ausgesagt, man habe vor 
ihm keine Angst haben müssen. Es sei ihm unver-
ständlich, warum der Chef des Stabes diese Meldung 
nicht gemacht habe. Er habe nicht erkennen können, 
daß man Generalmajor Dr. Olboeter als Kommandeur 
und Führungsperson weniger Vertrauen als Konter-
admiral Lange entgegengebracht habe. Subjektiv 
habe er manchmal den Eindruck, daß eine pannen-
freie, lautlos funktionierende Führungsakademie ge-
wollt sei. 

Zur Zivilcourage und zum Meldeverhalten hat Bun-
desminister Rühe am 4. März 1998 ausgesagt, er 
halte die Annahme für falsch, daß der einen Fehler 
Meldende wegen dieser Meldung benachteiligt wer-
de. Wenn Fehler gemacht würden, müßten sie ge-
meldet werden, um den Folgen begegnen zu kön-
nen. Wenn jemand Kenntnis von etwas erlange, was 
nicht in Ordnung sei, müsse er auch die Courage auf-
bringen, sich der Sache anzunehmen. Das gestiege-
ne Meldeverhalten der Truppe zeige, daß sie nicht 
eingeschüchtert sei und seine Forderung verstanden 
habe, das Notwendige sofort zu melden, damit er 
entsprechend reagieren könne. Das Meldeklima sei 
gut. Er selber lege Wert darauf, von seinen Mitarbei-
tern  Argumente und Gegenargumente zu erfahren, 
damit er später nicht überrascht werde. Anzeichen 
für falschen Korpsgeist könne er nicht erkennen. 
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Zur Zivilcourage und dem Meldeverhalten hat 
Oberst i. G. Schwarzer vor der Untersuchungsaus-
schuß erklärt, es gebe einen Grundkonsens inner-
halb des Offizierskorps der Bundeswehr, daß man 
nicht aus Karriererücksicht eine notwendige Mel-
dung unterlasse. Derartige Karriererücksichtnahme 
sei unfein. Er hoffe, daß in der Bundeswehr Männer 
seien, die auch in unbequemen Situationen zu ihrer 
Verantwortung stünden. Das Führungsprinzip des 
„Führens mit Auftrag" verlange, seinen Untergebe-
nen Vertrauen entgegenzubringen. Es werde aller-
dings auch erwartet, daß der Untergebene im Inter-
esse der nächsthöheren Stelle mitdenke und auch 
verantwortungsbewußt handele. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat als vermutlichen 
Grund für die unterlassene Meldung von Oberst i. G. 
Schwarzer angegeben, er gehe von einer Fehlein-
schätzung von Oberst i. G. Schwarzer aus, nicht von 
Angst vor Nachteilen für die eigene Person. Denkbar 
sei für ihn auch, daß sich Oberst i. G. Schwarzer von 
der Fürsorge für die an den Vorfällen beteiligten Sol-
daten habe leiten lassen. Aus seiner Sicht gehöre 
auch sehr viel Mut dazu, nicht zu melden. Oberst 
i. G. Schwarzer könne man die Courage nicht abspre-
chen. Er halte es für ausgeschlossen, daß man ihm 
den Roeder-Vortrag nicht gemeldet habe, um seine 
damals anstehende Beförderung zum Abteilungslei-
ter Personal im Bundesministerium der Verteidigung 
nicht zu gefährden. Nachvollziehen könne er, daß 
nach der Entscheidung von Oberst i. G. Schwarzer 
keiner der anderen Stabsangehörigen eine Meldung 
gemacht habe. Diese hätten die Entscheidung ihres 
Chef des Stabes respektiert. Für nicht dem Stab An-
gehörende sei es ein Problem innerhalb des Akade-
miestabes gewesen. Keinesfalls habe ein nicht dem 
Stab Angehörender befürchten müssen, Nachteile 
durch eine derartige Meldung zu erleiden. Für ihn 
als Kommandeur hätte es dann nur die Pflicht zur 
Aufklärung der Dinge gegeben, nicht die Güterab-
wägung. 

Oberstleutnant i. G. Barandat hat zur Zivilcourage 
und zum Meldeverhalten erklärt, er habe an sich 
selbst - nicht während seiner Zeit an der Führungs-
akademie - erfahren; welche Folgen die Umgehung 
des nächsten Vorgesetzten bei einer Meldung habe 
und mit welchen Maßnahmen das geahndet werden 
könne. In seiner Zeit als Kompaniechef habe er nie 
gefordert, daß ihm Dinge gemeldet werden müßten. 
Das hätte auch als Aufforderung zur Denunziation 
aufgefaßt werden können. Er sei der Auffassung, daß 
Vorgesetzte sich genügend Zeit für ihre Soldaten 
nehmen müßten. In präventiv geführten Gesprächen 
erführe der Vorgesetzte viel mehr als durch irgend-
eine Weisung oder einen Befehl. Er stelle jedoch bei 
seinen Lehrgangsteilnehmern zunehmend fest, daß 
diese unter den Belastungen des täglichen Dienstbe-
triebs nicht mehr zu Gesprächen kämen. Er halte je-
doch auch die nach Bekanntwerden der Vorfälle er-
gangene Weisung des Kommandeurs, alle noch nicht 
bekannten Vorfälle zu melden, für richtig und zweck-
mäßig. 

Zum Informationsverhalten an der Führungsakade-
mie hat Konteradmiral Lange vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, er habe seit seinem 

Dienstantritt keine Veranlassung gehabt, sich nicht 
ausreichend informiert zu fühlen. Es sei sicherlich 
auch eine individuelle Angelegenheit des Komman-
deurs der Führungsakademie, wie er neben den for-
malen Informationsflüssen seinen Bereich kenne. 

Die Morgenlage sei ihm auch aus seinem Dienst in 
anderen Dienststellen bekannt. Sie habe sich als In-
formationsmittel bewäh rt . Es gebe über die dort  be-
sprochenen Angelegenheiten kein offizielles Proto-
koll. Er habe zudem die erweiterte Morgenlage ein-
geführt, in der an jedem Freitag in einem Kreis von 
fast zwanzig Teilnehmern auch die Programme der 
nächsten Wochen besprochen würden. Darüber hin-
aus gebe es noch zur Information des Kommandeurs 
den großen Führungskreis, das Konsilium, den Kreis 
der Verbindungsoffiziere und den Personalrat. 

Sicher sei, daß alle Zuhörer des Roeder-Vortrags 
beim Vortrag selbst keinen Verdacht geschöpft hät-
ten. Er habe aber keine Erklärung dafür, daß nach 
der Aufdeckung der Identität Manfred Roeders ge-
schwiegen worden sei. Auch bei der Übergabe der 
Dienstgeschäfte von seinem Vorgänger an ihn sei das 
kein Thema gewesen. 

Zu den Auswirkungen auf das Klima durch die be-
kanntgewordenen Vorfälle und deren Behandlung in 
der Presse hat Oberstleutnant i. G. Barandat ausge-
sagt, es bestehe eine Verunsicherung durch alle Füh-
rungsebenen hindurch. Gerade weil alle der Auffas-
sung seien, daß die Führungsakademie kein rechts-
radikaler Sumpf sei, fühle man sich durch die 
Vorfälle verunsichert. Wenn man dann noch an das 
Wahlkampfjahr denke, steige die Verunsicherung, 
weil man sich gelegentlich instrumentalisiert fühle. 

Konteradmiral Lange hat dazu ausgeführt, er versu-
che, die Vorfälle und die Art  der Behandlung in der 
Presse offen anzusprechen. Deshalb habe er eine 
Weisung an alle Angehörigen der Führungsakade-
mie erlassen und sie aufgefordert, ihnen noch be-
kannte oder vermutete Vorfälle zu melden. Dies sei 
ohne Abstimmung mit dem Bundesministerium der 
Verteidigung geschehen. Es sei sein Ziel gewesen, 
für die Akademie Klarheit über das Vorhandensein 
sonstiger Vorfälle herzustellen und damit wieder Ru-
he zu erreichen. Als Ausfluß der Ereignisse werde an 
der Führungsakademie über die Vorfälle an sich dis-
kutiert. Es werde aber auch über die Frage diskutiert, 
ob es richtig sei, zuerst die Presse zu informieren und 
dann die Vorgesetzten. 

Oberst i. G. Schwarzer hat zu den Auswirkungen auf 
das Klima im Akademiestab ergänzt, die Angehöri-
gen des Akademiestabes fühlten sich aufgrund der 
Presseberichterstattung, sie hätten möglicherweise 
kritiklos an einer rechtsradikalen Veranstaltung teil-
genommen oder seien möglicherweise zu feige, sich 
dagegen aufzulehnen, beleidigt. 

3. Personalführung und Personalauswahl 

Bundesminister Rühe hat zur Personalauswahl der 
Kommandeure für die Führungsakademie am 
4. März 1998 ausgesagt, die Personalauswahl habe 
zu hervorragenden Kommandeuren - einschließlich 
Generalmajor Dr. Olboeter - geführt. Die Vorberei-
tung auf diese Verwendung erfolge systematisch und 
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bereits lange im Vorfeld. Er sehe keinen Bedarf, an 
diesem System etwas zu ändern. Es seien eher die 
Besseren, die zur Bundeswehr gingen. Das Offizier-
korps nehme jeden Wettbewerb mit anderen Teilen 
der Gesellschaft auf. Aus seiner Sicht seien die Perso-
nalinvestitionen wichtiger als manche Beschaffungs-
investitionen für die Zukunft der Bundeswehr. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat ausgesagt, er sei 
bei der Personalauswahl des Chef des Akademiesta-
bes, Oberst i. G. Schwarzer, gefragt worden. Er sei 
mit der Personalentscheidung einverstanden gewe-
sen. Oberst i. G. Schwarzer habe aufgrund seiner 
Vorverwendung an  der Führungsakademie die expo-
nierte Stellung der Akademie gekannt. Er sei ein ex-
zellenter Chef des Stabes gewesen. Das Prinzip der 
mehrfachen Verwendung an der Führungsakademie 
halte er für sinnvoll und für eine gute Lösung, wenn 
die Verwendung in zeitlichen Abständen immer wie-
der an die Führungsakademie führe. 

4. Ausbildung und Dienstgestaltung 

Konteradmiral Lange hat zur Dienstgestaltung und 
zu den Themen der Weiterbildungsveranstaltungen 
des Akademiestabes ausgeführt, die Offizierweiter-
bildung sei ein Aufgabenfeld der Inneren Führung. 
Der Akademiestab habe grundsätzlich aktuelle The-
men ausgewählt. Wegen einiger historischer Themen 
dürfe nicht der Eindruck entstehen, daß man sich 
rückwärts orientiert habe. So seien Veranstaltungen 
beispielsweise über das Soldatenbeteiligungsgesetz, 
den Jahresbericht der Wehrbeauftragten und über 
das Ergebnis des Truppenversuchs Standortsanitäts-
zentrum durchgeführt worden. Nachholbedarf und 
Mängel habe es bei der Behandlung des Verfas-
sungschutzberichtes gegeben, die aber auch darin 
begründet gewesen seien, daß von diesem Bericht 
nur ein Exemplar vorgelegen habe. Dieses Versäum-
nis sei aber bereits vor dem Bekanntwerden des Roe-
der-Vorfalls erkannt worden. Der S2 des Stabes habe 
bereits im März 1997 eigenständig und ohne seine 
Anregung eine ausführliche Auswertung des Berich-
tes des Amtes für Nachrichtenwesen, des Verfas-
sungsschutzberichtes und des MAD-Berichtes in eine 
Information über Rechtsextremismus für die Akade-
mieangehörigen umgesetzt und sie verteilt. 

Bundesminister Rühe hat zur Themenwahl in den Of-
fizierweiterbildungsveranstaltungen des Akademie-
stabes am 4. März 1998 ausgesagt, er hielte die Be-
schäftigung mit fachbezogenen Themen für einen 
Akademiestab für angemessener. Er sehe keine Ver-
bindung zwischen der Aufgabe des Akademiestabes 
und dem von Roeder vorgetragenen Thema. Er sei 
der Auffassung, daß die gewählten Weiterbildungs-
themen im Zusammenhang mit der ausgeübten 
Funktion stehen müßten. Hier hätten nicht nur der 
Referent, sondern auch das Thema nicht an die Füh-
rungsakademie gepaßt. Es müsse beachtet werden, 
daß die Themenwahl aus Moskauer und internatio-
naler Sicht anders wirke.  

Zu der von ihm geführten Dienstaufsicht über den 
Akademiestab hat Generalleutnant Dr. Olboeter er-
klärt, mit dem Akademiestab habe er täglich Kontakt 
gehabt. Häufig sei er wegen benötigter Informatio-
nen direkt zu dem jeweiligen Wissensträger gegan-

gen. Die Arbeitsabläufe und Arbeitsergebnisse des 
Akademiestabes seien ihm täglich präsent gewesen. 
Über die Offizierweiterbildung sei er durch Oberst 
a. D. Klasing vor und nach Durchführung informiert 
worden. Oberst i. G. Schwarzer habe ihn vorüberge-
hend nicht regelmäßig informiert. Er habe sich aber 
auch durch ihn auf dem Laufenden gehalten gefühlt, 
auch wenn es an einer einheitlichen Regelung ge-
fehlt habe. 

Zur Dienstaufsicht des Kommandeurs der Führungs-
akademie über den Akademiestab hat Konteradmiral 
Lange erklärt, er habe die Gesamtverantwortung für 
die Führungsakademie. Innerhalb dieser Gesamtver-
antwortung müsse er möglichst viel Freiheit geben. 
Er wolle den Dozenten Freiräume lassen und die 
Meinungsvielfalt erhalten. Die Führungsakademie 
sei gleichzeitig eine militärische Dienststelle, eine 
Universität und zunehmend auch ein Wirtschaftsbe-
trieb. Letztendlich müsse er sich darauf verlassen, 
daß alle Dozenten loyal mitarbeiteten und daß eigen-
verantwortlich und umsichtig gehandelt werde. Die 
Dienstaufsicht werde erschwert durch die Fülle der 
Veranstaltungen. Es sei aber jetzt sichergestellt, daß 
er über die Art  der Weiterbildungsveranstaltungen 
auch des Akademiestabes vorher informiert werde. 

5. Politische Bildung, staatsbürgerlicher Unterricht 

Zur politischen Bildung im Akademiestab der Füh-
rungsakademie hat Konteradmiral Lange ausgeführt, 
staatsbürgerlicher Unterricht werde im Akademie-
stab durchgeführt wie in jeder Kompanie. Die Aus-
wahl der Themen liege in der Verantwortung des 
Chef des Akademiestabes. Dieser habe die Möglich-
keit, Dozenten der Führungsakademie um ihre Un-
terstützung bei der Durchführung zu bitten. Aus die-
sem Potential könne der Stab schöpfen. Mit dem Per-
sonalrat sei geregelt, daß auch das Zivilpersonal an 
den Veranstaltungen teilnehmen könne. Er sei der 
Auffassung, daß die Durchführung der politischen 
Bildung nicht nur gut geregelt und einwandfrei sei, 
sondern auch in der Praxis sehr anspruchsvoll. 

Oberst i. G. Schwarzer hat zur Durchführung der po-
litischen Bildung im Akademiestab ausgesagt, die 
Organisation solcher Veranstaltungen sei grundsätz-
lich an der Führungsakademie kein Problem, da es 
eine große Zahl von interessanten Veranstaltungen 
aus dem sicherheitspolitischen Bereich gebe. Er habe 
auch keine längerfristige Planung der Ausbildungs-
vorhaben aufgestellt, weil so die Möglichkeit einer 
kurzfristigen Verpflichtung eines an der Führungs-
akademie anwesenden Referenten bestanden habe. 
Festgeschriebene Regeln des Weiterbildungsbedarfs 
über den der politischen Bildung hinaus gebe es 
nicht. Bei geeigneten Veranstaltungen des Lehrbe-
triebs der Führungsakademie habe er immer darauf 
geachtet, daß von den verfügbaren Sitzplätzen ein 
bestimmtes Kontingent auch für den Akademiestab 
zur Verfügung gestanden habe. Die Auswahl der 
Themen sei im übrigen nach den notwendigen Ak-
tualitäten erfolgt. In wenigen Fällen habe er seiner 
persönlichen Neigung zu militärhistorischen Themen 
nachgegeben. 

Es sei ihm ein Fall bekannt, in dem die Logistikschu

-

le an einem von ihm für den Akademiestab veranstal- 
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teten Unterricht über die Novellierung des Soldaten-
beteiligungsgesetzes habe teilnehmen wollen. Aus 
dem Bereich der Lehrgangsteilnehmer sei ihm kein 
Wunsch bekannt, an der politischen Bildung des 
Akademiestabes teilzunehmen. 

Zur Behandlung der Verfassungsschutzberichte im 
Rahmen der politischen Bildung und sonstigen Wei-
terbildungsveranstaltungen hat er dargestellt, die 
Verfassungsschutzberichte seien im Akademiestab 
nicht explizit behandelt worden. 

6. Traditionsverständnis und Traditionspflege 

Zum Verhältnis der Führungsakademie zu Traditi-
onsverbänden hat Konteradmiral Lange ausgesagt, 
seines Wissens gebe es keine Patenschaften zu Tradi-
tionsverbänden oder ähnlichen Organisationen. Das 
sei nicht zu verwechseln mit den Beziehungen ein-
zelner ehemaliger Angehöriger der Führungsakade-
mie zu Vereinen, die sich dann möglicherweise auch 
in der Offizier- oder Unteroffizierheimgesellschaft in 
der Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne 
träfen. 

Major Dr. Hartmann hat hierzu ergänzt, ihm seien 
keine Kontakte der Führungsakademie mit Traditi-
onsverbänden bekannt. 

2. Unterabschnitt 
Materiallieferungen des Bundesministeriums 
der Verteidigung an das Deutsch-Russische 
Gemeinschaftswerk 

A. Erkenntnisse im Vorfeld des Untersuchungsver-
fahrens 

I. Darstellung in der Presse 

Auf die Berichterstattung der Presse am 6./7. Dezem-
ber 1997 über seinen Vortrag bei der Führungsaka-
demie der Bundeswehr äußerte Manfred Roeder in 
weiteren Presseinterviews, er habe do rt  seine huma-
nitären Hilfsaktionen in Ostpreußen vorgestellt, die 
von der Bundeswehr auch ganz offiziell unterstützt 
worden seien. Als stellvertretendem Vorsitzenden 
des Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerks 
(DRGW) seien ihm von der Bundeswehr drei alte 
Fahrzeuge und Werkzeug im Wert von rund 
DM 20000,- geschenkt worden. Nachdem er das 
Material erhalten habe, habe ihm die Führungsaka-
demie in Hamburg als Zwischenlager bis zum Trans-
port  nach Rußland gedient. 

Das ARD-Fernsehmagazin „PANORAMA" berichte-
te am 11. Dezember 1997 über diesen Vorgang, Roe-
der habe für seine Organisation bereits am 21. De-
zember 1993 mit einem eigenhändig unterschriebe-
nen Brief um Bundeswehrmaterial gebeten. Unter 
der Signatur befinde sich sein Nachname in Druck-
buchstaben. Bislang sei öffentlich lediglich ein 
Schreiben aus dem Jahr 1994 bekannt gewesen, das 
als Fax-Kennung den Namen „Roeder" gezeigt habe 
und von dem Vorsitzenden der Organisation, Konrad 
S., unterzeichnet worden sei. Roeder habe sich in 
dieser ersten Anfrage auf eine Rücksprache mit ei-
nem Oberstleutnant und einem Hauptmann bezogen 
und sei von diesen an das Materialamt des Heeres 

verwiesen worden. Ein Oberstabsfeldwebel aus dem 
Materialamt des Heeres habe dem Antragsteller Roe-
der Formulierungstips für den Antrag an das Ministe-
rium gegeben. Zur Unterstützung seines Antrags ha-
be Manfred Roeder auch vereinsinternes Informati-
onsmaterial und eine „Vorläufige Bescheinigung" 
des hessischen Finanzamtes Schwalmstadt, in dem 
seiner Organisation die Gemeinnützigkeit zuerkannt 
worden ist, zugeschickt. Zudem gebe es einen Ver-
merk vom Finanzamt Schwalmstadt, in dem dem 
DRGW die „Förderung internationaler Gesinnung, 
der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens" bescheinigt wor-
den sei. Beteiligt an der Materialvergabe sei auch 
das Auswärtige Amt gewesen, das zudem von einem 
Moskauer Botschaftsangehörigen im März 1995 nach 
Erkenntnissen über das Deutsch-Russische Gemein-
schaftswerk gefragt worden sei. DER SPIEGEL erhob 
den Vorwurf in der Ausgabe Nr. 51/97, der Verteidi-
gungsminister suche nach immer neuen Ausflüchten 
und mache „für die Panne" das Auswärtige Amt ver-
antwortlich. 

Il. Berichterstattung durch das Bundesministerium der 
Verteidigung an den Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundestages 

Das Bundesministerium der Verteidigung informierte 
den Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundes-
tages am 8. Dezember 1997 vorab zu dessen Sitzung 
am 10. Dezember 1997 über folgenden Sachverhalt: 

Das DRGW habe am 4. Mai 1994 mit der Unterschrift 
des damaligen Vorsitzenden Konrad S. um materielle 
Unterstützung für russische und rußlanddeutsche Fa-
milien im Oblast Kaliningrad gebeten. Im weiteren 
Schriftverkehr habe Manfred Roeder unter dem 
Briefkopf der Organisation unterschrieben. Eine Ver-
bindung zum Rechtsextremisten Roeder sei offenbar 
nicht gezogen worden. 

Das Auswärtige Amt habe am 1. Juni 1994 das „drin-
gende Bundesinteresse" erklärt und der unentgeltli-
chen Überlassung von Fahrzeugen und Werkzeug 
zugestimmt. Daraufhin seien mit Schreiben des Bun-
desministeriums der Verteidigung vom 15. Juni 1994 
ein Lkw 2 to, ein Pkw VW-Kübel, ein 0,5 to Iltis und 
Werkzeugsätze unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
worden. Der Lkw und die Werkzeugsätze seien ord-
nungsgemäß ausgeführt worden, der Verbleib der 
restlichen Fahrzeuge werde geklärt. 

Hierüber unterrichtete der Bundesminister der Ver-
teidigung auch persönlich den Verteidigungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages in seiner 70. Sit-
zung am 10. Dezember 1997. Aus dem Antrag vom 
4. Mai 1994 an die Bundeswehr und einem weiteren 
Schreiben vom 30. Mai 1994 habe sich kein Hinweis 
auf Roeder ergeben, dessen Name allerdings im Fax-
absender aufgetaucht sei. Die Schreiben seien mit 
dem Namen „S...." unterzeichnet gewesen. Erst ein 
Schreiben mit Datum 28. September 1995 sei von 
Roeder unterzeichnet gewesen. 

Am 11. Dezember 1997 informierte der Staatssekretär 
im Bundesministerium der Verteidigung, Dr. Wichert, 
den Verteidigungsausschuß darüber, daß nach dem 
Hinweis des Presse/Informationsstabes des Bundes- 
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ministeriums der Verteidigung vom 10. Dezember 
1997 gegen 17.00 Uhr auf einen weiteren Schrift-
wechsel zwischen dem Materialamt des Heeres und 
Manfred Roeder vom 21. Dezember 1993, von dem 
auch „PANORAMA" Kenntnis habe, recherchiert 
worden sei. Am 10. Dezember 1997 um 18.30 Uhr 
seien vom Materialamt des Heeres durch Kurier bis-
her nicht bekannte weitere drei Vorgänge vorgelegt 
worden. 

Das Bundesministerium der Verteidigung ergänzte 
die bisherige Unterrichtung dahingehend, daß am 
21. Dezember 1993 das DRGW mit Unterschrift 
„Manfred Roeder" einen Antrag an das Materialamt 
des Heeres gerichtet und um materielle Unterstüt-
zung für Projekte in „Ostpreußen" gebeten habe. 
Das Materialamt des Heeres sei ihm, Roeder, von ei-
nem Oberstleutnant E. und einem Hauptmann W. 
aus Hamburg benannt worden. Diesem Schreiben an 
das Materialamt des Heeres seien beigefügt gewesen 
Satzung und Gründungsprotokoll der Organisation 
vom 20. Februar 1993, die auf 18 Monate befristete 
„Vorläufige Bescheinigung" der Gemeinnützigkeit 
der Organisation durch das Finanzamt Schwalmstadt 
vom 25. März 1993, ein nicht unterschriebenes Me-
morandum der Vorsitzenden der Organisation Roe-
der und S. vom 12. März 1993 gerichtet an den Regie-
rungschef der Administration im Gebiet Kaliningrad, 
ein Schreiben des Regierungschefs der Administra-
tion Kaliningrad vom 23. März 1993 mit der übersetz-
ten Einladung zu einem Besuch zwecks konkreter 
Ausarbeitung eines Hilfsprojekts sowie vereinsinter-
nes Informationsmaterial und Zeitungsausschnitte 
über die Aktivitäten in Ostpreußen, dabei auch ein 
Foto von Roeder. Diese Vorgänge seien mit Schrei-
ben vom 3. Januar 1994 von Oberstabsfeldwebel 
Schnitzler des Materialamtes des Heeres an Roeder 
beantwortet worden. Oberstabsfeldwebel Schnitzler 
habe ihm mitgeteilt, Roeder solle in dieser Angele-
genheit einen Antrag an das Bundesministerium der 
Verteidigung, Fü S IV 4, richten. Dieses Schreiben 
habe auch konkrete Hinweise auf die Antragsformu-
lierung sowie eine Auswahl geeigneter Fahrzeuge 
und Werkzeuge enthalten. 

In der 71. Sitzung des Verteidigungsausschusses am 
12. Dezember 1997 unterrichtete der Verteidigungs-
minister den Ausschuß, ihm habe das Schreiben 
Manfred Roeders aus dem Jahr 1993 an das Mate rial-
amt des Heeres bisher nicht vorgelegen. Dies sei ein 
Versäumnis des Materialamtes des Heeres. Auch er 
habe davon erst durch die Presse erfahren. Das Mini-
sterium habe daraufhin beim Materialamt des Heeres 
nachgefragt. Nachdem ihm dies am 10. Dezember 
1997 um 18.30 Uhr bestätigt worden sei, habe er so-
fort  die Weisung getroffen, die Unterlagen zusam-
menzustellen und dem Ausschuß zuzuleiten. 

Der mit Schreiben vom 12. Januar 1998 dem Verteidi-
gungsauschuß des Deutschen Bundestages vorge-
legte Bericht des Abteilungsleiters Recht im Bundes-
ministerium der Verteidigung enthält ebenfalls die 
Sachverhaltsermittlung zur Materialabgabe der Bun-
deswehr an das Deutsch-Russische Gemeinschafts-
werk. 

Das Bundesministerium des Innern und das Bundes-
ministerium der Verteidigung informierten den Un-

tersuchungsausschuß am 16. März 1998 bzw. am 
23. März 1998 über Unterlagen, die anläßlich einer 
polizeilichen Durchsuchung des Anwesens Manfred 
Roeders am 28. Januar 1998 aufgefunden und be-
schlagnahmt wurden. Es handelt sich dabei um einen 
Schriftwechsel zwischen dem DRGW und der Zentra-
len Militärkraftfahrstelle in Düsseldorf vom Septem-
ber 1994, in dem Roeder um die Erteilung einer Be-
scheinigung über den Erwerb der ausgesonderten 
Fahrzeuge der Bundeswehr bat. Das Schreiben des 
Deutsch-Russischen G emeinschaftswerks vom 
19. September 1994 trug die Fax-Kennung „Roeder" 
und war „im Auftrag Roeder" unterschrieben. Des-
weiteren unterrichtete das Bundesministerium der 
Verteidigung den Untersuchungsausschuß über ein 
Schreiben des Manfred Roeder an Oberstleutnant 
i. G. Pahl vom 10. Juni 1995 und ein bisher nicht be-
kanntes Telefax des Gerätehauptdepots Glinde vom 
23. Februar 1995 an Manfred Roeder zu Einzelheiten 
der Materialabholung. 

III. Parallelverfahren 

In Bezug auf diesen Tatkomplex hat das Bundesmini-
sterium der Verteidigung gegen den 1. Vorsitzenden 
des Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerks und 
gegen Manfred Roeder wegen des Verdachts der be-
trügerischen Schädigung der Bundesrepublik 
Deutschland durch zweckwidrige Verwendung un-
entgeltlich überlassener Fahrzeuge und Werkzeuge 
am 11. Dezember 1997 Strafanzeige bei der Staatsan-
waltschaft Bonn erstattet. 

Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlos-
sen (siehe Anhang: Anlagen 1). 

B. Durch den Untersuchungsausschuß festgestell-
ter Sachverhalt 

I. Unentgeltliche Materialabgabe an das Deutsch-Russi-
sche Gemeinschaftswerk 

In einem mit „M. Roeder" unterzeichneten Schreiben 
vom 21. Dezember 1993 an das Materialamt des Hee-
res bat das DRGW um kostengünstiges „oder viel-
leicht sogar kostenloses " ausgemustertes Heeresma-
terial. Dem Schreiben war beigefügt die Satzung und 
das Gründungsprotokoll des. DRGW, eine „Vorläufige 
Bescheinigung" des Finanzamtes Schwalmstadt vom 
25. März 1993 und verschiedene Informationsmate-
rialien über die Aktivitäten des DRGW im Gebiet von 
Kaliningrad. 

In diesem Informationsmaterial hieß es unter ande-
rem: „Wenn das Land [Ostpreußen] auch in absehba-
rer Zeit nicht wieder unter deutsche Verwaltung 
kommt, so kann doch eine vernünftige Übergangsre-
gelung gefunden werden durch eine für beide Völker 
fruchtbare Zusammenarbeit. " 

Bereits am 8. März 1993 hatte das Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung, Außenstelle Berlin, 
ein Schreiben eines Herrn Sch. vom 3. März 1993 er-
halten, in dem dieser sich als Beauftragter des 
Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerks - Wieder-
aufbau Ostpreußen - ausgab. Er nahm auf ein zuvor 
persönlich geführtes Gespräch Bezug und bat um die 
kostenlose Abgabe von Ausrüstungsgegenständen 
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der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA). Für 
das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk solle er 
im Bereich der neuen Bundesländer Spender für die 
Unterstützung der Vereinsabsichten ermitteln bezie-
hungsweise Materialien aufkaufen. Das DRGW habe 
die Gründung zweier neuer Dörfer in Angriff genom-
men. Zur Bewältigung dieser Arbeit würden ver-
schiedene Maschinen und Arbeitsmittel benötigt. 
Um diese für das Projekt auszuwählen, wolle er ein 
Depot besichtigen und bitte hierfür um Unterstüt-
zung. In einer Fußnote des Schreibens teilte er mit, 
das vom Bearbeiter der Außenstelle des Bundesam-
tes für Wehrtechnik und Beschaffung „angeforderte 
Begleitschreiben des Finanzamtes Schwalmbach" 
werde in Kürze übersandt. 

Mit Schreiben vom 16. März 1993 übersandte die Au-
ßenstelle des Bundesamtes für Wehrtechnik und Be-
schaffung den Antrag des Herrn Sch. an das Bundes-
ministerium der Verteidigung, Referat Rü Z II 4, mit 
der Bitte um weitere Bearbeitung des Antrags. 

Zu dem dort  am 24. März 1993 eingegangenen An-
trag wurde in der „Arbeitsgruppe Humanitäre Hilfe-
NVA" des Referates Rü Z II 4 am 25. März 1993 ein 
Bearbeitungsblatt angelegt, das neben Angaben 
zum Antragsteller die Eintragung aufweist „AA ge-
nehm? " und „Absage". 

Mit Schreiben vom 30. Juli 1993 lehnte das Bundes-
ministerium der Verteidigung, Rü Z II 4 - Arbeits-
gruppe Humanitäre Hilfe NVA-Mate rial - gegen-
über dem Antragsteller Sch. die unentgeltliche Über-
lassung von Material der ehemaligen NVA mit der 
Begründung ab, die derzeit geltenden Bestimmun-
gen ließen eine unentgeltliche Abgabe nur an einen 
festumrissenen Kreis von berechtigten Empfängern 
(karitative Organisationen) zu. Privatpersonen seien 
nicht empfangsberechtigt. 

Das wegen falscher Postleitzahl als unzustellbar zu-
rückgegangene Schreiben wurde unter dem 3. Sep-
tember 1993 erneut mit gleichem Wortlaut an Herrn 
Sch. gesandt. 

Das DRGW - Förderverein für Nord-Ostpreußen - 
wurde am 20. Februar 1993 in  Kassel  als Verein des 
Bürgerlichen Rechts gegründet und im Ap ril 1993 ins 
Vereinsregister Schwalmstadt (Hessen) eingetragen. 
Zum 1. Vorsitzenden wurde Konrad S., zum 2. Vorsit-
zenden Manfred Roeder gewählt. Der Verein hat das 
satzungsgemäße Ziel, ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke zu verfolgen. Das Finanzamt 
Schwalmstadt erteilte am 25. März 1993 dem DRGW 
eine auf 18 Monate bef ristete „Vorläufige Bescheini-
gung" über die Anerkennung als steuerbegünstigte 
Körperschaft. Die Eintragung in das Vereinsregister 
erfolgte durch das Amtsgericht Schwalmstadt am 
23. April 1993. Am 24. Mai 1993 wurde aufgrund ei-
ner Überprüfung der Steuerakte des DRGW durch 
das Finanzamt Schwalmstadt die „Vorläufige Be-
scheinigung" widerrufen. 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seit 1973 
in sämtlichen Verfassungsschutzberichten über Man-
fred Roeder berichtet. Im Zeitraum von 1980 bis 1982 
standen dabei seine terroristischen Taten in den 
„Deutschen Aktionsgruppen" im Vordergrund, wäh-

rend in den Jahren 1993 bis 1995 auch Roeders Enga-
gement im DRGW dargestellt wurde. In den Verfas-
sungsschutzberichten der Länder wurden die Aktivi-
täten Roeders im Zusammenhang mit dem DRGW 
nicht beschrieben. 

Im Antragsschreiben des DRGW vom 21. Dezember 
1993 nahm Manfred Roeder Bezug auf Gespräche 
mit Oberstleutnant E. und Hauptmann W. in Ham-
burg. Beide Offiziere waren von 1992 bis 1997 im Ge-
rätehauptdepot Glinde eingesetzt. In den Gerätede-
pots wird das Mate rial der Bundeswehr gelagert. Bei-
de Offiziere haben dem Bundesministerium der 
Verteidigung, Rechtsberater Fü H, schriftlich mitge-
teilt, daß sie nach ihrer Erinnerung keinen Kontakt 
mit Roeder oder dem DRGW gehabt haben. 

Der Antrag des DRGW vom 21. Dezember 1993 trägt 
den Eingangsstempel des Materialamtes des Heeres 
vom 24. Dezember 1993. 

Der Antrag des DRGW vom 21. Dezember 1993, Ak-
tenzeichen MatAH H 116/93, wurde durch das Mate-
rialamt des Heeres Abteilung III 3 (1) von Oberstabs-
feldwebel Schnitzler mit Schreiben vom 3. Januar 
1994 beantwortet. Er teilte dem DRGW mit, daß der 
Antrag an das Bundesministerium der Verteidigung, 
Fü S IV 4, Oberstleutnant i. G. P rinz zu Waldeck, zu 
richten sei. Darüber hinaus gab er konkrete Hinweise 
für die Antragsformulierung und bot im Falle von 
Rückfragen seine Hilfe an. Als Anlage fügte er die-
sem Schreiben zur Information des Antragstellers 
verschiedene Beispiele für die Kraftfahrzeug-Materi

-

alanforderung bei. 

Oberstabsfeldwebel a. D. Schnitzler hat in seiner 
Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuß am 4. März 1998 ausgesagt, das Schreiben des 
Manfred Roeder vom 21. Dezember 1993 sei die erste 
Kontaktaufnahme des DRGW mit ihm gewesen. Der 
Vorgang an sich sei Routine gewesen. Er sei im Rah-
men seiner Verwendung im Materialamt des Heeres 
als Sachgebietsleiter des Dezernats 331 zuständig 
gewesen für die Aussonderung, Verwertung, Entsor-
gung und Demilitarisierung von Wehrmaterial. Hier-
zu zählten auch alle Abgaben ins Ausland und die 
humanitäre Hilfe. Hierfür sei er auch zeichnungsbe-
fugt, aber nicht entscheidungsbefugt gewesen. 
Durch diese Bearbeitungszuständigkeit sei sein Na-
me bei vielen Truppenteilen und Depots bekannt ge-
wesen und er häufig auch direkt angesprochen wor-
den. In vielen Fällen hätten sich Antragsteller an ihn 
gewandt, für deren Anträge er dann Materialvor-
schläge sinnvoll zusammengestellt und mit der Emp-
fehlung und der Aufforderung zurückgeschickt ha-
be, einen entsprechenden offiziellen Antrag an das 
Bundesministerium der Verteidigung, den Führungs-
stab der Streitkräfte (Fü S), zu richten. Jeden Antrag-
steller habe er in dieser Weise behandelt. An die 
Namen Vissing und Kölln könne er sich im Zusam-
menhang mit Materialanforderungsanträgen für 
Kriegsgräberfürsorge erinnern. Die Namen Roeder 
und S. seien ihm zum erstenmal im Antrag des 
DRGW vom 21. Dezember 1993 begegnet. Die Anfra-
ge des DRGW sei routinemäßig ohne jede zusätzliche 
Ab- oder Rücksprache mit dem Antragsteller und 
ohne persönliche Kenntnis der Antragsteller durch 
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ihn bearbeitet worden. Er habe vor, während und 
nach der Auftragsbearbeitung keinen Kontakt mit 
Manfred Roeder oder dem DRGW gehabt. Über die 
Identität Manfred Roeders habe er erst im Dezember 
1997 Kenntnis erhalten. 

Zur Entscheidung der Frage, ob das gewünschte Ma-
terial bereitstehe, sei für ihn unerheblich gewesen, 
daß dem ersten Schreiben des DRGW zusätzliche In-
formationen über den Antragsteller beigefügt gewe-
sen seien. Zwar sei er von seinen Vorgesetzten über 
politische Hintergründe und politisch unakzeptable 
Zielgebiete für humanitäre Hilfslieferungen nicht in-
formiert worden. Dies sei für seine Aufgabe aber 
auch nicht entscheidend gewesen. 

Insgesamt habe er seine Aufgabe so verstanden, die 
Anträge auf humanitäre Hilfe in einer Weise zu bear-
beiten, daß den Antragstellern die beabsichtigte hu-
manitäre Hilfe schnell zur Verfügung gestellt werden 
konnte. Er habe auch den Hinweis gegeben, daß bei 
Überschreiten einer Wertgrenze von DM 20000,-
das Genehmigungsverfahren wesentlich länger dau-
ere. Er habe aber auch bei seinen Vorschlägen diese 
Grenze zugunsten der Antragsteller bewußt ausge-
schöpft. 

Der Untersuchungsausschuß hat in einer weiteren 
Vernehmung am 29. April 1998 dem Oberstabsfeld-
webel a. D. Schnitzler vorgehalten, bei einer Haus-
durchsuchung des Anwesens des Manfred Roeder 
sei am 28. Januar 1998 eine Faxkopie des Schreibens 
des Materialamtes des Heeres vom 3. Januar 1994 si-
chergestellt worden. Auf dieser Faxkopie stehe 
handschriftlich notiert: 

„Privat: Hilden, Lindenstraße 39" und eine Telefon-
nummer. 

Oberstabsfeldwebel a. D. Schnitzler hat hierzu aus-
gesagt, die Notiz stamme nicht von ihm. Es handele 
sich nicht um seine Handsch rift. Er habe in Hilden 
bis zum Dezember 1996 „An den Linden 39" ge-
wohnt, die Telefonnummer sei seine damalige. 

Er schließe aus, daß einer seiner früheren Kameraden 
im Materialamt des Heeres seine Privatanschrift und 
Rufnummer herausgegeben habe. Es gebe in Hilden 
aber mehrere Personen mit Namen Schnitzler und 
auch eine Lindenstraße. Sein Name und seine An-
schrift habe auch im Telefonbuch gestanden. 

Vorgehalten wurde Oberstabsfeldwebel a. D. 
Schnitzler auch, daß es zwei Fassungen seines 
Schreibens vom 3. Januar 1994 gebe. In der vom 
Bundesministerium der Verteidigung zur Verfügung 
gestellten Kopie habe das Schreiben begonnen: 
„Sehr geehrter Herr Roeder! Zu Ihrem Schreiben 
vom 21. Dezember 1993 teilen wir Ihnen in Ergän-
zung und ... " [der Rest ist unentzifferbar mit x über-
schrieben]. 

In der nun bei Manfred Roeder am 28. Januar 1998 
sichergestellten Faxkopie laute der Text weiter: 

„... nach Unsere Absprache ..." [der Text ist nicht 
überschrieben]. Nur auf diesem Exemplar sei auch 
eine weitere dienstliche Telefonnummer „2094" hin-
zugefügt. 

Oberstabsfeldwebel a. D. Schnitzler hat hierzu er-
klärt, er kenne nur die erste Fassung des Schreibens. 
Diese befinde sich in Kopie in seinen Unterlagen. Die 
Kopie sei von dem Original des Faxschreibens gezo-
gen worden. Das Original sei nach der Faxübertra-
gung zu den Akten des Materialamt des Heeres ge-
nommen worden. In seiner Kopie vom O riginal sei 
die fragliche Passage mit x überschrieben. Es han-
dele sich bei dieser Art  Schreiben um Formblätter, 
die entweder auf dem Computer erstellt oder mit 
Schreibmaschine ausgefüllt worden seien. Dies sei 
auch bei dem fraglichen Schreiben der Fall. Er halte 
es auch für ausgeschlossen, daß einer seiner Mitar-
beiter die Passage später unkenntlich gemacht habe. 
Die Telefon-Anschlußnummer „2094" kenne er nicht. 
Es sei keine Nummer seines Dezernatsbereiches ge

-

wesen. 

Oberstleutnant i. G. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, 
ehemaliger Referent im Referat Fü S IV 4, hat in sei-
ner Zeugenaussage vor dem Untersuchungsaus-
schuß bestätigt, es sei die absolute Normalität gewe-
sen, daß Antragsteller sich direkt an das Materialamt 
des Heeres mit ihren Anträgen gewandt hätten. Das 
Materialamt des Heeres habe die Antragsteller dann 
in vielen Fällen gleich an sein Referat verwiesen mit 
der zusätzlichen Information, daß für den Fa ll  einer 
positiven Prüfung bestimmtes Mate rial zur Verfü-
gung stehe. 

Oberst i. G. Jüchtern, stellvertretender Leiter des Ma-
terialamt des Heeres und Chef des Stabes, hat in sei-
ner Zeugenaussage vor dem Untersuchungsaus-
schuß bestätigt, daß nachweislich anhand der Akten 
des Materialamtes des Heeres die Antragsbearbei-
tung durch den Oberstabsfeldwebel Schnitzler bei 
anderen antragstellenden Organisationen genauso 
freundlich und entgegenkommend gewesen sei und 
er seine Unterstützung mündlich oder in anderer 
Weise gegeben habe. 

Er hat weiter ausgeführt, im Materialamt des Heeres 
werde eine Prüfung im technischen Sinne dahinge-
hend durchgeführt, ob von den Antragstellern tech-
nisch sinnvoll zusammengestellte Materialanforde-
rungen gestellt worden seien. Davon sei zu unter-
scheiden die Prüfung, ob das angeforderte Mate rial 
für den angegebenen Zweck sinnvoll einzusetzen 
sei. Dies sei nicht Gegenstand der Prüfung des Mate-
rialamtes des Heeres gewesen. Zur Festsetzung der 
Werte für das abzugebende Mate rial hat er erklärt, 
Orientierungspunkt sei der bei einem Verkauf durch 
die VEBEG zu erzielende Marktwert, ausgehend 
vom Preis der Beschaffung. 

Staatssekretär Dr. Wichert hat in seiner Vernehmung 
zur Unterstützung der Antragsteller bei der Formu-
lierung ihrer Anträge erklärt, Antragsteller und Or-
ganisationen bis hin zur Bearbeitungsreife ihrer An-
träge zu unterstützen, bewe rte er positiv. Das um-
fasse auch die Prüfung der Antragsvorbereitung, ob 
anstelle eventuell nichtvorhandenen Mate rials ande

-
re  Gegenstände abgegeben werden könnten. 

Am 2. Mai 1994 ging beim Materialamt des Heeres 
ein zur Unterschrift des 1. Vorsitzenden des DRGW 
vorgesehenes, aber nicht unterschriebenes Schrei-
ben mit Datum vom 22. Ap ril 1994 ein. Das Schreiben 
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war gerichtet an die von Oberstabsfeldwebel 
Schnitzler empfohlene Anschrift des Bundesministe-
riums der Verteidigung, Fü S IV 4, Herrn Oberstleut-
nant i. G. Prinz zu Waldeck. Das Schreiben trug den 
Faxaufdruck „Roeder" und den handschrift lichen 
Zusatz „Herrn OSF Schnitzler mit der Bitte um Rück-
äußerung, ob der Antrag i. O. ist" . Inhalt des Schrei-
bens war die Bitte, für die Aufbauarbeit in Rußland 
dem DRGW ausgemustertes Heeresmaterial zur Ver-
fügung zu stellen und der Hinweis auf die Ziele des 
DRGW und bisher durchgeführte Projekte. Als Mate-
rialbedarf wurde im einzelnen genannt „z. B. 1 Lkw 
(VW-Iltis) oder 1 Pkw 0,4 t (VW-Kübel), 1 Lkw 2 t, 
DB-PR mit Plane und Spriegel" sowie unterschiedli-
ches Handwerkzeug. Neben dieser Materialaufli-
stung befanden sich handschriftlich eingetragene 
Zahlenwerte mit ca.-Angabe. Das Schreiben weist 
keinen Eingangsstempel des Materialamtes des Hee-
res auf und endet mit der Schlußzeile „Materialamt 
des Heeres". 

Oberstabsfeldwebel a. D. Schnitzler hat in seiner Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsausschuß am 
4. März 1998 hierzu ausgeführt, von ihm stamme der 
handschriftliche Zusatz nicht. Er habe ihn seinerzeit 
so verstanden, daß er den Antrag prüfen solle. Das 
Schreiben insgesamt habe er für den an das Mate rial-
amt des Heeres gerichteten Nebenabdruck eines an 
das Bundesministerium der Verteidigung, Fü S, ge-
richteten Originals gehalten. Er sei davon ausgegan-
gen, daß das Original eine Unterschrift trage. Auf 
dieses Schreiben habe er nichts weiter unternommen 
als die Zahlenwerte einzutragen und zu überprüfen, 
ob sich die Forderung unterhalb der DM 20000,-
Grenze befinde. Ob ihn Oberstleutnant i. G. P rinz zu 
Waldeck und Pyrmont im Laufe des Genehmigungs-
verfahrens angerufen habe, könne er nicht mehr sa-
gen. Das wesentliche sei immer schriftlich abgewik-
kelt worden. 

Mit Schreiben vom 4. Mai 1994 richtete das DRGW 
ein weiteres Schreiben per Fax an das Materialamt 
des Heeres Abteilung III 3 (1) -331 unter dem Akten-
zeichen H 116/94, das in der Kopfzeile den Namen 
„Roeder" trägt. Dieser Antrag war vom 1. Vorsitzen-
den des DRGW unterschrieben. Es ist dem Schreiben 
vom 22. April 1994 inhaltsgleich. Auch dieses Schrei-
ben trägt keinen Eingangsstempel. Es trägt die hand-
schriftliche Aufschrift „H 116/94". 

Oberstabsfeldwebel a. D. Schnitzler hat in seiner Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, 
er habe dieses Schreiben dahingehend verstanden, 
daß von den Antragstellern im Genehmigungsver-
fahren etwas nicht richtig begriffen worden sei. Er 
habe deshalb die gesamten Unterlagen an den Fü S 
und Fü H geschickt. 

Die neue Registriernummer erkläre er sich damit, 
daß von seinen Mitarbeitern bei langen Laufzeiten 
und weiteren neuen Anträgen der Bittsteller auch 
neue Registriernummern vergeben worden seien. 
Zuständig für die Registrierung sei eine junge Mitar-
beiterin gewesen, die ihre Ausbildung seinerzeit ge-
rade beendet gehabt habe. 

Hierzu hat Oberst i. G. Jüchtern ausgeführt, jeder 
Antrag werde im Materialamt des Heeres unter der 

Registriernummer zu Ende bearbeitet, unter der er 
begonnen worden sei. Nur neue Anträge erhielten 
auch neue Registriernummern. Die Registriernum-
mer 116 erkläre er damit, daß im Jahr 1993 insgesamt 
117 Vorgänge angelegt worden seien, die sich mit 
allgemeinem Heeresmaterial beschäftigten. Daraus 
erkläre sich die Vergabe der Ziffer 116 am 21. De-
zember 1993. Darüber hinaus habe es im selben Jahr 
214 weitere Vorgänge gegeben, die die Abgabe von 
Sanitätsmaterial zum Gegenstand hatten. Insgesamt 
habe es sich um 331 Vorgänge gehandelt. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat zu den 
im Laufe des Materialabgabeverfahrens verschiede-
nen vergebenen Registriernummern mit Schreiben 
vom 23. März 1998 erklärt, im Laufe des Verfahrens 
sei die Akte zuerst unter der Registriernummer 
H 116/93 und später unter H 068/94 geführt worden. 
Diese habe im Bundesministerium der Verteidigung 
die Registriernummer H 940374 erhalten. Über die 
von Oberstabsfeldwebel a. D. Schnitzler gegebene 
Auskunft hinaus gebe es keine Aufklärung über die 
unterschiedliche Vergabe der Registriernummern 
H 116/93 und H 068/94. Die zwischenzeitlich eben-
falls vergebene Registriernummer H 149/94 sei ver-
mutlich auf einen Irrtum zurückzuführen. 

Das Materialamt des Heeres legte unter dem Akten-
zeichen H 116/93 den Antrag des DRGW dem Bun-
desministerium der Verteidigung, Fü H V 4 und Fü 
S IV 4, mit Schreiben vom 11. Mai 1994 unter Bezug-
nahme auf den Antrag des DRGW vom 22. April 1994 
vor. Das Vorlageschreiben enthielt die Angabe des 
möglicherweise abzugebenden Mate rials mit einem 
geschätzten Abgabewert von DM 12500,- ein-
schließlich der Aufstellung der Kosten für Instandset-
zung/Lackierung und Ersatzteilpaket, sowie eine 
Aufstellung der Werkzeuge/Werkzeugsätze mit ei-
nem geschätzten Abgabewert von DM 6500,- und 
eine vierseitige Werkzeugliste, aufgeschlüsselt nach 
Versorgungsartikelbezeichnung, Versorgungsnum-
mer, Lagerort, Einzelbeschaffungspreis in DM und 
verfügbarer Menge. 

Ob er der Übersendung dieses Vorgangs auch die 
Anlagen des Antragsschreibens vom 21. Dezember 
1993 mit den Vereinsinformationen über die Tätigkei-
ten des DRGW beigefügt habe, konnte sich Ober-
stabsfeldwebel a. D. Schnitzler in seiner Vernehmung 
am 4. März 1998 nicht mehr erinnern. Es seien unter 
der ursprünglichen Registriernummer H 116/93 die 
Antragsunterlagen des DRGW vom 22. Ap ril und 
4. Mai 1994 versandt worden. Die Versendung des 
Vorgangs an Fü H V 4 und Fü S IV 4 erklärte er da-
mit, daß bei einer Versendung mittels Faxübertra-
gung beide beteiligten vorgesetzten Dienststellen 
zeitgleich unterrichtet worden seien. 

Oberstleutnant i. G. Prinz zu Waldeck und Pyrmont 
hat in seiner Aussage vor dem Untersuchungsaus-
schuß erklärt, er habe vom Materialamt des Heeres 
mit der Abgabe des Oberstabsfeldwebel Schnitzler 
durch Schreiben vom 11. Mai 1994 das Schreiben des 
DRGW vom 4. Mai 1994 erhalten. Das Schreiben vom 
4. Mai 1998 sei am 18. Mai 1994 in seinem Referat 
eingegangen und habe aus dem Deckblatt des Mate-
rialamtes des Heeres mit dessen Angaben zu den 
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Fahrzeugen und Geräten, dem Antrag des DRGW 
vom 4. Mai 1994 und drei Seiten mit Zeitungsaus-
schnitten über das DRGW bestanden. Das Schreiben 
des DRGW vom 22. April 1994 sei erst viel später auf-
gekommen und sei ihm während seiner Referenten-
tätigkeit bei Fü S IV 4 nicht bekannt geworden. Er 
habe diese Anlagen nur diagonal gelesen, sei aber 
nicht stutzig geworden. Er halte auch heute den Titel 
„Deutsch-Russisches Gemeinschaftswerk" nicht für 
anstößig. Er habe weder den Verfassungsschutzbe-
richt noch Sonderinformationen des Bundesministeri-
ums des Innern zu Antragstellern vorliegen gehabt. 

Frau Kirmes, Referentin im Führungszentrum der 
Bundeswehr, hat in ihrer Aussage vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, sie kenne das Schreiben des 
DRGW vom 21. Dezember 1993 nicht. 

Mit Schreiben vom 18. Mai 1994 bat das Bundesmini-
sterium der Verteidigung, Fü S IV 4, Oberstleutnant 
i. G. Prinz zu Waldeck, das DRGW - Herrn S. - um 
Präzisierung des unterstützten Projekts und der erbe-
tenen Hilfsgüter unter Hinweis auf das Erfordernis, 
daß die Materialabgabe an den Grundsatz einer So-
fortmaßnahme zur Behebung einer akuten Notlage 
gebunden sei. Das Schreiben enthielt weiterhin die 
Forderung nach einer genauen Angabe der vorgese-
henen Empfänger und den Hinweis, Aufbau- oder 
Strukturhilfe falle nicht in den Bereich der humanitä-
ren Hilfe. 

In seiner Zeugenaussage hat Oberstleutnant i. G. 
Prinz zu Waldeck und Pyrmont ausgesagt, er habe 
weder vor der Antragstellung noch nach der Bewilli-
gung des Materials Kontakt zum DRGW gehabt. Der 
Name Vissing sei ihm nicht bekannt gewesen. Mit 
Herrn Kölln habe er am Telefon im Rahmen der Bear-
beitung von dessen Anträgen mehrfach gesprochen. 
Der Vorgang des DRGW sei für ihn ein absoluter 
Routinefall gewesen. Erst im Dezember 1997 habe er 
von Freunden und Verwandten erfahren, wer hinter 
der Person Roeder stecke. 

Es habe zum normalen Ablauf gehört, daß die Bear-
beiter bei Fü S IV 4 telefonisch oder schriftlich An-
tragsteller um Präzisierung ihrer Anträge gebeten 
hätten. Eine Weisung, daß über die so geführten Te-
lefonate Vermerke zu schreiben seien, habe es nicht 
gegeben. Ohnedies sei die Arbeitsbelastung hoch 
gewesen. Er habe seine Motivation aus 'der fordern-
den Aufgabe gezogen. Die Vorgesetzten hätten die 
Auftragserfüllung im Rahmen ihrer Dienstaufsicht 
häufig kontrolliert und mit Lob honoriert. 

Frau Kirmes hat vor dem Untersuchungsausschuß er-
klärt, auch ihr sei der Name Roeder vor dem Dezem-
ber 1997 nicht bekannt gewesen. In ihrem Referat sei 
darüber auch vorher nicht gesprochen worden. Ein 
Verfassungsschutzbericht habe ihr nicht zur Verfü-
gung gestanden. Der Name Kölln sei ihr aus der An-
tragsbearbeitung bekannt. 

Brigadegeneral Hoppe, Leiter des Führungszentrums 
der Bundeswehr, hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß bestätigt, daß das Verfahren die Überprüfung 
der Seriosität der Antragsteller nicht vorgesehen ha-
be. Im Ablauf der Antragsbearbeitung seien die An-
tragsteller teilweise auch beraten worden, was mögli-

cherweise aufgrund der Notsituation im Ausland zu 
gebrauchen sei und wie der Antrag möglichst schnell 
bearbeitet werden könne. Dann sei grundsätzlich bei 
allen Anträgen das Auswärtige Amt aufgefordert 
worden, das dringende Bundesinteresse zu bestäti-
gen und die Bewertung zu diesem Antrag aus politi-
scher Sicht darzulegen. Den Verfassungsschutzbe-
richt habe er im Dezember [1997] im Führungszen-
trum der Bundeswehr gesehen; er könne sich daran 
erinnern, daß er im Jahr 1993 den Verfassungs-
schutzbericht nicht eingesehen habe. 

Zur Arbeitsbelastung des Referats hat er weiter aus-
geführt, in 1993 seien 613 Anträge, in 1994 1 120 An-
träge, in 1995 919 Anträge und in 1996 1 030 bearbei-
tet worden. Diese Anträge hätten sich durch die Zahl 
der darin enthaltenen Einzelanfragen vervielfacht. 

Am 30. Mai 1994 bestätigte Konrad S., DRGW, dem 
Bundesministerium der Verteidigung, Fü S IV 4, Frau 
Kirmes, telefonisch den Umfang der beantragten hu-
manitären Hilfe. 

Mit Faxschreiben vom 30. Mai 1994 beschrieb das 
DRGW, mit Unterschrift „Konrad S.", gegenüber 
dem Bundesministerium der Verteidigung, Fü S IV 4, 
die Gründe für die humanitäre Hilfe und den vorge-
sehenen Empfänger. Das Schreiben trug in der Fax-
kopfzeile den Namen  „Roeder".  In diesem Schreiben 
wurde angegeben, daß das angeforderte Material zur 
Unterstützung von vier russischen und rußlanddeut-
schen Familien bestimmt sei, die bisher in selbstge-
machten Zelten und ausrangierten Containern auf 
freiem Feld hausten. Mit den Fahrzeugen sollten 
Kranke zum Arzt gefahren und Hilfsgüter in der Um-
gebung verteilt werden. Neben dem Erstellen von 
Unterkünften zum Schutz vor Kälte und Regen ent-
stehe ein soziales Zentrum. Als Gewährsperson wird 
in dem Schreiben der zuständige Pfarrer aus Gum

-

binnen genannt. Das Schreiben endete mit einem 
Hinweis des Herrn S. auf seine zwei Söhne, die in 
der Bundeswehr Dienst leisteten. 

Oberstleutnant i. G. P rinz zu Waldeck und Pyrmont 
hat dieses Schreiben dahingehend gewürdigt, daß es 
die Präzisierung des Antragsschreibens vom 4. Mai 
1994 enthalte. Er bewe rtete seine eigene Handlungs-
weise als möglicherweise gutgläubig naiv; er habe 
sich jedoch davon leiten lassen, daß allgemein be-
kannt gewesen sei, wie schlecht die Lage in Rußland 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gewe-
sen sei. 

Den Antrag des DRGW vom 30. Mai 1994 leitete das 
Bundesministerium der Verteidigung, Fü S IV 4, am 
selben Tag mit der Bitte um Prüfung und Stellung-
nahme zur Feststellung des dringenden Bundesinter-
esses an das Auswärtige Amt weiter. Unter dem 
Betreff „Kostenlose Abgabe von Kfz und Werkzeug 
im Rahmen der humanitären Hilfe für Nord-Ost-
preußen" und unter Bezugnahme auf den Antrag des 
DRGW vom 30. Mai 1994 teilte Frau Kirmes dem 
Auswärtigen Amt mit, daß das Bundesministerium 
der Verteidigung, Fü S IV 4, den Antrag Nr. 
H 940374 mit der Bitte um Prüfung und Stellungnah-
me dem Auswärtigen Amt zur Feststellung des drin-
genden Bundesinteresses übermittele. Für den Fa ll  
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eines positiven Bescheids stünden 3 Fahrzeuge und 
Werkzeug zur Verfügung. 

Oberstleutnant i. G. Prinz zu Waldeck hat hierzu aus-
geführt, zur Bestätigung des dringenden Bundesin-
teresses habe er sich in jedem Einzelfall an das Aus-
wärtige Amt gewandt, weil das Auswärtige Amt 
durch seine Botschaften eine bessere Einschätzung 
der Zielgruppe vor Ort im Ausland habe. Dessen Mit-
prüfung sei für ihn ausreichend gewesen, weil er 
selbst keine weiteren Erkenntnismöglichkeiten ge-
habt habe. Grundsätzlich habe die Federführung für 
humanitäre Hilfe im Ausland beim Auswärtigen Amt 
gelegen. Er selbst habe geprüft, ob das beantragte 
Gerät nach seinem Dafürhalten für eine Sofortmaß-
nahme zur Behebung einer akuten Notlage diente, 
ob das geforderte Mate rial ins Ausland gebracht wer-
den solle und ob die Antragsunterlagen im Hinblick 
auf den Antragsteller, die Projektbeschreibung und 
den Endempfänger vollständig gewesen seien. Ent-
scheidendes Kriterium sei für ihn gewesen, daß es 
sich nicht um eine Strukturhilfemaßnahme des An-
tragstellers gehandelt habe. Unter diesen Gesichts-
punkten habe er auch am 18. Mai 1994 auf den An-
trag des DRGW um Präzisierung gebeten und darauf 
hingewiesen, daß Strukturhilfe nicht zu leisten sei. 

An das Auswärtige Amt habe er lediglich das präzi-
sierende Schreiben des DRGW vom 30. Mai 1994 und 
einen kurzen Vermerk seiner Mitarbeiterin weiterge-
leitet. Das Auswärtige Amt habe aber nicht die dem 
Schreiben des DRGW vom 4. Mai 1994 beigefügten 
Vereins- und Presseinformationen erhalten: Er habe 
keine Notwendigkeit gesehen, die Anlagen zum An-
trag mitzuübersenden. Nach seiner Auffassung sei 
die Vorlage des kompletten Materials zu umfang-
reich gewesen. Dies sei seine übliche Vorgehenswei-
se in derartigen Routinefällen gewesen. Im Nachhin-
ein wäre es sicherlich besser gewesen, auch den An-
trag vom 4. Mai 1994 mitzuschicken. Aber das habe 
keinesfalls etwas damit zu tun gehabt, daß er das 
Auswärtige Amt habe hintergehen wollen. 

Frau Kirmes hat in ihrer Aussage dazu ausgeführt, 
sie halte das Schreiben des DRGW vom 30. Mai 1994 
an das Bundesministerium der Verteidigung, Fü 
S IV 4, für eine Präzisierung des Antragsschreibens 
vom 4. Mai 1994. Sie sehe keinen Widerspruch zwi-
schen beiden Schreiben. Es sei jedenfalls um huma-
nitäre Hilfe gegangen. Deshalb habe sie auch nur 
das Schreiben vom 30. Mai 1994 und ihren Vermerk 
an das Auswärtige Amt mit der Bitte um Bestätigung 
des dringenden Bundesinteresses gesandt. 

Brigadegeneral Hoppe hat hierzu in seiner Verneh-
mung ausgeführt, die Verfahrensweise um Einho-
lung einer Präzisierung beim Antragsteller und die 
Abgabe dieser Präzisierung an das Auswärtige Amt 
sei der Regelfall gewesen. Dies sei dann der eigentli-
che Antrag gewesen, der dem Arbeitsgang zugrunde 
gelegt worden sei. Das Auswärtige Amt habe in allen 
Fällen die vom Bundesministerium der Verteidigung 
für die Antragsbearbeitung relevanten Teile des An-
trags erhalten. Auch er halte das Schreiben des 
DRGW vom 30. Mai 1994 für die Präzisierung des 
Antrags vom 4. Mai 1994 und nicht für einen neuen 
Antrag. 

Als Prüfkriterien bei der Vergabe humanitärer Hilfe 
seien zugrundegelegt worden die Vollständigkeit des 
Antrags, die Erkennbarkeit des humanitären 
Zwecks, die Bestätigung des dringenden Bundesin-
teresses durch das Auswärtige Amt und die Mitzeich-
nung durch die Abteilung Haushalt des Bundesmini-
steriums der Verteidigung. Der Beg riff „humanitäre 
Hilfe" sei immer gleich definie rt  worden. 

Staatssekretär Dr. Wichert hat vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgeführt, um die Belastung der 
Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes bei der Antrags-
bearbeitung nicht weiter zu erhöhen, halte er es für 
sinnvoll, einen vom Bundesministerium der Verteidi-
gung aufbereiteten, präzisierten, vorgearbeiteten 
Antrag abzugeben, der dem Auswärtigen Amt nicht 
noch einmal die Durchsicht vieler Vorgänge zumute. 

Bundesminister Kinkel hat vor dem Untersuchungs-
auschuß erklärt, im Auswärtigen Amt sei der Antrag 
geprüft worden vom Arbeitsstab Humanitäre Hilfe 
hinsichtlich des Bestehens der humanitären Notlage 
und der Dringlichkeit der beantragten Maßnahme 
als Voraussetzung für die Feststellung eines dringen-
den Bundesinteresses im Sinne der Bundeshaushalts-
ordnung, vom Exportkontrollreferat 434 in der Wi rt

-schaftsabteilung im Hinblick auf eine eventuelle Ge-
nehmigungspflicht und -fähigkeit der Ausfuhr sowie 
von dem für die Beziehungen zur Russischen Födera-
tion zuständigen politischen Referat 213 auf die Ver-
einbarkeit mit den allgemeinen Zielen der Außenpo-
litik. 

Unter dem 1. Juni 1994, eingegangen am 13. Juni 
1994 beim Bundesministerium der Verteidigung, Fü 
S IV 4, bestätigte das Auswärtige Amt das dringende 
Bundesinteresse gemäß § 63 Abs. 4 BHO. Die Be-
gründung lautete: 

„Die vom Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerk 
beantragten Fahrzeuge dienen der Versorgung der 
Bevölkerung von P. Lipowo/Olchowatka mit Hilfsgü-
tern  sowie dem Transport von Kranken und Schulkin

-

dern. Die genannten Ausrüstungsgegenstände sind 
somit ein wichtiger Beitrag zur humanitären Nothilfe 
der Bevölkerung von P. Lipowo/Olchowatka/Ruß-
land. 

Derartige Initiativen können auf längere Sicht dazu 
beitragen, die politische und sozio-kulturelle Ent-
wicklung der Nachfolgestaaten der ehemaligen 
UdSSR zu fördern und sind zudem geeignet, das Ver-
hältnis zwischen Deutschen und Russen auf eine 
noch freundlichere Basis zu stellen." 

Bundesminister Kinkel hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß zum Zeitablauf der Prüfung im Auswärti-
gen Amt ausgeführt, das Antwortschreiben des Aus-
wärtigen Amtes trage das Datum des 1. Juni 1994, 
weil zu diesem Zeitpunkt ein erster Entwurf fertigge-
stellt worden sei, der zuerst die Referate seines Hau-
ses durchlaufen habe und dann am 10. Juni 1994 an 
das Verteidigungsministerium abgesandt worden sei. 
Die Bejahung einer Notlage und Bestätigung des 
dringenden Bundesinteresses gemäß § 63 Abs. 4 
BHO für Hilfssendungen sei durch das Auswärtige 
Amt auf der Grundlage der in den Angaben des 
DRGW vom 30. Mai 1994 enthaltenen Angaben er- 
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folgt; der Antrag habe die Notlage anschaulich und 
sehr konkret beschrieben. 

Die im Referat 213 des Auswärtigen Amtes vorge-
nommene Prüfung habe sicherstellen sollen, daß 
durch die beabsichtigte humanitäre Maßnahme kein 
außenpolitischer Schaden entstehe. Dabei sei zu be-
rücksichtigen gewesen, daß auch humanitäre Liefe-
rungen in das Kaliningrader Gebiet im nördlichen 
Ostpreußen von besonderer Sensibilität seien. Die 
dortige russische Regierung verfolge alle deutschen 
Aktivitäten, insbesondere nach dem Zwei-plus-Vier-
Vertrag, mit großer Aufmerksamkeit. Das zuständige 
Referat habe keine Einwände gegen die Materialab-
gabe erhoben, weil nach der Prüfung des Antrags ha-
be ausgeschlossen werden können, daß die Hilfs-
maßnahme ausschließlich rußlanddeutscher Bevölke-
rung zugute kommen und die weitere Ansiedlung 
von Rußlanddeutschen gefördert werden sollte. 

Ziel der Außenpolitik der Bundesregierung sei es 
nach Abschluß des Zwei-plus-Vier-Vertrages gewe-
sen, den Menschen dort , wo sie sich in Rußland be-
fänden, Lebensumstände zu schaffen, die ihnen das 
Verbleiben möglich machten. 

Vor dem Hintergrund dieser offiziellen Außenpolitik 
der Bundesregierung, daß nach dem Zwei-plus-Vier-
Vertrag in der Region Kaliningrad keine Ansiedlung 
Rußlanddeutscher erfolgen solle, sei in seinem Haus 
klar gewesen, daß bei den Anträgen auf humanitäre 
Hilfe hierauf auch zu achten gewesen sei. Deshalb 
seien andere Anträge, wo das erkannt worden sei, 
auch abgelehnt worden. Wenn im Fall des DRGW er-
kannt worden wäre, daß die Begründung des DRGW 
„Krankentransport" irgendwas im Hinblick auf eine 
Unterstützung der Ansiedlung von Rußlanddeut-
schen oder Deutschen do rt  enthalten habe, wäre die 
Bestätigung des dringenden Bundesinteresses abge-
lehnt worden. Er müsse aber darauf hinweisen, daß 
die offizielle Politik nach dem Zwei-plus-Vier-Vertrag 
Kaliningrad gegenüber eine andere Dimension habe 
als die Lieferung von drei Fahrzeugen. 

Unzweifelhaft sei bei der Bearbeitung des Antrags 
ein Fehler unterlaufen, der aber in Anbetracht der 
Belastung der zuständigen Bearbeiter sowohl im Ver-
teidigungsministerium als auch im Auswärtigen Amt 
nicht absichtlich erfolgt sei mit dem Ziel, dem Man-
fred Roeder Material zu verschaffen. 

Nach seinen Feststellungen habe der Verfassungs

-

schutzbericht mit der Erwähnung des Manfred Roe-
der und des DRGW zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
des Antrages des DRGW nicht in gedruckter Form 
den Mitarbeitern seines Hauses vorgelegen. Der un-
mittelbar zuvor vom Bundesministerium des Innern 
vorgestellte Verfassungsschutzbericht habe zwar in 
einem Exemplar im Auswärtigen Amt vorgelegen. 
Die Mitarbeiter hätten jedoch auf die üblichen ge-
druckten Exemplare für die Verteilung gewartet. Er 
könne von seinen Mitarbeitern zwar nicht erwarten, 
daß sie den Namen Roeder kennen und einordnen 
könnten. Dies sei anders bei der Unterzeile des B rief-
kopfes „Förderverein Nord-Ostpreußen" . Sein Vor-
wurf sei, daß man daraufhin nicht noch einmal nach-
gefragt habe. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
4. März 1998 vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gesagt, die Bearbeiter in seinem Haus hätten bei 
sorgfältigem Hinschauen auf die Embleme des 
DRGW im Briefkopf aufmerksam werden müssen. Er 
betone aber, daß es sich nur um vier Fälle von insge-
samt 20 000 Vorgängen humanitärer Hilfe handele. 
Er halte es für unangebracht und weise es zurück, 
daß die Angehörigen des Materialamts des Heeres 
mit den Kenntnissen und Fähigkeiten von Abgeord-
neten verglichen und gemessen würden. 

Nach Aussage des Oberstleutnant i. G. P rinz zu Wal-
deck und Pyrmont bewegte sich auch im Fall des 
DRGW die Bearbeitungsdauer des Auswärtigen Am-
tes im Rahmen des Normalen. Mit dem Auswärtigen 
Amt habe eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit 
bestanden. 

Nach Eingang des Bestätigungsschreibens des Aus-
wärtigen Amtes am 13. Juni 1994 übersandte das 
Bundesministerium der Verteidigung, Fü S IV 4, an 
das Referat H II 3 mit Fax vom gleichen Tag einen zu-
stimmenden Antwortentwurf an das DRGW zur Mit-
zeichnung. Die Abgabewerte wurden in der vom Ma-
terialamt des Heeres geschätzten Höhe übernom-
men. Das Schreiben von Fü S IV 4 wurde von einem 
hierfür nicht zuständigen Bürosachbearbeiter des Re-
ferats ohne Zeichnungsbefugnis abgezeichnet. 

Das Referat H II 3 zeichnete das Schreiben an das 
DRGW am 14. Juni 1994 mit. Es blieb in diesem Bear-
beitungsgang unbeanstandet, daß das für die Fest-
setzung des Abgabewertes zuständige Referat in der 
Rüstungshauptabteilung nicht beteiligt worden war. 
Das Deckblatt des Vorgangs weist die ursprünglich 
vorgesehene, im Laufe der Bearbeitung aber gestri-
chene Mitzeichnung des Referates Rü Z II 6 aus. 

Oberstleutnant i. G. P rinz zu Waldeck hat hierzu in 
seiner Aussage erklärt, er persönlich habe auf dem 
Aktenvorblatt die Beteiligung der Abteilung Rüstung 
gestrichen. Das sei für ihn vollkommen selbstver-
ständlich gewesen, da der Materialabgabewert ja ge-
nannt worden sei und aufgrund der von ihm gesam-
melten Erfahrungen die angegebenen Werte im nor-
malen Bereich gelegen hätten. Sichergestellt worden 
sei der ordnungsmäßige Ablauf des Verfahrens je-
doch durch die Haushaltsmitzeichnung der Abtei-
lung Haushalt. 

Am 15. Juni 1994 informierte das Bundesministerium 
der Verteidigung, Fü S IV 4, schriftlich das DRGW, 
Herrn S., über die Zusage der Materialabgabe. Das 
Schreiben enthielt die Aufforderung, „über den Ver-
bleib des Fahrzeugs" einen Ausfuhr- oder Empfän-
gernachweis zu übersenden. Am gleichen Tag erhiel-
ten das Referat Fü H V 4 und das Materialamt des 
Heeres diese Zusage an das DRGW in Durchschrift 
zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um weitere Ver-
anlassung. Alle Schreiben unterschrieb der hierfür 
nicht autorisierte Bürosachbearbeiter, Hauptfeldwe-
bel von B. 

Oberstleutnant i. G. P rinz zu Waldeck und Pyrmont 
hat hierzu vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
führt, es sei ein von ihm zu verantwortender Fehler 
gewesen, den Hauptfeldwebel von B. gegen die Be- 
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Stimmungen der Geschäftsordnung mit der Unter-
schrift zu betrauen. Er habe jedoch die Arbeitskapa-
zitäten seiner Mitarbeiter so eingesetzt, daß jeder 
von ihnen jeden einzelnen Schritt der Antragsbear-
beitung möglichst schnell selbst habe erledigen kön-
nen, damit humanitäre Hilfe in akuten Notlagen ge-
leistet werde. Aufgrund dieser Arbeitsorganisation 
habe es in seinem Referat keine Arbeitsrückstände 
gegeben. 

Frau Kirmes hat die Arbeitsweise ihres Referates so 
bestätigt. Dem Schreiben vom 15. Juni 1994 habe ein 
Textbaustein zugrunde gelegen, der wegen des gro-
ßen Arbeitsanfalls fehlerhafterweise nicht in die Auf-
forderung zur Übersendung einer Empfangsbestäti-
gung für mehrere Fahrzeuge geändert worden sei. 

Brigadegeneral Hoppe hat hierzu weiter ausgeführt, 
daß in dem Geschäftsgang des im Bundesministeri-
um der Verteidigung zuständigen Referates bei der 
Materialabgabe an das DRGW zwei ärgerliche Fehler 
gemacht worden seien, die im Hinblick auf die Ar-
beitsbelastung und Antragsflut auch ihm hätten un-
terlaufen können. 

Mit Faxschreiben vom 22. Juni 1994 bestätigte das 
DRGW gegenüber dem Materialamt des Heeres die 
Kostenübernahme für die Instandsetzung der Kraft-
fahrzeuge ohne Lackierung. Das Schreiben war mit 
„M. Roeder" unterzeichnet. 

Am 27. Juni 1994 wies das Materialamt des Heeres, 
Abteilung III 3 (1) -331, Oberstabsfeldwebel Schnitz-
ler, die Gerätehauptdepots Glinde und Hesedorf an, 
das Material bereitzustellen. Das Schreiben trägt in 
Maschinenschrift die Angabe „Reg Nr. Mat AH 
H 116/93", „BMVg - Fü S IV 4 - Az 03-85-08-(6) 
vom 15. 06. 94 Bearb Nr: H 940 374" und den hand-
schriftlichen Zusatz H 068/94. 

Das Gerätehauptdepot Hesedorf meldete dem Mate-
rialamt des Heeres mit Fernschreiben vom 6. Sep-
tember 1994 die Bereitstellung der drei abzugeben-
den Kraftfahrzeuge für humanitäre Hilfen. 

Am 19. September 1994 schrieb Manfred Roeder un-
ter dem Kopf des Deutsch-Russischen Gemein-
schaftswerks die Zentrale Militärkraftfahrstelle in 
Düsseldorf an und bat um eine Bescheinigung für die 
Neuzulassung der ihm zugewiesenen Kraftfahrzeu-
ge, um sie abholen und als humanitäre Güter nach 
Ostpreußen ausführen zu können. 

Mit Faxschreiben vom 17. Oktober 1994 teilte das 
Gerätehauptdepot Hesedorf dem DRGW mit, daß die 
Instandsetzung an den drei abzugebenden Kraftfahr-
zeugen abgeschlossen sei und bat um Bekanntgabe 
eines Abholtermins. 

Das Gerätehauptdepot Hesedorf übersandte dem 
DRGW mit Datum von 18. Oktober 1994 eine deta il

-lierte Kostenaufstellung über die Instandsetzung der 
Kraftfahrzeuge. 

Ausweislich der beschlagnahmten handschriftlichen 
Notizen des Manfred Roeder hatte er am 21. Oktober 
1994 mit der Zentrale Militärkraftfahrstelle telefo-
niert. 

Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 übersandte die 
Zentrale Militärkraftfahrtstelle dem Deutsch-Russi-
schen Gemeinschaftswerk „Förderverein Nord-Ost-
preußen" eine Bescheinigung über den Erwerb 
ausgesonderter Fahrzeuge der Bundeswehr zum 
Zwecke der Wiederzulassung beim zuständigen Stra-
ßenverkehrsamt. 

Mit Bescheinigung vom 24. Oktober 1994 bestätigte 
das Materialamt des Heeres, daß es sich bei dem mit 
Registriernummer MatAH 068/94 zugewiesenen Ma-
terial um eine Schenkung der Bundeswehr im Rah-
men der Humanitären Hilfe an das DRGW handele. 
Die Bescheinigung trägt die handschrift lichen Auf-
schriften „H 149/94" und „H 068/94". 

Am 2. Januar 1995 holte Roeder für das DRGW die 
drei Kraftfahrzeuge sowie Plane und Spriegel vom 
Gerätehauptdepot in Hesedorf und am 7. Juni 1995 
das Werkzeug vom Gerätehauptdepot Glinde ab und 
quittierte jeweils mit seinem Namen „M. Roeder". 
Zuvor hatte das Gerätehauptdepot Glinde mit Tele-
fax vom 23. Februar 1995 an den „Verein für Hilfe 
Ost-Preußen, z. Hd. Herrn Röder" unter Bezugnahme 
auf ein mit Herrn Vissing geführtes Telefonat mitge-
teilt, daß ein Verpacken des Werkzeugmaterials in 
kleinere Kisten nicht möglich sei. 

Am 21. März 1995 fragte per Faxschreiben die Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 
beim Referat 213 des Auswärtigen Amtes nach weite-
ren Informationen zum „DRGW Förderverein Nord

-Ostpreußen". In Zweifel gezogen wurde vor allem 
die Verwendbarkeit des von der Bundeswehr dem 
DRGW zur Verfügung gestellten Mate rials für „eine 
Mittelschule auf dem platten Land". „... Wegen der 
anhaltenden Sensibilität hinsichtlich Kaliningrad 
und der bunten Palette dubioser Deutschtümler" 
werde um Information gebeten, ob guten Gewissens 
seitens der Deutschen Botschaft in Moskau die Ertei-
lung einer Zoll- und Abgabenbefreiung durch die 
russischen Behörden verfolgt werden solle. Zugrun-
de lag die schriftliche Ankündigung Roeders an die 
Deutsche Botschaft Moskau, daß im Rahmen huma-
nitärer Hilfe 3 Fahrzeuge und Werkzeug nach Ruß-
land eingeführt werden sollten und die Bestätigung 
des Direktors der Kalininska Mittleren Schule vom 
15. Februar 1995 darüber. 

Zuvor hatte der Bearbeiter der Deutschen Botschaft 
in Moskau telefonisch dem Bundesministerium der 
Verteidigung, Fü S IV 4, seine Zweifel vorgetragen, 
dort  aber die Antwort erhalten, daß kein Mate rial 
ohne Zustimmung des Auswärtigen Amtes abgege-
ben werde und insofern die Angelegenheit in Ord-
nung sein müsse. 

Am 23. März 1995 teilte das Auswärtige Amt der 
Deutschen Botschaft in Moskau mit, das Referat 213 
des Auswärtigen Amtes habe die Bestätigung des 
„dringenden Bundesinteresses" gemäß BHO mitge-
zeichnet. Der Antrag habe nicht mit hinreichender 
Deutlichkeit die Zielsetzung einer Ansiedlung von 
Rußlanddeutschen erkennen lassen. Der gemein-
schaftlich deutsch-russische, nicht einseitig rußland-
deutsche Charakter des vom Antragsteller geförder-
ten Projekts sei betont worden. Es könne den russi-
schen Mitgliedern [der Kommission für humanitäre 
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Hilfe] überlassen werden, etwaige Bedenken zu arti-
kulieren. 

Frau Kirmes hat in ihrer Zeugenaussage ausgeführt, 
über die Anfrage der Deutschen Botschaft in Moskau 
sei sie nicht informiert worden. 

Bundesminister Kinkel hat zu diesem Vorgang er-
klärt, eine erneute inhaltliche Prüfung habe in sei-
nem Haus nicht stattgefunden. Er sei der Auffassung, 
daß es sich bei dem DRGW um eine Organisation 
handele, bei der man zumindest noch einmal habe 
nachsehen und nachprüfen müssen und dies auch er-
kennbar gewesen sei. Das hätten seine anerkannt 
qualifizierten Mitarbeiter in diesem Fall unterlassen. 
Er halte diese Verfehlung vor dem Hintergrund von 
300 bis 800 Anträgen pro Jahr aber für fahrlässig. 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe es 
in der deutschen Bevölkerung eine starke Erwar-
tungshaltung auf schnelle und unbürokratische hu-
manitäre Hilfe gegeben. Seine Mitarbeiter hätten 
entsprechende Anträge deshalb lediglich der Prü-
fung daraufhin unterzogen, ob es sich um humanitä-
re Hilfe handele und weniger die Organisation be-
achtet. Insgesamt könne er aber nicht erkennen, daß 
dieser Vorgang eine größere Ir ritation im deutsch-
russischen Verhältnis erzeugt habe. Im Vordergrund 
stehe für die Bevölkerung der Russischen Föderation 
die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung und 
das Mittragen des offiziellen außenpolitischen Kurses 
der Bundesregierung. 

Mit Schreiben vom 9. Mai 1995 erinnerte das Bun-
desministerium der Verteidigung - Führungszen-
trum der Bundeswehr (FüZBw) - das DRGW, Herrn 
S., an die bereits am 15. Juni 1994 geforderte Zusen-
dung eines Ausfuhr- oder Empfängernachweises un-
ter Fristsetzung zum 1. August 1995. 

Frau Kirmes hat in ihrer Aussage erklärt, daß Man-
fred Roeder im Vorlauf zu seinem darauf folgenden 
Schreiben vom 28. September 1995 telefonisch Kon-
takt zu ihr gesucht habe. Dies sei nach ihrer Erinne-
rung der einzige telefonische Kontakt gewesen. 

Unter dem 28. September 1995 bat das DRGW, „M. 
Roeder" das Bundesministerium der Verteidigung, 
Führungszentrum, Frau Kirmes, um eine Bescheini-
gung, daß es sich bei dem LKW Fahrgestellnummer 
310 3001 320 335 0 [LKW 2 to Daimler-Benz 508 D] um 
Hilfsgut für humanitäre Hilfe handele, das die Bun-
deswehr unentgeltlich zur Verfügung gestellt habe. 
Damit solle erreicht werden, daß die geplante Aus-
fuhr des Kraftfahrzeugs am 1. Oktober 1995 zollfrei 
erfolgen könne. Das Schreiben enthält weiter den 
Dank an Frau Kirmes „Tausend Dank, Sie waren so 
nett am Telefon, daß ich alle Hoffnung auf Sie setze. " 
Mit Schreiben vom gleichen Tag an das DRGW, 
Herrn Roeder, bestätigte Frau Kirmes die unentgeltli-
che Bereitstellung dieses Kraftfahrzeugs. Sie bat er-
neut um Übersendung eines vom Endempfänger un-
terschriebenen Übernahmenachweises und einer Ko-
pie der Ausfuhrbestätigung. 

Am 2. Oktober 1995 wurde auf Manfred Roeder bei 
dem Landrat des Schwalm-Eder-Kreises in 34576 
Homberg (Efze) der Lkw 2 to Daimler-Benz 508 D mit 
dem, amtlichen Kennzeichen HR-EJ 69 zugelassen. 

Am 11. Oktober 1995 wurde auf diesem Fahrzeug-
brief durch den Landrat des Schwalm-Eder-Kreises 
handschriftlich vermerkt: „Die FahrzeugIdentNr. 
wurde falsch erfaßt. Sie lautet richtig: 310 300 1320 
3350". 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 1995 übersandte das 
DRGW mit Unterschrift Manfred Roeder dem Bun-
desministerium der Verteidigung, Führungszentrum, 
z. Hd. Frau Kirmes, ein TÜV-Gutachten des Amtes 
Hessen (Abnahme nach § 21 StVO zur Erlangung ei-
nes Ausfuhrkennzeichens) für den LKW Daimler 
Benz 508 D, den Fahrzeugbrief-Nr. TM 272 161 mit 
dem Vermerk „ausgeführt" und Stempelaufdruck 
des Hauptzollamts Schwedt vom 3. Oktober 1995 - 
ohne den vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises 
am 11. Oktober 1995 vermerkten Korrekturzusatz -, 
die Zulassungs- und Versicherungsbescheinigung 
auf den Namen Manfred Roeder, die deutsche und 
polnische Ausfuhrbescheinigung (Ausführender 
„Manfred Roeder Deutsch-Russisches Gemein-
schaftswerk") vom 3. Oktober sowie die Empfangs-
bestätigung eines Viktor V. Gnatschenko unter-
schrieben in „Bartenstein" am 4. Oktober 1995. 

Der Vorgang wurde im Führungszentrum der Bun-
deswehr mit diesem Schreiben Roeders geschlossen, 
ohne daß Ausfuhr- und Empfängernachweise für die 
beiden übrigen Kraftfahrzeuge Lkw 0,5 t VW Iltis 
und 0,4 t VW Kübel weiterhin vom DRGW verlangt 
wurden. 

Frau Kirmes hat in ihrer Aussage vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, daß der Abschluß dieses 
Vorgangs irrtümlich erfolgt sei. Es sei nicht aufgefal-
len, daß die Empfangsbestätigung nur für ein Fahr-
zeug gegolten habe. Wegen der Arbeitsüberlastung 
habe man sich in ihrem Referat entschieden, zweimal 
im Jahr die Empfangsbestätigungen routinemäßig 
anzufordern. Für diese Arbeit sei später ein weiterer 
Mitarbeiter zugewiesen worden. Seit der Umstellung 
auf EDV sei das Nachhalten der noch ausstehenden 
Empfangsbestätigungen kein Problem mehr. Für 
eine Überprüfung der vorgelegten Empfangsbe-
scheinigung, zumal wenn sie aus einer fremden 
Sprache übersetzt worden sei, habe keine Möglich-
keit bestanden. Eine Kontrollmöglichkeit dahinge-
hend, ob das abgegebene Mate rial entsprechend 
dem ursprünglich erklärten Zweck verwendet wor-
den sei, habe es nicht gegeben. 

Der Verbleib der Fahrzeuge LKW 2 to Daimler-Benz 
508 D, LKW 0,5 to VW Iltis, PKW 0,4 to VW 181 und 
des Werkzeugmaterials wurde im Zuge der Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft Bonn auf die Strafan-
zeige des Bundesministeriums der Verteidigung vom 
11. Dezember 1997 hin weiter verfolgt. Im Laufe des 
Ermittlungsverfahrens kam es am 28. Januar 1998 
auf Anordnung des Amtsgerichts Schwalmstadt vom 
16. Januar 1998 zur Durchsuchung des Anwesens 
des Manfred Roeder. 

Zum Verbleib des LKW 2 to Daimler-Benz 508 D wur-
de festgestellt, daß am 4. Juli 1996 der Landrat des 
Schwalm-Eder-Kreises in Schwalmstadt auf dem 
Fahrzeugbrief „Fahrzeug wurde nicht ausgeführt" 
vermerkt hat. Am 9. Juli 1996 wurde beim Landrats-
amt Mittweida für die Gemeindeverwaltung Schön- 
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born-Dreiwerda-Seifersbach der LKW 2 to Daimler-
Benz 508 D angemeldet. Der bisherige Fahrzeugbrief 
wurde eingezogen und ein neuer Fahrzeugbrief er-
stellt. Zum Verbleib des Werkzeugmaterials gab 
Manfred Roeder anläßlich der Durchsuchung am 
28. Januar 1998 gegenüber den Ermittlungsbeamten 
an, daß sich Teile des Werkzeugs noch auf seinem 
Anwesen befänden, anderes sei an Besucher aus 
Rußland verschenkt worden. Zum Verbleib des LKW 
0,5 to VW Iltis wurde festgestellt, daß dieser seit dem 
8. September auf den Namen eines Hamburger Bür-
gers zugelassen wurde, der in keiner Verbindung 
zum DRGW steht und erklärt hat, das Fahrzeug gu-
ten Glaubens von einem Herrn M. erworben zu ha-
ben. Über den Verbleib des PKW 0,4 to VW 181 wur-
de dem Untersuchungsausschuß bis zum Ende der 
Beweisaufnahme nichts bekannt. 

II. Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen bei der Gewäh-
rung humanitärer Hilfe durch unentgeltliche Material-
abgaben der Bundeswehr 

Grundlage für die unentgeltliche Überlassung von 
Bundeswehrmaterial sind die „Richtlinien für die un-
entgeltliche Veräußerung und unentgeltliche Über-
lassung zur Nutzung von Bundeswehr-Material an 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung (Richtlinien 
über unentgeltliche Überlassung) " vom 20. Ap ril 
1972. Die Zuständigkeit für Materialabgaben im Rah-
men der humanitären Hilfen lag zunächst bei der 
Hauptabteilung Rüstung. Mit Weisung des Staatsse-
kretärs Dr. Wichert vom 28. Mai 1993 wurde die Zu-
ständigkeit für Angelegenheiten der Humanitären 
Hilfeleistungen der Bundeswehr mit Wirkung vom 
1. Juni 1993 auf den Führungsstab der Streitkräfte - 
Fü S IV 4 - übertragen. Mit Weisung des Staatsse-
kretärs Dr. Wichert vom 31. August 1994 wurde zum 
1. Januar 1995 das neu eingerichtete Führungszen-
trum der Bundeswehr hierfür zuständig. 

Die diese Zuständigkeiten und das Verfahren regeln-
den Vorschriften und Weisungen sind dem Bericht in 
Anhang: Materialien III. beigefügt. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat mit 
Schreiben vom 11. März 1998 die bisherigen Krite-
rien für die Entscheidung über die Vergabe von 
humanitärer Hilfe durch Materialabgaben der Bun-
deswehr mitgeteilt. Danach sei bisher Entschei-
dungsvoraussetzung gewesen die Vollständigkeit 
der Antragsunterlagen (u. a. Projektbeschreibung, 
Endempfängeradressen), Verfügbarkeit des bean-
tragten Mate rials, Prüfung durch das Auswärtige 
Amt, Mitzeichnung der unentgeltlichen Materialab-
gabe durch die Abteilung Haushalt und bei Über-
schreiten der Abgabewertgrenze durch das Bundes-
ministerium der Finanzen. 

Brigadegeneral Hoppe hat in seiner Zeugenaussage 
vor dem Untersuchungsausschuß ausgeführt, daß 
das Bearbeitungsverfahren im Referat Fü S IV 4 und 
später dann im Führungszentrum der Bundeswehr 
dieser Vorschriften- und Weisungslage entsprochen 
habe. Zur Zuordnung des die Materialabgabe bear-
beitenden Referats zum Führungszentrum der Bun-
deswehr hat er ausgeführt, die Grundidee sei gewe-
sen, daß das Führungszentrum insgesamt humanitä-
re Hilfe leiste und do rt  die dafür erforderlichen 

humanitären Aktionen zusammengefaßt werden soll-
ten. Innerhalb dieses Referats habe in Routinefällen 
der zuständige Referent die letzte Entscheidung, in 
politisch relevanten Fällen der Referatsleiter bezie-
hungsweise die Leitung des Hauses. 

Entscheidendes Kriterium für die unentgeltliche Ma-
terialabgabe sei § 63 Abs. 4 BHO. Für die Materialab-
gabe gebe es danach zwei Kriterien: der Materialver-
antwortliche entscheide, ob das Mate rial zur Verfü-
gung gestellt werden könne, und das den Antrag auf 
unentgeltliche Materialabgabe bearbeitende Referat 
entscheide, ob es kostenlos nach der Bundeshaus-
haltsordnung abgegeben werden könne unter der 
Maßgabe der Feststellung dringenden Bundesinter-
esses durch das Auswärtige Amt und der Mitzeich-
nung durch die Abteilung Haushalt des Bundesmini-
steriums der Verteidigung. 

Das Bundesministerium der Verteidigung sei an das 
Auswärtige Amt als innerhalb der Bundesregierung 
zuständiges Ressort  für humanitäre Hilfe mit der Mit-
teilung herangetreten, ein Antragsteller habe be-
stimmtes Material gefordert, die Bundeswehr könne 
das bereitstellen und das Auswärtige Amt müsse da-
zu das dringende Bundesinteresse bestätigen. 

Innerhalb des Bundesministeriums der Verteidigung 
gebe es in diesem Verfahren eine Kontrolle über das 
Führungszentrum der Bundeswehr, indem die Abtei-
lung Haushalt, die nicht zu der gleichen Stabsabtei-
lung wie das Führungszentrum gehöre, die finan-
zielle Freigabe und damit den Verzicht auf Kosten-
erstattung bestätigen müsse. 

Aus heutiger Sicht habe das Verfahren eine System-
schwäche gehabt, die erst mit der Aufdeckung der 
Materialabgabe an das DRGW im Jahr 1994 aufgefal-
len sei. Es seien nun Verfahren zu entwickeln, die die 
Unterstützung p rivater humanitärer Hilfe zuließen, 
gleichzeitig aber die Seriosität des Antragstellers und 
des Empfängers berücksichtigen müßten. 

Für richtig halte er allerdings das bisher durchge-
führte Verfahren, daß das Auswärtige Amt die politi-
sche Bewertung zu einem Antrag abgeben müsse 
und daß innerhalb des Bundesministeriums der Ver-
teidigung eine Stelle außerhalb des Führungszen-
trums der Bundeswehr - nämlich die Abteilung 
Haushalt - den Vorgang mitbearbeite. Fehlerhaft sei 
lediglich, daß bisher keine Prüfung der Antragsteller 
und des Endempfängers durchgeführt worden sei. Es 
sei ihm kein Fall  bekannt, indem die Bewe rtung des 
Auswärtigen Amtes als des zuständigen Resso rts in 
der Bundesregierung durch die Bundeswehr über-
gangen worden sei. Wenn es unterschiedliche Auf-
fassungen gegeben habe und das Auswärtige Amt 
das dringende Bundesinteresse nicht bestätigt habe, 
sei das Material nicht abgegeben worden. 

Zur Arbeitsweise der im Bundesministerium der Ver-
teidigung zuständigen Mitarbeiter hat Staatssekretär 
Dr. Wichert erklärt, die Fülle der geprüften und ent-
schiedenen Anträge spreche für das hohe Engage-
ment der Mitarbeiter. Die derzeitige Organisation der 
Bearbeitung stelle ein den Antragszahlen entspre-
chendes geregeltes Verfahren sicher. Wenn die Mit-
arbeiter oft überlastet gewesen seien, sei dies auch 
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eine Folge der Vorgaben des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages zur Dienstpostenredu-
zierung. Die Materialabgabe sei keine zentrale Auf-
gabe der Bundeswehr, sondern ein Annexgeschäft. 
Die Übertragung der humanitären Hilfe auf das Füh-
rungszentrum der Bundeswehr halte er für sinnvoll, 
weil es typischerweise Anträge gebe, die sehr schnell 
abgewickelt werden müßten. 

Zur Arbeitsorganisation innerhalb des Materialamtes 
des Heeres hat Oberst i. G. Jüchtern ausgeführt, es 
gebe dort  zwei Abteilungen, die sich mit humanitärer 
Hilfe befaßten. Handele es sich um allgemeines Ge-
rät des Heeres, sei das Dezernat „Aussonderung und 
Verwertung" zuständig; handele es sich um Sanitäts-
material, sei die sogenannte Gruppe 6 zuständig. 
Für die Abgabe von Sanitätsmaterial gebe es eine die 
Abgabe regelnde Weisung des Inspekteurs des Sani-
tätswesens. Für die Abgabe des allgemeinen Mate ri

-als des Heeres habe bisher keine Weisung im Materi-
alamt des Heeres vorgelegen. Das Materialamt habe 
jeweils im Einzelauftrag des Ministe riums geprüft 
und gemeldet. Es habe bisher auch keine Weisung 
zur Überprüfung der Antragsteller anhand von Ver-
fassungsschutzberichten bestanden. Insgesamt habe 
des Materialamt des Heeres im Bereich der Mate rial-
abgabe zu humanitären Hilfszwecken dem Ministeri-
um lediglich zugearbeitet. Verbindung zwischen 
dem Materialamt des Heeres zur Hauptabteilung Rü-
stung im Bundesministerium der Verteidigung habe 
es bei der humanitären Hilfe außer für die Preisfest-
stellung des abzugebenden Mate rials nicht gegeben. 

Bundesminister Kinkel hat in seiner Aussage vor 
dem Untersuchungsausschuß erklärt, der Aspekt 
Bundeswehrmaterial nehme in Zusammenhang mit 
der humanitären Hilfe nicht die höchste Priorität ein, 
sondern die Zuständigkeit für die Bestätigung nach 
der Bundeshaushaltsordnung sei dem Auswärtigen 
Amt verwaltungsintern zugefallen. Die Letztverant-
wortung sehe er im Verteidigungsministerium. Do rt 

 gehe der Antrag auf unentgeltliche Abgabe von Bun-
deswehrmaterial ein und do rt  werde er letztlich ent-
schieden. Zuvor werde nur die Stellungnahme des 
Auswärtigen Amtes eingeholt. Die Beteiligung seines 
Hauses solle nur sicherstellen, daß es keine außenpo-
litischen Probleme geben könne, wenn der Antrag 
positiv beschieden werde. Er widerspreche jedoch 
der Behauptung, dem Verfahren fehle es an einer 
grundlegenden Regelung der letzten Verantwortung. 
Dort  wo der Antrag eingehe, werde er auch verant-
wortlich entschieden. 

Bundesminister Rühe hat in seiner Vernehmung am 
4. März 1998 erklärt, das Auswärtige Amt habe die 
landestypischen Aspekte zu überprüfen gehabt, das 
Bundesministerium der Verteidigung die Frage des 
Zwecks der beabsichtigten Materiallieferung. Eine 
Überprüfung der Organisation und der Personen ha-
be nicht stattgefunden. Dies könne mit den vorhan-
denen Mitteln weder vom Auswärtigen Amt noch 
vom Bundesministerium der Verteidigung geleistet 
werden. 

In seiner Vernehmung am 30. April 1998 hat Bundes-
minister Rühe vor dem Untersuchungsausschuß er-
klärt, die Materialabgabe sei nicht die Zentrale Auf-

gabe der Bundeswehr. Er habe, um Schaden von der 
Bundeswehr abzuwenden, die Materialabgabe ge-
stoppt. Die Verantwortung für die Überprüfung der 
Antragsteller müsse von allen getragen werden, die 
an dem Vorgang der Materialabgabe mitwirkten. 

Staatssekretär Dr. Wichert hat in seiner Aussage vor 
dem Untersuchungsausschuß zur Weisungslage und 
Verantwortlichkeit für die Materialabgabe der Bun-
deswehr zum Zwecke der humanitären Hilfe ausge-
führt, er begrüße es, daß die geltende Vorschriftenla-
ge die notwendige Flexibilität biete, auf verschieden-
ste Notlagen eine schnelle Antwort geben zu 
können. Dies ermögliche die Unterstützung der in 
Deutschland vorhandenen privaten Bereitschaft zu 
privaten Hilfsprojekten. 

Mit der Konzentration der Zuständigkeit im Füh-
rungsstab der Streitkräfte und später im Führungs-
zentrum der Bundeswehr seien die Voraussetzungen 
für eine zügige, innerhalb der Bundesregierung gut 
abgestimmte Bearbeitung geschaffen. Reibungslos 
laufe im Bundesministerium der Verteidigung die 
von ihm eingeführte Wertfeststellung und Mitzeich-
nung durch die Abteilung Haushalt sowie die Zu-
sammenarbeit des Führungszentrums der Bundes-
wehr mit dem in jedem Fall eingeschalteten Auswär-
tigen Amt. Es sei auch eine vom Staatssekretär 
Schönbohm mit Weisung vom 5. Februar 1993 gere-
gelte Beteiligung des Auswärtigen Amtes und des 
Bundesministeriums des Innern aufgegriffen und 
verbessert worden. 

Hinsichtlich der Wertfeststellung durch die Abtei-
lung Haushalt im Bundesministerium der Verteidi-
gung habe er keine Zweifel an der Ordnungsmäßig-
keit der festgestellten Werte. Da der grundsätzliche 
Weg der Verwertung über die VEBEG ebenfalls ohne 
großen Aufwand laufe, habe er selbst dann keine 
Zweifel, wenn die Haushaltsabteilung auch nur den 
Schrottwert des unentgeltlich abzugebenden Mate ri

-als feststelle. 

Insgesamt halte er die Weisungslage für sehr gut, mit 
klaren Zuständigkeiten, kurzen Wegen und schnel-
len, unbürokratischen Entscheidungen. 

Zum Vorhandensein von Sicherheitskriterien und der 
Einführung weiterer Überprüfungen für die Zukunft 
hat Staatssekretär Dr. Wichert ausgeführt, die ge-
samte humanitäre Hilfe sei getragen von Vertrauen. 
Derjenige, der Böses wolle, könne sich Bundeswehr-
material auch über die VEBEG beschaffen. Ausfuhr-
bescheinigung und Empfangsbestätigung seien das, 
was vernünftigerweise verlangt werden könne. 

Humanitäre Hilfe sei gewollt und könne durch Si-
cherheitsvorschriften nur erschwert werden. Daß das 
Bundesministerium der Verteidigung von Roeder ge-
täuscht worden sei, könne man in einem Mengenge-
schäft nicht verhindern. 

Der jährlich vom Haushaltsausschuß des Deutschen 
Bundestages ausgebrachte Haushaltsvermerk mit 
der Ermächtigung, nach den Richtlinien von 1972 
weiterhin Mate rial abzugeben, habe nur zum Inhalt, 
die Legitimation eines Antragstellers für eine Organi-
sation zu prüfen, nicht aber die Prüfung kriminellen 
Handelns. Die Bundeshaushaltsordnung gebe nur 
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die Verpflichtung her, die vorgegebene Grenze des 
Zeitwertes einzuhalten. Das Bundesministerium der 
Verteidigung sei immer darüber hinausgegangen 
und habe das Auswärtige Amt danach gefragt, ob 
ein außenpolitisches, humanitäres Interesse bestehe. 
Ergebnis der immer wieder angestellten Überlegun-
gen, ob geltende Vorschriften ausreichten, sei es stets 
gewesen, daß auf humanitärem Sektor mit weiteren 
Vorschriften der Zweck verfehlt werde. Bei der jetzt 
erneut stattfindenden Überprüfung des gegebenen 
Regelungswerks stehe die Entscheidung an, ob man 
private humanitäre Hilfe wolle, ob man bereit sei, die 
Verantwortung dafür zu tragen oder nicht, und mit 
welchem Maßstab man die Antragsteller prüfen 
wolle. 

Mit Blick auf die Verfassungsschutzberichte gebe er 
zu bedenken, daß es auch zahllose Beobachtungsob-
jekte des Verfassungsschutzes gebe, die aber nicht 
öffentlich erwähnt würden, weil die Ermittlungen 
noch nicht abgeschlossen seien. Auch die vorgege-
benen hohen Hürden für die Weitergabe personen-
bezogener Daten erschwerten die Erkenntnisse dar-
über, ob es sich um einen verfassungsfeindlichen An-
tragsteller handele. Unbest ritten sei aber, daß es 
ausreichende Hinweise auf Roeder und das DRGW in 
den Verfassungsschutzberichten vieler Jahre gege-
ben habe. Er habe bei seinen Untersuchungen je-
doch nicht den leisesten Verdacht dafür gefunden, 
daß ein Soldat im Wissen um die Machenschaften 
und die Vergangenheit Roeders versucht habe, die-
sen zu begünstigen. Nach seinen Erkenntnissen 
gebe es keine Hinweise auf ein Beziehungsnetz 
zwischen den materialabgebenden Stellen der Bun-
deswehr und nach den Kriterien des Verfassungs-
schutzes nicht einwandfreien antragstellenden Orga-
nisationen. 

Zur Verbesserung des Informationsstandes der Mitar-
beiter des Auswärtigen Amtes über verfassungs-
feindliche Organisationen hat Bundesminister Kinkel 
ausgeführt, er habe veranlaßt, daß der Verfassungs-
schutzbericht des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz vorab in Kopie kostenintensiv fünfhundertmal 
verteilt werde. So sei sichergestellt, daß der notwen-
dige Informationsstand bis zum Eingang gedruckter 
Exemplare in Zukunft in den zuständigen Referaten 
seines Hauses bestehe. 

III. Informationsverhalten des Bundesministers der Ver-
teidigung zur Materialabgabe an das Deutsch-Russsi-
sche Gemeinschaftswerk 

Oberst i. G. Jüchtern hat erklärt, im Zusammenhang 
mit der Aufklärung des Vorgangs um den Antrag des 
DRGW auf unentgeltliche Materialabgabe durch das 
Bundesministerium der Verteidigung seien alle Un-
terlagen des Materialamtes des Heeres in Kopie an 
das Ministerium gegeben worden. Er gehe davon 
aus, daß die Aktenlage des Ministeriums vollständi-
ger sei als die des Materialamtes des Heeres. Im Ma-
terialamt sei man nur mit der Materialerfassung be-
faßt gewesen. 

Nach Erscheinen eines BILD-Zeitungsberichts, an 
dessen genaues Erscheinungsdatum er sich nicht er-
innern könne, habe er Teile des beim Materialamt 
vorhandenen Vorgangs erhalten. Dann sei Verbin-

dung mit dem Bundesministerium der Verteidigung 
aufgenommen worden. In der Zeit vom 9. bis zum 
12. Dezember 1997 habe fast täglich telefonischer 
Kontakt mit dem Bundesministerium der Verteidi-
gung bestanden. 

Auf die Frage, ob er den Vorgang im Hinblick auf die 
Sitzung des Verteidigungsausschusses am 10. De-
zember  [1997]  zur Verfügung gestellt habe, hat 
Oberst i. G. Jüchtern geantwortet, daran könne er 
sich nicht erinnern. Er habe von einer Sitzung des 
Verteidigungausschusses keine Kenntnis gehabt. Sit-
zungen des Verteidigungsausschusses würden im 
Materialamt des Heeres kaum registriert. 

Auf die Frage, ob er in diesen Tagen auch die ihm 
vorliegenden Schreiben des Herrn S. und des Man-
fred Roeder an das Bundesministerium der Verteidi-
gung weitergeleitet habe, hat Oberst i. G. Jüchtern 
bekundet, er habe mit Oberstleutnant P. ein Telefonat 
geführt, in dem verglichen worden sei, was der erste 
und der zweite Vorgang gewesen sei. Er habe dann 
angeboten, die in Frage kommenden Vorgänge un-
mittelbar zuzuleiten. Das habe er am gleichen Tag 
abends durch Kurier veranlaßt. An den Tag könne er 
sich nicht erinnern. 

Auf die Frage, ob er den Vorgang vom 21. Dezember 
1993 an das Führungszentrum gemeldet habe, hat 
Oberst i. G. Jüchtern erklärt, das könne am 9. oder 
10. [Dezember 1997] gewesen sein. An das Datum 
könne er sich im Moment nicht genau erinnern. So-
weit er sich erinnere, habe es eine Rückfrage des 
Führungszentrums der Bundeswehr gegeben. Er ha-
be gewußt, daß am Dienstag oder Mittwoch Kontakte 
zwischen dem Oberstleutnant P. und den Bearbeitern 
bestanden hätten. Dann habe er ein oder zwei Tage 
später das erste Gespräch mit Oberstleutnant P. ge-
führt, das über den Fü H II 6 vermittelt worden sei. 
Bei dieser Gelegenheit habe er die Vorgänge mit 
Oberstleutnant P. am Telefon verglichen. Er glaube, 
ohne sich dessen aber ganz sicher zu sein, daß zu 
diesem Zeitpunkt bereits durch irgendjemanden Vor-
gänge bekannt gemacht worden seien, die auf den 
21. Dezember 1993 hingedeutet hätten. 

Hierzu hat das Bundesministerium der Verteidigung 
mit Schreiben vom 9. April 1998 ausführlich Stellung 
genommen. Danach sei die Akte mit einem BILD

-

Zeitungsausschnitt vom 9. Dezember 1997 Oberst 
i. G. Jüchtern am selben Tag vorgelegt worden. 

Brigadegeneral Hoppe hat auf die Frage nach dem 
Grund, warum Vermerke jüngeren Datums an den 
Bundesminister der Verteidigung in der dargestellten 
Chronologie unvollständiger seien als vorhergehen-
de ältere Vermerke, ausgesagt, der Vermerk des Füh-
rungszentrum der Bundeswehr vom 11. Dezember 
1997 beziehe sich auf die Fortschreibung vorheriger 
Vermerke und habe als Sachinhalt den Aktenab-
gleich mit dem Materialamt des Heeres gehabt. Dar-
auf sei aufmerksam gemacht worden durch die Me-
dien. Gegenstand gewesen sei der Vorlauf zu dem 
gesamten Bearbeitungsvorgang der Materialabgabe 
an das DRGW, der im Materialamt des Heeres vorge-
legen habe mit Datum 21. Dezember 1993 und der 
dem Führungszentrum der Bundeswehr bis dahin 
nicht bekannt gewesen sei. In den Medien sei aufge- 
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griffen worden, daß es einen Vorgang gegeben habe 
vor dem ursprünglichen Antrag, der im Bundesmini-
sterium der Verteidigung, Fü S IV 4, am 18. Mai ein-
gegangen war. Dieser Vorgang sei durch das Materi-
alamt des Heeres - weil es dem Amt offensichtlich 
überflüssig erschien, zur Bearbeitung des Vorgangs 
diesen Vorlauf an das Führungszentrum der Bundes-
wehr abzugeben - nachträglich an das Führungs-
zentrum auf Anforderung weitergeleitet worden, weil 
dort  durch die Medien auf diesen Vorlauf aufmerk-
sam gemacht worden sei. Daraufhin habe es am 
10. Dezember 1997 zunächst einen telefonischen Ab-
gleich mit dem Materialamt gegeben. Dabei sei fest-
gestellt worden, daß es einen Vorlauf zu dem Antrag 
des Herrn S., Eingang 18. Mai 1994 bei Fü S IV 4, ge-
geben habe. Das Materialamt sei dann gebeten wor-
den, diesen Vorlauf sofort im Führungszentrum der 
Bundeswehr vorzulegen. Dies sei erfolgt am 10. De-
zember 1997, 18.30 Uhr. Das habe initiiert, daß das 
Führungszentrum dem Minister unmittelbar habe 
schreiben müssen, weil dieser zuvor durch Staatsse-
kretär Dr. Wichert einen Vermerk erhalten habe, in 
dem dieser Vorlauf nicht berücksichtigt, weil nicht 
bekannt, gewesen sei. Hier sei es um die Schilderung 
des Vorlaufs zum Antrag gegangen, der Nachlauf zu 
dem Vermerk vom 11. Dezember sei der gleiche ge-
wesen. 

Auf Vorhalt bestätigte Brigadegeneral Hoppe, der an 
den Staatssekretär gerichtete Vermerk vom 9. De-
zember 1997 habe eine Chronologie enthalten: 
31. Oktober 1995: Schreiben der Organisation, Unter-
schrift Roeder, Übermittlung von Ausfuhrnachwei-
sen. Dieser ursprüngliche Vermerk sei am 9. Dezem-
ber 1997 an den Staatssekretär Dr. Wichert gegan-
gen. Ob dieser Vermerk den Minister erreicht habe, 
könne er nicht sagen. 

Staatssekretär Dr. Wichert hat vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, er kenne den Vermerk 
vom 9. Dezember [1997]. 

Auf die Frage, wann er von diesem Vermerk Kennt-
nis erhalten habe, hat Staatssekretär Dr. Wichert er-
klärt, er sei sich sicher, daß er den Vermerk vom 
9. Dezember 1997 noch am gleichen Tag erhalten ha-
be. 

Auf die Frage, ob er diesen Vermerk an den Bundes-
minister weitergeleitet habe, hat Staatssekretär 
Dr. Wichert bekundet, nein, der Vermerk sei an ihn 
gerichtet gewesen. Nur wenn er glaube, daß der Mi-
nister zusätzliche Kenntnisse erlange oder haben 
müsse, leite er dem Minister die Vermerke zu. Der In-
halt des Vermerks vom 9. Dezember sei Allgemein-
wissen gewesen, denn am 9. und 10. vormittags sei 
die Vorbereitung auf die Sitzung des Verteidigungs-
ausschusses erfolgt, so daß überhaupt keine Notwen-
digkeit bestanden habe, diesen Vermerk auch noch 
formell dem Minister zuzuleiten. Inhalt des Vermerks 
seien nach seiner Erinnerung Informationen gewe-
sen, die in den zuständigen Abteilungen des Ministe-
riums bereits Allgemeinwissen gewesen seien. 

Auf die Frage, ob der Minister die Chronologie des 
Vermerks vom 9. Dezember zur Kenntnis erhalten 
habe, hat Staatssekretär Dr. Wichert ausgesagt, die 
Frage überfordere ihn, weil er wisse, daß sich der Mi-

nister sehr sorgfältig auf diese Sitzung des Verteidi-
gungsausschusses vorbereitet habe. Der Minister 
und er hätten wiederholt über die Vorgänge gespro-
chen. Er habe ihm mit Sicherheit auch zu dem Vorfall 
vorgetragen. Er selbst habe jedenfalls volle Kenntnis 
von der Chronologie gehabt, denn er habe den Ver-
merk sehr sorgfältig gelesen. 

Bundesminister Rühe hat am 4. März 1998 ausgesagt, 
er habe bereits frühzeitig den Verteidigungsaus-
schuß über seinen aktuellen Kenntnisstand infor-
miert. Es sei jeweils vollständig das gesagt worden, 
was ihm bekannt gewesen sei. Zu dem Zeitpunkt, als 
er den Verteidigungsausschuß informiert habe, sei 
der Briefwechsel zwischen Manfred Roeder und dem 
Materialamt des Heeres bereits der Redaktion von 
„PANORAMA" in Zusammenarbeit mit Manfred 
Roeder bekannt gewesen und von do rt  aus anderen 
bekannt geworden, so daß diese mehr Kenntnis ge-
habt hätten als er. Am nächsten Tag sei diese Infor-
mation dann auch sofort an den Verteidigungsaus-
schuß geschickt worden. Er könne aus seiner Erinne-
rung nicht mehr zu den Gründen sagen. 

Er habe keine Erkenntnisse dafür, daß ihm aus ir-
gendwelchen unguten Gründen Informationen vor-
enthalten worden seien. Er habe kein Mißtrauen ge-
genüber dem Materialamt des Heeres. Sein Eindruck 
sei, daß es nicht möglich oder auch ein Fehler gewe-
sen sei, innerhalb von wenigen Stunden alles zusam-
menzutragen. Wolle er die schnelle Information des 
Verteidigungsausschusses sicherstellen, müsse er im-
mer darauf aufmerksam machen, daß es sich um den 
zur Zeit aktuellen Sachstand handele. Er bekenne 
sich ausdrücklich zu einer schnellen Information, 
auch wenn diese dann zum Teil unvollständig sei 
und laufend ergänzt werden müsse. 

Am 30. April 1998 hat Bundesminister Rühe ausge-
sagt, er habe zu jedem Zeitpunkt die Informationen 
zur Verfügung gestellt, die er auch gehabt habe. 

3. Unterabschnitt 
Vorkommnisse in der Fallschirmjäger 
Lehr- und Versuchskompanie 909 in Alten-
stadt und Landsberg 

A. Erkenntnisse im Vorfeld des Untersuchungs-
verfahrens 

I. Darstellung in der Presse 

Am 3. Dezember 1997 veröffentlichte die BILD-Zei-
tung, in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Alten-
stadt/Schongau hätten fünf Oberfeldwebel und ein 
Stabsunteroffizier ein „Saufgelage" mit Reichs-
kriegsflagge und Hitler-Bildern veranstaltet und 
rechtsradikale Parolen gerufen. Die daraufhin einset-
zende Presseberichterstattung berichtete über ein 
privates Trinkgelage im Jahr 1993, an dem sechs Sol-
daten in einer dienstlichen Unterkunft außerhalb des 
Dienstes beteiligt gewesen seien. Die sechs Soldaten 
seien Angehörige der Lehr- und Versuchskompanie 
909 der Luftlande- und Transportschule der Bundes-
wehr in Altenstadt, die bis zum Herbst 1993 do rt  sta-
tioniert war, dann aber aus Platzgründen ausgelagert 
worden ist. 
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Unter der Überschrift „Die braune Kumpanei" und 
mit der Abbildung mehrerer großformatiger Fotogra-
fien berichtete der STERN in der Ausgabe Nr. 51/97 
von Zusammenkünften, die Oberfeldwebel V. und 
ein Kamerad nach Dienst in einer Heimschläferstube 
an der Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt 
mit bis zu zehn Soldaten abgehalten hätten. Die Zu-
sammenkünfte seien durch Einladungen am Schwar-
zen Brett im Kompanieflur an besonderen Tagen wie 
„Führers Geburtstag" am 20. Ap ril, am 20. Mai zur 
Landung deutscher Fallschirmjäger auf Kreta im 
Zweiten Weltkrieg und zum Jahrestag des Beginns 
des Zweiten Weltkriegs am 1. September bekannt 
gemacht worden. Unter Hakenkreuzfahnen, Hitler-
Bildern und Kriegsplakaten seien Nazi-Hymnen, Re-
den von Hitler und Goebbels vom Band erklungen. 
Die Soldaten hätten Beifall geklatscht und „Heil Hit-
ler" geschrien. 

Der STERN berichtete weiter über jährliche Gedenk-
tage am 20. Mai, an denen zusammen mit dem Bund 
Deutscher Fallschirmjäger der Kreta-Tag durch 
Kranzniederlegung vor einem Fallschirmjäger-Denk-
mal in der Kaserne und Absingen von Kampfliedern 
aus dem Zweiten Weltkrieg begangen worden seien. 

Gut in Erinnerung sei manchen Soldaten auch ein 
Treffen ehemaliger Angehöriger der Altenstädter 
Lehr- und Versuchskompanie am 10. Januar 1994, 
bei dem ein zivilangestellter Materialwart plötzlich 
den Arm zum Hitler-Gruß erhoben habe und sekun-
denlang in dieser Haltung stehengeblieben sei. Kei-
ner der anwesenden Kompanieführer habe daran 
Anstoß genommen. 

Der STERN erwähnte einen weiteren Vorgang, bei 
dem im Zuge der vorsorglich vom Kommandeur der 
Luftlande-/Lufttransportschule angeordneten Raz-
zien in der Lechrain-Kaserne in Landsberg Waffen, 
Munition und Munitionsteile gefunden und sicherge-
stellt worden seien. 

Am 21. Dezember 1997 wurde auszugsweise von 
dem Fernsehsender FOCUS-TV eine Videoaufzeich-
nung ausgestrahlt, in dem eine Person als Hitler ver-
kleidet auftritt und nationalsozialistische Grußfor-
meln und Zeichen verwendet. Ferner wurde gezeigt, 
wie ein als „Sarah Connor" bezeichneter und als 
Frau verkleideter Soldat an einem anderen Mann 
sexuelle Handlungen mimt. Die Videoaufzeichnun-
gen ließen als Akteure Soldaten der Luftlande-/Luft-
transportschule in Altenstadt erkennen. 

II. Berichterstattung durch das Bundesministerium der 
Verteidigung an den Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundestages 

Am 8. Dezember 1997 unterrichtete das Bundesmini-
sterium der Verteidigung den Verteidigungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages zur Vorbereitung 
der Verteidigungsausschußsitzung am 10. Dezember 
1997 über die rechtsextremistischen Vorkommnisse 
in Altenstadt/Schongau. 

Am 1. Dezember 1997 habe in Altenstadt ein Ge-
spräch des Kommandeurs der Luftlande-/Lufttrans-
portschule mit zwei STERN-Reportern zu Vorfällen 
mit rechtsextremistischem Hintergrund und entspre-

chendem Umfeld an der Schule stattgefunden. Im 
Verlauf des Gesprächs hätten die Repo rter neun 
großformatige Farbfotos vorgelegt, die Soldaten der 
Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 909 
bei einer Feier auf einer Unteroffiziersstube im Jahr 
1993 mit NS-Bildern und Symbolen zeigten. Die Bil-
der seien dem Bundesministerium der Verteidigung 
zur Verfügung gestellt worden. Die Überprüfung ha-
be ergeben, daß es sich nicht um Fälschungen oder 
Manipulationen handele. Die Fotos seien in der 
Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt aufgenom-
men worden. Bei den der Tat verdächtigen Soldaten 
handele es sich um fünf Oberfeldwebel und einen 
Stabsunteroffizier der Reserve. 

Gegen vier der Betroffenen sei im Nachgang zu ei-
nem Vorfall am 10. Januar 1994 in der Lechrain-Ka-
serne in Landsberg ermittelt worden, weil sie wäh-
rend einer Feier in der Heimbetriebsgesellschaft 
(„Barbara-Heim") im alkoholisierten Zustand Gläser 
gegen die Wand geworfen hätten und aus diesem 
Kreis mehrfach „Sieg-Heil"-Rufe erfolgt seien. Die 
Rufe seien einzelnen Tätern nicht zuzuordnen gewe-
sen. 

Gegen einen der Oberfeldwebel (Oberfeldwebel V.) 
laufe bereits seit dem 25. Oktober 1995 ein diszipli-
nargerichtliches Verfahren und ein Strafverfahren, 
weil er nach einem Besuch des Oktoberfestes 1995 
auf der Münchner Hackerbrücke „Sieg-Heil" und 
„Judenvolk verrecke" gerufen habe. 

Im Rahmen ihrer zweiwöchigen Recherche hätten 
die Journalisten auch Informationen über die Exi-
stenz eines Videos erhalten, das auf einem Übungs-
gelände in der Nähe von Altenstadt gedreht worden 
sei und simulierte Erschießungen und antisemitische 
Äußerungen zeigen solle. Die Existenz dieses Videos 
sei bisher nicht bekannt gewesen. 

Am 2. Dezember 1997 habe der seit 1995 vom Dienst 
suspendierte Oberfeldwebel V. dem stellvertreten-
den Kompaniechef der Fallschirmjäger Lehr- und 
Versuchskompanie 909 ein Video [Video Nr. 1] aus 
dem Jahr 1990 vorgelegt, auf dem drei bis vier Unter-
offiziere der Einheit „Heil Hitler" rufen, den Hitler

-

Gruß und sittlich anstößige Verhaltensweisen zeig-
ten. Offenbar spiele Oberfeldwebel V. eine Schlüssel-
rolle als Hauptakteur der bisher bekanntgewordenen 
Vorfälle. 

Am 3. Dezember 1997 sei im Zuge der Aufklärung 
der Vorfälle um die STERN-Fotos aus dem Jahre 
1993 bei der Luftlande Lehr- und Versuchskompanie 
909 in Landsberg durch den Kompaniechef eine Un-
terkunftsbegehung in der Lechrain-Kaserne durch-
geführt worden. Dabei seien im Unterkunftsgebäude 
Nr. 9 auf dem Speicher Waffen, Munition und Muni-
tionsteile und Betäubungsmittel sowie andere Ge-
genstände sichergestellt worden. Der tatverdächtige 
Stabsunteroffizier W. habe gestanden, daß ihm die 
genannten Gegenstände gehörten, er sie verbotswid-
rig in seiner Unterkunft gelagert und, soweit es sich 
um Bundeswehreigentum handele, verbotswidrig an 
sich gebracht habe. Erkenntnisse über seine politi-
sche Einstellung lägen nicht vor. 
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Mit Bericht vom 12. Januar 1998 ergänzte das Bun-
desministerium der Verteidigung seine bisherigen In-
formationen zum Sachverhalt an den Verteidigungs-
ausschuß des Deutschen Bundestages. Auf dem Vi-
deo Nr. 1 forderten einige Unteroffiziere zum 
korrekten Verhalten und zum Einstellen des Filmens 
auf. Ein weiteres Video [Video Nr. 2], das im Sommer 
1991 an der Luftlande-/Lufttransportschule in Alten-
stadt hergestellt worden sei, sei am 19. Dezember 
1997 von FOCUS-TV dem Bundesministerium der 
Verteidigung übergeben worden. Es zeige in ver-
schiedenen Szenen nationalsozialistische Symbole, 
den „Hitlergruß" sowie die Darstellung Hitlers in ei-
ner Spielszene. Daneben würden eine Reihe von Per-
siflagen auf Werbespots und Szenen aus bekannten 
Horror- und Spielfilmen, sittlich anstößige Verhal-
tensweisen sowie eine Verunglimpfung des Militäri-
schen Abschirmdienstes gezeigt. Die vier Hauptak-
teure seien identifiziert; darunter auch Oberfeldwe-
bel V. 

III. Parallelverfahren 

Die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten 
München I und II sowie bei dem Landgericht Augs-
burg haben wegen der vorgenannten Fälle Verfahren 
gegen die beteiligten Soldaten aufgenommen. Der 
Stand der staatsanwaltschaftlichen Verfahren sowie 
die vom Bundesministerium der Verteidigung getrof-
fenen status - und disziplinarrechtlichen Maßnah-
men sind im Anhang: Anlagen 1 zum Bericht aufge-
führt. 

B. Durch den Untersuchungsausschuß festgestell-
ter Sachverhalt 

I. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zu 
den Vorkommnissen 

Die Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 
909 führte bis zum 20. August 1990 die Bezeichnung 
Luftlande Lehr- und Versuchskompanie 909. Bis zum 
Januar 1994 war sie in der Luftlande-/Lufttransport-
schule in Altenstadt beheimatet; von do rt  wurde sie 
im Januar 1994 in die Lechrain-Kaserne nach Lands-
berg verlegt. 

Der als Zeuge durch den Untersuchungsausschuß 
vernommene Major Schmidt war Kompaniechef der 
Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie vom 
1. April 1989 bis zum 14. September 1994. Der eben-
falls als Zeuge durch den Untersuchungsausschuß 
vernommene Hauptmann Salmon ist Kompaniechef 
der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 
909 seit dem 26. Mai 1997. 
Kompaniefeldwebel der Fallschirmjäger Lehr- und 
Versuchskompanie war von April 1991 bis zum März 
1995 der Stabsfeldwebel Weimaier Der ebenfalls 
durch den Untersuchungsausschuß vernommene 
Hauptfeldwebel Homeister ist Kompaniefeldwebel in 
dieser Einheit seit Anfang 1995. 
Oberst a. D. Quante war vom 1. Ap ril 1990 bis zum 
31. März 1996 der Kommandeur der Luftlande-/Luft-
transportschule in Altenstadt. Schulkommandeur 
war vom 1. Mai 1996 bis 31. März 1997 Oberst Zwick-
nagel. Oberst Jeschonnek ist der Kommandeur der 
Schule seit dem 1. Juli 1997. 

Generalmajor Reichardt ist seit 1994 Amtschef des 
Heeresamtes, dem die Luftlande -/Lufttransportschu-
le in Altenstadt truppendienstlich und fachaufsicht-
lich untersteht. 

Die Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 
909 besteht aus vier Außendienstzügen, Fallschirm-
jägerzug, Maschinenkanonenzug, TOW-Zug [tube-
launched optical tracked wire guided], Milan-Zug. 
Die Kompanie besitzt zwei Gebäude in der Lechrain-
Kaserne. Im Gebäude Nr. 9 ist die Kompanieführung, 
die acht Züge der Kompanie sind im Gebäude Nr. 10 
untergebracht. 

Zur Durchführung der im STERN bekanntgemachten 
Stubenfeste auf den Unteroffizierstuben hat Stabsun-
teroffizier a. D. Guckenburg vor dem Untersuchungs-
ausschuß ausgesagt, die Feiern seien kurz vor 
Dienstschluß unter den Unteroffizieren und Feldwe-
beln spontan abgesprochen worden. Die Einladung 
zu diesen Feiern seien in verklausulierter Form am 
Schwarzen Brett im Bereich der Unteroffiziere, für 
Mannschaften nicht einsehbar erfolgt. Verklausuliert 
sei die Einladung deshalb gewesen, weil nur der Na-
me des Einladenden und der Termin Auskunft über 
den wahren Hintergrund der Feier gegeben habe. 
Die Stubenfeste seien von einem harten Kern von 
zwei, drei Personen veranstaltet worden. Der Rest ha-
be sich locker angeschlossen. Dazu habe auch die Si-
tuation in Altenstadt beigetragen, wo die Fallschirm-
jäger Lehr- und Versuchskompanie die einzige 
Kampfkompanie gewesen sei. Ähnliche Gruppierun-
gen seien ihm an anderen Standorten, an denen er 
Dienst geleistet habe, nicht bekannt geworden. 

Daß es zu den auf den STERN-Fotos veröffentlichten 
Auswüchsen bei den Feiern gekommen sei, habe er 
auch erst durch diese Fotos erfahren. Er habe hierzu 
keine eigenen Erkenntnisse. Daß die Beteiligten aber 
entsprechendes rechtsextremistisches Gedankengut 
gehabt hätten, habe er aus ihren Äußerungen im täg-
lichen Dienstbetrieb erfahren. Er könne mit Sicher-
heit sagen, daß diese Feiern nicht regelmäßig und 
auch nicht häufig stattgefunden hätten. Die Mehr-
zahl der Unteroffizierkameraden habe sich von die-
sen Festen ferngehalten; das sei bei der Bericht-
erstattung durch den STERN aber nicht bekanntge-
macht worden. Die Feiern mit den Nazi-Symbolen 
seien im verborgenen geblieben, weil sie grundsätz-
lich in der Zeit nach dem Tagesdienst in einem priva-
ten Bereich veranstaltet worden seien. Den Mann-
schaften sei dies nicht bekannt gewesen. 

Während einer dieser Feiern sei er als Unteroffizier 
vom Dienst (UvD) eingeteilt gewesen. Die Feier sei 
durch besondere Lärmentwicklung aufgefallen. Der 
Wachhabende sei in dieser Situation in das Kompa-
niegebäude gestürmt und habe sich der Kameraden 
selber angenommen. Er habe eine entsprechende 
Eintragung ins Wachbuch vorgenommen. Seine eige-
ne Eintragung im UvD-Buch habe „Ruhestörung" 
und „Randalieren auf der Stube" gelautet. Er habe 
keine Eintragung über rechtsextremistische Vorgän-
ge anläßlich dieser Feier machen können, weil er 
dies aus seinem UvD-Zimmer nicht habe beurteilen 
können. Daß die Vorfälle dem STERN bekannt ge-
worden seien, sei nach seiner Vermutung eine Re- 
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vanche des aus der Bundeswehr „unsanft" entlasse-
nen Stabsunteroffiziers L. Der sei einschlägig in der 
rechten Szene bekannt. 

Stabsfeldwebel Weimaier, Kompaniefeldwebel zum 
Zeitpunkt der Vorfälle, hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß erklärt, ihm seien keine Eintragungen in 
das UvD-Buch über Lärm und Vandalismus in der 
Kompanie bekannt geworden. Die Feiern der Unter-
offiziere seien sporadisch organisiert worden. Es ha-
be sich um inte rne Unteroffizierfeiern gehandelt, an 
denen er nicht teilgenommen habe. Major Schmidt, 
der ehemalige Kompaniechef zum Zeitpunkt der Vor-
fälle, hat zu diesem Vorgang vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, ein solcher Vorgang sei ihm 
nicht bekannt. 

Zu den bekanntgewordenen Vorfällen hat Major 
Schmidt vor dem Untersuchungsausschuß dargelegt, 
er habe nach der ersten Information über die Exi-
stenz der Videos und der Bilder und des Vorfalls im 
Barbara-Heim der Lechrain-Kaserne sofort seinen 
Kommandeur informiert und dann mit Unterstützung 
des Rechtsberaters der 1. Gebirgsdivision den Sach-
verhalt ermittelt. In seiner Zeit als Kompaniechef ha-
be ihn keiner der Kompanieangehörigen auf die Vor-
fälle aufmerksam gemacht. Von Verfehlungen des 
Hauptfeldwebel W. und des Oberfeldwebel V. sei 
ihm nichts bekannt gewesen. Zu W. habe er ein offe-
nes Verhältnis gehabt, V. sei von ihm wie jeder ande-
re Unteroffizier behandelt worden. V. habe sich bei 
Gesprächen niemals als Antidemokrat offenbart. Er 
selbst glaube, daß derjenige, der sich als Rechtsex-
tremist definiere, nicht über einen längeren Zeitraum 
so verstellen könne, daß er nicht erkannt werde. Ins-
besondere sei die Gesinnung des V. auch nicht den 
ausländischen Kameraden aufgefallen, die in der 
Kompanie untergebracht gewesen seien. Er selbst 
habe zu keiner Zeit Kenntnis davon gehabt, daß V. in 
seinem Spind eine Hakenkreuzfahne, ein Hitlerbild 
und eine Statuette mit Hakenkreuz aufbewahrt habe. 
Er selbst schätze den V. nicht unbedingt als politisch 
Aktiven ein. Die Ermittlungen hätten in der Zwi-
schenzeit zweifelsfrei ergeben, daß er selbst, Major 
Schmidt, an der Videoerstellung nicht beteiligt gewe-
sen sei. 

Oberst a. D. Quante hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß erklärt, ihm sei der Oberfeldwebel V. bekannt 
gewesen. Bei seiner positiven Beurteilung habe er 
sich bemüht, die Gesamtpersönlichkeit zu sehen. 
Ihm sei jedoch die politische Einstellung des Ober-
feldwebels V. nicht bekannt gewesen. 

Zur Ausstattung der Unteroffizierstuben an der Luft-
lande-/Lufttransportschule in Altenstadt mit privat 
beschafften Nazi-Symbolen, Postern, Fahnen und 
Statuetten mit Hakenkreuz hat Stabsunteroffizier 
a. D. Guckenburg in seiner Vernehmung vor dem Un-
tersuchungsausschuß ausgesagt, auf dem Dienstweg 
habe er dem Zugführer seines Zuges das Vorhanden-
sein der Gegenstände gemeldet. Trotz der durchge-
führten Stubendurchgänge seien die Embleme aber 
nicht beanstandet und abgehängt worden. Dem Zug-
führer sei dies auch deshalb bekannt gewesen, weil 
er gelegentlich auch unangemeldet die Stube betre-
ten habe. Die Symbole, die Reichskriegsfahne, Bilder 

von Adolf Hitler seien in der Stube des Unteroffiziers 
nicht zu übersehen gewesen. Insgesamt sei das Vor-
handensein dieser Symbole bis zu den Feldwebeln 
bekannt gewesen. Dem Kompaniechef habe er das 
Vorhandensein der Symbole aber nicht direkt gemel-
det. Er gehe aber davon aus, daß der Kompaniechef 
und der Kompaniefeldwebel informiert gewesen 
seien, weil es sich um eine kleine Kompanie handele. 
Das Hitlerbild und die Reichskriegsflagge seien in 
der fraglichen Stube normalerweise im Spind ver-
sperrt gewesen. Wenn man den Spind geöffnet habe, 
seien diese Gegenstände sichtbar gewesen. Die Sta-
tuette habe offen einsehbar in einem Regal gestan-
den. Es sei von dem Kameraden positiv vermerkt 
worden, wenn man an den geöffneten Spind heran-
getreten sei, um die Gegenstände zu betrachten. 
Diese Stube sei maximal mit zwei Unteroffizieren be-
legt gewesen. Daß die Embleme nicht entfernt wor-
den seien, beruhe seiner Auffassung nach darauf, 
daß der Kompaniefeldwebel die Angelegenheit nur 
an die Zugführer zur Erledigung weitergegeben ha-
be, ohne selbst anschließend noch einmal zu kontrol-
lieren. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, er sei abends regelmäßig 
pünktlich nach Hause gefahren, so daß er keine 
Kenntnis von dem Geschehen in der Kompanie nach 
Dienstschluß gehabt habe. Gegenstände, die nach 
dem Traditionserlaß in Liegenschaften der Bundes-
wehr verboten seien, habe er trotz seiner stichpro-
benartigen, unregelmäßigen Stubenbegehungen 
nicht gesehen. Plakate und Poster an den Wänden, 
die gegen den Traditionserlaß verstießen, habe er 
nicht bemerkt. Er habe vereinzelt Spindkontrollen 
durchgeführt, von seinen Unteroffizieren jedoch er-
wartet, daß sie ihre Stube und Spinde sauber hielten. 
Zugang zu den Wertfächern der Spinde habe er nicht 
gehabt. Ihm sei auch nicht bekannt gewesen, daß Fo-
tos und Videos erstellt worden seien. Weder Offiziere 
noch Unteroffiziere noch Mannschaften seien zu ihm 
gekommen und hätten Meldung gemacht. Er habe 
nicht gewußt, daß dera rtige Vorfälle nach Dienst-
schluß in seiner Kompanie geschehen seien. Es sei 
ihm nicht bekannt, daß Zugführer und Unteroffiziere 
weiterreichendere Informationen als er selbst gehabt 
hätten. Wenn ihm Informationen nicht weitergege-
ben worden seien, könne er diese auch nicht erhalten 
haben. Er erkläre sich seine fehlende Information so, 
daß ein ganz kleiner Kreis von Unteroffizieren gefei-
ert habe und die anderen nicht eingeweiht worden 
seien. Er könne sich nicht vorstellen, daß Wehrpflich-
tige aus Angst diese Vorkommnisse nicht an Vorge-
setzte gemeldet hätten. 

Den Oberfeldwebel V. habe er nur dienstlich ge-
kannt, unter anderem auch als Vertrauensperson der 
Unteroffiziere der Kompanie, seine Vorlieben seien 
ihm unbekannt geblieben. Als Kompaniefeldwebel 
sei ihm jedoch nicht verborgen geblieben, daß sich 
innerhalb des Unteroffizierkorps eine Gruppierung 
gebildet habe, die miteinander gefeiert hätten. Dies 
seien überwiegend die alten Stabsunteroffiziere ge-
wesen, die sich wegen ihres Dienstgrades zusam-
mengeschlossen hätten. Er habe diese Gruppenbil-
dung nicht haben wollen. Den Oberfeldwebel V. 
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halte er für einen der informellen Führer dieser Grup-
pe. Im Laufe der Zeit habe sich diese Gruppierung 
aber aufgelöst. Beim ersten Betrachten der STERN-
Fotos habe er aber nicht an diese Gruppierung der 
Stabsunteroffiziere gedacht, weil auch der Oberfeld-
webel H. abgebildet gewesen sei. Der habe in diese 
Gruppe nicht hineingehört. 

Major Hangs, der S1-Stabsoffizier der Luftlande-/ 
Lufttransportschule, hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß zu den Stubenfesten der Unteroffiziere erklärt, 
nach seiner Auffassung habe es sich hier um Einzel-
veranstaltungen gehandelt. Er könne im Gesamtab-
lauf der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompa-
nie keine Tendenz erkennen. Er sehe durchaus die 
Möglichkeit, daß diese Feste der Kompanieführung 
und den Zugführern nicht bekannt geworden seien. 

Zu den Hintergründen der Erstellung des Videos, das 
durch FOCUS-TV an das Bundesministerium der 
Verteidigung gegeben worden sei, hat Major Hangs 
auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse erklärt, 
von den Soldaten sei die Darstellung einer Persiflage 
beabsichtigt gewesen, um dem Kompaniechef ihre 
Kritik an Mißständen darzustellen. Das Video habe 
dem Kompaniechef bei einer Unteroffizierfeier vor-
geführt werden sollen. Nachdem man erkannt habe, 
daß das nicht gelungen sei und die Darstellung ver-
fehlt gewesen sei, sei ein Teil der Beschuldigten von 
der Vernichtung der Videos ausgegangen. Dies sei 
aus den Vernehmungen, seiner Kenntnis der Perso-
nen und durch Inaugenscheinnahme des Videos 
deutlich geworden. Die Videos ließen keinerlei 
rechtsextremistische Tendenz erkennen. 

Oberst a. D. Quante hat ausgesagt, sobald er von 
dem Vorhandensein der Symbole und Bilder erfahren 
habe, habe er den Kompaniechef darauf hingewie-
sen, daß diese zu entfernen seien. Offiziell „ausge-
stellt" seien die Fahnen nicht gewesen und hätten 
auch nicht über einen längeren Zeitraum ausgehan-
gen. Er distanziere sich in jedem Fall aber davon, daß 
derartige Dinge aufgehängt worden seien. Er habe 
jedoch nicht zu jeder Zeit seine Soldaten und Unter-
offiziere darauf kontrollieren können, welcher Wand-
schmuck an der Wand ihrer Stuben aufgehängt sei. 
Er halte es jedoch für die Aufgabe des Kompanie-
chefs und der Zugführer, darauf im Rahmen des Stu-
bendurchgangs zu achten. 

Zur Durchführung von Beförderungsfeiern hat 
Major Schmidt ausgeführt, diese seien regelmäßig 
durchgeführt worden. Die Feiern hätten unter der 
Führung eines Leitenden gestanden. Er selbst sei im-
mer anwesend gewesen, weil er eingeladen worden 
sei. Eingegriffen habe er ausnahmsweise nur dann, 
wenn ein Unteroffizier einmal zuviel getrunken habe. 
Das Ritual sei den in den Unteroffizierkreis Aufzu-
nehmenden vorher bekannt gewesen. Der Gebrauch 
von Videokameras sei üblich gewesen, um den Beför-
derten ein Andenken an die Feier zu bewahren. 

Eine Feier anläßlich des „Führergeburtstags" habe 
es nie gegeben. Ausrufe wie „Heil Hitler", „Deutsch-
land den Deutschen", „Deutschland erwache" oder 
das Zeigen des Hitlergrußes seien ihm nicht bewußt 
geworden. Seine Erkenntnisse endeten aber do rt, wo 
nach Beendigung der offiziellen Feier heimlich, sti ll  

und leise weitergefeiert worden sei. Dies könne er 
nicht ausschließen, könne es aber auch nicht nach-
vollziehen. Er sei bei der ersten Kenntnisnahme der 
Vorfälle schockiert gewesen. 

Major Hangs hat vor dem Untersuchungsausschuß 
bestätigt, Major Schmidt habe von den regelmäßig 
auf offiziellen Unteroffizierfeiern aufgenommenen 
Videos gewußt. Es habe keine Hinweise gegeben, 
daß Major Schmidt auch über Videos von inoffiziellen 
Unteroffizierfeiern Kenntnis gehabt habe. 

Zu dem Vorfall im Barbara-Heim in der Lechrain-Ka-
serne hat Major Schmidt über die Ergebnisse seiner 
disziplinaren Ermittlungen aufgeführt, daß keinem 
der Beschuldigten die „Heil Hitler" - Rufe konkret 
bewiesen hätten werden können. Er habe alle be-
schuldigten Soldaten eingehend belehrt über die Fol-
gen einer derartigen Handlungsweise. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, die Feiern anläßlich der Un-
teroffizieraufnahme seien „mit Stil und Form" durch-
geführt worden. Alkohol sei in vertretbarem Maße 
getrunken worden. Für ihn sei die Grenze des Duld-
baren erreicht, wenn es zu Heil-Hitler-Rufen und 
Sieg-Heil-Rufen käme. 

Zu einer Feier anläßlich des Treffens ehemaliger 
Soldaten der Lehr- und Versuchskompanie zwi-
schen 1990 und 1991 hat Stabsunteroffizier a. D. 
Guckenburg ausgesagt, es habe für Mannschaften 
und Dienstgrade Teilnahmepflicht bestanden. Im 
Kompanierahmen seien zwei Marschlieder gesungen 
worden. Ein ziviler Mitarbeiter, Herr D., habe beim 
letzten Lied den Hitlergruß gezeigt. Es seien zwei 
Drittel der Kompanie und die Gäste anwesend gewe-
sen. Der Kompaniechef sei bei dieser Feier ebenfalls 
anwesend gewesen. Eine Meldung über den Vorfall 
habe er nicht für nötig gehalten, weil offensichtlich 
jeder der Anwesenden ihn gesehen habe. Im Nach-
hinein habe er auf dem Geschäftszimmer in Anwe-
senheit des Zivilangestellten D. nachgefragt, was aus 
dem Vorfall geworden sei. Den Kompaniechef habe 
er darauf nicht angesprochen. 

Major Schmidt hat erklärt, es sei ihm nicht bekannt, 
daß anläßlich eines Wiedersehenstreffens der alten 
Lehr- und Versuchskompanie eine Person über lä n-
gere Zeit den Hitlergruß gezeigt habe. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat ausgesagt, er habe das 
Zeigen eines Hitlergrußes auf dieser Veranstaltung 
nicht bemerkt. Aktive Soldaten seien bei der Veran-
staltung nicht anwesend gewesen. Nur er als Kompa-
niefeldwebel und der Kompaniechef seien eingela-
den gewesen. 

Zur Ankündigung des Kompaniefeldwebels, Stuben-
durchgänge durch den MAD stünden bevor, hat 
Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg ausgesagt, der 
Kompaniefeldwebel habe bei der morgendlichen Pa-
role zweimal eine Stubenbegehung durch den MAD 
angekündigt. In dem Sinne: „ Wir kriegen heute mal 
wieder eine Überprüfung. An alle Kameraden: Sie 
wissen schon, wen ich meine" habe er die Soldaten 
vorgewarnt. Diese Warnung sei von dem Vorgänger 
seines Kompaniefeldwebels einmal, und vom Kom-
paniefeldwebel W. ein zweites Mal zu einem späte- 
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ren Zeitpunkt ausgesprochen worden. Der Kompa-
niechef habe diese Warnung niemals ausgesprochen. 

Im Verlaufe der Vernehmung durch den Untersu-
chungsausschuß hat Stabsunteroffizier a. D. Gucken-
burg korrigiert, er habe nicht gehört, daß der Kompa-
niefeldwebel „heute" gesagt habe. 

An Veränderungen in der Stube habe er dann fest-
stellen und schließen können, daß die Begehung der 
Stuben durch den MAD stattgefunden habe. Hieran 
könne er sich einmal erinnern. Kameraden hätten es 
ihm zweimal gesagt. Die Besuche selbst habe er nicht 
miterlebt. Seine Aussage beruhe auf Mutmaßungen 
und den Ankündigungen des Kompaniefeldwebels. 
Die Unteroffiziere selbst seien in der fraglichen Zeit 
ihren Dienstgeschäften nachgegangen. Es sei seine 
Vermutung, daß der MAD bei der Stubenbegehung 
von der Kompanieführung begleitet worden sei, da 
bestimmte Verschlußsachen zu öffnen gewesen 
seien. Die Vermutung stütze er darauf, daß der Kom-
paniefeldwebel zuvor vor der Überprüfung gewarnt 
habe und er Veränderungen an den Spindaufbauten 
festgestellt habe. Nach seiner Auffassung habe die 
Ankündigung eines MAD-Besuches bei einigen Ka-
meraden durchaus ausgereicht, die Nazi-Symbole 
aus den Stuben verschwinden bzw. wegsperren zu 
lassen. Diese seien sich bewußt gewesen, daß es sich 
um rechtswidriges Verhalten gehandelt habe. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat ausgesagt, er habe den 
Soldaten seiner Kompanie nicht mitgeteilt, daß eine 
MAD-Überprüfung anstehe und sie unerlaubtes Ma-
terial aus den Stuben entfernen sollten. Er habe auch 
keine humorige Bemerkung in dieser A rt  gemacht. 
Besuche des MAD seien immer Routine-Besuche ge-
wesen. Das Thema Rechtsextremismus sei bei diesen 
Besuchen nicht konkret angesprochen worden. 
Anläßlich der MAD-Besuche habe es keine Stuben-
durchgänge des MAD mit Stuben- oder Spindkon-
trollen gegeben. Wenn er eine Stubenbegehung 
gemacht habe, sei immer der betreffende Stubenbe-
wohner anwesend gewesen. 

Zur Zusammenarbeit mit dem MAD hat Major 
Schmidt vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, 
es habe ein regelmäßiger Kontakt bestanden. Wö-
chentlich einmal sei der zuständige Sachbearbeiter 
des MAD auf eine Tasse Kaffee vorbeigekommen 
und es sei über Probleme und aktuelle Vorfälle ge-
sprochen worden. Es habe nie Hinweise auf Auffäl-
ligkeiten in seiner Kompanie gegeben. Die einzige 
Auffälligkeit seien die Vorkommnisse um den dama-
ligen Stabsunteroffizier L. gewesen. 

Der Kompaniefeldwebel habe niemals Anlaß gehabt, 
den Kompanieangehörigen den Hinweis zu geben, 
daß der Besuch des MAD bevorstehe und bestimmte 
Bilder von der Wand zu nehmen seien. Er habe einen 
solchen Hinweis nie gehört. Im Regelfall sei er bei 
der morgendlichen Parole des Kompaniefeldwebels 
anwesend gewesen, um einmal am Tag auf dem Lau-
fenden zu sein und zu hören, was der Kompaniefeld-
webel zu sagen gehabt habe. Wenn es sich um ir-
gendwelche organisatorischen Dinge gehandelt ha-
be, die ihn nicht interessie rten, sei er auf sein 
Dienstzimmer gegangen. Es habe grundsätzlich der 
Kompaniefeldwebel die Parole ausgegeben, es sei 

denn, ein Dienstgradhöherer als der Kompaniefeld-
webel sei anwesend gewesen. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat zur Anwesenheit des 
Kompaniechefs bei der morgendlichen Parole ausge-
sagt, im Regelfall habe der Kompaniechef teilgenom-
men. Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat vor 
dem Untersuchungsausschuß erklärt, der Kompanie-
chef sei nicht immer bei der Parole anwesend gewe-
sen. Es sei zwar vorgekommen, daß er in einer Woche 
sehr häufig anwesend gewesen sei, aber nicht bei je-
der Parole. 

Major Hangs hat vor dem Untersuchungsausschuß 
erklärt, nach seiner bisherigen Erfahrung halte er es 
für ausgeschlossen, daß Mitarbeiter des MAD selbst 
Stubendurchgänge durchführten. Der MAD komme 
mit dem Ziel der normalen Sicherheitsüberprüfung 
in die Kaserne und gebe an die Disziplinarvorgesetz-
ten Informationen über mögliche Anhaltspunkte für 
Straftaten von Soldaten. Hier habe sich die Zusam-
menarbeit zwischen MAD und Disziplinarvorgesetz-
ten im Vergleich von früher und heute nicht geän-
dert. 

Zum Auffinden von Waffen, Munition, Munitionstei-
len und Betäubungsmitteln am 3. Dezember 1997 in 
der Lechrain- Kaserne in Landsberg hat Hauptmann 
Salmon als derzeitiger Kompaniechef der Fallschirm-
jäger Lehr- und Versuchskompanie 909 vor dem Un-
tersuchungsausschuß ausgesagt, der Fund sei auf-
grund einer von ihm befohlenen kompletten Unter-
kunftsbegehung im Gebäude 9 um 12.15 Uhr erfolgt. 
Der geständige Soldat W. sei zum Zeitpunkt des Fun-
des nicht mehr Angehöriger seiner Kompanie, jedoch 
bis zum Beginn seines Feldwebellehrgangs als Aus-
bilder zukommandiert gewesen. Da er vor Beginn 
des Lehrgangs ein Versteck für sein Mate rial gesucht 
habe, habe er die Gegenstände auf dem Dachboden 
des Gebäudes Nr. 9 ausgelagert. 

Hauptfeldwebel Homeister hat zu dem Munitions-
fund in der Lechrain-Kaserne vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, am 3. Dezember 1997 habe 
befehlsgemäß die Begehung des Speichers stattge-
funden. Vorangegangen sei dem die Information 
durch den stellvertretenden Kommandeur der Luft-
lande-/Lufttransportschule über die von den STERN

-

Reportern vorgelegten Fotos, auf denen er ehemalige 
Angehörige der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchs-
kompanie 909 erkannt habe. Der Speicher sei ein 
langer Flur, in dem eine schwache Beleuchtung vor-
handen sei. Der Speicher sei unterteilt in einzelne 
Zellen, die durch Holzgitter verschlossen seien. Die 
Zellen seien keine geradlinigen Räume, sondern hät-
ten Ecken und Kamine. Üblicherweise gehe er bei 
der Speicherbegehung kurz in jede Zelle, schaue 
nach Auffälligem, was nicht in den Speicher gehöre. 
Hinter einer Kaminecke sei am 3. Dezember 1997 die 
auf den ersten Blick nicht erkennbare Munition ge-
funden worden. Der Name des Besitzers der Waffen 
und der Munition sei dadurch bekannt geworden, 
daß sich bei dem gefundenen Mate rial auch eine 
Röntgenaufnahme mit dem Namen des Stabsunterof-
fiziers W. befunden habe. Daß es trotz seiner Dienst-
aufsicht zu den Waffen- und Munitionsfunden am 
3. Dezember 1997 gekommen sei, könne er nur so er- 
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klären, daß er nicht in jeden Spind schauen könne. 
Er halte es auch nicht für ausgeschlossen, daß die 
Gegenstände vorher in einem Privat-Kfz aufbewahrt 
worden seien. Er weise jedoch darauf hin, daß er je-
mandem, der für die Feldwebellaufbahn vorgesehen 
sei, auch vertrauen können müsse. 

Ihm sei nicht bekannt, daß Unteroffiziere noch heute 
Einladungen am Schwarzen Brett der Kompanie zu 
Feiern aushängen würden. Das Schwarze Brett sei 
sein Informationsmittel für die Kompanie, an dem 
sich jeder Angehörige der Kompanie zweimal am 
Tag zu informieren habe. Auch aus seiner Vorver-
wendung als Maschinenkanonenzugführer in der 
Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 909 
von 1991 bis 1993 in Altenstadt habe er keine Kennt-
nis von Feierlichkeiten mit rechtsextremistischen 
Tendenzen erhalten. 

Major Hangs hat zur Praxis der Stubendurchgänge 
erklärt, unter Zugrundelegung des militärischen 
Werdegangs müsse einem Stabsunteroffizier, der 
Feldwebel werde, eine gewisse Eigenverantwortung 
unterstellt werden, so daß bei ihm selten Spindkon-
trollen durchgeführt werden müßten. Die Vorgesetz-
ten seien beispielsweise auch dann machtlos, wenn 
eine Wache die Munition stehle, die sie bewachen 
solle. 

Oberst Jeschonnek hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß ausgesagt, er glaube nicht, daß man einen sol-
chen Vorfall absolut verhindern könne. Dazu müsse 
man mehr Kräfte einsetzen, wodurch auch ein Klima 
der Bespitzelung geschaffen würde. Gefordert sei 
der Soldat, der aus Überzeugung von sich aus so et-
was nicht tue. 

II. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zum 
Rechtsextremismus 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat zum Umfang 
rechtsextremistischer Aktivitäten in der Bundeswehr 
ausgesagt, er halte die STERN-Überschrift „Die Bun-
deswehr ein brauner Sumpf?" für falsch. Nicht der 
Großteil der Soldaten vertrete rechtssextreme Ge-
danken. Seine Einschätzung gelte sowohl für seine 
Kompanie als auch für andere Einheiten, in denen er 
Dienst geleistet habe. Um einen „Sumpf" könne es 
sich nur handeln, wenn entsprechende Gedanken 
auch während des Dienstes ausgesprochen werden 
dürften. Es gebe aber genügend Soldaten, die sich 
gegen rechtsextremistisches Verhalten erfolgreich 
wehrten. Seiner Auffassung nach müsse sich die 
Bundeswehr jedoch mit diesem Vorwurf auseinan-
dersetzen, damit sie sich dazu äußern und das Ge-
genteil beweisen könne. Nach seiner Auffassung 
seien die Vorgänge nicht früher bekannt geworden, 
weil sie nachlässig behandelt und nicht konsequent 
verfolgt worden seien. 

Generalmajor Reichardt hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß als das charakteristische Merkmal der an 
der Luftlande-/Lufttransportschule aufgetretenen 
rechtsextremistischen Vorkommnisse dargestellt, daß 
sie überwiegend weit zurück in der Vergangenheit 
stattgefunden hätten. Es habe sich um verdeckte Tä-
tigkeiten Einzelner gehandelt. Die Vorgesetzten hät-
ten keine Anhaltspunkte gehabt, um mißtrauisch 

oder skeptisch zu werden. Er habe den Eindruck, 
daß in dem angestiegenen Meldeaufkommen der 
Truppe im Herbst 1997 auch Fälle enthalten seien, 
bei denen man Zweifel habe könne, ob sie irgend et-
was mit einer inneren politischen, sittlichen Einstel-
lung zu tun hätten. Anders als an Universitäten, 
Schulen und in Betrieben seien diese Vorfälle aber 
soldatisch korrekt als Betätigung gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung gemeldet worden. 

Das Problem in der Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsradikalismus sehe er darin, daß immer sehr 
schnell über das Dritte Reich gesprochen werde. Das 
liege den jungen Menschen sehr fern. Abgesehen 
von denen, die vorsätzlich oder gewaltsam gegen die 
staatliche Ordnung vorgingen, gäbe es auch diejeni-
gen, die einfach mit Parolen oder Emblemen auf sich 
aufmerksam machen wollten. Mit denen müsse man 
sich auseinandersetzen und sie nach ihrem Weltbild 
fragen. Problematisch sei, wie man das im Kompa-
nierahmen tun könne. Das sei ein schwieriges erzie-
herisches Problem, das in den Schulen und Universi-
täten nicht besser gemeistert werde als in den Streit-
kräften. 

Oberst a. D. Quante hat zur Umsetzung seiner Vorga-
ben zur Behandlung von rechtsextremistischen Vor-
kommnissen an der Luftlande-/Lufttransportschule 
erklärt, er habe von den Kompaniechefs erwartet, 
daß sie die einschlägigen Vorgaben strengstens ein-
halten. Es habe in seiner Dienstzeit rechtsradikale 
Vorfälle gegeben, gegen die er dann sofort einge-
schritten sei. Bei allen bekannt gewordenen rechtsra-
dikalen Vorfällen sei an der Schule gnadenlos zuge-
griffen worden. Es seien alle Maßnahmen ergriffen 
worden, die das Strafgesetz und das Disziplinarrecht 
hergegeben hätten. Oberfeldwebel V. habe Angst 
gehabt vor den zu erwartenden Maßnahmen, so habe 
er ihm nur den Vorfall mit den „Sieg-Heil-Rufen" ge-
standen. V. habe gewußt, daß es für ihn keine Gnade 
gegeben habe. Einen systematischen Zusammen-
hang der rechtsextremistischen Vorfälle in der Bun-
deswehr sehe er nicht; es handele sich um Verfehlun-
gen einzelner. 

Major Schmidt hat ausgeführt, er gebe — gerade 
heute — den jungen Chefs immer den guten Rat, sich 
in ihrer Kompanie umzuschauen, umzuhören und 
aufzumerken. Er glaube, daß Rechtsextremismus 
heutzutage in der gesamten Gesellschaft ein Thema 
geworden sei. Für seine Unterrichtungen der Kompa-
nie habe er sowohl die Berichte der Wehrbeauftrag-
ten als auch Fernschreiben über aktuelle Anlässe 
herangezogen. Er selbst habe an der Führungsaka-
demie 1992/1993 zum Thema „Rechtsextremismus in 
den neuen Bundesländern" gearbeitet. 

Nicht die Einführung eines gläsernen Spindes, son-
dern die Aufnahme entsprechender Themen in die 
Unterrichtung und die tägliche Auseinandersetzung 
mit diesen Themen halte er für eine Möglichkeit, 
rechtsextremistischem Gedankengut entgegenzuwir-
ken. Hier sei der Kompaniechef gefordert. Aus der 
Erkenntnis, daß die Problematik des Rechtsextremis-
mus in der Gesellschaft anwachse, spreche er heute 
noch stärker dieses Thema in Gesprächen mit seinen 
Soldaten an. 
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Hauptmann Salmon hat ausgesagt, eine „braune 
Subkultur" habe er bisher in der Bundeswehr nicht 
feststellen können. Feststellen könne er aber, daß die 
Soldaten, die bei den Fallschirmjägern Dienst leiste-
ten, besonderen Einsatz zeigten und die Einstellung, 
ihr Leben für Deutschland einzusetzen, besäßen. 
Rechtsextremistisch oder rechtsradikal seien sie je-
denfalls nicht. Der von ihm disziplinar geahndete 
Stabsunteroffizier W. sei nach seiner Einschätzung 
auch nicht rechtsextremistisch gesinnt. Es handele 
sich bei ihm um jemanden, der gerne mit Munition 
herumhantiere. 

Hauptfeldwebel Homeister hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, er habe bei seinen einzel-
nen Stubendurchgängen keine Bilder entdeckt, die 
auf eine rechtsextremistische Gesinnung schließen 
ließen. 

Oberst Jeschonnek hat zu den Hintergründen rechts-
extremistischen Verhaltens von Soldaten ausgesagt, 
er gehe davon aus, daß in ca. einem Drittel bis der 
Hälfte aller Fälle Alkohol eine Rolle spiele. In einigen 
Fällen lasse sich eine gewisse Naivität der Täter fest-
stellen. In weiteren Fällen seien die Betreffenden 
dem rechtsextremistischen Gedankengut gegenüber 
aufgeschlossen und müßten als Multiplikatoren für 
dieses Gedankengut gelten. Es sei beobachtet wor-
den, daß aufgrund der bekanntgewordenen Vorfälle 
und deren Veröffentlichung rechtsextreme Kräfte im 
Umfeld von Schongau und Altenstadt die Soldaten in 
Gaststätten und Restaurants ansprächen. Für diese 
Kräfte sei interessant, daß es sich um Soldaten der 
Fallschirm- und Infanterietruppe handele, die im 
Kämpfen ausgebildet seien. 

Mit der Behandlung der Hammelburger Vorfälle sei 
in der Truppe Sensibilität entstanden. Er mache sei-
nen Soldaten klar, daß es einen qualitativen Unter-
schied ausmache, ob in einem Kabarett eine O rigi-
nal-SS-Uniform getragen werde oder ob ein Waffen- 
und Mandatsträger dies tue. Er müsse feststellen, 
daß Soldaten, die aus bestimmten Schichten kämen 
oder die vielleicht länger arbeitslos gewesen seien, 
anfälliger für bestimmte extremistische Bewegungen 
seien, die ihnen etwas versprächen. Ein Teil der Sol-
daten öffne sich aus diesem Grund diesem Gedan-
kengut. Ein anderer Teil seien Spieler, Spinner, Pro-
bierer von Geschmacklosigkeiten. 

Zum Meldeverhalten und zur Sensibilität der Truppe 
im Umgang mit rechtsextremistischen Vorfällen hat 
Oberst Jeschonnek vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgeführt, einer seiner Feldwebel habe am Kraft-
fahrzeug eines Soldaten einen entwürdigenden Auf-
kleber festgestellt und gemeldet. Der Soldat sei nach 
Stunden aus der Ausbildung herausgelöst worden 
und die Aufklärung des Falles angegangen worden. 
Aus den durch den Untersuchungsausschuß beigezo-
genen Akten des Bundesministeriums der Verteidi-
gung ergibt sich hierzu folgender Sachverhalt: 
Nachdem am 8. Oktober 1997 am Fahrzeug des Sol-
daten Aufkleber mit antisemitischem Hintergrund 
(„Keine Macht den Nasen" und Kopfzeichnung vom 
„häßlichen Juden" aus dem „Stürmer") festgestellt 
worden waren, wurde auf seiner Stube schriftliches 
Material mit rechtsgerichtetem Hintergrund vorge-

funden. Bei einer Spinddurchsuchung durch die Poli-
zei wurden schriftliche Unterlagen, Kataloge und 
Musikkassetten mit gleichfalls rechtsgerichtetem 
Hintergrund sichergestellt. 

III. Feststellungen des Untersuchungsausschusses 
zur Inneren Führung, ihren Rahmenbedingungen 
und ihrer Anwendung an der Luftlande-/Lufttrans-
portschule und in der Fallschirmjäger Lehr- und 
Versuchskompanie 909 

1. Leitbild des Staatsbürgers in Uniform 

Generalmajor Reichardt hat zum Leitbild des Staats-
bürgers in Uniform aus Sicht des Heeresamtes als für 
die Lehrinhalte der Schulen des Heeres verantwortli-
che Dienststelle vor dem Untersuchungsausschuß 
dargestellt, zentrale Aufgabe des Heeresamtes sei 
die geistige Weiterentwicklung der Truppengattun-
gen, damit sich die Soldaten auf zukünftige Entwick-
lungen einstellten. In verschiedenartigen Lehrgän-
gen würden die Soldaten auf zukünftige Einsätze 
vorbereitet. 

Fallschirmjäger in aller Welt zählten sich zur Elite. 
Das würden sie aber nicht kraft Ernennung und auch 
nicht dadurch, daß sie Privilegien genössen. Er habe 
in seiner Ansprache anläßlich des Kommandeur-
wechsels an der Luftlande-/Lufttransportschule den 
Soldaten gesagt, sie müßten sich immer wieder be-
währen durch Leistung und die Anerkennung ande-
rer. Dies sei eine hohe Forderung, der sich die Solda-
ten zu stellen hätten. Er glaube, daß dies die ganz 
große Zahl der deutschen Fallschirmjäger erkenne 
und sich danach richte und auch den Ehrgeiz habe, 
an dem hohen Maßstab gemessen zu werden. Er 
könne jedoch nicht sagen, daß dieses hohe ethische 
Erziehungsziel erreicht sei. Das sei ein Ziel, zu dem 
man vielleicht immer in einem gewissen Abstand 
bleibe. Wer die moralischen und charakterlichen An-
forderungen nicht erfülle, der gehöre nicht zu den 
Fallschirmjägern. Dies sei der Kernsatz der Anspra-
che gewesen. Er habe deutlich machen wollen, daß 
nicht etwa Vertuschen oder Kameraderie den Geist 
prägen sollten, sondern das gnadenlose Ausmerzen 
von solchen Elementen, die dem nicht standhielten, 
was von einer solchen Truppengattung verlangt wer-
den könne. Ausmerzen hieße versetzen, aus-der-
Truppe-entfernen, nicht liquidieren. In dieser Rede 
anläßlich der Kommandoübergabe habe er auch über 
den kriegerischen Geist gesprochen. Kriegerischer 
Geist sei die Einstellung des Soldaten, der kämpfen 
solle. Das sei sein Auftrag. Ohne einen Ansatz krie-
gerischen Geistes brauche kein Fallschirmjäger aus 
dem Flugzeug zu springen. Auch über Ritterlichkeit 
habe er gesprochen. Diese gehe zurück auf ethische 
Normen, ethische, christliche Werte, ethische Ver-
pflichtungen. Das Anknüpfen hieran zeige deutlich 
die große Kontinuität, anders als bei kurzlebigen Be-
griffen. Selbst wenn kritisiert werde, daß Ritterlich-
keit auf die Truppengattung der Fallschirmjäger zu 
sehr fixiert werde, sei unbestritten, daß Fallschirmjä-
ger in der Wehrmacht Ritterlichkeit gezeigt hätten. 
Als einen weiteren Gesichtspunkt habe er den „un-
sterblichen Ruhm" in dieser Ansprache angeführt. 
Dies sei zwar nicht die Sprache der Gegenwart, aber 
der Zuhörer bei diesem Appell sei auf den Zusam-
menhang verwiesen worden: Den Ruhm erwerbe 
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man nicht durch Zugehörigkeit, nicht durch Privile-
gien, sondern andere müßten zu dem Urteil kommen, 
daß die gezeigte Leistung nachahmenswert sei. Der 
Ruhm vergangener Tage seien keine Me riten von 
heute mehr. Man müsse daran erinnern, daß man 
sich Ansehen, Reputation selber erwerben müsse 
durch Leistung. Wenn das Soldatengesetz heute un-
ter den Pflichten des Vorgesetzten aufführe, daß sie 
„ein Beispiel geben" müßten, dann müsse man auch 
Ruhm, Haltung und Pflichterfüllung ansprechen. 

Bundesminister Rühe hat am 30. Ap ril 1998 zum 
Sprachgebrauch des „gnadenlos ausmerzen" bekun-
det, es sei ihm zutiefst zuwider, von Ausmerzung und 
Gnadenlosigkeit zu sprechen. 

Zum Bild des Fallschirmjägers und Soldaten hat 
Oberst a. D. Quante erklärt, er sei in einer Zeit Soldat 
geworden, als es noch die Zweiteilung Europas gege-
ben habe. Seine Generation habe immer noch das 
Bild des Krieges und der Besetzung eines Teils 
Deutschlands durch die UdSSR vor Augen gehabt. 
Es habe ein klares Feindbild bestanden. Das habe 
ihn geprägt. Das Feindbild sei das undemokratische 
bolschewistische System gewesen, nicht eine spe-
zielle Person. Die jungen Leute heute kämen diesbe-
züglich sehr unwissend in die Bundeswehr. Den Be-
griff „elitär" weise er für die Fallschirmjägertruppe 
zurück. Die Fallschirmjäger betrachteten sich aber 
schon als Elite. Elite definiere er als „freiwillig mehr 
zu leisten als andere". Wer sich in Friedenszeiten der 
Gefahr des Fallschirmsprunges aussetze und auch 
bereit sei, das zur Verteidigung des Vaterlandes zu 
tun, der sei in seinen Augen schon etwas besonderes. 
Er habe diesen Geist bei den Panzergrenadieren ge-
nauso gefördert wie bei den Fallschirmjägern. 

Major Schmidt hat bekundet, er wolle im Zusammen-
hang mit Fallschirmjägern bewußt nicht von Elite 
sprechen. Der Fallschirmjäger sehe sich nicht als 
Elite, sondern als Soldat, der möglicherweise mehr 
leiste als andere. Der Soldat wisse nie genau, ob er 
einen Fallschirmsprung unverseh rt  überstehe. Jeder 
Sprung treibe den Adrenalinspiegel hoch. 

Der Soldat sei zur Pflicht gegenüber seinem Vater-
land berufen, insbesondere der Pflicht, der Bundesre-
publik Deutschland treu zu dienen und das Recht 
und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu ver-
teidigen, also alldessen, was im Grundgesetz bein-
haltet sei, und insbesondere zur Kameradschaft. Er 
sei aber auch der Auffassung, daß der Soldat die 
Möglichkeit der Nichtausführung eines Befehls in 
Betracht ziehen müsse, wenn er etwas gegenüber 
seinen Untergebenen nicht mehr verantworten 
könne. 

2. Menschenführung 

a) Inneres Gefüge, Kameradschaft, Umgangston 

Zum inneren Gefüge der Fallschirmjäger Lehr- und 
Versuchskompanie 909 zum Zeitpunkt der Kompa-
nieübernahme am 31. März 1989 hat der ehemalige 
Kompaniechef, Major Schmidt, ausgeführt, insbeson-
dere im materiellen Bereich habe er eine desolate 
Kompanie übernommen. Er habe etwa ein Jahr ge-
braucht, um den materiellen Bereich dieser Kompa-
nie wieder in Ordnung zu bringen. Die desolate Lage 

führe er darauf zurück, daß die Kompanie schon da-
mals viele Aufträge gehabt habe, die wohl der Chef 
alle wahrgenommen habe. Sein Vorgänger habe we-
nig Augenmerk auf die Materialerhaltung gelegt. 
Die dienstaufsichtlichen Materialüberprüfungen hät-
ten dies allerdings nicht zutage gebracht. Das Unter

-

offizierkorps sei intakt gewesen, die Zugführer seien 
zuverlässig und die Unteroffiziere kompetent gewe-
sen. Der Außendienst der Kompanie sei nicht zu be-
anstanden gewesen. Während seiner Zeit als Kompa-
niechef habe ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl 
bestanden. Zusammengehörigkeitsgefühl bedeute 
für ihn, sich zu helfen, sich herauszuholen, sich be-
reits im Frieden zu kennen. Denn nur wer sich im 
Frieden kenne, könne sich im Einsatz gegenseitig 
beistehen. Die Grenze sei für ihn do rt  erreicht, wo 
Recht und Gesetz beeinträchtigt werde. Eine Verlet-
zung dieser Grenze habe er bisher nicht erfahren. Er 
könne akzeptieren, daß Kleinigkeiten innerhalb des 
Zugbereichs geregelt würden. Bei schwerwiegenden 
Vorfällen müsse der Kompaniechef aber direkt infor-
miert werden. Dies halte er nicht für „Petzerei" . 

Der ehemalige Kompaniefeldwebel, Stabsfeldwebel 
Weimaier, hat hierzu erklärt, er habe in der Kompa-
nie seinen Dienst erst nach dem Kompaniechef ange-
treten. Zu diesem Zeitpunkt habe er den Eindruck 
gewonnen, daß ein guter Zusammenhalt herrsche 
und ein angenehmes Klima. Da es keine offensichtli-
chen Probleme gegeben habe, seien die Vertrauens-
personen nur selten zu ihm gekommen. Soldaten mit 
Problemen hätten ihn direkt aufgesucht. Er habe in 
seiner Zeit als Kompaniefeldwebel eine Gruppenbil-
dung unter den Unteroffizieren seiner Kompanie 
feststellen können. Dies habe er positiv gesehen. Die 
älteren Stabsunteroffiziere hätten so die jüngeren auf 
den richtigen Weg geführt. Das sei positiv gewesen. 

Zum Umgangston innerhalb der Fallschirmjäger 
Lehr- und Versuchskompanie 909 hat Major Schmidt 
ausgeführt, diesen habe er nicht zu beanstanden ge-
habt. Es habe ein kollegialer Ton geherrscht, den er 
darauf zurückführe, daß alle Kompanieangehörigen 
ständig bei ihrer Auftragserfüllung im Außendienst 
zusammengewesen seien. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat zum Um-
gangston in der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchs-
kompanie 909 erklärt, es habe ein kollegialer Ton ge-
herrscht. Der Ausbildungston oder Führungston sei 
nie ausfällig oder in irgendeiner Weise beleidigend 
gegenüber den Soldaten gewesen. Kein Soldat sei 
auf Grund seiner körperlichen Leistungen, seiner 
dienstlichen Einstellung, wegen seines Tagesdien-
stes oder dienstlicher Verrichtungen beleidigt oder 
geschunden worden. 

Zur Kameradschaft hat Stabsunteroffizier a. D. Guk-
kenburg dargestellt, ein Teil der Unteroffiziere habe 
die Auffassung vertreten, wer sich nur mit Befehl 
und Gehorsam durchsetze, sei ein schlechter Unter-
offizier und Ausbilder. 

Er habe sich von Anfang an von den im STERN be-
kannt gewordenen Stubenfesten ferngehalten, was 
zu seiner Abkapselung von den Teilnehmern an die-
sen Festen geführt. habe. Die kameradschaftliche, 
kollegiale Zusammenarbeit mit diesen Soldaten sei 
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umso schwieriger geworden, je länger er mit ihnen 
habe zusammenarbeiten müssen. Bei ihnen sei der 
Wunsch vorhanden gewesen, möglichst viele oder ei-
gentliche alle Unteroffiziere in dieser A rt  an sich zu 
binden. Man sei ein wenig geschnitten und geärgert 
worden, wenn man sich diesen Stubenfesten entzie-
hen wollte. Bei der Gestaltung des täglichen Dienstes 
und hinsichtlich ihrer Leistungsbereitschaft hätten 
die Soldaten, die er zum „harten Kern" rechne, Vor-
bildfunktion eingenommen. 

Zur Zusammensetzung der Gruppe, die die bekannt-
gewordenen Feste mit Nazi-Symbolen gefeiert habe, 
hat er ausgesagt, es habe ein harter Ke rn  von zwei, 
drei Personen bestanden. Dieser „harte Ke rn " habe 
dann Leute angesprochen, bei denen das Potential 
verdeckt vorhanden gewesen sei. Dazu habe für 
diese Soldaten auch die Gelegenheit bestanden, weil 
sie schon länger in der Kompanie gewesen seien und 
deshalb als informelle Führer gegolten hätten. Die 
restlichen Teilnehmer halte er für die üblichen Mit-
läufer. Aus seiner Sicht hätten die Soldaten, die er 
zum harten Kern  rechne, die Veranlagung gehabt, 
Politik und Tradition aus einem rechtsextremen 
Blickwinkel zu sehen. Nach seiner Bewertung hätten 
diese Soldaten einen guten Tagesdienst geleistet und 
wären gute Ausbilder gewesen. Mißhandlungen von 
Untergebenen habe er nie beobachtet. Nach seiner 
Beobachtung seien drei jüngere Kameraden von den 
Angehörigen des „harten Kerns" eingebunden wor-
den. Wer sich beeinflussen lassen wolle, der könne 
auch beeinflußt werden. Die Behandlung der Solda-
ten durch die Unteroffiziere sei dienstlich gut und 
neutral - politisch betrachtet - gewesen. Zwang sei 
auf keinen ausgeübt worden. Er habe aber genauso 
wenig Zwang dahingehend ausüben können, zu be-
anstandendes Verhalten nicht mehr zu zeigen. Er ha-
be versucht, durch Vernunft auf die Kameraden ein-
zuwirken. 

Der derzeitige Kompaniechef der Fallschirmjäger 
Lehr- und Versuchskompanie 909, Hauptmann Sal-
mon, hat zum inneren Gefüge seiner Kompanie aus-
gesagt, zum Zeitpunkt der Übernahme sei er mit 
dem Ausbildungsstand, dem Zusammenhalt des Un-
teroffizierkorps und der Mannschaften zufrieden und 
positiv überrascht gewesen. Die Kompanie habe eine 
hohe Dienstbelastung. 

Zu den durch den STERN bekanntgewordenen Vor-
gängen und den daran Beteiligten hätten die Grund-
wehrdienstleistenden seiner Kompanie keinen 
Bezug. Im Unteroffizierkorps herrsche jedoch eine 
gewisse Betroffenheit. Die Entlassung des Stabsun-
teroffiziers W. sei von den meisten akzeptiert. Bei 
den Oberfeldwebeln gebe es dazu verschiedene 
Meinungen. 
Auch heute gebe es unter den Unteroffizieren des 
Fallschirmjägerzuges einen gewissen Zusammen-
halt, wie auch bei den Offizieren. Dies ergebe sich 
aus den verschiedenen Dienstzeiten und Dienst-
enden. Danach gestalteten die Kompanieangehöri-
gen auch ihre Freizeit zusammen. 

Hauptfeldwebel Homeister hat erklärt, daß innere 
Gefüge der Kompanie von den Ausbildern bis zu den 
grundwehrdienstleistenden Soldaten sei heute voll-

kommen in Ordnung. Es gebe keine Auffälligkeiten, 
sondern Zusammenhalt und Kooperation. 

Oberst Jeschonnek hat zum inneren Gefüge der 
Luftlande-/Lufttransportschule zum Zeitpunkt sei-
nes Dienstantrittes an ihr erklärt, er habe einen aus-
gesprochen positiven Eindruck gehabt. Die Schule 
sei durch ihr Ausbildungsspektrum eine für junge 
wie auch ältere Soldaten faszinierende, besonders 
herausragende Ausbildungseinrichtung. Es habe 
eine gute Stimmung und ein guter Geist geherrscht. 
Groß sei die Betroffenheit der Soldaten an der Schule 
nach dem Bekanntwerden der Vorfälle gewesen. Er 
habe zunächst deutlich gemacht, daß für ihn die vie-
len hundert Soldaten zählten, die ihren Dienst an-
ständig leisteten. Er habe dann Seminare über Ge-
schichte und Radikalismus durchgeführt. Der MAD 
habe überzeugende Hilfestellung gegeben. Betroffen 
habe die Soldaten vor allem gemacht, daß die Presse 
in einer Form berichtet habe, durch die der Eindruck 
erweckt worden sei, die Vorfälle hätten in jüngster 
Zeit stattgefunden. Insgesamt sehe er, daß die Solda-
ten friedlicher und freundlicher geworden seien. Er 
habe den Gerüchten vorbeugen und den Soldaten 
deutlich machen wollen, daß keine Gesinnungs-
schnüffelei betrieben werde. Das sei der Tod jeden 
Vertrauens. Er habe keinen Zweifel, daß die Stamm-
soldaten und die Lehrgangsteilnehmer absolutes 
Vertrauen zu ihren unmittelbaren Vorgesetzten hät-
ten. Kritisch seien die Soldaten der Presse gegen-
über, weil sie sich betrogen fühlten um die richtige 
Einordnung des Verhältnisses zwischen ihrer Lei-
stung und den einzelnen Vorfällen und Entgleisun-
gen, die woanders auch geschähen. Für ihre schul-
pflichtigen Kinder sei es ein Spießrutenlaufen gewe-
sen. Den Soldaten, die für andere ihr Leben 
einsetzten und ihre Familien zurückließen, müsse 
Hinwendung gegeben werden. Nur dann könnten 
sie ihren Auftrag wirklich erfüllen. Dies sei eine Auf-
gabe der Gesellschaft, denn sie gäbe den Soldaten 
ihren Auftrag. Es dürfe nicht in Vergessenheit gera-
ten, daß fast 50 Prozent der Soldaten kraft des Wehr-
pflichtgesetzes ihren Dienst in der Bundeswehr lei-
steten. 

Der S1-Stabsoffizier der Luftlande-/Lufttransport-
schule, Major Hangs, hat zum inneren Gefüge der 
Schule ausgesagt, die Schule sei eine gemeinsame 
Institution aller Inspektionen und Kompanien über 
alle Dienstgrade hinweg. Dies gelte für Verabschie-
dungen, Appelle und andere Anlässe. Dafür sorge 
bereits der ständige Personalaustausch zwischen al-
len Organisationsteilen. 

Oberst a. D. Quante, ehemaliger Kommandeur der 
Luftlande-/Lufttransportschule, hat über das Verhält-
nis der ausländischen Lehrgangsteilnehmer zu den 
deutschen Soldaten erklärt, die ausländischen Solda-
ten hätten sich an der Schule wohl gefühlt. Sie seien 
hervorragend betreut worden. Es sei ein herzliches 
und einvernehmliches Verhältnis gewesen. 

Zum Renommee der Luftlande-/Lufttransportschule 
im Nato-Bündnis hat Generalmajor Reichardt ausge-
führt, die Schule sei heute eine herausragende Aus-
bildungsstätte. Der Grund sei dafür die Größe und 
die Ausstattung. Die Möglichkeiten der Schule seien 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005  

günstig. Der Kontakt und Austausch mit ausländi-
schen Schulen sei sehr intensiv. Im internationalen 
Vergleich hätten Organisation, Bet rieb und die gerin-
gen Unfallzahlen dieser Schule einen guten Klang. 
Traditionell bestünden zu den Alliierten sehr intensi-
ve, sehr beständige, sehr rege und konstruktive 
Verbindungen. Auf militärischem Gebiet habe die 
Schule ein sehr gutes Niveau, weil sie im Bereich des 
Luftlandeeinsatzes, des Sprungeinsatzes und ent-
sprechender Taktiken anderen ein Vorbild geben 
könne. 
Die Armeen aller Staaten hätten im Bereich der Fall-
schirmspringer sportliche und militärische Aktivitä-
ten. Im Bereich des Sports sei die Zusammenarbeit 
enger, im militärischen werde die Zusammenarbeit 
von den höheren Kommandobehörden immer wieder 
eingefordert und nahegelegt. 

b) Führungsverhalten 

Generalmajor Reichardt hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß seine Vorstellung vom Führungsverhalten 
und der Erziehung der Soldaten erläutert. Der Vorge-
setzte müsse das Vertrauen der Soldaten gewinnen, 
damit die Soldaten mit ihm sprächen. Dazu müßten 
die Vorgesetzten auch hinnehmen, daß gelegentlich 
etwas Unüberlegtes gesagt werde, was der Soldat so 
öffentlich nicht sagen würde. Nur dann könnten die 
Vorgesetzten erkennen, wo die Ansatzpunkte dafür 
seien, daß ein junger Mensch Gefallen finde an An-
sichten, die die Bundeswehr nicht fördern wolle. 
Diese Ansichten könnten die Vorgesetzten nicht 
durch Sanktionen oder Drohmaßnahmen erfahren, 
sondern nur dann, wenn die Soldaten ihnen vertrau-
ten. Vertrauen verlange aber auch, daß nicht mit dra-
konischen Maßnahmen reagie rt  werde, sondern daß 
Vorgesetzte erzieherisch tätig würden durch Ausein-
andersetzung, Gespräch und Anleitung. Die in einem 
Presseartikel veröffentlichte Aussage „Es reiche 
nicht, die Armee in den Griff zu nehmen." stamme so 
nicht von ihm. Er wolle nicht den Würgegriff, son-
dern das Vertrauen der Soldaten zu den Vorgesetz-
ten. Das Vertrauen der Soldaten sei verloren gegan-
gen, weil die öffentliche Kritik nach dem Bekannt-
werden der Vorfälle nicht unterschieden habe 
zwischen der Luftlande/Lufttransportschule als Ein-
richtung, der ganzen Truppengattung der Fallschirm-
jäger oder sogar dem Soldatenstand mit allen Reser-
visten und Ehemaligen. 

Daß einige wenige Soldaten so große öffentliche Auf-
merksamkeit erregt hätten, zeige das Ungewöhnli-
che dieser Vorfälle. Die Soldaten hätten erwartet, daß 
Vorgesetzte spektakulär für sie einträten. Sie fragten, 
warum sich niemand vor sie stelle, warum niemand 
etwas sage, wenn ihnen Unrecht geschehe. Den Sol-
daten müsse erklärt werden, warum es nicht zu die-
ser spektakulären Aktion gekommen sei und daß 
trotzdem das Nötige geschehe, um ungerechtfertigte 
Urteile zurückzuweisen. Man müsse sich immer be-
wußt sein, daß Soldaten eine besondere Verpflich-
tung zur Zurückhaltung hätten, weil sie in einem be-
sonderen Treueverhältnis zum Staat ständen. Des-
halb beanspruchten sie, daß diese Situation immer 
wieder vor Augen geführt und bewußt gemacht wer-
de. Soldaten seien anfälliger für Pauschalkritik als 

andere Berufsstände. Sie seien nicht für die öffent-
liche Auseinandersetzung vorgesehen. 

Für die Zukunft könne er nicht erkennen, daß die 
Luftlande-/Lufttransportschule per se in einer beson-
deren Gefährdung stehe, die latent immer wieder 
vorkomme. Er könne nicht erkennen, daß Vorge-
setzte und das Umfeld der Täter die bekannt gewor-
denen Vorfälle geduldet oder darüber hinweg gese-
hen hätten. Nach seinem Dafürhalten seien diese 
Aktivitäten allen verborgen geblieben. Die Vorge-
setzten hätten aber nicht resignie rt, sondern gingen 
tagtäglich an ihre Arbeit. Für die Einwirkung auf die 
Soldaten sehe er große Möglichkeiten und Chancen. 
Soldaten seien der einzige Teil dieser Generation, die 
von Erwachsenen mit Autorität in dieser Hinsicht an-
gesprochen würden. Das sei ermutigend. 

Zur Geltung der Auftragstaktik als Teil der Inneren 
Führung hat Generalmajor Reichardt weiter ausge-
führt, Deutschland habe als militärische Tradition die 
Auftragstaktik. Auftragstaktik sei vor allem ein Erzie-
hungsziel. Sie habe als Voraussetzung die Bildung, 
die Intelligenz, das gemeinsame Wollen und eine be-
stimmte sittliche Grundlage. Wenn diese Vorausset-
zungen vorlägen, könne man dem Untergebenen, 
der einen Auftrag erhalte, ein großes Maß an Hand-
lungsfreiheit überlassen. Dazu müsse man den Sol-
daten erst erziehen. Viele seien nicht gewohnt, selber 
zu entscheiden, selber zu handeln und keine ge-
nauen Vorschriften zu erhalten. Zu unterscheiden, 
wo durch Auftragstaktik im militärischen Bet rieb zu 
führen und wo zu kontrollieren sei, das sei die Kunst. 
Am Beispiel der Fallschirmjäger sei dies deutlich zu 
machen. Was mit dem Sprungdienst zu tun habe, 
müsse mit absoluter Sicherheit geschehen. Pedanti-
sche Kontrollen seien notwendig. Nach der Landung 
sei der Fallschirmjäger als Einzelkämpfer dann auf 
sich gestellt und auch niedrigeren Dienstgraden wer-
de gelegentlich mehr Handlungsspielraum einge-
räumt als in anderen Truppengattungen. Auch die 
Vorgesetzten müßten hier, in Abhängigkeit von der 
Person des Untergebenen, immer wieder neu lernen, 
wo zu delegieren und wo zu kontrollieren sei. Dafür 
gebe es keine Rezepte und Anweisungen für alle 
Zeiten. 

Oberst a. D. Quante hat zum Führungsverhalten der 
Vorgesetzten erklärt, für die Vorgesetzten gebe es 
das Problem einer nur begrenzt verfügbaren Zeit. Bei 
der vorhandenen Zeitenge sei die Qualität der Vor-
gesetzten besonders wichtig. Vorgesetzte und Unter-
gebene seien gefordert, intensive und vertrauens-
volle Gespräche zu führen. Der Vorgesetzte müsse 
sich mit den Soldaten unterhalten, bis dieser Mann 
sich ganz öffne. Je mehr die Vertrauensbasis sich ent-
wickele, desto mehr offenbare sich jemand. Seine 
Soldaten hätten gewußt, daß sie mit allem zu ihm 
hätten kommen können und er sie angehört habe. 
Nur von Oberfeldwebel V. fühle er sich hintergan-
gen. 

Zu seinem Führungsverhalten in der Fallschirmjäger 
Lehr- und Versuchskompanie 909 hat der ehemalige 
Kompaniechef, Major Schmidt, vor dem Untersu-
chungsausschuß dargestellt, er habe immer eine offe-
ne Tür für alle Kompanieangehörigen gehabt. Er sei 
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für alle Probleme seiner Soldaten jederzeit ansprech-
bar gewesen. Nach seinem Verständnis als Kompa-
niechef sei entscheidend gewesen, stets als erster sei-
nen Männern beim Außendienst voranzugehen. Er 
habe zu seinen Zugführern, dem Kompaniefeldwebel 
und dem Kompanietruppführer ein besonders gutes 
Verhältnis gehabt. Er sei sich sicher, daß diese ihn so-
fort  informiert hätten, wenn etwas in der Kompanie 
vorgefallen sei. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat erklärt, nach 
seiner Auffassung habe die Kompanieführung die 
Kompanie gut geführt. Es habe keine Auswüchse, 
Trinkgelage und sonstige Festivitäten gegeben. Der 
Kompaniechef habe für alle eine offene Tür gehabt. 

Der derzeitige Kompaniechef der Fallschirmjäger 
Lehr- und Versuchskompanie 909, Hauptmann Sal-
mon, hat über sein Verhältnis zu den Kompanieange-
hörigen ausgesagt, trotz des Fundes verbotener Waf-
fen habe er zu den Soldaten volles Vertrauen. Der 
Fallschirmjäger brauche, um den Fallschirmsprung-
dienst durchführen zu können, Vertrauen zu seinen 
Kameraden. 

Hauptfeldwebel Homeister hat vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, ihm sei die Zufriedenheit 
der Soldaten wichtig. Er müsse feststellen, daß er 
wenig Zeit zur Unterhaltung mit den Soldaten habe. 
Es tue gut, wenn er sich abends in den Stuben mit 
den Soldaten unterhielte, weil er so das eine oder an-
dere erfahren könne, was vielleicht zu ändern sei. 
Hauptmann Salmon hat ausgeführt, er habe in der 
Lechrain-Kaserne einen zweiten Wohnsitz. Er wohne 
in einer dem Kompaniegebäude benachbarten Woh-
nung und benutze regelmäßig abends Einrichtungen 
im Kompaniegebäude. 

c) Zivilcourage 

Major Schmidt hat in seiner Vernehmung ausgesagt, 
insbesondere auf den Unteroffizierlehrgängen bzw. 
den Lehrgängen für junge Führer müsse vermittelt 
werden, daß das Verschweigen von Vorfällen wie 
den nun bekanntgewordenen falsch verstandene Ka-
meradschaft bedeute. Nur durch die dauernde Auf-
nahme dieser Themen im Gespräch, insbesondere 
mit den jungen Führern, könne dies vermittelt wer-
den. Es müsse das Verständnis dafür geweckt wer-
den, daß die Meldung rechtswidrigen Handelns nicht 
falsch sei. Die unterlassene Meldung sei falsch ver-
standene Kameradschaft. Er selbst hätte die Vorfälle 
gemeldet, wenn sie ihm bekannt gewesen wären. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat erklärt, er 
habe die rechtsextremistischen Aktivitäten seiner 
Kameraden nicht direkt an den Kompaniechef ge-
meldet, weil er keine drastische Behandlung der an-
deren Unteroffiziere gewollt habe. Kameradschaft 
verlange, daß man zuerst auf den Kameraden selbst 
einwirke, bevor man ihn bei Vorgesetzten melde. 
Das schaffe man nicht, indem man ihn mit einer Mel-
dung konfrontiere. Ziel sei nicht die Bestrafung, son-
dern die Einsicht des Betreffenden. Eine Regelung 
im Kameradenkreis sei für den Betreffenden weniger 
hart . Deshalb sei er mehrmals zu seinem Zugführer 
gegangen. Bei einer direkten Meldung an den Kom-
paniechef habe er befürchten müssen, von den infor-

mellen Führern der Unteroffiziere geschnitten zu 
werden. Von dienstlicher Seite habe er keine Repres-
salien befürchten müssen, weil er seinen Dienst gut 
erledigt habe. Außerdem gebe es in der Bundeswehr 
genügend Möglichkeiten, sich auf dem Dienstweg 
gegen Repressalien zu wehren, indem man sich be-
schwere. 

Oberst Jeschonnek hat zum Meldeverhalten der Sol-
daten ausgesagt, auf allen Ebenen sei die Sensibilität 
für das Thema Rechtsextremismus gewachsen. Die 
Soldaten meldeten in ihren Hierarchieebenen beob-
achtete Vorkommnisse. Eine Ausnahme sei der Fa ll 

 mit den STERN-Fotos; dieser liege aber Jahre zu-
rück. Er wolle aber nicht ausschließen, daß es unter 
den Beschäftigten in der Bundeswehr Persönlichkei-
ten gäbe, die verschüchtert seien und Beobachtun-
gen nicht meldeten. Insgesamt spreche aber ein 
Großteil der Verantwortlichen in seinem Bereich of-
fen und halte die Soldaten an, offen zu sein. Die Vor-
gesetzten reagie rten unverzüglich. 

3. Personalführung und Personalauswahl 

Zum Anforderungsprofil der Fallschirmjägertruppe 
hat Major Schmidt in seiner Vernehmung vor dem 
Untersuchungsausschuß ausgesagt, diese Truppen-
gattung verfüge über einen Querschnitt der jungen 
Bevölkerung bis hin zum Tauglichkeitsgrad 3. Er 
halte die Behauptung, bei den Fallschirmjägern be-
stünde nur Bedarf an Soldaten der Tauglichkeitsstu-
fen 1 und 2, für falsch. Weitere Anforderungen seien 
ihm nicht bekannt. Nur die Beibehaltung der Wehr-
pflicht gewährleiste, daß es in der Bundeswehr einen 
echten Querschnitt durch die Gesellschaft gebe und 
nicht den Rambotypen, den man sich heranziehen 
würde, wenn es Freiwilligenverbände bzw. eine Be-
rufsarmee gäbe. 

Die Fallschirmjägertruppe habe eine besondere An-
ziehungskraft auf solche, die auf Disziplin und Unter-
ordnung erpicht seien. Den „kahlgeschlagenen, 
stumpfsinnigen Typen", der nur um des Kämpfens 
willen und wegen des „Drucks", den er in der Armee 
erfahre, Soldat werde, könne man nur verhindern, in-
dem man den jungen mündigen Staatsbürger zur 
Bundeswehr einberufe. Dies sei auch im Unteroffi-
zierkreis von ihm immer wieder angesprochen wor-
den. Er wisse nicht, ob seine Auffassung auf unter-
ster Ebene geteilt werde. Zumindest die Zugführer 
wie auch seine Chefkameraden und seine Vorgesetz-
ten teilten diese seine Auffassung. Er halte es für not-
wendig, daß diese Fragestellung und die von ihm 
vertretene Auffassung in Zukunft stärker betont wer-
de. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat zu den prä-
genden Eindrücken seines Wehrdienstes ausgesagt, 
er habe Erfahrungen seiner persönlichen Leistungs-
fähigkeit und seiner Grenzen gewonnen und die cha-
rakterliche Stärke, manche Dinge durchzuhalten. Er 
sei gerne Soldat gewesen. Von Soldaten, die in Füh-
rungsverantwortung ständen, müsse man Charakter 
erwarten können. Gelegentlich fehle dies bei jungen 
Unteroffizieranwärtern, die aufgrund der dichten Ab-
folge von Unteroffizierlehrgängen nicht mehr die Ge-
legenheit zur charakterlichen Weiterbildung hätten. 
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Das führe dazu, daß manche Soldaten in ihrem 
dienstlichen Können Schwächen zeigten. 

Major Schmidt hat zum Zustandekommen der guten 
Beurteilungen der eines rechtsextremistischen Ver-
haltens Beschuldigten ausgesagt, die Beurteilungen 
beruhten auf den eindeutigen Vorschriften. Teil der 
verschiedenen Beurteilungskriterien sei auch die Be-
urteilung der Person und seiner persönlichen Ver-
hältnisse. Bei keiner dieser Personen habe er im Lau-
fe der Jahre Anzeichen rechtsextremistischer Ten-
denzen festgestellt, so daß er dies als Feststellung 
wesentlicher Art  in die Beurteilung hätte aufnehmen 
müssen. 

Der S1-Stabsoffizier der Luftlande-/Lufttransport-
schule, Major Hangs, zum Beurteilungswesen ausge-
führt, die Beurteilung beinhalte 15 Einzelmerkmale, 
von denen die geistigen Fähigkeiten nur eines sei. 
Eine sehr gute dienstliche Beurteilung als Soldat 
schließe nicht aus, daß der Betreffende in bestimmten 
Bereichen doch Mängel habe. Jede Beurteilung, die 
heute geschrieben werde, müsse in das Gesamtsy-
stem eingestellt werden. Die Beurteilungsnoten seien 
inflationär. So könne es eintreten, daß ein nach seiner 
Beurteilung hervorragender Soldat in Relation zu al-
len anderen eher durchschnittlich sei. 

4. Recht und soldatische Ordnung 

Oberst Jeschonnek, Kommandeur der Luftlande-/ 
Lufttransportschule, hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß die disziplinare Situation der Schule darge-
stellt. In Relation zu anderen Truppenteilen sei die Si-
tuation normal. An der Schule seien 500 Stammsolda-
ten, 150 Zivilbedienstete und pro Jahr über 7 000 
Lehrgangsteilnehmer. Im Zeitraum von 1990 bis zum 
Zeitpunkt seiner Vernehmung habe es vierzehn Vor-
fälle mit unterschiedlicher Beteiligung von Stamm-
und Lehrgangsteilnehmern gegeben, die sich im Be-
reich der Verstöße gegen die Innere Führung im Zu-
sammenhang mit Radikalismus bewegten. In Rela-
tion zu der Gesamtzahl der Lehrgangsteilnehmer von 
ca. 70000 für diesen Zeitraum sei das ein normales 
Maß. Die Fallschirmjägertruppe stehe aber auf 
Grund der Besonderheiten ihres Einsatzcharakters 
im besonderen Interesse der Öffentlichkeit. Deshalb 
sei die Wirkung der Vorfälle anders. Die Ausbildung 
an der Schule fordere die Soldaten sehr. Überstan-
dene Absprünge und bestandene Lehrgänge hätten 
neben dem Glücksgefühl der Soldaten auch eine 
Kehrseite. Die Soldaten würden in ihrer Freude über 
bestandene Prüfungen gelegentlich über die Stränge 
schlagen. Auf gelegentliche Fälle übertriebenen Al-
koholkonsums seien seine Vorgänger und er mit un-
terschiedlichen Maßnahmen eingeschritten. Damit 
habe deutlich gemacht werden sollen, daß übertrie-
bener Alkoholkonsum nicht die Regel, nicht die Er-
ziehung, nicht der Stil der Schule sei. 

Der S 1-Stabsoffizier der Luftlande-/Lufttransport-
schule, Major Hangs, hat zu den disziplinaren Auffäl-
ligkeiten und Besonderheiten der Schule ergänzt, es 
gebe keine Auffälligkeiten nach A rt  und Häufigkeit, 
die nicht in anderen Bereichen in gleichem Umfang 
auch vorlägen. Dies gelte auch für Alkoholkonsum 
oder Alkoholexzesse. 

Oberst a. D. Quante hat zur Disziplin in der Fall-
schirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 909 ausge-
sagt, es seien ihm Auffälligkeiten im Hinblick auf be-
sonderen Alkoholkonsum und auch Verfehlungen 
einzelner Soldaten dieser Kompanie bekannt. Dem 
sei er - wo nötig - auch disziplinar nachgegangen. 
Die Zahl besonderer Vorkommnisse habe jedoch eine 
abnehmende Tendenz gezeigt. 

Zum exzessiven Gebrauch von Alkohol in seiner da-
maligen Kompanie hat Major Schmidt erklärt, es ha-
be nach seiner Kenntnis keine sog. „Saufexzesse" 
gegeben. Vielmehr hätten die jungen Kameraden be-
wußt wenig Alkohol getrunken, hätten Spo rt  getrie-
ben, die Krafträume genutzt und sich bewußt er-
nährt. Er halte es außerdem für besser, wenn derjeni-
ge, der sich betrinken wolle, dies auf seiner Stube 
tue als in der Öffentlichkeit. An Meldungen über Al-
koholgenuß in der Kompanie, der zu Lärm geführt 
habe, könne er sich nicht erinnern. Das habe er auch 
im UvD-Buch nicht vermerkt gesehen. Die Aufnah-
merituale bei Unteroffizierfeiern seien gesittet abge-
laufen und es sei nicht zuviel getrunken worden. 

Hauptfeldwebel Homeister hat zum Alkoholkonsum 
in der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 
909 in heutiger Zeit erklärt, ein großer Teil seiner Un-
teroffiziere tränke keinen Alkohol. Es gebe auch 
keine Ausschreitungen in der Kompanie. 

Zum Vandalismus in seiner damaligen Kompanie hat 
Major Schmidt vor dem Untersuchungsausschuß er-
klärt, er kenne keinen konkreten Fall. Wäre ein Fall 
vorsätzlichen Vandalismus aufgetreten, hätte der 
Schaden beglichen werden müssen und er hätte eine 
disziplinare Überprüfung veranlaßt. Es sei nicht in 
Ordnung, wenn durch das Hinauswerfen eines Spin-
des aus dem Fenster Steuergelder in dieser Form 
„aus dem Fenster geschmissen" würden. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, er habe den Unteroffizie-
ren erklärt, daß sie in ihren Stuben feiern und trin-
ken, auch mal einen Spind aus dem Fenster werfen 
könnten. Das hätten sie dann auch einmal getan. Am 
nächsten Morgen gleich zu Dienstbeginn hätten die 
Unteroffiziere ihm den Schaden gemeldet und den 
Schaden begleichen wollen. Das habe er akzeptiert. 
Mit der Bezahlung sei der Fall für ihn erledigt gewe-
sen. Dieses Verhalten seiner Unteroffiziere sei nicht 
normal, aber es sei geschehen. Die Kompanie sei et-
was Besonderes gewesen. Deshalb müsse man den 
Männern solche Freiheiten auch lassen. Er habe nie-
mals Vernehmungen machen müssen, um den Täter 
zu ermitteln. Der Schaden sei immer freiwillig begli-
chen worden. Er empfinde dabei nichts Schlimmes. 
Es sei ja nicht die ganze Einrichtung zerschlagen 
worden. Er habe es auch nicht mehr rückgängig ma-
chen können. Daß darüber eine Eintragung in dem 
vom Unteroffizier vom Dienst geführten Buch gestan-
den habe, sei ihm nicht mehr erinnerlich. 

Zum Rechtsbewußtsein in der Fallschirmjägertruppe 
hat Major Schmidt ausgeführt, es gebe in der Bun-
deswehr gute Vorschriften. Er habe immer auf Vor-
schriftentreue Wert  gelegt. Ihm seien zwar die „Zehn 
Gebote der Fallschirmjäger der ehemaligen Wehr-
macht" bekannt, sie hätten jedoch keinerlei Gültig- 
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keit, da sie nationalsozialistisches Gedankengut ent-
hielten. Nach derartigen Vorschriften sei jedoch nicht 
ausgebildet worden. Der Soldat, der das Recht vertei-
digen müsse, müsse sich auch dem deutschen Recht 
unterstellen. 
Das humanitäre Völkerrecht habe ihn während sei-
ner gesamten Ausbildung begleitet. Mit dem Recht 
der Vereinten Nationen habe die Beschäftigung ab 
den 90er Jahren verstärkt stattgefunden, insbesonde-
re an der Offizierschule des Heeres und an der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. 

5. Ausbildung und Dienstgestaltung 

Zur Dienstgestaltung in der Fallschirmjäger Lehr-
und Versuchskompanie 909 hat der ehemalige Kom-
paniechef, Major Schmidt, dargestellt, die Kompanie 
sei mit Aufträgen der Luftlande-/Lufttransportschule 
in Altenstadt sehr gefordert gewesen. Insgesamt ha-
be die durchschnittliche Belastung 70 bis 80 Wochen-
stunden betragen. Die Aufträge hätten in Feinddar-
stellungen, Lehrunterstützungen, Anlage von Lehr-
übungen und Gruppenversuchen bestanden. 
Dennoch sei es immer gelungen, wenigstens einmal 
in der Woche die Kompanie zusammenzufassen, um 
auch über Alltägliches reden zu können. 

Nach Aussage von Oberst a. D. Quante habe es sich 
immer um eine hervorragende Kompanie gehandelt, 
die aus allen Besichtigungen und Besuchen von Vor-
gesetzten immer tadellos hervorgegangen sei. Als 
Lehrkompanie der Schule habe sie einen besonderen 
Status gehabt. 

Zu den Anforderungen an einen Soldaten und seine 
Ausbildung hat Major Schmidt ausgeführt, der Sol-
dat müsse in Kriegseinsätzen bestehen können. Der 
Soldat sehe sich besonderen Anforderungen auf dem 
Gefechtsfeld gegenüber: Mut, das Überwinden von 
Angst und Überlebensfähigkeit im Gefecht seien ge-
fordert. Die Soldaten hätten Anspruch auf eine ent-
sprechende Ausbildung für solche Einsätze. Auf sei-
nem eigenen Unteroffizierlehrgang sei auch Gegen-
stand der Ausbildung die Einweisung an Waffen 
ehemaliger Gegner gewesen. In seiner Zeit als Kom-
paniechef sei diese Ausbildung ohne Munition 
durchgeführt worden. Die Waffen seien von der Waf-
fenkammer der Luftlande-/Lufttransportschule aus-
geliehen worden. Es könne einem Soldaten nicht 
schaden, an diesen Waffen ausgebildet zu sein, damit 
er diese Waffen aufnehmen und benutzen könne, 
wenn es notwendig sei. 

Demgegenüber hat Oberfeldwebel V. vor der Staats-
anwaltschaft München I ausgesagt, für diese Waffe 
sei keine Munition erhältlich. Aus diesem Grund ha-
be er sich diese Munition besorgt und habe sie für 
Übungs- und Ausbildungszwecke an dieser Waffe 
verwendet. Er habe diese Munition nicht für sich pri-
vat auf die Seite geschafft, um diese zu nutzen. Zur 
Herkunft dieser Munition wolle er keine Angaben 
machen. 

Oberst a. D. Quante hat hierzu weiter ergänzt, diese 
Ausbildung habe ursprünglich nicht an der Schule 
stattgefunden. Sie sei aber bei den später an der 
Schule stattfindenden Kommandolehrgängen durch-
geführt worden, damit die Soldaten mit den Waffen 

eines möglichen Gegners vertraut gemacht wurden. 
Sollte es bei der Lehr- und Versuchskompanie 909 ei-
nen solchen Vorgang gegeben haben, sei der dienst-
lich nicht abgedeckt gewesen. Er habe jedoch hier-
von nichts erfahren. 

Oberst Jeschonnek hat zu den Veränderungen in der 
Ausbildung der Soldaten ausgeführt, durch eine 
Rückorientierung auf bestimmte Taktiken und Tech-
niken sei beabsichtigt, aufzuzeigen, daß es auch in 
der Vergangenheit gute Improvisationen gegeben 
habe. Er stelle aber fest, daß sich der Großteil der Sol-
daten an den alliierten Kameraden ausrichte, die frie-
denserhaltende Operationen durchführten. Deshalb 
seien auch die Austauschprogramme sehr gut akzep-
tiert. Es gebe viele Freiwillige, die in Sarajevo eine 
Aufgabe erfüllen wollten. 

Der Einsatz in Albanien habe den Führern und Ver-
antwortlichen für die Erziehung bewußt gemacht, 
daß die Innere Führung ein wichtiges Konzept sei. 
Für die Fallschirmjäger sei zudem deutlich gewor-
den, daß es auch zukünftig eine Daseinsberechti-
gung der Fallschirmjäger als Truppengattung gebe. 
Er habe keine Schwierigkeiten, auch für Zusatzauf-
gaben Freiwillige unter den Wehrpflichtigen und 
Zeitsoldaten aus dem Stammpersonal zu finden. 

Zu der von ihm ausgeübten Dienstaufsicht hat Major 
Schmidt ausgeführt, er habe Stubendurchgänge 
durchgeführt, wenn ihm der Kompaniefeldwebel ei-
nen Hinweis auf den Zustand einer speziellen Stube 
gegeben habe. Er sei auch gelegentlich an Wochen-
enden durch die Kompanie gegangen. Er habe je-
doch vor dem Hintergrund des Leitbildes des Solda-
ten als Staatsbürgers in Uniform nicht „nachts vor 
den Stuben gesessen und gehorcht, was meine Män-
ner sprachen". 

Üblich sei gewesen, daß die Zugführer den Stuben-
durchgang innerhalb ihres Zuges im Beisein der 
Gruppenführer gemacht hätten. Einmal in der Woche 
sei der Kompaniefeldwebel durch die Stuben gegan-
gen. Gelegentlich sei er als Chef auch durch die Un-
teroffiziersstuben gegangen, um nach dem rechten 
zu schauen. Ansonsten seien seine Aufgaben als 
Kompaniechef sehr vielfältig gewesen. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat erklärt, er sei als Kom-
paniefeldwebel regelmäßig abends mit Dienstschluß 
nach Hause gefahren. Er habe stichprobenartig die 
Stuben der Unteroffiziere auf Sauberkeit und das 
Nichtvorhandensein von Dingen, die im Sinne des 
Rechtsradikalismus sensibel seien, kontrolliert. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat bestätigt, 
daß die tägliche Überprüfung der Stuben am Morgen 
von den Gruppenführern durchgeführt worden sei 
und vor dem Wochenende auch die Spindkontrolle 
beinhaltet habe. Die Stuben der Unteroffiziere seien 
nicht regelmäßig, zirka einmal im Monat besichtigt 
worden. 

Oberst a. D. Quante hat erklärt, seine Auffassung 
vom „Staatsbürger in Uniform" sei, jedem Soldaten 
ein gewisses Maß an Freiheit zuzugestehen. Der Sol-
dat werde nicht Tag und Nacht kontrolliert. Andern-
falls hätte er seinen anderen Pflichten nicht mehr 
nachkommen können. Es sei jedenfalls nicht Aufga- 
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be eines Kommandeurs, jeden Tag zu kontrollieren, 
was seine Soldaten täten. Er verstehe Innere Füh-
rung und den Staatsbürger in Uniform so, daß die 
Bundeswehr dem Soldaten die Freiheit geben müsse, 
sich auch als Staatsbürger in Uniform zu fühlen. Das 
beinhalte auch die Verantwortung, die zur Freiheit 
gehöre. Wer beginne, den Soldaten zu gängeln, ihm 
nachzuspionieren und zu überwachen, gefährde den 
Staatsbürger in Uniform. Dann bildeten sich gefährli-
che Subkulturen. Wer Fallschirmjäger werde, habe 
gewisse Ambitionen. Er sei wagemutiger, wolle ein 
Erlebnis haben und möchte gefordert werden. Um so 
gewissenhafter und gründlicher müsse die Dienst-
aufsicht sein. 

Der derzeitige Kompaniefeldwebel der Fallschirmjä-
ger Lehr- und Versuchskompanie 909, Hauptfeldwe-
bel Homeister, hat zu der von ihm ausgeübten 
Dienstaufsicht ausgesagt, er führe unterschiedliche 
Kontrollen durch. Er sei an jedem Wochenende min-
destens einmal in der Kaserne und überprüfe die ein-
geteilten Sonderdienste. Zweimal in der Woche täte 
er bis zirka 22 Uhr Dienst und ginge dann auch auf 
die Stuben der Soldaten, denn der größte Teil von ih-
nen könne nicht nach Hause fahren. In Folge der 
STERN-Fotos und der Waffenfunde in der Lechrain-
Kaserne habe die Kompanieführung nicht auf einen 
Befehl gewartet, sondern es seien verstärkt Unter-
richtungen in Form von Weiterbildungen a ller Solda-
ten durchgeführt worden. Die Unteroffiziere seien 
auch schriftlich belehrt worden. Die Dienstaufsicht 
sei verstärkt worden durch die Einführung eines 
Feldwebels vom Wochendienst, der ihn vertrete, 
wenn er nicht im Dienst sei. Der Feldwebel vom Wo-
chendienst führe täglich zu unterschiedlichen Zeiten 
Kontrollen in den Stuben durch, nicht nur bei den 
Grundwehrdienstleistenden, sondern auch bei den 
Unteroffizieren, und achte verstärkt auf Sauberkeit. 
Es sei zwar seine Absicht, speziell in dem Kreis jün-
gerer Soldaten immer wieder diese Kontrollen durch-
zuführen. Wenn der Soldat aber ein gesetztes Alter 
erreicht und die Unteroffizierlehrgänge abgeschlos-
sen habe, schaue er nicht mehr täglich in dessen 
Spind. Denn er verlöre sonst das Vertrauen dieses 
Soldaten. Er habe das Gefühl, daß das Unteroffizier-
korps ihn in seinem Bemühen verstehe und unter-
stütze. 

Hauptfeldwebel Homeister hat vor dem Untersu-
chungsausschuß dargestellt, es werde wöchentlich 
ein Stubendurchgang und ein Reviergang durchge-
führt. Je Quartal werde ein großer Liegenschafts-
durchgang durchgeführt, bei dem auch Speicher und 
Keller überprüft würden. Zweimal im Jahr finde eine 
Brandschutzbegehung in den beiden Gebäuden der 
Kompanie statt. Zur Zusammenarbeit mit dem MAD 
hat Hauptfeldwebel Homeister ausgeführt, es gebe 
zwar eine enge Zusammenarbeit, der MAD führe 
aber keine Stubendurchgänge durch. 

Der S1-Stabsoffizier der Luftlande-/Lufttransport-
schule, Major Hangs, hat zur Entwicklung der 
Dienstaufsicht erklärt, mit Blick auf die Neueinfüh-
rung der Innendienstvorschrift für die Bundeswehr 
sei klar, daß Dienstaufsicht nicht umfassend sein 
könne und insbesondere nicht in die Abendstunden 
nach Dienst hineinwirken solle. Andernfalls wider-

spräche das der gewollten Individualisierung. Es soll-
ten Freiräume geschaffen werden. Wenn einerseits 
den Soldaten mit der neuen Dienstvorschrift zuge-
standen werden sollte, ein bestehendes Regulativ 
über das morgendliche Wecken aufzuheben, dann 
solle der Vorgesetzte abends nicht ständig Dienstauf-
sicht führen. Sicher sei, daß es den Offizier vom 
Wachdienst und verschiedene andere Überwa-
chungsfunktionen nach wie vor gebe. Vandalismus 
und Saufgelage seien mit Sicherheit Anlässe, bei de-
nen eingeschritten werde. 

Generalmajor Reichardt hat zur Dienstaufsicht des 
Heeresamtes über die Luftlande-/Lufttransportschule 
ausgeführt, der Kontakt mit dem Schulkommandeur 
sei sehr eng. Er sei aufgrund von Kommandeurta-
gungen und Ferngesprächen anläßlich neuer Vor-
fälle über die Einschätzung der Kommandeure im 
Bilde. So lange er den Eindruck habe, daß der Schul-
kommandeur auf Grund seiner Kenntnisse die richti-
gen Maßnahmen treffe und zu den richtigen Schlüs-
sen komme, sehe er keinen Grund einzugreifen. Er 
habe die Gewißheit, daß der Kommandeur der Hee-
resschulen, einer seiner Abteilungsleiter, sich mit 
großem Ernst und Nachdruck um diese Dinge küm-
mere und ihn auf dem laufenden halte. Er selbst sei 
zuversichtlich, die Soldaten der Schule hätten schon 
bald wieder das Gefühl, in einer Schule wie jeder an-
deren zu sein, die nicht unter besonderem Verdacht 
stehe und ihren guten Ruf wieder festigen und aus-
bauen werde. 

6. Politische Bildung, staatsbürgerlicher Unterricht 

Generalmajor Reichardt hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß zu den Vorgaben für die politische Bildung 
erklärt, politische Bildung sei einer der Bereiche, die 
in den Streitkräften zentral geregelt seien. Der Füh-
rungsrat der Streitkräfte nehme hier eine führende 
Rolle ein, damit in den Streitkräften keine Diskre-
panz zwischen den verschiedenen Truppengattun-
gen entstehe. Politische Bildung sei von einer starken 
Kontinuität geprägt. Die Zentrale Dienstvorschrift 
12/1 habe jahrelang gegolten, so daß die Umsetzung 
keine weitere Einzelweisung erfordert habe. 

Politische Bildung sei seit langen Jahren von den 
Themenkreisen „Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland", „Auseinandersetzung mit totalitären 
Systemen" und dem Themenkreis „Bündnis" be-
stimmt gewesen. Der Komplex „Radikalismus" trete 
aus aktuellen Anlässen immer stärker in den Vorder-
grund. Dies sei durch den Generalinspekteur ange-
ordnet worden und werde durch die entsprechenden 
Jahresbefehle der Kommandobehörden verstärkt. An 
den Schulen werde Radikalismus im Rahmen der vor-
gegebenen Stundenansätze und Themen im Unter-
richt oder in der aktuellen Information behandelt. 

Oberst a. D. Quante hat zu den Vorgaben für den 
staatsbürgerlichen Unterricht ausgesagt, die Vorga-
ben habe der General der Infante rie gegeben. Der 
Schwerpunkt habe auf staatsbürgerlichen Themen 
gelegen, weniger auf der Wehrgeschichte. Im Rah-
men des staatsbürgerlichen Unterrichts sei auch das 
Thema Rechtsextremismus behandelt worden wie 
auch bei allen Belehrungen vor der Truppe. 
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Er habe an  der Luftlande-/Lufttransportschule nicht 
mehr politische Bildung durchführen können als 
nach den Vorschriften notwendig. Auch der Einsatz 
deutscher Fallschirmjäger der Wehrmacht auf Kreta 
sei in die historisch-politische Bildung einbezogen 
worden, wo Gelegenheit dazu gewesen sei. 

Als Kommandeur der Schule sei er aber in erster 
Linie für die Sicherheit der Männer verantwortlich 
gewesen. Die Ausbildung an dieser Schule sei sehr 
sicherheitsrelevant. Sein Schwerpunkt habe darauf 
gelegen, eine sichere Ausbildung zu gewährleisten, 
damit kein Soldat zu körperlichem Schaden gekom-
men sei. Die politische Bildung habe nur in dem 
Rahmen abgedeckt werden können, wie es der 
Dienstplan vorgesehen habe. Häufig genug seien im 
staatsbürgerlichen Unterricht aktuelle Themen ange-
sprochen worden, die mehr zur Allgemeinbildung 
gehörten und die die jungen Soldaten eigentlich von 
der Schule hätten mitbringen müssen. Wünschens-
wert sei gewesen, dafür mehr Zeit zu haben., Aber 
die Zeit habe nicht zur Verfügung gestanden, und 
wenn es Zeit gegeben habe, sei sie für sicherheits-
relevante Ausbildung und nicht für politische 
Bildung genutzt worden. Der Zeitansatz für politi-
sche Bildung nach Dienstplan sei an der Luftlande-/ 
Lufttransportschule gleich der anderer Waffengat-
tungen. 

Es sei in allererster Linie Aufgabe der Bundeswehr, 
den Soldaten so auszubilden, daß er einen Ernstfall 
möglichst ohne Schaden überstehe. Es könne nicht 
Aufgabe sein, Defizite an Bildung und an Wissen 
auszugleichen, die in Elternhaus und Schule verur-
sacht worden seien. Da sei die Truppe hoffnungslos 
überfordert. Das könne sie nicht. Wer das fordere, 
ohne die entsprechende Zeit dafür bereitzustellen, 
der versündige sich an den Soldaten. In diesem Zu-
sammenhang habe er auch die Verkürzung der 
Wehrpflichtzeit auf zehn Monate bedauert. 

Problematisch seien immer diejenigen Soldaten, die 
Schwierigkeiten hätten, Geschichte einzuordnen. Es 
sei unproblematisch, den „einfachen Gemütern" 
spektakuläre, unreflektierte Dinge anzubieten. Er 
empfehle jedem einen Besuch der Truppenkantine, 
um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, mit 
welcher Art  von Leuten man umgehen müsse. Wenn 
man aber gewissenhaft und korrekt und mit Über-
zeugung Militärgeschichte darlegen wolle, dann sei 
die Truppe überfordert. Man könne Erläuterungen 
an einigen exemplarischen Fällen vornehmen, aber 
auch dabei bleibe es manchmal bei Oberflächlichkei-
ten oder es werde über manches nicht mehr nachge-
dacht. Die historische Bildung sei für den Soldaten 
wichtig, insbesondere in der Offizierausbildung. 

Das ständige „Beispielgeben der Vorgesetzten" für 
die Untergebenen sei eine hehre Forderung, die sich 
im Truppenalltag nicht umsetzen lasse. Seine Erklä-
rung für die Vorfälle sei, daß die Soldaten ein Ventil 
gebraucht hätten und deshalb eines der wenigen Ta-
bus der Gesellschaft, nämlich eine Hakenkreuzfahne 
zu besitzen, durchbrochen hätten. Er vergleiche die-
ses Verhalten mit dem Verhalten mancher in Fußball-
stadien. Nach seiner Auffassung habe er ausreichend 
jeden Soldaten, ob Offizier, Unteroffizier oder Rekru-

ten belehrt. Es liege jedoch außerhalb seiner Mög-
lichkeiten, alles zu kontrollieren. Er habe jedem ei-
nen Vertrauensvorschuß und Freiräume gegeben. 
Wenn jemand diese Freiheit mißbrauche, müsse das 
geahndet werden. Das Leitbild des Staatsbürgers in 
Uniform brauche keine Verbesserung, es habe sich 
bewährt. 

Major Schmidt hat zur Durchführung der politischen 
Bildung in der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchs-
kompanie 909 ausgesagt, Ausbildungsstunden für 
politische Unterrichtung und staatsbürgerlichen Un-
teracht seien grundsätzlich im vorgeschriebenen 
Rahmen abgehalten worden. Es sei die Ausnahme 
gewesen, wenn eine auf dem Dienstplan vorgese-
hene Unterrichtung ausgefallen sei. Dann sei diese 
Stunde jedoch nachgeholt worden. Grundsätzlich ha-
be er selbst oder ein Kompanieoffizier den staatsbür-
gerlichen Unterricht selbst gehalten. Seine Kompa-
nieoffiziere seien dafür besonders geeignet gewesen; 
sie hätten alle studiert. Die Themen für den staats-
bürgerlichen Unterricht der Grundwehrdienstleisten-
den in der Grundausbildung seien vorgeschrieben 
gewesen, alle anderen Themen habe er aktuell ge-
wählt und Schwerpunktthemen gebildet. 

Zur Didaktik des staatsbürgerlichen Unterrichts hat 
Major Schmidt ausgeführt, es sei neben den aktuel-
len politischen Informationen auch unter Zuhilfenah-
me von Kartenmaterial, Arbeitsgruppen oder Ar-
beitsaufträgen in Gruppen ausgebildet worden, so 
daß sich eine Gruppe mit Innenpolitik, die andere 
mit Außenpolitik und eine andere mit Krisenherden 
habe beschäftigen können. Der Unterricht selbst sei 
in Seminarform durchgeführt worden. 

Zu den Themen der Unteroffizierweiterbildung in 
seiner Kompanie hat Major Schmidt ausgesagt, in 
der Regel habe man sich mit Themen der Menschen-
führung und fachspezifischen Themen befaßt. Bei 
den militärgeschichtlichen Themen hätten unter an-
derem auch die Einsätze der Fallschirmjäger im 
Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. 

Stabsfeldwebel Weimaier hat ausgesagt, die politi-
sche Bildung sei in seiner Kompanie gemäß dem Jah-
resausbildungsbefehl durchgeführt worden. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat zur politi-
schen Bildung und zum staatsbürgerlichen Unter-
richt erläutert, der Unterricht sei stets neutral gewe-
sen, ohne daß auf eine bestimmte Richtung abgezielt 
worden sei. Insgesamt sei mehr die persönliche Ein-
satzbereitschaft der Unteroffiziere angesprochen 
worden als die politische Bildung. In der Regel sei 
der staatsbürgerliche Unterricht vom Kompaniechef 
gehalten worden. Er könne sich an keinen staatsbür-
gerlichen Unterricht erinnern, bei dem eine Ausein-
andersetzung mit der Rolle der Wehrmacht und den 
Einsätzen der Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg 
stattgefunden habe. Auch die Frage der Traditions-
pflege habe in Bezug auf die Erlaßlage im Rahmen 
der politischen Bildung keine Rolle gespielt. Er hielte 
es für sinnvoll, wenn in kleinerem Rahmen nicht nur 
die militärischen Erfolge, sondern auch die Auswir-
kungen auf die Zivilbevölkerung diskutiert würden, 
damit wahre Begebenheiten von Übertreibungen ge-
trennt und objektiv beleuchtet werden könnten. Das 
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habe zu seiner Zeit nicht stattgefunden. In jedem Fall 
sei bei der Erörterung des Zweiten Weltkrieges im 
staatsbürgerlichen Unterricht dargestellt worden, 
daß es sich bei diesem Krieg um einen völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg gehandelt und es eine Fülle 
von Völkerrechtsverstößen gegeben habe. 

Major Hangs hat zur Akzeptanz der politischen Bil-
dung bei den Angehörigen der Luftlande-/Lufttrans-
portschule ausgesagt, seit der neuen Weisung des 
Generalinspekteurs der Bundeswehr von 1996 zur In-
tensivierung der politischen Bildung habe die Schul-
führung enorm darauf gedrängt, die Vorgaben 
durchzuführen, umzusetzen und zu intensivieren. 
Die Maßnahmen seien den Soldaten nicht überge-
stülpt worden. Neue Vorhaben und Änderungen 
würden den Soldaten ausreichend erklärt. 

Beobachtet werden müsse jetzt, ob die Vorgaben an 
einer Schule, die körperlich intensiv ausbilden 
müsse, wenigstens im vorgeschriebenen Minimum 
eingehalten würden. Entscheidend sei auch der Zeit-
punkt, an dem politische Bildung im Tagesdienst 
durchgeführt werde. Davon sei die Effektivität ab-
hängig. 

Zu beachten sei auch, daß bei den Lehrgangsteilneh-
mern nicht die politische Bildung den Schwerpunkt 
darstelle. Beim Stammpersonal werde versucht, der 
Verdrängung der politischen Bildung durch die An-
forderungen des Tagesdienstes entgegenzusteuern. 
Blockunterrichte, Heranziehung von zivilen Referen-
ten und die Durchführung der politischen Bildung 
außerhalb der Kaserne seien hierfür Möglichkeiten. 
So hätten zum Beispiel die 5. Inspektion und die 
Springer-Inspektion im Rahmen der politischen Bil-
dung die Wehrmachtsausstellung in Uniform besucht 
und dies dann im Rahmen des staatsbürgerlichen 
Unterrichts aufgearbeitet. Daß hierbei sehr kontro-
vers diskutiert worden sei, sei gewollt gewesen. 

Oberst Jeschonnek, der Kommandeur der Luftlan-
de-/Lufttransportschule, zu den Vorgaben für die po-
litische Bildung dargelegt, die Schule entnehme die 
Vorgaben aus der Zentralen Dienstvorschrift 12/1 
und dem Ministerialblatt des Bundesministeriums 
der Verteidigung (VMBl.) von 1996 und der Arbeits-
gruppe des Generalinspekteurs der Bundeswehr für 
die Verbesserung der Inneren Führung und der poli-
tischen Bildung. Sie erhalte außerdem nach den 
Grundsätzen der Auftragstaktik konkrete Weisungen 
des Generals der Heeresschulen. Er habe mit einem 
Grundsatzbefehl geregelt, daß am ersten oder zwei-
ten Anreisetag der Lehrgangsteilnehmer ein Hörsaal-
abend stattzufinden habe, an dem der Hörsaalleiter 
seine Soldaten kennenle rnen könne. 

Als geringe Verbesserung habe er veranlaßt, daß bei 
allen Wartezeiten, die während des Fallschirm-
sprungdienstes entstünden, die Zeit für Gespräche 
und Diskussionen über das aktuelle politische Tages-
geschehen genutzt werde. In Gruppendiskussionen 
und nicht im Frontalunterricht werde in den vorge-
schriebenen Stundenansätzen unter Beteiligung aller 
Soldaten politische Bildung durchgeführt. Zur Zeit 
würden die Lehrpläne daraufhin geprüft, ob die Ziel-
setzung zweckmäßig sei und ob Kurskorrekturen 
notwendig und machbar seien. 

Major Hangs hat zur zukünftigen Entwicklung der 
politischen Bildung an der Luftlande-/Lufttransport-
schule in Altenstadt vorgetragen, daß durch die Ver-
pflichtung des Brigadegenerals a. D. Roth als Vortra-
genden ein Wehrhistoriker und dessen Expertise ge-
wonnen werden konnte, um relativ we rtneutral die 
die Fallschirmjäger interessierenden Themen zu ver-
mitteln. 
General a. D. Roth habe zwei Vorträge zum Ersten 
und Zweiten Weltkrieg gehalten. Bei den Vortrags-
veranstaltungen von jeweils zweieinhalb Stunden 
hätten Dienstgrade von Offizieren bis Feldwebeln 
teilgenommen. Die Resonanz sei gut gewesen. Ge-
plant sei, in Abendveranstaltungen weitere Einzel-
aspekte noch einmal zu betrachten. So sei bisher das 
Thema Kreta, eingebettet in die operative, taktische 
Lage, mit der gesamten Bandbreite - Leistungen 
einzelner Soldaten, Fehler der militärischen Füh-
rung, Opfer auf Seiten der Kämpfer, Verteidiger und 
der Zivilbevölkerung - in einem Zwei-Stunden-Vor-
trag zur Operation Merkur umfassend aufgearbeitet 
worden. Darauf aufbauend sollten jetzt noch Diskus-
sionsveranstaltungen stattfinden, in denen die Ope-
ration Merkur unter dem Blickwinkel anderer mögli-
cher Handlungsalternativen dargestellt werde. 

7. Traditionsverständnis und Traditionspflege 

Zur Wertigkeit der Tradition in der Ausbildung hat 
Generalmajor Reichardt erklärt, das Thema Tradition 
spiele in diesem Zusammenhang in der Unterrichts-
gestaltung, in der Lehre an den Schulen des Heeres 
eine außerordentlich nachgeordnete Ro lle. Es sei als 
Ausbildungsfach kaum planmäßiger Gegenstand ei-
nes Unterrichts. Tradition begegne dem Soldaten 
praktisch nicht in seinem Tagesablauf, sondern in 
protokollarischen, feierlichen Formen. Sie sei höch-
stens einmal Gegenstand von Gesprächen oder bei 
bestimmten Anlässen. Tradition sei kein Lehrfach, 
das von seiten des Heeresamtes gestaltet und ge-
lenkt werde. Die Soldaten sollten sich nicht mit dem 
hinter ihnen Liegenden, sondern mit dem vor ihnen 
Liegenden auseinandersetzen. Dem entspräche die 
Ausbildung in der Lehre; es gebe keine Unterrichte 
oder keine Fächer Tradition oder Traditionsvermitt-
lung. Es gebe jedoch einige Kernbereiche der Tradi-
tion, die mit Geist und Haltung zu tun hätten und die 
unabhängig seien von Äußerlichkeiten und Epochen. 
An allen Schulen des Heeres finde jedoch die Aus-
einandersetzung mit der Entstehung der jewei ligen 
Waffengattung statt. Das sei erforderlich, weil bei 
dem engen Austausch mit den Alliierten die Entste-
hung der Truppengattung ein wichtiges Gesprächs-
thema sei. Deshalb müßten die Soldaten die Entste-
hung ihrer eigenen Truppengattung, ihre Ge-
schichte, kennen. Die deutschen Fallschirmjäger 
müßten sich deshalb mit der Operation Kreta, einem 
zentralen und traumatischem Erlebnis, und dem 
Kampf um Monte Cassino auseinandersetzen. Die 
Soldaten müßten wissen, daß 1944 andere Maßstäbe 
gegolten hätten. Er habe mit dem Kommandeur der 
Luftlande-/Lufttransportschule abgesprochen, daß 
über diese Ereignisse gesprochen und unterrichtet 
werde, der Unterricht aber nicht ende, ohne daß im 
Anschluß an die Gefallenen gedacht werde. 



Drucksache  13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Zu seinem Traditionsverständnis hat Oberst a. D. 
Quante ausgeführt, es entspreche dem, was seiner-
zeit Generalinspekteur Naumann auf der Komman-
deurtagung in Leipzig ausgeführt habe. Auch er sehe 
das Risiko der kurzen Tradition der Fallschirmjäger-
truppe, deren Einsätze mit dem Zweiten Weltkrieg 
und der Nazi-Zeit begonnen hätten. In Kenntnis die-
ses Risikos habe er befohlen, bei der Vorführung der 
Lehrsammlung der Luftlande-/Lufttransportschule 
den Hinweis zu geben, daß es" sich nicht um Tradi-
tion, sondern um Geschichte handele. Aus diesem 
Grund habe er auch veranlaßt, daß am Ende dieser 
Ausstellung Photos von Soldatenfriedhöfen zu sehen 
seien. Es solle gezielt an die Einsätze der Fallschirm-
jägertruppe in der Wehrmacht erinnert werden, an 
die Leistung der Soldaten. Es müsse aber auch ge-
zeigt werden, wozu sie mißbraucht worden seien und 
wo es hinführe, wenn sich Soldaten von Unrechtssy-
stemen mißbrauchen ließen und mißbraucht würden. 

Er sei der Auffassung, das Bundesministerium der 
Verteidigung hätte die von der Truppe erwartete 
Neufassung des Traditionserlasses längst erlassen, 
wenn die notwendige Trennschärfe zwischen der sol-
datischen Leistung des einzelnen und der Gesamtin-
stitution Wehrmacht leichter herzustellen sei. Im 
übrigen bliebe es den vor Ort befindlichen Führern 
und Kommandeuren überlassen, den Einzelfall zu 
beurteilen. Dem gültigen Erlaß von 1982 fehle die 
Trennschärfe. Er selbst habe sie für die Soldaten 
nicht herstellen können, weil an der Luftlande-/Luft-
transportschule nach seiner Prioritätssetzung auf-
grund des gefährlichen Sprungdienstes und der des-
halb entwickelten besonderen Aktivitäten für die Si-
cherheit der Soldaten keine ausreichende Zeit zur 
Verfügung gestanden habe. Bei der Kommandeurta-
gung in Leipzig sei gesagt worden, es sei mehr Zeit 
erforderlich, um die Auflagen der Inneren Führung 
und die Unterrichte der staatsbürgerlichen Bildung 
zu erfüllen. Die geforderte Zeit habe er nicht erhal-
ten. Erteilt worden seien jedoch zusätzliche Aufträge 
und Aufgaben. Generalisierend könne man sagen, 
daß der erweiterte Auftrag der Bundeswehr seine 
Möglichkeit verkürzt habe, Innere Führung gleich-
gewichtig zur handwerklichen Ausbildung zu betrei-
ben. 

Oberst Jeschonnek hat zu seinem Traditionsver-
ständnis erklärt, Tradition sei nichts anderes als die 
Überlieferung von Werten und Tugenden. Zu den be-
kannten Leitmotiven Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Disziplin und Sorgfalt sei in der Bundeswehr die Kri-
tikfähigkeit hinzugekommen. Dieses Werteverständ-
nis habe alte und junge Soldaten erzogen. 

Major Schmidt hat zu seinem persönlichen Traditi-
onsverständnis als Fallschirmjäger erklärt, er halte 
sich an den Traditionserlaß von 1982. Der Fallschirm-
jäger der Wehrmacht sei für ihn und die jungen Fall-
schirmjäger ein Vorbild, denn er vereinige auf sich - 
aus dem gemeinsamen Sprungerlebnis heraus - Mo-
tivation, Können und Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Das seien die Motive, auf die die Fallschirmjäger 
Wert legten. Diese Motive habe er international im-
mer wieder kennengelernt. Nach seiner Auffassung 
hätten auch andere Waffengattungen ihren Waffen-
stolz. 

Die Wehrmacht als Ganzes, in das Dritte Reich einge-
bunden, werde von ihm abgelehnt, wobei er nicht 
die eine oder andere militärische Leistung der Wehr-
macht verschweigen wolle. Aus seiner Chefzeit sei 
ihm kein Fall erinnerlich, in dem die Einsätze der 
Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg auf der Basis 
der Tradition diskutiert worden seien. Die relativ kur-
ze Tradition der Waffengattung Fallschirmjäger habe 
bei der Vermittlung dieser Werte keine Schwierigkeit 
dargestellt. Die Fallschirmjägertruppe in der Bundes-
wehr bestehe seit 1956 und die Tradition der Fall-
schirmjäger gebe es mittlerweile schon wieder lange 
Zeit. Gerade in jüngerer Zeit habe sich auf dem Ge-
biet der Fallschirmjäger sehr viel Tradition gebildet, 
denn die ersten Soldaten, die in Einsätze der Bundes-
wehr gegangen seien, seien Fallschirmjäger gewe-
sen. Diese traditionswürdigen Werte hätten bei der 
allgemeinen Diskussion über Werte im Soldatenberuf 
in letzter Zeit eine zunehmend wichtige Rolle ge-
spielt. Tradition gebe dem Soldaten eine gewisse 
Identität. Die guten Leistungen seiner Kompanie hät-
ten ihr einen guten Ruf im In- und Ausland einge-
bracht. Das sei ihre Tradition. 

Der derzeitige Kompaniechef der Fallschirmjäger 
Lehr- und Versuchskompanie 909, Hauptmann Sal-
mon, hat zum Traditionsverständnis seiner Soldaten 
erklärt, Mannschaften und Unteroffiziere seien an 
der Geschichte interessie rt . Die Masse des Unteroffi-
zierkorps habe freiwillig an Abendveranstaltungen 
zu einschlägigen Themen teilgenommen. Erschrek-
kend sei, wie schlecht die Soldaten über die Ge-
schichte informiert seien. Die Masse der Soldaten ha-
be keinerlei Wissen über geschichtliche Themen. Die 
Akzeptanz der Verbote, den Fallschirmjägerruf 
„Klagt nicht, kämpft! " zu gebrauchen, die Zehn Ge-
bote der Fallschirmjäger oder den bekannten Kopf 
eines Fallschirmjägers mit Glockenhelm aufzuhän-
gen, sei bei Teilen seiner Soldaten vorhanden, bei an-
deren nicht. Insgesamt könne er einen Prozeß der 
Hinführung zu einem richtigen Geschichtsverständ-
nis erkennen. Man müsse daran sukzessive arbeiten. 

Generalmajor Reichardt hat zum „Fallschirmjäger

-

geist" erklärt, in allen modernen Armeen empfänden 
sich die Fallschirmjäger als eine besonders gute, be-
lastbare und leistungsfähige Truppe. Der Fallschirm-
jägergeist sei international. Der Fallschirmjäger, der 
aus einem Flugzeug abspringen müsse, müsse hin-
terher auch in der Lage sein, sich mit wenig Ausrü-
stung in unbekanntem Gelände durchzusetzen, sei-
nen Führern vertrauen und sich darauf verlassen 
können, daß die Kameraden ihn nicht zurückließen. 
Dies seien soldatische Elemente, die sehr viel mit den 
Begriffen Geist, Tugend, Haltung zu tun hätten. Man 
müsse den Soldaten immer wieder sagen, es ginge 
bei ihren Einsätzen nicht um Spo rt , sondern um die 
Erfüllung militärischer Aufträge. Der Begriff Kame-
radschaft ergebe sich zwar auch aus dem Gesetz, sei 
aber dennoch auslegbar. Die Fallschirmjäger könn-
ten sich zugute halten, daß aus ihrer Tradition, aus 
den vorgelebten Beispielen der Kameradschaft eine 
Tugend geworden sei, die diese Truppengattung ge-
prägt habe. Im internationalen Vergleich zählten die 
Fallschirmjäger der Bundeswehr aufgrund ihres 
Wehrpflichtigenanteils zu den moderaten. Im Aus- 
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land gebe es Erscheinungen, die deutlich robuster 
und weniger sensibel seien als bei den Fallschirmjä-
gern der Bundeswehr.  

Zum „Fallschirmjägergeist" hat Oberst a. D. Quante 
ausgeführt, er halte es für absolut falsch, wenn eine 
Truppe keinen „Geist" habe. Jeder Verein und jedes 
Unternehmen betreibe corporate identity. Es komme 
darauf an, daß in dieser Gruppe der richtige Geist 
herrsche. Er sei absolut überzeugt davon, daß in der 
Fallschirmjägertruppe ein besonderer Geist herr-
schen müsse. Dieser bestehe aus Korpsgeist, Kame-
radschaft und Können. Er sehe nicht, daß sich durch 
die neuen zusätzlichen Aufgaben der Bundeswehr 
der Fallschirmjägergeist geändert habe. Er sehe kei-
nen großen Unterschied zu der Zeit, in der er Soldat 
geworden sei. Die Grenze dieses Fallschirmjägergei-
stes ziehe er do rt , wo in der Ausbildung Gesetze 
übertreten würden und im Gefecht, wo gegen die 
Genfer Konventionen gehandelt werde. Er selbst ha-
be seine Soldaten -zigmal belehrt, das Bild „Klagt 
nicht, kämpft" mit der seelenlosen Fratze, das seit 
den sechziger Jahren in der Truppe herumgeistere, 
von den Wänden abzuhängen. Die Soldaten hätten 
sich aber immer damit identifiziert. Auch die Verbrei-
tung der Zehn Gebote für Fallschirmjäger habe er als 
Pamphlete in der Kaserne verbieten lassen. Sie seien 
nicht Grundlage für die Ausbildung der Fallschirmjä-
ger gewesen. Er habe seinen Soldaten gesagt, jeder 
Soldat, der tapfer gewesen sei, der sich an die be-
stehenden Ordnungen gehalten habe, der sein Le-
ben für seine Kameraden und Flüchtlinge eingesetzt 
habe, der sich menschlich bewährt  habe, sei ein Vor-
bild, gleich ob deutscher oder russischer Soldat. Vor-
bildhaft für jeden Fallschirmjäger der Fallschirmjä-
gertruppe sei auch die gezeigte militärische Leistung 
der Fallschirmjäger der Wehrmacht. 

Den Gebrauch des Wortes „Kriegskasse" in dem offi-
ziellen Programm zur Einladung der feierlichen Na-
mensgebung der Franz-Josef-Strauß-Kaserne am 
4. Mai 1993 zur Sammlung von Beiträgen der Gäste 
hat Oberst a. D. Quante vor dem Untersuchungsau-
schuß als nicht zu beanstanden angesehen. Er sehe 
auch nicht, daß von seiner Schule negative Impulse 
in die gesamte Luftlandetruppe ausgegangen seien. 
Von Vorgesetzten habe es keine Kritik an der Schule 
gegeben. Mit seinen Vorgesetzten habe er sich im 
wesentlichen über seine drängenden Materialproble-
me unterhalten. 

Als Erklärung für das wiederholte Auftauchen verbo-
tener Ablichtungen von Wehrmachtsfallschirmjägern 
und der Zehn Gebote für Fallschirmjäger hat Oberst 
Jeschonnek vor dem Untersuchungsausschuß ange-
geben, nach seiner Auffassung handele es sich um 
ein Sammlerphänomen von unreifen Soldaten, die 
diese Dinge sammelten, weil sie verboten seien. Er 
habe die Vorgesetzten angewiesen, diese Ablichtun-
gen einzuziehen und in einem Gespräch mit dem be-
treffenden Soldaten zu vermitteln, warum dies abge-
lehnt werde. 

Oberst Jeschonnek hat zum Korpsgeist in der Fall-
schirmjägertruppe weiter ausgesagt, er müsse den 
Zusammenhalt der Soldaten fördern, weil die Summe 
eines Teams mehr sei als der einzelne. Unter Bela-

stung bestehe die Gefahr, daß der Schwächere auf-
gebe. Der Grundwert der Solidarität einer Solidarge-
meinschaft spiegele sich im Korpsgeist wider. Er be-
wundere seinen Vorvorgänger Oberst a. D. Quante, 
der den Korpsgeist über fünf Jahre lang postuliert ha-
be aus der inneren Überzeugung, daß man in schwie-
rigen Notsituationen eine geistige Kraft brauche und 
dies auch für die etwas Einfacheren mit drei Schlag-
worten greifbar gemacht habe. 

Major Schmidt hat zur Traditionsvermittlung durch 
Vorgesetzte ausgeführt, seine Vorgesetzten hätten 
die Einsätze der Fallschirmjäger im Zweiten Welt-
krieg besprochen und im militärischen Sinne „zer-
legt" . Dabei sei herausgefiltert worden, was als gut 
empfunden worden sei: Korpsgeist, Können und Ka-
meradschaft. Die Motivation, die gute Ausbildung 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl seien notwen-
dig, um Fallschirmjäger zu sein. Von den Vorgesetz-
ten sei auch vermittelt worden, daß die Fallschirmjä-
ger für die gezeigte Ritterlichkeit hohes Lob von den 
jeweiligen feindlichen Kommandeuren erhalten hät-
ten. Es habe, wie in allen anderen Verbänden der 
Wehrmacht, aber auch schwarze Schafe gegeben. 
Ausschreitungen gegenüber der Zivilbevölkerung 
seien unbestritten. 

Zur Traditionsvermittlung hat Generalmajor Rei-
chardt erklärt, in den Büchereien der Bundeswehr 
gebe es exzellente Literatur, auch wissenschaftliche. 
Die literarische Aufarbeitung sei aber nahezu am En-
de, weil Zeitzeugen kaum noch schrieben. Die Schrift 
des Oberstleutnant a. D. Dr. Hartmann „Geist und 
Haltung des deutschen Offiziers von 1880 bis 1980" 
dürfte einer der letzten Beiträge eines Laien sein, der 
sich seine Gedanken über diese Epoche gemacht ha-
be. Es sei nicht beabsichtigt gewesen, aus dieser 
Schrift ein Geschichtsbuch der Bundeswehr oder ein 
Geschichtsbuch der Heeresschulen oder sie zur 
Grundlage der Ausbildung zu machen. Als Ausbil-
dungsgrundlage habe sie sich nicht geeignet. Das 
Buch des Dr. Hartmann sei auch kein Beitrag zur Tra-
ditionspflege. Die Schrift stelle jedoch in keiner Wei-
se die Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land in Frage und träte in keiner Aussage den Alliier-
ten zu nahe. Sie sei ein Beitrag für die Büchereien, in 
denen ein ausgeprägter Pluralismus herrsche. 

Mit Schreiben vom 23. März 1998 hatte das Bundes-
ministerium der Verteidigung zu der Schrift des OTL 
a. D. Dr. Hartmann gegenüber dem Untersuchungs-
ausschuß bemerkt, es handele sich bei der Studie um 
das Lebenszeugnis eines pensionierten Offiziers, der 
Erfahrungen aus einer persönlichen historischen 
Rückschau zu reflektieren versuche. Er tue dies aus 
der eingeschränkten Sicht eines Zeitzeugen, ohne 
die Erkenntnisse und Ergebnisse der geschichtlichen 
Forschung im Detail zu berücksichtigen. Die Studie 
genüge deshalb wissenschaftlichen Ansprüchen 
nicht und sei für die historisch-politische Bildung in 
der Bundeswehr nicht geeignet. Sie bewege sich 
aber im Spektrum der zu tole rierenden Meinungs-
freiheit. Finanziell sei sie nicht gefördert worden. Der 
Amtschef des Heeresamtes habe aufgrund einer 
amtsinternen Studie die methodischen Mängel und 
die sie für die Führerausbildung ungeeignet erschei-
nen lassende unzureichende Tiefe gekannt. Er habe 
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einer begrenzten Verteilung an die Büchereien der 
Truppenschulen zugestimmt, um mit ihr das Spek-
trum der Zeitzeugen für eine Auseinandersetzung 
mit Fragen des soldatischen Selbstverständnisses zu 
erweitern. 

Bundesminister Rühe hat am 30. April 1998 hierzu 
ausgesagt, in der Behandlung dieser Schrift sei zu 
unterscheiden, ob sie der gesamten Bundeswehr 
oder nur einem beschränkten Kreis zur Verfügung 
stehe. Er halte es für richtig, sich auch mit umstritte-
ner Literatur kontrovers auseinanderzusetzen und 
dafür das Buch zur Verfügung zu stellen. Es müsse 
nur deutlich sein, daß dies nicht verbindliche Grund-
lage für alle sei. 

Generalmajor Reichardt hat zur Gestaltung des „Kre-
ta-Tages" und den Vorgaben des Heeresamtes er-
klärt, der Gedenktag sei eine seit vielen Jahren an 
der Luftlande-/Lufttransportschule übliche Gepflo-
genheit, die von Seiten des Heeresamtes nicht beein-
flußt werde. Hier würden dieselben Vorgaben wie in 
jeder anderen Truppengattung, die sich nicht von 
den Weisungen anderer Schulen unterschieden, gel-
ten. Nach seiner Kenntnis hätten sich immer wieder 
ehemalige Fallschirmjäger und aktive Fallschirmjä-
ger zusammengefunden, um der gefallenen Kamera-
den zu gedenken. Dies sei eine Veranstaltung, die 
auch seine persönliche Sympathie genieße. Er lege 
großen Wert darauf, daß man auch do rt , wo es beson-
dere Anlässe gebe, das Gedenken weiter pflege. 

Oberst a. D. Quante hat zum Thema „Kreta-Tag" aus-
geführt, es habe jährlich, in der Regel morgens zu 
Dienstbeginn, ein Appell stattgefunden, bei dem der 
deutschen Fallschirmjäger, Gebirgsjäger und der 
Transportflieger gedacht worden sei, die beim Ein-
satz auf Kreta ums Leben gekommen seien. Es sei da-
bei auch der Toten des tapferen Gegners gedacht 
worden, der gegen die deutschen Fallschirmjäger 
und Gebirgsjäger gekämpft habe. Dies sei in feierli-
cher Form geschehen und mit einer Kranzniederle-
gung am Ehrenmal abgeschlossen worden. Die 
Dauer des Appells habe 10 bis 15 Minuten betragen. 
Die Bezeichnung „Kreta-Feier" sei absolut falsch. Es 
handele sich um ein Gedenken. Nicht gedacht wor-
den sei der Toten in der Zivilbevölkerung. Das Ge-
denken an die zivilen Toten geschehe am Volkstrau-
ertag, an dem der Opfer der Gewaltherrschaft und 
des Krieges gedacht werde. Am „Kreta-Tag" habe 
der Schwerpunkt des Gedenkens bei den gefallenen 
Soldaten gelegen. Die Frage nach dem Sinn diese 
Einsatzes sei immer dadurch gestellt worden, daß bei 
dem Appell darauf hingewiesen worden sei, die Fall-
schirmjägertruppe sei im Grunde für eine großdeut-
sche imperialistische Idee geopfe rt  und in verantwor-
tungsloser Weise in einen Einsatz geschickt worden, 
den 80 % der Soldaten aufgrund militärischer Füh-
rungsfehler nicht überlebt hätten. Eine Truppe müsse 
sich vergegenwärtigen, in was für Situationen sie 
kommen könne und welche Opfer von ihr abverlangt 
werden könnten. Die ausländischen Teilnehmer an 
diesem Appell hätten dies positiv bewe rtet. In kei-
nem Fall  habe es am 20. April eine vergleichbare Zu-
sammenkunft gegeben. Gepflegt werde auch das 
Gedenken an die mit einer Transall-Maschine der 
Bundeswehr auf Kreta abgestürzten Soldaten. Es ge-

be zwar keine Straßenbezeichnung nach ihnen, aber 
es gebe in der Kaserne aufgehängte Bilder von dem 
Ehrenmal auf Kreta. 

Major Schmidt hat zum Thema „Kreta-Tag" ausge-
führt, dieser Tag sei an der Fallschirmjäger Lehr- und 
Versuchskompanie 909 in der Form begangen wor-
den, wie es auch an der Luftlande-/Lufttransport-
schule in Altenstadt üblich gewesen sei. In der mor-
gendlichen Parole sei das „Unternehmen Merkur" 
von 1941 erwähnt worden. Im Rahmen der Weiterbil-
dung für die Wehrpflichtigen sei dargestellt worden, 
um was es sich bei dem „Unternehmen Merkur" 
überhaupt gehandelt habe. In erster Linie habe es je-
dem Soldaten klar sein müssen, daß der Auftrag 
„Merkur" sinnlos, letztendlich verbrecherisch gewe-
sen sei. Die Truppe sei hier verheizt worden. Der Ein-
satz wäre mißlungen, wenn nicht die Gebirgsjäger 
die Fallschirmjäger wieder herausgehauen hätten. 
Das schmälere aber nicht die militärischen Leistun-
gen bei den verschiedenen Unternehmungen der 
Fallschirmjäger. In jedem Fall sei der Überfall auf ein 
neutrales Land aber ein Verbrechen. Anläßlich des 
„Kreta-Tages" habe er in der Regel mit einer kleinen 
Abordnung von freiwilligen Unteroffizieren an der 
Kreta-Feier des Bundes Deutscher Fallschirmjäger, 
meist am Wochenende vorher oder nach dem Kreta

-

Tag, teilgenommen. Dabei seien meist internationale 
Abordnungen von Fallschirmjägern ehemaliger Geg-
ner anwesend gewesen. Bei einer Kranzniederle-
gung in Anwesenheit eines Geistlichen hätten Ab-
ordnungen der einzelnen Vertretungen des Bundes 
Deutscher Fallschirmjäger den Großteil der Teilneh-
mer gestellt. Er als Chef habe sich hier gefordert ge-
sehen. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat zur Bedeu-
tung des „Kreta-Tages" in seiner Kompanie ausge-
sagt, am 20. Mai habe ein morgendliches Antreten 
der gesamten Luftlande-/Lufttransportschule wäh-
rend der Dienstzeit stattgefunden, bei dem dann vom 
Kommandeur oder einem anderen hochrangigen Of-
fizier verschiedene Begebenheiten oder Vorkomm-
nisse des Angriffs verlesen worden seien. Es sei an 
die Tatsache des Einsatzes an sich, an die Durchfüh-
rung, die Bedingungen, unter denen der Angriff 
stattgefunden habe, und an die Leistungen sowie an 
die Leistungsbereitschaft der Fallschirmjäger erin-
nert worden, an die Folgen und sonstige Vorkomm-
nisse nicht. Der Gesamtzusammenhang sei ausge-
klammert worden. Politische Äußerungen seien nicht 
getroffen worden. Das sei der ganze Ablauf gewesen. 
Obwohl es eine öffentliche Veranstaltung gewesen 
sei, sei das Interesse der Öffentlichkeit zunehmend 
geringer geworden. Für das Umfeld habe die Veran-
staltung keine besondere Bedeutung gehabt, weil 
der „Kreta-Tag" in jedem Jahr stattgefunden habe. 
Eine vergleichbare Zusammenkunft habe es anläß-
lich des 20. Juli nie gegeben. Daß eine weitere Ver-
anstaltung anläßlich des „Kreta-Tages" von Personen 
gleicher Gesinnung durchgeführt worden sei, wisse 
er wohl, nicht aber an welchem O rt . Nach seiner per-
sönlichen Wertung zu dem Einsatz der deutschen 
Fallschirmjäger auf Kreta befragt, hat Stabsunteroffi-
zier a. D. Guckenburg erklärt, er bewundere diese 
Leistungen der Fallschirmjäger. In militärischer Hin-
sicht seien es für ihn Vorbilder. 
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Stabsfeldwebel Weimaier hat zum Ablauf des „Kre-
ta-Tages" ausgesagt, es habe am Morgen ein Antre-
ten der Kompanie gegeben und dann sei der auf Kre-
ta verstorbenen Soldaten gedacht worden. Es seien 
bei diesem Anlaß auch die taktischen, militärischen 
Fehler dieses Unternehmens angesprochen worden. 
Das Dritte Reich sei nicht verherrlicht worden. 

Hauptfeldwebel Homeister hat vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, die Fallschirmjäger Lehr- 
und Versuchskompanie 909 führe keinen Kreta-Ap-
pell durch. Veränderungen in der Ausübung der Tra-
ditionspflege seien von den Soldaten der Kompanie 
akzeptiert worden. , 

Major Hangs, der S1-Stabsoffizier der Luftlande-/ 
Lufttransportschule hat zum Ablauf des „Kreta-Ta-
ges" ausgesagt, es habe sich um ein 10-minütiges 
Antreten der Schule morgens mit einer ganz kurzen, 
prägnanten Darstellung und mit einer Kranzniederle-
gung unter Beteiligung der Lehrgangsteilnehmer, 
auch der der Alliierten, gehandelt. Er habe dies im-
mer als ein Totengedenken verstanden. 

Oberst Jeschonnek, der derzeitige Kommandeur der 
Schule, hat zum „Kreta-Tag" in der bisherigen Form 
ausgesagt, er selber halte von derartigen Antreteap-
pellen nichts. Er habe als Schulkommandeur Freihei-
ten in der Art  und Weise, wie er die Geschichte auf-
bereite. Es sei seine persönliche Entscheidung als 
Schulkommandeur gewesen, einen Appell am 
20. Mai nicht durchzuführen. Er sei der Auffassung, 
daß die erzieherische Zielsetzung beim Antreten in 
einer Formation und vom Pult herab ohne weitere 
methodische und pädagogische Hilfsmittel den Sol-
daten nicht erreiche, und damit der Zweck nicht er-
reicht werde. Er wolle seinen Soldaten deutlich ma-
chen, daß sich der Zweite Weltkrieg nicht wiederho-
len dürfe. Er orientiere die Traditionserziehung der 
Soldaten mehr an den Friedenseinsätzen wie Soma-
lia, IFOR und SFOR. Aller Toten des Zweiten 
Weltkrieges — der Soldaten und derjenigen in 
der Bevölkerung — werde jetzt am Volkstrauertag 
gedacht. 

Zum Liedgut der Fallschirmjägertruppe hat Oberst 
a. D. Quante erklärt, das Lied „Rot scheint die 
Sonne" sei aus dem Befinden der Fallschirmjäger-
truppe der Wehrmacht bei Ausbildung und Sprung-
dienst entstanden. Das Lied habe sich bis heute ge-
halten. Es werde bei feierlichen Anlässen oder beim 
Sprungdienst im Flugzeug in den erlaubten Strophen 
gesungen. 

Major Schmidt hat ausgeführt, es würden in den Ver-
bänden dieser Truppengattung die erlaubten Lieder 
und Strophen gesungen. Er finde sie gut. Im übrigen 
gebe es im Liederbuch der Bundeswehr ausreichend 
andere Lieder, die sich sehr gut singen ließen und 
nach denen man marschieren könne. 

Stabsunteroffizier a. D. Guckenburg hat erklärt, das 
Lied „Rot scheint die Sonne" sei mit den erlaubten 
Strophen bei der Formalausbildung gesungen wor-
den. 

Generalmajor Reichardt hat zur Frage der Straßenbe

-

nennung an der Luftlande-/Lufttransportschule er-

klärt, es sei für ihn vor allem eine Zeitfrage, wann 
sich Straßenbezeichnungen überholt hätten und 
durch neue ersetzt werden müßten. Er sei zuversicht-
lich, daß hier der zuständige Kommandeur das richti-
ge Maß finden werde. 

Zur Straßenbenennung hat Oberst a. D. Quante aus-
gesagt, die Straßenbenennung sei in den sechziger 
Jahren in der Luftlande-/Lufttransportschule nach 
Fallschirmjägern erfolgt, die sich besonders hervor-
getan hätten. Zum großen Teil habe es sich um Ritter-
kreuzträger gehandelt. Zum Beispiel müsse der 
General Bräuer, nach dem an der Schule eine Straße 
benannt sei, nach seinen soldatischen Führungsqua-
litäten, nach dem Einsatz und seinen Leistungen be-
urteilt werden. Es müsse sofort daran gedacht wer-
den, daß heute nur die soldatischen Tugenden in Ver-
bindung mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland gelten könnten. Er selbst habe als Folge 
einer Eingabe an die Wehrbeauftragte mehrere 
Schilder in der Schule aufstellen lassen, die besag-
ten, daß die Straßen in der Kaserne nach Soldaten 
benannt seien, die tapfer gewesen seien, die sich ein-
gesetzt und die soldatische Tugenden verkörpert hät-
ten, die auch heute noch gälten, daß aber die Wertig-
keit dieser Tugenden immer am Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland gemessen werden 
müsse. Wenn man diese Schilder aufmerksam lese 
und darüber nachdenke, sehe er keine Veranlassung, 
die Straßennamen zu ändern. 

Zum letzten Tagesbefehl des General Heid rich vom 
1. Mai 1945 und zur Benennung einer Straße nach 
ihm hat Oberst a. D. Quante ausgeführt, er finde es 
gut, daß dieser Tagesbefehl in der Truppe bekannt 
sei. Denn an diesem Beispiel könne mit jungen Leu-
ten politische Bildung betrieben werden. Man könne 
ihnen hieran aufzeigen, daß alles aus seiner Zeit ver-
standen werden müsse. Es müsse verstanden wer-
den, in welcher Situation General Heid rich mit sei-
nen Männern damals gewesen sei, wie alle ent-
täuscht gewesen seien und welche Opfer die Truppe 
gebracht habe. Es sei schwer vor, dem Ruin zu stehen 
und zu erkennen, daß man einem verbrecherischen 
System gedient habe. Wenn man dies den jungen 
Leuten erklären könne, dann habe der Name Hei-
drich als Straßenname auch seine Berechtigung. 

Auf eine weitere Nachfrage hat Oberst a. D. Quante 
ausgesagt, er habe den Befehl aus der Lehrsamm-
lung entfernen lassen. Er gestehe ein, daß vor der 
Tatsache von weiteren 4,8 Millionen toter Deutscher 
nach dem 20. Juli 1944 und der fehlenden Zivilcoura-
ge der deutschen Generalität sich gegen Unrecht zu 
wehren, die Frage der Straßenbennennung noch ein-
mal zu überlegen sei. 

Major Schmidt hat zur Straßenbenennung in der 
Luftlande-/Lufttransportschule ausgesagt, den Gene-
raloberst Student, nach dem an der Luftlande-/Luft-
transportschule in Altenstadt eine Straße benannt 
sei, halte er für einen hervorragenden und genialen 
Planer und nicht für einen Kriegsverbrecher. Jedoch 
habe er den Kreta-Einsatz befehligt. Die Straßenbe-
nennung beanstande er nicht. 

Major Hangs hat zur Frage der Veränderungen in 
der Traditionspflege und Straßenumbenennung in 
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der Luftlande-/Lufttransportschule erklärt, der der-
zeitige Schulkommandeur habe eine Beratergruppe 
ins Leben gerufen, die ihn in der Frage der Akzep-
tanz der geplanten Veränderungen unterstützen 
solle, bevor er letztendlich entscheide. Der Standort 
Altenstadt sei auch dadurch gekennzeichnet, daß 
sich hier sehr viele Offiziere nach ihrer Zurruheset-
zung niederlassen würden. So müsse man versuchen, 
auch die ältere Generation miteinzubeziehen, um in 
der Diskussion die Akzeptanz beabsichtigter Ände-
rungen herbeizuführen. Dazu trage auch der Sach-
verstand des Wehrhistorikers Brigadegeneral a. D. 
Roth bei. 

Oberst Jeschonnek hat zur. Akzeptanz der von ihm 
getroffenen Maßnahmen ausgesagt, ein Großteil der 
Soldaten zeige für die Maßnahmen Verständnis. Die 
Lehrgangsteilnehmer interessie rten sich vor allem 
dafür, daß sie ihren Lehrgang bestünden. Es gäbe 
aber sicherlich auch einige, die nicht begeiste rt 

 seien. Da sehe er weiterhin Handlungsbedarf. Neben 
dem Brigadegeneral a. D. Roth ziehe er den Rat meh-
rerer Fachleute hinzu, damit die Soldaten nicht nur 
aus dem Mund ihrer Vorgesetzten, sondern im Kon-
trastfeld von möglichst vielen Meinungen erkennen 
könnten, was einen Wert darstelle, was tradierbar 
sei, was Geschichte sei und was verwerflich. Je brei-
ter er das Spektrum machen könne, desto eher be-
greife der Soldat, wo die linke und wo die rechte 
Grenze sei. Im wesentlichen nehme er eine kleine 
Methodenveränderung vor. Man könne das Gesche-
hen in Kreta nicht in Form eines Appells aufarbeiten, 
sondern nur in einer im Hörsaal zu führenden Dis-
kussion. Man müsse den Soldaten klar machen, wie 
die rules of engagement heute seien und daß man 
sich gegenüber der Bevölkerung zurückhalten 
müsse. Einige Ältere seien mit den von ihm vorge-
nommenen Änderungen nicht einverstanden. Damit 
müsse man in einer Demokratie leben. 

Generalmajor Reichardt hat zu den Veränderungen 
in der Vermittlung geschichtlichen Wissens und der 
Darstellung des gesamten Zweiten-Weltkriegs-Ge-
schehens anläßlich des Lehrunterrichts über die 
„Operation Merkur" und den Kampf um Kreta aus-
geführt, es sei nicht beabsichtigt, hier auch auf die 
Opfer in der Zivilbevölkerung einzugehen. Dafür sei 
ein Gespräch, das Sich-Unterhalten, das Zufällig-
auf-etwas-Kommen besser geeignet. Dies sei eine 
Aufgabe, die sich in einer Stunde, in einer Pause 
oder verteilt auf Pausen bei Ausbildungsvorhaben 
unterbringen ließe. Er weise aber darauf hin, daß an 
der Luftlande-/Lufttransportschule der Sprungdienst 
im Vordergrund stehe und nicht die Bildung der Offi-
ziere und Unteroffiziere. Für dera rtige Bildung sei an 
der Offizierschule des Heeres ein Programm genau 
zu dieser Thematik entwickelt worden. Es dürfe auch 
nicht übersehen werden, daß die Offiziere alle die 
gymnasiale Reife erworben hätten. Die Bundeswehr 
könne kein Geschichtsbild nachliefern, wenn es 
nicht vorhanden sei. Die Bundeswehr könne die Sol-
daten nur dazu anregen, selber nachzuforschen und 

selber zu studieren. Zu berücksichtigen sei bei allem 
auch der Zeitrahmen, der für diese Themen zur Ver-
fügung gestellt werden könne. Zu der von Oberst Je-
schonnek ins Leben gerufenen Beratungskommis-
sion hat Generalmajor Reichardt ausgeführt, er be-
grüße diese Initiative. Die Schule habe nun eine 
unerfreuliche Zeit hinter sich, die jetzt ein Ende fin-
den müsse. Es müßten Verhältnisse geschaffen wer-
den, die wirklich außerhalb jeden Zweifels stünden. 
Dazu könne die Bildung einer Kommission einen gu-
ten Beitrag leisten. Wichtig sei, daß deren Angehöri-
ge das Vertrauen derer habe, in deren Bereich sie 
sich bewegten. 

Oberst Jeschonnek hat zur Lehrsammlung der Luft-
lande-/Lufttransportschule dargestellt, die Samm-
lung beinhalte die Epochen der Fallschirmjäger-
truppe von der Wehrmacht bis in die Gegenwart und 
die Geschichte der Schule. Er halte die Zielsetzung 
der Sammlung, Lehraussagen aus der Vergangenheit 
zu gewinnen, für angemessen. Im Frühjahr 1997 ha-
be die Wehrhistorikerkonferenz die Sammlung mehr-
mals begangen und sie nicht beanstandet. Es sei bes-
ser, eine solche Lehrsammlung zu haben und do rt  die 
Soldaten mit den entsprechend ausgebildeten Unter-
offizieren anzuleiten, als das sich die Soldaten selber 
entsprechende Bücher kauften. 

8. Fürsorge und Betreuung 

Oberst Jeschonnek hat zur Dislozierung der Fall-
schirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 909 in 
Landsberg erklärt, er sei willens, die Kompanie so 
schnell wie möglich zurück nach Altenstadt zu füh-
ren. Er rechne wegen der erforderlichen Baumaßnah-
men mit einem Umzug nach Altenstadt um die Jahr-
tausendwende. 

Hauptmann Salmon hat zu den von ihm getroffenen 
Betreuungsmaßnahmen in der Fallschirmjäger Lehr-
und Versuchskompanie 909 in der Lechrain-Kaserne 
in Landsberg ausgesagt, der Umzug seiner Kompa-
nie zurück in die Luftlande-/Lufttransportschule in 
Altenstadt sei für die Zukunft geplant. Es sei ihm 
aber kein genauer Termin bekannt. Die Kompanie 
belege derzeit zwei Gebäude in einer sehr großen 
Kaserne, in der zuvor ein Artilleriebeobachtungsba-
taillon untergebracht gewesen sei. 

Er habe in beiden Kompaniegebäuden einen Fitneß-
raum und je einen Fernsehraum für die Unteroffiziere 
und Mannschaften ausgestattet. Die Kompanie be-
treibe in eigener Zuständigkeit jetzt ein Soldaten-
heim und eine Sauna. Die Sporthalle stehe den Sol-
daten auch außerhalb der Dienstzeit zur Verfügung. 
Das Freizeitbüro der Luftlande-/Lufttransportschule 
mit dessen Möglichkeiten zur Ausleihe von Sportge-
räten werde genutzt. Ein Videoverleihdienst werde 
in Anspruch genommen. Mit diesem Aufwand gehe 
ein erheblicher Mehraufwand an Personal einher. 
Das sei er aber den Soldaten schuldig und die Ange-
bote würden von ihnen auch gut angenommen. 
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4. Unterabschnitt 
Vorkommnisse in der 5. Kompanie des 
Fallschirmjägerbataillons 313 in Varel 

A. Erkenntnisse im Vorfeld des Untersuchungs-
verfahrens 

I. Darstellung in der Presse 

Am 21. Dezember 1997 veröffentlichte die BILD am 
SONNTAG die sogenannte eidesstattliche Erklärung 
des Grundwehrdienstleistenden K., der Vorwürfe ge-
gen seine Fallschirmjägereinheit erhob. 

Der Gefreite K. hatte erklärt, in der Ausbildungskom-
panie des Fallschirmjägerbataillons 313 (5./FschJgBtl 
313) in Varel sei es regelmäßig etwa zwei- bis dreimal 
im Monat zu rechtsradikalen Ausschreitungen ge-
kommen. Mindestens drei Unteroffiziere und drei 
Mannschaftsdienstgrade hätten eine rechtsradikale 
Gesinnung. Bei Feiern sei immer wieder auf den 
„Führer" angestoßen worden. Anläßlich eines Manö-
vers im Juli 1997 habe in geselliger Runde am Lager-
feuer ein Unteroffizier fremdenfeindliche Parolen ge-
äußert. Es seien Sätze wie „ Die Juden müssen ver-
gast werden" und „Ausländer raus! " gefallen. Ende 
Juli habe ein Kamerad „rechtsradikale Aktivitäten" 
gemeldet, es sei jedoch nichts passiert. 

Wenige Tage später sei in seiner Kompanie ein aus 
Dänemark stammender Katalog gefunden worden, 
aus dem Nazi-Material habe bestellt werden können. 
In der Folgezeit habe ein Vorgesetzter über eine be-
vorstehende Untersuchung der Einheit durch den 
Militärischen Abschirmdienst gewarnt. Daraufhin 
hätten die betreffenden Soldaten säckeweise bela-
stendes Material aus ihren Spinden geschafft. 

Am 17. Dezember 1997 habe eine Rekrutenabschluß-
feier mit ca. 50 Fallschirmjägern stattgefunden, dar-
unter auch Dienstgraden, die den Arm zum Hitler-
Gruß erhoben haben sollten. Fallschirmjäger hätten 
die benachbarte Instandsetzungskompanie verwü-
stet, Bierflaschen durch ein Fenster geworfen, einen 
Weihnachtsbaum zerstört und drei Übungshandgra-
naten DM-12 im Keller des Gebäudes gezündet. 

In Fernsehsendungen des NDR und der ARD am 23. 
und 24. Dezember 1997 berichtete ein anderer ehe-
maliger Angehöriger der 5. Kompanie des Fall-
schirmjägerbataillons 313 über weitere rechtsextre-
mistische Vorfälle in Varel. So habe während der 
Schießausbildung ein Unteroffizier gesagt: „Stell Dir 
vor, das wäre ein Jude, dann triffst Du auf jeden 
Fall. " In der Truppe habe ein alltäglicher Rassismus 
und ein Klima der Angst geherrscht. 

Am 4. Januar 1998 gab BILD am SONNTAG die Aus-
sage eines ehemaligen Angehörigen G. des Fall-
schirmjägerbataillons 313 wieder, der die Aussagen 
des Gefreiten K. bestätigte. Er erhob den Vorwurf, 
sein Vorgesetzter sei seiner Meldung über den Fund 
des Katalogs nicht mit ausreichender Intensität nach-
gegangen. 

Zusätzlich trat in der Fernsehsendung PANORAMA 
am 15. Januar 1998 auch ein Obergefreiter der Reser-
ve V. auf, der ebenfalls behauptete, rechtsradikale 
Äußerungen seien in Varel an der Tagesordnung ge-
wesen. 

Il. Berichterstattung durch den Bundesministerium der 
Verteidigung an den Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundestages 

Nachdem im Vorfeld der Veröffentlichung in der 
BILD am SONNTAG die sogenannte eidesstattliche 
Erklärung des Gefreiten K. bekannt geworden war, 
beauftragte der Inspekteur des Heeres den stellver-
tretenden Kommandeur Kommando Luftbewegliche 
Kräfte/4. Division, Brigadegeneral Riechmann, am 
19. Dezember 1997 mit der Untersuchung der erho-
benen Vorwürfe. Dieser hat am 20. Dezember 1997 
persönlich die Ermittlungen vor Ort im Fallschirmjä-
gerbataillon 313 in Varel aufgenommen. 

Der Bundesminister der Verteidigung unterrichtete 
den Verteidigungsausschuß fortlaufend am 22. De-
zember 1997, am 12. Januar 1998 und am 18. Februar 
1998 über seine Erkenntnisse aus dieser Untersu-
chung. 

Zusammenfassend stellte er fest, daß die umfangrei-
che Ermittlung zu den Vorwürfen von K. und G. zwar 
das Fehlverhalten einzelner Vorgesetzter ergeben 
habe. Diese lägen aber im Bereich der allgemeinen 
Menschenführung und weniger im Bereich des dem 
rechtsextremistischen Spektrums zuzuordnenden 
Verhaltens. 

Bestätigt worden sei der Fund eines Katalogs mit 
rechtsextremistischem Inhalt am 11. November 1997 
auf einer unbewohnten Stube der 5. Kompanie. Ein 
Täter habe jedoch nicht ermittelt werden können. 

Bestätigt worden sei auch in den durchgeführten 
Vernehmungen, daß Bierflaschen gegen Wände ge-
worfen und Feuerlöschgeräte im Ke ller der 5. Kom-
panie zweckentfremdet verwendet worden seien. 
Ebenso seien zwei p rivate Feuerwerkskörper, keine 
DM-12, gezündet worden. Die Lichterbaumkette ei-
nes Weihnachtsbaums sei beschädigt worden. 

Aufgegriffen worden sei die in einer Vernehmung 
von einem Soldaten getätigte Aussage, am 12. Au-
gust 1997 seien während einer Feier auf der Stube ei-
nes Stabunteroffiziers der 5. Kompanie rechtsex-
treme Parolen gerufen und rechtsextremistische Mu-
sik gespielt worden. Dieser Sachverhalt sei nicht 
zweifelsfrei aufzuklären gewesen. 

Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung sei aber festge-
stellt worden, daß sich der beschuldigte Stabsunter-
offizier im Besitz eines Axtstiels mit den Aufschriften 
„Peace-Maker, Zigullenkeule, mach tot, mach kaputt 
was dich kaputt macht", und einer sich ebenfalls auf 
der Keule befindenden Strichliste befunden habe. 

Das Bundesministerium der Verteidigung berichtete 
dem Verteidigungsausschuß weiterhin, bereits im 
April 1997 sei der MAD nach dreimaligem Auffinden 
rechtsextremistischer Publikationen (Deutsche Natio-
nalzeitung) in der Offizierheimgesellschaft einge-
schaltet worden. Para llel dazu habe der Komman-
deur das Führungspersonal des Batai llons belehrt. 
Ein Täter habe nicht ermittelt werden können, da die 
Offizierheimgesellschaft außerhalb des umzäunten 
militärischen Bereichs liege und der Zugang für je-
dermann möglich gewesen sei. Zudem sei am 
15. Mai 1997 durch das MAD-Amt unter Beteiligung 
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der regional zuständigen MAD-Stelle 22 Wilhelms-
haven der stellvertretende Kommandeur der Luftlan-
debrigade 31 und der Kommandeur des Fallschirmjä-
gerbataillons 313 über aktuelle Vorgänge im Bereich 
der Luftlandebrigade 31 und über allgemeine Er-
scheinungsformen des Rechtsextremismus unterrich-
tet worden. 

Der Bataillonskommandeur habe am 21. Mai 1997 ei-
nen gesonderten Befehl („Menschenunwürdiges 
oder verfassungsfeindliches Verhalten") erlassen, in 
dem er auf die Schädigung des Ansehens der Fall-
schirmjägertruppe durch rechtsextremistische Zei-
chen und Tätowierungen sowie rechtsextremistisches 
Liedgut hingewiesen habe. 

III. Parallelverfahren 

Am 22. Dezember 1997 nahm die Staatsanwaltschaft 
Oldenburg die Ermittlungen wegen des Verdachts 
der Volksverhetzung und des Verwendens von Kenn-
zeichen verfassungswidriger Organisationen (§§ 130, 
86a StGB) auf. Unter anderem führte sie auch Ermitt-
lungen gegen den Träger eines T-Shirts, das die Auf-
schrift „Wir halten uns die Neger, damit sie für unse-
re Kapuzen die Baumwolle pflücken" aufgewiesen 
haben solle. Der Stand der staatsanwaltschaftlichen 
Verfahren sowie die vom Bundesministerium der Ver-
teidigung getroffenen status- und disziplinarrechtli-
chen Maßnahmen sind in Anhang: Anlagen 1 zum 
Bericht aufgeführt 

Die Ermittlungen waren zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Untersuchungsverfahrens noch nicht abge-
schlossen. 

B. Durch den Untersuchungsausschuß festgestell-
ter Sachverhalt 

I. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zu 
den Vorkommnissen 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner 16. Sitzung 
am 22. April 1998 den Bericht der Untersuchungs-
kommission des stellvertretenden Kommandeurs des 
Kommandos Luftbewegliche Kräfte/4. Division, Bri-
gadegeneral Riechmann, in der Fassung vom 8. Ja-
nuar 1998 für das Untersuchungsverfahren als Be-
weismittel herangezogen und Brigadegeneral Riech-
mann und den zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens 
der Vorwürfe das Fallschirmjägerbataillon 313 füh-
renden stellvertretenden Bataillonskommandeur, 
Major Grube, zu Art, Durchführung und Ergebnissen 
der Ermittlungen angehört. 

Zum Ablauf der Ermittlungen hat Brigadegeneral 
Riechmann vor dem Untersuchungsausschuß ausge-
sagt, am Freitag, den 19. Dezember 1997, sei bekannt 
geworden, daß die BILD am SONNTAG am 21. De-
zember 1997 ein Interview mit dem Gefreiten K. ver-
öffentlichen werde. K. habe über rechtsextremisti-
sche Vorfälle im Fallschirmjägerbataillon 313 in Varel 
berichtet. Zu diesem Zeitpunkt seien aus Agentur-
meldungen die Anschuldigungen bekannt gewesen, 
daß eine im Sommer 1997 abgegebene Beschwerde 
zu rechtsextremistischem Verhalten und rechtsextre-
mistischen Zusammenkünften unterdrückt worden 
sei und eine Feier von 50 Soldaten am 17. Dezember 

1997 mit rechtsextremistischen Vorkommnissen und 
Vandalismus stattgefunden haben soll. 

Am späten Abend des 19. Dezember 1997 habe der 
Inspekteur des Heeres ihm den Auftrag erteilt, vor 
Ort die Leitung von Ermittlungen zu übernehmen, 
um die in der BILD am SONNTAG zum Abdruck vor-
gesehenen Vorwürfe des Gefreiten K. aufzuklären. 
Die Ermittlungen seien am Samstag, den 20. Dezem-
ber 1997 aufgenommen und einschließlich disziplina-
rer Nachermittlungen bis zum 3. Februar 1998 ge-
führt worden. 

Unter seiner Leitung sei eine Untersuchungskommis-
sion gebildet worden, der der Rechtsberater der Divi-
sion, Vertreter des MAD-Amtes, der stellvertretende 
Kommandeur der Luftlandebrigade 31, sowie Stabs-
offiziere aus dem Stab des Kommandos Luftbewegli-
che Kräfte und der Luftlandebrigade 31 angehörten. 

Der zu untersuchende Zeitraum habe sich vom März 
1997, dem Zeitpunkt des Dienstantritts des Gefreiten 
K. bis zum Februar 1998 erstreckt. Es seien die von K. 
benannten Zeugen, darüber hinaus seine Stubenka-
meraden und dann die Kompanieangehörigen ein-
schließlich der Vorgesetzten und die in der 5. Kompa-
nie des Fallschirmjägerbataillons 313 in diesem Zeit-
raum ausgebildeten Soldaten vernommen worden. 
Insgesamt seien 221 Soldaten in 455 Vernehmungen 
angehört worden. In die Ermittlungen seien jeweils 
die von den angehörten Soldaten neu aufgestellten 
Behauptungen aufgenommen worden. Die angehör-
ten Soldaten seien wi llens gewesen, zur Aufklärung 
beizutragen. Immer wieder sei gesagt worden, die 
Dinge müßten jetzt auf den Tisch kommen. Viele Vor-
würfe des K. seien von den Kameraden nicht bestä-
tigt worden, weil sie selber weder anwesend gewe-
sen seien noch etwas davon gehört hätten. Letztlich 
seien von 18 Soldaten Beschuldigungen gegen ande-
re erhoben worden. Er sei der Auffassung, daß bei 
dieser hohen Zahl von Vernehmungen kein Vorfall 
unentdeckt geblieben und nichts aus falsch verstan-
dener Kameradschaft verschwiegen worden sei. Da-
für spreche, daß besonders intensiv im Bereich der 
Mannschaften ermittelt worden sei. Er selbst sei bei 
den Vernehmungen anwesend gewesen. Es habe 
sich immer um Einzelvernehmungen in geschlosse-
nen Räumen gehandelt. In Gesprächsrunden mit den 
Vertrauensmännern und Unteroffizieren habe er das 
Atmosphärische im Bataillon und in der 5. Kompanie 
erfaßt. Dies sei von den Soldaten keinesfalls als diszi-
plinare Vorermittlungen zu verstehen gewesen. 

Ergebnis der ersten Phase der Ermittlungen sei ge-
wesen, daß der größte Teil der von K. erhobenen An-
schuldigungen nicht bestätigt worden sei. Nach dem 
Abschluß einer zweiten Phase habe sich feststellen 
lassen, daß es kein rechtsextremistisches Verhalten, 
wohl aber Fehlverhalten einzelner Unterführer im 
Bereich der Menschenführung gegeben habe. Er-
gebnis einer letzten Ermittlungsphase sei die Bestäti-
gung weiterer Verstöße im Bereich der Menschen-
führung und gegen Sicherheitsbestimmungen, aber 
nicht der rechtsextremistischen Vorwürfe K's. Unklar 
sei der Sachverhalt der Feier am 12. August 1997. 
Dies seien die einvernehmlichen Ergebnisse der Un-
tersuchungskommission gewesen. 
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Major Grube hat zur Durchführung der Ermittlungen 
vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, nach-
dem die Vorwürfe des Gefreiten K. hinsichtlich des 
rechtsextremistischen Verhaltens in der Kompanie 
durch dessen Kameraden nicht bestätigt worden sei-
en, habe sich die Ermittlung genauso intensiv auf 
den Bereich des in den Vernehmungen bekannt-
gewordenen Bereichs des Führungsfehlverhaltens 
erstreckt. Es sei intensiv untersucht worden, um zu 
einem lückenlosen Ergebnis zu kommen. Die weitere 
disziplinare Behandlung erfolge nach den Vorschrif-
ten der Wehrdisziplinarordnung. Er sei der Auffas-
sung, daß das durch die Untersuchung gefundene 
Ergebnis die Realität darstelle. Die gewonnenen Er-
kenntnisse zeigten, daß frei und offen über die tat-
sächlichen Zustände ausgesagt worden sei. 

Der Untersuchungsausschuß hat im Laufe der Be-
weisaufnahme durch Zeugen- und Sachverständige-
nanhörungen den Gefreiten Wiegmann und den 
Obergefreiten Laband als Angehörige der 5. Kompa-
nie zum Zeitpunkt der behaupteten Vorfälle sowie 
den ehemaligen Bataillonskommandeur, Oberstleut-
nant Rieger, angehört. Die Beweisaufnahme des Un-
tersuchungsausschusses erstreckte sich weiter auf 
die Zeugenaussagen des stellvertretenden Batail-
lonskommandeurs, Major G rube, des Kompaniechefs 
der 5. Kompanie, Hauptmann Wiese, des Komman-
deurs des Kommando Luftbewegliche Kräfte/4. Divi-
sion, Generalmajor Löw, des Leiters der MAD-Stelle 
22, Oberstleutnant Krauss, und des katholischen Mi-
litärpfarrers Oldenburg-Varel, Pfarrer Haaken. 

Zu der Feier am 12. August 1997 hat der Oberge-
freite Laband vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gesagt, an diesem Tag habe zwischen 20 und 21 Uhr 
eine Feier in der Stube des Stabsunteroffiziers T. 
stattgefunden. Seine eigenen Stubenkameraden hät-
ten ihn auf lautes Grölen und laute Musik aufmerk-
sam gemacht. Da seine Stube gegenüber der des 
Stabsunteroffiziers gelegen habe, sei der Lärm hör-
bar gewesen. Er sei daraufhin auf dem Gang bis auf 
zwei Meter an die Unteroffizierstube herangetreten 
und habe genauer hingehö rt . Aussagen und Parolen 
wie „Sieg Heil", „Es lebe der Führer" sowie Musik 
mit den Passagen „Deutsche Jugend an die Geweh-
re" und „Auschwitz" seien erklungen. Er habe an 
diesem Abend mehrere seiner Vorgesetzten aus der 
Stube treten sehen. Einer von diesen, ein Fahnenjun-
ker, sei an das Fenster im ersten Stock getreten und 
habe hinausuriniert. Es sei allen seinen Kameraden 
klar gewesen, daß es sich wegen der abgespielten 
Musik und der Ausrufe um einen rechtsextremen 
Vorfall gehandelt habe und man dieses Verhalten 
nicht akzeptieren könne. Bedauerlicherweise könn-
ten sich diese Kameraden jetzt nicht mehr erinnern. 

Nach seinem Wissen sei dies die einzige Feier gewe-
sen, auf der diese Parolen gerufen worden seien. Aus 
diesem Grund und wegen des offensichtlichen Alko-
holkonsums der Feiernden habe er von einer soforti-
gen Meldung an Vorgesetzte oder an die Wehrbeauf-
tragte abgesehen. Er sei entschlossen gewesen, im 
Wiederholungsfall eine solche Meldung zu machen. 
Etwa eine Woche später habe er einen anderen Vor-
gesetzten, den Fahnenjunker H., auf diese Feier an-
gesprochen und ihn gefragt, ob man diese rechtsradi-

kalen Parolen nicht dienstlich melden müsse. Darauf 
habe dieser ihm geantwortet, wer so etwas melde, 
mache die Bundeswehr kaputt. Er habe diese Aussa-
ge so aufgefaßt, daß man Kameraden nicht anzeigen 
solle. Der Fahnenjunker habe auf ihn den Eindruck 
gemacht, daß er seine Teilnahme an dieser Feier 
nicht bedauere. 

Der Kompaniechef der 5. Kompanie, Hauptmann 
Wiese, hat zu diesem Vorfall ausgesagt, es habe sich 
nicht um eine offizielle Feier der Unteroffiziere ge-
handelt. Der Fahnenjunker habe zuviel getrunken 
gehabt, als er aus dem Fenster uriniert habe. Er halte 
ihm aber zugute, daß er das nicht vor versammelter 
Mannschaft getan habe, sondern nur zufällig von ei-
nem zur Toilette gehenden Rekruten beobachtet wor-
den sei. 

Es habe keine Anhaltspunkte gegeben und sei nicht 
bewiesen worden, daß auf dieser Feier rechtsradikale 
Musik gespielt und Ausrufe wie „Sieg Heil" oder „Es 
lebe der Führer" gerufen worden seien. Er wisse aus 
einer Weiterbildung des MAD am Standort Varel, 
daß die Unterscheidung zwischen Musik mit dem 
Originaltext und unterlegtem rechtsextremem Text 
nur sehr schwierig sei, wenn dieselbe Melodie ver-
wendet werde. 

Hauptfeldwebel Elter hat hierzu ergänzt, von dem 
Vorfall habe er bis zu den Vernehmungen im Dezem-
ber 1997 durch Brigadegeneral Riechmann nichts ge-
wußt. Er habe jedoch bereits bei der Ortsbesichti-
gung zusammen mit Brigadegeneral Riechmann die 
Frage gestellt, wie der Fahnenjunker aus einem 
Kippfenster heraus uriniert haben solle. 

Zu der Ausstattung der Stube des Stabsunteroffiziers 
T. hat der Obergefreite Laband ausgesagt, es habe 
sich dort  eine Holzkeule befunden, auf der „Zigul-
lenkeule", „hau mich tot", und eine Strichliste ge-
standen habe. Auf der Keule habe sich auch die 
Zeichnung eines von der Keule geschlagenen Men-
schen befunden. Diese Keule habe er selbst gesehen, 
als er bei einer Möbelinventur, mit der er von seinen 
Vorgesetzten beauftragt worden sei, die Stube betre-
ten habe. Zu diesem Zeitpunkt sei er wegen einer Er-
kältung innendienstkrank geschrieben gewesen. 
Vergleichbares habe er in keiner anderen Stube ge-
sehen. 

Brigadegeneral Riechmann hat ausgeführt, aus sei-
ner Sicht und der des MAD gebe es keinen Zusam-
menhang zwischen dem Vorhandensein der „ Zigul-
lenkeule " und einer rechtsextremistischen Szene. 

Hauptfeldwebel Elter hat zum Vorhandensein der 
„Zigullenkeule" erklärt, von deren Existenz habe er 
nichts gewußt. 

Hauptmann Wiese hat zur Einteilung eines innen

-

dienstkrank geschriebenen Soldaten zu Inventurar-
beiten erklärt, er sehe keinen Grund zur Beanstan-
dung. Die Möbelinventarisierung sei eine Innen-
diensttätigkeit. Er könne auch nicht kritisieren, daß 
ein Rekrut allein Zugang zu fremden Stuben durch 
die Aushändigung der Stubenschlüssel erhalte. Do rt 

 hätten alle Privatsachen im Privatfach des Spindes 
verschlossen zu sein. 
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Zum Auffinden eines Militaria-Kataloges in einer 
unbewohnten Stube im Gebäude der 5. Kompanie 
hat Hauptmann Wiese ausgesagt, es habe sich um 
eine Sammlung von Hochglanzblättern ohne Bestell-
adresse und Preisliste gehandelt. Es sei nicht fest-
stellbar gewesen, woher der Katalog stammte. Der 
MAD habe den Auftrag gehabt, die Herkunft zu er-
mitteln. Von einer MAD-Durchsuchung in der Korn-
pate sei ihm nichts bekannt. 

Hauptfeldwebel Elter hat hierzu ergänzt, der Milita-
ria-Katalog sei ihm nach dem Fund übergeben wor-
den. Nachdem der Kompaniechef von einer Ausbil-
dung wieder zurückgekommen sei, habe er ihm den 
Katalog übergeben. Daraufhin habe Hauptmann 
Wiese den Bataillonskommandeur informiert und der 
MAD sei benachrichtigt worden. Auf Befehl des Ba-
taillonskornmandeurs habe Hauptmann Wiese weite-
re Ermittlungen angestellt. Der Fund des Katalogs sei 
ein einmaliger Vorgang gewesen. 

Major Grube hat zur weiteren Behandlung des Fund-
stücks ausgeführt, der Katalog sei ihm von Haupt-
mann Wiese zugeführt worden. Er selbst habe dar-
aufhin den MAD eingeschaltet. Der habe zwei Tage 
später den Katalog abgeholt und ihn dem MAD-Amt 
in Köln weitergegeben. 

Zum Beiseiteschaffen rechtsradikalen Materials aus 
dem Kompaniegebäude hat der Gefreite Wiegmann 
vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, seine 
Einheit sei an diesem Tag außerhalb der Kaserne auf 
dem Standortübungsplatz gewesen. Do rt  sei wäh-
rend des Mittagessens am Lagerfeuer das Gerücht 
erzählt worden, der MAD werde eine Durchsuchung 
machen. Im Laufe der Zeit hätten einige Unteroffizie-
re das dringende Bedürfnis gehabt, unbedingt in die 
Kaserne zurückzufahren. Um Tee für die Kameraden 
aus der Kaserne zu holen, sei er dann selbst auch in 
die Kaserne gefahren. Do rt  sei er auf den Hauptge-
freiten Br. getroffen, der einen aufgelösten Eindruck 
gemacht habe. Dieser habe ihm gesagt, der Kompa-
niechef, Hauptmann Wiese, sei bei ihm gewesen und 
habe ihm befohlen, die Stube zu säubern. Hauptge-
freiter Br. habe ihm befohlen, einen Müllsack wegzu-
bringen und ihn tief verschwinden zu lassen. Haupt-
gefreiter Br. habe den Inhalt als Biwakmüll bezeich-
net. Der Sack habe zwischen 7 und 8 kg gewogen. Er 
selbst habe nicht gesehen, wie das Zimmer des 
Hauptgefreiten Br. vor dem Aufräumen ausgesehen 
habe, und auch nicht, daß rechtsradikales Mate rial in 
den Müllsack gestopft und weggeschafft worden sei. 
Auch die MAD-Kontrollen habe er nicht selber miter-
lebt. Hauptgefreiter Br. habe nicht versucht, auf ei-
nen Soldaten seiner Kompanie politischen Einfluß zu 
nehmen. Den Hauptgefreiten Br. selbst habe man 
während dessen vierjährigen Dienstzeit aber unbe-
helligt gelassen. Das habe seinen Grund auch darin, 
daß er wegen seiner Körperkraft von jedem respek-
tiert worden sei. 

Zu der behaupteten Warnung vor einer Durchsu-
chung durch den MAD hat Hauptfeldwebel Elter in 
seiner Vernehmung ausgesagt, er habe einen solchen 
Hinweis nicht gegeben. Der Kompaniechef habe den 
Mannschaften, Zugführern und Unteroffizieren mit-
geteilt, daß auf den Fund des Militaria-Katalogs hin 

der MAD eingeschaltet worden sei. Es sei typisch für 
die Bundeswehr, daß sich daraus ein Gerücht über 
eine MAD-Durchsuchung entwickelt habe. 

Zur Person des Hauptgefreiten Br. und der Ausstat-
tung seiner Stube hat Hauptmann Wiese ausgesagt, 
Hauptgefreiter Br. sei nicht Angehöriger der 5. Kom-
panie gewesen, sondern sei zeitweise während des 
SFOR-Einsatzes der 2. Kompanie zugeteilt gewesen. 
Er habe bei einer Besichtigung der Stube des Haupt-
gefreiten Br. diese als sehr unordentlich vorgefunden 
und ihm daraufhin befohlen, die Stube aufzuräumen. 
Bei dieser Besichtigung habe er gesehen, daß Haupt-
gefreiter Br. auf einem Stück alter Fallschirmseide 
das Soldbuch- oder Paßfoto eines jungen Wehr-
machtssoldaten an der Wand befestigt gehabt habe. 
Daneben habe sich das Foto einer alten JU 52 befun-
den, die keine Hoheitsabzeichen getragen habe. Auf 
seine Frage habe ihm der Hauptgefreite Br. mitge-
teilt, daß auf dem Foto sein Großvater abgebildet sei. 
Dieser habe auf Kreta gekämpft. Vermutlich sei er 
später im Krieg gefallen. Hauptgefreiter Br. habe ihm 
gleich gesagt, daß er das Foto seines Großvaters hän-
gen lassen wolle; er sei ein in der Familie beliebter 
Mann gewesen. Auf dem Soldbuchfoto habe er, 
Hauptmann Wiese, mit bloßem Auge kein Haken-
kreuz erkennen können. Darauf habe er ihn belehrt, 
sich Zurückhaltung bei Wandschmuck aus der Zeit 
des Dritten Reiches aufzuerlegen. Das habe Haupt-
gefreiter Br. ihm auch zugesichert. Weitere Bilder ha-
be er auf der Stube des Hauptgefreiten Br. nicht ge-
sehen. Er könne aber nicht ausschließen, daß dieser 
zwischendurch seine Stube immer mal wieder umge-
räumt habe. 

Zu der Müllbeseitigungsaktion des Hauptgefreiten 
Br. sei es seiner Auffassung nach gekommen, weil er 
ihn eines Tages aufgefordert habe, die Unordnung 
auf seiner Stube sofort abzustellen. Er selbst habe 
den Hauptgefreiten Br. anschließend dabei beobach-
tet, wie er einen vollen Müllbeutel aus der Kompanie 
herausgezerrt habe. 

Zur Beförderung des Hauptgefreiten Br. zum 
„Sturmbannführer" hat der Gefreite Wiegmann aus-
gesagt, dieser Vorfall habe am 18. September 1997 
stattgefunden, als seine Einheit auf dem Truppen-
übungsplatz in Delmenhorst gewesen sei. Es sei der 
Geburtstag des Hauptgefreiten Br. gewesen. Zwi-
schen- 11 und 13 Uhr, nach Genuß von reichlich Alko-
hol und in Anwesenheit von Dienstgraden, habe die-
ser Vorfall stattgefunden. 

Zur Rekrutenabschlußfeier am 17. Dezember 1997 
hat Gefreiter Wiegmann ausgesagt, die an der Feier 
beteiligten Soldaten seien Angehörige seines Zuges 
aus der 5. Kompanie gewesen. Er sei sich sicher, daß 
die Soldaten keine Parolen gerufen hätten. Die Aus-
sagen des Gefreiten K. in der Presse halte er für ei-
nen Racheakt gegen den Kompaniechef wegen einer 
Disziplinarmaßnahme. 

Hauptmann Wiese hat zu diesem Vorfall bekundet, 
er habe an dem Morgen nach der Feier um 9 Uhr den 
Keller in Augenschein genommen. Der Keller sei auf-
geräumt gewesen und nirgendwo seien Sachbeschä-
digungen zu erkennen gewesen. Ihm seien keine be-
sonderen Vorkommnisse gemeldet worden. Erst die 
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Vernehmungen durch Brigadegeneral Riechmann 
hätten ergeben, daß bei dieser Feier Silvesterknall-
körper gezündet worden seien. Dafür sei der betref-
fende Soldat bestraft worden. Es sei ein Einzelfall ge-
wesen, daß bei einer Feier Knallkörper gezündet 
worden seien. Daß Bierflaschen bei dieser Feier zer-
trümmert worden seien, sei ihm nicht gemeldet wor-
den. Er betrachte dies auch nicht als Dienstvergehen 
oder sonstiges streng zu ahndendes Vergehen. Er ha-
be später erfahren, daß die Bierflaschen gezielt in 
eine Ecke geworfen worden seien in einem betonier-
ten und in keiner Weise ausgeschmückten Keller. 
Am nächsten Morgen sei a lles sauber gewesen. Er 
könne auch kein generelles Disziplinproblem erken-
nen, selbst wenn bei dieser Feier übertrieben worden 
sei. Für ihn sei dies kein Anlaß, an seiner Dienstauf-
sicht zu zweifeln. Er könne nicht rund um die Uhr in 
der Kompanie sein. 

Hauptfeldwebel Elter hat hierzu ausgeführt, für die 
als Zugabend geplante Feier sei ein Dienstplan er-
stellt worden. Der Zugführer habe diesen Abend 
beim Kompaniechef beantragt. Anlaß sei der bevor-
stehende Wechsel der Soldaten in eine andere Kom-
panie gewesen. Der für die Veranstaltung vorgese-
hene Kellerraum sei für diese Veranstaltung herge-
richtet und anschließend wieder sauber gemacht 
worden. Über den Ablauf und die Vorfälle auf der 
Feier am 17. Dezember 1997 habe er keine eigene 
Kenntnis. Es sei weder dem Kompaniechef noch ihm 
gemeldet worden, daß der Abend ausgeartet sei. Bei-
de seien davon ausgegangen, daß die Soldaten bei 
ein paar Bier zusammengesessen hätten. 

Major Grube hat zu diesem Vorfall ergänzt, bei der 
Feier hätten Soldaten unter Beteiligung eines Unter-
offiziers in der benachbarten Instandsetzungskompa-
nie einen Tannenbaum beschädigt, indem sie Teile 
der Lichterkette abmontiert hätten. Es habe keine 
bewußte Körperverletzung eines Soldaten stattge-
funden. Sachbeschädigungen bei derartigen Feiern 
seien nicht üblich. Es gebe keine Feiern, die in Van-
dalismus ausarteten. 

Zu den angeblichen rassistischen Äußerungen eines 
Ausbilders während einer Schießausbildung hat 
Hauptmann Wiese ausgesagt, er wisse nichts von 
Aussagen, die im Zusammenhang mit Juden ge-
macht worden seien. Er hielte das für einen ge-
schmacklosen Motivationsversuch. 

Richtig sei, daß die Soldaten immer darauf hingewie-
sen würden, daß Schießen keine sportliche Veran-
staltung sei und Waffen kein Spielzeug. Vielmehr 
würden die Soldaten immer wieder daraufhin gewie-
sen, daß zum Auftrag der Soldaten gehören könne, 
auch auf Menschen zu schießen. 

Hauptmann Wiese hat desweiteren vor dem Untersu-
chungsausschuß Auskunft zu einem T-Shirt mit ver-
mutetem rassistischem Aufdruck gegeben. Dieses T-
Shirt  habe er bei einer Übung in den USA gekauft. 
Darauf seien drei Geistermännchen aus dem Jugend-
film „Ghostbusters" abgebildet gewesen. Darauf ha-
be auch der Text: „Ghostbuster-gang from the hood" 
gestanden. Der Text sei definitiv nicht rechtsradikal. 
Kein Angehöriger seiner Kompanie habe ihm gegen-
über dieses T-Shirt  beanstandet. Hätte er geahnt, wo-

zu der Abdruck der Ghostbuster-Männchen führen 
werde, hätte er dieses T-Shirt  nicht getragen. 

Brigadegeneral Riechmann hat hierzu erklärt, das Er-
gebnis seiner Ermittlungen sei nicht eindeutig. Der 
Vorwurf lasse sich nicht bestätigen. Es habe viele 
Versionen zu dem Text des T-Shirts gegeben. 

II. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zum 
Rechtsextremismus 

1. Rechtsextremistische Tendenzen am Standort Varel und in 
der Falschirmjägertruppe; Maßnahmen der Truppe 

Oberstleutnant Krauss hat zu den Erkenntnissen des 
MAD über rechtsextremistische Tendenzen am 
Standort Varel vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgeführt, es seien seitens des MAD keine Beson-
derheiten erkannt worden. In den anderen drei Fall-
schirmjägerbataillonen seines Zuständigkeitsberei-
ches seien mehr Vorkommnisse aufgenommen wor-
den. Zum Zeitpunkt seiner Vernehmung bearbeite 
die MAD-Stelle 22 in Wilhelmshaven 41 personenbe-
zogene Operationen im Rahmen der Extremismusab-
wehr; gemeldet seien 46 Sachverhaltsfeststellungen 
im Bereich der Extremismusabwehr. Eingestufte 
Rechtsextremisten gebe es zur Zeit neun in seinem 
Dienstbereich. Insgesamt bearbeite die MAD-Dienst-
stelle 13 laufende Operationen, davon 6 in Varel. 
Auffällig geworden sei von insgesamt 34 000 Bundes-
wehrangehörigen seines Dienstbereichs ein sehr ge-
ringer Prozentsatz an Zeitsoldaten und ein hoher von 
Grundwehrdienstleistenden; in der Dienstgradgrup-
pe der Offiziere sei ihm kein Fall bekannt, bei den 
Unteroffizieren einige. 

Major Grube hat zu Erkenntnissen der Bataillonsfüh-
rung über rechtsextremistische Vorfälle im Vorfeld 
der vom Gefreiten K. aufgestellten Behauptungen 
vor dem Untersuchungsausschuß erklärt, es seien 
keine derartigen Vorfälle bekannt geworden. Der 
MAD habe in der Vergangenheit zahlreiche Fälle 
überprüft, die aber nicht im Zusammenhang mit den 
von K. erhobenen Vorwürfen gestanden hätten. Der 
Bataillonskommandeur habe einen Bataillonsbefehl, 
den er nicht erst aufgrund der Medienberichte über 
Rechtsradikalismus, sondern bereits früher aufgrund 
eigener Erkenntnisse für notwendig erachtet habe, 
erlassen. 

Zu diesem Bataillonsbefehl vom 21. Mai 1997 
(„Menschenunwürdiges oder verfassungsfeindliches 
Verhalten") hat Brigadegeneral Riechmann ausge-
führt, er sei eine direkte Folge der Absicherungsbe-
ratung des MAD vom 15. Mai 1997 gewesen. Der 
MAD habe den Bataillonskommandeur darüber in-
formiert, daß rechtsextremistische Lieder von einem 
Tonträger gespielt worden seien. Daraufhin habe der 
Bataillonskommandeur Aufklärung bet rieben. Dazu 
habe er auch eine Anlage zum Befehl gemacht, in 
der er rechtsradikale und rechtsextremistische Sym-
bole und Liedgut aufgeführt habe. Der Kommandeur 
sei zu dem Schluß gekommen, daß rechtsextremisti-
sche Tendenzen in seinem Batai llon nicht geduldet 
werden könnten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber 
keine solche Tendenzen bekannt seien. Er selbst sei 
bei seinen Ermittlungen zu dem Ergebnis gekom- 
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men, daß dieser Befehl allen bekannt sei. Dies werde 
von keinem bestritten. 

Major Grube hat hierzu ergänzt, Anlaß für diesen Be-
fehl sei der Fund von Zeitungen in den Toilettenräu-
men des Offizierheims gewesen. Daraufhin habe der 
Bataillonskommandeur das Batai llon während des 
Sprungdienstes antreten lassen, auf den Fund hinge-
wiesen und seine Auffassung dazu bekanntgegeben. 
Die Konsequenz sei dann dieser Befehl und der Ver-
schluß des Offizierheims mit einer ausschließlichen 
Zutrittsmöglichkeit für Soldaten des Batai llons gewe-
sen. Danach seien diese Vorfälle nicht mehr aufgetre-
ten. 

Anlaß für die Wortwahl des Kommandeurs sei es ge-
wesen, daß rechtsradikales Verhalten zu dieser Zeit 
ein aktuelles Thema gewesen sei, und die Bataillons-
führung habe alles unternehmen wollen, im eigenen 
Bereich derartiges Verhalten zu verhindern. Anlaß 
seien keinesfalls serienmäßige Vorfälle im Standort 
Varel. Die Umsetzung dieses Befehls sei regelmäßig 
durch Belehrungen beim Antreten des Batai llons und 
Weiterbildungen mit den Soldaten erfolgt. Letztlich 
sei dieses Thema auch immer wieder bei den Gesprä-
chen des Kommandeurs mit den Kompaniechefs und 
Offizieren angesprochen worden. Dadurch sei be-
wußt gemacht worden, daß das Batai llon gegen 
eventuell  aufkommenden Rechtsextremismus von 
Grunde auf arbeiten müsse. 

Der Befehl sei an alle Kompanien verteilt worden bis 
hinunter auf die unterste Ebene. Do rt  habe er ausge-
hangen und sei als Grundlage für die Belehrungen 
genommen worden. Die Umsetzung in den Kompa-
nien selbst sei von Kompaniechef zu Kompaniechef 
unterschiedlich. Das sei nicht befohlen worden. Der 
Befehl habe damit die Grundlage für den Unterricht 
in politischer Bildung oder der aktuellen Stunde sein 
können. 

Zum Rechtsextremismus im Fallschirmjägerbatail-
lon 313 hat Gefreiter Wiegmann erklärt, er habe im 
täglichen Umgang mit vorgesetzten Unteroffizieren 
wiederholt Tendenzen zu Wehrmachtsgedankengut 
erkannt. So sei im Geländedienst der Zuggefechts-
stand als „Wolfsschanze" und der Ausguck als „Ad-
lerhorst" bezeichnet worden, Soldaten hätten sich im 
angetrunkenen Zustand zum „Obersturmbannfüh-
rer" befördert. Anläßlich eines Feierlichen Gelöbnis 
sei für das ganze Batai llon das Antreten mit gestreck-
ten, langen Fingern  befohlen worden. 

Major Grube hat zur Grundstellung der Soldaten im 
Fallschirmjägerbataillon 313 ausgesagt, es sei bei 
keiner Veranstaltung befohlen worden, mit „Finger 
lang" anzutreten. Es werde im Batai llon die „demo-
kratische Faust" ausgebildet und die Füße stünden 
im 90 Grad Winkel. Er unterstelle aber auch keinem, 
der mit „Finger lang" antrete, eine rechtsradikale 
Gesinnung. Er wisse, daß dies auch die Antreteform 
des Wachbataillons des Bundesministeriums der Ver-
teidigung sei. 

Gefreiter Wiegmann hat weiter ausgeführt: In den 
Grundausbildungssechstalen der 5. Kompanie vor, 
während und nach seiner eigenen Grundausbildung 
habe die Stammparole nach 0.00 Uhr immer „Alpha 

Hotel" für Adolf Hitler geheißen und heiße noch jetzt 
so. Er wisse jedoch nicht, ob diese Parole auch in den 
anderen Zügen der 5. Kompanie gebräuchlich sei. 
Die Parolen und Bezeichnungen hätten unterschwel-
lig dieses Gedankengut eingeführt. Man müsse sich 
in der Geschichte auskennen, um die Verbindung 
nachvollziehen zu können. Er sei sich sicher, daß die 
Oberfeldwebel und Stabsunteroffiziere gewußt hät-
ten, was sich hinter diesen Begriffen verberge, die 
meisten Wehrpflichtigen hingegen nicht. 

Es sei ihnen auch immer wieder gesagt worden: „Ein 
deutscher Fallschirmjäger ist nur stramm und 
deutsch und hat zu dienen. Wir sind fähig, zu kämp-
fen. 

Obwohl er selbst do rt  nicht gekauft habe und es nicht 
gesehen habe, wisse er, daß bis zum Zeitpunkt der 
Überprüfung durch den Militärischen Abschirm-
dienst in der Kantine des Fallschirmjägerbataillons 
Kassetten und CDs sowie Liedertexte und Lieder in 
altdeutscher Schrift verkauft worden seien. Die Lie-
dertexte habe er zum Teil selber gesehen, sie hätten 
auch die in der Bundeswehr verbotene 3. Strophe des 
Liedes „Rot scheint die Sonne" enthalten. Die Zehn 
Gebote der Fallschirmjäger in altdeutscher Schrift 
habe er selber nicht gesehen. Namensschilder auf 
Flecktarn-Anzügen der Ausbilder seien anfangs in 
altdeutscher Schrift geschrieben gewesen. Im Unter-
richt sei statt des angekündigten Ausbildung zum 
Thema Spähtrupp der Film „Steiner - Das Eiserne 
Kreuz" vorgeführt worden. 

Er führte weiter aus, Tendenzen zu Wehrmachtsge-
dankengut habe er vereinzelt bei ein paar Soldaten 
beobachtet, keinesfalls im ganzen Batai llon wie spä-
ter von der Presse dargestellt. Nach seiner Beobach-
tung handele es sich um einen Kern von fünf Solda-
ten. 

Zu dem Verkaufsangebot einer im Mannschaftsheim 
von einem Zivilisten betriebenen Kantine hat Major 
Grube erklärt, do rt  habe es eine CD mit Fallschirmjä-
gerliedern käuflich zu erwerben gegeben. Auf die-
sem Tonträger habe sich auch das Lied „Rot scheint 
die Sonne" mit allen drei Strophen befunden. Er ha-
be daraufhin mit dem Kantinenwirt gesprochen und 
ihm klargemacht, daß dieses Lied in der Bundeswehr 
nicht so gesungen werden dürfe. Der Kantinenwirt 
habe dies nicht gewußt, weil es sich um eine frei ver-
käufliche CD gehandelt habe. Um zweifelsfrei auszu-
schließen, daß diese CD auch genutzt werde, habe er 
den Verkauf einstellen lassen. Der Kantinenwirt habe 
die ihm noch verbliebenen CD's zurückgegeben. 
Daß dort  die Zehn Gebote für Fallschirmjäger ver-
kauft worden seien, wisse er nicht. 

Hauptmann Wiese hat zu dem Verkaufsangebot der 
Kantine in Varel vor dem Untersuchungsausschuß er-
klärt, er sei in diesem Shop noch nicht gewesen und 
wisse nicht, was do rt  verkauft werde. Es sei der La-
den, in dem die Rekruten für ihren täglichen Bedarf 
einkaufen könnten. Er habe keinen Anlaß, do rt  ein-
zukaufen. Zu der in seiner Kompanie gehörten Musik 
hat Hauptmann Wiese ausgesagt, er habe keine Er-
kenntnisse darüber, daß ein Soldat Musik mit rechts-
radikalen oder rechtsextremistischen Texten höre. 
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Nicht bestätigen könne er, Gefreiter Wiegmann, daß 
in seiner Einheit „Sieg Heil" oder „Heil Hitler" geru-
fen worden sei. Der Kompaniechef habe die Einheit 
darüber belehrt, daß er dera rtiges Verhalten absolut 
nicht dulde, auch nicht im Spaß. In seiner Kompanie 
sei mit allem, was mit Rechtsextremismus in Zusam-
menhang gestanden habe, sehr sorgfältig umgegan-
gen worden. 

Er habe auch nicht feststellen können, daß sich inner-
halb der Kaserne ein Gruppe von Soldaten auf ein 
gemeinsames rechtsradikales Gedankengut verstän-
digt habe oder aus der Kaserne heraus zu anderen 
Organisationen Kontakt aufgenommen habe. Es ha-
be auch keine Versuche gegeben, andere Kamera-
den für diese Gesinnung anzuwerben. Das Vorhan-
densein einer „braunen Subkultur" könne er nicht 
bestätigen. 

Bilder, Fotos und Poster aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges als Wandschmuck in den Stuben seien 
ihm nicht aufgefallen. Es habe keinerlei den Zweiten 
Weltkrieg oder die Nazi-Zeit verherrlichende Bilder 
gegeben. 

Nicht bestätigen könne er weiter, daß Ausbilder eine 
Sprache gebraucht hätten, die bezogen auf rechtsex-
tremistisches Gedankengut als Ausdruck einer be-
stimmten Herrschaftsform einzuordnen sei. 

Obergefreiter Laband hat die Aussagen des Gefrei-
ten Wiegmann zur Bezeichnung des Gefechtsstandes 
und der Parole bestätigt. 

Hauptmann Wiese hat erklärt, ihm seien Begriffe wie 
„Adlerhorst" oder „Wolfsschanze" nicht bekannt. 
Dies seien keine offiziell benutzten Begriffe der Aus-
bilder, die er im Rahmen der von ihm geführten 
Dienstaufsicht gehört habe. Sollte das der Wahrheit 
entsprechen, halte er dies für absolut verwerflich. 
Aber auch die Untersuchung des Brigadegenerals 
Riechmann habe dies nicht bestätigt. 

Gefreiter Wiegmann hat weiter ausgesagt, auf dem 
Dienstzimmer seines Kompaniechefs habe in einem 
Holzrahmen auf der linken Seite über der Tür zum 
Kompaniefeldwebel ein Text gehangen, der begon-
nen habe mit „Deutsch sein, heißt ...". Den weiteren 
Text habe er nicht gelesen. 

Hauptmann Wiese hat hierzu vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgeführt, die Behauptung des 
Gefreiten Wiegmann sei falsch. Vielmehr habe er in 
einem Geschäft in Varel Tassen mit Kompaniewap-
pen für die Kompanie gekauft. Als Werbegeschenk 
habe er ein Pergament im DIN-A-5-Format erhalten, 
auf dem ein altes Gedicht mit dem Datum 1831 abge-
druckt gewesen sei. Er habe dann die Tassen auf sei-
nem Dienstzimmer an die Soldaten verteilt und habe 
das Pergament auf dem Sofa abgelegt. Der Wortlaut 
habe seiner Erinnerung nach gelautet: „Deutsch sein 
heißt gut sein, treu sein und kämpfen für Freiheit, 
Recht und Wahrheit" . Er selbst erachte den Inhalt 
des Gedichts nicht als rechtsradikal. Er habe es auch 
nicht als Wandschmuck aufgehängt, sondern es habe 
ein paar Tage auf dem Sofa gelegen, bevor es ver-
mutlich in den Müll gepackt worden sei, weil er ge-
nug Wandschmuck habe. 

Brigadegeneral Riechmann hat hierzu ausgesagt, 
daß Textblatt sei die Beigabe bei einer Bestellung 
von Kaffeetassen gewesen und habe auf einem Sofa 
gelegen. Der Text stamme aus der Zeit um die Jahr-
hundertwende. Es seien sich alle darüber klar gewe-
sen, daß das Blatt nicht do rt  habe liegen bleiben kön-
nen. Es sei dann sofort entfernt worden. 

Obergefreiter Laband hat zu den rechtsradikalen 
Anzeichen in der 5. Kompanie ausgesagt, aus den 
täglichen Äußerungen einzelner Vorgesetzter habe 
er deren rechtsextreme Geisteshaltung erkennen 
können. Das äußere Erscheinungsbild einiger vorge-
setzter Unteroffiziere in der Freizeit mit Kampfstie-
feln und kurzgeschorenen Haaren sei zwar kein Kri-
terium zur Beurteilung, habe aber auch Hinweise auf 
deren rechtsradikales Gedankengut gegeben. Des-
halb sei er über die Beteiligung einiger Soldaten an 
den bekanntgewordenen Vorfällen nicht überrascht 
gewesen. Er wisse, daß man nicht durch Äußerlich-
keiten auf irgendwelche Gruppenzugehörigkeit 
schließen dürfe; wenn aber verschiedene Anzeichen 
zusammenkämen, dann ergebe das ein bestimmtes 
Bild, das auch von seinen Kameraden geteilt worden 
sei. In der 5. Kompanie habe es sich dabei um zirka 
sieben Ausbilder gehandelt, nicht aber um Rekruten 
oder Offiziere. Diese Ausbilder hätten eine Clique 
gebildet, die des öfteren auch außerhalb der Kaserne 
aufgefallen sei. Keinesfalls beziehe sich das aber auf 
das gesamte Batai llon. In seiner jetzigen Kompanie 
[2. Kompanie] gebe es keine vergleichbaren Ausbil-
der und Unteroffiziere. 

Zur Integration derjenigen Ausbilder der 5. Kompa-
nie, bei denen er Anzeichen einer rechtsradikalen 
Gesinnung feststelle, hat Obergefreiter Laband aus-
geführt, von den anderen Unteroffizieren seien sie 
akzeptiert worden, sie seien keine Randgruppe ge-
wesen oder ausgelacht worden. Die Rekruten hätten 
diese Ausbilder nicht akzeptiert, weil sie durch ihre 
straffe Ausbildung und ihren Umgangston zu negati-
ven Erlebnissen beigetragen hätten. Bei einigen Re-
kruten hätte das Beispiel dieser Ausbilder zur Nach-
ahmung geführt. Einige der Rekruten hätten auch 
mit „Saufgelagen" angefangen und sich ähnlich wie 
die Unteroffiziere verhalten. Das seien aber Kamera-
den gewesen, von denen er vermute, daß sie entspre-
chende Neigungen bereits mit in den Grundwehr-
dienst eingebracht hätten. Insgesamt habe es sich 
aber um eine Größenordnung von nicht einmal zehn 
Prozent der Rekruten gehandelt. Insgesamt werde in 
dem gesamten Verband die 5. Kompanie als rechtsra-
dikal bezeichnet. Diesem Urteil könne er sich nicht 
anschließen, weil damit auch die Nichtbetroffenen 
bezeichnet würden. Er sei der Auffassung, mit dieser 
Bezeichnung der 5. Kompanie werde herumge-
scherzt. Das Thema werde nicht richtig ernst genom-
men. Über den Kreis der 5. Kompanie hinaus seien 
ihm mehrere längerdienende Mannschaftsdienstgra-
de bekannt, bei denen es rechtsradikale Auffälligkei-
ten gebe. Das seien vor allem diejenigen, die sich zu 
einer längeren Dienstzeit verpflichteten. Insgesamt 
schätze er deren Anteil auf 10 Prozent einer Kompa-
nie. 

Brigadegeneral Riechmann hat über seine Erkennt

-

nisse zu einer rechtsextremistischen Subkultur aus- 
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gesagt, auch wenn vereinzelt Soldaten Berührungen 
mit der rechtsradikalen Szene hätten, habe er eine 
Subkultur in der Bundeswehr und sich entwickelnde 
Strukturen nicht festgestellt. Jetzt neu auftauchende 
Vorfälle seien möglicherweise in einer A rt  Trotzreak-
tion der Soldaten begründet. Das Batai llon habe es 
dann schwer, den Vorwurf des Rechtsextremismus zu 
entkräften. 

Dazu hat Major Grube ergänzt, auch durch eine noch 
stärkere Überwachung ließen sich solche Reaktionen 
für die Zukunft nicht völlig ausschließen. Es bleibe 
nichts anderes übrig, als jedem Gerücht nachzuge-
hen, aufzuklären und dies dann schnell richtig zu 
stellen. Andernfalls könne es dazu kommen, daß der 
eine oder andere Soldat ein Gerücht verbreite und 
der Eindruck der Realität entstehe. Major Grube hat 
weiter ausgeführt, zur Zeit bemühe sich die Truppe 
penibel darum, jeden erkannten Verdacht in diesem 
Zusammenhang zu melden. Dabei sei teilweise schon 
übertrieben worden. 

Zum Vorwurf des Rechtsextremismus in seiner Kom-
panie hat Hauptmann Wiese ausgesagt, zweifelsfrei 
sei geklärt, daß die Kompanie kein „braunes Korps" 
sei. Ihm seien auch keine Soldaten, die dem Rechts-
extremismus zuneigten, aufgefallen; dafür habe es 
keine Anhaltspunkte gegeben. Die Einschätzung ei-
nes Kompanieangehörigen, 10 Prozent seiner Kame-
raden hätten rechtsextremistisches Gedankengut, 
halte er für rein subjektiv und falsch. Wegen des Auf-
findens des Militaria-Kataloges habe er zwar die Stu-
bennachbarn vernommen, aber keine Anhaltspunkte 
gewinnen können. Dies sei der einzige Vorfall gewe-
sen, der in seiner Kompanie im Zusammenhang mit 
Rechtsextremismus stehe. Er habe keinen Anlaß ge-
habt, Kompaniedurchsuchungen mit richterlichen 
Durchsuchungsbefehlen durchzuführen. 

Zu den in der Presse vermuteten rechtsradikalen 
Strukturen in der 5. Kompanie hat Hauptmann Wiese 
erklärt, das Ergebnis der bisher in der Kompanie ge-
führten Untersuchung zeige, daß es keine irgendwie 
gearteten rechtsradikalen Strukturen gebe. Den Be-
griff „rechtsradikale Subkultur" halte er für seinen 
Verantwortungsbereich für unangemessen. Dafür ha-
be er in seinem Verantwortungsbereich keine Indi-
zien finden können. Im Gegenteil hätten sich die 
Kompanieangehörigen negativ zu den vom STERN 
in Altenstadt aufgedeckten Vorkommnissen geäu-
ßert . 

Auch die Bezeichnung „braune Nischen" halte er für 
unangemessen. Das würde bedeuten, daß Soldaten 
bei der Bundeswehr die Gelegenheit erhielten, sich 
zu organisieren, ohne daß das auffiele. Das halte er 
nicht für möglich. Er sei sich vielmehr sicher, daß es 
für einen Rechtsradikalen in der Bundeswehr fru-
strierend sei, weil er sich in einem Bereich befinde, 
wo sehr sensibel auf derartiges Denken und Handeln 
reagiert  werde. Er sehe auch keinen strukturellen 
Zusammenhang zwischen den bekanntgewordenen 
Dienstvergehen und Verstößen gegen die Grund-
sätze der Inneren Führung. Es gebe jedoch keine 
Möglichkeit, bei allen Rekruten das bisher Ver-
säumte aufzuarbeiten. Er sei sich sicher, daß den jun-
gen Rekruten eine dera rtige Gesinnung nicht in der 

Bundeswehr vermittelt werde. Er sei sich ebenfa lls si-
cher, daß diejenigen, die rechtsextrem denken wür-
den, auch wüßten, daß in der Bundeswehr kein Platz 
für sie sei und sie mit hohen Strafen zu rechnen hät-
ten. Deshalb benähmen sie sich auch völlig unauffäl-
lig. Hauptmann Wiese hat weiter ausgeführt, ihm sei-
en in der Kompanie auch keine ausländerfeindlichen 
Sprüche aufgefallen. Es gebe zudem in der Kompa-
nie viele Soldaten, die aufgrund der Herkunft naher 
Verwandter bei diesem Thema sensibel reagie rt  hät-
ten, wenn sie diese Tendenzen festgestellt hätten. 

Major Grube hat hierzu ergänzt, Ergebnis der zahl-
reichen Vernehmungen sei es auch gewesen, daß es 
im Bataillon kein Klima der Ausländerfeindlichkeit 
gegeben habe, es sei eher das Gegenteil der Fa ll . 

Hauptfeldwebel Elter hat bekundet, es habe keine 
rechtsradikalen Tendenzen in der 5. Kompanie gege-
ben. Nach den Vorfällen in Schneeberg und Ham-
melburg habe der Kompaniechef Hauptmann Wiese 
die Unterführer dafür sensibilisiert, auf Anzeichen 
von Rechtsradikalismus zu achten und sie sofort zu 
melden. Gemeldet worden sei nichts und ihm sei 
auch in Gesprächen mit den Soldaten nichts aufge-
fallen. 

Mit dem Gefreiten K. habe er während langer Dienst-
stunden im Familienbetreuungszentrum zusammen-
gearbeitet. Dieser habe ihm auch nichts über rechts-
radikale Vorfälle mitgeteilt. Vorfälle, die abends im 
Nachtdienst geschähen, erführe die Kompaniefüh-
rung ohne eine Meldung nicht. 

Hauptmann Wiese hat zur Umsetzung des Befehls 
des Bataillonskommandeurs vom 21. Mai 1997 aus-
gesagt, er habe für seine Dienstaufsicht keinen ver-
stärkten Handlungsbedarf gesehen, da er ohnehin 
immer auf den Wandschmuck und die Gesinnung 
der Unteroffiziere achte. In seiner Kompanie habe es 
auch keine latente Tendenz zu rechtem Gedanken-
gut gegeben. Zur Vorgeschichte dieses Befehls sei 
ihm bekannt, daß im Offizierheim rechtsradikale Zei-
tungen gefunden worden seien. Er selbst habe seine 
Soldaten mehrfach belehrt, daß jedwede extremisti-
sche Zeitung in Bundeswehrliegenschaften nichts zu 
suchen habe. Auch ohne den Bataillonsbefehl habe 
er gewußt, wann er bei dem Auftauchen von Indizien 
für rechtsextremistisches Gedankengut habe eingrei-
fen müssen. 

Hauptfeldwebel Elter hat zur Umsetzung des Batail-
lonbefehls ausgesagt, für seine Kompanie sei der Be-
fehl des Bataillonskommandeurs nicht notwendig ge-
wesen, weil rechtsextremistisches Verhalten oder 
verfassungsfeindliches Verhalten von den Unteroffi-
zieren abgelehnt werde und man über solche Dinge 
auch spreche. Die Unteroffiziere stünden zur Demo-
kratie. Der Befehl sei als präventive Dokumentation 
des Kommandeurs verstanden worden „Achtung, bei 
mir im Bataillon will  ich solche Vorkommnisse nicht 
haben, und wenn solche Vorkommnisse vorkommen, 
werde ich dann mit aller Macht dagegen einschrei-
ten" . 

Zu rechtsextremistischen Tendenzen in der Fall

-

schirmjägertruppe hat Generalmajor Löw ausge

-

führt, schon bevor rechtsextremistische Vorfälle in 
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der Bundeswehr in der Öffentlichkeit bekannt ge-
worden seien, habe sich die Führung des Komman-
dos Luftbewegliche Kräfte/4. Division mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob die von den Fallschirmjägern 
gepflegten Tugenden Mut, Entschlossenheit, Tat-
kraft, Treue, Kameradschaft, Disziplin und Ordnung 
im pervertierten ideologisie rten Maß Anziehungs-
kraft auf Rechtsextreme ausüben könnten. Dagegen 
habe die Führung im Rahmen der politischen Bil-
dung vorgehen wollen. Er habe keine tatsächlichen 
Hinweise, sondern nur die Vermutung, daß es 
Rechtsradikale verstärkt zu den Fallschirmjägern zie-
he. 

Zu einer möglichen Anziehungskraft der Luftlande-
truppe für rechtsextreme Kräfte hat Brigadegeneral 
Riechmann ausgesagt, er sehe die Möglichkeit, daß 
die Fallschirmjäger wegen der Disziplin und hohen 
Einsatzbereitschaft und des Gefühls, besser zu sein 
als andere, eine besondere Anziehungskraft ausüb-
ten. Die Divisionsführung sei bemüht, diesen Bestre-
bungen entgegenzuwirken. Dazu habe es für die 
Verbände klare Auflagen gegeben. Er sei nicht der 
Auffassung, daß im täglichen Dienst eine Entwick-
lung zum Rechtsextremismus spürbar sei. Er sehe die 
Möglichkeit eines Gefahrenzusammenhangs zwi-
schen menschenunwürdigem und rechtsextremisti-
schem Verhalten. Es könne do rt , wo gegen die Men-
schenwürde verstoßen werde - zumindest tenden-
ziell - auch Rechtsextremismus vermutet werden. In 
den von ihm untersuchten Fällen könne er dies je-
doch ausschließen. 

Zu Gegenmaßnahmen gegen rechtsradikales und 
rechtsextremistisches Gedankengut hat Brigadege-
neral Riechmann erklärt, die Truppe sei nun sehr 
sensibilisiert. Er sei der Auffassung, daß dera rtiges 
Verhalten jetzt rechtzeitig gemeldet werde. 

Zur Anziehungskraft der Fallschirmjägertruppe für 
Rechtsradikale und Rechtsextremisten hat Oberst-
leutnant Krauss vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgeführt, es sei festzustellen, daß junge Männer, 
die für rechtsextreme Gedanken anfällig seien, in 
den Bereich der Fallschirmjäger strebten. Die beson-
dere Anziehungskraft beruhe darauf, hier besonde-
ren Mut beweisen zu können und damit einen höher-
wertigen Dienst zu leisten. Anziehungskraft zeige 
auch die Kameradschaft, das Gruppengefühl und die 
Anerkennung. Anhaltspunkte dafür, daß die Fall-
schirmjägertruppe dafür einen besonderen Anreiz 
außerhalb der dienstlichen Erfordernisse biete, habe 
er nicht. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, 
daß es Bestrebungen rechtsextrem oder -radikal den-
kender Soldaten gäbe, an Auslandseinsätzen teilzu-
nehmen. Im Gegenteil sei die Grundeinstellung der 
Rechtsextremisten, daß sie eine Führung der Bundes-
wehr durch ausländische Streitkräfte oder ausländi-
sche Kommandeure nicht guthießen. Am liebsten sei 
ihnen eine eigene deutsche Armee. 

Bei vielen jungen Leuten mit rechtsextremistischem 
Gedankengut handele es sich um solche, die aus un-
günstigen Familienverhältnissen stammten. Der 
Dienst bei der Bundeswehr biete ihnen auch die 
Möglichkeit einer Bestätigung. Zum großen Teil kä-
men sie aus den neuen Bundesländern und hätten ih-

re Opposition gegen den ehemaligen DDR-Staat 
durch ihre Kleidung und ihre Prägung in Richtung 
Rechtsextremismus gezeigt. Zu DDR-Zeiten hätten 
sich viele näher mit dem Rechtsextremismus beschäf-
tigt als in den alten Bundesländern. Dadurch sei eine 
stärkere Identifizierung mit dem Neonazismus spür-
bar. Das Gedankengut werde in den neuen Bundes-
ländern durch Vorgänger und Ältere in den Cliquen 
weitergetragen. Dagegen besäßen viele westliche 
Extremisten nur sehr oberflächliches Wissen. 

Problematisch sei die Erkennung derjenigen Solda-
ten mit rechtsextremistischem Gedankengut, die 
nicht durch ihr äußeres Erscheinungsbild auffielen. 
Diese gehörten im Dienst häufig zum ersten Lei-
stungsdrittel ihrer Einheit. Sie wollten möglichst lan-
ge in der Bundeswehr bleiben, um dort  führen zu ler-
nen und um später möglicherweise in einer Wehr-
sportgruppe eine Führungsrolle übernehmen zu 
können. Sie fielen nur dann auf, wenn sie gezielt von 
den Vorgesetzten oder bei einer Gelegenheit außer 
Dienst beobachtet worden seien. Da diese jungen 
Leute sehr stark Alkohol konsumierten, begingen sie 
im alkoholisierten Zustand auch Fehler, die zu ihrer 
Erkennung führten. Im Dienst unauffällig, würden 
sie in ihren Gruppen und Cliquen als Freizeitextremi-
sten tätig, wo sie dann Trinkgelage abhielten oder 
Gewalttaten gegen andere verübten. 

Nicht festgestellt worden sei bisher, daß es ein 
rechtsextremistisches Netzwerk oder eine Subkultur 
oder eine Unterwanderung der Bundeswehr gebe. 
Auch außerhalb der Bundeswehr sei das für den 
Standort Varel nicht bekannt. Er sehe keinen Grund 
für die Annahme, daß die Strukturen der Bundes-
wehr eine solche Entwicklung begünstigen könnten. 
Nach seiner Feststellung geschähe die rechtsextre-
mistische Tätigkeit meist außer Dienst und außerhalb 
der Kasernen. Das gewachsene Meldeverhalten der 
Truppe dürfe nicht vortäuschen, daß es in der Bun-
deswehr eine rechtsextremistische Gefahr gebe. 

Die Verherrlichung der Wehrmacht spiele als Erken-
nungs- und Unterscheidungskriterium für Rechtsex-
tremisten nur dort  eine Rolle, wo über die Gewalt 
hinaus auch politisch argumentiert werde. Die politi-
sche Motivation sei bei den gewaltbereiten Rechten 
sehr schwach ausgeprägt. Ihnen gehe es nur um ein 
gemeinsames Feindbild, das dem der Neonazis glei-
che. 

Er müsse feststellen, daß diejenigen, die die Wehr-
macht verherrlichten, ihr eigenes Soldatenbild auch 
selbst verwirklichten und höchste Ansprüche an sich 
stellten. Diese seien aber nicht immer Rechtsextremi-
sten. 

2. Maßnahmen des Militärischen Abschirmdienstes in Varel 

Am 16. April 1998 legte das Bundesministerium der 
Verteidigung auf Beschluß des Untersuchungsaus-
schusses einen Bericht des Präsidenten des Amtes 
für den Militärischen Abschirmdienst über MAD-Er-
kenntnisse zu rechtsextremistischen Tendenzen und 
Vorfällen im Fallschirmjägerbataillon 313 in Varel für 
die Zeit von 1994-1997 vor. 

Demnach seien durch den MAD seit dem 1. Januar 
1994 17 Nachrichtendienstliche Operationen mit 19 
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Verdachtspersonen zu rechtsextremistischen Ten-
denzen und Vorfällen geführt worden, zu denen ein 
Aktenrückhalt noch vorhanden sei. In 5 Fä llen habe 
der Verdacht ausgeräumt werden können, in 7 Fällen 
habe der Verdacht nicht ausgeräumt werden können 
und in 7 Fällen seien die Soldaten als Extremisten 
eingestuft worden. In allen 19 Fällen seien Offiziere 
nicht betroffen gewesen. 

Darüberhinaus seien 22 weitere Nachrichtendienstli-
che Operationen bearbeitet worden, bei denen die 
dazu entstandenen Akten aus datenschutzrechtli-
chen Gründen vernichtet worden seien. Die Vernich-
tung sei erforderlich gewesen, weil der Verdacht in 
diesen Fällen habe ausgeräumt werden können. Eine 
Aussage zur Anzahl der Verdachtspersonen, zum 
Status der rehabilitierten Verdachtspersonen sowie 
zum Sachverhalt könne nicht mehr gemacht werden. 
Außerdem habe es zwei Vorfälle gegeben, die zu 
MAD-Ermittlungen geführt haben, ohne daß ein Tä-
ter habe festgestellt werden können. 

Obergefreiter Laband hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß erklärt, er habe in seiner bisherigen Wehr-
dienstzeit zweimal gehört, daß der MAD die Kompa-
nie durchsucht habe. Kenntnis von Personenüberprü-
fungen habe er nicht. 

Major Grube hat zu Durchsuchungen des MAD in 
der Kaserne erklärt, daß diese nicht vorgesehen seien 
und es sie auch nicht gebe. Er halte das für ein Ge-
rücht. 

Hauptmann Wiese hat hierzu erklärt, angebliche 
MAD-Untersuchungen halte er für ein Gerücht. Er 
versuche, diesen Parolen, wo es möglich sei, entge-
genzuwirken. 

Er selbst habe keine Durchsuchung angekündigt. 
Wenn ein Anfangsverdacht gegen einen Soldaten 
bestehe, kämen Mitarbeiter des MAD zum Kompa-
niechef und teilten diesem den Verdacht mit. Er habe 
keine Kenntnis von einer systematischen Kontrolle 
der Kompanie oder der Kaserne. 

Hauptfeldwebel Elter hat ausgesagt, ès habe in der 
Kompanie keine Stubendurchgänge des MAD gege-
ben. Der MAD sei zum erstenmal am 27. Januar 1998 
in der Kompanie gewesen; ansonsten habe telefo-
nisch oder über den S 2-Offizier der B rigade Kontakt 
zum MAD bestanden. 

Oberstleutnant Krauss hat hierzu ausgeführt, Rechts-
grundlage der Tätigkeit des MAD sei das Sicherheits-
überprüfungsgesetz und das MAD-Gesetz. Beide sä-
hen keine exekutiven Maßnahmen des MAD vor. 
Der MAD sei zuständig für die Bearbeitung aktiver 
Soldaten und ziviler Mitarbeiter; für Reservisten, die 
keine Wehrübungen leisteten, habe der MAD keine 
Zuständigkeit. Der Verfassungsschutz habe bisher 
jedoch 20 Reservistenkameradschaften überprüft. 

Es gebe nach den Erkenntnissen des MAD sowohl 
Rechts- als auch Linksextremisten in der Truppe. In 
der Jahresspitze des Jahres 1997 habe es 157 festge-
stellte Rechtsextremisten in der Bundeswehr gege-
ben. Bei der Einstufung der Extremisten richte sich 
der MAD nach den in den Verfassungsschutzberich-
ten vorgegebenen Einstufungen. Allen Extremisten 

sei gemeinsam, daß sie die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung nicht achteten und daß sie eine 
Veränderung dieser Staatsform wünschten. Die Un-
terscheidung Extremist - Radikaler treffe er danach, 
ob jemand die freiheitlich demokratische Grundord-
nung mißachte oder nur Überlegungen zur Verände-
rung anstelle. 

Über die Zusammenarbeit der MAD-Stelle 22 mit 
den Bundeswehreinheiten in ihrem Dienstbereich 
hat Oberstleutnant Krauss ausgeführt, seit mehreren 
Jahren stehe der MAD der Truppe für Sicherheitsbe-
auftragten-Tagungen, für Offizier- und Unteroffizier-
weiterbildungen in den Bereichen personelle Sicher-
heit, Extremismusabwehr oder Spionageabwehr zur 
Verfügung. Das Angebot solcher Vorträge gebe es 
schon lange. Die Erkenntnisse der letzten Jahre hät-
ten aber dazu geführt, den MAD hier einzubinden 
und dies sei durch den Staatssekretär auch so ange-
wiesen worden. Er habe auf der Grundlage von Infor-
mationen der Länder- und Bundesverfassungsschutz-
behörden und des MAD-Amtes ein Informationskon-
zept für die Truppe ausgearbeitet und berate sie, um 
die Truppenführer zu informieren und zu warnen. 
Das mache er persönlich seit Dezember 1997 in die-
ser Form. 

Auf Anforderung der Truppe habe er auf Einladung 
der jeweiligen Kommandeure darüber hinaus in Offi-
zier- und Unteroffizierweiterbildungen auf B rigade-, 
Regiments- und Bataillonsebene die Erkenntnisse 
über den Rechtsextremismus dargestellt und darüber 
aufgeklärt, woran man mögliche Extremisten erken-
nen könne. Sein Vortragsangebot werde häufig 
wahrgenommen. Zusätzlich besuche er einmal im 
Jahr alle Kommandeure ab Regimentsebene auf-
wärts und führe eine persönliche Beratung durch. Im 
Mai 1997 habe der MAD eine besondere Einweisung 
für die Vorgesetzten am Standort Varel durchgeführt, 
deren Anlaß ein stärkeres Aufkommen gemeldeter 
Erkenntnisse im Bereich Varel und der Luftlandebri-
gade 31 gewesen sei. 

Auf Empfehlung des Präsidenten des MAD-Amtes 
habe er sich besonders um diejenigen Truppenteile 
bemüht, die besondere Aufträge hätten. Im Dezem-
ber 1997 habe er so in Varel auf einer Weiterbil-
dungsveranstaltung für Offiziere/Unteroffiziere vor-
getragen. Bei dieser Veranstaltung habe er keinen 
Anlaß gehabt, die Vorgesetzten in Varel auf eine be-
sondere Häufung rechtsextremistischer Vorfälle hin-
zuweisen. 

Er sehe gute Einwirkungsmöglichkeiten auf diejeni-
gen, die sich rechtsextremistisch oder rechtsradikal 
äußerten. Wenn rechtzeitig bekannt sei und die Vor-
gesetzten wüßten, wer Einsteiger und Trittbrettfahrer 
bei den Rechtsextremisten sei, könne man die jungen 
Leute davor bewahren. 

Oberstleutnant Rieger hat zur Zusammenarbeit des 
Fallschirmjägerbataillons 313 mit dem MAD ausge-
sagt, im Jahr 1997 habe es eine Besprechung mit 
dem MAD in der Brigade gegeben. Es habe dabei 
keinen Hinweis darauf gegeben, daß es in Varel eine 
besonders große Häufung von Soldaten mit rechtsra-
dikalem Hintergrund gebe. Insgesamt seien während 
seiner Dienstzeit im Bataillon 18 von 2000 Soldaten 
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unter Beobachtung des MAD gewesen. Die Reaktion 
im Bataillon sei gewesen, erst einmal nur zu beob-
achten und vor förderlichen Maßnahmen für den Sol-
daten bei der MAD-Stelle nach dem aktuellen Stand 
ihrer Erkenntnisse zu fragen. Im Dienst seien diese 
Soldaten nicht auffällig geworden. Auf seine Anfor-
derung habe ihm der MAD Informationsmaterial zur 
Verfügung gestellt, damit er die Vorgesetzten über 
rechtsextremistische Symbole informieren könne. 

Major Grube hat zur Zusammenarbeit zwischen 
MAD und dem Fallschirmjägerbataillon 313 ausge-
führt, der Vertreter des MAD halte eine sehr enge 
Verbindung zum Bataillon. Es werde versucht, die Er-
kenntnisse des MAD mit den eigenen abzugleichen. 
Dazu werde erst die Bataillonsführung und dann der 
Kompaniechef vom MAD informiert. Immer dann, 
wenn die Beförderung oder Weiterverpflichtung ei-
nes Soldaten anstehe, sei der MAD vorher zu befra-
gen. Zudem habe der MAD eine Weiterbildung im 
Bataillon veranstaltet, bei der der Bataillonsführung 
die Namen von sieben verdächtigten und beobachte-
ten Soldaten bekannt gemacht worden seien. Diese 
Soldaten seien der 2., 3. und 5. Kompanie zuzurech-
nen gewesen. 

Zur Arbeitsweise der MAD-Stelle 22 hat Oberstleut-
nant Krauss dargestellt, nach den von ihr durchge-
führten Ermittlungen würden die Erkenntnisse an 
das MAD-Amt abgegeben. Aus Anlaß einer Sicher-
heitsüberprüfung werde auch der Lebenslauf eines 
Soldaten überprüft. Stufe das MAD-Amt einen Sol-
daten als Rechtsextremisten ein, erhalte die MAD-
Stelle den Auftrag, den zuständigen Disziplinarvor-
gesetzten und den nächsthöheren darüber zu infor-
mieren; darüber hinaus werde die personalbearbei-
tende Dienststelle schriftlich informiert. In der Folge 
werde der Soldat durch die MAD-Stelle oder durch 
das MAD-Amt selbst überwacht. Alle Sachverhalte, 
die die MAD-Stelle 22 an das MAD-Amt melde, 
müsse sie aus Datenschutzgründen vernichten, so 
daß es keinen Rückhalt an Erkenntnissen bei ihr ge-
be. Mit dem Verfassungsschutz des Landes Bremen 
finde eine Zusammenarbeit statt. Die Zusammenar-
beit mit dem Verfassungsschutz Niedersachsens wür-
de durch das MAD-Amt in Köln geleitet. Der MAD 
habe, solange eine Person nicht Angehörige der Bun-
deswehr sei, kein Recht, Daten über ihn zu spei-
chern. 

Nicht zu den Aufgaben des MAD gehöre es, nachzu-
vollziehen, wie die Truppe mit den ihr gegebenen In-
formationen weiter verfahre. 

Durch eine stärkere Einbindung der MAD-Stellen 
durch das MAD-Amt habe die Bearbeitung von 
Rechtsextremismusvorgängen in der MAD-Stelle 22 
im August 1997 begonnen. Statistisch sei ein Anstei-
gen der gemeldeten Vorkommnisse mit extremisti-
schem Bezug festzustellen. Der Anteil des Meldeauf-
kommen aus der Truppe habe sich im letzten Quartal 
1997 auf circa 50 % aller Vorkommnisse zu rechtsex-
tremistischen Vorfällen gesteigert. Das könne seinen 
Grund aber auch in der erhöhten Sensibilität der Vor-
gesetzten haben. Die MAD-Stelle habe keine Mög-
lichkeit, die Glaubwürdigkeit eines Meldenden zu 
überprüfen. Denunziationen könne er nicht aus-

schließen. In Vorbereitung von Auslandseinsätzen 
bestehe mit den Kommandeuren Kontakt, wenn sich 
ein Beobachtungsfall in dem Kreis der für einen Aus-
landseinsatz zu berücksichtigenden Soldaten befin-
de. 

Er habe im Januar 1998 noch nicht feststellen kön-
nen, daß als Reaktion auf den NPD-Parteitag aus 
dem Bereich der Jungen Nationaldemokraten junge 
Männer massiv in die Bundeswehr eingetreten seien. 
Er habe die Kreiswehrersatzämter gebeten, bei eige-
nen Beobachtungen Hinweise zu geben. 

III. Feststellungen des Untersuchungsausschusses zur 
Inneren Führung, ihren Rahmenbedingungen und ih-
rer Anwendung in der 5. Kompanie des Fallschirmjä-
gerbataillons 313 in Varel 

1. Leitbild des Staatsbürgers in Uniform 

Generalmajor Löw hat zum Staatsbürger in Uniform 
als Leitbild des Soldaten ausgeführt, der Soldat wer-
de nicht durch Eintritt in ein Fallschirmjägerbataillon 
zur Elite. Gewünscht sei nicht die Kämpfernatur, die 
ständig im Überlebenskampf und Daseinskampf ste-
he. Die Soldaten der Bundeswehr seien von Beruf 
Soldat und nicht Kämpfer von der Einstellung her. 
Der Soldat müsse sich bewußt aber darüber sein, daß 
der Beruf des Soldaten auch den Kampf fordern und 
Gewaltanwendung nötig machen könne. 

Brigadegeneral Riechmann hat zum Staatsbürger in 
Uniform als Leitbild des Soldaten erklärt, sowohl der 
Soldat, der in Bosnien-Herzegowina seinen Dienst 
tue, als auch der Soldat, der in der Landesverteidi-
gung tätig sei, entpreche dem Bild des Soldaten. Dies 
sei das Verständnis der Soldaten und werde jeden 
Tag gelebt. Er sei nicht der Auffassung, daß ein 
neues Bild des Soldaten geschaffen werden müsse. 

Die Soldaten der Luftlandetruppe genössen nicht nur 
wegen ihrer militärisch-handwerklichen Fähigkei-
ten, sondern auch wegen des zwischenmenschlichen 
Umgangs miteinander und wegen ihrer Fähigkeit zur 
Deeskalation hohe Reputation im Ausland. Die Luft-
landetruppe gehöre seit 1961 zu einem multinationa-
len Großverband von inzwischen zwölf Nationen. 
Dies sei die längste Tradition in der Bundeswehr be-
zogen auf die internationale Einbindung. Diese Mul-
tinationalität sei das Aushängeschild der Luftlande-
truppe. Es habe auch im internationalen Einsatz 
keine Auffälligkeiten im Sinne rechtsextremistischen 
Handelns gegeben. Die Soldaten könnten stolz auf 
ihre Leistung sein. 

Er halte das Konzept der Inneren Führung für eine 
bewährte Führungsphilosophie. Ihre Stärke käme 
dadurch zum Ausdruck, daß man sich um den ande-
ren kümmere. Dies sei auch die Stärke im Vergleich 
zu den Verbündeten anderer Nationen. Er sehe keine 
Notwendigkeit zu einer Veränderung der Konzeption 
der Inneren Führung. 

Oberstleutnant Rieger hat zu seinem Bild vom Solda-
ten ausgeführt, es gebe seiner Auffassung nach kei-
nen Soldaten sui gene ris, sondern der Soldat sei das 
Produkt seiner Sozialisation und Schulausbildung. 
Ein Soldat sui generis wäre ohne Wert . Er selber be-
ziehe seine Maßstäbe aus seinen Erfahrungen, seiner 
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inneren Einstellung, seinem Glauben und aus Vorga-
ben und Befehlen. Er selbst habe Vorgesetzte ge-
habt, die als gute Menschenführer mit einer vernünf-
tigen Einstellung und als treu dienendes Beispiel 
sehr lebendige Maßstäbe gesetzt hätten. Von den 
Soldaten werde zukünftig gefordert, daß sie ihre Auf-
träge in den verschiedensten Situationen erfüllen 
müßten. Im Einsatz versuche er, möglichst keinen 
Soldaten zu verlieren und trotzdem die Aufträge zu 
erfüllen. Der Krieg sei für ihn das Gefecht der ver-
bundenen Waffen mit einem Massenanfall von Toten 
und Verwundeten. 

2. Menschenführung 

a) Inneres Gefüge, Kameradschaft, Umgangston 

Zum inneren Gefüge und zur Situation des Fall-
schirmjägerbataillons 313 hat Brigadegeneral Riech-
mann ausgeführt, das Batai llon sei zirka 650 Mann 
stark. Seine Aufstellung aus dem ehemaligen Panzer-
grenadierbataillon 313 und dem Fallschirmjäger-
bataillon 212 sei 1993 erfolgt. Das Fallschirmjäger-
bataillon 313 sei Anfang 1997 durch das Heeres-
führungskommando zum Leitverband für den 
gepanzerten Einsatzverband der deutschfranzösi-
schen Gruppe bestimmt worden. Es verfüge über 
drei krisenreaktionsfähige Kompanien, eine Haupt-
verteidigungskräftekompanie und eine Ausbildungs-
kompanie. Letztere sei die Kompanie, in der der 
Gefreite K. als Kraftfahrer gedient habe. Der Batail-
lonskommandeur sowie Teile der Stabs- und Versor-
gungskompanie und die 2. und 3. Kompanie seien im 
ersten Halbjahr 1997 in die Ausbildung für den 
SFOR-Einsatz gegangen und dann vom 10. August 
bis zum 23. Dezember 1997 im Einsatz im ehemali-
gen Jugoslawien gewesen. Am Standort Varel sei der 
stellvertretende Bataillonskommandeur mit Teilen 
der Stabs- und Versorgungskompanie, der 4. Kompa-
nie, der Hauptverteidigungskompanie und der Aus-
bildungskompanie zurückgeblieben. 

Oberstleutnant Rieger hat zum inneren Gefüge und 
zum Zustand des Fallschirmjägerbataillons 313 im 
Zeitpunkt seiner Übernahme der Bataillonsführung 
ausgesagt, das Bataillon sei. gut ausgebildet und ge-
führt gewesen, es habe exzellentes Personal auf allen 
Positionen gegeben. Durch die Änderung der Grund-
gliederung habe die 5. Kompanie von einer Speziali-
stenkompanie auf eine Grundausbildungskompanie 
umgegliedert werden müssen. Das sei organisato-
risch und menschlich problematisch gewesen. Zum 
anderen habe das Batai llon auf einen neuen Auftrag 
ausgerichtet werden müssen, in dem nicht alle Kom-
panien gleichartig, sondern in unterschiedlichen Be-
reitschaftsgraden gewesen seien. Für die 5. Kompa-
nie als ehemalige Kommandokompanie habe das zu 
einer neuen Gruppenstruktur und einer geringeren 
Führerdichte geführt. Für Einzelne habe das eine 
Neuorientierung ihres eigenen Bildes und ihres Ver-
haltens bedeutet, viele andere hätten sich auf diese 
neue Aufgabe gefreut. Keinesfalls habe man sich 
herabgestuft gefühlt. Diejenigen Soldaten, die die 
alte Kommandokompanie hätten verlassen wollen, 
seien versetzt worden. Soldaten der 5. Kompanie, die 
nicht in einer Grundausbildungseinheit tätig hätten 
sein wollen, seien im Kommando Spezialkräfte wei-

terverwendet worden. Er habe weiterhin die Mög-
lichkeit geschaffen, in der 1. Kompanie einen Aufklä-
rungs- und Verbindungszug aufzustellen, der die 
erfahrenen Mannschaftsdienstgrade und die Spezia-
listen aufgenommen habe. Als Reaktion auf diesen 
Umbruch seien Gespräche mit den Soldaten und ih-
ren Vertrauensmännern geführt worden und das 
neue Kompaniegebäude sei zeitgerecht instandge-
setzt worden. Zudem habe er der 5. Kompanie be-
stimmte Aufträge belassen, auf die sie hätten stolz 
sein können. So habe sie zwei Unteroffizierlehrgänge 
durchgeführt. 

Generalmajor Löw hat zu den Belastungen des inne-
ren Gefüges im Fallschirmjägerbataillon 313 ausge-
führt, die Neuaufstellung des Fallschirmjägerbatail-
ions 313 und seine Umstrukturierung habe Schwie-
rigkeiten beim Zusammenwachsen der neuen 
Einheiten und Kompanien gemacht. Er habe das als 
eine gewaltige Herausforderung, nicht als Überfor-
derung gesehen. Es sei der Wunsch der Bataillons-
führung gewesen, auch in der Zeit des SFOR-Einsat-
zes des Fallschirmjägerbataillons 313 kein anderes 
Unterstellungsverhältnis für die in Varel verbliebe-
nen Soldaten zu begründen. Er sehe nicht, daß die 
Vorfälle im Bereich der Menschenführung ihren 
Grund in einer Überforderung des Bataillons hätten. 
Er sei der Auffassung, daß frühzeitigere und häufige-
re Gespräche mit dem Unteroffizierkorps rechtzeitig 
Fehlentwicklungen hätten erkennen und beheben 
lassen. Ziel müsse es sein, nicht durch die Reaktion 
mit Disziplinarmaßnahmen, sondern durch Erzie-
hung solche Verhaltensweisen zu vermeiden. Er 
könne aber keine wesentlichen Unterschiede in der 
Disziplinarstatistik und im Bereich der Besonderen 
Vorkommnisse im Bereich seiner Division feststellen. 
Es sei jedoch nicht auszuschließen, daß einige Unter-
offiziere aufgrund der neuen Aufgabe der 5. Kompa-
nie Schwierigkeiten mit ihrem Selbstverständnis ge-
habt hätten. Die Herstellung der vorgezogenen Kri-
senreaktionsfähigkeit bedinge es, daß immer wieder 
Unteroffiziere ausgetauscht werden müßten. Die da-
durch erzeugte Inhomogenität des Unteroffizierkorps 
könne ein Grund für die Vorfälle sein. 

Major Grube hat zur besonderen Situation der 
5. Kompanie in der Zeit des SFOR-Einsatzes des Fall-
schirmjägerbataillons 313 und den Auswirkungen 
auf das innere Gefüge ausgeführt, parallel zum 
SFOR-Einsatz habe die Grundausbildungseinheit Re-
kruten ausgebildet, damit zum Zeitpunkt der Rück-
kehr des Bataillons ausgebildetes Personal zur Verfü

-

gung stehe. Die von der 5. Kompanie im vorgeschrie-
benen Rhythmus ausgebildeten Soldaten seien in die 
einzig vollständig am Standort verbliebene Haupt-
verteidigungskräfte-Kompanie, 4. Kompanie, über-
führt und dort  weiter ausgebildet worden. Nach der 
Rückkehr der 2. und 3. Kompanie aus dem Einsatz 
seien die Rekruten in ihre eigentlichen Stammkom-
panien versetzt worden. Mit dieser organisatorischen 
Maßnahme sei sichergestellt gewesen, daß die Solda-
ten Vorgesetzten zugeordnet und militärisch geführt 
werden konnten. Dazu seien die Ausbilder der 2. und 
3. Kompanie, die sich nicht im SFOR-Einsatz befan-
den, der 5. Kompanie als Ausbilder zugewiesen wor-
den. Diese seien zwar von Person bekannt gewesen, 
aber nicht deren charakterliche Vor- und Nachteile. 
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Ein ganz wesentlicher Teil seiner Arbeit während des 
Einsatzes sei gewesen, daß er sich um die Soldaten 
gekümmert habe, die sich nicht im Einsatz befunden 
hätten. Wenn es auch Auftrag der Untersuchung 
durch den Brigadegeneral Riechmann gewesen sei, 
jeden Mißstand aufzudecken, so  habe dennoch eine 
große Anzahl von Soldaten sich ungefragt positiv 
über das Klima, über die Ausbildung und über die 
Ausbilder geäußert. Er halte Varel für einen ganz 
normalen Standort. Bis zum Bekanntwerden der Vor-
gänge sei der Ruf des Bataillons und die Stimmung 
sehr gut gewesen. Dies habe durch die Ermittlungen 
massiven Schaden erlitten. 

Hauptmann Wiese hat zu dem Ausbildungsauftrag 
der 5. Kompanie vorgetragen, in seiner Kompanie 
verblieben die Rekruten 6 Monate. Die Luftlandebri-
gade 31 habe mit einer Ausnahmeregelung die 
Struktur geschaffen, daß in den Ausbildungskompa-
nien der Krisenreaktionskräfte-Bataillone die Rekru-
ten ein halbes Jahr ausgebildet werden könnten. So 
seien die Einsatzkompanien von jeglicher Ausbil-
dungsarbeit entlastet und die Soldaten kämen mit ei-
nem wirklich zufriedenstellenden Ausbildungsni-
veau in ihre Einsatzkompanien. 

Hauptfeldwebel Elter hat zu den Folgen der Um-
strukturierung und ihren Auswirkungen auf den Ver-
bleib der Grundwehrdienstleistenden in einer Kom-
panie ausgeführt, den Rekruten sei von Anfang an 
bewußt, daß sie nur wenige Monate in ihrer Ausbil-
dungskompanie verblieben. Von vielen Soldaten sei 
in der Vergangenheit der Wunsch geäußert worden, 
in der 5. Kompanie verbleiben zu können oder - 
nach einigen Monaten - wieder zurückkehren zu 
können. Die heutige Struktur und die Ausbildung für 
die KRK-Kompanien habe zur Folge, daß Kompanien 
nicht eigenständig heranwachsen könnten und Sol-
daten hin und her geschoben werden müßten, um 
die eine oder andere Kompanie für den SFOR-Ein-
satz aufzustellen. 

Zur Zusammensetzung seiner Kompanie hat Haupt-
mann Wiese ausgeführt, in Spitzenzeiten habe die 
Kompanie eine Stärke von 189 Soldaten. Die Kompa-
nie erhalte an fünf Sechstalen durchschnittlich 60 Re-
kruten. Die Rekruten seien in drei verschiedenen 
Ausbildungszügen verteilt. Ein Drittel der Rekruten 
werde in jedem zweiten Monat abgegeben, weil die 
Soldaten ihre halbjährige Ausbildung in der Kompa-
nie durchlaufen hätten. 

Die Zusammensetzung der Züge sei heterogen. Un-
gefähr die Hälfte aller Soldaten stammten heimatnah 
aus dem Einzugsbereich Friesland und Ostfriesland, 
die andere Hälfte stamme aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. Es gebe auch einen starken Anteil von Ruß-
landdeutschen und anderen Aussiedlern. Zwischen 
diesen Gruppen gebe es keinen Streit. Es sei immer 
wieder angenehm zu erkennen, daß sie sich gut mit-
einander vertrügen. Durch das Zusammenleben der 
jungen Männer wachse das Verständnis füreinander 
und ließen sich Vorurteile abbauen. 

Gemäß STAN [Stärke- und Ausrüstungsnachweis] 
sei für jeden Zug ein Zugführer vorgesehen, in einem 
Fall  ein Offizier, der sein Vertreter sei; die beiden an-
deren Zugführer seien Hauptfeldwebel. Diese hätten 

als Vertreter jeweils einen Feldwebel oder Oberfeld-
webel. Zu jedem Zug gehörten weiter drei Unteroffi-
ziere ohne Portepee. 

Verstärkt werde die Kompanie unregelmäßig durch 
Unteroffizieranwärter und Fahnenjunker, die ihr 
Truppenpraktikum absolvierten. Die Dienstzeitbela-
stung sei für die Unteroffiziere und Offiziere des Ba-
taillons sehr hoch. Gerade in einer Ausbildungskom-
panie mit ihren langen Dienstzeiten bestünde aber 
gerade für die Unteroffiziere die Möglichkeit, die 
jungen Soldaten in Belastungssituationen kennenzu-
lernen. 

Unschwer festzustellen sei aber gewesen, daß die für 
den SFOR-Einsatz vorgesehenen Kompanien andere 
Ausbildungsvorhaben durchgeführt hätten als die 
andere Hälfte des Bataillons. Für den Lauf des Jahres 
1997 sei damit das Bataillon quasi in zwei Hälften ge-
teilt gewesen. Dies sei für die in Varel verbliebenen 
Kompanien zum einen wegen der hohen Wachbela-
stung, zum anderen wegen der insbesondere für die 
4. Kompanie gestiegenen Übungsbelastung proble-
matisch geworden. Daraufhin sei seine 5. Kompanie 
für die Nachbarkompanie eingesprungen mit der 
Folge eigener hoher Belastung. 

Es habe im ganzen Bataillon keinen Mangel an Frei-
willigen für den SFOR-Einsatz gegeben. Es sei ihm 
aber auch nicht aufgefallen, daß der in Varel verblie-
bene Rest gegrollt habe. 

Major Grube hat hierzu ergänzt, es habe im Batai llon 
keinesfalls die Stimmung geherrscht, die nicht am 
Einsatz Beteiligten seien Soldaten zweiter Klasse. Es 
sei der normale Ausbildungsdienst aufrecht erhalten 
worden. Von den Zurückgebliebenen seien die Auf-
gaben der im Einsatz Befindlichen übernommen wor-
den. 

Brigadegeneral Riechmann hat ausgeführt, es sei die 
Kunst des Kommandeurs, den nicht in den Einsatz 
gegangenen Soldaten zu Hause das Gefühl zu ver-
mitteln, daß sie eine genauso wichtige Aufgabe zu 
erfüllen hätten. Das müsse den Soldaten vermittelt 
werden, wenn sie über die gewachsenen Anforde-
rungen und Dienste verärgert seien. 

Brigadegeneral Riechmann hat zu den Auswirkun-
gen der Untersuchungen auf das innere Gefüge im 
Fallschirmjägerbataillon 313 ausgesagt, daß Batai llon 
sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Um dem ent-
gegenzuwirken, habe der Divisionskommandeur 60 
Gesprächskreise im gesamten KRK-Bereich durchge-
führt, in denen er mit den Offizier- und Unteroffizier-
korps und den Mannschaften zusammengetroffen 
sei. Er habe versucht, die Untersuchung auch zu ei-
nem Neuanfang werden zu lassen. Das Fallschirmjä-
gerbataillon 313 müsse jetzt zusammenstehen und 
weitermachen. Erforderlich sei, daß das Bataillon 
über die Sache hinwegkomme. 

Zu den Auswirkungen der Untersuchungen in der 
5. Kompanie auf das innere Gefüge hat der Kompa-
niechef, Hauptmann Wiese, erklärt, es habe viele 
Kompanieangehörige belastet, daß g rundlos der Vor-
wurf erhoben worden sei, die Kompanie als ganzes 
sei so etwas wie eine „rechtsextreme Kamerad-
schaftsgruppe". An kaum einem seien die Vorwürfe 
spurlos vorübergegangen. 
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Für ihn selbst sei der Termin vor Weihnachten, die 
Länge und der Umfang der Untersuchung belastend 
gewesen. Als Entlastung habe er das Ergebnis emp-
funden, daß seine Kompanie keine Neonazi- oder 
rechtsradikale Kompanie sei. 

Zum Klima in der Ausbildungskompanie hat der 
Obergefreite Laband erklärt, die Grundwehrdienst-
leistenden hätten in der Zeit seiner Grundausbildung 
große Angst gehabt, über die Dinge, von denen man 
vermutete, daß sie Unrecht seien, überhaupt auszu-
sagen oder dagegen anzugehen. Die Soldaten seien 
sehr eingeschüchtert gewesen. Wenn ein vertrauens-
volleres Klima in der 5. Kompanie geherrscht hätte, 
wäre auch eine Beschwerde denkbar gewesen. Er sei 
nicht der Auffassung, daß die jungen Kameraden 
Schwierigkeiten gehabt hätten, sich in die militäri-
sche Welt einzuordnen. Er selbst habe beim Eintritt 
in die Bundeswehr erwartet, daß der Umgangston 
straffer und der Umgang anders als in der Schule sei. 
Was er aber in seiner Ausbildungskompanie erlebt 
habe, finde in anderen Einheiten keinen Vergleich. 
Deshalb habe er es als angenehm empfunden, nach 
einer sechsmonatigen Stehzeit in der 5. Kompanie in 
die 4. und dann in die 2. Kompanie versetzt worden 
zu sein. Dort  seien die Ausbilder besser als in der 
5. Kompanie. 
Er selbst habe vor seiner Entscheidung, sich zur Fall-
schirmjägertruppe zu melden, davon erfahren, daß es 
bei den Fallschirmjägern straffer zugehe. Er habe 
sich auf den Sport  und das Fallschirmspringen ge-
freut. Er habe keine politischen Motive gehabt und 
die Fallschirmjäger seien ihm auch nicht vorbildhaft 
erschienen. Nach den Erfahrungen in der 5. Kompa-
nie würde er die Entscheidung so nicht mehr treffen. 
Für ihn sei es zwar eine Erfahrung gewesen, daß es 
auch Menschen gebe, die anders dächten, aber dies 
sei eine Erfahrung gewesen, die er aufgrund der ge-
samten Vorfälle missen könne. Insgesamt sei er auch 
nach diesen Vorkommnissen für die Wehrpflicht, er 
würde jedoch eine andere Waffengattung bevorzu-
gen. 

Gefreiter Wiegmann hat hierzu erklärt, bevor man 
sich mit Ausbildern habe kameradschaftlich zusam-
mensetzen können, habe man der Kompanie minde-
stens zwei Monate zugehören müssen. Erst nach ei-
nem halben Jahr hätten vor allem Unteroffizieran-
wärter den Kontakt zu den Ausbildern gefunden. 

Hauptmann Wiese hat zur Atmosphäre in der Kom-
panie ausgeführt, ein generelles Klima der Angst 
und Einschüchterung habe er nicht festgestellt. Die 
Soldaten seien ihm nicht eingeschüchtert gegenüber-
getreten. Es habe in zahlreichen Situationen Gele-
genheit gegeben, ihn anzusprechen. Im Gegenteil 
gebe es viele ehemalige Wehrpflichtige, die zur Kom-
panie auch nach ihrer Ausbildungszeit Kontakt hiel-
ten. Er halte die Behauptung, es habe ein Klima der 
Einschüchterung in der Kompanie gegeben, für eine 
subjektive Fehleinschätzung. 

Er weise daraufhin, daß es eine Wesensfrage jedes 
einzelnen Rekruten sei, wie er die Dinge wahr-
nehme. Bedingt durch Wesen und Erziehung reagier-
ten einige sensibler auf hierarchische Strukturen und 
den Befehlston, auch wenn korrekt geführt werde. Er 

könne nicht feststellen, daß es den jungen Rekruten 
schwerfalle, zum erstenmal von zu Hause weg zu 
sein. Gewöhnungsbedürftig sei das Erleben der mili-
tärischen Disziplin. Er versuche deshalb, den Rekru-
ten in den Unterrichten immer zu erklären, warum 
gewisse Dinge gemacht werden müßten und daß er 
ihnen bei privaten Problemen zur Verfügung stehe. 
Seine relative Jugend habe ihm erleichtert, zu ver-
mitteln, daß er den Rekruten als Kamerad begegne. 

Major Grube hat zum Klima in der 5. Kompanie er-
gänzt, hier sei die Situation deshalb schwierig gewe-
sen, weil drei verschiedene Ausbildungen parallel 
liefen. Es habe deshalb keinen eigentlichen Dienst-
plan gegeben, sondern der Kompaniechef habe sich 
um drei Züge gleichzeitig kümmern müssen. Dazu 
sei der Umgewöhnungsprozeß der an das militäri-
sche Leben nicht gewöhnten Rekruten gekommen. 
Hinzugekommen sei weiterhin, daß die Kompanie 
von einer ehemaligen Kommandokompanie in eine 
Ausbildungskompanie umgegliedert worden sei. Es 
sei für ihn beeindruckend gewesen, mit welcher Ve-
hemenz Hauptmann Wiese dies alles angegangen 
sei. Er habe den Eindruck, daß die Kompanie sich ih-
res Ausbildungsauftrages und auch der Schwierig-
keiten dieses Auftrages bewußt sei. 

Militärpfarrer Haaken hat zum Klima in Ausbil-
dungseinheiten vor dem Untersuchungsausschuß 
dargestellt, es gebe keine Angststimmung und kein 
Duckmäusertum. Bei den Rekrutenunterrichten be-
merke er, daß die körperlichen Anforderungen wäh-
rend der Grundausbildung für die jungen Männer 
ein Problem darstellten. Nur subjektiv bestehe bei 
manchen der Eindruck, besonders ha rt  gefordert zu 
werden. Über Exzesse habe er als Pfarrer nichts ge-
hört. 

Zur Kameradschaft in der 5. Kompanie des Fall-
schirmjägerbataillons 313 hat der Gefreite Wiegmann 
ausgesagt, diese sei bei den Fallschirmjägern ober-
stes Gesetz. Wer dieses Gebot verletze, habe nicht 
nur mit seinem Disziplinarvorgesetzten Probleme, 
sondern auch mit seinen Kameraden. Die Kamerad-
schaft habe anfangs nur innerhalb der Dienstgrad-
gruppen gegolten. Ein Stabsunteroffizier sei für 
Grundwehrdienstleistende so etwas wie ein Halb-
gott. Der Kompaniechef sei bei allen eine unbeliebte 
Person gewesen, dem er aber persönlich nichts vor-
zuwerfen habe. Er sei ein vernünftiger Disziplinar-
vorgesetzter gewesen, der in der Kompanie alles zu 
befehlen habe und sich jetzt dafür verantworten 
müsse, daß er nicht immer aufgepaßt habe. Er selbst 
habe mit anderen Kameraden Probleme gehabt. 

Obergefreiter Laband hat hierzu ausgeführt, das Ver-
hältnis der Soldaten untereinander sei in Ordnung 
und korrekt gewesen. Zu den Vorgesetzten, Offizie-
ren und Unteroffizieren habe es kein Verhältnis ge-
geben. Man habe nie das Gefühl gehabt, mit einem 
von ihnen über ein Problem sprechen zu können. So 
habe man darauf geachtet, daß m an  ihnen nicht über 
den Weg gelaufen sei. Zum Kompaniechef selbst 
seien die Rekruten der 5. Kompanie kaum in Kontakt 
getreten. Er selbst habe das Gespräch im Freundes- 
und Bekanntenkreis und in der Familie gesucht. 
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Hauptmann Wiese hat erklärt, für ihn bedeute Kame-
radschaft, sich im Rahmen der Fürsorge um den an-
deren zu kümmern. Zwischen seiner Auffassung und 
dem § 10 Soldatengesetz sehe er keine Diskrepanz. 
Selbst der Gefreite K. habe in der Presse betont, daß 
die Kameradschaft in seiner Einheit gut sei. Er selbst 
müsse feststellen, daß eine Abgrenzung zwischen 
Rekruten, Stammsoldaten, Unteroffizieren, Feldwe-
beln und Offizieren nur mäßig ausgeprägt sei. Sein 
Verhältnis zu den Unteroffizieren sehe er positiv. 
Auch die Rückmeldungen der entlassenen Stamm-
soldaten seien durchweg gut. 

Hauptfeldwebel Elter hat zur Kameradschaft inner-
halb des Unteroffizierkorps ausgeführt, die Unteroffi-
ziere seien eine gute Gemeinschaft. Es werde nicht 
unterschieden zwischen Unteroffizieren mit und 
ohne Portepee. Schwierig sei die Situation im Unter-
offizierkorps während der Umgliederung der 5. Kom-
panie von einer Kommando- in eine Ausbildungs-
kompanie gewesen. Da sei der eine oder andere 
abends alleine auf seiner Stube gewesen. Abgekap-
selt habe sich aber keiner. Es habe eine Gruppe von 
5 bis 7 Unteroffizieren der alten Kommandokompanie 
gegeben, die auch in der neuen Ausbildungskompa-
nie einen engen Kreis gebildet hätten. 

Zur Kameradschaft innerhalb des Unteroffizierkorps 
der 5. Kompanie hat Hauptmann Wiese ausgeführt, 
er habe positiv vermerkt, daß es keine Grüppchen 
und Fraktionen gebe, sondern daß das Unteroffizier-
korps insgesamt ein gutes Verhältnis pflege und es 
keine privaten oder dienstlichen Spannungen gebe. 

Zum Umgangston hat der Gefreite Wiegmann ausge-
führt, das Nichterfüllen körperlicher Anforderungen 
sei gelegentlich von den Ausbildern statt einer kor-
rekten Anrede mit der Bezeichnung „Muschi", „Es", 
„Versager" kommentiert worden oder der Betreff en-
de  sei in die Ecke gestellt worden und habe bei der 
weiteren Ausbildung zuschauen müssen. Er sei in ei-
nem Sechstal einberufen worden, in dem 70 Prozent 
seines Zuges Abiturienten gewesen seien. Diese hät-
ten den Ton und die Lautstärke erst einmal verarbei-
ten müssen. 

Obergefreiter Laband hat zum Umgangston in der 
5. Kompanie ausgesagt, in seinem Einberufungs-
sechstal seien ca. 70 Prozent Abiturienten gewesen. 
Diese seien verschiedentlich mit „Sie sind ein 
Scheißabiturient" angesprochen worden. Aber auch 
die Haupt- und Realschüler seien gleich schlecht von 
den Unteroffizieren behandelt worden. Im Vergleich 
zu dem Umgangston in anderen Einheiten sei in der 
5. Kompanie ein Ton angeschlagen worden, der nicht 
ertragbar gewesen sei. So habe es sexistische und 
perverse Äußerungen gegeben. Er habe immer das 
Gefühl gehabt, die Vorgesetzten wollten ihre Macht 
ausnutzen. Der Umgangston unter den Unteroffizie-
ren sei freundschaftlich gewesen. Ihm als Rekruten 
habe sich ein Stabsunteroffizier bis auf 20 Zentimeter 
genähert und ihn dann mit voller Lautstärke ange-
schrien. Dies sei auch in Anwesenheit von Offizieran-
wärtern geschehen; Offiziere seien nicht dabei gewe-
sen. 

Hauptmann Wiese, Kompaniechef der 5. Kompanie, 
hat vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, trotz 

der unzweifelhaft festgestellten Verfehlungen sei er 
nicht der Auffassung, daß in seiner Kompanie ein 
Umgangston vorherrsche, der sich negativ von ande-
ren Kompanien unterscheide. In dieser Auffassung 
bestärke ihn das Ergebnis der Befragung der Rekru-
ten durch den Brigadegeneral Riechmann, in der im-
mer wieder die gute Kameradschaft hervorgehoben 
worden sei. Richtig sei, daß vor Augen geführt wer-
den müsse, was noch als rustikaler Umgangston 
durchgehe und was geahndet werden müsse. Dies 
sei im Einzelfall aber nur feststellbar, wenn ein Soldat 
eine Beschwerde schreibe, weil er sich persönlich be-
leidigt fühle. Es müsse jedoch auch die Größenord-
nung der Vorfälle berücksichtigt werden. Im Jahr 
1997 habe ein Unteroffizier jeweils sechs Rekruten-
gruppen mit je zwölf Soldaten ausgebildet. Dann sei 
der einmalige Fall  einer verbalen Entgleisung zwar 
ein Dienstvergehen, aber es gebe kein Anzeichen 
dafür, daß dies seine chronische Diktion im Umgang 
mit den ihm anvertrauten Soldaten sei. Trotz seiner 
häufigen Anwesenheit bei der Ausbildung habe er 
keine Mängel im Umgangston feststellen können. Er 
könne aber auch nicht sicherstellen, daß ein Stabsun-
teroffizier in seiner Abwesenheit nicht sprachlich 
entgleise und obszöne Reden führe. Es habe ihn aber 
auch keiner der Rekruten darauf aufmerksam ge-
macht, selbst wenn sie ihn im Rahmen der Unter-
richte zu Aktuellem haben befragen können. Er habe 
die Unteroffiziere des öfteren angewiesen, sich gene-
rell den Soldaten, die kritisch seien, und ihren Argu-
menten zu stellen. Es sei auch Sinn der Unteroffizier-
weiterbildung, den Unteroffizier, der vielleicht kein 
Abitur habe, so vorzubereiten, daß er den kritischen 
Fragen der Rekruten auch argumentativ gewachsen 
sei. Andernfalls neige man eher dazu, sich Diskussio-
nen zu verschließen oder grob und kurz angebunden 
zu sein. 

Richtig sei aber auch, daß ein junger Mann, der be-
reits in einem Arbeitsverhältnis gestanden habe, den 
militärischen Umgangston anders wahrnehme als ein 
Abiturient. Es gäbe aber auch Abiturienten, deren 
Verhaltens- und Artikulationsweise ihn gelegentlich 
befremdeten. 

Brigadegeneral Riechmann hat zum Umgangston 
ausgeführt, für einen Soldaten seien Beschimpfun-
gen, wie sie möglicherweise auch im Berufsleben zu 
hören seien, nicht hinnehmbar und entschuldbar. 
Entscheidend sei die Sprachdisziplin, an der in der 
Bundeswehr noch zu arbeiten sei. Major Grube hat 
zu einem menschenverachtenden Umgangston aus-
geführt, die Verhaltensweisen der Unteroffiziere un-
terschieden sich ebenso voneinander wie die der 
Grundwehrdienstleistenden. Auch die Unteroffiziere 
der Bundeswehr stammten aus verschiedenen Ge-
sellschaftsschichten. Es sei auch bei den Vorgesetz-
ten herrschende Auffassung, daß die festgestellten 
Verstöße wegen menschenverachtenden Verhaltens 
zu ahnden seien. 

b) Führungsverhalten 

Brigadegeneral Riechmann hat zu den Anforderun-
gen an das Führungsverhalten der Vorgesetzten vor 
dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, wichtig sei 
das gemeinsame Gespräch. Nur im Gespräch ließen 
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sich zeitgerecht Fehlentwicklungen erkennen. In 
den meisten Einheiten sei das erkannt und werde 
umgesetzt. Es komme dabei entscheidend darauf an, 
sein Gegenüber zu einer Aussage über seine Proble-
me zu veranlassen. Dies könne in der besonderen Si-
tuation des Fallschirmjägerbataillons 313 in der Zeit 
des SFOR-Einsatzes zu kurz gekommen sein. Der Ba-
taillonsführer sei stark eingespannt gewesen, weil er 
die Rückkehr der Soldaten aus dem Einsatz habe or-
ganisieren müssen. Auch die Anspannung in den 
Kompanien sei groß gewesen. Die Belastung des ein-
zelnen Soldaten in der Heimat sei während des 
SFOR-Einsatzes des Verbandes ungleich größer als 
wenn das ganze Batai llon am Standort sei. Er sehe 
aber kein generelles Vorgesetztenproblem in der 
Bundeswehr. Die Masse der Vorgesetzten wisse um 
die Probleme ihrer Soldaten und behandele die Un-
tergebenen richtig. Seine Untersuchung habe aber 
einen Lerneffekt für alle Vorgesetzten, die sagten, 
bei ihnen sei die Welt in Ordnung, so etwas gebe es 
bei ihnen nicht. Dementsprechend werde jetzt auch 
die Weiterbildung durchgeführt. 

Oberstleutnant Rieger hat hierzu ergänzt, er sei seit 
dem 16. Juni 1997 wegen des SFOR-Einsatzes nicht 
mehr am Standort Varel gewesen und in der Zeit vom 
31. März 1997 bis 27. Januar 1998 do rt  insgesamt 37 
Tage. Unmittelbar nach seiner Kommandoübernah-
me habe er alle Führer zusammengefaßt und ihnen 
gesagt, wie er sich die grobe Marschrichtung vorstel-
le. Er habe diese Maßstäbe und Ziele in allen Füh-
rungsgrundgebieten dann in einem Befehl zum zen-
tralen Bereich des Menschenbildes und der politi-
schen Bildung zusammengefaßt. 

Zum Führungsverhalten der Vorgesetzten des Batail-
lons hat er weiter ausgeführt, die meisten Führer ge-
nössen das Vertrauen ihrer Männer. Er fordere sie im-
mer dazu auf, frühzeitig in Gesprächen Kontakt zu 
ihren Männern zu suchen. Das Problem in der 
Grundausbildung bestehe im wesentlichen darin, 
daß der Rekrut allein durch das formale Verhalten 
untereinander abgeschreckt werde. Das erzeuge 
eine Angstschwelle bei den Rekruten. Diese könne 
nur durch Gespräche beseitigt werden. 

Hauptmann Wiese hat zu seinem eigenen Führungs-
verhalten ausgesagt, er pflege ein gutes Verhältnis 
zu den acht Portepee-Unteroffizieren seiner Kompa-
nie. Er habe bei Dienstbesprechungen oder auch mal 
bei einem Abschlußbier immer wieder darauf hinge-
wiesen, wie er sich das Führen der Soldaten vorstelle, 
welche Fehler zu vermeiden seien und welche 
Schwierigkeiten es hier und da in der Ausbildung 
gebe. Er versuche auch, mit informellen Pausenge-
sprächen auf seine Unterführer erzieherisch einzu-
wirken. 

Er bemühe sich auch um ein gutes Verhältnis zu den 
Rekruten und halte sich als Führer, Erzieher und 
Ausbilder der Soldaten nicht für ungeeignet. Er habe 
sich bei der Durchführung der politischen Bildung 
immer extra mehr Zeit genommen, um den Rekruten 
die Gelegenheit zum Gespräch zu geben. Davon hät-
ten sie rege Gebrauch gemacht. Er suche das Ge-
spräch mit den Rekruten bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit. Die Größe der Kompanie und der ständige 

Wechsel der Rekruten erschwere es ihm jedoch, je-
den Soldaten näher kennenzulernen. Ungeachtet der 
aufzuwendenden Zeit versuchten seine Unterführer 
und er, unter diesen Rahmenbedingungen das Ge-
spräch mit den Rekruten zu führen. 

Zur Ansprechbarkeit des Kompaniechefs hat Ober-
gefreiter Laband erklärt, es sei ihm nicht bekannt, ob 
der Kompaniechef feste Sprechstunden gehabt habe. 
Er sei - wie auch der Kompaniefeldwebel - niemals 
auf die von ihm und seinen Kameraden bewohnte 
Stube gekommen. Der Gruppenführer sei gelegent-
lich gekommen, aber nicht um zu reden. Seinen Ba-
taillonskommandeur habe er nur dem Namen nach 
gekannt. Der Kommandeur sei in Bosnien gewesen. 

Über das ihm als Kompaniechef zur Verfügung ste-
hende Zeitbudget und die Belastung durch Büroar-
beiten hat Hauptmann Wiese erklärt, nach seiner 
persönlichen Einschätzung sei die Belastung eines 
Kompaniechefs durch Büroarbeiten zu hoch. Den 
Großteil seiner Zeit müsse er für Tätigkeiten verwen-
den, die zumindest mittelbar mit der Bearbeitung 
von Papier zusammenhinge. Auch wenn er versuche, 
nur das notwendigste an Büroarbeit zu erledigen, ge-
be es vieles, was nicht zu delegieren sei. Deshalb 
könne ihn auch kein weiterer Offizier in der Kompa-
nie entlasten. 
Der Kompaniefeldwebel sei ihm jedoch stets eine 
sehr gute Stütze gewesen, indem er versucht habe, 
die bürokratische Arbeit möglichst von ihm fernzu-
halten. Als Führer des Unteroffizierkorps habe dieser 
das absolute Vertrauen und Zutrauen der Unteroffi-
ziere gehabt und sei als Kompaniefeldwebel voll an-
erkannt. Er selbst habe sich den Dienst so eingerich-
tet, daß er nach der täglichen Rahmendienstzeit die 
Rekruten draußen in ihren Biwaks besucht habe. 

Hauptfeldwebel Elter hat hierzu ergänzt, der Batail-
lonskommandeur sei im Jahr 1997 schwerpunkt-
mäßig in den Einsatzvorbereitungen für den SFOR-
Einsatz gebunden gewesen und habe sich so gut wie 
gar nicht um die 5. Kompanie kümmern können. Der 
Kompaniechef habe versucht, möglichst viel Verbin-
dung mit den Unteroffizieren und Mannschaften zu 
halten, damit er über das Geschehen in seiner Kom-
panie informiert sei. Hauptmann Wiese selbst habe 
sehr gerne draußen bei den Soldaten sein wollen, sei 
aber häufig an den Schreibtisch gebunden gewesen. 
Dies habe sich noch gesteigert durch den Betreu-
ungsauftrag für die Einheiten im SFOR-Einsatz. Das 
Führungsverhalten der Kompanieführung hat Haupt-
feldwebel Elter als harmonisch und menschlich als 
gute Ergänzung zum Nutzen der Kompanie beschrie-
ben. Der Kompaniechef sei von den Unteroffizieren 
akzeptiert worden. 

Generalmajor Löw hat zu dem für die Vorgesetzten 
zur Verfügung stehenden Zeitbudget ausgeführt, die 
Offiziere und Unteroffiziere stünden unter erhebli-
chen zeitlichen und dienstlichen Belastungen. Die 
Verantwortung für die Soldaten und die Verantwor-
tung als Vorgesetzte gebiete es aber, sich die erfor-
derliche Zeit zu nehmen. Er wisse aus eigener Erfah-
rung, daß alle Gespräche mit den Soldaten immer 
erst mit der Beteuerung, es sei alles in Ordnung, be-
gännen. Erst später nach wiederholtem Nachfragen 
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würden sie über ihre Sorgen berichten. Die Zeit 
müsse sich der Vorgesetzte nehmen und seine P riori-
täten selber setzen. 
Vieles von dem, was am Schreibtisch erledigt werde, 
sei Fürsorge für den Soldaten. Darauf habe der Sol-
dat Anspruch. Das sei keine unnötige Schreibarbeit. 
Die Entscheidung, wie ein Vorgesetzter mit seiner 
Zeit unter hohen Belastungen und mit den selbst ge-
setzten Prioritäten umgehe, könne ihm keiner abneh-
men. 

Zur Frage des für einen Vorgesetzten zur Verfügung 
stehenden Zeitbudgets hat Brigadegeneral Riech-
mann ausgesagt, das Zeitproblem sei permanent. Es 
sei die Kunst des Vorgesetzten und Teil seiner Aufga-
be, selektiv die Schwerpunkte zu setzen, damit zum 
Beispiel notwendige Gespräche mit den Soldaten ge-
führt werden könnten. 

Major Grube hat zur Belastung der Vorgesetzten in 
der 5. Kompanie ausgesagt, es habe für die Offiziere 
und Unteroffiziere zeitweilig eine starke Anspan-
nung bestanden. Hauptmann Wiese habe es vor dem 
Hintergrund der besonderen Situation der am Stand-
ort verbliebenen Ausbildungskompanie eines im 
SFOR-Einsatzes befindlichen Bataillons sehr schwer 
gehabt. Es werde im Rahmen der Ausbildung, insbe-
sondere auch aufgrund der Tatsache, daß es sensible 
Grundwehrdienstleistende gebe, immer zu ver-
gleichbaren Anschuldigungen kommen. 

Zum Führungsverhalten einiger Unteroffiziere unter-
halb der Zugführerebene hat Brigadegeneral Riech-
mann ausgesagt, seine Ermittlungen hätten echte 
und deutliche Mängel auf dieser Vorgesetztenebene 
ergeben. Davon seien ca. 60 Prozent der Unteroffizie-
re der 5. Kompanie betroffen. 

Zu den Anforderungen an das Führungsverhalten 
der Unteroffiziere hat Hauptmann Wiese vor dem 
Untersuchungsausschuß ausgeführt, der Führungs-
stil müsse den Begriffen „hart, aber gerecht" und 
„hart , aber nicht der Härte willen" entsprechen. Da-
zu gehöre, daß man den Rekruten Belastungen aufer-
lege, dabei aber gerecht sei und ohne Freude, daß 
Belastungen auferlegt würden. Unteroffiziere, die 
grobe Führungsmängel zeigten, müßten sich Sank-
tionen gefallen lassen. Neben einer strengen Diszi-
plinarmaßnahme bestehe auch die Möglichkeit der 
Ablösung vom Dienstposten und des Verzichts auf 
weitere Förderung. Nicht akzeptabel sei in diesem 
Zusammenhang der Begriff „gnadenlos ausmerzen". 
Er könne jedoch nicht feststellen, daß es im Unteroffi-
zierkorps seiner Kompanie einen informellen Führer 
gegeben habe, den die anderen bei der Anwendung 
ihrer Ausbildungsmethoden unkritisch nachgeahmt 
hätten. Es entziehe sich seiner Kenntnis, was unter 
den Unteroffizieren nach Dienst abgesprochen wor-
den sei. Nach seiner Erfahrung werde nach Dienst 
über andere als dienstliche Themen gesprochen. 

c) Zivilcourage 

Generalmajor Löw hat  mix  Zivilcourage der Soldaten 
und ihrem Bewußtsein, Dienstvergehen melden zu 
müssen, ausgeführt, nach seinen Feststellungen ha-
be bei den Unteroffizieren ein sehr genaues Un-
rechtsbewußtsein bestanden. Die Vernehmungen 

hätten ergeben, daß Fehlverhalten der Unteroffiziere 
nur in Abwesenheit der Vorgesetzten aufgetreten sei. 
In der Gegenwart eines Zugführers oder des Kompa-
niechefs sei das Verhalten der Unteroffiziere nicht zu 
beanstanden gewesen. Die beschuldigten Unteroffi-
ziere hätten sehr genau gewußt, daß sie im Bereich 
der Menschenführung über die erlaubten Grenzen 
hinausgegangen seien. Deswegen seien bewußt die 
Vorgesetzten ausgeschaltet worden. Das Fehlverhal-
ten sei die Tat eines Einzelnen und nicht einer Grup-
pe gewesen, die sich zu menschenunwürdigem Trei-
ben zusammengetan habe. 

Es sei ein Erfolg des militärischen Meldewesens, daß 
Defizite im Bereich der Menschenführung in Varel 
festgestellt worden seien. Man habe wegen rechsex-
tremistischer Vorfälle ermittelt und Verfehlungen im 
Bereich der Menschenführung seien durch die militä-
rische Hierarchie selbst herausgefunden worden. 
Auch die Mannschaftsdienstgrade hätten hierzu bei-
getragen. 
Er könne aufgrund der im gesamten Bereich des 
Kommandos Luftbewegliche Kräfte gemeldeten Ver-
stöße im Bereich der Menschenführung ausschlie-
ßen, daß es Pressionen gebe, wenn man sich an die 
Wehrbeauftragte oder an Vorgesetzte wende. Ledig-
lich gefühlsmäßig könne ein Soldat zu so einer Mei-
nung kommen. Von demjenigen, der sich des Dienst-
vergehens schuldig gemacht habe, sei aber wegen 
der Strafandrohung nicht zu erwarten, daß er sich of-
fenbare. Das Beurteilungssystem verhindere nicht, 
daß Soldaten ihrer Meldepflicht nicht nachkämen, 
weil sie ihr Fortkommen bedroht sähen. 
Jeder Vorgesetzte in der Bundeswehr stehe in einem 
Spannungsverhältnis zwischen Korpsgeist und Indi-
vidualität. Nicht alles, was jemand für falsch halte, 
werde zunächst einmal an die große Glocke gehängt, 
sondern häufig werde versucht, zuerst einmal mit 
dem Kameraden zu reden. 

Gefreiter Wiegmann hat erklärt, auf ihn habe nie-
mand eingewirkt, von einer Beschwerde abzusehen 
oder sie zurückzunehmen. Seit dem 4. Dezember 
1997 habe er sieben Beschwerden geschrieben und 
in über der Hälfte der Fälle Recht erhalten. Er habe 
sich auch an die Wehrbeauftragte wegen verschiede-
ner Vorfälle in der Menschenführung gewendet. In 
keinem Fall habe er sich wegen rechtsradikaler Vor-
kommnisse beschwert. 
Die Reaktion auf seine Beschwerden sei bei seinen 
Kameraden unterschiedlich. Von den Ausbildern sei 
er geschnitten worden. Auf die Ladung vor diesen 
Untersuchungsausschuß habe er keinerlei negative 
Resonanz verspürt. Zur Zivilcourage der Soldaten hat 
er weiter ausgesagt, viele Kameraden befürchteten 
Repressalien als Reaktion auf Beschwerden. Ihm 
selbst habe ein Stabsunteroffizier gesagt, wenn er 
sich beschwerte, werde er „der Arsch der Kompanie 
sein". Nach seinen Beschwerden und Aussagen hät-
ten seine Kameraden die Reaktion der Vorgesetzten 
abgewartet. Als ihm nichts geschehen sei, hätten an-
dere Kameraden auch ihre Aussagen gemacht. 

Obergefreiter Laband hat ausgesagt, viele seiner  Ka-
meraden und auch er selbst hätten sich von den ge-
gen sie gerichteten Bezeichnungen und Beschimp-
fungen betroffen gefühlt. Er habe die Menschenwür- 
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de verletzt gesehen. Keiner habe es jedoch gewagt, 
sich an den Kompaniechef zu wenden, weil man 
Angst vor Repressalien gehabt habe. Es habe einen 
Kameraden gegeben, der sich beschwert habe, und 
dann an den nächsten drei Wochenenden Dienst ha-
be leisten müssen. Grund für die Beschwerde sei ge-
wesen, daß der Kompaniechef der 5. Kompanie für 
diejenigen, die den 5000 Meter-Lauf nicht in der vor-
geschriebenen Zeit geschafft hätten, eine Laufgrup-
pe eingerichtet habe. Diese habe immer am Freitag-
nachmittag und am Sonntagnachmittag ihre Runden 
abgelaufen. Der Kamerad, der weiter entfernt zu 
Hause gewesen sei, habe dann das Wochenende in 
der Kaserne verbracht. Aus der gesamten Kompanie 
hätten ca. 16 Kameraden an dieser Laufgruppe teil-
nehmen müssen. 
Die meisten seiner Kameraden beschwerten sich 
nicht über Mißstände, weil der Gedanke vorherrsche, 
den zehnmonatigen Wehrdienst möglichst schnell 
vorüberzubringen und nicht in irgendeiner Weise 
auffallen zu wollen. Er selbst habe durch seine Aus-
sagen bisher keinen Nachteil erlitten. Sorge bereite 
ihm die Empfehlung eines Kameraden, aus „Pflicht 
zur Gesunderhaltung" möge er der Kaserne besser 
fernbleiben. Der Kompaniechef der 4. Kompanie ha-
be ihm jedoch seine Hilfe angeboten. 

Zur Zivilcourage seiner Kompanieangehörigen hat 
Hauptmann Wiese vor dem Untersuchungsausschuß 
ausgeführt, nach seiner Beobachtung habe über alle 
Dienstgradgruppen, insbesondere im Bereich der 
Unteroffiziere, ein vertrauensvolles Verhältnis ge-
herrscht. Das sei für ihn auch der Grund für die An-
nahme, daß es kein Motiv gebe, prinzipiell a lles zu 
verschweigen. Er weise darauf hin, daß die Aussagen 
einiger Soldaten sich auch nicht als ganz korrekt er-
wiesen hätten. Es sei vielmehr so, daß Dienstgrade, 
gegen die häufig Beschwerden geschrieben würden, 
in der Folge teilweise Ungemach seitens ihrer Vorge-
setzten erfahren müßten. Für die Mannschaften sehe 
er keinen objektiven Grund, warum sie ihm ihre Pro-
bleme nicht genannt oder ihm Probleme nicht gemel-
det haben sollten. Er habe immer versucht, ein aufge-
tretenes Problem, auch wenn es außerdienstlich ge-
wesen sei, für den Soldaten zu regeln. Definitiv 
schließe er aus, daß Soldaten wegen ihrer Beschwer-
den zu Wochenenddiensten eingeteilt würden. Das 
halte er für ein Gerücht. Es sei aber zu bedenken, 
daß wegen des SFOR-Einsatzes des Batai llons die 
Wachbelastung für die 5. Kompanie und hier insbe-
sondere für den 3. Zug erheblich gestiegen sei. Es sei 
ihm auch kein Fall bekannt, wo einem Rekruten an-
geraten worden sei, eine Beschwerde nicht zu erhe-
ben oder zurückzuziehen. Er empfehle den Soldaten 
immer, zuerst einmal mit dem Betreffenden das Ge-
spräch zu suchen und sich erst dann, wenn das nichts 
fruchte, offiziell auf dem Dienstweg zu beschweren. 

Hauptfeldwebel Elter hat zur Zivilcourage der Solda-
ten und zu ihrem Unrechtsbewußtsein ausgeführt, 
die Soldaten wüßten ihr eigenes Fehlverhalten selbst 
richtig einzuschätzen. Das gelte für Fehlverhalten in-
nerhalb und außerhalb der Kaserne. Es sei die typi-
sche Haltung, Fehlverhalten erst einmal nicht zu 
melden in der Hoffnung, daß sich die Sache von sel-
ber erledige. 

Er halte es für ausgeschlossen, daß Grundwehr

-

dienstleistende aus Angst um ihr eigenes Fortkom-
men eine notwendige Meldung unterließen. Bei Zeit-
soldaten habe er dies gelegentlich beobachtet. Zum 
Meldeklima hat er weiter ausgeführt, er könne nicht 
bestätigen, daß Meldungen oder Beschwerden unter-
drückt worden seien. Er habe viel mit den Soldaten 
gesprochen und ihnen immer wieder seine Hilfe an-
geboten. Das habe im Nachhinein häufig Erfolg ge-
habt. Er fordere die Soldaten immer wieder dazu auf, 
keine Angst vor Repressalien zu haben und Vorfälle 
zu melden, selbst wenn die Unteroffiziere betonten, 
ihre Gruppe oder der Zug sei eine verschworene Ge-
meinschaft und solle gut dastehen. 

Militärpfarrer Haaken hat zur Zivilcourage und zum 
Meldeklima der Soldaten vor dem Untersuchungs-
ausschuß erklärt, es sei ihm bisher nichts darüber be-
kannt geworden, daß meldepflichtige Vorkommnisse 
aus Angst um das eigene Fortkommen nicht gemel-
det worden seien. 

3. Personalführung und Personalauswahl 

Generalmajor Löw hat zur Personalausstattung von 
Grundausbildungseinheiten mit Unterführern er-
klärt, zwar seien Grundausbildungseinheiten größer 
als andere Kompanien. Es sei aber sichergestellt, daß 
in Grundausbildungseinheiten die Gruppenstärke 
zehn Soldaten betrage. Gruppen dieser Größe könne 
man ausbilden. Die Unteroffizierausbildung sei nicht 
verkürzt worden. Es sei aber wünschenswert, daß 
der Gruppenführer in der Ausbildungskompanie im 
Dienstgrad eines Feldwebels sei. Der Feldwebel ha-
be sehr viel mehr Erfahrung, viel mehr Ausbildung 
als der junge Unteroffizier. Daß hierfür Feldwebel 
nicht eingesetzt werden könnten, sei bisher an den 
fehlenden Haushaltsmitteln und an der Dienstpo-
stenausstattung gescheitert. 

Hauptmann Wiese hat zur Personalausstattung aus-
geführt, aufgrund der STAN könnten in Ausbil-
dungskompanien als Gruppenführer nur junge Un-
teroffiziere eingesetzt werden. Insgesamt habe er 
den Eindruck, daß seine Unteroffiziere ihrer Aufgabe 
gewachsen seien. Deren Auswahl halte er für gut. Er 
führe einzelne Vorfälle darauf zurück, daß ein junger 
Unteroffizier auf Fehler von Rekruten nicht so tole-
rant reagiere wie es ein älterer Feldwebel tun würde. 
Sachlich müsse man feststellen, daß es für einen Un-
teroffizier in verschiedenen Streßsituationen nicht 
leicht sei, einerseits hart  und fordernd auszubilden, 
andererseits die Menschenrechte und die Werte, die 
sie verträten, und das Wohlbefinden der Soldaten op-
timal zu berücksichtigen. 

Zur militärischen Herkunft seiner acht Portepée-Un-
teroffiziere hat Hauptmann Wiese ausgeführt, die 
Feldwebel stammten aus verschiedenen Truppengat-
tungen und hätten ihre Ausbildung an den Heeres-
unteroffizierschulen und an den Schulen in Alten-
stadt und Hammelburg absolviert. Einige der Unter-
offiziere, die durch Fehlverhalten aufgefallen seien, 
hätten nicht originär zu seiner Kompanie gehört, son-
dern seien für einige Monate abgestellt worden, weil 
sich ihre Kompanie im SFOR-Einsatz befinde. Diese 
seien nach Rückkehr ihrer Kompanie wieder in ihre 
ursprünglichen Einheiten zurückgekehrt. Ein Teil 
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der anderen Unteroffiziere habe ihr reguläres Dienst-
zeitende vor sich. 
Zur Vermeidung von Wiederholungen der bekannt-
gewordenen Vorfälle müsse man zukünftig bei der 
Personalauswahl des Unteroffiziernachwuchses stär-
ker auf die Eignung der Unteroffiziere achten. Die 
Auswahlsituation sei für die Fallschirmjägertruppe 
sehr gut, da es viele Interessierte gebe. Die Ausbilder 
in einer Ausbildungskompanie müßten nach seiner 
Auffassung fachliche Kompetenz und ein hohes Maß 
an Frustrationstoleranz aufweisen. Sie müßten die 
Fähigkeit besitzen, auf wiederholte Fehler von Re-
kruten mit Gelassenheit reagieren zu können. Dies 
sei sicherlich auch ein Privileg des Älterseins. In eini-
gen der bekanntgewordenen Fälle wäre es sicherlich 
besser gewesen, wenn der Gruppenführer ein ge-
standener Feldwebel gewesen wäre. Er müsse aber 
darauf hinweisen, daß die Mehrheit der Unteroffizie-
re treue Staatsbürger seien, die das Fehlverhalten 
ihrer Kameraden nicht guthießen. Die Frage der Per-
sonalführung und Personalauswahl sei aber ein stän-
diges Thema bei allen Gesprächen mit den Vorge-
setzten. 

Hauptfeldwebel Elter hat zur Eignung von Unteroffi-
zieren in der Grundausbildung ausgeführt, ein jun-
ger Unteroffizier, der unmittelbar nach seiner eige-
nen Ausbildung eine Gruppe mit 15 Soldaten führen 
solle, sei überfordert. Unteroffizier könne man in der 
Bundeswehr nach einem Jahr werden. Davon sei der 
Soldat in den ersten sechs Monaten in der Kompanie 
und durchlaufe die Grundausbildung und die Spe-
zialgrundausbildung und dann eine zweimonatige 
Vollausbildung. Dann besuche er ein halbes Jahr 
lang den Unteroffizierlehrgang. Auf diesen Lehrgän-
gen erhalte er nicht die praktische Erfahrung, wie 
mit einem Grundwehrdienstleistenden umzugehen 
sei. Bis dahin habe er nur mit Lehrgangsteilnehmern 
geübt. Viele Unteroffiziere sähen es als ihren Auftrag 
an, die Rekruten für die Krisenreaktionskräfte auszu-
bilden. Das fordere körperliche Fitneß, die die mei-
sten Grundwehrdienstleistenden nicht mitbrächten. 
Daraus müßten die Ausbilder das Beste machen. Ge-
legentlich schössen sie dabei über das Ziel hinaus. 

Es wäre nach seiner Auffassung günstig, wenn der 
junge Unteroffizier ein halbes Jahr als stellvertreten-
der Gruppenführer Dienst tun müßte, um Erfahrung 
im Umgang mit Menschen zu sammeln. Im Vergleich 
zu den KRK-Kompanien mit ihren Feldwebelstellen 
und gestandenen Soldaten mit vier Dienstjahren ge-
be es in einer Ausbildungskompanie nur Gruppen-
führerunteroffizierstellen. 

Obergefreiter Laband hat zur Auswahl von Offizie-
ren und Unteroffizieren erklärt, er wünsche sich als 
Ergebnis dieses Untersuchungsverfahrens, daß künf-
tig die Auswahl der Vorgesetzten sorgfältiger vorge-
nommen werde. 

4. Recht und soldatische Ordnung 

Zum Alkoholkonsum in der 5. Kompanie des Fall
-schirmjägerbataillons 313 hat Gefreiter Wiegmann 

vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt, bei den 
grundwehrdienstleistenden Mannschaftsdienstgra-
den sei dies völlig unproblematisch gewesen. Man 
sei nach dem Tagesdienst ins Bett gefallen und ein

-

geschlafen. Nach Feiern der Unteroffiziere sei es - 
aber vorgekommen, daß die Toilette mit Exkremen-
ten übersät gewesen sei. 

Obergefreiter Laband hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß erklärt, insgesamt seien häufiger Feiern 
veranstaltet worden, bei denen Unteroffiziere stark 
angetrunken gewesen seien. Es gebe zum Beispiel 
einen Stabsunteroffizier, der regelmäßig betrunken 
gewesen sei. Bei einem solchen Anlaß habe sich die-
ser im Bad übergeben. Da dies das Reinigungsrevier 
seiner Stube gewesen sei, habe der Gruppenführer 
die Kameraden seiner Stube nachts um zwölf ge-
weckt und die Reinigung befohlen. 

Hauptmann Wiese hat hierzu vor dem Untersu-
chungsausschuß ausgesagt, es sei ihm nicht bekannt, 
daß Soldaten zu dieser Reinigung herangezogen sein 
sollten. Es gelte hier das Verursacherprinzip. Bei ei-
gener Kenntnis hätte er die Reinigung durch Rekru-
ten unterbunden. Er habe aber keinen Hinweis auf 
diesen Vorfall erhalten. 

Zum Alkohol- und Drogenkonsum im Fallschirmjä-
gerbataillon 313 hat Oberstleutnant Rieger ausge-
führt, nach seiner Erkenntnis gebe es keinen über-
durchschnittlichen Alkoholkonsum. Es gebe zwar im-
mer wieder Probleme mit dem Alkohol, aber um das 
völlig ausschließen, müsse man das Leben der Solda-
ten grundsätzlich stärker kontrollieren und ihre Frei-
räume einschränken. Drogenprobleme habe es bis-
her bei Führern nicht gegeben. Grundwehrdienstlei-
stende brächten aber immer wieder Drogen in die 
Kompanien hinein. 

Hauptmann Wiese hat zum Alkoholkonsum in der 
5. Kompanie vor dem Untersuchungsausschuß aus-
gesagt, es bestehe kein Alkoholproblem in der Ein-
heit. Es werde nicht mehr getrunken als in anderen 
Kompanien oder im zivilen Bereich. 

Hauptfeldwebel Elter hat hierzu ergänzt, häufiger als 
früher zögen sich heute die Soldaten auf ihre Stuben 
zurück. Das Freizeitverhalten habe sich geändert. Es 
sei schwer zu unterscheiden, ob der Wunsch nach ei-
nem gemeinsamen Bier mit den Kameraden als 
„Dampf ablassen" oder gemütliches Beisammensein 
zu verstehen sei. Es sei nicht ungewöhnlich, daß Sol-
daten abends auf der Stube zusammen ein Bier trän-
ken. Das sei ihm lieber, als wenn sie außerhalb der 
Kaserne Alkohol tränken und herumrandalierten. 

Zur Anredeform, die von den Vorgesetzten in der 
5. Kompanie üblicherweise gebraucht werde, hat 
Obergefreiter Laband ausgeführt, er wisse nicht, wie 
die korrekte Anrede nach den militärischen Vor-
schriften laute. Dies sei ihm in seiner bisherigen 
Dienstzeit nicht gesagt worden. In der 5. Kompanie 
sei von den Ausbildern grundsätzlich nur der Nach-
name verwendet worden. Der Kompaniechef habe 
ihn mit „Obergefreiter" angesprochen. 

Hauptmann Wiese hat hierzu erklärt, grundsätzlich 
spreche er die Soldaten mit Namen und Dienstgrad 
an. Ob er dabei immer die Anrede „Herr" verwende, 
wisse er nicht. Er bestehe auch darauf, daß die Unter-
offiziere in seiner Gegenwart die korrekte Anrede 
verwendeten. 
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Zur Beschwerdebearbeitung im Fallschirmjägerba-
taillon 313 hat Gefreiter Wiegmann ausgeführt, viele 
Beschwerden seiner Kameraden seien bereits wegen 
Formmangels nicht bearbeitet oder niedergeschla-
gen worden. In einem eigenen Fall habe er die Emp-
fangsbestätigung auf seine Beschwerde erst nach 
über einem Monat erhalten. Seine Beschwerden und 
Meldungen seien teilweise ohne Folgen geblieben, 
zum Teil seien Ermittlungsfehler gemacht worden. 
So sei auf seine Meldung vom 4. Dezember 1997 an 
den Bataillonskommandeur über die Feier vom 
12. August 1997 bei der ersten Vernehmung weder 
der Kompaniechef noch die Unteroffiziere noch die 
Ausbilder befragt worden. 

Hauptmann Wiese hat zur Einhaltung der Grund-
sätze der Wehrbeschwerdeordnung und Wehrdiszi-
plinarordnung ausgesagt, es würden die verschiede-
nen Hierarchieebenen eingehalten. Wenn er nach 
dem jeweiligen Stand der Ermittlungen feststellen 
müsse, daß seine Disziplinargewalt nicht ausreiche, 
gebe er den Vorgang an den nächsthöheren Diszipli-
narvorgesetzten ab. Alle genannten Zeugen würden 
zur Sachverhaltsaufklärung bei der Beschwerdebear-
beitung befragt. Gelegentlich instrumentalisierten 
die Soldaten das Beschwerderecht aber auch in einer 
Weise, die so eigentlich nicht vorgesehen sei. Grund-
sätzlich funktioniere der Meldeweg aber. Mit einer 
Beschwerde des Gefreiten Wiegmann habe er bisher 
nichts zu tun gehabt. 

Major Grube hat hierzu ergänzt, in dem Disziplinar-
verfahren gegen den Obergefreiten Wiegmann habe 
der Kompaniechef die Bearbeitung des Fehlver-
haltens dieses Soldaten an den nächsthöheren Vor-
gesetzten abgegeben. Gegen die verhängte Diszipli-
narmaßnahme habe sich der Soldat mit einer Be-
schwerde gewendet. Die im Rahmen dieses 
Beschwerdeverfahrens durchzuführenden Zeugen-
vernehmungen habe er vorgenommen. Er habe die 
gesamte Bearbeitung dieser Beschwerde dem Trup-
pendienstgericht in Oldenburg vorgelegt. Das Trup-
pendienstgericht habe die Beschwerde zurückgewie-
sen. Daraufhin sei der Disziplinararrest Anfang Janu-
ar 1998 verhängt und vollstreckt worden. 

Zur Unterrichtung und Ausbildung in den soldati-
schen Rechten und Pflichten hat Gefreiter Wiegmann 
ausgesagt, seine Kameraden und er seien in regel-
mäßigen und vollständigen Unterrichten durch ihren 
Kompaniechef über die Wehrbeschwerdeordnung, 
die Wehrdisziplinarordnung und über das Soldaten-
gesetz aufgeklärt worden. Bereits in der ersten Wo-
che habe diese Unterrichtung begonnen, die zwar 
nicht umfangreich, aber einleuchtend gewesen sei. 
Es sei vor allem um die Pflicht zur Kameradschaft ge-
gangen. 

Obergefreiter Laband hat hierzu erklärt, er sei kaum 
über seine Rechte belehrt worden. Zum erstenmal 
auf dem Fallschirmspringerlehrgang in Altenstadt 
habe er auf seiner Stube eine Zentrale Dienstvor-
schrift vorgefunden und lesen können. Insgesamt 
seien die Soldaten mehr über ihre Pflichten als über 
ihre Rechte belehrt worden. Es sei ihnen in diesem 
Unterricht über ihre Beschwerderechte nicht gesagt 

worden, daß ihnen aus den Beschwerden keine Re-
pressalien entstehen dürften. 

Hauptmann Wiese hat hierzu ausgesagt, er selber 
halte den Unterricht „Pflichten und Rechte des Sol-
daten". Die Soldaten würden umfassend über den In-
halt des Soldatengesetzes informiert. Er sage den Re-
kruten immer, daß die Pflichten für alle Soldaten je-
den Dienstgrades gelten, und weise darauf hin, daß 
die Pflichten der Vorgesetzten umfangreicher seien 
als die der Mannschaftsdienstgrade. Er halte auch ei-
nen Extraunterricht über die Wehrbeschwerdeord-
nung selber. Die Unterrichtung über die Belange des 
Innendienstes halte der Kompaniefeldwebel. Die Un-
terrichtungen seien nach seinem Dafürhalten umfas-
send. Über den MAD gebe es keinen Unterricht für 
die Rekruten. 

Hauptmann Wiese hat weiter zur Geltung der Wehr-
beschwerdeordnung, Wehrdisziplinarordnung und 
des Soldatenbeteiligungsgesetzes in der 5. Kompa-
nie erklärt, er bekomme durchweg von den Vertrau-
enspersonen eine positive Resonanz. Nach seinem 
Verständnis zum Disziplinarrecht und zum Sinn von 
Disziplinarmaßnahmen befragt, hat Hauptmann 
Wiese ausgesagt, Ziel einer Disziplinarmaßnahme sei 
die Erreichung einer erzieherischen Wirkung. Der 
Soldat empfinde die Maßnahme aber auch als Strafe 
und Reaktion auf sein objektives Fehlverhalten. Er 
als Chef habe in seinem Straffindungsrahmen eine 
gewisse Freiheit, der Sache und dem Soldaten mit 
der Wahl der Maßnahme gerecht zu werden. Das 
könne aber nicht verhindern, daß der Soldat die ge-
troffene Maßnahme subjektiv als überzogen empfin-
de, was dem erzieherischen Zweck dann zuwiderlau-
fe. Keinesfalls nutze er die Möglichkeit von Lauf-
bahnbeurteilungen dazu, das mißliebige Verhalten 
von Soldaten zu ahnden. Er halte sich bei diesen Be-
urteilungen an die vorgeschriebenen Formalien und 
die objektiv zu erfüllenden Kriterien. Das festge-
stellte Fehlverhalten seiner Unterführer ahnde er mit 
einer angemessenen Disziplinarmaßnahme. Zusätz-
lich rede er mit dem Betreffenden, damit der wisse, 
wie er sein Fehlverhalten einzuordnen habe. 

Obergefreiter Laband hat zum Gebrauch erzieheri-
scher Maßnahmen ausgesagt, in seiner Ausbildungs-
einheit seien zur Genüge Liegestütze gemacht wor-
den, die spontan verhängt und teilweise überzogen 
gewesen seien. Mit den Vorgesetzten habe man dar-
über nicht gesprochen, verweigert habe man die Er-
füllung der verhängten Maßnahmen aber auch nicht, 
da Angst vor Repressalien geherrscht habe. Bei Ver-
fehlungen von Unteroffizieren sei seiner Auffassung 
nach darüber hinweggeschaut worden. 

Hauptmann Wiese hat zu dem Gebrauch erzieheri-
scher Maßnahmen ausgeführt, er habe die Unteroffi-
ziere bei jeder sich bietenden Gelegenheit daran er-
innert, daß Liegestütze zum Sport gehörten und nicht 
als erzieherische Maßnahme oder als Bestrafung vor-
gesehen seien. Kollektivstrafen habe er nicht beob-
achtet, sonst hätte er sie unterbunden. 

Gleiches gelte auch für die Verteilung von Wochen-
enddiensten. Die Verteilung liege in der Verantwor-
tung der Vertrauenspersonen. Die Dienste seien von 
den eingeteilten Soldaten frei tauschbar, soweit es 
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sich nicht um Wiederholungsdienste als erzieheri-
sche Maßnahmen handele. Daß Dienste gegen Geld-
zahlungen gehandelt würden, sei ihm nicht bekannt. 
Im Gegenteil führe die freie Tauschbarkeit der Dien-
ste zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung des 
Kompaniefeldwebels, der den Dienstplan immer wie-
der neu schreiben müsse. Die Vertrauenspersonen 
führten über die Belastung des einzelnen durch sol-
che Dienste ihre eigenen Strichlisten. 

Auf die Rechte und Möglichkeiten nach dem Solda-
tenbeteiligungsgesetz befragt, hat Obergefreiter La-
band erklärt, in der Ausbildungskompanie sei die 
Vertrauensperson nach Auffassung seiner Kamera-
den vollkommen hilflos gewesen. Auch er sei in eige-
nen Sachen nicht zu ihr gegangen. 

Hauptmann Wiese hat zu den Vertrauenspersonen 
erklärt, in jeder Grundausbildung werde von den 
jungen Rekruten eine Vertrauensperson gewählt, die 
er immer persönlich in ihren Aufgabenbereich ein-
weise und ihr in jedem Fall noch einmal eröffne, daß 
sie mit jedem Problem zu ihm kommen könne. Von 
diesen Vertrauenspersonen sei keine auf ihn zuge-
kommen. Ob ein Soldat eine Vertrauensperson zu 
seiner Vernehmung hinzuziehe„ sei Sache des Solda-
ten. Es sei aber nicht üblich. 

Generalmajor Löw hat zur Geltung des Wehrrechts 
und insbesondere der Wehrdisziplinarordnung im 
Zusammenhang mit der Untersuchung in Varel er

-

klärt, Brigadegeneral Riechmann habe in seiner Ab-
wesenheit vom Inspekteur des Heeres den Auftrag 
erhalten, die Vorwürfe des Gefreiten K. aufzuklären. 
Rechtspflicht jedes Disziplinarvorgesetzten jeder 
Ebene sei es, solchen Vorwürfen nachzugehen. Die 
Ermittlungspflicht aus der Wehrdisziplinarordnung 
verlange von jedem Disziplinarvorgesetzten, Vorwür-
fe aufzuklären, die ein Dienstvergehen oder eine 
Straftat beinhalteten. Er sehe dafür in der Wehr-
disziplinarordnung keine Zuordnung zu einem be-
stimmten Disziplinarvorgesetzten. Die Wehrdiszipli-
narordnung regele hingegen eindeutig, wer für die 
disziplinare Maßnahme zuständig sei. Der Diszipli-
narvorgesetzte sei der Führer, Ausbilder und Erzie-
her und im Rahmen der Wehrdisziplinarordnung un-
abhängiger Richter. 

In diesem Fall habe der Inspekteur des Heeres befoh-
len, den Sachverhalt mit einem Ermittlungsteam auf-
zuklären, um damit auch die Unabhängigkeit der 
Untersuchung sicherzustellen. Er halte diese Ent-
scheidung für absolut richtig. Die Untersuchung sol-
cher Vorwürfe dürfe man nicht delegieren. Zudem 
habe erst die Divisionsebene auch die erforderlichen 
Mittel durch ihre Rechtsberater und andere erfahre-
ne Soldaten. Er sehe keinen Punkt, in dem nicht sau-
ber ermittelt worden sei. Er sehe auch keine Umge-
hung der Hierarchie da rin, daß der Referatsleiter 
„Personelle Grundsatzforderungen/Innere Führung" 
im Führungsstab des Heeres beauftragt worden sei, 
das innere Gefüge der 5. Kompanie noch einmal auf-
zuhellen. Dies sei vorher mit dem Chef des Stabes Fü 
H und dem Brigadekommandeur der Luftlandebriga-
de 31 abgesprochen worden. Daß das Zentrum Inne-
re Führung die Einsatznachbereitung durchführe, sei 
eine Routineangelegenheit. Der Besuch des Beauf

-

tragten für Erziehung und Ausbildung habe zuletzt 
vor eineinhalb Jahren im Bataillon stattgefunden. 
Jetzt werde er überprüfen, ob sich die von ihm be-
scheinigten Feststellungen zur guten Motivation und 
Leistungsbereitschaft der Soldaten und ihrer guten 
Behandlung noch verbessert hätten. 

Brigadegeneral Riechmann hat zur Einhaltung der 
Wehrbeschwerdeordnung und Wehrdisziplinarord-
nung ausgesagt, die Ermittlungen vor Ort in Varel 
durch ihn als stellvertretenden Divisionskomman-
deur halte er nicht für eine Verletzung der rechtli-
chen Grundsätze, wenn auch Disziplinarebenen 
übersprungen worden seien. Es sei zweckmäßig ge-
wesen, in der gewählten Form vorzugehen. In Varel 
sei am 19. Dezember 1997 wegen des SFOR-Einsat-
zes nur ein halber Brigadestab und ein halber Batail-
lonsstab verfügbar gewesen. Es hätte keinen Sinn 
gehabt, wenn sich die Ermittlungen über mehrere 
Wochen hingezogen und Absprachen ermöglicht 
hätten. Es sei darum gegangen, schnell und mög-
lichst breit zu ermitteln. 

Oberstleutnant Rieger hat hierzu ausgesagt, es habe 
ihn als Kommandeur des Bataillons gestört, daß man 
durch die Einsetzung der Untersuchungsgruppe den 
Anschein habe erwecken können, es werde dem Ba-
taillon nicht getraut. Er sei sich andererseits sicher, 
daß Major Grube als zuständiger Disziplinarvorge-
setzter diese Ermittlungstätigkeit nicht habe allein 
leisten können. Das durch die Untersuchungsgruppe 
gefundene Ergebnis sei in jedem Fall glaubwürdiger. 

Major Grube hat hierzu erklärt, er halte die Wehrdis-
ziplinarordnung nicht durch die Ermittlungen des 
Brigadegenerals Riechmann für außer Kraft gesetzt. 
Es sei aus Sicht des Batai llons nötig gewesen, den 
Eindruck zu vermeiden, daß eine Reinwaschung 
durch bataillonseigene Ermittlungen geschehe. Des-
halb habe er volles Verständnis für die Ermittlungen 
durch bataillonsfremdes Personal. Die bei den Ermitt-
lungen zu Tage getretenen und feststellbaren Fehler 
im Führungsverhalten der Unteroffiziere seien den 
entsprechenden Disziplinarvorgesetzten zur Ahn-
dung zugewiesen worden. Dies sei der normale Ab-
lauf. Es gebe zudem bundeswehrintern und durch 
die dienstwegunabhängige Möglichkeit, sich an die 
Wehrbeauftragte zu wenden, ausreichende Kontroll-
mechanismen zur Gegensteuerung. Auch wenn die 
Untersuchung durch den Brigadegeneral Riechmann 
mehr zu Tage gefördert habe als normalerweise be-
kannt werde, sei er der Auffassung, daß das Be-
schwerderecht ein in sich schlüssiges System sei. 

5. Ausbildung und Dienstgestaltung 

Generalmajor Löw hat zu den Anforderungen der 
Ausbildung erklärt, die Männer und Frauen in der 
Bundeswehr seien nur dann zu militärischen Leistun-
gen zu bringen, wenn auch die anderen Werte 
stimmten. Die Soldaten müßten das Gefühl haben, 
als freie Männer und - trotz der geforderten Bela-
stungen anständig behandelt zu werden. Auch Be-
lastungen und Härten in der Ausbildung müßten 
sein, weil sie Fürsorge für die Männer in einem Ein-
satz bedeute. Man müsse ihnen dies aber verständ-
lich machen. Immer wieder sage er, daß Wehrpflicht 
keine Wehrfreude sei. Soldaten müßten Opfer b rin- 



Drucksache  13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

gen. Fallschirmjäger nähmen die Belastungen frei-
willig auf sich. Nicht vergessen werden dürfe aber 
auch, daß Fallschirmjäger emotionale Hochs und 
Tiefs bei ihrem Sprungdienst durchlebten. Manch ei-
ner sei dem nicht gewachsen oder wolle sich dem 
nicht stellen und habe dann eine Beschwer, die er 
nicht überwinden könne. 

Zum Zusammenhang zwischen Korpsgeist und Härte 
in der Ausbildung hat er weiter bekundet, bereits vor 
zweieinhalb Jahren habe eine Kompaniechef-Ta-
gung mit 60 Kompaniechefs stattgefunden, in der die 
positiven und negativen Auswirkungen des Korps-
geistes und insbesondere der Zusammenhang mit 
der Ausbildung ausgeleuchtet worden sei. Aus gege-
bener Veranlassung habe man damals auf unnötige 
Härte in der Ausbildung hingewiesen. Jeder müsse 
wissen, daß richtige Härte Fürsorge gegenüber den 
Soldaten für einen bevorstehenden Einsatz bedeute. 
Die Härte müsse aber angemessen sein. Er sei be-
sorgt über das, was am Rande der Ermittlungen in 
Sachen Rechtsradikalismus an Problemen in der 
Menschenführung zu Tage getreten sei. 

So habe er im Januar/Februar 1998 mit allen Offizier- 
und Unteroffizierkorps aller Verbände und Brigaden 
in zirka 60 Gesprächsrunden auf Fehler in der Men-
schenführung und Dienstvergehen im Bereich der 
Handhabung der erzieherischen Maßnahmen hinge-
wiesen. Alle Unteroffizierkorps seien der Auffassung 
gewesen, daß dera rtige Vorfälle bei ihnen nicht vor-
kämen. 

Die Fallschirmjägertruppe habe immer darauf gehal-
ten, daß sie die physisch und psychisch hoch belaste-
ten Männer anständig behandelt habe. Sonst hätte 
man die im In- und Ausland anerkannten Leistungen 
nicht erbringen können. 

Zu den körperlichen Anforderungen der Ausbildung 
hat Obergefreiter Laband ausgeführt, er selbst wie 
auch 70 % seiner Kameraden seien mit den körperli-
chen Anforderungen der Ausbildung zurechtgekom-
men. Nur den anderen 30 % sei kein Gehör und 
keine Akzeptanz geschenkt worden. Es habe Kame-
raden gegeben, die nicht Fallschirmjäger werden 
wollten oder nicht dafür geeignet gewesen seien. Ins-
gesamt sei er der Auffassung, es dürfe für einen Sol-
daten zu keiner Benachteiligung führen, wenn er 
keine ausreichende Kondition mit in seine Bundes-
wehrzeit einbringe. Zum Verhalten der Unteroffiziere 
bei der Ausbildung hat er ausgeführt, es seien vor al-
lem die Rekruten gewesen, denen große körperliche 
Leistungen abverlangt worden seien. Die Unteroffi-
ziere hätten sich daran kaum beteiligt. 

Gefreiter Wiegmann hat zu den körperlichen Anfor-
derungen der Ausbildung in der 5. Kompanie des 
Fallschirmjägerbataillons 313 ausgesagt, nach dem, 
was er von Kameraden aus anderen Einheiten höre, 
sei die Ausbildung in seiner Grundausbildungsein-
heit sehr hart . Geländedienst über mehrere Tage ha-
be hohe Anforderungen an die Soldaten gestellt. Zu 
Beginn der Ausbildung seien Märsche durchgeführt 
worden, die für einige Kameraden zu anstrengend 
waren. Nicht die Ausbilder, sondern die Kameraden 
hätten sich um diejenigen gekümmert, die Schwie-
rigkeiten gehabt hätten. Die Ausbildung sei zu La

-

sten der körperlich Schwachen gegangen. Wer nicht 
mit einem Maschinengewehr zweimal um den Spo rt

-platz habe rennen können, sei kein deutscher Fall
-schirmjäger gewesen. Zwischendurch habe man 100 

Liegestützen machen müssen. Diese Anforderungen 
seien von Anfang an gestellt worden, hätten aber 
nicht von allen Kameraden erfüllt werden können. 

Hauptmann Wiese hat zur Teilnahme der Ausbilder 
an der Ausbildung der Rekruten ausgesagt, nach sei-
ner Kenntnis sei das Marschgepäck der Ausbilder 
immer noch schwerer als das der Rekruten. 

Gefreiter Wiegmann hat zur Ausbildung weiter aus-
geführt, in einem Fall sei verboten worden, im Som-
mer bei 30 Grad Wasser zu trinken. Es sei zwar eine 
Sanitätsbegleitung anwesend gewesen, man habe 
den Kameraden jedoch auf einer Trage aus Baum-
stämmen und Zeltplanen bis in die Kaserne tragen 
müssen. Für den Kameraden sei dies unnötig strapa-
ziös gewesen. Obergefreiter Laband hat diesen Vor-
fall bestätigt und ergänzt, das Trinkverbot habe ein 
Stabsunteroffizier verhängt. Der dehyd rierte Kame-
rad sei auch nicht ärztlich versorgt worden, sondern 
über 10 Kilometer in die Kaserne geschleppt worden. 

Hauptmann Wiese hat hierzu erklärt, die Behaup-
tung sei falsch. Es gebe kein Trinkverbot bei Eilmär-
schen. Im Gegenteil sei es Schwerpunkt der Logistik, 
für einen immer ausreichenden Vorrat an Getränken 
zu sorgen. Tatsächlich habe in diesem Fall der betrof-
fene Soldat wiederholt geäußert, er habe während 
des Marsches schlichtweg das Trinken vergessen, 
weil er sich um einen Kameraden gekümmert habe. 
So habe er zwar getrunken, aber nicht genug. Er 
sèlbst habe ein Trinkverbot während eines Marsches 
nie erlebt. Die Unteroffiziere wüßten, daß das verbo-
ten und auch unzweckmäßig sei. Richtigerweise wer-
de den Soldaten aber gesagt, sie sollten während 
Marschpausen nicht eiskaltes Wasser trinken. Das tä-
te ihnen nicht gut. Richtig sei, daß bei allen Mär-
schen ein Sanitätsdienstgrad vor Ort sei und ein 
Krankenwagen der Bundeswehr überall do rt  zur Ver-
fügung stehe, wo die Marschkolonne befahrbare We-
ge kreuze. Der Krankenwagen sei auch über Funk zu 
dirigieren. 

In einem anderen Fall  erinnere er sich, habe ein Sol-
dat auf einem Marsch nach zirka 200 Metern einen 
Schwächeanfall gehabt. Sein Wagen sei in der Nähe 
gewesen, so daß er den Soldaten selbst zum Arzt fah-
ren habe können. Im Nachhinein habe sich heraus-
gestellt, daß der Soldat während der vorhergehenden 
Nachtübung und des Biwaks vergessen hatte, Flüs-
sigkeit zu sich zu nehmen und dann Kreislaufproble-
me bekommen habe. Er schließe aus, daß ihm andere 
vergleichbare Fälle nicht gemeldet worden seien. 

Hauptmann Wiese hat zu den Ausbildungsinhalten 
ausgesagt, mit der Anweisung für die Truppenausbil-
dung Nr. 1 für die Allgemeine Grundausbildung 
seien dem Kompaniechef ein Stundenanhalt und die 
Themen der allgemeinen Grundausbildung vorgege-
ben. Diese werde im Heer überall gleichermaßen 
umgesetzt. Die Mindeststunden dürften nicht unter-
schritten werden. Der Chef habe die Möglichkeit, 
Schwerpunkte zu setzen. Da die 5. Kompanie für die 
Krisenreaktionskräfte ausbilde, habe er einen 
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Schwerpunkt auf den Gefechtsdienst gelegt, um die 
Soldaten auftragsgerecht auszubilden. 

Zur Qualität der Ausbildung hat er erklärt, aus den 
vorliegenden Vernehmungen des Brigadegenerals 
Riechmann lasse sich ersehen, daß die absolute 
Mehrheit der Soldaten mit ihrer Ausbildung und ih-
ren Ausbildern zufrieden sei und daß sie die profes-
sionelle Ausbildung und auch die Kameradschaft 
zwischen Unteroffizieren und Mannschaften lobten. 
Er müsse bei den bekanntgewordenen Vorfällen 
auch feststellen, daß es keinen Fall gebe, in dem sich 
ein Ausbilder an dem Ungemach eines Rekruten er-
freut habe. Das festgestellte Fehlverhalten der Unter-
offiziere sei nach seiner Auffassung immer als Einzel-
fall  zu sehen. Er vermöge keine generelle Ursache 
dafür zu erkennen, daß vier Unteroffiziere seiner 
Kompanie dera rtig aufgefallen seien. Insbesondere 
könne er nicht als Ursache feststellen, daß es in sei-
ner Kompanie einen informellen Führer gebe, dem 
die anderen Unteroffiziere unkritisch nachgefolgt 
seien. Daß generell in seiner Kompanie die Würde 
der Soldaten mißachtet worden sei, bestreite er. 

Zur Qualität der Ausbildung für die Krisenreaktions-
kräfte hat Oberstleutnant Rieger ausgeführt, es wer-
de keine andere Art  der Ausbildung benötigt. Wenn 
der Portepeeunteroffizier die Führung der Männer 
und die Einsatzgrundsätze seiner Teileinheit beherr-
sche, müsse er auf das neue Einsatzspektrum hin 
ausgebildet werden. Auch ohne Fremdsprachen-
kenntnisse verstünden sich die Männer mit den Sol-
daten anderer Nationen auf der handwerklichen 
Ebene. Da werde der andere respektiert, wenn er 
professionell seine Aufgabe wahrnehme. 

Obergefreiter Laband hat zur Dienstgestaltung er-
klärt, zu allen Mahlzeiten seien die Rekruten der 
5. Kompanie von ihren Gruppenführern im Lauf-
schritt hin- und zurückgeführt worden. Die Unteroffi-
ziere seien bequem nebenher gegangen, nur derjeni-
ge, der die Gruppe habe führen müssen, habe auch 
den Laufschritt mithalten müssen. Für die Mittags-
mahlzeit habe man ca. 5 Minuten anstehen müssen 
und habe dann 10 Minuten essen dürfen. Der Unter-
offizier, der sie zur Essensausgabe geführt habe, sei 
dann selber essen gegangen und habe dann an-
schließend wieder antreten lassen. Mit vollem Magen 
sei man dann wieder zurückgelaufen. Die anderen 
Unteroffiziere seien zum Essen gegangen, wann sie 
es wollten. 

Hauptmann Wiese hat hierzu erklärt, es sei richtig, 
daß die Rekruten in den ersten zwei Monaten vom 
Zugdienst geschlossen zum Essen geführt würden. 
Danach seien sie selbständig. Er könne sich vorstel-
len, daß der Zugdienst befohlen habe, die zirka 150 
Meter vom Kompaniegebäude bis zur Küche in ei-
nem lockeren Trab zurückzulegen. Grund hierfür 
könne sein, daß der enge Zeitplan für die Essensein-
nahme durcheinander zu geraten gedroht habe. Das 
Laufen sei keinesfalls als Spo rt  zu werten. Sport  sei 
im Rahmen der Dienstzeiten eindeutig befohlen. 

Es sei ihm aber niemals aufgefallen, daß die Soldaten 
morgens oder abends zur Küche hätten hin- und zu-
rücklaufen müssen. Er könne sich nur an den einen 
Fall erinnern, wo die Soldaten morgens pünktlich an 

der Essensausgabe hätten sein müssen, damit die 
Warteschlange nicht noch länger geworden wäre. In 
diesem Fall  habe er nach dem Grund gefragt. Das sei 
nach seiner Auffassung völlig unspektakulär. Er sel-
ber nehme seine Mahlzeiten in einer anderen Lie-
genschaft ein. Der Kompaniefeldwebel habe die Mit-
tagspause für weitere Büroarbeit genutzt. Es sei auch 
nicht dessen Aufgabe, mittags im Mannschaftsspei-
sesaal das Essen anderer zu kontrollieren. Das habe 
der Unteroffizier vom Dienst zu tun und auch der Of-
fizier vom Wachdienst sei angehalten, einen Blick in 
den Speisesaal zu werfen. 

Zur Durchführung des Lebenskundlichen Unterrichts 
im Rahmen der Dienstgestaltung hat der katholische 
Militärpfarrer Oldenburg-Varel, Pfarrer Haaken, er-
klärt, weil große Teile des Bataillons unmittelbar 
nach seinem Dienstantritt für den SFOR-Einsatz be-
reits nach Sarajevo in Marsch gesetzt worden seien, 
habe er als katholischer Standortpfarrer am Standort 
Varel keinen Lebenskundlichen Unterricht und keine 
Offiziersarbeitsgemeinschaft durchführen können. 
Standortgottesdienste hielte der Ortsgeistliche. Die 
Durchführung des Lebenskundlichen Unterricht in 
Varel fiele nach der abgesprochenen Aufgabentei-
lung in die Zuständigkeit des evangelischen Militär-
geistlichen. Generell verweise er bei den vom ihm 
durchgeführten Rekrutenbegrüßungsuntemchten 
immer auf die Möglichkeit, sich in Vorfällen, die ge-
gen die Menschenwürde verstießen, an die Wehrbe-
auftragte des Deutschen Bundestages zu wenden. 

Zur Einsatznachbereitung hat Oberstleutnant Rieger 
dargestellt, im Einsatz verändere sich die Einstellung 
der Soldaten zur Überflußgesellschaft. Die Erkennt-
nis, daß andere Menschen unter völlig anderen Be-
dingungen lebten, sei für die Soldaten ein wichtiger 
Eindruck. Desweiteren erhielten sie einen Eindruck 
davon, wie weit die Fürsorge zu Hause gehe. Letzt-
lich bewirke auch der Eindruck zerschossener Häu-
ser eine Änderung der Einstellung. Ihm sei nicht be-
kannt, daß es bei der Rückkehr der Soldaten auf-
grund des Wegfalls von Zulagen zu Problemen 
gekommen sei. Für die Aufarbeitung des SFOR-Ein-
satzes sei es sachgerecht, wenn der Führer grund-
sätzlich für einige Zeit nach der Rückkehr noch die 
Verantwortung trage. 

Zur Einsatznachbereitung des SFOR-Einsatzes hat 
Hauptmann Wiese ausgeführt, da er selber nicht im 
SFOR-Einsatz gewesen sei, habe er an der Nachbe-
reitung nicht teilgenommen. Er habe aber gewußt, 
daß alle interessie rten Soldaten seiner Kompanie dar-
an hätten teilnehmen können. Er selbst sei bei der 
Chefbesprechung des Oberstleutnant Rieger über 
die Nachbereitung informiert worden. 

Zur Umsetzung der Jahresberichte der Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages hat Hauptmann 
Wiese ausgesagt, die Berichte der Wehrbeauftragten 
und das in ihnen aufgezeigte Fehlverhalten gebe er 
in Umlauf oder lege sie im Geschäftszimmer zur Ein-
sichtnahme aus. In Besprechungen gebe er die Be-
richte der Wehrbeauftragten an seine Unterführer 
weiter. Der Rechtsberater mache in einigen Fällen 
auch die auf Dienstvergehen getroffenen Maßnah-
men bekannt. Es sei allen Soldaten seiner Kompanie 
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bewußt, daß der Primat der Politik gelte und es sich 
bei der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundesta-
ges um ein parlamentarisches Kontrollorgan handele 
und die Hauptkontrollfunktion beim Parlament liege. 
Darüber gebe es auch Unterrichte. 

Hierzu hat Major Grube ergänzt, die Wehrbeauftrag-
tenberichte seien in den Teilen Grundlage der Aus-
bildung, wo sie inhaltlich für den Dienst zutreffend 
seien. Die Fallschirmjägertruppe sei in diesen Berich-
ten mehrfach erwähnt. Darüber werde intensiv ge-
sprochen. Das habe im Bataillon nicht nur einmal im 
Jahr Konsequenzen. 

Obergefreiter Laband hat zur Dienstaufsicht der Vor-
gesetzten ausgesagt, er verstehe nicht, daß kein Vor-
gesetzter einmal unangemeldet kontrolliert und sich 
selbst ein Bild von der Lage gemacht habe. Es sei im-
mer so gewesen, daß vorher eine Information be-
kannt geworden sei und die Vorgesetzten genug Zeit 
gehabt hätten, um Mate rial zur Seite zu schaffen. 

Zum Umfang der erforderlichen Dienstaufsicht auch 
außerhalb des Dienstes hat Brigadegeneral Riech-
mann ausgesagt, Kontrolle außerhalb des Dienstes 
rund um die Uhr sei der falsche Weg. Gefordert sei, 
daß Vorgesetzte auch außerhalb des Dienstes für Ge-
spräche zur Verfügung stünden. Es könne aber nicht 
geleistet werden, daß die Soldaten rundherum be-
treut würden. 

Oberstleutnant Rieger hat zur Dienstaufsicht ausge-
führt, es gebe viele administrative Aufgaben, die an 
den Kommandeur gebunden seien. Durch seinen 
Stellvertreter könne er nicht entlastet werden, weil 
dieser gleichzeitig durch seine originäre Aufgabe ge-
bunden sei. Bis zur Ebene der Zugführer halte er die 
Situation der Dienstaufsicht für ordentlich. Darüber 
hinaus nehme die Büroarbeit einen großen Anteil 
ein. Viele Vorschriften bündelten die Verantwortung 
auf den Disziplinarvorgesetzten oder Dienststellen-
leiter. Unterschreiben müsse immer derjenige, der 
auch die Verantwortung tragen könne. Das sei häufig 
der Kommandeur. 

Major Grube hat zu seiner Dienstaufsicht über die 
5. Kompanie ausgeführt, er habe Dienstaufsicht 
durchgeführt bis hin zu Abschlußübungen mit Über-
nachtung im Gelände auf dem Truppenübungsplatz 
in Delmenhorst, um sich eine Vorstellung von der 
Ausbildungssituation zu machen. Er habe keine Indi-
zien dafür gefunden, daß es Unteroffiziere in dieser 
Kompanie gegeben habe, die in irgendeiner Form ih-
rer Aufgabe nicht gewachsen gewesen seien. Der 
Ausbildungsstand sei ordentlich gewesen und habe 
auch bei Besichtigungen über die Bataillonsebene 
hinaus Bestand gehabt. Er habe im übrigen bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit im kleinen Kreis, im ka-
meradschaftlichen Gespräch die Stimmungslage der 
Soldaten erfahren. Deshalb sei er sich sicher, daß die 
Stimmung im gesamten Batai llon gut gewesen sei. 

Zu der von ihm geführten Dienstaufsicht hat Haupt-
mann Wiese ausgesagt, dies sei für ihn als Chef einer 
Ausbildungskompanie ein klarer Schwerpunkt. Nach 
seiner Vorstellung vom mündigen Bürger in Uniform 
müsse es aber auch eine Freizeit für die Soldaten ge-
ben, bei der der Unteroffizier nicht anwesend sei. Er 

sei sich sicher, daß das auch nicht nötig sei. Der Sol-
dat genieße gewisse Freiheiten und stehe nicht stän-
dig unter der Kontrolle von Dienstgraden. Das verste-
he sich aus der Definition des Staatsbürgers in Uni-
form. Auf das außerdienstliche Verhalten von 
Soldaten Einfluß zu nehmen, könne bestenfalls mit-
telbar geschehen. Er habe nicht festgestellt, daß in 
seiner Kompanie Unteroffiziere außerdienstlich ein 
Verhalten an den Tag legten, das er ausgesprochen 
verwerflich finde. 

Er für seine Person sei als Kompaniechef auch 
abends zu Hause telefonisch erreichbar oder besuche 
gelegentlich auch eine Gaststätte außerhalb der Ka-
serne, in der sich die Soldaten träfen. Es gebe in der 
Kompanie auch einen Unteroffizier vom Dienst und 
eine Kasernenwache, die eingriffen, wenn es nötig 
sei. Der Offizier vom Wachdienst sei primär für die 
Dienstaufsicht nach Dienstschluß zuständig. Es sei in 
keinem Fall so, daß die Soldaten mit dem Feiern an-
fingen, sobald der Kompaniefeldwebel oder er selber 
nach Hause führen. 

Eine generelle Verstärkung der Dienstaufsicht auch 
in der Freizeit der Soldaten würde die Aufsicht über 
die Soldaten, die sich korrekt verhielten, kollektiv 
mit einbeziehen. Das würden diese nicht begrüßen. 

Erschwerend sei für ihn, daß sich die Kompanie in 
drei Ausbildungszüge gliedere, die jeweils einer an-
deren Ausbildungsklasse angehörten und andere 
Vorhaben hätten. Die Züge seien bei der Ausbildung 
räumlich verteilt. Er versuche aber, bei jedem Biwak 
oder bei jedem Schießen wenigstens zeitweise prä-
sent zu sein und sei dort  auch unverhofft aufge-
taucht. Er verteile seine Dienstaufsicht gleichmäßig 
auf die verschiedenen Züge, um bei keinem Zugfüh-
rer den Eindruck zu erwecken, er stelle ihm nach. Ei

-

nen Schwerpunkt setze er jedoch in den ersten Wo-
chen der Grundausbildung. Es habe sich auch kein 
Rekrut und keine Vertrauensperson an ihn gewandt, 
weder mit einer formalen Beschwerde, noch in einem 
informellen Gespräch, und über Übergriffe und men-
schenverachtende Behandlung von Rekruten berich-
tet. Sprechstunden habe er nicht, weil er jederzeit 
ansprechbar sei. Er habe noch keinen Soldaten abge-
wiesen, wenn dieser ihn habe sprechen wollen. Stu-
bendurchgänge führe er mit dem Kompaniefeldwe-
bel in den Unterkünften der Stammsoldaten, Mann-
schaften und Unteroffiziere durch. Die Zugführer 
täten dies bei den Rekruten. Als einzige Möglichkeit, 
Vorfälle wie die bekannt gewordenen zu verhindern, 
sehe er eine weitere Steigerung der Dienstaufsicht. 
Dies sei aber nicht unend lich möglich. Vieles sei ge-
schehen, wenn er gerade nicht anwesend gewesen 
sei. Er unterscheide nicht zwischen Dienstaufsicht 
und seinem Bemühen, sich um die Soldaten zu küm-
mern. Eine Entlastung von der Arbeit am Schreib-
tisch würde er persönlich zugunsten noch häufigerer 
Aufenthalte bei den Soldaten nutzen. 

Hauptfeldwebel Elter hat in seiner Vernehmung zur 
Dienstaufsicht ausgeführt, die Soldaten seien er-
wachsene Menschen, die auch so behandelt werden 
wollten. Es sei nicht Sinn der Tätigkeit der Vorgesetz-
ten, die Soldaten 24 Stunden zu überwachen. Aus 
vielen Stubengemeinschaften entstünden „ver- 
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schworene Gemeinschaften", von denen man nicht 
erfahre, was sie verschweigen wollten. Er sei deshalb 
nicht überrascht, nicht alles erfahren zu haben. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat zu dem 
vor dem Untersuchungsausschuß dargestellten Fall 
eines dehydrierten Soldaten und seines Rücktrans-
ports ohne Nutzung einer motorisierten Sanitätsbe-
gleitung mit Schreiben vom 3. März 1998 mitgeteilt, 
der Inspekteur des Heeres habe die Ermittlungen an 
sich gezogen. 

Mit Schreiben vom 25. Mai 1998 informierte das Bun-
desministerium der Verteidigung den Untersu-
chungsausschuß über das abschließende Ergebnis 
seiner Untersuchungen zur Beachtung der Grund-
sätze der Menschenführung in der 5. Kompanie des 
Fallschirmjägerbataillons 313. Im Nachgang zu der 
Anhörung der Zeugen Obergefreiter Laband und 
Gefreiter Wiegmann sei den vor dem Untersuchungs-
ausschuß vorgebrachten Darstellungen nachgegan-
gen worden. Im Zuge der Ermittlungen habe es keine 
neuen Erkenntnisse gegeben. 

Bestätigt wurde, daß Obergefreiter Laband während 
der Allgemeinen Grundausbildung am 12. August 
1997 zusammen mit den übrigen Soldaten seiner Stu-
be, zu deren Reinigungsaufgaben die Sauberkeit der 
Toilette gehörte, durch den Unteroffizier vom Dienst 
beauftragt worden sei, nach dem allgemeinen Zap-
fenstreich um 22.00 Uhr erneut die Toilette zu reini-
gen, weil diese durch einen zum damaligen Zeit-
punkt unbekannten Verursacher verschmutzt wor-
den war. 

Die Ermittlungen hätten desweiteren ergeben, daß 
während der Allgemeinen Grundausbildung im Som-
mer 1997 einzelne Ausbilder besonders darauf ge-
achtet hätten, daß die Rekruten bei Märschen nur in 
den dafür vorgesehenen Marschpausen tranken. Das 
habe verhindern sollen, daß die unerfahrenen Rekru-
ten unkontrolliert große Mengen kalten Wassers 
tranken. Diese Regelung sei irrtümlich von einigen 
Soldaten als ein allgemeines „Trinkverbot" aufgefaßt 
worden. Die beiden Soldaten, die bei Märschen ei-
nen Schwächeanfall erlitten haben, seien im notwen-
digen Rahmen sanitätsdienstlich versorgt worden. 
Dienstvergehen von Vorgesetzten seien in diesem 
Zusammenhang nicht festgestellt worden. 

Die fehlerhafte Handhabung des Erlasses „Erzieheri-
sche Maßnahmen" durch Anordnung von Spo rt  au-
ßerhalb der Dienstzeit und von Liegestützen als Re-
aktion auf angebliches Fehlverhalten beim Waffen

-

reinigen sei mit einer schriftlichen Abmahnung 
gegen zwei Vorgesetzte geahndet worden. 

Die Verwendung von Parolen wie „Alpha-Hotel" , die 
als Synonym für „Adolf Hitler" hätten verstanden 
werden können, oder von Begriffen wie „Wolfs-
schanze" und „Adlerhorst" während der Gefechts-
ausbildung seien zweifelsfrei einem Soldaten zuge-
ordnet worden, der bereits aus der Bundeswehr ent-
lassen worden sei. 

In Folge der bekanntgewordenen Dienstpflichtverlet-
zungen im Fallschirmjägerbataillon 313 seien um-
fangreiche Personalveränderungen in der 5. Kompa-
nie durchgeführt worden. Mit Durchführung dieser 

Personalmaßnahmen sei das Führerkorps der 5. Kom-
panie des Fallschirmjägerbataillons nahezu vollstän-
dig neu besetzt. 

Der im Auftrag des Inspekteurs des Heeres am 2. 
und 3. April 1998 das Fallschirmjägerbataillon 313 
besuchende Leiter des im Führungsstab des Heeres 
für Innere Führung zuständigen Referats habe sich 
vor Ort von den positiven Veränderungen im Batail-
lon überzeugt. Die Vorgesetzten im Batai llon ver-
suchten, durch eine Reihe von Weiterbildungsveran-
staltungen im Rahmen der politischen Bildung sowie 
zum Themenbereich Menschenführung in den Streit-
kräften Vorkommnisse der in Varel bekannt gewor-
denen Art  in Zukunft auszuschließen. Das Zentrum 
Innere Führung werde im Fallschirmjägerbataillon 
313 eine „Führungsbegleitung" durchführen. 

6. Politische Bildung, staatsbürgerlicher Unterricht 

Gefreiter Wiegmann hat zur Durchführung des 
staatsbürgerlichen Unterrichts in der 5. Kompanie 
des Fallschirmjägerbataillons 313 ausgesagt, politi-
sche Bildung halte er für den schwächsten Teil der 
Ausbildung. Zur Zeit erfolge sie mit einer Stunde auf 
je drei Wochen. Erschreckend sei auch das Niveau 
der unterrichtenden Stabsunteroffiziere. Er habe im 
staatsbürgerlichen Unterricht noch nichts erfahren, 
was er nicht auch in der Schule bereits gehört habe. 
Es würden Filme geschaut und dann darüber ein we-
nig geredet. Anders sei das in seiner jetzigen 3. Kom-
panie; dort  würde nach der Darstellung eines Pro-
blems richtig diskutiert. 

Obergefreiter Laband hat ausgesagt, zum Thema 
Rechtsradikalismus habe im staatsbürgerlichen Un-
terricht seiner jetzigen Kompanie erstmals eine Un-
terweisung stattgefunden, als die Aussagen des Ge-
freiten K. in der Presse veröffentlicht worden seien. 

Im staatsbürgerlichen Unterricht sei über Kreta nicht 
gesprochen worden. Auch von Seiten der Rekruten 
sei dieses Thema im staatsbürgerlichen Unterricht 
nicht angesprochen worden. Die Rekruten seien so 
vollkommen eingeschüchtert gewesen, daß keiner 
daran gedacht habe, einen Vorgesetzten mit seiner 
politischen Einstellung zu solchen Themen zu kon-
frontieren. Den staatsbürgerlichen Unterricht habe in 
der 5. Kompanie grundsätzlich der Kompaniechef 
durchgeführt, in anderen Fä llen auch andere Offizie-
re und Offizieranwärter. Der Unterricht habe selten 
stattgefunden. An Themen könne er sich kaum erin-
nern. Es sei eine „Laberstunde" gewesen, aber man 
habe sich an der Diskussion beteiligen können. Erin-
nerlich seien ihm allgemeine Themen wie z. B. über 
verschiedene Staatsformen. Als Abiturient habe er 
das alles bereits in der Schule gehört. Den Unterricht 
hätten auch die Nicht-Abiturienten seiner Einheit 
verstanden. Über die Wehrmachtsausstellung sei im 
staatsbürgerlichen Unterricht nicht gesprochen wor-
den. 

Brigadegeneral Riechmann hat zur politischen Bil-
dung in der Bundeswehr ausgesagt, es werde genü-
gend politische Bildung unterrichtet. Die Verbesse-
rung sei ein ständiger Prozeß. Maßgeblich sei aber 
nicht die Einhaltung des Stundenansatzes, sondern 
man müsse bei den Soldaten Betroffenheit erzeugen. 
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In der Bewertung der Soldaten der 5. Kompanie sei 
die vom Kompaniechef durchgeführte politische Bil-
dung eine gute Sache gewesen. Trotzdem sei es zu 
den Vorfällen gekommen. 

Oberstleutnant Rieger hat zur politischen Bildung im 
Fallschirmjägerbataillon 313 vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, alle Kompanien hätten im 
Jahr 1997 das Mindestmaß an politischer Bildung auf 
der Grundlage des Erlasses des Bundesministeriums 
der Verteidigung vom 1. Januar 1996 erfüllt. Ledig-
lich die 4. Kompanie habe auf Grund von Auftrags-
änderungen, der SFOR-Vorbereitung, der Straffung 
der Grundausbildung und verschiedener anderer 
Aufträge Defizite gehabt. Zusätzlich seien im Rah-
men der politischen Bildung eine erhebliche Anzahl 
von Gedenkstätten besucht worden, und 300 Solda-
ten seien Teilnehmer an Seminaren zur politischen 
Bildung gewesen. Er selbst sei mehrmals beim Antre-
ten der Kompanien zum Wochenende anwesend ge-
wesen, bei dem die Hinweise auf die aktuellen politi-
schen Dinge und die Akualitäten im Batai llon be-
kannt gegeben worden seien. 

Seine Auffassung zur politischen Bildung habe er 
den Soldaten im Tagesbefehl vom 8. Juli 1997 be-
kannt gemacht. Er habe sie in diesem Befehl darüber 
informiert, daß ihm rechtsextremistische Vorfälle im 
Bataillon nicht bekannt seien und er sie deshalb zu 
ihrem gesunden Menschenverstand, den Erfolgen 
von Erziehung und Ausbildung sowie den Ergebnis-
sen der politischen Bildung beglückwünsche. Er ha-
be die Soldaten aufgefordert, alle dera rtigen Ten-
denzen frühzeitig zu melden, da die Truppengattung 
der Fallschirmjäger häufig Ziel vorgefaßter Kritik sei. 
Dieser Befehl sei in allen Kompanien allen Soldaten 
zu verlesen gewesen. 

Hauptmann Wiese hat zur Durchführung des staats-
bürgerlichen Unterrichts erklärt, diese Unterrichte 
halte er grundsätzlich selber. Er habe versucht, die 
Vorgaben des damaligen Generalinspekteurs Nau-
mann sowohl thematisch als auch qualitativ hundert-
prozentig umzusetzen. 

Der Zeitansatz für den staatsbürgerlichen Unterricht 
betrage acht Stunden in der Allgemeinen Grundaus-
bildung für die Rekruten. In den anderen Zügen ge-
be es hierzu Ergänzungsausbildungen und aktuelle 
Informationen, die von den Zugführern in unregel-
mäßigen Abständen durchgeführt würden. Hierzu 
werde den Soldaten eine Bundeswehrfilmschau oder 
ein Video vorgeführt und dann darüber diskutiert. 
Das finde ungefähr einmal im Monat statt. Er selbst 
habe auch diese Ausbildung im Rahmen seiner 
Dienstaufsicht besucht und habe den Eindruck ge-
habt, daß eine lebhafte Diskussion im Gange gewe-
sen sei. 

Im Rahmen der Allgemeinen Grundausbildung gebe 
es den Unterricht „Dienen wofür?" und einen Unter-
richt „Die verfassungsrechtliche Stellung der Bun-
deswehr" . In beiden Unterrichten habe er im jeweili-
gen Kontext die Rekruten darauf hingewiesen, daß 
extremistisches Verhalten in jeder Form in der Bun-
deswehr verfolgt und darauf sensibel reagie rt  werde. 
Er habe den Rekruten das Gefühl gegeben, daß sie 
hiermit auch belehrt worden seien. Er müsse aber be

-

obachten, daß die neu eingezogenen Soldaten - 
auch die Abiturienten - politisch nur sehr mäßig aus-
gebildet seien. Es sei erstaunlich, wie lückenhaft der 
Kenntnisstand der Rekruten auf diesem Gebiet sei. 
Der Zeitansatz sei für jeden Kompaniechef so eng, 
daß es ihm nicht möglich sei, die Themen für die Sol-
daten, die vorher 18 Jahre lang nie eine Zeitung ge-
lesen hätten oder in der Schule nicht sensibilisiert 
worden seien, aufzubereiten. Er könne nur versu-
chen, festzustellen, welche unterschiedlichen Vor-
aussetzungen vorlägen, und dann die Lücken mit 
Wissen zu füllen. Als das wichtigste erscheine es 
ihm, an einem möglichst einfachen Punkt zu begin-
nen und dann die entstehenden Fragen der Soldaten 
zu beantworten. Er empfinde sich als eine A rt  „Wis-
sensfeuerwehr" . Diese A rt  des Unterrichts führe in 
jedem Fall dazu, daß den meisten Soldaten doch eini-
ges an Wissen vermittelt werden könne. 

Er könne nicht die These aufstellen, zwischen den 
Rekruten aus den alten und neuen Bundesländern 
bestünden grundsätzlich erhebliche Wissensunter-
schiede. Er halte auch nicht die einen für anfälliger 
für rechtsextremes Gedankengut als die anderen. 

Es sei nach seiner Beobachtung eher unüblich, daß 
sich im normalen militärischen Alltag Soldaten in 
Pausen des Gefechtsdienstes oder bei der Zigaretten-
pause über Politik unterhielten. 

Für das Stammpersonal sehe der Erlaß vor, daß ein-
mal im Jahr ein Seminar von drei Tagen durchgeführt 
werde, dessen Gegenstand auch politische Bildung 
sei. Die Unteroffiziere nähmen teilweise auch an den 
Unterrichten für die Grundwehrdienstleistenden teil. 
Er teile nicht die Auffassung, daß es Mängel im Be-
reich der Unteroffiziere bei der Vermittlung staats-
bürgerlicher Kenntnisse und Techniken der Wissens-
vermittlung gebe. Es sei nicht Aufgabe der Unteroffi-
ziere, staatsbürgerlichen Unterricht zu erteilen. 
Damit aber auch die Unteroffiziere auf die Fragen 
der Rekruten antworten könnten, bemühe er sich, sie 
auf einen zufriedenstellenden Wissensstand zu brin-
gen. 

Hauptfeldwebel Elter hat zur politischen Bildung 
ausgeführt, die zeitlichen Vorgaben zur politischen 
Bildung seien in der 5. Kompanie erfüllt worden. Er 
sei der Auffassung, man müsse politische Bildung 
aber auch darüber hinaus betreiben. Dies müsse im 
zwischenmenschlichen Gespräch tagtäglich gesche-
hen. Es sei von allen als gut empfunden worden, poli-
tische Bildung außerhalb der Kaserne in einer zivilen 
Einrichtung durchzuführen. So habe in einem Leer-
sechstal im April 1997 für alle verfügbaren Soldaten 
in Zivilkleidung in Hamburg eine Woche politischer 
Bildung mit einem externen Referenten stattgefun-
den. Hier seien auch die Mannschaftsdienstgrade 
aus sich herausgegangen. Es fehlten leider die Mit-
tel, das mit der gesamten Kompanie durchzuführen. 
Die Wehrmachtsausstellung sei nicht besucht wor-
den. Es fehle auch die Zeit, sich durch den Besuch ei-
ner Gedenkstätte mit der Verfolgung und Vernich-
tung von Menschen auseinanderzusetzen, da die Zeit 
für Ausbildung benötigt werde. 

Staatsbürgerlicher Unterricht werde auch nach 
Dienstplan im Unterrichtsraum vom Kompaniechef 
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vor den Mannschaftsdienstgraden durchgeführt. Bei 
diesem Unterricht hielten sich die Mannschafts-
dienstgrade mit ihrer Meinung aber zurück. Das solle 
aber bei der politischen Bildung nicht sein. In seinen 
ersten Gesprächen mit den Soldaten erführe er, daß 
viele sich nicht weiter bildeten oder keine Zeitung lä-
sen. Anfangsschwierigkeiten habe es mit den Solda-
ten aus den neuen Bundesländern gegeben, die an-
ders aufgewachsen seien. Diese Unterschiede könne 
er heute nicht mehr feststellen. Er sehe auch keinen 
Unterschied in der Anfälligkeit für Rechtsextremis-
mus. Das halte er nicht für ein Problem der regiona-
len Herkunft, sondern der jeweiligen persönlichen 
sozialen Situation. Er halte extremistisches Verhalten 
für eine Provokation der Umwelt, gegen das nicht 
durch politische Bildung, sondern durch den alltägli-
chen Umgang angegangen werden müsse. 

Hauptmann Wiese hat zur Zukunft der politischen 
Bildung erklärt, er halte es für einen Irrglauben, ent-
sprechend einer mathematischen Gleichung durch 
Erhöhung des Anteils der politischen Bildung den 
Anteil der Soldaten mit fragwürdigem Gedankengut 
proportional zu verringern. Derjenige, der dem Staat 
sehr negativ gegenüberstehe, lasse sich nicht durch 
politische Bildung vom Gegenteil überzeugen. Politi-
sche Bildung sei wichtig, um Wissenslücken aufzu-
füllen. Aber die Wirrköpfe könne man dadurch nicht 
erreichen. 

7. Traditionsverständnis und Traditionspflege 

Zum Traditionsverständnis der Fallschirmjägertruppe 
hat Generalmajor Löw erklärt, er habe bis vor einem 
halben Jahr nichts von einem „Kreta-Tag" gewußt 
und an keinem Kreta-Gedenktag teilgenommen. Die 
Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt unter-
stehe ihm nicht. Die Schlacht um Kreta sei für sich 
genommen ein geschichtlicher Fakt, der we rtneutral 
sei. Erst das, was der Vorgesetzte daraus mache, sei 
das, was Erziehung aus der Tradition für die Soldaten 
erbringe. Deshalb habe er in den vergangenen Jah-
ren für die Kompaniechefs und die Kompaniefeldwe-
bel Besuche des Friedhofs in Maleme/Kreta geneh-
migt, damit sie sich die 4500 Begrabenen und auch 
die Operation mit ihren ganzen Fehlern vergegen-
wärtigten. Er habe seinen Brigade- und Bataillons-
kommandeuren gesagt, daß nach seinem Dafürhal-
ten ein Kreta-Gedenktag nicht notwendig sei. Eine 
Kranzniederlegung könne man auch am Volkstrauer

-

tag machen. Er gehe davon aus, daß in seinem Ver-
antwortungsbereich keine Kreta-Gedenktage statt-
fänden und daß der toten Fallschirmjäger, die nicht 
nur Opfer gebracht hätten, sondern auch Opfer ge-
worden seien, in würdiger Form am Volkstrauertag 
gedacht werde. 

Über die Rede des Schulkommandeurs in Altenstadt 
vom 20. Mai 1997 denke er, daß sie die richtig ver-
standene Tradition vermittele. Sie zeige auf, daß 
diese Schlacht unter den verbrecherischen Bedin-
gungen des Regimes im Dritten Reich, strategisch 
sinnlos, operativ-taktisch mit vielen Fehlern vorberei-
tet, zu dem Tod von 4500 18- bis 21jährigen Fall-
schirm- und Gebirgsjägern binnen 48 Stunden ge-
führt habe. 

Zum „Fallschirmjägergeist" hat Generalmajor Löw 
ausgeführt, Korpsgeist sei nötig, denn ohne Korps-
geist zerfalle eine Kompanie unter Belastung. Über-
steigerter Korpsgeist und übersteigertes Elitebewußt-
sein führe aber zu einem hohen Binnenkontakt und 
zur Abschottung nach außen bis hin zu einem Feind-
bild. Hinzu kämen Überlegenheitsgefühl und der 
Hang zur Verewigung. Das sei das falsche Elitebe-
wußtsein. Es gebe keinen Fallschirmjägergeist, son-
dern einen Geist in dieser Truppengattung, wie er in 
jeder guten Truppe zu Hause sei. Dies sei das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in Not und Gefahr und unter 
Belastung. Darin sei enthalten eine hohe Leistungs-, 
aber auch Leidensbereitschaft. Enthalten sei auch 
eine fast bedingungslose Vaterlandsliebe. Daraus 
könne leicht der Schluß auf ein zu konservatives, zu 
nationales, zu extremes,  zu radikales Denken gezo-
gen werden. Der erzieherische Wert liege darin, den 
Soldaten aufzuzeigen, daß es solche Stärken und 
auch solche Gefahren geben könne. Es sei Aufgabe 
der Kompaniechefs, dies ihren Männern zu vermit-
teln. Nur durch das Gespräch hierüber könne man 
die Gefahren eines solchen Geistes relativieren. Be-
fehlsgebung, Weisungen und Richtlinien für die Aus-
bildung und politische Bildung könnten dieses Ziel 
allein nicht erreichen. 

Brigadegeneral Riechmann hat zum Gedenken der 
auf Kreta Gefallenen erklärt, der Divisionskomman-
deur habe befohlen, daß im Divisionsbereich der Ge-
fallenen von Kreta am Volkstrauertag gedacht werde 
und keine gesonderte Gedenkveranstaltung stattfin-
de. Divisionsweit fänden keine Kreta-Appelle statt. 

Zum Traditionsverständnis der Angehörigen des Fa ll
-schirmjägerbataillons 313 hat Oberstleutnant Rieger 

ausgeführt, die Tradition der Fallschirmjäger sei im 
wesentlichen die der Bundeswehr. Es werde nicht 
angeknüpft an die Tradition der Wehrmacht, ausge-
nommen an die wenigen Fälle persönlicher Tapfer-
keit. Im wesentlichen habe man sich aber mit der 
Bundeswehr und der Geschichte oder mit einsatzbe-
zogener politischer Ausbildung beschäftigt. 

Zum „Fallschirmjägergeist" hat Oberstleutnant Rie-
ger ausgeführt, der Zusammenhalt der Fallschirmjä-
ger entspreche dem der gesamten Infanterie, die ihre 
Leistungen im Zug und in der Gruppe erbringen 
müßten. Hinzu käme, daß bei den Fallschirmjägern 
alle aus dem gleichen Flugzeug sprängen und ihren 
Auftrag erfüllen müßten. Darauf beruhe der Fall-
schirmjägerehrgeiz und der Stolz, zusammenzuhal-
ten. 

Zum Geist der Fallschirmjäger hat Major Grube aus-
gesagt, von den Fallschirmjägern werde Außerge-
wöhnliches verlangt. Es werde versucht, die Soldaten 
auf das Ausbildungsziel des Fallschirmsprungs hin-
zuführen. Aufgrund dieses außergewöhnlichen Auf-
trags der Fallschirmjägertruppe bilde sich automa-
tisch eine Mentalität der Soldaten aus, stolz auf die 
eigene Leistung zu sein. 

Außergewöhnlich sei auch im Vergleich zu anderen 
Truppengattungen, daß die Fallschirmjägertruppe 
während der Wehrmachtszeit entstanden sei. Das be-
deute aber nicht, daß die Fallschirmjäger ihre Tradi- 
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tion auf der Wehrmacht begründeten. Der Stolz be-
ziehe sich in der Regel auf die eigene Leistung. 

Militärpfarrer Haaken hat zum Traditionsverständnis 
der Fallschirmjäger ausgesagt, er habe zwar in eini-
gen Kompanien Wandtafeln über das „Unternehmen 
Merkur" gesehen, für die Rekruten und Unterführer

-

ebene sei dies aber bei ihm nie ein Thema gewesen. 
Er gehe davon aus, daß nur die wenigsten sich dar-
unter noch irgend etwas vorstellen könnten. 

Zum Traditionsverständnis der Angehörigen der 
5. Kompanie hat Hauptmann Wiese erklärt, es habe 
keinen Anlaß für die Vermutung gegeben, daß Sol-
daten fragwürdige Gedanken gehabt hätten. Viel-
mehr gehe es bei vielen um Gegebenheiten, die sich 
auf die Bundeswehr bezögen. Er selbst lehne traditi-
onsbildende Bezüge der Fallschirmjäger zum Zwei-
ten Weltkrieg ab. 

Hauptfeldwebel Elter hat zum Traditionsverständnis 
der Angehörigen der 5. Kompanie ausgeführt, es sei 
in der Kompanie nicht auf die Wehrmacht, sondern 
auf die Bundeswehrzeit zurückgegriffen worden. Da 
das Fallschirmjägerbataillon 313 aus dem Fallschirm-
jägerbataillon 271 hervorgegangen sei, habe die Lei-
stung dieses alten Batai llons immer eine besondere 
Rolle gespielt. 
Durch Oberstleutnant Rieger als Bataillonskomman-
deur sei der Kreta-Gedenktag abgeschafft worden. 
Vorher habe es einen Kreta-Gedenktag gegeben, an 
dem die alten Kameraden über ihre Erlebnisse er-
zählt hätten. Das sei von den Unteroffizieren immer 
als gut empfunden worden. 

Zum Traditionsverständnis in der 5. Kompanie hat 
Obergefreiter Laband ausgesagt, es habe ohne kon-
kreten Bezug zu Kreta immer wieder Aussagen gege-
ben wie: „Wir Fallschirmjäger haben doch gesiegt." 
Er habe den Eindruck gehabt, Kreta sei für die Unter-
offiziere sehr vorbildhaft gewesen. So habe es einen 
Hilfsausbilder, Hauptgefreiter, gegeben, dessen Stu-
be mit Postern von Fallschirmjägern auf Kreta und 
dem Monument des herunterstürzenden Adlers ge-
schmückt gewesen sei. Er habe weder einen „Kreta

-

Tag" noch andere Feiern zu historischen Daten mit-
gemacht noch seien sie ihm bekannt. Unverkennbar 
sei gewesen, daß das ganze Unteroffizierkorps sehr 
stolz auf die Vergangenheit der Fallschirmjäger ge-
wesen sei. So seien bei Rekrutenfeiern Lieder aus da-
maligen Zeit gespielt worden, die sogar legal gewe-
sen seien. Es seien Textpassagen vorgekommen wie 
„ Im Osten stehen dunkle Wolken" , „An die Geweh-
re, Fallschirmjäger" . Problematisch sei für ihn gewe-
sen, daß die Unteroffiziere einen so großen Hang zur 
Tradition gezeigt hätten. Für ihn sei dieses Traditi-
onsverständnis in der heutigen Zeit problematisch, 
wenn man es im Zusammenhang mit den damaligen 
Kriegsverbrechen sehe. Das sei in seiner Einheit aber 
niemals thematisiert, wohl aber im Kameradenkreis 
besprochen worden. 

Zum Traditionsverständnis und zum Geist der Fall-
schirmjäger hat Hauptmann Wiese ausgeführt, sein 
Verständnis vom Fallschirmjäger ergebe sich aus 
dem Auftrag. Der bedinge, daß Physis und Belastun-
gen im Rahmen der Ausbildung und bei der 
Auftragserfüllung im Vergleich zu anderen Truppen

-

gattungen unterschiedlich seien. Durch diese Bela-
stungen entwickele sich zwangsläufig eine Kamerad-
schaft, die stärker sei als in anderen Truppengattun-
gen. Das sei aber durchaus mit den Verhältnissen im 
zivilen Bereich, z. B. der Feuerwehr vergleichbar. Da 
bei den Fallschirmjägern der Sprungdienst sehr st rikt 
organisiert werden müsse, gebe es auch eine strikte-
re Disziplin. Fallschirmjägergeist verlange, daß man 
sich den Belastungen aus dem Auftrag gemeinsam 
stelle und dem anderen helfe, sie zu tragen, und daß 
man bei der Ausführung des Auftrages ein gesundes 
Maß an Disziplin zeige. Es sei verständlich, daß die 
Soldaten, wenn sie sich erfolgreich den Belastungen 
gestellt hätten, einen gewissen Stolz zeigten. Das Eli-
tebewußtsein der Fallschirmjäger beruhe darauf, daß 
die Soldaten im dienstlichen Alltag Belastungen und 
Risiken ertragen müßten. Das fördere ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, ohne das der Auftrag gar 
nicht erfüllt werden könne. Er sage den Rekruten in 
einem der ersten Unterrichte, daß sie sich die Ausbil-
dung erarbeiten müßten und der Auftrag anspruchs-
voll sei. Er weise weiter darauf hin, daß die sportliche 
Leistungsfähigkeit mindestens die Erfüllung des 
Deutschen Sportabzeichens voraussetze, damit der 
Soldat auf den Fallschirmspringerlehrgang gehen 
könne. Er weise aber auch darauf hin, daß andere 
Einheiten andere Aufträge hätten, die genauso wich-
tig seien. Jeder werde für seinen Auftrag ausgebil-
det. 

Zur Traditionspflege im Fallschirmjägerbataillon 313 
hat Oberstleutnant Rieger auf seinen Bataillonsbe-
fehl vom 19. Dezember 1997 hingewiesen. Er habe 
befohlen, daß die Bestimmungen des Traditionserlas-
ses der Bundeswehr in der Friesland-Kaserne st rikt 
einzuhalten seien. Der Traditionserlaß von 1982 sei 
während seiner Anwesenheit vor Ort in Varel unter 
seiner Führung nicht behandelt worden. 

Auf der Grundlage der von seinem Vorgänger ge-
schaffenen Befehlslage habe er geregelt, daß der 
„Kreta-Tag" als Tradition verboten sei und die Bege-
hung des Trauerns am Volkstrauertag für alle ermor-
deten Menschen stattfinde. Der Schwerpunkt des 
Gedenkens habe bei allen Soldaten der Bundeswehr, 
die im Dienst gestorben seien, gelegen. 

An Kreta habe er bewußt nicht anknüpfen wollen, 
weil dort  die operativen Mängel der Fallschirmjäger-
truppe schwer geschadet hätten. Das sei für ihn kein 
Tag, den man als Fallschirmjäger feiere. Zum ande-
ren seien Menschen völlig sinnlos geopfert worden. 
Er habe gemeinsam mit allen Soldaten und auch den 
alten Soldaten das Gedenken an die Toten der Krie-
ge, aber auch der Alliierten und der Bundeswehr be-
gehen wollen. 

Er halte es nicht mehr für zeitgemäß, an einem „Kre-
ta-Tag" der gefallenen Soldaten zu gedenken. Bei 
vielen jungen Soldaten fehle das Geschichtsbewußt-
sein, sie könnten das Datum nicht mehr einordnen. 
Die Gefahr, daß jemand daraus falsche Schlüsse zie-
he, sei deutlich höher als die Chance, damit etwas 
würdig zu betrauern. Das könne man besser am 
Volkstrauertag. Er hat weiter ausgeführt, er sei mit 
der Umsetzung dieses Befehls zufrieden. Bis zu den 
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Unteroffizieren seien alle sensibilisiert. Den Mann-
schaften müsse dies noch verdeutlicht werden. 

Hauptmann Wiese hat zur Traditionspflege in der 
5. Kompanie erklärt, der ,,Kreta-Tag" werde nicht 
mehr begangen. Wandschmuck aus der Zeit des Drit-
ten Reiches gebe es, mit der einen Ausnahme des Fo-
tos auf der Stube des Hauptgefreiten Br., in seinem 
Verantwortungsbereich nicht. 

Gefreiter Wiegmann hat zur Behandlung von Ge-
schichte und Tradition im Unterricht ausgesagt, sein 
jetziger Kompaniechef wage derzeit nicht, im Unter-
richt den Zweiten Weltkrieg zu behandeln. Das The-
ma sei zu brisant. Er werde das Thema nur anspre-
chen und jeden Soldaten sagen lassen, was er davon 
halte. 

Zum Liedgut im Fallschirmjägerbataillon 313 hat 
Oberstleutnant Rieger erklärt, er habe ein Lieder-
buch herausgegeben mit 32 verschiedenen Liedern 
und dazu einen Befehl, daß dieses Liederbuch Richt-
linie des Gesangs im Batai llon sein solle. Dies habe 
zusammen mit dem Liederbuch der Bundeswehr den 
Maßstab gegeben. Darin habe auch das Lied „Rot 
scheint die Sonne " mit den erlaubten zwei Strophen 
gestanden. 

8. Fürsorge und Betreuung 

Hauptfeldwebel Elter hat zu den Erfordernissen einer 
Betreuung der Soldaten nach Dienstschluß erklärt, 
die Grundwehrdienstleistenden seien erwachsene 
Menschen, die auch als solche behandelt werden 
wollten. 

Der Dienstherr müsse den Soldaten sicherlich einiges 
an Freizeitmöglichkeiten anbieten, aber der Soldat 
wolle nicht den ganzen Tag gegängelt werden. Es 
müsse ihnen Freiraum für ihre eigenen Aktivitäten 
gelassen werden. 

Fürsorge nach Dienst sei vor allem ein infrastruktu-
relles Problem. Das Angebot an Freizeitmöglichkei-
ten sei in Varel schlechter als an Standorten mit grö-
ßerem Freizeitangebot. Er halte nichts davon, Frei-
zeitangebote in den Dienstplan aufzunehmen. Die 
Freizeit müsse für den Soldaten auch planbar sein. 
Auch er habe Möglichkeiten für die Gestaltung der 
Freizeit der Soldaten in Varel angeboten und baue 
jetzt noch mal ein neues Freizeitangebot auf. Das 
Freizeitverhalten der Soldaten habe sich aber geän-
dert. Während früher gemeinsam Sport get rieben 
oder Fernsehen geschaut worden sei, sitze heute der 
Soldat auf seiner Stube vor dem PC. Teilweise werde 
nicht angenommen, was an Freizeitmöglichkeiten 
angeboten werde. 

5. Unterabschnitt 
Vorkommnisse in Detmold, Hammelburg und 
Schneeberg 

- Vorbemerkung zur Untersuchung der Vor-
kommnisse - 

Der  Untersuchungsausschuß führte die Beweis-
aufnahme im Zusammenhang mit Ziffer 1.2. des 
Einsetzungsbeschlusses zum Menschenbild, Füh-
rungsverhalten und dem Stellenwert der Aus- und 

Weiterbildung im Hinblick auf die Vorkommnisse 
ausländerfeindlichen Verhaltens von Bundeswehr-
soldaten in Detmold und im Hinblick auf die Video-
aufnahmen mit gewaltverherrlichenden Darstellun-
gen in Hammelburg und Schneeberg durch Sichtung 
und Auswertung der im Verteidigungsausschuß vor-
handenen bzw. beigezogener Akten durch. Zeugen 
wurden dazu nicht gehört. Die Mitglieder des Unter-
suchungsausschusses erachteten dieses Verfahren 
wegen des großen Zeitdrucks, unter dem die Beweis-
aufnahme stand, für sinnvoll und geboten. Für die 
Beweisaufnahme standen zu den Vorkommnissen in 
Detmold und Hammelburg Sonderberichte der Wehr-
beauftragten des Deutschen Bundestages an den 
Verteidigungsausschuß und darüber hinaus zu den 
Vorkommnissen an allen drei Standorten auch die 
Berichte des Bundesministeriums der Verteidigung 
zur Verfügung, die einen umfassenden Einblick zur 
Einordnung der Tatbestände und deren personeller 
und struktureller Hintergründe boten. 

Die staatsanwaltlichen Ermittlungen zu den Vorfällen 
waren bereits abgeschlossen oder jedenfalls in einem 
fortgeschrittenen Stadium, so daß sich in bezug auf 
strafrechtliche Komponenten ein umfassendes Bild 
bot. Zu dem ausländerfeindlichen Vorfall in Detmold 
existierte bereits zu Beginn des Untersuchungsver-
fahrens das Strafurteil des Landgerichts Detmold. Zu 
den Video-Aufnahmen in Hammelburg ist im Verlau-
fe des Untersuchungsverfahrens die Einstellungsver-
fügung der zuständigen Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht Schweinfu rt  ergangen. 

I. Ausländerfeindliche Aktionen von Bundeswehrsolda-
ten in Detmold am 17. März 1997 

Am Montag, dem 17. März 1997, gegen 20.30 Uhr, 
begaben sich neun in der Kaserne in Augustdorf sta-
tionierte Soldaten in zwei Pkw in die Innenstadt von 
Detmold. 

Sie hatten die Absicht, do rt  ca. 10 bis 15 türkische 
Bürger zur Rede zu stellen. Diese hatten ihrerseits 
am Abend des 13. März 1997 drei der Soldaten 
grundlos und in beleidigender Form aufgefordert, 
„ihr Revier" zu verlassen. Es kam nicht zu Handgreif-
lichkeiten. Der Vorfall wurde in der Stubengemein-
schaft der Soldaten diskutiert und war vielen Mann-
schaftsdienstgraden in der Kaserne in Augustdorf be-
kannt. Den Vorgesetzten wurde die Begebenheit 
nicht gemeldet. Die betroffenen Soldaten und die 
Mitwisser gaben als Grund für das Unterlassen einer 
Meldung an, wegen der noch sehr kurzen Dienstzeit 
in Augustdorf habe noch kein Vertrauensverhältnis 
zu den Vorgesetzten aufgebaut werden können. Au-
ßerdem habe man nicht daran geglaubt, daß die Vor-
gesetzten sich für einen solchen Vorfall interessieren 
oder den Soldaten Hilfe hätten leisten können. 

Am 14. März 1997 deutete ein - später als Hauptag-
gressor aufgefallener - Soldat gegenüber unbeteilig-
ten Kameraden an, daß „man sich revanchieren" 
werde. Seine Kameraden maßen dieser Bemerkung 
jedoch keine Bedeutung bei. Ein Soldat informierte 
jedoch am Abend des 16. März 1997 einen Stabsun-
teroffizier von der Andeutung. Der Stabsunteroffizier, 
der an diesem Abend bereits reichlich Alkohol ge-
trunken hatte, riet dazu, „sich da herauszuhalten", 
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weil er von einer Übertreibung ausging und der An-
deutung gleichfalls keine besondere Bedeutung bei-
maß. 

Am Abend des 17. März 1997 gegen 21.00 Uhr, er-
reichten die Soldaten Detmold. Acht der neun Solda-
ten trugen Bundeswehruniformen oder Uniformteile, 
mehrere von ihnen auch Sturmhauben. Einige der 
Soldaten waren bewaffnet. Sie führten u. a. zwei Ba-
seballschläger, einen Klappspaten und mehrere Mes-
ser mit sich. 

Direkt nach der Ankunft in Detmold griff einer der 
Soldaten einen 16jährigen italienischen Staatsbürger 
an. Er beschädigte zunächst das von diesem mitge-
führte Fahrrad, dann versetzte er dem 16jährigen ei-
nen mit voller Wucht geführten Faustschlag an den 
Kopf, ergriff ihn am Hals und drückte ihn zu Boden. 
Sodann faßte er ihn mit einer Hand in die Haare, 
schüttelte ihn und hielt ihm mit der anderen Hand 
ein Messer an den Hals. Das Opfer verfügte nur über 
geringe deutsche Sprachkenntnisse und verstand 
nicht, was die um ihn herumstehenden Soldaten - 
insbesondere der Angreifer von ihm wollten. Am 
Tatort anwesende Zeugen wiesen den Angreifer dar-
auf hin, daß es sich bei dem Opfer um einen Italiener 
handele. Als die anderen Soldaten bemerkten, daß 
sich die Situation zuspitzte und der Angreifer durch 
den Einsatz des Messers Todesängste bei dem Opfer 
verursachte, griffen sie ein und zogen den Angreifer 
beiseite. Einige der Soldaten entschuldigten sich bei 
dem Opfer und fragten ihn, ob a lles in Ordnung sei. 
Drei Soldaten entfernten sich nach dem Vorfall von 
der Gruppe und fuhren mit ihrem Pkw zurück in die 
Kaserne in Augustdorf. 

Die anderen Soldaten begaben sich in Richtung Det-
molder Innenstadt. Gegen 21.15 Uhr trafen sie auf 
zwei 16- und 17jährige in Deutschland geborene Ju-
gendliche türkischer Abstammung. Der bereits ge-
genüber dem italienischen Jugendlichen gewalttätig 
gewordene Soldat ergriff einen der Jugendlichen 
und fragte ihn, wo „die Türken" seien. Als dieser ant-
wortete, er wisse es nicht, schlug ihn der Angreifer 
mit der Hand an den Hinterkopf und sagte: „Lüg' 
nicht!" Der andere türkische Jugendliche äußerte 
daraufhin sinngemäß: „Kollege, keine Probleme, wir 
wollen keine Gewalt." Durch die Wortwahl „Kolle-
ge" fühlte sich ein anderer der Soldaten provoziert, 
ergriff den Jugendlichen und schlug diesen an den 
Kopf. Nunmehr hielten zwei Soldaten das Opfer fest, 
während drei weitere sich an den Gewalttätigkeiten 
beteiligten. Sie traktierten beide Jugendliche durch 
Faustschläge, Fußtritte und Schläge mit einem der 
mitgeführten Baseballschläger. Erst als einer der Sol-
daten äußerte, eines der Opfer „gehört mir" und die 
Gewalttätigkeiten gegenüber dieser Person noch 
steigerte, griff ein anderer Soldat ein und forde rte 
den Angreifer zur Beendigung seiner Tätigkeiten 
auf. Der Angreifer ließ hierauf von seinem „Opfer" 
ab. 

Mit dem Ziel, ein Schnellrestaurant aufzusuchen, in 
dem sie „die Türken" vermuteten, zogen die Jugend-
lichen weiter durch die Innenstadt Detmolds. Vor 
dem Restaurant trafen sie erneut auf den 16jährigen 
italienischen Jugendlichen mit seinem Fahrrad. Der 

bereits durch seine Aggressivität gegenüber diesem 
Jugendlichen aufgefallene Soldat lief sofort auf den 
Jugendlichen zu, ergriff diesen und schüttelte ihn an 
den Haaren. In einer Hand hielt er einen Klappspa-
ten, mit dem er zum Schlag ausholte. Als die anderen 
Soldaten diese Absicht erkannten, unterbanden sie 
den Angriff ihres Kameraden. Einer der anderen Sol-
daten schlug den Angreifer mit der Faust ins Gesicht 
und beendete so den Angriff. 

Als die Soldaten zurück zu ihrer Kaserne fahren woll-
ten, wurden sie von der inzwischen alarmierten Poli-
zei aufgegriffen und festgenommen. Auch die drei 
Soldaten, die bereits nach dem ersten Angriff gegen 
den italienischen Jugendlichen zurück in die Ka-
serne gefahren waren, konnten identifiziert werden. 
Im Zuge der ersten Ermittlungen wurden Blutproben 
entnommen, die bei den festgenommenen Soldaten 
Blutalkoholkonzentrationen von 0,33 Promille, 1,06 
Promille, 1,39 Promille und 1,72 Promille ergaben. 
Lediglich einer der beteiligten Soldaten hatte keinen 
Alkohol zu sich genommen. 

Am 18. März 1997 erinnerte sich der Stabsunteroffi-
zier, dem bereits am 16. März 1997 die Andeutung 
über eine beabsichtigte Revanche zugetragen wor-
den war, an das Gespräch und offenbarte dies nun-
mehr unverzüglich seinem Vorgesetzten. 

Gegen sechs Soldaten wurde am 18. März 1997 Haft-
befehl erlassen. 

Die beteiligten Soldaten traten ihren Grundwehr-
dienst am 2. Januar 1997 in der 5. Kompanie, Ausbil-
dungskompanie, des Panzeraufklärungsbataillons 5 
in Sontra an. Ab dem 17. Januar 1997 wurden sie in 
die 2. Kompanie abgeordnet, da sie wegen ihres Sta-
tus als freiwillig zusätzlichen Wehrdienst Leistende 
(FWDL) bzw. aufgrund freiwilliger Meldung für den 
SFOR-Einsatz in Betracht gezogen wurden. In der 
zweiten Kompanie verblieben die Soldaten bis zum 
30. Januar 1997, danach wurden sie im Rahmen der 
Spezialgrundausbildung für die Verwendung als 
Kraftfahrer vorgesehen und in vier Kraftfahrerausbil-
dungszentren ausgebildet. Anfang März 1997 wur

-

den die Soldaten nach Augustdorf versetzt, um do rt 
 in der 3. Kompanie des Panzeraufklärungsbataillons 

7 an der Ausbildung für das 3. Kontingent SFOR teil-
zunehmen. 

Erst im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen wurde bekannt, daß gegen einen der Soldaten 
ein Verfahren wegen Körperverletzung anhängig 
war, ein anderer wegen Diebstahls und gefährlicher 
Körperverletzung bereits polizeilich in Erscheinung 
getreten und zwei Soldaten im Zusammenhang mit 
Verkehrsdelikten auffällig geworden waren. Bei drei 
beteiligten Soldaten wurden bei Wohnungs- und 
Spinddurchsuchungen Musikkassetten und Druck-
erzeugnisse aufgefunden, die dem rechtsextremen 
Spektrum zuzuordnen sind. Bei einem der Soldaten 
wurden darüber hinaus weitere Gegenstände, wie 
z. B. T-Shirts  mit Skin-Motiven, Hosenträger mit Rit-
terkreuz und eine Reichskriegsflagge, sichergestellt. 

Sieben der neun Soldaten stammen aus den neuen 
Bundesländern. Lediglich einer von ihnen besitzt 
keinen Schulabschluß; die übrigen beteiligten Solda- 
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ten haben den Abschluß der Mittleren Reife oder ei-
nen vergleichbaren Abschluß erreicht. Ein Soldat 
war vor der Ableistung des Grundwehrdienstes ar-
beitslos. Hinweise darauf, daß die Betroffenen bereits 
vor ihrer Dienstzeit Kontakt zueinander hatten, sind 
nicht vorhanden. 

Die betroffenen Soldaten waren bei ihren Vorgesetz-
ten sowie im Kameradenkreis vor dem Vorfall nicht 
durch Anzeichen einer besonderen Gewaltbereit-
schaft aufgefallen. Insbesondere über ausländer-
feindliche oder rechtsextremistische Einstellungen 
oder Handlungen seitens der beteiligten Soldaten la-
gen den Vorgesetzten bis zum Tatzeitpunkt keinerlei 
Erkenntnisse vor. Im Zuge nachträglicher Ermittlun-
gen bekundeten Kameraden, daß zwei der beteilig-
ten Soldaten eine Vorliebe für rechtsgerichtete Musik 
gezeigt hätten und deshalb von ihnen auch entspre-
chend politisch eingeordnet worden seien. Bei einem 
der beiden Soldaten bemerkten am Abend des 
10. März 1997 zwei Wachsoldaten, daß er auf seiner 
Stube rechtsgerichtete Musik hörte. Die Wachsolda-
ten erstatteten darüber Meldung an den Wachhaben-
den. Der hierauf herbeigeholte Unteroffizier vom 
Dienst konnte jedoch keine solche Musik im Unter-
kunftsblock feststellen, da der betroffene Soldat die 
Musik zwischenzeitlich über Kopfhörer weiter hörte. 

Der Unteroffizier vom Dienst unterließ eine entspre-
chende Meldung an seine Vorgesetzten. 

Der Verteidigungsausschuß nahm sich des Themas 
erstmals in seiner 54. Sitzung am Mittwoch, dem 
19. März 1997, an und beauftragte die Wehrbeauf-
tragte, einen Bericht über die Gründe zu erstellen, 
die möglicherweise ursächlich für die Straftaten der 
Soldaten waren. Parallel dazu wurde auch das Bun-
desministerium der Verteidigung gebeten, dem Aus-
schuß einen Bericht über die ausländerfeindlichen 
Aktionen von Bundeswehrsoldaten am 17. März 1997 
in Detmold zuzuleiten. Auf Grundlage dieser beiden 
Berichte wurde im Verteidigungsausschuß in seiner 
58. Sitzung am 4. Juni 1997 erneut über die Vorfälle 
beraten. 

In ihrem Sonderbericht an den Verteidigungsaus-
schuß vom 30. Mai 1997 über die Gründe der Über-
griffe von Soldaten der Bundeswehr am 17. März 
1997 in Detmold faßt die Wehrbeauftragte zusam-
men: Auslösender Faktor der Übergriffe der Soldaten 
sei die Provokation am 13. März 1997 durch eine 
Gruppe von Türken gewesen. Hier habe das Tragen 
des Feldanzuges am 13. März 1997 durch drei Solda-
ten einigen Türken die Gelegenheit zu einem provo-
zierenden Verhalten gegeben. Wenn sich die Solda-
ten bei diesem ersten Besuch in Detmold .an die Be-
kleidungsvorschriften gehalten hätten, wäre der 
Anlaß für den späteren Übergriff entfallen. 

Das Mißhandeln von vier Ausländern durch die Sol-
daten am 17. März 1997 habe damit jedoch in keinem 
direkten Zusammenhang gestanden und sei durch 
nichts zu entschuldigen. Die Verantwortung für diese 
menschenverachtenden Überfälle habe ausschließ-
lich bei den Tätern gelegen. 

Es haben bei der Begutachtung der regionalen und 
sozialen Herkunft, des Auswahlverfahrens der frei

-

willig zusätzlichen Wehrdienst Leistenden, der Mög-
lichkeiten zur Freizeitgestaltung in den Kasernen so-
wie des Aufsichtsverhaltens der Vorgesetzten keine 
Hinweise auf Ursächlichkeiten für das Geschehen 
ausgemacht werden können. 

Es seien aber offensichtlich einige Chancen nicht ge-
nutzt worden, um ein dera rtiges Vorgehen der Solda-
ten zu verhindern: 

Durch den atypischen Ausbildungsgang in den er-
sten drei Dienstmonaten sei die Blickrichtung aller 
Beteiligten vornehmlich auf einen möglichen Aus-
landseinsatz gelenkt worden. Der junge Staatsbürger 
in Uniform habe hierdurch keine ausreichende Mög-
lichkeit gehabt, mit der nötigen Ruhe in seine neue 
Funktion hineinzuwachsen. Dies habe sich insbeson-
dere bei den Tätern gezeigt, die zum Teil völlig un-
ausgereifte Vorstellungen über die Würde des Men

-

schen und die Grundwerte der Verfassung aufgewie-
sen und stattdessen eine A rt  Selbstjustiz ausgeübt 
hätten. Aber auch den zahlreichen Kameraden, die 
unsensibel, uncouragiert oder in falsch verstandener 
Kameradschaft deutliche Warnsignale nicht an ge-
eignete Vorgesetzte weitergegeben hätten, müsse 
vorgehalten werden, gute Chancen vertan zu haben, 
das verhängnisvolle Geschehen abzuwenden. 

Der Sonderbericht der Wehrbeauftragten des Deut-
schen Bundestages an den Verteidigungsausschuß 
vom 30. Mai 1997 über die Gründe der Übergriffe 
von Soldaten der Bundeswehr am 17. März 1997 in 
Detmold befindet sich im Anhang: Mate rialien IV 1. 
zum Bericht. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Verteidigung kommt in seinem abschlie-
ßenden Bericht vom 15. April 1997 an den Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestags zu der 
Bewertung, die Soldaten müßten sich vorhalten las-
sen, daß die Ereignisse vom 13. März 1997 keine Ent-
schuldigung für ihr eigenes Verhalten am 17. März 
1997 gewesen seien. Sie müßten sich weiterhin vor-
halten lassen, daß sie zur „Regelung" dieser Angele-
genheit von vornherein auch die Anwendung körper-
licher Gewalt in Kauf genommen hätten und in ihrer 
„Aufmachung", insbesondere durch die Vermum-
mung und durch die mitgeführten Waffen (zwei Ba-
seballschläger, ein Klappspaten, Bundeswehr- und 
ein Butterflymesser) ausgesprochen aggressiv wirken 
mußten. Die 'Tragweite des gesamten Vorgangs sei 
durch den bereits in der Nacht informierten Kompa-
niechef falsch eingeschätzt worden. Dadurch seien 
die Vorfälle im dienstlichen Bereich später gemeldet 
worden als im Pressedienst. 

Ein fremdenfeindliches Klima oder eine ausländer-
feindliche Grundeinstellung habe in den Ausbil-
dungstruppenteilen nicht festgestellt werden kön-
nen. Nach eingehender Untersuchung und Verneh-
mung bleibe aber festzustellen, daß es einige, wenn 
auch wenige Anzeichen im Vorfeld gegeben habe. 
Diese Anzeichen seien vornehmlich von einem der 
beteiligten Soldaten ausgegangen, der von Kamera-
den aber als unglaubwürdig beschrieben worden sei. 
So sei erklärlich, daß auf seine Hinweise niemand 
reagiert  habe. 
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Die status-, disziplinar- sowie strafrechtlichen Ver-
fahren gegen die beteiligten Soldaten sind im An-
hang: Anlagen 1 zum Bericht dargestellt. 

II. Video-Aufnahmen in Hammelburg 

Am 4. Juli und 5. Juli 1997 berichteten die Presse-
agenturen und nahezu alle Tageszeitungen über die 
Entdeckung eines Videos, in dem die Nachstellung 
von Gewaltdarstellungen durch Bundeswehrsoldaten 
zu sehen sei. Das Video hatte der Fernsehsender 
SAT 1 erworben und die Presse im Vorfeld der ge-
planten Ausstrahlung vom Inhalt des Videos infor-
miert. Gleichzeitig hat der Fernsehsender dem Bun-
desministerium der Verteidigung eine Kopie des Vi-
deobandes zugeleitet, um noch vor der Ausstrahlung 
eine Stellungnahme des Ministe riums zu erhalten. 
Das Video ist dann am Montag, dem 7. Juli 1997, von 
SAT 1 ausgestrahlt worden. 

Der Videofilm weist eine Gesamtlänge von ca. 2 
Stunden und 5 Minuten auf und gliedert sich in vier 
Teile. Der erste Teil zeigt Dokumentaraufnahmen 
von zerstörten Ortschaften im ehemaligen Jugosla-
wien. Im zweiten Teil sind Aufnahmen von der VN - 
Ausbildung im Lager Hammelburg zu sehen. Der 
dritte Teil wurde während eines Betreuungsabends 
aufgenommen. Der vierte Teil umfaßt das in Aus-
schnitten im Fernsehen gezeigte Video. Dieser Teil 
hat eine Länge von ca. 42 Minuten, in denen 27 Sze-
nen zu sehen sind. Er gliedert sich in vier Unterab-
schnitte. Der erste Unterabschnitt ist ähnlich einer 
Kriegsreportage aufgemacht, in der ein fiktives Inter-
view mit deutschen Söldnern in Bosnien geführt 
wird. Der zweite Unterabschnitt stellt einen Schuß-
wechsel von Milizen und Soldaten nach und zeigt 
unter anderem die Schändung einer Leiche. Beendet 
wird dieser Abschnitt mit der „Erschießung" des in-
terviewführenden Journalisten. Im dritten Unterab-
schnitt werden brutale Gewaltverbrechen (Erschie-
ßungen, Vergewaltigungen) dargestellt, wobei sich 
dieser Unterabschnitt an Sequenzen der britischen 
Komikertruppe „Monty Python" orientiert. Der vierte 
Unterabschnitt persifliert TV-Werbespots, wobei wie-
derum Erschießungen dargestellt werden. 

Die enthaltenen Kommentare und Originaltöne neh-
men - soweit sie verständlich sind - nicht sachlich 
Bezug auf die inszenierten Bilder. Optische oder aku-
stische Hinweise, wie z. B. Uniformteile, Waffen oder 
Gesprächspassagen, die einen Rückschluß auf die 
Beteiligung von Angehörigen der Bundeswehr zulie-
ßen, ergeben sich aus diesem vierten Teil des Video-
films nicht. 

Zur Ausstrahlung in der Sendung des Fernsehsen-
ders SAT 1 am 7. Juli 1997 gelangten dabei nur Teile 
des vierten Teils des Videos. Es waren vornehmlich 
die brutalsten Szenen geschnitten und aneinander

-

gereiht gesendet worden. Es fehlten insbesondere 
die Szenen, in denen versucht wurde, bekannte Wer-
bespots zu persiflieren. Der Originalton war in der im 
Fernsehen gezeigten Version nicht mehr zu verste-
hen. 

Der vierte Teil des Videos wurde im Zeitraum zwi

-

schen dem 18. und 20. März 1996 während der zen

-

tralen Truppenaufstellung des 2. Kontingents GECO

-

NIFOR am VN-Ausbildungszentrum in Hammelburg 
erstellt. An der Herstellung waren sieben Soldaten 
beteiligt, die der 4. Kompanie des damaligen Jäger-
bataillons 571 (heute Gebirgsjägerbataillon 571) aus 
Schneeberg angehörten. Das Jägerbataillon 571 war 
als Unterstützungsverband der Infanterieschule in 
Hammelburg zugewiesen worden. Aufgrund der 
durch die VN-Inspektion der Infanterieschule vorge-
gebenen Personal- und Materialanforderungslisten 
war die Gestellung des Unterstützungsverbandes mit 
rund 850 Soldaten erforderlich. Die hohe Personal-
stärke und die erforderlichen Spezialqualifikationen 
der Soldaten erforderten die Verstärkung des Batail-
lons durch verbandsfremde Soldaten. Zum 1. März 
1996 erfolgte deshalb ein Aufwuchs um 356 Solda-
ten, die zu einem erheblichen Teil aus zwei größeren 
geschlossenen Einheiten, darüber hinaus aber auch 
aus insgesamt 34 weiteren Einheiten, die alle nicht 
zum Jägerbataillon 571 gehörten, stammten. 

Die Videoaufnahmen wurden an der Unterstation 
„Heckenschützen" der Station Konvoi erstellt. An 
dieser Ausbildungsstation hatte eine Gruppe von et-
wa sechs bis acht Soldaten unter Führung eines Un-
teroffiziers den Übungsauftrag, als Heckenschützen 
IFOR-Konvois aus dem Hinterhalt zu beschießen. 
Insgesamt kamen an dieser Stelle täglich sechs Kon-
vois vorbei; drei am Vormittag und drei am Nachmit-
tag. Der Einsatz für die Soldaten dauerte dabei je-
weils etwa 15 bis 20 Minuten. Das Video wurde von 
den Soldaten jeweils während der langandauernden 
Mittagspause gedreht. Die Aufnahmen wurden mit 
einer privaten Videokamera gefertigt, die einer der 
Soldaten mitgebracht hatte. Dieser Soldat hatte auch 
in erster Linie die Kamera bedient; teilweise filmte 
aber auch der die Gruppe führende Stabsunteroffi-
zier L. Die anderen Soldaten der Gruppe fungierten 
als Schauspieler. 

Bei den „Dreharbeiten" wurde die zu Einsatzzwek-
ken ausgegebene Übungsmunition der Bundeswehr 
verwendet. Die gezeigten Waffen sind teilweise die 
zum Zwecke des Einsatzes ausgegebenen Waffen, 
stammen zum Teil aber auch aus dem Privatbesitz 
des die Gruppe führenden Stabsunteroffiziers L. 

Von dem Video sind mehrere Kopien gezogen wor-
den; eine der Kopien ist von einem an den Aufnah-
men ansonsten nicht beteiligten Soldaten an den 
Fernsehsender SAT 1 verkauft worden. 

Sechs der insgesamt sieben an den Aufnahmen be-
teiligten Soldaten waren zum Zeitpunkt der Entdek-
kung der Aufnahmen nicht mehr im aktiven Dienst, 
sondern Obergefreite der Reserve bzw. Stabsunterof-
fizier der Reserve. Der noch im aktiven Dienst be-
findliche Soldat hatte zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Videos den Dienstgrad eines Obergefreiten. Alle 
beteiligten Soldaten hatten vor Beginn ihrer Dienst-
zeit den Schulabschluß der Hochschulreife erreicht 
und stammen aus den neuen Ländern. 

Im Zuge der Ermittlungen des Wehrdisziplinaran-
walts beim Truppendienstgericht Nord für den Be-
reich des Wehrbereichskommandos VII/13. Panzer-
grenadierdivision (WBK VII/13. PzGrenDiv) ist be-
kannt geworden, daß mindestens sechs 
Feldwebeldienstgrade und vier Unteroffizierdienst- 
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grade Teile der Gewaltszenen des Videos im Unterof-
fizieraufenthaltsraum in Hammelburg wahrgenom-
men haben, ohne eingeschritten zu sein oder eine 
Meldung über den Vorfall vorgenommen zu haben. 
Die vernommenen Dienstgrade haben sich regelmä-
ßig dahingehend eingelassen, entweder nach ihrer 
eigenen Einschätzung nur harmlose Szenen gesehen 
oder den Stabsunteroffizier L. zur Löschung des Ban-
des angehalten zu haben. 

In diesem Zusammenhang ist von einzelnen vernom-
menen Soldaten der Vorwurf erhoben worden, auch 
Offiziere hätten die Gewaltszenen des Videos gese-
hen, ohne etwas zu unternehmen. Der seinerzeit die 
Kompanie führende Oberleutnant bestreitet, den Vi-
deofilm ganz oder in Teilen gesehen zu haben. Er ha-
be sich auch nicht in dem Raum aufgehalten, in dem 
das Video gelaufen sei. Ein anderer Oberleutnant 
räumt ein, sich in dem betreffenden Raum befunden 
zu haben. Jedoch habe der Fernseher in einer Ecke 
gestanden und sei ständig in Bet rieb gewesen. Kaum 
einer der im Raum anwesenden Soldaten - so er 
selbst auch - habe den Programminhalt wahrgenom-
men. Andere Offiziere haben sich nicht zur Sache 
äußern oder zunächst einen Rechtsanwalt konsultie-
ren wollen. 

Seitens der zuständigen Stellen der Bundeswehr ist 
mit einem Katalog von Sofort- und Folgemaßnahmen 
auf die Ereignisse in Hammelburg reagie rt  worden: 

- Herausgabe der Weisung des Inspekteurs des 
Heeres „Verbesserung der VN-Ausbildung in 
Hammelburg" mit dem Schwerpunkt Innere Füh-
rung/Politische Bildung am 21. Juli 1997, 

- Herausgabe des Kommandeurbriefes 1/97 des In-
spekteurs des Heeres am 21. Juli 1997, 

- Befehl des Kommandeurs des Zentrums Innere 
Führung für die Unterstützung der verbesserten 
VN-Ausbildung in Hammelburg vom 31. Juli 
1997, 

- sofortige Änderung der Rahmendienstpläne für 
die VN-Ausbildung an der Infanterieschule, 

- weitere inhaltliche und methodische Modifizie-
rung der Stationsausbildung, soweit nicht bereits 
für die Ausbildung des 2. und 3. Kontingentes er-
folgt, 

- Verbot des Anfertigens p rivater Videoaufzeich-
nungen während des Dienstes im Zuständigkeits-
bereich des Inspekteurs des Heeres und Beleh-
rung über das Film- und Fotografierverbot nach 
der Zentralen Dienstvorschrift 10/6 „Der Wach-
dienst in der Bundeswehr", 

- Aktualisierung der Themen der Politischen Bil-
dung in der Truppe und an den Truppenschulen 
des Heeres in engem Zusammenwirken mit dem 
Zentrum Innere Führung (mit besonderer Beto-
nung der Themenbereiche Ausländerfeindlich-
keit, Rechtsextremismus, Gewaltbereitschaft). 

Ein Fahnenjunker, der als Obergefreiter an der Her-
stellung des Gewaltvideos beteiligt war, wurde am 
9. Juli 1997 gemäß § 55 Absatz 5 des Soldatengeset-
zes fristlos aus der Bundeswehr entlassen. Eine 

rechtskräftige Entscheidung über die dagegen von 
dem Soldaten fristgerecht eingereichte Beschwerde 
steht zum Zeitpunkt der Beendigung der Ermittlun-
gen des Untersuchungsausschusses noch aus. Gegen 
die anderen sechs Soldaten, die ebenfa lls unmittel-
bar an der Herstellung des Videos beteiligt waren, 
sind disziplinarrechtliche Verfahren mit der Feststel-
lung eines Dienstvergehens abgeschlossen worden. 
Das disziplinarrechtliche Verfahren gegen den ver-
mutlichen Haupttäter und Rädelsführer, Stabsunter-
offizier der Reserve L., wird fortgeführt. Gegen den 
Hauptgefreiten der Reserve, der das Video an den 
Fernsehsender SAT 1 weitergegeben hat, wird ein 
disziplinarrechtliches Verfahren wegen anderer Vor-
würfe fortgeführt. Darüber hinaus wurden diszipli-
narrechtliche Verfahren in 17 weiteren Fällen einge-
leitet und entsprechende Ermittlungen aufgenom-
men, inzwischen aber teilweise wegen mangelnden 
hinreichenden Tatverdachts eingestellt (vgl. hierzu 
Anhang: Anlagen 1) . 

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwein-
furt  hat das Verfahren wegen möglicherweise im Zu-
sammenhang mit der Herstellung und Veräußerung 
des Videos an einen Fernsehsender verwirklichter 
Straftatbestände gemäß § 170 Absatz 2 bzw. § 153 
Absatz 1 StPO am 25. Februar 1998 eingestellt (vgl. 
hierzu auch die Darstellung unter Anhang: Anla-
gen 1). 

Der Verteidigungsausschuß hat in seiner 62. Sitzung 
am 10. Juli 1997 zum Ausdruck gebracht, daß er vom 
Bundesministerium der Verteidigung eine Unterrich-
tung über neue Erkenntnisse und über den Fortgang 
der Untersuchung zu dem im Lager Hammelburg 
hergestellten Videofilm mit gewaltverherrlichenden 
und menschenverachtenden Szenen erwarte. In der-
selben Sitzung hat er die Wehrbeauftragte damit be-
auftragt, eine eigenständige Untersuchung der Vor-
gänge im Lager Hammelburg vorzunehmen und da-
bei vorhandene, geeignete militärsoziologische und 
andere sozialwissenschaftliche Studien zu berück-
sichtigen. 

In seiner Stellungnahme vom 18. September 1997 
legte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister der Verteidigung dar, die seit Bekannt-
werden der Vorkommnisse eingeleiteten Maßnah-
men seien - begleitet von einer Intensivierung der 
regionalen und überregionalen Pressearbeit - geeig-
net, die Beschuldigten zur Rechenschaft zu ziehen, 
die Auswahl und Ausbildung des Führungs- und 
Funktionspersonals insgesamt und für die VN-Aus-
bildung zu verbessern und weiteren Vorfällen dieser 
Art  vorzubeugen. Es bleibe wesentliches Ziel der 
Ausbildung, diese so fordernd und realitätsnah wie 
möglich zu gestalten. Zugleich komme es darauf an, 
Führer und ihnen anvertraute Soldaten nach den 
Prinzipien der Inneren Führung zu erziehen und ihr 
rechtsstaatliches Bewußtsein so zu entwickeln, daß 
sie sich der Menschenwürde und den Menschen-
rechten verpflichtet fühlen. 

Die Wehrbeauftragte faßte in ihrem Bericht vom 
30. September 1997 an den Verteidigungsausschuß 
zusammen, die Erstellung des privaten Videofilms 
durch Bundeswehrangehörige sei nur aufgrund des 
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Versagens des vor Ort eingesetzten Stabsunteroffi-
ziers als Vorgesetzter und seines aktiven Mitwirkens 
möglich gewesen. Als mitursächlich müßten auch die 
unzureichenden Führungsstrukturen im Jägerbatail-

lon 571 und seiner 4. Kompanie betrachtet werden. 
Die Verstärkung dieses Einsatzunterstützungsver-
bandes mit 348 verbandsfremden Soldaten sei pro-
blematisch gewesen. Der hohe zeitliche Organisati-
onsaufwand habe den eingesetzten Führern keine 
inhaltliche Gestaltung der ausbildungsfreien Zeit ge-
stattet. Dadurch habe es zu „Gammel-Phasen" kom-
men können. In diesen ausbildungsfreien Zeitab-
schnitten sei der Videofilm von den betreffenden Sol-
daten hergestellt worden, um so Emotionen und 
Aggressionen abzureagieren, die sich durch den La-
geraufenthalt aufgestaut hätten. 

Der Bericht der Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages an den Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundestages über die Untersuchung der 
Vorfälle im Lager Hammelburg befindet sich in An-
hang: Mate rialien IV. 2. zu diesem Bericht. 

III. Video-Aufnahmen in Schneeberg 

Etwa am 13./14. Oktober 1997 kursierten in Journali-
stenkreisen Gerüchte darüber, daß nach der Veröf-
fentlichung des Videos aus Hammelburg ein weiteres 
von Bundeswehrsoldaten aufgenommenes Gewaltvi-
deo existiere. Auch dieses Video sei im Besitz des pri-
vaten Fernsehsenders SAT 1. Der Fernsehsender hat 
sich daraufhin mit dem Bundesministerium der Ver-
teidigung in Verbindung gesetzt und den Film do rt 

 am 21. Oktober 1997 vorgeführt. Dazu hat SAT 1 aus 
dem vorhandenen Filmmaterial von insgesamt etwa 
8 Stunden Dauer einen zirka 35-minütigen Zusam-
menschnitt mit 19 Sequenzen erstellt. Am 23. Okto-
ber 1997 hat der Fernsehsender einige Ausschnitte 
des Videos ausgestrahlt. 

In den veröffentlichten Szenen des Videos wurde 
u. a. die Hand zum sogenannten „Kühnen-Gruß" er-
hoben und antisemitische sowie rassistische Äuße-
rungen vorgenommen. Es wurden grausame, men-
schenverachtende Gewalthandlungen nachgestellt 
und schwerwiegende Verbrechen, wie Tötungen, 
Körperverletzungen und Verbrennungen simuliert. 
Einige Szenen sind mit rechtsradikaler Musik unter-
legt, zum Teil sangen bzw. grölten die Soldaten die 
Texte der gespielten Lieder mit. 

Der vorgeführte Teil des Videos wurde im Zeitraum 
zwischen Mitte 1994 und Anfang 1995 aufgenom-
men. Verantwortlich für die Herstellung des Films 
waren Soldaten der 4. Kompanie des damaligen Jä-
gerbataillons 571 in Schneeberg. Dabei handelte es 
sich um die Kompanie, deren Angehörige auch das 
Video mit Aufnahmen aus dem Lager Hammelburg 
produziert haben. Das Video aus dem Lager Ham-
melburg ist allerdings erst erheblich später gefertigt, 
jedoch zeitlich früher veröffentlicht worden. 

Insgesamt 19 Bundeswehrsoldaten sind in den ver-
schiedenen Szenen des Videos zu erkennen, darun-
ter zwei Offiziere und 6 Unteroffiziere. Diese Solda-
ten sind jedoch nicht mit denen identisch, die das Vi-
deo im Lager Hammelburg produzierten bzw. darin 
auftraten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 

Videos hatten bereits 12 der 19 Soldaten ihren Dienst 
nach Ablauf der Verpflichtungszeit oder nach Ablei-
stung des Grundwehrdienstes beendet. 

Weder die Bataillonsführung noch die Kompaniefüh-
rung hatten von der Existenz des Videos Kenntnis, al-
lerdings war in weiten Teilen des Bataillons bekannt, 
daß grundsätzlich Aufnahmen mit privaten Videoka-
meras in der Freizeit und auch während des Dienstes 
gefertigt wurden. 

Das Video ist im wesentlichen von einem ehemaligen 
Hauptgefreiten mit seiner p rivaten Videokamera ge-
dreht worden. In einigen Szenen ist dieser ehemalige 
Hauptgefreite auch als „Schauspieler" zu sehen. Er 
hatte über eine freie Journalistin das in seinem Besitz 
befindliche Video dem Fernsehsender SAT 1 über-
mittelt. Der Kontakt zu der freien Journalistin und 
auch zu einem Mitarbeiter von SAT 1 bestand be-
reits, da der ehemalige Hauptgefreite auch das nicht 
von ihm produzierte, im Lager Hammelburg aufge-
nommene Video an den Fernsehsender weitergege-
ben hatte. 

Von der zuständigen Staatsanwaltschaft vernom-
mene Zeugen äußerten sich dahingehend, daß in 
weiten Teilen der Kompanie bekannt gewesen sei, 
daß dieser ehemalige Soldat eine politisch rechtsex-
treme Einstellung gehabt habe. Dies sei an diversen 
Äußerungen, aber auch am äußeren Erscheinungs-
bild des Soldaten erkennbar gewesen. Außerdem ha-
be der Soldat ständig Gegenstände, wie CD's, Fanzi-
nes etc., die auf eine rechtsradikale Gesinnung 
schließen ließen, in seinem Spind verwahrt. Der ehe-
malige Soldat selbst hat gegenüber der Staatsanwalt- 
schaft angegeben, vor seiner Bundeswehrzeit Mit-
glied der DVU gewesen zu sein. Der Soldat stand 
auch in Verdacht, eine „SA-Rune" in eine Diensttür 
geritzt zu haben. Dies konnte durch disziplinare Er-
mittlungen jedoch bisher nicht zweifelsfrei festge-
stellt werden. 

Über einen anderen als „Schauspieler" in dem Video 
agierenden ehemaligen Soldaten, einen Obergefrei-
ten, hatte der MAD bereits vor Veröffentlichung des 
Videos im Oktober 1997 gemeldet, dieser Soldat ha-
be vermutlich Verbindung zu rechtsextremen Perso-
nen bzw. Kreisen. Seit Kenntnis der vermuteten Ver-
bindungen zu rechtsextremen Kreisen wurde die 
Kompanieführung zur besonderen Beobachtung die-
ses Soldaten angehalten. 

Weitergehende Erkenntnisse über mögliche rechts-
extreme Verstrickungen der in dem Video erschei-
nenden Soldaten lagen den Vorgesetzten nicht vor. 
Einige Zeugen bekundeten jedoch im Rahmen der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, daß Soldaten, 
insbesondere die hier hauptsächlich Beteiligten, in 
der Freizeit rechtsgerichtete Musik gehört haben. 
Dies habe man bisweilen auch laut auf dem Flur hö-
ren können. 

Die bei dem Vorfall der Video-Herstellung in Schnee-
berg beteiligten Soldaten verfügten weder über ei-
nen einheitlichen sozialen noch einen einheitlichen 
regionalen Hintergrund. Die Personen weisen unter-
schiedliche Schulabschlüsse bis zur Hochschulreife 
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auf; sie stammen zum Teil aus den neuen Ländern, 
andere aber auch aus Hessen und Bayern. 

Das Jägerbataillon 571 befand sich in den Jahren 
zwischen 1993 und 1995 in einer schwierigen Um-
bruch- und Aufbauphase. Zwei Jägerbataillone wur-
den zum neuen Gebirgsjägerbataillon 571 umstruk-
turiert. Damit war über längere Zeit eine erhebliche 
Personalfluktuation verbunden. Bei den Zugführern, 
Kompaniefeldwebeln und Kompanietruppführern er-
folgte ein reger — nahezu jährlicher — Personalwech-
sel. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat am 
23. Oktober 1997 eine Unterrichtung an den Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages geleitet, 
in der Auskunft über den Sachverhalt und die bisher 
getroffenen Maßnahmen gegeben wurde. In dieser 
Unterrichtung wurde neben einer Darstellung der 
strafrechtlichen und disziplinaren Bewe rtung auch 
eine truppendienstliche Bewertung abgegeben. Da-
nach ließen die Vorfälle den Verdacht auf Mängel in 
der truppendienstlichen Führung, insbesondere in 
der Dienstaufsicht in und außerhalb der Dienstzeit, 
in der Personalauswahl und der Personalführung zu. 
Dieser Verdacht sei weiter zu untersuchen. Das inne-
re Gefüge des Batai llons und der Kompanie werde 
[Oktober 1997] vom Brigadekommandeur und Divisi-
onskommandeur einvernehmlich als gut bewe rtet. 
Eine rechtsextremistische Auffälligkeit im Batai llon 
und in der 4. Kompanie gebe es nicht. Dies werde 
durch die Einschätzung des MAD bestätigt. 

Der Verteidigungsausschuß hat die Vorgänge beim 
Gebirgsjägerbataillon 571 in Schneeberg in seiner 
67. Sitzung am 29. Oktober 1997 beraten. Im Zuge 
dieser Beratung hat der Bundesminister der Verteidi-
gung zum Stand der zum damaligen Zeitpunkt vor-
liegenden Erkenntnisse und den erfolgten und ge

-

planten Maßnahmen als Reaktion auf den Vorfall vor-
getragen. 

Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat Ermittlungen 
gegen insgesamt sechs Personen aufgenommen, we-
gen des Verdachts der Verwirklichung von Tatbe-
ständen der Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, 
Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswid

-

riger Organisationen und Verwenden von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen (§§ 130, 
131, 86, 86a StGB). Von diesen sechs Personen waren 
zum Zeitpunkt der Aufnahme der Ermittlungen drei 
bereits aus der Bundeswehr entlassen, einer Person 
war gemäß § 22 Soldatengesetz die Ausübung des 
Dienstes verboten, eine Person war gemäß § 120 
Wehrdisziplinarordnung des Dienstes vorläufig ent-
hoben und eine Person noch als Zeitsoldat aktiv. 

Mit Schreiben vom 16. März 1998 hat das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung mitgeteilt, daß die Staats-
anwaltschaft Zwickau beabsichtige, fünf der aufge-
nommenen Verfahren einzustellen, weil eine Straf-
barkeit aus rechtlichen Gründen ausscheide. Dem 
habe das Bundesministerium der Verteidigung zuge-
stimmt. 

Gegen den Soldaten, der die Videoaufnahme seit 
1994 allein im Besitz gehabt habe und auf dessen In-
itiative die Verbreitung und öffentliche Ausstrahlung 
ausgehe, beabsichtige die Staatsanwaltschaft Zwik-
kau Anklage wegen Verwendens von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen (§ 86 a  StGB) 
und Volksverhetzung (§ 130 StGB) zu erheben. 

Gegen insgesamt 23 Soldaten bzw. ehemalige Solda-
ten wurden disziplinarische Ermittlungen geführt. 
Der Stand der bis zum Ende des Untersuchungsver-
fahrens eingeleiteten bzw. bereits abgeschlossenen 
disziplinaren und strafrechtlichen Maßnahmen ist 
Anhang: Anlagen 1 zu entnehmen. 
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Dritter Teil 

Bewertungen 

A. Bewertung durch den Untersuchungsausschuß 

1. Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

1. Chronologie der Ereignisse 

Von Ende November bis Mitte Dezember 1997 ver-
dichteten sich Meldungen über angeblich rechtsex-
tremistische Vorfälle in der Bundeswehr. Innerhalb 
von nur 23 Tagen wurden insgesamt 7 Vorfälle „ent-
hüllt", die sich teilweise bereits zwischen 1990 und 
1996 abgespielt hatten. Durch die konzentrierte Be-
richterstattung wurde aber der falsche Eindruck ei-
ner zeitlichen und mengenmäßigen Häufung er-
weckt. Eine weitere Verdichtung erfolgte seit Beginn 
der Sitzungen des Untersuchungsausschusses im Ja-
nuar 1998. In dieser Zeit wurden 5 weitere Einzel-
fälle, die sich teilweise schon in den 80er Jahren ab-
gespielt haben, bekanntgemacht. 

Dabei erwiesen sich der ,Fall Neuengamme' und der 
angebliche Vorfall im Unteroffizierheim der Füh

-

rungsakademie der Bundeswehr („Wildsau"-Rufe) 
als völlig aus der Luft gegriffen. Der Vorfall in Sibe-
nik konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Die 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu den Vorfäl-
len in Hammelburg sind eingestellt. Auch bei den 
Vorfällen in Varel sind die Ermittlungen teilweise 
eingestellt. 

Nach Auffassung des Untersuchungsausschusses 
wurden also wahllos zunächst unzusammenhängen-
de Ereignisse der Vergangenheit in eine „imaginäre 
Reihe" gestellt und daraus dann die von der Opposi-
tion behaupteten Vorwürfe wie „braune Netzwerke" 
und „Subkulturen in der Bw" konstruiert. Ob die 
Vorwürfe haltbar waren oder nicht, spielte dabei 
keine Rolle! Das Ergebnis stand vor allem für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN von vornherein fest. 

Die dieser Bewe rtung beigefügte Übersicht zeigt den 
chronologischen Verlauf der Kampagne gegen die 
Bundeswehr auf. 

Dokumentation der Ereignisse 

Ort/Einheit  Ereignis Datum 
Ereignis 

Datum 
Veröffentl. in ... 

Detmold, PzAufklBtl 7 Angriff auf Ausländer 17.03.1997 17.03.1997 Mehrere 

Hammelburg, 4./JgBt1571 Videos mit Gewaltszenen 19.03.1996 07.07.1997 SAT-1 

Dresden, Stadtbereich Brandanschlag Asylunterkunft 09.08.1997 12.08.1997 Express 

Schneeberg, GebJgBtl 571 Videos mit Gewaltszenen 1994/95 23.10.1997 MONITOR 

Bad Frankenhausen, Kas. Singen rechtsextremist. Lieder 1997 06.11.1997 Hbg. Abendblatt 

Erfurt , Kaserne Angeblich Sieg-Heil-Rufe 1997 06.11.1997 Hbg. Abendblatt 

Berlin, 3. LwDiv Rechtsradikales Schriftgut 1997 11.11.1997 Frankf. Rundschau 

Büchel, JaboG 33 NS-Symbole im Traditionsraum 1997 28.11.1997 Besuch MdB Beer 

Altenstadt, LVsuKp 909 NS-Symbole bei Privatfeier vor 1993 01.12.1997 STERN 

Hamburg, FüAkBw Gerätelieferungen (Parfino) 05.03.1994 06.12.1997 Mehrere 

Hamburg, FüAkBw Roeder-Vortrag 24.01.1995 06.12.1997 Mehrere 

Neuengamme, KZ Angeblich nazist. Kommentare 13.11.1997 12.12.1997 Berliner Zeitung 

Sibenik, SFOR Angebliche Sieg-Heil-Rufe 1996 15.12.1997 SPIEGEL 

Varel, FschJgBtl 313 Angebliche Nazi-Feiern 1997 21.12.1997 BamS 

Schwerin, Kaserne Angeblich Nazi-Liedgut gefunden 24.12.1997 Q8.01.1998 Ostsee-Zeitung 

Delmenhorst, Barbara-Kas. Angebliche Nazi-Lieder 80er-Jahre 15.01.1998 Frankf. Rundschau 

Hamburg, UHeim FüAkBw Angebliche Sieg-Heil-Rufe 1997 30.01.1998 Hbg. Abendblatt 

Rajlovac, SFOR Rassistische Äußerungen 08.10.1997 19.02.1998 Kennzeichen D 

Munster, KpfTrpS Angebliche Heil-Hitler-Rufe 21.03.1998 23.03.1998 Mehrere 
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2. Allgemeine Feststellungen und deren politische Bewer-
tung 

Auf Antrag von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und gegen die ausdrückliche Empfehlung der 
Koalition wurde der Verteidigungsausschuß am 
14. Januar 1998 als 1. Parlamentarischer Untersu-
chungsausschuß eingesetzt. Dies ist das von der 
Mehrheit zu respektierende verfassungsmäßige 
Recht der parlamentarischen Minderheit. In ca. 115 
Stunden andauernden Sitzungen im Untersuchungs-
ausschuß hat die Koalition jederzeit kooperativ mit-
gewirkt und die vorbehaltlose Sachverhaltsaufklä-
rung aktiv mit vorangetrieben. Dabei hat die Koali-
tion aber von Beginn an klargestellt, daß sie die 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses für unnö-
tig und schädlich für das Ansehen der Bundeswehr 
hielt. Dies in erster Linie deshalb, weil bereits der 
Untersuchungsauftrag die Bundeswehr unter einen 
ungerechtfertigten Generalverdacht stellte. Die Op-
position wollte den Untersuchungsausschuß nur als 
politisches Mittel im Vorwahlkampf und nicht zur 
Aufklärung der Einzelfälle in der Bundeswehr. Dies 
zeigt sich darin, daß sie den Vorschlag des Bundes-
ministers der Verteidigung, eine entsprechende 
Kommission zur Untersuchung der Vorfälle in der 
Bundeswehr einzusetzen, noch am 10. Dezember 
1997 ablehnte und auf Einsetzung des Untersu-
chungsausschusses bestand. 

Statt der Einsetzung des Untersuchungsausschusses 
hätte der Verteidigungsausschuß ausreichende Mit-
tel gehabt, im Rahmen seiner regulären Tätigkeit 
sich ein Bild über die behaupteten Vorfälle in der 
Bundeswehr zu verschaffen. Zudem hatte Bundesmi-
nister Rühe bereits in seiner ersten Stellungnahme 
vor dem Verteidigungsauschuß die lückenlose Auf-
klärung aller Sachverhalte zugesagt und diese Zusa-
ge durch unverzügliche und vollständige Vorlage 
von Berichten und Zwischenberichten immer einge-
halten. Im Verlauf des Untersuchungsausschusses 
zeigte sich dann sehr schnell, daß die vorgelegten 
Berichte, insbesondere der unabhängig und neutral 
gefertigte „Dau-Bericht", vollständig waren und zu 
keinem Zeitpunkt seitens der Opposition inhaltlich 
beanstandet wurden. Es sind hierbei keine Erkennt-
nisse zu Tage gekommen, die nicht auch ohne das 
Instrumentarium eines Untersuchungsausschusses 
hätten ermittelt werden können. 

Im Gegenteil: das Ergebnis der Beweisaufnahme hat 
eindrucksvoll bewiesen, daß die Bundeswehrfüh-
rung und die Truppe selbst geeignete Instrumenta-
rien besitzen, um die bekanntgewordenen behaup-
teten oder tatsächlichen Einzelfälle zu untersuchen 
sowie angemessen und wirkungsvoll zu handeln. 
Dabei ist selbstverständlich, daß gesellschaftliche 
Entwicklungen, insbesondere über die Allgemeine 
Wehrpflicht, auch zukünftig in die Bundeswehr hin-
eingetragen werden und deshalb Vorkommnisse 
auch mit rechtsextremistischem Hintergrund in der 
Bundeswehr nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden können. 

Ein sehr bedauernswerter Nebeneffekt der großen 
öffentlichen Aufmerksamkeit des Untersuchungs-
ausschusses war die Tatsache, daß der rechtsradikale 
Straftäter Roeder durch den Untersuchungsausschuß 

eine medienwirksame Plattform zur Selbstdarstel-
lung erhalten hat. Die Vertreter der Koalition hatten 
von vornherein auf diesen absehbaren bedauerli-
chen Umstand hingewiesen. Insoweit wer der Unter-
suchungsausschuß kontraproduktiv im Sinne der Ex-
tremistenbekämpfung. 

Die Behauptung der Opposition, erst die Einsetzung 
des Untersuchungsausschusses habe die zuständi-
gen Stellen innerhalb der Bundeswehr bei der Be-
kämpfung des Rechtsextremismus zum Handeln ge-
bracht, entbehrt jeder Grundlage und wurde durch 
die vom BMVg vorgelegten Fakten ad absurdum ge-
führt. Es geht auch an der Sache vorbei, wenn der 
Obmann der SPD, Walter Kolbow, behauptet, Bun-
desminister Rühe habe lange Zeit Hinweise auf 
rechtsradikale Vorfälle in der Bundeswehr „auf die 
leichte Schulter genommen" . 

Das BMVg hat nach den Feststellungen des Untersu-
chungsausschusses frühzeitig alle Anstrengungen 
unternommen, um erkannte Gewalttäter und Funk-
tionäre rechtsextremistischer Organisationen von 
den Streitkräften fernzuhalten. Mitläufer oder für 
den Rechtsextremismus anfällige Soldaten sollen 
durch Aufklärung und Erziehung von Fehlern abge-
halten bzw. zurückgewonnen werden. Die Vorge-
setzten werden mit dem Problem „Rechtsextremis-
mus" bereits seit Jahren vertraut gemacht. Dies hilft 
ihnen, in der Menschenführung und Dienstaufsicht 
mit diesem Problem richtig umzugehen. Alle Solda-
ten sollen vor allem durch politische Bildung, Ausbil-
dung und rechtliche Unterweisung im rechtsstaatli-
chen Bewußtsein gefestigt werden. 

Bereits seit 1991 sind durch das BMVg über 250 Wei-
sungen, Befehle und Informationen zu diesem The-
ma ergangen, davon allein über 70 im Jahr 1997 vor 
der Einsetzung des Untersuchungsausschussses. 
Nachdem im Laufe des Jahres 1997 ein Anstieg 
rechtsextremistischer Vorfälle in der Gesellschaft 
und in der Bundeswehr zu verzeichnen war, hat das 
Bundesministerium der Verteidigung umgehend rea-
giert. So hat Staatssekretär Dr. Wichert im April 1997 
prüfen lassen, welche zusätzlichen Maßnahmen er-
griffen werden können. Diese Ergebnisse sind in die 
weiteren Arbeiten eingeflossen. Auf dieser Basis 
wurde dann im Juli 1997 die „Arbeitsgruppe Rechts-
extremismus" im Bundesministerium der Verteidi-
gung eingerichtet. 

Nach Bekanntwerden der Vorfälle in Hammelburg 
und Schneeberg im Sommer 1997 wurden die An
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strengungen des BMVg noch verstärkt und im No-
vember 1997 der „Arbeitskreis Rechtsextremismus" 
unter Leitung von Generalmajor von Kirchbach 
durch den Generalinspekteur der Bundeswehr ein-
gesetzt. Die nach Einsetzung des Untersuchungs-
ausschusses ergangenen Befehle, Erlasse und Wei-
sungen haben ihren Ursprung deshalb größtenteils 
bereits vor der Einsetzung des Untersuchungsaus-
schusses. 1997 hat darüber hinaus der MAD zum 
Thema Rechtsextremismus 1600 Beratungen, 239 
Vorträge mit 10400 Teilnehmern sowie 235 Sitzun-
gen, 17 Fachvorträge und 329 Kontaktbesuche 
durchgeführt. 
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Durch Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch den 
Einsatz von Jugendoffizieren und Wehrdienstbera-
tern wird schließlich schon vor der Einberufung ver-
deutlicht, daß Rechtsextremismus und Ausländer-
feindlichkeit in der Truppe keinen Platz haben. Die 
Dienstaufsicht wurde zielgerichtet intensiviert. Sol-
daten, die ihre Freizeit in der Kaserne verbringen, 
werden künftig auch nach Dienst mehr Ansprech-
partner finden. In Ausbildung und Erziehung der 
Soldaten wurden unter Berücksichtigung von 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt neue Akzente gesetzt. Dies gilt besonders für 
die Offizier- und Unteroffizierausbildung. Auf Divisi-
onsebene werden im Zentrum Innere Führung ge-
schulte Beraterteams eingesetzt, die flächendeckend 
alle Vorgesetzten mit der Problematik vertraut ma-
chen. 

Zu Recht hat Bundesminister Volker Rühe im Einver-
nehmen mit der militärischen Führung nach sorgfäl-
tiger Prüfung darauf verzichtet, die Verfassungs-
treueprüfung des Soldaten an den Schaltstellen 
seiner Laufbahn zu wiederholen. Die bisher angeord-
neten und durchgeführten Maßnahmen sind ausrei-
chend. Eine darüber hinausgehende Sonderregelung 
verspricht keinen Erfolg, der in einem angemessenen 
Verhältnis zur Störung des inneren Gefüges der Bun-
deswehr und zur Effizienz dieser Maßnahme stehen 
würde. Die Verhaltenssicherheit der Truppe ist als 
Folge aller getroffener Maßnahmen seitdem spürbar 
gestiegen. 

Hier zeigt sich der besondere Wert der Wehrpflicht-
armee, der kontinuierlich kritischen Geist aus der 
Gesellschaft in die Truppe trägt. So wird wirksam 
verhindert, daß sich die Bundeswehr von den Ent-
wicklungen in der Gesellschaft abkoppelt und ver-
selbständigen kann. Die bereits vor Einsetzung des 
Untersuchungsausschusses veranlaßten weiterfüh-
renden Maßnahmen im Umgang mit rechtsextremi-
stischem Gedankengut zeigen Wirkung und werden 
im täglichen Dienstbetrieb der Truppe konsequent 
weitergeführt . Neonazis haben in der Bundeswehr, 
wenn sie in Erscheinung treten, keine Chance. 

Der Untersuchungsausschuß weist die Absicht von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der PDS und einigen 
wenigen Abgeordneten der SPD zurück, die gesamte 
Bundeswehr unter Generalverdacht zu stellen. Die 
Soldaten und zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr ge-
ben hierzu nicht nur keinerlei Anlaß, das Parlament 
muß vielmehr sich fürsorglich der Armee in der De-
mokratie und ihren Soldaten verbunden fühlen und 
hat deswegen Sorge für eine angemessene Würdi-
gung der Tätigkeit der Bundeswehr zu tragen. Es 
überschreitet die Grenzen des demokratischen Mei-
nungsstreits, wenn die Bundeswehr als Institution 
oder die Gesamtheit ihrer Angehörigen diffamiert 
wird. Die Bundeswehr steht nicht nur auf dem Boden 
unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung. 
Unsere Soldaten erfüllen diesen Auftrag notfalls un-
ter Einsatz von Leib und Leben. Sie sind in der Lage, 
jeden gestellten Auftrag effektiv und erfolgreich zu 
erfüllen. So kann Deutschland seiner gewachsenen 
Verantwortung im Herzen Europas und in der Welt 
zur Erhaltung und Wiederherstellung von Frieden 
und Freiheit in der Welt auch künftig in vollem Um
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fang gerecht werden. Die Soldaten und zivilen Mitar-
beiter der Bundeswehr sind kein Problemfall unserer 
Demokratie, sondern ihre Beschützer. Für den Unter-
suchungsausschuß steht außer Zweifel, daß die Sol-
daten der Bundeswehr im Geiste der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung und einer auf Inte-
gration und Kooperation angelegten deutschen Au-
Ben- und Sicherheitspolitik erzogen und weitergebil-
det werden. 

Die Anhörung insbesondere der Sachverständigen 
hat ergeben, daß sich die Innere Führung als Füh-
rungsphilosophie und wertvolles Integrationselement 
in die Gesellschaft bewährt hat. Innere Führung for-
dert auch militärische Professionalität und sichert Er-
folg im Einsatz. Aus diesem Wissen schöpfen die Sol-
daten im Einsatz Sicherheit und Selbstbewußtsein. 
Innere Führung unterliegt einer ständigen Dynamik 
und muß flexibel sein. In der Umbruchphase der 
Bundeswehr und beim Aufbau der Armee der Einheit 
hat die Bundeswehr bewiesen, daß ihre innere Ver-
fassung in Ordnung ist. Nicht zuletzt deshalb hat sich 
die Innere Führung der Bundeswehr als „Expo rt

-schlager„  , vor allem im Rahmen der Öffnung der 
NATO nach Osten, erwiesen. Von einer „Schieflage" 
der Inneren Führung in der Truppe kann also keine 
Rede sein. 

Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Verfah-
rens vor dem Untersuchungsausschuß wurde bestä-
tigt, daß es keine „rechtsradikalen Tendenzen" oder 
gar „rechtsradikale Strukturen" in der Bundeswehr 
gibt. Deshalb mußte insbesondere die SPD schon 
kurz nach Beginn des Untersuchungsausschusses 
den Rückzug antreten. Sprach der stellvertretende 
Vorsitzende Dieter Heistermann (SPD) noch im De-
zember 1997 von einer „braunen Subkultur" , so rela-
tivierte der Abgeordnete Walter Kolbow (SPD) schon 
im März 1998 den Vorwurf, indem er auf „Taten ein-
zelner Soldaten" hinwies. Diese Erkenntnis kam der 
SPD aber erst, nachdem sie festgestellt hatte, daß die 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses ihrem 
Ansehen erheblichen Schaden zugefügt hatte. Auch 
die SPD mußte im Laufe des Untersuchungsaus-
schussses zugeben, daß die aufgetretenen Fälle je-
weils Einzelfälle sind, die rückhaltlos aufgeklärt und 
entsprechend angemessen geahndet wurden. Es gibt 
weder „braune Netzwerke "oder strukturelle Defizite 
in der Truppe. Auch der Präsident des MAD-Amtes 
bestätigte vor dem Untersuchungsausschuß, daß sich 
zu keiner Zeit in der Bundeswehr rechtsradikale 
Strukturen oder sonstige Verbindungen zur rechtsex-
tremen Szene in der Gesellschaft gebildet haben. 

Das macht auch die Anzahl der Vorfälle im Vergleich 
zur Anzahl der Soldaten sehr deutlich. Die Masse der 
Vorfälle mit rechtsradikalem Hintergrund, fast 95 %, 
verteilt sich auf Wehrpflichtige, die teilweise bereits 
vor ihrer Wehrdienstzeit mit rechtsradikalen Kreisen 
und Gedankengut in Berührung gekommen waren. 
Im Jahre 1997 wurden 171 Besondere Vorkommnisse 
mit Verdacht auf rechtsextremistischem Hintergrund 
gemeldet. Bis Ende März 1998 waren nach Erkennt-
nissen des MAD nachweislich 88 Rechtsextremisten 
in der Bundeswehr. Davon sind jedoch nur 2 Offiziere 
und wenige Unteroffiziere betroffen. Bei 340 000 akti-
ven Bundeswehrsoldaten ist dies keine signifikante 
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Größe, die es rechtfertigen würde, den Soldaten der 
Bundeswehr vorzuwerfen, sie seien für rechtsradika-
les Gedankengut besonders aufnahmebereit. 

Der Untersuchungsausschuß begrüßte es, daß Um-
fang und Inhalt der Politischen Bildung gerade auch 
in Zeiten starker Inanspruchnahme der Truppe wei-
terhin Schwerpunkt bleiben. Dabei muß die Politi-
sche Bildung im Hinblick auf Inhalte und Methodik 
ständig weiterentwickelt und den modernen Erfor-
dernissen angepaßt werden. Jeder Offizier erhält 
aber schon heute bis zu seiner Beförderung zum Ma-
jor ca. 1500 Stunden, jeder Unteroffizier bis zur Beför-
derung zum Feldwebel 500 Stunden Politische Bil-
dung. Trotz der Kürzung der Grundwehrdienstzeit 
auf 10 Monate behalten der Staatsbürgerliche Unter-
richt und die Aktuelle Information ihren herausgeho-
benen Stellenwert. In der im Vergleich zur Schul- 
und Ausbildungszeit mit 10 Monaten sehr kurzen 
Wehrdienstzeit ist es der Bundeswehr aber trotz noch 
so intensiver Politischer Bildung naturgemäß nicht 
möglich, Versäumnisse der Gesellschaft, die junge 
Menschen 18 Jahre geprägt hat, zu korrigieren. Die 
Bundeswehr will  und kann nicht „Schule der Nation" 
oder bildungspolitischer Reparaturbetrieb sein. 

Der Vorwurf der Opposition, man sei mit den Fehlern 
seitens der jeweiligen Führung bis hin zum Bundes-
minister der Verteidigung selbst „sehr autoritär" um-
gegangen und habe deshalb ein Klima der Angst 
und des fehlenden Vertrauens erzeugt und gefördert, 
hat sich als unhaltbar erwiesen. Hierbei muß berück-
sichtigt werden, daß der Bundesminister der Vertei-
digung vielmehr im Interesse der Öffentlichkeit und 
der Bundeswehr auf eine zügige Aufklärung der Vor-
würfe gedrängt hat. Es ist daher unaufrichtig, wenn 
die Opposition das unverzügliche und angemessene 
Handeln des Bundesministers der Verteidigung rügt. 
Die in den jeweiligen Einzelfällen ergriffenen straf-
rechtlichen und disziplinaren Maßnahmen haben 
sich als (schuld-)angemessen und wirksam erwiesen. 
Bei Würdigung dieser Maßnahmen hat sich dann oft 
herausgestellt, daß Fehler einzelner Soldaten, die an 
der Führungsakademie der Bundeswehr oder in an-
deren Truppenteilen gemacht wurden, teilweise 
menschlich entschuldbar waren und dies entspre-
chend berücksichtigt worden ist. Auch die nach Ab-
schluß der Untersuchungen zum Komplex „Füh-
rungsakademie" erfolgte Wiederaufnahme der Amts-
tätigkeit des Leiters der Abteilung Personal, Soziale 
und Zentrale Angelegenheiten, Generalleutnant 
Dr. Olboeter, die vom Untersuchungsausschuß sehr 
begrüßt wurde, hat deutlich gezeigt, daß alle Maß-
nahmen durch den Bundesminister der Verteidigung 
mit Augenmaß erfolgten. 

Im Bereich der Materialabgaben der Bundeswehr zu 
humanitären Zwecken konnten seitens der Opposi-
tion keine verfahrensbedingtenen Mängel festge-
stellt werden. Auf der Basis der durch das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung übersandten Liste der 
Materialabgaben mit nahezu 20000 Einzellieferun-
gen steht nur in dem einen Fall der Materiallieferung 
an das Deutsch Russische Gemeinschaftswerk fest, 
daß das ausgesonderte Bundeswehrmaterial in fal-
sche Hände geraten ist. Hierbei handelte es sich je-
doch in keiner Weise um sensibles Mate rial. Alle an
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deren Materialabgaben blieben im Rahmen des Un-
tersuchungsauftrags auch von der Opposition 
unbeanstandet. Die Fehlerquote bei der Materialab-
gabe durch die Bundeswehr ist also fast bei Nu ll. Der 
Bundesminister der Verteidigung hat diesen einen 
Fall jedoch mit Recht zum Anlaß genommen, die Ma-
teriallieferungen der Bundeswehr zu humanitären 
Zwecken nach einem zeitweisen Lieferstop nur für 
bestimmte und anerkannte Großorganisationen wie-
der aufzunehmen. Darüber hinaus darf es nicht dazu 
kommen, daß die vielen segensreich wirkenden hu-
manitären Privat- und Vereinsinitiativen deutscher 
Mitbürger nicht mehr von der Bundeswehr unter-
stützt werden können, obwohl gerade auch solche 
Initiativen dazu beigetragen haben, daß in den Mit-
tel- und Osteuropäischen Staaten das Ansehen des 
demokratischen Deutschlands so hoch ist. 

Der Untersuchungsausschuß sieht den Traditionser-
laß von 1982 als Grundlage für das Traditionsver-
ständnis in der Bundeswehr an. Der Traditionserlaß 
wird in der Bundeswehr beachtet. Dies haben die 
Anhörungen der Sachverständigen, besonders des 
Generalinspekteurs, ergeben. Anfang 1998 sind 
seine Anwendungsgrundsätze durch das BMVg er-
läutert worden. Die Diskussion darüber ist aber noch 
nicht beendet. Der Untersuchungsausschuß stellt 
fest, daß dies nicht dazu führen darf, sich der Verant-
wortung aus der Geschichte zu entziehen. Bilderstür-
mereien darf es nach Auffassung des Untersu-
chungsausschusses nicht geben. Der Untersuchungs-
ausschuß begrüßt es, daß die Bundeswehr künftig 
verstärkt eigene Traditionen fördern und weiterent-
wickeln soll. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben bis zum Abschluß 
des Untersuchungsausschusses dessen Erkenntnisse 
bewußt ignoriert, um die von vornherein bestehen-
den ideologischen Ziele zu erreichen. Ihnen ging es 
nicht um Aufklärung der einzelnen Sachverhalte, 
sondern um die Diffamierung der Bundeswehr. Wie 
auch die Vernehmung einzelner Soldaten, teilweise 
unter dem Niveau der normalen Dienstaufsicht lie-
gend und oft bis tief in die Nacht hinein, war dazu 
fast jedes Mittel recht. 

Nicht zuletzt sei hier auch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Sekretariats des Untersuchungsaus-
schusses sowie der Fraktionen und Gruppen ge-
dankt. Sie haben durch ihren unermüdlichen und 
fachlich gut fundierten Rat, oft weit bis über die nor-
male Dienstzeit hinaus, dazu beigetragen, den Unter-
suchungsausschuß reibungslos und in vergleichswei-
se kurzer Zeit zu einem guten Ergebnis und Ab-
schluß zu bringen. 

3. Innere Führung 

a) Vermittlung und Weiterentwicklung der Konzeption Innere 
Führung 

Die Anhörung der Sachverständigen und der Solda-
ten verschiedener Verantwortungsebenen hat ge-
zeigt, daß das Prinzip der Inneren Führung als Aus-
druck des rechtsstaatlichen modernen Menschenbil-
des in der Bundeswehr fest im Bewußtsein der 
Streitkräfte verwurzelt ist. Innere Führung ist ein of-
fenes Konzept, das ständig den Entwicklungen in 
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Staat und Gesellschaft angepaßt wird. Deshalb kann 
auch der ständig wiederholte Vorwurf der Opposition 
hinsichtlich angeblicher Unterschiede zwischen Wei-
sungslage und Praxis der Inneren Führung kein sinn-
voller Ansatzpunkt der Kritik sein. Die Leistungsfä-
higkeit des Systems Innere Führung zeigt sich viel-
mehr in seiner Lern- und Anpassungsfähigkeit. 
Entscheidende Faktoren sind die systematische Be-
rücksichtigung der Veränderungen in Staat und Ge-
sellschaft, Qualität und Umfang der Ausbildung und 
Lehre sowie die Rückkopplung zur Praxis in der 
Truppe. 

Der Untersuchungsausschuß hat sowohl 'bei der An-
hörung der Sachverständigen wie auch bei der Be-
wertung der Einzelaussagen festgestellt, daß die In-
nere Führung in der Bundeswehr bei allen Kriterien 
gute Noten verdient. 

Eine der größten Bewährungsproben für die Weiter-
entwicklung der Inneren Führung war die Auseinan-
dersetzung mit dem neuen, mehr einsatzorientierten 
Auftrag der Bundeswehr. Der Vorwurf der Opposi-
tion, der neue Auftrag der Bundeswehr hätte die Idee 
der Inneren Führung zurückgedrängt, wurde eindeu-
tig widerlegt. Die an der Würde des Menschen orien-
tierte Innere Führung, verbunden mit militärischer 
Professionalität, stellt exakt die ausgewogene Vorbe-
reitung dar, die unsere Soldaten für ihre Einsätze 
brauchen. Der Generalinspekteur sagte dazu in sei-
ner Anhörung als Sachverständiger, er kenne keine 
Armee im Bündnis, die sich in der geistigen Einstel-
lung so gut auf die Einsätze vorbereitet habe wie die 
Bundeswehr. 

Die Weiterentwicklung der Ausbildung und Lehre im 
Bereich Innere Führung ist auf vielfältige A rt  und 
Weise sichergestellt. Die Ausbildungsinstitutionen 
arbeiten an der Verbesserung der Methodik, die Teil-
streitkräfte überwachen die Umsetzung in der Praxis 
und veranlassen bei Bedarf eine Anpassung der 
Lernziele. Zusätzlich führt das Ministe rium in vielfäl-
tiger Art  und Weise Inspektionen durch, nicht zuletzt 
durch den speziell dafür eingesetzten „Beauftragten 
für Erziehung und Ausbildung". Darüber hinaus 
fließt die Auswertung der Berichte der Wehrbeauf-
tragten in diesen Prozeß mit ein. Den gesellschaftli-
chen Bezug garantiert der Beirat Innere Führung. 
Dabei wird auf besondere Entwicklungen auch mit 
besonderen Maßnahmen reagiert , so wie Verteidi-
gungsminister Rühe dies u. a. mit der Einsetzung der 
Kommission von Generalmajor von Kirchbach im No-
vember 1997 getan hat. Die politische und militäri-
sche Führung der Bundeswehr stellt damit zu jeder 
Zeit unter Beweis, daß der Lehr-, Ausbildungs- und 
Erziehungsbetrieb Streitkräfte in dem für das Men-
schenbild so wichtigen Feld der Inneren Führung 
über die notwendige Lernfähigkeit und Flexibilität 
verfügt. 

Die Forderung der Opposition nach einer sozialwis-
senschaftlichen Studie über die Bundeswehr im Zu-
sammenhang mit den sogenannten rechtsradikalen 
Vorfällen belegt deren Absicht, die Bundeswehr von 
vornherein zum Sündenbock zu machen. Wer tat-
sächlich gesellschaftliche Phänomene wie rechtsradi-
kale Tendenzen untersuchen will, der muß dies im 

Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Studie tun, 
die sicherlich zunächst einmal bei der Untersuchung 
der Bildungs- und Schulpolitik ansetzen muß. Die 
Frage, mit welchem Wissen über Demokratie und mit 
welchen Werteinstellungen die Jugendlichen zur 
Bundeswehr kommen, kann nur durch eine Untersu-
chung der Einflußfaktoren vor der Bundeswehr be-
antwortet werden. Dies schließt nicht aus, daß ergän-
zend militärspezifische Fragestellungen, z. B. durch 
das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr, 
untersucht werden. 

Nicht zuletzt waren die Ausführungen der Zeugen 
im Untersuchungsausschuß selbst ein überzeugen-
des Beispiel dafür, wie demokratisch gefestigt, 
selbstbewußt und vielfältig im Meinungsbild unsere 
Soldaten sind. Insbesondere die Vertreter der Füh-
rungsakademie haben damit einen lebendigen Ge-
genbeweis gegen alle Standardvorurteile, vor allem 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, über diese höchste 
Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr geliefert. 

b) Politische Bildung 

Wesentlicher Bestandteil der Inneren Führung ist die 
Politische Bildung. Ziel ist es, dem Soldaten die Wer-
te und Normen der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung zu verdeutlichen und sein Bewußt-
sein für seine besondere Verantwortung zu schärfen. 
Diese Aufgabe ist um so schwieriger, da das Interesse 
junger Menschen an politischen Fragestellungen - 
wie in entsprechenden Studien (z. B. Shell-Studie) 
immer wieder bestätigt wird - seit Anfang der 90er 
Jahre rapide abgenommen hat. Die Wehrpflichtigen 
kommen mit zum Teil erschreckenden Wissensdefizi-
ten zur Bundeswehr. 

In der 10-monatigen Grundwehrdienstzeit kann des-
halb bestenfalls Grundwissen vermittelt werden. 
Trotz der Verkürzung des Wehrdienstes wurde der 
Ansatz für den staatsbürgerlichen Unterricht, dem 
auch Zeit für die „Aktuelle Information" hinzuzu-
rechnen ist, nicht gekürzt. Es ist es richtig, wenn die 
Politische Bildung in den Streitkräften so angelegt 
ist, daß die Verdeutlichung der Werte unserer demo-
kratischen Verfassung nicht nur als Lehrfach, son-
dern als integraler Bestandteil der Menschenführung 
stattfindet. Dies setzt voraus, daß die Vorgesetzten al-
ler Ebenen noch konsequenter von bürokratischer 
Tätigkeit entlastet werden, um Zeit für das direkte 
Gespräch mit dem Soldaten zu gewinnen. Denn be-
reits jetzt sei die Schere zwischen Auftrag und Zeit 
gefährlich gespreizt, wie der Generalinspekteur be-
merkte. 

Ein häufiges Mißverständnis der Kritik an der Politi-
schen Bildung, wie es auch von allen Sozialwissen-
schaftlern im Untersuchungsausschuß zu hören war, 
ist die Verengung auf die Lehrsituation im Unter-
richtssaal einer militärischen Einheit. Dabei wird 
übersehen, daß die Verinnerlichung der Werte und 
des Menschenbildes unserer Verfassung nicht nur 
über die Vermittlung von Faktenwissen, sondern be-
sonders durch vorbildliches, überzeugendes Verhal-
ten von Vorgesetzten im täglichen Dienstbetrieb er-
reicht wird. 
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Generell war bei den sozialwissenschaftlichen Sach-
verständigen auffallend, daß sie ihre Erkenntnisse 
auf teilweise mehr als 15 Jahre alte Studien stützten. 
Ihre Aussagen beruhten häufig nur auf bloßen Ein-
schätzungen und sporadischen Kontakten zu einzel-
nen studierenden Offizieren und nicht auf empiri-
schen Erhebungen und intensiven Untersuchungen 
in der Truppe, wie dies dem wissenschaftlichen An-
spruch entsprechend zu fordern wäre. Insbesondere 
Prof. Dr. Gessenharter hat nicht glaubhaft darlegen 
können, warum er im Rahmen seiner Forschungsar-
beit an der Universität der Bundeswehr nicht die da-
zu notwendigen Untersuchungen durchgeführt hat. 
Dies wäre ihm im Rahmen der Freiheit von For-
schung und Lehre durchaus möglich gewesen. Ein 
Denk- oder Untersuchungsverbot in dieser Richtung 
hat es zu keiner Zeit gegeben. 

Die Bundeswehr hat die Politische Bildung kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Ein entscheidender Schritt 
war die Weisung des Generalinspekteurs vom Juli 
1995. Damit wurde eine Verbesserung der Dienstauf-
sicht und der Ausbildung der in der politischen Bil-
dung eingesetzten Ausbilder eingeleitet. Weitere 
Verbesserungen wurden noch vor Arbeitsaufnahme 
des Untersuchungsausschusses in Reaktion auf die 
bekanntgewordenen Vorkommnisse veranlaßt. 

c) Menschenführung 

Zum Thema „Menschenführung" und „Meldeklima" 
hat Verteidigungsminister Rühe im Untersuchungs-
ausschuß betont, daß er die Bereitschaft und Courage 
verlange, erkannte Fehler zu melden. Dabei müßten 
die gemeldeten Fehler so behandelt werden, daß der 
Meldende auch weiterhin Zivilcourage zeigen wolle. 
Der Generalinspekteur interpretierte den alten Satz 
„Melden macht frei" dahingehend, daß man die Ver-
antwortung damit nicht abliefere, sondern seinen 
Vorgesetzten in die Verantwortung miteinbeziehe. 
Konteradmiral Lange, Kommandeur der Führungs-
akademie, erinnerte an die Baudissin'sche Forde-
rung, der Soldat und insbesondere der Offizier werde 
nur dann innerhalb und außerhalb der Bundeswehr 
die notwendige Autorität erlangen, wenn er auch 
dann zur Wahrheit stehe, wenn sie etwas koste. 

Erfolgreich praktizierte Innere Führung schafft beste 
Voraussetzungen für ein gutes Klima, in dem auch 
Zivilcourage gedeiht. Die Opposition muß sich vor-
halten lassen, daß sie mit der Durchsetzung des Un-
tersuchungsausschusses, in Verbindung mit dem 
Verdacht rechtsradikaler Tendenzen in der Bundes-
wehr, das Klima in der Bundeswehr für eine freie, un-
gezwungene Meinungsdiskussion deutlich belastet 
hat. Insofern hat der von der Opposition eingesetzte 
Untersuchungsausschuß auch hier Schaden ange-
richtet und das Vertrauensverhältnis vieler Soldaten 
zur Politik belastet. 

d) Traditionsverständnis 

Die Wehrbeauftragte verweist in ihrem letzten Jah-
resbericht zurecht darauf, daß die Bundeswehr nach 
über 40jährigem Bestehen über viele eigene traditi-
onsbegründende Erfahrungen verfügt. Der General-
inspekteur hat überzeugend dargelegt, daß die Bun-
deswehr im Rahmen des Traditionserlasses die darin 

liegende Chance für ein bundeswehreigenes Traditi-
onsverständnis mehr und mehr nutzt. 

Tradition bildet sich in einem Prozeß wertorientierter 
Auseinandesetzung mit der Vergangenheit, wie der 
Traditionserlaß feststellt. Struktur und Konzeption 
der Bundeswehr selbst sind Beleg dafür, daß 
Deutschland aus der Geschichte gelernt hat. Die Sol-
daten der Bundeswehr können darauf vertrauen, ei-
ner Armee anzugehören, die mit ihrem Auftrag und 
ihrem Selbstverständnis unmißverständlich in unse-
rem demokratischen Staatswesen verwurzelt ist. Die 
Geschichte der Wehrpflichtarmee Bundeswehr ist die 
Geschichte einer erfolgreichen Integration in unsere 
demokratische, pluralistische Gesellschaft. In Verbin-
dung mit dem Prinzip der Inneren Führung ist damit 
ein stabiles Fundament für ein eigenes Traditionsver-
ständnis der Bundeswehr gelegt, das sich von dem 
aller bisherigen deutschen Armeen unterscheidet. 

Unsere Soldaten leisten ihren Dienst in der Gewiß-
heit, daß sie für Frieden, Freiheit, Demokratie und 
Humanität unseres Landes stehen. Dieses Selbstbe-
wußtsein der Bundeswehr braucht nirgendwo entlie-
hen zu werden, es wächst aus der eigenen Leistung, 
sei es beim Katastropheneinsatz im eigenen Land 
oder bei den friedenserhaltenden Einsätzen im ehe-
maligen Jugoslawien. Je stärker dieses Bewußtsein, 
desto weniger können sich falsche Ideale, falsche 
Ziele oder falsche Traditionsbezüge einschleichen. 
Deshalb unterstützt der Untersuchungsausschuß den 
Gedanken, diese neuen traditionsbildenden Erfah-
rungen in den Vordergrund der Traditionspflege der 
Bundeswehr zu stellen. So richtig dies ist, so wenig 
können und , dürfen wir weder unsere Geschichte 
noch die eigene Militärgeschichte bei der Diskussion 
um die Tradition in der Bundeswehr ausblenden. Der 
Untersuchungsausschuß ist der Auffassung, daß die 
Wehrmacht als Ganzes nicht als Traditionsbezug für 
die Bundeswehr dienen kann, sehr wohl aber ein-
zelne Soldatenpersönlichkeiten. 

Zur Auseinandersetzung mit der Wehrgeschichte ge-
hört auch das Zeigen von historischen Dokumenten 
und Ausstellungsstücken. Auch wenn es dabei eini-
ge Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung der 
Regelungen des Traditionserlasses gegeben haben 
mag, so kann jedoch von einer mangelnden Distanz 
zur Wehrmacht nicht die Rede sein. Pauschale Be-
hauptungen diesbezüglich erschweren die notwendi-
ge differenzierte Auseinandersetzung mit dem The-
ma Wehrmacht. Sie spielt denen in die Hände, die 
sich selbstgerecht über die Kriegsgeneration erhe-
ben, anstatt das Gespräch zwischen den noch leben-
den Kriegsteilnehmern und der jungen Generation 
zu fördern. 

Es ist zu begrüßen, daß die Bundeswehr eine Über-
prüfung vorhandener Traditionsräume angeordnet 
hat, um sicherzustellen, daß Erlaßvorgaben mit not-
wendiger Konsequenz umgesetzt werden. Anderer-
seits gilt es zu verhindern, daß an geschichtlichen 
Dokumenten retuschie rt  wird, Dinge überklebt oder 
Dokumente nur aus Unsicherheit entfernt werden. 
Ziel muß es sein, vorhandene militärhistorische Expo-
nate in die politische Bildung zu integrieren und 
durch geschichtswissenschaftliche Kommentierung, 
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z. B. in Form von Erklärungstafeln, die historische 
Einordnung sicherzustellen. In diesem Sinne müssen 
Regelungen für die Traditionsdarstellungen in der 
Bundeswehr weiterentwickelt und für die praktische 
Anwendung in der Truppe handhabbarer gemacht 
werden. 

4. Führungsakademie der Bundeswehr 

Der Vortrag eines rechtskräftig verurteilten Rechtsra-
dikalen an der Führungsakademie der Bundeswehr, 
der von der Opposition zum Anlaß für die Einsetzung 
des Untersuchungsausschusses genommen wurde, 
war bereits vor Beginn des Untersuchungsausschus-
ses vom Verteidigungsministerium durch einen un-
abhängigen Ermittler ausführlich und abschließend 
untersucht worden. 

Der Untersuchungsausschuß hat in keinem Punkt 
neue oder ergänzende Erkenntnisse zum „Dau-Be-
richt" erbracht. Die Arbeit des Untersuchungsaus-
schusses hat lediglich bestätigen können, daß es sich 
dabei um eine Folge von menschlichen Fehlern han-
delte. Demgegenüber haben auch offensichtlich kri-
tisch denkende Offiziere im Ausschuß betont, daß sie 
an der Führungsakademie keinerlei Sympathie für 
rechtsextremistisches Denken haben feststellen kön-
nen. Sie haben bestätigt, daß die Akademie vielmehr 
ein offenes Haus ist, in dem vor allem in den Fachbe-
reichen Sicherheitspolitik und Sozialwissenschaften 
über alles auch im Streit diskutiert werden könne. 
Die Führungsakademie und das gesamte Offizier-
korps der Streitkräfte denke pluralistisch. Diesem 
Anspruch werde die Führungsakademie gerecht. 
Dort  werde in einem offenen Klima über alles und 
mit allen diskutiert. 

Vor diesem Hintergrund wird klar, daß es sich mit 
der Einladung des verurteilten Rechtsradikalen zu ei-
nem Vortrag im Akademiestab auf keinen Fall um 
eine bewußte Maßnahme handelte, sondern vielmehr 
um einen folgenschweren Fehler, beruhend auf der 
Unkenntnis der handelnden Personen über die Iden-
tität des Vortragenden. Alle an der Vorbereitung des 
Vortrags und beim Vortrag Anwesende haben über-
einstimmend berichtet, daß weder vor noch während 
des Vortrags Anhaltspunkte gegeben waren, die 
wahre Identität des Referenten zu erkennen. Zudem 
ist zu bedenken, daß der Fehler sich im Akademie-
stab ereignete, der für die organisatorische Funkti-
onsfähigkeit der Akademie, nicht aber für das Ke rn

-geschäft - Lehre und Ausbildung - zuständig ist. 

Im Untersuchungsausschuß wurde klargestellt, daß 
die Einladung dieses Vortragenden im Lehr- und 
Ausbildungsbereich nicht erfolgt wäre, weil do rt 

 Gastreferenten ausführlich überprüft werden. Diese 
Prüfung wird aber nicht für Einzelveranstaltungen 
im Rahmen der Offizierweiterbildung des Akademie-
stabes durchgeführt, wie es hier der Fall war. Zwar 
hätte man im Verfassungsschutzbericht die Identität 
des Vortragenden feststellen können. Dieser hat je-
doch auch im Vorgespräch durch unauffälliges Ver-
halten in keiner Weise irgendeinen Anlaß gegeben, 
eine Überprüfung seiner Person einzuleiten. 

Die Entscheidung des Chefs des Stabes, Oberst i. G. 
Schwarzer, nach Bekanntwerden der wahren Identi

-

tät des Vortragenden, diese nicht zu melden, war 
falsch. Die Anhörung des damaligen Kommandeurs 
der Führungsakademie und der Vertreter des Schul-
stabes haben offenkundig gemacht, daß das Verhal-
ten von Oberst i. G. Schwarzer nicht auf eine Störung 
des Betriebsklimas oder auf strukturelle Probleme im 
Stab der Führungsakademie zurückzuführen ist. Da-
bei konnte Oberst i. G. Schwarzer glaubhaft machen, 
daß er den Vorfall nicht vertuschen wollte. Dies be-
legt auch die Tatsache, daß er seine Entscheidung 
ausführlich mit seinen Mitarbeitern im Stabe erörtert 
hat. Sein Verhalten erkärte er glaubwürdig mit seiner 
Absicht, Schaden von der Führungsakademie abzu-
wenden. Im nachhinein zeigte er sich einsichtig, daß 
dies eine massive Fehleinschätzung war. 

Der damalige Kommandeur der Führungsakademie, 
Generalleutnant Dr. Olboeter, hat vor der Pressever-
öffentlichung von dem Vortrag keinerlei Kenntnis ge-
habt. Seine ausführliche Befragung und die Anhö-
rung anderer Angehöriger der Führungsakademie 
haben gezeigt, daß es auf keinem Gebiet und zu kei-
nem Zeitpunkt Anlaß für Kritik an seiner Amtsfüh-
rung oder an seinem Führungsstil gab. Anläßlich der 
Vortragsveranstaltung zu Parfino hat General Dr. Ol-
boeter eindeutige und verbindliche Vorgaben gegen-
über dem Stab der Führungsakademie gemacht, daß 
bei Veranstaltungen ehemalige Angehörige von SS-
Verbänden keinen Zugang zur Führungsakademie 
erhalten dürfen. Das zeigt, daß im Umgang mit die-
sem Thema die erforderliche Sensibilität vorhanden 
war. 

Diese Sensibilität lag auch im Fall der Vorbereitung 
des Vortrags „Hilfe für Parfino" an der Führungsaka-
demie vor. Die Durchführung dieser Veranstaltung 
erfolgte nach den geltenden Richtlinien und ist nicht 
zu beanstanden. Eine Einflußnahme des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung, insbesondere über den 
damaligen Leiter des Ministerbüros, lag nicht vor. 

Ergänzend bleibt festzuhalten, daß gerade in der 
Amtszeit von Generalleutnant Dr. Olboeter die Kon-
taktaufnahme zu den neuen Demokratien in den mit-
tel- und osteuropäischen Staaten mehr und mehr an 
Bedeutung gewann. Obwohl dies neben den ande-
ren auswärtigen Verpflichtungen des Kommandeurs 
der Führungsakademie Generalleutnant Dr. Olboeter 
in besonderem Maße zeitlich gebunden hat, haben 
alle Zeugenaussagen bestätigt, daß daraus keine 
Einschränkung der Dienstaufsicht entstanden ist. 

Insgesamt bleibt festzustellen, daß die ausführlichen 
Erörterungen über die Führungsakademie öffentlich 
deutlich gemacht haben, auf welch hohem Qualitäts-
niveau die Führungsakademie ausbildet und welch 
großes internationales Ansehen sie genießt. Dies 
zeigt nicht zuletzt die besondere Attraktivität der 
Führungsakademie für Lehrgangsteilnehmer aus al-
len Teilen der Welt. 

5. Materialabgabe der Bundeswehr zu humanitären Zwecken 

Bereits der „Dau-Bericht" hat alle wesentlichen Um-
stände der Materialabgabe der Bundeswehr an das 
DRGW umfassend dargelegt. Seine Ergebnisse sind 
durch die Untersuchungen in jeder Hinsicht bestätigt 
worden. Diese haben zum Themenkomplex „Materi- 
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alabgabe der Bundeswehr zu humanitären Zwek-
ken" keine strukturellen Mängel hervorgebracht. Als 
vollkommen abwegig hat sich insbesondere der Vor-
wurf erwiesen, das Deutsch-Russische Gemein-
schaftswerk (DRGW) sei bevorzugt worden. Die Un-
tersuchungen haben ergeben, daß dessen Antrag 
vielmehr routinemäßig bearbeitet wurde. Lediglich 
eine persönliche Fahrlässigkeit hat durch einen Ver-
stoß gegen Sorgfaltspflichten dazu geführt, daß Ma-
terial an die Organisation DRGW abgegeben und der 
Verbleib des Materials nicht überprüft wurde. Ange-
sichts der Flut der Anträge, der sich die zuständigen 
Mitarbeiter insbesondere im Jahr 1993 gegenübersa-
hen, und ihrem Bemühen, den Antragstellern mög-
lichst zügig und unbürokratisch zu helfen, hält die 
Koalition solche Einzelfehler für unvermeidlich und 
entschuldbar. 

Der von der Opposition zunächst unterstellte rechts-
radikale Hintergrund bei der Bearbeitung des 
DRGW-Antrages hat sich in keiner Weise bestätigt. 
Die Vermutung, das DRGW sei den zuständigen Mit-
arbeitern bekannt gewesen und sein Antrag nur des-
halb positiv beschieden worden, weil das DRGW 
oder Manfred Roeder Verbindungen zum BMVg ge-
habt hätten, ist in vollem Umfang widerlegt worden. 
Die Prüfung aller rund 20000 gestellten Anträge hat 
keinerlei Hinweise darauf ergeben, daß rechtsradi-
kale Gruppierungen oder Personen häufig Anträge 
gestellt oder gar bewilligt bekommen hätten. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat zu jedem 
Zeitpunkt an der Aufklärung der Materiallieferung 
an das DRGW konstruktiv mitgewirkt. Er hat zu-
nächst dem Verteidigungs- und dann dem Untersu-
chungsausschuß jeweils entsprechend seines Kennt-
nisstandes umfassend Bericht erstattet. Die Behaup-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der 
Bundesminister habe wissentlich Informationen vor-
enthalten, hat sich als unhaltbare Unterstellung ent-
puppt. Insbesondere die Aussagen der Zeugen 
Oberst Jüchtern, Brigadegeneral Hoppe und Staats-
sekretär Dr. Wichert haben einwandfrei belegt, daß 
vorliegende Informationen vom Bundesminister der 
Verteidigung und seinen Mitarbeitern stets unmittel-
bar und unverzüglich an das Parlament weitergege-
ben wurden. 

Die Unterstützung humanitärer Hilfeleistungen 
durch kostenlose Abgabe von Mate rial gehört nicht 
zu den zentralen Aufgaben der Bundeswehr. Trotz-
dem hat sich die Bundeswehr bereiterklärt, Initiati-
ven zur Verbesserung der Lebensumstände von not-
leidenden Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
zur fördern. Als Anfang der neunziger Jahre die Be-
richte und Bilder von hungernden und frierenden 
Menschen in Rußland und Osteuropa zunahmen, 
stieg die Zahl der Anträge seit 1993 sprunghaft an. 

In diesen Zeitraum fiel auch die erste Antragstellung 
des DRGW am 21. Dezember 1993 beim Materialamt 
des Heeres (MatAmt), die zunächst von OStFw 
Schnitzler bearbeitet wurde. OStFw Schnitzler war 
für die Aussonderung und Verwertung von über-
schüssigem Wehrmaterial zuständig und als solcher 
bei dem Personal der Depots und den betroffenen 
Truppenteilen bekannt. Die Tatsache, daß das DRGW 

in der Person seines ersten Vorsitzenden K. S. nach 
einer mündlichen Anfrage im Gerätehauptdepot 
Glinde an OStFw Schnitzler verwiesen wurde, ob-
wohl ein förmlicher Antrag an das Bundesministeri-
um selbst hätte gerichtet werden müssen, war daher 
nicht außergewöhnlich, sondern nachvollziehbar. 

OStFw Schnitzler konnte glaubwürdig darlegen, daß 
er mit Roeder zuvor niemals Kontakt gehabt hatte 
und daß er das DRGW nicht bevorzugt behandelte. 
Die Hilfestellung für Antragsteller und eine Vorprü-
fung der Abgabemöglichkeit des gewünschten Ma-
terials war gängig und diente der Abkürzung des 
Verfahrens. Die Überprüfung von Antragstellern und 
deren Zielen gehörte nicht zu seinen Aufgaben. 

Die Tatsache, daß der Antragsteller in seinem präzi-
sierten Antrag vom 30. Mai 1994 andere Hilfsprojek-
te vorschlug als ursprünglich angemeldet, war für die 
zuständigen Sachbearbeiter kein Grund, Verdacht zu 
schöpfen. Denn beide Zielsetzungen fielen - jede für 
sich - in den förderungswürdigen Bereich humanitä-
rer Hilfsprojekte. 

Sowohl die Aussagen der beiden Zeugen OTL Prinz 
zu Waldeck und Pyrmont und Frau Helga Kinnes wie 
auch die Aktenlage zeigen, daß die Bearbeitung des 
Antrages vom DRGW routinemäßig erfolgte und die 
weisungsbedingten Stationen der Antragsprüfung 
und -bearbeitung durchlief. Im Schriftverkehr mit 
dem DRGW wurden nur die üblichen Musterschrei-
ben bzw. Vordrucke benutzt, die Initiative der An-
tragstellung sowie die Telefonate während der An-
tragsbearbeitung gingen jeweils vom DRGW aus. 
Auch diese Mitarbeiter des BMVg haben nachweis-
lich zu keinem Zeitpunkt mehr Kontakt zum DRGW, 
zu dessen ersten Vorsitzenden K. S. oder Manfred 
Roeder gehabt, als dies für die Bearbeitung des An-
trages notwendig war. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich ausführlich mit 
der Frage befaßt, inwieweit den Mitarbeitern im Ma-
terialamt des Heeres bzw. im Ministerium der Name 
Roeder und das DRGW hätten bekannt sein müssen. 
Insbesondere für die Unterstellung seitens der Oppo-
sition, einzelne Mitarbeiter hätten Roeder nicht nur 
gekannt, sondern eventuell auch bewußt begünstigt, 
hat sich nicht der geringste Anhaltspunkt ergeben. 

Das Ausbleiben der grundsätzlich vorgesehenen 
Wertermittlung durch das Referat RüZ II 6 ist keine 
Besonderheit. Denn wenn - wie in diesem Falle - 
der  Materialwert bereits durch das zuständige Mate-
rialamt festgelegt worden war, wurde zwecks zügi-
ger Antragsbearbeitung die Abteilung Rüstung häu-
fig nicht mehr eingebunden, da die Abteilung Haus-
halt zusätzlich mitzeichnet. 

Der Vorgang wurde abgeschlossen, obwohl der Emp-
fängernachweis nicht mit der Abgabebescheinigung 
abgeglichen worden war und deshalb die Zweckent-
fremdung von zwei der drei abgegebenen Fahrzeuge 
nicht auffiel. Ursache dafür war, daß von der Zeugin 
Kirmes eine verfahrensmäßig vorgesehene Wieder-
vorlage des Vorgangs übersehen wurde und daher 
der Vorgang ohne Abschlußprüfung abgelegt wurde. 
Strukturelle Verfahrensmangel oder Organisations-
fehler lagen also nicht vor. 
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Eine von der Opposition unterstellte beabsichtigte 
oder fahrlässige Begünstigung des DRGW kann ein-
deutig ausgeschlossen werden. Stattdessen läßt sich 
der verfrühte Abschluß des Vorganges vor allem auf 
die damalige mangelnde technische Ausstattung des 
Referats und auf die große Zahl der zu bearbeitenden 
Anträge zurückführen. Zeugenvernehmung und Ak-
tenprüfung haben aber keine Hinweise darauf erge-
ben, daß dieser Mangel in einer nennenswerten Zahl 
von Anträgen aufgetreten wäre. 

Für die Zukunft ist zu berücksichtigen, daß die Zahl 
der Anträge deutlich zurückgegangen ist. Zusätzlich 
hat das zuständige Referat seine Arbeit mittlerweile 
auf EDV umgestellt, so daß sich sowohl die Arbeits-
belastung entspannt als auch die technische Ausstat-
tung verbessert hat. Daher erscheinen Änderungen 
hinsichtlich der personellen oder technischen Aus-
stattung im Referat aus heutiger Sicht nicht erforder-
lich. 

Voraussetzung für die Genehmigung des Antrages 
des DRGW war die Feststellung des „dringenden 
Bundesinteresses" gemäß § 63 Abs. 4 BHO durch das 
Auswärtige Amt. 

Der Zeuge Bundesminister Dr. Kinkel hat nachdrück-
lich festgestellt, daß eine Hilfeleistung etwa für 
Zwecke der „Wiederansiedlung" von Rußlanddeut-
schen in der Region Kaliningrad in keinem Falle in 
deutschem Interesse gelegen hätte. Für dera rtige Ak-
tivitäten wäre ein „dringendes Bundesinteresse" 
nicht bejaht und ein Materialabgabeersuchen mithin 
abgelehnt worden. Aufgrund der andersartigen Pro-
jektbeschreibung des DRGW und insbesondere auf-
grund der zustimmenden Stellungnahme des Ver-
waltungschefs der Region Königsberg (Oblast Kali-
ningrad) durfte das Auswärtige Amt von der 
Genehmigungsfähigkeit ausgehen. 

Diese eindeutige Haltung des Auswärtigen Amtes 
belegt auch das Fax der deutschen Botschaft aus 
Moskau vom 21. März 1995 an das zuständige Län-
derreferat, in dem sich die Botschaft skeptisch über 
die Tätigkeit des „Fördervereins Nordostpreußen" 
äußerte. Zu bemängeln ist, daß dieser Hinweis nicht 
mit dem DRGW-Antrag vom Mai 1994 in Verbindung 
gebracht wurde und das attestierte „dringende Bun-
desinteresse" nicht widerrufen wurde. Diese Nach-
lässigkeit ist vom Bundesaußenminister bedauert 
und von ihm gegenüber den betroffenen Mitarbei-
tern gerügt worden. 

Bewertend läßt sich aber auch hier sagen, daß eine 
derartige Unachtsamkeit rund ein Jahr nach der ur-
sprünglichen Antragsbearbeitung im Auswärtigen 
Amt entschuldbar erscheint und durch Änderung 
von Verfahrensvorschriften auch zukünftig nicht zu 
vermeiden sein dürfte. Eine Veränderung des Ver-
fahrens im Auswärtigen Amt erscheint daher nicht 
angebracht. 

Überzeugend ist auch der Hinweis des Zeugen 
Dr. Frisch, Präsident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz auf die Häufigkeit des Namen Roeder, 
was allein schon ein „Blick ins Telefonbuch" belege. 
Aus heutiger Sicht ist diesbezüglich ein fairer Maß-
stab anzulegen, der Besserwisserei unterläßt. Der 

Name Roeder hätte Mitarbeitern des Ministeriums 
nur bei einer einzigen Gelegenheit auffallen können, 
nämlich als Absender in der Telefax-Kopfzeile eines 
einzelnen Schreibens. Ansonsten trat jeweils der er-
ste Vorsitzende des DRGW in Erscheinung. Anhand 
dieser einzigen Faxzeile den Mitarbeitern den Vor-
wurf zu machen, sie hätten den rechtsradikalen Hin-
tergrund der Person Roeder kennen können oder 
hätten Roeder gar gedeckt, ist infam, unfair und kon-
struiert. 

Gleiches gilt für den Vorwurf, die Mitarbeiter hätten 
das DRGW kennen müssen. Das DRGW wurde erst-
malig im Bundesverfassungsschutzbericht von 1993 
erwähnt, der aufgrund der späten Drucklegung und 
der nachfolgenden Verteilung durch den MAD erst 
im Herbst 1994 im BMVg einsehbar war. Zu diesem 
Zeitpunkt war die eigentliche Antragsbearbeitung 
abgeschlossen. 

Nachdem im Rahmen der Zeugenvernehmungen 
sehr bald deutlich wurde, daß eine Bevorzugung 
rechtsradikaler Gruppen bei der Materialabgabe völ-
lig ausgeschlossen werden konnte, rückte eine ande-
re Frage in den Mittelpunkt der Ausschußarbeit: Wie 
hätte verhindert werden können, daß Bundeswehr-
material zwar für humanitäre Zwecke, aber an eine 
Organisation wie das DRGW abgegeben wurde? Im 
Mittelpunkt der bisherigen Verfahrensabläufe stan-
den die beiden Fragen, ob überhaupt Mate rial vorrä-
tig sei (Materialamt Heer) und ob die Hilfe im Aus-
land deutschen Interessen entspräche (Auswärtiges 
Amt). Die Frage, ob der gute Zweck auch von gerade 
diesem Antragsteller erfüllt werden solle, spielte eine 
nachgeordnete Rolle. 

Dieses Risiko ließe sich mit absoluter Sicherheit nur 
durch extrem einschneidende Maßnahmen aus-
schließen. Die weitreichendste Lösung wäre, über-
haupt kein Bundeswehrmaterial mehr für humanitäre 
Zwecke abzugeben. Es herrscht Übereinstimmung, 
daß dies eine politisch falsche Entscheidung wäre, 
denn durch die Hilfsleistungen wird nachweislich 
Not gelindert. 

Eine andere Alternative wäre, Mate rial nur noch an 
die großen, klassischen Träger humanitärer Hilfe 
(DRK, Caritas etc.) abzugeben. Auch dies wäre ein 
falsches politisches Signal. Denn es ist gerade die 
enorme Vielfalt p rivater Initiativen, die die deutsche 
humanitäre Hilfe so wertvoll macht. Diese Einzelini-
tiativen von Privatpersonen sind audrücklich ge-
wünscht, und der Untersuchungsausschuß empfiehlt, 
sie auch weiter zu fördern. 

Wenn also grundsätzlich auch Privatpersonen Mate-
rial bekommen können sollen, stellt sich die Frage 
nach der Überprüfbarkeit ihrer Seriosität. Zu denken 
wäre an formalisierte Zeugnisse hinsichtlich des Leu-
munds, sei es durch örtliche Bürgermeister, kirchli-
che Stellen oder vergleichbare Institutionen. Dies er-
scheint aber aus zweierlei Gründen wenig sinnvoll: 
Zum einen würde hierdurch eine deutliche Verzöge-
rung eintreten und zusätzliche Bürokratie aufgebaut. 
Zum anderen ließen sich auch diese Nachweise 
leicht fälschen oder erschleichen. 
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Auch eine Verpflichtung, jeden Antragsteller durch 
Abgleich mit den Verfassungsschutzberichten des 
Bundes und der Länder zu überprüfen, ist überzogen 
und datenschutzrechtlich bedenklich. Eine solche 
Forderung der Opposition ist scheinheilig, wenn man 
bedenkt, daß die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN im hessischen Landtag die Landes-
regierung von der Verpflichtung am 27. August 1992 
entbunden haben, einen „Verfassungsschutzbericht 
Hessen" überhaupt vorzulegen. Daher ist die Einfüh-
rung zusätzlicher formaler Nachweise nicht hilfreich. 
Vielmehr erscheint eine an formalen Kriterien orien-
tierte Seriositätsprüfung nicht möglich. Den zustän-
digen Mitarbeitern muß bei den jeweiligen Einzel-
fallentscheidungen ein Ermessensspielraum bleiben, 
um gegebenenfalls auch - dem Zweck nach sinnvoll 
erscheinende - Materialabgaben zu verweigern, 
wenn die Abwicklung durch gerade diese Person 
oder Organisation bedenklich erscheint. Das diesem 
Ermessungsspielraum innewohnende Risiko ist allen-
falls minimierbar und muß im Interesse der Sache in 
Kauf genommen werden. Als Untersuchungsergeb-
nis ist allenfalls eine Straffung der einschlägigen Vor-
schriften anzuregen, um das Verfahren noch transpa-
renter und zuverlässiger zu gestalten. Da die aufge-
tretene Panne ihre Ursache aber nicht im Verfahren 
hatte, sind Änderungen nicht erforderlich. 

6. Einzelvorfälle in Altenstadt/Landsberg, Varel und Hammel-
burg 

a) Vorkommnisse in der Fallschirmjäger Lehr- und Versuchs-
kompanie 909 in Altenstadt und in Landsberg 

Bei beiden Vorfällen in der Fallschirmjägerkompanie 
909 in der Luftlande-/Lufttransportschule Altenstadt, 
die Gegenstand der Untersuchung waren, handelte 
es sich um schwerwiegendes Fehlverhalten einiger 
weniger Soldaten, das durch nichts entschuldigt wer-
den kann. 

Nachdem die Vorfälle in Altenstadt bekannt gewor-
den waren, wurden unverzüglich die notwendigen 
dienstrechtlichen Maßnahmen eingeleitet. Die be-
kanntgewordenen Fälle lagen sechs Jahre und z. T. 
schon länger zurück. Sie dürfen nicht als Einzelfälle 
der Vergangenheit für die Gegenwart verallgemei-
nert werden. Sie geben nach dem Ergebnis der Be-
weisaufnahme nur ein verzerrtes Bild von dem dama-
ligen inneren Gefüge in dieser Kompanie wieder. 
Rückschlüsse auf den Zustand der Kompanie in der 
Gegenwart dürfen daraus keinesfalls gezogen wer-
den. Bei rund 70000 Soldaten, die seit 1990 in der 
Luftlandeschule Altenstadt waren, sind von 1990 bis 
heute 14 Fälle von Verstößen gegen die Innere Füh-
rung mit rechtsradikalem Bezug, teilweise unter Al-
koholeinfluß, festgestellt worden. Daraus, wie es die 
Opposition macht, Rückschlüsse auf die gegenwärti-
ge innere Lage der Bundeswehr zu ziehen, ist ver-
fehlt. 

Die Vorgesetzten haben diese Vorfälle weder gedul-
det noch darüber hinweggesehen. Sie hatten keine 
Anhaltspunkte, um mißtrauisch zu werden. Die über-
wiegende Mehrheit der Unteroffiziere hat sich von 
diesen „Feiern" ferngehalten, Offiziere waren daran 
überhaupt nicht beteiligt. Die Zeugen haben über-
einstimmend bestätigt, daß nur eine verschwindend 

geringe Minderheit der Soldaten rechtsextremen 
Ideen anhing. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß 
die beiden untersuchten Feiern verborgen bleiben 
konnten, weil sie in der Zeit nach dem Tagesdienst in 
einem privaten Bereich veranstaltet wurden. Die Sol-
daten, die sich an diesen rechtsextremen Exzessen 
beteiligten, waren in ihrem Verhalten gegenüber Ka-
meraden bzw. Untergebenen nicht als Antidemokra-
ten auffällig. Nach der Aussage eines Zeugen haben 
die Soldaten, die er zum „harten Kern" rechnete, bei 
der Gestaltung des täglichen Dienstes und hinsicht-
lich ihrer Leistungsbereitschaft durchaus ihre Aufga-
ben korrekt wahrgenommen. 

Derartige Auswüchse lassen sich nie völlig ausschlie-
ßen. Unteroffizieren, die Verantwortung haben und 
in ihrer Laufbahn vermehrt übernehmen sollen, muß 
ein Vertrauensvorschuß entgegengebracht und eine 
gewisse Eigenverantwortung zugebilligt werden. 
Der Zeuge Major Schmidt hat zutreffend darauf hin-
gewiesen, daß als Folge solcher Vorfälle nicht der 
„gläserne Spind" bei den Soldaten eingeführt wer-
den dürfe, sondern daß entsprechende Unterrichte 
und die tägliche Auseinandersetzung mit den Gefah-
ren des Rechtsextremismus die bessere Möglichkeit 
bieten, der Verbreitung rechtsextremistischen Ge-
dankenguts entgegenzuwirken. 

Der frühere Kommandeur der Schule bestätigte die-
ser Kompanie, daß es sich um eine hervorragende 
Kompanie handelte, die aus allen Besichtigungen 
und Besuchen immer tadellos hervorgegangen sei. 
Der derzeitige Kompaniechef bezeichnete vor dem 
Untersuchungsausschuß das innere Gefüge der Kom-
panie von den Ausbildern bis zu den Grundwehr-
dienstleistenden als vollkommen in Ordnung; es 
herrsche Zusammenhalt und Kooperation. Der Aus-
bildungston ist nach Zeugenaussagen nie ausfällig 
oder in irgendeiner Weise beleidigend gegenüber 
den Soldaten gewesen. Kein Soldat wurde auf Grund 
seiner körperlichen Leistungen, seiner dienstlichen 
Einstellung, wegen seines Tagesdienstes oder seiner 
dienstlichen Verrichtungen beleidigt oder geschun-
den. 

Politische Bildung und staatsbürgerlicher Unterricht 
sind in dieser Kompanie in vorgeschriebenem Um-
fang durchgeführt worden. Die Zeugen haben in die-
sem Zusammenhang allerdings zu Recht darauf hin-
gewiesen, daß es in allererster Linie die Aufgabe der 
Bundeswehr sei, den Soldaten so auszubilden, daß er 
einen Ernstfall möglichst ohne Schaden überstehe. 
Die Truppe wäre hoffnungslos überfordert, wenn sie 
die Defizite an Bildung und Wissen ausgleichen 
müßte, die im Elternhaus und in der Schule verur-
sacht worden sind. 

b) Vorkommnisse im Fallschirmjägerbataillon 313 Varel 

Die Vorwürfe eines früheren Grundwehrdienstlei-
stenden, in Varel sei es regelmäßig zu ausländer-
feindlichen und antisemitischen Äußerungen gekom-
men, erwiesen sich als haltlos. Der frühere Soldat 
mußte bei der Vernehmung zu den Vorwürfen ein-
räumen, daß er Teile seiner Vorwürfe nur vom Hören-
sagen kannte. Seine im übrigen unpräzisen und wi-
dersprüchlichen Aussagen sind durch die umfangrei-
chen, unverzüglich nach Bekanntwerden der 
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Vorfälle im BMVg veranlaßten Vernehmungen wi-
derlegt worden. Die Vorwürfe über antisemitische 
und ausländerfeindliche Äußerungen wurden bei der 
Befragung von keinem Zeugen bestätigt. Der frühere 
Grundwehrdienstleistende hatte offenbar selber 
nicht ernsthaft an die Richtigkeit seiner Vorwürfe ge-
glaubt; nur so ist zu erklären, daß er mit seiner recht-
lich bedeutungslosen sog. eidesstattlichen Versiche-
rung in einer Sonntagszeitung seinen Vorwürfen den 
Anschein von Seriosität zu verleihen versuchte. Ver-
mutlich handelte es sich um einen Racheakt des frü-
heren Sodaten, der sich allem Anschein nach über 
eine gegen ihn verhängte einfache Disziplanmaß-
nahme geärgert hatte. Offenbar ging es dem frühe-
ren Soldaten zudem damm, mit einer spektakulären 
Zeitungsaktion die Aufmerksamkeit der Offentlich-
keit auf sich zu ziehen. Er hatte sich während seiner 
Dienstzeit weder vertrauensvoll an seine Vorgesetz-
ten noch an die Wehrbeauftragte des Deutschen 
Bundestages gewandt. 

Die umfangreichen Ermittlungen des Bundesministe-
riums der Verteidigung waren angemessen. Die Auf-
klärung mit einem Ermittlungsteam war sachgerecht, 
um die Unabhängigkeit der Untersuchung sicherzu-
stellen. Es wurden 221 Soldaten in insgesamt 445 
Vernehmungen gehört. Bei dieser hohen Zahl ist aus-
zuschließen, daß weitere schwerwiegende Vorfälle 
unentdeckt blieben oder aus falsch verstandener Ka-
meradschaft verschwiegen wurden. 

Im Bereich des Fallschirmjägerbataillons in Varel 
wurden die Gefahren des Rechtsextremismus früh-
zeitig erkannt. Nachdem im Frühjahr 1997 rechtsex-
tremistische Publikationen in der dortigen OHG ent-
deckt worden waren, wurde unverzüglich der MAD 
eingeschaltet. Der Kommandeur belehrte sein Füh-
rungspersonal und erließ im Mai 1997 einen geson-
derten Befehl „Menschenunwürdiges und verf as-
sungsfeindliches Verhalten" , in dem er auf die Schä-
digung des Ansehens für die Fallschirmjägertruppe 
bei Bekanntwerden rechtsextremistischer Verhal-
tensweisen hinwies. Die Umsetzung dieses Befehls 
erfolgte regelmäßig beim Antreten des Batai llons 
und der Weiterbildungen mit den Soldaten. Der Zeu-
ge Gefreiter Wiegmann bestätigte, daß es in seiner 
Kompanie eine hohe Sensibilität betreffend den 
Rechtsextremismus gegeben habe. 

Der MAD hatte in diesem Batai llon keine Besonder-
heiten erkannt; in den drei anderen Fallschirmjäger-
bataillonen waren mehr Vorkommnisse aufgenom-
men worden. In dem zuständigen MAD-Dienstbe-
reich, der 34 000 Bundeswehrangehörige erfaßte, 
waren ein geringer Prozentsatz an Zeitsoldaten, hin-
gegen ein hoher Prozentsatz an Grundwehrdienstlei-
stenden auffällig geworden. In der Gruppe der Offi-
ziere war dem MAD kein Fall mit rechtsextremisti-
schem Bezug bekannt, in der Gruppe der 
Unteroffiziere lediglich einige. Der Zeuge OTL Rie-
ger wies darauf hin, daß 18 von insgesamt 2 000 Sol-
daten, die in seiner Zeit als Kommandeur Dienst ge-
leistet haben, unter Beobachtung des MAD gestan-
den hätten. Von diesen sei aber keiner im Dienst 
aufgefallen. Der Prozentsatz, der vom MAD beobach-
teten Soldaten lag also bei unter einem Prozent. 

Angebliche Durchsuchungen des MAD oder deren 
Androhung in den Kompaniebereichen erwiesen sich 
als haltlose Gerüchte. Offenbar genügte bei einzel-
nen Soldaten bereits der Hinweis, der MAD sei ein-
geschaltet worden, um dieses Gerücht entstehen zu 
lassen. Der MAD hat schon mangels gesetzlicher Be-
fugnis Durchsuchungen der Kaserne in Varel weder 
geplant noch vorgenommen. 

Im Rahmen der Ermittlungen im Bereich des Fall-
schirmjägerbataillons in Varel zu Vorwürfen über 
rechtsextremistische Vorkommnisse wurden einige 
Dienstvergehen im Bereich der Menschenführung 
aufgedeckt. Diese Verstöße sind jedoch nicht Folge 
grundsätzlicher Fehler in der Menschenführung, der 
Ausbildung und Dienstgestaltung. Bereits zweiein-
halb Jahre zuvor war auf einer Kompaniecheftagung 
aus gegebener Veranlassung darauf hingewiesen 
worden, daß unnötige Härten zu vermeiden seien. 
Das nunmehr aufgedeckte Fehlverhalten der Unter-
offiziere passierte nur in Abwesenheit ihrer Vorge-
setzten. Dies zeigt, daß die Betreffenden sehr genau 
wußten, daß sie mit ihrem Verhalten die ihnen vorge-
gebenenen Grenzen im Umgang mit Untergebenen 
überschritten. Der Untersuchungsausschuß kommt 
insgesamt zu der Feststellung, daß es sich auch hier 
um Einzelfälle handelte und nicht davon die Rede 
sein kann, daß in diesem Batai llon vielfach die Würde 
der Soldaten mißachtet worden sei. 

Der Zeuge Militärpfarrer Haaken bestätigte in seiner 
Ausage, daß es in diesem Batai llon keine Angststim-
mung und kein Duckmäusertum gebe. Ihm sei auch 
nicht bekannt  geworden, daß meldepflichtige Vor-
kommnisse aus Angst um das eigene Fortkommen 
nicht gemeldet worden seien. Er weise die Soldaten 
auch daraufhin, sich bei Vorfällen, die gegen die 
Menschenwürde verstießen, an die Wehrbeauftragte 
zu wenden. 

In allen bekannt gewordenen Fällen wurden unver-
züglich die notwendigen Disziplinar- und Personal-
maßnahmen eingeleitet. Darüber hinaus wurden 
weitere Maßnahmen getroffen, um das innere Gefü-
ge im Bereich des Fallschirmjägerbataillons 313 wei-
ter zu verbessern. Auch hier bemängelten mehrere 
Zeugen, daß die jeweils neu einberufenen Soldaten, 
auch die Abiturienten, politisch nur sehr mäßig aus-
gebildet seien. Zu Recht wies der Zeuge Hauptmann 
Wiese darauf hin, es sei ein Irrglaube, zu meinen, 
man könne entsprechend einer mathematischen 
Gleichung durch Erhöhung des Ausbildungsanteils 
in der politischen Bildung den Anteil der Soldaten 
mit fragwürdigem Gedankengut verringern. 

c) Traditionspflege und Traditionsverständnis bei den Fall-
schirmjägern in Altenstadt und Varel 

Der Untersuchungsausschuß hat generell keine kri-
tiklose, verherrlichende Würdigung der Leistungen 
deutscher Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg als 
falsch verstandene Traditionspflege feststellen kön-
nen. 

Eine pauschale Kritik an dem Traditionsverständnis 
und dem Traditionsverhalten der Fallschirmjäger wä-
re nicht angemessen. Traditionsverständnis und Tra-
ditionspflege waren nicht einseitig rückwärts ge- 
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wandt. Sie sind nicht erst fortentwickelt worden, seit-
dem die Tradition der Fallschirmjäger in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit gerückt ist. So verwies der 
Zeuge Generalmajor Löw auf die Rede des Schul-
kommandeurs in Altenstadt vom 20. Mai 1997, die 
aus seiner Sicht das richtige Traditionsverständnis 
vermittle. Der Kommandeur habe darauf hingewie-
sen, daß die Schlacht um Kreta, der an  diesem Tag 
gedacht wurde, unter den verbrecherischen Bedin-
gungen des Regimes im Dritten Reich strategisch 
sinnlos und operativ-taktisch mit vielen Fehlern vor-
bereitet worden sei und zu dem Tod von 4 500 18 bis 
21 jährigen Fallschirm- und Gebirgsjägern binnen 48 
Stunden geführt habe. 

Es mag sein, daß es trotz aller Belehrungen bei jun-
gen Soldaten zu Unklarheiten und Mißverständnis-
sen hinsichtlich der Bedeutung und Einschätzung 
des sog. Kreta-Tages gekommen ist. Dies wird auch 
auf die z. T. erschreckend schlechten Kenntnisse der 
jungen Soldaten über die jüngere deutsche Ge-
schichte zurückzuführen sein. Auch der Zeuge OTL 
Rieger war sich der Gefahr bewußt, daß man aus 
dem Gedenken an diesen Tag falsche Schlüsse zie-
hen können. 

Der Untersuchungsausschuß nimmt positiv zur 
Kenntnis, daß bezüglich der traditionswürdigen Wer-
te die aktuellen Einsätze der Bundeswehr, an denen 
Fallschirmjäger teilgenommen haben, in letzter Zeit 
eine zunehmend gewichtigere Ro lle spielen. Sie sind 
geeignet, eine neue Tradition für die Fallschirmjäger 
zu stiften. Die von dem jetzigen Schulkommandeur 
in Altenstadt eingerichtete Beratungskommission 
bietet die hervorragende Möglichkeit, um eine größt-
mögliche Akzeptanz der Veränderungen im Traditi-
onsverständnis und der Traditionspflege bei allen 
Fallschirmjägern, auch in der älteren Generation, si-
cherzustellen. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat ausgesagt, 
daß hierzu in den letzten Jahren vieles getan wurde, 
um einem falsch verstandenen Elitebewußtsein bei 
den Fallschirmjägern Einhalt zu gebieten. Ein beson-
deres Augenmerk habe man dabei auf die Auswahl 
des Führerkorps gelegt. 

d) Die Vorkommnisse an der Infanterieschule des Heeres in 
Hammelburg 

In Hammelburg sind bisher über 16 000 Soldaten der 
Bundeswehr für den Auslandeinsatz in Bosnien aus-
gebildet worden. Dieser ist von allen dera rtigen Ein-
sätzen der bisher schwierigste; dennoch haben die 
Soldaten mit ihrer Leistung in Bosnien einen großar-
tigen Erfolg vorzuweisen. 

Das sog. „Hammelburg-Video" hat nach den Fest-
stellungen des Untersuchungsausschusses keinen 
politischen Hintergrund. Nach den Erkenntnissen 
der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwein-
furt  haben Soldaten einen geschmacklosen und ma-
kabren Film gedreht. 

Die Entgleisungen der beschuldigten Soldaten dür-
fen auch in diesem Fall nicht isoliert gesehen werden 
als typisches Phänomen von Streitkräften. Sechs 
Mannschaftsdienstgrade, die an dem „Skandal-Vi-
deo" beteiligt waren, hatten ihre Schulbildung mit 

Abitur abgeschlossen. Angesichts der diesen Solda-
ten bescheinigten allgemeinen Hochschulreife wäre 
es völlig unangemessen, Fehlverhalten dieser Solda-
ten auf einen angeblich unzureichenden politischen 
Unterricht in der Bundeswehr zurückzuführen. 

Es wurden unverzüglich und unnachsichtig alle not-
wendigen Maßnahmen ergriffen, die Vorgänge um-
fassend aufzuklären und die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen. Die vom BMVg gezogenen 
Konsequenzen nach Bekanntwerden des „Skandal

-

Videos" waren sachgerecht und angemessen. Die 
Ausbildung für die Auslandseinsätze wurde nachge-
steuert und die Dienstaufsicht verschärft. 

Die bereits aus der Bundeswehr ausgeschiedenen 
Wehrpflichtigen waren im Rahmen der disziplinaren 
Ermittlungen der Bundeswehr nicht mehr zu einer 
Aussage verpflichtet. Es war daher sachgerecht, die 
weiteren Untersuchung des Falles an die zuständige 
Staatsanwaltschaft in Würzburg abzugeben. Damit 
konnte auch zugleich dem Vorwurf der Vertuschung 
entgegengetreten werden. 

Der Untersuchungsausschuß hat im übrigen erhebli-
che Bedenken gegen die A rt  und Weise der Verwen-
dung des Videos in einem Nachrichtenmagazin eines 
privaten Fernsehsenders. Nach den Feststellungen 
der Staatsanwaltschaft wurden die ausgestrahlten, 
wenigen und kurzen Bildsequenzen aus dem Zusam-
menhang gerissen und medienwirksam zusammen-
geschnitten; der Originalton wurde weitgehend 
durch einen Kommentar des Senders ersetzt. Die 
Staatsanwaltschaft kommt zusammenfassend zu der 
Feststellung, in keinem Fall werde der Eindruck ver-
mittelt, die Gewalttätigkeiten würden von Bundes-
wehrsoldaten begangen; rechtsextreme Tendenzen 
seien nicht erkennbar. 

II. Bewertung des Verfahrens im Untersuchungsaus-
schuß 

Ein Vergleich des von der Opposition durchgesetzten 
Untersuchungsauftrages mit dem tatsächlich abgear-
beiteten Themenkatalog zeigt deutlich, daß es. der 
Opposition von Anfang an nicht um die politische Be-
wertung neu aufzuklärender Sachverhalte ging, son-
dern um ein spektakuläres und öffentlichkeitswirksa-
mes Thema im Vorwahlkampf. Wer aber mit dem 
selbst gestellten Untersuchungsauftrag antritt, 
rechtsextremistische Vorkommnisse in der Bundes-
wehr zu untersuchen, muß sich an diesem Ergebnis 
messen lassen. Ein Blick auf die im Einsetzungsbe-
schluß des Untersuchungsauftrages bestimmte Fra-
gestellung zeigt, daß die Opposition von Anfang an 
keine klaren Vorstellungen über die Ziele und deren 
Abarbeitung durch den von ihr gewollten parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuß hatte. Planvolles 
Handeln oder gar sorgfältige Abarbeitung des Unter-
suchungsauftrages lagen nicht vor. Dies wird unter 
anderem daraus erkenntlich, daß die im Untersu-
chungsauftrag angesprochenen Vorfälle in Detmold, 
Hammelburg und Schneeberg im Untersuchungsver-
fahren selbst nicht mehr in der Form einer Beweis-
aufnahme durch Zeugenvernehmungen behandelt 
wurden. Nur die längst bekannten Feststellungen 
der Wehrbeauftragten aus den vom Verteidigungs-
ausschuß erbetenen Sonderberichte wurden von der 
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Opposition im Untersuchungsausschuß herangezo-
gen. Es drängt sich der Eindruck auf, daß neben der 
Bundeswehr zu Wahlkampfzwecken auch die Wehr-
beauftragte für den Untersuchungsausschuß und die 
damit verfolgten politischen Zwecke instrumentali-
siert werden sollte. 

Wie wenig es der Opposition um Sachverhaltsaufklä-
rung ging, zeigt schon die Auswahl der von ihr be-
nannten Sachverständigen. Diese hatten entweder 
keine aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
oder gehörten, wie Dr. Bald, bereits nicht mehr der 
Bundeswehr an. In stundenlangen Nachtsitzungen 
wurden Gefreiten und Obergefreiten Fragen gestellt, 
die sich teilweise unterhalb des Niveaus der Dienst-
aufsicht befanden. Darüber hinaus wurde mit Oberst 
a. D. Quante ein bereits aus der Bundeswehr ausge-
schiedener Kommandeur angehört, der an der Luft-
lande-/Lufttransportschule in Altenstadt bereits 2 
Nachfolger hat. Im Mittelpunkt des Interesses der 
Opposition standen wiederholt Detailinformationen, 
wie z. B. Namensbezeichnungen in Faxen, Anzahl 
von Faxblättern, Telefonvermerke, Gästelisten, Ab-
wesenheitszeiten von Kommandeuren und Büroab-
läufe. 

In diesem Zusammenhang wurden inhaltsgleiche 
Fragen durch unterschiedliche Fragesteller der Op-
position häufig wiederholt. Darüber hinaus gestaltete 
die Opposition den Untersuchungsausschuß phasen-
weise mehr als staatsanwaltschaftliche Ermittlungs-
tätigkeit, denn als einen parlamentarischen Untersu-
chungsausschuß der politische Zusammenhänge un-
tersuchen und bewe rten soll, nicht jedoch Einzelfälle 
aufzuklären hat. Durch diese A rt  der parallelen Auf-
klärungs- und Untersuchungsverfahren wurde es 
den zuständigen Vorgesetzten erschwert, die in ihren 
Bereichen aufgetretenen Vorfälle selbst aufklären zu 
können. Der verhalten geäußerte Vorwurf von Vorge-
setzten wegen dieses Vorgehens des Untersuchungs-
ausschusses ist deshalb verständlich. 

Ein Antrag der FDP-Fraktion, den Untersuchungs-
ausschuß bereits Anfang Ap ril 1998 einzustellen und 
eine unabhängige Sachverständigenkommission zur 
Untersuchung von Radikalismus und Extremismus in 
der Gesellschaft durch den Deutschen Bundestag 
einzusetzen, wurde von der gesamten Opposition mit 
fadenscheinigen Argumenten und der angeblichen 
Sorge um den Ruf der Bundeswehr abgelehnt. Die 
Achtung des Minderheitenrechts der Opposition auf 
Einsetzung von Untersuchungsausschüssen, und das 
zu diesem Zeitpunkt bereits vereinbarte und abseh-
bare Ende des Untersuchungsausschusses veranlaßte 
die CDU/CSU-Fraktion, sich bei der Abstimmung 
des Antrags der FDP zu enthalten. In der Sache und 
der Bewertung des Untersuchungsausschusses war 
sich die Koalition von Beginn an einig. 

Entgegen den von vornherein unbegründeten Be-
fürchtungen vor allem der Grünen zu Beginn des Un-
tersuchungsausschusses war die Amtsführung des 
Vorsitzenden Kurt Rossmanith zu jeder Zeit unab-
hängig und in der Sache stets kompetent. Dies hat 
vor allem auch die SPD öffentlich immer wieder be-
stätigt. Für diese Art  der Amtsführung gebührt dem 

Vorsitzenden Kurt Rossmanith der Dank des gesam-
ten Ausschusses. 

III. Schlußbemerkung 

Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses war 
überflüssig und unnötig. Er hat keine neuen Er

-

kenntnisse über den Zustand der Bundeswehr ge-
wonnen. Der Untersuchungsausschuß stellt fest, daß 
die Öffentlichkeit sich nicht hat irritieren lassen. Die 
Menschen in unserem Land kennen die Bundeswehr 
und stehen zu ihr. Die Opposition trägt die Verant-
wortung dafür, daß vorübergehend ein Klima der 
Verdächtigung und Verunsicherung in der Bundes-
wehr entstanden war. Das ist genau das Gegenteil 
von dem, was die Bundeswehr dringend für die Er-
füllung ihrer nicht immer leichten Aufgaben braucht 
- Vertrauen und Rückhalt der Politik. 

Die Absicht der Opposition, die Bundeswehr in die 
Krise hineinzureden, ist auf der ganzen Linie ge-
scheitert. Darüber hinaus ist es der Opposition nicht 
gelungen, dem erfolgreichen Verteidigungsminister 
und damit der Bundesregierung zu schaden. Keines 
der von der Opposition im Untersuchungsauftrag for-
mulierten Ziele wurde nur annähernd erreicht. Die 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und von Teilen der 
SPD inszenierte Kampagne gegen die Bundeswehr 
war ein Schlag ins Wasser. Die Opposition hat billi-
gend in Kauf genommen, daß die Bundeswehr als 
Mittel zu parteipolitischen und wahltaktischen 
Zwecken herhalten mußte und unnötig Schaden ge-
nommen hat. Von einer durch die Opposition be-
haupteten Hilfestellung für die Bundeswehr kann 
deshalb keine Rede sein. 

Ein Untersuchungsausschuß dient der parlamentari-
schen Kontrolle der Regierung zur Klärung grund-
sätzlicher politischer Verantwortung. Die Opposition 
sah sich während der gesamten Dauer des Untersu-
chungsausschusses aber offensichtlich vorrangig in 
der Rolle eines Ermittlungsführers in Einzelfällen 
und betrieb falsch verstandene Dienstaufsicht. Es ist 
nicht Aufgabe eines Untersuchungsausschusses, sich 
derart  ausführlich mit Einzelfällen, beispielsweise in 
einer Kompanie zu befassen, wenn dieser Sachver-
halt bereits umfassend ermittelt wurde und im übri-
gen die Strafverfolgungsbehörden dera rtige Vorfälle 
im Zweifel besser und objektiver aufklären können. 
Durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses 
wurde darüber hinaus die politische Arbeit des Ver-
teidigungsausschusses erheblich eingeschränkt. 

Als die SPD spürte, daß ihr Ansehen bei der Bundes-
wehr schwer gelitten hatte, versuchte sie sich als Ret-
ter des Ansehens der Bundeswehr anzubieten und 
vom Sozius der Grünen zu springen. Der Brandstifter 
wollte so zum Feuerwehrmann werden! 

Für die Grünen stand das Ergebnis des Untersu-
chungsausschusses ohnehin vorher fest. Die von ihr 
behaupteten „strukturellen Mängel" und eine 
„Blindheit der Bundeswehr gegenüber Rechtsextre-
mismus" in der Bundeswehr haben sich nicht bestä-
tigt. 

Außer einer schädlichen öffentlichen Debatte über 
die Bundeswehr hat die Opposition durch den Unter

-

suchungsausschuß nichts erreicht. Das Ergebnis der 
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Beweisaufnahme hat damit gezeigt, daß es sich um 
eine Kampagne der Opposition im Wahljahr han-
delte. 

Auch die verfahrensmäßige Vorgehensweise der Op

-

position zeigt, daß die Bundeswehr im Vorwahlkampf 

instrumentalisiert werden sollte. Auf fast alle Veröf-
fentlichungen in den Medien - auch wenn sie im Er-
gebnis haltlos waren - ist die Opposition, vor allem 
Bündnis90/Grüne nur zu bereitwillig eingegangen 
und hat so die Kampagne gegen die Bundeswehr 
mitgetragen und dramatisiert. 
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B. Bewertung der Berichterstatter der Fraktion 
der SPD, Abg. Volker Kröning und Abg. Peter 
Zumkley 

I. Einleitende Bemerkungen 

Nach üblicher Praxis parlamentarischer Untersu-
chungsausschüsse ist ein einvernehmlicher Bericht 
über den Verlauf des Verfahrens und die zum Sach-
verhalt zu treffenden Feststellungen erzielt worden. 
Die getrennten Bewertungen durch die Fraktionen 
sind dagegen maßgeblich die Folge der beschränk-
ten zeitlichen Möglichkeiten, sich überhaupt zwi-
schen den Fraktionen abstimmen zu können; so 
stand für die Beratung der Bewe rtung der Fraktionen 
und möglicher Gemeinsamkeiten nur die letzte Sit-
zung des Untersuchungsausschusses zur Verfügung. 
Überhaupt muß festgestellt werden, daß wegen des 
Endes der Legislaturpe riode, der Fristgebote für die 
öffentliche Beweisaufnahme und der Weigerung der 
Koalitionsfraktionen, in sitzungsfreien Wochen zu ta-
gen, lediglich sieben Sitzungswochen für die Unter-
suchungen zur Verfügung standen. Zudem erhielten 
die Mitglieder des Untersuchungsausschusses die 
Protokolle der mündlichen Beweisaufnahmen, wenn 
überhaupt, sehr spät, so daß Vorhalte und Bezugnah-
men auf frühere Zeugen- und Sachverständigenaus-
sagen zumeist nicht möglich waren. Vorhalte zur 
weiteren Klärung des Sachverhalts, Widersprüche in 
Aussagen waren so eher eine Seltenheit. Beweismit-
tel wurden aufgrund der generellen Zeitknappheit 
häufig erst kurz vor den Sitzungen oder gleichzeitig 
mit ihnen zugestellt. Aus der Sicht der SPD-Fraktion 
im Verteidigungsausschuß war der Untersuchungs-
ausschuß notwendig, auch wenn der Bundesminister 
der Verteidigung mit dem Ministerialdirektor Dr. Dau 
einen Beamten von Weisungen befreite und beauf-
tragte, einen Untersuchungsbericht über den Vorfall 
an der Führungsakademie der Bundeswehr und die 
Materiallieferungen an das Deutsch-Russische Ge-
meinschaftswerk zu erstellen. Dr. Dau konnte sicher-
lich rechtsextreme Vorgänge in der Bundeswehr un-
tersuchen. Sein Bericht, der gute Vorarbeit für den 
Untersuchungsausschuß geleistet hat, ist jedoch kein 
geeignetes Instrument, das Ansehen einer ins Gere-
de gekommenen staatlichen Institution zu schützen 
und wiederherzustellen. Eine behördeninterne 
Selbstreinigung kann auch nur behördenintern - al-
so gegenüber der Bundeswehr - Wirkungen entfal-
ten, nicht aber gegenüber der breiten Öffentlichkeit. 
In einer Mediendemokratie, die ein hohes Maß an 
Transparenz bei der Aufklärung von Mißständen und 
bei politischen Entscheidungsprozessen einfordert, 
bleibt es dem Parlament vorbehalten, die Bundes-
wehr im Wege einer öffentlichen Untersuchung vor 
ungerechtfertigten Vorwürfen im Zusammenhang 
mit den rechtsextremistischen Vorfällen zu schützen 
und die genaue Ursache für die zur Serie geratenen 
Vorkommnisse mit eben diesem rechtsextremisti-
schen Hintergrund aufzuklären. Gerade die Bundes-
wehr benötigt das Parlament, um ihrem Auftrag ge-
recht zu werden; dafür ist die Wehrverfassung im 
Grundgesetz geschaffen worden, ergänzt durch 
Richterrecht für die Verfahrens- und Entscheidungs-
kriterien bei internationalen Einsätzen der Streit-
kräfte. So wird zu Recht immer wieder die Unterstüt

-

zung des Parlaments für die Bundeswehr eingefor-
dert; das Parlament hat daher die Verpflichtung, sich 
dabei insbesondere auch um das innere Gefügé der 
Bundeswehr zu kümmern. 

Unabhängig vom großen Zeitdruck war allerdings 
bei den Beteiligten im Untersuchungsausschuß das 
Bestreben vorhanden, die Bundeswehr vor unge-
rechtfertigten Angriffen zu schützen. - Dabei wür-
digt die SPD-Fraktion die sachorientierte und von 
dem Bemühen um Aufklärung getragene Verfah-
rensleitung des Vorsitzenden des Untersuchungsaus-
schusses  und  seines Stellvertreters. Bei der Arbeit 
des Untersuchungsausschusses standen zunächst die 
Vorgänge an der Führungsakademie einschließlich 
des Roeder-Vortrages im Blickfeld des öffentlichen 
Interesses, insbesondere auch im Zentrum der Be-
richterstattung der Medien. 

Die weiteren Beratungen des Untersuchungsaus-
schusses zu den Vorfällen in den Standorten Alten-
stadt/Landsberg und Varel fanden nicht das gleiche 
Interesse der Medien, obwohl gerade in diesen Fäl-
len, anders als an der Führungsakademie, Rechtsex

-

tremismus und die damit verbundenen Verhaltens-
weisen klar zu Tage getreten sind. 

In diesen Fällen wurden durch die Beweisaufnahme 
des Untersuchungsausschusses auch Verstöße gegen 
die Menschenwürde zu Tage gefördert, die ur

-

sprünglich nicht im Bereich des primären Untersu-
chungsinteresses lagen, aber für den inneren Zu-
stand bei Einheiten und Verbänden mit rechtsextre-
mistischen Vorgängen bezeichnend waren. Die 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses führten 
u. a. zum umfassenden Personalaustausch bei der be-
troffenen Kompanie in Varel. Zusammenfassend wird 
zunächst festgestellt: 

1. Die Bundeswehr ist ein Parlamentsheer. Nach die-
ser - dem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform 
gleichkommenden - Vorstellung unterliegen die 
äußeren und inneren Bedingungen der Bundes-
wehr, eines Einsatzes und der Vorbereitung auf 
Einsätze, dem Primat der Politik. Die parlamentari-
sche Kontrolle der Regierung, auch und gerade in 
Angelegenheiten der Bundeswehr, ergibt sich aus 
dem Grundgesetz. 

2. Öffentlich erhobene Vorwürfe rechtsextremisti-
schen, ausländerfeindlichen und menschenun-
würdigen Verhaltens in der Bundeswehr konnte 
und kann das Parlament nicht ignorieren. Deshalb 
hatte sich der Verteidigungsausschuß - ebenso 
wie die Wehrbeauftragte - mit dem Thema bereits 
vor seiner Konstituierung als Untersuchungsaus-
schuß befaßt. 

3. Diese Enquête wurde unabweisbar, als die Kritik 
auch die Führungsakademie der Bundeswehr - 
ein im In- und Ausland zu Recht als Schlüsselein-
richtung der Bundeswehr angesehener Teil unse-
rer Armee - und Einheiten der Truppe erreichte, 
denen vor dem Hintergrund der Erweiterung des 
Auftrages und der damit verbundenen Struktur-
veränderungen der Bundeswehr besondere Auf-
merksamkeit zukommt. 
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4. Die Aufgabe, Vorwürfe zu untersuchen, von denen 
die rechtlichen Grundlagen der Wehrverfassung 
der Bundesrepublik Deutschland berührt werden, 
kann das Parlament auch nicht der Regierung oder 
einer außenstehenden Kommission überlassen. 
Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, daß 
die Volksvertretung sich regelmäßig und erst recht 
in außerordentlichen Fällen um die Soldaten und 
Zivilbeschäftigten der Bundeswehr und das Anse-
hen der Armee kümmert und besonderen Vorwür-
fen auch öffentlich nachgeht. 

5. Darauf war der Auftrag des Untersuchungsaus-
schusses gerichtet, und an diesen Auftrag hat sich 
die Arbeit des Ausschusses gehalten. Die Arbeit 
stand unter den erwähnten Restriktionen, die sich 
aus dem bevorstehenden Ablauf der 13. Wahlperi-
ode des Deutschen Bundestages und der Notwen-
digkeit ergaben, in kurzer Zeit eine Fülle von In-
formationen der Bundesregierung und die Ergeb-
nisse der Beweisaufnahme umzusetzen. 

6. Es verstand sich für den Ausschuß von selbst, daß 
er nicht nur belastende, sondern auch entlastende 
Umstände untersucht hat und bemüht war, das 
Gesamtergebnis und die Bewe rtungen zum Ab-
schluß der regulären Sitzungszeit des Parlaments 
vorzulegen. Daraus hat sich eine Konzentration 
des Stoffes auf die Aspekte des Rechtsextremis-
mus und der Inneren Führung und auf die Fälle 
Führungsakademie und - in Verbindung damit - 
Materiallieferungen sowie Altenstadt/Landsberg 
und Varel ergeben. 

7. Die Feststellungen des Untersuchungsausschusses 
geben Anlaß und Grund zu einer Reihe von gene-
rellen Bewertungen anhand des Auftrages, den 
sich der Ausschuß gegeben hat (vgl: Erster Teil, 
A. II.). 

a) Dabei ist vorweg klarzustellen, daß einerseits 
Einzelfälle und die mit ihnen verbundenen Vor-
würfe zur Einsetzung des Untersuchungsaus-
schusses geführt haben, andererseits damit 
zwangsläufig die Frage der Verallgemeinerung 
bzw. Verallgemeinbarkeit verbunden war - 
und ist. Diese Frage beantwortet sich nicht mit 
dem Hinweis, daß „nur" vier Komplexe näher 
untersucht worden sind, und der Schlußfolge-
rung, die darin enthaltenen Fälle seien „Einzel-
fälle " gewesen. 

Selbst der Bundesminister der Verteidigung hat 
sich anders verhalten, als es in der „Einzelfall-" 
These zum Ausdruck kommt: Denn er hat zu 
dem Mittel einer selbständigen Aufklärung 
„nur" bei den Vorgängen Führungsakademie 
und Materiallieferungen ( „Dau- " Bericht) sowie 
Varel („Riechmann-"Kommission) gegriffen 
(vgl. Erster Teil, A I. a. E.) und von sich aus nur 
den „Dau-"Bericht dem Untersuchungsaus-
schuß zugeleitet (vgl. Anhang V.). Und das Bun-
desministerium der Verteidigung hat vor und 
nach Konstituierung des Verteidigungsaus-
schusses als Untersuchungsausschuß eine gro-
ße Zahl von allgemeingültigen Maßnahmen er-
griffen, die durch die politische und öffentliche 

Diskussion über das Gesamtthema verursacht 
waren und die genereller A rt  sind. 

Mit anderen Worten: Es ging und geht um die 
Frage, ob und inwieweit erwiesene Fälle zu ver-
allgemeinem sind. Von der Antwort auf diese 
Frage hängt ab, ob und welche generellen - 
und nicht nur auf Einzelfälle bezogenen - Maß-
nahmen getroffen wurden oder noch zu treffen 
sind. Sie geben schon einen Hinweis - nämlich 
daß die Vorfälle mehr als Einzelfälle waren. 

b) Die Frage wird in anderer Terminologie mit 
dem Begriffspaar „situativ-strukturell" ange-
sprochen: Haben die Fälle, die unstreitig fest-
stehen oder die strittig geblieben sind, aber dis-
kutiert werden, Ursachen in der jewei ligen Si-
tuation der handelnden Person, der Einrichtung 
bzw. Einheit oder dem gesellschaftlichen und 
politischen Umfeld gehabt - oder stehen diese 
Ursachen in Verbindung mit „Strukturen" (wel-
cher Art  auch immer)? Jede generelle Maßnah-
me, die in Betracht gekommen ist oder noch 
kommt - angefangen von neuen Normen (Er-
lasse, Weisungen, Befehle usw.) bis hin zu Maß-
nahmen der Durchsetzung geltender Normen - 
knüpft an „Strukturen" an. 

In dem Auftrag des Untersuchungsausschusses 
werden unter solchen Strukturen verstanden: 

- die gegenwärtige innere Lage, insbesondere 
die geistige Orientierung der Vorgesetzten 
und ihre Bindung an die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung und an das Leitbild 
des Staatsbürgers in Uniform sowie das Men-
schenbild, das Führungsverhalten und der 
Stellenwert der Aus- und Fortbildung (vgl. 
1.1 und 1.2), 

- die Rahmenbedingungen für die Innere Füh-
rung und die politische Bildung (vgl. 2.) und 

- die  Realität  des Traditionsverhaltens (vgl. 4.) 

c) Die in den Koordinaten „Einzelfall-Verallgemei-
nerung" und „Situation-Struktur" anzustellen-
den Bewertungen müssen von einem parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuß, der seine 
rechtlichen Funktion gerecht werden wi ll, mit 
der Bewertung der Frage abschließen, wer die 
Verantwortung für festgestellte Mängel trägt 
und für Abhilfe zu sorgen hat. 

Diese Frage hat der Untersuchungsausschuß 
zum einem angeknüpft an die jährlichen Be-
richte der Wehrbeauftragten, die dem Parla-
ment erstattet werden, dem Verteidigungsaus-
schuß - mit einer Stellungnahme des Ministers 
- zugehen und regelmäßig auch debattiert wer-
den (vgl. 3.). Zum anderen ist die Frage an die 
Regierung, besonders den zuständigen Bundes-
minister der Verteidigung als Inhaber der ober-
sten Befehls- und Kommandogewalt und als 
obersten Vorgesetzten, gestellt (vgl. 5. und 6.). 

8. Vor diesem Hintergund ist generell festzuhalten: 

a) Es wäre abwegig, „den" Vorgesetzten in der 
Bundeswehr eine geistige Orientierung abzu- 
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sprechen, wie sie die Bindung an die freiheitlich 
demokratische Grundordnung - im Sinne des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land - und an das Leitbild des Staatsbürgers in 
Uniform erfordert und jedem öffentlichen Be-
diensteten bzw. jedem Soldaten auferlegt. 

Es war auch nicht Sache des Untersuchungs-
ausschusses - und ist nicht Sache des Parla-
ments -, das Spektrum des politischen Denkens 
und Handelns von Angehörigen der Bundes-
wehr zum Gegenstand von Untersuchungen 
und. Erörterungen zu machen, soweit es sich in 
jenem Rahmen bewegt. Dabei sollte auch der 
Sprachgebrauch der Rechtslage folgen: Was ex-
tremistisch - und terroristisch - ist, ist rechtlich 
definiert und sollte im politischen und erst recht 
erzieherischen Sprachgebrauch von „ultra-", 
„-radikal" u. ä. unterschieden werden - und 
hat nichts mit „rechts", „links" und „Mitte" zu 
tun. Darüber gab und gibt es - wie die Aus-
schußarbeit gezeigt hat - sprachliche und ge-
dankliche Unsicherheit, die zu mangelnder 
Trennschärfe führt. 

Zu recht beobachten die Nachrichtendienste 
auch Verhaltensweisen, die als ausländerfeind-
lich zu qualifizieren sind. So schwer dieser Be-
griff zu definieren ist, so gibt doch die einschlä-
gige Interpretation des Bundesverfassungsge-
richts für das, was als „verfassungsfeindlich" 
gilt, einen Anhaltspunkt. Danach ist ein Verhal-
ten als ausländerfeindlich anzusehen, was „Je-
dermann-" (Menschen-) Rechte im Sinne des 
Grundgesetzes und die Rechtsstellung von Aus-
ländern in der Bundesrepublik verletzt. Dies gilt 
besonders im Verhältnis zu Gruppen, die unter 
dem Nationalsozialismus verfolgt wurden. 

Daher ist auch der Grundsatz der Menschen-
würde für das Innen- und Außenverhältnis der 
Großorganisation Bundeswehr von zentraler 
Bedeutung. Die Angehörigen der Bundeswehr 
sollten sich - zu dieser Mahnung geben die 
Feststellungen des Ausschusses Anlaß - nie 
und nirgends dem Mißverständnis aussetzen, 
für andere gelte nicht, was man für sich in An-
spruch nimmt. 

b) Das Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit 
des Denkens und Handelns und der Bindung 
an das Recht erfordert im übrigen von einem 
Schlüsselbereich staatlicher Aufgabenerfüllung 
wie der Bundeswehr Trennschärfe zwischen 
dem, was rechtlich erlaubt und politisch tolera-
bel ist - und was nicht. In diesem Feld ist größte 
Achtsamkeit im innerdienstlichen und außer-
dienstlichen Verhalten geboten. 

Il. Rechtsextremismus in der Gesellschaft 

1. Auftreten in der Bundeswehr 

Die anhaltende Präsenz von Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt in der 
Bundesrepublik bleibt eine ernste gesellschaftliche 
und politische Gefahr für die Demokratie - dies um-
so mehr, als die Würde und die Rechte des Einzelnen 
und das friedliche Zusammenleben aller die grundle

-

genden Werte für die demokratische und rechtsstaat-
liche Entwicklung der Bundesrepublik bilden. 

Der Organisationsgrad rechtsextremer Gruppierun-
gen in Deutschland nimmt zu. Der Übergang neona-
zistischer Tendenzen zu terroristischen Erscheinun-
gen von rechts ist mittlerweile gefährlich fließend. 
Nach dem Verbot einiger rechtsextremer Organisa-
tionen sind 'verstärkt sogenannte freie Kamerad-
schaften entstanden; es bestehen diverse Verflech-
tungen zwischen west- und ostdeutschen extremisti-
schen Gruppen sowie Kontakte zu europäischen 
Gruppierungen. Das Internet erlangt als Forum der 
Kooperation und Kommunikation der Rechtsextre-
men wachsende Bedeutung. Die Zahl rechtsextrem 
motivierter Delikte hat sich - wie auch die Häufig-
keit fremdenfeindlicher Straftaten - 1997 wieder er-
höht und dabei einen Höchststand seit der Wieder-
vereinigung erreicht. Der weit überwiegende Teil der 
rechtsextremen Straftäter sind männliche Jugendli-
che. 

Die SPD-Fraktion bekräftigt ihre Auffassung, daß Po-
lizei und Justiz vor allem dort  mit repressiven Mitteln 
gegen rechtsextremistische Bestrebungen vorgehen 
müssen, wo auf andere Weise Intoleranz und Gewalt 
nicht wirksam bekämpft werden können. Es ist Auf-
gabe der wehrhaften Demokratie, deutlich zu ma-
chen, daß Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit nicht auf die Gleichgültigkeit des Umfeldes zäh-
len können, sondern umgehend und konsequent 
strafrechtlich geahndet werden. 

Fachleute weisen darauf hin, daß der organisierte 
Rechtsextremismus leichter zu fassen ist als eine 
rechtsextreme Jugendkultur mit eigener Sprache 
und eigenen Ritualen. Rechtsextremismus als „Ju-
gendmode" und Erscheinung des Zeitgeistes vermi-
schen sich dabei zusehends mit rechtsextremen 
Orientierungen aufgrund tief verwurzelter demokra-
tiefeindlicher Überzeugung, zumal wenn rechtsex-
treme Jugendliche den Eindruck gewinnen, die 
Mehrheitsmeinung der Erwachsenen zu vertreten. 
Das ca. 17 % der Wähler in Ost- und Westdeutsch-
land umfassende rechtsextreme Einstellungspotenti-
al ist dabei ein Problemfaktor, der auch Wahlergeb-
nisse beeinflussen kann. Rechtsextremismus ist eben 
nicht nur ein Thema der Inneren Sicherheit, sondern 
auch als Gefahr für die Demokratie zu sehen. 

Bezogen auf die neuen Bundesländer zeigen Unter-
suchungen, daß fehlende demokratische Erfahrun-
gen den Rechtsextremismus verstärken. Dazu kom-
men Defizite wie z. B. soziale Unsicherheit, ein feh-
lendes Demokratieverständnis und die Ablehnung 
des Schutzes von Minderheiten. Sogenannte „natio-
nal befreite Zonen" , wie sie für Teile der neuen Bun-
desländer proklamiert werden - eigentlich handelt 
es sich um „national besetzte Zonen" - können nicht 
geduldet werden. 

Die Fraktion der SPD forde rt  deshalb die Bundesre-
gierung auf, dem Parlament jährlich einen Bericht 
vorzulegen, der über die Daten und Fakten des Ver-
fassungsschutzberichtes hinaus neuere Erkenntnisse 
über mögliche Ursachen extremistischer Gefahren 
und Strategien für Gegenmaßnahmen enthält. Die 
Sicherung des inneren Friedens in der Bundesrepu- 
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blik setzt voraus, daß die Güter Arbeit, Ausbildung 
und Wohnraum ausreichend vorhanden und gerecht 
verteilt werden. Gleichwohl muß für alle demokrati-
schen Parteien unstrittig sein: Weder Angst vor der 
Zukunft und Perspektivlosigkeit bei der Suche nach 
Arbeitsplätzen noch t riste Wohnverhältnisse dürfen 
als Rechtfertigung für Gewalt gegen Minderheiten 
oder sonstige rechtsextreme Straftaten dienen. 

Die 1993 erschienene Studie des Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der Bundeswehr „Rechts zur Bundes-
wehr, links zum Zivildienst? Orientierungsmuster 
von Heranwachsenden in den alten und neuen Bun-
desländern" kommt zum Ergebnis: Die Bundeswehr 
steht vor dem Problem, daß sie in erster Linie für jene 
jungen Männer attraktiv ist, die man als „Moderni-
sierungsverlierer" bezeichnet. Rechts orientierte 
Jugendliche erkennen im übrigen eine Analogie 
zwischen ihren eigenen autoritären Strukturen und 
denen in der Bundeswehr, sie halten ihre Wertvor-
stellungen noch am ehesten in der Bundeswehr für 
realisierbar. Die Gefahr besteht da rin, daß die Bun-
deswehr zunehmend junge Männer anzieht, die sich 
den demokratischen Prinzipien und Werten kaum 
oder gar nicht verbunden fühlen. Damit ist die Bun-
deswehr schon längst nicht mehr Spiegelbild der Ge-
sellschaft. Die Bundeswehr ist vielmehr das Brenn-
glas, unter dem die Defizite der Politik im Umgang 
mit dem Rechtsextremismus deutlich werden. Mit-
glieder rechtsextremistischer Parteien und Gruppen 
versuchen, gezielt in der Bundeswehr „Kameraden" 
zu gewinnen (z. B. Wiking-Jugend, NPD, DVU, REP). 
Funktionäre rechtsextremistischer Parteien und 
Gruppierungen z. B. der NPD seit 1995, fordern nicht 
erst in der Folge der öffentlichen Diskussion um den 
Roeder-Vortrag dazu auf, sich in der Bundeswehr 
ausbilden zu lassen. Dazu passt aber auch, daß es - 
wie der Zeuge Krauss am 1. April 1998 vor dem Aus-
schuß berichtet hat - seit 1997 einen Befehl in der 
rechten Szene gibt, sich unauffällig zu verhalten, da-
mit man im Dienst und beim MAD nicht auffällig 
wird. 

Eine Riege von ehemaligen Soldaten, die der soge-
nannten Neuen Rechten zuzuordnen ist, publiziert 
nicht nur in rechtsextremen bzw. rechtsradikalen 
Zeitschriften, sondern hat auch immer wieder Gele-
genheit, vor Soldaten ihre Auffassungen zu vertre-
ten, wie der Sachverständige Prof. Dr. Gessenharter 
berichtete. Die SPD-Fraktion betont, daß der soge-
nannte intellektuelle Rechtsextremismus in seiner 
Gefährlichkeit für die Langzeitprägung gesellschaft-
licher Eliten oft übersehen wird. Dabei wird die Stim-
mung in der Bundesrepublik nachhaltig beeinflußt, 
wenn die sogenannte Neue Rechte zum Stichwortge-
ber bis in den Bereich des Konservatismus hinein ge-
worden ist. Diese Neue Rechte ist der Beweis dafür, 
daß Rechtsextremismus jenseits des Bodensatzes 
„ewig Gestriger" lernfähig ist, um auf neue Genera-
tionen zu wirken. 

Vor dem Hintergrund des Wahlerfolgs der DVU bei 
der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und des Aus-
baus der Mitgliederbasis der NPD in Sachsen betont 
die SPD-Fraktion, daß die Entscheidungsträger in 
der Bundeswehr Rechtextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und Gewalt mit aller Ent

-

schiedenheit entgegentreten müssen. Die Bekämp-
fung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Rechts-
extremismus und Gewalt als Priorität- und 
Querschnittsaufgabe zu verstehen, schließt dabei 
ein: verantwortungsbewußt reden und handeln als 
Vorbildfunktion. 

Um so bedauerlicher ist es, daß obgleich sich der Ver-
teidigungsausschuß schon 1997 für die Fortschrei-
bung der Untersuchung „Rechts zur Bundeswehr, 
Links zum Zivildienst?" des SOWI-Instituts von 1993 
ausgesprochen hatte, keine weitere SOWI-Studie er-
folgt ist. Die Bundeswehr plant nach der Hamburger 
Untersuchung zum politischen Standort der Studen-
ten der Bundeswehrhochschulen (von 1997) nun eine 
SOWI-Studie zur Gewaltbereitschaft in der Gesell-
schaft und zu den Auswirkungen auf die Bundes-
wehr. Aber eine Studie zum Rechtsextremismus in 
der Bundeswehr, wie sie u. a. der Vorsitzende des 
Deutschen Bundeswehr-Verbandes gefordert hat, 
lehnt der Bundesminister der Verteidigung Volker 
Rühe leider weiterhin ab. Bezeichnend ist zudem, 
daß der zivile wissenschaftliche Sachverstand im Be-
reich des BMVg, beim SOWI-Institut und den Uni-
versitäten der Bundeswehr zur Aufklärung von 
rechtsextremisitschen Vorfällen nicht zu Rate gezo-
gen wurde. 

2. Maßnahmen der Bundeswehr gegen rechtsextremistische 
Tendenzen 

a) Maßnahmen der Streitkräfte 

Rechtsextremismus - in der Form des Neonazismus 
wie des traditionellen militanten Rechtsextremismus 
- ist kein bundeswehrspezifisches Problem, sondern 
eine sich durch die Gesellschaft der Bundesrepublik 
ziehende politische Orientierung, deren Ursachen in 
sehr unterschiedlichen Begründungsmustern erklär-
bar ist. 

Im Zusammenhang mit den erkennbaren demogra-
phischen Daten und mit den Erkenntnissen von Ver-
fassungsschutz und anderen Diensten ist zumindest 
seit Mitte der 80er Jahre sehr deutlich festzustellen, 
daß die Bundeswehr mit einem Problem politischer 
Desorientierung konfrontiert wird. 

Vor dem Hintergrund einer den demokratischen Wer-
ten verpflichteten Bundeswehr dürften Rechtsextre-
mismus und auch traditionell militante Strömungen 
dieses Extremismus für die innere Struktur der Bun-
deswehr solange kein Problem werden, solange nicht 
Korpsgeist und mangelnde Zivilcourage eine rechtli-
che Aufklärung und Ahndung verhindern. Aufklä-
rung und die aktive Bekämpfung demokratiefeindli-
cher Bestrebungen können und dürfen für einen de-
mokratisch orientierten Soldaten kein Problem sein. 

Die oft gebrauchte Entlastungsformel, die Bundes-
wehr sei ein Spiegel unserer Gesellschaft, ist nur ein 
vordergründiger Erklärungsversuch. Er wird der Be-
deutung einer demokratisch verfaßten Armee nicht 
gerecht: Er läßt sich aus der Geschichte und dem Ver-
ständnis der Bundeswehr weder legitim ableiten 
noch kann und darf er in die Zukunft gerichtet als 
Begründung und Verhaltensmuster für rechtsex-
treme Vorfälle innerhalb der Bundeswehr herhalten. 
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Die unmißverständliche Position des Generalinspek-
teurs zu dieser Problematik zeigt, daß sich verantwor-
tungsbewußte Offiziere der besonderen Rolle des 
Staatsbürgers in Uniform verpflichtet wissen. 

Doch wir stellen fest, daß trotz der Kenntnis der auf 
sie zukommenden Probleme in weiten Bereichen der 
Inneren Führung, der politischen Bildung und der 
Traditionspflege von Seiten der verantwortlichen po-
litischen Führung nur unvollkommen, teilweise gar 
nicht auf diese erkennbare Situation reagie rt  worden 
ist: 

Entgegen der Aussage des Bundesministers der Ver-
teidigung am 4. März und 30. April 1998 vor dem Un-
tersuchungsausschuß, er halte die Reaktion der Bun-
deswehr gegen rechtsextremistische Tendenzen und 
die schon vor dem Bekanntwerden der untersuchten 
Vorfälle getroffenen Maßnahmen für angemessen, 
muß festgestellt werden: 

- Alle vom Untersuchungsausschuß bearbeiteten 
Fälle, die zum Teil bis zum Anfang der 90er Jahre 
zurückgehen, wurden nicht durch die politische 
und militärische Führung offenkundig gemacht. 

- In keinem dieser Fälle ist von Seiten der politisch 
und militärisch Verantwortlichen vor den Veröf-
fentlichungen, die ohne Ausnahme durch die Me-
dien erfolgten, eine Konsequenz bezüglich der 
Überprüfung der geltenden Erlaßlage, zur Inneren 
Führung und zum Traditionsverständnis vorge-
nommen worden. 

- Erst durch massive Presseberichte über zum Teil 
schon weit zurückliegende, aber auch aktuelle 
Vorkommnisse, sah sich der Bundesminister der 
Verteidigung genötigt, am 10. Dezember 1997 den 
Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundesta-
ges zu informieren. 

- Eine klare und zielgerichtete Reaktion aus dem 
verantwortlichen Ministe rium ist - mit auffällig 
dichter Folge von Erlassen und Weisungen - erst 
erfolgt, nachdem in den Medien ausführliche Be-
richte über rechtsextremistische Vorfälle veröffent-
licht und diese Informationen von der Opposition 
im Deutschen Bundestag zum Gegenstand von Er-
örterungen gemacht wurden. 

- Trotz dieser augenfällig späten und nur unter dem 
Druck der Öffentlichkeit erfolgten Reaktion und 
trotz früh erfolgter deutlicher Warnungen und rea-
listischer Gefährdungseinschätzung von Seiten 
des MAD, des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
und auch des Generalinspekteurs der Bundes-
wehr, ist das Anliegen des Untersuchungsaus-
schusses, nicht die Bundeswehr als Ganzes, son-
dern die bekanntgewordenen Vorfälle und insbe-
sondere das Phänomen teilweise jahrelangen 
Verschweigens zum Gegenstand der Untersu-
chung zu machen und verbunden damit die Not-
wendigkeit, die Bundeswehr auch parlamenta-
risch vor ungerechtfertigten Vorwürfen zu schüt-
zen und dringend gebotene Reformen anzustoßen, 
von Seiten des Bundesministers der Verteidigung 
diskreditiert worden. 

- Auch nach Abschluß der Untersuchungen und ins-
besondere nach der erfolgten Einvernahme des 
Bundesministers für Verteidigung bleibt der Wi-
derspruch, daß einerseits keine Notwendigkeit für 
die Arbeit des Untersuchungsausschusses gese-
hen wird, doch andererseits ein weitreichendes 
Netz und System neuer Informationen und Wei-
sungen geschaffen wurde, bis hin zur Einsetzung 
einer hochrangigen Arbeitsgruppe, die sich erst-
malig in der Bundeswehr mit Fragen der Reaktion 
auf rechtsextremistische Erscheinungsformen und 
der Prävention befaßt. 

- Anhand der nach der Vernehmung von Zeugen 
und den Erläuterungen der Sachverständigen un-
bestreitbarer Fakten, die eindeutig belegen, daß 
von Seiten der Nachrichtendienste und anderer 
Dienststellen Informationen schon seit 1990 an die 
Dienststellen der Bundeswehr gingen, sogar 1993 
schon Informationen bis hin zu Warnungen durch 
einzelne Dienststellen auch außerhalb der Bun-
deswehr erfolgten, zeigt sich, daß innerhalb der 
Bundeswehr nur unvollkommen oder gar nicht auf 
Informationen reagie rt  wurde, und daß die not
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wendige Auswertung von Informationen und eine 
angemessene Weitergabe von Erkenntnissen nicht 
erfolgte. 

- Aus der vorliegenden Aktenlage, den Ergebnissen 
von Zeugenvernehmungen und Sachverstän-
digenerklärungen ist zweifelsfrei belegt, daß die 
Bundeswehr, insbesondere die Führungsakademie 
und ihre verantwortlichen Offiziere, Zugang zu In-
formationen hatten, die eine Einladung des 
Rechtsextremisten Roeder hätten verhindern müs-
sen. 

- Die mangelnde Information und auch fehlerhafte 
oder unterlassene Faktenweitergabe - auch exter-
ner Dienststellen - sowie die unvollkommene Ak-
tenhaltung haben in der Frage der Materialliefe-
rungen an rechtsextreme Organisationen zu einer 
Situation geführt, in der sogar - über die bisher 
untersuchten Fälle hinaus - Materiallieferungen 
an Organisationen erfolgten, die sich der Namen 
und Adressen ihrer Mitglieder bedienten, deren 
wahre Identität aber ohne großen Aufwand fest-
stellbar gewesen wäre. 

- Als gravierender Mangel bei der Abwicklung der 
Materiallieferungen muß bewertet werden, daß in 
vielen Fällen bezüglich der angeforderten Mate-
rialien keine Überprüfung im Hinblick auf ihre hu-
manitäre Bedeutung erfolgte. Bis heute fehlende 
Empfangsbestätigungen und Verwendungsnach-
weise für den ursprünglich erklärten Einsatzweck 
zeigen ein desolates Bild und sind letztendlich Be-
weis mangelnder Koordination und Information 
zwischen den Dienststellen. 

- Aus dem Bundesministerium der Verteidigung 
und der militärischen Führung der Bundeswehr 
gibt es bis heute keine schlüssige, akzeptierbare 
Erklärung, warum bei der nachweislich umfang-
reichen Information durch den MAD und das Bun-
desamt für Verfassungsschutz an alle relevanten 
Dienststellen der Bundeswehr und angesichts der 
nachgewiesenen hohen Zahl von Multiplikatoren 
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innerhalb der Bundeswehr diese Informationen 
nicht entsprechend ausgewertet wurden und ins-
besondere im Bereich der militärischen Führung 
ein offenbar völlig unzureichender Informations-
stand herrschte, der erst zu den eklatanten Vorfäl-
len in der Führungsakademie und zu den fragwür-
digen Materiallieferungen führen konnte. 

- Die rechtsextremistischen Vorfälle in verschiede-
nen Standorten und ihre mangelnde Aufklärung, 
die zielgerichtet erst nach den Presseveröffentli

-

chungen erfolgte, zeigt, daß Warnungen, die be-
reits 1992 durch den Präsidenten des MAD an den 
Inspekteur des Heeres erfolgten, ebenfalls die re-
gelmäßigen Informationen des MAD über Erschei-
nungsformen und Identitätsmuster des Rechtsex-
tremismus, die zum Teil mit detaillie rten Unterla-
gen bereits 1993 an die nachgeordneten 
Dienststellen gegeben wurden, nicht beachtet und 
auch nicht verbreitet wurden. Daß nach Bekannt-
werden der Vorfälle noch 1997 aus Dienststellen 
der Bundeswehr mit Erstaunen und Nichtwissen 
auf Erscheinungs- und Erkennungsmerkmale, die 
schon 1993 von der gleichen Dienststelle veröf-
fentlicht wurden, reagie rt  wird, zeigt, daß inner-
halb der Organisation gravierende Mängel in der 
Weitergabe von Informationen bestehen. 

- Bedenklicher ist aber der zwangsläufig zu ziehen-
de Schluß, daß innerhalb der Führung der Bundes-
wehr der realistischen Gefährdungseinschätzung 
durch die Nachrichtendienste eine nur mangelnde 
Sensibilität im Umgang mit rechstextremistischen 
Vorfällen und ihrer Aufklärung entgegengebracht 
wird. 

Die Praxis der Inneren Führung, die politische Bil-
dung, die Traditionspflege und das Selbstver-
ständnis des Soldaten als Staatsbürger in Uniform 
zeigen in einigen Bereichen der Bundeswehr klar, 
daß diesem Anspruch von Seiten der politisch und 
militärisch Verantwortlichen zu wenig Augenmerk 
und ein zu geringer Stellenwert gewidmet wur-
den. 

- Daß der Generalinspekteur seine Maßnahmen zur 
Verbesserung - genau: seine Position zur Eindeu-
tigkeit - von Traditionspflege und Innerer Füh-
rung gegen zum Teil heftige Angriffe von ehemals 
hohen militärischen Führungskräften, die im Ru-
hestand oder außer Dienst sind, verteidigen und 
dabei massiv auf die Erkenntnisse der Verfas-
sungsschutzorgane hinweisen muß, dabei aber bis 
heute keine klare politische und disziplinarrechtli-
che Unterstützung durch den politisch verantwort-
lichen Minister erhält, zeigt, daß sich die gewon-
nenen Erkenntnisse auch nach Abschluß der Un-
tersuchungen noch nicht eindeutig in gewolltes 
politisches Handeln umsetzen ließen. 

b) Maßnahmen des Militärischen Abschirmdienstes 

Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Reaktio-
nen der politischen und militärischen Führung zu 
den rechtsextremen Vorfällen, die Gegenstand des 
Untersuchungsauftrags des Untersuchungsausschus-
ses waren, muß die Arbeit des Militärischen Ab-
schirmdienstes gesehen und in seiner Wirksamkeit 

für eine ausreichende Informationslage der Bundes-
wehr beurteilt werden. 

Aufgrund der eingesehenen Aktenlage und insbe-
sondere durch die detail lierten Erläuterungen des 
Präsidenten des Militärischen Abschirmdienstes, die 
sich in Übereinstimmung mit den Aussagen des Prä-
sidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz be-
finden, konnte festgestellt werden, daß die Dienst-
stellen der Bundeswehr mit umfangreichen Informa-
tionen und Materialien über Erscheinungsformen 
von Rechtsextremismus innerhalb und außerhalb der 
Bundeswehr versorgt wurden. 

Ebenfalls wurde zweifelsfrei deutlich, daß es in der 
Zusammenarbeit zwischen MAD und Bundesamt für 
Verfassungsschutz, aber auch anderer Dienststellen 
einen umfangreichen Informationsaustausch gibt. 

Der Militärische Abschirmdienst hat bereits sehr früh 
- unter Rückgriff auch auf Informationsmaterial an-
derer Dienste - die Dienststellen der Bundeswehr 
über aktuelle Erkenntnisse in der Entwicklung des 
Rechtsextremismus informiert. Berichte über die Ak-
tivitäten des Rechtsextremisten Roeder, die seit 1973 
vom Verfassungsschutz dokumentiert sind, gingen 
über den MAD an die Dienststellen der Bundeswehr, 
bis hin zu den Kommandeuren und Dienststellenlei-
tern. 

Daneben sind gezielte Hinweise aus dem Bundesamt 
für Verfassungsschutz vom 11. Juli 1993, vom 12. Ok-
tober 1993 und vom 3. Januar 1994 über die Aktivi-
täten des Rechtsextremisten Roeder in Nord-Ost-
preußen und das Deutsch-Russische-Gemeinschafts-
werk über die Dienststellen des MAD an die 
Bundeswehr erfolgt. Die Übergabe der Verfassungs-
schutzberichte von 1993, 1994 und 1995, die eben-
falls Hinweise über diese Aktivitäten enthielten, er-
folgte im Rahmen regelmäßiger Unterrichtung. 

Bereits seit 1993 sind alle zwei Jahre bis auf die Ebe-
ne der Einheiten Broschüren über Rechtsextremis-
mus und seine Erscheinungsformen und Erken-
nungsmerkmale verteilt worden. In den Vorjahren ist 
entsprechendes Mate rial, wenn auch nicht in dieser 
ausführlichen Qualität, zur Verteilung gekommen. 

Die regelmäßigen Quartalsberichte des MAD sind an 
alle Stäbe der Verbände gegangen, ebenfalls wurden 
die jährlichen Verfassungsschutzberichte des Bundes 
und der Länder in ausreichender Anzahl verteilt. In 
die Quartalsberichte des MAD sind die Vierteljahres-
berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein-
geflossen. 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse des MAD hat 
im Jahre 1997 eine noch umfangreichere Information 
mit einer hohen Multiplikatorenzahl stattgefunden. 

Neben der Weitergabe von Mate rial haben umfang-
reiche Konsultationen und Beratungen stattgefun-
den, die eine hohe Zahl von Multiplikatoren in allen 
Verbänden erreichten. 

c) Schlußfolgerungen: 

Sieht man die umfangreiche Information des MAD, 
die zumindest seit Beginn der 90er Jahre eine deutli

-

che Orientierung über den Rechtsextremismus und 
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auch der handelnden Personen in verschiedenen Or-
ganisationen umfaßte, so muß, ausgehend von den 
Erklärungen des Präsidenten des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz und des Präsidenten des Militäri-
schen Abschirmdienstes, festgestellt werden, daß bei 
sachgemäßer Anwendung der allen Führungskräften 
der Bundeswehr vorliegenden Informationen die Vor-
fälle an der Führungsakademie der Bundeswehr und 
auch die erfolgte Materiallieferung ohne Aufwand 
vermeidbar gewesen wären. 

Ein deutliches Indiz, wie ernst der MAD den Rechts-
extremismus nimmt, ist die Tatsache, daß im MAD

-

Amt und in den MAD-Stellen insgesamt 190 Perso-
nen (25 % des Personals) mit der Extremismusab-
wehr befaßt sind. Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz hat die Zahl seiner Mitarbeiter im entspre-
chenden Fachbereich fast verdreifacht. 

Daß hier eine realistische Reaktion vorliegt, belegen 
die Aussagen des Präsidenten des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, der den Anteil der dem äußersten 
rechten organisierten Spektrum zuzurechenden An-
gehörigen der Bundeswehr unter 1 % sieht. Dr. Klein 
vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundes-
wehr rechnet mit einem Anteil von 2 - 3 % entspre-
chender Bundeswehrangehöriger. Bei auch nur an-
nähernd realistischer, aber auch vorsichtiger Ein-
schätzung kann von einem Potential von ca. 3000 bis 
6000 Bundeswehrangehörigen ausgegangen wer-
den, die möglicherweise diesem Spektrum zuzurech-
nen sind. 

In der regelmäßigen „nachrichtendienstlichen Lage" 
im Bundeskanzleramt ist sichergestellt, daß der Infor-
mationsaustausch zwischen den Diensten durch die 
Teilnahme des Staatssekretärs und des Präsidenten 
des MAD zweifelsfrei die Dienststellen der Bundes-
wehr erreicht. 

Als 1992 der damalige Inspekteur des Heeres vom 
Präsidenten des MAD aufgesucht wurde und erfuhr, 
daß Rechtsextremismus ein ernstzunehmendes Pro-
blem auch für das Gefüge der Streitkräfte sei und 
man den Empfehlungen des MAD entsprechende 
Aufmerksamkeit schenken solle, hat dieser damals 
auch reagiert  und schon 1993 umfangreiche Informa-
tionen in die Truppe gegeben. Daran zeigt sich, daß 
die Bundeswehr den zum Teil auch nicht mit ihren 
Organisationen firmierenden Rechtsextremisten kei-
neswegs hilflos ausgeliefert war. 

Die Bedeutung der umfangreichen Informationswei-
tergabe durch den MAD und ihre notwendige sach-
gemäße Anwendung und Verwertung innerhalb der 
Bundeswehr wird in ihren möglichen Auswirkungen 
klar, wenn der Präsident des MAD im Untersu-
chungsausschuß überzeugend darlegt, daß bei ca. 
45 % der erkannten Bundeswehrangehörigen, die 
Neigungen zu rechtsextremen Tendenzen zeigen 
oder sogar in Organisationen mitarbeiten, durch ge-
zielte Intervention eine Verhaltensänderung herbei-
geführt werden kann. 

Um so unverständ licher ist es, daß die Erkenntnisse 
des MAD von hochrangigen Offizieren der Bundes-
wehr nicht zur Kenntnis genommen wurden und zu 
Verhalten und zu Vorkommnissen führten, die in 

weiten Bereichen der Öffentlichkeit das Vertrauen in 
die politische und militärische Führung der Bundes-
wehr erschütterten und sie zunächst einem General-
verdacht aussetzte. 

III. Innere Führung in der Bundeswehr 

1. Konzeption der Inneren Führung und Leitbild des Staats-
bürgers in Uniform 

Die Konzeption der „Inneren Führung", orientiert am 
„Leitbild des Staatsbürgers in Uniform" kann nach 
den Anhörungen der geladenen Zeugen und Sach-
verständigen grundsätzlich als verpflichtend und un-
bestritten in der Bundeswehr angesehen werden. 

Auffällig allerdings ist, daß keiner der Befragten die 
ZDv 10/1 zur Grundlage seiner Antworten und Ein-
schätzungen macht, sondern alle unterstellen, die 
Vorgaben der 10/1 seien allgemeiner, objektiver 
Standard, und es käme darauf an, individuelle Posi-
tionen darzulegen. So wird das „Ganze nicht vor sei-
nen Teilen gesehen", sondern der Hoffnung Aus-
druck gegeben, die eigene Interpretation des Prin-
zips der Inneren Führung füge sich zum Ganzen. 

Das hat die Folge, daß das Prinzip als Arbeitsbegriff 
verwendet wird und die Summe der einzelnen State-
ments nicht mehr das Prinzip ergibt, sondern ein 
wahrhaft eher verwirrendes Bild davon, wie Innere 
Führung praktiziert wird oder praktiziert werden 
sollte. 

Dieser Eindruck entsteht dadurch, daß die Innere 
Führung vielfältig mit zu- oder nachgeordneten Be-
griffen, Aufgabenfeldern und Methaphern belegt 
wird. So wird unter dem Begriff Innere Führung u. a. 
summiert: 

- die Achtung des Menschen als Mensch auch im 
militärischen Einsatz 

- ein Spannungsbogen zwischen Freiheitsrechten 
und Gehorsamspflichten 

- die Werteordnung des Grundgesetzes und die 
Wehrgesetzgebung als Ausprägung dieser Werte 

- die politische Bildung als Träger der Inneren Füh-
rung 

- die Notwendigkeit verschiedener Ausprägungen 
der Inneren Führung in den Teilstreitkräften 

- keine „Laschheit und Labern" 

- Einsatzausbildung und handwerkliches Können 

- Disziplin, Befehl und Gehorsam, fordernde Ausbil-
dung, Fürsorge und Betreuung, guter Umgang mit 
Menschen 

- verschiedene Zuständigkeiten 

- Widersprüchlichkeit der Ausbildung in der Füh-
rungsakademie und den Offizier-Schulen 

Einigkeit herrscht darüber, daß das Prinzip der Inne-
ren Führung dynamisch ausgelegt sei und ständig 
weiterentwickelt werden müsse. Diese Notwendig-
keit ergebe sich insbesondere aus dem geänderten 
Aufgabenspektrum der Bundeswehr, denn schließ-
lich habe sich dadurch auch die Gliederung der Bun-
deswehr, die Rüstungsstruktur und die Personalaus- 
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wahl geändert. Damit ändere sich auch das Berufs-
bild des Soldaten, insbesondere das des Zeit- und Be-
rufssoldaten, speziell des Offiziers. 

Folgerichtig ergibt sich eine nach der Eigenbefind-
lichkeit der Zeugen und Sachverständigen orien-
tierte neue Schwerpunktsetzung, die sich bezeich-
nenderweise expressis verbis am Offizier ausrichtet; 
selten werden Unteroffiziere oder Mannschaften ein-
gebunden. Somit wird das Leitbild selektiv nach mili-
tärhierarchischen Gesichtspunkten aufgefächert 
(„Je höher der Rang, desto höher die Bildung"). 

Bedenklich stimmen die Aussagen, daß Ausbil-
dungsabschnitte nicht kompatibel sind oder als ab-
geschlossen gelten. Beispielhaft seien die Aussagen 
erwähnt, daß die Ausbildung an der Führungsakade-
mie und den Offizierschulen unterschiedliche Ge-
wichtungen haben, indem „allgemeine Bildung" Pri-
vileg der Führungsakademie, „handwerkliche" aber 
das der Offizier-Schulen sei, sozusagen nach einem 
Studium jeweils eine „Remilitarisierung" einsetze, 
die für die Karriereerwartung wichtiger sei, während 
grundsätzliche Informationen wie z. B. über den Tra-
ditionserlaß, über das Disziplinarrecht oder über die 
Aufgaben der Bundeswehr im Vorfeld der Offizier-
ausbildung oder der Chefausbildung gelehrt würden 
und nicht weiter reflektiert zu werden brauchten. 

Schlußfolgerung: 

Nicht das Prinzip der Inneren Führung ist erneue-
rungsbedürftig, sondern die jewei ligen Konsequen-
zen im Sinne der Inneren Führung aus veränderten 
politischen und sicherheitspolitischen Lagen sind die 
Variablen, während die Bindung an die Grundwerte 
der Verfassung und an das Leitbild des „Staatsbür-
gers in Uniform" Konstante bleiben. 

Die Bedingung der Demokratie, daß aus parteipoliti-
schen Konstellationen andere politische Schwer-
punkte gesetzt und durchgesetzt werden können, 
hat für die Innere Führung wenig Bedeutung, weil 
der Primat der Politik unangetastet bleiben kann und 
muß, nicht aber von den Soldaten Zustimmung ver-
langt. Darin unterscheidet sich der Soldat nicht vom 
Staatsbürger. 

Konsequenzen können allerdings in der Weise erwar-
tet werden, daß das Prinzip der Inneren Führung 
nicht „virtuell" definie rt  wird, sondern daß seine 
Wirksamkeit und Dominanz eindeutig den militäri-
schen Erfordernissen vorangestellt wird, um zu ver-
meiden, daß man es je nach Dienstgrad und Dienst-
stellung in der Bundeswehr definie rt  und es der Be-
liebigkeit anheim stellt. 

Es muß klar sein, Elemente der Inneren Führung 
sind: 

- die Werte der Verfassung, also das Leitbild des 
Bürgers in Uniform unabhängig von Status und 
Dienstgrad 

- der Auftrag der Bundeswehr, der sich aus den 
Grundrechten ableitet und der damit seine politi-
sche Dimension erhält und den Primat der Politik 
begründet und 

- die Folgen, die sich daraus ergeben und die sich in 
Gesetzen spiegeln, die den Auftrags- und Gestal-
tungsrahmen begrenzen; insbesondere sind zu 
nennen: 

das Soldatengesetz, 

die Rechtspflege in der Bundeswehr in allen 
Ausprägungen, 

das Traditionsverständnis u. a. m. 

2. Anwendung der Grundsätze der Inneren Führung 

a) Menschenführung 

Eine der Inneren Führung untergeordnete Men-
schenführung ist weder von der Begrifflichkeit noch 
nach Status, nach Dienstgrad oder Dienststellung, 
nach Teilstreitkraft oder Führungsstruktur teilbar. 

Auch für die unter dieser Überschrift gesammelten 
Aussagen gilt, daß Einzelaspekte eine Summe bilden 
müssen, ihren besonderen Stellenwert haben, aber 
nicht, auch nicht als scheinbare Gegensätze, in sich 
allein Aussagewert haben. So gibt es zwar Spiel-
räume z. B. bei 

- der Pflicht zur Kameradschaft und beim Anspruch 
auf Kameradschaft, 

- dem Recht und der Pflicht zum Melden und bei 
der Pflicht, angemessen darauf zu reagieren, 

- der Pflicht zur Loyalität und dem Anspruch auf 
Loyalität, 

- der Pflicht zum Gehorsam und dem Recht auf an-
dere Auffassung. 

Eindeutig aber bleibt, daß jeder Soldat im jeweils de-
finierten Verantwortungsbereich zur Auftragserfül-
lung im Rahmen der vorgeordneten Kriterien durch 
die Werte des Grundgesetzes und der Inneren Füh-
rung seinen bestmöglichen Beitrag zu leisten hat. 

Die einzelnen Hinweise durch die Zeugen- und 
Sachverständigenaussagen belegen eine Unsicher-
heit in der Bundeswehr darüber, 

- was der einzelne Truppenführer selbst regeln 
kann oder was er melden muß, 

- welche Beurteilungskriterien „karriereförderlich" 
sind, welche nicht, 

- was Dienstaufsicht bedeutet und was sie bewirken 
soll. 

Die Gegensätze beschreiben die Grenzen, innerhalb 
derer sich die Menschenführung bewegt; sie sind zu 
recht maßgebend für Zweifel, aber nicht für Ent-
scheidungen, zumal immer die Möglichkeit der Kor-
rektur besteht. 

Schlußfolgerung: 

Menschenführung im Sinne der Inneren Führung be-
deutet, innerhalb beschriebener Grenzen Spielräume 
der Eigenverantwortlichkeit zu Entscheidungen zu 
haben, die keinen objektiven Kriterien genügen, die 
sich ausgeklügelten Weisungen entziehen, dennoch 
weder das Prinzip der Inneren Führung verletzen 
noch den Auftrag gefährden. 
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b) Recht und soldatische Ordnung 

Die Zusammenfassung der Anhörung der Zeugen 
und Sachverständigen zeigt deutlich auf, daß auf 
Grund der Vorkommnisse, hervorgerufen durch Ver-
öffentlichungen der Medien, eher eine Anpassung 
an die Medien als ein Festhalten an Recht und solda-
tischer Ordnung praktiziert wurde, unabhängig da-
von, ob es sich um extreme Vorfälle im Sinne politi-
schen Verhaltens oder Unglücksfälle handelt. 

Wenn es eine für die Bundeswehr spezifische Rechts-
ordnung gibt, so ändert diese nichts an Rechtsgrund-
sätzen allgemeiner Art . Kein Amtsrichter läßt sich die 
Gestaltung des Verfahrens aus der Hand nehmen, 
ein Kompaniechef als erste Disziplinarinstanz hat 
ähnliche Rechte. Die weiteren Verfahrensschritte 
sind eindeutig beschrieben, das ändert auch nicht 
eine sophistische Unterscheidung zwischen „Umset-
zung einer disziplinaren Maßnahme und der Unter-
suchung und Abforderung von Informationen über 
bestimmte Vorfälle", weil schon das vorzeitige Ein-
greifen in die Tatsachenfeststellung eine selektive 
Darstellung provoziert, die einer angemessenen Wür-
digung des Geschehensablaufes widersp richt. 

Schlußfolgerung: 

Ein Verhalten, das nur zeitlich begrenzt der oberen 
militärischen Führungsebene nutzt, diskriminiert die 
ebenfalls bewußt hierarchisch angesiedelte soge-
nannte untere Führungsebene. Die eingeforderte 
„Gelassenheit, in Ruhe einen Vorfall aufzuklären", 
fehlte, dadurch hat die „militärische - und die politi-
sche - Führung der Truppe das Gefühl vermittelt, es 
werde ihr nicht mehr vertraut" . 

c) Ausbildung und Dienstgestaltung 

Die Ambivalenz zwischen dem Prinzip der Inneren 
Führung sowie der Ausbildung und Dienstgestal-
tung der Soldaten ist zusammengefaßt in der Aussa-
ge eines Sachverständigen: 

„Das Anforderungsprofil reiche vom Kämpfer bis 
zum Diplomaten. Gefordert sei der stille Profi, der in-
telligent, robust und teamfähig sei". 

Man kann nicht unterscheiden, ob dieses Anforde-
rungsprofil die Bandbreite eines jeden Soldaten be-
schreibt oder ob es, abgestuft und sukzessive aufge-
baut, auf einzelne Verwendungsbereiche bezogen ist 
und somit unterschiedliche Dienstgradgruppen be-
trifft. Also: Den Kämpfern ist der Diplomat vorge-
setzt, der Kämpfer ist Mannschaftsdienstgrad oder 
Unteroffizier, der Offizier ist der Diplomat. Zusätzlich 
verwirrend wird ein neuer Begriff, der des „leader-
ship" eingeführt, der das „taktische und praktische 
Führungskönnen" beschreibt, was vielleicht meint, 
daß es ein „Spannungsfeld zwischen elitärem Kämp-
fer und dem Staatsbürger in Uniform" gebe. 

Diese Begriffseinführung nährt zumindest den Ver-
dacht, daß sie zwar nicht die Bedeutung der Inneren 
Führung schmälern, diese aber im neuen Auftrags-
spektrum relativiert: Innere Führung ist für die Frie-
densausbildung und -dienstgestaltung „leadership": 
- sozusagen das Prinzip der Einsatzausbildung und 
der dazu notwendigen Dienstgestaltung. 

Schlußfolgerung: 

Innere Führung als Prinzip wird im Alltag der Ausbil-
dung und Dienstgestaltung eher als Ballast denn als 
notwendiges, allgemein durchdringendes Prinzip be-
trachtet und durch ähnlich klingende Beg riffe abge-
löst. 

d) Politische Bildung und staatsbürgerlicher Unterricht 

Zeugen und Sachverständige beklagen Mängel bei 
der politischen Bildung und im staatsbürgerlichen 
Unterricht, erleben bei Unteroffizieren teilweise ei

-

nen mangelnden Kenntnisstand,. sehen bei der me

-

thodisch-didaktischen Ausgestaltung Fehler und ver

-

missen, daß Beurteilungen der Vorgesetzten nicht 
darauf eingehen, ob und wie politische Bildung er

-

teilt wurde. Besonders augenfällig ist, daß zwar Di

-

daktik und Methodik der politischen Bildung sowohl 
bei Unteroffizier- wie bei Offizier-Lehrgängen - un

-

terrichtet wird, nicht aber politische Bildung selbst. 
Daraus entwickele sich eher ein „apolitischer Solda

-

tentyp", der nicht der pluralistischen Gesellschaft 
entspreche. 

Allerdings fehlten zu dieser Einschätzung wissen-
schaftlich gesicherte Daten, die aus bundeswehr-
eigenen Instituten abgefordert werden könnten, 
wenn diese damit beauftragt worden wären. Dies sei 
aber nicht geschehen. Auswahl- und Einstellungs-
verfahren verstärkten eine Selektion zugunsten kon-
servativer Bewerber, verhinderten damit den gesell-
schaftlich gegebenen Pluralismus auch als Ausprä-
gung in der Bundeswehr. 

Schlußfolgerungen: 

Eine wissenschaftlich fundie rte Untersuchung zum 
Thema politische Bildung - z. B. Nutzung des SOWI-
Instituts der Bundeswehr - ist überfällig, um Einstel-
lungsmuster in der Gesellschaft zu verifizieren und 
damit das Fundament für eine sichere Implementie-
rung der politischen Bildung zu legen. Didaktisch

-methodische Überlegungen sind zuzuordnen, jedoch 
Mittel zum Zweck. 

e) Traditionsverständnis und Traditionspflege 

Zwar beteuern Zeugen und Sachverständige, daß 
der Traditionserlaß von 1982 uneingeschränkt Gül-
tigkeit habe. Ausgehend von den preußischen Refor

-

men  und von einer gemeinsamen europäischen Auf-
fassung von Freiheitsrechten und von soldatischen 
Tugenden wie Treue, Tapferkeit, Pflichterfüllung, 
Kameradschaft und militärischer Tüchtigkeit sei Tra-
dition als Wertebindung wichtiger Lehrbestandteil 
innerhalb der Bundeswehr bis auf Einheitsebene - 
unbeschadet dessen, daß die Wehrmacht als Organi-
sation nicht Bestandteil der Traditionspflege sein 
könne, weil sie als Instrument eines Unrechtsstaates 
in Verbrechen verwickelt war. Gleichwohl könnten 
einzelne Soldaten, deren Verhalten jenen Tugenden 
entsprach, sehr wohl als beispielgebend für heutige 
Soldaten herausgestellt werden. Die Akzeptanz einer 
Tradition sei auch - und das zu recht - eine persönli-
che Entscheidung. 

In der Bundeswehr ist das Traditionsbewußtsein sehr 
unterschiedlich entwickelt, je nachdem, um welche 
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Teilstreitkraft und welche Waffengattung es sich 
handelt. Gemeinsam ist allerdings, daß alle sich an 
Handelnden aus Kriegsereignissen vergangener 
Kriege orientieren, weil die Bundeswehr keine 
Kriegserfahrung hat und sich Einsatzgrundsätze bis 
1990 - bis zum Fall der Mauer - für konventionelle 
Waffengattungen und Teilstreitkräfte kaum geändert 
hatten. . 

So ist erklärlich, daß z. B. die Fallschirmjäger als „Eli-
teeinheiten der Demokratie" angesehen werden und 
sich neben dem Bemühen um Tradition ein Traditio-
nalismus entwickelt hat, der das Prinzip der Inneren 
Führung verwässert und den Traditionserlaß in seiner 
unreflektierten Ambivalenz zur Rechtfertigung nutzt. 
Die Ambivalenz des Erlasses besteht darin, daß viele 
aus der Möglichkeit, einzelne Soldaten der Wehr-
macht aus ihrem Handeln heraus als traditionsstif-
tend und damit beispielgebend heranzuziehen, un-
terstellen, daß dies die Mehrheit der Soldaten war 
und somit die Wehrmacht „sauber" gewesen sein 
müsse. Der „innere Abstand" zur Wehrmacht fehlt. 
Indiz dafür ist u. a. die bis in die heutige Zeit reichen-
de Auseinandersetzung um personenbezogene Ka-
sernennamen. 

Dazu kommt, daß politisch meinungsbildend noch 
eine Generation ist, deren Väter in der Regel Soldat 
waren. In den seltensten Fällen ist aber - verständli-
cherweise - der Kriegsalltag von dieser Generation 
authentisch geschildert worden. So hoffen die Nach-
kommen, daß ihre Väter und Mütter nicht in die Ver-
brechen verstrickt waren, weil diese davon nicht be-
richtet haben. Lange Zeit, auch in der Geschichte der 
Bundesrepublik, galten z. B. die Männer des 20. Juli 
als Verräter, bei alten Soldaten allzumal. 

Sicherlich war der Zweite Weltkrieg ein historisches 
Ereignis, das sich aus der Weltgeschichte nicht lö-
schen läßt und nicht gelöscht werden darf. Es überla-
gert aber heute noch den Blick dafür, daß die neuen 
Streitkräfte der Bundesrepublik inzwischen eine ei-
gene Tradition haben, die nicht mehr nur Anleihen 
aus der Geschichte braucht, die sich auch zukünftig 
notwendigerweise nicht auf Kampferfahrung wird 
stützen können - es sei denn in der völkerrechtlich 
legitimierten individuellen und kollektiven Verteidi-
gung. 

Schlußfolgerung: 

In der Bundeswehr gibt es bis heute kein eindeutig 
gesichertes allgemein verbindliches Traditionsver-
ständnis. Es muß sich erst noch entwickeln. Das ha-
ben die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen 
eindeutig belegt. 

Die Einzelleistungen von Wehrmachtssoldaten sind 
kein traditionswürdiger We rt, wenn dahinter die 
menschenverachtende Auffassung des überzeugten 
nationalsozialistischen Kämpfers steht. 

Einzelleistungen von Soldaten der Wehrmacht sind 
nur traditionswürdig, wenn klar ist, daß der betrof-
fene Soldat die Menschenrechte und das Völkerrecht 
nachweislich auch in der Zeit des Nationalsozialis-
mus geachtet hat. 

Die Tradition der Bundeswehr erwächst alleine aus 
ihrer eigenen Geschichte. Das Verteidigungsministe-
rium muß verstärkt „logistische Hilfen" für die Doku-
mentation der eigenständigen Tradition der Bundes-
wehr liefern. 

3. Ausblick: 

- Das Prinzip der Inneren Führung muß nicht erneu-
ert werden. Es bleibt unverände rt . 

- Allerdings müssen der Inneren Führung eindeutig 
Handlungsfelder zugeordnet und gewichtet wer-
den. 

- Dazu zählt, daß der Auftrag für den Soldaten klar 
nach Maßgabe der Inneren Führung definie rt 

 wird, die Innere Führung nicht im Auftrag gesucht 
wird. 

- Das Bild des Soldaten muß ebenso wie die Staffe-
lung nach Status, Dienstgrad und Dienststellung. 
an der Inneren Führung definie rt  werden. 

- Ausbildung, Dienstgestaltung und Ausrüstung 
richten sich nach der Inneren Führung. 

- Bei neuen Lagen ist zu prüfen, wie der Auftrag 
nach den Grundsätzen der Inneren Führung zu 
definieren ist und wie seine Ausführung im Sinne 
der Auftragstaktik gesichert werden kann. 

- Alles militärische Tun muß sich an den Normen 
des Rechtsstaates und des Völkerrechts orientieren 
(Zitat aus dem Traditionserlaß von 1982). 

IV. Umsetzung der Jahresberichte der Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestages durch das Bundesmini-
sterium der Verteidigung 

Der Wehrbeauftragte ist das Hilfsorgan des . Deut-
schen Bundestages. Kraft Gesetzes obliegt ihm die 
Kontrolle unserer Armee. Er wacht über die innere 
Entwicklung der Bundeswehr und ihre materielle 
Ausstattung. Er weist auf Fehlentwicklungen und 
Fehlverhalten hin, damit das Parlament und die Re-
gierung Abhilfe schaffen. 

Sein Jahresbericht ist in erster Linie ein Mängelbe-
richt, der Auskunft darüber gibt, wo in den Streit-
kräften Probleme vorhanden sind. 

Zwischen dem Auftrag des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages und dem Bundesministe-
rium der Verteidigung muß es ein natürliches Span-
nungsverhältnis geben. Gibt es dies nicht, wäre et-
was falsch. 

Die Jahresberichte eignen sich in hervorragender 
Weise für die Ausbildung in der Truppe, insbesonde-
re für die Offizier- und Unteroffizierweiterbildung. 
Die Bundeswehr hat mit dem Konzept der Inneren 
Führung den Staatsbürger in Uniform als Leitbild des 
Soldaten in der Demokratie geprägt. An diesem Leit-
bild ist alles zu messen. - Es ist festzustellen, daß of-
fenbar in vielen Einheiten und Verbänden die Aus-
wertung der Jahresberichte in geeigneter Weise un-
terbleibt. 

Kontinuierlich zeigen die Jahresberichte eine Steige-
rung der Eingaben. Eingaben aus dem Bereich der 
Personalangelegenheiten, bezogen auf die Gesamt- 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

eingaben, nehmen einen breiten Raum ein. Dies 
zeigt, daß man moderne und menschengerechte Füh-
rungselemente in der Personalführung braucht. Nur 
so kann den Soldaten das Gefühl vermittelt werden, 
daß sie bei der Bundeswehr gut aufgehoben sind. 
Das Soldatenbeteiligungsgesetz muß als ein weiteres 
Führungsmittel konsequent Anwendung finden. 

Die modernen Grundsätze der Menschenführung 
sind auch in der Personalführung immer wieder auf 
Verbesserungsmöglichkeiten zu überprüfen. Fehler 
in der Auswahl von Führern und Unterführern haben 
zur Folge, daß Rechtsverstöße gegenüber Untergebe-
nen und Kameraden nicht enden werden. Die Bun-
deswehr muß den Mut haben, ungeeignete Offiziere 
und Unteroffiziere von solchen Verwendungen in der 
Menschenführung auszuschließen. 

Der Eintritt in den neuen Lebensabschnitt als Soldat 
wird den jungen Rekruten oft unnötig und in be-
denklicher Weise erschwert. Sie werden nicht wie 
mündige Staatsbürger in Uniform behandelt. Herab-
lassendes Anreden in Verbindung mit Worten aus 
der Fäkalsprache und schlechtes Führungsverhalten 
tragen mit dazu bei, daß die Umstellung auf den 
Wehrdienst sich sehr negativ auswirkt. Dringend er-
forderlich ist es, den Grundwehrdienstleistenden den 
Übergang vom Zivilleben in den militärischen Be-
reich deutlich zu erleichtern: Sie sind möglichst hei-
matnah in „ihre" Garnison einzuberufen. Sie müssen 
so geführt werden, daß sie ihren ersten Heimaturlaub 
mit guten Eindrücken antreten können. Dies ist die 
beste Werbung für die Bundeswehr! Es muß ein An-
liegen aller Verantwortlichen sein, daß den jungen 
Männern, die ihrer verfassungsmäßigen Pflicht nach-
kommen, auch die gebührende Anerkennung zuteil 
wird. Auch dies wird die Attraktivität des Wehrdien-
stes steigern. 

Besonders negativ überträgt sich eine unwürdige 
Verabschiedung aus der Bundeswehr. Sind davon 
auch Dienstgrade betroffen, ist die Außenwirkung in 
das Zivilleben besonders gravierend. 

Wir stellen fest: Es gibt eine schleichende Ver-
schlechterung des Betriebsklimas in den Streitkräf-
ten; es ist ein rauher Umgangston eingekehrt. Die 
Brisanz, die in diesem Problem steckt, ist noch nicht 
richtig erkannt worden. Die Hinweise des/der Wehr-
beauftragten müssen in aller Konsequenz beachtet 
werden. Wo die Einsicht fehlt, muß konsequent diszi-
plinar gewürdigt werden. 

Es gibt zu viele „Besondere Vorkommnisse", die den 
Bereich der Menschenführung betreffen. Menschen-
führung ist aber das A und O in den Streitkräften: 
Auch die Grundwehrdienstleistenden sind als Men-
schen ordentlich zu behandeln. Nur dann sind sie be-
reit, sich für die Einheit, in der sie Dienst leisten, ein-
zusetzen. Mißachtung der Würde junger Soldaten 
wirkt lange nach. Daher ist das Führungsverhalten 
der Vorgesetzten in der soldatischen Gemeinschaft 
genau zu beobachten. 

Es gibt zu wenig wirksame und führende Dienstauf

-

sicht. Die Dienstaufsicht ist ein wichtiges Mittel zur 
Kontrolle, aber auch ein Führungsmittel, um Fehlent

-

wicklungen zu erkennen und abzustellen. Hierbei ist 
es wichtig, daß es zu einem Vertrauensverhältnis 
zwischen Vorgesetzen und Untergebenen kommt. 
Wer Zivilcourage einfordert, muß auch selbst Zivil-
courage zeigen. Das offene und freie Gespräch ist da-
für Voraussetzung. Nur so lassen sich Denunzianten-
tum und falsche Kameradschaft verhindern. Leider 
werden Zugführer, Kompaniechefs und Bataillons-
kommandeure viel zu oft von ihren eigentlichen Auf-
gaben abgehalten. Hier ist dringend Abhilfe zu 
schaffen. 

Die Grundsätze der Inneren Führung werden nicht 
in ausreichendem Maße eingehalten und beachtet. 
Die Tendenz, „eigene Führungsgrundsätze" anzu-
wenden, ist nicht zu übersehen. Eine Vielzahl von 
Verstößen gegen die Grundsätze der Inneren Füh-
rung hätte durch eine bessere Schulung und Dienst-
aufsicht sowie durch mehr Gespräche vermieden 
werden können. Entschieden widersprochen werden 
muß auch jeder Form und Art  von Repressalien. 

Im Bereich der Tradition muß eine größere Sensibili-
tät entwickelt werden. Die Bundeswehr hat eine ei-
gene Tradition entwickelt. Diese gilt es sichtbar zu 
machen. Es darf keine augenzwinkernde Verherrli-
chung von Dingen geben, die der eigenen Tradition 
der Bundeswehr zuwiderlaufen. Eine strenge Einhal-
tung der Traditionsrichtlinien ist dafür notwendig. 
Die Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur 
Traditionspflege in der Bundeswehr vom 20. Septem-
ber 1982 sind in die Zentrale Dienstvorschrift „Innere 
Führung ZDv 10/1 " aufzunehmen. Wir freuen uns, 
daß der Verteidigungsausschuß inzwischen einen 
entsprechenden SPD-Antrag angenommen hat. 

Namensgebungen für Kasernen und sonstige Be-
zeichnungen sind mit der Tradition der Bundeswehr 
in Einklang zu bringen. Diese Fragen müssen zusam-
men mit dem zivilen Umfeld einvernehmlich gelöst 
werden. Das hilft der Bundeswehr auch bei den Bür-
gern, die gerade wegen solcher Fragen eine kritische 
Haltung ihr gegenüber einnehmen. 

Es macht nachdenklich, daß die Vorkommnisse mit 
rechtsextremistischem Hintergrund in alarmierender 
Weise zugenommen haben. Man hat sich in der Ver-
gangenheit keinen Gefallen getan, solche Ereignisse 
zu verniedlichen oder herunterzuspielen. Wenn es 
denn nur um „Einzelfälle" gegangen wäre, dann 
hätte man diese vor Ort klären lassen können. Wozu 
also die Hektik im Bundesministerium der Verteidi-
gung? Waren die Befürchtungen doch größer, als 
man nach außen zugeben wollte? 

Wir stellen fest: Die gemeldeten Vorkommnisse bele-
gen, daß die Vorgesetzten auf solche Ereignisse of-
fensichtlich nicht vorbereitet waren. Es fehlte an ent-
sprechender Schulung und an Methoden der Vor-
beugung. Diese Versäumnisse muß sich der 
Bundesminister der Verteidigung persönlich zu-
schreiben lassen! 

Die Bundeswehr muß unverwechselbar sein. Nir-
gendwo darf der Eindruck aufkommen, die Bundes-
wehr toleriere Fremdenhaß oder nationalistische Ein-
stellungen. Menschen mit solchen Einstellungen ha-
ben keinen Platz in der Bundeswehr. 
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Es schadet der Bundeswehr nicht, wenn über extre-
mistische Vorkommnisse in der Bundeswehr berich-
tet und diskutiert wird. Schaden entsteht nur dann, 
wenn versucht wird zu vertuschen. Deshalb sind alle 
Fälle zu melden und zu erfassen. Der Bundesminister 
der Verteidigung ist gehalten, für volle Transparenz 
zu sorgen und die Präventivmaßnahmen in diesem 
hochbrisanten politischen Bereich zu intensivieren. 
Die Vorschläge der „Kirchbach-Kommission" weisen 
in die richtige Richtung. Ihre Ergebniskontrolle ist in-
tensiv zu begleiten. 

Der staatsbürgerliche Unterricht ist eine hohe Pflicht 
der Vorgesetzten, insbesondere der Offiziere. Dieser 
Unterricht darf nicht zur Manövriermasse für den 
Dienstplan werden. Es ist zu kontrollieren, ob die 
Weisungen des Bundesministeriums der Verteidi-
gung in der Truppe befolgt und auch umgesetzt wer-
den. Auch der Verteidigungsausschuß des Deut-
schen Bundestages ist aufgerufen, sich verstärkt in 
die Durchführung der politischen Bildung einzu-
schalten. 

Dem Soldaten ist der Auftrag der Bundeswehr argu-
mentativ klarzumachen. Gerade bei internationalen 
Einsätzen ist es wichtig, auch die Hintergründe des 
Engagements der Bundesrepublik Deutschland zu 
erläutern. Auch hier haben die Vorgesetzten eine be-
sondere Fürsorgepflicht. Es muß deutlich gemacht 
werden, warum und worüber im Parlament diskutiert 
worden ist. Der Soldat muß wissen, daß sein Auftrag 
auch von einer breiten Mehrheit im Parlament getra-
gen wird. 

Je mehr die inte rnationale Verantwortung der Bun-
deswehr zunimmt, je mehr die Notwendigkeit 
besteht, hochqualifiziertes Personal heranzubilden, 
desto mehr muß jedem Soldaten klar sein, daß er 
auch ein Botschafter unseres Landes ist. 

Seit Jahren bestehen im Bereich der Politischen Bil-
dung Defizite. Dies beweisen die Jahresberichte des/ 
der Wehrbeauftragten in den vergangenen Jahren: 
Der Truppenalltag stimmt nicht mehr mit der Wei-
sungslage überein. - Dennoch ist es nicht zu durch-
greifenden Verbesserungen gekommen. 

Fehler in der Ausbildung zum Vorgesetzten belasten 
die Truppe über viele Jahre. Hier müssen die Ausbil-
dungseinrichtungen besonderen Wert auf die Politi-
sche Bildung legen. Gerade den jungen Vorgesetzten 
muß bewußt gemacht werden, daß die Politische Bil-
dung die Grundlage für die Erfüllung ihres Auftrages 
ist. 

Es sind unsere Unteroffiziere, die in enger Gemein-
schaft mit den Grundwehrdienstleistenden den tag-
täglichen Dienst gestalten und erleben. Sie erkennen 
und erleben unmittelbar, welche geistige Haltungen 
die jungen Menschen in die Bundeswehr mitbringen. 
Der Ausbildung der Unteroffiziere muß deshalb eine 
hohe Bedeutung beigemessen werden. In ihrer Füh-
rungs- und Ausbildungsverantwortung sind sie zu-
gleich Garant und Wächter unserer Verfassungs-
grundsätze. 

V. Roeder-Vortrag vom 24. Januar 1995 an der Führungs-
akademie der Bundeswehr in Hamburg und seine Be-
gleitumstände (1993-1995) 

1. Berichte über Roeder und das DRGW 

Roeder taucht seit 1973 regelmäßig in den Verfas-
sungsschutzberichten des Bundes und der Länder 
auf. 1971 gründet Roeder die „Deutsche Bürgerinitia-
tive" und 1993 das „Deutsch-Russisches Gemein-
schaftswerk - Förderverein Nordostpreußen". 1982 
erreicht seine öffentliche Bekanntheit durch die Be-
richterstattung über seine Verurteilung zu 13 Jahren 
Haft wegen Rädelsführerschaft in einer terroristi-
schen Vereinigung einen ersten Höhepunkt, dem 
sich 1990 ein weiterer anschließt, als Roeder nach 8 
Jahren vorzeitig entlassen wird. Roeder wird bis 
heute als Beispiel für den bundesdeutschen Rechts-
terrorismus genannt. In den 90er Jahren richtet sich 
Roeders Engagement gegen die Ausstellung „Ver-
brechen der Wehrmacht", er wird wegen Beschädi-
gung der Ausstellung zu 4 500 Mark Geldstrafe ver-
urteilt. 1996 finden sich Roeder-Anzeigen in Zeitun-
gen in Hessen und Thüringen mit der Überschrift „95 
Thesen im Lutherjahr", in denen er sich gegen die 
Alleinschuld der Deutschen am Zweiten Weltkrieg 
wendet. 

Die Tatsache, daß Roeder 1995 einen Vortrag zu ei-
nem politisch hochsensiblen Thema ausgerechnet an 
der höchsten Ausbildungsstätte der Bundeswehr hal-
ten und von der Bundeswehr darüber hinaus Mate-
rial für „humanitäre Zwecke" erhalten konnte, und 
die Tatsache, daß dies a lles innerhalb der Bundes-
wehr bis 1997 „geheim" geblieben ist, d. h. eine zeit-
nahe Reaktion nicht erfolgt ist - zeigen große Defi-
zite im gesamten Wahrnehmungs- und Verantwor-
tungsbereich des Bundesministers der Verteidigung 
auf. 

2. Einzelheiten zum Vortrag 

Im einzelnen ist durch die Beweisaufnahme des Un-
tersuchungsausschusses zu den beiden Komplexen 
Führungsakademie und Materiallieferung erwiesen 
(vgl. im übrigen unten VI.): 

Ohne den „Parfino-"Vortrag wäre es nicht zu dem 
Roeder-Vortrag gekommen, ebensowenig zu dem 
Abstellen der Fahrzeuge für das Deutsch-Russische 
Gemeinschaftswerk (DRGW) an der Führungsakade-
mie - als Teil des Komplexes der Materiallieferungen 
an Roeder und das DRGW. 

Ohne den Zutritt des Zeugen Kölln zu der Führungs-
akademie hätte der Zeuge Vissing - ein Teilnehmer 
der „Parfino- "Veranstaltung - nicht Kontakt zu dem 
Zeugen Pahl knüpfen, ohne den Hinweis auf sog. hu-
manitäre Hilfe für Russland, in der sich Kölln und 
Vissing betätigten, nicht Pahl's Vertrauen gewinnen 
können. 

Und ohne diesen direkten Kontakt, zu dem eine Kon-
taktkette zwischen ehemaligen Wehrmachts- und 
Bundeswehr-Soldaten sowie früheren und heutigen 
Angehörigen der Führungsakademie beigetragen 
hatte, hätte Roeder nicht mit Hilfe des Zeugen Vis-
sing zunächst drei Fahrzeuge des DRGW an der Füh-
rungsakademie - und später an der Logistik-Schule 
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der Bundeswehr - abstellen können und sodann die 
Einladung der Zeugen Pahl bzw. Schwarzer zu einem 
Vortrag erhalten können. 

Warum die Empfangsbestätigung für die Fahrzeuge 
schon auf Roeder ausgestellt war und ob bzw. seit 
wann der Zeuge Pahl ihre Bestimmung für das 
DRGW kannte, war nicht aufzuklären, ist aber ge-
genüber dem Umstand zweitrangig, daß er die Einla-
dung an Roeder als „Gegenleistung" ansah. 

Mit Wissen und Billigung des Chefs des Akademie-
stabes und wohl auch des Kommandeurs der Füh-
rungsakademie kam es so zu der „Informationsver-
anstaltung für die Angehörigen der Traditionsverei-
nigungen der bei Demjansk eingesetzten 
Großverbände" im Moltke-Saal der Führungsakade-
mie, zwar bewußt ohne Pressearbeit, aber unter akti-
ver Zusammenarbeit zwischen dem Zeugen Klasing 
und dem ehemaligen Angehörigen der Führungs-
akademie, Oberstleutnant a.D. M., der für den Zeu-
gen Kölln aufgetreten war und mit protokollarischer 
Beteiligung des Zeugen Pahl. 

Bedenken gegen die „Parfino " -Veranstaltung kamen 
weder den Vorgesetzten in der Akademie noch dem 
Minister oder dem Leiter seines Büros. Die Akten, die 
dem Untersuchungsausschuß für diesen Aspekt zur 
Verfügung standen, sind lückenhaft. 

Statt dessen folgte man einer unk ritischen Vorstel-
lung humanitärer Hilfe und einer unreflektie rten 
Trennung von ehemaligen Wehrmachtssoldaten ei-
nerseits, gegen deren Aktivitäten - auch als „p riva-
te" Veranstalter innerhalb der Führungsakademie - 
keine Bedenken bestanden, und ehemaligen SS-Sol-
daten, die nicht an der Akademie erscheinen sollten. 

Doch ebenso wäre es ohne die Materiallieferung an 
das DRGW, die im Geschäftsbericht des Bundesmini-
sters der Verteidigung mit dem Abstellen der Fahr-
zeuge an der Führungsakademie und der Logistik

-Schule endete, nicht zu dem Vortrag Roeders an der 
Akademie gekommen. Denn diese Zwischenstation 
brachte Roeder - mit Hilfe des Zeugen Vissing - erst 
in Kontakt mit der Akademie. 

Dabei galt zum einen der Komplex „Nord-Ostpreu-
ßen" - diesen Zusatz trug das DRGW laut Vereinsre-
gister in seinem Namen - durchweg als „nicht be-
sonders sensibel" weder bei der Einladung Roe-
ders und in dem Befehl für die Offizierweiterbildung, 
in dem der Referent mit „Herr Roeder, Deutsch-Rus-
sisches Gemeinschaftswerk" und das Thema „Die 
Übersiedlung der Russland-Deutschen in den Raum 
Königsberg" bezeichnet waren, noch bei den Teil-
nehmern der Veranstaltung und den mit den Materi-
allieferungen befaßten Personen und Stellen - vom 
Materialamt über das Bundesministerium der Vertei-
digung bis zum Auswärtigen Amt. 

Dies gilt im Grunde auch für das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz: Denn trotz des Zusatzes im Namen 
des DRGW und trotz der Verbindung mit Roeder ent-
hielt die ,, Darstellung des Deutsch-Russischen Ge-
meinschaftswerks in den Verfassungsschutzberich-
ten ... Darlegungen verfassungsfeindlicher Aktivitä-
ten grundsätzlich nicht" . 

Zu dieser Verkettung von Materiallieferung, Abstel-
len der Fahrzeuge des DRGW bei der Führungsaka-
demie und Vortrag von Roeder in der Akademie wä-
re es nicht gekommen, wenn die Verantwortlichen 
den rechtsextremistischen Hintergrund gekannt hät-
ten. 

Zwar weisen die Berichte des Verfassungsschutzes 
auf Roeder und das DRGW hin, zwar gingen die Be-
richte dem MAD zu, aber ohne Bezug zur Bundes-
wehr und ohne daß sie dem Bundesministerium der 
Verteidigung und dessen nachgeordneter Stellen 
weitergegeben wurden. Zwar gab es auch Exempla-
re der Verfassungschutzberichte bei der Bundeswehr 
und in den Ministerien, aber ohne von irgendjeman-
dem Verantwortlichen zur Kenntnis genommen wor-
den zu sein - weder dem Chef des Stabes oder dem 
Kommandeur der Akademie noch den für die Materi-
allieferung verantwortlichen Offizieren und Beam-
ten. Zwar lagen dem Verfassungsschutz und dem 
MAD auch Hinweise auf Roeders Aktivitäten in 
Nord-Ostpreußen vor, aber ohne Bezug zur Bundes-
wehr und ohne daß dort  Materiallieferungen ange-
sprochen waren. 

Offenbar verdrängte die arglose Vorstellung von hu-
manitärer Hilfe jegliche Aufmerksamkeit für den 
Aspekt einer Wiederansiedlung von Deutschen in 
den ehemaligen Ostgebieten. Den Experten des Ver-
fassungsschutzes erschien nicht einmal Roeders 
Fernziel, „daß eines Tages möglichst viele Deutsche 
in dem Gebiet leben und dann wieder der Anschluß 
an Deutschland erfolgt" wichtig genug, um es in ihre 
Berichte aufzunehmen. 

Doch auch ohne die Informationen des Verfassungs-
schutzes und des MAD hätte der spätere Schaden 
vermieden werden können, wenn die Aufdeckung 
der Identität Roeders und des DRGW - durch zwei 
gut informierte Offiziere der Führungsakademie - 
nicht von den Zeugen Schwarzer und Pahl und den 
Angehörigen des Akademiestabes verschwiegen 
worden wäre, sondern wenn dem Kommandeur und 
dann - von diesem - dem Ministe rium Meldung ge-
macht worden wäre. 

Obwohl Roeder sich auch noch nach der Vortragsver-
anstaltung und bis zum Frühstück am nächsten Tage 
an der Akademie aufhielt - von dem Zeugen 
Schwarzer so protokollgerecht behandelt wie im Vor-
jahr die Veranstalter und Teilnehmer des „Parfino "- 
Vortrages durch den Zeugen Pahl und für alle Ange-
hörigen des Stabes erkennbar -, schwiegen die Be-
teiligten nach der Entdeckung im „Konsens" und 
„ohne einvernehmliche Sprachregelung oder gar ein 
Redeverbot" . 

Und obgleich „eventuelle Kontakte beendet werden 
sollten" , geschah dies nicht, ohne daß Roeder von 
„Unruhe in der Akademie" erfuhr und Gelegenheit 
erhielt, sich sogar noch gegenüber dem Zeugen Pahl 
darüber zu beschweren, daß dieser dem Zeugen Vis-
sing den Vorwurf gemacht hatte, ihm nichts über 
Roeders „Vorstrafe" mitgeteilt zu haben. 

Jedenfalls hatte, so wie Roeder die Zeugen Schwar

-

zer und Pahl persönlich für sich einzunehmen wußte, 
die Weiterbildungsveranstaltung des Akademiesta- 
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bes - so die Beteiligten - „keine Anzeichen rechts-
radikalen Handelns und Denkens Roeders, sondern 
ein humanitäres Anliegen ... erkennen lassen ... ". 

Eine Meldung durch die Zeugen Schwarzer bzw. 
Pahl wäre nicht unterblieben ohne die damalige - in-
zwischen von dem Zeugen Schwarzer als „Fehlbeur-
teilung" erkannte - Einschätzung, daß „auch der 
Kommandeur nicht zu einer anderen Einschätzung 
der Lage (hätte) kommen können", verbunden mit 
dem Gefühl, daß etwas „Unanständiges geschehen 
sei und die Peinlichkeit" bleibe, und ohne die Dank-
barkeit des Zeugen Pahl gegenüber seinem Chef, 
„keine Maßnahme gegen ihn ergriffen zu haben". 

Während dem Zeugen Schwarzer die unterlassene 
Meldung „ nicht illoyal" erschien, hatte der damalige 
Kommandeur - der Zeuge Dr. Olboeter - vor dem 
Untersuchungsausschuß „keine Erklärung dafür, daß 
gerade an dieser Stelle die Durchlässigkeit gefehlt 
habe" - außer einer „Fehleinschätzung" in Verbin

-

dung mit ,, der Fürsorge für die an den Vorfällen be-
teiligten Soldaten" . Der Zeuge meinte sogar, „es ge-
höre sehr viel Mut dazu, nicht zu melden" . „Für ihn 
als Kommandeur" hätte es (bei einer Meldung) „nur 
die Pflicht zur Aufklärung der Dinge gegeben, nicht 
die Güterabwägung". 

Diese hypothetische Frage mit allen ihren Konse-
quenzen (entweder Mut und Nicht-Meldung oder 
Meldung und Feigheit - vor dem Minister!?) war al-
lerdings von dem Untersuchungsausschuß nicht 
mehr weiter zu verfolgen, auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt, ob „eine pannenfreie, lautlos funktionie-
rende Führungsakademie gewollt" und damit die 
durchgängige Devise war. 

3. Verantwortlichkeiten 

Die für die Vorfälle an der Führungsakademie und 
für die Materiallieferung Verantwortlichen sind den 
Anforderungen in ihren Funktionen als Vorgesetzte 
nicht gerecht geworden. 

Die für die Vorbereitung der Veranstaltung verant-
wortlichen Offiziere wurden offensichtlich über die 
Person des Referenten getäuscht, da sie selber zu 
gutgläubig und teilweise auch naiv waren und da 
das Thema des Vortrags bei genauem Hinsehen nicht 
hätte ausgewählt werden dürfen. 

Der Chef des Akademiestabes hat die Verantwortung 
für den Vortrag übernommen und nach Aufdeckung 
der Identität von Roeder die Angelegenheit auf sich 
beruhen lassen. Es sollte „Gras" über die Sache 
wachsen. 

Der Offizier, so hat er dies vor dem Ausschuß vorge-
tragen, wollte damit den entstandenen Schaden ein-
grenzen. Diese Entscheidung war - besonders im 
Licht der späteren Auswirkungen für die Bundes-
wehr insgesamt - eine folgenschwere Fehlentschei-
dung. Der Vorfall hätte spätestens nach den Hinwei-
sen von Akademieangehörigen auf die Identität Roe-
ders dem Kommandeur der Führungsakademie 
gemeldet werden müssen. 

Nicht zu verstehen ist die Tatsache, daß die Offizier

-

weiterbildung des Akademiestabes dem Komman

-

deur nicht bekannt war. Als nächsthöherer Vorge

-

setzter des Akademiestabes hätte er im Verteiler des 
entsprechenden Akademiebefehls, zugleich als Mel-
dung an ihn, enthalten sein müssen. 

Außerdem hätte Gelegenheit bestanden, bei der 
„morgendlichen Lage" hierzu mündlich vorzutragen 
und den Kommandeur, unabhängig ob er im Rahmen 
der Dienstaufsicht selbst an der Weiterbildung teil-
nimmt oder nicht, darüber in Kenntnis zu setzen. 

Jeder Kommandeur muß wissen, was in seinem Ver-
antwortungsbereich in der Aus- und Weiterbildung 
stattfindet. Dabei kann nicht verlangt werden, daß er 
überall teilnimmt. 

Die Tatsache, daß der Verfassungsschutzbericht of-
fensichtlich ohne Auswertung in der Bibliothek der 
Akademie abgelegt wurde, mag dazu beigetragen 
haben, daß man die wahre Identität von Roeder nicht 
erkannte. 

Die spätere Übersendung von rechtem Propaganda-
material an einen Offizier der Akademie muß als ein 
weiterer Versuch von Roeder zur Herstellung einer 
„Brücke" in die Akademie gewertet werden. In die-
sem Fall wurde seitens des Offiziers richtig reagie rt . 

Kritisch beurteilt werden muß, daß der Bundesmini-
ster der Verteidigung nach Bekanntwerden der Affä-
re Roeder die Angelegenheit in ungeeigneter Weise 
herunterspielen wollte. Er sprach von dem Akade-
miestab, um dessen Bedeutung zu relativieren als 
„Infrastrukturstab" und „Hausmeisterei" . 

Angesichts der Dotierung der Angehörigen des Aka-
demiestabes und ihrer verantwortungsvollen Tätig-
keitsbereiche wird diese Einstufung durch den Mini-
ster den dort  tätigen Personen in keiner Weise ge-
recht. Ansonsten müßte unverzüglich eine StAN-
Überprüfung angesetzt und die Dienstpostenstruktur 
sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich ihrer Be-
wertung an einen „Infrastrukturstab" oder an eine 
„Hausmeisterfunktion" angepaßt werden. 

Der Ausschuß hat im übrigen nicht feststellen kön-
nen, daß die Bundeswehr unter „Generalverdacht" 
gestellt wurde, sie und der Verteidigungsminister mit 
„Dreck" beworfen wurde, gezielte Kampagnen ge-
gen die Bundeswehr stattgefunden haben oder es 
Anhaltspunkte für „Trittbrettfahrer" und „Provoka-
teure" gegeben hat. 

4. Feststellungen zur Inneren Führung, ihrer Rahmenbedin-
gungen und ihrer Anwendung an der Führungsakademie 
der Bundeswehr 

a) Leitbild des Staatsbürgers in Uniform 

Die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen äh-
neln - wie zuvor - eher einer Stoffsammlung denn 
einer schlüssigen Konzeption. Die Aphorismen rei-
chen von 

- es solle der moderne Stabsoffizier ausgebildet 
werden, der auf der Basis eines soliden Fachwis-
sens und einer werteorientierten Geisteshaltung 
effektiv seinen Dienst verrichte und ein selbstbe-
wußter Repräsentant der Bundeswehr in der Be-
völkerung sei, über 
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- den roten Faden, an dem entlang sich die Konzep-
tion der Inneren Führung durch die ganze Ausbil-
dung ziehe, bis hin 

- zur Durchdringung des Grundsatzes von Befehl 
und Gehorsam ebenso wie des Prinzips der Auf

-

tragstaktik. 

Auch sei es im Stab nicht nötig gewesen, Unterrichte 
zur Inneren Führung anzubieten, weil man sie „eher 
im Alltag praktizieren oder (sie) vorleben" müsse, 
weiterhin sei der Stellenwert von Innerer Führung 
bei zivilen Mitarbeitern ein anderer als bei Soldaten. 

Schlußfolgerung: 

Wenn - wie oben festgestellt - das „Bild des Offi-
ziers" nicht beschrieben ist, so trifft dieser Mangel 
auch den Stabsoffizier. Es wird daher eher von der je-
weiligen Teilstreitkraft (TSK), nach Waffengattungen 
differenziert, geprägt. Das erklärt auch die geringere 
Wertigkeit der gemeinsamen Teile der Ausbildung 
gegenüber den TSK-bezogenen, die eher die Karrie-
reerwartung fördert. 

Deshalb muß dringend nicht nur das Leitbild „Staats-
bürger in Uniform" beschrieben werden, sondern ein 
Rahmen für das Leitbild des Offiziers/Stabsoffiziers 
als Soldat und Staatsbürger gefertigt werden. 

b) Menschenführung 

Die Sammlung der inhaltlichen Beliebigkeit der Ant-
worten der Zeugen und Sachverständigen setzt sich 
unter diesem Teilaspekt „Menschenführung" fort 
und verschärft sich, wenn man alle Aussagen auf die 
eine zuspitzt: „Eine gute Gelegenheit zu Kontakten 
mit anderen Angehörigen der Führungsakademie 
seien die Essenszeiten in der Kantine, in der ohne 
Rangordnung die Plätze für die Mahlzeiten einge-
nommen würden". 

Aussagen, daß die Gefahr des „stillen vor sich Hinar-
beitens", des „Eigenlebens der Fachbereiche", des 
„Nicht-Wahrnehmens des Stabes durch Lehrgangs-
teilnehmer" , stützen diese pointierte Sicht. 

Schlußfolgerung: 

Die Einrichtung unterschiedlicher Führungskreise - 
von  der Montagsrunde über die erweiterte Morgen-
lage, den großen Führungskreis, das Gespräch mit 
dem Konsilium oder den Verbindungsoffizieren bis 
hin zur regelmäßigen Anhörung des Personalrates - 
erlauben dem Kommandeur eine informe lle Gesamt-
schau des Bet riebes der Führungsakademie, zerfa-
sern aber deren Teile nach Arbeitsgebieten und Teil-
verantwortungen ebenso wie nach Dienstgraden und 
Dienststellung. Mögliche „Unsicherheiten im Melde-
klima" verschärfen die Situation. 

Dringlich ist daher eine Supervision zur Schulsitua-
tion, ob das „Lernziel/die Lernziele" der Akademie 
in dieser Organisation leistbar sind und wie die Aka-
demie zu einer dem Auftrag verpflichteten Homoge-
nität kommen kann. 

c) Personalführung und Personalauswahl 

An der Auswahl des Personals für die Führungsaka

-

demie kann sinnvollerweise bei der individuellen Zu

-

ordnung der einzelnen Mitglieder im Untersu-
chungsausschuß keine Kritik ansetzen. 

Die Frage aber, ob die Zusammensetzung des Perso-
nals aus zivilen und militärischen Mitarbeitern in der 
richtigen Mischung erfolgt und ob es sinnvoll ist, daß 
die Akademie neben den beiden für die Ausbildung 
zuständigen Generalen einen weiteren General (Mi-
litär) als Kommandeur haben muß, sollte sehr wohl 
erwogen werden. Ausbildung kann man sicherlich 
hierarchisch ordnen, Lehre aber kaum. 

Schlußfolgerung: 

Diese Überlegungen stützen verstärkend die Not

-

wendigkeit einer Supervision und Neubestimmung 
von Lernzielen für eine moderne Führungsakademie. 

d) Politische Bildung und staatsbürgerlicher Unterricht 

Wenn staatsbürgerlicher Unterricht und politische 
Bildung einen guten Standard in der Bundeswehr 
haben sollen, dann muß dies vermehrt für die höchste 
Ausbildungsstätte der Bundeswehr gelten. Die Zeu-
gen- und Sachverständigenaussagen, bezogen auf 
den Akademiestab, vermitteln den Eindruck, daß 
diese Pflichtaufgabe eher inhaltlich zufällig als di-
daktisch geplant erfolgte. 

Auf den Lehrbetrieb trifft diese Feststellung sicher 
nicht zu, weil er aus seinem Selbstverständnis heraus 
eine Selbstverpflichtung zur Weiterbildung hat. Dar-
um muß es um so mehr erstaunen, wenn von einem 
Zeugen ausgesagt wird, daß von den „Traditionali-
sten" unter den Soldaten Innere Führung eher als lä-
stige Begleitveranstaltung angesehen wird, deren 
Bedeutung für die Streitkräfte beliebig ist. 

Schlußfolgerung: 

Politische Bildung und staatsbürgerlicher Unterricht 
sollen basierend auf einem Curriculum methodisch- 
didaktisch verbessert werden und die gleiche hohe 
Wertigkeit wie die militärischen Ausbildungsteile er-
halten. Aktuelle Informationen sind situationsbe-
dingt und ergänzend hinzuzunehmen. 

VI. Materiallieferung des Bundesministeriums der Vertei-
digung an das „Deutsch-Russische Gemeinschafts-
werk" (DRGW) 

Die Devise, der man bei der Materiallieferung an 
das DRGW folgte, war, daß man es bei Roeder mit 
dem gleichen Fall  wie bei Kölln und Vissing zu tun 
habe. Für den Zeugen P rinz zu Waldeck und Pyr-
mont aus dem Ministerium war die Materiallieferung 
an das DRGW und Roeder „ein absoluter Routine-
fall", auch wenn „seine eigene Handlungsweise 
möglicherweise gutgläubig naiv" gewesen sei. Der 
Zeuge Schnitzler aus dem Materialamt verfuhr bei 
Roeder und dem DRGW wie bei anderen Antragstel-
lern, nämlich „genau so freundlich und entgegen-
kommend" und gab „seine Unterstützung mündlich 
und in anderer Weise"  . 

Ohne Tarnung gelang es Roeder, zu und mit den 
Stellen, die mit den Materiallieferungen befaßt wa-
ren - schon am Geräte-Depot in Glinde, dann im 
Materialamt, sodann im Bundesministerium der Ver-
teidigung und sogar im Geschäftsbereich des Aus- 
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wärtigen Amtes, nämlich bei der Botschaft in Moskau 
- Kontakte aufzubauen, Schlüsselpersonen für sich 
einzunehmen und dienstbar zu machen sowie seine 
Vorgehensweise rechtlich zu garnieren. 

Nicht der Vorsitzende des DRGW, sondern Roeder 
entfaltete die für die Durchsetzung des Antrages ent-
scheidenden Aktivitäten - bis hin zum Abholen und 
Quittieren der Fahrzeuge und des Werkzeuges aus 
zwei Depots. So beflissen die Unterstützung war, die 
Roeder bis zum Abschluß der Lieferung - wieder in 
Glinde - erfuhr, so wenig interessierte die Dienststel-
len am Ende der Verbleib des Mate rials. Die Odyssee 
des Materials endete zunächst bei der Bundeswehr 
an der Logistik-Schule und nach der endgültigen 
Auslieferung - offenbar ohne Ausfuhr - in Nieder-
sachsen, in Sachsen, am Wohnort von Roeder und - 
wieder - in Hamburg. 

Eine Fülle von Regelverstößen, die nicht nachvoll-
ziehbar sind, doch ohne die das Geschehene unter-
blieben oder anders abgelaufen wäre, spielte Roeder 
und dem DRGW in die Hände: Die Teilnehmerliste 
für den „Parfino" -Vortrag wurde nicht - oder unzu-
länglich - kontrolliert. In dem Verteiler für den Be-
fehl zu dem Roeder-Vortrag war - anders als ein Jahr 
zuvor - der Kommandeur der Führungsakademie 
nicht aufgeführt. Das für die Festsetzung des Abga-
bewertes zuständige Referat im Bundesministerium 
der Verteidigung wurde nicht beteiligt, dem Auswär-
tigen Amt wurde der Antrag in seiner Endfassung - 
ohne die ursprünglichen Unterlagen - vorgelegt, 
und den Antrag des Bundesministeriums der Vertei-
digung an das Auswärtige Amt unterschrieb ein un-
zuständiger Mitarbeiter, ebenso den Bescheid an das 
DRGW. 

VII. Vorkommnisse in der Fallschirmjäger-Lehr- und Ver

-

suchskompanie 909 in Altenstadt und Landsberg 

1. Einzelheiten zu den Vorkommnissen 

Durch Berichte in verschiedenen Medien wurden 
Ende 1997 mehrere „Besondere Vorkommnisse" mit 
rechtsextremistischem, fremdenfeindlichem und an-
tisemitischem Hintergrund in der Fallschirmjäger- 
Lehr- und Versuchskompanie 909 in Altenstadt bzw. 
Landsberg bekannt gemacht, die zum Teil schon bis 
zu sieben Jahre zurücklagen. 

Die geschilderten Vorkommnisse haben innerhalb 
und außerhalb der Bundeswehr, aber auch interna-
tional für erhebliches Aufsehen gesorgt. Von 1990 bis 
zur Offenlegung durch die Medien hat ein „harter 
Kern " von bis zu sechs Unteroffizieren und Feldwe-
beln offenbar bei „p rivaten" Feiern im Unterkunfts-
bereich der Kompanie nationalsozialistisches Gedan-
kengut unter Verwendung ebensolcher Symbole ge-
pflegt und verherrlicht. Darüber hinaus sind in 
mehreren Videoaufnahmen fremdenfeindliche, anti-
semitische und sittlich anstößige Verhaltensweisen 
dokumentiert, an denen auch mindestens ein späte-
rer Offizier beteiligt war. 

Nach der Aufdeckung der Vorfälle hat die Bundes-
wehr konsequent gehandelt (disziplinare Ahndung, 
Entfernung aus dem Dienstverhältnis, Abgabe an die 
Strafverfolgungsbehörden) . 

Dennoch bleibt festzuhalten, daß sich über Jahre hin 
eine rechtsextremistische Gruppe innerhalb des Un-
teroffizierkorps der Kompanie halten konnte, ohne 
daß Vorgesetzte und verantwortungsvolle Kamera-
den etwas bemerkt haben wollen. Die Mängel in der 
Dienstaufsicht durch den Kompaniefeldwebel und 
den Kompaniechef sind unübersehbar. Beide wußten 
nach eigenen Angaben von nichts, haben nichts ge-
hört oder gesehen und zeigten sich von den Ereignis-
sen „überrascht und bestürzt" . Und obwohl offenbar 
etlichen Soldaten in der Kompanie bekannt war, daß 
in einigen Unteroffizier-Stuben mehr oder weniger 
offen Nazi-Symbole aufbewahrt und gezeigt wurden, 
erhielt die Kompanieführung „keine Kenntnis" da-
von. Eintragungen in UvD-Bücher wurden von den 
Verantwortlichen nicht sorgfältig ausgewertet. Nach 
stattgefundenen „Saufgelagen" wurde in Einzelfäl-
len lediglich Wert auf Erstattung der Kosten für vor-
gekommene Sachbeschädigungen gelegt. Auf diese 
Weise blieben die „Feste" mit Nazi-Symbolen ohne 
weitere Folgen! 

Besonders schwerwiegend sind auch die mehrfachen 
Funde von Übungs- und Einsatzmunition in beträcht-
lichem Umfang bei dem „Haupttäter", der als Ober-
feldwebel am Ende Vertrauensperson der Unteroffi-
ziere der Kompanie war, ebenso die Verwendung 
von privat beschaffter Munition bei der dienstlichen 
Ausbildung an Fremdwaffen des ehemaligen War-
schauer Pakts ohne Kenntnis und Genehmigung 
durch den Kommandeur der Luftlande- und Luftrans-
portschule sowie der Fund von Waffen, Munition und 
Explosivstoffen bei einem weiteren Unteroffizier der 
Kompanie. - Diese Vorkommnisse belegen den Vor-
wurf mangelhafter Dienstaufsicht besonders deut-
lich. 

Dennoch haben wir den Eindruck gewonnen, daß 
die überwiegende Zahl der Kompanieangehörigen 
mit diesen Vorkommnissen nichts zu tun hatte. - Bei 
mehr Zivilcourage und normaler Dienstaufsicht hät-
ten die Vorfälle aber früher und weit vor der Be-
kanntmachung durch die Medien gemeldet werden 
müssen! 

Auch diese Vorfälle in der Lehr- und Versuchskom-
panie 909 machen deutlich, wie wichtig eine sorgfäl-
tige Personalauswahl der Vorgesetzten a ller Dienst-
grade ist. Neben dem handwerklichen Können sind 
die geistige Orientierung, die charakterliche Festig-
keit und die politische Bildung wesentliche Voraus-
setzungen für den Vorgesetzten in der Bundeswehr. 
Mehr noch als bisher muß dies durch die personalbe-
arbeitenden Dienststellen und die beurteilenden 
Truppenvorgesetzten Beachtung finden. 

2. Zur Traditionsbildung und Traditionspflege an 
der Luftlande- und Lufttransportschule und in der 
Lehr- und Versuchskompanie 909 haben die Anhö-
rungen und die Aktenauswertung durch den Unter-
suchungsausschuß nach unserer Auffassung auf-
schlußreiche Erkenntnisse erbracht. 

Von mehreren Zeugen war insbesondere dem frühe-
ren Schulkommandeur Oberst Quante vorgehalten 
worden, er sei wegen der starken Ausrichtung der 
Traditionspflege an der Schule auf die Fallschirm-
truppe der Wehrmacht verantwortlich dafür, daß gan- 
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ze Jahrgänge junger Fallschirmjäger ausschließlich 
die Fallschirmjäger der Wehrmacht als Vorbilder an-
sahen und Traditionspflege („Kreta-Tag" u. a.) nur im 
Zusammenhang mit der Wehrmacht stattfand. 

Nachdem Bundesminister Rühe in einem Schreiben 
vom 20. Januar 1995 an den Wehrbeauftragten Al-
fred Biehle in diesem Zusammenhang von einer 
„Fehlentwicklung im Bereich der Luftlandeverbän-
de" gesprochen hatte (was ihn aber nicht daran hin-
derte, weiterhin von „Einzelfällen" zu sprechen!), hat 
es bei den Fallschirmjägern der Bundeswehr nun of-
fenbar doch ein Innehalten und einen Neubeginn ge-
geben. Die zwischenzeitlich eingetretenen Verände-
rungen (Verbot bestimmter Liedtexte, Verbot der „ 10 
Gebote der deutschen Fallschirmjäger" , Verbot des 
Verkaufs bestimmter Erinnerungsstücke und Devo-
tionalien, Entfernung bestimmter Dokumente und 
Stücke aus der Lehrsammlung der Schule, Abschaf-
fung des „Kreta-Tages" in der früheren Form, Durch-
mischung des Führerpersonals mit anderen Truppen-
gattungen, Prüfung der bisherigen Erlaßlage, Prü-
fung von Namensgebungen) lassen darauf schließen, 
daß sich überall die Einsicht durchzusetzen beginnt, 
ohne Bindung an die Maßstäbe des Grundgesetzes 
könne es keine Traditionspflege für die Fallschirmjä-
gertruppe der Bundeswehr geben. 

Das ist bei dem ausgesprochenen Elitebewußtsein 
und dem sprichwörtlichen Korpsgeist dieser Trup-
pengattung sicher kein leichter Weg; er ist aber ohne 
Alternative. - Wir sind sicher, daß die jungen Fall-
schirmjäger aller Dienstgradgruppen diesen Wechsel 
verstehen und mittragen. Die älteren und die ehema-
ligen aber müssen sich danach fragen lassen, wie sie 
die von ihnen früher oder bisher gepflegte Tradition 
und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land miteinander haben vereinbaren können. 

3. Zum Komplex der Benennung von Straßen in 
der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt (Luft-
lande-/Lufttransportschule) u. a. nach Generalen 
der Fallschirmjägertruppe der Wehrmacht ergaben 
die Vernehmungen mehrerer Zeugen und der Sach-
verständigen Generalmajor Reichardt und General 
Bagger, daß in den letzten Jahren ein Prozeß des 
Umdenkens eingesetzt und zu dem Ergebnis geführt 
hat, insbesondere die Namen von Generaloberst 
Student, General Heidrich und General Bruno 
Bräuer nochmals auf ihre Eignung als Namensgeber 
für Straßen in der Altenstädter Kaserne hin zu über-
prüfen. 

Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, daß 
man heute ihre „Leistungen in der Zeit" , ihre „militä-
rischen Führungsqualitäten" und ihre „soldatischen 
Tugenden" nicht mehr ohne Bezug auf das Grundge-
setz sehen könne, wenn man sie weiterhin als für die 
Traditionspflege (in) der Bundeswehr geeignet an-
sehe. - So hat Oberst a. D. Quante besonders betont, 
er gestehe ein, „daß vor der Tatsache von weiteren 
4,8 Millionen toter Deutscher nach dem 20. Juli 1944 
und der fehlenden Zivilcourage der deutschen Gene-
ralität, sich gegen Unrecht zu wehren", die Frage der 
Straßenbenennung „noch einmal zu überlegen" sei. 

Wir begrüßen den in diesen Aussagen dokumentier

-

ten Umdenkungsprozeß in Altenstadt und ermutigen 

die Verantwortlichen vor Ort und im Verteidigungs-
ausschuß ausdrücklich, den eingeschlagenen Weg 
konsequent zu Ende zu gehen. 

Am Beispiel des Namensgebers General der Fall-
schirmtruppe Bruno Bräuer, der wegen Kriegsverbre-
chen (von einem Sondergericht in Athen am 9. De-
zember 1946) zum Tode verurteilt und (am 20. Mai 
1947) hingerichtet wurde, zeigt sich die Problematik 
der in Altenstadt bislang geübten Praxis in besonde-
rer Weise. - Leider gestattete der Vorsitzende des 
Untersuchungsausschusses nicht, daß eine nähere 
Befragung des Zeugen Oberst a. D. Quante speziell 
zu dieser Frage durchgeführt werden konnte. 

Wir bedauern diese Unterbindung durch den Vorsit-
zenden nachdrücklich, da nach unserer Auffassung 
eine historische Chance vertan wurde, den Soldaten 
der Bundeswehr von „berufener Stelle" einen geeig-
neten Weg zur Traditionspflege am konkreten Einzel-
fall aufzuzeigen. Wer - wenn nicht dieser Untersu-
chungsausschuß - hätte dies bisher leisten können 
oder kann dies zukünftig besser leisten? 

VIII. Vorkommnisse in der 5. Kompanie des Fallschirmjä-
gerbataillons 313 in Varel 

Die These der „Riechmann-"Kommission, in Varel 
habe es „kein rechtsextremistisches Verhalten, wohl 
aber Fehlverhalten einzelner Unterführer im Bereich 
Menschenführung gegeben" , wurde durch die aus-
führliche Beweisaufnahme des Untersuchungsaus-
schusses erheblich modifiziert. Der Ausschuß hat 
sich - in Übereinstimmung mit der Kommission 
umfassend mit dem Führungsverhalten, doch - an-
ders als die Kommission - auch ausführlich mit Fra-
gen des rechtsextremistischen Verhaltens befaßt. Im 
Gefolge der Beweisaufnahme hat der Inspekteur des 
Heeres - wie das Bundesministerium der Verteidi-
gung dem Ausschuß berichtet hat - die Ermittlungen 
„an sich gezogen" - also die Ermittlungen der 
„Riechmann" -Kommission wieder aufgenommen 
und weitergeführt. Der Ausschuß hat die weiterge-
hende Frage nicht mehr beraten, ob die Konsequen-
zen ausreichen, die das Ministe rium und der Inspek-
teur inzwischen gezogen haben. Fest steht jeden-
falls: 

Zu den Exzessen bei der Feier vom 12. August 1997, 
die zwar außerhalb der Dienstzeit, aber innerhalb 
der Kaserne stattfand, stehen sich die Aussagen der 
Zeugen Laband und Wiese gegenüber; unstreitig ist 
jedoch, daß diese Vorkommnisse im Unteroffizier-
korps der 5. Kompanie des Fallschirmjägerbatail-
lons 313 den Vorgesetzten entgangen waren. 

Ferner ist die Ausstattung der Stube des Stabsunter

-

offiziers, in der die Feier stattfand - „Zigullenkeule" 
- , unstreitig; doch es gebe -so der Zeuge Riechmann 
- „keinen Zusammenhang" mit „einer rechtsextre-
mistischen Szene". Auch über diese „Keule" waren 
die Vorgesetzten nicht informiert. 

Desweiteren ist der Fund des „Militaria-"Katalogs 
unstreitig und führte sogar zur Einschaltung des 
MAD und zu einer Warnung an die Kompanie. Doch 
während der Zeuge Wiese ihn als „einmaligen Vor-
fall" gekennzeichnet hat, hat der Zeuge Wiegmann 
von einem weiteren Fall bei einem Hauptgefreiten 
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berichtet, auf dessen Stube ebenfalls „rechtsradika-
les Material" vorhanden gewesen sein soll. Diese 
Qualifizierung wurde offenbar von dem Kompanie-
chef nicht geteilt, auch wenn er auf „Zurückhaltung" 
drängte. 

Sodann ist unstreitig, daß - wie bei jener Feier - un-
ter Alkohol eine nazistische Sprache - gegenüber 
demselben Hauptgefreiten - geführt wurde. Alkohol 
spielte offenbar auch die Hauptrolle bei der Rekru-
tenabschlußfeier am 17. Dezember 1997. 

Doch selbst ohne Alkohol zeigte sich nach den Aus-
sagen der Zeugen Wiegmann und Laband wiederholt 
Sprachgebrauch und Gedankengut mit rassisti-
schem und nazistischem Hintergrund; doch es ist un-
klar geblieben, ob man davon auch außerhalb der je-
weiligen Gruppe von Dienstgraden informiert war. 

Wo man - wie bei dem Fallschirmjäger-Lied „Rot 
scheint die Sonne" Verstöße gegen die Erlaßlage 
sah, wurde zwar eingeschritten, aber Redensarten 
wie „Ein deutscher Fallschirmjäger ist nur stramm 
und deutsch und  hat zu dienen. Wir sind fähig zu 
kämpfen" scheinen nicht aufgefallen zu sein, eben-
sowenig wie die Verbreitung der „Zehn Gebote der 
Fallschirmjäger" . 

Bei der Qualifizierung von Emblemen und Begriffen 
gab es Unsicherheit, z. B. bei dem T-Shirt  und dem 
Text im Zimmer des Kompaniechefs mit der Auf-
schrift „Deutsch sein ..." - nicht indessen gegenüber 
dem Gebrauch „altdeutscher Schrift" oder nazisti-
scher Parolen, wenn diese vorgekommen seien. Im-
merhin hat der Zeuge Riechmann zu dem bei dem 
Zeugen Wiese gefundenen Text, der nach dessen Er-
innerung gelautet hat „Deutsch sein, heißt gut sein, 
treu sein und kämpfen für Freiheit, Recht und Wahr-
heit", aufgrund der Ermittlungen seiner Kommission 
ausgesagt, es „seien sich alle darüber klar gewesen, 
... das Blatt ... habe ... sofort entfernt ... (werden 
müssen) ". 

Auch wenn - so der Zeuge Wiegmann - Tendenzen 
zu Wehrmachtgedankengut" nur „ vereinzelt" zu be-
obachten waren, scheinen die Unteroffiziere - zu-
mindest mit Portepée - „gewußt" zu haben, „was 
sich hinter diesen Begriffen verberge, die meisten 
Wehrpflichtigen hingegen nicht". 

Der MAD hat demgegenüber in Varel „keine Beson-
derheiten erkannt". In den anderen drei Fallschirm-
jägerbataillonen im Zuständigkeitsbereich der MAD

-

Stelle Wilhelmshaven seien - so der Zeuge Krauss -
„mehr Vorkommnisse aufgenommen worden". Je-
doch hat der Zeuge Grube ausgesagt, der MAD habe 
in seinem Bataillon „zahlreiche Fälle überprüft" . 

Bereits am 21. Mai 1997 hatte der Kommandeur ei-
nen Befehl über „Menschenunwürdiges oder verfas-
sungsfeindliches Verhalten" erlassen, der - so der 
Zeuge Grube - eine „direkte Folge" einer „Absiche-
rungsberatung" durch den MAD vom 15. Mai 1997 
gewesen sei. 

Eine Anlage zu dem Befehl nannte und zeigte Lied-
gut und Symbole „rechtsradikalen und rechtsextre-
mistischen" Inhalts. Anlaß für den Befehl sei die Auf-
fassung des Kommandeurs gewesen, das „rechtsex

-

tremistische Tendenzen in seinem Batai llon nicht 
geduldet werden könnten, zum gegenwärtigen Zeit-
punkt (jedoch) ... keine solchen Tendenzen bekannt 
seien". Anlässe seien das Abspielen einschlägiger 
Lieder und ein Fund einschlägiger Zeitungen gewe-
sen, doch „keine regelmäßigen Vorfälle im Standort 
Varel". 

Die Umsetzung des Befehls - so der Zeuge Grube, 
der während des Einsatzes von anderen Teilen des 
Bataillons und des Kommandeurs in Bosnien stellver-
tretender Kommandeur war - sei „regelmäßig durch 
Belehrungen beim Antreten des Batai llons und Wei-
terbildungen mit den Soldaten erfolgt" , ebenso wie 
„bei den Gesprächen des Kommandeurs mit den 
Kompaniechefs und Offizieren" ; der Befehl sei auch 
„ an  alle Kompanien verteilt worden bis hinunter auf 
die unterste Ebene", wobei allerdings „die Umset-
zung ... von Kompaniechef zu Kompaniechef unter-
schiedlich" sei - das sei nicht befohlen worden. „Der 
Befehl habe damit Grundlage für den Unterricht in 
politischer Bildung oder der aktuellen Stunde sein 
können". 

Auch wenn die Zeugen Riechmann und Grube er-
klärt haben, „eine Subkultur in der Bundeswehr ... 
nicht festgestellt" zu haben und „auch durch eine 
solche stärkere Überwachung ließen sich solche Re-
aktionen (?) für die Zukunft nicht völlig ausschlie-
ßen" , und ungeachtet der öffentlichen Debatte um 
„braune Subkultur" und „braune Nischen", die kein 
Zeuge bestätigt hat, haben offenbar der Kompanie-
chef und der Kompaniefeldwebel den Befehl des Ba-
taillonskommandeurs vom 21. Mai 1997 nicht sonder-
lich ernst genommen. 

Zwar haben sich trotz der offenbaren Diskrepanz 
zwischen der Befehlslage und einer Truppenwirk-
lichkeit, die eine rechtsradikale/rechtsextreme Ge-
mengelage zeigte, für den Untersuchungsausschuß 
„Versuche, andere Kameradenfür diese Gesinnung 
anzuwerben", nicht bestätigt. Aber es ist unwider-
sprochen geblieben, daß - so der Zeuge Laband -
„das äußere Erscheinungsbild einiger Vorgesetzter 
und Unteroffiziere in der Freizeit mit Kampfstiefeln 
und kurzgeschorenen Haaren" zwar „kein Kriterium 
zur Beurteilung" sei, „aber auch Hinweise auf deren 
rechtsradikales Gedankengut" gebe. 

In der 5. Kompanie habe es sich - so derselbe Zeuge 
unwidersprochen - „um ca. sieben Ausbilder gehan-
delt, nicht Rekruten oder Offiziere". Diese Ausbilder 
hätten „eine Clique gebildet, die des öfteren auch 
außerhalb der Kaserne aufgefallen sei. " Sie seien 
zwar „keine Randgruppe gewesen", aber bei „eini-
gen Rekruten hätte das Beispiel dieser Ausbildung 
zur Nachahmung geführt. " Zwar habe es sich - was 
der Zeuge Wiese bestreitet - um eine „Größenord-
nung von nicht einmal zehn Prozent der Rekruten ge-
handelt", aber „in dem gesamten Verband (werde) 
die 5. Kompanie als rechtsradikal bezeichnet" . Auch 
wenn er sich diesem Urteil nicht anschließen könne, 
„weil damit auch die Nichtbetroffenen bezeichnet 
würden", werde das Thema „nicht richtig ernst ge-
nommen". 

Umso beachtlicher ist, daß im Gefolge der Beweisauf-
nahme das Bundesministerium der Verteidigung 
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bzw. der Inspekteur des Heeres „umfangreiche Per-
sonalveränderungen in der 5. Kompanie" - so der 
Bericht an den Ausschuß - veranlaßt haben: „Mit 
der Durchführung dieser Personalmaßnahmen sei 
das Führerkorps der 5. Kompanie des Fallschirmjä-
gerbataillons nahezu vollständig neu besetzt ... Die 
Vorgesetzten im Batai llon versuchten, durch eine 
Reihe von Weiterbildungsveranstaltungen im Rah-
men der politischen Bildung sowie zum Thema Men-
schenführung in den Streitkräften Vorkommnisse der 
in Varel bekannt gewordenen Art  in Zukunft auszu-
schließen ..." . 

IX. Ausländerfeindliche Aktionen von Bundeswehr-
soldaten in Detmold am 17. März 1997 

Es ist festzuhalten, daß das Bundesministerium der 
Verteidigung bis zu diesem bedauerlichen Vorfall 
wiederholt betont hatte, es gäbe überhaupt keine 
Anzeichen für rechtsextremistische Tendenzen in der 
Bundeswehr. Hervorzuheben ist auch, daß es im 
Nachgang zu diesem Vorfall eine gravierende Stei-
gerung von Meldungen über Besondere Vorkomm-
nisse dieser Art  in der Bundeswehr gab. 

Für uns stellt sich die Frage, ob die Vorgesetzten der 
Bundeswehr bis dahin zu unsensibel für rechtsextre-
mes und fremdenfeindliches Gedankengut ihrer Sol-
daten waren oder eine Einschätzung vorlag, mit die-
sen Fragen brauche sich die Bundeswehr nicht zu 
beschäftigen. Die Frage stellt sich auch deswegen, 
weil in diesem speziellen Fall bereits am Vorabend 
Vorgesetzte informiert waren, entsprechende Reak-
tionen aber unterblieben. 

Auch viele unbeteiligte Soldaten in der Kaserne er-
hielten davon Kenntnis, daß Kameraden von ihnen 
nach Detmold fahren wollten, um do rt  türkische Bür-
ger „zur Rede zu stellen" . Bedauerlicherweise maßen 
auch sie den Hinweisen keinerlei Bedeutung bei. 
Niemand von ihnen besaß die Zivilcourage, einen 
Offizier - den Kompaniechef - zu informieren. - 
Auch über das Abspielen rechtsgerichteter Musik 
wurde weder durch die Stubenkameraden noch 
durch einen Unteroffizier, der Kenntnis davon hatte, 
eine Meldung erstattet. Den jungen Soldaten fehlte 
infolge der unzureichenden Ausbildung, und wech-
selnden kurzen Unterstellungsverhältnissen das Ver-
trauen zu ihren Vorgesetzten; dem Unteroffizier 
fehlte offenkundig die nötige Sensibilität für derarti-
ges Gedankengut. Diese unkritischen Haltungen zei-
gen an, wie gleichgültig und unbedarft mit den 
Grundwerten unserer Verfassung und der Weisungs-
lage umgegangen werden kann. 

Hier wird exemplarisch belegt, wie wichtig die Ein-
haltung und ernsthafte Umsetzung der Weisungen 
zur politischen Bildung ist. Die Bundeswehr muß ein 
besonderes Augenmerk auf die politische Bildung 
der Soldaten richten. Sie ist das richtige Instrument 
zur Sensibilisierung und zum selbständigen Erken-
nen von Tendenzen zum Extremismus und zu men-
schenverachtenden Verhaltensweisen. Das Einste-
hen und Eintreten für unsere Verfassung muß immer 
wieder vermittelt werden. Deshalb darf die politische 
Bildung nicht zu einer Restgröße im militärischen A ll

-tag verkommen. 

Auffällig ist bei dem Detmolder Vorfall, daß alle be-
teiligten Soldaten eine verkürzte Grundausbildung 
durchlaufen hatten. Sie waren zu dem Zeitpunkt des 
Geschehens erst zweieinhalb Monate Soldat, doch 
bereits viermal versetzt worden. Sie hatten somit 
keine ausreichende Möglichkeit, auf solider Grund-
lage und mit der nötigen Ruhe in neue Funktionen 
hineinzuwachsen. 

Sie waren zudem freiwillig Wehrdienstleistende und 
für den SFOR-Einsatz vorgesehen. Offenkundig sind 
die Mängel, die bei dieser Personalauswahl zu tage 
traten: Gegen einen Soldaten war ein Verfahren we-
gen Körperverletzung anhängig, ein anderer wegen 
Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung polizei-
lich in Erscheinung getreten. Zwei weitere waren im 
Zusammenhang mit Verkehrsdelikten auffällig ge-
worden. Sieben von den neun Beteiligten stammten 
aus den neuen Bundesländern. 

Soldaten mit einer verkürzten Grundausbildung ge-
hören nicht in die Verbände der Krisenreaktions-
kräfte, die für Auslandseinsätze vorgesehen sind. Die 
ersten zwei Monate der Grundausbildung sollten 
auch als „Beobachtungszeitraum" für die Soldaten 
genutzt werden, die sich für den freiwilligen zusätzli-
chen Wehrdienst verpflichten. Nicht das militärische 
Anforderungsprofil allein darf bei der Verpflichtung 
freiwillig Wehrdienstleistender gelten; der persönli-
chen charakterlichen Eignung ist der höhere Rang 
einzuräumen. 

Wir stellen die Frage, ob die Befähigung und. Qualifi-
zierung der Vorgesetzten so ausreichend ist, daß sie 
die persönliche Eignung der Soldaten für eine Ver-
pflichtung feststellen können. Haben die Vorgesetz-
ten die Möglichkeit, die Soldaten über einen länge-
ren Zeitraum zu beobachten, um ihre charakterlichen 
Eigenschaften und persönlichen Stärken und Schwä-
chen zu erkennen? Sind die Kreiswehrersatzämter 
und die Freiwilligenannahmenstellen sowie die Vor-
gesetzten mit allen Anforderungsprofilen so vertraut, 
die an die Soldaten für Kriseneinsätze zu stellen 
sind? Diese Fragen müssen weiter untersucht wer-
den. 

Auch die Praxis der Einplanung der Soldaten nach 
nur fünf Monaten Dienstzeit für einen SFOR-Einsatz 
gehört auf den Prüfstand. Es dürfen aus unserer Sicht 
nur diejenigen Soldaten zu einem SFOR-Einsatz 
kommen, die geeignet sind und über eine qualifizier-
te Ausbildung verfügen. Eine „Verzahnung und Ver-
kürzung von allgemeiner- und spezieller Grundaus-
bildung" darf es nicht einmal als Ausnahme geben. 

X. Video-Aufnahmen in Hammelburg 

Nach den Vorfällen im Siegburger Wachbataillon 
und in Detmold ist dieser weitere Fall ein Beleg da-
für, daß nicht mehr von „Einzelfällen" gesprochen 
werden kann. 

Alle Vorfälle, aber besonders der auf dem Truppen-
übungsplatz Hammelburg, spiegeln eine Grundhal-
tung wieder, die unerträglich und abstoßend ist. Sie 
mögen im einzelnen strafrechtlich nicht relevant 
sein, gegenüber solchen Handlungen darf es in der 
Bundeswehr aber kein Pardon geben. 
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Die unzureichenden Führungsstrukturen im Jäger-
bataillon 571 sind mitursächlich dafür, daß es zu dem 
privaten Videofilm mit gespielten Söldnererlebnissen 
und einer Fülle grausamster und widerwärtigster 
Szenen mit schwerwiegenden Verbrechen kommen 
konnte. 

Es muß hinterfragt werden, ob das Personal der Dar-
stellungstruppe, die das Video erstellt hat, den hohen 
Anforderungen an die Persönlichkeit und die Selbst-
disziplin, vor allem an die psychische und sittliche 
Festigkeit des einzelnen Soldaten, entsprach, die bei 
dieser Aufgabenstellung notwendig ist. Über die 
Schwierigkeiten bei der Aufgabenbewältigung be-
standen bei den Dienstvorgesetzten offenbar keine 
Kenntnisse. 

In den langen übungsfreien Abschnitten entstand 
Langeweile; die Soldaten waren über Stunden hin-
weg ohne Beschäftigung, Dienstaufsicht und Betreu-
ung. Hier hätte durch rechtzeitiges Gegensteuern 
Leerlauf verhindert werden können. Aber es fehlte 
an der 'fordernden Dienstgestaltung, intensiven 
Dienstaufsicht aller Vorgesetzten und, noch schwer-
wiegender, die Soldaten wurden in ihrer Arbeit nicht 
begleitet. 

Der Videofilm wurde im Kameradenkreis und im Un-
teroffizier-Aufenthaltsraum in Hammelburg vorge-
führt. Keiner der Vorgesetzten, die den Videofilm ge-
sehen haben, hat darüber Meldung an die Vorgesetz-
ten gemacht. Ein schon erstaunlicher Vorgang. 

Wie konnten auf einem Ausbildungsplatz der Bun-
deswehr über drei Monate Filmaufnahmen stattfin-
den, ohne daß ein Verantwortlicher gefragt hat, wo-
für diese Aufnahmen gefertigt werden? Wie war es 
möglich, daß über mehrere Tage Übungshandgrana-
ten, Gewehre und Pistolen benutzt werden konnten, 
ohne daß dies „bemerkt" worden ist? 

Keiner der Dienstvorgesetzten hat sich um die einge-
setzten „Komparsen" gekümmert. Offensichtlich 
wurde darüber hinweggesehen. Augenscheinlich 
war aber auch die Betreuung der so eingesetzten Sol-
daten unzureichend. Denn kein Einheitsführer infor-
mierte sich vor Ort , was seine Soldaten machten. - 
Stand  den Vorgesetzten für die Betreuung der ihnen 
anvertrauten Soldaten zuwenig Zeit zur Verfügung? 

Wenn berechtigt Klage darüber geführt wird, daß 
Einheitsführer und Kommandeure zu stark an den 
Schreibtisch gefesselt sind, ist es natürlich schwierig, 
die nötige Dienstaufsicht durchzuführen. Eine Entbü-
rokratisierung ist daher dringend notwendig. Vor al-
lem die Kompaniechefs sind von der Schreibtischar-
beit zu entlasten. Dies muß und kann die Bundes-
wehr selber tun. 

Im Rahmen der Ausbildung der Ausbilder muß alles 
getan werden, um das Verantwortungsbewußtsein 
für die anvertrauten Soldaten zu stärken. Es darf 
nicht das rein Militärisch-Formale zu stark im Vorder-
grund stehen, das Menschliche hingegen in den Hin-
tergrund treten. Auch dürfen in der Ausbildungspra-
xis Dinge nicht geübt werden, denen Menschenwür-
de, Rechtmäßigkeit und Völkerrecht Grenzen setzen. 
- Die Soldaten müssen wissen, daß sie für Men-
schenrechte und Menschenwürde einstehen und ein

-

zutreten haben. Gleichzeitig muß an der individuel-
len Ausbildung und Bildung festgehalten werden. 

Es bleibt festzuhalten, daß bei den Vorgängen im 
Ausbildungslager Hammelburg so ziemlich alle 
Grundsätze von Verantwortlichkeit und Dienstauf-
sicht, die in der Ausbildung zum Ausbilder vermittelt 
werden, mißachtet worden sind. 

Der schlimme Vorfall in Hammelburg zeigt wieder-
um, daß die Kreiswehrersatzämter und die Freiwilli-
genannahmestellen noch stärker auf die Auswahl 
der Soldaten zu achten haben, die in den Krisenreak-
tionkräften eingesetzt werden sollen. 

XI. Video -Aufnahmen in Schneeberg 

Auch die Aufnahmen in diesem Video stellen simu-
lierte schwerwiegende Verbrechen nach! Besonders 
erschütternd ist, daß Offiziere und Unteroffiziere in 
gröblicher Weise gegen die Pflicht zur Dienstaufsicht 
und gegen die Pflicht zu achtungsvollem und ver-
trauenswürdigem Verhalten verstoßen haben. 

Infolge der hohen Personalfluktuation ist es in dem 
betroffenen Verband zu keinem Zusammengehörig-
keitsgefühl gekommen. Der häufige Personalwechsel 
hat sich ungünstig auf den inneren Zusammenhalt 
des Verbandes ausgewirkt. 

Ist nach Bekanntwerden dieses widerwärtigen Vi-
deos nun zu befürchten, daß sich Schritt für Schritt 
ein eigener Rechtsraum entwickelt, den man mit „ei-
genen Werten und mit eigenem Verhalten" ausfüllen 
kann? Die Vorgänge zeigen, daß es ein solches Ver-
halten gegeben hat und damit geben kann. Dies er-
fordert die besondere Aufmerksamkeit auf allen Ebe-
nen: Alle demokratischen Kräfte haben die Verpflich-
tung, eine möglicherweise entstehende „Subkultur" 
mit allen Mitteln zu unterbinden. Wenn solche Auf-
fälligkeiten bekannt werden, muß umgehend und 
umfassend gehandelt werden! 

Darüber hinaus muß durch die Politik noch deutli-
cher gemacht werden, daß die Bundeswehr ein Par-
lamentsheer ist und die Abgeordneten persönliche 
Verantwortung bei ihren Entscheidungen über den 
Einsatz der Bundeswehr zu übernehmen haben. Die 
Distanz zwischen Abgeordneten und Truppe muß 
überbrückt, Berührungsängste müssen überwunden 
werden. 

Weil die Bundeswehr ein wichtiges Element unserer 
Verfassung ist, muß auch mit aller Konsequenz ge-
gen Auswüchse und gegen Personen vorgegangen 
werden, die die Grundlagen der Verfassung und des 
Staates in so elementarer Weise verletzen, wie dies 
mit der Herstellung solcher Videos geschehen ist. Je-
dem Fall von Extremismus ist nachzugehen, ohne 
den Versuch der Verharmlosung zu machen. Nur so 
wird eine klare Botschaft in die Einheiten der Bun-
deswehr gesandt, daß solche Vorkommnisse nicht 
geduldet werden. 

Bei einer stärkeren Dienstaufsicht hätte möglicher-
weise die Herstellung des Videos unterbunden wer-
den können. Offiziere, die lediglich an drei Tagen in 
der Woche der Truppe zur Verfügung stehen, können 
ihrer Pflicht zur Dienstaufsicht und ihrer Vorbild-
funktion nicht genügend nachkommen. Es ist äußerst 
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wichtig, daß die Beispielfunktion der Vorgesetzten 
wieder praktiziert wird. Nur so kann der Charakter 
der Bundeswehr nach außen deutlich gemacht wer-
den. Die Führungsverantwortung muß, vom militäri-
schen Führungsrat im BMVg bis zur letzten Füh-
rungsebene in den Einheiten, wahrgenommen wer-
den. 

Natürlich muß in einem so großen Personalkörper 
wie der Bundeswehr immer auch mit außergewöhnli-
chen Vorkommnissen gerechnet werden. Dies ge-
fährdet die Bundeswehr aber nicht. Die Disziplinar-
vorgesetzten müssen darin bestärkt werden, zu er-
mitteln, angemessen zu ahnden und, vor allem auch, 
zu melden! 

Festzuhalten bleibt, daß ein Teil an Offenheit und 
kritischer Haltung bei den militärischen Führern, wie 
dies früher der Fall war, nicht mehr erkennbar wird. 

 Es herrschen Angst und Opportunismus, wo „offene" 
Führer und Unterführer benötigt werden, die mutig 
genug sind, kritische Fragen zu stellen. Es ist daher 
wichtig, daß der Dialog zwischen den Ebenen wieder 
hergestellt und das verlorengegangene Vertrauen 
der Truppe zurückgewonnen wird! — Dazu bedarf es 
aber auch der Auswahl und Einstellung geeigneter 
Anwärter für die Laufbahnen der Offiziere und Un-
teroffiziere. 

Hierbei ist zu beachten, daß neben dem Kämpfertyp 
auch der sensible Vorgesetzte, der alle politischen 
Entwicklungen in der Gesellschaft mitvollziehen und 
mit seinen Soldaten besprechen kann, gebraucht 
wird. 

Bei einer sachgerechten Personalauswahl darf das 
militärische Können nicht höher gewertet werden als 
die charakterliche Befähigung. Dies gilt insbesonde-
re auch für die Unterführer, die täglich den unmittel-
baren Kontakt zu den Soldaten haben. Der charakter-
lichen Eignung von Führern und Unterführern muß 
demnach ein hoher Stellenwert zukommen. 

Charakterfeste militärische Führer und Unterführer 
sind die Garanten dafür, daß es in der Bundeswehr 
auch weiterhin eine Grundüberzeugung für unseren 
Staat und seine demokratische Verfassung gibt. Die 
Bundeswehr lebt kein Eigenleben; sie ist als Teil der 
Exekutive dem Parlament gegenüber voll verant-
wortlich dafür, daß sie die Grundsätze unserer Ver-
fassung schützt, aber auch selbst beachtet und ein-
hält! 

XII. Zusammenfassung 

Für die SPD-Fraktion besteht kein Zweifel daran, 
daß 

— die Bundeswehr kein Hort des Rechtsextremismus 
in unserem Staat ist, 

— die Bundeswehr auch nicht rechtsextremistisch 
unterwandert ist und 

— es keine rechtsextremen Strukturen in der Bun-
deswehr gibt, sich jedoch vereinzelt „braune Ni-
schen" bilden konnten. 

Die militärische Führung hat die zu untersuchenden 
Vorfälle zum Anlaß genommen, der Auseinanderset

-

züng mit dem Rechtsextremismus und dem NS-Ge-
waltregime verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen. 
Dies begrüßt die SPD-Fraktion ausdrücklich. Somit 
ist endlich den seit 1992 von der SPD oftmals erhobe-
nen diesbezüglichen Forderungen — wenigstens in 
Teilbereichen — Rechnung getragen worden. Zuvor 
hatten Vorkommnisse in der Bundeswehr mit rechts-
extremistischem Hintergrund innerhalb und außer-
halb der Streitkräfte und sogar im Ausland eine leb-
hafte Debatte ausgelöst und auch deshalb zur Einset-
zung des Untersuchungsausschusses geführt. 

Die Gefahr des Rechtsextremismus für die Gese ll
-schaft und die Bundeswehr sowie rechtsextremisti-

scher Verhaltensweisen von Angehörigen der Bun-
deswehr sind ernstzunehmen, brauchen aber nicht 
dramatisiert zu werden. Es gibt auch keinen Anlaß, 
die Bundeswehr als Ganzes unter Verdacht zu stellen 
und darüber zu vergessen, in welch erfreulichem 
Maße sie gerade im letzten Jahr durch ihren Einsatz 
bei der Flutkatastrophe an der Oder und auch durch 
ihre Mitwirkung am SFOR-Einsatz in Bosnien an 
Sympathien und Ansehen gewonnen hat. 

Die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zei-
gen auch, daß die Vorfälle vom Parlament zu Recht 
nicht auf die leichte Schulter genommen werden dür-
fen. Das Beschwichtigen und Verschweigen rechts-
extremer Vorkommnisse würde auch der ansteigen-
den Zahl rechtsextremer und fremdenfeindlicher 
Vorfälle und Gewalttaten in der Gesellschaft nicht 
gerecht. Durch die permanente Einberufung junger 
Bürger zum Grundwehrdienst wirken sich politische 
Strömungen in der Gesellschaft auch auf die Bundes-
wehr aus. Das Parlament und seine darin vertretenen 
verfassungstreuen politischen Kräfte müssen sich be-
sonders dem Problem widmen, daß die Bundeswehr 
eine große Anziehungskraft auf Personen und Grup-
pen aus dem rechtsextremen Spektrum ausübt. Somit 
ist das Gefährdungspotential für die Bundeswehr 
durch Rechtsextremismus ungleich höher als für an-
dere vergleichbare staatliche Institutionen. 

Es ist festzustellen, daß der Bundeswehr und ihrer 
politischen Führung diese Probleme nicht bewußt 
waren oder daß trotz der Kenntnis der auf sie zukom-
menden Probleme in weiten Bereichen der Inneren 
Führung, der politischen Bildung und der Traditions-
pflege von Seiten der verantwortlichen politischen 
Führung nur unvollkommen, teilweise gar nicht auf 
diese erkennbare Situation reagie rt  worden ist. 

Rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr haben im-
mer das Fehlverhalten der Täter, menschliche Män-
gel in ihrem militärischen Umfeld und strukturelle 
Mängel der Institution als Ursache. 

Nicht zuletzt deshalb ist die Einsetzung einer gesell-
schaftsübergreifenden parlamentarischen Wehr-
strukturkommission notwendig, die u. a. die festge-
stellten Defizite im inneren Gefüge der Streitkräfte 
aufarbeitet (einschließlich der Erstellung eines So-
zialpflichtigkeitskataloges). Diese Kommission ist ein 
Bündnis für die Bundeswehr in der Gesellschaft. 
Dem Vorschlag des Deutschen Bundeswehr-Verban-
des für eine Bildungsreform in der Bundeswehr ste-
hen wir aufgeschlossen gegenüber. 
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Die Wehrverfassung des Grundgesetzes, die in Aus-
einandersetzung mit den Erfahrungen der deutschen 
Militärgeschichte, insbesondere der in die Verbre-
chen des Dritten Reiches verstrickten Wehrmacht, 
aufgebaut worden ist, stellt das geeignete Instrument 
dar, gerade extreme Entwicklungen in der Bundes-
wehr auszuschließen. Wesentliche Komponenten der 
Wehrverfassung in deren bisheriger Ausprägung für 
die Bundeswehr sind: 

- die Innere Führung 

- die politische und geschichtliche Bildung 

- zeitgemäße Menschenführung 

- Wahrung der Rechte und Pflichten nach dem Sol-
datengesetz 

- die richtige Handhabung des Traditionserlasses 
von 1982. 

Von diesen Grundkomponenten der Wehrverfas-
sung, die bisher unumstritten Geltung und Priorität 
beanspruchen konnten, hat sich der Alltag der Bun-
deswehr entfernt. Die politische Führung der Bun-
deswehr hat stattdessen vor allem die außenpoliti-
sche Bedeutung der Bundeswehr in den Vordergrund 
gestellt. Die Vorbereitung auf den Einsatz im Aus-
land, die jederzeitige Einsatzbereitschaft und der 
Einsatz im Ausland selbst stellen das zentrale Anlie-
gen der politischen Führung der Bundeswehr dar. 
Diese Akzentuierung und Orientierung ist auf Kosten 
der Inneren Führung, der politischen Bildung und 
der zeitgemäßen Menschenführung erfolgt. Als Fol-
ge davon sind diese traditionsstiftenden Merkmale 
der Bundeswehr, die unter der Amtsführung a ller bis-
herigen Verteidigungsminister Geltung beanspru-
chen durften, in den Hintergrund gedrängt worden 

und zum Teil durch traditionsbildende Merkmale er-
setzt worden, die der Bundeswehr nicht zugerechnet 
werden dürfen. 

In der Bundeswehr gibt es bis heute kein eindeutig 
gesichertes allgemein verbindliches Traditionsver-
ständnis. Es muß sich erst noch entwickeln. Das ha-
ben die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen 
eindeutig belegt. 

Die Einzelleistungen von Wehrmachtssoldaten sind 
kein traditionswürdiger We rt, wenn dahinter die 
menschenverachtende Auffassung des überzeugten 
nationalsozialistischen Kämpfers steht. 

Einzelleistungen von Soldaten der Wehrmacht sind 
nur traditionswürdig, wenn klar ist, daß der betrof-
fene Soldat die Menschenrechte und das Völkerrecht 
nachweislich auch in der Zeit des Nationalsozialis-
mus geachtet hat. 

Die Tradition der Bundeswehr erwächst alleine aus 
ihrer eigenen Geschichte. Das Verteidigungsministe-
rium muß verstärkt „logistische Hilfen" für die Doku-
mentation der eigenständigen Tradition der Bundes-
wehr liefern. 

Hierin liegt die Verantwortung des gegenwärtigen 
Bundesministers der Verteidigung. 

Daher forde rt  die SPD-Fraktion den Verteidigungs-
minister auf, seiner politischen Führungsaufgabe 
nachzukommen und sich kontinuierlich um den in-
neren Zustand der Bundeswehr zu kümmern. Dazu 
gehört auch, Überdehnungen von Aufträgen zu ver-
meiden und in den Streitkräften ein Klima zu schaf-
fen, in dem Innere Führung gelebt und weiterentwik-
kelt wird und zeitgemäße Menschenführung erhal-
ten bleibt. 
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C. Bewertung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN') 

I. Einleitung 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN macht von 
ihrem Recht gemäß § 66 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung des Deutschen Bundestages (GO-BT) und § 23 
der Regelungen der Interparlamentarischen Arbeits-
gemeinschaft (IPA) Gebrauch, einen abweichenden 
Bericht vorzulegen. 

Der Untersuchungsausschuß hat seine Aufgabe, dem 
Parlament zur Vorbereitung politischer Entscheidun-
gen wichtige Erkenntnisquellen zu öffnen, nur unzu-
reichend erfüllt. Im folgenden werden aus Sicht der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhebliche Ver-
säumnisse dargestellt, die zu diesem Minderheiten-
bericht geführt haben. Diesem Bericht liegt der vom 
Sekretariat des Untersuchungsausschusses erstellte 
„Sachverhalt" zugrunde, den unsere Fraktion zur 
Kenntnis nimmt. Abweichungen im Sachverhalt wer-
den ausdrücklich angesprochen. 

Neben einer sich streckenweise in Details verlieren-
den Einzelfallaufklärung blieb zu wenig Zeit, nach 
den gemeinsamen Ursachen einer Serie von Vorfäl-
len mit rechtsextremistischem und fremdenfeindli-
chem Hintergrund in der Bundeswehr zu suchen und 
Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte im 
Dezember 1997 die Einsetzung des Verteidigungs-
ausschusses als Untersuchungsausschuß beantragt, 
um die parlamentarische Kontrolle über die Streit-
kräfte zu gewährleisten und die Ursachen für die 
Vorfälle mit rechtsextremistischem und/oder natio-
nalautoritärem Hintergrund zu analysieren. Hierbei 
ging die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kei-
neswegs von dem Pauschalvorwurf aus, daß die Vor-
fälle Ausdruck einer rechtsextremistisch orientierten 
Bundeswehr seien 2). Der Versuch der Koalition, die 
notwendigen Untersuchungen mit der Unterstellung 
zu diskreditieren, gegen die Bundeswehr werde da-
mit ein „Generalverdacht" erhoben, ging an den Tat-
sachen vorbei. 

Der Bundesverteidigungsminister bewe rtet die Vor-
fälle durchgängig als „Einzelfälle" und als bloßes 
Spiegelbild gesellschaftlicher Fehlentwicklungen. 
Die Häufung und die Tatmerkmale der Vorfälle mit 
rechtsextremistischem Hintergrund machten hinge

-

gen die Frage zwingend, inwieweit über das Fehlver-
halten einzelner hinaus bundeswehrinterne Faktoren 
und Entwicklungen zu diesen Vorfällen beigetragen 
haben. Indem die politisch Verantwortlichen diese 
umfassendere Fragestellung von vornherein aus-
schlossen, verzichteten sie auf die Möglichkeit einer 

1) Dieser  Beitrag ist im Beschluß zur Feststellung des Ab-
schlußberichts als abweichender Bericht des Berichtserstat-
ters Abg. Winfried Nachtwei (BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN) 
ausgewiesen (vgl. Anhang: Anlagen 2r). 

2) S. Entschließungsantrag der Fraktion B 90/Grüne zum Jah-
resbericht 1996 der Wehrbeauftragten BT-Drucksache 13/ 
8851 vom 29. Oktober 1997; „Die große Mehrheit der Solda-
ten bejaht die demokratische Grundordnung der Bundesre-
publik Deutschland und verurteilt die ausländerfeindlichen 
und rechtsextremistischen Ausschreitungen einer kleinen, 
aber äußerst besorgniserregenden Minderheit." 

umfassenden Lagefeststellung. Statt dessen versi-
cherte man der Öffentlichkeit, daß man mit der An-
wendung disziplinarischer und strafrechtlicher Mittel 
die Lage im Griff habe. 

Zahlreiche plausible Gründe lassen diese Behaup-
tung fragwürdig erscheinen, und dies dürfte auch an 
dem realen derzeitigen Zustand der Streitkräfte vor-
beigehen. Seit 1989 unterlag die Bundeswehr einer 
ständigen Umgliederung und Umstrukturierung. Der 
Neuaufbau der Bundeswehr in den neuen Ländern 
ging einher mit der gleichzeitigen Reduzierung der 
Personalstärke auf 370 000 Mann. Der Aufbau der 
Krisenreaktionskräfte sowie deren Ausrüstung zur 
Erfüllung von Interventionsaufträgen führte, auch 
aufgrund eines reduzierten Haushaltsansatzes, zu 
Strukturproblemen zwischen Hauptverteidigungs-
kräften und Krisenreaktionskräften. Damit ist die 
Bundeswehr überfordert. Sicherheitsanalyse, Auftrag 
und Mittel stimmen nicht überein. 

Wie der Minister mehrfach im Untersuchungsaus-
schuß 3) betonte, gibt es keine andere Großorganisa-
tion in Deutschland, die jährlich zirka 180 000 Men-
schen neu aufnehmen muß, während sie ebenso viele 
entläßt. Diese Belastung gehört allerdings seit Jahr-
zehnten zur Routine dieser Armee. Selbstverständ-
lich führt dieser Wechsel dazu, daß die Bundeswehr 
sich mit allen jenen Problemen, mit denen auch die 
Gesellschaft seit der Wiedervereinigung konfrontiert 
ist, auseinanderzusetzen hat. Den Phänomenen, die 
sich hieraus ergeben wie Verunsicherung, Suche 
nach neuer Orientierung bis hin zu einer rückwärts 
gerichteten Suche nach einfachen althergebrachten 
Rezepten (Traditionssuche), um mit den Herausforde-
rungen der Zukunft fertig zu werden, ist zu wenig 
oder keine Beachtung geschenkt worden. All dies 
sind mögliche Ursachen für Unsicherheiten in der 
geistigen Orientierung der Bundeswehr. 

Das Problem ist weniger, daß es angesichts der oben 
aufgeführten Ursachen erhebliche Indizien für eine 
Schieflage der Inneren Führung gibt, sondern daß 
die politische und militärische Führung diese Gefahr 
trotz zahlreicher Hinweise in den Berichten der 
Wehrbeauftragten und durch rechtsextremistische 
Vorfälle zu leugnen versucht. 

Das Ergebnis des Untersuchungsausschusses bestä-
tigte den Verdacht, daß die klare Orientierung am 
Leitbild des Bürgers in Uniform und des Reformkon-
zepts der Inneren Führung vernachlässigt wird, be-
ziehungsweise teilweise abhanden gekommen ist. 

 Dafür sprechen neben den spektakulären Vorkomm-
nissen der letzten Jahre Mängel in der Traditionspfle-
ge, der Menschenführung und eine Vernachlässi-
gung der Politischen Bildung. Dies trägt dazu bei, die 
geistige Orientierung an demokratischen Normen zu 
schwächen. Da die Bundesregierung nicht bereit ist, 
sich diesen Problemen zu stellen, hätten diese nach 
Ansicht der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im Untersuchungsausschuß betrachtet 
werden müssen. Da die Aufklärung der vorgenann-
ten, vermuteten Sachverhalte im öffentlichen Inter- 

3) Vgl. Stenographisches Protokoll (SP) der 7. Sitzung des 
1. Untersuchungsausschusses (UA) gem. A rt . 45 Abs. 2 GG 
am 4. März 1998, S. 53 
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esse liegt, war die politisch-parlamentarische Kon-
trollfunktion des Verteidigungsausschusses als Un-
tersuchungsausschuß gefragt. 

Der Diffamierungsversuch aus den Reihen der Koali-
tion versuchte gegen den Untersuchungsausschuß 
weckt zudem Zweifel an deren Verständnis der „Par-
lamentsarmee". Wer diese Norm ernst nimmt, muß 
anerkennen, daß das Parlament dem Militär gegen-
über selbstverständlich auch eine beobachtende und 
kontrollierende Funktion wahrnimmt. Die deutsche 
Vergangenheit vor 1945 wie auch die Geschichte des 
Militärs in der Bundesrepublik Deutschland machen 
es notwendig, jeglichen Hinweisen der Beeinträchti-
gung der Inneren Führung nachzugehen. Denn das 
Leitbild des Bürgers in Uniform konstituiert die Parla-
mentsarmee. 

1. Kritik des Untersuchungsgegenstandes 

Der von der qualifizierten Minderheit angenommene 
SPD-Antrag zum Untersuchungsgegenstand 4) hatte 
den Nachteil, daß er zu stark auf die Einzelfallthese 
der Regierung einging. Der Ansatz, anhand der Un-
tersuchung einiger Vorfälle (Führungsakademie, Al-
tenstadt, Büchel, Detmold, Hammelburg, Varel, 
Schneeberg) Rückschlüsse zu ziehen und die gegen-
wärtige innere Lage der Bundeswehr, die Rahmenbe-
dingungen für die Innere Führung, die Realität der 
Traditionspflege und die militärische und politische 
Verantwortung zu erfassen, konnte in dem kurzen 
Untersuchungszeitraum nur unzureichend umgesetzt 
werden. 

Die dann während des Verfahrens durch Koalition 
und SPD vereinbarte weitere Einengung auf die Vor-
fälle in der Führungsakademie, in Altenstadt und in 
Varel führte faktisch zu einer stichprobenartigen Be-
handlung der drei Vorfälle, die in Bezug auf den 
eigentlichen Untersuchungsgegenstand weder re-
präsentativ noch exemplarisch waren. 

Zum anderen verstärkte diese Vorgehensweise in der 
Öffentlichkeit den Eindruck, daß es nur um die 
rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Vor-
fälle und den Vorwurf einer Kameraderie der Bun-
deswehr mit Rechtsextremisten ginge. Es wäre not-
wendig gewesen, den Hintergrund der rechtsextre-
mistischen und ausländerfeindlichen Vorfälle auch in 
Bezug auf mögliche Versäumnisse der militärischen 
und politischen Führung zu untersuchen. Statt des-
sen führte die genannte Einengung dazu, daß die 
Aufgabe des Ausschusses über weite Strecken auf 
die Nachermittlung der einzelnen, bereits durch das 
Bundesministerium für Verteidigung ermittelten Vor-
fälle reduziert wurde. 

2. Kritik des Verfahrens 

Das Verfahren wurde beeinträchtigt von einer sich 
vor allem in öffentlichen Stellungnahmen nieder-
schlagenden grundsätzlichen Verweigerungshaltung 
der Fraktionen der Regierungskoalition. Nach deren 
Aussagen war der Untersuchungsausschuß überflüs-
sig und Klamauk im Wahljahr. Der Antrag einer der 

4) Vgl. Antrag zur Konstituierung des Verteidigungsausschus-
ses als Untersuchungsausschuß nach A rt . 45a Abs. 2 des 
Grundgesetzes 

Fraktionen, den Ausschuß vor Beginn der Anhörung 
der Sachverständigen zu beenden, ist als Versuch zu 
werten, eine Ursachenanalyse zu verhindern. 

Die öffentlichen Äußerungen des Bundesministers 
der Verteidigung, in denen er zum einen den Aus-
schuß als überflüssig erklärte und zum anderen Sol-
daten, die sich an die Öffentlichkeit wandten, als 
Trittbrettfahrer diffamierte, förderten ein teilweise 
angespanntes Klima während der öffentlichen Be-
weisaufnahme. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, daß sich dies negativ auf die Aussagebereit-
schaft der Zeugen ausgewirkt hat. 

Die von der qualifizierten Mehrheit 5) im Ausschuß 
dominierte Auswahl der Zeugen und Sachverständi-
gen gab von vorne herein der Selbstdarstellung der 
Bundeswehrführung breiten Raum, während eine 
Sicht „von unten" nur selten zur Sprache kam. Die 
Dominanz des Führungspersonals in den Zeugen- 
und Sachverständigenvernehmungen wurde durch 
die Zeitplanung und die damit einhergehende Pres-
sepräsenz potenziert. Die mit Ausschußmehrheit fest-
gelegte Untersuchungsreihenfolge führte dazu, daß 
erst gegen Ende des Verfahrens wenige Experten zu 
den Themen Rechtsextremismus, Innere Führung, 
Politische Bildung und Tradition als Sachverständige 
aus fachlicher und/oder wissenschaftlicher Sicht vor-
tragen konnten. Damit entstand eine erhebliche Dis-
krepanz zwischen dem zu untersuchenden Gegen-
stand gemäß Beschluß und den Beweiserhebungen 
in öffentlicher Sitzung. Diese orientierten sich vor al-
lem an den Vorfällen: an der Führungsakademie 
(Roeder-Vortrag), der Materiallieferung an Roeder 
durch das Bundesministerium der Verteidigung, den 
Vorfällen in der Fallschirmjäger-Lehr- und Versuchs-
kompanie 909 an der Luftlande- und Lufttransport

-

schule in Altenstadt und den Vorfällen beim Fall- 
schirmjägerbataillon 313 in Varel. So waren von zehn 
Tagen für die öffentlichen Sitzungen sieben Tage nur 
für die Zeugen in den einzelnen Vorfällen vorgese-
hen, während lediglich zwei Tage den Experten vor-
behalten waren und der Minister einen eigenen Tag 
zur Selbstdarstellung bekam. Wenn auch die Unter-
suchung der Vorfälle stichprobenartige Einblicke in 
die obengenannten Problembereiche gewährte, so 
bleibt doch festzuhalten, daß sie, trotz möglicher 
Rückschlüsse auf die Ursachen, nicht ohne weiteres 
zu verallgemeinern sind. 

Die Befragung der Experten litt darunter, daß vor al-
lem die wissenschaftlichen Fachleute von der Koali-
tion nicht anerkannt wurden, und man versuchte 
diese in ihrer wissenschaftlichen Reputation zu dis-
kreditieren. 

Gemessen an der zur Verfügung stehenden Zeit und 
den vorhandenen Kräften brachten die Anhörungen 
nichtsdestoweniger ergiebige Hinweise in bezug auf 
die Untersuchungsgegenstände. Die Arbeit des Un-
tersuchungsausschusses gewährte facettenartige 
Einblicke, die den Verdacht erhärteten, daß die Viel- 

5 ) Bemerkung: Zeugen konnten nur mit zehn Stimmen des Un-
tersuchungsausschusses benannt werden. Da B 90/Grüne 
nur drei Stimmen im Ausschuß hatte, konnte die Fraktion 
ohne Stimmen anderer Mitglieder des Ausschusses keine 
Zeugen benennen. 
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zahl der Vorfälle mit rechtsextremistischem und 
fremdenfeindlichem Hintergrund Symptom für eine 
Fehlentwicklung in den Bereichen der Inneren Füh-
rung, der Traditionspflege und der Politischen Bil-
dung sind. Er machte aber auch die Verantwortung 
der militärischen, und politischen Führung deutlich. 
Sie versäumte trotz früher Kenntnis der Fakten ent-
schieden gegen zu steuern. Zur weiteren Aufklärung 
der in allgemeinen Entwicklungen liegenden Ursa-
chen hält die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
es für notwendig, sich diesen Fragen nach Beendi-
gung der Arbeit des Untersuchungsausschusses in 
geeigneter Form weiter zu widmen. 

II. Abschließende Bewertung 

1. Einleitung 

Die abschließende Bewertung der Ausschußarbeit 
berücksichtigt das Faktum, daß der Ausschuß sich 
überwiegend an den einzelnen, bereits vom Bundes-
ministerium der Verteidigung untersuchten Vorfällen 
orientierte. 

Bewertet man jedoch die vorgenommenen Anhörun-
gen auf der Grundlage der Fragen nach der Inneren 
Führung, geistigen Orientierung, Politischen Bil-
dung, Traditionspflege und Rechtsextremismus, so 
ergeben sich Hinweise auf Probleme und mögliche 
Zusammenhänge. 

Der Fall  Varel führte zu einer Offenlegung von vier-
zehn Fällen, in denen gegen Vorgesetzte einer Kom-
panie disziplinar bzw. disziplinargerichtlich wegen 
zum Teil erheblicher Verstöße gegen die Menschen-
würde und Prinzipien der Menschenführung ermit-
telt wurde. Einige der Tatvorwürfe waren der Kompa-
nie- und Bataillonsführung seit dem 4. Dezember 
1997 im Rahmen einer Beschwerde bekannt. Trotz 
der von ihr durchgeführten 18 Vernehmungen 6) wur-
den keine Verstöße gegen die Menschenführung 
festgestellt. Erst bei Zeugenvernehmungen im Unter-
suchungsausschuß und durch eine Untersuchungs-
kommission des Ministeriums wurden in einer „zwei-
ten Ermittlungswelle "7) gravierende Verstöße gegen 
die Menschenführung festgestellt. Dies ist ein Hin-
weis darauf, daß die Vorgesetzten vor Ort Vorwürfen 
nicht mit dem nötigen Nachdruck nachgegangen 
sind, bzw. eine Spirale des Schweigens geduldet ha-
ben und damit die Aufklärung verhinderten. 

Nach Aussagen des Kommandeurs und seines Stell-
vertreters 8) waren an den Vorfällen Unteroffiziere 
aller Kompanien des Batai llons beteiligt. Dies läßt 
Zweifel an der Aussage bestehen, es habe sich nur 
um Vorfälle in einer Kompanie gehandelt. 

Auch wenn nur wenige Zeugen einen rechtsextremi-
stischen und fremdenfeindlichen Hintergrund bestä-
tigen konnten oder wollten, so waren diese Aussagen 
doch Anlaß genug, sich nicht mit dem Zweifel zufrie-
den zu geben, sondern genauer hinzusehen. Zwar 
kam der Leiter der Untersuchungskommission in Va- 

6) Vgl. Zeuge Grube, 13. Sitzung, 1. Ap ril 1998, S. 45 
7) Vgl. Zeuge Grube, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 47; Vgl. 

Zeuge Rieger, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 79 
8) Vgl. Zeuge Grube, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 48; Vgl. 

Zeuge Rieger, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 79 

rel zum Ergebnis, daß keine rechtsextremistischen 
Tendenzen vorlagen 9). Dennoch bestätigte er einen 
grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Rechtsex-
tremismus und möglichen menschenunwürdigen Be-
handlungen und Verhaltenweisen von Soldaten 10) 
Das Faktum, daß klare und deutliche Aussagen in 
der abschließenden Bewe rtung unberücksichtigt 
blieben, nur weil sie aufgrund mangelnder Bestäti-
gung durch andere Zeugen nicht zu disziplinarrecht-
liche Maßnahmen ausreichten, ist einer der Hinweise 
auf fehlende Sensibilität, wenn nicht gar auf eine ge-
wollte Relativierung bzw. Verharmlosung. 

In der folgenden Bewertung setzen wir uns nicht 
weiter mit einzelnen Vorfällen auseinander, sondern 
folgen der sachlichen Logik der Untersuchungsge-
genstände. Sie beinhalten vor allem die vier wichti-
gen Bereiche: Innere Führung/Geistige Orientie-
rung, Politische Bildung, Tradition und Bundeswehr 
und dem Rechtsextremismus. 

2. Innere Führung/Geistige Orientierung 

a) Vorbemerkungen 

Die Häufung und Qualität der rechtsextremistischen 
und fremdenfeindlichen Vorfälle der letzten Jahren, 
die vor allem durch die Medien bekannt wurden, le-
gen die Vermutung nahe, daß der Verlust einer kla-
ren geistigen Orientierung und parallel dazu eine 
Vernachlässigung der Inneren Führung aus unter-
schiedlichen Gründen in der Bundeswehr vorliegt. 

Die Ursachen liegen mit in der rasanten sicherheits-
politischen und gesellschaftlichen Entwicklung der 
letzten Jahre und ihren Auswirkungen auf die Bun-
deswehr. Dazu gehören das Ende der militärischen 
Konfrontation in Europa und die Deutsche Einheit. 
Die Aufnahme von Teilen der NVA in die Bundes-
wehr, die laufenden Reduzierungen der Streitkräfte 
und Umstrukturierungen zur Krisenreaktionsarmee 
mit ihren sozialen und psychologischen Auswirkun-
gen in den betroffenen Einheiten und Verbänden 
führten zu erheblichen Desorientierungen. Die 
neuen Aufgaben haben den Druck im Inneren durch 
notwendige Anpassungen erhöht. Die Überlastung 
der Vorgesetzten durch eine immer weiter sich öff-
nenden Schere zwischen Auftrag und den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln führte zu einer immer tech-
nokratischeren Haltung im Sinne eines „ Sich-durch-
Wurstelns " im täglichen Dienstbetrieb. 

b) Orientierung der Vorgesetzten 

Mehrere Vorgesetzte") gaben vor dem Untersu-
chungsausschuß ihr Verständnis von Innerer Füh-
rung zu Protokoll. Die häufig wiederholten Kernele-
mente dessen, was Innere Führung ausmachen soll, 
waren nach Ansicht dieser Vorgesetzten: eine für-
sorgliche, ordentliche und gerechte Behandlung des 

9) Vgl. Zeuge Riechmann, 12. Sitzung, 1. Ap ril 1998, S. 35 
10) Vgl. Zeuge Riechmann, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 47, 

53 
11) S. die Zeugen Schmidt, Wiese, Löw, Quante, Reichardt, 

Bagger und Rühe 
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Soldaten und das Praktizieren der Auftragstaktik"). 
Jedesmal, wenn mangelnde Dienstaufsicht zur Spra-
che kam, mußte die Innere Führung als Rechtferti-
gung (z. B. Für die Frage, warum Vorgesetzte teils 
über Wochen, Monate oder Jahre bestimmte Fehlent-
wicklungen nicht mitbekamen.) mit dem Argument 
herhalten, daß man keine totale Kontrolle 13) wolle. 
Während diese Argumentation als der Versuch gese-
hen werden kann, die Innerer Führung zu denunzie-
ren, macht die Betonung von Auftragstaktik und Für-
sorge klar, daß die Inhalte der Inneren Führung 
längst relativiert und teils umgewertet worden sind. 

Fürsorge und Auftragstaktik sind zwar Bestandteile 
der Inneren Führung; sie gehören aber nicht zu den 
Kernelementen dieses Reformkonzeptes. Andernfalls 
wäre die Behauptung der Traditionalisten berechtigt, 
man habe sie schon seit Kaiserszeiten und sogar in 
der Wehrmacht praktiziert. Eine wesentliche Aufga-
be der Inneren Führung, nämlich zwischen den de-
mokratischen Werten der Gesellschaft und der militä-
risch notwendigen Ausbildung zu vermitteln, kam im 
Ausschuß zwar hier und da zur Sprache. Doch 
konnte die Frage, wem von beiden in der Praxis eher 
der Vorzug gegeben wird, nicht geklärt werden. 

Im Gegensatz zur Mehrzahl der Vorgesetzten vertrat 
der Kommandeur des Zentrums Innere Führung 
nicht nur mehr oder weniger leere Formeln, sondern 
konnte das Konzept der Inneren Führung mit dem 
Leitbild des Staatsbürgers in Uniform glaubwürdig 
vertreten 14).  

Es stärkt weder Konzept noch Praxis der Inneren 
Führung, wenn der Minister in seiner ersten Anhö-
rung 15) feststellte, er sei kein Soldat, daher gelte für 
ihn auch keine Innere Führung. Später relativierte er 
auf Vorhalt diese Aussage 16), da die Vorschrift Innere 
Führung ausdrücklich die zivilen Mitarbeiter der 
Bundeswehr an die Innere Führung bindet. Auch der 
Minister, insbesondere als Inhaber der Befehls- und 
Kommandogewalt, kann sich nicht davon ausneh-
men, seine Befehle entsprechend den Grundsätzen 
der Inneren Führung zu geben. 

Das Kernelement der Inneren Führung, daß der Bür-
gersoldat die gleichen Rechte wie jeder andere 
Staatsbürger hat und seine Rechte nur durch gesetz-
lich begründete Pflichten beschränkt werden könne, 
wurde kaum oder nur mit Betonung der Pflichten des 
Soldaten genannt. So konnte im Untersuchungsaus-
schuß festgestellt werden, daß im Falle Varel die Sol- 

12) S. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 55f; Zeuge Löw, 
13. Sitzung, 1. April 1998, S. 127,; Zeuge Riechmann, 
12. Sitzung, 26. März 1998. S. 36 ff, S. 54; Zeuge Quante, 
10. Sitzung, 25. März 1998, S. 125; Zeuge Reichardt, 10. Sit-
zung, 25. März 1998, S. 166 ff.; Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 
25. März 1998; Zeuge Wiese, 13. Sitzung, 1. April 1998, 
S. 37, S. 100, Zeuge Löw, 13. Sitzung, 1. Ap ril 1998, S. 124, 
S. 127 

13) vgl. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 16; 
Wiese, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 111; 13. Sitzung, 
1. April 1998, S. 18; Zeuge Quante, 10. Sitzung, 25. März 
1998, S. 110, S. 120 Zeuge Hangs, 10. Sitzung, 25. März 
1998, S. 135; 

14) Vgl. Zeuge Beck, 15. Sitzung, 22. Ap ril 1998, S. 137, 141, 
143, 145-47 

15) S. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 56 
16) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. Ap ril 1998, S. 56 

daten den Eindruck hatten, daß im Rechtsunterricht 
weniger ihre Rechte als ihre Pflichten dargestellt 
wurden. Im Gegensatz zur alten ZDv 10/1 Innere 
Führung, die mit dem § 6 Soldatengesetz') beginnt, 
findet man in der neuen Vorschrift den § 6 nicht 
mehr, dafür ein Kapitel über die Pflichten des Solda-
ten und nicht wie in der alten Vorschrift, die detail-
lierte Begründung der Einschränkung seiner Rechte 
aufgrund der gesetzlich festgelegten Pflichten. 

Für diese Änderungen der Vorschrift Innere Führung 
zeichnet Minister Rühe verantwortlich. Und wie der 
Fall  Varel zeigt, ist diese Veränderung in der Praxis 
relevant. Der von den Soldaten beschriebene Ein-
druck 18) einer repressiven Atmosphäre innerhalb der 
Kompanie, nach der man Angst vor Repressalien 
hatte, sich nicht traute sich zu beschweren und den 
Vorgesetzten aus dem Weg ging, gibt Hinweise dar-
auf, daß keine klaren Grenzen beim Gehorsam, son-
dern der Eindruck einer uneingeschränkten Pflicht 
zum Gehorsam vermittelt wurde. Die Vorgesetzten 
„waren Halbgötter " 19), die über einen differenzier-
ten, aber nicht durch die Vorschriften und Gesetze 
gedeckten Sanktionsapparat, wie Liegestütze, Wo-
chenenddienste und anderes, verfügten. Für die Sol-
daten war subjektiv der Eindruck entstanden, daß 
das Rechtsmittel Beschwerde wirkungslos war. Der 
Kompaniechef, der nach eigenem Bekunden nur eine 
Beschwerde 20) in seiner Kompanie hatte, gab zu be-
denken, daß die Soldaten ab und zu das Beschwerde-
recht zu nicht vorgesehenen Zwecken mißbrauchten. 
Während der Kompaniechef aussagte, das Klima in 
der Kompanie sei offen und kameradschaftlich gewe-
sen, empfanden es die Soldaten als bedrückend. Ihre 
Vorgesetzten hätten nur untereinander ein gutes Ver-
hältnis gehabt, mit den Rekruten sei nur zu dienstli-
chen Zwecken gesprochen worden, der Kompanie-
chef und Kompaniefeldwebel wären nie auf ihrer 
Stube gewesen und von Sprechstunden des Kompa-
niechefs hätten sie auch nichts gewußt. Die Vorge-
setzten des Bataillons sprachen von erheblichen Be-
lastungen und Abwesenheiten 21) vom Standort. 

Dies alles ist zum Teil Ursache für die Dienstpflicht-
verletzungen der etwa 14 Vorgesetzten dieser Kom-
panie gewesen, und die Versetzung fast aller Offizie-
re und eines großen Teils der Unteroffiziere zeigt, 
daß die militärische Führung kein gutes Gefühl bei 
ihrer Begründung, dies alles seien Einzelfälle hatte. 
Hier war eine gemäßigte Form des 08/15-Kommiß 
entstanden. Der zuständige Kompaniechef stellte 
diesbezüglich fest: es sei für einen Unteroffizier nicht 
leicht, einerseits ha rt  und fordernd auszubilden, an-
dererseits die Menschenrechte und die Werte, die er 

17) Bemerkung: Der Soldat hat die gleichen Rechte wie jeder 
andere Bürger. 

18) Vgl Aussagen des Soldaten Wiegmann und Laband, 12. Sit-
zung, 26. März 1998 

19) Vgl. Zeuge Wiegmann, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 62 
20) s. Aussagen Zeuge Wiese, 12. Sitzung, 26. März 1998, 

S. 90 ff; 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 19 
21) s. Aussagen Zeuge Wiese, 12. Sitzung, 26. März 1998, 

S. 102f; Zeuge Grube, 13. Sitzung, 1. Ap ril 1998, S. S. 47f, 
S. 52; Zeuge Rieger, 13. Sitzung, S. 69, S. 82f; Zeuge Riech-
mann, 12. Sitzung, 26. März 98, S. 40; Zeuge Elter, Protokoll 
20. April 1998, S. 22 
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zu vertreten habe, und das Wohlbefinden der Solda-
ten optimal zu berücksichtigen"). 

Die Forderung nach einer Veränderungen des Solda-
tenbildes nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 
ohne ausreichende theoretische Grundlage und 
praktische Umsetzungsmuster mögen zu dieser Si-
tuation beigetragen haben. Das Beispiel Varel zeigt 
die tiefgreifenden Auswirkungen der Suche nach ei-
nem neuen Soldatenbild auf die geistige Orientie-
rung der Bundeswehr. In seiner Rede 23) am 14. Mai 
1992 auf der 33. Kommandeurtagung in Leipzig hat 
General Naumann genau diesen Punkt angespro-
chen: „Es geht um das Einstellen auf ein verändertes 
Aufgabenspektrum und um die Konsequenzen für 
Führung, Ausbildung und Erziehung. Aus beiden zu-
sammen erwächst ein neues Selbstverständnis des 
Soldaten." 

Laut Aussage eines der Sachverständigen wurde dar-
aufhin eine auf das rein militärische reduzierte De-
batte geführt, welchen Typ Soldat man für die neuen 
Aufgaben benötigte. Einen Kämpfer 24), der, unab-
hängig vom Auftrag, traditionell den alten soldati-
schen Tugenden Tapferkeit, Mut, Disziplin, Treue, 
Selbstlosigkeit, Kameradschaft und Ritterlichkeit ver-
haftet, alle Aufgaben einer demokratisch gewählten 
Regierung, die rechtlich unbedenklich sind, weltweit 
erfüllt. Damit taten sich Legitimationsfragen auf, die 

22) S. Zeuge Wiese, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 100 
23) Vgl. Informationen zur Sicherheitspolitik, Schlußbemer-

kungen des Generalinspekteurs der Bundeswehr, anläßlich 
der 33. Kommandeurtagung der Bw am 14. Mai 1992 in 
Leipzig, S. 35, Hrsg. IP-Stab Ref. ÖA 

24) S. Zeuge Bald, 17. Sitzung, 29. April 1998, S. 37, 45, 54, Ver-
weis auf Jahresbericht ZInFü 1997, Die Entscheidungen im 
Ministerium, das Soldatenbild und das Berufsprofil zu eng, 
„robust und kriegsnah" zu bemessen, hätten zur Entwick-
lung eines, wie das Zentrum Innere Führung feststellt, 
„apolitischen Soldatentypus" geführt. 

25) S. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 30, Rühe denke, 
Baudissin wäre glücklich könne er sehen, wie sich die Inne-
re Führung in der Praxis des militärischen Einsatzes be-
währe. Heute sei man aus der Theo rie herausgekommen, 
daß sei die eigentliche Bewäh rungsprobe gewesen. 

26) Doch diese fand nicht statt, an deren Stelle wurde eine ver-
fassungsrechtliche Diskussion geführt, welche Aufgaben-
zuordnung das Grundgesetz für die Bundeswehr zuläßt, 
ausgelöst durch Einsätze der Bundeswehr im Rahmen der 
UNO in Kambodscha, Somalia und später im ehemaligen 
Jugoslawien. Die Koalition hat durch das Schaffen von Fak-
ten (Kambodscha, Somalia, usw.) bisher die Diskussion um-
gangen, welche Einsätze der Bundeswehr im neuen Ein-
satzspektrum von einer politischen Mehrheit der Bevölke-
rung mitgetragen werden. Diese politische Legitimation 
versucht man von Fall zu Fall zu erreichen, allerdings be-
deutet dies eine erhebliche Unsicherheit für die Soldaten. 
Sowohl für ihre eigene politisch-ethische Entscheidung, als 
auch für die Frage ihrer Unterstützung durch die Bevölke-
rung im jeweils akuten Fall. Diese offene Situation ermög-
licht allerdings der Regierung, sich im gesamten Einsatz-
spektrum des vom Bundesverfassungsgericht 1994 als ver-
fassungsrechtlich zulässigem zu bewegen, ohne die politi-
sche Handlungsfreiheit einzuschränken. Das steht in einer 
gewissen Tradition, da lange Jahre die militärische Sicher-
heitspolitik der Bundesregierung keine gesellschaftliche 
Mehrheit besaß, sondern ihre Formulierung eine Spiel-
wiese der Experten war. Erst die sozial-liberale Koalition 
1970 hatte sich daran gemacht, die politische Legitimation 
für die Sicherheitspolitik zu gewinnen, auch wenn sie auf-
grund des nuklearen Faktors immer prekär war. 

nicht nur praktische Lösungen, sondern eine theore-
tische Durchdringung dieser Fragen erforderten, die 
eine mehrheitlich tragfähige Übereinstimmung in 
der Bundeswehr erzeugen konnte. Sie ist bis heute 
ausgeblieben und das ist wohl auch politisch ge-
wollt 25). Basis und Voraussetzung für eine solche Dis-
kussion wäre natürlich eine gesellschaftlich politi

-

sche Debatte um die neuen Aufgaben der Streit-
kräfte gewesen. 26) 

Die Herausforderungen im Zuge der Umgliederun-
gen der Bundeswehr und die funktionale Einsatzbe-
reitschaft der Truppe für die neuen Einsätze hatten 
den Vorrang vor einer notwendigen Weiterentwick-
lung der Inneren Führung. Geringe Stehzeiten der 
Vorgesetzten in ihren Verwendungen 27) (abzügl. 
Ausbildungszeiten und Abwesenheiten), zu geringe 
Führerdichte, ständige Überlastung der Offiziere 2) 
und steigende Anforderungen (Aufträge und Vorga-
ben) bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausbil-
dungszeit (Kürzung der Wehrdienstzeit und Dienst-
zeitregelung) führten zu einer Verdrängung wes-
entlicher Aspekte der Inneren Führung (z. B. 
Rechtsunterricht, Politische Bildung, und helfende 
Dienstaufsicht) 29) und Mängeln in diesem Ausbil-
dungsbereich wie auch in der theoretischen Unter-
fütterung der Inneren Führung. Theo rie und Praxis 
klafften immer weiter auseinander, indem die Theo-
rie nicht angepaßt wurde und die Praxis pragmatisch 
dem Faktischen folgte. 

Auch weil die nicht immer einfache Geschichte der 
Reform der Streitkräfte (Inneren Führung) mit ihrem 
fruchtbaren Streit um den richtigen Weg zwischen 
Traditionalisten und Reformern den Offizieren und 
Unteroffizieren in ihre Ausbildung 30) nicht vermittelt 
wird, konnte diese nicht identitätsbildend und damit 
traditionsbildend wirken. 

In dieser schwierigen Lage gibt es Kräfte, die die Re-
form „Innere Führung" wie schon einmal Ende der 
60er Jahre (Grashey/Karst/Schnez) beenden wollen, 
andere die im Trubel des Alltags mit diesen „theoreti-
schen Sachen" in Ruhe gelassen werden wollen und 
solche die die Reform entsprechend den sicherheits-
politischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
weitertragen wollen. Doch die Diskussion verläuft 
nicht offen, insbesondere die erstgenannten erhoffen 
sich von der Macht des Faktischen (den Veränderun-
gen, insbesondere des Auftrages) eine in ihrem Sinne 
positives Ergebnis. Dies impliziert aber, daß die Bun-
deswehr in einer äußerst kritischen Situation zu einer 
Armee ohne tragfähige Orientierung und Tradition 
geworden ist. Einer der Experten formulierte, daß er 
in der heutigen Bundeswehr eine Tendenz zum Pri-
mat des Militärischen 31) entdecke und damit stehe 
die Gesellschaftsverträglichkeit der Bundeswehr auf 

27) Vgl. Zeuge Rieger, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 69, Anwe-
senheit im Bataillon 1997 

28) S. Wehrbeauftragtenberichte 1993-97 
29) S. Wehrbeauftragtenberichte 1994/95 
30) Vgl. Zeuge Hartmann, 3. Sitzung, 4. Februar 1998, S. 42, 

43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 58, 61; Vgl. auch Zeuge Barandat, 
5. Sitzung, 11. Februar 1998, S. 109, 115, Vgl. Zeuge Fröch-
ling, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 63 

31) S. Zeuge Bald, 17. Sitzung, 29. April 1998, S. 51ff 
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dem Spiele. Soll heißen, man zieht sich auf das Feld 
der zeitlosen Werte des rein Militärischen zurück. 

Gestützt wird dies durch einen Minister, der, in erster 
Linie funktionalistisch orientiert, eine im neuen Auf-
gabenspektrum einsetzbare Truppe haben möchte. 
Die Ereignisse in der Türkei 1991 im Rahmen des II. - 
Golfkrieges, wo deutsche Offiziere in aller Offent-
lichkeit über den Sinn und die Rechtmäßigkeit ihres 
Einsatzes nachdachten, hat bei ihm eine bleibende, 
negative Erinnerung hinterlassen. Dazu äußerte er in 
einer Diskussion am 14. Dezember 1997 an der Füh-
rungsakademie sinngemäß, dies würde unter ihm 
nicht mehr vorkommen, dafür habe er gesorgt. Ein 
Kernelement der Inneren Führung ist ein Soldat, den 
sein Land als einen an sein Gewissen gebundenen, 
selbstverantwortlichen, freien Menschen ernst 
nimmt. Innere Führung schafft eine gesetzliche und 
ethische Basis gegenüber der Möglichkeit eines Miß-
brauchs des soldatischen Gehorsams. Es ist die Nor-
mierung des Bürgersoldaten. Das impliziert, daß die-
ser Staatsbürger in Uniform nicht für alles einsetzbar 
ist und sein kann. Daß dies offensichtlich nicht nur 
für traditionell denkende Militärs, sondern auch für 
Politiker schwer akzeptabel ist, zeigt die Reaktion 
des Ministers. 

c) Geistige Orientierung der Soldaten 

Die Einstellungen der Wehrpflichtigen und Länger

-

dienenden haben einen erheblichen Einfluß auf die 
Praxis der Ausbildung und Führung. Von offizieller 
Seite wird immer wieder die Wirkung der Wehr-
pflicht im Sinne einer gesellschaftlich und politisch 
gewünschten Kontrolle über die Bundeswehr be-
tont 32). Dabei wird häufig vor allem die politische 
Kontrolle überhöht dargestellt. Die plausible Annah-
me für eine solche gesellschaftliche Kontrolle ist, daß 
die Wehrpflichtigen aufgrund ihrer gesellschaftli-
chen Sozialisation die Werte der Gesellschaft in die 
Streitkräfte tragen, und damit natürlich auch in ei-
nem offenen Kommunikationsprozeß mit ihren Vor-
gesetzten diese mit den gesellschaftlichen Werten 
konfrontieren. Dafür gelten jedoch zwei Vorausset-
zungen, erstens muß der Kommunikationsprozeß 
stattfinden, zweitens muß die Rekrutierung der 
Wehrpflichtigen so erfolgen, daß sich tatsächlich die 
gesellschaftliche Bandbreite der Wertorientierungen 
in ihrer Pluralität in der Bundeswehr wiederfindet. 

Die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses sowie 
die Berichte der Wehrbeauftragten der letzten Jahre 
geben Hinweise darauf, daß der Kommunikations-
prozeß weniger offen und statt dessen einseitig von 
oben nach unten abläuft. Dies legen vor allem die 
Aussagen im Fall Varel mit den sehr unterschiedli-
chen Wahrnehmungen") dieser Kommunikation zwi-
schen Vorgesetzten und Untergebenen nahe. Der zu-
ständige Divisionskommandeur räumte zumindest 
ein, daß durch frühzeitigere und häufigere Gesprä-
che mit dem Unteroffizierkorps Fehlentwicklungen 

32) S. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 53, ebenfalls 
Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. Ap ril 1998, S. 18f 

33) S. Zeuge Wiese, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 30 ff; Zeuge 
Laband, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 120, 127, 128, 132, 
144; Zeuge Elter; Protokoll vom 20. Ap ril 1998, S. 8, 9; Zeu-
ge Wiegmann, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 60, 62, 65, 76; 

hätten rechtzeitig erkannt und vermieden werden 
können. 34 ) 

Darüber hinaus steht nicht fest, ob die Attraktivität 
der Streitkräfte 35) und die Praxis der Rekrutierung 
die zweite Bedingung erfüllt. Die Bundeswehr ist 
kein Spiegelbild der Gesellschaft 36). Die Vermutung 
liegt nahe, daß nur noch ein von seinen Einstellun-
gen her sehr eingeschränktes Segment von Wehr-
pflichtigen aus jedem Geburtsjahrgang zur Bundes-
wehr geht. Ein erstes wichtiges Indiz ist die hohe 
Zahl der Verweigerer (ca. 40 Prozent). Im Ausschuß 
wurde deutlich, daß es sowohl in der Praxis 37) als 
auch von dem Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Bundeswehr 38) Hinweise gibt, daß es, wie es der So-
zialwissenschaftler Kohr ausdrückte, überproportio-
nal Modernisierungsverlierer in die Streitkräfte 
drängt 39). Wie die Studie (Kohr 1992) vermuten läßt, 
rekrutiert  sich der Nachwuchs der Wehrpflichtigen, 
aber auch der Längerdienenden überproportional 
aus diesem Personenkreis. 

Daß es diese Soldaten in der Bundeswehr gibt, läßt 
sich sowohl an den Fällen in Altenstadt als auch Va-
rel belegen. Wenn do rt  Vorgesetzte im Dienstgrad 
Unteroffizier bis Hauptfeldwebel auftauchen, die 
nach 3, 4, 7 oder mehr Jahren aufgrund von Vorfällen 
als rechtsextremistisch eingestuft werden, aber die 
Vorgesetzten bis zur Einstufung von diesen Einstel-
lungen nichts gewußt haben wollen, obwohl Vorgän-
ge zeigen, daß die betroffenen Soldaten durchaus 
über Jahre hinweg gegenüber Kameraden und Vor-
gesetzten mal mehr mal weniger auffällig wurden, 
dann läßt sich ihr Vorhandensein nur schwer leug-
nen. 

Geht man von einem solchen plausiblen Tatbestand 
aus, dann legt eine derartige Praxis der Rekrutierung 
im Sinne der Ausgangsthese, die Wehrpflichtigen 
hätten einen enormen Einfluß auf die geistige Orien- 

34) S. Zeuge Löw, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 125, S. 136 
35) Vgl. Zeuge Fröchling, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 81, 89 
36) Vgl. Zeuge Bagger, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 16, 26, 

27,36, Keinesfalls sei die Bundeswehr ein Spiegelbild der 
Gesellschaft. Er wolle keine rechtsextremistischen Gewalt-
täter und sonstigen Kriminellen in der Bundeswehr. 

37) S. Zeuge Krauss, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 98, Junge 
Leute, die für Rechtsextremismus anfällig sind, strebten 
nach seinen Erkenntnissen, schwerpunktmäßig zu den in 
seinem Bereich liegenden Fallschirmjägern und zum Ob-
jektschutzbataillon der Luftwaffe. S. auch Zeuge von Hoe-
gen, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 113 

38) S. Heft 77 des Sozialwissenschaftlichen Instituts, Heinz-Ul-
rich Kohr, Rechts um zur Bundeswehr, links zum Ziviel-
dienst?, München 1993 

39) Bemerkung: Kohr versteht darunter Personen, die er folgt 
beschreibt: Es sind männliche Personen mit einer starken 
Militäraffinität, einer eher nationalen Gesinnung und deut-
lich autoritären Denkstrukturen. Diese Jugendliche haben 
meist einen schlechteren Bildungs- und/oder keinen Aus-
bildungsabschluß und sind nicht selten arbeitslos. Bei die-
sen Jugendlichen ist Gewaltbereitschaft und Ausländer-
feindlichkeit größer als beim Durchschnitt der vergleichba-
ren Bevölkerung. Ihre Bereitschaft sich dem militärisch 
„Notwendigen" unterzuordnen, die Angst Zuwendung von 
Vorgesetzten und Kameraden zu verlieren und mangelnde 
Zivilcourage aufgrund ihres häufig geringen Selbstbewußt-
sein führen zu entsprechend angepaßtem Verhalten als Un-
tergebenen, bzw. später als Vorgesetzte werden sie solches 
von ihren Soldaten erwarten. 
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tierung der Bundeswehr, einen völlig anderen Schluß 
nahe. Daß nämlich die geistige Orientierung der von 
Kohr bezeichneten Wohlstandsverlierer in den letz-
ten Jahren das Klima in den Streitkräften mit-
bestimmt haben, insbesondere wenn man sich von 
Seiten der Offiziere nicht offensiv mit den damit ver-
bundenen Einstellungen auseinandersetzte. Das be-
deutet auch, daß bezogen auf die Personalstruktur 
weniger Qualität und Pluralität zu erwarten ist, sol-
chen Einflüssen entgegenzutreten. Da ca. 50 Prozent 
der Längerdienenden (vor allem Offiziere und Unter-
offiziere) während ihres Grundwehrdienstes als Frei-
willige rekrutie rt  werden, hat dies auch entscheiden-
de Auswirkungen auf die zukünftigen Vorgesetzten, 
insbesondere der Unteroffiziere. 

Die Beispiele von Unteroffizieren bis zum Dienstgrad 
Hauptfeldwebel in den untersuchten Fällen von Al-
tenstadt und Varel zeigen, daß sie sich im Kamera-
denkreis durchaus zu erkennen gaben. Doch ihre 
Vorgesetzten wollen selbst über Jahre diese Einstel-
lungen nicht mitbekommen haben und die Soldaten 
wurden daher entsprechend karrieremäßig geför-
dert. 

Wenn dann in einer Einheit schon nach kurzer Zeit, 
Soldaten mit rechtsradikalen Orientierungen sich zu-
sammenschließen 40), entsteht nur allzu leicht ein 
Submilieu innerhalb von Einheiten, wie es durch die 
Vorgänge in Varel und die Bilder von Altenstadt be-
legt wird, und von dem die Vorgesetzten nach eige-
nem Bekunden keine Kenntnis hatten. 

In welcher Quantität und Qualität dies in der Bun-
deswehr allgemein vorkommt, darüber kann man 
nur spekulieren 41), da es keine Untersuchungen über 
Einstellungen von Wehrpflichtigen und längerdie-
nenden Soldaten gibt. Seit den 80er Jahren sind 
keine quantitativ-qualitativen Studien dazu in der 
Bundeswehr durch das Bundesministerium der Ver-
teidigung genehmigt worden 42). Die vom Minister 
gegebene Erklärung, er lasse die Bundeswehr mit 
solchen soziologischen Studien nicht einseitig unter 
einen Generalverdacht stellen, greift in doppelter 
Hinsicht zu kurz. Zum einen gibt es bezogen auf die 
gesamte Gesellschaft und das Segment der Jugendli-
chen eine Vielzahl von Studien zum Rechtsextremis-
mus und seinen Randerscheinungen, zum anderen 
würde die Feststellung, in welchem Umfang und in 
welcher Qualität dieses gesellschaftliche Phänomen 

40) S. Zeuge von Hoegen, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 115, 
S. 131 

41) Vgl. Zeuge Fröchling, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 79, 
Den pauschalen Verdächtigungen eines Rechtsextremis-
mus in der Bundeswehr könne man jedoch nur mit einer 
empirisch gesicherten Datenlage entgegentreten. Die sei 
aktuell nicht mehr vorhanden.; Vgl. Zeuge Gessenharter, 
15. Sitzung, 22. April 1998, S. 71, 72; Vg. Zeuge Klein, 
15. Sitzung, 22. April 1998, S. 96,98,99 

42) Vgl. Zeuge Bald, 17. Sitzung, 29. April 1998, S. 47; Vgl. 
Zeuge Klein, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 97,98, 
101,102,103,104,105,106, Der Vorschlag des Instituts für 
den Auftrag „Rechtsextremismus in der Bundeswehr" sei 
nicht erfolgreich gewesen. Dr. Klein hat zum Bedarf neue-
rer wissenschaftlicher Erkenntnisse vor dem Untersu-
chungsausschuß erklärt, es gebe zu diesem Thema keine 
aktuelle wissenschaftliche Untersuchung. Eine solche halte 
er aber für notwendig. 

auch die Streitkräfte erfaßt hat, sehr nützlich sein in 
Bezug auf Rekrutierungs-, Führungs-, Bildungs- und 
Ausbildungsfragen der Bundeswehr. 

Sowohl aus dem Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Bundeswehr (Kohr-Studie 1992) als auch vom MAD 
gab es ab 1992/1993 deutliche Hinweise, daß sich 
soziologische Veränderungen bei den Rekrutierten 
abzeichneten. Sowohl Dr. Klein als auch Dr. Bald er-
klärten vor dem Untersuchungsausschuß, daß Vor-
schläge 43) vom Institut gemacht wurden, diesen Ent-
wicklungen mit Studien nachzugehen. Die militäri-
sche Führung und die politische Leitung ging darauf 
nicht ein. 

Der politischen Leitung und der militärischen Füh-
rung ist daher vorzuhalten, daß sie über Jahre die ihr 
zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Instru-
mente ohne wirklich stichhaltige Begründung nicht 
genutzt hat. Darüber hinaus fehlt ihr damit die Basis 
für ein wirksames Eingreifen im präventiven und be-
gleitenden Sinne in der beschriebenen Situation. Da-
für trägt der Bundesminister der Verteidigung eine 
besondere Verantwortung. 

3. Tradition 

a) Vorbemerkungen 

Die militärische Traditionspflege hat eine wichtige 
Bedeutung für das Selbstverständnis der Armee und 
ihr Gruppenbewußtsein. Sie setzt Vorbilder und bie-
tet Orientierungshilfe. Dabei ist das Verhältnis zur 
Wehrmacht ein zentraler Prüfstein. An ihm zeigt sich, 
wieweit sich Bundeswehrangehörige als „Staatsbür-
ger in Uniform" einer Armee in der Demokratie oder 
als Angehörige eines Berufes „sui generis" mit an-
geblich zeitlosen soldatischen Werten und Leistun-
gen verstehen. Eine distanzlose und verklärende 
Haltung zur Wehrmacht bietet Anknüpfungspunkte 
auch für rechtsradikale Einstellungsmuster. 

Die Problemstellung in der Traditionsfrage liegt in ei-
nem ambivalenten Verhältnis der politischen und mi-
litärischen Führung zum Thema Tradition und Wehr-
macht. Der Traditionserlaß von 1982 (Minister Apel) 
formuliert eine relativ klare Abgrenzung: „Die Ge-
schichte Deutscher Streitkräfte hat sich nicht ohne 
tiefe Einbrüche entwickelt, in den Nationalsozialis-
mus waren Streitkräfte teils schuldhaft verstrickt, 
teils wurden sie schuldlos mißbraucht. Ein Unrechts-
regime, wie das Dritte Reich, kann Tradition nicht be-
gründen. ", Der Umgang mit der Wehrmacht in der 
Traditionspflege steht in der Praxis in erheblichem 
Widerspruch zur Erlaßlage, den verbalen Bekennt-
nissen des Ministers und der höchsten militärischen 
Führung").  

b) Traditionsverständnis und -pflege 

Insgesamt ergab die Einvernahme der Zeugen und 
Sachverständigen ein uneinheitliches Bild der Tradi-
tionspflege in der Bundeswehr. Die letzten empiri-
schen Untersuchung zur Traditionspflege in der Bun- 

43) Vgl. Fußnote 39 
44) Vgl. Zeuge Bagger, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 48, „Die 

Wehrmacht als Institution ist für die Bundeswehr nicht tra-
ditionswürdig. " 
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deswehr wurde in den 80er Jahren vom Sozialwis-
senschaftlichen Institut der Bundeswehr erstellt. 
Demnach sei die Traditionspflege kein Problem der 
Mannschaftsdienstgrade, sondern in erster Linie ei-
nes der Offiziere gewesen. Je nach Waffengattung 
und Truppenteil konnte sie einen hohen oder gerin-
geren Stellenwert haben. Die Masse der Bundes-
wehrangehörigen sei damals eher atraditionell ein-
gestellt gewesen. 45) 

Nach Aussagen des verantwortlichen Vorgesetzten 46) 
für alle Truppenschulen des Heeres spielte die Tradi-
tionspflege dort  kaum eine Rolle. Andere Zeugen-
aussagen verweisen hingegen auf einen hohen Stel-
lenwert von Traditionsbewußtsein und -pflege bei 
der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt 
sowie in der Fallschirmjägertruppe. Dies wird sicht-
bar an Gedenktagen, Ausstellungen, Straßenbe-
zeichnungen. Weniger sichtbar wird Traditionspfle-
ge, aber um so wirksamer in einem alltäglichen Tra-
ditionalismus von Sprüchen, Postern und Lektüren. 

Verordnete Traditionspflege und Praxis weisen deut

-

liche Differenzen auf. In der Praxis und aufgrund der 
Geschichte der Bundeswehr, die immerhin von Wehr-
machtsoffizieren aufgebaut wurde, zeigt sich bis 
heute ein problematischer Umgang mit der Wehr-
macht. Die Geburtsstunde der Bundeswehr ist durch 
Kontinuität zu dem Militär gekennzeichnet, das die 
damalige historische Zunft - Hans Herzfeld, Ludwig 
Dehio, Gerhard Ritter - als extremsten Militarismus 
der Geschichte bezeichneten. Dieser historische Mili-
tarismus macht militärische Traditionspflege in 
Deutschland auch heute noch höchst problematisch. 

Vielfach werden nachgeordneten Werte von Mut, 
Tapferkeit, Kameradschaft, Treue, Opferbereitschaft 
und Ritterlichkeit am Beispiel von Wehrmachtsvorbil-
dern und deren „Leistungen" dargestellt, ohne die 
Frage zu erörtern 43), welchen Zwecken diese gedient 
haben. Sie werden als soldatische Werte/Tugenden 
an sich gesetzt, als Voraussetzungen für die „vorbild-
lichen Leistungen" , die das verbrecherische System 
der Nazis mißbraucht habe. Strikt ausgeblendet 
bleibt die arbeitsteilige Mittäterschaft und Mitverant-
wortung beim Angriffsk rieg und einer konkret völ-
kerrechtswidrigen Kriegsführung. Dieser Mythos der 
„sauberen Wehrmacht" und die unpolitische Sicht 
der Dinge führte in einer ganzen Reihe von Stand-
orten zu einem unkritischen Angebot von Traditions-
verknüpfungen zur Wehrmacht. Dies ist deutlich aus 
allen Jahresberichten der Wehrbeauftragten 48) der 
letzten Jahre, verstärkt 1994 und 1997, herauszule-
sen. Das hat sich auch im Ausschuß am Beispiel der 
Fallschirmjäger bestätigt, doch wäre es eine Verkür-
zung, dies nur als ein Problem einer Truppengat-
tung 49) anzusehen. 

45) Vgl. Zeuge Klein, 15. Sitzung, 22. Ap ril 1998, S. 99 
46) Vgl. Zeuge Reichardt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 166, 

178, 182 
47) S. Zeuge Quante, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 127, 

Quante räumt ein, daß die Benennung von Straßen nach 
Generalen der Wehrmacht, unter dem Gesichtspunkt, wer 
ist denn von der Generalität im Zweiten Weltkrieg aufge-
standen, wer hat sich denn widersetzt, zu überprüfen sei. 

48) Vgl. auch Brief des Wehrbeauftragten Alfred Biehle an den 
BMVg vom 13. Dezember 1994 

49) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. Ap ril 1998, S. 21f 

Im Umgang mit der Fallschirmjägertradition wurde 
deutlich, daß sowohl von Seiten der höheren Vorge-
setzten als auch von Seiten der Truppenvorgesetzten 
eine mehr oder weniger undifferenzierte Traditions-
pflege betrieben wurde, die auch dem Zweck der 
Heranbildung eines Elitebewußtseins 50) diente. Be-
sonders am Beispiel des sogenannten „Kreta-Ge-
denktag" ist dies mehr als deutlich geworden. Dieser 
Tag wurde am Jahrestag des Beginns der „Operation 
Merkur" (deutscher Angriff auf Kreta) am 20. Mai als 
eine Art  Totengedenktag für die gefallenen Fall-
schirmjäger, Gebirgsjäger und Transportflieger be-
gangen. Dabei gedachte man der „herausragenden 
Leistungen" der Fallschirmjäger, daß diese trotz 
mangelhafter Planung, vielfacher Unterlegenheit 
und unter hohen Verlusten ihre Ziel erreicht hatten. 
Nach Aussagen eines Zeugen seien die „drei K" 
(Korpsgeist, Können und Kameradschaft) 51 ) überlie-
ferungswürdige Werte der Fallschirmjäger der Wehr-
macht. Vor diesem Hintergrund seien die Leistungen 
des „Fallschirmjägers an sich" zu bewe rten. „Verbre-
cherische Befehle" und dem Dritten Reiche gedient 
zu haben, „schmälern aber nicht die militärische Lei-
stungen eines Unternehmens" 52). Er faßte dies zu-
sammen in den Worten, „ich halte mich an den Tradi-
tionserlaß von 1982. Aber: Der Fallschirmjäger der 
Wehrmacht an sich war für mich persönlich und auch 
für den jungen Fallschirmjäger eigentlich immer Vor-
bild gewesen. " 53) Die Bekundung, man habe, dieses 
Unternehmen immer so dargestellt, daß „in erster Li-
nie jedem Soldaten klar sein mußte, daß dieser Auf-
trag „Merkur" sinnlos war, daß er letztendlich auch 
verbrecherisch war " 54 , muß eher als Reflex auf die 
Erlaßlage und aufgrund der Nachfragen gesehen 
werden. 

Die offensichtlichste Verklärung der Fallschirmjäger 
der Wehrmacht stammt aus dem Mund des Leiters 
des Heeresamtes, dem alle Truppenschulen des Hee-
res unterstehen. Bei der Kommandoübergabe der 
Luftlandeschule im März 1996 rühmte er den hervor-
ragenden Geist der Fallschirmjägertruppe: „Der krie-
gerische Geist, der Kampfgeist, der Korpsgeist, der 
Geist der Ritterlichkeit. Dieser Geist befähigte deut-
sche Fallschirmjäger im Kriege zu Leistungen, die 
anderen als Beispiel dienten, die vielen als unmög-
lich galten, die vor allem den Soldaten der gegneri-
schen Armeen Ehrfrucht und Respekt abnötigten, 
und von deren Ruhm noch heute die Fallschirmjäger-
truppen aller modernen Armeen zehren. Es ist ein 
Geist, der seine tiefen Wurzeln in unserer deutschen 
Militärgeschichte, in unserer abendländischen Kultur 
und in unserer christlichen Ethik hat. Das eigene Le-
ben zu wagen für sein Land und sein Volk, den Geg-
ner zu achten und als Menschen zu respektieren und 

50) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. April 1998, S. 22, „Politi-
sche und militärische Führung sind sich einig, daß Fall-
schirmjäger in gewisser Weise Elitesoldaten sind, aber Eli-
tesoldaten in der Demokratie." Vgl. auch Zeuge Reichardt, 
10. Sitzung, 25. März 1998, S. 170 ff, S. 177 

51) Vgl. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 21, Vgl. 
auch Zeuge Quante, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 116 

52) S. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 19 
53) S. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 2,5. März 1998, S. 15 
54) S. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 15; Vgl. 

auch Zeuge Quante, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 118f 
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die Regeln und Gebote von Anstand, Sitte und Glau-
be auch im Kampf zu wahren. 

Das ist unsere soldatische Tradition, und unsere deut-
schen Fallschirmjäger haben für ihren ritterlichen 
Kampf unsterblichen Ruhm erworben. (...) Denn das 
ist das Wesen einer Elitetruppe: Die physischen Kräf-
te können erschöpft sein; die moralischen dürfen es 
nicht. " 55) Auf den Vorhalt, ob er nicht auch den ver-
brecherischen Kontext des Angriffs auf Kreta hätte 
ansprechen müssen, verweist er auf die Umstände 
seiner Rede. Angesichts eines Schneetreibens habe 
er sie kurz halten wollen. Zumindest hatte der Herr 
General eine treffende Wettervorhersage, die er beim 
Schreiben seiner Rede berücksichtigt hat. 

Etliche weitere Aussagen belegen dieses distanzlose 
bis verklärende Verhältnis zur Wehrmacht: Mit der 
Benennung von Kasernenstraßen nach Student und 
Heidrich wurden nicht einfach nur prominente Gene-
rale der Fallschirmtruppe geehrt. Student war Initia-
tor, Planer und verantwortlicher Führer des Kreta

-

Desasters. Von Heidrich stammt der „Letzte Tagesbe-
fehl" des 1. Fallschirm-Korps vom 1. Mai 1945 mit 
dem Leitmotive des Mythos vom „unbesiegten deut-
schen Fallschirmjäger" mit dem Befehl „auf lange 
Sicht: Erhaltet den Fallschirmjägergeist und formt 
ihn weiter! "56) 

Auch dort, wo Zeugen eine Distanz zur Wehrmacht 
äußern, bleibt zum Teil der Verdacht, daß es eher un-
verarbeitet aus Pflicht bzw. zum Selbstschutz ge-
schieht. Als der Standort Varel am 19. Dezember 
1997 in die Schlagzeilen geriet, gab der Stellvertre-
tende Bataillonskommandeur vorsorglich einen Ba-
taillonsbefehl zur Traditionspflege mit folgender 
Textstelle heraus: „Unsere fürsorgliche Aufgabe ist 
es (...), uns stärker von mißverständlichen Wo rt- und 
Bilddarstellungen abzugrenzen und dadurch dem 
uns unfreundlich Gesinnten nicht die Möglichkeit zu 
geben, durch verfälschte Darstellung den Ruf des Ba-
taillons in den Schmutz zu ziehen. Es wird deshalb 
erneut befohlen, Sprüche und Parolen, denen man 
Einpeitschungscharakter unterstellen kann und de-
ren Assoziation mit der Wehrmacht offensichtlich 
sind, z. B. „Klagt nicht, kämpft!" „Lerne leiden, ohne 
zu klagen! " „Letzter Tagesbefehl an die Fallschirm-
jäger der Wehrmacht" oder die dritte Strophe des 
Liedes „Rot scheint die Sonne" do rt, wo sie aushän-
gen oder an die Wand gemalt sind, unverzüglich zu 
entfernen. Darstellungen der Einsätze der Wehr-
machtsfallschirmjäger sind mit einem Kommentar zu 
versehen: „Das hier dargestellte kriegsgeschichtliche 
Beispiel/Exponat der Fallschirmjägertruppe ist nicht 
als Verherrlichung der Wehrmacht oder des Un-
rechtsregimes des III. Reiches zu verstehen, sondern 
im Gedenken soldatischer und menschlicher Werte 
der teilnehmenden Soldaten. " 57) 

55) Vgl. Zeuge Reichardt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 177 ff; 
S. Rede Zeuge Reichardt zur Kommandoübergabe von 
Oberst Quante an den Nachfolger an LL/LTS, Altenstadt 

56) Vgl. Anlage 4 zum Brief des Wehrbeauftragen vom 13. De-
zember 1994 Tagesbefehl der FschJTr: „..., daß das letzte 
Wort  des wirklichen Sieges in dem Kampf der Weltan-
schauungen noch nicht gesprochen ist! " 

57) Vgl. Zeuge Grube, Bataillonsbefehl vom 19. Dezember 
1997 übergeben als Beweismittel an 1. UA 

Die Distanzierung von der Wehrmacht endet in der 
Regel, wo die unmittelbare und konkrete Beteiligung 
von Wehrmachtsverbänden an Kriegsverbrechen zur 
Sprache kommen könnte. Den kritischen Äußerun-
gen zum Kreta-Einsatz gemeinsam ist das Bild von 
den deutschen Fallschirm- und Gebirgsjägern als 
„doppelten Opfern" : „mißbraucht" von der national-
sozialistischen Führung, „verheizt" durch die Pla-
nungsfehler der militärischen Führung. Die aktive 
Mittäterschaft beim Angriffsk rieg und insbesondere 
eine konkrete völkerrechtswidrige Kriegführung 
bleibt strikt ausgeblendet. Auf die Frage zu deut-
schen Kriegsverbrechen auf Kreta reagieren alle Be-
fragten mit Abwehr 58). Somit wird die stereotype For-
mulierung „mißbraucht für einen Angriffskrieg" zu 
einer abstrakten Leerformel, mit der die Frage nach 
der Verantwortung allein auf die allerhöchste politi-
sche und militärische Führung abgeschoben wird 
und die militärischen Führer darunter pauschal von 
Mitverantwortung freigesprochen werden. 

Liest man diese Aussagen aufmerksam durch, dann 
ging es bei den Feierlichkeiten am Jahrestag des Be-
ginns der Operation Merkur nicht nur um das Ge-
denken des Todes so vieler junger Menschen und ih-
rer militärischen Leistung, sondern sie sollten die Be-
teiligten vor diesem Hintergrund an die eigene 
Opferbereitschaft erinnern, daß sie sich ihren Vorfah-
ren ebenbürtig zeigen. 

Die politische Leitung scheint dies aus funktionalisti-
schen Interessen zu dulden. Der Minister erklärte 59) 
vor dem Untersuchungsausschuß, es herrsche bei der 
politischen und militärischen Führung der Bundes-
wehr Einigkeit darüber, daß Fallschirmjäger Elitesol-
daten in der Demokratie seien. Dieses Selbstver-
ständnis wolle er fördern. Das berge zwar die Gefahr 
eines unreflektierten und falsch verstandenen Ge-
schichtsbildes und gelegentlich eines überzogenen 
Elitebewußtseins. Auch wenn es keinen Zweifel dar-
an gebe, daß mit dem Einsatz auf Kreta und ver

-gleichbaren anderen Einsätzen nicht nur über Tap-
ferkeit der Fallschirmjäger, sondern auch über den 
Angriffskrieg zu sprechen sei, so müsse man doch 
Respekt gegenüber der Tapferkeit des einzelnen Sol-
daten haben, auch wenn er von einem verbrecheri-
schem Regime mißbraucht und dessen Opfer gewor-
den sei. Zukünftige Einsätze der Fallschirmjäger 
könnten von den Soldaten noch viel Tapferkeit ver-
langen. Erkennbar sei, daß die militärische Führung 
der Fallschirmjägertruppe die Initiative ergriffen ha-
be, um von einer unkritischen Verherrlichung der 
Fallschirmjäger der Wehrmacht weg zu einer richti-
gen Einstellung zu kommen, dabei jedoch die Tapfer-
keit der Fallschirmjäger der Bundeswehr zu fördern. 

Die Aussagen des Ministers zeigen eine eigene Ge-
dankenwelt, in der die sinnlose Opferung junger 
Menschen in einem verbrecherischen Krieg, Solda-
ten der Bundesrepublik Deutschland als Beispiel die-
nen soll. Die Aussagen des Ministers Rühe stimmen 

58) Vgl. hierzu die Zeugen Schmidt, Bagger, Rühe, 18. Sitzung, 
30. April 1998, S. 35; Marlen von Zylander, Die deutsche 
Besatzungherrschaft auf Kreta 1941-1945, hrg. Vom Mili-
tärgeschichtlichen Forschungsamt, Freiburg 1989 

59) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. Ap ril 1998, S. 22, S. 35, 
S. 50 
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mehr als nachdenklich und zeigen eine Kultur, die 
ihre Wurzeln in einem militaristischen Traditions-
strang der deutschen Geschichte hat. 

Die Tradition des 20. Juli wird von der Bundeswehr-
führung vielfach beschworen. Die Zeugen, die be-
fragt wurden, ob es Gedenkfeierlichkeiten zum 
20. Juli (Widerstand gegen Hitler) in der Truppe ge-
geben habe, verneinten dies 60). Zu vermuten ist, daß 
der „20. Juli 1944" im Alltag der Traditionspflege der 
Truppe nicht den gleichen Stellenwert einnimmt. 

In soldatischen Traditionsverbänden ist eine Verklä-
rung soldatischer Werte und Leistungen sowie die 
Propagierung des Bildes von der „sauberen Wehr-
macht" besonders verbreitet 61 ). Über ihre vielfältigen 
Kontakte zur aktiven Truppe haben sie Einfluß auf 
das Traditionsverständnis in den Streitkräften. Indem 
Minister Rühe diesbezügliche Fragen als „pauschale 
Abwertung von Traditionsverbänden " 62) bezeich-
nete, ignoriert er dieses Problem. 

Von der NVA gilt in der Bundeswehr kategorisch 
nichts als überliefernswert. Die Traditionswürdigkeit 
der Wehrmacht wird demgegenüber erheblich „diffe-
renzierter" betrachtet, obwohl sie als Vollstreckerin 
eines Angriffskrieges gegen die europäischen Nach-
barn  und Wegbereiterin eines beispiellosen Völker-
mordes eine unvergleichlich höhere historische Ver-
antwortung trägt als die NVA. Der Generalinspek-
teur General Bagger begründete die generelle 
Traditionsunwürdigkeit der NVA mit ihrem Charak-
ter als „Partei- und Klassenarmee". Auf die Frage, 
warum mit der Wehrmacht als der zweiten Stütze des 
NS-Systems 63) so viel differenzie rter umgegangen 
werde, wollte er nicht antworten. 

Bei der Verabschiedung der Traditionsrichtlinien 
durch die sozialliberale Koalition (20. September 
1982) wurde vom Bundesministerium der Verteidi-
gung gleichzeitig ein Hinweis zur „Traditionspflege 
durch Namensgebung" verabschiedet. Unter Ver-
weis auf die Tatsache, daß zum damaligen Zeitpunkt 
Dreiviertel der personenbezogenen Kasernennamen 
auf die Zeit vor 1933 bzw. 1870 verweisen und die 
Vorbildfunktion nur dann erfüllt ist, wenn der Na-
mensgeber auch noch heute gültige Traditionswerte 
vermitteln kann, wurde die ,Überprüfung der Traditi-
onswürdigkeit für die Bundeswehr angeregt. Das 
Gesamtbild der Kasernennamen sollte langfristig 
korrigiert werden. Diese Weisung wurde von der jet-
zigen Regierungskoalition nicht umgesetzt und 
durch deutlich unkritischere Nachfolgeregelungen 
ersetzt 64). Der vom Verteidigungsminister berufene 

60) Vgl. Zeuge Guckenburg, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 61; 
Vgl. auch Zeuge Bald, 17. Sitzung, 29. Ap ril 1998, S. 37, In 
den 50er und 60er Jahren sei klar gewesen, daß der 20. Juli 
kein Vorbild gewesen sei. Das seien Verräter gewesen, mit 
denen die Bundeswehr nichts zu tun haben wollte. 

61) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Soldatische Tradi-
tionsverbände und ihre Beziehungen zu Bundeswehr", BT

-

Drs. 13/10593 
62) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. April 1998, S. 36 
63) Vgl. Zeuge Bagger, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 28f, 

S. 47 f 
64) Vgl. Beratungsunterlage 13/60, Traditionspflege, GI-Hin-

weis „Benennung von Kasernen" v. 6. Februar 95 

8. Beirat für Innere Führung hat 1993 in seinen Emp-
fehlungen zum „Rechtsextremismus in den Streit-
kräften darauf hingewiesen, daß in diesem Zusam-
menhang „die Kasernennamen kritisch überprüft" 
werden müssen 65). Das Bundesministerium der Ver-
teidigung ist dieser Empfehlung nicht nachgekom-
men. Eine Überprüfung der Namensgeber von Schif-
fen und Kasernen auf ihre Traditionswürdigkeit für 
Soldaten einer demokratischen Armee steht bis 
heute aus. 

Die für den Untersuchungsausschuß bereitgestellten 
Unterlagen (Beratungsunterlage 13/60) belegen, daß 
es im Bereich der Traditionspflege sowohl ein Erlaß- 
als auch ein Umsetzungsdefizit gibt. Do rt , wo Richtli-
nien und Gesetze wie bei Patenschaften sowie Tradi-
tionsräumen vorhanden sind, werden diese nicht ein-
gehalten, wie der Traditionsraum des Wehrmacht

-

Jagdgeschwaders 52 beim Jagdbombergeschwader 
Büchel zeigt. Das Erlaßdefizit bezieht sich unter an-
derem auf die Verwendung der alten „Reichskriegs

-

flagge" in der Bundeswehr. Die Bundesregierung 
räumte in der Vergangenheit gegenüber dem Vertei-
digungsausschuß ein, daß die alte Reichskriegsflag-
ge von rechtsextremistischen Kreisen immer mehr als 
politisches Symbol genutzt wird. 1993 wurde der Ver-
teidigungsausschuß darüber informiert, daß ein Erlaß 
verabschiedet werde, der das „Einbringen sowie das 
Verwenden der Flagge oder ihrer Abbildungen in al-
len Liegenschaften, Unterkünften und dienstlich ge-
nutzten Räumen" untersagt. Im November 1997 wur-
de bekannt, daß das Ministe rium diesen angekün-
digten Erlaß nicht umgesetzt hat. Damit nahm die 
Bundesregierung die politische Instrumentalisierung 
der Reichskriegsflagge in der Bundeswehr billigend 
in Kauf. 

Die militärische Führung und die politische Leitung 
haben nicht unwesentlich zu einer widersprüchli-
chen, unkritischen, selektiven und teilweise verklä-
renden Traditionspflege beigetragen. Trotz wieder-
holter Aufforderungen der Wehrbeauftragten in Vor-
schriften ergänzende Hilfen zum Umgang mit der 
Traditionsfrage in Bezug auf die Wehrmacht zu ge-
ben, hat das Bundesministerium für Verteidigung bis 
heute darauf verzichtet. Darüber hinaus hat der Mi-
nister die Unsicherheit durch Erlaß der Vorschrift 66) 
ZDv 10/1 Innere Führung verstärkt, weil do rt  in der 
Ziffer 3 „die Bestandsaufnahme und Bewe rtung we-
sentlicher Teile der jüngeren deutschen Geschichte 
als noch nicht abgeschlossen" bezeichnet wird. Das 
kann in diesem Zusammenhang nur bedeuten, daß 
die Wehrmacht und ihre Traditionswürdigkeit noch 
nicht abschließend bewertet werden kann. Dies steht 
im Widerspruch zu dem gültigen Traditionserlaß auf 
den dann nachfolgend in der Ziffer verwiesen wird. 
Dies wird auch im Bericht der Wehrbeauftragten von 
1997 gerügt. 

4. Politische Bildung 

a) Vorbemerkungen 

Politische Bildung in der Bundeswehr kann insbeson

-

dere bei Wehrpflichtigen nicht ausgleichen, was in 

65) Vgl. Information für die Truppe 7 u. 8/1993, S. 26 
66) S. ZDv 10/1 Innere Führung in Beweismittel Ordner 060/I 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Schule und Gesellschaft versäumt wird. Nichtsdesto-
weniger kommt ihr im Rahmen der Inneren Führung 
eine Schlüsselrolle zu. Die Idee der Reformer (Bau-
dissin) war, daß man  dem Staatsbürger in Uniform 
Gelegenheit geben müsse, sich mit den politischen 
Fragen seines Dienstes für die Gemeinschaft ausein-
anderzusetzen. Zum einen, um für sich selbst die Fra-
ge zu klären, wofür er dient, zum anderen, um seine 
Fähigkeit zu verbessern, innerhalb der Gesellschaft 
diesen Dienst zu vertreten. Damit soll Politische Bil-
dung sowohl der Persönlichkeitsentfaltung, als auch 
der Entwicklung der persönlichen und sozialen Iden-
tität des Staatsbürger in Uniform dienen. Findet die 
Politische Bildung in den Einheiten statt, kann sie 
den Soldaten die klare Orientierung am Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland und den politischen 
Vorgaben für die Deutsche Sicherheitspolitik signali-
sieren. Wo sie vernachlässigt oder gar versäumt wird, 
verlangt man das bloße Funktionieren des Soldaten 
ohne ethische und politische Begründung des Wofür. 
Seit Jahren wiederholen sich in den Berichten der 
Wehrbeauftragten die Klagen über erhebliche Um-
setzungsmängel der Politischen Bildung, ohne daß 
Anzeichen der Verbesserung feststellbar wären. Da-
mit liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die Politische 
Bildung für die militärische und politische Führung 
nur geringe Priorität besitzt. 

b) Anspruch und Praxis 

Der Ausschuß hat zwar keine völlig neuen Erkennt-
nisse zu Tage gefördert, weil die Politische Bildung 
ein Dauerproblem seit der Aufstellung der Bundes-
wehr ist. Aber es lassen sich drei Problemzonen im 
Bereich der Politischen Bildung ausmachen. 

Diese sind die Führungsverantwortung, die Akzep-
tanz- und die Durchführungsproblematik. Fehler und 
Mängel in diesen Bereichen zusammengenommen 
ergeben den seit Jahrzehnten anhaltenden Zustand 
des tolerierten Mißerfolges in der Politischen Bil-
dung. 

Eine Studie aus dem Jahr 1997 stellt dazu fest: „Ab-
gesehen von wenigen. Einheiten (ca. 20 Prozent), in 
denen Politische Bildung zumindest im geforderten 
zeitlichen und methodischen Umfang durchgeführt 
wird, kann davon ausgegangen werden, daß die Zie-
le der Politischen Bildung nicht erreicht werden. " 67) 
Daß diese auch in der Gesellschaft im argen liegt, 
wie Bundeswehrvertreter betonen 68), verstärkt das 
Problem, erklärt oder entschuldigt aber nicht die Ver-
säumnisse der Bundeswehr. Es begründet aber mög-
licherweise die Reaktion der Gelassenheit von Parla-
ment und Öffentlichkeit auf diesen Zustand. 

c) Führungsverantwortung 

Im Ausschuß ist Minister Rühe auf die Kürzung der 
Politischen Bildung durch die Weisung vom 1. Januar 
1996 hingewiesen worden. Der Vorwurf lautete, mit 
dieser Weisung habe der Minister die Politische 
dung überproportional im Verhältnis zur Kürzung 

67) S. Studie der Bundeswehruniversität München, Politische 
Bildung in der Bundeswehr, M. Rödiger, München 1997 

68) Vgl. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 24; Zeuge Rü-
he, 18. Sitzung, 30. Ap ril 1998, S. 18; vgl. auch Zeuge Bag-
ger, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 10 

des Wehrdienstes reduziert. Die Antwort war, der 
Vorwurf stimme nicht, man habe übersehen, daß ne-
ben dem Staatsbürgerlichen Unterricht die aktuelle 
Information heute zusätzlich zu dem Zeitansatz für 
den Staatsbürgerlichen Unterricht hinzugekommen 
sei, während dieser im vorgesehenen Stundenansatz 
in der Vorschrift ZDv 12/1 Politische Bildung enthal-
ten gewesen sei. 

Diese Argumentation schafft genau die Grauzone, 
die in der oben bereits zitierten Studie als einer der 
wichtigen Gründe für das Nichteinhalten der zeitli-
chen Vorgaben genannt wird. Zitat: „Es kommt zu ei-
ner Vermischung der aktuellen Information und des 
staatsbürgerlichen Unterrichts, was regelmäßig zu ei-
ner unakzeptablen Reduzierung einer der beiden, in 
ihrer Zielsetzung diffe rierenden Ausbildungsteilge-
bieten führt. " 

Richtig ist, daß die alte Vorschrift für beide Teile ei-
nen Zeitansatz von ca. 12 Stunden im Quartal vorsah, 
der nicht unterschritten werden durfte. Doch war 
eine aktuelle Information pro Woche geplant, was bei 
den üblichen Unterrichtseinheiten von einer Stunde 
im Quartal 12 Stunden ausmacht, ohne daß dabei 
auch nur eine Stunde staatsbürgerlicher Unterricht 
durchgeführt worden wäre. Sinnvoller Weise müßte 
man deshalb nicht von 12 Stunden im Quartal, son-
dern von 24 Stunden ausgehen. Insofern bleibt der 
Vorwurf einer unverhältnismäßigen Kürzung der Po-
litischen Bildung bestehen, insbesondere deshalb, 
weil gemäß der Weisung für die aktuelle Information 
einzig die Vorgabe gemacht wird, daß sie zusätzlich 
zum Staatsbürgerlichen Unterricht erfolgen soll, und 
weil die zeitlichen Vorgaben der Weisung nicht als 
Mindestforderung, sondern Regelzeit vorgegeben 
sind. Angesichts der Tendenz, die Stunden der politi-
schen Bildung anderen „wichtigeren" Ausbildungs-
gebieten 69) zu opfern, ist dies geradezu eine Einla-
dung, die ein oder andere Stunde Politische Bildung 
ausfallen zu lassen. 

d) Akzeptanz- und Durchführungsproblematik 

Schon angesprochen wurde, daß viele Vorgesetzte 
bereit sind die Politische Bildung unter dem Druck 
von einer Vielzahl von Aufträgen und der Reduzie-
rung des Zeitansatzes für Ausbildung als erstes -zu 
kürzen 70). Wenn auch von der Aufgabenstellung her 
die Verantwortlichen nicht in die Situation gebracht 
werden dürfen, sich zwischen wichtigen Ausbildun-
gen entscheiden zu müssen, so scheint trotzdem bei 
einem gewissen Teil der Verantwortlichen Politische 
Bildung aus unterschiedlichen Gründen als Ausbil-
dungsfach weniger akzeptiert zu sein als andere Fä-
cher. Die Gründe sind zum einen organisatorische 
Mängel, mangelnde methodische wie inhaltliche 
Qualifikation der Ausbilder und zum anderen Vorbe-
halte gegen die Politische Bildung als angebliche po-
litische Indoktrination. Allerdings wirkt sich auch 
hier immer stärker das geringe Interesse junger Men-
schen an staatlicher und institutioneller Politik aus. 

69) S. Bericht der Wehrbeauftragten 1996, Vgl. Protokoll 
18. Sitzung, 30. April 1998, S. 19, Jahresbericht 1996 Beauf-
tragter für Erziehung und Ausbildung, Protokoll 18. Sit-
zung, S. 25 

70) Vgl. Fußnote 45, vgl. Zeuge Quante, 
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Um so mehr ist hier die militärische Führung gefor-
dert, die Bedingungen für die Politische Bildung zu 
verbessern. 

Und wie die Anhörungen ergeben haben, klafft eine 
Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Vorge-
setzten 71), sie würden die vorgeschriebenen Unter-
richtseinheiten durchführen und der Wahrnehmung 
der Soldaten 32), die die Politische Bildung als selten 
durchgeführt und wenig anregend im Bewußtsein 
behalten. 

In der Befragung ausscheidender Soldaten (BAS 
1997) kommt das Streitkräfteamt zu folgendem Ur-
teil: „Für eine Mehrheit der Soldaten findet der 
staatsbürgerliche Unterricht auch 1997 entweder un-
regelmäßig in großen Zeitabständen oder gar nicht 
statt. ... Die aktuelle Information wird häufiger 
durchgeführt als der staatsbürgerliche Unterricht. 
Die Mehrheit der Grundwehrdienstleistenden sagt 
aber auch hier, daß die aktuelle Information bisher 
gar nicht oder nur unregelmäßig in großen Zeitab-
ständen in ihrer Einheit stattgefunden hat. " 73 ) 

5. Rechtsextremismus 

a) Vorbemerkungen 

Die militärische und politische Führung hat es lange 
Zeit versäumt auf die Entwicklungen rechtsextremi-
stischer Tendenzen in der Gesellschaft zu reagieren, 
trotz der Gefahr von Auswirkungen gerade auf die 
Bundeswehr, in deren Strukturen bereits eine hohe 
Attraktivität für Rechtsextremisten begründet liegt, 
und obwohl die entsprechenden Vorwarnungen vor-
lagen. 

b) Rechtsextremismus und Bundeswehr 

Aufgrund der bisherigen Momentaufnahmen (Fälle: 
FüAk/Altenstadt/Varel) sind keine Erkenntnisse von 
erfolgreicher rechtsextremistischer Infiltration durch 
rechtsextremistische Organisationen zu erkennen. 
Aufrufe rechtsextremistischer Organisationen, die 
Bundeswehr als Ausbildungsstätte für das Waffen-
handwerk, incl. der Ausbildung zum Führer nutzen, 
sind bekannt 74), jedoch konnten bisher nur einzelne 
Täter ermittelt werden. Da allerdings das rechtsextre-
mistische Problem in der Gesellschaft seit mehr als 
zehn Jahren offen zu Tage liegt und in den letzten 
fünf Jahren an Brisanz zunahm, ist es äußerst ver-
wunderlich, daß das Problembewußtsein dafür in der 
Bundeswehr erst in den letzten Monaten geschärft 
wurde. 

Darüber hinaus hat man offensichtlich der Problem-
zone rechtsextremer Einstellungen und Rechtsorien-
tierung und ihrer Affinität zur Bundeswehr zu wenig 
Beachtung geschenkt, wie die bereits zitierte Kohr-
Studie belegt. Die besondere Attraktivität der Bun- 

71) Vgl. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 11, Vgl. 
Zeuge Wiese, 

72) Vgl. Zeuge Guckenburg, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 48, 
Vgl. auch Zeuge Laband 

73) S. Politische Bildung in der Bundeswehr, Befragung aus-
scheidender Soldaten, BAS 1997, Streitkräfteamt, Dezernat 
Org.-/Truppenpsychologie, November 1997, S. 4, Beweis-
beschluß 48 vom 22. April 1998 

74) Vgl. Zeuge Frisch, 17. Sitzung, 29. April 1998, S. 9, 10, 14; 
Vgl. auch von Hoegen, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 128 

deswehr für junge Männer mit rechtsextremistischer 
Anfälligkeit mache deren Vorstellung vom „Kämp-
fer", vom „Sich-Durchsetzen", vom „Kurzen-Prozeß-
Machen" und „Sich-austoben-in-einer-Männerge-
sellschaft" aus 75).  

Nicht nur Wissenschaftler, sondern auch der MAD 
hat darauf hingewiesen, daß die Bundeswehr kein 
Spiegelbild der Gesellschaft ist. Der Zeuge von Hoe-
gen betonte die Attraktivität, die die Bundeswehr auf 
rechtsextremistisch eingestellte junge Männer aus-
übt. „Aus der Sicht dieser jungen Leute ist die Bun-
deswehr eine Männergesellschaft. Ich sage mal in 
Klammern: leider nicht mehr ganz - aus deren Sicht 
- Es ist eine ausländerfreie Gesellschaft, aus ihrer 
Sicht leider nicht ganz. Denn es ist ja ein Problem der 
Staatsangehörigkeit. Es gibt do rt  eine hierarchische 
Ordnung und ein Führerprinzip. Das ist zwar nicht so 
streng, wie man meint, daß das eigentlich sein 
müßte, aber das hat hohe Akzeptanz. Und man lernt 
- das ist das Allerwichtigste, auch aus deren eigenen 
Äußerungen - das Waffenhandwerk, und dieses 
macht besonders die Attraktivität dann aus." Inwie-
weit diese Attraktivität durch ein unkritisches Tradi-
tionsverständnis zur Wehrmacht oder die Verände-
rung der Leitbilder weg vom reinen Verteidigungs-
auftrag hin zur Interventionsarmee noch verstärkt 
worden ist, war leider nicht Gegenstand der Untersu-
chung. 

Rechtsextreme Straftaten haben 1997 einen äußerst 
besorgniserregenden Höchststand erreicht. Auch die 
Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien veranschau-
lichen ein hohes rechtsextremes Einstellungspoten-
tial in weiten Teilen der Bevölkerung. Zu den Wäh-
lern wie zu den Gewalttätern gehören in allererster 
Linie junge Männer, für die Gewalt, Krieg und vor al-
lem die „Eliteeinheiten" der Bundeswehr attraktiv 7 6) 
sind. Für diesen Andrang ist die Bundeswehr nicht 
gerüstet. 

Die untersuchten „Einzelfälle" in der Franz-Josef-
Strauß-Kaserne in Altenstadt und der Frieslandka-
serne in Varel weisen auf eine Gruppen- und Szene-
bildung in der Bundeswehr hin. Auch jenseits der Or-
ganisierungsversuche von rechtsextremen Organisa-
tionen erkennen sich Rechtsextreme untereinander 
und suchen die Nähe zu Gleichgesinnten. Auch der 
Zeuge Rudolf von Hoegen bestätigte, der MAD habe 
festgestellt, „daß Rechtsextremisten sich offensicht-
lich, wenn sie in der gleichen Einheit sind, erkennen 
oder riechen - die merken das -, und dann sind sie 
zusammen. " 77) Solche Gleichgesinnten formieren 
sich leicht zu Gruppierungen, die man zwar noch 
nicht als rechtsextremistische Subkultur bezeichnen 
kann. Eine solche Gruppe wurde zwar bisher noch 
nicht organisiert politisch tätig, aber subversiv wirkt 
sie mit mehr oder weniger Erfolg auf ihr Umfeld. Da-
bei spielen Bereiche wie die Traditionspflege, ha rte, 
kriegsnahe Ausbildung und Kameradschaftspflege 
verbunden mit Alkoholexzessen eine nicht unwe-
sentliche Rolle. 

75) Vgl. Zeuge Fröchling, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 72, 
S. 73 

76) Vgl. Zeuge von Hoegen, 15. Sitzung, 22. April 1998, S. 113 
77) Vgl. Zeuge von Hoegen, 15. Sitzung, 22. Ap ril 1998, S. 115, 

S. 131 
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Befragte Vorgesetzte aus Altenstadt und Varel") ver-
sicherten immer wieder, daß es einen solchen Perso-
nenkreis in ihren Einheiten nicht gegeben hätte. An-
gesichts der Reihe von Vorfällen in Altenstadt an 
dem ein harter Ke rn  von Unteroffizieren beteiligt 
war, ist dies ein deutliches Zeichen, daß man die 
Warnsignale nicht ernst genommen hat. Warum das 
so ist, wird bei dem Kompaniechef des Oberfeldwe-
bel V. klar, noch heute hält er diesen für einen „Wild-
beuter und Sammler" aber nicht für einen Rechtsex-
tremisten 79). Ähnliches läßt sich zu Varel feststellen. 

Geht man von dieser Einlassung der Vorgesetzten 
aus, kann man schon daraus vier Erkenntnisse fest-
halten: 1. Es gab und gibt einzelne rechtsradikale 
und rechtsextremistische Personen in der Bundes-
wehr. 2. Durch ein im militärischen Milieu notwendi-
gen. Kameradschaftsgefühl können sie sich ziemlich 
offen im Kameradenkreis bewegen. 3. Als Problem 
wurde dieser Personenkreis bisher von der Bundes-
wehr ignoriert bzw. auf Disziplinarfälle reduziert. 
4. Es gibt einen wesentlich größeren Personenkreis 
von Konservativen oder Nationalkonservativen, um 
deren Orientierung und klare Abgrenzung zum 
Rechtsextremismus sich die Bundeswehr stärker 
kümmern müßte. 

Offiziere hingegen haben sich nicht ausreichend mit 
dem Phänomen Rechtsextremismus auseinanderge-
setzt, um die Indikatoren, Zeichen und Codes rechts-
extremer Orientierung wahrzunehmen (Musik, Stu-
be, Sprache) 80). Verbreitete nationalkonservative 
Haltungen, und mitunter eine pa rtielle Nähe zu 
rechtsextremem Gedankengut bei den Vorgesetzten, 
haben zu Haltungen geführt, die als Unaufmerksam-
keit, Toleranz bzw. Laissez-faire-Haltung gegenüber 
Rechtsextremen beschrieben werden können. Darauf 
verweisen auch die teils engen Bindungen und Kon-
takte selbst einiger hoher pensionierter Offiziere im 
Generalsrang zum Rechtsextremismus, zu denen sie 
sich allerdings zumeist erst nach Ausscheiden aus 
dem Dienst bekennen. Andere finden sich in Zirkeln 
der „Neuen Rechten" wieder, denen von dem Sach-
verständigen Prof. Dr. Gessenharter eine Scharnier-
funktion zwischen Rechtsextremismus und Neokon-
servatismus zugeschrieben wird. 

Auch die Vorfälle um den Vortrag des rechtsextre-
men Manfred Roeders an der Führungsakademie der 
Bundeswehr zeigen die mangelnde Sensibilität, die 
wo möglich auf die nicht vorhandene geistige Trenn-
schärfe der Beurteilung gewisser historischer Fakten, 
z. B. die ehemaligen deutschen Ostgebiete betreffend 
und der Rolle der Wehrmacht im Dritten Reich bei 
konservativen Offizieren und Rechtsextremisten zu-
rückgeht. So vertrat der Zeuge Oberst i. G. Norbe rt 

 Schwarzer die Auffassung, es handele sich bei dem 
Roeder-Vortrag „nicht um einen rechtsradikalen Vor-
fall an der Führungsakademie der Bundeswehr" . Das 

78) Vgl. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 12, 13, 
16, 19, 22, 97, 98; Vgl. Zeuge Wiese, 13. Sitzung, 1. April 
1998, S. 28 

79) Vgl. Zeuge Schmidt, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 22 
80) Vgl. Zeuge Riechmann, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 45; 

Vgl. auch Zeuge Rieger, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 75, 
82; Vgl. Zeuge Wiese, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 113, 
114 

Vortragsthema Roeders, „,Die Ansiedlung der Ruß-
landdeutschen im Raum Königsberg", habe der poli-
tischen Linie der Bundesregierung nicht widerspro-
chen. Auch die im Vorfeld stattgefundene Aufnahme 
des Kontaktes zu dem G3 Offizier des Stabes der 
Führungsakademie durch einen Anhänger Roeders, 
hat zu keinerlei Mißtrauen bei dem Offizier geführt. 

Trotz Hinweisen, seit 1993 auf Interessen rechtsex-
trem orientierter Jugendlicher, wie auch der Auffor-
derung rechtsextremistischer Organisationen, die 
Ausbildung in der Bundeswehr zu eigenen Zwecken 
zu nutzen, setzte das Ministe rium dem keine entspre-
chenden Maßnahmen entgegen. 

Seit mehr als 10 Jahren lehnen die militärischen Stel-
len Forschung zum Thema Rechtsextremismus in 
den Streitkräften ab. Damit fehlt ihnen ein klares La-
gebild über die Entwicklung und Einstellungen im 
Innern der Bundeswehr. Auch der Minister verwei-
gert eine auf die Bundeswehr bezogene sozialwis-
senschaftliche Untersuchung. 

Militärsoziologische Untersuchungen werden in 
Deutschland fast ausschließlich von Einrichtungen 
der Bundeswehr bewilligt und durchgeführt. Auch 
die Wehrbeauftragte hat keine hinreichende Mög-
lichkeit, im Rahmen ihres Kontrollauftrages militärso-
ziologische Studien in Auftrag zu geben. 

Als eine erste Konsequenz, die sicher noch keine 
praktische Abhilfe, aber eine bessere Grundlage zur 
Problemerkennung und zur Entwicklung von Hand-
lungsoptionen schaffen würde, wurde hier eine um-
fassende sozialwissenschaftliche Studie zum Pro-
blemkomplex vorgeschlagen. Die Dringlichkeit einer 
solchen Studie, gegen deren Erstellung sich das Bun-
desverteidigungsministerium nach wie vor weigert, 
wurde auch von den Sachverständigen Prof. Dr. Ges-
senharter und Dr. Fröchling nachdrücklich betont. 

6. Umgang mit Informationen und Presse 

a) Bundesministerium der Verteidigung 

Eine der Kernthesen des Ministe riums, die der Mini-
ster nochmals ausdrücklich am 30. April 1998 bei sei-
ner Anhörung betonte, war, daß es nicht des Aus-
schusses bedürfe und er schneller und gründlicher 
ermittelnwerde, als der Untersuchungsausschuß"). 
Dies bestimmte den Umgang des Ministe riums mit 
den Informationen. 

Informationen, die das Ministe rium für seine Öffent-
lichkeitsarbeit benötigte, hat es sofort und so umfas-
send wie möglich bei den jeweiligen militärischen 
Stellen abgerufen. Der Fall Führungsakademie vom 
18. Dezember 97 war ein Musterbeispiel dafür, wie 
der Minister vom 29. auf den 30. Januar 98 alle rele-
vanten Informationen schnell abfragte, so daß er ge

-

gen 18.00 Uhr am 30. Januar behaupten konnte, an 
dem gerade durch die Medien veröffentlichten Fall 
sei nichts daran82). 

Anders verlief die Informationsgewinnung im Fall 
der Materiallieferung für Roeder. Obwohl am 8. De

-

zember 1997 beim Materialamt des Heeres eine kom- 

81) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. April 1998, S. 7, S. 42 
82) Vgl. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 27 
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plette Akte 83) mit allen Anträgen und Bescheiden zu 
diesem Fall vorlagen, ließ man sich nur einen Teil 84), 
die Empfangsbestätigungen mit der Unterschrift 
Roeders ins Ministerium faxen. Der gleichfalls in die-
ser Akte enthaltene 1. Antrag Roeders mit seiner Un-
terschrift wurde nicht nachgefragt. Die Begrün-
dung 85) lautete, obwohl man direkte Kontakte hatte, 
habe man aus Zeitdruck nicht den gesamten Kennt-
nisstand über den Inhalt der Akte ausgetauscht. Ob-
wohl dann am Morgen des 9.12. dem stellvertreten-
den Leiter und Chef des Stabes des Heeresamtes die 
gesamte Akte 86) von einem aufmerksamen Mitarbei-
ter auf den Tisch gelegt wurde, dauerte es bis zum 
10. Dezember 1997 um 18.30 bis die Akte auf Anfor-
derung ins Ministerium gelangte. So konnte der Mi-
nister bei seinem Auftritt im Verteidigungsausschuß 
am 10. Dezember 1997 guten Gewissens sagen, zum 
Zeitpunkt der Antragstellung sei die Person Roeder 
nicht erkennbar gewesen. Am 11. Dezember 1997 
wurde dann nicht die vom Materialamt komplett vor-
gelegte Akte in den Verteidigungsausschuß gege-
ben, sondern wieder nur ein, wie das Ministe rium 
meinte, relevanter Auszug 87). 

Obwohl im Verteidigungsausschuß am 10. Dezember 
199788) klar geworden war, daß die Frage, wann die 
Fahrzeuge die Führungsakademie verlassen haben, 
eine Schlüsselfrage ist, konnte der genaue Zeitpunkt 
nicht ermittelt werden. Und das obwohl der Zeuge 
Vissing 89), der die Fahrzeuge abgeholt hatte, von der 
DAU-Kommission vernommen worden war. Statt 
dessen wurden später eine Reihe von möglichen Be-
teiligten dazu angehört 90), die aber außer vagen Ver-
mutungen nichts beitragen konnten. 

Beläßt man es bei diesen Beispielen, die man fortfüh-
ren könnte, fällt auf, daß in den Fällen, in denen das 
Bundesministerium der Verteidigung kein Interesse 
schneller Information der Öffentlichkeit oder des Par-
laments hatte, es immer wieder zu Informationspan-
nen gekommen ist. 

Daß man den Ausschuß mit einer Vielzahl von Akten 
überflutet 91) hatte, kann man dem Ministe rium als 
taktische Variante nicht vorwerfen, doch wurden ei-
nige Male wichtige Akten erst am Vorabend der Sit-
zung geliefert (z. B. Akten Altenstadt). 

Der Minister beschuldigte die Presse 92), sie wolle das 
gute Ansehen der Bundeswehr relativieren und fahre 
eine gezielte Kampagne. In der Bundeswehr sei alles 
in Ordnung, die von ihm so bezeichneten „Einzel-
fälle" seien das übliche Maß von Fehlverhalten ein-
zelner, daß auch in der Gesellschaft vorkomme. Die 

83) Vgl. Beweisbeschluß Nr. 46 Spiegelakte Nr. H 068/94 (frü-
her Nr. 116/93) in ihrer Fassung vom 8. Dezember 1997 

84) Vgl. Schreiben des Staatssekretär Dr. Wichert vom 8. De-
zember 1997 an den Verteidigungsausschuß 

85) Vgl. Schreiben FüZBw EF-HumHi an Sts Dr. Wichert vom 
17. Dezember 1997 

86) Vgl. Zeuge Jüchtern, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 106; vgl. 
auch Fußnote 52 

87) Vgl. Schreiben Sts Dr. Wichert an Verteidigungsausschuß 
vom 11. Dezember 1997 und Spiegelakte 

88) Vg. Kurzprotokoll 70. Sitzung, 10. Dezember 1997, S. 35 
89) Vgl. Dau-Bericht, Fach 4, Nr. 69 
90) Vgl. Dau-Bericht, Fach 4, Nr. 65-71 
91) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. April 1998, S. 11 
92) Vgl. Zeuge Rühe, 7. Sitzung, 4. März 1998, S. 23 

Opposition wolle die Bundeswehr unter einen Gene-
ralverdacht 93) stellen, dies werde er verhindern. 
Diese Haltung verstärkte in der Bundeswehr sicher 
nicht die Bereitschaft sich mit den Problemen ausein-
anderzusetzen. Auch im Falle Varel wurde erstmal 
von Ministerium verlautbart, man überlege sich juri-
stische Schritte gegen die Verleumder. Diese A rt  war 
sicher nicht der Aufruf zu mehr Zivilcourage inner-
halb der Bundeswehr, die der Minister immer wieder 
betonte, sondern wurde von vielen richtig verstan-
den, als eine Warnung für die Überbringer der 
schlechten Nachrichten. Als die Wehrbeauftragte in 
ihrem Jahresbericht 1997 an das Parlament, vor Fehl-
entwicklungen im Bereich der Traditionspflege der 
Bundeswehr warnte, kanzelte der Minister dies als 
Unsinn ab und ließ es durch seine Pressesprecher 
wiederholen Ein solcher Umgang mit Information 
schuf innerhalb der Bundeswehr eine gewisse Wa-
genburgmentalität, die die sicher schon vorhandenen 
Ressentiments im Verhältnis des Militärs zur Presse 
und Gesellschaft verstärkte. Der Minister behinderte 
und verhinderte so die Wahrnehmung von Proble-
men und wo keine Probleme wahrgenommen wer-
den, gibt es keine zu bearbeiten. 

b) Militärische Führung und Soldaten 

Vor dem Untersuchungsausschuß wurden die Zeu-
gen häufig gefragt, wie sie den Ausschuß und die Be-
richterstattung der Medien wahrnehmen. Dabei kam 
immer wieder zum Ausdruck, man fühle sich mißver-
standen 94). Einige gingen darüber hinaus und be-
schuldigten die Presse, ohne sie wäre der Bundes-
wehr kein Schaden 95) entstanden. Der Chef des Sta-
bes der Führungsakademie erklärte vor dem 
Ausschuß, am 24. Januar 1995 beim Vortrag Roeders 
habe es absolut nichts verdächtiges gegeben, außer 
der physischen Anwesenheit Roeders. Es habe daher 
keinen Anlaß gegeben, etwas unter den Teppich zu 
kehren oder zu verschweigen. 96) 

Einzig ein ehemaliger Stabsunteroffizier war der 
Meinung die Bundeswehr müsse sich mit dem Vor-
wurf des „braunen Sumpfes" auseinandersetzen, 
dies sei normal, wenn sie es nicht tue, entstehe der 
Verdacht sie habe etwas zu verbergen 97). 

Der Fall Varel hat deutlich gemacht, daß es zwischen 
Vorgesetzte und Untergebenen offensichtlich zu er-
heblichen Kommunikationsproblemen gekommen 
ist. Die Vorgesetzten wußten nichts, sie sahen sich 
außerstande, das Fehlverhalten zu ermitteln, sie 
neigten dazu es herunter zu reden 98), so daß die Sol-
daten offensichtlich erst mal erleben mußten, daß sie 
nicht mit Repressalien rechnen mußten, wenn sie ih-
re Rechte reklamierten. So erklärt sich, daß erst rela-
tiv spät im Zuge der Ermittlungen, der vom Zeugen 

93) Vgl. Zeuge Rühe, 18. Sitzung, 30. April 1998, S. 11 
94) Vgl. Zeuge Lange, 3. Sitzung, 4. Februar 1998, S. 25f; Zeu-

ge Schwarzer, 5. Sitzung, 11. Februar 1998, S. 27; Vgl. Zeu-
ge Grube in Fußnote 56 

95) Vgl. Zeuge Schwarzer, 5. Sitzung, 11. Februar 1998, S. 72 
96) Vgl. Zeuge Schwarzer, 5. Sitzung, 11. Februar 1998, S. 46, 

S. 54 
97) Vgl. Zeuge Guckenburg, 10. Sitzung, 25. März 1998, S. 54f 
98) Vgl. Zeuge Grube, 13. Sitzung, 1. Ap ril 1998, S. 49f, Vgl. 

auch Zeuge Wiese, 13. Sitzung, 1. April 1998, S. 9f 
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Riechmann geleiteten Kommission, achtzehn Solda-
ten 99) bereit waren, gegen ihre Vorgesetzten auszu-
sagen. 

Ob dies nur damit zu erklären ist, daß zu wenig mit 
einander gesprochen werde, wie die Zeugen Beck,. 
Riechmann und Löw zu Protokoll gaben, ist zweifel-
haft und müßte eigentlich näher untersucht werden. 
Es erschüttert jedoch die durch weg dargestellte 
These vom vertrauensvollen Umgang miteinander. 

III. Folgerungen und Forderung 

1. Folgerungen 

Es war wie bereits angesprochen nicht möglich, im 
Untersuchungsausschuß ausreichende Belege für die 
jeweiligen Hypothesen zu finden, um daraus schon 
Empfehlungen für Korrekturen abzuleiten. Aber es 
gab vielfältige Hinweise, daß die Hypothesen bezo-
gen auf die Vorfälle nicht unbegründet sind. Die Ex-
perten und Fachleute verstärkten diesen Eindruck. 
Die Befunde lassen den Schluß zu, daß die „Einzel-
fälle" Symptome einer breiten Fehlentwicklung in 
der Bundeswehr sind. In der Summe kann man fest-
stellen, der Ausschuß hat als Ergebnis herausgefun-
den, daß es in den Bereichen der Personalrekrutie-
rung, der Inneren Führung, der Traditionspflege und 
der Politischen Bildung erheblichen Nachsteue- 

99) Vgl. Zeuge Riechmann, 12. Sitzung, 26. März 1998, S. 38f 

rungsbedarf gibt. Qualität und Quantität müssen im 
einzelnen festgestellt werden, die daraus zu ziehen-
den Folgerungen geben das Maß für die Korrektu-
ren. 

 

2. Forderung 

Die Forderung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN nach weiteren Aufklärungsschritten zum inne-
ren Zustand der Bundeswehr werden bekräftigt. 

Sozialwissenschaftliche Studien sind unabdingbar, 
um mit repräsentativen Methoden Einstellungsmu-
ster von Wehrpflichtigen, Zeit- und Berufssoldaten 
verschiedener Dienstgradgruppen und Waffengat-
tungen im gesellschaftlichen Kontext und in ihrer 
Entwicklung zu untersuchen. Dabei ist zu prüfen, 
welchen Einfluß die militärische Ausbildung, Politi-
sche Bildung, Traditionspflege, der erweiterte Auf-
trag und Einsatzerfahrungen auf die Einstellungsmu-
ster und ihre Veränderungen ausüben. Eine unab-
hängige, paritätisch besetzte Expertenkommision 
soll fortsetzen, was der Untersuchungsausschuß mit 
„Stichprobenuntersuchungen" begonnen hat: um-
fassende Ermittlung zu Theoriestand und praktischer 
Umsetzung der Inneren Führung in den Streitkräften 
(damit auch der Traditionspflege, der Politischen Bil-
dung, der Auswirkungen des gesellschaftlichen 
Rechtsextremismus auf die Bundeswehr), Erarbei-
tung von Handlungsvorschlägen. 
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D. Bewertung durch den Berichterstatter der 
Gruppe der PDS, Abg. Gerhard Zwerenz 

1. Ausgehend von markanten rechtsextremistischen 
Vorkommnissen wollte sich der Untersuchungsaus-
schuß mit der inneren Lage der Bundeswehr, den 
Rahmenbedingungen für die Innere Führung und 
der Realität des Traditionsverhaltens beschäftigen. 
Es ging dabei nicht darum, alle Seiten der Bundes-
wehr zu erfassen. Der Untersuchungsauftrag hatte 
spezifische Zusammenhänge in den Blick zu neh-
men. Die Prinzipien der Inneren Führung stehen für 
den Bruch der bundesrepublikanischen Streitkräfte 
mit den Traditionen der Wehrmacht und des preu-
ßisch-deutschen Militarismus. Sie waren daher von 
Beginn an umstritten und immer wieder scharfen An-
griffen aus dem rechten, politischen Spektrum aus-
gesetzt. Es war daher sinnvoll, der Frage nachzuge-
hen, wie es um diese Grundsätze in der Bundeswehr 
heute bestellt ist. Der Streit um das Bild vom Soldaten 
ist im Nachkriegsdeutschland immer eng mit der 
Auseinandersetzung um die Rolle der Wehrmacht im 
Dritten Reich verbunden gewesen. Die öffentliche 
Kontroverse um die Ausstellung „ Vernichtungskrieg. 
Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944" legte die 
Brisanz dieser Frage offen. Wie die Bundeswehr mit 
dieser deutschen Tradition umgeht, ist daher von ent-
scheidender Bedeutung. 

Die Bedenken der PDS, daß der eingesetzte Untersu-
chungsausschuß diesen weitgespannten Auftrag 
nicht erfüllen könne, haben sich als zutreffend erwie-
sen. Von vornherein bestand die Gefahr, daß die Un-
tersuchung auf spektakuläre Einzelfälle und vorder-
gründige Symptome verengt würde. Schon der dicht

-

gedrängte Zeitrahmen ließ eine sorgfältigere und 
tiefergehendere Aufarbeitung der Thematik nicht zu. 
Die PDS favorisierte in der Sitzung des Verteidi-
gungsausschusses am 12. Dezember 1997 den Vor-
schlag einer unabhängigen, längerfristig arbeitenden 
Enquetekommission. Eine solche Kommission wäre 
nach wie vor sinnvoll. 

2. Der Untersuchungsausschuß konnte kein annä-
hernd vollständiges Bild von den rechtsextremen Ge-
fährdungen der Streitkräfte erbringen. Schon die 
Verengung auf die Vorfälle an der Führungsakade-
mie, an den Standorten Altenstadt und Varel und auf 
die Materiallieferungen an das Deutsch-Russische 
Gemeinschaftswerk verhinderte dies. Ein genauerer 
Blick „hinter die Kulissen" war auch dadurch ver-
wehrt, daß unter den geladenen Zeugen Vertreter 
der Ministerien, anderer staatlicher Behörden, Reprä-
sentanten der Bundeswehrführung und Angehörige 
des Offizierskorps ein erdrückendes Übergewicht 
hatten. Unter den 41 befragten Zeugen befanden 
sich nur ein Stabsunteroffizier a. D. und zwei Mann-
schaftsdienstgrade. 

3. Die Anhörung einiger Sachverständiger ergab, 
daß es an empirischen Studien über Einstellungen 
und Orientierungsmuster der Offiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften mangelt. Seit geraumer Zeit wer-
den solche Studien vom Bundesministerium der Ver-
teidigung verhindert. Die Begründung, man wolle 
nicht, daß auf diese Weise die Bundeswehr verdäch-
tigt werde, erscheint obskur. Hier wird sozialwissen

-

schaftliche Forschung unter einen unzulässigen Ge-
neralverdacht genommen. 

Die Ergebnisse von Detailstudien jüngeren Datums 
sind alles andere als beruhigend. Eine Untersuchung 
über Studierende an Bundeswehruniversitäten ermit-
telte einen hohen Anteil rechts- bzw. nationalkonser-
vativer Einstellungen unter Soldaten, die künftig 
Führungsfunktionen einnehmen werden. Nahezu je-
der fünfte Studierende ordnet sich hier ein. Die Ana-
lysen müßten dort  weitergeführt  werden, wo die ge-
nannte Studie abbricht: Wieviel Prozent des festge-
stellten Typus des nationalkonservativen Soldaten 
sind als rechtsextrem einzuschätzen? Wo sind die 
möglichen Übergänge? 

4. Von interessierter Seite ist am Ende der Beratun-
gen vorgetragen worden, der Untersuchungsaus-
schuß habe den Beweis erbracht, daß die Bundes-
wehr durch den Rechtsextremismus nicht gefährdet 
sei. Die Anzahl der Delikte sei im Bereich der Bun-
deswehr vergleichsweise niedrig, die Gesamtzahl 
der vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) erfaß-
ten Rechtsextremisten gering, organisierte Struktu-
ren seien nirgends zu entdecken. Dieser Ansicht 
können wir uns nicht anschließen. 

Allein die vom MAD geführte Liste der Besonderen 
Vorkommnisse (BV) ergibt seit 1992 eine sprunghafte 
Zunahme von Delikten. Nach einem vorübergehen-
den Rückgang registrieren wir 1997 eine erhebliches 
Anwachsen des Meldeaufkommens: Fast zweihun-
dert Vorkommnisse werden identifiziert. Darunter 
vorwiegend Propagandadelikte, allerdings auch 11 
Fälle von Gewaltanwendung. Die Palette reicht von 
rechtsradikalen, rassistischen, antisemitischen Äuße-
rungen („ Heil Hitler"- oder „ Sieg Heil "-Rufe, „ Tür-
kenschwein ", „Polacken ") über ausländerfeindliche, 
neonazistische Agitation (Nazi-Symbole am Körper 
oder am Spind, Zeigen der Reichskriegsflagge, Ver-
trieb von rechten Zeitschriften) bis zu Schlägereien 
mit Ausländern und der Beteiligung an Brandan-
schlägen auf Asylantenheime. Es gibt also keinen 
Anlaß zur Beruhigung. 

Bei den Verhandlungen des Untersuchungsaus-
schusses wurde überdies deutlich, daß vielerorts der 
Versuch gemacht wurde, rechtsextreme Vorfälle un-
ter der Decke zu halten. Meist konnten sich die Vor-
gesetzten dann nicht erklären, warum nicht gemel-
det wurde. Dabei ist es nicht weiter verwunderlich, 
daß in einer Truppe, in der Korpsgeist gefragt ist und 
die durch starke Hierarchisierung definie rt  ist, peinli-
che Dinge vertuscht werden. Ein Gefreiter hat vor 
dem Ausschuß darüber berichtet, wie eingeschüch-
tert die Rekruten gewesen seien. Wir gehen deshalb 
von einer erheblichen Dunkelziffer aus. 

MAD und Verfassungsschutz räumten ein, daß in 
den letzten Jahren ein hoher Anstieg nicht organi-
sierter, gewaltbereiter Rechtsextremer zu verzeich-
nen sei. In jüngster Zeit signalisierten die Wahlen in 
Sachsen-Anhalt, daß es rechtsradikalen Parteien ge-
lingen kann, einen erheblichen Anteil männlicher 
Jugendlicher für fremdenfeindliche Parolen zu ge-
winnen. Die Gefahr sich verfestigender rechter Mi-
lieus nimmt gerade in Ostdeutschland stark zu. Dies 
wirkt sich auch auf die Bundeswehr aus. 
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5. Die Aussagen über die Zahl der Rechtsextremi-
sten in der Bundeswehr sind alles andere als verläß-
lich. Während einer der Sachverständigen von einem 
Anteil, der bei etwa 3 % liege, ausging, taxierte der 
Präsident des Bundesamtes für den Verfassungs-
schutz den Anteil rechtsradikaler Soldaten auf „ unter 
1 % ". Dies wäre eine absolute Zahl zwischen 1 und 
3200.   Die Zahl der vom MAD festgestellten und be-
obachteten Extremisten liegt dagegen im zweistelli-
gen Bereich. Der Eindruck verfestigt sich, daß hier 
eher Nichtwissen herrscht. 

Nicht übersehen werden darf, daß die Aufrufe der 
rechtsradikalen Szene, zum Bund zu gehen, um das 
Waffenhandwerk zu lernen, seit einiger Zeit mit der 
Losung verbunden werden, „ auf Sehrohrtiefe" zu ge-
hen. Die Vertreter des MAD setzten den Untersu-
chungsausschuß über diese Täuschungsversuche in 
Kenntnis. 

Es mag sein, daß es innerhalb der Bundeswehr (noch) 
keine organisatorischen Vernetzungen der „rechten 
Szene" gibt. Nur vereinzelt scheinen sich informelle 
Strukturen herausgebildet zu haben. Allerdings gilt 
auch hier, daß sich der verengte Blickwinkel der 
Mehrheit des Untersuchungsausschusses nur auf die 
organisierten Neonazis und deren Wirken unter den 
Mannschaften und Unteroffizieren gerichtet hat. Von 
Netzwerken anderer Art  wird noch die Rede sein. 

6. Während der Arbeit des Untersuchungsausschus-
ses wurde oft gesagt, der Rechtsextremismus würde 
„von außen" in die Bundeswehr hineingetragen. 
Richtig ist, daß wir eine parallele Bewegung zwi-
schen den registrierten Vorfällen in der Bundeswehr 
und gesamtgesellschaftlich feststellen können. Zwi-
schen 1991 und 1993 erlebten wir eine starke Zunah-
me der Fremdenfeindlichkeit in der deutschen Ge-
sellschaft, die den rechtsradikalen Organisationen 
Auftrieb verschaffte und sie zu Gewaltaktionen an-
stachelte. Massenarbeitslosigkeit und soziale Zerrüt-
tung brachte in den Jahren 1997/98 einen erneuten 
Anstieg rechter Gewaltbereitschaft. Diese Parallelität 
beantwortet jedoch noch nicht, inwieweit die Bun-
deswehr auf besondere Weise für Rechtsextremisten 
attraktiv ist und inwiefern sie die do rt  vorhandenen 
Orientierungs- und Verhaltensmuster begünstigt. 

Mit der vom Untersuchungsausschuß vorgenomme-
nen Einzelfallanalyse wurde die eigentliche Frage 
nicht gestellt: Inwieweit gibt die Bundeswehr einen 
guten Resonanzboden für rechtsorientierte Jugendli-
che ab? Dann nämlich müßte der Brennspiegel nicht 
primär auf normativ abweichendes Verhalten, son-
dem auf „milieugemäße" Einstellungen gerichtet 
werden. Zu untersuchen wären solche Strukturmerk-
male des Militärs, die rechtskonservativen bis rechts-
extremen Orientierungsmustern besonders förderlich 
sind: 

Zeit- und Berufssoldaten neigen offenbar zu hierar-
chischen Führungsstrukturen. Ihnen gefällt das Prin-
zip von Befehl und Gehorsam mehr als demokrati-
sche Entscheidungsfindung. Sekundärtugenden wie 
Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Disziplin 
haben einen herausragenden Stellenwert. Die Sach-
verständigen Prof. Dr. Gessenharter und Dr. Fröch-
ling von der Universität der Bundeswehr Hamburg 

haben über einen traditionalistischen Soldatentypus 
berichtet, der „ eine hohe Affinität zu den Grundmu-
stern der neuen radikalen Rechten" habe. Genannt 
wurden hierbei: Antiliberalismus, elitäre Ideologie 
der Ungleichheit, Staatsautoritarismus, Homogeni-
tätsstreben, Freund-Feind-Politikverständnis und 
völkischer Nationalismus. 

Das Militär ist jedoch nicht nur Anziehungspunkt für 
Personen mit eher „rechten" Einstellungsdispositio-
nen; es verstärkt diese. 

Aus diesem Grund greift eine Betrachtung der Ober-
flächenerscheinungen, wie dem faschistoiden Geba-
ren von Soldaten oder deren Beteiligung an Gewalt-
akten, viel zu kurz. Das Mi lieu der Soldaten, beson-
ders der Kampftruppen, ist von der Nähe zu Gewalt 
- Tod - Krieg geprägt. Überlegenheits- oder Omni-
potenzwahn, die Mystifizierung der Gewalt als pro-
batem Mittel der Problemlösung werden begünstigt. 
Der Politologe E rnst O. Czempiel hat in einem Kom-
mentar zu den Vorfällen in der Bundeswehr auf diese 
Besonderheit einer Militärkultur hingewiesen. Deren 
Spezifik schließt bereits an dem Tötungsauftrag des 
Soldaten an. Was in der Gesellschaft verabscheu-
ungs- und strafwürdig ist, gereicht Soldaten zu Ruhm 
und Ehre. Der Heldenkult ist offenkundig ein Ver-
such, diese ethische Diskrepanz zu überbrücken. 

Czempiel stellte fest: „Dieses militärische Denken ist 
nicht kriegstreibend, jedenfalls nicht per se. Aber es 
wird geprägt von der ständigen Nähe zur Gewalt, zur 
ständigen Präsenz des Krieges. Zwischen der militäri-
schen Kultur und den Oberflächenerscheinungen 
von Rechtsradikalismus und Gewaltanwendung an 
den sozialen Rändern der Bundeswehr gibt es keine 
direkte Beziehung. Eine indirekte gibt es aber sehr 
wohl." (Ernst Otto Czempiel, in: Frankfu rter Allge-
meine Sonntagszeitung, 29. Februar 1998) 

In der Wiederbelebung einer eigenen militärischen 
Kultur wird nicht ganz zu Unrecht die eigentliche 
Gefährdung der Bundeswehr gesehen. Dieser Pro-
blemkomplex wurde im Untersuchungsausschuß lei-
der nur am Rande gestreift. Hier jedoch müßten kriti-
sche Untersuchungen ansetzen. 

7. Über den Begriff des Rechtsextremismus gab es 
im Untersuchungsausschuß keine . abschließende 
Klärung. Gleichwohl dürften sich die Mitglieder auf 
die Definition des Verfassungsschutzes beziehen 
können: 

„Rechtsextremistische Bestrebungen sind von der 
ideologischen Vorstellung geprägt, daß die ethnische 
Zugehörigkeit zu einer Nation, Rasse oder Region die 
größte Bedeutung für das Individuum besitzt. Ihr 
sind alle anderen Interessen und Werte, auch Men-
schenrechte, untergeordnet. Diese Weltanschauung 
lehnt es ab, alle Menschen als grundsätzlich gleich 
anzusehen, und wertet Minderheiten durch Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit ab. Rechtsextremisten 
streben ein politisches System an, in dem als angeb-
lich natürliche Ordnung Staat und Volk als Einheit 
verschmelzen („ Volksgemeinschafts "-Ideologie) ". 
(Jahresbericht des Bundesamtes für den Verfas-
sungsschutz 1995, S. 16/17) 
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Die Vertreter der Regierungskoalition wollten die 
Untersuchungen aus naheliegenden Gründen auf 
diesen Extremismus begrenzen. Dabei blieben Er-
kenntnisse der Extremismusforschung über eine 
„neue radikale Rechte" weitgehend ausgeblendet. 
Die Sachverständigen Gessenharter und Fröchling 
trugen dazu vor, daß es sich um eine Strömung han-
dele, die sich in den achtziger Jahren herausgebildet 
habe. Sie wäre im ideologischen und organisatori-
schen Zwischenbereich zwischen Konservatismus 
und Rechtsextremismus anzusiedeln und übe in die-
ser Hinsicht eine Scharnierfunktion aus. 

Auch der Verfassungsschutz hat sich in jüngerer Zeit 
dieser Strömung zugewandt: 

„Die Vertreter des intellektuellen Rechtsextremismus 
vermeiden es, ihre ideologischen Fernziele deutlich 
zu nennen und konkret die Forderung nach Überwin-
dung der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung zu stellen. Ihre Taktik besteht vielmehr darin, 
die Grenzen zwischen konservativen Vorstellungen 
einerseits und extremistischen Ideologieelementen 
zu verwischen." (Jahresbericht 1997 des Bundesam-
tes für den Verfassungsschutz, S. 116) 

Der Verfassungsschutzbericht spricht von einer ge-
zielten Erosion der Abgrenzung zwischen Demokra-
ten und Extremisten. Die Neue Rechte unternimmt 
seit geraumer Zeit besondere Anstrengungen, um in 
den Streitkräften und den militärorientierten Gese ll

-schaftsbereichen Einfluß zu gewinnen. Daher hätte 
dieser breite Grauzonenbereich zwischen Rechtskon-
servatismus und Extremismus in der Arbeit des Un-
tersuchungsausschusses näher ausgeleuchtet wer-
den müssen. Dies ist leider nicht geschehen. 

8. Bundesministerium der Verteidigung und Genera-
linspekteur der Bundeswehr ergriffen seit Ende des 
vergangenen Jahres zahlreiche Maßnahmen, um den 
Rechtsextremismus zu bekämpfen. Es ist anzuneh-
men, daß es gelingen wird, Neonazis in stärkerem 
Maße von der Truppe fernzuhalten und das Auftreten 
strafbarer Delikte einzudämmen. Durch Politische 
Bildung kann eine wachsende Sensibilisierung er-
reicht werden. 

Wie weit die Entschlossenheit, dem Rechtsextremis-
mus umfassend entgegenzutreten, reicht, bleibt of-
fen. Die bisherigen Erfahrungen stimmen mißtrau-
isch. Prof. Gessenharter nannte drei Beispiele, die 
belegen, daß die Bundeswehrführung in der Vergan-
genheit gegen Rechtsradikale erst einschritt, als die 
Fälle öffentlich ruchbar geworden waren - und eine 
Imageschädigung drohte. In anderen Fällen wurden 
Befehle und Weisungen über verfassungsfeindliches 
Verhalten offensichtlich nicht beachtet. So in Varel. 

Die ergriffenen Maßnahmen gegen den „ offenen" 
Rechtsradikalismus greifen auch zu kurz. Straftaten 
der Rekruten zu ahnden, bzw. ihnen vorzubeugen, 
ist das eine. Rechtslastige Einstellungen unter den 
Offizieren anzugehen das andere. Es setzte aller-
dings ein Klima größerer geistiger Offenheit in den 
Streitkräften voraus. 

9. Der Untersuchungsausschuß hatte sich vorgenom

-

men, die Rahmenbedingungen der Inneren Führung 
zu untersuchen. Analysiert werden sollte das Füh

-

rungsverhalten und das geistig-politische K lima in 
den Streitkräften. Die Befragungen der Truppenfüh-
rer zeichneten das Bild einer Bundeswehr, die als 
„Armee in der Demokratie" weitgehend intakt ge-
blieben ist. Aber: Der schöne Schein trügt. Ein 
Oberstleutnant im Generalstab sprach davon, daß 
die Innere Führung in eine „Schieflage" geraten sei. 
In den letzten Jahren wäre in der Bundeswehr funk-
tionierende und nicht unbedingt reflektierende Intel-
ligenz gefordert gewesen. Wie in der Gesellschaft sei 
vor allem der Macher gefragt gewesen. Hier wurde 
zu Recht angesprochen, daß die Prinzipien der Inne-
ren Führung formal erstarren, wenn die technokrati-
sche Effizienzsteigerung in den Mittelpunkt rückt. 

Ein wichtiges Indiz, ob die Bundeswehr eine wirklich 
plurale Einrichtung ist, die sich durch geistige Offen-
heit auszeichnet, ist der Umgang mit reformorientier-
ten, kritischen Soldaten. Und hier stehen die Dinge 
nicht zum Besten. So wurde ein Lehroffizier von der 
Bundeswehrführung gemaßregelt, weil er allzu klare 
Worte gegen die Wehrmacht in der Öffentlichkeit ge-
braucht hatte. Ein Oberstleutnant, der sich öffentlich 
abweichend zur Wehrpflicht äußerte, sah sich Diszi-
plinierungsversuchen ausgesetzt. Durch die Diszipli-
nierungen werde „ ein Klima des Mißtrauens und der 
Gleichgültigkeit" erzeugt, schrieb dazu ein Oberst 
der Reserve. 

Die Sachverständigen Gessenharter und Fröchling 
haben über ihre Erfahrungen an der Bundeswehruni-
versität Hamburg berichtet: „ Halte Dich an das, was 
das Gros der Studenten macht ", laute die Devise vie-
ler Absolventen. Disziplinierung von oben und An-
passung von unten scheinen Hand in Hand zu ge-
hen. 

10. Die Frage des Traditionsverständnisses, für die 
Bundeswehr von Beginn an prekär, entscheidet auch 
heute mit darüber, ob sich die Bundeswehr konse-
quent nach rechts abgrenzt oder nicht. Es gebe kei-
nen Anlaß, eine Verbindung zwischen Traditionsver-
ständnis, geistiger Orientierung der Streitkräfte und 
rechtsextremistischen Vorfällen herzustellen, hat der 
Generalinspekteur der Bundeswehr, Hartmut Bag-
ger, vor dem Untersuchungsausschuß vorgetragen. 
Solche Tabuisierungen helfen jedoch nicht weiter. 
Gerade über diese Verbindungen muß nachgedacht 
werden. 

In ihrem jüngsten Jahresbericht (1997) schrieb die 
Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Claire 
Marienfeld (CDU): „... beobachte ich mit Sorge, daß 
innerhalb der Bundeswehr gleichwohl die gebotene 
Distanz zur deutschen Wehrmacht insgesamt, aber 
auch zu einzelnen Personen aus der deutschen Wehr-
macht nicht immer und überall eingehalten wird." 

Sie hat auf bedenkliche Traditionssammlungen in 
Kasernen hingewiesen. Oft würden Darstellungen 
der Wehrmachtsgeschichte die angemessene histori-
sche Einordnung vermissen lassen. Daß die Wehrbe-
auftragte hier einen wunden Punkt getroffen hat, 
wurde auch in der Arbeit des Untersuchungsaus-
schusses deutlich. Generalinspekteur Bagger mußte 
einräumen, daß bei einigen Einheiten der Traditions-
erlaß von 1982 nicht bekannt oder nicht mehr auf-
findbar war. Er bestätigte, daß gegenwärtig diese 
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Traditionsräume einer erneuten Prüfung unterzogen 
würden. Offenkundig besteht hier Nachsteuerungs-
bedarf. 

Es darf bezweifelt werden, ob die jetzt ausgelöste 
Rückbesinnung auf den Traditionserlaß von 1982, 
dessen Einbeziehung in die Zentrale Dienstvorschrift 
10/1 und überfällige Revisionen, wie die Abschaf-
fung des Kreta-Tages, die Doppelbödigkeit des Ver-
hältnisses der Bundeswehr zur Wehrmacht endlich 
ausräumen. Generalinspekteur Bagger hat vor dem 
Untersuchungsausschuß die Formel gebraucht, daß 
die Wehrmacht von einem verbrecherischen Regime 
mißbraucht worden sei. Dies aber öffnet den Weg, 
ausschließlich der Politik den Schwarzen Peter zuzu-
schieben. Umso leichter kann dann das Hohe Lied 
soldatischer Tugenden wie Treue, Tapferkeit, Pflicht-
erfüllung und Kameradschaft gesungen werden; Tu-
genden, die auch „in früheren deutschen Armeen 
von vielen vorbildlich vorgelebt worden" seien. 

Auf der einen Seite steht die von Minister Rühe und 
Generalinspekteur Bagger im Untersuchungsaus-
schuß bekräftigte Aussage: „Die Wehrmacht war als 
Organisation des Dritten Reiches in ihrer Spitze, mit 
Truppenteilen und mit Soldaten in Verbrechen des 
Nationalsozialismus verstrickt. Als Institution kann 
sie deshalb keine Tradition begründen." 

Auf der anderen Seite hat Brigadegeneral Christian 
Millotat in einem Beitrag für die Zeitschrift Europä-
ische Sicherheit, 4/98, die Formel geprägt: 

„Die Bundeswehr darf sich nicht dazu bringen las-
sen, die Wehrmacht pauschal zu verdammen. " Und 
weiter: „Es wäre tragisch, wenn Angehörige der frü-
heren Wehrmacht, die der Bundeswehr positiv ge-
genüberstehen, als falsche Freunde der Armee apo-
strophiert würden. Geschähe dies, würden die heuti-
gen Soldaten wichtiger historischer Wurzeln 
beraubt." 

Welche Wurzeln die Bundeswehr weiter pflegen 
möchte, dokumentierten die Namen ihrer Kasernen. 
Von ca. 500 Kasernen sind 37 nach „Helden" der 
Wehrmacht und 40 nach „Helden" wilhelminischer 
Eroberungen und Kriege benannt. Die Namensliste. 
reicht von Kaiser Wilhelm, über dessen Kolonialoffi-
zier Lettow-Vorbeck, über den Nazi-Heimatdichter 
Walter Flex bis zum Jagdflieger in Diensten der Le-
gion Condor, Werner Mölders. Hinzu kommen zwei-
felhafte, an alte Revanchepolitik erinnernde Bezeich-
nungen (Ostmark, Pommern). Gerade 11 Kasernen 
sind nach den Männern des Widerstandes benannt. 

Es bedurfte erheblichen öffentlichen Drucks, bis die 
nach den Nazi-Größen Dietl und Kübler benannten 
Kasernen im Oktober 1995 den Namen wechselten. 
Das BMVg setzte diese Änderung gegen erheblichen 
und andauernden lokalen Widerstand durch. 

Der Bundestag beschloß am 24. April 1998, daß Ka-
sernen nicht nach Angehörigen der Legion Condor 
benannt werden sollten. Noch immer gibt es zwei Ka-
sernen, die nach dem Jagdflieger Werner Mölders 
benannt sind, der von Hitler für seine Abschüsse in 
Spanien ausgezeichnet wurde. Man darf gespannt 
sein, ob hier endlich die überfälligen Reformen ein-
geleitet werden. 

11. Bedenklich muß auch stimmen, daß gerade in 
den letzten Jahren Offiziere von sich reden machten, 
deren extrem rechte Affinitäten unverkennbar sind. 
Dies betrifft nicht nur Offiziere, die ihre Pensionie-
rung dazu nutzten, sich als politisch rechtsstehend zu 
„outen ", wie die Brüder Generalleutnant a. D. Franz 
Uhle-Wettler und General a. D. Reinhard Uhle-Wett-
ler. Beide meldeten sich in den neunziger Jahren in 
rechten Zeitschriften wie der Jungen Freiheit, Nation 
Europa, Alte Kameraden usw. häufig zu Wo rt . Oder 
wie General a. D. G. Schultze-Rhonhof, der jüngst 
über die krisenhafte Entwicklung unseres Gemein-
wesens schrieb: „Ein Grund für diese Schwierigkei-
ten liegt möglicherweise in unserem Grundgesetz. Es 
garantiert den Bürgern - je nach Zählung - 21 ver-
schiedene Individualrechte und erlegt ihnen nur 
dreimal eine Pflicht auf, die Wehrpflicht, die Pflicht 
zur Kindererziehung und die Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums." 

Das Grundgesetz habe, als Reaktion auf die NS-Zeit, 
das Pendel zum anderen Extrem ausschlagen lassen. 
Weiter wörtlich: „Es ist die Aufgabe unserer Zeit, das 
Pendel von diesem anderen Extrem in die Mitte zu-
rückschwingen zu lassen und es dort anzuhalten. In-
dividualrechte und Gemeinschaftsrechte und die ih-
nen zugrundeliegenden Wertvorstellungen müssen 
wieder in die Balance kommen." 

Bundesminister Rühe stellte sich im Untersuchungs-
ausschuß demonstrativ vor Schultze-Rhonhof. Er ste-
he auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Frage ist 
nur: Steht Schultze-Rhonhof am äußersten rechten 
Rand des demokratischen Verfassungskonsenses 
oder am gemäßigteren Rand des Rechtsradikalismus? 

Der Vorwurf „rechte Gesinnung" trifft auch auf akti-
ve Offiziere zu. Die Einlassungen von Generalmajor 
Jürgen Reichardt, der als Chef des Heeresamtes 
maßgeblichen Einfluß auf die Schulen des Heeres 
nimmt, ließen vor dem Untersuchungsausschuß 
nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Reichardt 
hatte in einer Rede an der Luftlandeschule Altenstadt 
den besonderen Geist der deutschen Fallschirmjä-
gertruppe im Zweiten Weltkrieg mystisch verklärt: 
„Dieser Geist befähigte deutsche Fallschirmjäger im 
Kriege zu Leistungen, die anderen als Beispiele dien-
ten, die vielen als unmöglich galten ... Es ist ein 
Geist, der seine tiefen Wurzeln in unserer deutschen 
Militärgeschichte, in unserer abendländischen Kultur 
und in unserer christlichen Ethik hat. " Die Wehr-
macht-Fallschirmjäger hätten sich für ihren Kampf 
„ unsterblichen Ruhm " erworben. 

Im Untersuchungsausschuß machte Reichardt keinen 
Hehl aus seiner „ ganz persönlichen Sympathie " für 
die Begehung eines sog. „Kreta-Tages". Fallschirmjä-
ger gedachten auf diese Weise der beim Überfall auf 
Kreta 1941 gefallenen deutschen Soldaten. 

Reichardt war es auch, der an die Heeresschulen die 
Schrift eines OTL a. D. Hartmann verteilen ließ, in 
der das Soldatentum in Reichswehr, Wehrmacht und 
Waffen-SS in apologetischer Weise gezeichnet wird. 

12. Leider blieb in der Arbeit des Untersuchungsaus-
schusses das Verhältnis der Streitkräfte zu den solda-
tischen Traditionsverbänden ausgeklammert. Versu- 
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che, dies zum Thema zu machen, wurden recht rigo-
ros unterbunden. Dabei gäbe es hier noch viel zu un-
tersuchen. 

Punkt 22 der Richtlinien zum Traditionsverständnis 
und zur Traditionspflege in der Bundeswehr besagt: 

„Begegnungen im Rahmen der Traditionspflege dür-
fen nur mit solchen Personen und Verbänden erfol-
gen, die in ihrer politischen Grundeinstellung den 
Werten und Zielvorstellungen unserer verfassungs-
mäßigen Ordnung verpflichtet sind. " 

Es ist in Zweifel zu ziehen, ob die tatsächliche Tradi-
tionspflege diesem Leitgedanken entspricht. Eine 
genauere Analyse der in der Bundesrepublik existie-
renden soldatischen Traditionsverbände und ihrer 
Publikationen nährt nachhaltig den Verdacht, daß 
nur sehr bedingt davon geredet werden kann, diese 
Organisationen seien den Werten der freiheitlich- 
demokratischen Grundordnung verpflichtet. 

Ob es sich dabei um den Kyffhäuserbund, die Or-
densgemeinschaft der Ritterkreuzträger, die Arbeits-
gemeinschaft für Kameradenwerke und Traditions-
verbände e. V oder den Verband deutscher Soldaten 
e. V und den Ring Deutscher Soldatenverbände han-
delt - allen Verbänden ist die unkritische Verherrli-
chung soldatischer Tugenden und die Leugnung 
bzw. Relativierung deutscher Kriegsschuld zueigen. 
Dumpfer Militarismus und Geschichtsrevisionismus 
sind die Grundlage für die Anfälligkeit dieser Orga-
nisationen gegenüber dem Rechtsextremismus. 

„Der zeitgeschichtliche Revisionismus blieb ein wich

-

tiges rechtsextremistisches Agitationsthema ", stellt 
der letzte Verfassungsschutzbericht (S. 117) fest. Da-
von zeugte nicht nur der Sturmlauf gegen die Aus-
stellung „ Vernichtungskrieg - Verbrechen der Wehr-
macht 1941-1944 ". Die Relativierung der NS-Verbre-
chen nimmt in allen rechten Publikationen breiten 
Raum ein, wird in immergleichen Varianten wieder-
holt. Aber auch in den militärischen Traditionalisten -

kreisen ist der Geschichtsrevisionismus von überra-
gender Bedeutung. Daher muß man zu dem Schluß 
kommen, daß diese Verbände bis in die Führungen 
hinein erheblich von Rechtsextremisten durchsetzt 
sind. Kooperationen mit Neonazis und anderen 
Rechtsradikalen sind an der Tagesordnung. Daher 
muß es alarmieren, wenn diese Verbände eng mit Re-
servistenvereinigungen und Einheiten der Bundes-
wehr zusammenarbeiten. 

Der Bundesminister der Verteidigung und der Militä-
rische Abschirmdienst haben vor dem Ausschuß die 
Auffassung vertreten, daß sich bei der Bundeswehr 
keine rechtsradikalen Netzwerke bzw. Subkulturen 
gebildet hätten. Der Untersuchungsausschuß konnte 
das Gegenteil nicht beweisen. Dabei wurde der Blick 
aber nur auf die militante Neonazi- und Skinhead-
szene gerichtet. Die Frage nach den oben angedeu-
teten Netzwerken wurde nicht gestellt. Auch Fragen 
der subtilen Vernetzung im publizistischen Bereich 
waren nicht Gegenstand der Untersuchung. Gerade 
hier aber manifestieren sich die zahlreichen ideologi-
schen Übergänge zwischen Konservatismus und 
Rechtsextremismus. 

13. Der Sachverständige Dr. Detlef Bald legte dar, 
daß der neue Auftrag der Bundeswehr, sich an Krie-
gen außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung 
zu beteiligen, die Gefahr der Wiederbelebung des 
militärischen Taditionalismus verstärke. Es sei wieder 
der Typus des  „Kämpfers" gefragt, der sich vor allem 
auf seine handwerklich-technischen Fähigkeiten 
stütze und die Normen und Werte der Zivilgesell-
schaft als Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit 
empfinde. Bald trug vor, der klassische Satz, der bis-
her die Mission der Bundeswehr beschrieb, „ Kämp-
fen können, um nicht kämpfen zu müssen ", sei dem 
Satz „ Kämpfen können und kämpfen wollen" gewi-
chen. Die Prinzipien der Inneren Führung sieht Bald 
durch die Neuorientierung der Bundeswehr in Ge-
fahr. Er bezog sich dabei auf eine Arbeit des B rigade-
generals Christian Millotat über „Das preußisch- 
deutsche Generalstabssystem ". Millotat, der dem-
nächst Direktor im Bereich Lehre an der Führungs-
akademie in Hamburg werden wird, preise darin die 
Generale der Reichswehrs und der Wehrmacht von 
Seeckt, Beck und Halder als Vorbilder. Zum anderen 
wies Bald auf . einen Vortrag eines Reserveoffiziers 
und Politikberaters vor der Bundesakademie für Si-
cherheitspolitik hin, in dem eine politische Korrektur 
im Verhältnis Bundeswehr-Gesellschaft gefordert 
werde. Holger Mey, aus Publikationen des BMVg be-
stens bekannt, hatte dort  dazu ausgeführt: Die Bun-
deswehr müsse schließlich auf Kriegsschauplätze 
vorbereitet werden, auf denen die westlichen We rt

-maßstäbe nicht gelten würden. 

Tatsächlich scheint für Teile der konservativ gepräg-
ten Bundeswehr die Neuorientierung der Bundes-
wehr als Signal für die Reaktivierung alter militäri-
scher Tugenden und Besonderheiten verstanden 
worden zu sein. Diese Wiederbelebung des Militär-
traditionalismus ist ja auch von der Bundeswehrfüh-
rung in den Jahren 1990-94 angestoßen worden. Mi-
nister Rühe und Generalinspekteur Bagger haben 
davon gesprochen, daß es sich um Übergangsproble-
me gehandelt habe, die inzwischen überwunden sei-
en. Wie man heute sähe, führten die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr mitnichten zu einer „Mystifi-
zierung" des Soldaten, bzw. zur Kultivierung 
militärischer Besonderheiten. 

Tatsächlich ergibt sich ein widersprüchliches Bild: 
Während die oberste Führung heute einer Renais-
sance der Inneren Führung das Wort  redet, werden 
die Protagonisten des Militär-Traditionalismus, die 
diese Prinzipien als Hindernis in Kriegsvorbereitung 
und Kriegsführung ansehen, wohlwollend tole riert . 
In welcher Richtung sich diese Widersprüchlichkeit 
auflöst, hängt möglicherweise ja davon ab, in welche 
Kriege, mit welcher Intensität die Krisenreaktions-
kräfte der Bundeswehr künftig verwickelt sein wer-
den. Es gilt in jedem Falle, den Anfängen zu wehren. 

14. Die Verhandlungen des Untersuchungsaus-
schusses zeigten, daß die Vorfälle an der Hamburger 
Führungsakademie und anderswo zum Teil medial 
überzeichnet waren. Dennoch sind die dabei gewon-
nenen Erkenntnisse über den Zustand der Streit-
kräfte und deren politischen Führung bedenklich ge-
nug. 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Bei den Materiallieferungen an das DRGW ist keiner 
der beteiligten Stellen der verurteilte Terrorist Roeder 
ein Begriff; die Erwähnung Roeders und des DRGW 
im Verfassungsschutzbericht 1993 ist unbekannt. Im 
Materialamt des Heeres und beim Führungsstab des 
Heeres finden sich nur bereitwillige Helfer für die 
Rußlanddeutschen in Königsberg. Die Diktion 
„Nord-Ostpreußen" erregt keinerlei Verdacht. Dieser 
Vorgang wird sich beim Roeder-Vortrag an der FüAk 
wiederholen. 

Eine Weisung des damaligen Parlamentarischen 
Staatssekretärs Schönbohm im BMVg 1993, bei der 
humanitären Hilfe für Mittel- und Osteuropa auf 
rechtsradikale Bestrebungen aufzupassen, erweist 
sich als wirkungslos. Warnungen aus der Deutschen 
Botschaft in Moskau werden ebensowenig beachtet, 
kritische Presseberichte über rechtslastige Bestre-
bungen in der russischen Oblast Kaliningrad nicht 
zur Kenntnis genommen. 

Das Auswärtige Amt bestätigt stattdessen „ das drin-
gende Bundesinteresse" bei dem Hilfsbegehren des 
DRGW. Außenminister Kinkel hat vor dem Untersu-
chungsausschuß die Fehler bedauert und ausgeführt, 
die deutsche Außenpolitik unterstütze zwar die Hilfe 
für Rußlanddeutsche, eine gezielte deutsche Ansied-
lungspolitik im Raum um Kaliningrad gäbe es jedoch 
nicht. Auch Minister Rühe behauptete, die Lieferun-
gen an Roeder stünden diametral zur deutschen Au-
ßenpolitik. Andere Zeugen wiesen im Untersu-
chungsausschuß jedoch wiederholt auf die Initiativen 
des Staatssekretärs Waffenschmidt im Bundesmini-
sterium des Inneren für die Rußlanddeutschen hin; 
dies sei gerade 1993 politisches Thema gewesen. Da-
her muß die Frage gestellt werden, ob es wirklich nur 
ein Versehen war, daß rechtsradikale Kreise mit Bun-
deswehr-Material beliefe rt  wurden. Wenn ein rechts-
konservativer Wortführer und Politikberater unter 
der Überschrift „Moskau muß Königsberg wieder 
freigeben" schreiben kann, „Die geopolitische Logik 
verlangt eine klare Entscheidung ... Stabilität kann 
es in der Region nur geben, wenn Rußland diese 
Beute des Zweiten Weltkrieges aufgibt ... " (Werner 
Kaltefleiter, in: Die Welt vom 6. August 1997), dann 
steht zu fürchten, daß er ausspricht, was andernorts 
nur heimlich gedacht wird. 

Die Untersuchungen zum Vortrag „Hilfe für Parfino" 
des Hamburger Kaufmanns Kölln, unter Beteiligung 
von ehemaligen Wehrmachts- und SS-Soldaten an 
der Führungsakademie sowie zum Vortrag des Nazis 
Manfred Roeder an der FüAk haben weitere .. Er-
kenntnisse vermittelt: Offenkundig gab es Versuche 
aus dem rechten Traditionsmilieu, Verbindungen 
zum Offizierskorps der Bundeswehr herzustellen. 
Vertreter dieses Korps wiederum haben sich als naiv

-

konservativ genug erwiesen, um diesen Herren die 
Tür zu öffnen. Den Beteiligten fallen bei Herrn Roe-
der keinerlei rechtsextreme Tendenzen auf. Nach-
dem Monate später per Zufall ein Lehrgangsteilneh-
mer an der Akademie auf den Vorfall aufmerksam 
wird und der Chef des Stabes informiert wird, enden 
Beratungen im Kreis der Stabsoffiziere damit, daß 
über die Sache „ Gras wachsen " soll. 

Die Befragungen im Untersuchungsausschuß haben 
sich auch damit beschäftigt, wieso der Vorgang so 
lange verborgen bleiben konnte. Der Kommandeur 
der FüAk zeigte sich bestürzt und konnte sich nicht 
erklären, wieso nicht gemeldet wurde. Dieser Vor-
gang wird sich in anderen Fällen wiederholen. Wie 
aber ist es um die geistige Offenheit einer Einrich-
tung bestellt, wenn Untergebene und Vorgesetzte 
schweigen, statt sich der Auseinandersetzung zu 
stellen? 

Auch bleibt die Frage, wie es kommt, daß Stabsoffi-
ziere, die sich mit Militärgeschichte beschäftigt ha-
ben, bei entscheidenden Fragen (der Wehrmacht

-

Vergangenheit) passen müssen? Und: Warum schei-
nen gerade diejenigen Karriere zu machen, deren 
besondere Eigenschaft besondere Loyalität zu sein 
scheint? 

15. Die untersuchten Vorgänge in Altenstadt/Lands-
berg und Varel zeigten, daß Fallschirmjäger- und 
Luftlandetruppen besonders anfällig für rechte Ein-
stellungen und Verhaltensmuster sind. Deshalb fragt 
sich, ob diese Vorfälle mit dem veränderten Auftrag 
der Bundeswehr in Verbindung zu bringen sind: Der 
Einsatz von Fallschirmjägern und Luftlandeeinheiten 
steht oft am Beginn militärischer Interventionen. 

Wie durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses 
bekannt wurde, reichen die Auseinandersetzungen 
länger zurück. Am 13. Dezember 1994 schrieb der 
damalige Wehrbeauftragte Alfred Biehle in Ergän-
zung seines Jahresberichts einen B rief an Minister 
Rühe, in dem er auf Fehlentwicklungen im Tradi-
tionsverständnis der Bundeswehr hinwies. 

„Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß 
Soldaten der Bundeswehr - nicht nur in diesen Fällen 
- völlig unreflektiert Zuflucht in eine überkommene 
Tradition der früheren Wehrmacht suchen." 

Biehle hatte u. a. darüber berichtet, daß Rekruten in 
einem Batai llon Erinnerungsurkunden mit den 
„Zehn Geboten des Fallschirmjägers" ausgehändigt 
worden seien und daß in einem Traditionsraum der 
Unteroffiziere einer Luftlandeeinheit der letzte Wehr-
machtsbericht vom 9. Mai 1945 und der letzte Tages-
befehl des Generals Heid rich an seine Fallschirmjä-
ger („ Wir ... fühlen uns nicht geschlagen ... ") aus-
hänge. 

In den Zehn Geboten finden sich solch martialischen 
Sätze wie: „Für Dich soll die Schlacht Erfüllung sein 
.... Sei behende wie ein Windhund, so zäh wie Leder, 
so hart wie Kruppstahl, nur so wirst du die Verkörpe-
rung des deutschen Kriegers sein. " 

Minister Rühe antwortete am 20. Januar 1995, die ge-
schilderten Fälle widersprächen in krasser Weise den 
Richtlinien zum Traditionsverständnis und dem de-
mokratischen Selbstverständnis der Streitkräfte. 

Der Minister schrieb weiter: „Die in Ihrem Schreiben 
aufgeführten Fälle sind nicht symptomatisch für die 
gesamte Bundeswehr. Die Beispiele zeigen aber eine 
Fehlentwicklung im Bereich der Luftlandeverbände 
auf. Gegen diese Entwicklung hat der Inspekteur des 
Heeres Maßnahmen eingeleitet. " 
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Anläßlich der Verabschiedung des Wehrbeauftragten 
Biehle erklärte Minister Rühe kurze Zeit später: „ Ge

-

meinsam mit dem Wehrbauftragten habe ich in den 
letzten Jahren alles getan, um rechtsextremistisches 
Gedankengut aus der Bundeswehr fernzuhalten. 
Dies ist gelungen." 

Der Minister irrte. 

Minister Rühe und die Kommandeure der betreffen-
den Truppenteile betonten im Untersuchungsaus-
schuß wiederholt, daß ihnen die besonderen Proble-
me der Fallschirmjäger bewußt seien. 

- Fallschirmjäger verstünden sich als Elitetruppe. 
Ihr Einsatz verlange nicht nur besonderen Mut, 
sondern auch absolute Verläßlichkeit untereinan-
der. Dies erkläre den besonderen Korpsgeist in 
diesen Einheiten. 

- Da Fallschirmjäger erstmals im Zweiten Weltkrieg 
eingesetzt worden seien, hätten die deutschen 
FSchJg einen besonderen Traditionsbezug zur 
Wehrmacht ausgebildet. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob damit der Ke rn  des 
Problems getroffen wird. Gibt es diese strukturellen 
Anfälligkeiten nur in diesem Bereich? 

Richtig ist, und dies ergaben die Untersuchungen 
des Ausschusses zweifelsfrei, daß die FSchJg-Trup-
pen ein eigentümliches Verhältnis zur Tradition pfle-
gen. 

• Die „ Zehn Gebote der deutschen Fallschirmjäger" 
zirkulierten in großem Umfange in den Kasernen. 

• Ein markiges Poster „ Klage nicht, kämpfe" mit der 
Abbildung eines Wehrmacht-Fallschirmspringers 
war in früheren Jahren äußerst beliebt und klebte 
an zahlreichen Spinden. 

• CD's und Platten mit verbotenen Wehrmachtslie-
dern wurden in den Kasinos vertrieben. 

• „ Landser-Hefte werden viel gelesen bei uns", so 
ein als Zeuge vernommener Rekrut. 

• Die Luftlandeschule beging (wie auch der Bund 
Deutscher Fallschirmjäger) alljährlich den „ Kreta-
Tag ". Am 20. Mai, dem Jahrestag der wahnwitzi-
gen Operation Merkur, mit der Kreta 1941 erobert 

 werden sollte und bei der 4 500 beteiligte Fall-
schirmjäger (80 % Verluste) den Tod fanden, wur-
de der Opfer . unter den deutschen Soldaten ge-
dacht und ihr Heldenmut gerühmt. Eine Aufklä-
rung über die unsinnige wie verbrecherische 
Aktion und über die Folge-Opfer unter der Zivil-
bevölkerung blieb aus. 

Aufmerksamkeit verdient auch, das anhand der Vor-
fälle in Altenstadt/Landsberg zutage getretene Beur-
teilungs- und Beförderungswesen der Bundeswehr. 
Zwar wurde die Verstrickung einer Gruppe von Un-
teroffizieren in rechtsextremistische Vorfälle erst spä-
ter bekannt. Dennoch bleibt die Frage, wie es sein 
kann, daß einer dieser Stabsunteroffiziere ausdrück-
lich zur „höheren Verwendung" empfohlen und ein 
anderer mit glänzenden Attributen bedacht wurde. 
Die Vorgesetzten wollen von den rechtsradikalen 
Obsessionen ihrer Zöglinge nichts gewußt haben. 

Nicht beantwortet werden kann, ob die Truppenfüh-
rer nicht genau hingeschaut haben. Klar scheint da-
gegen, daß eine Truppenschule, die alljährlich einen 
„Kreta-Appell" abhielt, die dem Chef der damaligen 
FSchJg-Truppe der Wehrmacht, Generaloberst Stu-
dent, mit einer Gedenktafel unkritisch Reverenz er-
weist und in der eine Straße nach dem in Griechen-
land nach 1945 hingerichteten Kriegsverbrecher Bru-
no Bräuer benannt ist, die falschen Signale an die 
Soldaten aussendete. 

Immerhin: Der als Zeuge vernommene Oberst F ried-
rich Jeschonnek hat den Kreta-Tag 1998 abgeschafft 
(„ich halte nichts von Antreteappellen") und durch 
Diskussionen über Hintergründe und Zusammen-
hänge der fatalen Operation ersetzt. Die Traditions-
sammlung an der Schule ist überprüft worden. Über 
die Umbenennung der Straßennamen wird derzeit 
diskutiert. 

Erst in den letzten beiden Jahren wird - so der Ein

-

druck - der allzu krassen, „rechten" Traditionspflege 
entgegengetreten. Wie konsequent, wird sich zeigen. 

16. Die vom Bundesminister der Verteidigung einge-
setzte Kommission unter Brigadegeneral Riechmann 
zu den Vorfällen in der Frieslandkaserne Varel kam 
nach der Befragung von 650 Soldaten Anfang Febru-
ar 1998 zu dem Ergebnis, daß durch einige Gruppen-
führer in erheblichem Umfang gegen vernünftige 
Grundsätze der Menschenführung verstoßen worden 
war, die Behauptungen über Rechtsextremismus in 
dieser Truppe aber nicht belegt werden könnten. Im-
merhin wurde eingeräumt, daß sich nicht mehr zwei-
felsfrei klären lasse, ob bei einer Feier im August 
1997 rechtsradikale Musik gespielt worden sei oder 
nicht. 

Die ganze Wahrheit wird nicht mehr ans Tageslicht 
kommen. Auffallend ist, daß alle Vorwürfe, die auf 
Rechtsextremismus hindeuten, von den Befragten 
der Riechmann-Kommission schnell und pauschal, 
z. T. ungefragt, dementiert werden („habe nichts 
Rechtsradikales bemerkt" usw.). Offensichtlich hat 
das Klima während des Presserummels im Dezember 
bei den Soldaten in der Weise gewirkt, daß man 
meinte, vor allem an diesem Punkt dichthalten zu 
müssen. 

Auch bleibt der Eindruck, daß das Bundesministeri-
um der Verteidigung und der MAD um Beschwichti-
gung bemüht sind. Doch rechtsradikale Affinitäten 
der dort  beschuldigten Stabsunteroffiziere sind nur 
schwer zu übersehen. Bei einem der Unteroffiziere 
wurde ein Axtstiel mit der Bezeichnung „ Zigullen-
keule" und Inschriften aufgefunden, die auf rechtsra-
dikale und ausländerfeindliche Gesinnung schließen 
lassen. Ein Gefreiter berichtete über Bezeichnungen 
wie „Losungswort: Alpha Hotel" (= Adolf Hitler), 
„Wolfsschanze" (Führers Hauptquartier), die im be-
treffenden Batai llon gang und gäbe gewesen seien. 
Auch soll ein Ausbilder bei Schießübungen gesagt 
haben: „Stell' Dir vor, es wäre ein Jude, dann triffst 
Du!" Solche Dinge, die zeigen, daß Wehrmacht- oder 
NS-Bezüge im Bundeswehr-Alltag häufig vorkom-
men dürften, lassen sich schwer nachweisen - und 
vielen Rekruten wird dabei nichts Besonderes auffal-
len. 
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Auch in Varel wurde bis 1996 der „Kreta-Tag" be-
gangen - als sei damit a lles in bester Ordnung. 

Sechs Schlußfolgerungen und Projektionen 

I. Rechtsextremismus, Rechtslastigkeit 

Die Gefahr des Rechtsextremismus in der Bundes-
wehr steht im Zusammenhang mit dem Aufleben 
rechtsextremistischer Strömungen in der Gesell-
schaft. Nach Pe rioden der Unterschätzung und des 
Zögerns erkannte die Bundeswehr das Gefahrenpo-
tential und entwickelte interessante Gegenwehrstra-
tegien. Die Ergebnisse des Ausschusses können da-
bei helfen, seine Protokolle sollten in der Bundes-
wehr verbreitet werden. 

Die Verdikte und Polemiken von Abgeordneten der 
Regierungskoalition, wonach der Ausschuß überflüs-
sig gewesen sei und nichts erbracht habe, erweisen 
sich nachdrücklich als falsch. Die Befragungsproto-
kolle und der Abschlußbericht ergeben in ihrer Plu-
ralität Einsichten in die Bundeswehr, wie sie sich 
sonst nirgendwo finden. 

Während die Bundeswehr mit dem Rechtsextremis-
mus fertig werden kann, unterliegt sie mangels 
Selbstreflektion teilweise dem Sog der Vergangen-
heit. Die fortschreitende Rehabilitierung Preußens 
und Bayerns unterschlägt deren reaktionäre Rolle bei 
der Vernichtung der Demokratiebewegung und der 
Revolution von 1848. In der notwendigen Abwehr 
des Rechtsextremismus erstarken nichtextremisti-
sche, aber ebenso überholte nationale Positionen 
Preußens und Bayerns, der kaiserlichen Hohenzol-
lern-Armee und der Reichswehr. Die Bundeswehr 
leidet an ihrer deutschtraditionalistischen, pränazisti-
schen Rechtslastigkeit. 

II. Linksextremismus, Feindeslob 

Obwohl der Untersuchungsausschuß den Rechtsex-
tremismus zum Gegenstand hatte, wurde mehrfach 
nach Linksextremismus gefragt. Die Befragten ver-
neinten dessen Vorhandensein. Nicht zur Sprache 
kam die Disziplinierung von Offizieren und Soldaten, 
die sich kritisch zur Bundeswehr äußerten (Darm-
städter Signal) und/oder deutlich wahrnehmbar in 
und außerhalb der Bundeswehr für weitere Demo-
kratisierung eintraten. 

Zur Verteidigung der Wehrmacht und deren Traditi-
onswürdigkeit berufen Politik und Bundeswehr sich 
auf das Lob deutscher Soldaten durch alliierte 
Kriegsgegner. Dabei wird bewußt ausgeblendet: 

- Manches Lob gilt einfach von Haudegen zu Hau-
degen, ist somit Zeugnis für unterentwickelte In-
tellektualität. 

- Mit dem Lob des Feindes erhöht sich der eigene 
Ruf - entweder wird die eigene Erfolglosigkeit 
entschuldigt oder, nach dem Erfolgsfall, die eigene 
Leistung und Figur erhöht. 

- Das Lob hat die Funktion der Indienstnahme des 
früheren Feindes. 

Dies die Situation zu Beginn des Kalten Krieges, als 
das Lob der vormaligen Feinde Teil neuer Rekrutie-
rung wurde. 

III. Innere Führung, Rechtsschwenk von Generälen 

Mangelhaft blieben die Resultate, soweit es das Ver-
hältnis von Bundeswehr und Wehrmacht sowie den 
vorangegangenen deutschen Militarismus betrifft. 
Zweifel an der Kenntnis und Wirksamkeit des ver-
bindlichen Traditionserlasses von 1982 wurden be-
stätigt. Eine innere Affinität zur Wehrmacht, zu über-
holten deutschen Traditionen trat klar zutage. Auch 
im Verhältnis zur Inneren Führung teilen sich die 
Traditionalisten und Erneuerer in einem nicht exakt 
zu bestimmenden Kräfteverhältnis. 

Insgesamt mangelt es an soziologischen, wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, die zu beschaffen von 
der Bundeswehr-Führung erschwert bzw. deren Not-
wendigkeit verneint wird. 

Zum unklaren Traditionsverständnis treten unklare 
und unscharfe Trennungslinien zwischen Kräften, 
die schweifend und wenig genau als konservativ, na-
tionalkonservativ, völkisch-national, nationalistisch, 
rechtsradikal, rechtsextrem, nationalsozialistisch ru-
briziert werden. Notwendige Begriffsklärungen kor-
respondieren mit dem Fehlen empirischer Unterla-
gen. Das betrifft auch Erfahrungen und Vermutun-
gen über den Zusammenhang der neuen 
Militärdoktrin (Auslandsaktionen) und dem Wieder-
aufleben rechtsextremer Bestrebungen. 

Nicht ausreichend wurden die Gründe deutlich, 
durch die hohe Bundeswehr-Offiziere veranlaßt wer-
den, nach ihrem Ausscheiden ultrarechte Positionen 
zu vertreten. Kaum erörtert wurden Verbindungen 
zwischen Bundeswehr und einer Unzahl von Traditi-
onsverbänden und Organisationen, in denen grund-
gesetzfeindliche Positionen eingenommen werden 
und deren Haltung gegen den Bundeswehr-Traditi-
onserlaß verstößt. Das Beispiel der erst neuerdings 
verbotenen Kreta-Feiern belegt den falschen Tradi-
tionalismus bis in die jüngste Zeit. Der Soldat als Ar-
chetyp des Kämpfers im Jüngerschen Sinne feiert 
Auferstehung, seine Vernichtungsfunktion wird aus-
geblendet, seine polizeiliche Befriedungsaufgabe so 
zurückgestellt als seien Situationen wie die beiden 
Weltkriege, Korea- und Vietnamkrieg zu erwarten. 
Wäre es so, stünde die Welt do rt , wo sie 1914 und 
1939 stand und die Politik wäre nichts als Kriegspoli-
tik. 

IV. Falsche Worte, Falsche Ehre. Unhelden 

Ein offenbar unversiegbarer Quell gefährlich falscher 
Tradition ist das unreflektierte Verhalten der Bundes-
wehr-Führung zu ihren Gründungsgenerälen, die 
aus der Wehrmacht kamen. Hier fehlt die Zivilcoura-
ge zum Bruch mit der eigenen Vergangenheit. Eine 
Bundeswehr, die sich durchgreifend von der Wehr-
macht distanziert, hätte die Ausstellung „ Verbrechen 
der Wehrmacht" nicht dem Hamburger Institut für 
Sozialforschung überlassen, das die Lücke bravou-
rös, wenn auch nur stellvertretend füllte, sondern 
selbst hervorgebracht, schließlich schaffte sogar die 
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bundesdeutsche Justiz eine justizkritische Präsentati-
on. Und das will  was heißen. 

Aus Bequemlichkeit, Denkfaulheit, Opportunismus 
oder infolge anerzogener traditionalistischer Veren-
gungen entstehen alte Militär-Mythen neu. Vom Ha-
kenkreuz befreite Wehrmachtsorden gelten als de-
mokratisiert, seines Führers getreuer General Heu

-

singer wird als lediglich von Hitler mißbraucht 
entschuldigt, Rommel stiftet so falsche Traditionen 
wie von Mackensen und von Manstein, die im Geiste 
weiterleben. 

Der Scheu vor konsequenter Distanzierung ent-
spricht der Eifer militärischer Neoromantiker, die den 
Fallschirmjägern von Kreta und Monte Cassino 
christliche Kämpferqualitäten und heldenhafte Vor-
bildfunktion zusprechen. Zugleich ersteht der bereits 
überwunden geglaubte soldatische Ehrbegriff neu, 
mit dem schon die frühere Eliten ihren deutschen 
Sonderweg samt ihrer Privilegien zu begründen ver-
standen. Mit spätestens in Stalingrad den Unhelden-
tod gestorbenen Formulierungen wie „sie gaben ihr 
Leben für ihr Vaterland" und der schwärmerisch- 
schwachsinnigen Wendung vom „ Opfertod " werden 
die schmerzvollen Lehren der Kriege dementiert als 
sei Walter Flex wiederauferstanden und im Verteidi-
gungsministerium Adjutant für kriegsverwendliche 
Sprachregelung. Gegen die gefährliche Vergangen-
heitslast ist einzuwenden: Wäre Deutschland im gan-
zen 20. Jahrhundert ohne Armee ausgekommen, 
hätte das der Welt viele Verluste an Menschen und 
Verwüstungen erspart. 

Der drohenden Hyb ris des Militärs kann nur die Ent-
behrlichkeit seiner Existenz entgegengehalten wer-
den. So wie der Legende vom „ Opfertod der 6. Ar-
mee" in Stalingrad entgegenzustellen ist, daß die 
letzte militärische Glanzleistung an diesem Ort die 
Exekution von 364 deutschen Soldaten durch deut-
sche Soldaten gewesen ist, bevor der Feldmarschall 
sich von den Sowjets in Gefangenschaft chauffieren 
ließ, Teile seiner Armee weiterkämpfen und sterben 
ließ und darum bat, als Privatmann behandelt zu 
werden. 

Wenn bei der Bundeswehr heute in Strategie und 
Taktik der Ostkrieg durchgenommen wird, darf nicht 
verschwiegen werden, als letztes starb in Stalingrad 
die deutsche Soldatenehre. 

V. Ersatz der Moderne durch Marionettisierung 

Die Bundeswehr ist eine konservativ-nationale Ar

-

mee ohne Bezug auf die freiheitlich-demokratischen 
Traditionen der revolutionären Erhebungen von 

1848, von 1918 und auf den breiten antifaschistischen 
Widerstand im Dritten Reich. Kein Kämpfer der Inter-
nationalen Brigaden im Bürgerkrieg gegen Franco, 
aber die Offiziere der Legion Condor fanden Platz in 
der Bundeswehr, das Nationalkomitee Freies 
Deutschland gilt heute noch als Feind. Die von preu-
ßischen, dann deutschen Truppen erschossenen Bür-
ger und Arbeiter der Demokratiebewegung des 19. 
und 20. Jahrhunderts spielen keine Rolle bei den 
vielfältigen Gedenken. Solange der Geist dieser 
Truppe dermaßen dem nationaldeutschen Sonder-
weg der Vergangenheit verhaftet bleibt, steht er ge-
gen die westeuropäische Kultur, die jene Linke mit 
umfaßt, die von Bonn ausgegrenzt wird. Trotz a ller 
Bemühungen einer soldatischen Minderheit um die 
Innere Führung bleibt die Bundeswehr, solange sie 
nicht Reformen wagt, der Inneren Verführung nach 
rechts, wo nicht rechtsaußen ausgeliefert. Eine Bun-
deswehr, die ihre Abnabelung von der Wehrmacht 
nicht vollständig leistet, fängt sich logischerweise im-
mer erneut in der Traditionsfalle. Mit Großem Zap-
fenstreich und Öffentlichen Gelöbnissen findet politi-
scher Mißbrauch der Truppe statt - das Tschingbum 
im Electronic-Zeitalter als Resultat unbewußter 
Selbstverhöhnung und befohlener marionettenhafter 
Verblödung. Da kann selbst der Himmel nur noch 
weinen. 

VI. Parteien bleiben Selbstbefragung schuldig 

Die notwendige Erneuerung der Bundeswehr hat in 
zaghaften Anfängen begonnen. Eine Minderheit ist 
bereit, wird aber gehindert und verhindert. Ziel kann 
nur die qualitative Umwandlung in eine Friedens-
truppe sein, am Ende sollte ihre Selbstaufhebung ste-
hen. Alles andere wäre eine Verlängerung des 20. 
Kriegsjahrhunderts ins 3. Jahrtausend hinein. Statt 
das Heil im Rückzug in die deutsche Soldatenge-
schichte zu suchen, sind innovative Vorgriffe ange-
bracht. Voraussetzung dafür wäre freilich eine 
grundsätzliche Selbstbefragung und Selbstkorrektur 
der politischen Parteien, was bisher unterblieben ist, 
den Primat der Politik aber in Frage stellt. 

Schließlich tragen alle Parteien als Nachfolger der 
Parteien von 1914 Mitschuld am 1. Weltkrieg. Am 2. 
Weltkrieg jedoch tragen alle bürgerlichen Parteien 
Mitschuld, die Hitler durch ihre Zustimmung zu den 
Ermächtigungsgesetzen erst zum Diktator werden 
ließen. Alles andere sind Folgeprozesse, und die Mi-
litärs, die darauf verweisen, befinden sich keines-
wegs völlig im Unrecht, auch wenn sie im falschen 
Glauben und Gehorsam dann Unrecht in einem vor-
dem unvorstellbaren Ausmaß taten. 
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1. Parallelverfahren 
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A. Vorfälle an der FüAkBw 
Im Zusammenhang mit dem Vortrag Roeder wurde 
gegen einen Stabsoffizier ein disziplinargerichtliches 
Verfahren durch den Stellvertreter des Generalin-
spekteurs der Bundeswehr und Inspekteur der Zen-
tralen Militärischen Dienststellen der Bundeswehr 
als Einleitungsbehörde am 2. Februar 1998 eingelei-
tet, nachdem zuvor die disziplinaren Vorermittlungen 
am 9. Dezember 1997 aufgenommen worden waren. 
Nach abschließender Anhörung, die auch auf das 
Vernehmungsprotokoll des Untersuchungsausschus-
ses Bezug nehmen wird, ist über den Fortgang dieses 
Verfahrens zu entscheiden. 

Gegen einen weiteren Stabsoffizier wurden am 
15. Dezember 1997 die disziplinaren Vorermittlungen 
durch den Wehrdisziplinaranwalt für den Bereich des 
Stellvertreters des Generalinspekteurs der Bundes-
wehr und Inspekteurs der Zentralen Militärischen 
Dienststellen der Bundeswehr aufgenommen. Gegen 
den Soldaten wird ein disziplinargerichtliches Ver-
fahren eingeleitet werden, sobald der Soldat aus der 
derzeit stationären ärztlichen Behandlung entlassen 
wird. 

B. DRGW/Materiallieferungen 

In bezug auf den Tatkomplex „DRGW/Materialliefe-
rungen" wurde am 11. Dezember 1997 Strafanzeige 
gegen den 1. Vorsitzenden des DRGW und gegen 
Manfred Roeder wegen des Verdachts der betrügeri-
schen Schädigung der Bundesrepublik Deutschland 
durch zweckwidrige Verwendung unentgeltlich 

überlassener Fahrzeuge und Werkzeuge erstattet. 
Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlos-
sen. 

C. I.  Vorfälle in Altenstadt 

1. Hackerbrücke 

Von den Vorfällen in Altenstadt (Hackerbrücke) sind 
vier Soldaten betroffen, davon ein Unteroffizier mit 
Portepée (Soldat auf Zeit) sowie drei Mannschafts-
dienstgrade (Soldaten auf Zeit). 

Gegen den Unteroffizier mit Portepée wurde durch 
den Amtschef Heeresamt am 25. Oktober 1995 das 
disziplinargerichtliche Verfahren eingeleitet. Durch 
das Landgericht München I wurde der Soldat zu ei-
ner Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40,- DM ver-
urteilt; Rechtskraft ist am 17. Oktober 1997 eingetre-
ten. Weitere Strafverfahren im Zusammenhang mit 
den Altenstädter Videos wurden wegen Verjährung, 
das Strafverfahren wegen der sog. „Stern-Fotos" 
mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Die 
Aussetzung des disziplinargerichtlichen Verfahrens 
wegen des sachgleichen Strafverfahrens ist beendet; 
das disziplinargerichtliche Verfahren wird fortge-
setzt. 

Die drei Mannschaftsdienstgrade wurden mit Verfü-
gungen des Kommandeurs KLK/4. Div in zwei Fällen 
am 19. Dezember 1995 (im ersten Fall bestandskräf-
tig seit dem 17. Januar 1996; im zweiten Fall ist das 
Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht noch 
nicht abgeschlossen) und im dritten Fa ll  am 1. Febru-
ar 1996 (bestandskräftig seit dem 30. Januar 1997) 
gemäß § 55 Abs. 5 SG fristlos aus der Bundeswehr 
entlassen. In zwei Fällen wies das Truppendienstge-
richt Süd die gegen die Disziplinararreste von 10 und 
21 Tagen eingelegten Beschwerden mit Beschlüssen 
vom 24. Januar und 3. April 1996 zurück. Im Strafver-
fahren wurden zwei Mannschaftsdienstgrade durch 
Urteil des AG München vom 19. Ap ril 1996 (rechts-
kräftig) zu einer Freiheitsstrafe von 8 bzw. 6 Mona-
ten, jeweils unter Aussetzung zur Bewährung, ver-
urteilt; ein Mannschaftsdienstgrad wurde in der 
Berufungsinstanz vom Landgericht München (rechts-
kräftig) freigesprochen. 

2. Video Unteroffizier -Aufnahmefeier 1990 

Beteiligt an diesen Vorfällen waren drei Soldaten, da-
von zwei Unteroffiziere mit Portepée (1 Berufssoldat, 
1 Soldat auf Zeit) sowie ein Unteroffizier ohne Po rte-
pée (Reservist). 

Gegen die Unteroffiziere mit Portepée wurden durch 
den Befehlshaber WBK V/10. PzDiv bzw. den Kom-
mandeur KLK/4. Div am 13. Februar 1998 bzw. 
19. Dezember 1997 die disziplinargerichtlichen Ver-
fahren eingeleitet; die diesbezüglichen Ermittlungen 
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dauern noch an. In einem Fall wurde das Strafverfah-
ren der Staatsanwaltschaft München mangels hinrei-
chenden Tatverdachts eingestellt. Dies gilt auch für 
den zweiten Fall; allerdings sind hier noch weitere 
Strafverfahren bei den Staatsanwaltschaften Ravens-
burg und Tübingen wegen Eindringens in ein Wohn-
heim und Würgens einer weiblichen Person bzw. we-
gen der Beteiligung am sog. „FOCUS-TV-Video" an-
hängig. 

Gegen den Unteroffizier ohne Portepée konnten 
keine status- und/oder disziplinarrechtlichen Maß-
nahmen ergriffen werden, da dieser seit April 1994 in 
Österreich wohnt. Das Strafverfahren der Staatsan-
waltschaft München wegen Verwendens von Kenn-
zeichen verfassungswidriger Organisationen wurde 
mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. 

3. Video FOCUS TV „Quergang Live" 

Von den Vorfällen in Altenstadt (Video FOCUS TV 
„Quergang Live") sind vier Soldaten betroffen, da-
von ein Stabsoffizier; ein Offizier sowie zwei Unterof-
fiziere mit Portepée (1 Berufssoldat, 1 Soldat auf 
Zeit). 

Gegen den Stabsoffizier wurden durch den Komman-
deur KLK/4. Div wegen mangelnder Dienstaufsicht 
am 11. Dezember 1997 die disziplinaren Vorermitt-
lungen aufgenommen; sie dauern zur Zeit noch an. 

Gegen den Offizier wurde am 23. Dezember 1997 
das disziplinargerichtliche Verfahren durch den 
Amtschef Heeresamt eingeleitet. Das aufgrund der 
Strafanzeige der LL/LTS vom 22. Dezember 1997 ein-
geleitete Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Mün-
chen II wurde am 30. Januar 1998 wegen Eintritts der 
Verfolgungsverjährung eingestellt. Die Aussetzung 
des disziplinargerichtlichen Verfahrens wegen des 
sachgleichen Strafverfahrens ist beendet; das diszi-
plinargerichtliche Verfahren wird fortgesetzt. 

Gegen die Unteroffiziere mit Portepée wurden be-
reits aus anderen Gründen disziplinargerichtliche 
Verfahren eingeleitet. Der Vorwurf der Beteiligung 
am Video FOCUS TV „Quergang Live" wurde in 
diese Verfahren mitaufgenommen. Die aufgrund der 
Strafanzeigen der LL/LTS vom 22. Dezember 1997 
eingeleiteten Strafverfahren der Staatsanwaltschaft 
München II wurden am 30. Januar 1998 wegen Ein-
tritts der Verfolgungsverjährung eingestellt. Gegen 
einen Unteroffizier mit Portepée (Berufssoldat; vgl. 
C I. 2.) dauern die strafrechtlichen Ermittlungen we-
gen anderer Vorwürfe noch an. Gegen den anderen 
Unteroffizier mit Portepée (Zeitsoldat; vgl. C I. 1.) 
wurde die Aussetzung des disziplinargerichtlichen 
Verfahrens wegen des sachgleichen Strafverfahrens 
inzwischen beendet; das disziplinargerichtliche Ver-
fahren wird fortgesetzt. 

4. Fall „LL/LTS" Altenstadt I (Sternfotos) 

Beteiligt an diesen Vorfällen waren sechs Soldaten, 
davon fünf Unteroffiziere mit Portepée (2 Berufssol-
daten, 3 Soldaten auf Zeit) sowie ein Unteroffizier 
ohne Portepée (Reservist). 

Gegen einen Unteroffizier mit Portepée wurde be- 
reits am 25. Oktober 1995 ein disziplinargerichtliches 

Verfahren eingeleitet (vgl. Hackerbrücke). Gegen 
die weiteren Unteroffiziere mit Portepée leitete der 
Amtschef Heeresamt am 3. Dezember 1997 diszipli-
nargerichtliche Verfahren ein, die bis zum Abschluß 
des sachgleichen Strafverfahrens gegen alle Beteilig-
ten ausgesetzt wurden. Nachdem die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht München II das sachglei-
che Ermittlungsverfahren gegen alle Beteiligten nach 
§ 

 
170 Abs. 2 StPO mangels hinreichenden Tatver-

dachts eingestellt hat, wurde die Aussetzung der dis-
ziplinargerichtlichen Verfahren beendet; die diszipli-
nargerichtlichen Verfahren werden fortgesetzt. 

Gegen den Unteroffizier ohne Portepée wurde durch 
den Befehlshaber WBK VI/Kommandeur 1. GebDiv 
am 4. Dezember 1997 das disziplinargerichtliche Ver-
fahren eingeleitet; die Anschuldigungsschrift liegt im 
Entwurf vor. Die Einstellung des o. a. sachgleichen 
Strafverfahrens betrifft auch diesen Soldaten. 

5. Fall Altenstadt (Propagandamaterial W. -Versand) 

Von den Vorfällen in Altenstadt (Propagandamaterial 
W.-Versand) sind drei Soldaten betroffen, davon ein 
Unteroffizier ohne Portepée (Soldat auf Zeit) sowie 
zwei Mannschaftsdienstgrade (Soldaten auf Zeit). 

Gegen den Unteroffizier ohne Portepée wurde durch 
den Kommandeur KLK/4. Div am 28. Oktober 1997 
das disziplinargerichtliche Verfahren zunächst einge-
leitet und am 18. Februar 1998 gemäß § 95 Abs. 1 
Nr. 4 WDO eingestellt, da sich der Tatverdacht im 
Rahmen der Ermittlungen nicht bestätigt hat. 

Die beiden Mannschaftsdienstgrade wurden durch 
das KLK/4. Div bzw. Heeresamt als personalbearbei-
tenden Stellen gemäß § 55 Abs. 5 SG am 28. bzw. 
29. Oktober 1997 fristlos entlassen; die Entlassungs-
verfügungen sind in einem Fall seit dem 13. Novem-
ber 1997 und im anderen Fall nach Durchführung ei-
nes Beschwerdeverfahrens seit dem 25. Ap ril 1998 
bestandskräftig. In letzterem Fall wurde das Strafver-
fahren beendet durch rechtskräftigen Strafbefehl des 
Amtsgerichts Weilheim vom 7. Januar 1998, wonach 
gegen den Soldaten eine Geldstrafe von 50 Tagessät-
zen zu je 60,- DM wegen des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
verhängt wurde. Im anderen Fall sind die Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Be-
sitzes von rechtsradikalem Propagandamaterial und 
unerlaubtem Verwenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen noch nicht abge-
schlossen. 

II. Vorfälle in Landsberg 

1. Barbara-Heim 

Von den Vorfällen in Landsberg (Barbara-Heim) sind 
dreizehn Soldaten betroffen, davon ein Stabsoffizier 
sowie sechs Unteroffiziersdienstgrade der Fall-
schirmjäger Lehr- und Versuchskompanie 909 und 
sechs Unteroffiziersdienstgrade der Gebirgspanzer-
jägerkompanie 230. 

Gegen den Stabsoffizier wurde am 14. Juni 1994 eine 
einfache Disziplinarmaßnahme in Form eines Ver-
weises, bestandskräftig seit dem 29. Juni 1994, ver-
hängt. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache  13/11005  

Gegen die Unteroffiziersdienstgrade wurden durch 
den Kompaniechef GebPzJgKp 230 sowie den Kom-
mandeur LL/LTS am 13. Januar 1994 disziplinare 
Vorermittlungen aufgenommen, die jedoch wieder 
einzustellen waren, da sich nicht feststellen ließ, wer 
die Sieg Heil-Rufe ausgeführt hatte. Mangels hinrei-
chenden Tatverdachts stellte die Staatsanwaltschaft 
Augsburg das aufgrund der Strafanzeige eines bei 
der Feier anwesenden Oberfeldwebels vorn 9. De-
zember 1994 eingeleitete Strafverfahren ein. 

2. Munitionsfund 

Von den Vorfällen in Landsberg (Munitionsfund) ist 
ein Soldat auf Zeit betroffen. Er wurde durch die 
Stammdienststelle des Heeres als personalbearbei-
tender Stelle gemäß § 55 Abs. 5 SG am 9. Dezember 
1997 fristlos entlassen; die Entlassung ist seit dem 
29. Dezember 1997 bestandskräftig. 

D. Vorfälle in Varel 
Beteiligt an diesen Vorfällen waren dreizehn Solda-
ten, davon drei Unteroffiziere mit Portepée (Soldaten 
auf Zeit), ein Fahnenjunker, sechs Unteroffiziere 
ohne Portepée (Soldaten auf Zeit) sowie drei Mann-
schaftsdienstgrade. 

Gegen die Unteroffiziere mit Portepée wurden durch 
die Kompaniechefs der 2. und 5./Fallschirmjägerba-
taillon 313 am 11. bzw. 20. Februar 1998 Disziplinar-
bußen in Höhe von 400,- DM bzw. 600,- DM ver-
hängt. Im dritten Fall wurde am 18. Februar 1998 das 
disziplinargerichtliche Verfahren durch den Kom-
mandeur KLK/4. Div eingeleitet. Die diesbezüglichen 
Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Gegen den Fahnenjunker wurden seitens der Staats-
anwaltschaft Oldenburg am 21. Dezember 1997 die 
strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen; sie sind 
noch nicht abgeschlossen. 

Gegen die sechs Unteroffiziere ohne Portepée wur-
den durch den Kommandeur KLK/4. Div am 18. Fe-
bruar sowie 2. März 1998 in zwei Fällen das diszipli-
nargerichtliche Verfahren eingeleitet. Die Ermittlun-
gen dauern noch an. In einem dieser Fälle wurde am 
21. Dezember 1997 seitens der Staatsanwaltschaft 
Oldenburg das Strafverfahren wegen Verdachts der 
Volksverhetzung eingeleitet. Auch hier sind die Er-
mittlungen noch nicht abgeschlossen. In den vier 
weiteren Fällen wurden am 20. Januar und 23. Fe-
bruar 1998 einfache Disziplinarmaßnahmen (dreimal 
7 Tage Disziplinararrest, davon zwei auf Bewährung 
ausgesetzt [alle bestandskräftig], einmal Disziplinar-
buße in Höhe von 900,- DM, Beschwerdeverfahren 
noch nicht abgeschlossen) verhängt. In einem dieser 
vier Fälle wurde am 21. Dezember 1997 seitens der 
Staatsanwaltschaft Oldenburg das Strafverfahren 
wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. 
Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. 

Gegen die Mannschaftsdienstgrade wurden in einem 
Fall am 22. Oktober 1997 durch den Kommandeur 
KLK/4. Div am 22. Oktober 1997 das disziplinarge-
richtliche Verfahren eingeleitet und im zweiten Fall 
durch den Kompaniechef 2./Fallschirmjägerbatail

-

lon 313 am 11. Februar 1998 eine Disziplinarbuße in 
Höhe von 1000,- DM verhängt. Die Ermittlungen im 
disziplinargerichtlichen Verfahren dauern noch an. 
In allen drei Fällen leitete die Staatsanwaltschaft Ol-
denburg am 21. Dezember 1997 wegen des Ver-
dachts der Volksverhetzung die strafrechtlichen Er-
mittlungen ein; sie dauern zur Zeit noch an. 

E. I. Vorfälle in Detmold 
Beteiligt an diesen Vorfällen waren neun Mann-
schaftsdienstgrade, davon zwei Grundwehrdienstlei-
stende und sieben freiwilligen zusätzlichen Wehr-
dienst Leistende (einer im Status W 12, einer im Sta-
tus W 22 sowie fünf im Status W 23). 

Sechs Soldaten wurden gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 6 
Wehrpflichtgesetz mit Datum 26. März 1997 durch 
das Wehrbereichskommando III/7. Panzerdivision 
fristlos entlassen; in fünf Fällen ist Rechtskraft ein-
getreten; in einem Fall wurde Klage beim Verwal-
tungsgericht eingereicht. Gegen diese sechs Solda-
ten wurde darüber hinaus am 25. März 1997 jeweils 
ein Disziplinararrest von 21 Tagen beantragt; der zu-
ständige Truppendienstrichter erteilte jedoch im Hin-
blick auf die fristlose Entlassung nicht die gemäß 
§ 36 Wehrdisziplinarordnung erforderliche Zustim-
mung. Bereits am 18. März 1997 war in diesen Fä llen 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Detmold er-
stattet worden. In einem Fall nahm der - inzwischen 
ausgeschiedene - Soldat das Rechtsmittel der Revi-
sion gegen das Urteil des Landgerichts Detmold - 
Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten ohne Be-
währung wegen gefährlicher Körperverletzung in 
zwei Fällen und versuchter gefährlicher Körperver-
letzung - zurück. Dies tat auch ein weiterer Soldat, 
der zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten, ausge-
setzt zur Bewährung, verurteilt wurde und die Aufla

-

ge einer Zahlung von 2000,- DM erhielt. In drei Fäl-
len erklärten die früheren Soldaten nach Verkün-
dung des auf Freiheitsstrafe von acht Monaten, 
ausgesetzt zur Bewährung, sowie der Auflage von 
50 Stunden gemeinnütziger Arbeit bzw. Freiheits-
strafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewäh-
rung, sowie der Auflage der Zahlung von 2000,- DM 
lautenden Urteils Rechtsmittelverzicht. In einem wei-
teren Fall liegt ein inzwischen seit dem 21. Mai 1997 
rechtskräftiger Strafbefehl wegen Bildung eines be-
waffneten Haufens vor, in dem gegen den früheren 
Soldaten eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 
20,- DM verhängt wurde. 

Gegen die restlichen drei Soldaten wurden am 25./ 
26. März 1997 fünf, sieben bzw. zehn Tage verschärf-
ter Ausgangsbeschränkung verhängt. Bereits am 
18. März 1997 war auch in diesen Fällen Strafanzeige 
bei der Staatsanwaltschaft Detmold erstattet worden. 
Die Strafverfahren führten zu inzwischen seit dem 
21./30. Mai 1997 rechtskräftigen Strafbefehlen; we-
gen Bildung eines bewaffneten Haufens wurde je-
weils eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20,-
DM verhängt. 

II. Vorfälle in Hammelburg 

Von den Vorfällen in Hammelburg sind 26 Soldaten 
betroffen, davon sieben Offiziere (2 Berufssoldaten, 3 
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Soldaten auf Zeit, 2 Reserveoffiziere), ein Fahnenjun-
ker, sechs Unteroffiziere mit Portepée (2 Berufssolda-
ten, 4 Soldaten auf Zeit), sechs Unteroffiziere ohne 
Portepée (4 Soldaten auf Zeit, 2 Reserveunteroffizie-
re) sowie sechs Mannschaftsdienstgrade der Rese rve. 

Gegen die sieben Offiziere wurden von Oktober 
1997 bis Januar 1998 disziplinargerichtliche Verfah-
ren durch den Amtschef des Personalamtes (in zwei 
Fällen) sowie die Befehlshaber der WBK VI/1. Geb-
Div (in zwei Fällen) und WBK VII/13. PzGrenDiv (in 
drei Fällen) eingeleitet. 

Diese sieben disziplinargerichtlichen Verfahren wur-
den inzwischen mangels hinreichenden Tatverdachts 
eingestellt. 

Der Fahnenjunker wurde mit Datum 9. Juli 1997 
durch das Personalamt als personalbearbeitender 
Dienststelle gemäß § 55 Abs. 5 Soldatengesetz aus 
der Bundeswehr fristlos entlassen. Das Beschwerde-
verfahren wurde noch nicht rechtskräftig abgeschlos-
sen. Die Staatsanwaltschaft Schweinfu rt  hat das 
Strafverfahren wegen der Mitwirkung an der Her-
stellung der Gewaltvideos am 25. Februar 1998 ge-
mäß § 170 Abs. 2 bzw. § 153 Abs. 1 Strafprozeßord-
nung eingestellt. 

Gegen die sechs Unteroffiziere mit Portepée wurden 
durch den Befehlshaber WBK VII/13. PzGrenDiv am 
4. Juli 1997 in fünf Fällen die disziplinaren Vorermitt-
lungen aufgenommen bzw. in einem Fa ll  am 24. Ok-
tober 1997 das disziplinargerichtliche Verfahren - 
auch wegen anderer Vorwürfe - eingeleitet. Die fünf 
Vorermittlungsverfahren wurden inzwischen man-
gels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. 

Gegen die sechs Unteroffiziere ohne Portepée wur-
den durch den Befehlshaber WBK VII/13. PzGrenDiv 
am 4. Juli 1997 in fünf Fällen die disziplinaren Vorer-
mittlungen aufgenommen bzw. am 21. Juli 1997 das 
disziplinargerichtliche Verfahren eingeleitet. Das dis-
ziplinargerichtliche Verfahren gegen den Haupttäter 
und Rädelsführer, einen StUffz d. Res., wird fortge-
setzt. Die fünf disziplinaren Vorermittlungsverfahren 
wurden inzwischen mangels hinreichenden Tatver-
dachts eingestellt. 

Gegen die sechs Mannschaftsdienstgrade der Reser-
ve wurden durch den Befehlshaber WBK VII/ 
13. PzGrenDiv am 21./23. Juli 1997 in vier Fällen und 
durch den Befehlshaber WBK III/14. PzGrenDiv am 
4. August 1997 in zwei Fällen das disziplinargerichtli-
che Verfahren eingeleitet und bis zum Abschluß des 
sachgleichen, aufgrund der Anzeige des Inspekteurs 
des Heeres eingeleiteten, Strafverfahrens bei der 
Staatsanwaltschaft Schweinfu rt  ausgesetzt. Die 
Staatsanwaltschaft hat am 25. Februar 1998 das 
Strafverfahren wegen des Verdachts der Weitergabe 
des Gewaltvideos an den TV Sender SAT. 1 unter Vor-
spiegelung falscher Tatsachen mangels hinreichen-
den Tatverdachts und die Strafverfahren wegen des 
Erstellens eines Gewaltvideos gemäß § 170 Abs. 2 
bzw. § 153 Abs. 1 Strafprozeßordnung eingestellt. 
Das disziplinargerichtliche Verfahren gegen den Lie-
feranten des Videos wird wegen anderer Vorwürfe 
fortgesetzt. Die übrigen disziplinargerichtlichen Ver

-

fahren wurden inzwischen mit der Feststellung eines 
Dienstvergehens eingestellt. 

III. Vorfälle in Schneeberg 

Von den Vorfällen in Schneeberg sind 23 Soldaten 
betroffen, davon zwei Stabsoffiziere, fünf Offiziere (3 
Berufssoldaten, 1 Soldat auf Zeit, 1 Reserveoffizier), 
vier Unteroffiziere mit Portepée (2 Berufssoldaten, 1 
Soldat auf Zeit, 1 Reserveunteroffizier), ein Unteroffi-
zier ohne Portepée (Reserveunteroffizier) sowie elf 
Mannschaftsdienstgrade (10 Reservisten). 

Gegen die zwei Stabsoffiziere wurden durch den 
Kommandeur Heeresunterstützungskommando bzw. 
den Befehlshaber WBK VII/13. PzGrenDiv als Einlei-
tungsbehörden die disziplinaren Vorermittlungen am 
28. bzw. am 30. Oktober 1997 aufgenommen. Ein 
Dienstvergehen konnte in beiden Fällen nicht festge-
stellt werden. 

Gegen die fünf Offiziere wurden Ende Oktober 1997 
in drei Fällen (Berufssoldaten) die disziplinaren Vor-
ermittlungen seitens des Kommandeurs Heeresunter-
stützungskommando, des Befehlshabers WBK VII/ 
13. PzGrenDiv sowie des Kommandierenden Gene-
rals II. Korps aufgenommen und in zwei Fällen das 
disziplinargerichtliche Verfahren durch den Amts-
chef des Personalamtes und den Befehlshaber WBK 
VII/13. PzGrenDiv eingeleitet. Die disziplinaren Vor-
ermittlungen wurden nach spätestens drei Monaten 
mangels Vorliegens eines Dienstvergehens einge-
stellt. Ein disziplinargerichtliches Verfahren wurde 
ausgesetzt bis zum Abschluß des sachgleichen Straf-
verfahrens der Staatsanwaltschaft Zwickau wegen 
Volksverhetzung sowie Gewaltdarstellung, im zwei-
ten Verfahren sind die Ermittlungen noch nicht abge-
schlossen. 

Gegen die vier Unteroffiziere mit Portepée wurden 
durch den Befehlshaber WBK VII/13. PzGrenDiv am 
22. Oktober 1997 in einem Fall  die disziplinaren Vor-
ermittlungen aufgenommen bzw. am 22. August 
1995 und 24. Oktober 1997 zwei disziplinargerichtli-
che Verfahren eingeleitet, von denen eines bis zum 
Abschluß des sachgleichen Strafverfahrens der 
Staatsanwaltschaft Zwickau wegen Volksverhetzung 
ausgesetzt wurde. Der Reserveunteroffizier wurde 
am 10. November 1997 ausgeplant. Die disziplinaren 
Vorermittlungen wurden am 2. März 1998 einge-
stellt. Im zweiten disziplinargerichtlichen Verfahren 
wurde der Soldat vom Truppendienstgericht Süd mit 
Urteil vom 18. November 1997 aus dem Dienstver-
hältnis entfernt (aus prozeßökonomischen Gründen 
war der Vorgang „Schneeberg" nicht Bestandteil 
dieses Verfahrens); über die hiergegen eingelegte 
Berufung wurde noch nicht entschieden. Das in die-
sem Fall anhängige Strafverfahren der zuvor ge-
nannten Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Ver-
wendens von Kennzeichen verfassungswidriger Or-
ganisationen (§ 86 a StGB) ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Gegen den Unteroffizier ohne Portepée wurde durch 
den Befehlshaber WBK VII/13. PzGrenDiv am 
30. Oktober 1997 das disziplinargerichtliche Verfah-
ren eingeleitet. Das aufgrund der Strafanzeige des 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005 

Inspekteurs des Heeres vom 24. Oktober 1997 einge-
leitete Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft 
Zwickau wegen Mißhandlung sowie entwürdigender 
Behandlung (§§ 30, 31 Wehrstrafgesetz) ist noch an-
hängig. 

Gegen die elf Mannschaftsdienstgrade wurden 
durch den Befehlshaber WBK VII/13. PzGrenDiv am 
23. Juli, 24. und 30. Oktober 1997 in drei Fällen (1 
Soldat auf Zeit, 2 Reservisten) die disziplinargerichtli

-

chen Verfahren eingeleitet und davon in einem Fall 
bis zum Abschluß des sachgleichen, aufgrund der 
Anzeige des Inspekteurs des Heeres eingeleiteten, 
Strafverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Zwickau 
wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen, Volksverhetzung und Ge-
waltdarstellung ausgesetzt; in den beiden anderen 
Fällen dauern die Ermittlungen noch an. In zehn Fäl-
len wurden die Soldaten am 10. November 1997 aus

-

geplant. 

2. Verfahrensbeschlüsse des Untersuchungsausschusses 

a) Beschluß zur Festlegung der Verfahrensregeln 

„Dem Untersuchungsverfahren werden grundsätz-
lich folgende Verfahrensregeln zugrundegelegt: 

das Grundgesetz und in entsprechender Anwen-
dung die einschlägigen Bestimmungen der StPO 

IPA-Regeln (Entwurf eines Gesetzes über Einset-
zung und Verfahren von Untersuchungsausschüs-
sen des Deutschen Bundestages vom 14. Mai 
1969, BT-Drs. V/4209), soweit sie geltendem Recht 
nicht widersprechen, ergänzt durch die Erfahrun-
gen des Verteidigungsausschusses als Untersu-
chungsausschuß, auch in vorangegangenen Wahl-
perioden 

bei Bedarf auch der Gesetzentwurf über die Ein-
setzung und das Verfahren des Untersuchungs-
ausschusses des Deutschen Bundestages vom 
20. September 1990 (BT-Drs. 11/8085), der Gesetz-
entwurf zur Regelung des Rechts der Untersu-
chungsausschüsse des Deutschen Bundestages 
vom 24. April 1991 (BT-Drs. 12/418) 

sowie die Entwürfe eines Gesetzes zur Regelung 
des Rechts der parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse der Fraktion der SPD vom 18. März 
1988 (BT-Drs. 11/2025) und vom 30. Oktober 1991 
(BT-Drs. 12/1436)." 

b) Beschluß zur Einsetzung eines interfraktionellen 
Gremiums 

„Der Untersuchungsausschuß setzt zur sachdien-
lichen Durchführung des Untersuchungsverfahrens 
ein interfraktionelles Gremium ein. Dieses Gremium 
setzt sich aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten-
den Vorsitzenden, den/der  Sprecher/in  der Fraktio-
nen/Gruppe und den Berichterstattern zusammen. 
Dies sind: 

Kurt Rossmanith, MdB, Vorsitzender 

Dieter Heistermann, MdB, stellv. Vorsitzender 

Paul Breuer, MdB, verteidigungspolitischer Spre-
cher der CDU/CSU-Fraktion 

Walter Kolbow, MdB, verteidigungspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion 

Angelika Beer, MdB, verteidigungspolitische 
Sprecherin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN 

Günther Nolting, MdB, verteidigungspolitischer 
Sprecher der F.D.P.-Fraktion 

Heinrich Graf von Einsiedel, MdB, verteidigungs-
politischer Sprecher der Gruppe der PDS 

Berichterstatter: 

a) CDU/CSU 	Thomas Kossendey, MdB 

Andreas Krautscheid, MdB 

Christian Schmidt, MdB 

b) SPD 	 Volker Kröning, MdB 

Peter Zumkley, MdB 

c) BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Angelika Beer, MdB 

d) F.D.P. 	Günther Nolting, MdB 

e) PDS 	 Heinrich Graf v. Einsiedel, 
MdB 

An den Sitzungen dieses interfraktionellen Gremi-
ums können neben den Mitarbeitern des Aus-
schußsekretariats die für den Untersuchungsaus-
schuß von den Fraktionen benannten Mitarbeiter 
teilnehmen. " 

c) Beschluß zur Protokollierung und Verteilung von 
Protokollen 

„1. Protokollierung 

Beweiserhebungen werden durch Stenografen 
wörtlich protokolliert; über Beratungssitzungen 
werden Beschlußprotokolle gefertigt. 

2. Behandlung 

2.1. Protokolle öffentlicher Sitzungen 

Protokolle öffentlicher Beweisaufnahmen wer-
den an alle .Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses wie im Verteidigungsausschuß auch 
sonst üblich, zusätzlich an die von den Fraktio-
nen/Gruppe benannten Mitarbeiter verteilt. 
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Protokolle öffentlicher Sitzungen werden auf 
Antrag an Behörden abgegeben, wenn der Un-
tersuchungsausschuß unter den Voraussetzun-
gen des § 5 Verwaltungsverfahrensgesetz ent-
schieden hat, Amtshilfe zu leisten. 

Ein Dritter kann Protokolle öffentlicher Sitzun-
gen in den Räumen des Deutschen Bundestages 
einsehen, wenn er „ein berechtigtes Interesse 
nachweist" (Abschnitt 2 der Richtlinien für die 
Behandlung von Ausschußprotokollen gem. 
§ 73 a GO BT in der Fassung vom 7. September 
1987). Die Entscheidung darüber, ob ein be-
rechtigtes Interesse vorliegt, treffen die Vorsit-
zenden. 

2.2. Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 

Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen werden, 
wenn sie nicht klassifiziert sind, mit dem Ver-
merk „Nur zur dienstlichen Verwendung" ver-
sehen und wie im Verteidigungsausschuß auch 
sonst üblich, zusätzlich an die von den Fraktio-
nen/Gruppe benannten Mitarbeiter verteilt. 

Dritte haben grundsätzlich kein Recht auf 
Einsichtnahme in Protokolle nichtöffentlicher 
Sitzungen und nicht auf die Überlassung von 
Kopien solcher Protokolle. Eine Ausnahme be-
steht nur gegenüber Behörden, wenn der Unter-
suchungsausschuß entschieden hat, auf Antrag 
Rechts- oder Amtshilfe zu leisten. 

2.3. Zeugen wird das Protokoll über ihre Verneh-
mung zugestellt. 

Ist das Protokoll über die Aussage eines Zeugen 
VS-Vertraulich oder höher eingestuft, so ist dem 
Zeugen Gelegenheit zu geben, dies in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
einzusehen. Eine Kopie erhält er nicht. 

3. Vor Beendigung des Untersuchungsausschus-
ses wird der Untersuchungsausschuß über die 
spätere Behandlung seiner Protokolle beschlie-
ßen." 

Zusatz: Beschluß vom 2. April 1998 

„Die benannten Vertreter der Bundesregierung und 
des Bundesrates erhalten die Protokolle der öffentli-
chen und nichtöffentlichen Sitzungen soweit sie es 
wünschen." 

d) Beschluß zur Öffentlichkeit bzw. Nichtöffentlichkeit 
der Sitzungen 

„Die Beweisaufnahme erfolgt grundsätzlich in öffent-
licher Sitzung. 

Die Beratungen und Beschlußfassungen sind nicht-
öffentlich.  

Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, 
wenn überragende Interessen der Allgemeinheit, 
insbesondere Sicherheitsinteressen der Bundesrepu-
blik Deutschland, oder überwiegende Interessen ei-
nes Einzelnen dies gebieten; dies gilt auch, wenn 
eine solche Maßnahme zur Erlangung einer wahr-
heitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint. Aus 
denselben Gründen können auch einzelne Personen 
ausgeschlossen werden. 

Die Entscheidung trifft der Vorsitzende im Einver-
nehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
den  Sprecher/in  der Fraktionen/Gruppe. Erhebt sich 
aus dem Ausschuß Widerspruch, entscheidet der 
Ausschuß über den Ausschluß der Öffentlichkeit mit 
einfacher Mehrheit in nichtöffentlicher Sitzung. 

Der Vorsitzende kann auf Beschluß des Untersu-
chungsausschusses die Entscheidung in öffentlicher 
Sitzung begründen." 

e) Beschluß zum Zutrittsrecht zu nichtöffentlichen Untersu-
chungsausschußsitzungen 

„An den nichtöffentlichen Untersuchungsausschuß-
sitzungen können teilnehmen: 

namentlich benannte Vertreter des Bundesrates 
und der Bundesregierung (Art. 43 Abs. 2 GG) so-
wie der Länder auf Antrag, 

für den Verteidigungsausschuß zugelassene Funk-
tionsträger (z. B. Fraktionsvorsitzende - § 69 
Abs. 4 GO BT - Wehrbeauftragte). 

Sie können aus nichtöffentlichen Sitzungen ausge-
schlossen werden, wenn überwiegende Interessen 
des Zeugen dies gebieten oder es zur Erlangung ei-
ner wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich scheint. 

Über den Ausschluß - auch einzelner - entscheidet 
der Ausschuß mit einfacher Mehrheit. " 

f) Beschluß zur Geheimhaltung 

„I. Verpflichtung zur Geheimhaltung 

1. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses 
sind aufgrund der Geheimschutzordnung des 
Deutschen Bundestages, ggf. ergänzt um Be-
schlüsse des Untersuchungsausschusses in Ver-
bindung mit § 353b Abs. 2 Ziff. 1 StGB, zur Ge-
heimhaltung derjenigen Angelegenheiten ver-
pflichtet, die ihnen durch Übermittlung der von 
amtlichen Stellen als VS-Vertraulich und höher 
eingestuften Unterlagen bekannt werden. 

2. Diese Geheimhaltungsverpflichtung erstreckt sich 
auch auf solche Angelegenheiten, die aufgrund 
von Unterlagen bekannt werden, deren VS-Ein-
stufung durch den Untersuchungsausschuß selbst 
veranlaßt wird. 

3. Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt, wenn 
und insoweit die aktenführende Stelle bzw. der 
Untersuchungsausschuß die Einstufung als VS-
Vertraulich und höher aufhebt. 

4. Im übrigen gilt die Geheimschutzordnung des 
Deutschen Bundestages. 

II. Verwendung von VS-Vertraulich und höher ein-
gestuften Unterlagen 

Von den für den 1. Untersuchungsausschuß gem. 
Art . 45a Abs. 2 GG in der Geheimschutzstelle des 
Deutschen Bundestages eingehenden VS-Vertrau-
lich oder Geheim eingestuften Beweismaterialien 
sind Ausfertigungen herzustellen und zwar für 

- die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD im Un-
tersuchungsausschuß je zwei 
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- die Fraktionen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der F.D.P. im Untersuchungsausschuß und die 
Gruppe PDS im Untersuchungsausschuß je eine 

- das Sekretariat zugleich für den Vorsitzenden und 
den stellvertretenden Vorsitzenden eine. 

Den Mitgliedern der Fraktionen und der Gruppe so-
wie deren benannten Mitarbeitern, die entsprechend 
ermächtigt sind, werden auf Wunsch die jewei ligen 
Exemplare ausgehändigt. 

Der Geheimschutzbeauftragte des Deutschen Bun-
destages wird aufgefordert, den Mitgliedern und 
Mitarbeitern der Fraktionen und der Gruppe in Räu-
men, die von diesen bestimmt werden, Verwahr

-

gelasse zur Aufbewahrung der Ausfertigungen zur 
Verfügung zu stellen und unverzüglich die gegebe-
nenfalls weiteren notwendigen technischen Siche-
rungsmaßnahmen zu treffen. 

Für die vom 1. Untersuchungsausschuß gem. 
Art . 45a Abs. 2 GG in der 13. WP selbst VS-Vertrau-
lich oder Geheim eingestuften Unterlagen und Proto-
kolle gilt Ziffer I entsprechend. 

III. VS-NfD-eingestufte Unterlagen werden wie of-
fene verteilt. " 

g) Beschluß zum Verzicht auf die Verlesung von 
Schriftstücken 

„Gemäß § 11 Abs. 2 der IPA-Regeln wird auf die Ver-
lesung von Schriftstücken verzichtet, soweit diese 
vom Ausschußsekretariat allen Mitgliedern des Un-
tersuchungsausschusses zugänglich gemacht wor-
den sind. " 

h) Beschluß zum Zeugenschutz 

„Im Hinblick auf die grundsätzliche andere Zielrich-
tung des parlamentarischen Untersuchungsverfah-
rens hält es der Untersuchungsausschuß für erf order-
lich, über die in der Strafgesetzordnung niedergeleg-
ten Schutzvorschriften hinaus dem Schutzbedürfnis 
der Zeugen Rechnung zu tragen. 

Der Untersuchungsausschuß beschließt deshalb: 

1. Der Untersuchungsausschuß räumt Beamten und 
Zeugen, die von ihm als Zeugen verhört werden, 
über das in § 55 Strafprozeßordnung festgelegte 
Auskunftsverweigerungsrecht (im Fa ll  des Dro-
hens der Verfolgung wegen einer Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit) auch für den Fall des Dro-
hens disziplinarrechtlicher Verfolgung ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht ein. 

2. Der Untersuchungsausschuß räumt jedem von ihm 
vernommenen Zeugen auf sein Verlangen die 
Möglichkeit ein, das stenographische Protokoll 
seiner Vernehmung zu überprüfen und zu korri-
gieren. Hierzu hat er nach Zustellung des Proto-
kolls zwei Wochen lang Gelegenheit. Die Korrek-
tur darf sich auf die Bereinigung von Hör-, 
Schreib- und Übertragungsfehlern beziehen. Er-
gänzt und korrigiert der Zeuge das Protokoll in-
haltlich, hat er diese Korrektur auf einem geson-
derten Blatt beizufügen. 

3. Der Untersuchungsausschuß räumt allen Zeugen 
die Möglichkeit ein, während der Vernehmung ei-
nen Beistand in Anspruch zu nehmen, der aber 
kein Frage- und Antragsrecht hat. Kosten für die 
Beiziehung eines Beistandes werden dem Zeugen 
nicht erstattet. " 

i) Beschluß zum Abschluß der Vernehmung 

„Der Untersuchungsausschuß entscheidet durch ge-
sonderten Beschluß, daß die Vernehmung des Zeu-
gen abgeschlossen ist. Die Entscheidung darf erst er-
gehen, wenn nach der Zustellung des Vernehmungs-
protokolls an den Zeugen zwei Wochen verstrichen 
sind oder der Zeuge auf die Einhaltung dieser Frist 
verzichtet hat."  

j) Beschluß zum Fragerecht bei der Beweiserhebung 

„1. Das Fragerecht bei der Beweiserhebung wird 
grundsätzlich nach § 17 in Verbindung mit § 4 
Abs. 3 der IPA-Regeln gemäß den nachfolgen-
den Konkretisierungen ausgeübten Befra-
gungszeit unter den Fraktionen bestimmen sich 
nach den für die Plenarsitzungen geltenden Re-
geln. 

Die Berichterstatter können das ihnen zuste-
hende Fragerecht an ein ordentliches Mitglied 
oder auch an ein stellvertretendes Ausschuß-
mitglied ihrer Fraktion/Gruppe weitergeben. 

Sollen in einer Sitzung mehrere Zeugen ge-
trennt vernommen werden oder Sachverständi-
ge unabhängig voneinander angehört werden, 
so kann durch Absprache zwischen den Frak-
tionen und der Gruppe die Gesamtzeit für den 
zweiten Abschnitt nach Bedarf abweichend 
festgelegt werden. 

2. Die Beweisaufnahme wird in drei Abschnitte 
aufgeteilt. 

2.1 Im ersten Abschnitt steht das Fragerecht zuerst 
dem Vorsitzenden zu und geht dann auf den 
stellvertretenden Vorsitzenden über. 

Die Gesamtzeit für den ersten Abschnitt wird 
auf eine Stunde begrenzt. 

2.2 Im zweiten Abschnitt wird das Fragerecht ab-
wechselnd von den Fraktionen und der Gruppe 
durch ihre Sprecher und Berichterstatter ausge-
übt. Die Gesamtzeit für den zweiten Abschnitt 
wird auf zwei Stunden begrenzt. 

Die Reihenfolge des Fragerechts und die Auftei-
lung der zur Verfügung stehenden Befragungs-
zeit unter den Fraktionen bestimmen sich nach 
den für die Plenarsitzungen geltenden Regeln. 

Die Berichterstatter können das ihnen zuste-
hende Fragerecht an ein ordent liches Mitglied 
oder auch an ein stellvertretendes Ausschuß-
mitglied ihrer Fraktion/Gruppe weitergeben. 

Sollen in einer Sitzung mehrere Zeugen ge-
trennt vernommen werden oder Sachverständi-
ge unabhängig voneinander angehört werden, 
so kann durch Absprache zwischen den Frak-
tionen und der Gruppe die Gesamtzeit für den 
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zweiten Abschnitt nach Bedarf abweichend 
festgelegt werden. 

3. Für den dritten Abschnitt gilt § 28 GO BT sinn-
gemäß. 

4. Von dieser Regelung des Fragerechts kann in 
allseitigem Einverständnis jederzeit auch still-
schweigend abgewichen werden. 

5. Bei informatorischen Anhörungen wird entspre-
chend der vorstehenden Regelung für Bewei-
serhebungen verfahren. " 

k) Beschluß zur Vorlage von Beweisanträgen 

„Alle Beweisanträge müssen mindestens 4 Arbeitsta-
ge vor einer nichtöffentlichen Beratungssitzung im 
Sekretariat des Untersuchungsausschusses einge-
gangen sein und werden von dort  unverzüglich wie 
üblich verteilt. Über diese Anträge wird sodann in 
der nichtöffentlichen Beratungssitzung entschieden. 

Beweisanträge, die nicht innerhalb der Frist im Se-
kretariat des Untersuchungsausschusses vorliegen, 
werden erst in der übernächsten nichtöffentlichen 
Beratungssitzung entschieden. " 

I) Beschluß zur Wahrung individueller Grundrechte, insbe-
sondere des Persönlichkeitsrechts und der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse 

„ 1. Der 1. Untersuchungsausschuß gem. Art . 45 a 
Abs. 2 GG in der 13. Wahlperiode verpflichtet sich 
zur Einhaltung nachfolgender Regelungen zur 
Wahrung von Privat- und Geschäftsgeheimnissen. 

Diese Regelungen gelten für die Ausschußmitglie-
der, die benannten Fraktionsmitarbeiter und die 
Mitarbeiter des Sekretariats. 

2. Die in beigezogenen Beweismitteln enthaltenen 
personenbezogenen Daten sind unabhängig von 
der Art  der Speicherung vom Untersuchungsaus-
schuß als vertraulich zu behandeln. 

Diese Daten sind, wenn sie in öffentlichen Beweis-
aufnahmen erörtert oder in Ausschußberichten 
veröffentlicht werden, zu anonymisieren. 

3. Die mit dem Umgang von Beweismaterial beauf-
tragten Fraktionsmitarbeiter sowie die Sekreta-
riatsangehörigen werden auf das Datengeheimnis 
verpflichtet und auf die strafrechtliche Folge der 
unbefugten Weitergabe von Daten hingewiesen. 

4. Der Ausschuß sichert das übermittelte Beweisma-
terial auf der Basis des vom Datenschutzbeauftrag-
ten entwickelten Schutzstufenkonzepts für in Ak-
ten gespeicherte personenbezogene Daten analog 
der Behandlung von Verschlußsachen VS-VER-
TRAULICH vor unberechtigtem Zugriff. 

5. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
automatisierten Dateien sind die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gem. § 9 BDSG zu 
treffen, die unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit erforderlich sind, um den 
Schutz personenbezogener Daten zu gewährlei-
sten. " 

m) Beschluß über den Abschluß der Beweisaufnahme durch 
Anhörung von Sachverständigen und Zeugen 

Der Beschluß hatte - ohne Auflistung der nament lich 
genannten Zeugen und Sachverständigen - den 
Wortlaut: 

„Die Beweisaufnahme durch Anhörung ist ge-
schlossen, nachdem die nachstehend genannten 
Zeugen und Sachverständigen bis 30. April 1998 
gehört worden sind: 

sowie nach insoweit jeweils gefaßtem Beweisbe-
schluß namentlich genannte Sachverständige und 
Zeugen, deren Vernehmung noch nicht abge-
schlossen ist, und Sachverständige und Zeugen, 
die aufgrund der Beweisaufnahme noch benannt 
werden. 

Sollte einer der Sachverständigen und Zeugen bis 
zum 30. April 1998 nicht zur Verfügung stehen, so 
wird auf seine Vernehmung verzichtet. 

Als Sitzungstage werden der 25. März 1998, 
26. März 1998, 1. April 1998, 22. April 1998, 
29. April 1998 und ggf. 30. April 1998 festgelegt. 

Das Sekretariat wird beauftragt, die Sachverstän-
digen und Zeugen zu laden. " 

n) Beschluß zur Erstellung eines Schlußberichts 

„ 1. Der Untersuchungsausschuß erstellt einen 
Schlußbericht. Dieser Schlußbericht soll so recht-
zeitig fertiggestellt werden, daß er in einer der 
beiden Juni-Sitzungswochen im Plenum des Bun-
destages beraten werden kann. 

2. Personenbezogene Daten im Schlußbericht sind, 
soweit ihre Angabe zur Darstellung des vollständi-
gen Sachverhalts notwendig ist, hinsichtlich des 
Namens zu anonymisieren. Dies gilt auch für die 
Wiedergabe eingeleiteter und abgeschlossener 
Straf-, Disziplinar- und Petitionsverfahren. Von der 
Pflicht zur Anonymisierung sind ausgenommen 
Namen und Daten von Zeugen und Sachverstän-
digen, die in öffentlicher Sitzung vernommen wur-
den, oder von Personen öffentlichen Interesses. 

3. Die Bundesregierung wird gebeten, die dem Ver-
teidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 
zur Verfügung gestellten Schriftstücke, die den 
Klassifizierungsvermerk „VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH" oder einen Klassifizierungs

-

vermerk höherer Geheimhaltungsstufe führen, so-
weit möglich auf „OFFEN" herabzustufen." 

o) Beschluß zur letztmaligen Fassung von Beweis-
beschlüssen 

„Zur Beendigung der Beweisaufnahme wird in Er-
gänzung des Beschlusses vom 5. März 1998 beschlos-
sen: 

1. Nach dem 23. April 1998 wird der Ausschuß keine 
Beweisbeschlüsse mehr fassen. 
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2. Der Ausschußvorsitzende wird gebeten, dafür Sor-
ge zu tragen, daß etwaige Aktenbeiziehungsbe-
schlüsse möglichst bis zum 8. Mai 1998 erfüllt wer-
den können. " 

p) Beschluß zum Abschluß der Zeugenvernehmungen und 
Sachverständigenanhörungen 

„Der Untersuchungsausschuß schließt die Verneh-
mung der während des Untersuchungsverfahrens 
vernommenen Zeugen und angehörten Sachverstän-
digen ab. Die Beschlüsse und Ladungen zur Verneh-
mung von Zeugen, die im Zuge des Untersuchungs-
verfahrens nicht vernommenen worden sind, werden 
aufgehoben." 

q) Beschluß zur Empfehlung über die abschließende Behand-
lung von Protokollen, Akten und sonstigen Unterlagen 

„Der Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungs-
ausschuß empfiehlt zur Behandlung der Protokolle 
und Ausschußmaterialien nach der Beendigung sei-
ner Tätigkeit als 1. Untersuchungsausschuß 

I. Protokolle 

1. Protokolle öffentlicher Sitzungen können von je-
dem eingesehen werden, der ein berechtigtes In-
teresse geltend machen kann. 

2. Protokolle über Sitzungen des interfraktionellen 
Gremiums und Beratungssitzungen werden mit 
dem Vermerk „Nur für den Dienstgebrauch" 
(„NfD") versehen. Der Vermerk verliert seine Gül-
tigkeit am 30. September 2002. Danach sind die 
vorgenannten Protokolle wie die Protokolle der öf-
fentlichen Sitzungen zu behandeln. 

II. Im Untersuchungsausschuß entstandene 
sowie für den Untersuchungsausschuß erstellte 

Materialien 

1. Im Untersuchungsausschuß entstandene Materia-
lien (Beratungsunterlagen, Untersuchungsaus-
schußbeschlüsse und Übersichten, soweit sie nicht 
im Abschlußbericht des Untersuchungsausschus-
ses veröffentlicht wurden) sowie Stellungnahmen 
und Berichte, die von dritter Seite für den Aus-
schuß erstellt worden sind, sind wie die unter 1., 2. 
erwähnten Protokolle zu behandeln. 

2. Bei den unter 1. genannten Mate rialien, die nach 
der Zweckbestimmung des Verfassers auch der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kön-
nen, ist eine Einsichtnahme im Rahmen der für das 
Archiv des Deutschen Bundestages geltenden Re-
gelungen möglich. 

III. Geschäftsakten 

Die Geschäftsakten des Untersuchungsausschusses 
werden ebenfalls mit dem Vermerk „Nur für den 
Dienstgebrauch" („NfD") versehen. Der Vermerk 
verliert seine Gültigkeit am 30. September 2002. Da-
nach kann Dritten, die ein berechtigtes Interesse gel-
tend machen können, Einsicht gewährt werden. Ein-
gaben mit persönlichem Inhalt sind von der Einsicht-
nahme ausgeschlossen. 

IV. Beweismaterialien 

1. Die zu Beweiszwecken beigezogenen Mate rialien 
Dritter und die ohne Beiziehungsbeschluß überlas-
senen Beweismaterialien werden über das Sekre-
tariat des Untersuchungsausschusses an die her-
ausgebenden Stellen zurückgegeben, unabhängig 
davon, ob es sich um Originale oder Kopien han-
delt. Höher als „VS-NfD" eingestufte Mate rialien 
werden nach Maßgabe der Geheimschutzordnung 
des Deutschen Bundestages an die herausgeben-
den Stellen zurückgegeben. Alle erstellten Kopien 
von Beweismaterialien werden vernichtet. 

2. Die an die Mitglieder des Verteidigungsausschus-
ses als 1. Untersuchungsausschuß und die be-
nannten Mitarbeiter der Fraktionen und der Grup-
pe im Verteidigungsausschuß im Sonderverteiler 
verteilten Beweismaterialien sowie davon gezoge-
ne Kopien sind nach Kenntnisnahme des Aus-
schußberichts durch das Plenum des Deutschen 
Bundestages dem Ausschußsekretariat zum Zwek-
ke der Vernichtung zuzuleiten. Die Durchführung 
der Vernichtung dieser Beweismaterialien ist in ei-
nem Protokoll festzuhalten. " 

r) Beschluß zur Feststellung des Abschlußberichts 

„ 1. Der Erste und Zweite Teil sowie der Anhang des 
Abschlußberichts vom 17. Juni 1998 ist gemeinsa-
mer Bericht der Berichterstatter Abg. Thomas Kos-
sendey (CDU/CSU), Abg. Andreas Krautscheid 
(CDU/CSU), Abg. Christian Schmidt (Fürth) 
(CDU/CSU), Abg. Volker Kröning (SPD), Abg. Pe-
ter Zumkley (SPD), Abg. Winfried Nachtwei 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Abg. Günther Nol-
ting (F.D.P.) und Abg. Gerhard Zwerenz (PDS). Er 
wird zusammen mit dem Dritten Teil (Bewertun-
gen), Abschnitt A des Abschlußberichts als Be-
richt des Verteidigungsausschusses als 1. Untersu-
chungsausschuß gemäß Art. 45a Abs. 2 GG fest-
gestellt. 

Der Dritte Teil (Bewe rtungen) Abschnitt B des Ab-
schlußberichts vom 17. Juni 1998 wird als abwei-
chender Bericht der Berichterstatter Abg. Volker 
Kröning (SPD) und Abg. Peter Zumkley (SPD) fest-
gestellt. 

Darüber hinaus wird der Dritte Teil (Bewe rtungen) 
Abschnitt C des Abschlußberichts vom 17. Juni 
1998 als abweichender Bericht des Berichterstat-
ters Abg. Winfried Nachtwei (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) festgestellt. 

Als weiterer abweichender Bericht wird der Dritte 
Teil (Bewertungen) Abschnitt D des Abschlußbe-
richts vom 17. Juni 1998 als Bericht des Bericht-
erstatters Abg. Gerhard Zwerenz (PDS) festge-
stellt. 

2. Die vorgenannten Berichte .werden dem Deut-
schen Bundestag auf Beschluß des Verteidigungs-
ausschusses als 1. Untersuchungsausschuß gemäß 
Art . 45a Abs. 2 GG vom 2. April 1998 als abschlie-
ßender Gesamtbericht mit der Beschlußempfeh-
lung vorgelegt, ihn zur Kenntnis zu nehmen. 

Der Untersuchungsausschuß beauftragt und er

-

mächtigt das Sekretariat des Untersuchungsaus- 
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schusses, die festgestellten und zur Veröffentli-
chung als Bundestagsdrucksache bestimmten 
Berichte in Abstimmung mit den jeweiligen Mitar-
beitern der Fraktionen redaktionell so zu überar-
beiten, daß sie als abschließender Gesamtbericht 
des 1. Untersuchungsausschusses in einheitlicher 

Form dem Deutschen Bundestag vorgelegt wer-
den können. 

3. Mit der Vorlage des Berichts- an den Deutschen 
Bundestag ist die Arbeit des Verteidigungsaus-
schusses als 1. Untersuchungsausschuß beendet."  

3. Beauftragte der Bundesregierung und des Bundesrates 

a) Beauftragte der Bundesregierung 

Bundeskanzleramt 
Oberst i. G. Sude, Gertmann (bis 12. Mai 1998) 
Oberst i. G. Bergmann, Robe rt  (ab 13. Mai 1998) 

Bundespräsidialamt 
keine gesonderte Benennung 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
Oberstleutnant Overweg, Hans-Dieter 

Auswärtiges Amt 
VLR Berger, Miguel 
AR Lütje, Frank 

Bundesministerium der Verteidigung 
MDg Alff, Richard 

Bundesministerium des Innern 
ORR'n Rieband, Catrin 
OAR Nötges, Thomas 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
MR Solorecke, Rolf 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium für Gesundheit 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium für Wirtschaft 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium der Finanzen 
keine gesonderte Benennung 

Regulierungsbehörde Telekommunikation und Post 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 
keine gesonderte Benennung 

Bundesministerium der Justiz 
MD Dr. Heyde 
MR Dr. Boeter 

b) Beauftragte des Bundesrates 

Baden-Württemberg 
keine gesonderte Benennung 

Bayern 
MR Dr. Peters, Detlef R. 
RD Dr. Mentler, Michael 

Berlin 
Senatsrat Rieger, Johannes 
Senatsrat Dr. Bürger, Heinz-Dieter 

Brandenburg 
keine gesonderte Benennung 

Bremen 
keine gesonderte Benennung 

Hamburg 
keine gesonderte Benennung 

Hessen 
MDg Dr. Rebhan, Axel 

Mecklenburg-Vorpommern 
Adenauer, Sven 

Niedersachsen 
RD Pietsch 
ROAR Nöth 

Nordrhein-Westfalen 
MDg Lehmann, Hans-Dietrich 

Rheinland-Pfalz 
MDg Gerhards, Wolfgang 
MR Schlemm, Eckart  
MR Puschke, Dieter 
MR Schnebel, Ehrenfried 

Saarland 
keine gesonderte Benennung 

Sachsen 
MDg Heidemann, Fred J. 
MR'n Urbisch 

Sachsen-Anhalt 
Ltd MR Mönnich, Dieter 
Ri a LG Haarmeyer, Hans 

Schleswig-Holstein 
keine gesonderte Benennung 

Thüringen 
keine gesonderte Benennung 

Sekretariat Bundesrat 
keine gesonderte Benennung 
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1. Übersicht über die für das Untersuchungsverfahren 
relevanten Sitzungsprotokolle des Verteidigungsausschusses 

(13. Wahlperiode) 

Lfd. Nr. Datum Tagesordnungspunkte Beratungsgegenstand 
(TOP) 

1. 10. Sitzung 10.05.1995 TOP 13c (S.'76 ff.) Vorkommnisse in Augustdorf 

2. 17. Sitzung 21.05.1995 TOP 2 c/Anlage 7 (S. 33) Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung zum Verdacht auf Gefährdung des demo- 
kratischen Rechtsstaates wegen rechtsradikaler, 
antijüdischer und rassistischer Äußerungen ei- 
nes studierenden Offiziers an der Universität der 
Bundeswehr München 

3. 54. Sitzung 19.03.1997 TOP 7 (S. 34 ff.) Vorfall in der Detmolder Innenstadt, ausländer- 
feindliche Aktionen von Bundeswehrsoldaten 

4. 58. Sitzung 04.06.1997 TOP 7 (S. 25 ff.) Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung über die ausländerfeindlichen Aktionen 
von Bundeswehrsoldaten in Detmold am 
17. März 1997 - Ausschußdrucksache 13/377 - 
in  Verbindung mit dem Sonderbericht der Wehr- 
beauftragten des Deutschen Bundestages - 
Ausschußdrucksache 13/413- 

5. 62. Sitzung 10.07.1997 TOP 4b (S. 8 ff.) Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung im Zusammenhang mit dem SAT.1-Video 
über Vorgänge auf dem Truppenübungsplatz 
Hammelburg 

6. 64. Sitzung 24.09.1997 TOP 4 c (S. 18 ff.) Sachstandsinformationen zu extremistischen 
und fremdenfeindlichen Vorfällen in der Bundes- 
wehr - Ausschußdrucksache 13/497 - 

7. 67. Sitzung 29.10.1997 TOP 12a (S. 11 ff.) Vorgänge beim Gebirgsjägerbataillon 571 in 
Schneeberg 

8. 70. Sitzung 10.12.1997 TOP 11 (S. 10 ff.) Vorgänge in Altenstadt/Büchel betreffend Tradi- 
tionsräume 

9. 71. Sitzung 12.12.1997 Top 1 (S. 6 ff.) Beratung und Beschlußfassung über die Einset- 
zung des Verteidigungsausschusses als Untersu- 
chungsausschuß gem. Art . 45 a Abs. 2 GG am 
14.01.1998 

10. 78. Sitzung 11.02.1998 Top 10 (S. 32) Aktuelles „Pressemeldungen, nach denen wehr- 
pflichtige Soldaten rechtsextremistische Einstel- 
lungen vortäuschen, um eine vorzeitige Entlas- 
sung zu erreichen". 

11. 81. Sitzung 04.03.1998 Top 7 (S. 32 ff.) Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung, Planungen zusätzlicher Überprüfung d. 
Soldaten auf Verfassungstreue angesichts 
rechtsextremistischer Vorfälle 

Top 7 b (S. 34 ff.) Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung, Vorfall im Feldlager Raijlovac am 
08.10.1998 

Top 7 c (S. 38 ff.) Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung, rechtsextremistischer Vorfall am 
19.02.1998 beim Luftwaffenausbildungsregi- 
ment 1 in Holzdorf/Brandenburg 

12. 85. Sitzung 25.03.1998 Top 9 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung zum Stand der Umsetzung der Maßnah- 
men gegen Rechtsextremismus in der Bundes- 
wehr 
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Lfd. Nr. Datum Tagesordnungspunkte Beratungsgegenstand 
(TOP) 

13. 92. Sitzung 22.04.1998 Top 9 Verdacht der Verbreitung rechtsradikalen Ge- 
dankenguts durch Kommandeur III./Luftwaffen- 
ausbildungsregiment 1 in Heide/Holstein 

14. 95. Sitzung 29.04.1998 Top 9 Bericht des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung über Aufgaben, Befugnisse und Arbeits- 
weise des MAD, insbesondere bei der Bekämp- 
fung von Rechtsextremismus in der Bundeswehr 

15. 99. Sitzung 20.05.1998 Top 6, 7, 8 Aufnahme der Richtlinien zum Traditionsver- 
ständnis und zur Traditionspflege in der Bundes- 
wehr vom 20. September 1982 in die Zentrale 
Dienstvorschrift (ZDv) 10/1 

Traditionspflege in der Bundeswehr 

Beratung und Unterrichtung durch die Wehrbe- 
auftragte des Deutschen Bundestages Jahresbe- 
richt 1997 (39. Bericht) 

2. Übersicht über die für das Untersuchungsverfahren 
relevanten Ausschußdrucksachen des Verteidigungsausschusses 

(13. Wahlperiode) 

Nr. Datum Inhalt 

13/105 04.03.1996 Bericht über die Maßnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung zum 
Jahresbericht 1994 der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

13/145 05.06.1996 Stellungnahme des Bundesministeriums der Verteidigung zum Jahresbericht 
1995 der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

13/154 14.06.1996 Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr 1995 - Ziff. IV. 1.4 - Rechts- 
radikalismus 

13/304 16.12.1996 Bundesministerium der Verteidigung, Parlamentarischer Staatssekretär Wilz, 
Stand der Maßnahmen zur Verbesserung der politischen Bildung in den Streit- 
kräften 

13/367 07.04.1997 Schreiben des Generalinspekteurs der Bundeswehr zum Vorfall in Detmold (mit 
Generalinspekteurbrief 2/97 vom 02.04.1997) 

13/377 15.04.1997 Bundesministerium der Verteidigung, Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Rose, 
(mit Anlage: Abschließender Bericht über die ausländerfeindlichen Aktionen 
von Bundeswehrsoldaten in Detmold am 17.03.1997) 

13/384 07.04.1997 Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr 1996 - Ziff. IV.1.4 - Rechts- 
radikalismus 

13/402 16.05.1997 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zur Anwendung der Konzep- 
tion der Inneren Führung oder vergleichbarer Konzeptionen in NATO-Staaten 

13/406 14.05.1997 Stellungnahme des Bundesministeriums der Verteidigung zum Jahresbericht 
1996 der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

13/413 30.05.1997 Sonderbericht der Wehrbeauftragten an den Verteidigungsausschuß vom 
30.05.1997 über die Gründe der Übergriffe von Soldaten der Bundeswehr am 
17.03.1997 in Detmold 

13/414 21.05.1997 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung über den Zugang der Bundes- 
wehr/Jugendoffiziere und Wehrdienstberatungsoffiziere zu Schulen 

13/452 11.07.1997 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundestages zum Hammelburger Skandal 

13/453 10.07.1997 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und F.D.P. im Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages 
(Hammelburg) 

13/462 25.07.1997 Folgebericht des Bundesministeriums der Verteidigung zu den ausländerfeind- 
lichen Aktionen von Bundeswehrsoldaten in Detmold am 17.03.1997 
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Nr. Datum Inhalt 

13/497 18.09.1997 Vorabbericht zu Tagesordnungspunkt 4 a der 64. Sitzung des Verteidigungsaus- 
schusses des Deutschen Bundestages am 24.09.1997 (Sachstandsinformation zu 
extremistischen und fremdenfeindlichen Vorfällen in der Bundeswehr) 

13/498 18.09.1997 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zur Herstellung eines Video- 
films mit Gewaltszenen im Rahmen der Stabilization Force (SFOR) Ausbildung 
im Lager Hammelburg 

13/567 30.09.1997 Bericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages an den Verteidi- 
gungsausschuß des Deutschen Bundestages über die Untersuchung der Vorfälle 
im Lager Hammelburg 

13/584 23.10.1997 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung über ein weiteres Video-Band, 
das im Gebirgsjägerbataillon 571 in Schneeberg gedreht wurde 

13/589 28.10.1997 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
(mit Anlage: Bundeswehrinterne Studie zum politischen Standort der Studenten 
der Universitäten der Bundeswehr Hamburg und München) 

13/631 19.11.1997 Schreiben des Generalinspekteurs der Bundeswehr (mit Anlagen: Pressestate- 
ment vom 19.11.1997 zum Thema „Ergebnisse des Arbeitskreises Rechtsextre- 
mismus", Katalog der bislang ergriffenen Maßnahmen, Katalog der zu ergreifen- 
den Sofortmaßnahmen sowie das Gesamtkonzept anzuwendender Maßnahmen) 

13/633 08.12.1997 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung über den „Traditionsraum 
Jagdgeschwader 52" beim Jagdbombergeschwader 33 in Büchel 

13/634 08.12.1997 Vorabbericht des Bundesministeriums der Verteidigung zur Vorbereitung der 
70. Sitzung des Verteidigungsausschusses zu den Vorfällen an der FüAkBw und 
der unentgeltlichen Überlassung von Bundeswehrmaterial im Rahmen humani- 
tärer Hilfeleistung an das „Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk" 

13/635 08.12.1997 Vorabbericht des Bundesministeriums der Verteidigung zur Vorbereitung der 
70. Sitzung des Verteidigungsausschusses zu den rechtsextremistischen Vor- 
kommnissen in Altenstadt/Schongau 

13/637 09.12.1997 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
(mit Anlagen: Beitrag aus der Schriftenreihe „Information für die Truppe" , Heft 
6/1993 und „Befehl für die Offiziersweiterbildung" für die Veranstaltung am 
14.01.1995) 

13/638/639 Briefe des Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerkes (aus Mai 1994) 

13/640 11.12.1997 Ergänzender Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung - Führungszen- 
trum der Bundeswehr - zur unentgeltlichen Abgabe von Bw-Material im Rah- 
men humanitärer Hilfeleistung an das „Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk" 

13/647 22.12.1997 Presseerklärung des Bundesministeriums der Verteidigung zu dem in der „Bild 
am Sonntag" vom Gefreiten K. erhobenen Vorwürfen gegen Fallschirmjäger in 
Varel 

13/651 15.12.1997 Erlaß des Bundesministers der Verteidigung „Besuche von Politikern bei der 
Bundeswehr" 

13/657 12.01.1998 Bericht des Abteilungsleiters Recht im Bundesministerium der Verteidigung zu 
den Vorgängen um den Vortrag von Manfred Roeder vor dem Akademiestab der 
Führungsakademie der Bundeswehr am 24.01.1995 

13/658 12.01.1998 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung über angebliche rechtsextre- 
mistische/antisemitische Äußerungen anläßlich der Besuche von Offizieren/Offi- 
zieranwärtern der Universität der Bundeswehr Hamburg in der KZ-Gedenkstät- 
te Neuengamme am 13. und 14.11.1997 

13/659 12.01.1998 Antworten des Bundesministeriums der Verteidigung zu Einzelfragen aus der 
70. Sitzung des Verteidigungsausschusses vom 10.12.1997 

13/660 12.01.1997 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zu den Vorfällen in Varel und 
Sibenik und Fortschreibung des Vorabberichtes zu den rechtsextremistischen 
Vorfällen in Altenstadt 

13/661 12.01.1998 aktualisierter Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung über den „Tra- 
ditionsraum Jagdgeschwader 52" beim Jagdbombergeschwader 33 in Büchel u. 
die bisher getroffenen Maßnahmen 
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Nr. Datum Inhalt 

13/662 12.01.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung mit klarstellenden Hinwei- 
sen zu Traditionsräumen und anderen Bereichen der Traditionsdarstellung in 
Liegenschaften der Bundeswehr 

13/663 12.01.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Antwort des Bundesministeriums der Verteidigung zur Einzelfrage des Abg. 
Walter Kolbow in der 70. Sitzung des Verteidigungsausschusses in bezug auf 
„Besondere Vorkommnisse (BV) mit rechtsextremistischem, fremdenfeindlichem 
Hintergrund der Jahre 1992 - 1997" 

13/664 13.01.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Übersendung des gültigen Erlasses des Bundesministeriums der Verteidigung 
„Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Traditionspflege der Bundes- 
wehr" (Traditionserlaß) 

13/684 11.02.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Unentgeltliche Materialabgaben der Bundeswehr s. a. Ausschußdrucksache 13/ 
690 

13/686 18.02.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Weiterer Bericht zu rechtsextremen Vorfällen in Varel und zu Hinweisen auf 
rechtsextreme Vorfälle im Heer (s. a. Ausschußdrucksache 13/660) 

13/687 18.02.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Bericht über einen Vorfall am 08.10.1997 im Feldlazarett in Raijlovac, Bosnien- 
Herzegowina 

13/690 11.02.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Neue Prüfkriterien für Materialabgaben, s. a. Ausschußdrucksache 13/684 

13/691 16.02.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Ro- 
se, 
Maßnahmen anläßlich des Jahresberichts 1996 der Wehrbeauftragten des Deut- 
schen Bundestages 

13/694 27.02.1998 Bundesministerium der Verteidigung, 
Hilfen für Disziplinarvorgesetzte bei extremistischen Verhaltensweisen/Auffäl- 
ligkeiten von SFOR in Bosnien-Herzegowina 

13/696 03.03.1998 Bundesministerium der Verteidigung, 
Verfassungstreueprüfung von Soldaten 

13/697 03.03.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Abschließender Bericht zu dem Vorfall am 08.10.1997 im Feldlazarett Raijlovac 
Bosnien-Herzegowina 

13/702 06.03.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Parlamentarischer Staatssekretär Wilz, 
Bericht zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechts- 
extremismus in der Bundeswehr 

13/705 02.03.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Abschlußbericht über den angeblichen rechtsextremistischen Vorfall an der Füh- 
rungsakademie der Bundeswehr im Dezember 1997 

13/709 12.03.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Ergänzende Mitteilung zu den angeblichen rechtsextremistischen Vorfällen im 
Heer im September oder Oktober 1996 in Trogir, über Verbände und Einheiten, 
die sich fraglichen Zeitraum vor Ort befunden haben 

13/716 19.03.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Videofilme SAT. 1, 4. Gebirgsjägerbataillon Schneeberg 

13/728 01.04.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Parlamentarischer Staatssekretär Wilz, 
Befugnisse und Arbeitsweise des MAD, insbesondere bei der Bekämpfung von 
Rechtsextremismus in der Bundeswehr 

13/735 08.04.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, 
Bericht zur Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung politischer Bildung in 
den Streitkräften 
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13/755 05.05.1998 Antrag (Entwurf) Fraktion der SPD, Aufnahme der Richtlinien zum Traditions- 
verständnis und zur Traditionspflege in der Bundeswehr vom 20.09.1982 in die 
Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) 10/1 

13/769 20.05.1998 Bundesministerium der Verteidigung, Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Ro- 
se, 
Stellungnahme zum Jahresbericht 1997 der Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages (Drs. 13/10000) 

3. Übersicht über die Beratungsunterlagen des Untersuchungsausschusses 

Nr. Betreff verteilt am 

001 Antragsentwurf der Fraktion der SPD im Verteidigungsausschuß vom 22.12.1997 zur 07.01.1998 
Konstituierung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß nach 
Art. 45a Abs. 2 Grundgesetz (GG) 

002 Antragsentwurf der Fraktion der SPD im Verteidigungsausschuß vom 12.01.1998 zur 07.01.1998 
Konstituierung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß nach 
Art . 45a Abs. 2 GG 

003 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß vom 13.01.1998 
13.01.1998 zur Konstituierung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsaus- 
schuß nach Art . 45a Abs. 2 GG 

004 Antragsentwurf der Fraktion der SPD im Verteidigungsausschuß vom 13.01.1998 zur 14.01.1998 
Konstituierung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß nach 
Art. 45a Abs. 2 GG 

005 Antrag der Fraktion der SPD im Verteidigungsausschuß vom 14.01.1998 zur Konstitu- 14.01.1998 
ierung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß nach A rt . 45 a 
Abs. 2 GG 

005/1 Beschluß des Verteidigungsausschusses vom 14.01.1998 zur Konstituierung des Ver- 14.01.1998 
teidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß nach A rt . 45 a Abs. 2 GG 

006 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
zur Festlegung der Verfahrensregeln 

007 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
zur Einsetzung eines interfraktionellen Gremiums 

008 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
zur Protokollierung und Verteilung von Protokollen 

009 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
zur Öffentlichkeit bzw. der Nichtöffentlichkeit der Sitzungen 

010 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
zum Zutrittsrecht zu nichtöffentlichen Untersuchungsausschußsitzungen 

011 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Untersuchungsausschuß vom 14.01.1998 
14.01.1998 zur Anhörung von Verfassungsschutz-, Polizei-, Bundesnachrichtendienst- 
Organen und wissenschaftlichen Experten zu gezielter Durchdringung/Ausnutzung 
der Bundeswehr, Herausbildung subkultureller Netzwerke o. Gruppen in der Bundes- 
wehr, Nutzung von Liegenschaften, Verbindungen zu nationalautoritären Gruppie- 
rungen 

012 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Untersuchungsausschuß vom 14.01.1998 
14.01.1998 zur Anhörung der zuständigen Stabsabteilungen des Bundesministeriums 
der Verteidigung zur Traditionspflege in den Streitkräften, zu Patenschaften mit ehe- 
maligen Wehrmachtsverbänden bzw. Organisationen, die Wehrmachtstraditionen 
pflegen 

013 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Generalmajor Jürgen Reich- 
ardt, Amtschef des Heeresamtes Köln, zur inneren Lage der Bundeswehr, zum Stel- 
lenwert der politischen Bildung 
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014 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Konteradmiral Rudolf Lange, 
Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr, zur Frage der geistigen Orien- 
tierung der Vorgesetzten u. Bindung an freiheitlich demokratische Grundordnung u. 
an das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, zu Rahmenbedingungen für Innere Füh- 
rung u. politische Bildung 

015 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Aktenbeiziehung der Staatsanwaltschaft 
Schweinfurt, betr. den von Bundeswehrsoldaten in Hammelburg gedrehten Videofilm 
mit verherrlichenden Gewaltdarstellungen 

016 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Aktenbeiziehung der Staatsanwaltschaft Ol- 
denburg, betr. rechtsextremistische Vorfälle im Fallschirmjägerbataillon 313 in Varel 
im Jahre 1997 

017 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Aktenbeiziehung der Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht München II zu den rechtsextremistischen Vorfällen in den Jahren 1990/ 
91 und 1993 in Altenstadt in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne der Luftlandeschule 

018 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Aktenbeiziehung der Staatsanwaltschaft 
Zwickau, betr. den von Bundeswehrsoldaten des Gebirgsjägerbatallions 571 in 
Schneeberg mutmaßlich im Februar 1996 gedrehten Videofilm mit rechtsextremisti- 
schen Szenen 

019 Antrag der Mitglieder der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsaus- 14.01.1998 
Schuß als 1. Untersuchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Oberst- 
leutnant i. G. Pahl, zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakademie der Bun- 
deswehr Hamburg am 24.01.1995 

020 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Generalleutnant Dr. Hartmut 
Olboeter, Abteilungsleiter Personal im Bundesministerium der Verteidigung, zum Vor- 
trag Manfred Roeders an der Führungsakademie der Bundeswehr Hamburg am 
24.01.1995 

021 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Oberst i. G. Norbe rt  Schwar- 
zer, zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakademie der Bundeswehr Ham- 
burg am 24.01.1995 

022 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Brigadegeneral Hans-Ch ri- 
stian Beck, Leiter des Zentrums Innere Führung, zur Frage der geistigen Orientierung 
der Vorgesetzten, ihrer Bindung an die freiheitliche Grundordnung u. an das Leitbild 
des Staatsbürgers in Uniform 

023 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Aktenbeiziehung des Auswärtigen Amtes, zu 
den Umständen der Materiallieferungen an das „Deutsch-Russische Gemeinschafts- 
werk" (DRGW) 

024 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Hartmut Löwe, Militärbi- 
schof der Evangelischen Kirche in Deutschland, zur inneren Lage u. zu rechtsextremi- 
stischen Verhaltensweisen in der Bundeswehr 

025 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von General Hartmut Bagger, 
Generalinspekteur der Bundeswehr, zur Menschenführung, zur Inneren Führung u. 
zu Maßnahmen zur Bekämpfung rechtsextremistischen Verhalten in der Bundeswehr 

026 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter-  14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Brigadegeneral Hans-Georg 
Atzinger, Beauftragter für Erziehung und Ausbildung beim Generalinspekteur, zur 
Menschenführung, zur Inneren Führung, zum Traditionsverhalten und zu Vorbeuge- 
maßnahmen gegen rechtsextremistisches Verhalten in der Bundeswehr 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Nr. Betreff verteilt am 

027 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Oberst i. G. Friedhelm Klein, 
M. A., Amtschef des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Potsdam, zur Traditions- 
pflege in der Bundeswehr und ihrer Übereinstimmung mit dem Traditionserlaß von 
1982 

028 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Generalleutnant Joachim 
Spiering, Kommandierender General des IV. Korps des Heeres in Potsdam, zur inne- 
ren Lage der Bundeswehr 

029 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 13.01.1998 zur Vernehmung von Brigadegeneral Dieter Hen- 
ninger, Stabsabteilungsleiter Fü S I im Führungsstab der Streitkräfte im Bundesmini- 
sterium der Verteidigung, zur inneren Lage der Bundeswehr 

030 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 14.01.1998 
suchungsausschuß vom 14.01.1998 zur Vernehmung von Helmut Schmidt, Bundes- 
kanzler a. D., zur inneren Lage der Bundeswehr, zu rechtsextremistischen Verhaltens- 
weisen in der Bundeswehr in Bezug zur Gesellschaft 

031 Antrag der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
vom 14.01.1998 zur Vernehmung von Dr. Peter F risch, Präsident des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, zur inneren Lage der Bundeswehr, zu rechtsextremistischen Ver- 
haltensweisen in der Bundeswehr in Bezug zur Gesellschaft 

032 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
vom 14.01.1998 zur Aktenbeiziehung aller Akten des Bundesministeriums der Vertei- 
digung sowie der nachgeordneten Dienststellen und des Auswärtigen Amtes, die Auf- 
schlüsse über den Vortrag Roeders an der Führungsakademie der Bundeswehr und 
über die Materiallieferungen an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk geben 

033 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
vom 14.01.1998 zur Aktenbeiziehung aller Akten des Bundesamtes für Verfassungs- 
schutz, des Militärischen Abschirmdienstes, zu Kontakten zwischen Roeder u. dem 
Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerk, zu Mitteilungen an das Bundesministerium 
der Verteidigung u. nachgeordneten Dienststellen über Roeder u. das Deutsch-Russi- 
sche Gemeinschaftswerk 

034 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
vom 14.01.1998 zur Zeugenvernehmung von Oberst i. G. Schwarzer, Oberstleutnant 
i. G. Pahl, Führungsakademie der Bundeswehr, Oberstleutnant i. G. Barandat, Füh- 
rungsakademie der Bundeswehr, Oberstleutnant a. D. Roediger, Gustav-Stresemann- 
Institut, Bad Bevensen, Hauptmann a. D. Liebig, Oberstleutnant Völkel, Führungsaka- 
demie der Bundeswehr, Generalleutnant Dr. Olboeter, Bundesministerium der Vertei- 
digung, zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakademie der Bundeswehr 

035 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
vom 14.01.1998 zur Zeugenvernehmung von Oberstleutnant i. G. P rinz zu Waldeck, 
Bundesministerium der Verteidigung, Hauptfeldwebel von Bauer, Bundesministerium 
der Verteidigung, Oberstabsfeldwebel Schnitzler, Materialamt des Heeres, zu Man- 
fred Roeder und der Materialanforderung des Deutsch-Russischen Gemeinschafts- 
werks 

036 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 14.01.1998 
vom 14.01.1998 zur Zeugenvernehmung von Generalleutnant Dr. Olboeter, Bundes- 
ministerium der Verteidigung, Oberst a. D. Klasing, OTL i. G. Pahl, Führungsakade- 
mie der Bundeswehr, zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakademie der 
Bundeswehr, zur Vortragsveranstaltung „Hilfe für Parfino" 

037 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Festle- 15.01.1998 
gung der Verfahrensregeln vom 14.01.1998 

038 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Einset- 15.01.1998 
zung eines interfraktionellen Gremiums vom 14.01.1998 

039 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Protokol- 15.01.1998 
lierung und Verteilung von Protokollen vom 14.01.1998 
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039/1 Ergänzender Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 02.04.1998 
zur Protokollierung und Verteilung von Protokollen vom 02.04.1998 

040 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Öffentlich- 15.01.1998 
keit bzw. der Nichtöffentlichkeit der Sitzungen vom 14.01.1998 

041 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zum Zutritts- 15.01.1998 
recht zu nichtöffentlichen Untersuchungsausschußsitzungen vom 14.01.1998 

042 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Geheim- 15.01.1998 
haltung vom 14.01.1998 

043 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zum Verzicht 15.01.1998 
auf Verlesung von Schriftstücken vom 14.01.1998 

044 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 15.01.1998 
zum Zeugenschutz 

045 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 15.01.1998 
zum Abschluß der Vernehmungen 

046 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 15.01.1998 
zum Fragerecht bei der Beweiserhebung 

047 Schreiben der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 19.01.1998 
vom 15.01.1998 zum Beschluß zur Unterlagenbeiziehung vom 14.01.1998; Dienstvor- 
schriften, Befehle, Weisungen und Erlasse des Bundesministeriums der Verteidigung 
u. der nachgeordneten Bereiche bis einschl. Korps-Ebene u. vergleichbarer Ebenen in 
Luftwaffe u. Marine zur Inneren Führung, Politischen Bildung, Traditionspflege; Jah- 
resberichte des/der Wehrbeauftragten u. Stellungnahmen des Bundesministeriums 
der Verteidigung 13. WP; Berichte u. Bewe rtungen der Wehrbeauftragten zu Vor- 
kommnissen mit rechtsradikalem Hintergrund; alle Sitzungsprotokolle u. Ausschuß- 
Drucksachen des Verteidigungsausschusses zu o. a. Themen 

048 Beschlußempfehlung der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß 22.01.1998 
als 1. Untersuchungsausschuß vom 21.01.1998 zur Vorlage von Beweisanträgen 

049 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 22.01.1998 
suchungsausschuß vom 21.01.1998 zur Vernehmung von Dr. Hilmar Linnenkamp, Di- 
rektor Führungsakademie der Bundeswehr, zur Frage der geistigen Orientierung der 
Vorgesetzten u. ihre Bindung an die freiheitlich demokratische Grundordnung u. an 
das Leitbild Staatsbürger in Uniform, zu den Rahmenbedingungen für Innere Füh- 
rung u. politische Bildung an der Führungsakademie der Bundeswehr 

050 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter- 22.01.1998 
suchungsausschuß vom 21.01.1998 zur Vernehmung von Major Dr. Ha rtmann, zur 
Frage der geistigen Orientierung der Vorgesetzten u. ihrer Bindung an die freiheitlich 
demokratische Grundordnung u. an das Leitbild Staatsbürger in Uniform, zu den Rah- 
menbedingungen für Innere Führung u. politische Bildung 

051 Walter Kolbow, MdB, Sprecher der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 22.01.1998 
tersuchungsausschuß, vom 21.01.1998, Überlegungen zur Zeitplanung und zu den zu- 
geordneten Themenkomplexen 

052 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Vernehmung von Stabsfeldwebel Becker, Materialamt des Hee- 
res, Oberst i. G. Jüchtern, Materialamt des Heeres, Helga Kirmes, Bundesministerium 
der Verteidigung, Oberstleutnant Herbe rt  Preissing, Bundesministerium der Verteidi- 
gung, Brigadegeneral Reinhard Hoppe, Bundesministerium der Verteidigung, Gene- 
ralmajor Hartmut Moede, Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Pe- 
ter Wichert, Bundesministerium der Verteidigung, zur Weisungslage, Verantwortlich- 
keit etc. im Bereich der Materialabgaben der Bundeswehr an Personen und Organisa- 
tionen/Vereinigungen zum Zwecke der humanitären Hilfe 

053 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Beiziehung der Akten über alle im Bereich der Führungsakade- 
mie der Bundeswehr seit 1990 durchgeführten „Gast"-Veranstaltungen 

054 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Beiziehung der Akten des Bundesministeriums der Verteidigung 
u. Materialamt des Heeres über Bewilligung, Ablehnung von Anträgen auf Mate rial- 
lieferungen zum Zwecke der humanitären Hilfe ab 1992 
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055 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
Detmold zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Soldaten der Bundeswehr 
im März 1997 in Detmold 

056 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Vernehmung von Oberst Friedrich Jeschonnek, Kommandeur 
Luftlande-/Lufttransportschule (LL/LTS), Kompaniechef der Fallschirmjäger (Luftlan- 
de-)-Lehr- und Versuchskompanie 909, Kompaniefeldwebel der Fallschirmjäger (Luft- 
lande-)-Lehr- und Versuchskompanie 909, zu rechtsextremistischen Vorkommnissen 
in Altenstadt/Schongau u. Landsberg, zu Munitions- u. Waffenfunden in Landsberg 

057 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
München II bzw. München I zu den rechtsextremistischen Vorkommnissen u. Muniti- 
ons- u. Waffenfunden in der Lechrain-Kaserne in Landsberg (Fallschirmjäger (Luft- 
lande-)-Lehr- und Versuchskompanie 909) 

058 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Vernehmung von Harmen Kölln, Rolf Vissing, Hein rich Rentmei- 
ster, Bundesministerium der Verteidigung, Bundesminister Volker Rühe zu Einzelhei- 
ten zu den Vortragsveranstaltungen vom 05.03.1994 u. 24.01.1995, zur Materialliefe- 
rungen an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk 

059 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 22.01.1998 
vom 22.01.1998 zur Vernehmung von dem Dienststellenleiter der MAD-Stelle 22, Wil- 
helmshaven, Amtschef MAD-Amt, Köln, Brigadegeneral Riechmann, stellv. Komman- 
deur Kommando Luftbewegliche Kräfte/4. Division, Gefreiten der Reserve Ch ristian 
Krause, Gefreiten der Reserve Andreas Groeschke zu den behaupteten rechtsextremi- 
stischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne Varel, zu der Durchführung der Er- 
mittlungen i. A. des Bundesministeriums der Verteidigung u. zu den Erkenntnissen 
des Militärischen Abschirmdienstes über die rechtsextremistische Szene vor Ort 

060 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 26.01.1998: 26.01.- 
Vorlage von Beweismitteln für die Sitzung des 1. Untersuchungsausschusses am 29.01.1998 
27.01.1998, Dienstvorschriften, Befehle, Weisungen u. Erlasse des BMVg u. der nach- 
geordneten Bereiche u. Auszüge der Jahresberichte der/des Wehrbeauftragten mit 
den Stellungnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung zu den Themen Inne- 
re Führung, Politische Bildung u. Traditionspflege 

061 Sekretariat des Verteidigungsausschusses 1. Untersuchungsausschuß Sammlung vom 04.02.1998 
23.01.1998, Auflistung der Sitzungsprotokolle u. der Ausschußdrucksachen des Ver- 
teidigungsausschusses (13. WP), Drucksachenangaben zu den Themen Innere Füh- 
rung, Politische Bildung u. Traditionspflege 

062 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 26.01.1998 
tersuchungsausschuß vom 23.01.1998 zur Vernehmung von Vizeadmiral Frank, Stell- 
vertretender Generalinspekteur, Konteradmiral Lange, Kommandeur Führungsaka- 
demie der Bundeswehr, Brigadegeneral Dieter, Direktor Lehre, Führungsakademie 
der Bundeswehr, Dr. Hilmar Linnenkamp, Leiter Fachbereich Sozialwissenschaften, 
Führungsakademie der Bundeswehr, Dr. Detlev Bald, 'ehemals wissenschaftlicher Mit- 
arbeiter am Sozialwissenschaftlichen Institut München zur inneren Lage der Bundes- 
wehr, zum Stellenwert der Inneren Führung im Rahmen der Stabsoffizierausbildung 
an der Führungsakademie der Bundeswehr; zur Unterlagenbeiziehung aller Weisun- 
gen, Befehle zur Ausbildung des Stabsoffiziers nicht nur des Fü S I, auch der Stabsab- 
teilungen I der Teilstreitkräfte des Bundesministeriums der Verteidigung u. der Um- 
setzung durch die Führungsakademie der Bundeswehr in den unterschiedlichen 
Lehrgängen 

063 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 26.01.1998 
tersuchungsausschuß vom 23.01.1998 zur Vernehmung von Prof. Dr. Gessenharter, 
Professor der Universität der Bundeswehr in Hamburg, Prof. Dr. Helmut Fröchling, 
Professor der Universität der Bundeswehr in Hamburg, Dr. Paul Klein, wissenschaftli- 
cher Mitarbeiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr in Strausberg 
zur inneren Lage der Bundeswehr, zur Inneren Führung u. zu rechtsextremistischen 
Verhaltensweisen in der Bundeswehr 
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064 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 26.01.1998 
tersuchungsausschuß vom 23.01.1998 zur Vernehmung von Michael Fieck zu Aktivi- 
täten von neonazistischen Organisationen in und um die Bundeswehr, zur Beiziehung 
der Berichte des Militärischen Abschirmdienstes u. a. auf Grundlage der Berichterstat- 
tung des Militärischen Abschirmdienst-Mitarbeiters Fieck an das Bundeskanzleramt 

065 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 26.01.1998 
tersuchungsausschuß vom 23.01.1998 zur Vernehmung von Brigadegeneral Riech- 
mann, Stellvertretender Kommandeur Kommando Luftbewegliche Kräfte/4. Division 
in  Regensburg, Bataillonskommandeur des Fallschirmjägerbataillon 313, Kompanie- 
chef der 5. Kompanie, Ch ristian Krause, ehemaliger Soldat in Varel, Aike V. (N. N.) zu 
rechtsextremistischen Vorfällen im Fallschirmjägerbataillons 313 in Varel 1997; zur 
Unterlagenbeiziehung aller Akten u. Aufzeichnungen in der Kompanie, dem Batai llon 
u. den vorgesetzten Dienststellen zu den Vorfällen 

066 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 26.01.1998 
tersuchungsausschuß vom 23.01.1998 zur Vernehmung von Generalmajor Jürgen 
Reichardt, Amtschef des Heeresamtes Köln, Oberst i. G. Contag, ehemals Stabsgrup- 
pe Heeresamt, Hauptfeldwebel W. (früher Stabsunteroffizier W.) N. N. zur inneren La- 
ge der Bundeswehr zur Unterlagenbeiziehung aller Akten u. Schriftverkehr der Luft- 
lande/Lufttransportschule u. vorgesetzten Dienststellen in Sachen rechtsextremisti- 
scher Vorgänge an der Luftlande-/Lufttransportschule 

067 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 26.01.1998 
tersuchungsausschuß vom 23.01.1998 zur Aktenbeiziehung der Akten u. Unterlagen 
des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu 
rechtsextremistischen u. fremdenfeindlichen Aktivitäten 1993-1997 

068 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Geheimhaltung 

069 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zum Verzicht auf Verlesung von Schriftstücken 

070 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zum Zeugenschutz 

071 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zum Abschluß der Vernehmungen 

072 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zum Fragerecht bei der Beweiserhebung 

073 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vorlage von Beweisanträgen 

074 Beweisbeschluß 1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Konteradmiral Rudolf Lange, Kommandeur der Füh- 
rungsakademie der Bundeswehr zur Frage der geistigen Orientierung der Vorgesetz- 
ten u. ihrer Bindung an die freiheitliche demokratische Grundordnung u. an das Leit- 
bild des Staatsbürgers in Uniform, zur Inneren Führung im Rahmen der Stabsoffizier- 
ausbildung, zur politischen Bildung an der Führungsakademie der Bundeswehr 

075 Beweisbeschluß 2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft Schweinfu rt  betr. den 
von Bundeswehrsoldaten in Hammelburg gedrehten Videofilm mit verherrlichenden 
Gewaltdarstellungen 

076 Beweisbeschluß 3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft Oldenburg, betr. rechts- 

extremistischer Vorfälle im Fallschirmbataillon 313 in Varel 1997 

077 Beweisbeschluß 4 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mün- 

chen II zu den rechtsextremistischen Vorfällen in den Jahren 1990/91 und 1993 in Al- 
tenstadt in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne der Luftlandeschule 

078 Beweisbeschluß 5 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft Zwickau, betr. den von 
Bundeswehrsoldaten des Gebirgsbataillons 571 in Schneeberg mutmaßlich im Febru- 
ar 1996 gedrehten Videofilm mit rechtsextremistischen Szenen 
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079 Beweisbeschluß 6 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstleutnant i. G. Borwin Pahl zu der Einladung u. 
zum Vortrag des ehemaligen Rechtsterroristen Manfred Roeder an der Führungsaka- 
demie der Bundeswehr in Hamburg am 24.01.1995 

080 Beweisbeschluß 7 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Generalleutnant Dr. Hartmut Olboeter, Abteilungs- 
leiter Personal im Bundesministerium der Verteidigung zu der Einladung u. zum Vor- 
trag des ehemaligen Rechtsterroristen Manfred Roeder an der Führungsakademie der 
Bundeswehr in Hamburg am 24.01.1995 

081 Beweisbeschluß 8 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Oberst i. G. Norbe rt  Schwarzer zu der Einladung u. 
zum Vortrag des ehemaligen Rechtsterroristen Manfred Roeder an der Führungsaka- 
demie der Bundeswehr in Hamburg am 24.01.1995 

082 Beweisbeschluß 9 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Aktenbeiziehung des Auswärtigen Amtes zu den Materiallieferungen 
der Bundeswehr an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk u. zum Vortrag Roe- 
ders 

083 Beweisbeschluß 10/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Aktenbeiziehung des Bundesministeriums der Verteidigung so- 
wie nachgeordneter Dienststellen zum Vortrag Manfred Roeders sowie zu den Mate- 
riallieferungen an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk 

084 Beweisbeschluß 10/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Beiziehung der Akten des Bundesministeriums des Inneren zum 
Vortrag Manfred Roeders sowie zu den Materiallieferungen an das Deutsch-Russische 
Gemeinschaftswerk 

085 Beweisbeschluß 11/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Beiziehung der Akten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu 
Kontakten zwischen Manfred Roeder u. dem Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerk 
und der Bundeswehr, zu Mitteilungen an das Bundesministerium der Verteidigung u. 
nachgeordneten Dienststellen über Manfred Roeder u. das Deutsch-Russische Ge- 
meinschaftswerk 

086 Beweisbeschluß 11/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Beiziehung der Akten des Amtes für den Militärischen Abschirm- 
dienst zu Kontakten zwischen Manfred Roeder u. dem Deutsch-Russischen Gemein- 
schaftswerk und der Bundeswehr, zu Mitteilungen an das Bundesministerium der 
Verteidigung u. nachgeordneten Dienststellen über Manfred Roeder u. das Deutsch- 
Russische Gemeinschaftswerk 

087 Beweisbeschluß 12/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstleutnant i. G. Barandat, Führungsakade- 
mie der Bundeswehr zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakademie der 
Bundeswehr 

088 Beweisbeschluß 12/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstleutnant a. D. Roediger, Gustav-Strese- 
mann-Institut, Bad Bevensen, zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakade- 
mie der Bundeswehr 

089 Beweisbeschluß 12/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Hauptmann a. D. Liebig zum Vortrag Manfred 
Roeders an der Führungsakademie der Bundeswehr 

090 Beweisbeschluß 12/4 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstleutnant Völkel, Führungsakademie der 
Bundeswehr zum Vortrag Manfred Roeders an der Führungsakademie der Bundes- 
wehr 

091 Beweisbeschluß 13/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstleutnant i. G. Prinz zu Waldeck, Bundes- 
ministerium der Verteidigung, zur Materiallieferung an das Deutsch-Russische Ge- 
meinschaftswerk 
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092 Beweisbeschluß 13/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Hauptfeldwebel von Bauer, Bundesministerium 
der Verteidigung, zur Materiallieferung an das Deutsch-Russische Gemeinschafts- 
werk 

093 Beweisbeschluß 13/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstabsfeldwebel Schnitzler, Materialamt des 
Heeres, zur Materiallieferung an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk 

094 Beweisbeschluß 14 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Oberst a. D. Klasing zum Vortrag Manfred Roeders u. 
Vortrag „Hilfe für Parfino" 

095 Beweisbeschluß 15 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Dr. Hilmar Linnenkamp, Direktor Führungsakade- 
mie der Bundeswehr, zur Frage der geistigen Orientierung der Vorgesetzten u. ihrer 
Bindung an die freiheitlich demokratische Grundordnung u. an das Leitbild des 
Staatsbürgers in Uniform, zu den Rahmenbedingungen der Inneren Führung u. der 
politischen Bildung an der Führungsakademie der Bundeswehr 

096 Beweisbeschluß 16 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Vernehmung von Major Dr. Ha rtmann zur Frage der geistigen Orien- 
tierung der Soldaten an der Führungsakademie der Bundeswehr u. ihrer Bindung an 
die freiheitlich demokratische Grundordnung u. an das Leitbild des Staatsbürgers in 
Uniform, zu den Rahmenbedingungen der Inneren Führung u. der politischen Bil- 
dung 

097 Beweisbeschluß 17/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Stabsfeldwebel Becker, Materialamt des Hee- 
res, zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Bereich der Materialabga- 
ben der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

098 Beweisbeschluß 17/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.198 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberst i. G. Jüchtern, Materialamt des Heeres, 
zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Bereich der Materialabgaben 
der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

099 Beweisbeschluß 17/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Helga Kirmes, Bundesministerium der Verteidi- 
gung, zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Bereich der Materialabga- 
ben der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

100 Beweisbeschluß 17/4 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Oberstleutnant Herbe rt  Preissing, Bundesmini- 
sterium der Verteidigung, zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Be- 
reich der Materialabgaben der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

101 Beweisbeschluß 17/5 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Brigadegeneral Reinha rt  Hoppe, Bundesmini- 
sterium der Verteidigung, zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Be- 
reich der Materialabgaben der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

102 Beweisbeschluß 17/6 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Generalmajor Hartmut Moede, Bundesministe- 
rium der Verteidigung, zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Bereich 
der Materialabgaben der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

103 Beweisbeschluß 17/7 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Staatssekretär Dr. Peter Wichert, Bundesmini- 
sterium der Verteidigung, zu der Weisungslage, Entscheidungskriterien etc. im Be- 
reich der Materialabgaben der Bundeswehr zum Zwecke humanitärer Hilfe 

104 Beweisbeschluß 18 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung der Akten über alle im Bereich der Führungsakademie der 

Bundeswehr seit 1990 durchgeführten „Gast"-Veranstaltungen 

105 Beweisbeschluß 19 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Det- 
mold zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Soldaten der Bundeswehr im 
März 1997 in Detmold 
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106 Beweisbeschluß 20/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
München II zu den rechtsextremistischen Vorkommnissen sowie den Munitions- und 
Waffenfunden in der Lechrain-Kaserne in Landsberg (Fallschirmjäger (Luftlande-) 
Lehr- und Versuchskompanie 909) 

107 Beweisbeschluß 20/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
München I zu den rechtsextremistischen Vorkommnissen sowie den Munitions- und 
Waffenfunden in der Lechrain-Kaserne in Landsberg (Fallschirmjäger (Luftlande-) 
Lehr- und Versuchskompanie 909) 

108 Beweisbeschluß 21/i des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Harmen Kölln, Hamburg, zu den Vortragsveran- 
staltungen vom 05.03.1994 u. 24.01.1995, zur zeitweisen Abstellung von Bundeswehr- 
fahrzeugen u. Material für das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk auf dem Ge- 
lände der Führungsakademie u. der Logistikschule der Bundeswehr 

109 Beweisbeschluß 21/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Rolf Vissing, Hamburg, zu den Vortragsveran- 
staltungen vom 05.03.1994 u. 24.01.1995, zur zeitweisen Abstellung von Bundeswehr- 
fahrzeugen u. Mate rial für das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk auf dem Ge- 
lände der Führungsakademie u. der Logistikschule der Bundeswehr 

110 Beweisbeschluß 21/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Heinrich Rentmeister, Bundesministerium der 
Verteidigung, zu den Vortragsveranstaltungen vom 05.03.1994 u. 24.01.1995, zur zeit- 
weisen Abstellung von Bundeswehrfahrzeugen u. Mate rial für das Deutsch-Russische 
Gemeinschaftswerk auf dem Gelände der Führungsakademie u. der Logistikschule 
der Bundeswehr 

111 Beweisbeschluß 21/4 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Bundesminister Volker Rühe zu den Vortrags- 
veranstaltungen vom 05.03.1994 u. 24.01.1995, zur zeitweisen Abstellung von Bun- 
deswehrfahrzeugen u. Mate rial für das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk auf 
dem Gelände der Führungsakademie u. der Logistikschule der Bundeswehr 

112 Beweisbeschluß 22/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Vizeadmiral Hans Frank, Stellvertreter des Ge- 
neralinspekteurs der Bundeswehr und Inspekteur der Zentralen Militärischen Dienst- 
stellen der Bundeswehr, zur inneren Lage der Bundeswehr, zum Stellenwert der Inne- 
ren Führung im Rahmen der Stabsoffizierausbildung an der Führungsakademie der 
Bundeswehr 

113 Beweisbeschluß 22/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 29.01.1998 
vom 27.01.1998 zur Vernehmung von Brigadegeneral Dieter, Direktor Lehre, Füh- 
rungsakademie der Bundeswehr, iur inneren Lage der Bundeswehr, zum Stellenwert 
der Inneren Führung im Rahmen der Stabsoffizierausbildung an der Führungsakade- 
mie der Bundeswehr 

114 Beweisbeschluß 23 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 29.01.1998 
27.01.1998 zur Beiziehung aller Weisungen, Befehle zur Ausbildung des Stabsoffiziers 
nicht nur des Fü S I, sondern auch der Stabsabteilungen I der Teilstreitkräfte des Bun- 
desministerium der Verteidigung und der Umsetzung durch die Führungsakademie 
der Bundeswehr in den unterschiedlichen Lehrgängen (z. B. SGL, SDL und LGAN) 
zur inneren Lage der Bundeswehr, zum Stellenwert der Inneren Führung im Rahmen 
der Stabsoffizierausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr 

115 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 02.02.1998: Re- 03.02.1998 
den von Konteradmiral Lange u. Brigadegeneral Atzinger, gehalten während der 
Kommandeurtagung der Bundeswehr am 22.10.1997 in München, Themen „Die Aus- 
bildung an der Führungsakademie der Bundeswehr - Konstanten und Wandel", 
„Führung, Erziehung und Ausbildung - Beobachtungen aus dem Truppenalltag -" 

116 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 04.02.1998: 04.02.1998 
Vermerke über die Angaben von Oberst a. D. Klasing, vom 27.01. u. 03.02.1998, zu 
den Vorgängen um die Vortragsveranstaltung von Herrn Kölln am 05.03.1994 an der 
Führungsakademie, „Hilfe für Parfino" 
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117 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 02.02.1998: Be- 04.02.1998 
richt über den angeblichen rechtsextremistischen Vorfall an der Führungsakademie 
der Bundeswehr im Dezember 1997 

118 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 05.02.1998 
05.02.1998 zur Wahrung individueller Grundrechte, insbesondere des Persönlichkeits- 
rechts und der Bet riebs- und Geschäftsgeheimnisse 

119 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 05.02.1998 
vom 05.02.1998 zur Vernehmung von Bundesminister Dr. Klaus Kinkel zu der vom 
Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerk beantragten Materialhilfe und der Bestäti- 
gung des dringenden Bundesinteresses durch das Auswärtige Amt 

120 Bundesminister des Innern Kanther, vom 29.01.1998: Bericht des Bundesamtes für 05.02.1998 
Verfassungsschutz „Maßnahmen und Veröffentlichungen der Verfassungsbehörden 
zum Neonazi Manfred Roeder" vom 23.12.1997 

121 Antrag der CDU/CSU- u. F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsaussschuß als 1. Untersu- 06.02.1998 
chungsausschuß vom 05.02.1998 zur Vernehmung von Ministe rialdirigent Dr. Hans- 
Heinrich Weise, Unterabteilungsleiter Rü II im Bundesministerium der Verteidigung, 
zur Frage der Materialabgabe von Dienststellen des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung 

122 Antrag der CDU/CSU- u. F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsaussschuß als 1. Untersu- 06.02.1998 
chungsausschuß vom 05.02.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft 
beim Landgericht Bonn gegen den ehemaligen Rechtsterroristen Manfred Roeder we- 
gen des Verbleibs der von der Bundeswehr an das Deutsch-Russische Gemeinschafts- 
werk überlassenen Fahrzeuge und Werkzeuge 

123 Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 06.02.1998 
1. Untersuchungsausschuß vom 05.02.1998 zur Vernehmung von Dr. von Hoegen, Lei- 
ter des MAD-Amtes, Köln, zur inneren Lage der Bundeswehr, zu Aktivitäten von 
rechtsextremistischen Organisationen und Personen in der Bundeswehr 

124 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 02.02.1998: Be- 06.02.1998 
richt über den angeblichen rechtsextremistischen Vorfall an der Führungsakademie 
der Bundeswehr im Dezember 1997 (identisch mit Beratungsunterlage 117) 

125 Kommandeur Konteradmiral Rudoll Lange, Führungsakademie der Bundeswehr, vom 06.02.1998 
08.12.1997: Weisung aus aktuellem Anlaß, Aufforderung an alle Vorgesetzten, aufklä- 
rend zu den Vorgängen um den Vortrag des ehemaligen Rechtsterroristen Roeder tä- 
tig zu sein u. Vorkommnisse in ihren Bereichen zu melden 

126 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 09.02.1998: 10.02.1998 
Vorlage von Beweismitteln, zu den Beweisbeschlüssen 10/1 u. 11/2 Akten des Bun- 
desministeriums der Verteidigung u. nachgeordneten Dienststellen (Vortrag von Man- 
fred Roeder an der Führungsakademie der Bundeswehr u. Materiallieferung an das 
Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk), Niederschrift über die Vernehmung im Rah- 
men disziplinarer Vorermittlungen - 

127 Auswärtiges Amt, Staatssekretär Dr. Ha rtmann, vom 10.02.1998: Beiziehung der Ak- 11.02.1998 
ten des Auswärtigen Amtes zu den Umständen der Materiallieferungen der Bundes- 
wehr an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk 1994 

128 Staatsanwaltschaft Detmold, vom 10.02.1998, Aktenbeiziehung für den 1. Untersu- Sonderver- 
chungsausschuß gem. Artikel 45a Abs. 2 GG teller 

129 Staatsanwaltschaft Zwickau, vom 11.02.1998, Aktenbeiziehung für den 1. Untersu- Sonderver- 
chungsausschuß gem. Artikel 45 a Abs. 2 GG teller 

130 Beweisbeschluß 24 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 12.02.1998 
12.02.1998 zur Vernehmung von Bundesminister Dr. Klaus Kinkel zur Materialhilfe an 
das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk u. die Bestätigung des dringenden Bun- 
desinteressesdurch das Auswärtige Amt 

131 Beweisbeschluß 25 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 12.02.1998 
12.02.1998 zur Vernehmung von Ministe rialdirigent Dr. Hans-Heinrich Weise zur Fra- 
ge der Materialabgabe von Dienststellen des Bundesministeriums der Verteidigung 
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132 Beweisbeschluß 26 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 12.02.1998 
12.02.1998 zur Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bonn 
gegen den ehemaligen Rechtsterroristen Manfred Roeder wegen Verbleibs der von 
der Bundeswehr an das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk überlassenen Fahr- 
zeuge und Werkzeuge 

133 Beweisbeschluß 27 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 12.02.1998 
12.02.1998 zur Vernehmung von Dr. von Hoegen, Leiter des MAD-Amtes, Köln, zur 

. inneren Lage der Bundeswehr, zu Aktivitäten von rechtsextremistischen Organisatio- 
nen u. Personen in der Bundeswehr 

134 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vorn 11.02.1998: 13.02.1998 
Vorlage von Beweismitteln, Einladungsliste des Kommandeurs der Führungsakade- 
mie der Bundeswehr 

135 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 13.02.1998: 13.02.1998 
Aufstellung von Materiallieferungen im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen 

136 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 13.02.1998: 16.02.1998 
Vorlage von Beweismitteln, fehlende Seiten des Telefax Führungsakademie der Bun- 
deswehr Chef des Akademiestabes (Oberst i. G. Klasing) an Leiter des Ministerbüros 
vom 02./03.02.1994 

137 Staatsanwaltschaft Oldenburg, vom 06.02.1998, Akteneinsicht betr. rechtsextremisti- Sonderver- 
scher Vorfälle im Fallschirmjägerbataillon 313 in Varel 1997 teuer 

138 Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Schweinfu rt  Aktenbeiziehung Sonderver- 
teiler 

139 Bayerisches Staatsministerium der Justiz, München, vom 11.02.1998, Akten der Sonderver- 
Staatsanwaltschaft München II  teller  

140 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 18.02.1998: 25.02.1998 
weiterer Bericht zu rechtsextremistischen Vorfällen in Varel und zu Hinweisen auf 
rechtsextremistische Vorfälle im Heer 

141 Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 26.02.1998 
1. Untersuchungsausschuß vom 26.02.1998 zur Vernehmung von Generalmajor Jür- 
gen Reichardt, Amtschef des Heeresamtes in Köln; Oberst i. G. Contag, ehemals 
Stabsgruppe Heeresamt, zur inneren Lage in der Bundeswehr zur Aktenbeiziehung 
aller Akten und Schriftverkehr der Luftlande/Lufttransportschule und vorgesetzten 
Dienststellen zu rechtsextremistischen Vorgängen 

142 Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 26.02.1998 
1. Untersuchungsausschuß vom 26.02.1998 zur Beiziehung der Akten des Bundesam- 
tes für Verfassungsschutz und möglicherweise des BND über Kontakte des Bundes- 
amtes für Verfassungsschutz mit russischen Stellen betr. Manfred Roeder und das 
Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk 

143 Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 26.02.1998 
1. Untersuchungsausschuß vom 26.02.1998 zur Vernehmung von Stabsunteroffizier 
a. D. Peter Roman Guckenburg, zur inneren Lage in der Bundeswehr 

144 Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 26.02.1998 
1. Untersuchungsausschuß vom 26.02.1998 zur Vernehmung von Hauptfeldwebel Ste- 
fan Georg Weinmüller, zur inneren Lage der Bundeswehr 

145 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.02.1998 
vom 27.02.1998 zur Aktenbeiziehung der Akten des Bundesministeriums der Verteidi- 
gung und des Materialamtes des Heeres über alle Anträge von „Aufbau Bernstein- 
land Ostpreußen" betr. Lieferungen von Bundeswehr-Mate rial im Rahmen humanitä- 
rer Hilfsmaßnahmen • 

146 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.02.1998 
vom 27.02.1998 zur Beiziehung der Akten des Bundesministeriums der Verteidigung 
u. Materialamt des Heeres über alle Anträge weiterer Antragsteller betr. Lieferung 
von Bundeswehr-Material im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen 
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147 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.02.1998 
vom 27.02.1998 zur Vernehmung von 
- Jäger Dirk Wiegmann, 5./Fallschirmjägerbataillon (Fsch Jg Btl) 313 
- Gefreiter Sebastian Dutz, 4./Fsch Jg Btl 313 
- Gefreiter Christian Dienstbühl, 4./Fsch Jg Btl 313 
- Obergefreiter Tom Laband, 4./Fsch Jg Btl 313 
- Stabsunteroffizier Matthias Strachardt, 5./Fsch Jg Bt1 313 
- Kompaniefeldwebel 5./Fsch Jg Bt1 313 
- Kompaniechef 5./Fsch Jg Btl 313 
- Bataillonskommandeur Fsch Jg Btl 313 
- Brigadekommandeur Luftlandebrigade 31 
- Militärpfarrer Be rnhard Haaken 
zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der F riesland Kaserne 
Varel 

148 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.02.1998 
vom 27.02.1998 zur Vernehmung von 
- Alexander Lepnik 
- Stabsunteroffizier a. D. Peter Guckenburg 
- Oberfeldwebel We rner Georg Friedrich Blendl, 1./Panzerbataillon 104, Pfreimd 
- Stabsfeldwebel Weimaier, Luftlande-/Lufttransportschule, Fallschirmjäger (Luftlan- 

de-)-Lehr-und Versuchskompanie 909 
- Major Thomas Schmidt, Fallschirmjägerbataillon 261, Lebach 
- Major Heinz Hangs, Luftlande-/Lufttransportschule 
- Oberst a. D. Ulrich Quante, ehemaliger Kommandeur Luftlande/Lufttransportschule 
zu • den rechtsextremistischen Vorkommnissen in Altenstadt/Schongau und ggf. 
Landsberg 

149 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter-  27.02.1998 
suchungsausschuß vom 27.02.1998 zur Vernehmung von 
Oberst Friedrich Jeschonnek, Kommandeur Luftlande/-Lufttransportschule 
zu den rechtsextremistischen Vorfällen in der Luftlande-/und Lufttransportschule in 
Altenstadt/Schongau und Landsberg 

150 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersu- 27.02.1998 
chungsausschuß vom 27.02.1998 zur Vernehmung von 
- Major Rainer Grube, Stellv. Kommandeur Fallschirmjägerbataillon 313 
- Hauptmann Matthias Lau, früherer Kompaniechef 4./Fallschirmjägerbataillon 313 
zu den angeblichen rechtsextremistischen Vorfällen im Fallschirmjägerbataillon 313 
in Varel 1997 

151 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Unter-  27.02.1998 
suchungsausschuß vom 27.02.1998 zur Vernehmung von 
Generalmajor Volker Löw, Kommandeur Kommando Luftbewegliche Kräfte (KLK)/ 
4. Division 
zu den angeblichen rechtsextremistischen Vorfällen im Fallschirmjägerbataillon 313 
in Varel 1997 

152 Staatsanwaltschaft Schweinfu rt, Einstellungsverfügung des Verfahrens wegen Ge- 03.03.1998 
waltdarstellung vom 03.03.1998 

153 Bayerisches Staatsministerium der Justiz, vom 23. Februar 1998, Akteneinsicht in die Sonderver- 
Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Augsburg  teller  

154 Staatsanwaltschaft Bonn, vom 17.02.1998, Akteneinsicht in Ermittlungsverfahren der Sonderver- 
Staatsanwaltschaft Bonn u. a. gegen M anfred Roeder wegen Verdacht des Betrugs teuer 

155 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 05.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Aktenbeiziehung der Akten des Amtes des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages betr. der behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnisse 
in der Friesland-Kaserne in Varel 

156 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 05.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Beiziehung der Akten des Materialamts des Heeres und der Un- 
terlagen zu den Beschaffungsanträgen betr. Materialabgaben Humanitäre Hilfe 
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157 Beweisbeschluß 28/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Oberst Friedrich Jeschonnek, Kommandeur Luftlande-/Lufttransportschule (LL/LTS) 
zur Aufklärung über die rechtsextremistischen Vorkommnisse in Altenstadt/Schon- 
gau u. Landsberg u. über die Munitions- und Waffenfunde in Landsberg 

158 Beweisbeschluß 28/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Hauptmann Alfred Johann Salmon, Kompaniechef der Fallschirmjäger (Luftlande-) - 
Lehr-  und Versuchskompanie 909 zur Aufklärung über die rechtsextremistischen Vor- 
kommnisse in Altenstadt/Schongau u. Landsberg u. über die Munitions- und Waffen- 
funde in Landsberg 

159 Beweisbeschluß 28/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Hauptfeldwebel Claus-Dieter Homeister, Kompaniefeldwebel der Fallschirmjäger 
(Luftlande-)- Lehr- und Versuchskompanie 909 zur Aufklärung über die rechtsextre- 
mistischen Vorkommnisse in Altenstadt/Schongau u. Landsberg u. über die Muniti- 
ons- und Waffenfunde in Landsberg 

160 Beweisbeschluß 29/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Oberstleutnant Jochen Krauss, Dienststellenleiter der MAD-Stelle 22, Wilhelmshaven, 
zur Aufklärung über die behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnisse in der 
Friesland-Kaserne in Varel, zu den Ermittlungen im Auftrag des Bundesministeriums 
der Verteidigung 

161 Beweisbeschluß 30/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Generalmajor Jürgen Reichardt, Amtschef des Heeresamtes Köln, zur inneren Lage 
der Bundeswehr, zum Stellenwert der politischen Bildung 

162 Beweisbeschluß 30/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Oberst i. G. Fritz Contag, ehemals Stabsgruppe Heeresamt, zur inneren Lage der Bun- 
deswehr 

163 Beweisbeschluß 30/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Aktenbeiziehung aller Akten u. Schriftverkehr zwischen der Luft- 
lande-/Lufttransportschule u. vorgesetzten Dienststellen in Sachen rechtsextremisti- 
scher Vorgänge an der Luftlande-/Lufttransportschule 

164 Beweisbeschluß 31/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Jäger Dirk Wiegmann, 5./Fallschirmjägerbataillon 313, zu den behaupteten rechtsex- 
tremistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne in Varel 

165 Beweisbeschluß 31/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Obergefreiter Tom Laband, 4./Fallschirmjägerbataillon 313, zu den behaupteten 
rechtsextremistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne in Varel 

166 Beweisbeschluß 31/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Stabsunteroffizier Matthias Strachardt, 5./Fallschirmjägerbataillon 313, zu den be- 
haupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne in Varel 

167 Beweisbeschluß 31/4 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Hauptfeldwebel Uwe We rner Elter, Kompaniefeldwebel der 5./Fallschirmjägerbatail- 
lon 313, zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der F riesland- 
Kaserne in Varel 

168 Beweisbeschluß 31/5 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Hauptmann Marc Heiner Wiese, Kompaniechef der 5./Fallschirmjägerbataillon 313, 
zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne 
in Varel 
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169 Beweisbeschluß 31/6 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Oberstleutnant Jürgen Rieger, Bataillonskommandeur des Fallschirmjägerbatail- 
ions 313, zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der F riesland- 
Kaserne in Varel 

170 Beweisbeschluß 31/7 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 	 - 
Brigadegeneral Be rnd Hans Müller, Brigadekommandeur der Luftbrigade 31, zu den 
behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne in Varel 

171 Beweisbeschluß 31/8 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Militärpfarrer Bernhard Haaken, kath. Militärpfarrer Oldenburg-Varel, zu den be- 
haupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne in Varel 

172 Beweisbeschluß 32/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Alexander Lepnik zu den rechtsextremistischen Vorkommnissen in Altenstadt/Schon- 
gau und ggf. Landsberg 

173 Beweisbeschluß 32/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Stabsunteroffizier a. D. Peter Guckenburg, zu den rechtsextremistischen Vorkommnis- 
sen in Altenstadt/Schongau und ggf. Landsberg bzw. zu den Vorgängen an der Luft- 
lande-/Lufttransportschule 

174 Beweisbeschluß 32/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Stabsfeldwebel Werner Weimaier, Luftlande-/Lufttransportschule, Altenstadt, zu den 
rechtsextremistischen Vorkommnissen in Altenstadt/Schongau und ggf. Landsberg 

175 Beweisbeschluß 32/4 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Major Thomas Schmidt, Fallschirmjägerbataillon 261, Lebach, zu den rechtsextremi- 
stischen Vorkommnissen in Altenstadt/Schongau und ggf. Landsberg 

• 
176 Beweisbeschluß 32/5 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 

vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Major Heinz Hangs, Luftlande-/Lufttransportschule, Altenstadt, zu den rechtsextremi- 
stischen Vorkommnissen in Altenstadt/Schongau und ggf. Landsberg 

177 Beweisbeschluß 32/6 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 0g.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Oberst a.D. Ulrich Quante, ehemaliger Kommandeur Luftlande/Lufttransportschule, 
Altenstadt, zu den rechtsextremistischen Vorkommnissen in Altenstadt/Schongau 
und ggf. auch Landsberg 

178 Beweisbeschluß 33/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Major Rainer Grube, stellv. Kommandeur Fallschirmjägerbataillon 313, zu den be- 
haupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen im Fallschirmjägerbataillon 313 in 
Varel im Jahre 1997 

179 Beweisbeschluß 33/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Hauptmann Matthias Lau, früherer Kompaniechef 4./Fallschirmjägerbataillon 313, zu 
den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen im Fallschirmjägerbatail- 
lon 313 in Varel im Jahre 1997 

180 Beweisbeschluß 34 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 09.03.1998 
05.03.1998 zur Vernehmung von 
Generalmajor Volker Löw, Kommandeur Kommando. Luftbewegliche Kräfte (KLK)/ 
4. Division, zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen im Fallschirm- 
jägérbataillon 313 in Varel im Jahre 1997 
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181 Beweisbeschluß 35 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 09.03.1998 
05.03.1998 zur Anhörung von 
Brigadegeneral Hans-Christian Beck, Leiter des Zentrums Innere Führung, als Sach- 
verständigen zur Frage der geistigen Orientierung der Vorgesetzten, ihrer Bindung 
an die freiheitlich demokratische Grundordnung u. an das Leitbild des Staatsbürgers 
in Uniform 

182 Beweisbeschluß 36 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 09.03.1998 
05.03.1998 zur Anhörung von 
General Hartmut Bagger, Generalinspekteur der Bundeswehr, als Sachverständigen 
zur inneren Lage der Bundeswehr, zu den Fragen der Menschenführung in den Streit- 
kräften, der Inneren Führung u. den Maßnahmen zur Bekämpfung rechtsextremisti- 
schen Verhaltens in der Bundeswehr 

183 Beweisbeschluß 37/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Anhörung von 
Dr. Hilmar Linnenkamp, Leiter Fachbereich Sozialwissenschaften, Führungsakade- 
mie der Bundeswehr, als Sachverständigen zur inneren Lage der Bundeswehr, zum 
Stellenwert der Inneren Führung im Rahmen der Stabsoffizierausbildung an der Füh- 
rungsakademie der Bundeswehr 

184 Beweisbeschluß 37/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Anhörung von 
Dr. Detlev Bald, ehemals wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sozialwissenschaftlichen 
Institut München, als Sachverständigen zur inneren Lage der Bundeswehr, zum Stel- 
lenwert der Inneren Führung im Rahmen der Stabsoffizierausbildung an der Füh- 
rungsakademie der Bundeswehr 

185 Beweisbeschluß 38/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Anhörung von 
Prof. Dr. Wolfgang Gessenharter, Universität der Bundeswehr, Hamburg, als Sachver- 
ständigen zur inneren Lage der Bundeswehr, zur Inneren Führung u. zu rechtsextre- 
mistischen Verhaltensweisen in der Bundeswehr 

186 Beweisbeschluß 38/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Anhörung von 
Dr. Helmut Fröchling, Universität der Bundeswehr, Hamburg, als Sachverständigen 
zur inneren Lage der Bundeswehr, zur Inneren Führung u. zu rechtsextremistischen 
Verhaltensweisen in der Bundeswehr 

187 Beweisbeschluß 38/3 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 09.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Anhörung von 
Dr. Paul Klein, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der Bundeswehr in Strausberg, zur inneren Lage der Bundeswehr, zur Inneren Füh- 
rung u. zu rechtsextremistischen Verhaltensweisen in der Bundeswehr 

188 Beweisbeschluß 39 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 09.03.1998 
05.03.1998 zur Beiziehung der Akten des Amtes des Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in der F ries- 
land-Kaserne in Varel 

189 Beweisbeschluß 40 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 09.03.198 
05.03.1998 zur Beiziehung der Akten des Materialamtes des Heeres (siehe Dau-Be- 
richt, 4/43, Blatt 2) 

190 Beschluß 	des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 10.03.1998 
05.03.1998 über den Abschluß der Beweisaufnahme durch Anhörung von Sachver- 
ständigen und Zeugen 

191 Beweisbeschluß 29/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 10.03.1998 
vom 05.03.1998 zur Vernehmung von 
Brigadegeneral F riedrich Riechmann, stellv. Kommandeur Kommando Luftbewegli- 
che Kräfte/4. Division, zu den behaupteten rechtsextremistischen Vorkommnissen in 
der Friesland-Kaserne in Varel, zu der Durchführung von Ermittlungen im Auftrag 
des Bundesministeriums der Verteidigung, zu den Erkenntnissen des Militärischen 
Abschirmdienstes über die rechtsextremistische Szene vor Ort 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005 

Nr. Betreff verteilt am 

192 Wehrdisziplinaranwalt bei dem Truppendienstgericht Süd für den Bereich des Hee- Sonderver- 
resamtes, vom 05.03.1998, Akteneinsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft Mün- teiler 
chen I, betr. rechtsextremistische Vorkommnisse u. Munitions- u. Waffenfunde in der 
Lechrain-Kaserne in Landsberg 

193 Fraktion der SPD vom 12.03.1998, Vorlage von Beweisunterlagen, Schrift von Oberst- Sonderver- 
leutnant a.D. Dr. We rner Hartmann „Geist und Haltung des Deutschen Soldaten im teiler, 
Wandel der Gesellschaft (1880-1980)", Bonn im April 1993 12.03.1998 

194 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 13.03.1998 
vom 13.03.1998 zur Anhörung von 
Dr. Peter F risch, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, als Sachverständi- 
ger, zur Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland und ggf. auch zur Ein- 
flußnahme rechtsextremistischer Organisationen auf die Bundeswehr 

195 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 11.03.1998: 13.03.1998 
Schreiben zu Kriterien für die Entscheidung über Anträge auf unentgeltliche Materi- 
alabgaben aus Beständen der Bundeswehr im Rahmen der humanitären Hilfe für das 
Ausland 

196 Bundesministerium des Inneren, Staatssekretär Prof. Dr. Schelter, vom 16.03.1998: 
Akteneinsicht betr. Beweisbeschluß 10/2 vom 27.01.1998, alle Akten des Bundesmini- 
steriums des Innern, die Aufschlüsse über den Vortrag Manfred Roeders an der Füh- 
rungsakademie sowie Materiallieferungen an das „Deutsch-russische Gemeinschafts- 
werk" geben. 

197 Bundesministerium des Inneren, Staatssekretär Prof. Dr. Schelter, vom 11.03.1998: Er- 18.03.1998 
kenntnisanfrage zu Organisationen, denen Bundeswehr-Mate rial zur Verfügung ge- 
stellt wurde 

198 Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, vom 17.03.1998, Akteneinsicht in Ak- Sonderver- 
ten der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages teiler 

199 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 20.03.1998 
tersuchungsausschuß vom 20.03.1998 zur Beiziehung der Kurierbelege vom 8.12.- 
11.12.1997 des Materialamtes des Heeres, Bad Neuenahr, zur Abgabe von Kurierpost 
an das Bundesministerium der Verteidigung 

200 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 20.03.1998 
tersuchungsausschuß vom 20.03.1998 zur Aktenbeiziehung der Originalakte des Ma- 
terialamt des Heeres, Bad Neuenahr, zur Materiallieferung an das Deutsch-Russische 
Gemeinschaftswerk Nr. H 116/93 

201 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 20.03.1998 
tersuchungsausschuß vom 20.03.1998 zur Zeugenvernehmung von 
Hauptfeldwebel Halbroth, Fallschirmjägerabwehrbataillon 272, Wildeshausen, zur 
geistigen Orientierung u. Anwendung der Grundsätze der Inneren Führung in der 
Bundeswehr 

202 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 20.03.1998 
tersuchungsausschuß vom 20.03.1998 zur Zeugenvernehmung von 
Oberstleutnant i. G. Wi ll, Bundesministerium der Verteidigung-Planungstab, Bonn, 
zur geistigen Orientierung u. der Anwendung der Grundsätze der Inneren Führung 
an der Führungsakademie der Bundeswehr 

203 Bundesamt für Verfassungsschutz, Dr. Peter F risch, Schreiben zu Vorlagen quellenge- 23.03.1998 
schützter Informationen 

204 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 23.03.1998: 24.03.1998 
Akte des Materialamtes des Heeres (zu Beweisbeschluß 40), Akte der Zentralen Mili- 
tärkraftfahrstelle zu Schriftwechsel zwischen dem Deutsch-Russischen Gemein- 
schaftswerk u. Zentrale Militärkraftfahrzeugstelle; Unterlagen der Truppenverwal- 
tung des Gerätehauptdepots (Beweisbeschluß 10/1 u. 11/2) 

205 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 19.03.1998: 24.03.1998 
Schreiben zu Thema Einladungsliste der Führungsakademie der Bundeswehr aus der 
Zeit des früheren Kommandeurs, Generalmajor Dr. Olboeter 
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206 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.03.1998 
vom 24.03.1998 zur Beiziehung der Unterlage: Schrift OTL a. D. Dr. We rner Hartmann 
„Geist und Haltung des deutschen Soldaten im Wandel der Gesellschaft (1880- 
1980)"; Bonn, im April 1993 

207 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 23.03.1998: Ak- Sonderver- 
tenbeiziehung nach Beweisbeschluß 30/3, Schriftverkehr zwischen Luftlande-/Luft- teiler 
transportschule u. vorgesetzt. Dienststellen in Sachen rechtsextremistischer Vorgänge 
an der Luftlande-/Lufttransportschule 

208 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 23.03.1998: 24.03.1998 
Stellungnahme des Bundesministeriums der Verteidigung zu der von Oberstleutnant 
a. D. Dr. Hartmann verfaßten Studie „Geist und Haltung des deutschen Soldaten im 
Wandel der Gesellschaft (1880-1980)"; Bonn, im April 1993 

209 Antrag der CDU/CSU- u. der F.D.P. im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungs- 24.03.1998 
ausschuß vom 24.03.1998 zur Vernehmung von  
General Hartmut Bagger, Generalinspekteur der Bundeswehr zu Fragen des Traditi- 
onsverständnisses u. d. Traditionspflege in der Bundeswehr 

210 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.03.1998 
vom 27.03.1998 zur Unterlagenbeiziehung von „Antwort des Bundeskanzlers" an 
Manfred Roeder u. „Antwort des Abg. Tauss" an Manfred Roeder 

211 Beweisbeschluß 41 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 27.03.1998 
26.03.1998 zur Anhörung des Sachverständigen Dr. Peter Frisch, Präsident des Bun- 
desamtes für Verfassungsschutz, zur Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutsch- 
land u. ggf. auch zur Einflußnahme rechtsextremistischer Organisationen auf die Bun- 
deswehr 

212 Beweisbeschluß 42 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 27.03.1998 
26.03.1998 zur Vernehmung von 
Oberstleutnant i. G. Will, Bundesministerium der Verteidigung-Planungsstab, Bonn, 
zur geistigen Orientierung u. der Anwendung der Grundsätze der Inneren Führung 
an der Führungsakademie der Bundeswehr 

213 Beweisbeschluß 43 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 27.03.1998 
26.03.1998 zur Beiziehung der Unterlage Schrift von Oberstleutnant a. D. Dr. Hart- 
mann „Geist und Haltung des deutschen Soldaten im Wandel der Gesellschaft (1880- 
1980)"; Bonn, im April 1993 

214 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 27.03.1998 
vom 26.03.1998 zur erneuten Vernehmung von 
Oberstabsfeldwebel a. D. Herbe rt  Schnitzler 

215 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Verteidigungsausschuß als 1. Un- 31.03.1998 
tersuchungsausschuß vom 30.03.1998 zur Beiziehung der Akten des Materialamtes 
des Heeres, Bad Neuenahr, zur Materiallieferung an das „Deutsch-Ru'ssische Ge- 
meinschaftswerk" Nr. H 116/93, so wie sie am 08.12.1997 dem Oberst i. G. Jüchtern 
gem. Aussage vorgelegen hat. 

216 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 01.04.98 
vom 31.03.1998 zur Beiziehung des Untersuchungsberichts von Brigadegeneral F ried- 
rich Riechmann, Kommando Luftbewegliche Kräfte zu den behaupteten rechtsextre- 
mistischen Vorkommnissen in der Friesland-Kaserne, Varel 

217 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 31.03.1998: Be- 01.04.1998 
richt des Bundesministeriums der Verteidigung zu den Aussagen von Angehörigen 
des Fallschirmjägerbataillons 313 vor dem Untersuchungsausschuß zur Beachtung 
der Grundsätze der Menschenführung in der 5. Kompanie des Batai llons 

218 Antrag der F.D.P.-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 02.04.1998 
vom 01.04.1998 zur Geschäftsordnung: Beendung der Beweiserhebung durch Zeu- 
genanhörung, Verzicht auf Anhörung weiterer Zeugen; Erstellung eines interfraktio- 
nellen Abschlußberichtes, Aufforderung durch den Untersuchungsausschuß an den 
Deutschen Bundestag, eine Sachverständigenkommission zu berufen 
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Nr. Betreff verteilt am 

219 Beweisbeschluß 44 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 02.04.1998 
02.04.1998 zur Anhörung von 
General Hartmut Bagger, Generalinspekteur der Bundeswehr als Sachverständigen 
zu Fragen des Traditionsverständnisses und der Traditionspflege in der Bundeswehr 

220 Beweisbeschluß 45/1 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 02.04.1998 
vom 02.04.1998 zur Beiziehung der Unterlage — „Antwort des Bundeskanzlers" an  — 
Manfred  Roeder (Bezug Beratungsunterlage 13/204) 

221 Beweisbeschluß 45/2 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 02.04.1998 
vom 02.04.1998 Beiziehung der Unterlage — „Antwort des Abg. Tauss" an Manfred 
Roeder — (Bezug Beratungsunterlage 13/204) 

222 Beweisbeschluß 46 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 02.04.1998 
02.04.1998 zur Aktenbeiziehung der Akte des Materialamtes des Heeres, Bad Neuen- 
ahr, zur Materiallieferung an das „Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk" Nr. H 116/ 
93, so wie sie am 8.12.1997 dem Oberst i. G. Jüchtern gemäß seiner Aussage vorgele- 
gen hat 

223 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 02.04.1998 
02.04.1998 über die Erstellung eines Schlußberichts 

224 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 02.04.1998 
02.04.1998 zur letztmaligen Fassung von Beweisbeschlüssen 

225 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 02.04.1998 
vom 02.04.1998 zur Beiziehung der Akten des Militärischen Abschirmdienst-Amtes 
aus den Jahren 1994-1997 zu rechtsextremistischen Erkenntnissen über Dienstgrade 
aus dem Fallschirmjägerbataillon 313 in Varel und die Übermittlung dieser Erkennt- 
nisse an das Batai llon 

226 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 02.04.1998 
vom 02.04.1998 zur Zeugenvernehmung von 
Bundesminister Volker Rühe 

227 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 02.04.1998: 03.04.1998 
Zahlenangabe von Rechtsextremisten im militärischen und zivilen Bereich der Bun- 
deswehr 

228 Bundesministerium des Innern, Staatssekretär Prof. Dr. Schelter, vom 01.04.1998: Ant- 15.04.1998 
wort  auf Anfrage zur Verfassungsfeindlichkeit zweier Personen 

229 Antrag der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsausschuß 15.04.1998 
vom 09.04.1998 zur Unterlagenbeiziehung der „BAS-Zusatzbefragung 02/97 — Politi- 
sche Bildung — " der Gruppe Militärpsychologie des Streitkräfteteams 

230 Chef des Bundeskanzleramts, Bundesminister Bohl, vom 09.04.1998, „Antwort des 15.04.1998 
Bundeskanzlers" auf Schreiben des Manfred Roeder 

231 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 09.04.1998, Fo- 16.04.1998 
tokopie der Spiegelakte Nr. 068/94 (früher Nr. 116/93) des Materialamtes des Heeres, 
wie sie am 08.12.1997 bestanden hat 

232 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 16.04.1998, Be- 20.04.1998 
richt des Präsidenten des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst über Militä- 
rische Abschirmdienst-Erkenntnisse zu rechtsextremistischen Tendenzen und Vorfäl- 
len im Fallschirmjägerbataillon 313 in Varel für die Zeit von 1994 bis 1997 

233 Jörg Tauss, MdB, vom 16.04.1998, Antwortschreiben an Herrn Roeder aus dem Jahre 20.04.1998 
1995 

234 Beweisbeschluß 47 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 23.04.1998 
22.04.1998 zur Zeugenvernehmung von 
Herrn Bundesminister Rühe 

235 Beweisbeschluß 48 des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß vom 23.04.1998 
22.04.1998 zur Beiziehung der Unterlagen (Auswertungsergebnisse) BAS-Zusatzbe- 
fragung 02/97 — Politische Bildung — der Gruppe Militärpsychologie des Streitkräfte- 
amtes, die dem Bundesministerium der Verteidigung seit mehreren Monaten vorlie- 
gen 
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Nr. Betreff verteilt am 

236 Bundesministerium der Verteidigung, vom 23.04.1998, Statement des Generalinspek- 27.04.1998 
teurs der Bundeswehr, General Hartmut Bagger, das er am 22.04.1998 anläßlich der 
Sitzung des Untersuchungsausschusses gehalten hat 

237 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 27.04.1998, 28.04.1998 
Aufstellung der dienstlich bedingten Abwesenheit des Kommandeurs der Führungs- 
akademie der Bundeswehr in den Jahren 1994 und 1995 

238 Prof. Dr. Wolfgang Gessenharter vom 28.04.1998, schriftliche Beantwortung der Frage 30.04.1998 
des Abgeordneten Dr. Rainer Ortleb in der Sitzung des Untersuchungsausschusses 
am 22.04.1998 

239 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 04.05.1998, 06.05.1998 
nach Beweisbeschluß 48 vom 22.04.1998: Auswertung der BAS-Zusatzbefragung 02/ 
97 - Politische Bildung - des Streitkräfteamtes 

240 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 07.05.1998: 08.05.1998 
betr. Verarbeitung der Quartalsberichte 1-3/93 des Bundesamtes für Verfassungs- 
schutz durch das MAD-Amt 

241 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 14.05.1998: zu 25.05.1998 
angeblichen Äußerungen des Stellvertretenden Stabsabteilungsleiters Fü S I, bei der 
Tagung der Bundeszentrale für Politische Bildung vom 19.-21.01.1998 in Berlin 

242 Unterlagen der Sachverständigen Professor Dr. Gessenharter und Dr. Fröchling, Uni- 26.05.1998 
versität der Bundeswehr Hamburg, im Zusammenhang mit ihrer Anhörung vom 
22.04.1998 

243 Bundesministerium der Verteidigung, Staatssekretär Dr. Wichert, vom 25.05.1998: ab- 03.06.1998 
schließender Bericht zur Beachtung der Grundsätze der Menschenführung in der 
5. Kompanie des Fallschirmjägerbataillons 313 

244 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 12.06.1998 
zur Entlassung der Zeugen und Sachverständigen 

244/1 Beschlußempfehlung des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 15.06.1998 
zum Abschluß der Zeugenvernehmungen und Sachverständigenanhörungen 

245 Beschlußempfehlung , des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß 12.06.1998 
zur Empfehlung über die abschließende Behandlung von Protokollen, Akten und son- 
stigen Unterlagen 

246 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Entlas- 17.06.1998 
sung der Zeugen und Sachverständigen vom 17.06.1998 

247 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Empfeh- 17.06.1998 
lung über die abschließende Behandlung von Protokollen, Akten und sonstigen Un- 
terlagen vom 17.06.1998 

248 Beschluß des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuß zur Feststel- 17.06.1998 
lung des Abschlußberichts vom 17.06.1998 
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4. Übersicht über das mit Beweisbeschluß beigezogene Beweismaterial 

Nr. Beweisanträge Beweisbeschluß Beweismaterial 

Thema Frakt./ 
Gruppe 

Datum  BU* 
Nr. 

Datum Nr. BU 
Nr. 

Absender Datum BU 
Nr. 

1 Akten d. StA Schweinfurt, betr. von Bundeswehrsoldaten in CDU/ 13.01.1998 13/ 27.01.1998 2 13/ StA — 13/ 
Hammelburg gedrehten Videofilm mit verherrlichenden Ge- 
waltdarstellungen 

CSU 
F.D.P. 

015 075 Schweinfurt  138 

StA 03.03.1998 13/ 
Schweinfurt  152 

2 Akten der StA Oldenburg, betr. rechtsextreme Vorfälle im CDU/ 13.01.1998 13/ 27.01.1998 3 13/ StA Olden- 06.02.1998 13/ 
FschJg Btl 313 Varel 1997 CSU 016 076 burg 137 

F.D.P. 

3 Akten d. StA München II zu den rechtsextremen Vorfällen CDU/ 13.01.1998 13/ 27.01.1998 4 13/ StA Mün- 11.02.1998 13/ 
1990/91 u. 93 i. Altenstadt i. d. Franz-Josef-Strauß-Kaserne 
der Luftlandeschule 

CSU 
F.D.P. 

017 077 chen II 139 

4 Akten d. StA Zwickau, betr. den von Bundeswehrsoldaten CDU/ 13.01.1998 13/ 27.01.1998 5 13/ StA Zwickau 11.02.1998 13/ 
d. GebirgsJg Btl 571 i. Schneeberg mutmaßlich im Febr. 96 
gedrehten Videofilm mit rechtsextremen Szenen 

CSU 
F.D.P. 

018 078 129 

5 Akten des AA zu den Materiallieferungen an das DRGW so- — CDU/ 13.01.1998 13/ 27.01.1998 9 13/ AA, Sts 10.02.1998 13/ 
wie zu dem Vortrag Roeders an der FüAkBw CSU 023 082 Dr. Hartmann 127 

F.D.P. 
— SPD 14.01.1998 13/ 

032 

6 Akten des BMVg sowie der nachgeordneten Dienststellen SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 10/1 13/ BMVg, Sts 23.03.1998 13/ 
zum Vortrag Roeders an der FüAkBw 032 083 Dr. Wichert 204 

7 Akten des BMVg sowie der nachgeordneten Dienststellen SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 10/1 13/ BMVg, Sts 09.02.1998 13/ 
zu Materiallieferungen an das DRGW 032 083 Dr. Wichert 126 

BMVg, StS 23.03.1998 13/ 
Dr. Wichert 204 

8 Akten des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit Hinwei- SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 11/1 13/ BfV, Präs. 08.03.1998 13/ 
sen zu Roeder u. DRGW u. Kontakten zu der Bundeswehr, 
zu Mitteilungen an das BMVg u. nachgeordnete Dienststel-
len über Roeder u. das DRGW 

033 085 Dr. Frisch 203 

* BU Nr. (= Beratungsunterlagen-Nummer) 
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Nr. Beweisanträge Beweisbeschluß Beweismaterial 

Thema Frakt./ Datum BU Datum Nr. BU Absender Datum BU 
Gruppe Nr. Nr. Nr. 

9 Akten des MAD mit Hinweisen zu Roeder u. DRGW u. Kon- SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 11/2 13/ BMVg, Sts 09.02.1998 13/ 
takten zu der Bundeswehr, zu Mitteilungen an das BMVg u. 033 086 Dr. Wichert 126 
nachgeordneten Dienststellen über Roeder u. das DRGW 

BMVg, Sts 23.03.1998 13/ 
Dr. Wichert 204 

10 Dienstvorschriften, Befehle, Weisungen des BMVg u. d. SPD 14./15.01. 13/ 14.01.1998 — — BMVg, Sts 26.01.1998 13/ 
nachgeordn. Bereiche zur Inneren Führung, Politische Bil- 1998 047 Dr. Wichert 06,0 
dung, Traditionspflege 

11 Jahresberichte der Wehrbeauftragten u. Stellungnahmen SPD 14./15. 01. 13/ 14.01.1998 — — BMVg, Sts 26.01.1998 13/ 
des BMVg 13. WP 1998 047 Dr. Wichert 060 

12 Berichte u. Bewe rtungen der Wehrbeauftragten zu Vor- SPD 14./15.01. 13/ 14.01.1998 — — 
m komnissen in der Bundeswehr mit rechtsradikalem Hin- 1998 047 als präsentes Beweismittel 

dergrund eingeführt 

13 Alle Sitzungsprotokolle u. Ausschuß-Drucksachen 13. WP SPD 14./15.01. 13/ 14.01.1998 — — Sekretariat 23.01.1998 13/ 
im Zusammenhang mit Innerer Führung, Politische Bildung, 1998 047 des VA/1. UA 061 
Traditionspflege 

14 Akten über alle im Bereich der FüAkBw seit 1990 durchge- SPD 22.01.1998 13/ 27.01.1998 18 13/ BMVg, StS 12.02.1998 13/ 
führten „Gast"-Veranstaltungen 053 104 Dr. Wichert 134 

15 Akten des MatAH H 068/94 u. Unterlagen zu den Beschaf- SPD 05.03.1998 13/ 05.03.1998 40 13/ BMVg, Sts 23.03.1998 13/ 
fungsanträgen Materialabgaben Humanitäre Hilfe 156 189 Dr. Wichert 204 

16 Akten der StA Detmold zu den fremdenfeindlichen Aus- SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 19 13/ StA Detmold 10.02.1998 13/ 
schreitungen v. Soldaten der Bundeswehr im März 97 in 055 105 128 
Detmold 

17 Akten der StA München I zu den rechtsextremen Vorkomm- SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 20/1 13/ StA Augsburg 23.02.1998 13/ 
nissen u. Munitions- u. Waffenfunden in der Lechrain-Ka- 057 106 153 
serne in Landsberg FschJg (Luftlande-)Lehr- u. Versuchs- 
kompanie 909 StA Mün- 05.03.1998 13/ 

chen I 192 
18 Akten der StA München II zu den rechtsextremen Vor- SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 20/2 13/ StA Mün- 11.02.1998 13/ 

kommnissen 	u. 	Munitions- 	u. 	Waffenfunden 	in 	der 057 107 chen II 139 
Lechrain-Kaserne in Landsberg FschJg (Luftlande-)Lehr- u. 
Versuchskompanie 909 

19 Akten u. Schriftverkehr der LL/LTS zu rechtsextremen Vor- B' 90/Die 23.01.1998 13/ 05.03.1998 30/3 13/ BMVg, Sts 23.03.1998 13/ 
gängen bei d. LL/LTS Grünen 066 163 Dr. Wichert 207 
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Nr. Beweisanträge Beweisbeschluß Beweismate rial 

Thema Frakt./ Datum BU Datum Nr. BU Absender Datum BU 
Gruppe Nr. Nr. Nr. 

20 Akten des Bundesministeriums des Innern zum Vortrag Roe- SPD 14.01.1998 13/ 27.01.1998 10/2 13/ BMI, Sts Prof. 16.03.1998 13/ 
ders an der FüAkBw u. Materiallieferungen an das DRGW 033 084 Dr. Schelter 196 

21 Alle Weisungen, Befehle zur Ausbildung des Stabsoffiziers B' 90/Die 23.01.1998 13/ 27.01.1998 23 13/ BMVg, Sts 09.02.1998 13/ 
nicht nur des Fü S I, sondern auch der Stabsabteilung I der Grünen 062 114 Dr. Wichert 126 
Teilstreitkräfte des BMVg u. Umsetzung durch die FüAkBw 
in Lehrgängen zur inneren Lage, zum Stellenwert der Inne- 
ren Führung im Rahmen der Stabsoffiziersausbildung an 
der FüAkBw 

22 Akten d. StA Bonn zu Roeder, Verbleib der von der Bundes- CDU/ 05.02.1998 13/ 12.02.1998 26 13/ StA Bonn 17.02.1998 13/ 
wehr an das DRGW überlassene Fahrzeuge u. Werkzeug CSU 122 132 154 

F.D.P. 

23 Akten des Amtes der Wehrbeauftragten des Deutschen SPD 05.03.1998 13/ 05.03.1998 39 13/ Wehrbeauf- 17.03.1998 13/ 
Bundestages betr. der behaupteten rechtsextremen Vor- 155 188 tragte des 198 
kommnisse in der Friesland-Kaserne i. Varel Deutschen 

Bundestages 

24 Akten des MatAH, Bad Neuenahr, zur Materiallieferung an B' 90/Die 30.03.1998 13/ 02.04.1998 46 13/ BMVg, Sts 09.04.1998 13/ 
das DRGW, so wie sie am 08.12.1997 dem Oberst i. G. Jüch- Grünen 215 222 Dr. Wichert 231 
tern gem. Aussage vorgelegen hat 

25 Schrift OTL a. D. Dr. We rner Hartmann „Geist und Haltung SPD 27.03.1998 13/ 26.03.1998 43 13/ SPD-Fraktion 12.03.1998 13/ 
des Deutschen Soldaten im Wandel der Gesellschaft (1880— 206 213 193 
1980) " 

26 „Antwort des Bundeskanzlers" an Manfred Roeder SPD 27.03.1998 13/ 02.04.1998 45/1 13/ Bundesmini- 09.04.1998 13/ 
210 220 ster Bohl 230 

27 „Antwort des Abg. Tauss" an Manfred Roeder SPD 27.03.1998 13/ 02.04.1998 45/2 13/ Jörg Tauss, 16.04.1998 13/ 
210 221 MdB 233 

28 Untersuchungsbericht von BrigGen Riechmann zu den be- SPD 31.03.1998 13/ mit Übersendung der Beratungsunterlage 13/198 als 
haupteten extr. Vorkomme. in d. Frieslandkaserne, Varel 216 Beweismittel eingeführt 

29 Akten des MAD aus den Jahren 1994-1997 zu rechtsextr. SPD 02.04.1998 13/ 02.04.1998 — — BMVg, Sts 16.04.1998 13/ 
Erkenntnissen über Dienstgrade aus dem Fschjg Btl 313 in 225 bzw. Simon 232 
Varel u. die Übermittlung dieser Erkenntnisse an das Batail- 22.04.1998 
lon 

30 „BAS-Zusatz-Befragung 02/97 — Politische Bildung — der SPD 09.04.1998 13/ 22.04.1998 48 13/ BMVg, Sts 04.05.1998 13/ 
Gruppe Militärpsychologie des Streitkräfteamtes 229 235 Dr. Wichert 239 
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5. Übersicht über die Sitzungen des Verteidigungsausschusses/ 
1. Untersuchungsausschuß gem. Art. 45a Abs. 2 GG 

Nr. UA Nr. VA Datum öffentl./nichtöffentl. Dauer 

1. 73. 14.01.1998 nichtöffentlich 15.00-16.00 Uhr 

2. 74. 27.01.1998 nichtöffentlich 13.03-15.05 Uhr 

3. 76. 04.02.1998 öffentlich 13.33- 0.03 Uhr 

4. 77. 05.02.1998 nichtöffentlich 8.15- 8.50 Uhr 

5. 79. 11.02.1998 öffentlich 11.00- 0.05 Uhr 

6. 80. 12.02.1998 nichtöffentlich 8.18- 8.35 Uhr 

7. 82. 04.03.1998 öffentlich 12.00- 0.03 Uhr 

8. 83. 05.03.1998 nichtöffentlich 9.25-10.05 Uhr 
16.48-17.51 Uhr 

9. 84. 05.03.1998 öffentlich 10.15-12.48 Uhr 
15.15-16.45 Uhr 

10. 86. 25.03.1998 öffentlich 12.00- 1.03 Uhr 

11. 87. 26.03.1998 nichtöffentlich 8.00- 8.45 Uhr 
22.35-23.15 Uhr 

12. 88. 26.03.1998 öffentlich 13.00-22.35 Uhr 

13. 90. 01.04.1998 öffentlich 11.15-23.02 Uhr 

14. 91. 02.04.1998 nichtöffentlich 8.30- 8.58 Uhr 

15. 93. 22.04.1998 öffentlich 11.33-23.25 Uhr 

16. 94. 23.04.1998 nichtöffentlich 23.25-23.44 Uhr 

17. 96. 29.04.1998 öffentlich 12.00-17.45 Uhr 

18. 97. 30.04.1998 öffentlich 9.Q0-13.00 Uhr 

19. 101. 17.06.1998 nichtöffentlich 16.00-17.45 Uhr 

Dauer der 10 öffentlichen Sitzungen: 	 95 Stunden und 43 Minuten 

Dauer der 9 nichtöffentlichen Sitzungen: 	 9 Stunden und 54 Minuten 

Dauer gesamt: 	 105 Stunden und 37 Minuten 

6. Übersicht über die Sitzungen des interfraktionellen 
Gremiums des 1. Untersuchungsausschusses 

gem. Art. 45a Abs. 2 GG 

Nr. Datum Dauer 

1.  15.01.1998 8.03-9.03 Uhr 

2. 05.02.1998 7.30-8.15 Uhr 

3. 12.02.1998 7.30-9.30 Uhr 

4. 05.03.1998 8.00-9.25 Uhr 

5. 26.03.1998 7.00-7.55 Uhr 

6. 02.04.1998 7.45-8.30 Uhr 

Dauer gesamt: 6 Stunden und 50 Minuten 
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7. Übersicht über beabsichtigte und tatsächlich 

vernommene Zeugen und angehörte Sachverständige 

Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 

(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 
Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU* Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Atzinger, Hans-Georg (S) CDU/CSU 13.01. 13/026 
Beauftragter für Erziehung u. F.D.P. 1998 Antrag wurde am 05.03.1998 zurückgezogen 
Ausbildung 	beim 	Generalin- 
spekteur 

Bagger, Hartmut (S) — CDU/CSU 13.01. 13/025 05.03. 36 13/182 — — — — — 
General,  Generalinspekteur der F.D.P. 1998 1998 
Bundeswehr 

— CDU/CSU 24.03. 13/209 02.04. 44 13/219 22.04. — 22.04. 17.06. 18.06. 
F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Bald, Dr. Detlev (S) B' 90/Die 23.01. 13/062 05.03. 37/2 13/184 29.04. — 29.04. 17.06. 18.06. 
ehemals wissenschaftlicher Mit- Grünen 1998 1998 1 998 1998 1998 1998 
arbeiter am Sozialwissenschaft- 
lichen Institut München 

Barandat, Jörg (Z) SPD 14.01. 13/034 27.01. 12/01 13/087 11.02. — 11.02. 17.06. 18.06. 
Oberstleutnant i. G., Dozent an 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
der Führungsakademie der Bun- 
deswehr 

Bauer, Stefan von (Z) SPD 14.01. 13/035 27.01. 13/02 13/092 04.03. — — 05.03. 12.03. 
Hauptfeldwebel, 	Bundesmini- 1998 1998 1998 1998 1998 
sterium der Verteidigung, Füh- 
rungszentrum der Bundeswehr 

Beck, Hans-Christian (S) CDU/CSU 13.01. 13/022 05.03.1- 35 13/181 22.04. — 22.04. 17.06. 18.06. 
Brigadegeneral, 	Kommandeur F.D.P. 1998 998 1998 1998 1998 1998 
Zentrum Innere Führung 

Becker, Harald (Z) 	 SPD 22.01. 13/052 27.01.1 17/1 13/097 — — — 05.03. 12.03. 
Stabsfeldwebel, 	Materialamt 1998 998 1998 1998 
des Heeres 

Blendl, Werner Georg Friedrich SPD 27.02. 13/148 

(Z) 1998  Antragsteller hat am 05.03.1998 auf Zeugen verzichtet 
Oberfeldwebel, 1./Panzerbatail- 
lon 104, Pfreimd 

BU Nr. (=Beratungsunterlagen-Nummer) 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 

(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 
Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe - Anhörung 

Contag, Fritz (Z) — B' 90/Die 23.01. 13/066 05.03. 30/2 13/162 25.03. — — 17.06. 18.06. 
Oberst i. G., ehemals Stabsgrup- Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 
pe Heeresamt — B' 90 26.02. 13/141 — — — — — — — — 

Die Grünen 1998 

Dienstbühl, Christian (Z) SPD 27.02. 13/147 
Gefreiter, 4. Fallschirmjägerba- 1998 Antragsteller hat am 05.03.1998 auf Zeugen verzichtet 
taillon 313 

Dieter, Hans-Heinrich (Z) B' 90/ 23.01. 13/062 27.01. 22/2 13/113 — — — 05.03. 12.03. 
Brigadegeneral, Direktor Lehre, Die Grünen 1998 1998 1998 1998 
Führungsakademie der Bundes- 
wehr 

Dutz, Sebastian (Z) SPD 27.02. 13/147 
Gefreiter, 4. Fallschirmjägerba- 1998 Antragsteller hat am 05.03.1998 auf Zeugen verzichtet 
taillon 313 

Elter, Uwe Werner (Z) SPD 27.02. 13/147 05.03. 31/4 13/167 26.03. — 20.04. 17.06. 18.06. 
Hauptfeldwebel, ehemals Kom- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
paniefeldwebel 	des 	5./Fall- auswär- 
schirmjägerbataillon 313 tige Be- 

weisauf- 
nahme 

Fieck, Michael (Z) B' 90/ 23.01. 13/064 
Die Grünen 1998 Antrag wurde am 05.03.1998 abgelehnt 

Frank, Hans (Z) B' 90/ 23.01. 13/062 27.01. 22/1 13/112 11.02. — — 17.06. 18.06. 
Vizeadmiral; 	Stellvertreter des Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 
Generalinspekteurs der Bundes- 
wehr und Inspekteur der Zentra- 
len Militärischen Dienststellen 
der Bundeswehr 

Frisch, Dr. Peter (S) F.D.P. 14.01. 13/031 — — — — — — — — 
Präsident des Bundesamtes für 1998 
Verfassungsschutz SPD 13.03. 13/194 26.03. 41 13/211 29.04. — 29.04. 17.06. 18.06. 

1998 1998 1998 1998 1998 1998 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 

(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 
Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung  Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe - Anhörung 

Fröchling, Dr. Helmut, (S) 	 B' 90/ 23.01. 13/063 05.03. 38/2 13/186 22.04. — 22.04. 17.06. 18.06. 
Akademischer Oberrat, Bundes- Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 1998  
wehruniversität in Hamburg 

Gessenharter, 	Prof. 	Dr. 	Wolf- B' 90/ 23.01. 13/063 05.03. 38/1 13/185 22.04. — 22.04. 17.06. 18.06. 
gang (S), Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Professor der Bundeswehruni- 
versität in Hamburg 

Groeschke, Andreas (Z) SPD 22.01. 13/052 Antragsteller hat am 05.03.1998 auf Zeugen verzichtet 
Gefreiter der Reserve 1998 

Grube, Rainer (Z) CDU/CSU 27.02. 13/150 05.03. 33/1 13/178 01.04. — 01.04. 17.06. 18.06. 
Major,  stellv. Kommandeur Fall- F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
schirmjägerbataillon 313 

Guckenburg, Peter Roman (Z) — B' 90/ 26.02. 13/143 05.03. 32/1 13/173 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 
Stabsunteroffizier a. D. Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 1998 

— SPD 27.02. 13/148 
1998 

Haaken, Bernhard (Z) SPD 	 27.02. 13/147 05.03. 31/8 13/171 01.04. — 01.04. 17.06. 18.06. 
Kathol. Standortpfarrer Olden-   1998 1998 1998 1998 1998 1998 
burg/Varel 

Halbroth, (Z) B' 90/ 20.03. 13/201 
Hauptfeldwebel 	Fallschirmjä- Die Grünen 1998 Antrag wurde am 26.03.1998 abgelehnt 
gerpanzerabwehrbataillon 	272 
Wildeshausen 

Hangs, Heinz (Z) SPD 27.02. 13/148 05.03. 32/5 13/176 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 
Major, Luftlande-/Lufttransport- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
schule 

Hartmann, Dr. Uwe (Z) CDU/CSU 21.01. 13/050 27.01. 16 13/096 04.02. — 04.02. 17.06. 18.06. 
Major, Sprecher des Konsiliums F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
der Führungsakademie der Bun- 
deswehr, Generalstabslehrgang 
1995 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 
(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 

Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Henninger, Dieter (Z) CDU/CSU 13.01. 13/029 
Brigadegeneral, 	Stabsabtei- F.D.P. 1998 
lungsleiter Fü S I im Führungs- Antrag am 05.03.1998 zurückgezogen 
stab der Streitkräfte, Bundesmi- 
nisterium der Verteidigung 

Hoegen, Dr. Rudoll von (Z) — SPD 22.01. 13/059 — — — — — — 
Präsident des MAD-Amtes, Köln 1998 

— B' 90/ 05.02. 13/123 12.02. 27 13/133 22.04. — 22.04. 17.06. 18.06. 
Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Homeister, Claus-Dieter (Z) SPD 22.01. 13/056 05.03. 28/3 13/159 26.03. — 26.03. 17.06. 18.06. 
Hauptfeldwebel, Kompaniefeld- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
webel der Fallschirmjäger (Luft- 
lande-) Lehr- und Versuchskom- 
panie 909 

Hoppe, Reinhart (Z) SPD 22.01. 13/052 27.01. 17/5 13/101 04.03. — 04.03. 17.06. 18.06. 
Brigadegeneral; Bundesministe- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
rium der Verteidigung, Leiter 
Führungszentrum der Bundes- 
wehr 

Jeschonnek, Friedrich (Z) — SPD 22.01. 13/056 05.03. 28/1 13/157 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 
Oberst, Kommandeur Luftlan- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
de-/Lufttransportschule — CDU/CSU 27.02. 13/149 

F.D.P. 1998 

Jüchtern, Hans (Z) SPD 22.01. 	' 13/052 27.01. 17/2 13/098 04.03. — 04.03. 17.06. 18.06. 
Oberst a. D., 	Materialamt des 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Heeres 

Kinkel, Dr. Klaus (Z) SPD 05.02. 13/119 12.02. 24 13/130 05.03. — 05.03. 17.06. 18.06. 
Bundesminister, 	Auswärtiges 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Amt 

Kirmes, Helga (Z) Bundesmini- SPD 22.01. 13/052 27.01. 17/3 13/099 04.03. — 04.03. 17.06. 18.06. 
sterium der Verteidigung 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 

(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) . geplante geplante mung Entlas- sungs- 
Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Klasing, Hartmut (Z) SPD 14.01. 13/036 27.01. 14 13/094 04.02. 11.02. 04.02. 
Oberst a. D. (ehemals Chef des 1998 1998 1998 1998 1998 
Akademiestabes der Führungs- 11.02. 17.06. 18.06. 
akademie der Bundeswehr) 1998 1998 1998 

Klein, Dr. Paul (S) B' 90/ 23.01. 13/063 05.03. 38/3 13/187 22.04. — 22.04. 17.06. 18.06. 
wissenschaftlicher 	Mitarbeiter Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
des Sozialwissenschaftlichen In- 
stituts 	der 	Bundeswehr 	in 
Strausberg 

Klein, Friedhelm (S) CDU/CSU 13.01. 13/027 
Oberst i. G., Amtschef des Mili- F.D.P. 1998 
tärgeschichtlichen 	Forschungs- Antrag wurde am 05.03.1998 zurückgezogen 

amtes Potsdam 

Kölln, Harnren (Z) SPD 22.01. 13/058 27.01. 21/1 13/108 04.02. — 04.02. 17.06. 18.06. 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Krause, Christian (Z) Gefreiter — SPD 22.01. 13/059 
der Reserve 1998 

— B' 90/ 23.01. 13/065 Antragsteller haben am 05.03.1998 auf Zeugen verzichtet 

Die Grünen 1998 

Krauss, Jochen (Z) SPD 22.01. 13/059 05.03. 29/1 13/160 01.04. — 01.04. 17.06. 18.06. 
Oberstleutnant, 	Leiter 	der 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
MAD-Stelle 22 

Laband, Tom (Z) SPD 27.02. 13/147 05.03. 31/2 13/165 26.03. — 26.03. 17.06. 18.06. 
Obergefreiter, 	4./Fallschirmjä- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
gerbataillon 313 

Lange, Rudolf (Z) — CDU/CSU 13.01. 13/014 27.01. 1 13/074 04.02. — 04.02. 17.06. 18.06. 
Konteradmiral, 	Kommandeur F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
der Führungsakademie der Bun- — B' 90/ 23.01. 13/062 
deswehr Die Grünen 1998 

Lau, Matthias (Z) CDU/CSU 27.02. 13/150 05.03. 33/2 13/179 01.04. — — 26.03. 26.03. 
Hauptmann, 	früherer Kompa- F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 
niechef 4./Fallschirmjägerbatail- 
lon 313 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 
(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 

Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Lepnik, Alexander (Z) SPD 27.02. 13/148 05.03. 32/1 13/172 25.03. — — 25.03. 26.03. 
1998 1998 1998 1998 1998 

Liebig, Hans Werner (Z) SPD 14.01. 13/034 27.01. 12/03 13/089 — — — 05.03. 12.03. 
Hauptmann a. D. 1998 1998 1998 1998 

Linnenkamp, Dr. Hilmar (Z, S) — CDU/CSU 21.01. 13/049 27.01. 15 13/095 — — — — — 
Leiter 	Fachbereich 	Sozialwis- F.D.P. 1998 1998 
senschaften der Führungsaka- — B' 90/ 23.01. 13/062 05.03. 37/1 13/183 — — — 02.04. 03.04. 
demie der Bundeswehr Die Grünen 1998 1998 1998 1998 

Löw, Volker (Z) CDU/CSU 27.02. 13/151 05.03. 34 13/180 01.04. — 01.04. 17.06. 18.06. 
Generalmajor, 	Kommandeur F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Kommando 	Luftbewegliche 
Kräfte/4. Division 

Löwe, Hartmut (S) CDU/CSU 13.01. 13/024 
Militärbischof 	der 	Evangeli- F.D.P. 1998 Antrag wurde am 05.03.1998 zurückgezogen 
schen Kirche in Deutschland 

Moede, Hartmut (Z) SPD 22.01. 13/052 27.01. 17/6 13/102 05.03. — — 05.03. 12.03. 
Generalmajor, 	Bundesministe- 1998 1998 1998 1998 1998 
rium der Verteidigung, ehemals 
Leiter 	Führungszentrum 	der 
Bundeswehr 

Müller, Bernd Hans (Z) SPD 27.02. 13/147 05.03. 31/7 13/170 01.04. — — 26.03. 26.03. 
Brigadegeneral, 	Brigadekom- 1998 1998 1998 1998 1998 
mandeur der Luftlandebrigade 
31, Oldenburg 

Olboeter, Dr. Hartmut (Z) — CDU/CSU 13.01. 13/020 27.01. 7 13/080 11.02. — 11.02. 17.06. 18.06. 
Generalleutnant, Abteilungslei- F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
ter Personal im Bundesministe- — SPD 14.01. 13/034 
rium der Verteidigung; ehemals 1998 13/036 
Kommandeur der Führungsaka- 
demie der Bundeswehr 

Pahl, Borwin (Z) — CDU/CSU 13.01. 13/019 27.01. 6 13/079 04.02. — 04.02. 17.06. 18.06. 
Oberstleutnant i. G., G3 Akade- F.D.P. 1998 1998 1998  1998 1998 1998 
miestab der Führungsakademie — SPD 14.01. 13/034 
der Bundeswehr 1998 13/036 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 
(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 

Vemeh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Preissing, Herbert  (Z) SPD 22.01. 13/052 27.01. 17/4 13/100 — — — 05.03. 12.03. 
Oberstleutnant, Bundesministe- 1998 1998 1998 1998 
rium 	der 	Verteidigung 	Füh- 
rungszentrum der Bundeswehr  

Quante, Ulrich (Z) SPD 27.02. 13/148 05.03. 32/6 13/177 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 
Oberst a. D., ehemaliger Kom- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
mandeur 	Luftlande/Lufttrans- 
portschule 

Reichardt, Jürgen (S, Z) — CDU/CSU 13.01. 13/013 — — — — — — — - 
Generalmajor, 	Amtschef 	des F.D.P. 1998 
Heeresamtes Köln — B' 90/ 23.01. 13/066 — — — — — — — — 

Die Grünen 1998 
— B' 90/ 26.02. 13/141 05.03. 30/1 13/161 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 

Die Grünen 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Rentmeister, Heinrich (Z) SPD 22.01. 13/058 27.01. 21/3 13/110 04.02. 11.02. 11.02. 17.06. 18.06. 
stellv. 	Leiter im Planungsstab 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
des 	Bundesministeriums 	der 
Verteidigung, ehemals Persönli- 
cher Referent des Bundesmini- 
sters Rühe 

Riechmann, Friedrich (Z) — SPD 22.01. 13/059 05.03. 29/2 13/191 26.03. — 26.03. 17.06. 18.06. 
Brigadegeneral, stellv. Komman- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
deur Kommando Luftbewegli- — B' 90/ 23.01. 13/065 
the Kräfte/4. Division Die Grünen 1998 

Rieger, Jürgen (Z) — B' 90/ 23.01. 13/065 05.03. 31/6 13/169 01.04. — 01.04. 17.06. 18.06. 
Oberstleutnant, ehemals Batail- Die Grünen 1998 1998 ' 1998 1998 1998 1998 
lonskommandeur 	des 	Fall- — SPD 27.02. 13/147 
schirmjägerbataillons 313 1998 

Roediger, Frank (Z) SPD 14.01. 13/034 27.01. 12/02 13/088 — — — 05.03. 12.03. 
OTL a. D., Gustav-Stresemann- 1998 1998 1998 1998 
Institut 
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Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 

(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 
Vemeh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum Z/S Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Rühe, Volker (Z) — SPD 22.01. 13/058 27.01. 21/4 13/111 11.02. 04.03. 04.03. 
Bundesminister 	der 	Verteidi- 1998 1998 1998 1998 1998 
Bung — SPD 02.04. 13/226 22.04. 47 13/234 30.04. 30.4. 17.06. 18.06. 

1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Salmon, Alfred Johann (Z) SPD 22.01. 13/056 05.03. 28/2 13/158 26.03. — 26.03. 17.06. 18.06. 
Hauptmann, Kompaniechef der 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Fallschirmjäger 	(Luftlande-) - 
Lehr- 	und 	Versuchskompanie 
909 

Schmidt, Helmut (Z) CDU/CSU 13.01. 13/030 Antrag wurde am 05.03.1998 zurückgezogen 
Bundeskanzler a. D. F.D.P. 1998 

Schmidt, Thomas Heinrich (Z) SPD 27.02. 13/148 05.03. 32/4 13/175 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 
Major, 	Fallschirmjägerbataillon 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
261, Lebach, ehemals Kompa-  
nie-Chef 	der 	Fallschirmjäger 
Lehr- 	und Versuchskompanie 
909 

Schnitzler, Herbe rt  (Z) SPD 14.01. 13/035 27.01. 13/03 13/093 04.03. 04.03. 
Oberstabsfeldwebel a. D., Mate- 1998 1998 1998 1998 
rialamt des Heeres SPD 26.03. 13/214 29.04. 29.04. 17.06. 18.06. 

1998 1998 1998 1998 1998 

Schwarzer, Norbert  (Z) CDU/CSU 13.01. 13/021 27.01. 8 13/081 04.02. 11.02. 11.02. 17.06. 18.06. 
Oberst i. G., ehemals Chef des F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Akademiestabes der Führungs- 
akademie der Bundeswehr 

Spiering, Joachim (Z) CDU/CSU 13.01. 13/028 
GL, Kommandierender General F.D.P. 1998 Antrag wurde am 05.03.1998 zurückgezogen 
des IV. Korps des Heeres in Pots- 
dam 

Strachardt, Matthias (Z) SPD 27.02. 13/147 03.05. 31/3 13/166 26.03. — — 26.03. 26.03. 
Stabsunteroffzier, 5./Fallschirm- 1998 1998 1998 1998 1998 
jägerbataillon 313 

Vissing, Rolf (Z) SPD 22.01. 13/058 27.01. 21/2 13/109 04.02. — 04.02. 17.06. 18.06. 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 



D
eu

tsch
er B

u
n

d
estag

 -1
3

. W
ah

lperiod
e 	

D
rucksache  13/11005  

Name Beweisanträge Beweisbeschluß Termin Termin Verneh- Beschluß Entlas- 
(Zeuge = Z; Sachverständiger = S) geplante geplante mung Entlas- sungs- 

Verneh- erneute Anhörung sung der schreiben 
mung Verneh- Datum VS Datum 

Fraktion/ Datum BU Nr. Datum Nr. BU Nr. Anhörung mung Datum 
Gruppe Anhörung 

Voelkel, Richard (Z) SPD 14.01. 13/034 27.01. 12/04 13/090 — — — 05.03. 12.03. 
Oberstleutnant a. D., Führungs- 1998 1998 1998 1998 
akademie der Bundeswehr 

Waldeck und Pyrmont, Christian  SPD 14.01. 13/035 27.01. 13/01 13/091 04.03. — 04.03. 17.06. 18.06. 
Peter Carl Prinz zu (Z) 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Oberstleutnant i. G., Bundesmi- 05.03. 
nisterium der Verteidigung, ehe- - 1998 
mals Referent FüS IV 4 

Weimaier, Werner (Z) SPD 27.02. 13/148 05.03. 32/2 13/174 25.03. — 25.03. 17.06. 18.06. 
Stabsfeldwebel, ehemals Kom- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
paniefeldwebel Fallschirmjäger 
(Luftlande-) Lehr- und Versuchs- 
kompanie 909 

Weinmüller, Stefan Georg (Z) 
Hauptfeldwebel 

B' 90/ 
Die Grünen 

26.02. 
1998 

13/144 Antrag wurde am 05.03.1998 zurückgezogen 

Weise, Dr. Hans-Heinrich (Z) CDU/CSU 05.02. 13/121 12.02. 25 13/131 05.03. — — 05.03. 12.03. 
Ministerialdirigent, 	Unterabtei- F.D.P. 1998 1998 1998 1998 1998 
lungsleiter RÜ II, Bundesmini- 
sterium der Verteidigung 

Wichert, Dr. Peter (Z) SPD 	- - 22.01. 13/052 27.01. 17/7 13/103 05.03. — 05.03. 17.06. 18.06. 
Staatssekretär, 	Bundesministe- 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
rium der Verteidigung 

Wiegmann, Dirk (Z) SPD 27.02. 13/147 05.03. 31/1 13/164 26.03. — 26.03. 17.06. 18.06. 
Jäger, 5. Fallschirmjägerbatail- 1998 1998 1998 1998 	• 1998 1998 

lon 313 
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I. Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Traditionspflege 
in der Bundeswehr — Bundesminister der Verteidigung — 
vom 20. September 1982 

Der Bundesminister der Verteidigung 
Fü S I 3 - Az 35-08-07  

Bonn, 20. September 1982 
Tel. (02 28 12-97 17) 

Richtlinien zum Traditionsverständnis 
und zur Traditionspflege in der Bundeswehr 

I. Grundsätze  

1. Tradition ist die Überlieferung von Werten und 
Normen. Sie bildet sich in einem Prozeß wert-
orientierter Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit. Tradition verbindet die Generationen, 
sichert Identität und schlägt eine Brücke zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft. 

Tradition ist eine wesentliche Grundlage 
menschlicher Kultur. Sie setzt Verständnis für hi-
storische, politische und gesellschaftliche Zusam-
menhänge voraus. 

2. Maßstab für Traditionsverständnis und Traditi-
onspflege in der Bundeswehr sind das Grundge-
setz und die der Bundeswehr übertragenen Auf-
gaben und Pflichten. Das Grundgesetz ist Ant-
wort auf die deutsche Geschichte. Es gewährt 
große Freiräume, zieht aber auch eindeutige 
Grenzen. 

Die Darstellung der Wertgebundenheit der 
Streitkräfte und ihres demokratischen Selbstver-
ständnisses ist die Grundlage der Traditionspfle-
ge der Bundeswehr. 

3. In der pluralistischen Gesellschaft haben histori-
sche Ereignisse und Gestalten nicht für alle 
Staatsbürger gleiche Bedeutung, geschichtliche 
Lehren und Erfahrungen nicht für alle den glei-
chen Grad an Verbindlichkeit. Tradition ist auch 
eine persönliche Entscheidung. 

4. Traditionsbewußtsein kann nicht verordnet wer-
den. Es bildet sich auf der Grundlage weltan-
schaulicher Überzeugungen und persönlicher 
Wertentscheidungen. 

Dies gilt auch für die Bundeswehr mit ihrem Leit-
bild vom mündigen Soldaten, dem Staatsbürger 
in Uniform. Die Freiheit der Entscheidung in Tra-
ditionsangelegenheiten gilt innerhalb des Rah-
mens von Grundgesetz und Soldatengesetz. 

5. Politisch-historische Bildung trägt entscheidend 
zur Entwicklung eines verfassungskonformen 
Traditionsverständnisses und einer zeitgemäßen 
Traditionspflege bei. Dies fordert, den Gesamtbe-
stand der deutschen Geschichte in die Betrach-
tung einzubeziehen und nichts auszuklammern. 

6. Die Geschichte deutscher Streitkräfte hat sich 
nicht ohne tiefe Einbrüche entwickelt. In den Na-
tionalsozialismus waren Streitkräfte teils schuld-
haft verstrickt, teils wurden sie schuldlos miß-
braucht. Ein Unrechtsregime, wie das Dritte 
Reich, kann Tradition nicht begründen. 

7. Alles militärische Tun muß sich an den Formen 
des Rechtsstaats und des Völkerrechts orientie-
ren. Die Pflichten des Soldaten - Treue, Tapfer-
keit, Gehorsam, Kameradschaft, Wahrhaftigkeit, 
Verschwiegenheit sowie beispielhaftes und für-
sorgliches Verhalten der Vorgesetzten - erlan-
gen in unserer Zeit sittlichen Rang durch die Bin-
dung an das Grundgesetz. 

8. Die Bundeswehr dient dem Frieden. Der Auftrag 
der Streitkräfte, den Frieden in Freiheit zu si-
chern, fordert  Bereitschaft und Fähigkeit, für die 
Bewahrung des Friedens treu zu dienen und im 
Verteidigungsfall für seine Wiederherstellung 
tapfer zu kämpfen. 

Die Verpflichtung auf den Frieden verleiht dem 
Dienst des Soldaten eine neue politische und 
ethische Dimension. 

9. Für die Traditionsbildung in den Streitkräften ist 
von Bedeutung, daß die Bundeswehr 

- die erste Wehrpflichtarmee in einem demokra-
tischen deutschen Staatswesen ist; 

- ausschließlich der Verteidigung dient; 

- in ein Bündnis von Staaten integ riert  ist, die 
sich zur Demokratie, der Freiheit der Person 
und der Herrschaft des Rechts bekennen. 

Diese politischen und rechtlichen Bindungen ver-
langen, daß die Bundeswehr ihre militärische 
Tradition auf der Grundlage eines freiheitlichen 
demokratischen Selbstverständnisses entwickelt. 

10. Viele Formen, Sitten und Gepflogenheiten des 
Truppenalltages sind nicht Tradition, sondern 
militärisches Brauchtum. Es handelt sich um Ge-
wohnheiten und Förmlichkeiten, wie sie in jeder 
großen gesellschaftlichen Einrichtung anzutref-
fen sind. Meist haben sie sich vor langer Zeit 
herausgebildet. Ihr ursprünglicher Sinn ist oft in 
Vergessenheit geraten, der Bedeutungszusam-
menhang zerfallen. Formen, Sitten und Gepflo- 
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genheiten tragen jedoch zur Verhaltenssicherheit 
im Umgang miteinander bei. 

Nicht jede Einzelheit militärischen Brauchtums, 
das sich aus früheren Zeiten herleitet, muß demo-
kratisch legitimiert sein. Militärisches Brauchtum 
darf aber den vom Grundgesetz vorgegebenen 
Werten und Normen nicht entgegenstehen. 

Brauchtum muß, um lebendig zu bleiben, von 
den Soldaten angenommen werden. 

II. Zielsetzungen 

11. Traditionsbewußtsein zu wecken, ist eine wichti-
ge Aufgabe der Vorgesetzten. 

12. Traditionspflege ist Teil der soldatischen Ausbil-
dung. Sie soll die geistige und politische Mün-
digkeit des Soldaten und die Einbindung der 
Bundeswehr in Staat und Gesellschaft fördern. 
Die Pflege von Traditionen soll der Möglichkeit 
entgegenwirken, sich we rtneutral auf das militä-
rische Handwerk zu beschränken. 

13. Traditionsbewußtsein und Traditionspflege sollen 
dazu beitragen, die ethischen Grundlagen des 
soldatischen Dienstes in der heutigen Zeit zu ver-
deutlichen. Sie sollen dem Soldaten bei der Be-
wältigung seiner Aufgabe helfen, durch Bereit-
schaft und Fähigkeit zum Kampf seinen Beitrag 
zur Sicherung des Friedens zu leisten und die da-
mit verbundenen Belastungen zu tragen. 

14. In der Ausbildung zum militärischen Führer sind 
mit der Kenntnis geschichtlicher Tatsachen auch 
Werte und Inhalte der Traditionspflege zu vermit-
teln. 

15. In der Traditionspflege der Bundeswehr sollen 
solche Zeugnisse, Haltungen und Erfahrungen 
aus der Geschichte bewahrt  werden, die als ethi-
sche und rechtsstaatliche, freiheitliche und de-
mokratische Traditionen auch für unsere Zeit bei-
spielhaft und erinnerungswürdig sind. 

16. In der Traditionspflege soll auch an solche Ge-
schehnisse erinnert werden, in denen Soldaten 
über die militärische Bewährung hinaus an politi-
schen Erneuerungen teilhatten, die zur Entste-
hung einer mündigen Bürgerschaft beigetragen 
und den Weg für ein freiheitliches, republikani-
sches und demokratisches Deutschland gewie-
sen haben. 

17. In der Traditionspflege der Bundeswehr soll auf 
folgende Einstellungen und Verhaltensweisen 
besonderer Wert gelegt werden: 

- kritisches Bekenntnis zur deutschen Ge-
schichte, Liebe zu Heimat und Vaterland, 
Orientierung nicht allein am Erfolg und den 
Erfolgreichen, sondern auch am Leiden der 
Verfolgten und Gedemütigten; 

- politisches Mitdenken und Mitverantworten, 
demokratisches Wertbewußtsein, Vorurteilslo-
sigkeit und Toleranz, Bereitschaft und Fähig-
keit zur Auseinandersetzung mit den ethi-
schen Fragen des soldatischen Dienstes, Wille 
zum Frieden; 

- gewissenhafter Gehorsam und treue Pflicht-
erfüllung im Alltag, Kameradschaft, Ent-
schlußfreude, Wille zum Kampf, wenn es der 
Verteidigungsauftrag erfordert. 

18. Menschlichkeit hat nach unserem Grundgesetz 
einen hohen Rang. Das Selbstverständnis der 
Bundeswehr ist dem verpflichtet. Es gibt auch in 
der Vergangenheit viele Beispiele menschlich 
vorbildlichen Verhaltens, die unseren Respekt 
verdienen. Sie sollen daran erinnern, daß der 
Grundwert der Humanität auch unter schwieri-
gen Bedingungen bewahrt  werden muß. 

19. Soldatische Erfahrungen und militärische Lei-
stungen der Vergangenheit können für die Aus

-

bildung der Streitkräfte von Bedeutung sein. Da-
bei ist stets zu prüfen, inwieweit Überliefertes an-
gesichts ständig sich wandelnder technischer 
und taktischer, politischer und gesellschaftlicher 
Gegebenheiten an Wert behält. Die Geschichte 
liefert keine Anweisungen für künftiges Verhal-
ten, wohl aber Maßstäbe und Orientierungen für 
Haltungen. 

20. Die Bundeswehr pflegt bereits eigene Traditio-
nen, die weiterentwickelt werden sollen. Dazu 
gehören vor allem: 

- der Auftrag zur Erhaltung des Friedens in 
Freiheit als Grundlage des soldatischen 
Selbstverständnisses; 

- der Verzicht auf ideologische Feindbilder und 
auf Haßerziehung; 

- die Einbindung in die Atlantische Allianz und 
die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit 
den verbündeten Streitkräften auf der Grund-
lage gemeinsamer Werte; 

- das Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform" 
und die Grundsätze der Inneren Führung; 

- die aktive Mitgestaltung der Demokratie 
durch den Soldaten als Staatsbürger; 

- die Offenheit gegenüber gesellschaftlichen 
Entwicklungen und die Kontaktbereitschaft zu 
den zivilen Bürgern; 

- die Hilfeleistungen für die Zivilbevölkerung 
bei Notlagen und Katastrophen im In- und 
Ausland. 

Das sind unverwechselbare Merkmale der Bun-
deswehr. 

III. Hinweise  

21. Die Traditionspflege liegt in der Verantwortung 
der Kommandeure und Einheitsführer. Sie verfü-
gen über Ermessens- und Entscheidungsfreiheit 
vor allem dort, wo es sich um regionale und lo-
kale Besonderheiten handelt. 

Kommandeure und Einheitsführer treffen ihre 
Entscheidungen auf der Grundlage von Grund-
gesetz und Soldatengesetz im Sinne der hier nie-
dergelegten Richtlinien selbständig. 
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22. Begegnungen im Rahmen der Traditionspflege 
dürfen nur mit solchen Personen oder Verbänden 
erfolgen, die in ihrer politischen Grundeinstel-
lung den Werten und Zielvorstellungen unserer 
verfassungsmäßigen Ordnung verpflichtet sind. 

Traditionen von Truppenteilen ehemaliger deut-
scher Streitkräfte werden an Bundeswehrtrup-
penteile nicht verliehen. Fahnen und Standarten 
früherer deutscher Truppenteile werden in der 
Bundeswehr nicht mitgeführt oder begleitet. 

Dienstliche Kontakte mit Nachfolgeorganisatio-
nen der ehemaligen Waffen-SS sind untersagt. 

Nationalsozialistische Kennzeichen, insbesonde-
re das Hakenkreuz, dürfen nicht gezeigt werden. 
Ausgenommen von diesem Verbot sind Darstel-
lungen, die der Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus in der politisch oder hi-
storischen Bildung dienen, Ausstellungen des 
Wehrgeschichtlichen Museums sowie die Ver-
wendung dieser Kennzeichen im Rahmen der 
Forschung und Lehre. 

23. Tradition braucht Symbole, Zeichen und Zeremo-
nielle. Sie können die inneren Werte der Tradi-
tion nicht ersetzen, wohl aber auf sie verweisen 
und ihre zeitgemäße Bewahrung sichern. In der 
Traditionspflege der Bundeswehr haben beson-
dere Bedeutung: 

- die schwarz-rot-goldene Flagge als Symbol 
freiheitlich-republikanischen Bürgersinns und 
staatsbürgerlich-demokratischer Mitverant-
wortung; 

- unsere Nationalhymne als Ausdruck des Stre-
bens der Deutschen nach Einigkeit, Recht und 
Freiheit; 

- der Adler des deutschen Bundeswappens als 
Zeichen nationaler Souveränität, der dem 
Recht dienenden Macht und der geschichtli-
chen Kontinuität; 

- das Eiserne Kreuz als nationales Erkennungs-
zeichen und als Sinnbild für Tapferkeit, Frei-
heitsliebe und Ritterlichkeit; 

- der Diensteid und das feierliche Gelöbnis der 
Soldaten als Bekenntnis und Versprechen, der 
Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen 
und das Recht und die Freiheit des deutschen 
Volkes tapfer zu verteidigen. 

Die Bedeutung der Symbole, Zeichen und Zere-
monielle muß in der soldatischen Ausbildung er-
klärt und wachgehalten werden. 

So haben auch der Große Zapfenstreich als Aus-
druck des Zusammengehörigkeitsgefühls und 
das Lied vom guten Kameraden als Abschieds-
gruß ebenfalls einen festen Platz in der Traditi-
onspflege. 

24. Die deutsche Geschichte hat eine Fülle lands-
mannschaftlicher, regionaler und lokaler Beson-
derheiten hervorgebracht. Die Vielfalt ist eine 
deutsche historische Eigentümlichkeit. 

Bei der Traditionspflege hat es sich als sinnvoll 
erwiesen, an solche Besonderheiten anzuknüp-
fen, insbesondere durch 

- Abschluß und Pflege von Patenschaften mit 
Städten und Gemeinden; 

- Übernahme und Pflege von Gedenkstätten, 
Mahn- und Ehrenmalen; 

- Begehen von Fest- und Gedenktagen des Ver-
bandes und der Garnison; 

- Sammeln von Dokumenten und Ausstellungs-
stücken; 

- Erstellen und Fortschreiben einer Chronik der 
Einheit oder des Verbandes unter Berücksich-
tigung regionaler und lokaler Ereignisse. 

25. Das Sammeln von Waffen, Modellen, Urkunden, 
Fahnen, Bildern, Orden und Ausrüstungsgegen-
ständen ist erlaubt. Es dient der Kenntnis und 
dem Interesse an der Geschichte und belegt, was 
gewesen ist. 

Die Art  und Weise, in der wehrkundliche Expo-
nate gezeigt werden, muß die Einordnung in ei-
nen geschichtlichen Zusammenhang erkennen 
lassen. Die äußere Aufmachung muß diesen 
Richtlinien entsprechen. 

26. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und Auftrags-
verständnis der Truppe kann durch feierliche Ap-
pelle, vor allem anläßlich nationaler Gedenktage, 
der Aufnahme und Entlassung von grundwehr-
dienstleistenden Soldaten, beim Abschluß von 
Übungen sowie anläßlich der Verleihung von Or-
den und Ehrenzeichen gestärkt werden. 

Die Reservisten der Bundeswehr sollen zu geeig-
neten Veranstaltungen und kameradschaftlichen 
Zusammenkünften eingeladen werden. 

27. Das Singen in der Truppe ist ein alter Brauch, der 
bewahrt  werden soll. Das Liedgut ist im Lieder-
buch der Bundeswehr zusammengestellt. Diese 
Sammlung ist Richtschnur für die Auswahl. 

28. Die Militärmusik hat eine lange und reiche Ge-
schichte. Sie dient der Ausgestaltung dienstlicher 
Veranstaltungen und der Repräsentation der 
Bundeswehr im In- und Ausland. 

29. Kasernen und andere Einrichtungen der Bundes-
wehr können mit Zustimmung des Bundesmini-
sters der Verteidigung nach Persönlichkeiten be-
nannt werden, die sich durch ihr gesamtes Wir-
ken oder eine herausragende Tat um Freiheit 
und Recht verdient gemacht haben. 

30. Vereidigungen und feierliche Gelöbnisse unter 
Anteilnahme der zivilen Bürger sind ein öffent-
liches Bekenntnis der Soldaten zum demokrati-
schen Staat. Sie sind Bestandteil einer gewachse-
nen Tradition der Bundeswehr. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltung stehen diejenigen, die sich zu 
ihren gesetzlichen Pflichten bekennen sollen. Ih-
nen muß der Sinn ihres Dienstes deutlich wer-
den. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Leben der 
Truppe fördert die Integration der Streitkräfte in 
die Gesellschaft. An „Tagen der offenen Tür" 

und bei anderen Gelegenheiten sind die Bürger 
einzuladen, den Alltag und das Leistungsvermö-
gen der Truppe kennenzulernen. 
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II. Synopse der Jahresberichte der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 
1990-1997, der Stellungnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung zu 
den Jahresberichten und der Berichte über die beabsichtigten und getroffenen 
Maßnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung 

Jahresbericht 1990 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

2 	Menschenführung in den 
Streitkräften 

2.1 Hilfen für die Menschen-
führung 

Absatz 1-5 

Seit Jahren wird mir aus der Trup

-

pe von unzureichender Qualifikati

-

on jüngerer Chefs und Unteroffi

-

ziere im Bereich der Menschenfüh

-

rung, bedingt durch Mangel in der 
Ausbildung und fehlende Erfah

-

rung, berichtet. Ich begrüße es da

-

her, daß im Herbst 1990 drei Unter

-

offizierschulen des Heeres ihre Ar

-

beit aufgenommen haben. Der 
tägliche Dienst in der Truppe stellt 
nämlich gerade an die jüngeren 
Unteroffiziere hohe Anforderun

-

gen. Sie sind, vor allem für die Sol

-

daten im Grundwehrdienst, die un

-

mittelbaren Bezugspersonen. Von 
ihrem fachlichen Können, ihrem 
Ausbildungsgeschick und ihren 
Fähigkeiten, mit Menschen umzu

-

gehen, hängt weitgehend die Ein

-

stellung des Soldaten zum Wehr

-

dienst ab. Der geplante neue Un

-

teroffizierlehrgang berücksichtigt 
in seiner Konzeption Erkenntnisse 
der vom Führungsstab des Heeres 
eingesetzten Arbeitsgruppe „Men

-

schenführung im Heer" . Erziehung 
der Lehrgangsteilnehmer zur Selb

-

ständigkeit soll im Vordergrund 
stehen; Methoden der Erwachse

-

nenbildung sollen stärker als in der 
Vergangenheit zur Anwendung 
kommen. Von daher bin ich sicher, 
daß die Ausbildung an den Unter

-

offizierschulen einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung des Füh

-

rungsverhaltens gerade junger Vor

-

gesetzter leisten kann. 

Das im Auftrag des Heeresamtes 
entwickelte Taschenbuch „Solda

-

ten führen" - im Juli 1990 heraus- 

Zahlreiche 	Ausbildungshilfen, 
neue bzw. veränderte Lehrgänge 
und Studien zu Einzelfragen bele

-

gen die Anstrengungen der Streit

-

kräfte, die Ausbildung in Men

-

schenführung zu verbessern. In 
allen Teilstreitkräften wurden ins

-

besondere die Maßnahmen zur 
Verbesserung des Führungsver

-

haltens der jungen und nur wenig 
erfahrenen Vorgesetzten intensi

-

viert. 

In Ergänzung zu den vom Wehrbe

-

auftragten dargestellten Maßnah- 
men des Heeres ist dabei auf das 
Maßnahmenpaket der Luftwaffe 
hinzuweisen, mit dem unter Einbe

-

zug der Vorgesetzten a ller Ebenen 
die Menschenführung weiter ver

-

bessert werden soll. Der Inspekteur 
der Luftwaffe hat vier Handlungs

-

felder bestimmt, auf die sich die 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Inneren Lage der Luftwaffe zu

-

nächst konzentrieren werden: 
Dienst- und Ausbildungsgestal

-

tung; Auswahl und Förderung der 
Führer, Aus-, Fort- und Weiterbit- 
dung in Menschenführung und die 
Praxis der Menschenführung in 
Truppe und Stab. Das Vorhaben 
wird gestützt durch die Weisung, 
die Truppe von verzichtbaren Ein-
engungen zu befreien und die Auf

-

gabenfülle zu reduzieren. Zusätz

-

lich wird ein Ausbildungskonzept 
2000 erarbeitet, das u. a. Men

-

schenführung als Bringschuld der 
Vorgesetzten bewußt machen und 
die entsprechenden Qualifikatio-
nen bei Offizieren und Unteroffi- 

Die in der Stellungnahme des 
BMVg dargestellten Maßnah

-

men wurden weiterentwickelt. 
Um das Kernstück der Inneren 
Führung - zeitgemäße Men

-

schenführung - weiter zu ver

-

bessern, erfolgten 1991 folgende 
Maßnahmen: 

- Praxisanteile „Menschenfüh-
rung" in der Führeraus- und 
- Weiterbildung erhöht. 

- Aufnahme der Lehrgänge am 
ZInFü „Menschenführung in 
der Praxis des Ausbildungs-
dienstes" in den Lehrgangs

-

kalender der Streitkräfte ge-
zielt für Ausbilder von Führer

-

nachwuchs als dauerhafte 
Einrichtung. 

- erste 	Modellversuche 	nach 
dem Konzept „Führungskräf

-

teentwicklung" durchgeführt. 

Das 	„Soldatenbeteiligungsge

-

setz" und die Maßnahmen zur 
Mitwirkung von Mannschaften 

im täglichen Dienstbetrieb " 
fördern Verhaltensweisen und 
Führungsstile, die den Grund-
Bedanken zeitgemäßer Men- 
schenführung entsprechen. Eine 
Gesamtverbesserung der An

-

wendung zeitgemäßer Men

-

schenführung in den Streitkräf

-

ten ist durch diese Maßnahmen 
zu erwarten. 
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gegeben — wird ebenfalls jungen zieren stärken, festigen und erwei- 
Vorgesetzten helfen, die ersten ei- tern soll. Insgesamt kommt es dar- 
genverantwortlichen Aufgaben er- auf an, in den Streitkräften die 
folgreich zu „meistern". Ich halte Ausbildung in Menschenführung 
dieses Taschenbuch für ein gut ge- auf allen Ebenen von Wissensver-  
lungenes zeitgemäßes und praxis- mittlung auf Verhaltensschulung 
orientiertes 	Ausbildungsmittel: umzustellen und ihren Anteil auch 
Auch die Einführung einer Soge

-

nannten „erlebnisorientierten Aus-
bildung" in der Truppen- und Füh-
rerausbildung des Heeres wird ein 
neuer und unkonventione ller Weg 
sein, neben der Vermittlung von 

in der Weiterbildung zu erhöhen. 

Wissen noch stärker die Persönlich

-

keitsentwicklung 	des 	einzelnen 
Vorgesetzten und den Zusammen-
halt der soldatischen Gemeinschaft 
zu fördern. Die Planung, ein Kurs-
system „Menschenführung" in den 
Regelausbildungsgang für Offizie-
re und Unteroffiziere aufzuneh-
men, kann darüber hinaus dazu 
beitragen, die Menschenführung 
im Heer weiter zu verbessern. 

Seit Mitte 1989 werden einmal im Die 	„Befragung 	ausscheidender Die „Befragung ausscheidender 
Quartal rund 4 000 Soldaten vier Soldaten" 	(BAS) ist als bundes- Soldaten" wurde wie angekün- 
Monate vor ihrem Ausscheiden zu wehrinternes kontinuierliches Ver- digt im II. Quartal 1991 abge- 
den Erfahrungen und Meinungen fahren zur Feststellung der Inneren schlossen. Die Befragungsergeb- 
über ihren Dienst — auf freiwilliger Lage der Bundeswehr konzipiert. nisse 	liegen 	den 	Führungs- 
Basis — befragt. Die bislang erfolg- Der erste Befragungszyklus 1989/ stäben der Teilstreitkräfte zur 
ten Auswertungen der Befragun- 90 hat die Qualifikation des Verfah- Auswertung vor. Ein darauf auf- 
gen decken sich größtenteils auch rens bestätigt und wichtige zusätz- bauender Gesamtbericht für die 
mit meinen Erfahrungen. So ist in liche, teils neue Erkenntnisse über Streitkräfte 	wird 	durch 	das 
dem Erfahrungsbericht 1989/1990 die Innere Lage der Streitkräfte Streitkräfteamt für den Bundes- 
unter anderem festgestellt worden: vermittelt, 	die teilstreitkraftbezo- minister der Verteidigung er- 
Die Zufriedenheit der Soldaten mit gen ausgewertet und umgesetzt stellt. Die Fortsetzung der Be- 
ihrem Dienst läßt sich dadurch stei- werden. fragung 	unter 	Einschluß 	der 
gern, daß ihnen möglichst häufig Soldaten in den neuen Bundes- 
und umfassend auf allen relevan- Durch die Befragung werden die ländern und mit neuem Befra- 
ten Feldern des Dienstgeschehens Möglichkeiten der Lagefeststellung gungsinstrumentarium 	ist für 
Mitsprache eingeräumt wird. Dar- in qualitativer und quantitativer das 2. Halbjahr 1992 vorgese- 
über hinaus ergab die Befragung, 
das Vorgesetzte dann besondere 

Hinsicht deutlich verbessert und 
erweitert, vor allem werden Ent- 

hen. 

Akzeptanz erfahren, wenn die Aus- wicklungen und die Wirkung von 
bildung und der Dienst insgesamt Maßnahmen erkennbar. Besonders 
mehr zivilorientiert und leistungs- bemerkenswe rt  ist die positive Auf- 
bezogen gestaltet und auf mehr geschlossenheit und die große Zu- 
Teamarbeit sowie einen „lockere- stimmung, mit der die Soldaten das 
ren" Umgangston Wert gelegt wer- Angebot angenommen haben, über 
den. Entsprechende Aussagen las- ihren Dienst und ihre Auffassun- 
sen sich in vielen Jahresberichten 
des Wehrbeauftragten wiederfin

-

den. Menschenführung kann nur 

gen zur Inneren Lage zu berichten. 

Die Befragung wird zunächst bis 
dann zeitgemäß sein, wenn Emp- zum 2. Quartal 1991 unverände rt  
findungen und Einstellungen der fortgeführt und ab 1992 im Bereich 
jungen 	Generation 	der militäri- der gesamtdeutschen Streitkräfte 
schen 	Führung 	„ungeschminkt" durchgeführt. Bis dahin wird das 
bekannt sind. Die Befragung aus- Befragungsinstrumentarium 	wei- 
scheidender Soldaten sollte daher terentwickelt und den veränderten 
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zu einer Dauereinrichtung werden. Bedingungen der gesamtdeutschen 
Hierdurch können Fehleinschät

-

zungen vermieden und Mängel un-
verzüglich abgebaut werden. 

Streitkräfte angepaßt. 

Nicht nur der Wehrbeauftragte hat Sinn und Notwendigkeit militäri- Nach Auswertung der Ergeb- 
seit Jahren auf die Abschaffung 
übertriebener Formalismen, der so- 

scher 	Formen 	und 	Verhaltens

-

weisen bedürfen der regelmäßi- 
nisse 	eines 	Truppenversuchs, 
von Seminaren am Zentrum In- 

genannten „alten Zöpfe", in der gen 	Überprüfung. 	Änderungen nere Führung (ZInFü) und unter 
Bundeswehr gedrängt. Ich nenne sollten jedoch 	nur 	sehr 	behut- Berücksichtigung der Erkennt- 
in diesem Zusammenhang nur die sam und nicht in zu schnellen nisse 	des , Wehrbeauftragten 
Reizworte:- Grundstellung, 	Gruß- Abständen erfolgen. wurde der zuletzt in einem Im- 
ordnung, Kopfbedeckung, Marsch 
zum Essen, Regenschirm. Jahre- Bei der Beurteilung erforderlicher 

pulsseminar am ZInFü vorge
-

stellte Entwurf der ZDv 10/5 
lang hat man über diese Dinge Änderungen sollte der Schwer- sollte 	der 	Schwer- - Grundsätze für das Leben in der 
kontrovers diskutiert. Immer wie- punkt nicht zu sehr auf den zivilen militärischen 	Gemeinschaft 	— 
der ist behauptet worden, eine Li- Erfahrungshorizont der jungen Sol- mit Teilnehmern aller Dienst- 
beralisierung führe zu einer „Ge- daten und die Ausprägung zeitge- gradgruppen unter der Zielset- 
fährdung" der Disziplin. Nun wird mäßer Trends gelegt werden. Die zung: 
seit dem 1. Juli 1990 im Bereich ei- Erziehung zur Disziplin als Vorbe- 

nes Korps unter Begleitung des So- reitung auf die Einsatzaufgabe, die — nur zu regeln, was unbedingt 

zialwissenschaftlichen Instituts der dienstliche Effizienz, die Sparsam- regelungsbedürftig ist, 

Bundeswehr ein Truppenversuch 
auf den Gebieten Innendienst/Sol- 

keit und der sorgfältige, mate rial

-

schonende Gebrauch militärischer - Freiräume 	aufzuzeigen um 
Mitverantwortung und Betei- 

datische 	Ordnung 	durchgeführt. Einrichtungen sind die entschei- ligung anzuregen, 
Dieser Truppenversuch hat u. a. die denden Gesichtspunkte. Je nach 

Zielsetzung, erweiterte Verantwor- persönlichen Erfahrungen, Einstel- — die Eigenständigkeit der Dis- 

tung gerade im Innendienst an Sol- lungen und Erwartungen der ein- ziplinarvorgesetzten zu stär- 

daten aller Dienstgrade zu übertra- zelnen Soldaten werden Bestirr- ken 

gen. 	Eigenverantwortlichkeit soll 
im Vordergrund stehen. So soll z. B. 

mangen der Innendienstordnung 
der Bundeswehr zwangsläufig im

-

mer liberal sowohl als 	als auch als 

abgestimmt und den mitprüfen

-

den Referaten im BMVg zugelei- 
auf starre Regelungen für Stuben- 

überholt bewertet tet. Die mittlerweile vorliegen- 
und Spindordnung verzichtet, die völlig 	werden. den 	Mitprüfungsbemerkungen 
Festlegung des Zapfenstreichs fle- Im Jahr 1990 wurden die folgenden werden derzeit in den 2. Prüfent- 
xibler gehandhabt und der Ver- Änderungen vorgenommen: wurf eingearbeitet. Die Arbeit 
trauensperson bzw. sein Vertreter an der ZDv 10/5 geht damit 
in Kontrollaufgaben eingebunden — Abschaffung 	der 	Nachtaus- planmäßig voran. 
werden. Darüber hinaus ist vorge

-

sehen den jeweils betroffenen 
Dienstgradgruppen die Verantwor

-

tung der Einteilung zu Sonderdien-
sten zu übertragen. Überkommene 

gangskarte, 

— Regelung 	des 	Haarerlasses, 
auch für weibliche Soldaten, 

— Abgrenzung der Verantwortung 
Verhaltensweisen sollen sich än- zwischen Truppenarzt und Diszi-  
dern. So werden die Soldaten nicht plinarvorgesetztem bei der Be- 
mehr geschlossen zur Einnahme freiung von Dienstverrichtungen 
der Mahlzeiten geführt und bei der aus gesundheitlichen Gründen, 
Esseneinnahme 	„beaufsichtigt". 
Übertriebene Anforderungen im — Abschaffung der Grundstellung 
Innendienst, z. B. das laufende Lee- bei Anrede durch einen Vorge- 
ren des Mülleimers, das wöchentli

-

che Abrücken der Schränke von 
setzten, 

— Abschaffung des generellen Ver- 
den Wänden und das Falten der bots des Betriebes von Rund- 
Hemden auf DIN-A4-Format wer- funk- und Fernsehgeräten in 
den verboten. Im Zusammenhang den Aufenthalts- und Ruheräu- 
mit dem Truppenversuch soll — ei

-

ner ständigen Forderung des Wehr- 
men der Wachlokale. 

beauftragten entsprechend — das Bei der grundlegenden Überarbei- 
Augenmerk „ganz besonders auf tung der ZDv 10/5 „Innendienst- 
das Verhalten und den Ton der Of- ordnung für die Bundeswehr" wer- 
fiziere und Unteroffiziere, insbe- den nicht nur die Ergebnisse des 
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sondere den Umgang mit Grund- Truppenversuchs im III. Korps, son-  
wehrdienstleistenden, 	Wehrüben- dem auch die Erfahrungen und 
den und gegenüber dem Führer- Vorschläge von Verbänden/Einhei- 
nachwuchs" gerichtet werden. ten anderer Teilstreitkräfte berück

-

sichtigt. Aufgrund der geänderten 
Auch wenn endgültige Erfahrun- sicherheitspolitischen Lage erfährt  
gen aus diesem Truppenversuch ' der ursprüngliche Zweck der ZDv 
noch nicht vorliegen, zeichnet sich 10/5, die schnelle und sichere Ver- 
nach meinen Erkenntnissen bereits fügbarkeit des militärischen Perso- 
ein Erfolg ab. Vorschläge und An

-

regungen, die dem immer wieder 
zitierten Bild des „mündigen Bür-
gers" Rechnung tragen, finden 

nals und Materials sicherzustellen, 
eine neue Gewichtung. 

Unter dem Leitgedanken, daß sich 
meine ungeteilte Zustimmung. Es der Soldat in der militärischen Ge- 
ist zu hoffen, daß die in dem meinschaftsunterkunft in der Ka- 
Truppenversuch gewonnenen Er- seine wohlfühlen soll, schafft die 
kenntnisse in die grundlegende überarbeitete ZDv 10/5 die Grund- 
Überarbeitung der ZDv 10/5 „In- lagen für 
nendienstordnung für die Bundes- - das Leben in der militärischen 
wehr" einfließen. In der Truppen

-

versuchsanordnung heißt es u. a., 
daß sich die Verantwortung für Pla- 

Gemeinschaft, 

- den Innendienst,  
nung und Durchführung des In- - die Ordnung in militärischen 
nendienstes - ohne Gefährdung 
der  Ordnung und Disziplin - in 
wesentlich größerem Umfang als 

Unterkünften, 

- die Aufrechterhaltung der Hy- 
bisher 	auch 	auf 	Mannschafts- giene, die Gesunderhaltung und 
dienstgrade 	übertragen 	lassen die ärztliche/zahnärztliche Ver- 
dürfte. Ich wünsche mir, daß auch sorgung. 
dieser Aspekt in der Neufassung Die stärkere Ausprägung von Mit- 
der ZDv 10/5 seinen Niederschlag beteiligung, 	Selbständigkeit und findet. Solche Delegierungen und Eigenverantwortlichkeit der Solda- 
die Veränderungen von formalen ten ist eine wesentliche Zielsetzung 
Aspekten haben für das individuel

-

le Wohlbefinden und damit unmit

-

telbar die Motivation der jungen 
der Überarbeitung. 

Soldaten eine nicht hoch genug 
einzuschätzende Bedeutung. Die 
hier angesprochenen Formalismen 
haben sich aus für den militäri-
schen Dienst an sich sinnvollen 
Verhaltensweisen 	entwickelt. 
Wenn diese Sinnhaftigkeit nicht 
mehr gegeben ist, oder nicht mehr 
erkannt wird, werden sie als stö

-

rend, je lächerlich, angesehen. Dies 
gilt insbesondere bei wenig for-
dernder und erlebnisschwacher 

 

 

Dienstgestaltung. 

2.2 Fragen des Grundrechts-
schutzes 

Absatz 1-3 . 

1m Berichtsjahr mußte ich wieder Grundvoraussetzung 	zeitgemäßer  

Vorgängen nachgehen, die auf eine Menschenführung ist die rechtmä- 
Verletzung der Grundrechte der ßige, anständige und auch sprach- 
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Soldaten schließen ließen. Dazu ist lich korrekte Behandlung von Sol- 
jedoch deutlich festzustellen, daß daten 	durch 	ihre 	Vorgesetzten. 
nach meinen Eindrücken die Vorge- Darüber hinaus ist es die Pflicht al- 
setzten aller Führungsebenen in al- ler Vorgesetzten, auf ein entspre- 
ler Regel den verbrieften Rechten chendes Verhalten der ihnen unter- 
der Soldaten im täglichen Dienstbe- stellten Soldaten erzieherisch ein- 
trieb Rechnung tragen. Ich führe zuwirken und es ggf. mit Befehlen 
dies auch auf die verstärkten An- durchzusetzen. 
strengungen des Bundesministers Schwerwiegende Verletzungen der 
der Verteidigung und seiner nach- Grundrechte werden nicht hinge- 
geordneten Stellen zurück, Fragen nommen; Vorgesetzte, die sich in 
des 	Grundrechtsschutzes 	immer ehrverletzender Weise gegenüber 
wieder zu verdeutlichen. Es scheint ihren Untergebenen äußern, sind 
zunehmend besser zu gelingen, ins- als 	Vorgesetzte 	ungeeignet; 	ihr 
besondere 	den 	Disziplinarvorge- Fehlverhalten ist nach den Bestim- 
setzten zu vermitteln, daß eine sach- mungen der WDO und des WStG 
gerechte Entscheidung immer eine zu ahnden. 
Abwägung zwischen den Grund

-

rechten des Staatsbürgers in Uni- Einschränkungen der Staatsbürger- 

form einerseits und den dienstlichen lichen Rechte sind nur im Rahmen 

Belangen andererseits voraussetzt. des Soldatengesetzes zulässig. Die

-

ser Sachverhalt bleibt von einer 
Der Soldat muß wissen, daß militä- konsequenten Ausbildung für den 
rische Ausbildung der Einsatzbe- Einsatzauftrag unberührt. Richtig 
reitschaft 	der 	Streitkräfte 	dient. ist allerdings, daß eine intensive 
Von daher sind Einschränkungen Gefechtsausbildung andere Um- 
seiner 	staatsbürgerlichen 	Rechte gangsformen, 	Verhaltensweisen 
nicht zu vermeiden. Es liegt auf der und Kommunikationsabläufe ver- 
Hand, daß die Intensität dieser Ein- langt als der Kasernendienst. Bela- 
schränkungen auch von den politi- stungen, die bei Übungen, aber 
schen 	Rahmenbedingungen 	ab- auch beim Einsatz in Hilfs- und Ka- 
hängig ist. Diese haben sich, wie tastrophenfällen und verstärkt im 
eingangs dargestellt, zum Ende des Krieg auftreten, müssen geübt wer- 
Berichtsjahres unerwartet verän- den. Dies verlangt von den Solda- 
dert. Die Möglichkeit eines Einsat- ten Disziplin und Gehorsam; von 
zes der Bundeswehr . im Rahmen den Vorgesetzten darüber hinaus 
der UN-Truppen oder eines Bünd- die Fähigkeit, auch bei kriegsnaher 
nisfalles hat einen realen Hinter- Ausbildung jede Form von Schika- 
grund bekommen. Dies mag — zu- nen, verbalen Entgleisungen und 
mindest in Teilbereichen — zu ver- Machtmißbrauch 	zu 	vermeiden. 
stärkten 	Ausbildungsanstrengun- Dazu gehört auch, dem Soldaten 
gen führen müssen. Militärische Sinn und Zielsetzung der Ausbil- 
Erfordernisse können damit ein 
größeres Gewicht erhalten. 

dungsforderungen zu erklären. 

Mit dienstlichen Notwendigkeiten 
können aber keinesfalls verbale 
Entgleisungen gerechtfertigt wer-
den. Auch im Berichtsjahr sind mir 
wieder eine Reihe von Fällen vor-
getragen worden, in denen Vorge-
setzte sich in ehrverletzender Wei-
se gegenüber ihren Soldaten geäu-
ßert  haben. Man kann nicht oft 
genug und nicht deutlich genug 
herausstellen, daß solche Äußerun-
gen schwere Pflichtverletzungen 
sind. Ein Kompaniechef, der seine 
Soldaten wegen Ausbildungsmän- 
gel während einer Gefechtsübung 
als „Schweine, Penner, Hunde" be- 
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zeichnet, verliert nicht nur seine 
Vertrauenswürdigkeit; er schädigt 
das innere Gefüge seiner Einheit 
und die Ehre jedes einzelnen Sol-
daten in einer Weise, die neben der 
disziplinaren Ahndung die unver-
zügliche Ablösung von seinem 
Dienstposten unabdingbar macht. 
Die Äußerung eines Hauptmanns, 
der Wehrpflichtige als „Mengen-
verbrauchsgüter" bezeichnet, läßt 
nach meiner Auffassung erhebliche 
Zweifel an der Vorgesetztenqualifi-
kation aufkommen. Zu einem gut 
geplanten und fordernden Dienst 
gehört auch der richtige Ton. Es 
darf nicht soweit kommen, daß jun-
ge Soldaten den Umgangston als 
„abstoßend" empfinden. 

2.3 Dienstzeit und Dienstgestal-
tung 

Absatz 1-9 

Im Jahresbericht 1989 hatte sich Die mit der neuen Dienstzeit- und Es besteht seitens BMVg weiter- 
der Wehrbeauftragte sehr ausfuhr- Dienstzeitausgleichsregelung 	ver- hin die Absicht, den § 50 a des 
lich mit der zum 1. Juni 1989 nach bundenen Anfangsprobleme sind BBesG und das Wehrsoldgesetz 
langjährigen 	Auseinandersetzun- nach Auffassung des Bundesmini- so zu ändern, daß bereits ab dem 
gen in Kraft getretenen neuen sters der Verteidigung durch die 4. Dienstmonat ein Anspruch auf 
Dienstzeit- und Dienstausgleichs- Änderung mit Erlaß vom 1. Juni Vergütung/erhöhten 	Wehrsold 
regelung befaßt. Nach dem Grund- 1990 	weitestgehend 	gelöst. 	Bei für mehrgeleisteten Dienst er- 
konzept dieser Neuregelung sollen richtiger Anwendung des Erlasses wächst. Über die Realisierungs- 
alle militärischen Vorgesetzten mit lassen sich die berechtigten An- chancen kann zum jetzigen Zeit- 
der Zeit ihrer Untergebenen gewis- sprüche des einzelnen auf eine ge- punkt noch keine Aussage Be- 
senhaft umgehen, zeitliche Bela- regelte Dienstzeit und planbare macht werden. 
stungen auf das unvermeidbare Freizeit mit den dienstlichen Forde- 

Eine Erhöhung der Vergütung/ 
Maß beschränken, diese ausglei- rangen zur Auftragserfüllung ver- 

des erhöhten Wehrsoldes wird 
chen sowie frühzeitig über Dienst 
und Freizeit entscheiden, um für 

knüpfen. Für das Dienstzeitmana- 
gement sind die Handhabung des weiterhin angestrebt. Die ange- 

den einzelnen Soldaten und seine Ausgleichs von zeitlichen Mehrbe- spannte Haushaltslage läßt eine 

Angehörigen die Freizeit planbar lastungen durch die Einheitsführer Aussage über die Realisierungs- 

zu machen. Auch in den ersten Mo- und eine effiziente Gestaltung des chancen derzeit nicht zu. 

naten des Berichtsjahres erreichten Ausbildungs- und Dienstbetriebes 
mich noch eine Vielzahl von Einga

-

ben in denen weiterhin sowohl sehr 
harte Kritik an den Inhalten der 

die entscheidenden Faktoren. 

Die 	Dienstzeitausgleichsregelung 
Neuregelung als auch gegen das ist mehr als eine administrative Ar- 
bei 	deren 	Umsetzung 	gezeigte beitsanweisung. Mit ihr verbunden 
Führungsverhalten geäußert wur- sind sowohl die Stärkung der Ver- 
de. Nach wie vor beklagten die Sol- antwortung des Einheitsführers als 
daten die karge Bemessung des auch der Zwang zur Effizienzver- 
Geldausgleichs für zusätzlich gelei- besserung 	bei der Dienstgestal- 
stete Dienste. 	Daneben wurden tung. 
Probleme des individuellen Aus

-

gleichs vorgetragen; die Soldaten Auch das Postulat, daß Freizeitaus- 
forderten Ausgleiche in Freizeit an- gleich Vorrang vor 	finanziellem 
stelle der finanziellen Entschädi- Ausgleich haben soll, rechtfertigt 
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gung und wiesen dazu darauf hin, 
daß die neue Dienstzeitregelung 
von dem Grundsatz ausgehe, mehr 
geleisteten Dienst mit Freizeit aus

-

zugleichen; nur aus „zwingenden 
dienstlichen Gründen" dürfe auf fi

-

nanziellen Ausgleich ausgewichen 
werden. 

Nicht zuletzt um diese Kritikpunkte 
zu beseitigen, wurde der geltende 
Dienstzeiterlaß zum 1. Juni 1990 
geändert. Die finanziellen Aus -
gleichssätze für einen stundenmä

-

ßig zusätzlich geleisteten Arbeits- 
tag wurden für Wehrpflichtige von 
11,— DM auf 22,— DM bzw. von 
30,— DM auf 50,— DM für Berufs- 
und Zeitsoldaten erhöht. Darüber 
hinaus wurde ein Ausweichen auf 
finanziellen Ausgleich nunmehr 
dann zulässig, wenn aus „dienst

-

lichen Gründen" eine Freistellung 
vom Dienst nicht möglich ist. Mit

-

hin geriet das Wort  „zwingende" in 
Wegfall. Daneben enthält die Neu

-

fassung einige andere dringend 
notwendige Verbesserungen und 
Klarstellungen. 

Mit der Neuregelung ist die Anzahl 
der Eingaben stark zurückge

-

gangen. Es wäre jedoch verfehlt, 
nunmehr anzunehmen, alle Unzu

-

länglichkeiten seien beseitigt. Im 
Gegenteil: in persönlichen Gesprä

-

chen werden weiterhin viele Män

-

gel und Ungereimtheiten beklagt. 

Unmut wird nach wie vor darüber 
geäußert, daß eine finanzielle Ver

-

gütung von Zusatzdiensten nicht 
bereits ab dem 4., sondern immer 
noch erst ab dem 7. Dienstmonat 
gewährt wird. In Übereinstimmung 
mit dem Bundesminister der Vertei

-

digung halte auch ich eine entspre

-

chende Änderung des § 50 a Bun

-

desbesoldungsgesetz für ange

-

bracht. Weiterhin wird kritisch 
angemerkt, auch die erhöhten fi

-

nanziellen Ausgleichssätze seien 
noch keine attraktive Alte rnative 
zum Ausgleich durch Freizeit. 

Bei allem Verständnis für die vor

-

gebrachten Klagen will  ich jedoch 
nicht verschweigen, daß sich mir 
im Berichtsjahr gelegentlich der 
Eindruck aufgedrängt hat, in be

-

stimmten Bereichen werde mit dem 
Dienstzeitausgleich zu großzügig 

keine Vernachlässigung der zu er

-

reichenden Ausbildungsziele und 
darf nicht zu einer Gefährdung der 
Einsatzbereitschaft führen. Ein-
heitsführer, die Ausfälle in der Aus

-

bildung hinnehmen, nur um den 
Dienstzeitausgleichsregelungen in 
Form von Freizeit zu entsprechen, 
können sich nicht auf den Erlaß be

-

rufen. Der Aussage des Wehrbe

-
auftragten, dem verständlichen 
Wunsch der Soldaten nach Freizeit -
ausgleich solle konsequent so lan

-

ge entgegengetreten werden, bis 
die Forderungen nach Einsatzqua-
lifizierung erfüllt sind, wird voll zu

-

gestimmt. Allerdings sind dem Ent

-

scheidungsfreiraum Grenzen gezo-
gen. So trifft die Feststellung des 
Wehrbeauftragten, ein Ausweichen 
auf den finanziellen Ausgleich sei 
dann zulässig, wenn aus „dienst-
liehen Gründen" eine Freistellung 
vom Dienst nicht möglich ist, nicht 
zu. Vielmehr sind die „zwingenden 
dienstlichen Gründe" durch die 
Formulierung aus dem § 50 a Bun

-

desbesoldungsgesetz „wenn keine 
Freistellung vom Dienst gewährt 
werden kann" ersetzt worden. Da

-

zu sind im Erlaß über die Regelung 
von Dienst und Freistellung vom 
Dienst dem Vorgesetzten als Hilfe

-

stellung Kriterien an die Hand ge-
geben, nach denen er Freistellung 
vom Dienst ablehnen kann. An 
diese Kriterien ist er gebunden. 

Auch der Bundesminister der Ver-
teidigung ist der Auffassung, daß 
der spürbare Rückgang an Einga-
ben und Beschwerden kein Anzei-
chen dafür ist, daß die Regelung 
für Dienst und der Ausgleich für 
mehrgeleisteten Dienst keiner Ver-
besserung mehr bedürfe. 

So wird für die laufende Legislatur-
periode angestrebt, den § 50a des 
Bundesbesoldungsgesetzes und 
das Wehrsoldgesetz so zu ändern, 
daß bereits ab dem 4. Dienstmonat 
ein Anspruch auf Vergütung/er-
höhten Wehrsold für mehrgeleiste-
ten Dienst besteht. Ob auch gleich-
zeitig eine nochmalige Erhöhung 
der finanziellen Ausgleichsbeträge 
erreichbar sein wird, kann mit 
Blick auf die angespannte Haus

-

haltslage derzeit nicht beurteilt 
werden. Dennoch werden weitere 
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verfahren. Ich nehme die Hinweise Erhöhungen erforderlich sein, um 
von Kommandeuren ernst, daß un- zum Ausgleich durch Freizeit eine 
erfahrene Chefs selbst dann mehr 
geleistete Dienste mit Freizeit aus-
gleichen, wenn dadurch die Aus-
bildungsziele nicht mehr erreicht 
werden. Dies hat nichts mit einer 
verantwortlichen Anwendung des 
einschlägigen Erlasses zu tun. Es 
kann nicht angehen, daß Soldaten, 
die in stärkerem Maße zu Wach-
und Bereitschaftsdiensten herange-
zogen werden, aufgrund des dafür 
gewährten Freizeitausgleiches nur 
noch während der Hälfte der ge-
samten Wehrdienstzeit in der Trup-
pe sind. Ich ermutige daher die ver-
antwortlichen Disziplinarvorge-
setzten, bei der Entscheidung über 
die Art des Dienstausgleichs die 
dienstlichen Belange hinreichend 
mit zu berücksichtigen und hierbei 
ggf. dem verständlichen Wunsch 
der Soldaten nach Freizeitaus-
gleich konsequent entgegenzutre-
ten. Zu Recht hat die militärische 

attraktive Alternative zu erreichen. 

Führung alle Kommandeure aufge-
fordert, in ihren Bereichen eigen-
verantwortlich individuelle Ausbil-
dungsschwerpunkte zu setzen. Es 
wird jedoch darauf ankommen, im 
Wege der helfenden Dienstaufsicht 
sicherzustellen, 	daß 	die 	Ausbil

-

dungsziele erreicht werden und die 
Einsatzbereitschaft der Streitkräfte 
gewährleistet bleibt. 

Der sorgfältige Umgang mit dem Unter den Bedingungen einer auf 
Faktor Zeit erfordert eine weitere 12 Monate reduzierten Grundwehr- 
Durchforstung der aus meiner Sicht dienstzeit kommt es auf eine kon- 
teilweise immer noch überfrachte- zentrierte, sich auf das Wesentliche 
ten Ausbildungspläne. Die Frage, 
bei welchen Ausbildungsvorhaben 

beschränkende 	Ausbildung 	an. 
Eine 	gute 	Ausbildung 	ist 	die 

der 	„Rotstift" 	angesetzt werden Grundlage für den Willen und die 
kann, muß immer wieder neu be- Fähigkeit zur Verteidigung des ei- 
antwortet werden. Die Ereignisse genen Landes und des Territoriums 
in der Golfregion zum Ende des Be- unserer Bündnispartner. Gute Aus- 
richtsjahres haben dies besonders bildung ist zugleich entscheiden- 
deutlich werden lassen. Die Gestal- der Faktor, 	daß der soldatische 
tung des täglichen Dienstes wird Dienst und die damit verbundenen 
sich wieder stärker an den politi- Belastungen als sinnvoll akzeptiert 
schen Rahmenbedingungen auszu

-

richten haben. Das Gefühl, gut aus

-

gebildet zu sein, ist sicherlich eine 

wird. 

Alle Ausbildungsmaßnahmen un- 
wesentliche Voraussetzung für die terliegen der ständigen Überprü- 
Bereitschaft, den Wehrdienst, wie 
es für die Zukunft nicht auszu- 

fung 	nach 	Einsatzforderungen, 
Sicherheitsbestimmungen und son- 

schließen ist, gegebenenfalls nur stigen Auflagen und Rahmenbe- 
für die unmittelbare Verteidigung dingungen, wie z. B. der verfügba- 
des eigenen Landes zu leisten. ren Zeit und der Ausbildersituati- 
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Im Zusammenhang mit der Redu- on. An der Zweiteilung in eine all- 
zierung der Ausbildungsvorhaben gemeine Grundausbildung 	und 
ist mir berichtet worden, daß beim eine sich anschließende Truppen- 
staatsbürgerlichen Unterricht zum bzw. Einsatzausbildung wird fest- 
Teil erhebliche Abstriche gemacht 
worden 	sind. 	Dies 	widerspricht 
nicht 	nur 	der 	Neufassung 	der 

gehalten. 

So werden z. B. im Heer bis Mitte 

Dienstzeitregelung. 	1990 war es des Jahres 1991 die Ausbildungs- 

vielleicht 	notwendiger 	denn 	je, 
über die gesetzliche Verpflichtung 

grundlagen für die Truppenausbil

-

dung auf die Grundwehrdienstzeit 

zur staatsbürgerlichen Unterwei- von 12 Monaten umgestellt sein. 

sung hinaus mit den Soldaten in Entscheidender 	Unterschied 	zu 

ständigem Gespräch über die poli- den auf eine Wehrdienstzeit von 

tischen Veränderungen zu bleiben. 18 Monaten ausgelegten bisheri- 

Politische Bildung soll die Grundla- gen Ausbildungsgrundlagen wird 

ge dafür schaffen, daß der Soldat sein, 	daß 	die 	zur 	Verfügung 

erfährt, wofür er dient. Es müssen stehende Zeit für die Einsatzaus- 

ihm die Werte nahegebracht wer- bildung der Einheit ein Pflicht-Aus- 

den, die er verteidigen soll. Dazu bildungsprogramm 	„Kernausbil- 

müssen ihm die Argumente vermit- dung" enthält und zusätzliche Aus- 

telt werden, die ihn befähigen, den bildungsprogramme vorsieht, die je 

Auftrag der Bundeswehr zu verste- nach Auftragslage von den vorge- 

hen. Aufgabe des politischen Un- setzten Kommandeuren festgelegt 

terrichts ist es, diese Argumente zu werden. 	Somit soll sichergestellt 

erarbeiten; eine Aufgabe, die ange- werden, daß die Masse der Solda- 

sichts der jüngsten sicherheitspoli- ten nach einer fundie rten, bis zu 

tischen Entwicklungen und des 6monatigen Grundausbildung eine 

möglichen Einsatzes im internatio

-

nalen Rahmen an Aktualität ge- 

zielgerichtete, 	auftragsorientierte, 
aber nicht überfordernde Ausbil- 

wonnen hat. Politische Bildung ist dung erhält. Dabei wird die ver- 

für eine Armee in einem demokra- stärkte Nutzung moderner Ausbil- 

tischen Staat ein bedeutsamer Fak

-

tor für die Einsatzbereitschaft der 

dungstechnologie 	(Simulatoren, 
Computer etc.) unvermeid lich sein. 

Streitkräfte. Dies gilt es auch bei Mit der Verkürzung des Grund- 
der Straffung der Dienstzeit zu be- wehrdienstes auf 12 Monate mußte 
denken. die Truppe anteilmäßig auch den 

Verfehlt wäre es allerdings auch, 
die Zeiten für Sportausbildung 
übermäßig zu kürzen. Sportausbil

-

dung dient nicht nur der bloßen 

Staatsbürgerlichen Unterricht re

-

duzieren. Der Stundenansatz blieb 
jedoch unverändert  bei 12 Stunden 
im Quartal. Dabei ist nicht auszu- 

körperlichen 	Ertüchtigung, 	son- schließen, daß die fehlerhafte Um- 

dem sie stärkt in besonderem Ma- Setzung der Bestimmungen zur 

ße Teamgeist und Fairneß. Dies Dienstzeitausgleichsregelung in ei- 

sind Charaktereigenschaften, die ner Reihe von Fällen auch zu wei- 

für ein positives Miteinander auf teren Abstrichen beim Staatsbür- 

der Stube, in der Kaserne, auf ei- gerlichen Unterricht geführt hat. In 

nem Schiff oder in einem Panzer diesem Zusammenhang muß je- 

nicht 	hoch 	genug 	eingeschätzt 
werden können. 

doch darauf hingewiesen werden, 
daß die politische Bildung in den 
Streitkräften sich nicht ausschließ- 

Die Umfangsreduzierung und die lich auf Staatsbürgerliche Unter- 
Strukturveränderungen der Bun- richts- 	und 	Seminarveranstaltun- 
deswehr werden nach meiner Auf- gen beschränkt, sondern vielmehr 
fassung in eine erneute Überarbei- auch die Form der „aktuellen Infor- 
tung der Dienstzeitregelung ein- mation" einschließt. Diese ist bei 
münden 	müssen. 	Die 	Frage, 
inwieweit es möglich ist, in Annä- 

allen sich ergebenden Anlässen 
und Gelegenheiten durchzuführen 

herung an die Entwicklung in der und wird in der Regel nicht geson- 
zivilen 	Arbeitswelt 	eine 	Regel- dert als Ausbildungsvorhaben in 
dienstzeit 	einzuführen, 	die 	sich den 	Dienstplänen 	ausgewiesen. 
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gleichwohl mit den Besonderheiten Gerade von dieser Form der politi- 
des militärischen Dienstes verein- schen Bildung wurde nach den Er- 
baren läßt, sollte hierbei, wie be- kenntnissen des Bundesministers 
reits im Jahresbericht 1989 ange- der Verteidigung aufgrund der po- 
regt, vorrangig erörtert werden. litischen 	Ereignisse 	des 	Jahres 

1990 jedoch 	richtigerweise 	ver

-

mehrt Gebrauch gemacht. Im übri-
gen ist es mit den Bestimmungen 
zur Dienstzeitausgleichsregelung 
auch nicht vereinbar, daß wegen 
eines so hohen Maßes an Freistel-
lungen vom Dienst die Sportausbil- 

' dung unverhältnismäßig stark ge
-

kürzt wird. 

Der Bundesminister der Verteidi-
gung teilt die Aussage des Wehrbe-
auftragten, daß auch die Dienst-
zeitausgleichsregelung für Solda-
ten vor dem Hintergrund der auf 
die Streitkräfte in den nächsten 
Jahren zukommenden Verände-
rungen der Prüfung bedarf. 

Jede Form der Dienstzeitregelung 
hat einerseits den Erfordernissen 
des Auftrages der Streitkräfte zu 
entsprechen, um somit die Einsatz-
fähigkeit sicherzustellen, anderer-
seits aber auch die gesellschaftli-
chen Entwicklungen zu beachten, 
um die Attraktivität der Streitkräfte 
zu wahren. Unerläßlich für weitere 
Überlegungen zur Weiterentwick-
lung der Dienstzeitregelung sind 
jedoch Erfahrungen mit dem 12mo-
natigen Grundwehrdienst. 
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2 	Bundeswehr und Golfkonflikt 

2.1 Akzeptanz in Politik und 
Gesellschaft 

Absatz 1-5 

Der Einsatz unserer Soldaten an- Die Stellung von Streitkräften in 
läßlich der Golfkrise war, wie zuvor Staat und Gesellschaft ist immer 
bereits ausgeführt, innenpolitisch abhängig 	von 	sicherheitspoliti- 
äußerst umstritten. Die Diskussion schen und gesellschaftlichen Ent- 
darüber, ob und unter welchen Vor- wicklungen im nationalen Umfeld 
aussetzungen die Beteiligung deut- und von Veränderungen im Bezie- 
scher Soldaten außerhalb der eige- hungsgeflecht internationaler Si- 
nen Staatsgrenzen zulässig und op- cherheits- und Verteidigungsstruk- 
portun sei, erreichte einen neuen turen. Für die Bundeswehr und ih- 
Höhepunkt. Es entstand der Ein- re 	Akzeptanz 	in 	Politik 	und 
druck, daß die Politiker wie auch Gesellschaft hat sich seit Mitte der 
die Bundeswehr selbst von den 80er Jahre ein Veränderungspro- 
Problemen, die sich durch die Golf- zeß abgezeichnet, der seinen vor- 
krise und deren weiteren Verlauf läufigen Höhepunkt während der 
ergaben, 	nahezu 	unvorbereitet Golfkrise erreichte, aber noch nicht 
überrascht wurden. seinen Abschluß gefunden hat. 

Welche Gründe auch immer hierfür Die bis vor kurzem noch einhellig 
maßgeblich gewesen sein mögen: vertretene Auffassung, einen ag- 
Es hat mich mit großer Sorge er- gressiv 	orientierten 	Warschauer 
füllt, daß die erstmalige Entsen- Pakt durch eine hohe und qualifi- 
dung bundesdeutscher Soldaten in zierte „grenznahe" Verteidigungs- 
die Randzone einer kriegerischen bereitschaft in Mitteleuropa ab- 
Auseinandersetzung erfolgte, ohne schrecken zu müssen, ist im Zei- 
daß diese Entscheidung von einem chen der Umbrüche in Europa der 
breiten parlamentarischen Konsens Überzeugung gewichen, daß nun- 
getragen war. Dies konnte nicht mehr Kooperation mit den mittel- 
ohne einschneidende Folgen für und osteuropäischen Staaten eher 
das Selbstverständnis und die Mo- dem Frieden dient und ihre Streit- 
tivation der Soldaten bleiben, un- kräfte vom „alten Denken" befrei- 
abhängig davon, ob sie im Krisen

-

gebiet eingesetzt oder in der Hei

-

mat verblieben waren. So brachten 

en kann. 

Der vom Wehrbeauftragten gewon- 
mir im gesamten Berichtsjahr im- nene Eindruck, daß Politik und 
mer wieder Soldaten ihre tiefe Ent- Bundeswehr „nahezu unvorberei- 
täuschung darüber zum Ausdruck, 
daß sie während der Golfkrise ver- 

tet überrascht wurden" und nun

-

mehr „Lehren aus den Versäumnis- 
geblich auf eine unmißverständ- sen der Vergangenheit zu ziehen 
liche und parteiübergreifende Rük- sind", ist so für die Bundeswehr 
kendeckung gewartet hatten. Die nur bedingt zutreffend. Die Bun- 
Politiker seien statt dessen „weg- deswehr war in Konzeption und 
getaucht". 	Die 	Soldaten fühlten Auftragsorientierung der geopoliti- 
sich in den ersten kritischen Tagen schen Bedrohungssituation in Mit- 
im Stich gelassen, als es deutlicher teleuropa entsprechend angelegt 
und motivierender Worte dringend und auf. einen Einsatz vorbereitet: 
bedurft hätte. Dies hat zu Ver- Qualifizierte Ausbildung und vor 
trauensverlusten gegenüber den allem hohe Einsatzbereitschaft auf 
politischen 	Entscheidungsträgern eigenem Territorium sollten 	die 
geführt. Die bei entsprechenden Frieden sichernde Abschreckung 
Äußerungen anklingende Verbitte- garantieren und haben folgerichtig 
rung hat mich tief beunruhigt. Als Denken und Handeln der Soldaten 
beispielgebend wurde von den Sol- bei 	der 	Auftragserfüllung 	be- 
daten hingegen das Einvernehmen stimmt. Jeder Soldat — gerade auch 
zwischen Staatsführung, Bevölke- die Wehrpflichtigen — hat dazu sei- 
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rung und Soldaten bei den Englän- nen Beitrag geleistet. Die allermei- 
dern und Amerikanern hervorge- sten Soldaten waren von der Not- 
hoben. wendigkeit 	ihres 	militärischen 

Vor diesem Hintergrund verdient Dienstes überzeugt und bereit, ihr 

besondere Anerkennung, daß die Bestes zu geben. Dies haben Ein- 

Soldaten ihre Aufträge im Rahmen 
des Golfeinsatzes gleichwohl ge- 

satzbereitschaftsüberprüfungen, 
Übungen und Wettbewerbe immer 

wissenhaft und erfolgreich ausge- wieder eindrucksvoll bestätigt und 

führt haben. Mit Erleichterung ha- haben unsere Verbündeten wieder- 

ben wir ihre gesunde Rückkehr zur holt anerkennend herausgeste llt. 

Kenntnis genommen, zumal der 
Krieg auch einen anderen Verlauf 
hätte nehmen können. Harte in-
nenpolitische Auseinandersetzun-
gen bis hin zu einer Zerreißprobe 
mit unabsehbaren Folgen für das 
innere Gefüge der Truppe wären 
dann nicht auszuschließen gewe-
sen. 

Es gilt nun, Lehren aus den Ver- Die Neuorientierung der deutschen 
säumnissen der Vergangenheit zu und europäischen Sicherheits- und 
ziehen. 	Ich 	wiederhole 	deshalb Verteidigungspolitik erfordert eine 
nachdrücklich meine Feststellung grundsätzliche 	sicherheitspoliti- 
aus dem letzten Jahresbericht: Es sche Diskussion der gesellschaftli- 
bedarf klarer Aussagen des Parla- chen Kräfte unter Führung des Par- 
mentes zur Rolle der Streitkräfte laments, um einen breiten Konsens 
bei der Beteiligung an militäri- in den Grundlagen für die sicher- 
schen Konflikten im Rahmen des heitspolitischen Aufgaben der Zu- 
NATO-Bündnisses und der Verein- kunft zu schaffen. Streitkräfte sind 
ten Nationen. Es kann nicht vor- auch weiterhin ein unverzichtbarer 
rangig die Aufgabe der Soldaten Baustein für verantwortliche Au- 
sein, ihren Einsatz im Rahmen sol- ßen- 	und 	Sicherheitspolitik; 	sie 
cher Konflikte gegenüber ihren bleiben zugleich auch Ausdruck 
Untergebenen und sogar den Bür- verantwortungsbewußter 	Sicher- 
gern zu begründen. Meine Auffas- heitsvorsorge gegenüber den Bür- 
sung deckt sich mit der von der - gern. Die bisherigen Aufgaben: 
„Unabhängigen 	Kommission für 
die künftigen Aufgaben der Bun- — Sicherstellung der Landesvertei- 

deswehr" in ihrem Abschlußbericht 
vom 24. September 1991 erhobe- 

digung, 

— Beitragsverpflichtung im NATO- 
nen Forderung, daß es eine dau

-

emde Aufgabe von Parlament und 
Bündnis, 

Regierung sei, „... die Bedeutung werden aufgrund der politischen 
der militärischen Sicherheit im öf- Entwicklungen erweitert, um: 
fentlichen Bewußtsein zu festigen 
und die Aufträge der Bundeswehr — einen Beitrag zur Förderung von 

zu begründen ... " Stabilität durch Kooperation und 
Überprüfung von Abrüstung zu 
leisten 

— an Einsätzen gem. Kap. VII der 
Charta der Vereinten Nationen 
- nach angestrebter Ergänzung 
des Grundgesetzes — teilzuneh-
men. 

Über humanitäre Einsätze hin-
aus wird sich die Bundesrepu-
blik Deutschland bald der For-
derung gegenübersehen, auch 
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an Blauhelm-Aktionen der Ver

-

einten Nationen teilzunehmen. 
Im Parlament gibt es hierfür eine 
breite Unterstützung. Der Bun-
desminister der Verteidigung 
wird diese nutzen, um noch in 
diesem Jahr die notwendigen 
Voraussetzungen für einen der-
artigen Einsatz zu schaffen. 

Der Bundesminister der Verteidi

-gung stimmt daher dem Wehrbe -
auftragten zu, daß Einsätze der 
Bundeswehr außerhalb des NATO- 
Vertrages 	verfassungsrechtliche 
Klarheit und Eindeutigkeit voraus-
setzen. Die erforderliche Verfas-
sungsklarstellung bedarf der brei-
ten parlamentarischen Zustim

-

mung. 	Mit 	der 	Erteilung 	des 
Auftrages an die Streitkräfte unauf-
lösbar verbunden ist das Erforder-
nis, daß gleichzeitig auch Überzeu-
gungsarbeit für breite gesellschaft-
liche und politische Akzeptanz der 
deutschen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik geleistet wird. 

Die 	NATO-Verteidigungsminister Der Golfkonflikt und die in und um 
haben am Ende des Berichtsjahres Deutschland herum tiefgreifenden 
in Rom eine neue Militärstrategie Entwicklungen erfordern, auf ge- 
verabschiedet. Darin werden den änderte Herausforderungen neue 
Streitkräften der Bundesrepublik Antworten zu gegeben. Dem Wehr- 
Deutschland Aufgaben zugewie

-

sen, die ihrer gewachsenen Verant- 
beauftragten 	ist 	zuzustimmen, 
wenn solche Antworten zunächst 

wortung 	entsprechen. 	Hierzu von der Politik entwickelt werden 
sollen nach dem Willen der Bun- müssen. Mit der Hinterlegung der 
desregierung künftig z. B. die Be- letzten Ratifizierungsurkunde über 

teiligung an einem europäischen den „2+4-Vertrag" durch die So- 

Korps im Rahmen der Westeuropäi- wjetunion am 15. März 1991 hat 

schen Union sowie die Aufstellung die Bundesrepublik ihre volle Sou- 

hochbeweglicher und für einen veränität erhalten. Vor diesem Hin- 

Einsatz auch außerhalb unseres tergrund und aufgrund der Erfah- 

Staates 	vorbereiteter 	Verbände rungen aus der Golfkrise, hat der 

zählen. Die Übernahme dera rtiger Bundesminister der Verteidigung 

Verpflichtungen für die europäi- gemeinsam mit der Bundesregie- 

sche Sicherheitsvorsorge darf poli- rung die Diskussion über eine Ver- 

tisch nicht umstritten sein. 	Nur fassungsklarstellung für den erwei-  
wenn dies gewährleistet ist, wird terten Einsatz der Streitkräfte ver- 

die innere Bereitschaft der Solda- stärkt. Über humanitäre Einsätze 

ten gegeben sein, ihre erweiterten hinaus 	wird 	sich 	Deutschland 

Aufgaben 	uneingeschränkt 	zu 
bald der Forderung gegenüberse- 

übernehmen. Hierfür gilt es aber 
hen, auch an Blauhelm-Aktionen 

auch die Zustimmung unserer Be

-

völkerung zu gewinnen. Nur eine 
vom Volk und seinen Repräsentan- 

der Vereinten Nationen teilzuneh

-

men. 

Heute gibt es bereits 40 000 Blau- 
ten mehrheitlich mit allen Konse- helme in der Welt. Es wäre für das 
quenzen bejahte Bundeswehr ver- Ansehen und die politische Stel- 
mag die Aufgaben zu erfüllen, die lung des vereinten Deutschland ein 
ihr möglicherweise aus den Bünd- schwerer Schaden, sich auch wei- 
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nisverpflichtungen entstehen kön- terhin zu verweigern. Es kann nicht 
nen. im Interesse unserer Politik liegen, 

daß das vereinte Deutschland auf 
Dauer außenpolitisch eine Sonder

-

rolle spielt und sich damit inte rna

-

tional 	isoliert. 	Langfristig 	muß 
Deutschland mit allen Rechten und 
Pflichten an den Aufgaben der Ver-
einten Nationen teilnehmen. Daher 
müssen auch die militärischen Im-
plikatoren des kollektiven Systems 
der Friedenssicherung nach der 
Charta der Vereinten Nationen und 
die sich daraus ergebenden denk

-

baren Auswirkungen auf das NA- 
TO-WEU-Vertragssystem 	erörtert 
werden. Aus der Durchführung 
von 	militärischen 	Maßnahmen 
nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen können sich 
auch Konsequenzen für die Bei-
standsverpflichtung im Bündnis er-
geben. Insbesondere muß Klarheit 
darüber herrschen, daß auch ein 
Angriff auf Bündnismitglieder, der 
als Reaktion auf vom Sicherheitsrat 
gebilligte militärische Operationen 
nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten 	Nationen 	erfolgt, 	die 
Bündnisverpflichtung 	auslösen 
kann. 

Der Bundesminister der Verteidi

-

gung nimmt die Mahnung des 
Wehrbeauftragten ernst und wird 
sich im Einvernehmen mit dem Par-
lament weiterhin intensiv darum 
bemühen, die Grundlagen der 
deutschen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik ausführlich darzu-
stellen, um die Akzeptanz im öf-
fentlichen Bewußtsein zu erhöhen. 

Der Bundesminister der Verteidi-
gung bedarf für diese Aufgabe 
aber unbedingt auch der Unterstüt-
zung der politischen und staatsbür-
gerlichen Gremien und Organisa-
tionen. 

3 	Umstrukturierung und 
Neuaufbau der Bundeswehr 

3.1.2 Auftragsgemäße Dienst-
gestaltung 

Absatz 1-5 

Auch während der Umstrukturie- Der Bundesminister der Verteidi- 
rung muß die Bundeswehr ihren gung unterstreicht die Forderung 
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Verteidigungsauftrag gemäß Arti- des 	Wehrbeauftragten, 	daß 	die 
kel 87a Grundgesetz erfüllen kön- Bundeswehr auch in der Phase des 
nen. Eine hieran orientierte sinn- Um- und Neuaufbaus ihren Vertei- 
volle und fordernde Dienstgestal- digungsauftrag gemäß Artikel 87 a 
tung sollte in der derzeitigen Phase Grundgesetz erfüllen können muß. 
weiterhin angestrebt werden. Die Einschränkungen sind zeitlich be- 
Verwirklichung dieses Zieles stößt grenzt unvermeidlich und ange- 
jedoch zunehmend auf Schwierig- sichts der Lage auch akzeptabel. 
keiten. In diesem Sinne sind die Organisa- 
Hier wären zunächst die durch die tionsbefehle 	für 	die 	Auflösung, 
Umstrukturierung bedingten per- Umgliederung 	bzw. 	Neuaufstel- 
sonellen Veränderungen zu nen- lung an die Truppe ergangen. Das 
nen. So kam es beispielsweise bei Bundesministerium 	der Verteidi- 
den 	Verbänden, 	die 	bis 	zum gung hat hierzu die zeitlichen Ziele 
30. September 1992 ihre Auflösung 
abzuschließen 	haben, 	zu 	Kür- 

der Umstrukturierung vorgegeben, 
darüber hinaus aber den Höheren 

zungen bei den Rekrutenzuwei- Kommandobehörden die Möglich- 
sungen und zu Personalfreistellun- keit belassen, in ihren Verantwor- 
gen bei Zeit- und Berufssoldaten. tungsbereichen die Einzelschritte 
Diese führten bereits ein Jahr vor so zu organisieren, daß mit den in 
Außerdienststellung der betroffe- die neue Struktur zu übernehmen- 
nen Verbände zu ersten kurzfristi- den Verbänden und Einheiten die 
gen Versetzungen von Offizieren Erfüllung des Auftrages gewährlei- 
und Unteroffizieren. Hinzu kam, 
daß sich Kommandeure mit Verset- 

stet werden kann. In diesen Ver

-

bänden und Einheiten ist die perso- 
zungsanträgen weiterer Zeit- und nelle und materielle Ausstattung 
Berufssoldaten konfrontiert sahen. für den Einsatz und die Ausbildung 
Bei der Abwägung, ob den Interes- sichergestellt. 
sen des Verbandes nach einem Eine 	sinnvolle 	und 	fordernde möglichst langen Verbleib qualifi- Dienstgestaltung ist immer auf den zierten Personals der Vorrang vor konkreten Auftrag und die damit dessen Wunsch nach Versetzung verbundenen Aufgaben auszurich- zu geben sei, entschieden sie meist 
aus Gründen der Sozialverträglich- ten. 

keit zugunsten des einzelnen. In der Phase der Umstrukturierung 

So sah sich ein Bataillonskomman- sind 	diese 	Aufgaben 	vielfältig. 

deur zwei Wochen vor Weihnach- Während in einem Verband die Si- 

ten dazu veranlaßt, kurzfristig fünf cherstellung der zeitgerechten Auf- 

von elf Fahrlehrern seines Batail- 
lösung im täglichen Dienstablauf 

lons zur Kommandierung in die 
— d. h. Personalsteuerung und Ma

-

terialabgabe — den Schwerpunkt neuen Bundesländer freizugeben, 
da ihnen zu einem späteren Termin 

bildet, kommt es in den neu aufge

-

stellten bzw. umstrukturierten Ver- nur noch eine gekürzte Aufwands- bänden darauf an, durch gezielte entschädigung 	gezahlt 	worden und fordernde Ausbildung die Ein- wäre. Wenn damit auch völlig un- satzbereitschaft herzustellen und vorhergesehen die gesamte Fahr

-

schulausbildung erheblichen Ein-
schränkungen unterworfen wurde, 
nahm der Kommandeur dies zu- 

auf einem hohen Niveau zu halten. 

Hier kommt es zwangsläufig zu 
Zielkonflikten 	und 	unterschied- 

gunsten der fünf Fahrlehrer hin. Er lichen Stimmungslagen innerhalb 
hatte sich zu der Einsicht durchge- der Streitkräfte. Die vorrangige Be- 
rungen, daß mit Beginn des Auflö- rücksichtigung berechtigter Inter- 
sungsprozesses seine Hauptsorge essen der Soldaten (insbesondere 
nicht mehr der Betriebsfähigkeit Zeit- und Berufssoldaten) im Sinne 
des Verbandes, sondern in erster der 	Sozialverträglichkeit 	bei 
Linie den berechtigten Interessen gleichzeitiger Wahrnehmung un- 
vorrangig der Zeit- und Berufssol- verzichtbarer Aufgaben zur Ruf- 
daten zu gelten habe. Ich hätte mir rechterhaltung des Dienstbetriebes 
gewünscht, daß sich diese Einsicht ist dabei eine besondere Herausfor- 
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auch bei solchen höheren Vorge- derung für die entscheidenden Vor- 
setzten früher durchgesetzt hätte, 
die selbst dann noch -eine nahezu 
uneingeschränkte 	Auftragserfül- 

gesetzten. Diese haben im Einzel

-

fall, in Kenntnis der Lage vor O rt , 
abzuwägen, 	ob 	der personellen 

lung erwarteten, als dies im nach- oder der materiellen Verantwor- 
geordneten Bereich personell und tung höhere Bedeutung beizumes- 
materiell kaum mehr zu bewerk- sen ist; dem Soldaten ist die Ent- 
stelligen war. scheidung zu erläutern. 

Auf den Dienstbetrieb mußte sich Den Beobachtungen des Wehrbe- 
zwangsläufig auswirken, daß viel- auftragten, daß personelle Verän- 
fach trotz der personellen Verände- derungen (Reduzierungen) bei na- 
rungen die im Verband zu erledi- hezu gleichbleibenden ständigen 
genden Aufträge, wie z. B. Wach

-

dienste, Pflege von Material und 
Diensten, 	wie 	z. B. 	Wachdienst, 
Pflege von Material und Gerät auf 

Gerät, vorbereitende Arbeiten zur Kosten der Ausbildung 	gingen, 
Auflösung der Einheiten, im we

-

sentlichen unverminde rt  blieben. 
wird zugestimmt. Zu ergänzen ist, 
daß die Beibehaltung der Aufträge 

Dies ging auf Kosten der Ausbil- bei 	kontinuierlich 	abzunehmen- 
dung. dem Personalbestand nicht nur die 

Ausbildung berührt, sondern auch 
Wiederholt waren zudem der per- die Belastung des jeweils noch ver- 
sonelle und materielle Abbau bei bleibenden Funktionspersonals er- 
den 	aufzulösenden 	Verbänden höht. Es wird daher angestrebt, in 
nicht 	koordiniert. 	Infolgedessen Teilbereichen, in denen die organi- 
wurde der Materialpflege und -er- satorischen Möglichkeiten bereits 
haltung nur noch geringe Bedeu- gegeben sind, die neue Struktur 
tung beigemessen. So kümmerte beschleunigt 	einzunehmen. 	Dies 
sich in einem Pionierverband kei- entlastet sowohl die Verantwortli- 
ner der Vorgesetzten darum, daß chen in der Personalführung wie in 
Pionierboote mit Regenwasser ge- der Materialbewirtschaftung und 
füllt im Freien lagen, nicht mehr führt darüber hinaus zur frühzeiti- 
gepflegt wurden und Rost anset- gen Wiederaufnahme einer zielge- 
zend 	„vor 	sich 	hingammelten", 
nachdem die dazugehörigen An

-

hänger bereits zwecks anderer Ver

-

wendung abgegeben worden wa- 

richteten und forde rnden Ausbil-
dung. 

Die in diesem Zusammenhang auf- 
ren. Ähnliches wurde von einer gezeigten Nachlässigkeiten in der 
Kompanie berichtet, deren Schüt- Materialpflege und -erhaltung sind 
zenpanzer „vor sich hinrosteten" , 
da es wegen Personalabbaus keine 

grundsätzlich 	nicht 	hinnehmbar, 
aus o. g. Gründen der Auflösung 

verantwortlichen 	Besatzungen und Umgliederung in dieser Um- 
mehr gäbe. Mannschaften und Un- bruchphase aber wohl im Einzelfall 
teroffiziere nahmen erstaunt zur nicht immer vermeidbar. 
Kenntnis, daß Verstöße bei der Ma

-

terialerhaltung, die früher in der 
Regel streng disziplinar geahndet 
wurden, nun einfach hingenom-
men werden. 

3.2.1 Ausbildung 

Absatz 1-9 

Viele Wehrpflichtige hatten ihre Die Feststellungen des Wehrbeauf- 
allgemeine 	Grundausbildung 	in tragten entsprechen den Kenntnis- 
den alten Bundesländern absol- sen des Bundesministers der Ver- 
viert. Bei ihnen war nicht zuletzt teidigung. Vor allem zwei Tatsa- 
aufgrund 	des 	erlebten 	militäri- chen haben die Wehrmotivation 
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schen und zivilen Umfeldes eine der Grundwehrdienstleistenden im 
meist positive Einstellung zu ver- Osten 1991 nachteilig beeinflußt: 
zeichnen. Enttäuscht äußerten sich 
die Soldaten dann oft über den 

Die Diskrepanz zwischen den Rah- 

weiteren Verlauf ihres Wehrdien- 
menbedingungen der Grundaus- 

stes in den neuen Bundesländern. 
bildung im Westen und den Bedin- 

Noch gegen Ende des Berichtsjah- 
gungen des täglichen Dienstes Ba- 

res 	klagten 	Grundwehrdienstlei- nach im Osten. 

stende darüber, nach der allgemei- Die Auffüllung mit Grundwehr- 
nen Grundausbildung weder eine dienstleistenden bei Einheiten im 
Spezialausbildung noch eine Voll-. Osten, die dafür weder in personel- 
ausbildung 	erhalten 	zu 	haben. ler und materieller Hinsicht ausrei- 
Auch hätten sie Unterrichte über 
allgemeine 	Ausbildungsgebiete 
vermißt. 	Zwar seien Unterrichte 

chend vorbereitet waren. 

Auch die sehr hilfreiche Unterstüt- 

und Ausbildungsvorhaben des öf- zung durch die eingeteilten ,, Cou- 

teren nach dem Dienstplan vorge- leurverbände" 	konnte 	in 	dieser 

sehen gewesen; 	personelle und Phase die gravierenden Probleme 

materielle Engpässe, vorrangig je- zwar mindern, aber nicht lösen. 

doch Arbeitseinsätze unterschied- Die schwerwiegendsten Engpässe 
licher Art, hätten immer wieder zur sind aber überwunden. Es kann 
Streichung 	der 	Ausbildung 	ge- davon ausgegangen werden, daß 
führt. Viele Wehrpflichtige wiesen in den Verantwortungsbereichen 
ferner darauf hin, daß die aus der Heer, Luftwaffe und Marine die 
NVA übernommenen Vorgesetzten Ausbildung einen vergleichbaren 
noch nicht hinreichend in ihre neu- Stand noch im Jahr 1992 erreichen 
en Aufgaben als militärische Füh

-

rer hineingewachsen seien. Man

-

che 	Führungsschwächen 	dieser 

wird. 

Vorgesetzten relativieren sich im 
Hinblick auf ihre persönlichen, fa-
miliären und beruflichen Schwie-
rigkeiten. Vielfach räumten sie 
auch selbst ein, daß ihnen ein an 
den Führungsgrundsätzen der 
Bundeswehr orientierter Umgang 
mit den Untergebenen noch 
schwerfalle. 

So hob ein Offizier vom Wachdienst Für die Übernahme von Soldaten 
(OvWa) die von einem Unteroffizier der ehemaligen NVA in die Bun- 
vom Dienst (UvD) beherzt und ord- deswehr ist deren Qualifikation als 
nungsgemäß durchgeführte vorläu- Vorgesetzte 	von 	entscheidender 
fige Festnahme mehrerer nachts im Bedeutung. Die Streitkräfte hatten 
Kompaniegebäude randalierender daher bereits mit der Wiederverei- 
Mannschaftsdienstgrade 	mit 	der nigung begonnen, durch Vorlauf- 
Begründung wieder auf, er sei mit ausbildung von Schlüsselpersonal 
den in der Vorschrift festgelegten der ehemaligen NVA (Disziplinar- 
weiteren 	Verfahrensfragen 	noch und Wachvorgesetzte) sicherzustel- 
nicht hinreichend vertraut. Es kann len, daß der Dienst im beigetrete- 
nicht angehen, daß die rechtmäßi- nen Teil Deutschlands 	auf der 
ge Handlungsweise des in den al- Grundlage der gesetzlichen Nor- 
ten Bundesländern zum Unteroffi

-

zier ausgebildeten und in der Sa

-

che engagierten jungen Soldaten 

men erfolgen konnte. 

Im Rahmen einer mehrstufigen Er- 
letztlich an den Unzulänglichkeiten gänzungsausbildung, 	die sowohl 
seines 	Vorgesetzten 	scheitern Selbststudium als auch Truppen- 
mußte. 	Beider 	Selbstbewußtsein praktikum und Lehrgänge beinhal- 
dürfte, wenn auch aus unterschied- tete, wurden Offiziere und Unter- 
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lichen Gründen erheblich gelitten offiziere 	auf 	ihre 	Aufgaben 	als 
haben. Vorgesetzte der Bundeswehr vor- 

bereitet. Nur im Verbund dieser 
Vielfach 	wurde 	im 	Wege 	der Ausbildungsanteile konnte erreicht 
Selbsthilfe, 	die 	ich 	uneinge- werden, daß diesen Vorgesetzten 
schränkt begrüße, versucht, Unter- ein Einstieg in den Bundeswehr- 
offiziere und Offiziere der ehemali- truppenalltag gelang. Handlungs- 
gen NVA durch mehrwöchige, lei- sicherheit und die dazu notwendi- 
der aber nicht immer durchdachte ge Erfahrung konnte jedoch erst 
und hinreichend organisierte Ein- allmählich wachsen. 	Deshalb ist 
Weisungen bei Verbänden in den das 	im 	Beispiel 	angesprochene 
alten Bundesländern für ihre neue Handeln zwar nicht entschuldbar, 
Tätigkeit 	zu 	qualifizieren. 	Nach 
meinen Feststellungen können der

-

artige im Grundsatz durchaus sinn- 

aber erklärlich. 

Nach den durch den Führungsstab 
volle Maßnahmen keineswegs die der Streitkräfte erarbeiteten zentra- 
Teilnahme an Laufbahn- und Fach- len Vorgaben werden alle Offizie- 
lehrgängen an den Schulen der re/Unteroffiziere, die in das Dienst- 
Bundeswehr ersetzen. verhältnis eines Berufs- bzw. Zeit

-

soldaten übernommen werden, auf 
So erklärte ein Feldwebel als Ver- ihre Laufbahn- und Fachlehrgänge 
trauensperson der Unteroffiziere, 
daß er und drei seiner Kameraden 
in einem Panzerbataillon in den al- 

vorbereitet. 

Diese Ausbildung wird dezentral 

ten Bundesländern lediglich eine an Schulen und Ausbildungsein- 

unzureichende 	Einweisung 	als richtungen der Teilstreitkräfte, für 

Richtschütze erhalten hätten. Dem- alle Stabsoffiziere zentral an der 

zufolge sehen sie sich nicht in der Führungsakademie 	der 	Bundes- 

Lage, ihre Soldaten an dem inzwi- wehr in Hamburg, durchgeführt. 

schen ihrem Verband zugeführten Die 	aufgeführten Einzelbeispiele 
Kampfpanzer sachgerecht und um- führen eine unzureichende Vorbe- 
fassend auszubilden. reitung bzw. Ausbildung an. Sub- 

Ein als Kompanietruppführer ein- jektiv mag das im Empfinden der 

gesetzter Oberfeldwebel beklagte, 
daß seine fachliche Einweisung in 

Betroffenen richtig und damit auch 
erklärlich sein, dennoch ist festzu- 

den alten Bundesländern an den stellen, daß von den Betroffenen 

tatsächlichen Bedürfnissen vorbei- auch erwartet werden muß, daß sie 

gegangen sei. So habe er zwar ge- sich in Eigeninitiative und durch 

lernt, welche Aufgaben der Kom- Selbststudium weiterbilden und so- 

panietruppführer gemäß Dienstvor- mit die vermittelten Grundlagen 

schrift zu erfüllen habe. Wie er in 
seiner Einheit die Probleme des 

praxisbezogen vertiefen. 

Alltages mit den vielen Vorschrif-
ten in Übereinstimmung bringen 
könne, habe er jedoch nicht erfah-
ren. 

Als 	Disziplinarvorgesetzte einge- Ausbildungsstand und Handlungs- 
setzte ehemalige Angehörige der sicherheit insbesondere der als Dis- 
NVA wurden in Kurzlehrgängen ziplinarvorgesetzter 	eingesetzten 
auf ihre künftigen Aufgaben vorbe- ehemaligen Offiziere der NVA ent- 
reitet. Eine Reihe von ihnen äu- sprechen noch nicht in allen Berei- 
ßerte anschließend, daß sie sich 
wegen der gedrängten Form der 

chen dem gewünschten Standard. 

Wissensvermittlung 	überfordert Für Schlüsselpersonal — Einheits- 

fühlten, zumal in der Regel auch führer und Kompaniefeldwebel — 

keine Grundlagenkenntnisse vor- wurden deshalb Truppenpraktika 

handen gewesen seien. eingerichtet, um erlerntes Rechts

-

wissen in der Praxis anwenden zu 
Wiederholt habe ich ferner festge- können. Ziel ist es, Sicherheit in 
stellt, daß die in den alten Bundes- der Handhabung unserer nun ge- 
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ländern ausgebildeten Wehrpflich- meinsamen 	Rechtsnormen 	zu 
tigen ihren aus der NVA übernom- schaffen. Auch hier erweisen sich 
menen 	Vorgesetzten 	überlegen die noch bestehenden Couleurver- 
sind und sich dies im täglichen hältnisse als besonders erfolgreich. 
Dienst auch auswirkt. So gab ein Darüber hinaus ist der Rechtsunter- 
Obergefreiter aus einem Panzer- richt, insbesondere in. der Führer- 
grenadierbataillon 	zu 	verstehen, 
daß er beispielsweise vor einer 

weiterbildung, intensiviert worden. 

Die 	angeführten 	Beispiele 	des 
Ausbildung mit dem Gewehr G 3 
und der Pistole P 1 zunächst den 

Wehrbeauftragten zeigen, daß das 

Feldwebeln und Leutnanten die 
Hineinwachsen in die Rolle als 

Handhabung der Waffe hätte er- 
Führer, 	Ausbilder 	und 	Erzieher 

klären müssen. Die Autorität der 
noch nicht bei allen Vorgesetzten, 

Vorgesetzten 	muß 	zwangsläufig 
die aus der ehemaligen NVA über- 

Einbußen erleiden, wenn sie immer 
nommen wurden, ausreichend ge

-

lungen ist. Dennoch ist der Dienst- 
wieder auf die Hilfestellung der 

alltag als „Lehrmeister" nicht zu er- 
Auszubildenden angewiesen sind. 

setzen und waren die getroffenen 

Es mag durchaus sein, daß eine Entscheidungen 	notwendig 	u. a. 

umfassendere und schnellere Aus- auch für das Selbstverständnis und 

bildung der aus der NVA übernom- die Motivation der zunächst als 

menen Unteroffiziere und Offiziere SaZ 2 übernommenen Soldaten der 

aus mancherlei Gründen bisher 
noch nicht erfolgen konnte. Nur 
halte ich es dann für sehr bedenk-
lich, wenn diesen Vorgesetzten die 

ehemaligen NVA. 

Ausbildung der ihnen unterstellten 
Soldaten mit der vorhersehbaren 
Gefahr des Scheiterns zugemutet 
wird. 

Selten fehlte es jedoch an gutem 
Willen. Ich bin einer Reihe von Un-
teroffizieren und Offizieren begeg-
net, die sich sicherlich als Gewinn 
für die Bundeswehr erweisen wer-
den. 

7 Personalangelegenheiten 

7.4 Neuordnung der Unter

-

offizierausbildung 

Absatz 1-6 

Mit einer Reihe von Übergangs- Die umgestaltete Unteroffizieraus- 
schwierigkeiten war die ab 1. Janu- bildung besteht aus zwei Elemen- 
ar 1991 wirksame Neuordnung der ten: 
Unteroffizierausbildung 	im 	Heer 
verbunden. Bis zu diesem Zeit- - der 	militärischen 	Ausbildung 

punkt hatte die Unteroffizierausbil- und 

dung aus einem in der Truppe 
- der 	zivilberuflich 	nutzbaren 

durchgeführten 	Unteroffizierlehr

-

gang Teil I und einem an den Trup- 
Ausbildung. 

penschulen zu absolvierenden Teil Der neue Ausbildungslehrgang er- 
II bestanden, der sich in einen All- öffnet dem längerdienenden Unter- 
gemein Militärischen Teil (AMT) offizier zunächst den militärischen 
und einen Militärischen Fachteil Aufstieg und später, bei Ausschei- 
(MFT) gliederte. den als Soldat auf Zeit, auch den 
Seit Januar 1991 wird der Allge- erfolgreichen Wiedereinstieg in die 
mein Militärische Teil (AMT) in der zivile Berufswelt. 
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Truppe und der Militärische Fach

-

teil (MFT) an den jeweiligen Trup

-

penschulen durchgeführt. Die Un

-

teroffizierprüfung sowie die Zuer

-

kennung der Unteroffizier-ATN 
und damit auch eine Beförderung 
zum Unteroffizier sind vom Durch

-

laufen beider Ausbildungsab-
schnitte abhängig. Die alte A rt der 
Unteroffizierausbildung wurde mit 
Ende des 1. Quartals 1991 nicht 
mehr angeboten. 

Ab dem II. Quartal 1991 haben sich 
Unteroffizieranwärter, aber auch 
viele junge Unteroffiziere darüber 
beklagt, bei der Beförderung be-
nachteiligt worden zu sein oder 
mehr Ausbildungsgänge als unbe-
dingt erforderlich durchlaufen zu 
haben. 

Die 	Unteroffizieranwärter 	bean

-

standeten, daß sie von ihrem 
Stammtruppenteil fälschlicherwei-
se noch in den alten Ausbildungs-
gang eingeplant worden seien und 
sie so den Unteroffizierlehrgang 
Teil 1 (alt) und den Militärischen 
Fachteil (neu) absolviert hätten. Sie 
könnten jedoch nicht zum Unterof-
fizier befördert werden, da ihnen 
der bestandene Allgemein Militäri-
sche Teil neuer Art fehle. Zugleich 
wiesen sie darauf hin, daß in eini-
gen Truppengattungen die Beför-
derungen gleichwohl durchgeführt 
worden seien. 

Die bereits beförderten Soldaten 
klagten darüber, nur zusätzlich für 
drei Monate den Allgemein Militä-
rischen Teil (neu) nun zwar nicht 
mehr als Laufbahn -, sondern als 
Verwendungslehrgang ergänzend 
besuchen zu müssen. Dies führe 
bei einem Teil von ihnen zu einer 
Verzögerung in der weiteren Aus-
bildung zum Feldwebel. 

Wenn auch das Heeresamt eine 
Anrechnung der alten Ausbildung 
auf die neue Ausbildung wegen 
der unterschiedlichen Lerninhalte 
als unzulässig erachtete, hat der In-
spekteur des Heeres aufgrund mei-
nes Überprüfungsersuchens für 
alle Betroffenen die rückwirkende 
Beförderung nach dem bestande-
nen Militärischen Fachteil neuer 
A rt und eine entsprechende Plan-
stelleneinweisung verfügt. 

Die durch den Wehrbeauftragten 
festgestellten Verfahrensmängel in 
der Phase der Umstellung der Un-
teroffiziersausbildung sind richtig. 
Ungleichbehandlungen sind un

-

mittelbar nach Bekanntwerden ab-
gestellt und ausgeglichen worden. 
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15 Einzelaspekte der Inneren 
Führung 

Absatz 3 

Die Bundeswehr ist als Wehrpflich- Der Bundesminister der Verteidi- 
tigenarmee fest in unserer Gesell- gung ist dankbar für diese Darstel- 
schaft, 	der sie 	dient, 	verankert. lung. 
Strömungen in dieser Gesellschaft 
wirken im Positiven wie im Negati- 

Die in die Bundeswehr eintreten- 

ven ständig auf sei ein. So schadet 
den jungen Erwachsenen sind als 

es der Bundeswehr sicherlich nicht, 
wenn sie sich bei der Gestaltung 

Kinder und Jugendliche durch El

-
ternhaus, 	Schule, 	Freundeskreis 

ihres Eigenlebens stets aufs neue 
und Berufsausbildung von klein 

mit den Gegebenheiten im zivilen 
auf in ihren Grundauffassungen 

Umfeld befassen muß. Eine andere 
und in den Einstellungen, zum Ver- 

Folge ist aber auch, daß sie sich mit 
ständnis als Bürger in einer Demo- 

neuen Entwicklungen, denen un- kratie geprägt worden. 

sere Gesellschaft zum Teil hilflos Diese Grundlagen und die Einstel- 
gegenübersteht, auseinanderzuset- lung 	zum 	freiheitlich-demokrati- 
zen hat. Als jüngstes Beispiel wä- schen Rechtsstaat werden im we- 
ren hier Rechtsradikalismus und sentlichen durch staatsbürgerliche 
Ausländerfeindlichkeit zu nennen. Erziehung an den Schulen vermit- 
Leider sind auch Soldaten — nach telt. 
Dienst und zumeist in angetrunke

-

nem Zustand — mit entsprechen- Der Soldat ist nach § 8 SG wer- 

den Parolen in Erscheinung getre- pflichtet, 	für 	die 	demokratische 

ten und in einem Fall dabei sogar Grundordnung einzutreten. 

gewalttätig geworden. Auch wenn 
es sich hierbei gewiß um Einzel- 

Der Soldat ist damit aufgefordert, 
in seiner Haltung und Einstellung 

fälle gehandelt hat, begrüße ich es, 
daß der neue Generalinspekteur 

den Staat und die geltende Verfas

-

sungsordnung zu bejahen, sie zu 
der Bundeswehr bereits urmittel- sichern und ihren Schutz zu ge- 
bar nach Übernahme seines Amtes währleisten. 	Diese 	Grundpflicht 
alle Kommandeure eindringlich da- entspricht dem Ideal des Staatsbür- 
zu angehalten hat, die Entwicklun- gers in Uniform. Die Bundeswehr 
gen sorgfältig zu beobachten und kann im Rahmen der Politischen 
vorsorglich zu handeln. Die Rechts- Bildung nur begrenzt auf die Be- 
berater und Rechtslehrer wurden achtung und Verinnerlichung die- 
gebeten, die Disziplinarvorgesetz- ser Grundpflicht einwirken, da sie 
ten in jeder Hinsicht zu unterstüt- im wesentlichen nur auf bereits 
zen, wenn es darum gehe, solchen vorher erfolgter Sozialisation und 
Auswüchsen mit der gebotenen Erziehung aufbauen kann. 
Entschlossenheit und unter Aus

-

nutzung aller tatsächlichen und Alle Vorgesetzten der Bundeswehr 

rechtlichen Möglichkeiten entge- sind aufgefordert, trotz Kürze der 

genzutreten. 	Nach 	meinen 	Er- Wehrdienstdauer und Umfangs der 

kenntnissen sind die bisherigen in dieser Zeit zu vermittelnden 

einschlägigen Vorkommnisse kon- Ausbildungen bei Erkennen demo- 

sequent und in der Regel mit Diszi- kratiefeindlicher Einstellungen un- 

plinararrest geahndet worden. Als verzüglich einzuschreiten und ne- 

beispielhaft begrüße ich den B rief ben argumentativer politischer Be- 

des Kommandeurs einer Heimat- handlung auch ein entschlossenes 

schutzbrigade an die militärischen disziplinares Einschreiten zu prü- 

Vorgesetzten seines Bereiches, in 
dem zum Gespräch mit den Solda-
ten aufgefordert und hierfür prakti-
sche Argumentationshilfen gege-
ben wurden. 

fen. 
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3 Die Bundeswehr in der 
Umstrukturierung 

3.3 Dienstgestaltung 

Absatz 1-9 

Bereits in meinem letzten Jahres- Die Feststellungen des Wehrbeauf- 
bericht hatte ich Zweifel daran tragten 	sind zutreffend, 	müssen 
geäußert, ob während der Um- aber erläutert werden. 
Strukturierung der Dienst so gestal- 

Das Ausbildungsjahr 1992 war we- 
tet werden könne, daß der Verteidi- 

sentlich gekennzeichnet durch ver- 
gungsauftrag 	gemäß 	Artikel 87 a änderte Aufträge und die Einnah- 
Grundgesetz weiterhin zu erfüllen me 	neuer 	Strukturen. 	In 	einer 
sei. Nach meinen Beobachtungen Phase der Umstrukturierungen und 
konnte dieses Ziel im Berichtsjahr Personalreduzierungen sind Einbu- 
bei der zunehmenden Zahl von 

ßen in der Qualität der Ausbildung 
Verbänden, die umgegliedert oder zwar unvermeidbar, durch Weisun- 
künftig 	aufgelöst 	werden, 	nicht gen der Inspekteure war jedoch si- 
mehr erreicht werden. Eine ein- chergestellt, daß eine Mindestein- 
satzorientierte 	Dienstgestaltung Satzbereitschaft aufrecht erhalten 
gab es allenfalls bei den Truppen- wurde. Hierzu wurden für die Er- 
teilen, die mit Auslandseinsätzen füllung der jeweiligen Einsatzauf- 
beauftragt 	oder 	von 	Umgliede- träge Prioritäten gesetzt. Für die 
rungsmaßnahmen oder Auflösung Teilstreitkraft Heer gilt beispiels- 
nicht betroffen waren. Beeinträch- weise, daß wegen knapper Haus- 
tigt wurde die Ausbildung vieler- haltsmittel nicht in allen Verbän- 
orts dadurch, daß z. B. Munition, den Übungen zur Erhaltung der 
Betriebsstoff 	u. a. 	nur 	in 	einee- Einsatzbereitschaft 	durchgeführt 
schränktem Umfang zur Verfügung 
standen. Auch wurde die Durch- 

werden konnten. 

führung von Übungen zunehmend Die Auflagen des Umweltschutzes 
durch Umweltschutz- und Sicher- und die steigende Ablehnung der 
heitsbestimmungen 	stark 	beein- Bevölkerung gegenüber Übungen 
trächtigt. Aus einigen Standorten im freien Gelände führten darüber 
wurde mir berichtet, daß Nacht- hinaus zu Einschränkungen des 
übungen mit Fahrzeugen über- Übungsbetriebes. Der Bundesmini- 
haupt nicht mehr stattfänden. ster der Verteidigung trägt dem 

durch das neue Truppenübungs-
platzkonzept Rechnung. 

Dem Bundesminister der Verteidi-
gung liegen keine Erkenntnisse 
vor, daß es aufgrund von Umwelt-
schutz- und/oder Sicherheitsbe

-

stimmungen 	zum 	Ausfall 	von 
Nachtübungen mit Fahrzeugen ge-
kommen ist. 

Bei den aufzulösenden Verbänden Die Abschleusung des Großgeräts 
wurde die Auftragserfüllung zu- sowie weiteren Materials aufgrund 
nehmend durch die Personallage von Verbandsauflösungen verläuft 
erschwert. Viele Zeit- und Berufs- ebenso wie die Übergabe des Ma- 
soldaten waren bemüht, möglichst terials in den neuen Bundesländern 
schnell eine gesicherte Anschluß- weitgehend planmäßig. 	Bei der 
verwendung zu finden. Wo es ent- Größenordnung der Materialsteue- 
sprechende Angebote gab, legten rungen können jedoch Probleme 
die Kommandeure ihren langjährig nicht ausgeschlossen werden. So 
treu dem Verband dienenden Offi- verursachte beim Heer die Einfüh- 
zieren und Unteroffizieren in der rung des DV-Verfahrens „C lipper", 
Regel keine Steine in den Weg. Zu- mit dessen Hilfe die Materialsteue- 
sätzlich schieden die ersten Zeit- rungen erfolgten, erhebliche Ver- 
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und Berufssoldaten aus, die das zögerungen. Diese Probleme sind 
Personalstärkegesetz in Anspruch seit Mitte 1992 größtenteils gelöst. 
genommen hatten. Auch die Zahl Weiterhin reichte die Lagerkapazi- 
der den Verbänden 	zugeteilten tät nicht aus, das zurückgelieferte 
Wehrpflichtigen 	verringerte 	sich Material aufzunehmen. So mußte 
erheblich. Nicht zuletzt als Folge beim Heer Mate rial vorübergehend 
der personellen Schieflage verzö- in 	390 Zwischenlagern 	bei 	der 
gerte sich bei den aufzulösenden Truppe eingelagert werden. 
Verbänden die Abschleusung des 
Großgerätes und der sonstige ma- Der Bundesminister der Verteidi- 
terielle 	Abbau. 	Dies 	behinderte gung räumt ein, daß darüber hin- 
wiederum die schnelle Übergabe aus die angespannte Personallage 
des Gerätes an Verbände in den bei den aufzulösenden Truppentei- 
neuen Bundesländern, bei denen len im Einzelfall ebenfalls Auswir- 
es für die truppengattungsbezoge- kung. auf die Materialabsteuerung 
ne Ausbildung dringend benötigt hatte. Die Nachteile eines verzö- 
wurde. gerten Materialabbaus müssen zu- 

In den neuen Bundesländern konn- 
gunsten 	der Sozialverträglichkeit 

ten selbst bis zum Jahresende we- 
von Personalbewegungen in Kauf 

sentliche Voraussetzungen für eine 
genommen werden. Die zukünftig 

einsatzorientierte Ausbildung noch 
geringere Zahl der verfügbaren 

nicht erfüllt werden. So haben mir 
Grundwehrdienstleistenden 	wird 

u. a. Soldaten eines Panzerbatail- 
zu weiteren Schwierigkeiten füh- 

lons berichtet, daß ihr Verband ren. Handfeuerwaffen und anderes 

zwei Jahre nach seiner Aufstellung 
noch nicht mit Handfeuerwaffen 

Material 	werden 	zugewiesen, 
wenn der Verband die „Aufnahme- 

ausgestattet sei. In einer Einheit 
bereitschaft für Material" meldet. 

seien von 13 Kampfpanzern ledig- 
Diese ist an verschiedene Bedin- 

lich 	zwei 	einsatzbereit. 	Die 	In- 
gungen zwingend gebunden, wie 

Standsetzung 	des 	Großgerätes 
z. B. Lagermöglichkeiten entspre- 

komme mangels Ersatzteilen und 
chend den Sicherheitsbestimmun- 

wegen unzureichenden fachlichen gen oder die Verfügbarkeit von 

Könnens der Soldaten nicht schnell 
Fachpersonal. Bis Ende 1992 waren 

genug voran. Das aus den alten 
in den neuen Bundesländern die 

Bundesländern zugewiesene Groß- 
Truppenteile des Korps- und Terri- 

gerät und Material sei häufig bei 
torialkommando Ost insgesamt zu 

der Anlieferung nicht in einsatzbe- 
52 %, die Brigaden zu 66 % mit 

reitem Zustand: Hier wie in ande

-

ren Verbänden haben mir Kom

-

mandeure und Einheitsführer dar- 

Bundeswehrmaterial ausgestattet. 

Die Erstausstattung für die Ausbil- 

über 	hinaus 	berichtet, 	daß 	die dung einschließlich der Truppen- 

benötigten Unterrichtshilfen und übungsplatzaufenthalte war sicher- 

Vorschriften, wenn überhaupt, nur gestellt. Unter gleichzeitiger Zu- 

in geringem Umfang zur Verfü- rückstellung der Versorgung von 

gung stünden. Verbänden im Westen erfolgte eine 
vorrangige Ausstattung der Trup-
penteile im Osten. 

Beanstandungen hinsichtlich man-
gelnder Ersatzteile wurde und wird 
gezielt nachgegangen. 

Das für die Instandsetzung von 
Großgerät 	notwendige 	fachliche 
Können der Soldaten ist noch nicht 
überall im wünschenswerten Maße 
vorhanden. Auf diesem Gebiet un-
terstützen weiterhin die Couleur

-

verbände in den alten Bundeslän-
dern. 
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Vor allem im Bereich des KTK Ost 
war die Situation gekennzeichnet 
durch 

— unsichere Personallage bis Ende 
1992 (wer wird übernommen?) 
und daraus folgende häufige 
Personalwechsel, 

— langdauernde 	Ausbildung 	an 
neuem Gerät und in den logisti-
schen Verfahren, die in Berei-
chen mit Sonderausbildung wie 
z. B. Instandsetzung aufwendi-
ger sind als die Ausbildung. zum 
Bediener eines Systems, 

— dem Aufbau einer Ersatzteilver-
sorgung nach Bundeswehrver-
fahren mit neuer DV-Ausstat-
tung und noch ungeübtem Per-
sonal. 

Dies führte zwangsläufig zu erheb

-

lichen Einbrüchen im Bereich der 
Verfügbarkeit von Waffensystemen 
für die Ausbildung und zu länge-
ren Laufzeiten in der Instandset-
zung. 

Andererseits 	konnten 	teilweise 
durch rechtzeitige Information der 
vorgesetzten Dienststellen, insbe-
sondere aber auch durch Initiative 
und Einfallsreichtum der Führer 
vor Ort, solche Engpässe überwun-
den werden. 

Das in der Luftwaffe festgestellte, 
wenn auch geringere Defizit an 
fachlichem Können der Soldaten in 
den neuen Bundesländern ergibt 
sich u. a. aus der Tatsache, daß die 
fachlichen Lehrgänge zwar in vol-
lem Umfang angeboten, aber zu-
gunsten der Laufbahnlehrgänge 
weniger genutzt wurden. Dieses 

 

Problem wird 1993 beseitigt wer-
den. 

Der Engpaß an Ausbildungshilfen 
und Vorschriften kann vorerst nur 
mit Unterstützung der Couleurver-
bände gemildert werden. Nur so 
können benötigte Vorschriften 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
und bei zusätzlichem Bedarf zügig 
nachgeführt werden. 

Selbst wo die materiellen Voraus- Die Übernahme der Offiziere und 
setzungen für eine Ausbildung an- Unteroffiziere aus der ehemaligen 
nähernd gegeben seien, fehlten NVA ist abgeschlossen. Die seit 
qualifizierte Ausbilder, insbesonde- Oktober 1990 in allen Teilstreit- 
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re Unteroffiziere o. P. Auch hätten kräften 	durchgeführten 	Ergän- 
die 	Offiziere 	und 	Unteroffiziere zungslehrgänge haben die Qualifi- 
m. P. aus den neuen Bundesländern kation der ehemaligen Ausbilder 
größtenteils 	nicht 	den 	Ausbil- der NVA wesentlich verbessert. 
dungsstand, der eine Ausbildung Der Besuch von Verwendungslehr- 
erlaube, die dem Standard in den gängen, Truppenpraktika in den 
alten Bundesländern entspräche. alten Bundesländern sowie zuneh- 
Im übrigen haben eine Reihe quali- mend Erfahrung in der Truppen- 
fizierter Offiziere die 	Streitkräfte ausbildung werden zu einer konti- 
vorzeitig verlassen, um ein attrakti

-
ves Angebot außerhalb der Streit-
kräfte anzunehmen. 

nuierlichen Verbesserung führen. 

Der individuelle Lernprozeß wird 
mit vielfältigen Maßnahmen der 

Es gab aber auch positive Eindrük- Führerweiterbildung 	gefördert. 
ke. In der Unteroffizierschule De- Durch 	Verminderung 	der 	lehr- 
litzsch und bei einigen im Aufbau gangsbedingten 	Abwesenheiten 
erheblich 	fortgeschrittenen 	Ver- und zunehmende Erfahrung bei 
bänden wurden erfreuliche Ausbil- Truppenübungsplatzaufenthalten 
dungserfolge 	sichtbar. 	Nahezu ist eine weitere Steigerung der Be- 
überall war der unermüdliche per- fähigung zur Ausbildung zu erwar- 
sönliche Einsatz vieler Vorgesetzter 
trotz aller Hindernisse und Unwäg-
barkeiten erkennbar. 

ten. 

Der Bundesminister der Verteidi-
gung dankt dem Wehrbeauftragten 
für die Teststellung, daß ungeach-
tet aller Hindernisse und Unzu-
länglichkeiten der unermüdliche 
persönliche Einsatz vieler Vorge-
setzter erkennbar war, und unter-
streicht aufgrund eigener Erkennt-
nisse, daß der Ausbildungsstan-
dard in den Einheiten und 
Verbänden sich insbesondere im 
Berichtsjahr 1992 merklich verbes-
sert hat. 

Häufig habe ich auch feststellen Durch 	die 	Zurücknahme 	der 
müssen, daß die für einen geordne- Haushaltsansätze 	bei 	Quartier- 
ten 	Dienstbetrieb 	erforderlichen meistermaterial/Titel 	1417/55401 
sächlichen Verwaltungsmittel nur (1990: 80 Mio. DM, 	1992/1993 je 
sehr begrenzt zur Verfügung stan- 45 Mio. DM) ist die ausreichende 
den. So fehlten beispielsweise auch Ersatzbeschaffung 	von 	Büroma- 
weiterhin in manchen Verbänden schirren derzeit nicht mehr sicher- 
u. a. aktuelle Formblätter, Akten- gestellt. Zudem ist der künftige Be- 
ordner 	und 	funktionsfähige darf wegen des teilweisen Fehlens 
Schreibmaschinen. von Materialgrundlagen noch nicht 

genau zu bestimmen. Soweit Büro

-

maschinen in den letzten Jahren 
Ein Bataillonskommandeur berich- beschafft werden konnten, wurden 
tete mir, daß ihm trotz wiederholter diese mit Vorrang in die neuen 
Anforderung zwei seinem Verband Bundesländer verteilt. In den Trup- 
zustehende und dringend benö- penteilen der alten Bundesländer 
tigte Fotokopiergeräte nicht zuge- erfolgt z. Z. eine Sanierung durch 
wiesen worden seien. Statt dessen Neuverteilung von Gerät aus auf- 
seien ihm lediglich 8 000 DM zur zulösenden Truppenteilen. 
Reparatur eines defekten Gerätes 
aus NVA-Beständen bewilligt wor- Insgesamt war zu Anfang des Jah- 
den. Für diesen Geldbetrag hätten res 1992 die Ausstattung mit Büro- 
zwei neue Geräte bester Qualität gerät in den neuen Bundesländern 
beschafft werden können. Das alte unzureichend; inzwischen ist do rt  
Gerät sei daraufhin repariert wor- aber die Ausstattung, besonders 
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den, würde aber trotzdem nicht die mit neuen Kopiergeräten, besser 
geforderten Leistungen erbringen. als in den alten Bundesländern. 
Die Stabsdienstsoldaten, Unteroffi- 

Zu dem durch den Wehrbeauftrag- 
ziere wie Mannschaften, 	hätten ten angeführten Beispiel stellt der 
weiterhin entgegen seinem aus- 

Bundesminister der Verteidigung 
drücklichen Befehl für den nötig- 

fest, daß mit der Bereitstellung von 
sten Bedarf auf eigene Kosten Foto- 

Materialerhaltungsmitteln zur un- 
kopien in der nahegelegenen Stadt wirtschaftlichen 	Instandsetzung 
anfertigen lassen. Es kann nicht 

eines alten NVA-Kopierers gegen 
angehen, daß erst durch die Ein- 

geltende Bestimmungen verstoßen 
schaltung des Wehrbeauftragten in wurde. 	Unwirtschaftliche 	In- 
solchen Fällen Abhilfe geschaffen 

standsetzungsmaßnahmen 	sind 
wird. 

grundsätzlich nicht zulässig. Gege-
benenfalls hat der Truppenteil ent-
sprechend den Aussonderungsbe-
stimmungen zu verfahren und So

-

fortbedarf zu melden. Eine Prüfung 
hat ergeben, daß alle Anträge auf 
Sofortbedarf mit nur geringer Ver-
zögerung erfüllt werden konnten. 

Wie hier, so hatte sich auch in an- Der Bundesminister der Verteidi- 
deren Fällen die Zusammenarbeit gung teilt diese Einschätzung des 
zwischen der zivilen Bundeswehr

-

verwaltung und den militärischen 
Wehrbeauftragten nicht. 

Dienststellen 	noch 	nicht 	hinrei- Übernahme und Abbau der ent- 

chend eingespielt. Die zivile Ver- sprechenden Strukturen, der ehe- 

waltung — so ist mir wiederholt vor- maligen NVA und der zeitgleiche 

getragen worden — führe ein „Ei- Aufbau führten in der Aufbau- 

genleben" und berücksichtige bei phase der Bundeswehr in den neu- 

ihrer Arbeit nicht genügend die en Bundesländern für die Wehrver- 

Forderungen der Truppe. Hier muß waltung wie auch für die Truppe zu 

die Abstimmung verbessert wer- unvermeidlichen Umstellungspro- 

den. blemen. Diese sind insgesamt ge

-

meistert; die Zusammenarbeit der 
Wehrbereichsverwaltung VII 	mit 
den Dienststellen ihres nachgeord-
neten Bereichs und mit Komman-
dobehörden und Kommandeuren 
von Truppenteilen hat sich einge-
spielt. 

Die Erfahrungen zeigen, daß sich 
gerade die Standortverwaltungen 
mit großem Engagement für die 
Truppe eingesetzt haben. Dies gilt 
ganz besonders für das Gebiet des 
Bauwesens, auf dem die Standort-
verwaltungen Bauleistungen in er-
heblichem Maße selbst erbracht 
haben, weil die Landesbauverwal-
tungen in weiten Bereichen nicht 
in der Lage waren und sind, den 
benötigten Sanierungsbedarf in 
der für die Truppe erforderlichen 
Weise umzusetzen. 

Nach allem sollte der Bundesmini

-

ster der Verteidigung für die Aus- 
Durch Verteilung geeigneten, Be

-

brauchten 	Liegenschaftsmaterials 
stattung 	der 	Unterkünfte 	und sowie durch Neubeschaffungen für 
Diensträume stärker Sorge tragen. die Kasernen in den neuen Bun- 
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Eine überregionale Koordinierung desländern wird für eine laufende 
ist dringend geboten. Selbst länger Verbesserung der Ausstattung Sor- 
genutztes Gerät aus den alten Bun- ge getragen. Bereits 1991 hat der 
desländern hat regelmäßig eine Bundesminister der Verteidigung 
bessere Qualität als Material aus das Bundesamt für Wehrtechnik 
den NVA-Beständen. Ich habe kein und Beschaffung mit der Koordi- 
Verständnis dafür, daß sich nach nierung 	des 	Bestandsausgleichs 
wie vor die Kommandeure vor Ort beauftragt. Gleichwohl wurde da- 
gezwungen sehen, in mühsamer neben zur Beschleunigung das im 
Kleinarbeit und unter Überwin- Kapitel 13 Nr. 4 geschilderte Ver- 
dung immer neuer bürokratischer fahren zugelassen. 
Hürden die Ausstattung ihrer Ver -
bände nahezu erbetteln zu müssen. 

5 	Bundeswehr und Gesellschaft 

5.1 Rechtsextremismus 

Absatz 1-5 

In meinem letzten Jahresbericht Der Bundesminister der Verteidi- 
hatte ich ausgeführt, daß sich in gung teilt die Bewertung des Wehr- 
der Bundeswehr als Teil unserer beauftragten. 	Die 	Bundeswehr 
Gesellschaft, nicht zuletzt aufgrund sieht sich immer auch mit Entwick- 
ihrer Struktur als Wehrpflichtigen- lungen konfrontiert, die in der Ge- 
armee, auch die Strömungen unse- sellschaft auftreten — damit auch 
rer Zeit unmittelbar auswirken. Sie mit rechtsextremistischen Aktivitä- 
hat sich deshalb auch mit Entwick- ten und Einstellungen. In den be- 
lungen 	wie 	Rechtsextremismus kanntgewordenen Vorfällen waren 
und Ausländerfeindlichkeit ausein- es vor allem junge Soldaten, die 
anderzusetzen, 	wenn 	sie 	auch durch ihr Verhalten — insbesondere 
nicht das alles nachholen kann, 
was die Gesellschaft versäumt hat. 

durch Äußerungen, Kleidung oder 
durch das Zeigen von entsprechen- 

Streitkräfte stellen aufgrund der 
den Symbolen, aber auch durch 
Gewalttaten — dem Verdacht aus- 

Konzentration 	von 	militärischer gesetzt waren, rechtsextremem Ge- 
Starke einen besonderen Macht

-

faktor innerhalb eines Staates dar. 
dankengut nahezustehen. 

Sie bedürfen daher verstärkter par- Gewalttaten, an denen Soldaten 
lamentarischer Kontrolle. Ich habe beteiligt waren, ereigneten sich au- 
deshalb mit Nachdruck die Sach- ßer Dienst, in der Freizeit, nicht ge- 
verhalte geprüft, bei denen Ver- steuert, sondern spontan aus be- 
dachtsgründe bestanden, daß sich reits vor der Bundeswehrdienstzeit 
Soldaten 	der 	Bundeswehr 	in bestehenden 	Gruppenkontakten 
rechtsextremistischer Weise 	oder 
ausländerfeindlich 	verhalten 	ha

-

ben. 

heraus. 

Die im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der 	in 	der 	Bundesrepublik 

Leider muß ich feststellen, daß sich Deutschland registrierten rechtsex- 
vereinzelt Soldaten an gewalttäti- tremistischen Gewalttäter geringe 
gen Aktionen gegen Asylbewer- Anzahl negativ in Erscheinung ge- 
berwohnheime 	beteiligt 	haben. tretener Soldaten macht deutlich, 
Darüber hinaus wurden u. a. natio- daß diese nicht repräsentativ für 
nalsozialistische 	Embleme 	und die Truppe sind. Die konsequente 
Grußformen gebraucht. Auch ha- Anwendung der Wehrdisziplinar- 
ben 	einige 	Soldaten 	versucht, 
rechtsextremistische oder auslän- 

ordnung und der Strafgesetze wur

-

de von einer breiten Palette flan- 
derfeindliche Propaganda zu ver- kierender Maßnahmen begleitet. 
breiten. Dabei kommt der staatsbürgerli- 
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Bei insgesamt 61 Verdachtsfällen chen Unterrichtung eine besondere 
mit 84 mutmaßlichen Tätern habe Bedeutung zu. Die Bundeswehr be- 
ich keine regionalen Schwerpunkte schränkt sich nicht darauf, den in 
ausmachen können. Auffällig war den Streitkräften dienenden jun- 
jedoch, daß ein nicht unbeträchtli- gen Menschen militärische Fertig- 
cher Teil solcher Handlungen unter keiten 	beizubringen. 	Genauso 
Alkoholeinfluß begangen wurde. wichtig ist es, die Soldaten davon 
Insgesamt 	stammten 	die 	Täter zu überzeugen, daß sie für die frei- 
hauptsächlich aus der Dienstgrad- heitliche demokratische Grundord- 
gruppe der Mannschaften (82 %). nung einzutreten haben. Wer die • 
Mir ist nur ein Fall bekannt gewor- Freiheit verteidigen soll, muß auch 
den, bei dem einige Offiziere betei- bereit sein, Toleranz zu üben und  
ligt waren. Zeitlich lagen die Vor- die Freiheit des anderen zu si- 
kommnisse überwiegend in der chern. 
zweiten Hälfte des Berichtsjahres. 

Die Bundeswehr leistet einen zu- 

Die Führung der Streitkräfte hat 
sätzlichen Beitrag, indem sie in 

nach Bekanntwerden von Einzel- 
großem Umfang ihre Infrastruktur 

fällen sofort und eindeutig reagie rt . 
und Organisation zur Aufnahme 

Sie hat die zuständigen Vorgesetz- 
und Versorgung von Aussiedlern 

ten zu hartem Einschreiten, aber 
und Asylbewerbern zur Verfügung 

auch zur Wachsamkeit und zu vor

-

beugenden Maßnahmen aufgefor-
dert. Nach meinen Beobachtungen 
haben die Disziplinarvorgesetzten 
rasch und mit der angemessenen 

gestellt hat. 

Härte disziplinar reagie rt, wobei 
auch fristlose Entlassungen verfügt 
wurden. In der Regel wurden zu-
dem die Strafverfolgungsbehörden 
eingeschaltet. 

5.2 Politische Bildung 

Absatz 1-6 

Wiederholt werde ich nach Er- Der Bundesminister der Verteidi- Die vom Bundesminister der 
kenntnissen über rechtsextremisti- gung teilt die Bewertung des Wehr- Verteidigung angeordnete Un- 
sche Neigungen bei den Soldaten beauftragten, daß es in der Bundes- tersuchung zur Feststellung der 
der Bundeswehr gefragt. Mir fehlt wehr keinen Rechtsruck gibt. Mängel und Schwachstellen in 
die Möglichkeit, hierzu im einzel- der politischen Bildung wurde 
nen 	durch empirische Untersu- Gleichwohl haben Leitung und mi- im Sommer 1993 eingeleitet. Die 
chungen abgesicherte Aussagen litärische Führung der Bundeswehr dazu an Dienststellen der Bun- 
machen zu können. Fest steht je- jeden 	Einzelfall 	rechtsextremisti- deswehr in Auftrag gegebenen 
denfalls, daß es einen Rechtsruck schen 	oder 	ausländerfeindlichen Studien, Analysen und Berichte 
in der Bundeswehr nicht gibt. Je- Verhaltens äußerst ernst genom- sowie entsprechende Untersu- 
der Fall ist ein Einzelfall und muß men und Kommandeure und Ein- chungen aus dem externen Be- 
differenziert gesehen werden. Er heitsführer angewiesen, extremisti- reich werden bis zum Sommer 
ist aber ein Fall zuviel. schen Tendenzen und Intoleranz 1994 ausgewertet und in einem 

gegenüber Fremden und ausländi- Bericht zur Praxis der politischen 
Hiervon unabhängig gilt es, die be- schen Mitbürgern in der politi- Bildung in der Bundeswehr zu- 
sondere 	entwicklungspsychologi- schen Bildungsarbeit energisch ge- sammengefaßt. 	Danach 	wird 
sche Situation junger Menschen genzusteuern. ggf. über Maßnahmen zur Ver- 
mit zu berücksichtigen. Zu Recht besserung der politischen Bil- 
wird gefordert, Vorkehrungen zu Dabei ist sich der Bundesminister dung zu entscheiden sein. 
treffen, um sie vor extremistischen der Verteidigung bewußt, daß poli- 
Entwicklungen zu bewahren. Ne- tische Bildung, die Überzeugungen 
ben anderen gesellschaftsrelevan- vermitteln und Verhalten beein- 
ten Bereichen hat auch die Bundes- flussen soll, nur dann glaubwürdig 
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wehr hier ihren Beitrag zu leisten. ist, wenn auch die Werte unserer 
Dazu muß der militärische Dienst freiheitlichen 	demokratischen 
so gestaltet sein, daß er den jungen Grundordnung von den Soldaten 
Soldaten unsere freiheitlich demo- im täglichen Dienst erfahren wer- 
kratische Grundordnung verdeut- den. Dieser Erkenntnis, der auch 
licht. 	Hierzu bedarf es entspre- die Zentrale Dienstvorschrift 12/1 
chend ausgebildeter militärischer „Politische Bildung" in besonderer 
Vorgesetzter. Durch ihre Verhal- Weise Rechnung trägt, wird in 
tensweisen und ihr Beispiel können Dienstaufsicht, 	Ausbildung 	und 
sie die Einstellung der unterstellten Auswahl der Vorgesetzten künftig 
Soldaten maßgeblich mit beeinflus- noch mehr im Vordergrund stehen. 
sen. Ich vermag im Rahmen dieses 

Es wird jedoch nicht verkannt, daß 
Berichtes nicht alle Aspekte für 

die Praxis der politischen Bildungs- 
eine 	so 	ausgerichtete 	politische 

arbeit in den Streitkräften trotz 
Bildung in den Streitkräften anzu- 

ausreichender 	Vorschriftenrege- 
sprechen. 	Aufgrund 	meiner 

lungen und zusätzlicher Führungs- 
Erkenntnisse sind jedoch nachfol- 

im ulse eine Reihe von Schwach- 
gende Überlegungen zu berück- 

st llen und Defiziten aufweist. Zu 
richtigen. 

Recht wird vom Wehrbeauftragten 
in diesem Zusammenhang bemän- 

Ich 	habe 	festgestellt, 	daß 	der gelt, daß dem staatsbürgerlichen 
staatsbürgerliche Unterricht in den Unterricht im Vergleich zu anderen 
Streitkräften oftmals in jüngerer Ausbildungsgebieten in der Truppe 
Zeit stark vernachlässigt worden mitunter nicht der gebotene Stel- 
ist. Zwar wurden Stunden für die- lenwert eingeräumt wird. 
sen Unterricht im Dienstplan aus

-

gewiesen, in Wirk lichkeit jedoch Der Bundesminister der Verteidi- 

als Verfügungsmasse für andere 
gung hat in Kenntnis dieser Situati- 

Aufgaben genutzt. Der Stellenwert 
dieses Unterrichtes sollte im Ver- 

an eine Untersuchung angeordnet, 
um nach Auswertung der Ergeb- 

gleich zu anderen Ausbildungszie- 
nisse die erforderlichen Maßnah- 

len wieder angehoben und dies im 
men zu einer nachhaltigen Verbes- 

Wege der Dienstaufsicht durchge- 
serung der politischen Bildung in 

setzt werden. Ich begrüße in die- 
der Bundeswehr zu veranlassen. 

sem Zusammenhang ausdrücklich Unabhängig davon sind die Rah- 
den Kommandeurbrief 3/92 des In- menbedingungen für die politische 
spekteurs des Heeres und den von Bildungsarbeit in der Truppe durch 
ihm erlassenen Katalog möglicher die Bereitstellung von aktualisier- 
Maßnahmen zur Begegnung von ten Ausbildungs- und Unterrichts- 
Radikalismus. 

Durch den Verlauf der deutschen 

materialien, vermehrte Durchfüh

-

rung von staatsbürgerlichen Infor

-

mationstagen in Zusammenarbeit  

Geschichte von 1933 bis 1945 ist 
mit zivilen Trägern sowie ein lau- 

der Welt als Folge eines politischen 
fend aktualisiertes Lehrgangsange- 

Rechtsextremismus 	unsägliches 
bot am Zentrum Innere Führung 

Leid zugefügt worden. Die Kennt- 
verbessert worden. Der besonderen 

nis dieser Geschichte schärft den 
Bedeutung, die dem Wissen um die 

Blick für Gefährdungen durch Ex- 
deutsche Geschichte der Jahre von 

tremismus. Auch der staatsbürger- 
1933 	bis 	1945 	angesichts 	der 

liche Unterricht sollte sich damit in 
rechtsextremistischen 	Tendenzen 

einer den jungen Menschen gemä

-

ßen Weise befassen. So wurde mir 

in unserer Gesellschaft zukommt, 
wird dabei Rechnung getragen. 

bei einem Truppenbesuch in Thü- Die vom Wehrbeauftragten hervor- 
ringen berichtet, daß Einheitsfüh- gehobenen 	Unterrichtsbeispiele 
rer 	während 	eineinhalbtägiger und das lobenswerte Eintreten ei- 
Seminare mit ihren Soldaten das nes Soldaten für einen ausländi- 
Konzentrationslager Buchenwald schen Mitbürger stehen beispiel- 
besucht hatten. Ich halte dies für haft für die Toleranz und das De- 
beispielhaft. mokratieverständnis der Soldaten 
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Aggressive 	Handlungen 	gegen der Bundeswehr. So leben in über 
ausländische Mitbürger und Asyl- 60 	militärischen 	Liegenschaften 
bewerber sind Angriffe auf den de- Soldaten und Ausländer reibungs- 
mokratischen 	Rechtsstaat. 	Auch los zusammen, haben allein im Be- 
dies sollte durch das Verhalten der reich des Heeres 57 Einheiten mit 
Vorgesetzten 	und 	eine 	entspre- ihren Soldaten ausländische Mit- 
chende Gestaltung des staatsbür- bürger in unterschiedlicher Art und 
gerlichen Unterrichts verdeutlicht Umfang unterstützt und haben ins- 
werden. Hierzu trägt bei, die Pro- gesamt 29 Soldaten unter zum Teil 
bleme dieser Menschen, wie ver- erheblicher 	persönlicher 	Gefahr 
einzelt praktiziert, 	den 	Soldaten sich schützend vor bedrohte Aus- 
z. B. durch Besuche in Asylbewer -
berheimen oder Veranstaltungen 
mit Ausländerbeauftragten näher 
zu bringen. 

länder gestellt. 

In diesem Zusammenhang verdient 
das vorbildliche Verhalten eines 
Unteroffiziers in Berlin Erwähnung, 
der zwei Vietnamesen in einer 
Straßenbahn selbst beistand, 	als 
diese von vier Skinheads bedroht 
wurden. Dabei erlitt er Verletzun-
gen, die im Krankenhaus behan-
delt werden mußten. 

6 	Menschenführung 

6.1 Führungsfehlverhalten im 
Rahmen der Ausbildung 

Absatz 1-6 

Der Vorgesetzte soll sich um das Die Konzeption Innere Führung ist 
Vertrauen der Untergebenen be

-

mühen und ihre freie Zeit nur inso- 
Grundlage für Führung, Ausbil

-

dung, Bildung und Erziehung in 
weit einschränken, wie es dienst- den Streitkräften. Die Grundsätze 
lich 	erforderlich 	ist. 	Hiergegen der 	Inneren 	Führung 	sind 
wurde im nachfolgenden Fall ver- verpflichtende Vorgaben für das 
stoßen. Handeln aller Soldaten. Ganz be

-

sonders sind die Vorgesetzten ge- 
So kündigte 	ein Bataillonskom- fordert, die Umsetzung der Grund- mandeur drei Tage vor dem Ende sätze im täglichen Dienst zu voll- einer 	am 	Freitag 	auslaufenden ziehen 	und 	durch 	ihre Übung ohne zwingende dienstliche Verhaltensweise beispielgebendes 
Notwendigkeit eine Übungsverlän- Führungsverhalten gegenüber den gerung bis zum Samstag an. Eine Geführten 	anzuwenden. 	Innere Reihe von Soldaten sehen sich hier

-

durch genötigt, im telefonischen Führung muß gelebt und erlebt 
werden; diese Anforderungen sind Kontakt mit ihren Angehörigen die hochgesteckt und erfordern von Wochenendplanungen 	grundle- den Vorgesetzten ein ständiges Be- gend zu verändern. Einen Tag spä

-

ter hob der Kommandeur die Maß- mühen. 

nahme mit der Begründung wieder Die angeführten Beispiele zeigen 
auf, daß er lediglich habe testen deutlich Fehler im Führungsverhal- 
wollen, wie die Soldaten unter Be- ten 	unterschiedlicher 	Führungs- 
lastung 	„in einer StreBsituation" ebenen. Diese zu Recht beanstan- 
reagieren würden. Der mit der deten Verhaltensweisen verstoßen 
Überprüfung 	beauftragte 	Kom- auch gegen die Leitsätze für die 
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mandeur der Korpstruppen stellte 
zutreffend fest, daß die Entschei

-

dung des Bataillonskommandeurs 
in keinem Zusammenhang mit dem 
vorgesehenen Übungsverlauf ge

-

standen habe und sie daher will

-

kürlich gewesen sei. Er hat den 
ihm unterstellten Kommandeur 
über die Unzulässigkeit und Un

-

zweckmäßigkeit der getroffenen 
Maßnahmen belehrt. 

Der Vorgesetzte festigt seine Auto -
rität durch fachliches Können. Die 
Sorge um das Wohl seiner Unterge

-

benen soll seine Überlegungen 
und Maßnahmen beeinflussen. 
Hieran hat es im folgenden Fall ge

-

fehlt: 

Ein junger Leutnant ließ auf einem 
Truppenübungsplatz einen unbe-
teiligten Unteroffizier einer frem

-

den Einheit „gefangennehmen". Er 
wollte den Rekruten demonstrie-
ren, wie Informationen „über den 
Feind" zu erlangen seien. Während 
der zweieinhalbstündigen Gefan-
gennahme verband man dem am 
Boden liegenden Soldaten u. a. zu-
nächst die Augen und stieß dann 
einen Holzstock dicht neben sei-
nem Kopf in den Boden. Anschlie-
ßend brachte man ihn auf das Dach 
eines Übungshauses, fesselte ihn 
an einen Schornstein und hinde rte 
ihn, seine Notdurft zu verrichten. 
Der Leutnant feuerte sodann aus 
etwa 4 Meter Entfernung mit seiner 
Maschinenpistole einen Schuß Ma-
növermunition ab. Der nächste Dis-
ziplinarvorgesetzte ahndete das 
Verhalten des Offiziers lediglich 
mit einer Disziplinarbuße in Höhe 
von 1500 DM, deren Zahlung zur 
Bewährung ausgesetzt wurde. Der 
zuständige Befehlshaber hielt diese 
Maßnahme für nicht ausreichend 
und leitete ein bisher noch nicht 
abgeschlossenes disziplinargericht-
liches Verfahren ein. 

Einen gravierenden Verstoß gegen 
die Fürsorgepflicht beinhaltet der 
nachfolgende Fall. Hier hat der 
Vorgesetzte die Leistungsfähigkeit 
der ihm unterstellten Soldaten in 
unverantwo rtlicher Weise falsch 
beurteilt. 

Bei einem über die Strecke von 
42 Kilometern 	angelegten 	Fuß- 

Praxis der Inneren Führung. Die 
Beispiele für Führungsfehlverhal-
ten zeigen aber auch, daß die vor

-

gesetzten Dienststellen angemes-
sen und entschlossen reagiert  ha

-

ben. Die Ausbildung der 
Vorgesetzten in den Streitkräften 
ist so zu gestalten, daß sie die An

-

wendung der Leitsätze für die Pra-
xis der Inneren Führung beispiel-
haft erleben und zukünftig selbst 
danach handeln können. 

Dennoch wird sich angesichts der 
großen Zahl an Vorgesetzten und 
deren häufige Fluktuation Füh-
rungsfehlverhalten nicht gänzlich 
ausschließen lassen. 
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marsch erlitt ein Soldat einen Hit

-

zeschlag. 	Er 	zeigte 	deutliche 
Schwächeerscheinungen. Entge-
gen den einschlägigen Vorschriften 
veranlaßten ihn Vorgesetzte und 
Kameraden dazu, auf andere Sol-
daten gestützt, weiterzumarschie-
ren. Der Soldat wurde in lebensbe-
drohlichem Zustand in ein Kran-
kenhaus eingeliefert. Dort wurden 
ihm am Unterschenkel Muskel-
und Gewebeteile opera tiv entfernt. 
Bei dem Soldaten sind bleibende 
Schäden zu erwarten. Die in der 
Angelegenheit eingeleiteten straf-
rechtlichen Untersuchungen konn-
ten bisher noch nicht abgeschlos-
sen werden. 

Eine harte Ausbildung verfehlt ihr 
Ziel, wenn die Soldaten in ihr kei-
nen Sinn zu erkennen vermögen. 

Ein Stabsunteroffizier befahl sei

-

nen Soldaten nach ohnehin er

-

schöpfenden Dehnungs-, 	Locke

-

rungs- und Kräftigungsübungen 
die Ausführung von Liegestützen. 
Hierbei mußten sie rufen: „Einer 
für Deutschland zwei für Deutsch-
land ... ! " Ferner ließ der Stabsun-
teroffizier bei einem Dauerlauf die-
jenigen Soldaten, die bereits das 
Ziel erreicht hatten, so lange hin 
und her rennen, bis die letzten 
Nachzügler eingetroffen waren. 
Der zuständige Brigadekomman-
deur nahm den Vorfall zum Anlaß, 
persönlich das Führerkorps des 
Verbandes über seine Bewertung 
und die Folgen derartiger Fehlver-
haltensweisen nachdrücklich zu 
belehren. 

6.2 Entwürdigende Behandlung 

Absatz 1-3 

Noch schwerwiegender sind Ein- 
griffe in die Menschenwürde zu 
bewerten, die außerhalb der beson

-

deren Bedingungen einer fordern

-

den Ausbildung erfolgten. 

So wurde ein Wehrpflichtiger im 
Anschluß an einen Gruppenabend 
von Soldaten seiner Gruppe mit 
Stricken gefesselt. Dann wurden 
ihm mit einem Haarschneidegerät 

Der Bundesminister der Verteidi-
gung teilt die Bewe rtung des Wehr

-

beauftragten uneingeschränkt. Die 
hier angeführten Beispiele wider

-

sprechen in jeder Weise den Nor-
men des zwischenmenschlichen 
Umgangs miteinander und damit 
den Grundsätzen und Inhalten 
zeitgemäßer 	Menschenführung. 
Diese 	Verhaltensweisen 	werden 
scharf verurteilt; die von den zu- 
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ein breiter Streifen im Bereich der ständigen 	Disziplinarvorgesetzten 
Schädeldecke und beide Schläfen verhängten bzw. eingeleiteten dis- 
glattrasiert. Als er sich zur Wehr ziplinaren Maßnahmen sind ein- 
setzte, wurden die Stricke straffer deutig und konsequent. 
gezogen, so daß sie in die Haut ein- 

Mindestens ebenso wichtig ist es 
schnitten. Sodann zog man ihm die 

aber, daß Disziplinarvorgesetzte im 
Hose herunter, um ihn auch im In- 

Rahmen ihrer Dienstaufsicht sol- 
timbereich zu rasieren. Hierzu kam 
es letztlich wegen der von einigen 

chen Entwicklungen vorbeugend 

Kameraden geäußerten Bedenken 
entgegenwirken. 

nicht mehr. Der Gruppenführer, ein Voraussetzung hierfür ist, daß die 
Unteroffizier, sah sich den Vorfall Vorgesetzten zu ihren Untergebe- 
ohne einzuschreiten an und be- nen ein vertrauensvolles Verhältnis 
merkte lediglich: „Tolle F risur, aber aufbauen und somit dem Soldaten 
Jungs, ich weiß davon nichts". das Gefühl vermitteln, daß das An

-

prangern von Mißständen nicht 
Die acht an der Tat unmittelbar be- durch 	schikanöse 	Behandlung 
teiligten 	Mannschaftsdienstgrade 
wurden je nach Tatbeteiligung mit 

nachträglich bestraft wird. 

Disziplinarmaßnahmen 	gemaßre

-

gelt, die zwischen sieben Tagen 
Disziplinararrest und 250 DM Dis

-

ziplinarbuße lagen. Der Unteroffi

-

zier wurde gemäß § 55 Absatz 5 
Soldatengesetz aus der Bundes-
wehr entlassen. Darüber hinaus 
wurde er strafrechtlich wegen Dul-
dung der Mißhandlung eines Un-
tergebenen zu einem Strafarrest 
von drei Monaten verurteilt, der 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. 

In einem anderen Fall versuchten 
ein Oberfeldwebel und ein Unter-
offizier nach dem Genuß von Alko-
hol in der militärischen Unterkunft 
einen Fahnenjunker in voller Be-
kleidung gewaltsam durch Schub-
sen, Stoßen und Zerren zum Du-
schen zu zwingen. Als sich dieser 
dem Vorhaben widersetzte, gab 
der Unteroffizier dem sich wehren-
den Fahnenjunker zwei Kinnha-
ken. Sodann versetzte der Ober-
feldwebel dem Fahnenjunker ei-
nen Schlag ins Gesicht, so daß 
dieser zu Boden stürzte. Hierauf 
zog er sein Klappmesser, öffnete es 
und drohte, ihn umzubringen. 

Der Oberfeldwebel wurde straf-
rechtlich zu einer Geldstrafe in Hö-
he von 2 800 DM, der Unteroffizier 
in Höhe von 2 400 DM verurteilt. 
Gegen beide Unteroffiziere wurde 
darüber hinaus ein noch nicht ab-
geschlossenes disziplinargerichtli-

ches Verfahren eingeleitet. Beide 
Unteroffiziere wurden nach der Tat 
aus ihrer Verwendung herausge-
nommen. 
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Eine besonders verwerfliche Va-
riante des Umgangs mit Unterge-
benen liegt darin, daß Untergebe-
ne „vorbeugend" eingeschüchtert 
werden, damit sie von Anfang an 
richtig „spuren". 

In einer Einheit waren neue Rekru-
ten eingetroffen. Um diese einzu-
schüchtern und richtig einzustim-
men, gliederte ein Zugführer im 
Range eines Oberfeldwebels einen 
befreundeten und bereits entlasse-
nen Reservisten in die Gruppe die-
ser Soldaten ein. Absprachegemäß 
zeigte der Reservist renitentes Ver-
halten. Der Zugführer „schlug" 
ihm ins Gesicht und zerrte ihn in 
ein nahegelegenes Zimmer. Von 
draußen war nun Lärm zu verneh-
men, der auf eine körperliche 
Züchtigung 	schließen 	lassen 
mußte. Die Rekruten zeigten sich 
aufs äußerste erschreckt und ver-
unsichert. 

Gegen den Oberfeldwebel, 	der 
bereits früher wegen Untergebe-
nenmißhandlung von einem Trup-
pendienstgericht mit einem einjäh-
rigen Beförderungsverbot gemaß-
regelt worden war, wurde erneut 
ein bisher noch nicht abgeschlosse-
nes disziplinargerichtliches Verfah-
ren eingeleitet. Nach der Tat wurde 
er in eine Stabsverwendung außer-
halb seines bisherigen Aufgaben-
bereiches versetzt. Gegen einen 
ebenfalls an der Tat beteiligten Un-
teroffizier wurde ein Strenger Ver-
weis verhängt.  

• 
6.3 	Aspekte zur Führeraus

-

bildung und -weiterbildung 

Absatz 1-3 

Die vorstehenden Fälle belegen ein Der Bundesminister der Verteidi- 
erschreckendes Maß an Defiziten gung stimmt der Auffassung des 
hinsichtlich der Qualifikation zur Wehrbeauftragten zu, daß in den 
Menschenführung. Wer wie darge- aufgeführten Einzelfällen bei Vor- 
stellt handelt, muß sich die Frage gesetzten deutliche Defizite in der 
stellen lassen, inwieweit er sich Qualifikation 	zur 	Menschenfüh- 
überhaupt mit den Grundsätzen rung und im Verständnis der Kon- 
der Inneren Führung identifiziert. zeption Innere Führung sichtbar 
Ich bin der Auffassung, daß der werden. 
Stellenwert der Inneren Führung in 
der Ausbildung und Weiterbildung Es handelt sich hierbei jedoch um 
der Vorgesetzten stärker herausge- Verhaltensweisen 	einer 	Minder- 
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stellt werden muß, wenn es in die- heit, die in keiner Weise Rück- 
sen Bereichen nicht zu einem Sti ll- schlösse auf das insgesamt umsich- 
stand oder gar zu einem Rück- tige Führungsverhalten der Vorge- 
schritt kommen so ll. In dieser An- setzten in der Bundeswehr erlau- 
nahme werde ich z. B. bestätigt, 
wenn, wie mir berichtet wird, in ei

-

nem Lehrgang von jungen Offizie- 

ben. 

Die Neuherausgabe der ZDv 10/1 

ren ernsthaft die Frage erörtert „Innere Führung" und auch die 

wird, ob Innere Führung überhaupt deutlichen Aussagen dieses Jah- 

noch zeitgemäß und erforderlich resberichts tragen dazu bei, den 

sei. Sie habe in der Zeit der Entste- Soldaten die Bedeutung der Kon- 

hung der Bundeswehr sicher ihren zeption Innere Führung als ver- 

Wert  als Erziehungskonzept ge- bindlichem 	Führungsprinzip 	er- 

habt. Derzeit sei sie im wesentli- neut bewußt zu machen. 

chen aber nur noch ein Instrument Die sorgfältige Vermittlung der In- 
zur Bevormundung der Vorgesetz- halte des Lernzielkatalogs Innere 
ten. Auch zeugte es von mangeln- Führung und die konsequente Er- 
dem Verständnis für Innere Füh- ziehung 	zu 	zeitgemäßem 	Füh- 
rung, wenn ein Kompaniechef eine rungsverhalten sind auch zukünf- 
Weiterbildungsveranstaltung 	mit tig Ziel der Ausbildung im Bereich 
seinen Teileinheitsführern zu sol- Innere Führung. 
datischen Tugenden wie Pünktlich

-

keit, 	Sauberkeit, 	Zuverlässigkeit Zeitgemäße 	Menschenführung 

und Gehorsam mit der Bemerkung wird im täglichen Dienstbetrieb im 

einleitet, er habe drei Feindbilder: Umgang miteinander deutlich. 

Den Deutschen Bundeswehr-Ver- Die Bereitschaft des Vorgesetzten 
band, das Zentrum Innere Führung zum Gespräch, zur Information und 
und den Wehrbeauftragten. zur Beteiligung sind wesentliche 

Im Rahmen der Ausbildung der Voraussetzungen, um das Vertrau- 

Vorgesetzten muß ferner verdeut- en der Untergebenen in die Vorge- 

licht werden, daß das Gespräch ein setzten zu fördern. Gegenseitiges 

wichtiges Führungsmittel ist. Dies Vertrauen ist die Grundlage für er- 

wird mir immer wieder in Be

-

schwerden und Aussagen von Sol-
daten, auch der Vorgesetzten der 
unteren und mittleren Führungs-
ebene, vermittelt. Gesprächsbereit-
schaft bedeutet auch, sich un-
angenehmen Fragen zu stellen. 

folgreiche Menschenführung. 

Hiergegen verstößt ein Vorgesetz-
ter, wenn er z. B. als Divisionskom-
mandeur im Rahmen einer Kompa-
niecheftagung keine Fragen zu 
umstrittenen und ihm unangeneh-
men Themen zuläßt, wie die Hand-
habung der Dienstzeit und Dienst-
ausgleichsregelung. 

Der militärische Vorgesetzte muß Zu den Grundlagen zeitgemäßer 
befähigt sein, seinen Untergebe- Menschenführung und solider Aus- 
nen Sinn und Zweck ihres Dienens bildung gehören auch die Fähig- 
zu erläutern und mit ihnen sonstige keit und Bereitschaft der Vorge- 
grundlegende Fragen des militäri- setzten, ihren Soldaten Sinn und 
schen Dienstes zu erörtern. Die Wert ihrer Aufgaben und die Ein- 
Tragweite von Eid und Feierlichem ordnung in den Gesamtzusammen- 
Gelöbnis beschäftigt viele Solda- hang der Auftragserfüllung zu er- 
ten, nicht nur die Wehrpflichtigen. klären. 
Sie fragen, ob sie sich hierdurch 
auch zur Teilnahme an Einsätzen Grundfragen des Dienstes als Sol- 
der Bundeswehr außerhalb des Na- dat müssen erläutert werden, um 
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to-Bündnisses verpflichtet haben. Anforderungen an Verhalten und 
Die Soldaten haben einen An- Einstellungen der Soldaten ver- 
spruch darauf, Antworten zu erhal- ständlich und einsichtig zu ma- 
ten und nicht nur Hinweise auf be- chen. 
stehende Rechtsvorschriften. Auch Gerade zu Zeiten eines geänderten 
darüber hinausgehende Orientie- sicherheitspolitischen 	Umfeldes 
rungshilfe wird erwartet. Nicht we- und neuer Aufgaben für die Streit- 
nige Vorgesetzte werden der ihnen kräfte besteht die wesentliche Füh- 
hier obliegenden Aufgabe nur un- rungsaufgabe 	aller Vorgesetzten 
zureichend gerecht. Mir ist bewußt, 
daß es in der derzeitigen Situation 

darin, die Grundlagen des Auftra

-
ges der Streitkräfte, die Legitimati- 

der Bundeswehr für die Vorgesetz- on des Dienstes als Soldat der Bun- 
ten sehr schwierig ist, den Soldaten deswehr und die daraus resultie- 
Rede und Antwort zu stehen. -Es renden Anforderungen 	an 	den 
geht aber nicht an, daß manche Dienst 	des 	Soldaten ausführlich 
Vorgesetzte, wie mir berichtet wird, 
deshalb von vornherein darauf ver

-

zichten. Die Soldaten erwarten den 

darzustellen und mit den Soldaten 
zu besprechen. 

Gedankenaustausch mit ihren un- Die Auffassung des Wehrbeauf- 
mittelbaren Vorgesetzten. Informa- tragten wird bestätigt, daß es nicht 
tionen und Argumente aus den ausreicht, diese aktuellen Diskus- 
Medien, 	aus 	Fachzeitschriften, sionen lediglich mit dem Hinweis 
Ausbildungshilfen und sonstigen auf bestehende Rechtsvorschriften 
Vorschriften stellen keinen befrie- zu beantworten. Die geistige Aus- 
digenden Ersatz dar. Mit der Auf- einandersetzung mit den neuen 
stellung von Krisenreaktionskräf- Aufgaben der Streitkräfte ist eine 
ten wird man im übrigen besonders 
auch den do rt  eingesetzten Solda- 

Herausforderung an alle Soldaten, 
ganz besonders aber an die Zeit- 

ten verdeutlichen müssen, was auf und Berufssoldaten. 
sie zukommt Daß es hier Hand- Im Zuge der offenen gesellschaftli- 
lungsbedarf gibt, wird aus den chen und politischen Diskussionen 
Schilderungen der von Auslands- ist diese Thematik im „Signal von 
einsätzen zurückkehrenden Solda- Leipzig" und in Kommandeur- und 
ten deutlich. Sie hätten sich zuvor 
vor allem eine umfassendere Vor- 

G 1/A 1-Besprechungen, 	zahlrei

-

chen Vorträgen sowie in den Zeit- 
bereitung und Einstimmung  auf schriften der Truppeninformation 
vor ihnen liegende Aufgaben drin- in vielfältiger Weise behandelt wor- 
gend gewünscht. den. 

6.5 Umgang mit kranken Soldaten 

Absatz 1-4 

Immer wieder werde ich sowohl in Es gehört zur Fürsorgeverpflich- 
Eingaben als auch in Gesprächen tung der Vorgesetzten, ihre Solda- 
mit Soldaten auf Probleme im Zu- ten in allen Belangen der Gesund- 
sammenhang mit gesundheitlichen erhaltung und Wiederherstellung 
Einschränkungen aufmerksam ge- der Gesundheit zu unterstützen. 
macht. Die Verfahrensweisen ge- Bei der Zusammenarbeit zwischen 
genüber Soldaten die nach den Disziplinarvorgesetzten und Trup- 
Feststellungen des Truppenarztes penärzten ist die Gesunderhaltung 
aus gesundheitlichen Gründen von der Soldaten das wichtigste Ziel. 
einzelnen Dienstverrichtungen be- Bei dieser Zusammenarbeit entste- 
freit werden, sind in der Neufas- hen mitunter Spannungen, weil die 
sung der Ziffer 519 der ZDv 10/5 Anforderungen 	an 	einsatzorien- 
enthalten. Danach hat der Einheits- tierte Ausbildung und die Forde- 
führer mit dem Truppenarzt ein rungen an umfassende wehrmedi- 
Gespräch zu führen, falls er dessen zinische Versorgung schwierig in 
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Empfehlungen 	hinsichtlich 	der Einklang zu bringen sind. Die Her- 
Verwendungseinschränkungen ei- stellung der personellen Einsatzbe- 
nes erkrankten Soldaten nicht fol- reitschaft der Einheit und damit 
gen möchte. Wiederholt haben sich verbunden die Sicherstellung der 
Einheitsführer über diese Bestim- persönlichen Einsatzfähigkeit des 
mungen hinweggesetzt. So teilte einzelnen Soldaten sind Aufgaben 
ein Einheitsführer einen vom Sport  für 	den 	Disziplinarvorgesetzten 
und Außendienst befreiten Unter- und Truppenarzt. 
offizier trotz dessen Hinweises auf 

Neben der Änderung der ZDv 10/5 
seine gesundheitlichen Einschrän

-

kungen 	zum 	Ausbildungsdienst 
Nr. 519 — Verbindlichkeit der Emp- 

auf der Standortschießanlage ein. 
fehlung des Truppenarztes — wur- 

Der Kompaniechef wurde hierfür 
de die Führungshilfe für Komman- 

von seinem Betaillonskommandeur deure und Einheitsführer — Zusam- 

mit einem Strengen Verweis ge- 
menarbeit der Vorgesetzten mit 

maßregelt. den Truppenärzten — als Allgemei

-

ner Umdruck Nr. 308 herausgege- 

Die 	Disziplinarvorgesetzten 	be- ben und zusätzlich der Kranken- 
gründen ihre vorschriftswidrigen meldeschein 	neu 	gefaßt. 	Diese 

Entscheidungen häufig damit, daß Maßnahmen sollen eine sachbezo- 

sich Soldaten nur vor unangeneh

-

mem Dienst drücken wollten. 

gene Zusammenarbeit fördern, Un

-

stimmigkeiten beseitigen und der 
Gesunderhaltung des Soldaten den 

Auch mir ist bestens bekannt, daß 
dienstunwillige Soldaten durchaus 
versuchen, diesen Weg zu gehen. 

bevorzugten Rang einräumen. 

Bei der Zusammenarbeit zwischen 

Gleichwohl 	gilt 	es 	in 	diesem Disziplinarvorgesetzten und Trup- 

schwierigen 	Bereich, 	verantwor- penärzten 	führt 	oft 	eine 	unter- 

tungsvoll und fürsorglich zu han- schiedliche Auslegung des Begriffs 

deln. Soldaten, die sich krank mel- „Krankheit" zu Mißverständnissen. 

den, können nicht von vornherein Dabei wird von Vorgesetzten teil- 
als 	„Drückeberger" 	angesehen weise übersehen, daß neben dem 
und als solche bezeichnet werden. allgemeinen 	Verständnis 	von 
Es ist nicht hinnehmbar, wenn ein Krankheit als Leiden aufgrund faß- 
Kompaniechef einen Unteroffizier barer organischer Fehlfunktionen 
anläßlich eines Besuches auf der für den Mediziner ein subjektives 
Krankenstation in Gegenwart von Krankheitsgefühl bzw. ein Leidens- 
Mannschaftsdienstgraden 	als druck aus psychosozialen Ursachen 
„Simulant" 	bezeichnete, 	obwohl wissenschaftlich auch als Krank- 
die stationäre Behandlung des Un- heit und eben nicht als „Simulie- 
teroffiziers im Anschluß an eine ren" einzuordnen ist. 
Operation dringend geboten und 
amtlich angeordnet war. Der Kom- Der neue Krankenmeldeschein ist 

paniechef wurde vom Bataillons- so 	aufgebaut, 	daß 	die 	ärztliche 

kommandeur auf seine Fehlverhal- Empfehlung klare Aussagen über 

tensweise hingewiesen und nach- die 	Teilnahmemöglichkeit 	am 

drücklich belehrt. Dienst macht. 

Auch halte ich es für sehr bedenk- 
Die 	Ahndung 	der 	angeführten 

lich, wenn Vorgesetzte einen vom 
Fehlverhalten durch die verant- 

Marsch und Außendienst befreiten 
wortlichen Disziplinarvorgesetzten 

Untergebenen dazu anhalten, auf 
zeigt, daß dieser Aspekt zeitgemä- 

„freiwilliger Basis" 	daran teilzu- ßer Menschenführung und Fürsor- 

nehmen. In von mir überprüften geverpflichtung die angemessene 

Fällen waren die auf dem Kranken- Aufmerksamkeit 	und 	Dienstauf- 

meldeschein 	vom 	zuständigen 
sicht erhält. 

Truppenarzt vermerkten Verwen

-

dungseinschränkungen nicht im

-

mer hinreichend klar und deutlich. 
Hier obliegt es den Disziplinarvor

-

gesetzten, umgehend ein ergän- 
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zendes aufklärendes Gespräch mit 
dem Truppenarzt zu führen. Zu den 
mir bekannt gewordenen Verstö-
ßen zählt auch, daß ein Staffelchef 
Soldaten, die sich in der Vergan-
genheit häufig krank gemeldet 
hatten, über das Wochenende in 
der Kaserne behielt. Obwohl eine 
akute Erkrankung nicht vorlag, 
gab er vor, durch diese Maßnahme 
den allgemeinen Gesundheitszu-
stand verbessern zu wollen. Die 
Soldaten waren zu keinem Dienst 
am Wochenende eingeteilt. 	Die 
Maßnahme hatte dadurch die fakti-
sche Wirkung einer Ausgangsbe-
schränkung. Hier ist ein Über-
schreiten der Befehlsbefugnis und 
ein unzulässiger Eingriff in die 
Grundrechte 	der 	Untergebenen 
festzustellen. Der Disziplinarvorge-
setzte wurde im Rahmen eines dis-
ziplinargerichtlichen Verfahrens 
mit einer Gehaltskürzung in Höhe 
von 1/20 seiner monatlichen Bezü-
ge für die Dauer von acht Monaten 
gemaßregelt. 
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3 Menschenführung in den 
Streitkräften 

3.3 Führungsverhalten im 
Rahmen fordernder 
Ausbildung 

Die Bundeswehr sieht sich vor er- Es gibt keinen Gegensatz zwischen 
weiterte Aufgaben gestellt. Wie in den Inhalten und Zielen der Kon- 
den letzten Jahren werden sich zeption der Inneren Führung und 
auch in Zukunft viele Soldaten wei- der Sicherstellung der militärischen 
terhin an Einsätzen außerhalb des Einsatzbereitschaft. 
Bündnisgebietes 	beteiligen. 	Die 

Für die Anwendung der Men- 
Bundeswehrführung 	hat 	ange- 

schenführung in der Praxis des 
sichts dieser neuen Herausforde

-

rungen für die Streitkräfte ein neu- 
Ausbildungsdienstes gelten zwei 

es Selbstverständnis de s_  Soldaten 
Grundsätze: 

verlangt. Mehr Härte in der Ausbil- — Pflicht- 	und 	Auftragserfüllung 
dung wird gefordert. Mängel äuße- werden durchgesetzt, dabei wird 
rer Disziplin müssen beseitigt, kör- das Funktionsprinzip von Befehl 
perliche 	Leistungsfähigkeit 	und und Gehorsam in keiner Weise 
Durchhaltewillen der Soldaten ver

-

bessert werden. Es ist richtig, die 
in Frage gestellt, 

Bundeswehrsoldaten optimal auf — die Persönlichkeit des Soldaten 

mögliche Einsätze im Rahmen ihrer und 	seine 	staatsbürgerlichen 

erweiterten Aufgaben, soweit ver- Rechte werden geachtet. 

fassungspolitisch geklärt, vorzube- 
Die aufgeführten Beispiele sind be- 

reiten. 
dauerliche Zeichen von einem fal- 

Bei Überbewertung dieser Vorga- schen Verständnis vermeintlicher 
ben besteht allerdings die Gefahr, 
daß die Menschenwürde des ein

-

zelnen Soldaten in den Hinter

-

grund tritt und an ihn zum Teil For- 

Notwendigkeiten zum Erreichen 
einer einsatznahen Ausbildung. 

Wenngleich den betroffenen Vor- 

derungen gestellt werden, die von gesetzten insgesamt nicht böser 

ihm objektiv nicht oder erst nach Wille und Gleichgültigkeit in ihrem 

längerer Ausbildung erfüllt werden Handeln 	vorgeworfen 	werden 

können. Hier ist Augenmaß ge

-

fragt. 

sollte, ist es dennoch erforderlich, 
im Rahmen der Führeraus- und 
-weiterbildung die Grundsätze von 

So ist es durchaus ein begrüßens- Führungsverhalten in der Bundes- 
wertes Ziel, die körperliche Lei

-

stungsfähigkeit der Soldaten zu er

-

höhen. Dies darf aber nicht dazu 

wehr zu behandeln. 

Es ist unbestritten, daß Härte und 
führen, daß Achtung und Respekt psychische und physische Bela- 
gegenüber 	leistungsschwachen stungen nicht zur Mißachtung der 
Soldaten in grober Weise mißachtet Menschenwürde und der Rechte 
werden. Höhere Vorgesetzte soll- des Soldaten führen dürfen. Glei- 
ten sich bewußt sein, daß ihre Aus- ches gilt für die Vermeidung von 
bildungsmethoden auch die nach- unzeitgemäßem und falsch -  inter- 
geordneten Führer prägen. pretiertem Pathos. 

Ein 	Bataillonskommandeur 	be- Im Heer wird in der Führerausbil- 
zeichnete einen Gefreiten vor des- dung im Rahmen des Kurssystems 
sen Kameraden nach deren Aussa- Menschenführung 	über 	diese 
gen als „laufendes Bierfaß" und Zusammenhänge ausgebildet. Zu- 
hat ihm gegenüber geäußert, daß sätzlich wird für die Bundeswehr 
er schneller laufen könne, wenn angestrebt, den Sport  und die Ver- 
ein Stück Fleisch vor ihm hergezo- mittlung notwendiger sportwissen- 
gen werde. Der betreffende Soldat schaftlicher Kenntnisse vermehrt in 
schrieb mir u. a.: 	„Ich habe seit die Führerausbildung einzubezie- 
meinem Abgang aus der Schule hen, um auf diese Weise auch zur 
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nicht mehr Sport  betrieben und mir gesundheitlichen Risikominderung 
fällt es deshalb schwer, die Lei- in der Ausbildung beizutragen. 
stung zu erfüllen." 

Mißverständnisse einzelner in der . 

Ein planvolles Aufbautraining, an 
Auswertung des Auftrages, für die 

dem es im Beispiel gefehlt hat, wä- 
neuen Aufgaben der Bundeswehr 

re hier angebrachter gewesen als 
fordernd, hart  und einsatznah aus- 

beleidigende und herabwürdigen- 
zubilden, erfordern eine entspre- 

de Äußerungen. Die Bundeswehr 
chende Ausbildung und Dienstauf- 

hat sich an der Realität zu orientie- 
sickt vor Ort. Die hier angeführten 

ren. Danach kann insbesondere bei 
Grundwehrdienstleistenden 	nicht 

Beispiele von Fehlverhalten sind 
jedoch Einzelfälle und nicht symp- 

von einem einheitlichen Leistungs- 
tomatisch für einen Wandel im 

stand ausgegangen werden. 
Führungsverständnis in der Bun

-

deswehr. 

Für die Ausbilder ist es oft schwie

-

rig zu entscheiden, in welcher Wei

-

se sie auf die WOrte oder die Geste: 
„Ich kann nicht mehr! " reagieren 
sollen. Die ZDv 10/1 gibt ihnen in 
dieser Situation eine Hilfe. Nach 
Ziffer 328 hat die Gesundheit der 
Soldaten bei der Ausbildung im 
Frieden Vorrang. Denn jeder Aus-
bildungserfolg ist bedeutungslos, 
wenn er auf Kosten der Gesundheit 
und der Würde des auszubildenden 
Soldaten erzielt wird. Verstößt ein 
Ausbilder 	hiergegen, 	kann 	das 
nicht damit entschuldigt werden, 
daß bei einer harten, fordernden, 
an den Realitäten von Gefecht und 
Einsatz 	orientierten 	Ausbildung 
eine akute Lebensgefährdung in 
Kauf genommen werden müsse. 

Im folgenden Fall  hat der Ausbilder 
das Signal des Soldaten, völlig 
überfordert zu sein, nicht beachtet. 

In einer Einheit stand Ausbildung 
am Gewehr G3 unter Belastung auf 
dem Dienstplan. Die Ausbildung 
erfolgte mit ABC-Schutzmaske. 
Nicht allen Soldaten war die Hand-
habung der Schutzmaske erklärt 
worden. Der Vorgesetzte war neu 
und über den Ausbildungsstand 
der Soldaten sowie mit deren ge-
sundheitlichen Problemen nur un-
zureichend vertraut. Als einer der 
Wehrpflichtigen, der ein knallrotes 
Gesicht hatte und dem der Schweiß 
über das Gesicht lief, die Schutz-
maske von sich riß, mußte er sie 
wieder aufsetzen und sich weiter 
gleitend bewegen. Der Soldat wur-
de bald darauf bewußtlos und 
mußte vorübergehend in eine Kli-
nik eingewiesen werden. 
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Bei der Durchführung der ABC- 
Ausbildung kommt es immer wie

-

der zu Gesundheitsgefährdungen. 
Die zuständigen Vorgesetzten sind 
aufgerufen, ihre Dienstaufsicht ge-
wissenhaft wahrzunehmen. 

Zur Vorbereitung auf körperliche 
Dauerbelastung ein weiterer Fall: 

Nach 	einem 	anstrengenden 
Übungsplatzaufenthalt kehrten die 
Soldaten im Laufschritt zur Kaserne 
zurück. Hierbei knickte ein Soldat 
mit seinem Fuß um. Er blieb mit 
starken Schmerzen stehen und äu-
ßerte gegenüber dem Feldwebel, 
der sie begleitete, er könne nicht 
mehr. Der Feldwebel befahl dem 
Soldaten mit Nachdruck weiterzu

-

laufen ( „Wollen Sie mich verar

-

schen?"). 	Der 	Soldat 	gehorchte. 
Kurze Zeit später stürzte er zu Bo-
den. Daraufhin wurde er — nach 
seinem Vortrag — von dem Feldwe-
bel angeschrien und erneut dazu 
veranlaßt weiterzulaufen. Bei der 
ärztlichen Untersuchung wurde ein 
Bänderriß festgestellt. 

Im (bestandskräftigen) Beschwer-
debescheid des Einheitsführers 
heißt es: „Eine harte und einsatz-
nahe Ausbildung ... erfordert das 
Durchstehen von physischen und 
psychischen Belastungen, auch un-
ter Schmerzen." Es sei eine „ein-
deutige Gegenvorstellung" des Pe-
tenten notwendig gewesen. Diese 
Betrachtungsweise kann ich im 
Hinblick auf die extreme Bela-
stungssituation für den Petenten 
nicht nachvollziehen. 

Im nachstehenden Fall hat der 
Ausbilder gegen seine Pflicht ver

-

stoßen, sich vor Beginn einer stark 
fordernden Ausbildung über die 
Leistungsfähigkeit und den Ge-
sundheitszustand seiner Soldaten 
zu unterrichten. . 

Eine Kompanie hatte an einem hei-
ßen Tag auf dem Übungsplatz eine 
anstrengende Ausbildung durch-
geführt. Nach Darstellung des Pe-
tenten seien keine ausreichenden 
Pausen eingelegt worden. Die Sol-
daten mußten den mehrere Kilome-
ter langen Rückweg zur Kaserne 
im „Fliegermarsch" (d. h. Umkrei-
sen der marschierenden Gruppe) 
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mit ca. 21 kg Gepäck zurücklegen. 
Ein Viertel der Soldaten des 1. Zu-
ges brach mit einer Kreislauf-
schwäche zusammen. Sieben Sol-
daten mußten im Sanitätszentrum 
stationär behandelt werden. Im Be-
schwerdebescheid führte der Ba-
taillonskommandeur aus: „Anson-
sten fielen lediglich noch zwei Sol-
daten des 2. Zuges beim 
Rückmarsch unter gleichen Bedin

-gungen aus ... Dies ist offensicht-
lich darin zu sehen, daß zufälliger-
weise fast alle Soldaten, die sich 
wenig sportlich vor ihrer Bundes-
wehrzeit betätigt haben, im 1. Zug 
zusammengefaßt sind" . 

' 

Auf mangelnde Leistung oder Lei-
stungsbereitschaft darf der Vorge-
setzte nicht mit untauglichen oder 
rechtswidrigen Mitteln reagieren. 
Der nachfolgende Fall verdeutlicht 
dies. 

Ein Pionier schilderte mir, daß er 
und zwei seiner Kameraden einen 
Geländelauf noch vor Erreichen 
der Kaserne abbrechen mußten, 
weil sie völlig erschöpft waren. 
Beim 	Wachlokal 	angekommen, 
wurden sie auf Anordnung des sie 
begleitenden Leutnants, der mit ih-
rer sportlichen Leistung unzufrie-
den war, einzeln in die Arrestzellen 
des Wachgebäudes eingeschlos-
sen. Mit der Frage, „ob sie noch et-
was bräuchten, wenn sie länger da-
bleiben müßten", stellte er ihnen 
eine längere Arreststrafe in Aus-
sicht. Entgegen dieser Ankündi-
gung beendete der Offizier den 
„Arrest" der Soldaten nach ca. 10 
bis 15 Minuten. Selbst wenn die 
Freiheitsentziehung 	letztlich 	nur 
kurze Zeit gedauert hat, stellt sie 
einen groben Mißbrauch der Be-
fehlsbefugnis dar. Der Offizier wur-
de mit einer Disziplinarbuße in Hö-
he von 250 DM geahndet. 

Auch die Ausbilder bedürfen ihrer-
seits der Hilfestellung und gründli-
chen Vorbereitung auf ihre Aufga-
ben. An der notwendigen helfen-
den Dienstaufsicht durch die 
Kompanieführer und höheren Vor

-

gesetzten 	fehlt 	es 	gelegentlich. 
Wiederholt äußerten sich die Vor

-

gesetzten mir gegenüber bei mei

-

nen Ermittlungen die ich wegen 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache  13/11005  

Jahresbericht 1993 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

unzulässiger 	Ausbildungsmetho

-

den durchzuführen hatte, sie hät-
ten von all' dem nichts gewußt. 

Besonders verwerflich ist es, wenn 
mit der Begründung kriegsnaher 
Ausbildung einem verletzten Sol-
daten ärztliche Hilfe verweigert 
wird. Das Durchstehen einer er-
heblichen gesundheitlichen Beein-
trächtigung ist kein Übungsziel. 

Ein Gefreiter erlitt im Rahmen ei
-

nes Gefechtsschießens einen Kol

-

laps. Aufgrund der Anordnung des 
Bataillonskommandeurs „Nicht der 
Sanitäter kommt nach vorne, son-
dern ... wie im Einsatz oder Krieg 
wird der Soldat aus der Stellung 
zum Sanitäter gebracht" gingen 
wertvolle Minuten für die notwen-
dige medizinische Versorgung des 
Gefreiten verloren. Der Soldat wur-
de später mit einer Tropfinfusion 
und starken Beruhigungsmitteln 
behandelt, um seinen Zustand zu 
stabilisieren. 

Soldatische Tugenden sollten in 
zeitgemäßer Form und möglichst 
durch vorbildliches Handeln ver-
mittelt werden. Soldaten müssen 
sich mit der Gefahr, ihr Leben in ei-
nem Einsatz zu verlieren, ausein-
andersetzen. Dies darf jedoch nicht 
mit falschem soldatischen Pathos 
geschehen. 

Ein Kompaniechef händigte nach 
einer 	Stoßtruppausbildung 	den 
Teilnehmern ein Erinnerungsblatt 
aus, auf dem das Bild eines Ober-
gefreiten der ehemaligen Wehr-
macht mit Sturmgepäck gezeigt 
wurde. Darunter stand das Zitat 
von Friedrich von Schiller: „Der 
dem Tode ins Angesicht schauen 
kann, der Soldat allein ist der freie 
Mann." 

Der Petent schrieb mir dazu: „Beim 
Anblick dieser verliehenen Teil

-

nahmeurkunde sträuben sich mir 
die Nackenhaare." — Mir auch! 
Diese Fälle verdeutlichen, daß es 
im Traditionsverständnis der Bun-
deswehr noch offene Fragen gibt 
und für den Bundesminister der 
Verteidigung Handlungsbedarf be-
steht. 
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Jeder Ausbilder bringt bei der Ver

-

mittlung 	des 	Ausbildungsstoffes 
seine eigene Persönlichkeit mit ein. 
Eine wichtige Rolle spielen hierbei 
auch die Umgangsformen. Ein Um

-

gangston auf niedrigstem Niveau 
(Fäkal-Sprache) 	sollte 	nicht 	die 
Ausbildungsmethode eines Ausbil

-

ders kennzeichnen. Dies läßt sich 
auch nicht mit dem Hinweis auf die 
Notwendigkeit einer harten und 
fordernden Ausbildung rechtferti-
gen. Die Forderung der militäri-
schen Führung nach mehr äußerer 
Disziplin sollte sich daher auch auf 
die Fragen der Umgangsformen er

-

strecken. So sagte zum Beispiel ein 
Oberfeldarzt zu einem Oberleut-
nant: „Halten Sie endlich Ihr drek-
kiges Maul, wenn ich mit Ihnen re-
de. " Der verbale Mißgriff wurde zu 
Recht disziplinar geahndet. 

3.4 Staatsbürgerlicher Unterricht/ 
politische Bildung 

Die Zentrale Dienstvorschrift 10/1 Die Vorgesetzten nehmen den An- 
hat den Stellenwert der politischen sprach der Soldaten auf staatsbür- 
Bildung neu bestimmt. Sie stellt die gerliche Unterrichtung nach Para- 
politische Bildung in enge Wech- graph 33 	des 	Soldatengesetzes 
selbeziehung 	zur 	Menschenfüh- ernst und kommen ihm im Rahmen 
rung. Als Pflicht aller Vorgesetzten ihrer Möglichkeiten nach. 
fordert  sie von diesen Sachkennt

-

nis, 	eigenen 	Standpunkt, 	Ge- Aufgrund 	des 	Berichtes 	des 

sprächsbereitschaft und persönli- WBdDBT 1992 und weiterer Er- 

che 	Glaubwürdigkeit 	bei 	der kenntnisse hat das BMVg jedoch 

Diskussion über aktuelle politische eine 	Lagefeststellung 	zur politi- 

Themen. schen Bildung in der Bundeswehr 
angeordnet. Die Ergebnisse wer- 

In meinem letzten Jahresbericht den bis zum Sommer 1994 vorlie- 
hatte ich feststellen müssen, daß gen. Entscheidungen über reali- 
der staatsbürgerliche Unterricht in sierbare Maßnahmen werden im 
den Streitkräften in jüngerer Zeit 
stark vernachlässigt worden 	ist. 

Anschluß getroffen. 

Auch die Erkenntnisse dieses Be-
richtsjahrs machen ein Auseinan-
derdriften von Anspruch und Wirk-
lichkeit deutlich. Aufgrund tatsäch-
licher oder vermeintlicher Zwänge 
findet oftmals eine regelmäßige 
Unterrichtung 	nicht 	statt. 	Ein 
Grundwehrdienstleistender 	äu

-

ßerte: „Ich habe 8 Monate nichts 
mehr dergleichen gehört. " Nicht 
selten erschöpft sich die Unterrich-
tung in der bloßen Darstellung po-
litischer Fakten, ohne daß sich dar-
über eine Diskussion anschließt. 
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In der Vergangenheit haben enga- Lebendiges 	Erleben 	demokrati- 
gierte Vorgesetzte häufig den poli- scher Erscheinungsformen hinter- 
tischen Unterricht dadurch leben- läßt einen stärkeren Eindruck als 
dig gestaltet, daß sie ihn außerhalb deren Beschreibung im Unterricht. 
des Kasernenbereichs in Tagungs- Daher ist nicht nur die Einbezie- 
stätten der verschiedenen Träger hung von Referenten und Institu- 
durchgeführt haben. Ich bedauere tionen, die sich mit den von der 
es, daß diese Möglichkeit aufgrund Truppe gewünschten Themen be- 
der Sparmaßnahmen künftig weg- fassen, erforderlich, sondern auch 
fallen soll. der Besuch von Bildungsstätten/ 

politischen Einrichtungen. Die Ein-
sparung entsprechender Haus-
haltsmittel wird hier zwangsläufig 
die Wirksamkeit der politischen 
Bildung einschränken. 

Für viele Vorgesetzte stellt die Un- Nicht zu akzeptieren ist allerdings 
terrichtung über Sinn und Auftrag der zitierte Vorwurf einiger Vorge- 
der Streitkräfte, insbesondere über setzter, sie seien angesichts einer 
die Problematik der UN-Einsätze, 
eine nicht von ihnen zu verantwor- 

fehlenden 	politischen 	Einigung 
über Einsätze der Bundeswehr au- 

tende Überforderung dar. Hierzu ßerhalb des Bündnisses überfor- 
schrieb mir ein Regimentskomman- dert, über Sinn und Auftrag der 
deur: „Dazu kommt die Tatsache, 
daß unverändert  auf höchster poli

-

tischer Ebene keine Einigung über 

Streitkräfte zu unterrichten. 

Die Bundesregierung hat den der- 
Einsätze der Bundeswehr außer- zeitigen Auftrag der Bundeswehr 
halb 	des 	Bündnisses 	erreichbar in 	den 	verteidigungspolitischen 
scheint. Was also soll ein Vorge- Richtlinien klar definiert. Die politi- 
setzter 	seinen 	Soldaten 	sagen, 
wenn sie gezielt nach UN-Einsät- 

sche und gesellschaftliche Diskus

-

sinn um eine mögliche Erweiterung 
zen und dergleichen fragen?" ist im Gegenteil besonders geeig-

net, zum Gegenstand der politi-
schen Bildung in der Bundeswehr 
gemacht zu werden. Was in der 
Gesellschaft kontrovers diskutiert 
wird, kann und muß auch in der 
Bundeswehr kontrovers diskutiert 
werden. Daraus zieht die politische 
Bildung und mit ihr die Motiva tion 
der Soldaten besonderen Gewinn. 

5 Rechtsextremismus 

Auch im Berichtsjahr sind wieder Der Bundesminister der Verteidi- 
eine Reihe von Soldaten durch gung teilt die Bewertung des Wehr- 
rechtsextremistische oder auslän

-

derfeindliche Verhaltensweisen in 
beauftragten uneingeschränkt. 

Erscheinung getreten. Die Auswer- Der hohe Anteil an wehrpflichtigen 
tung der 53 Verdachtsfälle mit 63 Mannschaften (ca. 80 %) an den 
mutmaßlichen Tätern ergab, daß Verdachtsfällen und die Tatsache, 
— bis auf einen Offizier und zwei daß ca. 60 % der Mannschaften erst 
Unteroffiziere 	— 	ausschließlich eine kurze Zeit (unter 6 Monate) in 
Mannschaftsdienstgrade 	auffällig der Bundeswehr Dienst geleistet 
waren. Neben drei gewalttätigen haben, unterstreicht die Aussage, 
Handlungen mit rechtsextremem daß Rechtsextremismus und Aus- 
oder ausländerfeindlichem Hinter- länderfeindlichkeit 	kein 	Sonder- 
grund stehen drei junge Soldaten problem der Bundeswehr sind, son- 
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unter dem Verdacht, in angetrun- dem als gesamtgesellschaftliches 
kenem 	Zustand 	an 	Brand- Problem in die Bundeswehr hinein- 
anschlägen auf von Ausländern be- wirken. 
wohnten Gebäuden beteiligt gewe- 

Gleichwohl bleibt die Bundeswehr 
sen zu sein. In den übrigen Fällen 

— vor allem durch Maßnahmen im 
handelt es sich im wesentlichen um 
das Äußern rechtsextremistischer 

Rahmen der Politischen Bildung — 

und ausländerfeindlicher Parolen 
weiterhin bemüht, rechtsextremi- 

sowie das Ausüben des sogenann- 
stischen Tendenzen frühzeitig ent- 

ten „Hitler-Grußes". Eine Auswer- 
tung der Verdachtsfälle bestätigte 
wieder, daß sich in dem Fehlverhal-
ten der Soldaten Einflüsse und Ge-
danken widerspiegeln, denen wir 
derzeit auch in unserer Gesell-
schaft begegnen. Rechtsextremis-
mus und Ausländerfeindlichkeit 
sind kein Sonderproblem der Bun-
deswehr. 

gegenzuwirken. 

Andererseits ist kein Anlaß gege- Die 	Behandlung 	extremistischer 
ben, diesen Themen nicht auch Bewerber im Annahmeverfahren 
weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit wurde in einem besonderen Erlaß  
zu widmen. Es ist eine gesicherte des BMVg (BMVg — P II - Az 16- 
Erkenntnis: Je geringer die Distanz 02-02-/6 vom 5. Februar 1993) ge- 
zu rechtsextremen Positionen, de- regelt. Danach sind Bewerber ab- 
sto größer ist die Affinität zu Streit- zulehnen, die im Rahmen der Eig- 
kräften. Besondere Sensibilität er- nungsfeststellung zu erkennen ge- 
fordert die Nachwuchsgewinnung. ben, daß sie verfassungsfeindlich 
Verstärkt haben junge, ungediente eingestellt sind. 
Bewerber aus dem rechten Spek- 

Das in der Nachwuchsgewinnung 
trum versucht, in die Streitkräfte 

eingesetzte Personal der Freiwilli- 
einzutreten. Viele von ihnen konn- 

genannahmestellen — hierzu zäh- 
ten bereits an ihrem Äußeren und 

len auch die Wehrdienstberater — 
an ihrer Diktion erkannt werden. 

wird weiterhin sorgfältig die Be- 
Schwieriger gestaltet es sich, die 

werber 	prüfen 	und 	besondere 
rechtsextremistischen Bewerber zu 
erkennen, die sich insoweit unauf- 

Wachsamkeit gegenüber potentiell 

fällig verhalten und ihre Geistes

-

haltung durch übersteigertes solda

-

tisches Gehabe zu verbergen su-
chen. 

„rechtsextremen" 	Bewerbern 
üben. 

Nach meinen Feststellungen haben 
die Freiwilligenannahmestellen die 
Verfassungstreue derartiger Bewer-
ber bisher schon stets sorgfältig ge-
prüft. Ich begrüße diese Wachsam-
keit. 

10.3.2 Suchtprävention 

Im Bereich der Gesundheitsvorsor- Drogenmißbrauch ist ein gesell- Der Drogenpräventionsplan der 
ge kommt der Verstärkung der schaftliches Problem, das von au- Bundeswehr wurde über die ur- 
Suchtprävention 	eine 	besondere Ben in die Bundeswehr hineinge- sprüngliche Konzeption hinaus 
Bedeutung zu. Der Gebrauch lega- tragen wird. Die Bundeswehr ist weiterentwickelt. Sah die alte 
ler (z. B. Alkohol, Tabletten) und il- selbst nicht in der Lage, diese Ent- Konzeption noch die Bildung 
legaler 	Drogen 	(z. B. 	Haschisch, wicklung zu verhindern. Drogen- von „Drogenpräventionsteams" 
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Kokain, Heroin) hat in der Gesell- mißbrauch ist auch kein Problem auf Standortebene vor, die jährli- 
schaft einen erschreckenden Um- der Bundeswehr in dem Sinne, daß che Veranstaltungen zur Dro- 
fang. Die Bundeswehr als Teil der durch den Dienst in der Bundes- genprävention durchführen soll- 
Gesellschaft ist ebenfa lls betroffen. wehr Drogenkonsum verursacht ten, so sieht die neue Konzeption 
Neben der Disziplinarvorgesetzten oder als Kompensationsmittel für nunmehr die Aufnahme der Dro- 
haben Soldaten, ihre Angehörigen, Belastungen des Dienstes gewählt genprävention in die allgemeine 
Sozialarbeiter und Vertreter der wird. Ausbildung der Streitkräfte auf 
Militärseelsorge mir insbesondere allen Ebenen vor: 
auch ihre Einschätzung zum Ge- 

Entsprechend der Zielsetzung der 

brauch von Haschisch mitgeteilt. 
Drogenpolitik 	der 	Bundesregie- Bereits in der Grundausbildung 

Wenn ich auch die hierzu im ein- 
rung kommt es aber auch für die sollen die Soldaten durch den 

zelnen 	vorgebrachten 	Tatsachen 
Bundeswehr darauf an, für ein zuständigen Truppenarzt über 

nicht überprüfen kann, ergibt sich 
sucht- und drogenfreies Lebens zu die Gesundheitsgefährdung und 

ein Gesamtbild, das verstärkte Auf- 
werben, Süchtigen bei der Über- Suchtproblematik durch illegale 

merksamkeit erfordert. Ich unter- 
windung ihrer Krankheit zu helfen Drogen, aber auch Alkohol und 

stütze deshalb die Erarbeitung ei- 
und die Rauschgiftkriminalität zu Nikotin informiert werden. 

nes 	Drogenpräventionsprogram- 
bekämpfen. 

In 	der 	weiteren 	Ausbildung 
mes für die Bundeswehr durch den Durch zahlreiche Maßnahmen der sollen 	diese 	Grundkenntnisse 
Bundesminister der Verteidigung. Truppeninformation und Unterrich- vertieft und erweitert werden. 
Die Grundkonzeption des vorlie- tungen der Kommandeure, Ein- Dabei 	können 	auch 	externe 
genden Entwurfs geht davon aus, 
daß auf Standortebene „Drogen- 

heitsführer 	und 	Kompaniefeld

-

webel ist 	bereits jetzt 	ein 	hin- 
Fachleute 	und 	Einrichtungen 
einbezogen werden, z. B. Dro- 

präventionsteams" 	eingerichtet 
werden, denen u. a. der Truppen- 

reichendes 	Wissen 	über 	die 
Zusammenarbeit mit den Sozialar- 

genberatungsstellen, Drogenbe

-

kämpfungsstellen 	der 	Polizei 
arzt, der Standortpfarrer, der So- beitern, Militärpfarrern, Truppen- usw. 
zialarbeiter, 	der 	Standortälteste ärzten und zivilen Stellen der Dro- 
und der Kommandeur angehören. genberatung vorhanden. Bis zum Darüber hinaus sind in der Aus- 

Ende des Jahres 1994 werden so- und Weiterbildung der Unterof- 
wohl der Drogenpräventionsplan fiziere 	und 	Offiziere 	entspre- 
der Bundeswehr wie die Führungs- chende Anteile vorgesehen, da 
hilfe 	„Suchtproblematik" einsatz- die militärischen Vorgesetzten 
bereit, bzw. verfügbar sein und die nicht nur befähigt werden müs- 
bisherigen Maßnahmen der Bun- sen, Gefahren für den militäri- 
deswehr auf dem Gebiet der Such- schen Dienstbetrieb durch Dro- 
tprävention wirksam verstärken. gen 	rechtzeitig 	zu 	erkennen, 

sondern 	auch 	der 	Fürsorge

-

pflicht gegenüber ihren Unter-
gebenen im Rahmen der Dro-
genprävention gerecht zu wer-
den. 

 
Derzeit wird diese Konzeption 
durch die Ämter der Teilstreit-
kräfte entsprechend den je-
weiligen Ausbildungsgegeben-
heiten und Besonderheiten für 
die einzelnen Ausbildungsgän-
ge umgesetzt. Damit leistet die 
Bundeswehr ihren Beitrag zum 
Drogenpräventionsplan 	der 
Bundesregierung. 

Die Führungshilfe „Suchtproble

-

matik" ist fertiggestellt und wird 
bis zum Sommer 1995 an die 
Truppe ausgeliefert. 

Sie gibt den Vorgesetzten um-
fangreiche Informationen über 
die verschiedenen Erschei-
nungsformen der Sucht und zum 



Drucksache  13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Jahresbericht 1993 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

richten Umgang mit den davon 
betroffenen Soldaten. 	Darüber 
hinaus gibt sie Hinweise zur 
Früherkennung von Suchtgefah-
ren und leistet so einen Beitrag 
zur Suchtprävention. 

15 Persönliche Anmerkungen 
des Wehrbeauftragten 
Alfred Biehle 

12. Durch Patenschaften, insbeson- Der unverändert  geltende Traditi- 
dere mit Soldatenverbänden, Teil- onserlaß von 1982 ist in seinen Aus- 
nahme von Einheiten an öffentli- sagen hinsichtlich der Zusammen- 
chen Veranstaltungen usw. (z. B. arbeit der Bundeswehr mit den Sol- 
Volkstrauertag) wird immer wieder daten- 	und 	Traditionsverbänden 
das Problem der Tradition aufge- eindeutig. Seine Handhabung be- 
worfen. reitet der Truppe nach den Er- 
Mit einem klaren Traditionserlaß ist kenntnissen des Bundesministers 
die 	politische 	Führung 	in 	der der 	Verteidigung 	ebensowenig 
Bringschuld. Probleme, wie die geltenden Erlaß- 

und Vorschriftenbestimmungen für 
die Teilnahme der Bundeswehr an 
Gedenkfeiern und an den Veran- 
staltungen 	zum 	Volkstrauertag. 
Unsicherheiten im Umgang mit 
Angelegenheiten 	der Traditions

-

pflege, die ein korrigierendes Ein-
greifen des Bundesministeriums 
der Verteidigung erforderten, blie-
ben auf wenige Einzelfälle be-
schränkt. 
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1 Berichtsjahr 1994 

Absatz 8 

Der 50. Jahrestag des Attentates Die Bundeswehr hat sich zu keiner 
auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 Zeit der kritischen Auseinanderset- 
war für die Bundeswehr Anlaß, 
derjenigen zu gedenken, die im 

zung mit dem dunkelsten Kapitel 
deutscher 	Geschichte 	entzogen: 

Widerstand gegen das nationalso- die Rolle der Wehrmacht im NS- 
zialistische Unrecht ihr Leben ein

-

gesetzt haben. Dies hat die Erörte

-

rungen der Frage, welche Oberlie- 

Staat eingeschlossen. 

Zur besonderen Bedeutung des 

ferungen 	aus 	jener 	Zeit 	als 20. Juli 	1944 für die 	deutschen 

Traditionsgut der Bundeswehr gel- Streitkräfte hat der Verteidigungs- 

ten können, neu belebt. minister in seiner Rede aus Anlaß 
der 	Eröffnung 	der 	Ausstellung 
„Aufstand des Gewissens. Militäri

-

scher Widerstand gegen Hitler und 
das NS-Regime 	1933-1945" im 
Bendler-Block in Berlin am 19. Juli 
1994 folgendes ausgeführt: 	„Die 
Bundeswehr ist die erste deutsche 
Armee, in der die Prinzipien von 
Freiheit, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit das soldatische Selbst-
verständnis prägen. Sie stellt sich 
der ganzen deutschen Geschichte 
mit ihren Höhen und Tiefen. Für 
das Traditionsverständnis der Bun-
deswehr kann nur Vorbildcharak-
ter haben, was den Werten unserer 
Verfassung genügt. Der 20. Juli ist 
daher wesentlicher Bestandteil der 
Tradition 	der 	deutschen Streit

-

kräfte." 

3.2 	Ausbildung und Dienst

-

gestaltung 

3.2.1 Auftrag und Mittel 

Absatz 1-3 

Zwischen dem Auftrag der Bundes- Die Einsparungsauflagen 1994 und 
wehr und den ihr zur Verfügung die in den ersten Monaten des Jah- 
stehenden Mitteln besteht derzeit res anhaltende Ungewißheit über 
eine deutliche Diskrepanz. Auf die die Höhe der verfügbaren Mittel 
damit verbundenen Auswirkungen für Übungs- und Ausbildungsvor- 
auf das innere Gefüge der Streit- haben haben auf allen Führungs- 
kräfte habe ich in den letzten Jah- ebenen zu vorsorglichen Reduzie- 
ren mit unterschiedlichen Akzen- rungen bei der Übungsplanung 
tuierungen hingewiesen. Die hier- und zur Kürzung von Ausbildungs- 
zu 	getroffenen 	Feststellungen 
gelten auch für das Berichtsjahr. 

vorhaben geführt. 

Im einzelnen: Nach Festlegung der tatsächlich 
verfügbaren Beträge standen dann 

Zu 	Beginn 	des 	Berichtsjahres jedoch ausreichende Haushaltsmit- 
bestand in der Truppe über die tel zur Verfügung. Die durch die 
Möglichkeit, 	Ausbildungen 	auf zeitlich 	begrenzte 	Planungsunsi- 
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Truppenübungsplätzen 	durchzu- cherheit im ersten Quartal ausge- 
führen, vielerorts Ungewißheit und fallenen, verkürzten, auch vorsorg- 
Verwirrung. 	Hierzu 	hatte 	nicht lich nicht geplanten Ausbildungs- 
zuletzt 	auch 	beigetragen, 	daß vorhaben konnte im Verlauf des 
Genehmigungen 	von 	Truppen- Jahres jedoch nicht mehr vollstän- 
übungsplatzaufenthalten 	wider- dig nachgeholt werden, weil die 
rufen wurden, weil es an Haus- Übungseinrichtungen meist bereits 
haltsmitteln 	für 	die vollständige vergeben waren. 
Zahlung der Transportkosten man- 

Um ähnlichen Entwicklungen auf- gelte. Viele Kommandeure glaub- 
grund der vorläufigen Haushalts- ten deshalb, derartige Ausbildun- 
führung für 1995 rechtzeitig entge- gen könnten aus Haushaltsgrün- 
genzusteuern, sind durch ergän- den 	nur 	sehr 	eingeschränkt 
zende Regelungen mit Erlaß über durchgeführt werden, und zeigten 
die 	vorläufige 	Haushaltsführung bei ihrer Planung Zurückhaltung. 
1995 Maßnahmen für eine weitge- Mitte 	des 	Jahres 	verbesserten 
hend 	störungsfreie 	Mittelbewirt- nachträgliche Finanzzuweisungen 

die Übungsmöglichkeiten. Als sich schaftung geschaffen worden. 

dann eine Reihe von Kommandeu- Das Bilden von Reserven auf den 
ren um Truppenübungsplätze be- verschiedenen Bewirtschafterebe- 
mühten, mußten sie feststellen, daß nen 	ist 	grundsätzlich 	untersagt 
diese schon ausgebucht waren. Die worden. 
Enttäuschung vieler davon betrof-
fener Soldaten ist mir verständlich. 

Die Unsicherheit bei der Planung 
und 	Finanzierbarkeit 	derartiger 
Übungen hat letztlich dazu geführt, 
daß die hierfür insgesamt zugewie-
senen Haushaltsmittel nicht voll 
ausgenutzt werden konnten. Die in 
diesem Zusammenhang getroffe-
nen Schuldzuweisungen haben zu 
Belastungen des Klimas in der 
Truppe geführt. So berichteten mir 
empört Kommandeure, daß sie ihre 
Schwierigkeiten bei der Planung 
und Durchführung von Übungs

- 

und Ausbildungsvorhaben den vor-
gesetzten Dienststellen gemeldet 
hätten. Wiederholt sei mit dem 
Hinweis geantwortet worden, die 
Kommandeure hätten den Bedarf 
für diese Vorhaben nicht oder nicht 
rechtzeitig erkannt. Sie berichteten 
mir, daß sie den Eindruck hätten, 
Meldungen über mangelnde Aus-
bildungsmittel und -möglichkeiten 
sowie über Schwierigkeiten bei der 
Durchführung materialerhaltender 
Instandsetzungsarbeiten 	würden 
nicht gerne gehört. 

3.2.2 Körperliche Belastbarkeit 

Absatz 1-11 

Dienstgestaltung und Ausbildung Die Einschätzung des Wehrbeauf- 
werden nach Aussage der Truppe tragten, daß generell die Zunahme 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005  

Jahresbericht 1994 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

zunehmend 	dadurch 	erschwert, 
daß immer weniger junge Männer 

der eingeschränkt Verwendungsfä

-

higen 	eine 	eignungsgerechte 
die Voraussetzungen für einen un-
eingeschränkten körperlichen Ein- 

Dienstpostenbesetzung erschwere, 
wird geteilt. Es ist im wesentlichen 

satz erfüllen. ein Verteilungsproblem, denn ins- 

In 1994 wiesen von 158 318 zum 
gesamt reicht das Aufkommenspo- 

Dienst angetretenen jungen Man- 
tential aus, um die Dienstposten 

nern 	75 v. H. 	den Tauglichkeits- 
nach der Grundausbildung anfor- 

grad 2 (Wehrdienstfähig mit einge- 
derungsgerecht zu besetzen. Bei 

schränkter Verwendungsfähigkeit 
für bestimmte Tätigkeiten), 18 v. H. 

der Einplanung der Grundwehr

-

dienstleistenden 	muß 	beachtet 
werden, daß der größte Teil nach 

den Tauglichkeitsgrad 3 auf (Wehr- der 	Grundausbildung 	nicht 	in 
dienstfähig 	mit 	eingeschränkter „ Kämpferverwendungen" 	einge- 
Verwendungsfähigkeit 	in 	der setzt wird. Dies wird bei der Anfor- 
Grundausbildung 	und 	für 	be- derung 	des 	Ergänzungsbedarfes 
stimmte 	Tätigkeiten). 	Uneinge- durch die Streitkräfte noch stärker 
schränkt verwendungsfähig waren 
lediglich 7 v. H. 

berücksichtigt. 

Die überwiegende Zahl der Grund-
wehrdienstleistenden leistet nach 
der Grundausbildung Funktions-
dienste, bei denen uneinge-
schränkte 	körperliche 	Leistungs-
fähigkeit nicht immer zwingend 
gefordert wird. Angesichts dieser 
Tatsache dürfte es den in der Trup-
pe vielfach beklagten Mangel an 
geeigneten Soldaten in den Einhei-
ten nicht geben, wenn alle Solda-
ten entsprechend ihrer Verwen-
dungsfähigkeit auf die zu beset-
zenden Stellen verteilt würden. 

Beeinträchtigungen 	erfährt 	der Das vom Wehrbeauftragten ange- 
Dienstbetrieb immer wieder durch 
diejenigen Wehrpflichtigen, die im 

sprochene Problem ist bekannt, al

-

lerdings nur schwer lösbar. Aus 
Rahmen der Einstellungsuntersu- Gründen der „Heimatnähe" lassen 
chung in der Truppe oder während sich Wehrpflichtige oft zu Einhei- 
der Ausbildung aus gesundheitli- ten einberufen, über deren körper- 
chen Gründen wieder entlassen liche Leistungsanforderungen sie 
werden müssen. Dies waren in sich ein falsches Bild machen. Dies 
1994 etwa 6 v. H. (rund 9 100). Nicht betrifft vor allem Einheiten der 
verständlich ist mir allerdings, daß Luftlandetruppe. 
in einer Fallschirmjägerkompanie 

Hinzu kommt, daß auch in einer 
(KRK), zu der nur T1 und T2 gemu- 

Fallschirmjägerkompanie 	der 
sterte Soldaten einberufen werden, 
von 150 Rekruten binnen zehn Wo- 

Krisenreaktionskräfte nicht nur T1 
und T2 gemusterte Wehrpflichtige 

chen 19 wegen Wehrdienstunfä- 
ausgebildet werden. Während der 

higkeit entlassen werden mußten. 
allgemeinen 	Grundausbildung Das darf nicht sein. Hier frage ich 

mich, ob nicht zumindest eine Ver- werden 	auch 	Soldaten für 	die 

wendung dieser Soldaten auf ei- 
Stabs- und Versorgungskompanie 

nem körperlich weniger fordern- des jewei ligen Verbandes ausge- 
den Dienstposten möglich gewesen 

bildet, die für sog. „Funktionsver- 

wäre. 
Wendungen" 	(z.B. 	Fernmelder, 
Kraftfahrer, Feldkoch, Stabsdienst 
usw.) vorgesehen sind. In diesen 
Verwendungen werden auch T3 
gemusterte Wehrpflichtige einge-
setzt. 
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Wenn vermehrt Wehrpflichtige ein

-

zuberufen sind, die kurz vor Über

-

schreitung 	der 	Altersgrenze 
(25. Lebensjahr) stehen, kann es zu 
einer Häufung dieser T3 gemuster-
ten Wehrpflichtigen kommen. Al-
tersbedingt ist das Risiko, daß die 
Einstellungsuntersuchung zu ande

-

ren Ergebnissen führt als die länger 

 zurückliegende 	Musterung, 	bei 
dieser Personengruppe höher. 

Unter 	Berücksichtigung 	dieses 
Sachverhaltes ist der Anteil der 
vorzeitigen Entlassungen zwar re-
lativ hoch, liegt aber im Heeres-
schnitt. 

In vielen Fällen ist ein abschließen-
des ärztliches Urteil über den Ge-
sundheitszustand eines Soldaten 
erst nach zusätzlichen fachärztli-
chen Untersuchungen möglich. In-
sofern ist eine Entlassung aus ge-
sundheitlichen Gründen auch zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht 
auszuschließen. 

Viele Ausbildungsvorhaben wer- Vor Außendienstvorhaben erhöht 
den dadurch erschwert, daß vor ih- sich oft die Zahl der Krankmeldun- 
rem Beginn die Zahl der um ihre gen. Durch Absprachen zwischen 
körperliche Unversehrtheit Besorg- Einheitsführer 	und 	Truppenarzt 
ten deutlich ansteigt. Zahlreiche können organisatorische Maßnah- 
Soldaten sehen sich den im Rah- men zur Verringerung von Einbu- 
men der Ausbildung an sie gestell- Ben in der Ausbildung getroffen 
ten Anforderungen nicht gewach- werden (z. B. Marschbeginn nach 
sen; gelegentlich sicherlich auch Rückkehr aus dem SanBereich). Al- 
deshalb, weil von ihnen erhöhte 
körperliche Leistungen ohne ent- 

lerdings ist nicht auszuschließen, 
daß auch nur vermeintlich kranke 

sprechende Vorbereitung gefordert Soldaten durch die Truppenärzte 
werden. In einer KRK-Einheit, die von der Teilnahme an bestimmten 
die Grundausbildung durchführte, 
konnte ich beobachten, daß sich in- 

Ausbildungsvorhaben befreit wer

-

den. Dieser Umstand erklärt sich 
nerhalb weniger Stunden vor ei- aus der Verantwortung der Trup- 
nem auf drei Stunden angelegten penärzte für die Gesundheit der 
Gewöhnungsmarsch 	57 	Wehr- Soldaten und der Tatsache, daß 
pflichtige zum Truppenarzt abmel- Krankheiten oft nur nach einiger 
deten. Die vielen gesundheitsbe- Beobachtung oder durch fachärztli- 
dingten 	Ausfälle, 	insbesondere che Begutachtungen sicher zu dia- 
wenn sie kurzfristig erfolgen, füh- gnostizieren sind. Körperliche Be- 
ren immer wieder zur Beeinträchti- lastungen dürfen erst nach entspre- 
gung der Ausbildung und des Er- chender 	Vorbereitung 	gefordert 
reichens 	der 	Ausbildungsziele. werden. Für den Sport  ist das in 
„Wer 	gesund 	ist, 	ist 	selber der ZDv 3/10 „Spo rt  in der Bundes- 
schuld!", ist eine weit verbreitete wehr" 	geregelt. Für die Ausbil- 
Auffassung. dung im Heer hat der Inspekteur 

des Heeres in seinem Komman-
deurbrief 1/94 die Bedeutung eines 
systematisch aufbauenden körper-
lichen Trainings in allen Bereichen 
betont und mehrfach auf die Be- 
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Ausbilder, die im Interesse einer 
fordernden Ausbildung die einge

-

schränkt verwendungsfähigen Sol

-

daten gleichwohl an die Grenze ih

-

rer individuellen Leistungsfähig

-

keit heranführen, sehen sich 
gelegentlich mit dem Vorwurf der 
„Schleiferei" konfrontiert. 

Auf der anderen Seite erwarten 
aber die Grundwehrdienstleisten

-

den trotz ihrer 	eingeschränkten 
Verwendungsfähigkeit, daß sie 
sinnvoll und nicht nur als „Kaffee

-

holer und Putzer" eingesetzt wer

-

den. Auch ihnen muß das Gefühl 
vermittelt werden, gebraucht zu 
werden. Ich wünsche mir, daß sich 
der nachfolgende Fall nicht wieder-
holt. 

Der Petent wurde am 4. Oktober 
1993 zum Dienst in ein Panzerauf

-

klärungsbataillon einberufen. Kurz 
nach der Einkleidung wurde eine 
Allergie beim Tragen des „Grün

-

zeugs" ärztlicherseits festgestellt. 
Obwohl vom Tragen dieser Klei

-

dung befreit, mußte er an allen 
Diensten — auch Geländedienst — 
im Sportanzug (gegebenenfalls mit 
Nässeanzug) teilnehmen. 

Am 22. November 1993 wurde er 
von seiner Einheit in A. zu einem 
Lehrgang nach B. kommandiert. 
Der Truppenarzt in B. schrieb ihn 
nach drei Tagen wegen seiner Al-
lergie lehrgangsuntauglich. Als 
Folge wurde der Soldat wieder zu 
seiner Einheit nach A. zurückkom-
mandiert. Als er do rt  an einem Frei-
tag um 13.21 Uhr eintraf, wurde er 
von dem UvD, der über die Rück-
kommandierung nicht unterrichtet 
war, nach Hause geschickt. Wei-
sungsgemäß meldete sich der Sol-
dat am Montag, dem 29. November 
1993, wieder beim Kompaniefeld-
webel in A. Dieser sagte ihm, er 
solle wieder nach Hause fahren 
und sich am nächsten Tag um 
6.45 Uhr entsprechend einer 
zwischenzeitlichen 	Versetzungs

-

verfügung beim Panzer-
aufklärungsbataillon in C. melden. 
Als er sich dort  meldete, wurde er, 
weil man für ihn keine Verwen- 

stimmungen der ZDv 3/10 hinge-
wiesen. 

Die körperlichen Leistungsgrenzen 
der auszubildenden Soldaten sind 
sehr unterschiedlich. Sie werden 
zudem auch individuell unter-
schiedlich empfunden und in Sinn 
und Notwendigkeit unterschiedlich 
interpretiert. Daraus ergibt sich ein 
Spannungsfeld, in dem sich nicht 
jeder Ausbilder mit der gewünsch-
ten Sicherheit bewegt. Die speziel-
len Vorwürfe der „Schleiferei" sind 
im Einzelfall im Rahmen der 
Dienstaufsicht zu prüfen und ent-
sprechend zu würdigen. 

Im dargestellten Fall  ist der Be

-

wertung des Wehrbeauftragten 
vorbehaltlos zuzustimmen. Es lie

-

gen eklatante Mängel in der ge-
genseitigen Abstimmung der 
Dienststellen sowie der unmittel-
baren Informationsweitergabe vor. 
Darüber hinaus ist der Befehl zur 
Teilnahme an allen Diensten im 
Sportzeug unangemessen und 
nicht sinnvoll. 
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dungsmöglichkeit hatte, noch am 
gleichen Tag wieder nach A. zu-
rückkommandiert. Als er sich do rt 

 wieder meldete, wurde ihm barsch 
die Frage gestellt, was er hier wie-
der in A. wolle. Die Kompanie 
fragte nunmehr wegen der weite-
ren Verwendung des Soldaten bei 
der Division nach. Diese wies den 
Soldaten an, sich wieder bei seiner 
Einheit in C. zu melden. Der Soldat 
fuhr dann zu der Einheit nach C. 
zurück. Seine Ankunft dort  löste er-
neute Anfrage bei der Division aus. 
Diese bestätigte die Versetzung. 
Die Einheit, der der Soldat zuge-
wiesen war, befand sich zu diesem 
Zeitpunkt 	auf 	einem 	Truppen-
übungsplatz. So wurde ihm befoh-
len, wieder nach Hause zu fahren 
und sich nach ihrer Rückkehr er-
neut zu melden. Der Soldat tat, wie 
ihm befohlen. Bei seiner erneuten 
Rückkehr wurde er — so der Petent 
— wiederum „dumm angemacht, 
was er schon wieder hier machen 
würde". 

Der Bataillonskommandeur stellte 
fest, daß der Soldat aufgrund seiner 
gesundheitlichen Einschränkun-
gen für einen den KRK-Kräften zu-
geteilten Verband eigentlich nicht 
verwendbar sei. Seine vorgesehene 
Verwendung könne er nicht wahr

-

nehmen, andere Soldaten müßten 
diese durch Mehrarbeit ausglei- 
chen. 	Der Divisionskommandeur 
sprach von einer „nahezu einmali-
gen 	Verbindung 	unglücklicher 
Umstände und menschlicher Unzu-
länglichkeiten" . 

Am 1. Juli 1995 beginnt die Einbe- Die Verwendung der T7-Grund- 
rufung Wehrpflichtiger, die nur für wehrdienstleistenden 	erfolgt 	un- 
bestimmte Tätigkeiten des Grund- abhängig 	vom Bestreben 	nach 
wehrdienstes wehrdienstfähig sind mehr fordernder Ausbildung. Sie 
(T7) 	und 	eine 	spezielle 	eirege- sind nur für solche Dienstposten 
schränkt militärische Ausbildung vorgesehen, auf denen ein dem 
erhalten sollen. Bereits heute ste- Gesundheitszustand 	angepaßter 
hen viele Vorgesetzte und Ausbil- Funktionsdienst stattfindet. Aller- 
dung 	unter 	dem 	erheblichen dings werden diese Soldaten we- 
Druck, die Forderung der militäri- gen ihrer gesundheitlichen Ein- 
schen Führung nach härterer Aus- schränkungen 	häufig 	nicht 	alle 
bildung und Steigerung der kör- körperlichen Anforderungen 	der 
perlichen 	Leistungsfähigkeit 	der 
jungen Männer nachkommen zu 
müssen. Vorgesetzte sehen die Ein- 

Dienstposten erfüllen können. 

An Programmen zur Steigerung 
berufung dieser Soldaten als einen der 	körperlichen 	Leistungsfähig- 
weiteren Schritt in eine zweige- keit können sie unter Umständen 
teilte Armee. teilnehmen, wenn sie nur punktu- 
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elle 	Gesundheitsstörungen 	(z. B. 
Kontaktlinsen, Übergewicht, Bein-
längendifferenzen über 2,5 cm 
usw.) aufweisen. 

Der vom 	Wehrbeauftragten 	er

-

wähnten Einstellung von Vorge-
setzten zur Einberufung von T7 ge-
musterten Soldaten ist entschieden 
entgegenzutreten. Aufgabe der 
Vorgesetzten ist es, diese Soldaten 
anspruchsvoll auszubilden und zu 
führen. Leistungsfähigkeit darf 
nicht auf körperliche Leistungsfä-
higkeit reduziert werden. Außer-
dem muß der Beitrag anerkannt 
werden, den die Einberufung die-
ser Soldaten zur Wehr- und Dienst-
gerechtigkeit, die für die Bundes-
wehr insgesamt von höchster Prio-
rität sein muß, leistet. 

3.2.3 Führungsverhalten im 
Rahmen der Ausbildung 

Absatz 1-16 

Zur Durchführung der neuen, er- Die allgemein militärische Ausbil- 
weiterten Aufgaben werden von dung wurde an die Erfordernisse 
den Soldaten neben militärischen des neuen, erweiterten Aufgaben- 
Fertigkeiten auch größere körperli- spektrums 	angeglichen. 	Dabei 
che Leistungsfähigkeit und psychi- setzt die ZDv 10/1 „Innere Füh- 
sche Stabilität in Belastungssitua- rung" für das Führungsverhalten - 
tionen gefordert. Hierauf sind die auch in der Ausbildung - die ver- 
Soldaten durch eine einsatzgerech- bindlichen Maßstäbe. Einsatznahe 
te Ausbildung vorzubereiten. Der Ausbildung findet überall do rt  ihre 
Forderung nach mehr Härte in der Grenzen, wo die körperliche Un- 
Ausbildung und größerer Professio- versehrtheit 	der 	auszubildenden 
nalität 	wird 	ersichtlich 	entspro- Soldaten gefährdet wird. Das dar- 
chen. Hierbei ist es bedauerlicher- gestellte Fehlverhalten von Ausbil- 
weise wieder zu Auswüchsen un- dern verstößt gegen diesen Grund- 
terschiedlichster Art gekommen. satz und teilweise sogar gegen be-

stehende gesetzliche Regelungen. 
In unbekannten und ungewissen 
Lagen die eigene Angst zu über- Derartigem 	Fehlverhalten 	wird 

winden, muß geübt werden. An durch intensive Dienstaufsicht und 

solche Situationen müssen die Sol-
daten zunächst in geeigneter Weise 
herangeführt werden. Hieran man-
gelt es in folgendem Fall: 

Erziehung entgegengewirkt. 

Im Rahmen der Einzelkämpfer-
ausbildung gab der Leitende dieser 
Ausbildung Offizieranwärtern als 
Mutprobe 	auf, 	mit 	einem 
Stiefelbeutel über dem Kopf von 
dem 	3-Meter-Sprungturm 	einer 
Schwimmhalle kopfüber ins Was-
ser zu springen. Die Entscheidung 
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darüber, wer von den Soldaten mit 
verdeckter Sicht springen mußte, 
traf der Leitende unmittelbar vor 
dem Sprung nach seinem persönli-
chen Eindruck von dem Mut jedes Es ist unbestritten, daß die Forde- 
einzelnen. Mehrere Soldaten ver- rungen nach psychischer und phy- 
mochten während des Sprunges ih- sischer Härte in der Ausbildung die 
re Körperhaltung nicht richtig zu Gesundheit 	des 	Soldaten 	nicht 
steuern und schlugen hart  auf dem schädigen dürfen. Der Leitende der 
Wasser auf; ein Soldat verletzte Ausbildung wurde entsprechend 
sich ernsthaft. belehrt. 

Der Schutz von Leben und Ge-
sundheit hat im Frieden Vorrang 
vor dem Erreichen des Ausbil-
dungsziels. Das Ertragen körperli-
cher Schmerzen ist für den militäri-
schen Führer eine Erfahrung, die 
seinen fürsorglichen Umgang mit 
seinen Untergebenen mitbestimmt. 
Niemals dürfen die bei der Ausbil-
dung 	gestellten 	Anforderungen 
den Eindruck vermitteln, daß die 
Gesundheit des einzelnen zweit-
rangig sei. 

Hierzu folgender Fall: 

Ein Stabsunteroffizier nahm wäh-
rend eines Feldwebellehrgangs an 
einer dreitägigen Durchschlage-
übung teil. Bei einer vorhergegan-
genen mehrtägigen Übung waren 
seine Kampfstiefel völlig durchnäßt 
worden, so daß er für die weitere 
Übung auf neues Schuhwerk ange-
wiesen war. Nach 10 km meldete er 
bei der dritten Anlaufstation, daß 
sich an beiden Fersen 5-Mark- 
Stück große Blutblasen gebildet 
hätten und er nur noch unter gro- 
ßen Schmerzen gehen könne. Der 
begleitende Sanitäter empfahl die 
Vorstellung beim Truppenarzt. Der 
vorgesetzte 	Hauptmann 	befahl 
barsch: „Selbstverständlich mar-
schieren Sie weiter". Bis zum Errei-
chen des Endpunktes nach weite-
ren 5 km wurde ihm mehrfach 
schlecht. Verschiedene Male 
knickte er mit dem Fuß um. Der 

. 

Truppenarzt 	entschied, 	daß 	der 
Soldat für zehn Tage „marschbe-
freit" sei. 

Der 	nächsthöhere 	Vorgesetzte 
stellte fest, daß „durch die der Si-
tuation unangemessene Schroffheit 
des Befehls der Eindruck entstehen 
konnte, daß der Leitende dem Ge-
sundheitszustand des Soldaten 
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nicht gebührend Rechnung getra-
gen habe". 

In der Grundausbildung werden 
den Soldaten militärische Fertig-
keiten vermittelt. Wiederholt hin-
terlassen Ausbilder bei ihren Re-
kruten jedoch den Eindruck, daß 
die ihnen befohlenen Ausbildungs-
übungen nur formal der Ausbil-
dung dienen sollen, in Wirklichkeit 
aber als Strafe und Vergeltung ge-
dacht sind. Im nachfolgenden Fall 
wurden hierbei die Grenzen men-
schenwürdiger Ausbildung und die 
geltenden Ausbildungsweisungen 
bis hin zur Schikane mißachtet. 

Bei einem einwöchigen Truppen-
übungsplatzaufenthalt hatte ein In-
spektionschef anstelle des zunächst 
vorgesehenen Ausbildungsdien-
stes im Zugrahmen während der 
Zeit von 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr ei-
nen Grillabend angesetzt. Die Ein-
heit beschaffte unter Kostenbeteili-
gung der Rekruten Grillfleisch und 
Würste. Als Truppenverpflegung 
wurde Nudelsalat und grüner Salat 
angeboten. Als Getränk wurde den 
Soldaten drei Dosen Bier à 0,51 
ausgehändigt. Einige aßen ihre 
selbst gefüllten Teller nicht leer, 
sondern schütteten ihre unverzehr-
ten Essensreste in eine bereitge-
stellte Abfalltonne. Als diese voll 
war, warfen die Soldaten ihre Teller 
neben diese Tonne. Empört über 
ihr Verhalten brach der Inspekti-
onschef den Grillabend ab und be-
fahl — insoweit korrekt —, den ur-
sprünglich angesetzten Ausbil-
dungsdienst durchzuführen. Es 
wurden für etwa eineinhalb Stun-
den die Bewegungsarten im Gelän-
de — teils in niedrigster Gangart —, 
Schanzarbeiten mit Spaten und das 
Überwinden von Hindernissen ge-
übt. Dabei mußten Rekruten auch 
durch Dornensträucher robben und 
über einen mit Schotter befestigten 
Waldweg gleiten. Die Ausbilder 
setzten diese Ausbildung fort, bis 
sich bei den Rekruten Erschöp-
fungssymptome bis hin zu Atem-
schwierigkeiten zeigten. Verschie-
dene Rekruten verstauchten sich 
ihre Handgelenke und zogen sich 
Hautabschürfungen zu. 

Der Soldat ist verpflichtet, ihm er-
teilte Befehle vollständig und un- 

Das Beispiel verdeutlicht eine un-
angemessene Reaktion des Inspek-
tionschefs. Die ergriffene Maßnah

-

me mußte als Schikane empfunden 
werden. 

Im Rahmen der Vorgesetztenaus-
bildung wird auch zukünftig darauf 
zu achten sein, die Führer für die 
Grenzen zwischen erzieherisch 
wirksamen Maßnahmen und Schi

-

kauen zu sensibilisieren. 

' 
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verzüglich auszuführen. Der ver-
antwortliche Vorgesetzte soll stän-
dig die Zweckmäßigkeit seiner ein-
mal erteilten Befehle überprüfen. 

• 

Hierzu folgender Fa ll, bei dem ein 
Vorgesetzter dies unterlassen und 
eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung der Untergebenen in Kauf 
genommen hat: 

Ein Kompaniechef erhielt von sei- Das aufgeführte Beispiel des Be- 
nem Vorgesetzten den Befehl, die fehls über den einheitlichen Anzug 
einheitliche Bekleidung der Teil- der Teilnehmer eines 3stündigen 
nehmer eines dreistündigen Mar- Marsches ist ein bedauerliches Zei- 
sches sicherzustellen, um in der Of- chen für ein falsches Verständnis 
fentlichkeit 	einen 	disziplinierten von Befehl und Gehorsam. Leiten- 
Eindruck 	zu 	hinterlassen. 	Bald der und Durchführende der Ausbil- 
nach Beginn des Marsches setzte dung wurden durch den Befehlsha- 
bei kaltem, böigem Wind Dauerre- ber im Wehrbereich schriftlich be- 
gen ein. Nicht alle Marschteilneh-
mer führten einen Nässeschutz bei 
sich. Um dem Befehl seines Vorge-
setzten zu entsprechen, verbot der 

lehrt. 

Kompaniechef 	allen 	Soldaten, 
Parkas oder Ponchos anzulegen. 

In einer großen Zahl von Fällen Der Auftrag der Soldaten erfordert 
mußte ich mich mit der unange- körperliche Leistungsfähigkeit. Es 
messenen Reaktion von Vorgesetz- ist Aufgabe der Vorgesetzten, durch 
ten auf angebliche oder tatsächli- gezielte Trainingsmaßnahmen die 
che Mängel in der Ausbildung be- körperliche Leistungsfähigkeit der 
fassen. Soldaten zu fördern. Diese Maßnah- 

Die Steigerung der körperlichen 
men dürfen keinesfalls angewandt 

Leistungsfähigkeit ist ein berech- 
werden, um auf Fehlverhalten von 

tigtes Anliegen. Die Grundsätze 
Soldaten zu reagieren. 

der Inneren Führung sind hierbei Die Mittel, die den Vorgesetzten 
zu beachten. Hiergegen wird ver- zum erzieherischen Einwirken auf 
stoßen, wenn Maßnahmen zur Ver- ihre Untergebenen zur Verfügung 
besserung der Kondition den Cha- stehen, sind im Erlaß „Erzieheri- 
rakter „körperlicher Strafen" ha- sche Maßnahmen" geregelt. Mit 
ben. Auch „Bewegungsübungen" ihm sind den Vorgesetzten ausrei- 
sieht der Erlaß Erzieherische Maß- chende 	Handlungsmöglichkeiten 
nahmen nicht vor. Sie sind als sol- gegeben. Über den Erlaß hinausge- 
che unzulässig, auch dann, wenn hende erzieherische Maßnahmen 
Erziehung geboten erscheint. sind grundsätzlich nicht erlaubt. 

Bedauerlicherweise häufen sich in 
Ebenso ist die Anwendung von er- 

der Praxis Vorfälle, in denen Re- 
zieherischen Maßnahmen gegen 

kruten Liegestützen durchführen 
müssen 	(„pumpen") („pumpen) 	oder 	über 

mehrere 	Soldaten 	unzulässig, 
wenn es möglich und ausreichend 
ist, das Fehlverhalten eines einzel- 

sinnlose Bewegungsübungen be

-

richten. So wurden bei Fehlern in 
der Ausbildung den jungen Rekru-
ten Liegestützen abverlangt, deren 

nen erzieherisch zu würdigen. 

Anzahl die Vorgesetzten willkür-
lich festsetzten. Wiederholt ist mir 
berichtet worden, daß Vorgesetzte 
für das „Fehlverhalten” eines ein-
zelnen einer ganzen Gruppe oder 
gar einem ganzen Zug „Liegestüt-
zen befehlen" und dann „Stuben- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache  13/11005  

Jahresbericht 1994 Stellungnahme Sachstand über die 
des Wehrbeauftragten des Bundesministeriums vollzogenen Maßnahmen/ 

des Deutschen Bundestages der Verteidigung Bearbeitungszustand 
im BMVg 

rekorde" bekanntgeben. Dies ist 
als Kollektivmaßnahme unzulässig 
und versieht an sich sinnvolle kör-
perliche Fitneßübungen mit dem 
Makel einer körperlichen Strafe. 

Völlig unverständlich ist die nach-
folgend dargestellte Reaktion eines 
Zugführers auf das Versäumnis sei-
ner Soldaten: 

Ein Leutnant führte mit seinem Das dokumentierte Fehlverhalten 
Zug in der Allgemeinen Grundaus- entspricht in keiner Weise den 
bildung Infante rie- und Gefechts- Grundsätzen der Inneren Führung. 
ausbildung durch. Hierbei befahl Im Falle der „Exekution" wurde 
er seinen Soldaten, die mitgeführ- der verantwortliche Offizier sofort 
ten Tarnnetze an ihren Stahlhel-
men zu befestigen. Diesem Befehl 
konnten drei Soldaten nicht nach-
kommen, weil sie vergessen hatten, 
die Tarnnetze mitzunehmen. Der 

aus der Bundeswehr entlassen. 

Zugführer wies sie an, ihm einzeln 
in einen abgelegenen Keller zu fol-
gen. Dort mußten sie die persönli-
che Ausrüstung ablegen und sich 
hinknien. Wie bei einer Exekution 
gab er auf zwei Soldaten mit Manö-
vermunition Schüsse aus seiner 
Dienstpistole und auf den dritten 
Soldaten einen Feuerstoß aus der 
Maschinenpistole ab. Dann ging er 
zu den übrigen Soldaten und be-
merkte ihnen gegenüber, „sie 
könnten jetzt anfangen zu beten". 
Das gegen den Offizier eingeleitete 
disziplinargerichtliche 	Verfahren 
führte zu seiner Entfernung aus der 
Bundeswehr. 

Entsprechend der erweiterten Auf- Die Auseinandersetzung mit der 
gabenstellung 	der 	Bundeswehr letzten Konsequenz eines Einsat- 
nimmt der Umgang des Soldaten zes, 	besonders 	unter dem Ge- 
mit der Situation des Todes zurecht sichtspunkt des erweiterten . Auf- 
einen erweiterten Raum in der trags der Bundeswehr, ist wichtig. 
Ausbildung ein. Im folgenden Fall Vorschriften und Anweisungen für 
wurde den Soldaten aufgegeben, 
ohne realen Hintergrund Mitgefühl 

die Ausbildung solcher Inhalte in 
Übungen gibt es nicht. Übungs- 

und Betroffenheit über den Tod ei- weise Beerdigungen und Grabre- 
nes Kameraden zu äußern. Die Sol- den zu simulieren, ist nicht ange- 
daten waren über die Geschmack- bracht. Wird der Themenbereich 
losigkeit empört. 

Bei einer Gefechtsübung wurde 
von dem Bataillonskommandeur 

„Tod" in Unterrichten behandelt, 
ist dies mit besonderer Sorgfalt 
und der nötigen Sensibilität vorzu- 

die Einlage „Tod eines Kamera- 
bereiten. Die Gefühle der urmittel- 

den" eingespielt. Der Tote, bei dem 
bar betroffenen Soldaten sind zu 

es sich um einen konkret benann-
ten Soldaten des Batai llons han-
delte, wurde durch eine Strohpup- 

berücksichtigen. 

Die vom Wehrbeauftragten darge- 
pe dargestellt. Die Puppe wurde stellte Übungseinlage „Tod eines 
zum 	Batteriegefechtsstand trans- Kameraden" 	entspricht 	diesen 
portiert. Der Batteriechef, vom Auf- Grundsätzen in keiner Weise. 
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trag seines Bataillonskommandeurs Der Verhalten des für die Durch- 
noch aufgebracht, erklärte den do rt  führung der Einlage verantwortli- 
anwesenden Soldaten: „Wir müs- chen Offiziers wurde in Form einer 
sen eine Bestattung durchführen. " erzieherischen Maßnahme durch 
Er befahl zwei Soldaten, ein Grab den Brigadekommandeur mißbil- 
auszuschaufeln, ein Kreuz aufzu-
stellen und die Puppe zu „bestat-
ten". Danach mußte der Batterie-
chef eine Grabrede halten. Als-
dann wurde das Grab wieder 
geschlossen. Anschließend hatte er 
ein ausführliches Beileidsschreiben 
an die „Witwe" zu fertigen. 

ligt. 

 

Ich bin der Auffassung, daß zum ei- Der beschriebenen Mißachtung der 
nen 	dringender Bedarf 	besteht, 
Ausbildungsvorschriften 	so 	klar 

Prinzipien der Inneren Führung 
muß durch eine noch intensivere 

abzufassen, daß das Streben nach Wahrnehmung des Erziehungsauf- 
kriegsnaher Ausbildung nicht zur 
Wahl unzweckmäßiger oder gar 

trages seitens a ller Vorgesetzter, 
besondere Hinweise im Rahmen 

unvertretbarer Ausbildungsmetho- der Führer- und Vorgesetztenaus- 
den führt, und zum anderen die bildung und durch eine konse- 
Vorgesetzten 	verstärkt 	auf 	ihre quente Dienstaufsicht entgegenge- 
Pflicht zur Dienstaufsicht hinge- wirkt werden. 

 wiesen werden müssen. 
Eine Erhöhung der ohnehin schon 
vorhandenen Regelungsdichte in 
der Ausbildung würde den Bestre-
bungen nach Entfrachtung und 
besseren Handhabbarkeit der Aus-
bildungsvorschriften entgegenwir-
ken, ohne den bereits heute schon 
bestehenden Rahmen für das Füh- 

- rungsverhalten und die Ausbil-
dungsgestaltung substantiell zu 
verändern. 

3.2.5 Vermittlung staatsbürger-
lichen Bewußtsein 

Absatz 1-6 

Der Soldat hat Anspruch auf staats- Zur Feststellung der Situation im Der Bericht zur politischen Bil- 
bürgerlichen Unterricht. Durch ihn Bereich der politischen Bildung ha- dung in den Streitkräften wurde 
sollen dem Soldaten die Werte un- ben die Streitkräfte im Jahre 1994 am 18. August 1995 dem Vertei- 
seres demokratischen Rechtsstaa- und 	1995 	eine 	Untersuchung digungsausschuß zusammen mit 
tes sowie Sinn und Notwendigkeit durchgeführt, deren Ergebnis mit einer 	Weisung 	des 	General- 
des Wehrdienstes vermittelt wer- dem „Bericht zur politischen Bil- inspekteurs zur Durchführung 
den. dung in den Streitkräften" dem der politischen Bildung ab 1. Ja- 

Parlament 	noch 	1995 	vorgelegt nuar 1996 übersandt. Mit dieser 
Auch in diesem Jahr mußte ich werden wird. Weisung wird neben einer not- 
feststellen, daß staatsbürgerlicher wendigen Anpassung der Vor- 
Unterricht einen nachgeordneten Die Lagefeststellung hat ergeben, gaben für die politische Bildung 
Rang 	bei 	der 	Ausbildung 	der daß in einem Teil der Verbände in der Truppe an die verkürzte 
Grundwehrdienstleistenden 	und und Einheiten mit hohem persönli- Dauer des Grundwehrdienstes 
sogar der Weiterbildung der Vorge- chen Einsatz vorbildliche politische künftig der Schwerpunkt auf die 
setzten einnimmt. Der auf dem Bildungsarbeit geleistet wird. Die politische Bildung der Vorge- 
Dienstplan 	angesetzte 	staatsbür- Lagefeststellung hat aber auch er- setzten gelegt. Zusätzlich wurde 
gerliche Unterricht wird vielfach geben, daß in weiten Bereichen der festgelegt, 	daß die Durchfüh- 
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nicht 	durchgeführt. 	Dies 	wider- Streitkräfte die politische Bildung rung 	der 	politischen 	Bildung 
spricht den Vorgaben der militäri- in 	quantitativer wie 	qualitativer durch zentral erarbeitete Unter- 
schen Führung, die der politischen Hinsicht verbessert werden kann. richtsbeispiele/Planspiele unter- 
Bildung besondere Bedeutung bei- 

Der Bundesminister der Verteidi- 
stützt wird. 

mißt 
gung hat daher Maßnahmen ver- Die Führungsstäbe der Teilstreit- 

Ein neuer Aspekt des staatsbürger- anlaßt, 	mit 	denen 	künftig 	ein kräfte haben auf der Grundlage 
lichen Unterrichtes ist die Darstel- Schwerpunkt auf die politische Bil- der Weisung ihrem Verantwor- 
lung der Verpflichtung der Bundes- dung der Vorgesetzten gelegt wird. tungsbereich angepaßte Maß- 
republik Deutschland, im Rahmen Vor allem gilt es, die Fähigkeiten nahmen zur weiteren Umset- 
der 	bestehenden 	Sicherheitssy- der Vorgesetzten für erfolgreiche zung erlassen und Maßnahmen 
steme gegebenenfalls auch einen politische Bildungsmaßnahmen zu zur Intensivierung der Dienst- 
militärischen Beitrag zum Weltfrie- verbessern und sie in der Durch- aufsicht in der politischen Bil- 
den leisten zu müssen. Nur wenn führung 	durch 	vorbereitete dung eingeleitet. 
es gelingt, dies zu vermitteln, wer- Ausbildungsthemen zu unterstüt- 

Über die Erfahrungen mit der 
den Soldaten motiviert an derarti-
gen Einsätzen teilnehmen. Vorge- 

zen. Verstärkte Dienstaufsicht soll 
gewährleisten, daß die Ausbilder 

Umsetzung der Weisung ist dem 

setzte, die mit ihren Soldaten an und Vorgesetzten die für sie vorge- 
Bundesminister 	der 	Verteidi- 

VN-Einsätzen beteiligt waren, ha- sehene Ausbildung haben und an 
gung bis Mitte 199 	zu berich- 

ben mir berichtet, daß Soldaten zu Fort- und Weiterbildungsmaßnah- ten. 

derartigen Einsätzen nicht nur be- men teilnehmen. Damit wird die 
fohlen, sondern auch durch Infor- Didaktik/Methodik der politischen 
mation und Gespräch überzeugt Bildung mittelfristig besser wer- 
werden wollen. den. Dieses Ziel muß auch durch 

begleitende Dienstaufsicht bei der 
Auch im Hinblick auf eine Gefähr- Durchführung 	von 	Maßnahmen 
dung 	junger 	Menschen 	durch der politischen 	Bildung verfolgt 
rechtsextremistisches 	Gedanken-
gut besitzt politische Bildung hohe 

werden. 

Bedeutung. Die durch sie vermit- Die Leitung der Veranstaltungen 

telte Information und Aufklärung im Rahmen der politischen Bildung 

führt zumindest zur kritischen ge- obliegt grundsätzlich dem Diszipli- 

danklichen Beschäftigung mit den narvorgesetzten. Dieser kann und 

Zielen und Hintergründen rechts- soll in der Durchführung geeignete 

extremer Parolen. und interessie rte Soldaten unab

-

hängig vom Dienstgrad hinzuzie- 
Die Ziele des staatsbürgerlichen hen. Dies fördert das Interesse auch 
Unterrichts können nur durch qua- der Lerngruppe und ist der Durch- 
lifizierte 	Unterweisung 	erreicht führung der politischen Bildung in 
werden. Die Delegation des Unter- Seminarform angemessen. Keines- 
richtes, der grundsätzlich vom Ein- falls darf sich aber der Vorgesetzte 
heitsführer zu leiten ist (ZDv 12/1 seiner Leitungsfunktion und Ver- 
Ziffer 406), auf einen Unterführer antwortung zu persönlicher Mitwir- 
oder 	interessierten 	Grundwehr- kung durch Delegation auf andere 
dienstleistenden garantiert dies in 
der Regel nicht. 

entziehen. 

Der 	staatsbürgerliche 	Unterricht 
wird in der Dienstgestaltung den 
ihm zugedachten Rahmen nur 
dann einnehmen, wenn die Ein-
heitsführer sich stets bewußt sind, 
daß politische Bildung auch ein 
Mittel zur Motivation der Soldaten 
ist. 
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5 Vermittlung von soldatischen 
Tugenden/Traditionswesen 

Absatz 1-16 

Diesen Bericht lege ich in einem Die Bundeswehr ist 1955 als ein Wichtige Erkenntnisse konnten 
Jahr vor, in dem des 50. Jahresta

-

ges des Endes des nationalsoziali- 
Neubeginn 	geschaffen 	worden, 
aber 	sie 	ist 	nicht 	geschichtslos. 

im Jahre 1995 durch die wieder

-

belebte 	und 	teils 	öffentliche 
stischen 	Unrechtsregimes 	sowie Schon ihr Gründungstag ist eine Traditionsdiskussion im Zusam- 
des 40. Jahrestages der Aufstellung bewußte Anknüpfung an die deut- menhang mit den Jahrestagen 
der Bundeswehr gedacht werden sche Geschichte. „50 Jahre 	Kriegsende " 	und 
wird. Ein solches Jahr forde rt  im „ 40 Jahre 	Bundeswehr/5 Jahre 
besonderen Maße die Frage her- Sie weiß sich als Erbe der deut- Armee der Einheit" gewonnen 
aus, inwieweit zur Vermittlung und schen Geschichte und Militärge- werden. Darüber hinaus haben 
Darstellung soldatischer Tugenden schichte mit ihren Höhen, aber sich der Bundespräsident, der 
auf Überlieferungen aus der ehe- auch Tiefen. Die Bundeswehr stellt Bundesminister 	der 	Verteidi- 
maligen Wehrmacht zurückgegrif- sich dieser Geschichte. gung sowie der Generalinspek- 
fen werden kann: Die Diskussion Geschichte zu verstehen und Leh- teur der Bundeswehr anläßlich 
um dieses Thema hat die Bundes- ren aus ihr zu ziehen, setzt einen dieser Ereignisse richtungswei- 
wehr von Beginn an begleitet. Im- besonnenen und kritischen Um- send zu diesem Thema geäu- 
mer wieder hat es für mich Anlaß gang mit der Vergangenheit vor- Bert . 
gegeben, auf unzulässige Formen 
der Traditionspflege hinzuweisen. 

aus, nicht nur mit den Ereignisse, 
sondern vor allem mit den ver- Es gilt nun - im Verbund mit 

den Kernaussagen der „Richtli- Auch im Berichtsjahr hatte ich mich schiedenen Urteilen darüber. Dies 
nien für das Traditionsverständ- wieder mit Vorkommnissen, in de- erfordert kritisches 	Urteilsvermö- 
nis und die Traditionspflege in nen es um diese Problematik ging, 

zu befassen. 
gen, das im Rahmen der historisch-
politischen Bildung geschult wer- der Bundeswehr" vom 20. Sep

-

tember 1982 - diese Erkennt- den muß. Ohne Wahrhaftigkeit ge- nisse und Feststellungen zusam- genüber der Geschichte kann es 
auch keine in die Zukunft weisen-
de Tradition geben. 

menzufassen. 

Geschichte überliefert Werte und 
Vorbilder für die Gegenwart. Nur 
aus ihrer Kenntnis heraus kann 
Tradition entstehen und bewußt 
gestiftet werden. Dies gilt auch für 
die militärische Tradition. 

 

Für die Bundeswehr ist die Werte-
ordnung des Grundgesetzes mit 
ihren überlieferten 	europäischen 
Traditionen von Freiheit, Recht und 
Menschenwürde 	der 	zentrale 
Orientierungsrahmen für das Tradi-
tionsverständnis. Ein solches Ver-
ständnis läßt Spielraum, vorbildli-
che soldatische Haltung und militä-
rische Leistung aus allen Epochen 
der deutschen Militärgeschichte in 
die Tradition der Bundeswehr zu 
übernehmen. 

Im Aufenthalts- 	und Traditions- In den geschilderten Fälle wider- 
raum des Unteroffizierkorps einer spricht das Verhalten dem Geist 
Luftlandeeinheit 	waren 	Doku- und den Bestimmungen der Richtli- 
mente der Wehrmacht ausgehängt, 
in denen ein vom nationalsozialisti- 

nien 	zum 	Traditionsverständnis 
und zur Traditionspflege in der 

schen Geist mitgeprägtes soldati- Bundeswehr und wird verurteilt. 

sches Verständnis und sinnloser Die aufgeführten Fälle sind jedoch 
Durchhaltewillen zum Ausdruck nicht symptomatisch für die ge- 
kamen. In einem anderen Bereich Samte Bundeswehr. 
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derselben Einheit wurden Lieder Das Gedankengut, das sich hierin 
gesungen, die die Angriffsoperatio- offenbart, 	entspricht 	nicht 	dem 
nen der Fallschirmjäger der ehe- Selbstverständnis der Streitkräfte 
maligen Wehrmacht verherrlichten. als Armee eines freiheitlichen de- 

In einer anderen Luftlandeeinheit 
mokratischen Rechtsstaates. 

überreichte ein Zugführer zum En- Deshalb hat der Inspekteur des 
de der Grundausbildung Rekruten Heeres gegen diese Entwicklung 
ein Gedenkblatt mit dem Abdruck Maßnahmen eingeleitet. Die kriti- 
der „Zehn Gebote der Fallschirmjä- sche Überprüfung aller fragwürdi- 
ger" der ehemaligen Wehrmacht, 
in denen sich ebenfalls das ange- 

gen Vorfälle in Bezug auf das 
Traditionsverständnis und das An- 

sprochene soldatische Verständnis knüpfen an Traditionen der Wehr- 
niedergeschlagen hatte. macht zeigt, daß sich für die betref- 

Bei meinen Überprüfungen der 
fenden Vorgesetzten zumeist keine 

hier dargestellten Vorfälle habe ich 
Anhaltspunkte für rechtsextremi- 

bei keinem der betroffenen Vor e- 
stische Neigungen ergeben, son- 

setzten Anhaltspunkte für rechts- 
dem daß es sich dabei zumeist um 

extremistische 	Neigungen, 	wohl 
unreflektiert  übernommenes Ge- 

aber einen erheblichen Mangel an 
dankengut handelt. Der Inspekteur 

notwendiger politischer Sensibilität 
des Heeres hat bereits am 13. De- 

feststellen können. Vielfach fehlte 
zember 1994 den Kommandeuren 

es auch an den historischen Kennt- 
der drei Luftlandebrigaden und 

nissen, um die Vorgänge richtig 
dem Kommandeur des Kommandos 

einordnen zu können. In anderen 
Luftbewegliche 	Kräfte 	eine ver- 

Fällen waren Verbote für das Sin- 
stärkte Dienstaufsicht in den Berei- 

gen bestimmter Lieder in Verges- 
chen Menschenführung und Tradi- 

senheit 	geraten oder überhaupt 
tionsverständnis befohlen. 

nicht bekannt. Einen entscheiden- Der Kommandeur des Kommandos 
den Mangel sehe ich aber darin, 
daß die geltenden Vorschriften von 

Luftbewegliche Kräfte hat darüber 
hinaus am 8. und 9. Februar 1995 

1982 zur Tradition in der Bundes- in Regensburg eine Kompaniechef- 
wehr bei den Verantwortlichen of- tagung zu diesem Themenbereich 
fenbar nicht mehr bekannt oder durchgeführt, an der auch Referen- 
heute für sie nicht ohne weiteres ten aus dem Amt des Wehrbeauf- 
zugänglich sind. tragten teilgenommen haben. 

Die Rechtslage ist eindeutig. Es Das Bundesministerium der Vertei- 
gelten weiterhin die 	„Richtlinien digung ist der Auffassung, daß die 
zum Traditionsverständnis und zur Kernaussagen der Richtlinien für 
Traditionspflege 	in der Bundes- das Traditionsverständnis und die 
wehr" vom 20. September 1982. Traditionspflege 	in der Bundes- 
Dort  heißt es unter I. Grundsätze wehr vom 20. September 1982 wei- 
Ziffer 6: „Die Geschichte deutscher terhin tragfähig sind. 
Streitkräfte hat sich nicht ohne tiefe 
Einbrüche entwickelt. In den Na- Eine Entscheidung über die Rege- 

tionalsozialismus 	waren 	Streit- lung des Traditionsverständnisses 

kräfte 	teils 	schuldhaft verstrickt, 
teils wurden sie 	schuldlos 	miß- 

der Bundeswehr wird unter Be

-

rücksichtigung der Diskussion im 

braucht. Ein Unrechtsregime, wie Zusammenhang mit den Jahresta- 

das Dritte Reich, kann Tradition gen 	„50 Jahre Kriegsende" und 

nicht begründen" „40 Jahre Bundeswehr/5 Jahre Ar

-

mee der Einheit" erfolgen. 
Tradition und Innere Führung ste- . 
hen in engem Zusammenhang zu- Dabei ist unbestritten, daß eine un- 
einander. So sah der Prüfentwurf differenzierte und kritiklose Über- 
der jetzt geltenden ZDv 10/1 — In- nahme von Überlieferungen aus 
nere Führung — Stand: Juli 1991, 
auch Aussagen zur Tradition, ins- 

der Zeit der ehemaligen Wehr

-

macht nicht den geltenden Bestim- 
besondere auch zur Traditionswür- mungen entspricht und mit den 
digkeit der früheren ehemaligen Grundsätzen der Inneren Führung 
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Wehrmacht vor. In Kapitel 4 Zif- und dem Leitbild des Staatsbürgers 
fer 409 dieses Entwurfes hieß es: in Uniform nicht vereinbar ist. 

„Die politische Führung der Wehr

-

acht, das Verhalten der Wehr- Auch aus diesem Grunde war es 

machtsführung, 	Mißbrauch, 	Ver- dem Bundesminister der Verteidi- 

strickung und Verschulden deut- gung ein besonderes Anliegen, der 

scher 	Soldaten 	in 	der 	Zeit 50. Wiederkehr des 20. Juli 1944 in 

nationalsozialistischer 	Herrschaft 
lassen eine Bindung der Tradition 
der Bundeswehr an die Wehrmacht 
als Institution nicht zu. Gleichwohl 
verdienen soldatische Haltung und 
militärische Leistungen von Solda-
ten und Truppenteilen, die in jener 

würdiger Weise zu gedenken. 

Zeit ehrenhaft gehandelt und tap

-

fer gekämpft haben, die Achtung 
und den Respekt der Bundeswehr. 
Bei der Beurteilung, ob Persönlich-
keit und Verhalten von Soldaten in 
jener Zeit für die Bundeswehr 
überlieferungswürdig sind, dürfen 
jedoch nicht nur soldatische und 
militärische Haltung und Leistung 
zugrunde gelegt werden, vielmehr 
sind Gesamtpersönlichkeit und 
Verhalten des einzelnen in jener 
Zeit 	und 	danach 	ausschlagge

- 

bend". 

In 	Ziffer 410 	des 	Prüfentwurfes 
hieß es weiter: „Die Traditionspfle-
ge in der Bundeswehr macht durch 
den Bezug auf den Widerstand ge-
gen die nationalsozialistische Dik-
tatur deutlich, daß Befehl und Ge-
horsam an Recht und Gewissen ge-
bunden sind. Die vom Soldaten im 
Widerstand bewiesene Gewissens-
treue gilt es ebenso zu bewahren, 
wie den in dieser Zeit vielfach be-
wiesenen Mut. Opfer und Leid der 
Gewaltherrschaft müssen im Be-
wußtsein erhalten werden. " 

Bei den weiteren Beratungen des 
Entwurfs der ZDv 10/1 im Bundes-
ministerium der Verteidigung wur-
den gegen die vorgenannten Aus-
sagen von verschiedenen Seiten 
Bedenken geltend gemacht. Aus 
diesem Grunde und wegen der sich 
seinerzeit neu stellenden Frage der 
Traditionswidrigkeit der ehemali-
gen NVA wurde in der abschlie-
ßenden Fassung der ZDv 10/1 auf 
die Aufnahme des Kapitels Bun-
deswehr und Tradition verzichtet. 
In der Vorbemerkung Ziffer 3 der 
ZDv 10/1 heißt es hierzu heute er

-

klärend: „Richtlinien für die Tradi

-

tion stehen in enger Beziehung zu 
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den Grundlagen und Grundsätzen 
der Inneren Führung. Zum Zeit-
punkt des Erlasses dieser Dienst-
vorschrift ist die Bestandsaufnahme 
und Bewertung wesentlicher Teile 
der jüngeren deutschen Geschichte 
noch nicht abgeschlossen. Unstrei-
tig ist jedoch, daß die mit der Verei-
nigung Deutschlands aufgelöste 
nationale Volksarmee wegen ihres 
Charakters als Partei- und Klassen-
armee eines kommunistischen Sy-
stems keine Tradition für die Bun-
deswehr stiften kann. Die Richtli-
nien zum Traditionsverständnis 
und zur Traditionspflege in der 
Bundeswehr vom 20. September 
1982 gelten weiter. " 

Bedauerlicherweise wurde hier we

-

der der Inhalt dieser Richtlinien 
aufgenommen noch findet sich ein 
Verweis auf ihre Fundstelle. 

Die geltende ZDv 10/1 wurde in 
der Sitzung vom 3. Februar 1993 im 
Verteidigungsausschuß 	beraten. 
Dem Bundesminister der Verteidi-
gung wurde seinerzeit aufgegeben, 
die Traditionswürdigkeit der ehe-
maligen Wehrmacht verbindlich 
festzulegen. Meine Anregung, dem 
Bundesminister der Verteidigung 
hierfür eine Frist zu setzen, wurde 
nicht aufgegriffen. 

Tapferkeit, 	Hingabe, 	Kamerad

-

schaft und Ehre sind soldatische 
Tugenden, die das Bild vom Solda-
ten wesentlich mitbestimmen. Ta-
ten und Leistungen, in denen sich 
diese Tugenden in besonderem 
Maße äußern, können Sinn des 
soldatischen Dienstes und Gemein-
schaftsgefühl vermitteln. Sie ver-
dienen Anerkennung. Nicht traditi-
onswürdig können soldatische Tu-
genden sein, wenn sie dazu 
dienten, ein Unrechtssystem und 
dessen menschenverachtende 
Gewaltherrschaft zu stützen. 

Bei den Gedenkfeiern zum 20. Juli 
1994 sah sich die Bundeswehr in 
der Nachfolge der am Widerstand 
gegen 	die 	nationalsozialistische 
Diktatur beteiligten Wehrmachtsof-
fiziere. Der Generalinspekteur be-
zeichnete das soldatische Ethos 
dieser Offiziere und ihre patrioti-
sche Gesinnung als wesentlichen 
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Bestandteil der Tradition der Bun-
deswehr. 

Es wäre für mich nicht nachzuvoll-
ziehen, wenn einerseits dieser Wi-
derstand in die Traditionspflege 
der Bundeswehr mit einbezogen 
würde, gleichzeitig aber auch die 
Taten und Leistungen der Wehr-
macht insgesamt grundsätzlich als 
traditionswürdig angesehen wür-
den. 

In den weitüberwiegenden Berei-
chen der Truppe finden die einlei-
tend in diesem Kapitel angespro-
chenen Vorgänge kein Verständ-
nis. So berichteten mir Soldaten 
verschiedener Waffengattungen, 
daß zum Beispiel die Leistungen 
der Fallschirmjägertruppe der ehe-
maligen Wehrmacht für sie keinen 
Vorbildcharakter hätten und die 
Verherrlichung dieser Leistungen 
ihrem eigenen soldatischen Ver-
ständnis widersprächen. Die Solda-
ten der Luftlandeeinheiten der 
Bundeswehr erhielten für spezielle 
Aufträge die dafür erforderliche 
Ausbildung. Es sei abwegig, des

-

wegen zu glauben, daß sie eine 
Elite unter den Soldaten seien. Sol-
daten anderer Bereiche sehen sich 
zunehmend durch die Überbeto-
nung eines — an sich 
begrüßenswerten — Korpsgeistes 
und durch falschverstandenes Eli-
tebewußtsein ausgegrenzt. Sie wei-
sen m. E. auch zu Recht auf die da-
durch gegebene Gefährdung der 
nach dem Soldatengesetz für alle 
geltenden Pflicht zur Kamerad-
schaft hin. 

Nach meiner Auffassung belastet 
diese Entwicklung das innere Ge-
füge der Truppe, die insbesondere 
bei Auslandseinsätzen auf das wir-
kungsvolle Zusammenspiel a ller 
Beteiligten verschiedener Waffen-
gattungen angewiesen ist. 

Der Bundesminister der Verteidi

-

gung wurde von mir über die ange

-

sprochenen Vorgänge unterrichtet. 
Er hat das Verhalten der beteiligten 
Soldaten scharf gerügt. Dem Vor-
sitzenden des Verteidigungsaus-
schusses habe ich meine Feststel-
lungen durch einen Zwischenbe-
richt zur Kenntnis gebracht. 
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Dem Bundesminister der Verteidi-
gung obliegt es nunmehr, Regelun-
gen und Maßnahmen zu treffen, 
die ausschließen, daß kritiklos auf 
Überlieferungen aus der Zeit der 
ehemaligen Wehrmacht zurückge-
griffen wird. In den vorstehend 
wiedergegebenen Aussagen im 
Entwurf des Kapitels 4 zur ZDv 10/ 
1 sehe ich hierzu eine gute Grund

-

lage. Damit würde insbesondere 
auch den berechtigten Hinweisen 
Rechnung getragen, daß es Solda-
ten der ehemaligen Wehrmacht 
waren, die die Bundeswehr als Ar-
mee in einem demokratischen 
Staat aufgebaut und sie auf die 
Grundsätze der Inneren Führung 
verpflichtet haben. 

7 Rechtsextremistisches Verhalten 
der Soldaten 

Absatz 1-7 

Die Strömungen unserer Zeit wir- Das Bundesministerium der Vertei- 
ken, nicht zuletzt wegen des Cha- digung unterstreicht die Feststel- 
rakters der Bundeswehr als Wehr- lung, daß es keine rechtsextremisti- 
pflichtigenarmee, 	in 	die 	Streit- sche Entwicklung in der Bundes- 
kräfte 	hinein. 	Dies 	gilt 	auch wehr gibt. In der Bundeswehr dient 
hinsichtlich des Rechtsextremismus eine große Anzahl junger Men- 
und 	der 	Ausländerfeindlichkeit. schen mit unterschiedlichen Mei- 
Dem Parlament über die Entwick- nungen und Interessen. 
lungen in diesem Bereich regelmä- Fehlentwicklungen in der Gesell- 
Big zu berichten, sehe ich als einen schaft, die sich in extremistischen besonderen Aspekt meines Wäch- Äußerungen und Verhaltensweisen teramtes an. ausdrücken, werden in der Bun- 
Im Berichtsjahr gelangten mir - deswehr nicht geduldet. Deshalb 
und damit zahlenmäßig gegenüber wurden alle Vorgesetzten aufgefor- 
dem 	Vorjahr 	im 	wesentlichen den, bereits zu Beginn des Wehr- 
gleichbleibend - insgesamt 58 Ver- dienstes erzieherisch auf die jun- 
dachtsfälle 	mit 	74 verdächtigen gen Soldaten einzuwirken, die Ent- 
Soldaten zur Kenntnis. Der Anteil wicklung 	in 	ihrem 	Bereich 
der Mannschaften lag bei 88 v. H. sorgfältig zu beachten, vorsorglich 
(1993: 	93 v. H.). 	Offiziere 	traten zu handeln und negativen Einflüs- 
nicht in Erscheinung. sen bereits im Ansatz zu begegnen. 

Mit 5 Fällen blieb die Beteiligung Dem persönlichen Gespräch als 
von Soldaten an Schlägereien und wesentlichem 	Mittel 	der 	Men- 
gewaltsamen Ausschreitungen mit schenführung und der politischen 
rechtsextremistischem Hintergrund Bildung kommt hierbei ebenso Be- 
relativ gering. In einem Fall wurde deutung zu wie dem unmißver- 
die Straftat zur Vorbereitung von ständlichen Hinweis, daß extremi- 
Gewalttätigkeiten innerhalb einer stische und radikale Äußerungen 
rechtsextremistischen Vereinigung und Handlungen straf- und diszi- 
begangen. Im übrigen bestand der plinarrechtliche Folgen nach sich 
Deliktsverdacht in der Propaganda 
durch Wo rt, Schrift oder Bild, Her- 

ziehen. 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Jahresbericht 1994 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

stellen 	oder 	Zeigen 	verbotener 
Symbole, 	Ausüben 	verbotener 
Grußformen sowie Teilnahme an 
rechtsextremistischen Versamm-
lungen. 

Die Verdachtsfälle ereigneten sich 
zu 26 v. H. im Dienst und wurden in 
31 v. H. der Fälle unter Alkoholein-
fluß begangen. Von den Verdachts-
fällen ereigneten sich 34 in den al-
ten, 24 in den neuen Bundeslän-
dern. 

Bei manchen rechtsextremistisch Die 	Behandlung 	extremistischer 
orientierten jungen Menschen ver- Bewerber im Annahmeverfahren 
bindet sich die Vorstellung von für den freiwilligen Dienst in den 
Streitkräften mit Begriffen wie ag- Streitkräften wurde in einem be- 
gressivem Kämpfertum, hierarchi- sonderen Erlaß des Bundesministe-  
schen 	Strukturen 	und 	elitärem riums der Verteidigung geregelt. 
Korpsgeist. 	Deshalb 	suchen 	sie Danach sind Bewerber abzuleh- 
auch den Weg in die Bundeswehr. nen, bei denen im Rahmen der Eig- 
Bei der Prüfung von Bewerbungen 
für einen freiwilligen Dienst in den 

nungsfeststellung zu erkennen ist, 
daß sie verfassungsfeindlich einge- 

Streitkräften ist deshalb weiterhin stellt sind. 
hohe Wachsamkeit geboten. 

Das in der Nachwuchsgewinnung 
eingesetzte Personal der Frei-
willigenannahmestellen — hierzu 
zählen auch die Wehrdienst-
berater — wird weiterhin besondere 
Wachsamkeit gegenüber potentiell 
„rechtsextremen" Bewerbern üben. 

Nach meinen Feststellungen haben Die 	Disziplinarvorgesetzten wur- 
die Vorgesetzten, die mit dem Pro- den auch im Jahre 1994 ausdrück- 
blem des Rechtsextremismus und lich darauf hingewiesen, daß im 
der Ausländerfeindlichkeit im we- Falle der Beteiligung von Soldaten 
sentlichen 	allein 	fertig 	werden an Vorfällen mit extremistischer/ 
müssen, in der Regel angemessene fremdenfeindlicher Motivation eine 
disziplinare 	Entscheidungen 	ge- spürbare disziplinare Ahndung so- 
troffen. In etwa der Hälfte der Fälle wie die Abgabe an die Staatsan- 
wurde 	ein 	Disziplianrarrest ver- waltschaft zum Zwecke der Straf- 
hängt, in sieben Fällen die vorzeiti

-

ge 	Entlassung 	von 	Zeitsoldaten 
verfügt. Soweit in mehreren Fällen 

verfolgung geboten ist. 

Die Rechtsberater der Einleitungs- 

neben 	den 	Disziplinarverfahren Behörden 	wurden 	mit 	Runder- 

Strafverfahren eingeleitet wurden, 
stellten die Strafverfolgungsbehör- 

laß auf die zu beachtenden Maß -nahmenbemessungskriterien 	hin- 
den — oft zum Unverständnis der gewiesen. 	Außerdem wurde 	in 

Vorgesetzten — die Verfahren häu- Erinnerung 	gerufen, 	daß 	auch 

fig wegen fehlender Strafbarkeits- generalpräventive 	Erwägungen 

voraussetzungen ein. namentlich im Zusammenhang mit 
der Würdigung 	rechtsextremisti- 

Nach meiner Auffassung gibt es scher Vorfälle bei der Zumessung 
keine extremistische Entwicklung einer Disziplinarmaßnahme anzu- 
in der Bundeswehr. stellen seien. Deswegen ist bei ra

-

dikalen/ausländerfeindlichen Ver

-

haltensweisen von 	Soldaten 	im 
Rahmen der Zumessungserwägung 
grundsätzlich die Verhängung von 
Disziplinararrest in Betracht zu zie-
hen. 
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8 Mißbräuchlicher Umgang mit 
Drogen 

Absatz 1-13 

In der Bundeswehr spiegeln sich Der Drogenmißbrauch ist ein ge- 
gesellschaftliche 	Entwicklungen sellschaftliches Problem, das von 
wider. Dies gilt auch für die Dro- außen in die Bundeswehr hinein- 
genproblematik. Gesetzwidrig und getragen wird. Die Schädigung der 
mit Strafe bedroht wird nach dem Gesundheit des einzelnen Soldaten 
Betäubungsmittelgesetz 	u. a. 	die durch Drogenkonsum sowie die 
Veräußerung, die Herstellung, die Gefährdung der militärischen Ord- 
Abgabe, der Erwerb und der Besitz nung und Disziplin erfordern eine 
von Betäubungsmitteln; straffrei ist konsequente Ahndung mit diszipli- 
lediglich der Konsum von Betäu- naren Maßnahmen sowie 	straf- 
bungsmitteln, die der Täter nicht rechtlichen und statusrechtlichen 
selbst vorher oder gleichzeitig in Sanktionen. 
Besitz hatte. Für Soldaten gilt aller

-

dings, daß daneben der Konsum 
und der sonstige Mißbrauch von 
Betäubungsmitteln in jedem Fa ll 

 gegen Pflichten nach dem Solda-
tengesetz verstoßen und disziplinar 
zu ahnden sind. 

Nach den statistischen Feststellun- Grundlage der statistischen Anga- 
gen des Bundesministers der Ver- ben über Verstöße gegen das Be- 
teidigung ist die Zahl der gemelde- täubungsmittelgesetz sind Vorfälle 
ten Verstöße gegen dieses Gesetz in 	den 	Streitkräften, 	die 	als 
von ca. 700 im Jahre 1993 auf ca. Besondere Vorkommnisse zu mel- 
1 000 in 	1994 	gestiegen. 	In 	ca. den sind. Der signifikante Anstieg 
32 v. H. der Fälle ging es hierbei im ersten Quartal 1994 ist auffällig. 
um den Konsum von Drogen außer Die rückläufigen Zahlen in den 
Dienst innerhalb dienstlicher Un- Folgequartalen 	müssen 	jedoch 
terkünfte. In ca. 40 v. H. der Fälle nicht zwingend in der fehlerhaften 
wurden Drogen im Dienst inner- Interpretation 	des 	Bundesverfas- 
halb dienstlicher Unterkünfte und sungsgerichtsurteils vom 9. März 
in ca. 28 v. H. der Fälle außerhalb 1994 begründet sein, zumal sowohl 
des 	Dienstes 	oder 	außerhalb in der „alten" als auch in der ab 
dienstlicher Unterkünfte 	genom- 1. Oktober 1994 geltenden „neu- 
men. Nach ihrem Status waren en" ZDv 10/5 (Leben in der militä- 
80 v. H. 	der 	gemeldeten 	Täter rischen 	Gemeinschaft) 	deutlich 
Grundwehrdienstleistende und ca. darauf hingewiesen wird, daß der 
20 v. H. Soldaten auf Zeit. Verstöße unbefugte Besitz und/oder Konsum 
von Berufssoldaten sind mir bislang von Betäubungsmitteln für Solda- 
nicht 	bekanntgeworden. 	Nach ten im und außer Dienst verboten 
Laufbahngruppen 	ausgewertet ist. Auf die disziplinar- und straf- 
entfielen etwa 90 v. H. der Verstöße rechtlichen Folgen wird hingewie- 
auf die der Mannschaften und sen. 
10 v. H. auf die der Unteroffiziere. 

Bemerkenswert 	war, 	daß 	etwa 
40 v. H. aller mir bekannt geworde

-

nen Fälle (413) bereits im 1. Quartal 
1994 gemeldet wurden. In den fol-
genden Quartalen des Jahres lag 
diese Zahl im Durchschnitt nur 
noch bei etwa 200. Den Grund für 
den krassen Rückgang der Mel-
dungen über Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz sehe ich in 
einer 	fehlerhaften 	Interpretation 
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des Beschlusses des Bundesverfas

-

sungsgerichtes vom 9. März 1994. 
In diesem Beschluß über die Straf

-

verfolgung des Besitzes und der 
Weitergabe von Drogen entschied 
das Bundesverfassungsgericht mit 
Geltung nur für die nach seiner 
Meinung weniger gefährlichen Ca-
nabisprodukte, daß sich die Straf-
verfolgung am Übermaßverbot zu 
orientieren habe. Damit sei in aller 
Regel bei gelegentlichem Eigen-
verbrauch und fehlender Fremdge-
fährdung von der Strafverfolgung 
abzusehen, wenn der Täter eine 
geringe Menge Haschisch aus-
schließlich für den Eigenverbrauch 
sich beschafft oder besessen habe. 
Fremdgefährdung sieht das Bun- Diese Sachlage wird vom 2. Wehr- 
desverfassungsgericht 	exempla- dienstsenat 	des 	Bundesverwal- 
risch dort, wo eine geringe Menge tungsgerichts in seiner Rechtspre- 
innerhalb geschlossener Bereiche, 
wie z. B. einer Kaserne, konsumiert 

chung bestätigt. Im Rahmen der 
Maßnahmenbemessung betont der 

und damit Anlaß zur Nachahmung Senat, daß dem Drogenkonsum aus 
gegeben werde. Damit hat das Gründen 	der 	Generalprävention 
Gericht für die Bewertung des nachhaltig entgegengetreten wer- 
Drogenkonsums 	im soldatischen den müsse. Um etwaige Verunsi- 
Bereich keine neuen Maßstäbe ge- cherungen infolge des Beschlusses 
setzt. Für die Disziplinarvorgesetz- des 	Bundesverfassungsgerichts 
ten besteht somit weiterhin die vom 9. März zu vermeiden, ist ein 
Pflicht, mißbräuchlichen Umgang Erlaß in Vorbereitung, der die Dis- 
mit Drogen unverzüglich und un- ziplinarvorgesetzten bei der Hand- 
abhängig wie bisher disziplinar zu habung der Disziplinargewalt un- 
würdigen. terstützt. 

Grundwehrdienstleistende 	Solda

-

ten haben als Reaktion auf ein sol-
ches Verhalten grundsätzlich mit 
einer einfachen Disziplinarmaß-
nahme zu rechnen. Zeit- und Be-
rufssoldaten droht ein disziplinar-
gerichtliches Verfahren. 

Unverkennbar ist, daß Soldaten, 
denen Besitz und Konsum von wei- 

Die meisten Besonderen Vorkomm

-
nisse über Drogenmißbrauch in 

chen Drogen zur Last gelegt wird, 
häufig die Strafwürdigkeit ihres 

den Streitkräften betreffen grund -
wehrdienstleistende Soldaten, die 

Verhaltens und die anstehende dis- sich 	im 	Regelfall 	noch 	in 	der 
ziplinare Ahndung nicht bewußt Grundausbildung befinden. Dies 
ist. Insbesondere junge Soldaten läßt darauf schließen, daß viele der 
bringen wenig Verständnis dafür auffällig gewordenen Soldaten be- 
auf, daß strafrechtlich zunehmend reits vor Eintritt in die Bundeswehr 
seltener, 	disziplinarrechtlich aber mit Drogen in Kontakt gekommen 
konsequent geahndet wird. Häufig 
akzeptieren sie auch nicht die un

-

terschiedliche Ahndung des Betäu- 

waren. 

Das Drogenpräventionsprogramm 

bungsmittel- und des Alkoholmiß

-

brauchs. 
der Bundeswehr sieht daher vor, 
die Soldaten bereits in der Grund

-

ausbildung durch den Truppenarzt 
Bei ihrer Vernehmung im Rahmen über die Suchtproblematik und die 
disziplinarer 	Ermittlungen 	durch Gefahren des Drogenkonsums zu 
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die zuständigen Disziplinarvorge- informieren. Darüber hinaus wer- 
setzten gaben viele der auffällig den in die Führeraus- und -fortbil- 
gewordenen Soldaten an, bereits dung künftig Unterrichtsbausteine 
vor dem Eintritt in die Bundeswehr aufgenommen, die die Vorgesetz- 
mit leichteren Drogen in Berüh- ten für die Drogenproblematik sen- 
rung gekommen zu sein. Sie sind sibilisieren und ihnen ein sachge- 
also mit der Erfahrung, daß der Ge- rechtes Verhalten bei Auftreten ei- 
nuß dieser Drogen „problemlos" ner Drogengefährdung in ihrem 
sei, bereits in die Streitkräfte ge- Verantwortungsbereich 	ermögli- 
kommen. 

Ich unterstütze eine konsequente 

chen. Der Offizier soll im Rahmen 
der Ausbildung befähigt werden,  
Gespräche mit seinen Soldaten mit 

Ahndung des Drogen- und Alko- dem Ziel zu führen, eine kritische 
holmißbrauches. 	Denn 	nur 	das Einstellung gegenüber dem Kon- 
Bewußtsein, daß bereits mit dem sum von Rauschmitteln zu errei- 
erstmaligen Konsum von Betäu- chen und evtl. Verhaltensänderun- 
bungsmitteln das hohe Risiko diszi

-

plinarer Ahndung verbunden ist, 
kann den drogengefährdeten Sol- 

gen anzubahnen. 

Neben dieser Aufklärung und der 
daten von einem Einstieg in den Information über die gesundheitli- 
Drogenmißbrauch abhalten. chen Folgen des Drogenkonsums 

sowie dem persönlichen Gespräch 
Aufklärung und Information leisten der Vorgesetzten mit ihren jungen 
aber auch hier bessere Vorsorge als Untergebenen ist auch die general- 
Abschreckung durch straf- und dis- präventive Wirkung der disziplina- 
ziplinarrechtliche Sanktionen. Um ren Ahndung weiterhin ein unver- 
dem Mißbrauch legaler und illega- zichtbarer Bestandteil der Bekämp- 
ler Drogen entgegenzuwirken, hat fung des Drogenmißbrauchs in der 
der Bundesminister der Verteidi

-

gung bereits in 1993 mit der Erstel

-

lung eines „Drogenpräventionspro- 

Bundeswehr. 

Die Tatsache, daß Drogenmißbräu- 
gramms für die Bundeswehr" be- che 	vielfach 	erst 	während 	der 
gonnen. Dieses Programm umfaßt Grundwehrdienstzeit 	aufgedeckt 
neben den Maßnahmen zur Auf- werden, spricht für die konsequen- 
klärung über den Umgang mit ille- te Verfolgung und Ahndung der 
galen Drogen auch die Vorbeu

-

gung gegen andere Sucht-
krankheiten (z. B. Alkohol, Spiele). 

Delikte innerhalb der Bundeswehr. 

Die 	Möglichkeit 	weiterer 	Aus- Die Einschätzung, daß Soldaten bei 
landseinsätze 	der 	Bundeswehr Auslandseinsätzen stets einer hö- 
macht zudem den Hinweis nötig, 
daß für die Soldaten bei derartigen 

heren Drogengefährdung ausge

-

setzt seien, kann nicht bestätigt 
Einsätzen offenbar eine erhöhte werden. 
Gefahr besteht, mit Drogen in Be-
rührung zu kommen. Allerdings werden die aufgedeck

-ten Verstöße in der Regel öffent- 
So wurden während des Einsatzes lichkeitswirksam und finden breite 
des Deutschen Unterstützungsver- Resonanz in der Presse des In- und 
bandes Somalia rund 20 Soldaten Auslandes, so daß allerdings ein 
— vorwiegend Mannschaftsdienst

-

grade — des Rauchens von Ha

-

schisch oder Marihuana, teilweise 

solcher Eindruck entstehen kann. 

Zudem ist in der besonderen Situa- 
im 	Wiederholungsfall, 	überführt. tion des Einsatzes im Ausland eine 
Einige Soldaten hatten das Rausch- Kontrolle des Drogenbesitzes und 
gift bei Einheimischen in der Nähe -konsums leichter möglich, weil die 
des deutschen Lagers gekauft, an- Soldaten ständig 	unter Aufsicht 
dere hatten die Drogen bereits mit- stehen und besonders eng zusam- 
gebracht. menleben. 

Andernorts wurden auf einem Zer- Das wird von der hohen Zahl von 
störer, der in der Adria vor der Kü- 27 Soldaten unterstrichen, die des 
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ste des ehemaligen Jugoslawiens Drogenmißbrauchs an Bord eines 
an 	der 	Embargoüberwachungs- Zerstörers überführt wurden. Es 
maßnahme 	der 	VN 	teilnahm, läßt den Schluß zu, daß das enge 
29 Soldaten des Drogenmißbrauchs Zusammenleben an Bord die Aus- 
überführt. breitung 	des 	Drogenmißbrauchs 

In einem weiteren Fall wurden 
fördern könnte. Allerdings erleich- 

mehrere 	Soldaten einer Versor- 
tert die mit der räumlichen Enge 

gungskompanie auf einem Trup- 
einhergehende Einschränkung der 

penübungsplatz in England über- 
Privatsphäre auch die Aufklärung 

führt, 	während 	ihrer 	Dienstzeit 
von Verstößen. 

wiederholt Haschisch und Mari- Um die Erkenntnismöglichkeiten  
huana geraucht zu haben. Einer über Drogenmißbrauch und damit 
von ihnen war geständig, 500 LSD- die Drogenprophylaxe an Bord zu 
Trips für den Weiterverkauf erwor- verbessern, hat das Schiffahrtsme- 
ben zu haben. dizinische Institut der Marine ein 

Die Soldaten wurden wegen des 
Seminar für Vorgesetzte entwik- 

festgestellten 	Betäubungsmittel- 
kelt, das 	Oktober 1994 erstmalig 

mißbrauchs grundsätzlich in ihre 
durchgeführt wurde. Es ist geplant, 

Heimatstandorte zurückgeschickt, 
um sie dort  disziplinar zu maßre

-

geln 

dieses Seminar in den Jahresschul

-

plan der Marine aufzunehmen, um 
dem besonderen Problem des Dro

-

genkonsums an Bord gerecht wer-
den zu können. 

Alle Maßnahmen zur Drogenprä-
vention müssen darauf abzielen, 
den Drogenmißbrauch zu verhin-
dern. Die strengen Bestimmungen 
der Bundeswehr führen allerdings 
dazu, daß die Palette der Möglich-
keiten erzieherischer, vom Fürsor-
gegedanken getragener Einwir

-

kungsmöglichkeiten beschränkt 
wird. Im Wissen um die Gefahr, er-
hebliche strafrechtliche bzw. diszi-
plinare Maßnahmen auf sich zu 
nehmen, läßt sich ein Vertrauens-
verhältnis zwischen Vorgesetzten 
und Untergebenen als wesentliche 
Grundlage für den erzieherischen 
Erfolg nicht leicht auf bauen. Dies 
ist der Preis für die Verfolgung des 
Gedankens der Generalprävention. 
An ihm wird dennoch festgehalten. 

12.5 Umgangston gegenüber 
kranken Soldaten 

Absatz 1-2 

Eingaben von Soldaten in Gesund- Im Rahmen der Bearbeitung sol- 
heitsangelegenheiten 	enthalten cher Eingaben ließ sich der Verlauf 
nicht selten Beschwerden über den der beanstandeten Arzt-Patienten- 
Umgang von Angehörigen des Sa- Gespräche im einzelnen nicht mehr 
nitätsdienstes mit kranken Solda- nachvollziehen. Erfahrungen zei- 
ten. Häufig wurden von ihnen gen aber, daß mangelnde Vertrau- 
diese Gespräche als unfreundlich ensbereitschaft und überzogenes 
dargestellt. Die Wortwahl wurde Anspruchsdenken 	der 	Patienten 
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wiederholt als unwürdig und belei- den Aufbau eines Vertrauensver- 
digend empfunden. Petenten fühl- hältnisses zum Arzt in unserem Ge- 
ten sich als Simulanten abgestem- sundheitswesen erschweren. 	Die 
pelt. spezifischen 	Bedingungen 	des 

Arzt-Patienten-Verhältnisses in der 
Bei der Überprüfung 	derartiger militärischen Hierarchie erfordern 
Eingaben ließ sich der tatsächliche hinsichtlich des Umgangstons ge- 
Verlauf der beanstandeten Gesprä- genüber kranken Soldaten gleich- 
che nicht immer nachweisen. Si- wohl besondere Aufmerksamkeit 
cher mag auch die erhöhte Emp- im Rahmen der fachlichen Dienst- 
findlichkeit des um seine Gesund- aufsicht. Diesem Sachverhalt wird 
heit besorgten Menschen zu der oft 
herben Kritik beigetragen haben. 

auch dadurch Rechnung getragen, 
daß in allen durch Eingaben hier 

Die Worte: „Sie sind vielleicht blö- bekannt gewordenen Einzelfällen 
de!" sind jedenfalls kein angemes- eine entsprechende Belehrung des 
sener Ton gegenüber einem Solda- Sanitätspersonals durch den zu- 
ten/Petenten, der sich vor seinem ständigen Leitenden Sanitätsoffi- 
Truppenarzt nicht schnell genug 
für die Untersuchung entkleidet. 

zier angeordnet wurde. 

Ich appelliere an die Truppenärzte 
und alle Verantwortlichen, um an-
gemessene Formen im Umgang mit 
kranken Soldaten bemüht zu sein. 

18 Innere Führung - heute 
 

Als die Bundeswehr im Jahre 1955 Grundlage der Konzeption Innere Mit den Entscheidungen des 
geschaffen wurde, wurden als Kon- Führung 	ist 	das 	Leitbild 	vom Ressortkonzepts zu Art, Umfang 
zept für eine zeitgemäße Men- „Staatsbürger in 	Uniform". 	Der und Gliederung der Verbände 
schenführung, für eine rechtsstaat- Soldat soll als freie Persönlichkeit und zur Stationierung sind nun- 
liche innere Ordnung der Streit

-

kräfte und deren Eingliederung in 
geachtet und behandelt werden, 
sich als verantwortungsbewußter 

mehr gesicherte Planungsgrund

-

lagen und Perspektiven für die 
Staat und Gesellschaft die Grund- Bürger 	verhalten, 	der 	sich 	der Streitkräfte gegeben. 
sätze der Inneren Führung entwik- Freiheit und den Menschenrech- 
kelt und für die Bundeswehr und ten verpflichtet fühlt, 	und zum Das Wehrrechtsänderungsgesetz 
ihre Soldaten als verpflichtend er- einsatzbereiten Soldaten erzogen hat die Bedingungen des Wehr- 
klärt. Danach bleiben für die Solda- und ausgebildet werden, der be- dienstes insbesondere für die 
ten der Bundeswehr entsprechend reit und fähig ist, gegebenenfalls Wehrpflichtigen verbessert. 
dem Leitbild des „Staatsbürgers in unter Einsatz seines Lebens zu 
Uniform" die Werte des Grundge- kämpfen. Die weitere Entwicklung und 
setzes in ihrem Kern geltendes Konsolidierung der Streitkräfte 
Recht. Auch in einer Zeit, in der Die Bundeswehr hält an diesem be- erfolgt 	damit 	auf 	gesicherten 
Struktur und Auftrag der Bundes- währten Leitbild fest. Die Grund- Grundlagen. Voraussetzung für 
wehr einem grundlegenden Wan- sätze der Inneren Führung sind der eine fordernde und fördernde 
del unterworfen sind, muß es ein verbindliche Handlungsrahmen für Dienstgestaltung in der Truppe 
zentrales Anliegen bleiben, den das Verhalten aller Soldaten, aber bleibt - neben mehr Hand- 
hohen Rang der Grundsätze der In- auch für die Gestaltung der Struk- lungs- und Gestaltungsfreiheit 
neren Führung zu sichern. turen, der inneren Ordnung und für die Einheits- und Verbands- 

des Ausbildungs- und Dienstbe- führer eine ausreichende Füh- 
triebes der Streitkräfte. rer- und Ausbilderdichte in den 

Einheiten. 
Wiederholt habe ich während mei- Sicherlich ist richtig, daß gerade in 
ner zurückliegenden Amtszeit den Phasen der Reduzierung und Um- Hierzu gehört die Realisierung 
Eindruck gewinnen müssen, daß strukturierung an Menschenfüh- des dritten Offiziers in den Ein- 
vermeintliche 	oder 	tatsächliche rung 	und 	Informationsverhalten heiten des Heeres, die sich we- 
Sachzwänge entschuldigend dafür besondere Anforderungen gestellt gen haushalts- und strukturbe- 
herangezogen wurden, Fragen der werden müssen. Die zu pauschale dingter Kürzungen der OA-Quo- 
Menschenführung nachrangig zu Kritik an den Vorgesetzten wird zu- te zwischen 1992 und 1995 aber 
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behandeln. Ich erinnere hierzu an rückgewiesen. 	Sie 	widerspricht erst längerfristig umsetzen las- 
die in diesem und meinen früheren den sozialwissenschaftlich beleg- sen wird. 
Berichten dargestellten Mängel im ten Erkenntnissen, daß die Solda- Ziel muß es bleiben, die OA- Informationsverhalten. 	Aktuelle ten Menschenführung und Dienst- Quote trotz verbleibender Über- dienstliche, aber auch persönliche klima in den Streitkräften sehr po- hänge an Stabsoffizieren in den Probleme haben vielfach die für die sitiv bewerten. Die Behauptung, es nächsten beiden Jahren an das Bildung von Vertrauen zwischen fehle vielfach an dem notwendigen Ergänzungssoll der neuen Perso- den Soldaten notwendigen Gesprä- Gespräch, wird nicht geteilt. Nicht nalstruktur 340 (PSM 340) her- che in den Hintergrund treten las

-

sen. Die Forderungen nach einer 
der Mangel an Gesprächen, son

-

dem die fehlenden Möglichkeiten anzuführen. 

an den neuen Aufgaben der Bun- zur Berücksichtigung persönlicher Besondere Bedeutung für die 
deswehr orientierten Ausbildung und familiärer Belange angesichts „Ausbildung am Mann" hat der 
wurden 	gelegentlich 	überzogen der Reduzierungszwänge sind das kompetente, umfassend ausge- 
und führten zur Mißachtung der eigentliche Problem. bildete Feldwebel. 
Würde junger Soldaten. Es wurde Die Vorgesetzten, oft selbst betrof- versäumt, 	die 	unterschiedlichen 
Aufträge der Krisenreaktionskräfte fen, tragen dabei eine doppelte 

und der Hauptverteidigungskräfte Last: Sie müssen in ihrem Füh- 

(HVK) zu verdeutlichen. Die Ange- rungshandeln die berechtigten An- 

hörigen der HVK mußten zum Teil 
den Eindruck gewinnen, zweite 

spräche einzelner berücksichtigen, 
andererseits aber auch dem Inter- 

Priorität zu sein. esse des Dienstherrn an zeitgerech

-

ter Rea lisierung der parlamentari- 
Während meiner Amtszeit haben schen Vorgaben Rechnung tragen. 
aber auch die Soldaten der Bun- Es hieße jedoch Innere Führung zu deswehr wie nie zuvor konkret er- überfordern, wenn man ihr als ori- fahren müssen, daß sich auf ihre ginäre Aufgabe die Durchsetzung persönlichen, familiären und beruf- der berechtigten Ansprüche und lichen Belange nicht nur die Funk- Interessen der Soldaten zuweisen tion der Streitkräfte und der militä- würde. Sie verlangt allerdings von rische Dienst, sondern auch die po- den Vorgesetzten aller Ebenen, bei litischen 	und 	parlamentarischen ihren Entscheidungen immer wie- Entscheidungen vielfältig auswirk- der neu abzuwägen zwischen den ten. Diese wurden bei allem Ver- Anforderungen des Dienstes und ständnis für die schwierige Situati- den Ansprüchen der Soldaten. So- on unseres Staates von den Solda- lange dies nachvollziehbar für die ten nicht immer verstanden. Sie Betroffenen geschieht, bleibt die haben gefragt, inwieweit Auswir- Glaubwürdigkeit der Führung ge- kungen, die sich durch schnelle 
Aufhebung und Änderung haus

-

haltspolitischer Zusagen sowie der 
wahrt. 

Stationierungs- 	und 	Strukturent

-

scheidungen für den einzelnen er

-

gaben, mit den Grundsätzen der 
Inneren Führung in Einklang ge-
bracht werden konnten. Vertrauen 
in die Glaubwürdigkeit der politi-
schen und militärischen Führung 
wurde erschüttert. Die Motivation 
hat Schaden genommen. 

Das Erreichen der Ziele der Inne- Die Rahmenbedingungen für die 
ren Führung ist abhängig von den Verwirklichung der Inneren Füh- 
sie mitbestimmenden Rahmenbe- rung sind zum Teil schwierig. Das 
dingungen 	wie 	Organisation, 
Struktur der Streitkräfte, Personal- 

Verhältnis von Aufgaben zu Perso

-

nal und Mitteln gibt Anlaß zur Sor- 
führung und Haushalt. Deshalb ge: die Breite 'des Aufgabenspek- 
hatte ich im Jahresbericht 1990 mit 
Blick auf die seinerzeit angelaufe- 

trums nimmt zu, das Personal ab, 
ohne daß Personal durch den Fin- 

nen 	Planungsarbeiten 	für 	den satz technischer Mittel in ausrei- 
Streitkräfteabbau gefordert, Sorge chendem Umfang entbehrlich wird. 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache  13/11005  

Jahresbericht 1994 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

zu tragen, daß den Rahmenbedin- Vorgesetzte und Ausbilder haben 
gungen für die Verwirklichung der zu wenig Zeit und Ruhe für die 
Inneren Führung umfassend Rech- „Arbeit am Mann". Sie sehen sich 
nung getragen werde. In Organisa- einer Vielzahl von Forderungen 
tion und Personalstruktur der Bun- ausgesetzt, die gleichzeitig zu er- 
deswehr sind seither tiefe Eingriffe füllen schwerer denn je fällt: Nach- 
vorgenommen worden. Es wurden wuchs gewinnen, Nachwuchs mo- 
Entscheidungen getroffen, bei de- tivieren, hohe Dienstzufriedenheit 
nen die Innere Führung hinter die schaffen, Erziehung und Ausbil- 
Forderungen nach Wirtschaftlich- dung des Soldaten zum Kämpfer 
keit, Einsparung von Personal, aber intensivieren, ohne die berufliche 
auch nach politischem Konsens lei- Förderung des Soldaten und die Ef- 
der immer wieder zurücktreten fektivität des laufenden Dienstbe- 
mußte. triebes zu gefährden — alles unter 

den Rahmenbedingungen wegge- 
Weitere Eingriffe werden als Folge fallener Bedrohung, damit nachlas- 
der wieder anstehenden Planungs- sender 	Wehrmotivation 	und 
entscheidungen folgen. Ich habe es schwindender 	Bereitschaft 	zur 
begrüßt, daß hierzu mit Nachdruck Wehrdienstleistung sowie zurück- 
auf die Erfordernisse der Lebens- gehender gesellschaftlicher Aner- 
und Funktionsfähigkeit der Einhei

-

ten und Verbände hingewiesen 
wurde. 	Ein 	sinnvoller, 	erlebnis- 

kennung des Soldatenberufes. 

Die Streitkräfte brauchen nach den 
orientierter Ausbildungsdienst muß Umbrüchen eine Phase der Konso- 
gewährleistet sein. Verlorengegan- lidierung, um auf gesicherten Pla- 
genes Vertrauen vieler Soldaten in nungsgrundlagen und Perspekti- 
die Leistungsfähigkeit ihrer Führer ven sich mit Schwerpunkt wieder 
und der militärischen Organisation dem inneren qualitativen Aufbau 
im Einsatzfalle gilt es wieder zu der Streitkräfte widmen zu können. 
stärken. 

Wirtschaftlichkeitserwägungen 
Der Lebensfähigkeit der Einheiten und Personaleinsparungen müssen 
und Verbände steht eine weiträu- dabei ihre Grenzen dort  finden, wo 
mige Dislozierung entgegen. Den sie die Lebens- und Funktionsfä- 
Verbandsführern wird die Wahr- higkeit der Einheiten und Verbän- 
nehmung der Dienstaufsicht, die de gefährden. 
ein wesentliches Element der Inne- 

Eine Wehrpflichtarmee läßt sich 
ren Führung darstellt, durch die 

nicht allein nach den Maßstäben 
räumliche Ausdehnung ihres Zu- 

eines Industrieunternehmens oder 
ständigkeitsbereiches auf mehrere 
Standorte zum Teil erheblich er

-

schwert. Es erleichtert die Führung 

der öffentlichen Verwaltung orga-
nisieren. 

eines Verbandes, senkt die Zahl Erziehung und Ausbildung des 
der allgemeinen Dienste und för- Führerkorps und der Wehrpflichti- 
dert die Ausbildung, wenn die gen zur Erfüllung des Auftrages 
Truppenteile an einem Standort zu- müssen deshalb wieder in der Vor- 
sammengefaßt sind. dergrund der Betrachtung rücken 

und die Themen der letzten Jahre 
Ursache für Defizite in Führung 
und Ausbildung liegen nicht selten 
auch im personellen Bereich. Es 
geht nicht an, daß Zug- und Grup- 

(Haushalt, Strukturen, Rationalisie-
rung, Umgliederung) ablösen. 

Dabei sollte auch der angesproche- 
penführer aus Gründen ihrer wei- nen Frage der Dienstaufsicht bei 
teren Ausbildung und Verwendung weiträumiger Dislozierung beson- 
ihren Einheiten nicht zur Verfü- dere Aufmerksamkeit geschenkt 
gung stehen und durch nicht hin

-

reichend 	qualifiziertes 	Personal 
werden. Allerdings zeigt sich auch, 
daß es in Truppenteilen, die schon 

vertreten werden. Hinzuweisen ist früher aufgrund ihres Auftrages 
in diesem Zusammenhang auch auf Kompanieebene in verschiede- 
auf angemessene Stehzeiten der nen Standorten stationiert waren 
militärischen Vorgesetzten. Es muß (Heer: Feldjägertruppe, Luftwaffe: 
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ihnen Zeit verbleiben, Erfahrungen FlaRak), durch sinnvolle Schwer- 
zu gewinnen und erworbene wei- punktbildung und rationelle Pla- 
terzugeben. nung in der Dienstaufsicht gelun- 

In Gesprächen mit Einheitsführern gen ist, Nachteile bei Führung und 

weisen diese immer wieder auf die Ausbildung zu vermeiden und ein 

von ihnen zu erfüllenden Aufgaben gesundes Inneres Gefüge zu errei- 

hin. Neben ihrem originär-militäri- chen . 

schen Auftrag haben sie hiermit 
nicht unmittelbar zusammenhän- 

Die Einnahme der neuen Struktur, 
Anwendung des Personalstärkege- 

gende wichtige 	Aufgaben 	(z. B. setzes und die Integration von Sol- 
Drogenberatung, 	Umweltschutz, daten der ehemaligen NVA in die 
AIDS-Prävention) wahrzunehmen. Bundeswehr haben unvermeidlich 
Ferner sollen sie den Sinn des Die- zu einer - teilweise drastischen - 
nens vermitteln, unterrichten, Ge- Verkürzung der Stehzeiten geführt. 
spräche führen und ansprechbar Dies gilt auch für die Einheitsfüh- 
sein. Die Soldaten erwarten von ih- rer. Neue Aufgaben, 	die ihnen 
nen, daß sie sich als Führer bewäh- auch im Zusammenhang mit ihrem 
ren. Hierzu benötigen sie Zeit. Vor umfassenden Auftrag in der Men- 
diesem Hintergrund wäre die Rea- schenführung erwachsen sind, wie 
lisierung der langjährigen Forde- Drogenberatung, 	Umweltschutz 
rung nach einem dritten Kompa- und 	AIDS-Prävention, 	erfordern 
nieoffizier und die Dotierung der auf der anderen Seite Entlastung. 
Gruppenführer als Feldwebel auch 
eine Verbesserung der Vorausset- Das Bundesministerium der Vertei- 
zung für gelebte Innere Führung. digung beabsichtigt daher weiter 

die volle Personalergänzung zur 
Realisierung des dritten Kompa

-

nieoffiziers und hält langfristig an 
der Absicht fest, als „Ausbilder am 
Mann" fertig qualifizierte Feldwe-
bel einzusetzen. 

20 Persönliche Anmerkungen 

Absatz 7-9 

Trotz neuer ZDv 10/1 steht die ge-
nerelle Beantwortung der Frage 
aus, inwieweit Überlieferungen aus 
der Zeit der ehemaligen deutschen 
Wehrmacht traditionswürdig sind. 

Gerade die verschiedenen Jubiläen 
dieses Jahres und auch die Protest -
debatte um den Tucholsky-Spruch 
„Soldaten 	sind 	Mörder" 	sollten 
Veranlassung sein, das Thema Tra-
dition rasch zum Abschluß zu brin-
gen. 

Dabei muß daran erinnert werden, 
daß die Bundeswehr in den 50er 
Jahren gerade von hochqualifizier-
ten Soldaten der ehemaligen Wehr-
macht, die ihre Waffe in Ehren 
führten, aufgebaut wurde. Ich den-
ke an Generalleutnant Graf von . 
Baudissin, 	Generalinspekteur 
Adolf Heusinger (1957 bis 1961), 
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General Graf Kielmannsegg, Luft-
waffeninspekteur Johannes Stein-
hoff (1966 bis 1970) und General-
inspekteur Ulrich de Maiziere 
(1966 bis 1972). Sie prägten das 
Bild des 	„Staatsbürgers in Uni- 
form" und einer „Armee in der De-
mokratie". 

Im übrigen gilt es, auch junge, ei-
gene Tradition der Bundeswehr zu 
fördern. . 

Bei 	58 	mir 	vorliegenden 	Ver- 
dachtsfällen 	rechtsextremistischer 
Art ist kein Offizier beteiligt. Von 
74 	mutmaßlichen 	Tätern 	sind 
88 v. H. (65) Mannschaften. 90 v. H. 
(52) der Verdachtsfälle sind soge

-

nannte Propagandadelikte (Wo rt , 
Schrift, 	Bild, 	Zeigen 	verbotener 
Embleme oder verbotene Grußfor-
meln). 31 v. H. der Fälle geschahen 
unter Alkoholeinfluß. Wenn auch 
kein einziger Fall zu billigen ist, so 
ist die Bundeswehr auch hier ein 
Spiegelbild der Gesellschaft. 

Die Bundeswehr kann alleine nicht 
nachholen, was in der Gesellschaft 
versäumt wurde. 

Nach meinen Erfahrungen ist das 
Wissen 	der angehenden Wehr

-

pflichtigen gerade in jüngerer Ge-
schichte häufig völlig unzurei-
chend. Dem staatsbürgerlichen Un-
terricht, der zu oft ausfällt, muß 
deshalb künftig wieder mehr Be-
deutung beigemessen werden. Die 
Vorgesetzten müssen verstärkt bei 
Durchführung und inhaltlicher Ge-
staltung im Rahmen der Dienstauf-
sicht angeleitet werden. 

Zusammenfassend darf wohl fest
-gestellt werden, daß es keinen ge -

nerellen Rechtsextremismus in der 
Bundeswehr gibt. 

Obwohl das Gespräch eines der 
wichtigsten Führungsmittel ist, 
wird dies immer mehr vernachläs-
sigt. 

Im Blick auf die steigende Zahl hei-
matferner Einberufungen muß 
auch der Betreuung nach Dienst-
schluß wieder mehr Aufmerksam-
keit gelten. Hier bedarf es noch 
mancher mentaler Umstellungen 
von Vorgesetzten. 
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Dabei gilt es auch, den Problemen 
Alkohol und Drogen größte Auf-
merksamkeit zu widmen. 

Hier möchte ich als Musterbeispiel 
an Betreuung die Soldaten-Tumor-
hilfe an den Bundeswehrkranken-
häusern in Koblenz, Hamburg und 
Ulm erwähnen. Do rt  werden selbst 
Angehörige umfassend in die Be-
treuungsarbeit einbezogen. 

Ich empfehle als Schirmherr der 
Soldaten-Tumorhilfe der Bundes-
wehr allen Einheiten und Einrich-
tungen der Bundeswehr, die Initia-
tiven zur finanziellen Förderung 
dieser Hilfe für kranke Kameraden 
tatkräftig zu unterstützen. 
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3 	Der Soldat in der Demokratie 

3.1 Soldat und Gesellschaft 

Absatz 1-7 

Es ist die primäre Aufgabe der Sol- Nahezu die gesamte Bevölkerung  
daten der Bundeswehr, den äuße- (90 %) sieht in der Landesverteidi- 
ren Frieden und damit Recht und gung die wichtigste Aufgabe der 
Freiheit des deutschen Volkes zu Bundeswehr. 
sichern. Unsere Soldaten erfüllen Die Aussage „Bundeswehrsoldaten 
damit eine zentrale Funktion in un- sind potentielle Mörder" wurde im 
serem Gemeinwesen und verdie- vergangenen Jahr von einer über- 
neu Anerkennung, Respekt, Schutz wältigenden Mehrheit der Bevöl- 
und Unterstützung. 

kerung (88 %) abgelehnt. 
Die Entscheidung des Bundesver

-

fassungsgerichts vom 10. Oktober Im Zusammenhang mit den beab- 

1995 zu der Äußerung „Soldaten sichtigten Maßnahmen zur Verbes- 

sind Mörder" bewegte die Soldaten serung der Rahmenbedingungen 

der Bundeswehr tief und stieß bei des Wehrdienstes ist auch die stär- 

vielen auf Unverständnis, was ich kere Thematisierung der Wehr- 

gut verstehen kann. Soldaten der Pflicht an Schulen bzw. im Unter- 

Bundeswehr sind keine Mörder. Im acht durch die Jugendoffiziere so- 

Gegenteil: 	Sie 	stehen 	für 	den wie 	die 	Herausgabe 	von 

Schutz von Leben in Frieden und entsprechenden 	Unterrichtsmate- 

Freiheit. Daß dies nicht nur Theorie rialien für Lehrer und Jugendliche 

ist, zeigt die Beteiligung der Bun- vorgesehen. Indem die Bundes- 

deswehr an der NATO-Friedens

-

truppe 	im ehemaligen Jugosla- 

wehr ihre Jugendoffiziere als kom

-

petente 	Dialogpartner 	für 	den 

wien. 	Bundespräsident 	Professor Schulunterricht 	anbietet, 	unter- 

Dr. Roman Herzog hat in seiner Re- stützt sie Bemühungen, die Bedeu- 

de anläßlich der 35. Kommandeur- tung der Bundeswehr als Teil der 

tagung der Bundeswehr in Mün- staatlichen 	Sicherheitsvorsorge 

chen zu der Entscheidung des Bun- darzustellen und die Wehrpflicht 

desverfassungsgerichts 	klarge- als die durch das Grundgesetz ge- 

stellt: 	„Es kann bestraft werden, 
wer konkrete Soldaten einfach des- 

forderte primäre Dienstpflicht zu 
verdeutlichen. 

halb, weil sie Soldaten sind, als Mit dem Appell der Frau Wehrbe- 
Mörder bezeichnet und es kann so- auftragten an die politisch und ge- 
gar bestraft werden, wer die Bun

-

deswehr als Ganzes - also immer- 
sellschaftlich Verantwortlichen, da

-

zu beizutragen, das Ansehen der 
hin einen Kreis von 340000 Perso- Bundeswehr zu festigen, erhalten 
nen 	- 	als 	Mörder 	bezeichnet. die Bemühungen des Bundesmini- 
Damit steht zunächst einmal fest, 
daß die Soldaten der Bundeswehr 
nicht als Mörder denunzie rt  wer-
den dürfen." Ergänzend führte er 
aus: „Entscheidend ist nun aller-
dings, was die Strafgerichte aus 
den Richtlinien des Bundesverfas-
sungsgerichtes machen. " Es ist 
mein Wunsch, daß alle maßgebli-
chen Stellen dem Ehrenschutz un-
serer Soldaten den ihm zustehen-
den hohen Stellenwert einräumen. 

steriums 	der 	Verteidigung 	eine 
wichtige Unterstützung. 

Ein 	Soldat berichtete, 	daß 	sein 
Kind, als es in der Schule vom Leh

-

rer nach dem Beruf des Vaters ge

-

fragt wurde und wahrheitsgemäß 
„Soldat" antwortete, vom Lehrer 
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vor den Mitschülern zu hören be

-

kam: „Also auch so ein Mörder". 
So etwas haben unsere Soldaten 
und ihre Familien nicht verdient. 

Ich freue mich daher, daß der Stel

-

lenwert der Bundeswehr in der Of

-

fentlichkeit wieder gestiegen ist. 
Dafür zu sorgen, daß dieser Trend 
anhält, ist Aufgabe aller beteiligen 
Kräfte, von der Politik bis zur Bun-
deswehr selbst. Dazu gehört auch 
das bereits angesprochene öffentli-
che Auftreten der Bundeswehr z. B. 
durch feierliche Gelöbnisse in der 
Öffentlichkeit oder die Durchfüh

-

rung von Manövern außerhalb von 
Truppenübungsplätzen. 

Junge Männer, die ihren Dienst in Die Auffassung der Frau Wehrbe- 
der Bundeswehr antreten, bringen auftragten, daß es keine rechtsex- 
Auffassungen und politische Ein- tremistische Entwicklung in der 
stellungen 	mit, 	die 	Elternhaus, Bundeswehr gibt, wird durch die 
Schule, Freundeskreis, persönliche Auswertung der Besonderen Vor- 
Erfahrungen und nicht zuletzt die kommnisse bestätigt. 
Medien geprägt haben. In wenigen 

Den wenigen Versuchen, rechtsex- Fällen wird so auch rechtsextremi- 
tremistisches 	Gedankengut 	und stisches Gedankengut und eine 
ausländerfeindliche Grundeinstel- ausländerfeindliche Grundeinstel- 
lun en in die Bundeswehr hinein- lung in die Bundeswehr hineinge- 
zutragen, 	wird 	ab 	Beginn 	des tragen. Mir sind im Berichtsjahr 60 
Wehrdienstes durch alle Vorgesetz- Fälle bekannt geworden, bei denen 

sich Soldaten der Bundeswehr dem ten erzieherisch entgegengewirkt. 

Verdacht 	rechtsextremistischer Die Bundeswehr wird auch zukünf- 
Handlungen — überwiegend Pro- tig jeglicher Tendenz zu fremden- 
pagandadelikte — ausgesetzt ha- feindlichem oder gewaltbereitem 
ben. Ihre Untersuchung und Aus- Verhalten mit aller Entschiedenheit 
wertung bestätigen die von mei- bereits im Ansatz begegnen, die 
nem Vorgänger für das Berichtsjahr Entwicklung sorgfältig beobachten 
1994 getroffene Feststellung, daß und festgestellte 	Delikte 	konse- 
es keine rechtsextremistische Ent- quent 	mit 	allen 	gebotenen 
wicklung in der Bundeswehr gibt. dienstrechtlichen und strafrechtli- 
Bei den verdächtigten Soldaten 
handelt es sich um einen jungen 

chen Maßnahmen ahnden. 

Leutnant, neun Unteroffiziere und 
74 Mannschaftsdienstgrade, in der 
Regel 	Grundwehrdienstleistende. 
Die Zahl der Gewaltdelikte mit 
rechtsextremistischem Hintergrund 
durch Soldaten der Bundeswehr ist 
nach 20 Fällen im Jahr 1992 und je-
weils 6 Fällen in den Jahren 1993 
und 1994 auf nunmehr zwei Fälle 
zurückgegangen. 

Auffällig ist, daß sich im Berichts-
jahr knapp die Hälfte der Vorfälle 
im Dienst ereignet hat. Dies läßt 
auf eine gewisse Naivität der Täter 
schließen, die nicht ernsthaft mit 
Toleranz seitens ihrer Vorgesetzten 
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und Kameraden rechnen konnten. 
Allen Soldaten muß klar sein, daß 
rechtsextremistisches Verhalten in 
der Bundeswehr nicht toleriert  wird 
und neben disziplinaren auch 
dienstrechtliche und strafrechtliche 
Konsequenzen haben kann. So ha-
ben die verantwortlichen Diszipli-
narvorgesetzten neben der Abgabe 
an die Staatsanwaltschaft bereits 
bei grundwehrdienstleistenden Tä-
tern  derartige Dienstvergehen mit 
der Verhängung von Disziplinarar-
rest geahndet. Wichtig erscheint 
mir in jedem Fall eine der Schwere 
dieses Dienstvergehens angemes-
sene disziplinare Reaktion. 

Ich begrüße die vielfachen Initiati-
ven in der Bundeswehr, den Solda-
ten auf unkonventionelle Weise die 
Auswirkungen des nationalsoziali-
stischen Unrechtsregimes nahezu

-

bringen. Dazu zähle ich etwa den 
Besuch von Gedenkstätten oder, 
wie mir berichtet wurde, den ge-
meinsamen Besuch eines Spiel-
films, der anhand eines Einzel-
schicksals Leid und Elend im „Drit-
ten Reich" darstellte. 

3.2 Staatsbürgerlicher Unterricht 

Absatz 1-7 

Der Gesetzgeber hat im Soldaten

-

gesetz die Bundeswehr verpflich

-

tet, den Soldaten staatsbürgerli

-

chen Unterricht zu erteilen. Dieser 
soll die Grundlage dafür schaffen, 
daß der Soldat, der einen Anspruch 
darauf hat zu wissen, wofür und 
wogegen er kämpfen soll, einen ei

-genen geistigen Standort gewinnt 
und die verteidigungswürdigen 
Werte der staatlichen Grundord

-

nung kennt, um sie vertreten und 
verteidigen zu können. 

Ein überzeugender staatsbürgerli

-

cher Unterricht ist daher neben ei

-

ner fordernden militärischen Aus

-

bildung unerläßlich, zumal von 
Vorgesetzten festgestellt werden 
muß, daß die staatsbürgerliche Vor

-

bildung der jungen Soldaten oft er

-

schreckend niedrig ist. Auch wenn 
sich große Defizite bei realistischer 
Betrachtungsweise im Grundwehr- 

Der Frau Wehrbeauftragten ist zu-
zustimmen, wenn sie die Bedeu-
tung der politischen Bildung und 
eines überzeugenden staatsbürger-
lichen Unterrichts hervorhebt. 

Der Bundesminister der Verteidi-
gung hat in seinem Vorwort zur 
Weisung des Generalinspekteurs 
der Bundeswehr zur Durchführung 
der politischen Bildung ab 1. Janu-
ar 1996 festgestellt: 

„Der Auftrag der Bundeswehr er

-

fordert  bei den Soldaten ein ausge-
prägtes Bewußtsein für die politi-
sche Dimension militärischen Ur-
teilens und Handelns. Politische 
und militärische Verantwortung 
verlangen, den Soldaten auch gei-
stig auf die künftigen Aufgabe vor

-

zubereiten. ... Jeder Soldat muß 
wissen und verstehen, wofür er 
ausgebildet und gegebenenfalls 

' 
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dienst nicht mehr vollständig aus

-

gleichen lassen, können zumindest 
Interesse für politische Fragen und 
Fragen der Staatsorganisation ge

-

weckt oder die politische Urteilsfä

-

higkeit des einzelnen gefördert 
werden. 

Vorgesetzte haben mir gegenüber 
daß an angesichts offen eingeräumt, daß angesichts 

der zeitlichen Rahmenbedingun

-

gen sehr oft die Vorgaben über 
staatsbürgerlichen Unterricht nicht 
eingehalten werden. Ein Oberst

-

leutnant und Bataillonskomman-
deur erklärte mir, daß er neben der 
militärischen Ausbildung Staats

-

bürgerlichen Unterricht nicht mehr 
leisten könne. Im Rahmen einer A rt 
„Güterabwägung" wird oftmals 
der militärischen Ausbildung Prio

-

rität eingeräumt. Zahlreiche Solda

-

ten erleben daher noch nicht ein

-

mal die Hälfte des vorgeschriebe

-

nen staatsbürgerlichen Unterrichts. 

Aber nicht nur bei der Frage des 
„ Ob", sondern auch bei der Frage 
des „Wer" und des „Wie" ergeben 
sich in der Praxis Defizite. 

Teilweise mißachten Einheitsführer 
oder Vorgesetzte in vergleichbarer 
Dienststellung die Forderung der 
einschlägigen Dienstvorschrift, wo

-

nach sie grundsätzlich persönlich 
den staatsbürgerlichen Unterricht 
zu leiten haben. Statt dessen wird 
diese verantwortungs- und an

-

spruchsvolle Aufgabe auf Unterof

-

fiziere delegiert. Ein Hauptmann 
berichtete mir z. B., daß er in etwa 
90 % der staatsbürgerlichen Unter

-

richte nicht zugegen sei, da er sich 
durch anderweitige Verpflichtun-
gen daran gehindert sehe. 

Soldaten bemängeln immer wieder, 
daß der staatsbürgerliche Unter

-

richt nur mäßige Qualität habe und 
wenig ansprechend sei. Eine we

-

sentliche Ursache für die geringe 
Attraktivität solcher Veranstaltun

-

gen mag in der Unterrichtsform 
„Frontalunterricht" liegen, die von 
einigen Soldaten sogar als „Indok-
trination" mißdeutet wird. Mit 
Phantasie und gutem Willen kön

-

nen Vorgesetzte staatsbürgerlichen 
Unterricht auch interessant gestal

-

ten. Vom Zentrum Innere Führung 
erarbeitete Unterlagen geben Hil- 

eingesetzt wird. Er soll überzeugt 
sein, daß sein Auftrag politisch not

-

wendig, militärisch sinnvoll und 
moralisch begründet ist ... Mit die

-

ser Weisung zur Durchführung der 
politischen Bildung in den Streit-
kräften verbinde ich die Erwar

-

tung, daß der gesetzliche Anspruch 
des Soldaten auf staatsbürgerli

-

chen und völkerrechtlichen Unter
-richt auf allen Ebenen erfüllt und 

die fordernde militärische Ausbil-
dung von einer überzeugenden po

-

litischen Bildung ergänzt wird. " 

Mit der Weisung des Generalin-
spekteurs ziehen die Streitkräfte 
die Konsequenzen aus einer inter

-

nen Untersuchung, die in Teilen 
der Streitkräfte die von der Frau 
Wehrbeauftragten dargestellten 
Mängel in der politischen Bildung 
aufgezeigt hat. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung ist dem Parlament in 
einem Bericht am 18. August 1993 
mitgeteilt worden. Zur Verbesse-
rung der Situation der politischen 
Bildung wird künftig entsprechend 
der Weisung des Generalinspek

-

teurs der Schwerpunkt auf die poli

-

tische Bildung der Vorgesetzten 
gelegt. Das Ziel ist, einerseits die  
Vorgesetzten für die Bedeutung 
der politischen Bildung durch 
selbsterfahrene qualifizierte Bil

-

dungsmaßnahmen zu sensibilisie

-

ren. Andererseits sollen ihre didak

-

tischen und methodischen Fähig

-

keiten zur Durchführung von 
interessantem und die Soldaten 
motivierendem staatsbürgerlichen 
Unterricht verbessert werden.  

Allerdings können diese Verbesse

-rungen in der politischen Bildung 
der Vorgesetzten sich erst mittelfri-
stig auf die Qualität der politischen 
Bildung in den Streitkräften insge-
samt auswirken. Über erste Erfah-
rungen mit der Umsetzung der 
Weisung wird dem Parlament zum 
Ende des Jahres 1996 berichtet 
werden. 

Alle Vorgesetzten bleiben aufgefor-
dert, mit Nachdruck in ihrem Ver-
antwortungsbereich für eine wei-
sungsgemäße Durchführung der 
politischen Bildung Sorge zu tra-
gen. 
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festellung, wie das politische Be- Auch in Zukunft werden für den 
wußtsein des Soldaten geschärft, 
Kenntnisse 	über unsere 	Verfas- 

Soldaten Sinn und Zweck seines 
Dienstes an der Gemeinschaft vor 

sungsordnung vermittelt und mit allem durch das beispielhafte Ver- 
den Soldaten Fragen des Selbstver- halten der unmittelbaren Vorge- 
ständnisses der Bundeswehr erör- setzten und durch die Gestaltung 
tert werden können. Staatsbürger

-

licher Unterricht gibt Vorgesetzten 
auch die Chance, Kontakt zu den 

des Dienstes erlebbar werden. 

Untergebenen zu finden und Ver-
trauen zu gewinnen sowie Toleranz 
und Souveränität zu beweisen. Der 
staatsbürgerliche Unterricht ist da-
mit eine gute Gelegenheit, Innere 
Führung zu praktizieren. 

Der Generalinspekteur der Bun-
deswehr hat im Hinblick auf die 
großen Defizite in der Umsetzung 
der gesetzlichen Verpflichtung zur 
Erteilung staatsbürgerlichen Unter

-

nichts eine „Weisung zur Durchfüh

-

rung der politischen Bildung in den 
Streitkräften 	ab 	1. Januar 	1996" 
herausgegeben. Hierin wird der 
politischen Bildung - gerade bei 
den Offizieren und Unteroffizieren 
- ein gleicher Stellenwert wie der 
sicheren Beherrschung der militäri-
schen Aufgaben und der Erhaltung 
der körperlichen Leistungsfähig-
keit eingeräumt. Ich begrüße, daß 
die Weisung in der Dienstaufsicht 
einen besonderen Schwerpunkt 
sieht, und werde sorgfältig beob-
achten, wie sich das Problemkind 
staatsbürgerlicher Unterricht bzw. 
politische Bildung weiter entwik-
kein wird. 

3.3 Traditionsverständnis 

Absatz 1-2 

Im Berichtsjahr hat der Bundesmi- Die Richtlinien zum Traditionsver- Die wichtigsten 	einschlägigen 
nister der Verteidigung im Zuge ständnis und zur Traditionspflege Reden, die vor allem im Zusam- 
der Umbenennung zweier Kaser- in der Bundeswehr vom 20. Sep- menhang mit „40 Jahre Bundes- 
nen in Süddeutschland zum Aus- tember 1982 stellen eine hinrei- wehr" gehalten wurden, sind 
druck gebracht, daß die Namens- chende Regelung dar. Die Vereini- der Truppe auf verschiedene 
gebung von Kasernen nicht „von gung Deutschlands und das 40jäh- Weise in vollem Wortlaut zu- 
der historisch-politischen und wer- rige 	Bestehen 	der 	Bundeswehr gänglich gemacht worden, z. B. 

tebezogenen 	Einordnung 	der erfordern keine Neufassung oder durch Publikationen des Presse- 
Wehrmacht" zu trennen ist. Dabei Ergänzung dieser Richtlinien. Die und InfoStabes ÖA oder in Zeit- 
hat er herausgestellt, daß die Wehr- Zentrale Dienstvorschrift 10/1 In- schriften 	der Truppeninforma- 

macht als „Institution des Dritten nere Führung von 1993 regelt, daß tion. 
Reiches" keine Tradition für die die ehemalige Nationale Volksar- 
Bundeswehr begründen kann, Sol- mee wegen ihres Charakters als 
daten, die tapfer, aufopferungsvoll Partei- und Klassenarmee eines 
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und 	ehrenhaft 	dienten, 	jedoch kommunistischen Systems 	keine 
Respekt und Anerkennung verdie- Tradition für die Bundeswehr be- 
nen. gründen kann. 

Eine Entscheidung über die Rege- Die Beiträge der politischen und 
lung des Traditionsverständnisses militärischen Führung zum Traditi- 
der Bundeswehr erscheint mir jetzt onsverständnis 	der 	Bundeswehr 
dringend geboten. Sie soll unter anläßlich 	ihres 	40jährigen 	Be- 
Berücksichtigung der Diskussion stehens werden in angemessener 
im Zusammenhang mit den Jahres- Form aufbereitet und der Truppe 
tagen „50 Jahre Kriegsende" und zur Verfügung gestellt. 
„40 Jahre Bundeswehr/5 Jahre Ar

-

mee der Einheit" erfolgen, so das 
Bundesministerium der Verteidi-
gung auf die ausführliche Darstel-
lung der Thematik im Jahresbe-
richt 1994. 

 
4 Rechtsverstöße gegenüber 

Untergebenen und Kameraden 

Absatz 1-3 

Nachlässigkeiten im Umgang mit- Kameradschaft und gegenseitiges 
einander und in militärischer Diszi- Vertrauen zwischen Vorgesetzten 
plin bilden ebenso wie Überforde- und Untergebenen sind grundle- 
rung, Einsatz unqualifizierten Per- gende Voraussetzung sowohl für 
sonals, unzureichende Ausbildung eine 	erfolgreiche Aufgabenerfül- 
und mangelnde Dienstaufsicht den lung als auch für das Ansehen der 
Nährboden für schwere Rechtsver- Streitkräfte in der Öffentlichkeit. 
stöße, die es leider auch im Be- Daher sind Rechtsverstöße gegen . 
richtsjahr 1995 gegeben hat. Es die Pflicht zur Kameradschaft oder 
müssen alle Anstrengungen unter- gar die Mißhandlung bzw. entwür- 
nommen werden, diese zu verhin- digende Behandlung Untergebe- 
dem, auch wenn es sich um Einzel- ner 	gravierende 	Verstöße, 	die 
fälle handelt. Neben einer schnel- durch die Vorgesetzten mit allen 
len und deutlichen Reaktion ist der rechtlich zur Verfügung stehenden 
Wille nötig, bereits im Vorfeld dafür Mitteln zu ahnden sind. Alle Vor- 
zu sorgen, daß sich der angespro- gesetzten sind aufgefordert, durch 
chene Nährboden gar nicht erst bit- intensive Dienstaufsicht, aber auch 
den kann. durch Ausbildung und Hilfen in 

der Menschenführung vor allem 
Das Bundesministerium der Vertei- für junge, weniger erfahrene Vor- 
digung hat in seinem mir über- gesetzte zu einer kameradschaftli- 
sandten zusammenfassenden Be- chen Zusammenarbeit aller Solda- 
richt über die Ausübung der Diszi- ten in ihrem Verantwortungsbe- 
plinargewalt 	im Jahr 	1995 	zur reich beizutragen. Dort, wo die 
Mißhandlung und entwürdigenden Vorgesetzten sich intensiv um ihre 
Behandlung Untergebener u. a. fol- Untergebenen kümmern und jede 
gendes festgestellt: „Distanzlosig

-

keit gegenüber Untergebenen, die 
Gelegenheit zum Gespräch nutzen, 
kann kein Klima entstehen, in dem 

sich etwa schon in der Nichtbeach- Übergriffe gegen Kameraden und 
tung der vorgeschriebenen Form Untergebene 	vorkommen 	oder 
korrekter Anrede ausdrückt, man- über einen längeren Zeitraum un- 
gelnde 	Selbstbeherrschung 	und entdeckt bleiben. 
Selbstdisziplin aus Anlaß von Fehl- 
leistungen 	Untergebener, 	falsch Daß krasse Vorfälle meist bereits 
verstandenes Korpsdenken im Ver- als Besonderes Vorkommnis gemel- 
ein mit vorgeblich erfolgsorientier- det wurden, zeugt von dem Verant- 
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tern  harten Durchgreifen, teilweise 
auch schlicht primitives Machtge

-

habe in diesen Fä llen lassen nach 
Einschätzung des Bundeswehrdis

-

ziplinaranwalts die Beachtung ein

-

fachster Regeln der Menschenfüh- 
rung vermissen. Dieser Bewe rtung 
trete ich bei. " Ich hoffe, daß sich 
alle Vorgesetzten diese deutlichen 
Worte zu Herzen nehmen. 

In vielen Fällen wurden mir krasse 
Vorkommnisse nicht durch Einga

-

ben bekannt, sondern ich wurde 
darauf aufmerksam, weil sie inner

-

halb der Bundeswehr als Soge

-

nannte Besondere Vorkommnisse 
gemeldet worden sind. Die verant-
wortlichen Vorgesetzten haben 
dann bereits die nötigen disziplina-
ren, dienstrechtlichen und straf-
rechtlichen Schritte eingeleitet. 

4.1 Mißhandlung Untergebener 

Absatz 1-5 

Im Berichtsjahr gab es wieder Fälle 
von Mißhandlungen Untergebener. 
Drei Vorgänge greife ich heraus: 

Ein schwerer Fall, über den auch 
die Medien berichtet hatten, ereig

-

nete sich in einer Panzergrenadier

-

einheit. Dort  wurde ein Rekrut über 
mehrere Wochen hin fortgesetzt 
schikaniert. Ein Stabsunteroffizier 
ließ ihn beispielsweise im Gelände 
wiederholt über eine Strecke von 
mehreren 100 Mete rn  mit dem Ma

-

schinengewehr in Stellung gehen. 
Danach zog er den völlig entkräfte

-

ten Panzergrenadier durch Schotter 
und Schlamm. In der Kaserne kom-
mentierte der Ausbilder den Vor -

gang wie folgt: „Zu Adolfs Zeiten 
wären Sie schon vergast worden! " 
Als der Rekrut die Absicht äußerte, 
sich beschweren zu wollen, befah

-

len ihn der Ausbilder, ein Feldwe

-

bel und ein weiterer Stabsunteroffi-
zier in den Unteroffizier-Bespre-
chungsraum, traktierten ihn 
gemeinsam mit Faustschlägen auf 
Kopf und Körper und brachen ihm 
dabei das Nasenbein. Nach der 
langandauernden Mißhandlung 
drohten sie: „Beschwer' Dich bloß 
nicht, sonst schlagen wir Dich tot!" 

wortungsbewußtsein der überwie-
genden Zahl der Disziplinarvorge-
setzten in der Bundeswehr, ihrer 
Achtung vor den Rechten des ein-
zelnen Soldaten und ihrem Selbst-
verständnis, diese Rechte gegen 
Übergriffe schützen zu müssen. 

Auch in Zukunft muß sich jeder 
Soldat, gleich welchen Dienstgra

-

des, darüber im klaren sein, daß 
ihn bei etwaigen Verstößen gegen 
die Pflicht zur Kameradschaft oder 
die Pflichten des Vorgesetzten die 
volle Härte rechtlich möglicher 
Maßnahmen trifft. 

Die 	aufgeführten 	Verfehlungen 
Vorgesetzter machen betroffen. 
Auch wenn es sich um Einzelfälle 
handelt, erfordern sie höchste Auf

-

merksamkeit. Diese Berichte ma

-

chen jedem Vorgesetzten klar, daß 
es weiterhin wichtig ist, in den er-
zieherischen Anstrengungen nicht 
nachzulassen, die Soldaten für die 
Würde des anderen zu sensibilisie-
ren. Es ist der Frau Wehrbeauftrag-
ten beizupflichten, daß dabei keine 
falsch verstandene Kameradschaft 
praktiziert werden darf, statt des

-

sen mehr Zivilcourage zu zeigen 
ist. 
Wie von der Frau Wehrbeauftrag-

ten bereits an anderer Stelle ange
-

sprochen, 	sind die aufgeführten 
Einzelfälle jedoch nicht symp-
tomatisch für das Führungsverhal-
ten aller Vorgesetzten. 
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Die drei Vorgesetzten wurden aus 
dem Dienstverhältnis fristlos ent-
lassen. Weiter wurden sie zu Frei-
heitsstrafen auf Bewährung verur-
teilt. Hier haben Unteroffiziere eine 
Brutalität 	und 	Menschenverach

-

tung — auch verbal — an den Tag 
gelegt, wie sie lange nicht mehr 
vorgefallen ist. 

 

Nach einer mündlichen Auseinan

-

dersetzung schlug ein Stabsunter

-

offizier unter Alkoholeinfluß einen 
Gefreiten mit der Faust derart  in 
das 	Gesicht, 	daß 	diesem 	ein 
Schneidezahn abbrach. Außerdem 
rief er durch mehrere Fußtritte in 
den Rücken Prellungen und Haut-
schwellungen hervor. Der Stabs-
unteroffizier wurde nach seiner 
regulären Entlassung von einem 
Truppendienstgericht 	degradiert . 
Außerdem wurde seine Tat straf

-

rechtlich geahndet. 

Erschütternd ist auch der Vorgang, 
bei dem ein Hauptfeldwebel als 
Zugführer über Monate hinweg 
Mannschaftsdienstgrade und sogar 
Unteroffiziere mißhandelte, indem 
er u. a. schmerzhafte Stockhiebe an 
die Waden verteilte, Schläge mit 
der Faust, Hammerstielen und 
Stöcken in den Genitalbereich ver

-

setzte, Soldaten ohrfeigte und mit 
den Köpfen aneinander schlug. 
Erst als er einen Unteroffizier vor 
dem angetretenen Zug zweimal 
derart  stark mit der flachen Hand 
ins Gesicht schlug, daß dieser zu 
Boden fiel, fanden im Verlauf der, 
vorgenommenen Untersuchungen 
die anderen Opfer den Mut, die 
bisherigen Übergriffe aufzuzeigen. 
Der 	Hauptfeldwebel 	wurde 	als 
Zugführer abgelöst. Auf ihn warten 
ein straf- sowie ein disziplinarge-
richtliches Verfahren. 

Solche Fälle machen mich betrof-
fen. Sie werfen aber auch eine Rei-
he von Fragen auf, angefangen von 
der Dienstaufsicht bis hin zu der 
Frage, warum sich die Soldaten 
nicht früher über das Verhalten ih

-

rer Vorgesetzten beklagt haben. 
Besonders schlimm finde ich, wenn 
aus dem Kreis der Kameraden oder 
Vorgesetzten 	keine 	Hilfestellung 
erfolgt. Gerade bei fortgesetzten 
Mißhandlungen verstehe ich nicht, 
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warum Kameraden nicht spüren, 
daß etwas nicht in Ordnung ist, 
oder, wenn sie es spüren, warum 
sie nicht die Zivilcourage aufbrin-
gen, etwas dagegen zu unterneh

-

men. 
 

4.2 Entwürdigende Behandlung 

Absatz 1-3 

Die Würde des Menschen ist nach 
Artikel I des Grundgesetzes unan-
tastbar. Dies gilt uneingeschränkt 
auch für die Soldaten der Bundes-
wehr. Dennoch sind mir einige 
Fälle bekannt geworden, in denen 
Vorgesetzte in menschenverach-
tender Weise mit ihren Untergebe-
nen umgegangen sind. Ein Beispiel 
dazu: 

Auf die Frage eines Gefreiten an Der Offizier wurde mit Disziplinar- 
seinen Batteriechef, warum er denn arrest belegt, der Vorgang an die 
kein Vertrauen in ihn setze, nahm 
dieser im Beisein weiterer Soldaten 
einen privaten 	Revolver in 	die 

Staatsanwaltschaft abgegeben. 

Hand und antwortete sinngemäß, 
daß er für den Soldaten nur eine 
Patrone übrig habe. Das mit diesem 
Vorgang befaßte Truppendienstge-
richt stellte fest, daß diese Auße-
rung geeignet sei, den Gefreiten 
nicht nur schwer zu kränken, son

-

dern in seiner Menschenwürde 
tiefgreifend zu verletzen. Der Un-
tergebene werde durch eine solche 
Bemerkung zum Objekt degra

-

diert, das beseitigt werden müsse, 
wenn es nicht von militärischem 
Nutzen sei. Eine menschenunwür-
dige und ehrverletzende Behand-
lung zerstöre regelmäßig die Auto-
rität des Vorgesetzten und stelle 
seine moralisch-charakterliche In-
tegrität ernsthaft in Frage. Dieser 
Bewertung durch das Truppen-
dienstgericht ist nichts hinzuzufü-
gen. 

Ich sehe mit großer Sorge, daß die 
Achtung vor dem Nächsten immer 
mehr schwindet. Dies gilt beson-
ders dann, wenn dieser die an ihn 
gestellten Erwartungen hinsicht-
lich der Einordnung in die militäri-
sche Gemeinschaft nicht erfüllen 
kann. 
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4.3 Verstöße gegen die Pflicht 
zur Kameradschaft 

Absatz 1-8 

Kameradschaft ist nicht nur eine Die Auftragserfüllung der S treit- 
gesetzlich normierte Pflicht aller kräfte beruht auf dem geordneten 
Soldaten untereinander, unabhän- und vertrauensvollen Zusammen- 
gig vom Dienstgrad und Über-/Un- wirken aller Soldaten in Einheiten 
terordnungsverhältnis. Sie ist für 
die innere Ordnung der Streitkräfte 
wesentlich, bedingt den Zusam- 

und Teileinheiten. 

Verstöße gegen die Pflicht zur Ka- 

menhalt und vermittelt dem einzel- meradschaft sind daher durch die 

nen Zugehörigkeit und Geborgen- Vorgesetzten 	unnachsichtig 	zu 

heit in der soldatischen Gemein- ahnden. Eine besondere Aufgabe 

Schaft. haben die Unteroffiziere, die als 
Teileinheitsführer und unmittelba- 

Bei dem Umgang der Soldaten un- re Vorgesetzte das K lima und den 
tereinander, die in Gemeinschafts- Umgangston in ihrer Teileinheit 
unterkünften leben müssen, ist die bestimmen. Sie müssen im Rahmen 
Kameradschaft manchmal auf eine ihres Erziehungsauftrages aus den 
harte Probe gestellt. Die Ideale der Soldaten ein Team formen, in dem 
Kameradschaft, wie sie im Unter- jeder einzelne mit seinen Stärken 
richt für die Rekruten herausge- zum Gesamtergebnis beiträgt und 

stellt werden, haben mit der Wirk- in dem die Schwächen mitgetragen 
lichkeit teilweise wenig gemein

-

sam. So habe ich im Berichtsjahr 
und ausgeglichen werden. 

Kenntnis über Vorfälle erlangt, die 
strenge Aufsicht sowie ein hartes 
Eingreifen 	erforderlich 	machten. 
Gerade Außenseiter laufen Gefahr, 
das Ziel von Aggressionen zu wer

-

den. Wichtig ist es, allgemein ein 
Klima zu schaffen und zu erhalten, 
in dem auch die Schwächeren an

-

ständig behandelt werden. Dieses 
Ziel sollten alle Vorgesetzten als 
Herausforderung sehen. Massive 
Fälle von Verstößen gegen die Ka-
meradschaftspflicht möchte ich 
darstellen: 

Nach 	reichlichem Alkoholgenuß In den Beispielen werden grobe 
anläßlich einer Geburtstagsfeier in Verstöße 	gegen 	die 	Kamerad- 
der Kaserne gossen zwei Gefreite schaftspflicht aufgezeigt. Es han- 
einem Kameraden Feuerzeugben -
zin über den Rücken der von ihm 
getragenen Uniformjacke und zün- 

delt sich jedoch um Einzelfälle. 

Die zuständigen Disziplinarvorge- 

deten es an. Hierdurch erlitt ihr 
setzten haben nach Bekanntwer- 

Opfer erhebliche Verbrennungen 
den der Verfehlungen schnell und 

am Nacken und an der Hand. 
richtig reagiert  und die disziplinare 
und 	strafrechtliche 	Überprüfung 

Ein Gefreiter wurde nachts von vier eingeleitet. 

Kameraden aus dem Bett gerissen, 
auf den Boden geworfen und durch 
Fußtritte in das Gesicht sowie in 
den Oberkörper dermaßen mißhan-
delt, daß er ohnmächtig wurde und 
einen schweren Kieferbruch erlitt. 

Ein Gefreiter schlug einem Stuben

-

kameraden mit der Faust auf den 
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Hinterkopf, damit dieser ihm am 
nächsten Morgen das Bett mache. 
Außerdem spielte er sich ihm ge-
genüber fortgesetzt als Vorgesetz-
ter auf. 

Wiederholt wird auch von ausar- Auch 	die 	Besonderheiten 	des 
tenden 	Einstandsritualen 	und Dienstes an Bord der Schiffe und 
„Taufen" 	berichtet. 	So 	goß 	ein Boote der Marine rechtfertigen in 
Hauptgefreiter einem in der Koje keiner Weise, Verstöße gegen die 
liegenden Matrosen Wasser über 
den Kopf, zerrte ihn aus seiner 

Würde des Menschen zu dulden. 
Dies gilt insbesondere für soge- 

Schlafstätte und zwang ihn unter nannte 	Einstandsrituale 	oder 
Androhung von Gewalt, ein „Ein- Deckstaufen, die in der bordtypi- 
standsgetränk", 	bestehend 	aus schen 	Atmosphäre 	im 	falschen 
Bier, Tabasco, Maggi, Pfeffer und Verständnis 	einer 	Kampf- 	bzw. 
Zigarettenkippen, zu trinken. In ei- Bordgemeinschaft hin und wieder 
nem anderen Fall wurden Neuein

-

gezogene — mit Duldung eines Un

-

teroffiziers — von älteren Mann- 

vorkommen. 

Die Vorgesetzten an Bord sind da- 

schaften zwangsgeduscht. her für diesen Bereich besonders 
sensibilisiert. 	Durch 	Befehl 	des 
Flottenkommandos sind sie ver

-

pflichtet, bei jedem Stellenwechsel 
die Soldaten erneut zu belehren. 
Erste Ansätze zu einem Fehlverhal-
ten können durch Dienstaufsicht 
und rechtzeitiges Eingreifen schon 
im Keim erstickt werden. 

Im vorliegenden Fall erfolgte eine 
verzugslose Maßregelung des Tä-
ters mit 21 Tagen Disziplinararrest 
sowie die Abgabe an die Staatsan-
waltschaft. Der Soldat wurde des 
weiteren durch die Stammdienst-
stelle der Marine auf die fristlose 
Entlassung bei erneutem pflicht

-

widrigem Verhalten hingewiesen. 
Der Soldat ist inzwischen mit regu-
lärem Dienstzeitende aus der Bun-
deswehr ausgeschieden. 

Es müssen alle Anstrengungen un- Die Forderung, daß sich die zuneh- 
ternommen werden, damit sich die mende 	Gewaltbereitschaft 	unter 
nach meinem Eindruck zuneh- jungen Menschen nicht in die 
mende 	Gewaltbereitschaft 	unter Streitkräfte übertragen darf, wird 
den jungen Menschen nicht in die nachdrücklich unterstrichen. Aller- 
Streitkräfte überträgt. dings können Vorgesetzte nicht im- 

In hohem Maße unkameradschaft- mer verhindern, daß in der Gesell- 

lich ist es, wenn Grundwehrdienst- schaft bestehende Probleme und 

leistende am Ende ihrer Dienstzeit akzeptierte 	Verhaltensweisen 	in 

Ausrüstungsgegenstände bei ihren die Streitkräfte hinein ausstrahlen. 

Kameraden entwenden. Hierdurch Dies gilt auch für den fehlenden 
werden entweder Andenken „be- Respekt gegenüber fremdem Ei- 
schafft" oder Regreßansprüche auf gentum, der bei manchen Jugend- 
andere abgewälzt, wenn dienstlich 
gelieferte Gegenstände abhanden 
gekommen sind. Solche Straftaten 

lichen festzustellen ist. 

Wird der sogenannte „Kameraden- 
können das innere Gefüge einer diebstahl" 	aufgedeckt, 	ist durch 
Einheit schwer belasten. den Disziplinarvorgesetzten regel- 
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mäßig die Abgabe an die Staatsan-
waltschaft geboten. Sie kann nur 
unterbleiben, wenn nach Rück-
sprache mit dem zuständigen 
Rechtsberater ein besonderer Ein

-

zelfall vorliegt. In jedem Fall han

-

delt 	es 	sich 	um 	ein 	schweres 
Dienstvergehen. 

5 	Dienstgestaltung 

5.1 Ausbildung 

Defizite in der Menschenführung, 
unzureichende Beachtung von Si- 

Ein Maßstab für die Ausbildung in 
der Bundeswehr ist die Konzeption 

cherheitsvorschriften sowie man

-

gelhafte Ausstattung können be

-

sonders im Bereich der Ausbildung 

der Inneren Führung. 

Im Rahmen dieser Konzeption ist 
negative Folgen haben. Autoritäts- harte und fordernde Ausbildung 
probleme dürfen nicht mit überzo- nicht nur möglich, sondern sowohl 
gener Härte überdeckt werden. zur Herstellung der Einsatzbereit- 
Ausbildungserfolge 	dürfen 	nicht schaft als auch zum Schutz des ein- 
auf Kosten von Würde, Leben oder zelnen Soldaten vor Überlastung 
Gesundheit der 	Soldaten ange- im Einsatz gefordert. Die Grenzen 
strebt werden. dabei werden in jedem Falle durch 

die Achtung der Menschenwürde 
des Soldaten im Friedensbetrieb 
und Ausbildungsdienst sowie 
durch den Schutz seiner körperli-
chen Unversehrtheit gezogen. 

5.1.1 Auswüchse fordernder 
Ausbildung 

Absatz 1-7 

Geistig und körperlich fordernde In den vorliegenden Fällen wurden 
Ausbildung gehört zum Soldatsein die Grenzen der Zulässigkeit über- 
und ist Voraussetzung dafür, daß schritten und das Recht auf körper- 
Soldaten im Falle eines Einsatzes 
bestehen und unverseh rt  aus ihm 
zurückkehren können. Nicht hin- 

liche Unversehrtheit mißachtet. 

Das 	Verhalten der militärischen 

nehmbar ist es aber, wenn dabei Führer wurde disziplinar gewür- 

die Grenzen des Zulässigen über- digt. In einem Fall  endete das diszi- 

schritten und wenn bei der Ausbil- plinargerichtliche 	Verfahren 	mit 

dung die Menschenwürde oder das der Entfernung aus dem Dienstver- 

Recht auf körperliche Unverseh rt

-

heit mißachtet werden. 
hältnis. 

Um solchen Auswüchsen in der 
Ein 	Stabsunteroffizier 	demon- Ausbildung vorzubeugen, bedarf 
strierte nach Dienstschluß auf der es 	der 	vermehrten, 	helfenden 
Stube vor Lehrgangsteilnehmern Dienstaufsicht durch die Einheits- 
die „Angstsituation im Nahkampf", 
indem er einem Pionier gegen des- 

führer und Kommandeure. Insbe

-

sondere müssen die militärischen 
sen Willen unter 	anderem 	die Führer in der Aus- und Weiterbil- 
scharfe Seite seines Pionierfallmes

-

sers an den Hals setzte und da- 
dung dafür sensibilisiert werden, 
wo fordernde Ausbildung endet 
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durch tatsächlich bei dem Soldaten und die Menschenwürde verletzt 
einen Angstzustand auslöste. Das wird oder Gefahr für die Gesund- 
Bundesverwaltungsgericht bekräf

-

tigte in dem disziplinargerichtli

-

chen Verfahren seine langjährige 

heit der Soldaten entsteht. 

Rechtsprechung, 	wonach 	jeder 
noch so in die Augen springende 
vermeintliche militärische Ausbil-
dungserfolg als bedeutungslos ein-
gestuft werden muß, wenn er auf 
Kosten einer Verletzung der Wür

-

de, der Ehre oder der körperlichen 
Unversehrtheit eines Untergebe-
nen erkauft wird. Solche Vorge-
setzte disqualifizieren sich selbst 
dann in ihrer Vorgesetztenstellung, 
wenn das Opfer durch ihr Einwir-
ken keinen Gesundheitsschaden 
erleidet. 

Trotz hoher Temperaturen im Juli 
des Berichtsjahres wurde Rekruten 
bei einer Gefechtsausbildung ver-
boten, tagsüber aus ihrer Feldfla-
sche zu trinken, wenn die einzel-
nen Schlucke nicht ausdrücklich 
durch die Gruppenführer befohlen 
wurden. Ich teile die Bewe rtung 
durch den zuständigen Divisions-
kommandeur, der hierin einen 
schweren Verstoß gegen die Für-
sorgepflicht und eine unvertretbare 
Härte in der Ausbildung sah. 

Während des Wartens auf die Ein

-

stellungsuntersuchung ließen auf

-

sichtsführende Gruppenführer ihre 
Rekruten im „Rührt euch" stehen, 
so daß sie sich teilweise stunden-
lang praktisch nicht bewegen durf-
ten. Diese Vorgesetzten begründe-
ten ihre Maßnahme damit, daß den 
Rekruten militärische Disziplin und 
Ordnung 	beigebracht 	werden 
sollte. Hier bediente man sich bei 
der Ausbildung nicht nur eines un-
tauglichen Mittels. Nach einer sol-
chen Schikane und Quälerei wird 
die Einsicht in die Notwendigkeit 
militärischer Disziplin nur noch 
schwer zu vermitteln sein. 

Nach wie vor werden unzulässiger

-

weise Bewegungsübungen, in der 
Regel Liegestütze, als Sanktion für 
fehlerhaftes Verhalten angeordnet. 

Ein Unteroffizier befahl Rekruten 
nach einem mitternächtlichen Waf-
fenreinigen, vor dem Kompaniege-
bäude 30 Liegestütze zu machen, 
weil sie geäußert hatten, ihnen sei 
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kalt. Dabei hätten die Soldaten 
ohne weiteres auch auf ihre Stuben 
gehen können. 

Ein Vorgesetzter verspielt durch 
ein solches Verhalten jegliches Ver-
trauen seiner Untergebenen, das 
für eine erfolgreiche Ausbildung 
unerläßlich ist. Für mich ist dies 
auch ein Indiz dafür, daß vor allem 
Unterführer dringend der helfen-
den Dienstaufsicht ihrer Vorgesetz-
ten bei erzieherischem Einwirken 
auf Untergebene bedürfen. 

5.1.2 Auswüchse einsatz

-

orientierter Ausbildung 

Absatz 1-4 

Besondere Sorge bereiten mir die 
Fälle, bei denen reguläre Ausbil

-

dungsvorhaben unter dem Vor

-

wand einer „kriegsnahen Ausbil

-

dung" nicht hinnehmbare Ausge

-

staltungen erfahren, wie folgende 
Fälle belegen: 

Während eines Gefechtsmarsches 
erreichte eine Gruppe unter Füh

-

rung eines Stabsunteroffiziers eine 
Station, an der ein Hauptgefreiter 
als „unbekannte Person" zu kon

-

trollieren war. Der Gruppenführer 
ließ den Soldaten mit Handschellen 
an einen Baum fesseln, steckte ihm 
den Schlüssel der Handschellen in 
den Mund und verließ mit seiner 
Gruppe den hilflosen Hauptgefrei

-

ten. Der Soldat konnte etwa eine 
dreiviertel Stunde später von An-
gehörigen seiner Einheit befreit 
werden. Der Stabsunteroffizier 
wurde fristlos aus der Bundeswehr 
entlassen. 

Ein 	Stabsunteroffizier 	demon

-

strierte im Gelände die Möglichkei-
ten, einen Gefangenen zu durchsu-
chen und festzunehmen. Hierzu 
spreizte er durch Tritte die Beine 
eines Schützen so weit auseinan-
der, daß dieser vor Schmerz in Trä-
nen ausbrach und wegen einer Zer-
rung der linken Leiste in den Sani-
tätsbereich verbracht werden 
mußte. Der Zugführer, ein Ober-
leutnant, sah dem Treiben zu, un-
terließ es jedoch, einzuschreiten. 

In den aufgeführten Beispielen ha

-

ben reguläre Ausbildungsvorhaben 
unter dem Vorwand der „kriegsna-
hen Ausbildung" nicht hinnehm-
bare Auswüchse erfahren. 
Harte und fordernde Ausbildung 
darf nicht die durch die Achtung 
der 	Menschenwürde 	und 	den 
Schutz der körperlichen Unver

-

sehrtheit gesetzten Grenzen spren

-

gen. 
Die Sensibilisierung für die Gren-
zen von Härte in der Ausbildung 
findet in der lehrgangsgebundenen 
Führerausbildung permanent und 
begleitend statt. In der Truppe ge-
bietet bereits die Fürsorgepflicht 
eine ständige, strenge aber auch 
helfende Dienstaufsicht. 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005 

Jahresbericht 1995 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

Nachdem der Schütze abtranspor

-

tiert worden war, ging der Offizier 
zu der Gruppe zurück und sagte: 

 

„Ich habe Ihnen eine traurige Mit

-

teilung zu machen. Ihr Kamerad ist 
soeben verstorben!" Gegen beide 
Vorgesetzten wurde ein disziplinar

-

gerichtliches Verfahren eingeleitet. 

Diese Fälle vereinen wohl die ne-
gativsten Aspekte einer völlig ver-
fehlten Ausbildung, nämlich unsin-
nige Quälerei und menschenver-
achtendes Gehabe. 

9 Mißbräuchlicher Umgang mit 
Drogen 

Absatz 1-8 

Dem mißbräuchlichen Umgang mit Drogenmißbrauch ist kein Problem 
Drogen habe ich im Berichtsjahr der Streitkräfte allein. Die zuneh- 
besondere Aufmerksamkeit gewid- mende Tendenz des Drogenmiß- 
met. brauch in der Gesellschaft spiegelt 

Wurden im Jahr 1994 noch insge- 
sich in der Bundeswehr wider. Es  
bleibt daher eine Illusion, den Dro- 

samt 1 058 Verstöße gegen das Be

-

täubungsmittelgesetz in den Streit

-

kräften gemeldet, so ist diese Zahl 
 

im Jahr 1995 mit 1 379 Soldaten, 
die an Drogenfällen beteiligt wa- 

genkonsum aus der Bundeswehr 
verbannen zu können. 

Dies 	wird 	besonders 	deutlich, 
wenn „gelegentlicher Mißbrauch 

ren, erheblich überschritten wor- von Drogen und Rauschmittel" , der 
den. Fünf Soldaten starben infolge bei Musterung oder Einstellungs- 
Drogenkonsums. untersuchung 	angegeben 	oder 

I Ich nehme diese Entwicklung sehr 
festgestellt wird, nicht zur Wehr

-

dienstuntauglichkeit führt. Dieser 
ernst. Anteil beträgt bei den gemuster- 
Der Mißbrauch von Betäubungs- ten 	Wehrpflichtigen 	inzwischen 

mitteln im Bereich der Streitkräfte 18,5 %; (Musterungsjahr 1994) ge- 

birgt besondere Risiken. Die Solda- genüber 6,7 % im Musterungsjahr 

ten werden nicht nur in ihrer eige- 1990. 

nen Gesundheit und Einsatzfähig- Die Besonderheiten des militäri- 
keit beeinträchtigt, sondern gefähr- schen Dienstes erzwingen ein wer- 
den auch die Gesundheit und das schärftes Vorgehen gegen Drogen- 
Leben von Kameraden. Der Um

-

gang mit Waffen, Munition, Fahr- 
mißbrauch. 

zeugen und anderem Gerät erhöht Zur Unterstützung der Disziplinar- 
dieses Risiko. Es ist deshalb folge- vorgesetzten bei der Ausübung ih- 
richtig, daß nach Nummer 404 der rer Disziplinargewalt wird ein Erlaß 
ZDv 10/5 - Leben in der militäri- „Mißbrauch von Betäubungsmit- 
schen Gemeinschaft - der un- tel" vorbereitet. Er wird die Gefah- 
befugte Besitz und/oder Konsum ren des unerlaubten Gebrauchs 
von Betäubungsmitteln für Solda- von Suchtstoffen für den einzelnen 
ten im und außer Dienst verboten Soldaten - zumal beim Umgang 
ist. Soldaten sind über die Gefah- mit Waffen, Munition und Fahrzeu- 
ren 	des 	Betäubungsmittelmiß- gen - darlegen, das Verbot des un- 
brauchs in Zusammenarbeit mit befugten Besitzes und Konsums 
dem Truppenarzt aufzuklären und von Betäubungsmitteln nochmals 
über die straf- sowie dienstrechtli- unterstreichen und insbesondere 
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chen Folgen zu belehren. Konsu- die dienstrechtlichen und status- 
menten 	von 	Betäubungsmitteln rechtlichen Folgen einer Zuwider- 
sind dem Truppenarzt vorzustellen. handlung aufzeigen. 

Die überwiegende Mehrzahl der 
Drogendelikte wird von Grund

-

wehrdienstleistenden 	begangen. 
Eine 	„Primärprävention" 	ist 	bei 
diesem Personenkreis jedoch nicht 
möglich. Bei den Drogenarten steht 
weiterhin Cannabis an der Spitze; 
dem Modetrend folgend finden 
sich zunehmend Kokain und Desi-
gnerdrogen. 

Nach meinen Beobachtungen wer- Der angesprochene Erlaß „Miß- 
den erkannte Verstöße gegen das brauch von Betäubungsmittel" hat 
Betäubungsmittelgesetz besonders nicht nur eine große Bedeutung für 
im Dienst und innerhalb von Kaser- die Sicherstellung einer einheitli- 
nen ernst genommen und konse- chen Handhabung der Disziplinar- 
quent geahndet. gewalt, sondern wird gleichzeitig 

in 	der 	Drogenprävention 	gute 
So wurde ein Unteroffizier fristlos Dienste leisten. Die Belehrung der 
aus 	der 	Bundeswehr 	entlassen, 
weil er über einen längeren Zeit- 

Soldaten 	über 	die 	straf- 	sowie 
dienstrechtlichen Folgen, die seit 

raum bei unregelmäßigen Treffen kurzem mit Hilfe eines Formblatts 
auf Unteroffiziersstuben im Kom- durchgeführt wird, führt den Sol- 
paniegebäude sowie etwa 15mal daten auf der einen Seite die nega- 
außerhalb der Kaserne im Kreise tiven Folge des Drogenkonsums 
von dienstgradgleichen Soldaten und auf der anderen Seite die 
Marihuana geraucht und auch an Sanktionen in den Streitkräften vor 
andere 	Soldaten 	weitergegeben 
hatte. 

Augen. 

Zur Unterstützung der Vorgesetz- 
In einem anderen Fall wurde die ten wurde eine Führungshilfe zur 
weitere Verwendung einer Soldatin „Suchtproblematik" erarbeitet. Der 
als Soldat auf Zeit in der Laufbahn allgemeine Umdruck Nr. 300 „Füh- 
des 	Sanitätsdienstes 	abgelehnt, 
weil sie mindestens achtmal inner- 

rungshilfe für Kommandeure und 
Einheitsführer — 	Suchtproblema- 

halb der Kaserne mit Kameraden tik" wurde in einer Auflagenhöhe 
Marihuana bzw. Haschisch konsu- von 7 000 Exemplaren bis auf die 
miert hatte. Ebene der Bataillone und selbstän

-

digen Einheiten ab Sommer 1995 
Im allgemeinen Umdruck Nr. 300 verteilt. Die Existenz dieser Füh- 
„Führungshilfe für Kommandeure rungshilfe muß daher inzwischen 
und Einheitsführer —, Suchtproble- den Disziplinarvorgesetzten allge- 
matik —" vom 30. Dezember 1994 mein bekannt sein. Die positive Er- 
informiert das Bundesministerium wähnung 	im Bericht 	der 	Frau 
der Verteidigung über Suchtgefah- Wehrbeauftragten wird zu ihrer Be- 
ren, gibt Leitlinien zur Suchtprä- kanntheit über den Kreis der Ba- 
vention und berät hinsichtlich des taillonskommandeure 	und 	Ein- 
Umgangs der Disziplinarvorgesetz- heitsführer hinaus beitragen. In- 
ten 	mit 	suchtgefährdeten 	oder wieweit 	die 	Umsetzung 	des 
süchtigen Soldaten. Die Führungs- Drogenpräventionsprogrammes in 
hilfe soll den Disziplinarvorgesetz- Ausbildungs- und Dienstplanung 
ten unterstützen, seiner Verpflich- zum Erfolg führt, läßt sich derzeit 
tung zur Sorge für seine Unterge- noch nicht abschätzen. Die ent- 
benen 	in 	diesem 	Bereich 	zu sprechenden 	Unterrichtsanteile 
entsprechen. Sie zeigt Gefährdung, wurden in die Ausbildungspläne 
Entstehung und Folgen einer Ab- sowie in Unteroffizier- und Offizier- 
hängigkeit von legalen wie von il- lehrgänge aufgenommen. Darüber 
legalen Suchtmitteln auf und gibt hinaus soll ein Videofilm zur Dro- 
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dem Vorgesetzten Hilfsmöglichkei- genprävention erstellt werden. In 
ten gegenüber dem Betroffenen diesem Zusammenhang ist auch 
zur Hand. Ihrer Herausgabe stim- geplant, die disziplinarrechtlichen 
me ich ausdrücklich zu, bedauere Vorschriften so zu ändern, daß eine 
aber, daß sie offensichtlich nicht al- Abgabe an die Staatsanwaltschaft 
len Vorgesetzten bekannt ist. nicht 	mehr in jedem Einzelfall 

zwingend erfolgen muß. Von der 
Ich würde es begrüßen, wenn dar- Abgabe an die Staatsanwaltschaft 
über hinaus die Drogenprävention kann in Ausnahmefällen verzichtet 
in der Bundeswehr durch ver- werden bei unerlaubtem Erwerb 
stärkte Unterrichtung und Ausbil- von Betäubungsmitteln zum Eigen- 
dung der Soldaten fortentwickelt verbrauch in geringen Mengen. 
würde. Insbesondere halte ich es Das erleichtert den Drogenkonsu- 
für geboten, daß die Ausbildung menten, sich ihren Disziplinarvor- 
der Vorgesetzten auf diesem Ge- gesetzten zu offenbaren, um unter- 
biet verstärkt wird, damit sie für die stützende Hilfestellung erhalten zu 
Drogen- 	und 	Suchtproblematik 
sensibilisiert werden und in ange

-

messener Form auftretenden Pro- 

können. 

Insgesamt ist eine zunehmende 
blemen begegnen können. Tendenz aufgedeckter Drogenmiß-

brauchsfälle in der Bundeswehr 
festzustellen. Ob dies auf einen 
sehr ernst zu nehmenden vermehr-
ten Drogenmißbrauch oder auf er-
höhte Wachsamkeit der Kamera-
den und Vorgesetzten zurückzu-
führen ist, läßt sich mit diesen 
Zahlen nicht belegen. Es darf nach 
allgemeiner Lebenserfahrung als 
sicher angenommen werden, daß 
diesen „aufgedeckten" Drogen-
mißbrauchsfällen eine Dunkelziffer 
nicht aufgedeckter Fälle von Dro-
genmißbrauch gegenübersteht, de-
nen mit der Drogenprävention be-
gegnet werden muß. 

16 	Zukunftsfragen 

16.4 	Gesellschaftlicher Wandel 

Absatz 1 

Die Soldaten der Bundeswehr bil- Die Bundeswehr stellt sich aktiv 
den nach Herkunft, Bildung und dem sozialen Wandel. Gesellschaft- 
Einstellung ein Spiegelbild der Ge- liche Entwicklungen und deren 
sellschaft. Gesellschaftliche Verän- Auswirkungen auf die Streitkräfte 
derungen haben auch Einfluß auf werden 	kontinuierlich 	erforscht 
die Bundeswehr. 	Entwicklungen und 	analysiert. 	Folgerungen für 
wie etwa dem Rückzug ins Private Führung, Erziehung und Ausbil- 
oder der Flucht in Drogen muß ent- dung werden auf allen Ebenen ge- 
schieden begegnet werden. Ande- zogen und in der Truppe umge- 
rerseits sollten aber auch Entwick- setzt. Die Innere Führung ist ein 
lungen, die der Auftragserfüllung dynamisches Konzept, das nicht 
nicht entgegenstehen oder sie so- nur die Rechtsstellung der Soldaten 
gar fördern können, aufgegriffen beschreibt, sondern auch den Be- 
werden. Ich denke hier z. B. an die zugspunkt für die Integration der 
Gewährung von Freiräumen zur Streitkräfte 	ins 	gesellschaftliche 
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eigenverantwortlichen 	Erfüllung Umfeld setzt. Offenheit der Bun- 
von Aufträgen. Gleiches gilt für das deswehr gegenüber gesellschaftli- 
Aufgreifen von in der Gesellschaft chen Entwicklungen fördert vor al- 
gewandelten 	Vorstellungen 	im lem in einer Wehrpflichtarmee zeit- 
Bereich 	der 	Fürsorge. 	So 	wird gemäßes 	Führen, 	eröffnet 	die 
beispielsweise die Angemessenheit Chance zu aktiver Mitgestaltung 
einer Wohnung heute anders beur- des Gemeinwesens, setzt die Streit- 
teilt als früher. 	Kritische Aufge- kräfte damit allerdings auch nega- 
schlossenheit 	gegenüber 	gesell- tiven Symptomen und Einflüssen 
schaftlichen Entwicklungen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die 

aus. 

Integration der Bundeswehr in die Die im März 1996 erlassene „Leitli- 
Gesellschaft. nie zu Verbesserung der Rahmen

-

bedingungen und Steigerung der 
Attraktivität 	des 	Wehrdienstes" 
zielt darauf ab, veränderten Ver-
haltensweisen und Interessen Ju-
gendlicher Rechnung zu tragen, 
deren Selbständigkeit zu erhöhen 
und Verantwortungsgefühl zu stär-
ken, ohne von den spezifischen Er-
fordernissen des militärischen 
Dienstes 	Abstriche 	zu 	machen. 
Eine 	„kritische 	Aufgeschlossen

-

heit" gegenüber gesellschaftlichen 
Entwicklungen ist jedoch keine 
Einbahnstraße. Auch die Soldatin-
nen und Soldaten der Streitkräfte 
sowie deren Angehörige dürfen er-
warten, daß ihr Beitrag für das Ge-
meinwohl von der Gesellschaft re-
spektiert und nicht diffamiert wird. 
Die Bemühungen der Frau Wehr-
beauftragten sind dafür sehr hilf-
reich. 
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1 	Schwerpunkte nach meinem 
Amtsverständnis 

1.4 Politische Bildung 

Absatz 1 

Politische Bildung ist wesentlicher Politische Bildung ist ein zentraler 
Bestandteil der Inneren Führung. Anwendungsbereich der Inneren 
Der Soldat der Bundeswehr soll Führung. 
einen 	eigenen 	geistigen 	Stand- Die Frau Wehrbeauftragte weist 
ort haben. Er soll die Werte unse- daher zu Recht auf die Bedeutung 
rer freiheitlichen demokratischen der politischen Bildung für den Sol- 
Grundordnung kennen, um zu wis- daten als Staatsbürger in Uniform 
sen und überzeugt zu sein, wofür 
er gegebenenfalls kämpft. Er soll 

hin. 
Der Zwischenbericht zur Umset- sich von dem Befehlsempfänger zung der Weisung des Generalin- unterscheiden, 	der 	gedankenlos spekteurs zur Durchführung der oder gar wertfrei allem folgt, was politischen Bildung zeigt neben er- ihm vorgegeben wird. Daher darf zielten Verbesserungen auch noch die politische Bildung auch inner- bestehende Mängel auf. Die An- halb der engen zeitlichen Rahmen- strengungen zur Verbesserung der bedingungen des Truppenalltags Praxis in der politischen Bildung nicht Stiefkind sein. Dem Soldaten werden daher unvermindert  fortge- als Staatsbürger in Uniform wilde 

damit ein schlechter Dienst erwie- setzt. 

sen. Nicht ohne Grund hat der In diesem Sinne hat der Generalin- 
Generalinspekteur 	der 	Bundes- spekteur der Bundeswehr in sei- 
wehr 	in 	seiner 	„Weisung 	zur nem Generalinspekteurbrief 2/97 
Durchführung der politischen Bil- erneut auf die Notwendigkeit und 
dung in den Streitkräften ab. 1. Ja- den herausragenden Stellenwert 
nuar 1996" dieser einen gleichen der politischen Bildung in den 
Stellenwert wie der sicheren Be

-

herrschung der militärischen Auf-
gaben und der Erhaltung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit ein-
geräumt. Der Zwischenbericht des 

Streitkräften hingewiesen. 

Bundesministeriums der Verteidi-
gung vom 16. Dezember 1996 läßt 
noch einen erheblichen Verbesse-
rungsbedarf erkennen. Es gilt, in 
den eingeleiteten Bemühungen un-
beirrt fortzufahren. 

3 	Der Soldat als Teil unserer 
demokratischen Gesellschaft 

3.1 Soldat und Gesellschaft 

Absatz 1-2 

Die 	Wertschätzung 	des 	soldati- Auch das Bundesministerium der 
schen Dienstes in der Öffentlich- Verteidigung sieht eine hohe Wert- 
keit ist nach meinem Eindruck wei- schätzung des soldatischen Dien- 
ter hoch. Dazu haben aus meiner stes in der Öffentlichkeit. Die ge- 
Sicht der erfolgreiche Einsatz deut- stiegene Akzeptanz der Bundes- 
scher 	Soldaten 	im ,ehemaligen wehr 	in 	der 	Gesellschaft 	wird 
Jugoslawien, positives und auch zunehmend positive Einflüsse auf 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Jahresbericht 1996 
des Wehrbeauftragten 

des Deutschen Bundestages 

Stellungnahme 
des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

Sachstand über die 
vollzogenen Maßnahmen/ 

Bearbeitungszustand 
im BMVg 

sozial engagiertes Auftreten der 
Soldaten vor Ort sowie die Informa

-

tionsarbeit des Bundesministeriums 
der Verteidigung beigetragen. Lei

-

der ist weniger die Erkenntnis be

-

stimmend, daß die Soldaten der 
Bundeswehr insgesamt einen maß

-

geblichen Beitrag für unser Leben 
in Frieden und Freiheit leisten. Ich 
bin zuversichtlich, daß die gestie

-

gene Akzeptanz der Bundeswehr 
in der Gesellschaft auch weiterhin 
positive Einflüsse auf das Innenle-
ben der Streitkräfte haben wird. 

In diesem Sinne würde ich mir 
auch wünschen, wenn auf allen 
staatlichen Ebenen, in den Ländern 
sowie in den Kommunen, das Be-
wußtsein und die Überzeugung be-
stimmend wären, daß die militäri-
sche Friedenssicherung eine der 
wichtigsten Staatsaufgaben ist. Die 
Soldaten müssen wissen, daß die 
gesamte Gesellschaft sie hierbei 
trägt und stützt. Denn das ist eine 
Aufgabe, die alle angeht. Dem ent-
spricht es nicht, wenn z. B. ein Lan-
deshochschulgesetz Regelungen 
enthält, die Forschungsaufträge 
des Bundesverteidigungsministeri-
ums an die betreffenden Hoch-
schulen dieses Landes in entschei-
denden Bereichen nahezu aus-
schließen, oder wenn ein 
stellvertretender Landrat bei der 
offiziellen Jubiläumsfeier einer mi-
litärischen Einrichtung öffentlich 
seine Vorbehalte gegenüber der 
Bundeswehr äußert. Darauf spre-
chen mich die Soldaten an. Derarti-
ge Vorgänge tragen nicht zu ihrer 
Motivation bei, die sie brauchen, 
um ihrem schwierigen Auftrag ge-
recht zu werden. 

3.2 	Staatsbürgerlicher Unterricht 

Absatz 1-9 

Im Rahmen der Neuorientierung 
der Bundeswehr kommt dem 
staatsbürgerlichen Unterricht eine 
besondere Bedeutung zu. Gleich

-

wohl räumen ihm immer noch viele 
Vorgesetzte unter Hinweis auf zeit

-

liche Belastung und personelle 
Engpässe einen geringen Stellen- 

die Motivation der Soldaten und 
das Innenleben der Streitkräfte ha-
ben. Zu Recht weist die Frau Wehr

-

beauftragte darauf hin, daß nicht 
nur der öffentlich stark beachtete 
Auslandseinsatz, sondern das tägli-
che Einstehen a ller Soldaten für 
Frieden und Freiheit den eigentli-
chen Beitrag der Bundeswehr für 
die Menschen unseres Landes aus

-

macht. 

Die Weisung des Generalinspek-
teurs der Bundeswehr zur Durch

-

führung der politischen Bildung 
mit dem Vorwort des Bundesmini

-

sters der Verteidigung unterstreicht 
die Bedeutung der politischen Bil-
dung für die Einsatzbereitschaft 
des einzelnen Soldaten. 
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wert  ein. Priorität genießt die mili

-

tärische Ausbildung. 

Der Bundesminister der Verteidi

-

gung hatte Mitte 1995 erneut deut

-

lich die Forderung aufgestellt, daß 
jeder Soldat wissen und verstehen 
müsse, wofür er ausgebildet und 
gegebenenfalls eingesetzt wird. 
Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 ist 
eine „Weisung zur Durchführung 
der politischen Bildung in den 
Streitkräften" des Generalinspek

-

teurs der Bundeswehr in Kraft ge

-

treten, in der u. a. auch Zeitansätze 
und inhaltliche Vorgaben enthalten 
sind. 

Im Berichtsjahr habe ich mir durch 
die Überprüfung von Eingaben, 
zahlreiche Gespräche und Nach

-

fragen bei militärischen Dienst

-

stellen einen Eindruck über die ak

-

tuelle Entwicklung der politischen 
Bildung in der Bundeswehr ver

-

schafft. Auf der einen Seite gibt es 
Grundwehrdienstleistende, die vor

-

tragen, keine politische Bildung er

-

lebt zu haben; dies mag in man

-

chen Fällen dadurch begründet 
sein, daß bei entsprechenden Ver

-

anstaltungen manchmal die Hälfte 
der Soldaten aus persönlichen oder 
dienstlichen Gründen an der 
Teilnahme gehindert ist. Auf der 
anderen Seite wird — mit positiver 
Tendenz — in vielen Dienststellen 
vorschriftsgemäß ausgebildet. Da

-

zwischen liegt ein großes Feld, das 
eine mehr oder weniger mangel

-

hafte Umsetzung der gesetzlichen 
und weisungsgemäßen Vorgaben 
widerspiegelt. Ein Bericht des Bun

-

desministeriums der Verteidigung 
vom Dezember 1996 bestätigt die

-sen Eindruck. Es heißt do rt : „Der -
zeit wird in etwa einem Drittel der 
Verbände und Dienststellen politi

-

sche Bildung entsprechend der 
Weisung mit Initiative und Einfalls

-

reichtum durchgeführt. Bei einem 
weiteren Drittel halten sich Licht 
und Schatten die Waage und im 
verbleibenden Drittel muß die Wei

-

sung noch umgesetzt werden. " 

Mir ist aufgefallen, daß die Vor-
gaben für die Allgemeine Grund-
ausbildung in zeitlicher und inhalt-
licher Hinsicht teilweise nicht 
eingehalten werden. 	Festgelegte 

Die darin enthaltenen Vorgaben 
für Zeitansätze und Inhalte sind 
Mindestforderungen, deren Erfül-
lung durch Dienstaufsicht höherer 
Vorgesetzter sicherzustellen ist. 

Der Zwischenbericht zur Umset

-

zung dieser Weisung, der im De

-

zember 1996 dem Parlament vorge-
legt wurde, reflektiert die Erfah-
rungen der Truppe aus der ersten 
Umsetzungsphase. Eine abschlie

-

ßende Bewertung kann erst in der 
zweiten Hälfte diesen Jahres erfol-
gen, wenn die Weisung längere 
Zeit in Kraft gesetzt und die Umset

-

zungsphase abgeschlossen ist. 

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen 
jedoch, daß noch ein deutlicher 
Verbesserungsbedarf besteht. Alle 
Vorgesetzten sind daher aufgeru

-

fen, trotz der vielfältigen Belastun

-

gen der Truppe in ihrem Bestreben 
nicht nachzulassen und der politi

-

sehen Bildung einen gebührenden 
Platz in der Ausbildungsplanung 
einzuräumen. Aufgabenfülle und 
der Drang zu meßbaren Ergebnis

-

serf fördern gelegentlich eine 
Dienstgestaltung zu Lasten der 
Ausbildungsbereiche, die — wie 
die politische Bildung — nicht zu 
unmittelbar meßbaren Ergebnissen 
führen. Das Leitbild vom Staatsbür

-

ger in Uniform verbietet jedoch ei

-

nen Rückzug auf das Handwerkli

-

ehe. 

Nicht zuletzt der erweiterte Auftrag 
der Bundeswehr hat einen großen 
Informations- und Diskussionsbe-
darf zur Folge, dem trotz knapper 
Zeit Rechnung getragen werden 
muß. Gerade hier hat sich auch die 
Bedeutung politischer Bildung für 
die Einsatzbereitschaft und die Fä -
higkeit zur Auftragserfüllung er

-

wiesen. 

Bei der Frage der entsprechenden 
Schwerpunktsetzung müssen die 
verantwortlichen Vorgesetzten be

-

achten, daß staatsbürgerlicher Un

-

terricht ein gesetzlicher Auftrag ist 
und deshalb nicht zur Disposition 
gestellt werden darf. 
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Themen wie „Dienen — wofür" 
oder „Verfassungsrechtliche Stel-
lung der Bundeswehr" werden in 
unvertretbarer Kürze abgehandelt. 
Zum Teil verzichten Einheiten zu-
gunsten militärischer Ausbildungs-
vorhaben auf die Behandlung vor-
geschriebener Themen. Als Be-
gründung hierfür dienen 
organisatorische 	Schwierigkeiten 
wie die Umgliederung bzw. die 
Verlegung eines Verbandes an ei-
nen neuen Standort oder die Ein-
bindung in einen Auslandseinsatz 
der Bundeswehr. Zum anderen 
wird immer wieder auf eine äußerst 
angespannte zeitliche Belastungs-
situation durch kurzfristige Zusatz-
aufträge oder die Vorbereitung und 
Durchführung von Übungen ver

-

wiesen. So äußerte ein Komman

-

deur: „Die zur Verfügung stehende 
Zeit mußte im wesentlichen auf die . 
Ausbildung für das Übungsvorha-
ben verwendet werden, um auszu-
schließen, daß Soldaten aufgrund 
mangelhafter Ausbildung zu Scha-
den kommen. " 

In anderen Bereichen werden zum Das von der Frau Wehrbeauftrag- Zum Stand der Umsetzung der 
Teil umfängliche Vorhaben im Rah- ten dargestellte Abweichen von Weisung 	des 	Generalinspek- 
men politischer Bildung durchge- Themen der politischen Bildung ist teurs 	der 	Bundeswehr 	zur 
führt, die dieses Prädikat aber nicht ein Verstoß gegen die Zentrale Durchführung 	der 	politischen 
verdienen. Dazu zählen z. B. The- Dienstvorschrift zur politischen Bil- Bildung wurde dem Parlament 
men wie Entwicklung des Stand- dung in den Streitkräften und die im Denzember 1996 ein Zwi- 
ortes, Erziehung in der Luftwaffe Weisung des Generalinspekteurs. schenbericht vorgelegt, der noch 
und Veranstaltungen wie der Be- Dieser „Umwidmung" von The- keine abschließende Bewertung 
such einer Talsperre oder Besuche men, um durchgeführte Maßnah- enthalten 	konnte. 	Nach 	Ab- 
von Museen, die keine politischen men der politischen Bildung formal schluß der Umsetzungsphase ist 
oder militärischen Bezüge aufwei- nachzuweisen, ist im Wege der eine weitere Bestandsaufnahme 
sen. Dienstaufsicht zu begegnen. soeben abgeschlossen worden. 

Auch werden unter der Überschrift Ebenso ist durchzusetzen, daß Dis- Diese 	wird 	z.Z. 	ausgewertet, 
„Politische Bildung" Themen be- ziplinarvorgesetzte sich ihrer per- über das Ergebnis wird im Parla- 
handelt, 	die 	ohnedies vermittelt sönlichen Verpflichtung zur Lei- ment im 1. Quartal 1998 geson- 
werden 	oder vermittelt werden tung der politischen Bildung nicht dert berichtet werden. 
müssen. Hierzu zählen neben den entziehen. Die persönliche Anwe- 
Bereichen 	Soldatische 	Ordnung senheit des Disziplinarvorgesetzten 
und 	Wehrrecht 	insbesondere ist nicht nur aus Gründen der Qua- 
Informationsveranstaltungen über 
den 	Berufsförderungsdienst, 	die 

litätssicherung 	erforderlich, 	Son

-

dern auch um den Untergebenen 
Dienstzeitausgleichsregelung, 	die 
Sucht- und Drogenprävention und 

die Möglichkeit zu geben, Einstel

-

lung und Überzeugungen ihres 
in gewissem Sinne auch Maßnah- Vorgesetzten kennenzulernen. Nur 
men zur Steigerung der Attraktivi- so kann das notwendige Vertrauen 
tät des Wehrdienstes oder die Vor- entstehen, aus dem heraus Ein- 
stellung der Reservistenarbeit. sätze unter schwierigen Bedingun

-

gen gemeinsam gemeistert werden 
Nach meinen Erkenntnissen wird 
politische 	Bildung 	nicht 	selten 
durch 	eine 	aktuelle 	Information 

können. 
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zum Tagesgeschehen oder durch 
die Bundeswehr-Filmschau ersetzt. 
Dies ist ausdrücklich nicht gewollt. 
Die aktuelle Information muß zu-
sätzlich zu den anderen Maßnah-
men der politischen Bildung erfol-
gen. 

Soldaten haben sich immer wieder 
positiv über Veranstaltungen in Se-
minarform geäußert. Auch nutzen 
die verantwortlichen Vorgesetzten 
immer häufiger die Möglichkeit, 
auswärtige Referenten — z. B. 
„Zeitzeugen" — zu entsprechenden 
Bildungsveranstaltungen einzula-
den. Dies ist nicht nur abwechs-
lungsreich, sondern kann sich auch 
in geeigneten Fällen als sehr em-
drucksvoll erweisen. Ich gebe aber 
zu bedenken, daß die weitergehen-
de Verlagerung einer solchen 
Kernpflicht auf Außenstehende 
dem Dienststellenleiter die Chance 
nimmt, die anvertrauten Soldaten 
einmal von einer anderen Seite 
kennenzulernen — und umgekehrt. 
Daneben gibt es Themen, die dem 
Disziplinarvorgesetzten vorbehal-
ten sein sollten, da er hier als Füh-
rer und Vorbild eine wesentliche 
Rolle im Sinne der Inneren Füh-
rung einnehmen kann. Dagegen 
mußte ich feststellen, daß Diszipli-
narvorgesetzte häufig die Durch-
führung der politischen Bildung 
auf Zwischenvorgesetzte delegie-
ren und der Veranstaltung selbst 
fernbleiben. Dieses pflichtwidrige 
Verhalten kann sich negativ auf die 
Qualität des Unterrichts auswirken 
und ist für die Soldaten ein Indika-
tor dafür, welche Bedeutung der 
Disziplinarvorgesetzte politischer 
Bildung beimißt. 

Wenn 	Grundwehrdienstleistende 
mir berichten, die politische Bil-
dung sei „fade und uninteressant", 
so daß die Zuhörer regelmäßig mit 
dem Schlaf kämpfen müßten, stellt 
sich die Frage nach gründlicher 
Ausbildung sowie straffer Dienst-
aufsicht. Man wird es auch kaum 
mit dem Hinweis auf Anlauf

-

schwierigkeiten abtun können, 
wenn einem Kommandeur die o. g. 
Weisung des Generalinspekteurs 
der Bundeswehr erst einige Mo-
nate nach dem Inkrafttreten zu-
gänglich gemacht wurde und er 

Auf diese Weise unterstützen sich 
politische Bildung und Menschen

-

führung gegenseitig. 
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daher die politische Bildung erst im 
zweiten Halbjahr 1996 auf die neu-
en Anforderungen einrichtete. 

3.4.2 Ausbildung im Wehrrecht 

Absatz 1-3 

Fehlerfreie Rechtsanwendung ist Die Hervorhebung der besonderen Die 	Ausbildungsinhalte 	der 
rechtsstaatliche Verpflichtung und Bedeutung des Themas wird be- Fachs „Wehrrecht" unterliegen 
entscheidender Pfeiler der Inneren grüßt und voll unterstützt. der ständigen Überprüfung und 
Führung. Voraussetzung hierzu ist Aktualisierung, um sie stets auf 
eine ordentliche Ausbildung. Diese Wehrrecht ist an der Offiziersschu- 

le des Heeres eines von fünf Aus- 
dem neuesten Stand zu halten. 

wiederum kann nur dann Erfolg 
haben, wenn dem Rechtsunterricht Bildungsgebieten 	innerhalb 	des 

Hinsichtlich der Bewertung des 
auch eine entsprechende Prüfungs- Zeugnisfaches 	der „Grundlagen 

. Fachs „Wehrrecht" wurde im 
relevanz zukommt. Führung" 	Dieses Zeugnisfach ist 

insgesamt mit dem Multiplikator Heer für die ab 1998 beginnen- 

Nach meiner Erkenntnis können „2" Sperrfach. Prüfungen und Lei- den Offizierlehrgänge Truppen- 

Offizierlehrgänge 	des 	Truppen- stungsnachweise werden in den dienst und Militärischer Fach- 

dienstes im Heer auch dann be- Ausbildungsgebieten „Wehrrecht" dienst eines OAJ eine Änderung 

standen werden, wenn keine aus- und 	„Politische 	Bildung", 	ein- wie folgt verfügt: 

reichenden Leistungen im Fach schließlich „VN-Ausbildung", ge- 
„Wehrrecht" 	erbracht 	werden. fordert . „Wehrrecht ist an der Offizier- 

Mindestens ausreichende Leistun- schule des Heeres ein Ausbil- 

gen in diesem Fach gehören aber Die Zeugnisnote im Fach „Grund- dungsgebiet 	innerhalb 	des 

m. E. zu den Kernanforderungen, 
die an einen Offizier zu stellen 

lagen der Führung" wird damit aus 
dem Durchschnitt der Einzelnoten 

Zeugnisfachs ,Grundlagen der 
Führung'. Dieses Zeugnisfach ist 

sind. Mögliche Hinweise, es gäbe ,, Wehrrecht" 	und 	„Politische Bil- insgesamt mit dem Multipikator 

bei Fragen ja Rechtsberater oder dung" ermittelt. ,2' 	Sperrfach. 	Prüfungen und 

man wolle keine „Wehrjuristen" Sowohl die Ausbildungsinhalte als Leistungsnachweise werden in 

ausbilden, gehen fehl. Das Ein- auch die Gewichtung des Teilfa- den 	Ausbildungsgebieten 

schalten des Rechtsberaters setzt ches Wehrrecht werden überprüft. Wehrrecht' und ,Politische Bil- 

bereits 	eigene 	Grundkenntnisse dung' gefordert. Die Zeugnisno- 

voraus. Die Ausübung der Diszipli

-

nargewalt verlangt zumindest in 
Außerdem ist zu berücksichtigen, 
daß der 	„Offizierslehrgang" 	nur 

te im Fach ,Grundlagen der Füh

-

rung' 	wird 	damit 	aus 	dem 
Standardfällen einen souveränen ein Ausbildungsabschnitt von meh- Durchschnitt 	der 	Einzelnoten 

Umgang mit dem Disziplinarrecht. reren in der Ausbildung zum Offi- ,Wehrrecht' und ,Politische Bil- 
zier in den Streitkräften ist. Mit Ab- dung' ermittelt. Um der gestie- 

Nach meiner Auffassung sollte da- schluß der Ausbildung zum Teilein- genen Bedeutung 	des Fachs 
her unter Einbeziehung auch der heitsführer wird sichergestellt, daß ,Grundlagen der Führung' Rech- 
Rechtslehrer, 	Rechtsberater 	und der Offizier über das notwendige nung zu tragen, war es erforder- 
Truppendienstrichter 	überprüft Wissen verfügt, um im Vertretungs- lich, für die beiden Ausbildungs- 
werden, ob die gegenwärtige Aus- fall auch die Aufgaben als Diszipli- gebiete ,Wehrrecht' und ,Politi- 
bildung im Wehrrecht und der Stel- narvorgesetzter sachgerecht wahr- sche 	Bildung' 	als 	Teilfächer 
lenwert dieses Faches den Notwen- nehmen zu können. Sperrklauseln festzulegen. Da- 
digkeiten der Praxis entsprechen. nach bleibt eine nicht ausrei- 
Vor dem Hintergrund der interna- g 

Soweit Offiziere zu einem späteren 
chende 	Leistung 	(4,500 	und 

tionalen Einsätze 	und 	des An- Zeitpunkt für eine Verwendung als 
schlechter) in einem der beiden 

spruchs eines jeden Soldaten auf P 
Disziplinarvorgesetzter vorgesehen 

Teilfächer ,Wehrrecht' oder ,Poli- 
rechtmäßige Behandlung ist die- sind, werden sie in einem geson- 

derten tische Bildung' zwar ausgleich- 
sem Bereich eine besondere Be- Lehrgang 	zusätzlich 	im 

bar, jedoch nur durch einen qua- 
deutung zuzumessen.  

Wehrrecht ausgebildet. 
lifizierten Ausgleich (2,499 oder 
besser) im jeweils anderen Teil-
fach. Andernfalls wird der Lehr-
gang nicht bestanden. " 

Die Maßnahme ist damit abge-
schlossen. 
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3.5 Rechtsextremismus 

Absatz 1-4 

Nach meiner Erkenntnis gibt es in Der Frau Wehrbeauftragten ist in 
der Bundeswehr keine rechtsextre- ihrer 	Lagebeurteilung 	zuzustim- 
mistische Entwicklung. Die Zahl men, daß es in der Bundeswehr 
entsprechender Verdachtsfälle, auf keine 	rechtsextremistische 	Ent- 
die ich im wesentlichen durch Mel- wicklung gibt. Dies gilt trotz der Er- 
dungen über Besondere Vorkomm- eignisse in Detmold. 
nisse aufmerksam werde und die Politische Leitung und militärische 
von mir ausgewertet werden, ist Führung der Bundeswehr sind et- 
gegenüber 1995 zurückgegangen. waigen Ansätzen rechtsradikalen 
Im Berichtsjahr gab es nach dem Gedankengutes, 	die durch eine 
Stand Ende Februar 1997 44 Ver- kleine Minderheit in die Streit- 
dachtsfälle mit 56 mutmaßlichen kräfte 	hineingetragen 	wurden, 
Tätern. Die zuständigen Diszipli

-

narvorgesetzten haben neben der 
stets energisch entgegengetreten. 

Abgabe an die Staatsanwaltschaft Zur Unterstützung der verantwort- 

bei grundwehrdienstleistenden Tä- lichen Vorgesetzten dient der G 1- 

tern derartige Dienstvergehen in Hinweis „Beteiligung von Soldaten 

der Regel mit Disziplinararrest ge

-

ahndet. Zeitsoldaten müssen neben 
an Vorfällen mit extremistischer, ra

-

dikaler 	oder 	fremdenfeindlicher 
einer disziplinaren Ahndung, wie Motivation", der nicht nur Hin- 

sie bei allen Statusgruppen erfolgt, 
in den ersten vier Dienstjahren mit 

weise zur disziplinaren Ahndung 
von Vorfällen mit rechtsextremem 

einer fristlosen Entlassung rech- und 	fremdenfeindlichem 	Hinter- 

nen. grund gibt. Er weist darüber hinaus 
auf die Bedeutung erzieherischen 

Der 	Anteil 	rechtsextremistischen Einwirkens auf die Soldaten als 
Verhaltens im Zusammenhang mit vorbeugende Maßnahme hin und 
Alkoholmißbrauch liegt heute etwa zeigt die Bedeutung von Men- 
bei einem knappen Drittel. Damit schenführung und politischer Bil- 
können 	zumindest 	die 	übrigen dung in diesem Zusammenhang 
Fälle nicht einfach als Auswüchse 
einer Enthemmung abgetan wer

-

den. Allerdings fällt gerade bei den 

auf. 

Festgefügte Einstellungen, die sich 

sogenannten 	Propagandadelikten im Laufe einer langjährigen Sozia- 

— durch Wort, Bild, Schrift oder lisation außerhalb der Bundeswehr 

Grußformen — auf, daß es sich hier herausgebildet haben, können je- 

in der Regel um unwissende oder doch durch das beispielhafte Ver- 

unreife junge Menschen handelt. halten von Vorgesetzten und durch 
die nach Art und Umfang zwangs- 

Die Verdächtigen sind überwie- läufig begrenzten Maßnahmen po- 
gend Mannschaftsdienstgrade. Je- litischer Bildung in der Truppe 
doch werden neben 44 Soldaten 
dieser 	Dienstgradgruppe 	auch 

nicht kurzfristig verändert werden. 

11 Unteroffiziere und ein Leutnant Daher können solche Maßnahmen 

verdächtigt. zwar das Mitläufertum vermindern; 
der harte Kern  Rechtsextremer, der 

Die 	Vorfälle 	zeigen, 	daß 	sich im Rahmen der Ableistung der 
Vorgesetzte und Kameraden auch Wehrpflicht in die Streitkräfte ein- 
weiterhin gegen jeden Versuch tritt, kann jedoch nur durch straffe 
wenden 	müssen, 	unseren 	de- Dienstaufsicht sowie ggf. harte dis- 
mokratischen 	Rechtsstaat 	durch ziplinare und strafrechtliche Sank- 
rechtsextremistische 	Propaganda tionen von Dienstvergehen und 
oder gar gewalttätige Handlungen Straftaten abgehalten werden. Die 
stören zu wollen. entsprechenden 	Konsequenzen, 

wie sie im Fall Detmold gezogen 
wurden, sind hierfür ein Beispiel. 

Es kommt darauf an, daß alle — 
Vorgesetzte wie gleichgestellte Ka- 
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meraden — sensibel für Anzeichen 
rechtsradikalen 	Gedankengutes 
sind und sich nicht scheuen, diesen 
Anzeichen umgehend nachzuge-
hen. 

Dies hat auch der Generalinspek-
teur der Bundeswehr in seinem Ge-
neralinspekteurbrief 2/97 deutlich 
unterstrichen. 

3.6 Mißbräuchlicher Umgang mit 
Drogen 

Absatz 1-6 

Im Jahr 1996 ist die Zahl der Ver- Insgesamt ist eine — wenn auch im 
stöße von Soldaten gegen das Be- letzten Jahr geringe 	— 	zuneh- 
täubungsmittelgesetz leicht ange- mende Tendenz aufgedeckter Dro- 
stiegen. Nach 1 379 Fällen im Jahr genmißbrauchsfälle in der Bundes- 
1995 waren 1996 1 413 Fälle zu ver- wehr festzustellen. Ob dies auf ver- 
zeichnen. Allerdings hat es im Be- mehrten Drogenmißbrauch oder 
richtsjahr glücklicherweise keinen auf erhöhte Wachsamkeit der Ka- 
Todesfall gegeben. Im Vorjahr wa- meraden und Vorgesetzten zurück- 
ren fünf Soldaten infolge Drogen- zuführen ist, läßt sich nicht bele- 
konsums gestorben. gen. 

Die Problematik des Umgangs von Es darf nach allgemeiner Lebenser- 
Soldaten mit unerlaubten Betäu- fahrung als sicher angenommen 
bungsmitteln wird in einem Bericht werden, daß diesen „aufgedeck- 
eines Rechtsberaters wie folgt auf ten" Drogenmißbrauchsfällen eine 
den Punkt gebracht: „Es ist nicht weitaus größere Dunkelziffer nicht 
zu verkennen, daß außerhalb der aufgedeckter Fälle von Drogenmiß- 
Bundeswehr in der Altersgruppe 
der 15- bis 25jährigen der gele

-

gentliche Konsum ,weicher' Dro- 

brauch gegenübersteht. 

Die öffentliche Diskussion um die 
gen weit verbreitet ist und das Be- 

Legalisierung weicher Drogen, das 
wußtsein fehlt, strafbares Unrecht 

Urteil des Bundesverfassungsge- 
zu begehen. Es wird daher nicht 

richtes von März 1994 in seiner öf- 
gelingen, trotz schärfster Sankti- 

fentlichen Wirkung, die Experten- 
onsdrohungen bis hin zur fristlosen 

diskussion über die nicht höhere 
Entlassung alle Soldaten während 

Gefährlichkeit weicher Drogen im 
ihrer 	gesamtenDienstzeit 	vom , 

Vergleich zur legalen Droge Alko- 
Konsum ,weicherDrogen abzuhal- 

hol haben dazu geführt, daß der 
ten .Vor dem Hintergrund dieser 

Konsum bestimmter Rauschmittel 
ernüchternden Erkenntnis haben 

durch viele Jugendliche weder als 
es 	die 	Verantwortlichen 	nicht anormal noch als illegal angesehen 
leicht, mit den Problemen fertig zu 
werden. Der zur Unterstützung der 

wird 

Disziplinarvorgesetzten 	angekün

-

digte Erlaß „Mißbrauch von Betäu- Vor diesem Hintergrund ist die im 

bungsmitteln" ist noch im ersten September 1996 mit Fernschreiben 

Halbjahr 1997 zu erwarten. 
vorab verfügte aktenkundige Be

-

lehrung über die Rechtsfolgen des 
Was die Bundeswehr über die kon

-

sequente 	disziplinare 	Ahndung 
Drogenkonsums 	von 	Soldaten, 
trotz des damit für die Truppe ver- 

und die Einschaltung von Strafver- bundenen bürokratischen Aufwan- 
folgungsbehörden hinaus 	leisten des, unabweisbar notwendig ge- 
kann und muß, sind Aufklärung wesen. 
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und Information über Suchtgefah

-

ren. Ich rege an, hinsichtlich der 
Drogenprävention zukünftig einen 
Schwerpunkt auf Multiplikato

-

renausbildung in inhaltlicher und 
didaktischer Sicht zu legen. Für er

-

folgversprechend halte ich ziel

-

gruppenspezifische Drogenpräven

-

tion und dort , wo es durchführbar 
ist, den Aufbau eines Präventions

-

verbundes vor Ort mit Truppenarzt, 
Kommandeur, Standortältestem, 
Sozialarbeiter und Militärgeistli

-

chem. Es ist wichtig, daß Drogen

-

prävention bereits in der Grund

-

ausbildung einsetzt. Hierzu könnte 
ein Konzept erarbeitet werden, das 
teilstreitkraftübergreifend die Ein

-

gliederung der Drogenprävention 
in einen Ausbildungsabschnitt Ge

-

sundheitsfürsorge und -vorsorge 
vorsieht. Äußerst positiv bewe rte 
ich das Projekt, einen jugendty

-

pisch gestalteten, an den Adressa

-

tenkreis „Junge Soldaten" gerich

-

teten Videofilm über die Gefahren 
illegaler Drogen herzustellen. 

Die 	Drogenproblematik 	umfaßt 
auch den Mißbrauch der - grund

-

sätzlich nur außerhalb des Dienstes 
erlaubten - Droge Alkohol. Viele 
Fälle schwerer Rechtsverstöße ge

-

genüber Soldaten stehen in engem 
Zusammenhang mit Alkoholmiß

-brauch. Nach erheblichem Alko -holkonsum schlugen z. B. ein 
Stabsunteroffizier und ein Gefreiter 
wiederholt grundlos mit der Faust 
einem Gefreiten in das Gesicht und 
auf den Brustbereich. 
Auch wenn ich keine besondere 
Alkoholanfälligkeit in der Bundes

-

wehr zu erkennen vermag, muß 
dem Gefahrenbereich Alkokolmiß

-

brauch ein hoher Stellenwert ein

-

geräumt werden. Verharmlosun

-

gen sind hier fehl am Platz. 
Dem 	gesellschaftlichen 	Problem 
des Konsums von Drogen jeglicher 

Welchen Erfolg die Umsetzung des 
Drogenpräventionsprogrammes in 
den Streitkräften bringen wird, läßt 
sich derzeit noch nicht sicher fest

-

stellen. Die Anregung, hinsichtlich 
der 	Drogenprävention 	zukünftig 
den 	Schwerpunkt 	auf Multipli

-

katorenausbildung zu legen, wird 
aufgenommen und geprüft. Der 
Vorschlag, zielgruppenspezifische 
Drogenprävention durchzuführen, 
wird bereits in einigen Bereichen 
realisiert , ebenso die Eingliederung 
der Drogenprävention in Ausbil-
dungsabschnitte der Grundausbil-
dung. Hier soll auch der jüngst fer

-

tiggestellte neue Videofilm zur 
Drogenprävention zum Einsatz 
kommen. 

Ausführliche 	Hilfestellungen 	für 
die Drogenprävention, insbesonde

-

re auch für den Umgang mit alko

-

holgefährdeten Personen, gibt der 
Allgemeine Umdruck 300 „Füh

-

rungshilfe für Kommandeure und 
Einheitsführer - Suchtproblema

-

tik" . 
Die Bundeswehr unterscheidet sich 
in Bezug auf den Alkoholkonsum 
nicht von unserer Gesellschaft. 
Hier wie do rt  führt übermäßiger Al-
koholkonsum oft zu Rechtsverstö-
ßen, die ohne die enthemmende 
Wirkung des Alkohols nicht einge-
treten wären. 

Der Frau Wehrbeauftragten ist dar

-

in zuzustimmen, daß - auch wenn 
eine besondere Alkoholanfälligkeit 
in der Bundeswehr nicht erkennbar 
ist - innerhalb der Streitkräfte dem 
Alkoholmißbrauch mit allen Kräf-
ten entgegengetreten werden muß. 
Die Gesundheit der anvertrauten 
Soldaten, der Erhalt der Einsatzbe

-

reitschaft, die Notwendigkeit 
schnellen und präzisen Handelns, 
die besondere Gefährdung durch 
den Umgang mit Waffen, Munition, 
Fahrzeugen und schwerem Gerät 
wie auch die Pflicht zu kamerad-
schaftlichem Umgang untereinan-
der stehen einer Verharmlosung 
entgegen. 
Der Appell an die Vorgesetzten der 
Bundeswehr und an alle Bürger, 
Drogenmißbrauch einschließlich 
des Alkoholmißbrauchs zu verhin- 
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Art  muß im Interesse des inneren dern, wird nachdrücklich mitgetra- 
Zustands der Streitkräfte energisch gen. 
entgegengewirkt 	werden. 	Auch  
hier sind vorbildliches und ent- 
schiedenes Verhalten Vorgesetzter 
und helfende Dienstaufsicht von 
besonderer Bedeutung. Darüber 
hinaus bin ich der Auffassung, daß 
die Verhinderung von Drogenmiß- 
brauch einschließlich des Miß- 
brauchs von Alkohol eine Aufgabe 
aller ist. 

4 Rechtsverstöße gegenüber 
Untergebenen und Kameraden 

Mit Betroffenheit mußte ich auch Die Bundeswehr orientiert sich in 
im Berichtsjahr schwere Rechtsver- Führung, Ausbildung und Erzie- 
letzungen unter Soldaten feststel- hung aller Soldaten an der Werte- 
len. Ich bin nicht bereit, dies als ge- ordnung des Grundgesetzes. 
geben hinzunehmen und fordere Verstöße gegen die Achtung der 
dazu auf, mit weniger Gleichgültig- Menschenwürde sind daher 
keit, mehr Zivilcourage, besserer schwerwiegende Dienstvergehen 
Personalauswahl, 	wirksamerer oder Straftaten, die entsprechende 
Dienstaufsicht, guter Ausbildung dienstrechtliche Konsequenzen 
und energischem Einschreiten bei nach sich ziehen. Unsere Soldaten 
Alkoholmißbrauch alles zu tun, um müssen darauf vertrauen können, 
diese Einzelfälle weiter einzudäm- daß die Werteordnung, die 	sie 
men. Eine konsequente Ahndung schützen, sie selbst auch unter den 
mit dienstrechtlichen, disziplinar- härtesten 	Ausbildungsbedingun- 
rechtlichen und strafrechtlichen gen vor Übergriffen bewah rt . Dies 
Mitteln, wie sie auch erfolgt, ist jungen und unerfahrenen Führern 
zwar richtig. Wichtiger ist für mich zu verdeutlichen, ist nicht nur kon- 
aber der Ansatz im Vorfeld. Alle zeptioneller Inhalt und Anspruch 
diese Vorkommnisse haben ihre der Inneren Führung, sondern muß 
Geschichte. Die im Folgenden dar- vor allem Grundsatz täglich erleb- 
gestellte Auswahl an Einzelfällen ter Ausbildungspraxis sein. 
soll für Nachdenklichkeit sorgen 
und Sensibilität hervorrufen. 

4.1 Mißhandlung und ent- 
würdigende Behandlung 
Untergebener 

Absatz 1-8 

Die Werteordnung des Grundge- Dienstvergehen von Vorgesetzten 
setzes, an deren Spitze die Beach- im Zusammenhang mit der Miß- 
tung der Menschenwürde steht, ist achtung der Menschenwürde Un- 
Maßstab für die innere Ordnung tergebener werden konsequent 
der Bundeswehr. Zu den schwer- und rückhaltlos aufgeklärt und ge- 
sten Verfehlungen von Vorgesetz- ahndet. 
ten gehört die körperliche Miß- 
handlung Untergebener. Auch im Gerade unter Berücksichtigung der 
Jahr 1996 habe ich von solchen Fäl- Prinzipien der Inneren Führung 
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len Kenntnis erlangt. Ebenso entsprechen weder Befehlsgebung 
mußte ich mich im Berichtsjahr mit noch das konkrete Verhalten der 
einer Reihe von Vorfällen beschäf- Ausbilder in den angesprochenen 
tigen, bei denen Vorgesetzte die Fällen unserem Menschenbild des 
Würde der ihnen unterstellten Sol- Soldaten in demokratisch legiti- 
daten mißachtet haben. mierten Streitkräften. Vorgesetzte 

Ein Stabsunteroffizier trat wieder- 
müssen eine positive Einstellung 
zu ihren Mitmenschen haben, die 

holt zwei marschierenden Soldaten auch Belastungen, Rückschlägen 
so schmerzhaft in die Hacken, daß und Enttäuschungen standhält. 
diese humpeln mußten. 

Die dargestellten Fälle schildern 
Ohne dienstlichen Grund gab ein ein nicht hinnehmbares Fehlver- 
Unteroffizier einem Obergefreiten halten von Vorgesetzten gegen- 
den Befehl „Stillgestanden" und über den anvertrauten Soldaten, 
kniff ihm dann mehrfach in die das ausnahmslos eine disziplinare 
Oberarme, wodurch sich zwei grö- und rechtliche Würdigung nach 
ßere Blutergüsse bildeten. sich gezogen hat. 
Ein Stabsunteroffizier ließ einen 
Rekruten während der Wachausbil- 
dung hinknien und die Hände hin- 
ter dem Kopf verschränken. Dar- 
aufhin hielt er seine - was er über- 
sah - noch mit Manövermunition 
geladene Pistole an dessen Nak- 
ken, setzte einen Fuß auf den Rük- 
ken und drückte ab. Hierdurch er- 
litt der Wehrpflichtige eine Hautab- 
schürfung am Hinterkopf und ein 
Knalltrauma. Der Soldat mußte 
mehrere Tage stationär behandelt 
werden. 

Von einem Oberfeldwebel wurden 
unterstellte Soldaten als „Voll- 
idiot", „Tunte", „kleiner Zwerg". 
und „Kasper" bezeichnet. Darüber 
hinaus versetzte er wiederholt ei- 
nem Hauptgefreiten - im Beisein 
weiterer Soldaten - „Klapse" auf 
den Hinterkopf. 

Ein Hauptfeldwebel formulierte ei- 
nen Auftrag an einen Unteroffizier: 
„Bei der Einschleusung der neuen 
Rekruten suchst Du die Rekruten  
für meinen Zug aus. Diese Jungs 
werden dann gebrochen" . 

Ein Feldwebel räumte einem Ge- 
freiten auf einem Kfz-Marsch keine 
Möglichkeit ein, die Notdurft zu 
verrichten. Als die Situation für den 
Wehrpflichtigen nach etwa einer 
Stunde unerträglich wurde, uri- 
nierte dieser vor den Augen der 
Kameraden in seine Feldflasche. 

Klage wurde auch über außerge- 
wöhnliche Kontrollen vor Orientie- 
rungsmärschen geführt, bei denen 
es zu verhindern gilt, daß die Teil- 
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nehmer verbotene Hilfsmittel wie 
z. B. Kartenmaterial mit sich führen. 
Hierzu mußten die Soldaten ihre 
Oberbekleidung ablegen und dann 
dem Ausbilder melden, daß man 
keine verbotenen Gegenstände mit 
sich führe. Dennoch kontrollierten 
die Ausbilder die abgelegten Klei- 
dungsstücke und Ausrüstungsge- 
genstände. Diese rechtswidrige A rt  
der Kontrolle entsprach offenbar 
langjähriger Übung, aber nicht den 
Grundsätzen der Inneren Führung. 
Ich teile die Auffassung des In- 
spekteurs des Heeres zu diesem 
Fall: „Das Ziel ist der professio- 
nelle, eigenständige und sich sei- 
ner Würde voll bewußte Soldat. 
Gegen diese Ziele wurde im vorlie- 
genden Fa ll  klar verstoßen." 

4.2 Kameradenmißhandlung 

Absatz 1-4 

Für viele junge Soldaten stellt es Jeder Vorfall von Kameradenmiß- 
eine große Belastung dar, mit einer handlung ist konsequent aufzuklä- 
Reihe von Kameraden monatelang ren und mit allen zu Gebote ste- 
eine Stube teilen zu müssen. Die henden erzieherischen und rechtli- 
zunehmende Gewaltbereitschaft in chen Mitteln zu ahnden. Wichtiger 
der Gesellschaft bleibt nicht ohne sind jedoch wirksame Präventiv- 
Auswirkungen auf das Zusammen- maßnahmen. 
leben in den Kasernen. Es hat im 
Berichtsjahr einige verhältnismäßig Nur die genaue Kenntnis seiner 
schwere Vorfälle gegeben, bei de- Soldaten und der informellen Grup- 
nen Einzeltäter oder Gruppen von penstruktur, die Bereitschaft zum 
Soldaten meist in alkoholisiertem Gespräch und die unmißverständli- 
Zustand Kameraden in übler Weise che Ablehnung jeder Art  von Ver- 
mißhandelt haben. In einigen Fäl- halten, das gegen die Würde des 
len hätte couragiertes Eingreifen einzelnen gerichtet ist, ermöglicht 
anderer Kameraden - Zivilcourage eine gezielte Vorbeugung durch 
- schlimmere Folgen verhindern den Vorgesetzten. Das Maßnah- 
können. menspektrum zur Eindämmung 

von Gewalt gegen Kameraden 
reicht von wirksamer Dienstauf- 
sicht bis zur unnachsichtigen Ahn- 
dung solcher Vorfälle. Auch wenn 
diese Mittel in der täglichen Praxis 
in den Streitkräften angewendet 
werden, bedarf es angesichts einer 
wachsenden Gewaltbereitschaft 
Jugendlicher nicht nachlassender 
erzieherischer Bemühungen aller 
Vorgesetzter, um das Bewußtsein 
für ein entschlossenes Eingreifen 
gegen jedwede Art  entwürdigender 
Behandlung von Kameraden schon 

 im Anfangsstadium zu schärfen. 
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Angeregt durch einen Videofilm Die geschilderten Fälle stellen aus- 
schlug ein angetrunkener Panzer- nahmslos ein nicht hinnehmbares 
schütze einem nicht sonderlich be- Fehlverhalten von Kameraden dar. 
liebten Kameraden so stark mit der Sie ziehen eine disziplinare und 
Faust in das Gesicht, daß dessen rechtliche Würdigung nach sich. So 
Nase blutete und die Lippe auf- wurde z. B. in dem unter Absatz 4 
platzte. Ferner schlug er ihn mit ei- geschilderten Fall  gegen beide Tä- 
nem heftigen Faustschlag in die ter jeweils 21 Tage Disziplinararrest 
Magengrube und mißhandelte ihn verhängt, wobei bei einem als zu- 
noch auf andere Weise. Der Nak- sätzliche Pflichtverletzung noch 
kenwirbel des Opfers wurde bei eine mehrtägige unerlaubte Abwe- 
dem Vorfall ausgerenkt. senheit in das Dienstvergehen ein- 

bezogen wurde. Gegen den dritten 
Vier angetrunkene maskierte Soldaten, dem vorgeworfen wurde, 
Grundwehrdienstleistende schlu- es zunächst unterlassen zu haben, 
gen auf einen schlafenden Kamera- dem mißhandelten und beleidigten 
den mit verknoteten Handtüchern Kameraden mit Wo rt  und Tat bei- 
ein, weil sie ihn für einen „Absei- zustehen, ist ein Disziplinararrest 
ler" und „Drückeberger" hielten. von 4 Tagen verhängt worden. 
Als er zu schreien begann, wurde 
ihm mit einem Gegenstand ins 
Gesicht geschlagen. Das Opfer 
erlitt eine Schädelprellung, 	eine 
Platzwunde über der linken 
Augenbraue sowie mehrere Platz- 
wunden im Stirnbereich. Außer- 
dem richteten die Täter den 
Feuerstrahl einer entzündeten 
Spraydose über den Kopf ihres Op- 
fers.  

Zwei Gefreite schlugen unter Alko- 
holeinfluß einen Kameraden we- 
gen eines angeblichen Verrats et- 
wa 40mal mit der flachen Hand ins 
Gesicht, so daß dieser Schädelprel- 
lungen und eine Halswirbelver- 
stauchung erlitt. Ferner nannten 
sie ihn „Sau" und „Arschloch". 
Sein Ohrring wurde ihm ausgeris- 
sen, seine Bri lle weggeworfen und 
eine Flasche Bier über dem Kopf 
ausgeschüttet. Zudem spuckte man 
ihm ins Gesicht. Ein weiterer Ge- 
freiter schritt erst ein, nachdem das 
Opfer schon mehrfach geschlagen 
und beleidigt worden war. Wegen 
seines zu späten Einschreitens wur- 
de auch dieser Soldat disziplinar 
gemaßregelt. 

5 Dienstgestaltung 

5.1 Umgangston 

Absatz 1-3 

Mängel im täglichen Miteinander Innere Führung muß im täglichen 
und hier besonders im Umgangs- Umgang ebenso erlebt werden wie 
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ton beeinträchtigen die Motivation. bei Übungen und im Einsatz. Ein- 
Sie können mit dazu beitragen, daß satznahe Ausbildung und konkre- 
Probleme eskalieren, statt vor Ort ter Einsatz fordern Klarheit der Be- 
vertrauensvoll gelöst zu werden. fehlssprache, mitunter sehr knappe 
Wenn sich Soldaten an mich wen- Anweisungen und deren rasche, 
den, sind oft atmosphärische Stö- zuverlässige Umsetzung auch un- 
rungen die Ursache. Autorität ter erschwerten Bedingungen. Je 
gründet sich nicht auf markige belastender die Aufgabe, desto 
Sprüche oder erniedrigenden Um- wichtiger sind Fürsorge, persön- 
gang mit Untergebenen. Vertrauen liche Zuwendung und Herz für die 
kann so nicht entstehen. Umge- unterstellten Soldaten. 
kehrt haben auch Vorgesetzte An- 
spruch auf eine vernünftige An- In den Leitsätzen für die Praxis der 
sprache. Ich bin mit dem in der Inneren Führung der Zentralen 
Bundeswehr praktizierten Mitein- Dienstvorschrift 10/1 (Innere Füh- 
ander noch nicht zufrieden und rung) heißt es unter dem Stichwort 
wende mich entschieden gegen „Zusammenhalt": 
eine Verharmlosung. 

„Vorgesetzte und Untergebene 
Auch im Berichtsjahr haben mich sind gleichermaßen für den Zusam- 
wieder Eingaben erreicht, die Feh- menhalt der Bundeswehr verant- 
ler im Umgang belegen. Darüber wortlich. Dies setzt Vertrauen vor- 
hinaus spüre ich bei meinen Trup- aus, das erworben und gepflegt 
penbesuchen, daß nicht überall ein werden will und das die Achtung 
Klima herrscht, in dem Gespräche der Würde und Freiheit der ande- 
problemlos möglich sind. Im Rah- ren, Toleranz und gegenseitige 
men der Führerausbildung und im Rücksichtnahme verlangt... Durch 
Zuge helfender Dienstaufsicht muß gelassene Reaktion auf anfängliche 
noch mehr Wert darauf gelegt Fehler erreicht der Vorgesetzte, 
werden, die Bedeutung eines kor- daß die Soldaten mehr und mehr 
rekten Umgangs herauszustellen. Selbstvertrauen gewinnen, 
Zeitnot, Arbeitsüberlastung und Schwierigkeiten besser meistern 
Auftragsdruck sowie Gedankenlo- und größere Verantwortung zu 
sigkeit und Gleichgültigkeit kön- übernehmen wagen." 
nen mit dazu führen, daß unüber- 
legte Bemerkungen gemacht wer- An diesem Maßstab sind die von 
den, die andere verletzen. Auch im der Frau Wehrbeauftragten des 
täglichen Miteinander ist Selbstdis- Deutschen Bundestages zitierten 
ziplin gefragt. Ich habe den Ein- Negativbeispiele zu messen. Weder 
druck, daß sich nicht alle Vorge- einschränkende Bedingungen wie 
setzten über ihre Vorbild- und Inte- Streß, Zeitdruck, Überlastung, 
grationsfunktion sowie über die Mängel in der Auftragsausführung, 
Wirkung ihrer Äußerungen und ih- noch das berechtigte Engagement 
res Verhaltens im täglichen Dienst- für die Erfüllung des Auftrages 
betrieb auf Untergebene bewußt oder ein vermeintlicher Gruppen- 
sind. Nicht jeder vermeintliche konsens in Richtung eines „land- 
„Spaß" wird auch so verstanden. serhaften Umgangstones" können 

Entgleisungen rechtfertigen. 
Bemerkungen gegenüber Unter- 
gebenen wie „Hunde müssen Auch das Bundesministerium der 
draußen bleiben", „... scheren Sie Verteidigung vertritt die Auffas- 
sich raus" oder „Sie Clown" sung, daß die besonderen Bela- 
widersprechen den Grundsätzen stungen, die die Bundeswehr in 
einer zeitgemäßen Menschenfüh- den letzten Jahren zu tragen hatte 
rung. Dasselbe gilt für die Äuße- und die sie derzeit zu bestehen hat, 
rung eines Offiziers vor einem an- zu keiner Atmosphäre der „Rup- 
getretenen Zug, daß dieser ihn, so pigkeit" im Umgang führen dürfen. 
wie er hier stehe, „ankotze", oder Gerade im Einsatz und angesichts 
die Äußerung eines anderen Offi- konkreter Gefahr für Leib und Le- 
ziers über einen Untergebenen vor ben erweist sich, welche praktische 
Kameraden, er wolle dafür sorgen, Bedeutung die konsequente An- 
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daß sich „so etwas wie er nicht wendung der Leitsätze der Inneren 
mehr vermehren" könne. Führung gewinnt. 

Deshalb wird auch das Bundesmi- 
nisterium der Verteidigung jeden 
Versuch der „Aufweichung" dieser 
Grundsätze durch geeignete Maß- 
nahmen unterbinden. Aber es muß 
auch festgestellt werden, daß die 
großen Herausforderungen der 
Umbauphase der Bundeswehr und 
die neuen Aufträge nicht so erfolg- 
reich durchgestanden worden wä- 
ren, wenn sich die Vorgesetzten 
nicht an den Prinzipien der Inneren 
Führung orientiert hätten. Dies ver- 
dient Anerkennung. 

5 Dienstgestaltung 

5.2 Ausbildung 

5.2.1 Qualität der Ausbilder 

Absatz 1-5 

In meinem letzen Jahresbericht Es. ist unzweifelhaft, daß manche 
hatte ich darauf hingewiesen, daß der im Bericht geschilderten Bei- 
als Gruppenführer nur derjenige spiele von grobem Fehlverhalten 
eingesetzt werden solle, der hierfür im Umgang mit unterstellten Sol- 
durch seine Ausbildung, Erfah- daten auch mit der Überforderung 
rung, menschliche Reife und Men- von jungen Vorgesetzten zusam- 
schenkenntnis qualifiziert er- menhängen. Der Feldwebel als 
scheint. Diesen Appell möchte ich Gruppenführer in der Ausbildung 
bekräftigen. Eine Reihe von Einga- ist der wünschenswerte Standard, 
ben sowie Gespräche mit Einheits- jedoch ist dies bei der derzeit ange- 
führern und Kommandeuren zei- spannten Haushaltslage nicht 
gen auf, daß die Befähigung von streitkräfteweit realisierbar. Ebenso 
ausbildenden Unteroffizieren zur macht auch die Personalfluktuation 
Menschenführung teilweise unzu- Abweichungen von diesem Stan- 
reichend ist. dard mitunter unumgänglich. Per- 

sonalorganisatorische Maßnahmen 
Ich stimme sicher mit allen Verant- können bei engen Strukturen nur 
wortlichen darin überein, daß Feld- selten Abhilfe schaffen, weil sie an 
webel die geeigneten Führer einer anderer Stelle Löcher aufreißen. 
Gruppe sind. Diese Idealbesetzung 
kann aus den verschiedensten 
Gründen nicht immer vorgenom- Der bisherige Ausbildungsgang 
men werden. Aufgrund unzurei- sah im unmittelbaren Anschluß 
chender Kapazitäten an manchen an den Unteroffiziergrundlehrgang 
Truppenschulen kommt es zu Ver- den Unteroffizieraufbaulehrgang 
zögerungen von über einem halben (vormals Feldwebellehrgang 1) 
Jahr, bis Anwärter auf den Feldwe- an den Heeresunteroffizierschulen 
bellehrgang gehen können. Dies vor, der die jungen Unteroffiziere 
hat zur Folge, daß junge Unteroffi- befähigen sollte, ihre Aufgaben als 
ziere ohne die notwendigen Kennt- Vorgesetzte sicher wahrzunehmen, 
nisse und Erfahrungen die Funkti- unterstellte Soldaten zeitgemäß zu 

on eines Gruppenführers einneh- führen und zu erziehen sowie nach 
men und dadurch mit nur Methoden der Erwachsenenbil- 
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geringem Selbstbewußtsein Rekru- dung auszubilden. Erst der Unter- 
ten gegenüberstehen. offizieraufbaulehrgang schloß die 

Ausbildung zum Unteroffizier ab. 
Führungsfehlverhalten läßt sich al- 
lerdings nicht nur auf unzureichen- Hier kam es - auch aus organisato- 
de Ausbildung zurückführen. Es rischen Gründen - zu Verzögerun- 
gibt auch charakterliche Mängel gen der Lehrgangsteilnahme, die 
junger Vorgesetzter. Für mich ist trotz Einrichtung zusätzlicher Lehr- 
unverkennbar, daß die Bundes- gänge an den Truppenschulen des 
wehr sehr gewissenhaft darauf be- Heeres nicht immer aufgefangen 
dacht ist, charakterlich ungeeigne- werden konnten. 
ten Personen keine Möglichkeit zu 
geben, in den Streitkräften zum Ab Januar 1997 findet die Aus- und 

Vorgesetzten ausgebildet zu wer- Fortbildung der Unteroffiziere des 

den. Daß es trotz strenger Aus- Heeres neu geordnet an den Hee- 

wahlverfahren dem einen oder an- resunteroffizierschulen als den zen- 

deren jungen Menschen gelingt, tralen, den Unteroffizier prägenden 

solche Defizite in einem entschei- Ausbildungsstätten und an den 

denden Stadium zu verbergen, läßt Truppenschulen des Heeres statt. 

sich nicht vollständig ausschließen. Ein entscheidender Ausbildungs- 

Gleichwohl appelliere ich, auf die schwerpunkt dort  ist die Formung 

Auswahl für zeitgemäße Men- der Führungspersönlichkeit, die 

schenführung geeigneter Bewerber auf die Ausprägung der Merkmale 

auch zukünftig ein besonderes Au- Verantwortungsbewußtsein, Initia- 

genmerk zu legen. tivkraft, Entschlossenheit, Kommu- 
nikationsfähigkeit und Selbstver- 

Im Rahmen der Ausbildung wird trauen abzielt. 

Offizieren beim Studium an den Die Ausbildung in Menschenfüh- 
Bundeswehruniversitäten unter rung entwickelt die Fähigkeit zum 
Hinweis auf die akademische Frei- situationsgerechten Verhalten und 
heit ein möglichst großer Freiraum fördert Verhaltenssicherheit durch 
eingeräumt. Dieser Freiraum wird praktisches Üben - auch unter 
gelegentlich ausgenutzt, um unrei- Einbeziehung von Computerunter- 
fe Charakterzüge auszuleben. Sol- stützter Ausbildung. Ausbildung in 
ches reicht von geschmacklosen Methodik und Didaktik ist dabei 
Einstandsritualen über unkame- zentraler Bestandteil aller Lehrgän- 
radschaftliches Verhalten bis hin 
zu einem völlig deplazierten E lite- 

ge  

bewußtsein. Die Teilnahme am Feldwebellehr- 
gang war im bisherigen und ist im . 

So eskalierten persönliche Span- neuen Ausbildungsgang grund- 
nungen im Unterkunftsbereich ei- sätzlich am Ende des vierten 
ner Bundeswehruniversität zu Ru- Dienstjahres vorgesehen. Der Feld- 
hestörungen, Beleidigungen und webellehrgang hat u. a. als Ausbil- 
Sachbeschädigungen. Rücksichts- dungsziel die Qualifikation zur 
losigkeiten entluden sich in einem Führung, Erziehung und Ausbil- 
Küchenraum, dessen Boden und dung einer Gruppe. 
Einrichtungsgegenstände u. a. mit 
zerschlagenen Flaschen und un- In der Luftwaffe ist die Anhebung 
brauchbar gemachten Lebensmit- der Dienstposten der Gruppenfüh- 
teln verdreckt wurden. Als ein jun- rer auf Oberfeldwebel/Feldwebel 
ger Offizier ein Plakat an die Kü- in der Allgemeinen Grundausbil- 
chentüre klebte mit der Aufschrift: dung durch die Personalführung 
„Wir reinigen heute selbst. Venir- mittlerweile umgesetzt worden und 
sacherprinzip!", wurde er von hat sich bewährt . Darüber hinaus 
einem Kameraden belehrt: „Was wurde nach der Verkürzung der 
soll denn das? Wozu sind denn Allgemeinen Grundausbildung auf 
Putzfrauen da?". Hier tritt eine zwei Monate die Vorgesetztenaus- 
Einstellung zutage, die keine gute bildung den neuen Rahmenbedin- 
Prognose über die Fähigkeit zur gungen angepaßt. 
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zeitgemäßen 	Menschenführung Der Unteroffizierlehrgang Luftwaf- 
zuläßt. fe sowie der Feldwebellehrgang 

Luftwaffe wurden inhaltlich modifi- 
ziert. Als zusätzliche Qualifikation 
für seine Ausbildertätigkeit erhält 
der Gruppenführer (Feldwebel) 
eine Ausbildung zum „Ausbil- 
dungsfeldwebel" . 

Der sorgfältigen Personalauswahl 
für Verwendungen in der Men- 
schenführung kommt eine beson- 
dere Bedeutung zu. Soldaten, bei 
denen charakterliche Eignungs- 
mängel erkannt werden, sind kon- 
sequent aus Funktionen in der 
Menschenführung herauszulösen 
und anderen Verwendungen zuzu- 
führen. Für solche Fälle ist ein ver- 
antwortungsvolles Zusammenwir- 
ken zwischen den truppendienstli- 
chen Vorgesetzten und der 
Personalführung gefordert. 

Es ist bekannt, daß auch bei homo- 
gen zusammengesetzten Gruppen, 
die über längere Zeit auf ein enges 
Zusammenleben angewiesen sind, 
Spannungen der Gruppenmitglie- 
der untereinander auftreten kön- 
nen. Dieser Umstand ist insbeson- 
dere dann nicht auszuschließen, 
wenn die Gruppenmitglieder 
unterschiedlich in Alter, Dienst- 
grad, Teilstreitkraftzugehörigkeit, 
im Stand der Persönlichkeitsent- 
wicklung sowie bei gleichzeitig ho- 
her, vor allem psychischer Bela- 
stung über einen längeren Zeit- 
raum zusammenbleiben. 

Das Fehlverhalten einzelner wurde 
erkannt und abgestellt. 

5.2.2 Ausbildungsmaterial 

Absätze 1-7 

Ausbilder berichten immer wieder Bei den erwähnten Munitionsarten, 
über eine nicht ausreichende Infanterie-Gefechts- und Manöver- 
Zuweisung von Signal- und Dar- munition, liegen keine gravieren- 
stellungsmunition, fehlende Vor- den Engpässe vor. Im Heer wurden 
schriften, unvollständiges Kleinma- die Ausbildungskontingente 1996 
terial wie Taschenlampen usw. nicht ausgeschöpft. Leucht- und Si- 
oder defekte Transportmittel. Teil- gnalmunition wird grundsätzlich in 
weise steht Ausbildungseinheiten ausreichendem Umfang zur Verfü- 
auch nicht genug Manövermuniti- gung gestellt. Die generell unpro- 
on zur Verfügung. Bei einem blematische Situation schließt aller- 
Informationsbesuch wurde bemän- dings nicht aus, daß durch unter- 
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gelt, Infanterie-Gefechtsmunition schiedliche Schwerpunktbildung 
sei so knapp gewesen, daß einige der Kommandobehörden des Hee- 
Unteroffiziere kein Leistungsabzei- res oder durch Entscheidungen von 
chen ablegen konnten. In einem Zwischenvorgesetzten örtliche 
Verband waren nur für etwa ein Engpaßsituationen auf Einheits- 
Achtel der dort  einberufenen Re- ebene auftraten oder dort die zur 
knuten ABC-Schutzmasken ausge- Verfügung stehende Munitions- 
geben. Ein Regimentskommandeur menge als unzureichend empfun- 
berichtete mir, in einer seiner Aus- den wurde. 
bildungskompanien stünden ledig- 
lich drei Kompasse und zwei Dop- Die allgemeingehaltenen Aussa- 
pelferngläser zur Verfügung. Eine gen, daß die Fahrzeug- und Gerä- 
sachgerechte Ausbildung sei so telage mancher Einheiten von den 
nicht möglich. Soldaten als „desolat" bewe rtet 

werde und daß es Truppenteile gä- 
Die Beispiele könnte ich fortsetzen. be, in denen mehr als die Hälfte 
Es vergeht kaum ein Truppenbe- der Fahrzeuge nicht einsatzbereit 
such, bei dem ich nicht Klagen sei, können für die TSK Luftwaffe 
über fehlendes Ausbildungsmateri- und Marine nicht bestätigt werden. 
al höre. Im Heer kommt es aufgrund feh- 
Die Fahrzeug- und Gerätelage lender Haushaltsmittel für Instand- 
mancher Einheiten wird von den Setzung und zur Deckung des Fol- 
Soldaten als „desolat" bewertet. So gebedarfs an Einzelverbrauchsgü- 
müsse teilweise an Kraftfahrzeu- tern vor, daß in Einheiten die 
gen ausgebildet und geübt wer- materielle Einsatzbereitschaft der 
den, die zu Beginn der sechziger Radfahrzeuge gemessen an den 
Jahre beschafft worden seien. Al- Kriterien der StVZO „schlecht" ist 
lein eine Zündkerze hierfür koste und unter 50 % liegt. Mit der vom 
heute 70,- DM. Ich habe Truppen- Inspekteur Heer im Januar 1997 
teile vorgefunden, in denen mehr festgelegten Priorisierung von Er- 
als die Hälfte der Fahrzeuge nicht Satzteilen für bestimmte Verbände, 
einsatzbereit ist. Vorhaben und Waffensysteme hat 

das Heer die notwendigen Konse- 
Vor allem Soldaten der Fernmelde- quenzen zur Erhöhung der Einsatz- 
truppe haben mich wiederholt auf Bereitschaft,wenigstens für die 
ihre veralteten Geräte angespro- wichtigsten Teilbereiche, gezogen. 
chen.Grundwehrdienstleistende 
berichteten mir über die Ausbil- In der Bundeswehr werden noch 
dung an einer Verschlüsselungs- einige Radfahrzeuge aus den sech- 
maschine, die angeblich bereits in ziger Jahren genutzt. Ein Beispiel  

einem Museum als historisches Ex- dafür ist der LKW 1,5 t geschlossen 
ponat ausgestellt werde: „Die Kiste (Unimog). In den Kofferaufbauten 
ist doppelt so alt wie wir!".  Ein befinden sich überwiegend Funk- 
Kommandeur räumte ein, daß für Rüstsätze, die noch bis zum Jahr 
die Ausbildung von Hochfrequenz- 2000 genutzt werden. Ein Umbau 
funkern kein funktionsfähiges Ma- in Kabine oder Umsetzen der Kof- 
terial zur Verfügung stehe. Gene- fer auf andere Fahrzeuge wird 
rell wird darauf hingewiesen, daß nicht durchgeführt, da die jetzt 
die etwa 30 bis 40 Jahre alte Ana- noch vorhandenen Rüstsätze im 
log-Technik veraltet und in Kürze „Neuen Heer für Neue Aufgaben" 
nicht mehr kompatibel sei. Da- keine Verwendung mehr finden 
durch verzögere sich die Ausbil- und spätestens dann mit den Fahr- 
dung. Ernüchternd muß es auch zeugen ausgesondert werden. 
auf Reservisten gewirkt haben, daß 
es ihnen aufgrund des schlechten Besondere Aufmerksamkeit gilt der 

Zustandes von Groß-Fernmeldege- Ausstattung des Heeres mit Füh- 

rät in zwölf Übungstagen nicht ge- nung smitteln, hierzu gehört auch 

lang, eine Anlage in Bet rieb zu das Fernmeldegerät. Diese ist ins- 

nehmen. gesamt nicht mehr anforderungs- 
gerecht. Die Beschaffung moderner 
Führungsmittel ist eingeleitet und 
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ein wesentliches Element der 
Ausrüstungsplanung. Die Füh- 
rungsfähigkeit des Heeres wird 
mittelfristig - zunächst bei den 
Krisenreaktionskräften - nachhal- 
tig verbessert. 

Bei meinen Truppenbesuchen sehe 
ich oft, daß Ausbilder versuchen, 
diese Mängel beim Ausbildungs- 
material durch Improvisation aus- 
zugleichen. Zum Teil setzen Vorge- 
setzte private Gegenstände oder 
Geldmittel zur Verbesserung der 
Ausbildung ein. Ich möchte hier 
ausdrücklich darauf hinweisen, 
daß die Verwendung ziviler Feuer- 
werkskörper als Ersatz für nicht zu- 
gewiesene Darstellungsmunition 
aus guten Gründen verboten ist. 

Tragisch ist der Fall eines Ausbil- Die Ermittlungen in dem beschrie- 
ders, der auf einem Standort- benen Fall ergaben, daß hier kein 
übungsplatz durch die Explosion ursächlicher Zusammenhang zwi- 
eines selbstgebastelten Sprengkör- schen fehlender Darstellungsmuni- 
pers seine linke Hand verlor. tion und dem tragischen Unfall  be- 

standen hat. Die Truppe war für 
Im Hinblick auf die dargestellten den Übungszweck ausreichend mit 
Engpässe haben Soldaten mir Munition ausgestattet. Der Unfall 
gegenüber wiederholt ihr Unver- ereignete sich durch unzulässige 
ständnis darüber bekundet, Manipulation von Darstellungsmu- 
welcher personelle und materielle nition. 
Aufwand für militärische Vorfüh- 
rungen vor hochrangigen Vorge- Bei gegenwärtig sicherlich knap- 
setzten und Gästen betrieben wer- pen Ressourcen wird es darauf an- 
de. Ein Stabsunteroffizier muß sich kommen, die Einplanung von Ein- 
dafür verantworten, daß er Muniti- zelvorhaben entsprechend ihrer 

on unterschlug, die für eine Lehr- Bedeutung bzw. der Erfordernisse 
übung vorgesehen war. Er wollte sachgerecht zu priorisieren. 
die Munition in seiner Stammein- Auch ein vordergründig guter 
heft zu Ausbildungszwecken ver- Wille im Beispiel des angesproche- 
wenden. nen Stabsunteroffiziers rechtfertigt 
Je weniger Zeit für die Ausbildung kein derartiges Dienstvergehen. 
zur Verfügung steht, desto wichti- 
ger ist die umfassende Versorgung 
mit den für die Ausbildung not- 
wendigen sächlichen Mitteln. 

5.2.3 Ausbildung der Grund- 
wehrdienstleistenden 

Absatz 1-5 

Die Verkürzung der Dauer des Während bei der 12monatigen 
Grundwehrdienstes auf zehn Mo- Dienstzeit des Grundwehrdienstlei- 
nate brachte einschneidende Än- stenden noch bis zur Entlassung 
derungen der Ausbildungskonzep- die Einsatzbereitschaft dieser Sol- 
tion mit sich. Nachdem die politi- daten in ihren Einheiten und Ver- 
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sehe Entscheidung anfangs in der bänden abschließend sichergestellt 
Truppe mitunter sehr kontrovers werden mußte, ist dies bei den 
diskutiert worden war, wird heute Grundwehrdienstleistenden W 10 
die Ausbildung der Grundwehr- erst im Rahmen einer zusätzlichen 
dienstleistenden nach neuen Maß- bis zu vier Monate dauernden Kri- 
stäben ausgerichtet. Aufgrund der senausbildung zu leisten. Im Rah- 
derzeitigen sicherheitspolitischen men der strukturellen Veränderun- 
und militärstrategischen Rahmen- gen der Ausbildung sind deutliche 
bedingungen wird es nicht für er- Ausbildungsanteile der Gemein- 
forderlich gehalten, beispielsweise schaftsausbildung in den Abschnitt 
bei den Hauptverteidigungskräften der Krisenausbildung verlagert 
des Heeres eine volle Einsatzbe- worden. Der Umfang dieser Ausbil- 
reitschaft auf Verbandsebene anzu- dungsanteile hat daher auch in der 
streben. Die Ausbildung der aktiven Dienstzeit des Grundwehr- 
Hauptverteidigungskräfte zielt im dienstleistenden W 10 eine Intensi- 
Frieden auf eine Einsatzbereit- vierung der Einzelausbildung (z. B. 
Schaft, die die Ausbildungs- und die Ausbildung zum Helfer im San- 
Übungsfähigkeit sicherstellt. Wenn Dienst für alle Soldaten) ermög- 
mir Kommandeure oder Einheits- licht. 
führer vortragen, daß sie mit dera rt  
ausgebildeten Wehrpflichtigen Wenn auch bei vielen Vorgesetzten 

nicht in einen „scharfen Einsatz die Bereitschaft zum Streichen ent- 

ziehen" wollten, so gehen diese sprechender Ausbildungsanteile 

Bedenken an den neuen Ausbil- der Gemeinschaftsausbildung noch 

dungszielen vorbei. Eine Einsatz- nicht genügend ausgeprägt ist, ist 

bereitschaft im hergebrachten jedoch zu erkennen, daß die neuen 

Sinne ist nur durch eine zusätzliche Vorgaben zunehmend angenom- 

Krisenausbildung zu erreichen. men werden. 

Jedoch ist für mich auch unver- Die Kürzung der Allgemeinen 
kennbar, daß die Einführung des Grundausbildung von bislang 3 auf 
zweimonatigen Einberufungs- 2 Monate war auch mit der gleich- 
rhythmus sowie die Straffung der zeitigen inhaltlichen und zeitlichen 
Allgemeinen Grundausbildung um Kürzung der Ausbildungsvorhaben 
einen Monat bei der Luftwaffe und verbunden. 
beim Heer erhebliche Herausforde- Diese neuen Vorgaben waren 1996 
rungen und Belastungen für die jedoch noch nicht in allen nachge- 
Ausbilder und Truppenführer mit ordneten Bereichen umgesetzt. 
sich bringen. 

Eine durch die 2monatige Rotation 
Wesentliche Ausbildungsziele in aufgetretene hohe Belastung von 
Einheiten der Hauptverteidigungs- Funktions- und Schlüsselpersonal, 
kräfte des Heeres sind neben guten vor allem in den Ausbildungsein- 
individuellen Grundfertigkeiten heften, konnte durch angepaßte 
nunmehr die Beherrschung der Verfahrensabläufe und zuneh- 
Hauptaufgaben im Team bzw. in mende Routine gemildert werden. 
der Gruppe. Als Kernaufgabe wird 
der Einsatz im Einheitsrahmen in Grundlage für die Planung der 
nur einer Gefechtsart angestrebt. Ausbildung in den Grundausbil- 
Gleichwohl beklagen Vorgesetzte dungseinheiten des Heeres ist die 
immer wieder die knappe Zeitvor- „Anweisung für die Truppenausbil- 
gabe. Die verkürzte Grundausbil- dung Nr. 1". Diese Ausbildungsan- 
dung sei ein „Etikettenschwindel", weisung legt seit dem 1. Juli 1996 
da zwangsläufige Versäumnisse die Ziele, Inhalte und Zeitansätze 
später in der Spezialgrundausbil- der Ausbildungsthemen in diesem 
dung nachgeholt werden müßten. Ausbildungsabschnitt verbindlich 
Nur durch erhebliche Anstrengun- fest. Die Aussage, ca. 20 Ausbil- 
gen, Überstunden und Wochen- dungsstunden über die Rahmen- 
enddienste - auch der Ausbilder - dienstzeit hinaus pro Woche seien 
könnten größere Defizite vermie- erforderlich, um den vorgegebenen 
den werden. Ein Einheitsführer Ausbildungsstoff zu vermitteln, ist 
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schilderte mir, er müsse die Unter- nicht hinnehmbar. Hier ist vor al- 
richte zur politischen Bildung so- lem darauf zu achten, daß zusätzli- 
wie über die Rechte und Pflichten che, von der vorgesetzten Korn- 
der Soldaten ausnahmslos nach mandoebene angeordnete Ausbil- 
dem Abendessen oder an norma- dungsvorhaben, die zu unnötiger 
lerweise dienstfreien Tagen durch- Belastung in der Truppe führen, 
führen. Dadurch überfordere man unterbleiben. Der Inspekteur des 
jedoch die Rekruten, die den Aus- Heeres hat seine Kommandeure 
bildungsstoff nicht richtig verarbei- nachdrücklich hierauf hingewie- 
ten könnten. Vor Truppenübungs- sen. 
platzaufenthalten mußten Vor- 
gesetzte feststehen, daß die Die Ausbildungsabschnitte der 
Bedienung der Waffe kaum be- Spezial- und Vollausbildung wer- 
herrscht werde. Die Verlagerung den auf der Grundlage der „An- 
von Ausbildungsteilen in spätere Weisung für die Truppenausbil- 
Abschnitte sei entweder aus Zeit- dung Nr. 2 und 3" vom Einheitsfüh- 
gründen nicht möglich oder beein- rer geplant. Durch ihn werden 
trächtige den nachfolgenden Aus- Inhalte und einzuplanende Zeit für 
bildungsabschnitt. die Vermittlung der ausgewählten 

Ausbildungsthemen maßgeblich 
Die zeitliche Belastung trifft vor al- bestimmt. Während beim GWDL 
lem die Ausbilder. Es handelt sich W12 noch die Einsatzbereitschaft 
kaum um Einzelfälle, wenn in für das Gefecht der verbundenen 
Grundausbildungseinheiten die Waffen auf Einheitsebene das vor- 
Rahmendienstzeit von 46 Stunden gegebene Ausbildungsziel war, 
pro Woche durchschnittlich um et- liegt nun der Ausbildungsschwer- 
wa 20 Stunden überschritten wird, punkt für den GWDL W 10 deutlich 
um den Ausbildungsstoff zu ver- stärker bei den Ausbildungsantei- 
mitteln. Der anfallende Dienstzeit- len der Einzelausbildung. Absicht 
ausgleich kann dann in der Regel und Ziel dieser Ausbildungsab- 
aus dienstlichen Gründen nur fi- schnitte sind eindeutig beschrieben 
nanziell ausgeglichen werden. und festgelegt. Dem Führer vor Ort 

Derartige Umstände wirken sich bleibt dabei jedoch ein hohes Maß 

langfristig negativ auf die Qualität an Handlungsfreiheit, das häufig 

der Ausbildung aus. Eine struktur- noch nicht im vollen Umfang ge- 

bedingte Überlastung der Ausbil- nutzt wird. 

der kann zu Motivationsverlusten Die vorgetragene Klage, daß die 
führen und sich auch auf den Um- konzeptionellen Rahmenbedingun- 
gang mit den Rekruten auswirken. gen der Truppenausbildung unter 

den zeitlichen Einschränkungen ei- 
nes nur noch 10 Monate dienenden 
GWDL zu erheblichen Überstun- 
den und Wochenenddiensten füh- 
ren, kann nicht nachvollzogen wer- 
den. 

5.2.4 Überzogene Härte in der 
Ausbildung 

Absatz 1-3 

Die neuen erweiterten Aufgaben Harte, einsatzorientierte Ausbil- 
der Bundeswehr erfordern zumin- dung ist eine grundlegende Forde- 
dest von den längendienenden Sol- rung, die auch schon galt, bevor 
daten eine hohe körperliche Lei- die neuen, erweiterten Aufgaben 
stungsfähigkeit und psychische zu bewältigen waren. Mit der 
Stabilität in Belastungssituationen. gestiegenen Wahrscheinlichkeit, 
Andererseits ist jeder Ausbildungs- selbst in einem konkreten Einsatz 
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erfolg unbedeutend, wenn er auf gefordert zu werden, hat sich nicht 
Kosten der Gesundheit oder der nur die Notwendigkeit sondern 
Würde erkauft wurde. Diese Gren- auch die Bereitschaft erhöht, die 
zen einer fordernden, einsatzorien- Durchhaltefähigkeit in extremen 
tierten Ausbildung hat auch das physischen und psychischen Bela- 
Bundesverwaltungsgericht . aufge- stungssituationen zu trainieren und 
zeigt. zu verbessern. Der gereifte, erfah- 

Besonders negativ bewe rte ich, rene und qualifizierte Vorgesetzte 

wenn höhere Vorgesetzte unzuläs- weiß, daß er die Grenze von zumut- 

sige Ausbildungsmethoden zu- barer Extrembelastung zu rechtlich 

nächst akzeptieren, für gut heißen fragwürdigen oder gar unzulässi- 

sowie die Ausbilder ausdrücklich gen Ausbildungspraktiken nicht 

loben, und dann, wenn ein Vorfall überschreiten muß, um einen guten 

überprüft wird, plötzlich eine ganz Ausbildungserfolg zu erzielen. Dies 

andere Auffassung vertreten. ist trotz der genannten bedauerli- 
chen Vorfälle im Bewußtsein der 

Leider werden bei der Ausbildung Vorgesetzten verankert. 
die Grenzen des Zulässigen nicht 

Jeder Ausbildungserfolg, der durch immer beachtet. Ich möchte einige Ausbildungsmethoden erzielt wird, Fälle aufzeigen, bei denen - ver- die der Pflicht zur Wahrung der meidbar - diese Grenzen über- Menschenwürde entgegenstehen, schritten und das Grundrecht auf 
ist trügerisch und zu teuer erkauft. körperliche Unversehrtheit oder Unabhängig von den straf- oder die Menschenwürde von Soldaten 
dienstrechtlichen Konsequenzen verletzt wurden. 
muß bei einem solchen Verhalten 
im dienstlichen Umfeld über den 
Kreis der unmittelbar Betroffenen 
hinaus verdeutlicht werden, daß an 
diesem Grundsatz keinerlei Abstri- 
che gemacht werden dürfen. Wer 
sich als Vorgesetzter erst nach Auf- 
decken und konsequenter Ahn- 
dung von schikanösen Ausbil- 
dungsmethoden distanziert, ver- 
liert Vertrauen und setzt seine 
Glaubwürdigkeit aufs Spiel. 

Ein Oberfeldwebel ordnete wegen Die dargestellten Beispiele ekla- 
schlechter Schießleistungen eine tanten Fehlverhaltens von Vorge- 
Wiederholung unter ABC-Schutz setzten sind Beispiele mangelnden 
an. Als Erzieherische Maßnahme Fürsorgeempfindens. Jeder Einzel- 
wäre die Anordnung des Oberfeld- fall ist entsprechend disziplinar 
webels aber unzulässig gewesen, bzw. gerichtlich geahndet worden. 
weil es bereits am inneren Zusam- 
menhang mit dem angeblichen Der immer noch vorhandene zu- 

Fehlverhalten der Rekruten fehlt. sätzliche Ausbildungsbedarf, ge- 

Im übrigen muß immer wieder dar- rade für jüngere Vorgesetzte ist er- 

auf hingewiesen werden, daß Här- kannt. Diesen Vorgesetzten ist 

ten und Erschwernisse in der Aus- noch mehr Wissen und Erfahrung 

Bildung grundsätzlich nur nach in der Ausbildung zu vermitteln, 

vorheriger Planung durchzuführen um sachgerechte Vorstellungen 

sind; als willkürliche Reaktion sind über eine zielgerichtete, fordernde 

sie kontraproduktiv. Die ABC- Ausbildung unter Berücksichti- 

Schutzausstattung kann im E rnst- gung solider Kenntnisse im richti- 

fall lebensrettend sein. Gegen sol- gen und vorschriftengetreuen Um- 

che Ausrüstungsgegenstände eine gang mit Untergebenen sicherzu- 

Abneigung zu erzeugen, ist falsch. stellen. 

Bei einem Gespräch über die Angst 
vor dem Sterben richtete ein Ge- 
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freiter als Gruppenführer in der 
Allgemeinen Grundausbildung 
sein Gewehr auf den Kopf eines 
Rekruten, kommentierte dies mit 
den Worten „Hast Du schon Be- 
kanntschaft mit dem Tod ge- 
macht?" und betätigte den Abzug 
der ungeladenen Waffe. Durch ein 
solches Verhalten wird mangelnde 
persönliche Reife demonstrie rt  und 
das Vertrauen bei den unterstellten 
Soldaten zerstört. 

Gleiches gilt für einen Feldwebel, 
der bei einer geübten „Gefangen- 
nahme" einem Lehrgangsteilneh- 
mer eine Maschinenpistole, die mit 
Manövermunition geladen war, auf 
den Rücken setzte und den Abzug 
betätigte. Der betroffene Soldat er- 
litt eine Wunde am Rücken. Offi- 
zieranwärter wurden von Ausbil- 
dern im Gelände „gefangenge- 
nommen", gefesselt und mit 
verbundenen Augen in einen Kel- 
ler verbracht. Dort wurden sie - 
zum Teil in unnatürlicher Körper- 
haltung - stundenlang u. a. bei Be- 
schallung aus Lautsprechern ver- 
hört. Einige von ihnen mußten 
nacheinander in einen etwa ein 
Meter tiefen Sickerschacht steigen, 
der mit einer Eisenplatte verschlos- 
sen wurde. Dann hämmerten Aus- 
bilder mit Gegenständen auf die 
Platte. Neben der Verletzung von 
Grundrechten haben die Ausbilder 
hier jungen Soldaten den gefährli- 
chen Eindruck vermittelt, daß das 
Kriegsvölkerrecht nicht so ernst zu 
nehmen ist. 

Auch mit Worten kann man junge 
Soldaten zur Menschenverachtung 
erziehen: Ein Oberfähnrich ver- 
langte von seinen Rekruten in der 
Allgemeinen Grundausbildung 
wiederholt, daß sie auf seine Frage 
„Auf was wächst Gras?" im Chor 
mit dem Kampfruf antworteten: 
„Blut, Blut, Blut". Außerdem ließ er 
während des Laufschrittes einen 
Sprechgesang ertönen. Frage: 
„Wie wollt Ihr werden?" - Ant- 
wort : „Grausam und brutal". Das 
Truppendienstgericht wies die wei- 
tere Beschwerde des Oberfähnrichs 
gegen die gegen ihn verhängte 
Disziplinarmaßnahme u. a. mit der 
Begründung zurück, sein Verhal- 
ten sei geeignet gewesen, den An- 
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schein zu erwecken, als werde in 
der Ausbildung der Beachtung von 
Regeln des Völkerrechts und von 
Gesetzen kein Stellenwert einge- 
räumt. Dies sei mit dem Leitbild 
des Staatsbürgers in Uniform sowie 
den Grundsätzen der Inneren Füh- 
rung schlechterdings unvereinbar 
und lasse Zweifel hinsichtlich der 
Eignung des Oberfähnrichs zum  
Offizier aufkommen. 

7.6 Verwendungsfragen 

7.6.2 Ausbildung zum Transport- 
flugzeugführer 

Absatz 1-2 

Aufgrund einer Umrüstung der Bedingt durch zusätzliche Ausbil- 
Transallflotte und des daraus resul- dungsmaßnahmen (z. B. Übernah- 
tierenden Umschulungsbedarfs tre- me von Personal der ehemaligen 
ten in der Ausbildung zum Trans- NVA) hat sich seit 1993 ein Über- 
portflugzeugführer zur Zeit erheb- hang an auf C-160 Transall umzu- 
liche Verzögerungen auf. Das schulenden Co-Piloten gebildet. 
Bundesministerium der Verteidi- 
gung hat hierzu eingeräumt, daß Dem Ausbildungsbedarf steht die 
die entstehenden Wartezeiten für unveränderte apazität n in- 
die Flugschüler nachteilig und für setzbarem Lehrpersonal n er 
die Bundeswehr unwirtschaftlich zentralen Ausbildungseinrichtung 
seien. Gleichzeitig sah es keine 3. FlgStff Lufttransportgeschwader  
Möglichkeiten zur Abhilfe und ver- 62 (3./LTG 62), Wunstorf, gegen- 
wies die Wartenden darauf, sich über. Zur Entlastung dieses Perso- 
selber „im eigenen Interesse „  auf nals werden von Fall zu Fall „Gast- 
dem laufenden zu halten bzw. fo rt- lehrer” der anderen LTG einge- 
zubilden. setzt, die dann aber n ihrem 

Heimatgeschwader fehlen; ferner 
Ich verkenne die Gründe für diese wurden einzelne Anteile von bisher 
Ausbildungssituation nicht. Den- in Wunstorf durchgeführten Aus- 
noch kann ich . nicht akzeptieren, bildungsmaßnahmen in die Schwe- 
daß die geschilderten Auswirkun- sterverbände abgeschichtet. Eine 
gen mit Hinweis auf die vorhande- weitere Abschichtung würde zu 
nen Rahmenbedingungen hinge- Lasten des derzeit sehr hohen Luft- 
nommen werden. transportbedarfs gehen. Mit Been- 

digung der Ausbildung am Naviga- 
tions- und Flugregelsystem C-160 
für Verbandsbesatzungen Ende 
1998 wird sich die Ausbildungssi- 
tuation beim LTG 62 normalisieren. 

Um den Bedarf der Verbände unter 
Berücksichtigung der struktur- 
gerechten Regenerationsplanung 
sowie der Realisierbarkeit der 
Durchführung bei der 3./LTG 62 zu 
decken, wurde durch das Bundes- 
ministerium der Verteidigung fol- 
gende Prioritätenreihenfolge für 
die personenbezogene Ausbil- 
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dungsreihenfolge festgelegt, die 
die bisherigen Ausbildungsinvesti- 
tionen und die zukünftigen militä- 
rischen Werdegänge berücksich- 
tigt: 

- Offiziere des Truppendienstes 
mit Studienabschluß an einer 
Bundeswehruniversität, 

- Offiziere des Truppendienstes 
ohne Studium im Status SaZ 15, 

- Offizieranwärter/Offiziere des 
militärfachlichen Dienstes. 

Die Gültigkeitsdauer einer Lizenz 
beginnt mit dem Datum des Erst- 
erwerbs der Erlaubnis (Militärluft- 
fahrzeugführerschein mit Beiblatt 
„F" für Führer von Flugzeugen) 
und der Instrumentenflugberechti- 
gung. Sie endet grundsätzlich am 
Vortag des Geburtstages des Inha- 
bers (ZDv 19/11, Nr. 116); unter be- . 
stimmten Voraussetzungen sind 
abweichende Regelungen möglich. 
Selbst bei Fristüberschreitung 
(Nichterfüllung der Voraussetzun- 
gen zur Verlängerung) verfällt die 
Erlaubnis nicht, sie „ruht". Sie 
kann durch Nachschulung erneu- 
ert werden. 

Mit Ablauf der Gültigkeitsdauer 
entfällt allerdings die Zahlung der 
Fliegeraufwandsentschädigung; 
die Berechnung des 5-Jahreszeit- 
raumes für die Stellenzulage wird 
unterbrochen. 

Dies läßt sich nur vermeiden, wenn 
eine theoretische und fliegerische 
Prüfung in den letzten Monaten vor 
Ablauf des Gültigkeitsjahres abge- 
legt wird. 

Die theoretische Prüfung kann 
ohne weiteres im Verband erfol- 
gen. Die praktische Prüfung kann 
nur an der Verkehrsfliegerschule 
der Deutschen Lufthansa AG in 
Bremen auf dem in der Erlaubnis 
eingetragenen Luftfahrzeugmuster 
„Piper Cheyenne" gegen Bezah- 
lung erfolgen. 

Nach Prüfung dieses Verfahrens 
wurde entschieden, daß die zur 
Waffensystemausbildung C-160 
Transall anstehenden Luftfahr- 
zeugführer mit einer Wartezeit von 
mehr als 9 Monaten ein theoreti- 
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sches sowie fliegerpraktisches Wie- 
derauffrischungsprogramm bei der 
Verkehrsfliegerschule der Lufthan- 
sa Training GmbH, Bremen, erhal- 
ten. 

14 Beteiligung an internationa- 
len Friedensmissionen 

14.2 Ausbildung 

Absatz 1-3 

Die Ausbildung der Soldaten Aufbauend auf den Einsatzerfah- 
konnte auf Erfahrungen vergange- rungen eigener Verbände und be- 
ner Einsätze aufbauen. Hieraus hat freundeter Nationen wurde ein 
sich ein Konzept für die VN-Aus- Konzept zur Ausbildung für Aus- 
bildung entwickelt. Die Ausbil- landseinsätze entwickelt. Bestand- 
dungsinhalte sind speziell auf den teile dieser Ausbildung gehören 
jeweils bevorstehenden Einsatz zur Regelausbildung der Offiziere/ 
ausgerichtet. Unteroffiziere. Andere Teile wer- 

Anteile dieser Ausbildung wurden 
den in Vewendungslehrgängen 

inzwischen aber auch in die Regel- 
insbesondere am VN-Ausbildungs- 

ausbildung der Unteroffiziere und 
zentrum der Infanterieschule ver- 

Offiziere aufgenommen. So werden 
mittelt. Dieses Verfahren hat sich 

am VN-Ausbildungszentrum in 
bei den Einsätzen IFOR/SFOR be- 

Hammelburg VN-Grundlehrgänge, 
währt und wird nach Auswertung 

VN-Militärbeobachterlehrgänge 
der Einsätze fortlaufend den Erfor- 

und KRK-Verwendungslehrgänge 
dernissen angepaßt. 

durchgeführt. Die Führungsakade- Ebenso bewährt hat sich die Aus- 
mie der Bundeswehr in Hamburg bildung der Sanitätssoldaten für 
bildet Führungspersonal aus, das VN- und KRK-Einsätze an der Aka- 
in multinationalen Stäben eirege- demie des Sanitäts- und Gesund- 
setzt werden soll. Die Sanitätsaka- heitswesens. Sie wird in Lehr- 
demie in München und die Logi- gangsform und als praktische Ein- 
stikschule in Hamburg führen je- satzausbildung durchgeführt. Es ist 
wells fachbezogene Lehrgänge für geplant, sie inhaltlich weiter auszu- 
Spezialisten durch. gestalten und für die einzelnen Be- 

Es ist positiv zu bewerten, daß für 
darfsträger zu optimieren. 

Auslandseinsätze vorgesehene Sol- Problematisch ist nach wie vor, daß 
daten umfassend vorbereitet und für die Dauer der Einsätze die 
ausgebildet werden. Ich hoffe, daß Dienstposten der ausgewählten 
dieser Weg weiterhin konsequent Soldaten regelmäßig unbesetzt 
beschritten wird und auch zukünf- bleiben. Dies bedeutet, daß ihre 
tig bei Einsätzen gesammelte Er- Aufgaben in der Regel durch ande- 
fahrungen ausgewertet und in die re Soldaten zusätzlich mit über- 
Ausbildungskonzeption einge- nommen werden müssen. Dies er- 
bracht werden. schwert sowohl die Lehrgangsbe- 

schickung als auch die Entsendung 
von Soldaten in entsprechende 
Einsätze. Umso mehr ist es gerecht- 
fertigt, daß auch die Bewältigung 
der Mehrarbeit in der Heimat Aner- 
kennung findet. 
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15 Zukunftsfragen 

15.3 Herkunft der Soldaten 

Absatz 1 

Die soziale, kulturelle und religiöse Der mit „Individualisierung" cha- 
Herkunft der Soldaten wird immer rakterisierte Wertewandel in unse- 
unterschiedlicher. Dieses entspricht rer Gesellschaft geht einher mit ei-  
der vielfältiger gewordenen Gesell- nem geringeren Verständnis für 
schaft, die heute schon jedenfalls klassische Pflicht- und Akzeptanz- 
teilweise als multikulturell bezeich- werte und einer stärkeren Hinwen- 
net werden könnte und von zuneh- dung zu Selbstentfaltungswerten. 
mender Individualisierung geprägt Im Idealfall befinden sich beide 
ist. Der schmaler werdende allge- Vorstellungen in einer ausgegli- 
meine Wertekonsens macht es den chenen Balance. Oft ist der Über- 
Vorgesetzten nicht leicht, den Sinn gang vom Individualismus zu un- 
des Dienstes zu vermitteln. Zudem gebremstem Egoismus fließend. 
erschwert er ein geregeltes Zusam- Die gerade bei Jugendlichen ver- 
menleben und Kameradschaft im breitete Bindung an bestimmte Le- 
hergebrachten Sinn. Es wird für die bensstilgruppen mit der Betonung 
Zukunft erforderlich sein, als ge- unterschiedlicher Symbole und 
ureinsame Basis für den Dienst in Konsumentengewohnheiten erfor- 
den Streitkräften vermehrt die Wer- dert vom Vorgesetzten erhöhtes 
teordnung unseres Grundgesetzes Führungskönnen, um Kamerad-  

herauszustellen. Auch unter die- schaft zu fördern und zu festigen. 
sem Gesichtspunkt darf die politi- Dieser Zusammenhalt wird jedoch 
sche Bildung nicht zweitrangig als besonders positive Erfahrung 
sein ins Zivilleben mitgenommen, weil 

vielen erst dadurch klar wird, daß 
zur gemeinsamen Bewältigung von 
Aufgaben auch das .Zurückstellen 
egoistischer Einzelinteressen gehö- 
ren kann. Wo Vorgesetzte es zu- 
sammen mit ihren Soldaten verste- 
hen, dieses Erlebnis mit dem Sinn 
des Auftrages zu verbinden, näm- 
lich die Werteordnung unseres 
Grundgesetzes zu schützen, wird 
politische Bildung einen Beitrag 
zur Festigung eines gemeinsamen 
Werteverständnisses leisten kön- 
nen. 
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1 Schwerpunkte nach meinem 
Amtsverständnis 

1.1 Gewalt und Rechts-  
extremismus 

Absatz 1-8 

Die gleichzeitige Zunahme der Es ist augenfällig, daß rechtsextre- 
Gewaltbereitschaft und rechtsex- mistische Tendenzen ihre Wurzeln 
tremistischer Handlungen in der nicht in den Streitkräften haben, 
Gesellschaft wirkt auch in die Bun- sondern aus der Gesellschaft in die 
deswehr hinein. Die Erscheinungs- Bundeswehr hineinwirken. Grund- 
formen von Rechtsextremismus, legende Wertvorstellungen und 
denen wir in unserem Land immer Einstellungen bilden sich bereits 
häufiger begegnen, lassen mich im Elternhaus, in der Schule und 
fragen, ob und warum die vor allem im jugendlichen Umfeld 
Menschen sich nicht bewußt sind, heraus. Bei der Prävention gegen- 
welches Grauen unserer Ge- über rechtsextremistischen Ten- 
schichte sie mit ihrem Tun wieder denen sind daher gemeinsame 
aufleben lassen. Anstrengungen der demokrati- 

schen Gesellschaft und ihrer Insti- 
Die Bundeswehr ist eine staatliche tutionen gefordert. 
Einrichtung zum Schutz der Bürger 
und zur Sicherung von Frieden und Eine Veröffentlichung des Bundes- 
Freiheit. Ihre Soldaten werden zur amtes für Verfassungsschutz aus 
Erfüllung dieser Aufgabe an Waf- dem Jahre 1997 ergibt bei der Aus- 
fen ausgebildet und gehen alltäg- wertung von Gerichtsurteilen ge- 
lich mit Waffen um. Schon dieses gen rechtsextremistische Gewalttä- 
gebietet es, Gewalt und politischen ter (1991-1994), daß 78 % aller Tä- 
Extremismus in der Bundeswehr zu ter jünger als 21 Jahre und nur 3 % 
unterbinden. An Gewalt- und Er- älter als 30 Jahre waren. Ferner 
niedrigungsszenen, wie sie nahezu heißt es, daß der in der Gesellschaft 
alltäglich durch die Medien ange- zu beobachtende Anstieg von 
boten werden, haben sich Soldaten Straftaten mit fremdenfeindlichem 
- in und außer Dienst, gespielt oder gewalttätigem Charakter sich 
oder wirklich - nicht zu beteiligen. auch in der Bundeswehr auswirkt, 

Rechtsextremismus jedoch kein 
Allerdings lassen sich in einer Ar- spezifisches Phänomen der Bun- 
mee von etwa 340 000 Soldaten, deswehr sei. 
unter ihnen über 130000 Wehr- 
dienstleistende, einzelne Vor- Dieser gesamtgesellschaftliche 

kommnisse solcher Art  nie aus- Charakter von „Rechtsextremis- 

schließen. Den Tätern muß aber in mus, Fremdenfeindlichkeit und 

jedem Fall nach umfassender Sach- Gewalt" ist Untersuchungsgegen- 

verhaltsaufklärung mit konsequen- stand eines derzeit laufenden For- 

tem straf-, dienst- und disziplinar- schungsprojekts, das im Auftrag 

rechtlichen Durchgreifen geant- des Bundesministeriums für Fami- 

wortet werden. lie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) durch das Deutsche Ju- 

Ich begrüße die Bemühungen des gendinstitut (DJI) durchgeführt 
Bundesministeriums der Verteidi- wird. Im Rahmen einer Untersu- 
gung, Gewaltbereitschaft und chung der Lebensverhältnisse und 
Rechtsextremismus in den Streit- der gesellschaftlichen und politi- 
kräften unnachgiebig zu bekämp- schen Orientierungen von jungen 
fen. Erkennbar gewaltbereite Straf- Leuten werden die Einstellungen 
täter mit politisch-radikalem Hin- zu Extremismus, Gewalt und Frem- 
tergrund gehören nicht in die denfeindlichkeit erfaßt. Darüber 
Bundeswehr. Den Erscheinungsfor- hinaus bereiten das BMFSFJ und 
men von Werteverlust und Werte- das Bundesministerium der Vertei- 
verachtung - ich nenne hier bei- digung vor dem Hintergrund eines 
spielhaft Mißachtung der Würde, noch weiterreichenden Erkenntnis- 
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der körperlichen Integrität, der interesses gemeinsam eine ergän- 
Freiheitssphäre des anderen - muß zende Untersuchung zu der Ju- 
durch Dienstaufsicht, intensivierte gendstudie des DJI vor. 
politische Bildung und Fürsorge 

Die Bundeswehr reagie rt  mit allen nicht nur im Dienst begegnet wer- zu Gebote stehenden Mitteln, um den. gerade jüngere Soldaten von 
Unverzichtbar ist eine unmittelbare rechtsextremistischen bzw. gewalt- 
persönliche Menschenführung. tätigen Verhaltensweisen, die diese 
Hier machen sich Fehlentwick- allerdings häufig schon vor Eintritt 
lungen der Vergangenheit wie in die Bundeswehr gezeigt haben, 
Überlastung der Vorgesetzten mit abzubringen. Sie kann solche Ver- 
bürokratischen Aufgaben, Ausdün- haltensweisen aber nicht vollkom- 
nung von militärischen Organisati- men unterbinden. 
onsstrukturen sowie weiträumige 

Weder die politische Leitung noch Dislozierung spürbar. Insbesondere 
die militärische Führung der Bun- an Einödstandorten bedarf es einer 
deswehr haben jemals Zweifel an intensiven Betreuung der Soldaten. 
ihrer Entschlossenheit aufkommen Dazu gehört auch persönlicher Ein- 
lassen, Aktivitäten von Angehöri- satz der Vorgesetzten, aber ohne 
gen der Bundeswehr, die sich mit Bevormundung der Soldaten. Inne- unserer freiheitlichen demokrati- re Führung wird weder durch schen Grundordnung nicht verein- dienstliche Pausen unterbrochen 
baren lassen, mit allen dienst-, sta- noch endet sie mit dem Ablauf des 
tus- und strafrechtlichen Mitteln täglichen Dienstplans. 
entgegenzutreten. Die Grund- 

Soldaten haben in Gesprächen mit pflicht, „das Recht und die Freiheit 
mir aber auch die Befürchtung ge- des deutschen Volkes tapfer zu ver- 
äußert, daß die vom Bundesmini- teidigen", zu der sich jeder Soldat 
sterium der Verteidigung angeord- feierlich bekennt, verlangt von je-  
neten vermehrten Kontrollen die dem das „aktive Eintreten" für die 
mit der Liberalisierung der ZDv Grundwerte unserer Verfassung. 
10/5 „Leben in der militärischen Mehr als acht Millionen Grund- 
Gemeinschaft" im Dezember 1993 wehrdienstleistende, Zeit- und Be- 
bewußt gestärkte Eigenverantwort- rufssoldaten haben bisher in der 
lichkeit und Selbständigkeit der Bundeswehr gedient. Die Soldaten 
Soldaten wieder einschränken wür- sind bis auf wenige Ausnahmen 
den. dieser Verpflichtung vollständig 

Die Äußerung eines Divisionskorn- 
gerecht geworden. In den mehr als 

mandeurs, der Soldat müsse sp ü- 
vierzig Jahren seit Bestehen der  

ren, daß sich sein Vorgesetzter um 
Wehrpflichtarmee Bundeswehr gab 

ihn kümmere und ihn nicht einfach 
es niemals einen Grund, an der de- 

nur kontrolliere, trifft meines Er- 
mokratischen Ausrichtung der 

achtens uneingeschränkt den Ke rn 
Bundeswehr zu zweifeln. 

des Innenlebens der Streitkräfte. Die Konzeption der Inneren Füh- 

Bloße Kontrolle ist ein Zeichen fehl- 
rung hat von Anfang an die Bin- 

enden Vertrauens. Den Soldaten dung der Streitkräfte an die tragen- 

darf nicht die Gewißheit genom- 
den Prinzipien des Grundgesetzes 

men werden, daß ihre Vorgesetzten 
bestimmt. Das Leitbild vom 

ihnen vertrauen. Dies gilt für alle 
„Staatsbürger in Uniform" war, ist 

Dienstgrade. Aus Vertrauensver- 
und bleibt Richtschnur für Füh- 

lust entstehende Verunsicherung 
rung, Ausbildung und Erziehung 

wirkt sich zwangsläufig negativ auf 
unserer Soldaten. 

den Zusammenhalt und die Füh- Die Streitkräfte sind nicht in der 
rungskultur in den Streitkräften Lage, alle Erziehungsdefizite, Wis- 
aus. senslücken und fehlgeleitete Ein- 

stellungen zu kompensieren. Maß- 
nahmen der politischen Bildung 
sind wichtig, setzen jedoch eine 
geistige und emotionale Erreich- 
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barkeit der jungen Wehrpflichtigen 
voraus, die gerade dort einge- 
schränkt ist, wo extremistische 
Denk- und Verhaltensmuster auf- 
gebrochen werden müßten. 

Der Bundesminister der Verteidi- 
gung hat den Generalinspekteur 
der Bundeswehr deshalb Ende ver- 
gangenen Jahres beauftragt, Vor- 
schläge für abgestimmte Maßnah- 
men gegen Haß, Fremdenfeind- 
lichkeit und Gewalt vorzulegen. 
Der vom Generalinspekteur der 
Bundeswehr zu diesem Zwecke 
eingesetzte Arbeitskreis hat hierzu 
einen umfangreichen Katalog von 
Maßnahmen entwickelt, mit denen 
im Vorfeld erkannte Gewalttäter 
von den Streitkräften ferngehalten, 
fehlgeleitete Mitläufer auf den 
richtigen Weg zurückgeführt, Vor- 
gesetzte mit dem Problem „Rechts- 
extremismus" vertraut gemacht 
und sie zugleich befähigt werden, 
in Menschenführung und Dienst- 
aufsicht mit diesem Problem sach- 
gerecht umzugehen. Die Maßnah- 

 men werden zügig umgesetzt. 

Die vom Bundesministerium der 
Verteidigung zunächst verfolgte 
Absicht, den Wehrersatzbehörden 
erweiterte Auskünfte aus dem Zen- 
tralregister und Auskünfte aus dem 
Erziehungsregister zu ermöglichen, 
um erforderlichenfalls jugendliche 
Gewalttäter befristet vom Wehr- 
dienst zurückstellen zu können, 
kann in dieser Legislaturperiode 
nicht mehr umgesetzt werden. 

Im Zentrum aller präventiven Maß- 
nahmen, die der Arbeitskreis vor- 
geschlagen hat, steht jedoch die 
Fähigkeit des Vorgesetzten, die 
Werte unseres Grundgesetzes 
glaubwürdig zu vermitteln und sie 
im täglichen Dienst erlebbar zu 
machen. 

Dabei kommt der Ausbildung von 
Beraterteams zur Unterstützung 
der Truppe im Bereich der Men- 
schenführung, der Erziehung und 
politischen Bildung besondere Be- 
deutung zu. Die Teams werden seit 
Anfang 1998 am Zentrum Innere 
Führung ausgebildet. Sie haben in- 
zwischen ihre Arbeit auf der Ebene 
der Divisionen/Wehrbereiche (bzw. 
vergleichbarer Ebenen der Ma rine) 
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aufgenommen, um Verbands- und 
Einheitsführer vor Ort im Umgang 
mit den Problemen des Rechtsex- 
tremismus sowie bei Planung und 
Durchführung der politischen Bil- 
dung zu beraten. Die Berater sind 
für diese Aufgabe vom Zentrum In- 
nere Führung gezielt vorbereitet 
und mit umfangreichem Material 
ausgestattet worden. 

Ergänzend dazu wird vorrangig für 
den Einsatz in der Aus- und Weiter- 
bildung der Unteroffiziere eine um- 
fangreiche computerunterstützte 
Ausbildung zum Themenfeld Haß, 
Gewaltbereitschaft und Fremden- 
feindlichkeit entwickelt. Sie dient 
ebenfalls der Verbesserung der po- 
litischen Bildung, gibt Anregungen 
für eine problemgerechte Men- 
schenführung und fügt sich ein in 
weitere Maßnahmen zur Stärkung 
der Eigenverantwortlichkeit der 
Vorgesetzten und einer helfenden 
Dienstaufsicht. Sie gehen Hand in 
Hand mit der „Leitlinie zur Verbes- 
serung der Rahmenbedingungen 
und Steigerung der Attraktivität 
des Wehrdienstes vom 11. März 
1996", deren Zielrichtung es ist, 
vor allem Führungsleistung, Ver- 
haltenssicherheit, Dienstgestaltung 
und Motivation zu steigern. 

Dazu gehört die sorgfältig ausge- 
wogene Balance von gebotener 
Wachsamkeit, helfender Unterstüt- 
zung und menschlicher Zuwen- 
dung. 

Dies ist und bleibt die Zielsetzung 
des Bundesministeriums der Ver- 
teidigung für das „Leben in der mi- 
litärischen Gemeinschaft" . Ein- 
schränkungen von Eigenverant- 
wortlichkeit und Selbständigkeit 
des Soldaten sind daher weder ein- 
geleitet noch beabsichtigt. 

1.2 Politische Bildung 

Absatz 1-3 

Wert und Bedeutung der politi- Wenn auch die Kenntnis deutscher 
schen Bildung sind im Berichtsjahr Geschichte allein nicht ausreicht, 
in besonderer Weise offenkundig um extremistische Einstellungen zu 
geworden. Die hohe Zahl bekannt verhindern, so ist sie doch eine 
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gewordener rechtsextremistischer wichtige Grundlage für ereignis- 
Vorfälle im Jahr 1997 steht in ei- oder auftragsbezogene politische 
nem engen Zusammenhang mit Bildung. Die Hinweise der Frau 
teilweise erheblichen Wissenslük- Wehrbeauftragten auf die aus dem 
ken bezüglich politisch-historischer zivilen Vorfeld mitgebrachten gra- 
Zusammenhänge. Zum Teil treten vierenden Mängel und Probleme 
junge Soldaten ihren Dienst in der unterstreichen die Schwierigkeit 
Bundeswehr mit bedrückender Un- der Durchführung politischer Bil- 
kenntnis über die Geschichte dung in der Bundeswehr. Das Inter- 
Deutschlands an. Dieses betrifft esse vieler junger Soldaten ist vor- 
nicht nur die unheilvolle Zeit des rangig auf die eigene meist politik- 
Nationalsozialismus, sondern auch freie Lebenswelt begrenzt und auf 
den gelungenen Aufbau und die das „Heute" und „Morgen" gerich- 
Entwicklung der Bundesrepublik tet. 
Deutschland. Hinzu kommt ein  
auffallendes Desinteresse an politi- Deshalb wird die Feststellung 
schen Zusammenhängen. Aber nachdrücklich unterstrichen, daß 
auch Vorgesetzte verfügen nicht die Bundeswehr die Wissenslücken 
immer über die erforderlichen nur sehr begrenzt schließen kann, 
Kenntnisse und die notwendige die auf Versäumnissen vor dem 
Sensibilität im Umgang mit der Dienstantritt beruhen: Die Bundes- 
deutschen Geschichte. wehr kann nicht die Schule der Na- 

Die Bundeswehr kann die Wissens- 
tion sein! 

und Bildungslücken nicht schlie- Die Aufarbeitung der beklagens- Ben, die auf Versäumnissen vor werten Defizite ist eine gesamtge- dem Dienstantritt der Soldaten be- sellschaftliche Aufgabe, die über ruhen. Sie muß jedoch alles unter- die Vermittlung von Wissen und nehmen, um das Bild vom „Staats- Kenntnissen hinaus auch auf wer- bürger in Uniform" einem Soldaten tebezogene Erziehung gerichtet mit Verantwortungsbewußtsein sein muß. Dabei kommt der Bun- und Eigenständigkeit, zu verwirkli- deswehr eine besondere Verant- chen. Schon der Führungsgrund- wortung zu. Es reicht nicht aus, daß satz der Auftragstaktik forde rt den der Soldat um die Werte weiß, für mitdenkenden Soldaten. Die neuen deren Sicherung und Verteidigung Aufgaben der Bundeswehr verstär- er einzustehen hat. Vielmehr muß ken dieses Erfordernis und geben er diese Werte auch selbst erfah- dem Selbstverständnis des Solda- ren, sie innerlich akzeptieren und ten eine zusätzliche Prägung. Der sie aus Überzeugung verteidigen. Soldat ist nicht ausschließlich der Wertevermittlung bedarf langfristi- Kämpfer, wenn er in friedensschaf- ger erzieherischer Einwirkung. fender bzw. friedenserhaltender Hierzu leistet politische Bildung ei- Mission selbst illegitime Gewalt nen wesentlichen Beitrag. hinnehmen soll. Die Bundeswehr 
kann keine Soldaten in ihren Rei- Die Bemühungen der letzten Jahre 
hen dulden, die zu Gewalt und po- um eine Verbesserung der politi- 
litisch extremen Meinungen ten- schen Bildung haben Früchte ge- 
dieren. Insoweit darf sie kein Spie- tragen. Insbesondere konnte ihr 
gelbild der Gesellschaft sein. Der Stellenwert im Bewußtsein der Vor- 
Soldat der Bundeswehr muß die gesetzten nachhaltig gesteigert 
Werte kennen, für deren Sicherung werden. Darüber hinaus wurden 
und Verteidigung er eingesetzt Quantität und Qualität verbessert. 
wird. Er muß wissen, daß diese 
Werte der Rahmen auch für sein ei- 
genes Handeln sind. Das muß ihm 
in der politischen Bildung vermit- 
telt werden. 

Politische Bildung darf nicht hinter 
die Beherrschung der militärischen 
Aufgaben und die Erhaltung der 
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körperlichen Leistungsfähigkeit 
zurücktreten. Ich erneuere meine 
Forderung, mit den Bemühungen 
um eine Verbesserung der politi- 
schen Bildung fortzufahren. 

1.3 Zivilcourage der Soldaten 

Absatz 1-4 

Negative Entwicklungen können Zivilcourage kann nur gedeihen in 
nur dann aufgehalten und korri- einer Atmosphäre des Vertrauens. 
giert werden, wenn sie aufgedeckt Sie setzt Sinn für die Gemeinschaft 
und beim Namen genannt werden. voraus und beruht auf einem Wer- 
Der Soldat ist verpflichtet, Fehlver- teverständnis, das sich den wichti- 
haltensweisen zu melden oder ent- gen Prinzipien unserer Verfassung 
sprechende Meldungen dorthin im Zweifelsfall stärker verpflichtet 
weiterzuleiten, wo Fehler mit der weiß als einem falsch verstandenen 
erforderlichen militärischen oder Kameradschaftsgefühl. Dazu müs- 
politischen Durchsetzungskraft ab- sen Vorgesetzte ein Klima des Ver- 
gestellt werden können. Dazu ge- trauens schaffen und den Staats- 
hört nicht anonymes Denunzieren. Bürger in Uniform beispielhaft vor- 

Wer glaubt, aus falsch verstande- 
leben. In seiner Abschlußrede 
anläßlich der Kommandeurtagung 

ner Kameradschaft, aus Karriere- der Bundeswehr am 5. November 
denken oder wegen sonstiger ver- 
meintlicher oder tatsächlicher Vor- 

 1997 hat der Generalinspekteur 
diesen Gedanken besonders her- 

teile schweigen zu sollen, muß ausgestellt. 
wissen, daß er damit unter Umstän- 
den seine Verpflichtung zum treu- Die unmißverständlichen, schnel- 
en Dienen verletzt. len und konsequenten Maßnah- 

Im Berichtsjahr bekannt gewor- men des Bundesministeriums der 

dene Vorfälle haben gezeigt, wie Verteidigung nach Bekanntwerden 

sehr Verschweigen der Bundes- der Vorfälle mit fremdenfeindli- 

wehr insgesamt und den Soldaten chem und gewaltverherrlichendem 

schadet. Hintergrund haben die Vorgesetz- 
ten für Vorgänge dieser A rt  deut-  

Demokratisch getroffene Entschei- lich sensibilisiert. Die Reaktionen 
dungen sind vom Soldaten auf- des Bundesministeriums der Ver- 
grund des ihm anvertrauten öffent- teidigung, der Medien und der Of- 
lichen Amtes unbeschadet seiner fentlichkeit haben den Soldaten 
persönlichen Meinung zu akzeptie- deutlich gemacht, wie sehr ein Ver- 
ren und durchzuführen. Dies folgt schweigen solcher Vorgänge der 
nicht nur aus dem Primat der Poli- Bundeswehr schaden kann. 
tik. Politische Zurückhaltung ist 
auch eine soldatische Pflicht. Das Zentrum Innere Führung erar- 

beitet derzeit auf Fallbeispiele ab- 
gestützte Hilfestellungen, die einer  
Mentalität des „Wegschauens" 
und „Weghörens" bei extremisti- 
schen Verhaltensweisen entgegen- 
wirken sollen. Gleichzeitig soll mit 
den Fallbeispielen erreicht werden, 

 daß die Grenzen zwischen Kame- 
radschaftsgebot und Meldepflicht 
bei Verhaltensweisen, die auf 
Gewaltbereitschaft, Haß und Frem- 
denfeindlichkeit hindeuten, be- 
wußt werden. 
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Davon unbeschadet bleibt die 
Pflicht des Soldaten und hier vor 
allem des Vorgesetzten zur Zurück- 
haltung bei persönlichen 
Meinungsäußerungen in der 
Öffentlichkeit, insbesondere zu 
sicherheits- und verteidigungspoli- 
tischen Themen. 

1.4 Tradition 

Absatz 1-4 

Im Berichtsjahr 1997 ist deutlich Eine Schärfung dés Bewußtseins 
geworden, wie wichtig es ist, das der Soldaten der Bundeswehr in 
Bewußtsein der Soldaten für die bezug auf die bundeswehreigene 
Tradition der Bundeswehr zu schär- Tradition ist Ziel der Ausbildung 
fen. auf diesem Gebiet. Die Besinnung 

auf den mit der Bundeswehr vollzo- 
Ich rege eine Besinnung darauf an, genen Neuanfang in der deutschen 
welche tiefgreifenden politischen Geschichte und ihr über 40 Jahre 
und die Gesellschaft der Bundesre- währendes erfolgreiches Bestehen 
publik Deutschland insgesamt be- bietet in der Tat gute und tragfähi- 
wegenden Diskussionen in den ge  Grundlagen für die Entwicklung 
Anfängen der fünfziger Jahre dem einer eigenen Tradition, die an den 
Aufbau der Bundeswehr vorausge- Maßstäben des Grundgesetzes aus- 

gangen sind. Die Bundeswehr wur- gerichtet sein muß. 
de als Armee in der freiheitlich de- 
mokratischen Grundordnung der Das Bundesministerium der Vertei- 
Bundesrepublik Deutschland neu digung hält die bestehende Vor- 
geschaffen. Eid und Gelöbnis des schriften-, Erlaß- und Richtlinienla- 
Soldaten beziehen sich auf die ge als Vorgabe für das Traditions- 
Bundesrepublik Deutschland und verständnis der Bundeswehr für 
auf Recht und Freiheit des deut- ausreichend. Die darin enthaltenen 
schen Volkes. Aussagen sind eindeutig und klar. 

Die entsprechenden Vorschriften, 
Die Bundeswehr besteht länger als Erlasse und Richtlinien sind bis auf 
Reichswehr und Wehrmacht zu- Verbandsebene verteilt. Eine Auf- 
sammen. Sie verfügt über eine nahme des Traditionserlasses oder 
mehr als 40jährige eigene Ge- anderer Hinweise in die ZDv 10/1 
schichte in Frieden und Freiheit, würde deshalb weder inhaltlich 
die Grundlage einer eigenen Tradi- noch hinsichtlich der Verbindlich- 
tion sein oder werden kann. Bei ei- keit oder den Zugriffsmöglichkei- 
ner solchen Betrachtungsweise ten auf Vorgaben für das Traditi- 
müssen ethische und rechtsstaatli- onsverständnis etwas ändern. 
che, freiheitliche und demokrati- 
sche Zeugnisse, Haltungen und Er- 
fahrungen aus der Geschichte 
nicht verloren gehen. Die Traditi- 
onswürdigkeit von Ereignissen und 
Persönlichkeiten unserer Ge- 
schichte muß sich aber am Werte- 
maßstab unseres Grundgesetzes 
messen lassen.  

Ich kann nicht hinnehmen, in der 
Bundeswehr auch auf Formen der 
Traditionspflege zu stoßen, die zu 
diesen Werten in deutlichem Wi- 
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derspruch stehen. Daher begrüße 
ich, daß das Bundesministerium 
der Verteidigung am 8. Januar 
1998 Hinweise zur Traditionsdar- 
stellung in Liegenschaften der 
Bundeswehr gegeben und mit dem 
gültigen Traditionserlaß vom 
20. September 1982 in der Truppe  
verteilt hat. Um den Rahmen der 
Traditionspflege in der Bundes- 
wehr noch klarer und verbindlicher 
zu setzen, sollten der Traditionser- 
laß und die Hinweise zur Traditi- 
onsdarstellung in die ZDv 10/1 „In- 
nere Führung" aufgenommen wer- 
den. 

2 Berichtsjahr 1997 

Absatz 2-3 

Im Berichtsjahr geschehene oder Die in der Bevölkerung anerkann- 
bekannt gewordene Vorfälle mit ten Leistungen der Soldaten der 
rechtsextremistischem Hintergrund Bundeswehr, vor allem im friedens- 
haben andererseits das Ansehen erhaltenden Einsatz im früheren 
der Bundeswehr beeinträchtigt. Jugoslawien, bei der Evakuie- 
Wie berechtigt die vorgetragenen rungsaktion aus Albanien und 
Besorgnisse sind, mußte und muß beim Hochwassereinsatz an der 
sich jeweils durch eine rückhaltlose Oder, wurden 1997 durch die - 
Aufklärung erweisen. zum Teil einseitig überzeichnende 

Der Verteidigungsausschuß des 
- öffentliche Berichterstattung 
über teilweise Jahre zurückliegen- 

Deutschen Bundestages hat mich de Vorfalle mit rechtsextremisti- 
im Berichtsjahr in zwei Fällen - schem Hintergrund überschattet. 
nach dem fremdenfeindlichen 
Übergriff von Detmold und dem er- 
sten Skandal-Video von Hammel- Die Bundeswehr hat von Anfang 
burg - mit der Durchführung von an ihre besondere Verantwortung 
eigenen Ermittlungen und der Vor- erkannt, alles Notwendige zu tun, 
lage von Sonderberichten beauf- um Rechtsextremismus aus ihrem 
tragt. Bereich fernzuhalten und entschie- 

den gegen erkannte Fehlentwick- 
lungen vorzugehen. Die Bundes-  
wehr tritt rechtsextremistischen 
und fremdenfeindlichen Tenden- 
zen bereits im Ansatz durch beson- 
dere Sorgfalt in der Personalaus- 
wahl, durch Erziehung und Ausbil- 
dung, durch Beachtung aller 
verfügbaren Sicherheitshinweise 
sowie durch ein Führungsverhalten 
entgegen, das auf die Prinzipien 
der Inneren Führung - des Staats- 
bürgers in Uniform - abstellt. Die 
Bundeswehr fördert den Gedanken 
der Völkerverständigung innerhalb 
und außerhalb des Bündnisses, ver- 
stärkt die inte rnationale Zusam- 
menarbeit und hat gerade in den 
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letzten Jahren die Begegnung von 
Soldaten vieler Nationen intensivi- 
ert. Gegen Soldaten, die durch 
rechtsextremistisches Verhalten in 
Erscheinung treten, werden alle 
dienst-, status- und disziplinar- 
rechtlichen Möglichkeiten ausge- 

 schöpft. 

3 Der Soldat als Teil unserer 
demokratischen Gesellschaft 

3.1 Im Berichtsjahr bekannt 
gewordenes schwerwiegen-  
des Fehlverhalten von 
Soldaten 

Absatz 1-10 

Am 17. März 1997 griffen fünf Den geschilderten Vorfällen lag 
uniformierte Soldaten in der Det- Fehlverhalten der beteiligten Sol- 
molder Innenstadt wahllos einen daten zugrunde. Mängel in der po-  
Italiener, zwei Türken und einen litischen Bildung, Lücken in der 
Amerikaner mit Messern und Base- Dienstaufsicht, falsch verstandene 
ballschlägern an, um sich für eine Kameradschaft und - wie im Falle 
vorausgegangene verbale Ausein- des Videofilmes Hammelburg - 
andersetzung mit anderen auslän- unzureichende Führungsstruktu- 
dischen Jugendlichen zu rächen. ren in dem kurz zuvor umgeglie- 
Die Täter wurden fristlos aus dem derten Verband haben mit dazu 
Wehrdienst entlassen und straf- beigetragen, daß die Verfehlungen 
rechtlich zur Verantwortung gezo- möglich bzw. nicht sofort gemeldet 
gen. und geahndet wurden. 
Im Auftrag des Verteidigungsaus- 
schusses des Deutschen Bundesta- Unzweifelhaft hat das Ansehen der 

ges habe ich den Vorfall unter- Streitkräfte durch diese Vorfälle 

sucht. Dabei wurde deutlich, daß Schaden genommen. In der Öffent- 

die jungen Männer völlig unterent- lichkeit und in den Medien dürfte 

wickelte Vorstellungen über die aber auch deutlich geworden sein, 

Würde des Menschen und über an- daß die zuständigen Vorgesetzten 

dere Grundwerte unserer Verfas- und das Bundesministerium der 

sung aufwiesen. Feststellen mußte Verteidigung nach Bekanntwerden 

ich aber auch, daß den an der Tat der Vorfälle schnell und konse- 

beteiligten Soldaten während der quent reagiert  haben. 

Grundausbildung nicht in dem vor- 
geschriebenen Umfang staatsbür-  
gerlicher Unterricht erteilt worden 
war. Zudem hatten zahlreiche Ka- 
meraden dieser Soldaten, ein- 
schließlich eines Unteroffiziers, un- 
sensibel, ohne Zivilcourage, auch 
in falsch verstandener Kamerad- 
schaft Warnsignale vor dem Vorfall 
nicht an die Vorgesetzten weiterge- 
geben und somit eine Chance zur 
Abwendung dieses fremdenfeindli- 
chen Geschehens vertan. 

Am 7. Juli 1997 sendete ein Fern- 
sehmagazin Ausschnitte eines im 
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Jahre 1996 von Soldaten des Ge- 
birgsjägerbataillons 571, Schnee- 
berg, auf dem Truppenübungsplatz  
Hammelburg privat aufgenomme- 
nen Videofilms, in dem menschen- 
verachtende und brutale Szenen 
wie Erschießungen, Vergewalti- 
gungen usw. in Phantasieunifor- 
men dargestellt wurden. Die Auf- 
nahmen waren während längerer 
Pausen entstanden, in denen die  
als „Feinddarstellung" eingesetz- 
ten Mannschaften faktisch unbe- 
aufsichtigt waren. Auch diesen 
Vorfall habe ich im Auftrag des 
Verteidigungsausschusses des 
Deutschen Bundestages überprüft. 
Nach meinen Feststellungen hatte 
vorrangig das Versagen eines 
Stabsunteroffiziers als Vorgesetzter  
- insbesondere auch sein aktives 
Mitwirken - den Vorgang möglich 
gemacht. Mitursächlich waren zu- 
dem unzureichende Führungs- 
strukturen des Bataillons und der 
Kompanie. Abgesehen von einem 
auch hier erkennbaren erschrek- 
kenden Werteverlust bei den Betei- 
ligten habe ich Zweifel, ob sie hin- 
reichend vorbereitet und geeignet 
waren, eine so problematische Auf- 
gabe wie die Darstellung von Hek- 
kenschützen über einen längeren 
Zeitraum zu erfüllen und zu verar- 
beiten. Gegen die Soldaten sind 
straf- und disziplinargerichtliche 
Verfahren eingeleitet worden, die 
noch nicht abgeschlossen sind. 

Am 23. Oktober 1997 wurden von 
einer Fernsehanstalt Videosequen- 
zen ausgestrahlt, die in den Jahren 
1994 und 1995 mit Soldaten dessel- 
ben Bataillons entstanden waren 
und die eindeutig rechtsextremisti-  
sche, antisemitische und fremden- 
feindliche Hintergründe aufwiesen. 
Die straf- und disziplinarrechtli- 
chen Verfahren sind noch nicht ab- 
geschlossen. 

Am 8. August 1997 verübten zwei 
grundwehrdienstleistende Solda- 
ten außer Dienst in Zivil einen 
Brandanschlag auf eine Ausländer- 
unterkunft in Dresden. Sie wurden 
unverzüglich aus dem Wehrdienst 
entlassen; das eingeleitete strafge- 
richtliche Verfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. 
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Anfang Dezember 1997 wurden im In den von der Wehrbeauftragten 
Rahmen einer Medienrecherche des Deutschen Bundestages aufge- 
Bilder entdeckt, die Soldaten der führten Fällen des Zeigens natio- 
Luftlandetruppe in Altenstadt/ nalsozialistischer Symbole sowie 
Schongau beim Hitlergruß sowie anstößigen und rechtsextremisti- 
mit nationalsozialistischen Abbil- schen Verhaltens im Bereich der 
dungen und Symbolen zeigen. Die Luftlande- und Lufttransportschule 
Bilder sind wahrscheinlich im Jah- in Altenstadt hat der Führungsstab 
re 1993 entstanden. Bei den identi- des Heeres umfangreiche Ermitt- 
fizierten Tätern handelt es sich um lungen durchgeführt. Die eingelei- 
fünf aktive Oberfeldwebel und ei- teten straf- und disziplinargerichtli- 
nen Stabsunteroffizier der Reserve. chen Verfahren im Falle der 
Neben dem Verbot der Ausübung „STERN-Fotos" sind noch nicht ab- 
des Dienstes und des Tragens der geschlossen. Die Strafverfahren ge- 
Uniform wurden straf- und diszipli- gen die an den Videos Beteiligten 
narrechtliche Verfahren eingeleitet, ist in allen Fällen von den zuständi- 
die noch nicht abgeschlossen sind. gen Staatsanwaltschaften einge- 
Ferner wurden zwei Videos mit stellt worden. Die eingeleiteten dis- 
teilweise sittlich anstößigem und ziplinargerichtlichen Verfahren 
rechtsextremistischem Inhalt aus sind noch nicht abgeschlossen. 
den Jahren 1990 und 1991 be- 
kannt. Auch hier sind die straf- und 
disziplinargerichtlichen Verfahren 
noch nicht abgeschlossen. 

Ebenfalls im Dezember 1997 wurde Die angeführten Vorfälle um den 
bekannt, daß der Stab der Füh- Rechtsextremisten Roeder und das 
rungsakademie der Bundeswehr in „Deutsch-Russische Gemein- 
Hamburg am 24. Januar 1995 eine schaftswerk" waren Gegenstand 
Offizierweiterbildung mit dem der Überprüfungen im Untersu- 
Thema: „Die Übersiedlung der chungsausschuß. Das Bundesmini- 
Rußland-Deutschen in den Raum sterium der Verteidigung hat dem 
Königsberg" durchgeführt hatte. Parlament zu allen Aspekten um- 
Der Vortrag wurde von dem frühe- fassend und abschließend bench- 
ren Rechtsanwalt Manfred Roeder tet. 
gehalten, der im Verfassungs- 
schutzbericht 1993 als ehemaliger 
Rechtsterrorist aufgeführt und be- 
reits einschlägig zu einer langjähri- 
gen Freiheitsstrafe verurteilt wor- 
den war. An dem Vortrag nahmen 
etwa 30 Personen teil; anschlie- 

ßend war der Vortragende Gast ei- 
ner geselligen Veranstaltung des 
Akademiestabes. Als der Chef des 
Akademiestabes etwa zwei bis drei 
Monate später durch einen ande- 
ren Offizier auf die Vergangenheit 
des Manfred Roeder hingewiesen 
wurde, wurden keine weiteren 
Maßnahmen getroffen. 
Der damalige Chef des Stabes 
der Führungsakademie hat die 
Einleitung eines disziplinarge- 
richtlichen Verfahrens gegen sich 
beantragt; der damalige Komman- 
deur der Führungsakademie ist 
auf seinen Antrag hin von seiner 
derzeitigen Funktion entbunden 
worden. 
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Dem „Deutsch-Russischen Ge- 
meinschaftswerk ", das von Man- 
fred Roeder maßgeblich geprägt 
wird, wurden im Jahre 1995 mit 
Zustimmung des Auswärtigen Am- 
tes ausgemusterte Fahrzeuge und 
Werkzeug der Bundeswehr unent- 
geltlich überlassen, nachdem um 
materielle Unterstützung für russi- 
sche und rußlanddeutsche Fami- 
lien im Oblast Kaliningrad gebeten 
worden war. 

Der damalige Chef des Stabes der 
Führungsakademie hat die Einlei- 
tung eines disziplinargerichtlichen 
Verfahrens gegen sich beantragt; 
der damalige Kommandeur der 
Führungsakademie ist auf seinen 
Antrag hin von seiner derzeitigen 
Funktion entbunden worden. 

Diese im Berichtsjahr 1997 bekannt Seit 1991 wandten sich die Inspek- 
gewordenen Vorgänge wurden in teure auf verschiedenen Wegen an 
der Öffentlichkeit ausführlich dar- die Truppe, um auf die erkannten 
gestellt und diskutiert. Sie haben gesellschaftlichen Defizite wie zu- 
das Bild der Bundeswehr fraglos nehmende Gewaltbereitschaft, Ich- 
beschädigt. Das Bundesministeri- bezogenheit, Fremdenfeindlichkeit 
um der Verteidigung hat schnell und Unkenntnis über politische Zu- 
einen umfangreichen Maßnahmen- sammenhänge, Orientierungslosig- 
katalog zur Verhinderung der- keit sowie schlechte soziale Per- 
artiger Vorfälle entwickelt. In zeitli- spektiven und die daraus resultie- 
cher Nähe stehende Personalent- renden Folgen für die Bundeswehr 
scheidungen haben, wie mir in hinzuweisen und Vorgesetzte an- 
zahlreichen Gesprächen mit der zuhalten, erzieherisch auf ihre Un- 
Truppe und mit Vorgesetzten vor- tergebenen Einfluß zu nehmen. 
getragen worden ist, zu einer Ver- Dies wirkte und wirkt sich grund- 
unsicherung der Soldaten geführt. sätzlich positiv aus. 

Durch die dargestellten Vorgänge In der Luftwaffe wird die Ausbil- 
wurden verstärkt Defizite ersicht- dung der Soldaten in der Allgemei- 
lich, auf die ich in der Vergangen- nen Grundausbildung in überwie- 
heit wiederholt hingewiesen habe. gendem Maße durch Unteroffiziere 

mit Portepee sichergestellt. 
Der in der Gesellschaft zu 
beobachtende Trend zur Gewalt- Die Marine ist bestrebt, Bootsleute 
bereitschaft findet sich auch in der in Gruppenführerfunktionen „flä- 
Bundeswehr wieder. Unkenntnis chendeckend" in der Ausbildung 
über politische Zusammen- einzusetzen. 
hänge, Orientierungslosigkeit und 
schlechte soziale Perspektiven ver- Im Heer ist die Forderung, daß die 

stärken die Ichbezogenheit und verantwortungsvolle Funktion des 

führen zur Ablehnung des Frem- Gruppenführers von diensterfahre- 

den bis hin zu Fremdenfeindlich- nen Feldwebeln wahrgenommen 

keit. werden soll, weitgehend realisie rt . 
Im derzeitigen Ausbildungsgang 

Unteroffiziere ohne Portepee wird der Unteroffizier erst im Feld- 
verfügen nicht immer über eine webellehrgang zum Gruppenfüh- 
hinreichende Ausbildung und rer ausgebildet. Noch nicht alle 
Lebenserfahrung, um die verant- Gruppenführer-Dienstposten konn- 
wortungsvolle Funktion des Grup- ten jedoch im Heer als Feldwebel- 
penführers einzunehmen. Es ist dienstposten ausgewiesen werden. 
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anzustreben, daß diese von dienst- Das Heer führt derzeit den Trup- 
erfahrenen Feldwebeln wahrge- penversuch „Gestraffte Ausbil- 
nommen wird. dung zum Feldwebel" durch. Die 

Teilnehmer werden bereits nach 
Unzureichende Führungsstruktu- drei Jahren zum Feldwebel ausge- 
ren bei neu aufgestellten Verbän- bildet sein und dann in Gruppen- 
den wirken sich auf Disziplin und führer-Verwendungen eingesetzt. 
Dienstaufsicht aus  Weiträumige Ob sich diese Form der Ausbildung 
Dislozierung und hohe Belastung bewährt, bleibt abzuwarten. 
der Vorgesetzten stehen einer per- 
sönlichen Menschenführung wie Die Anmerkungen zu Dienstauf- 
einer umfassenden Dienstaufsicht Sicht und Fürsorge entsprechen 
entgegen. den Gegebenheiten. Die Stationie- 

rung des Heeres, durch den Bun- 
Fehlende Zivilcourage und falsch desminister der Verteidigung ge- 
verstandene Kameradschaft ver- billigt  und am 15. März 1995 dem 
hindern oft eine unverzügliche und Verteidigungsausschuß vorgestellt, 
angemessene Reaktion auf Verhal- ist aufgrund politischer Vorgaben 
tensweisen, die das Bild des Solda- auch an der Präsenz in der Fläche 
ten und der Bundeswehr insgesamt ausgerichtet mit der Folge, daß die 
schädigen. Wege zur Dienstaufsicht für Vorge- 

Innere Führung und hier insbeson- setzte ab Regimentsebene aufwärts 

dere die Sorgepflicht des Vorge- länger und die Dislozierung von 

setzten nach § 10 Absatz 3 Solda- Truppenteilen der unterstützenden 

tengesetz kennen keinen Feier- Truppengattungen 	(z. B. Instand- 

abend. setzungs- und Nachschubtruppe) 
weiträumiger geworden sind. 

Der Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundestages hat sich 
am 14. Januar 1998 als Untersu- 
chungsausschuß nach Artikel 45 a 
Absatz 2 Grundgesetz zur parla- 
mentarischen Untersuchung von 
rechtsextremistischen Vorkomm- 
nissen an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg und 
an anderen Standorten der Bun- 
deswehr konstituiert. 

3.2 Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit in der 
Bundeswehr  

Absatz 1-5 

Im Berichtsjahr 1997 wurden Nachdem in den letzten Jahren die 
177 Verdachtsfälle rechtsextremi- Meldungen von „Besonderen Vor- 
stischen und fremdenfeindlichen kommnissen" mit rechtsextremisti- 
Verhaltens durch Soldaten der schen bzw. fremdenfeindlichen 
Bundeswehr bekannt. Verdächtigt Hintergründen sich auf annähernd 
werden 229 Soldaten, bei denen es gleichbleibend niedrigem Niveau 
sich bis auf einen aktiven Oberleut- bewegten, hat das Meldeaufkom- 
nant und einen Oberleutnant der men 1997 vor allem nach den Vor- 
Reserve sowie 13 Unteroffiziere um fällen in DETMOLD und DRES- 
Mannschaftsdienstgrade handelt. DEN ständig zugenommen. Das 
Nach meinem Eindruck haben Vor- veränderte Meldeverhalten zeigt, 
gesetzte und Kameraden im Be- daß Vorgesetzte und Kameraden 
richtsjahr sehr sensibel auf derarti- entsprechende Verhaltensweisen 
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ge Vorkommnisse reagiert  und an- nicht mehr - wie vielleicht in der 
gemessene Maßnahmen ergriffen. Vergangenheit - als unreife oder 

im trunkenen Zustand erfolgte 
Gewaltdelikte wie der Brandau- Handlung bewerten, sondern sich 
schlag in Dresden oder Körperver- jetzt der vollen Bedeutung bewußt 
letzungen hatten fast ausschließ- sind. Dies zeigt, daß die Appelle 
lich fremdenfeindliche Hintergrün- und das harte Durchgreifen bei Be- 
de. kanntwerden von Vorfällen wir- 
Die sogenannten Propagandade- kungsvoll waren und zu gesteiger- 
likte traten etwa zu je einem Viertel tem Problembewußtsein geführt 
in den folgenden Erscheinungsfor- haben. Natürlich spiegeln sich aber 
men auf: auch die Zunahme von Rechtsex- 

tremismus und Fremdenfeindlich- 
- Fertigen, Besitz, Anbringen, Zei- keit in unserer Gesellschaft in den 

gen oder Weitergabe rechtsex- gestiegenen Meldedaten wider. 
tremistischer Schriften, Bilder 
oder Symbole; Bei der überwiegenden Zahl der 

beteiligten Soldaten handelt es sich 
- rechtsextremistische Grußfor- um Mannschaftsdienstgrade, in der 

men und Parolen; Mehrzahl Grundwehrdienstleisten- 

- Hören, Singen oder Weitergabe de; Offiziere und Unteroffiziere 

rechtsextremistischen bzw. frem- sind so gut wie nichtvertreten. Die 

denfeindlichen Liedgutes; Masse der Meldungen bezieht sich 
auf Grundwehrdienstleistende in 

- fremdenfeindliche, antisemiti- den ersten Monaten ihrer Dienst- 
sche Beleidigungen oder verbale zeit. 
Bedrohungen, Teilnahme an 

Bei den gemeldeten Vorfällen ist zu rechtsextremistischen Veranstal- 
differenzieren zwischen Gewaltta- tungen oder das Werben durch 

Gespräche rechtsextremisti- ten, deren Anzahl sich in den ver- 

schen Inhalts. gangenen Jahren auf sehr niedri- 
gern Niveau bewegte, und Propa- 

Ein bedeutendes Medium der gandadelikten, bei denen im Jahr 
rechtsextremistischen und frem- 1997 ein signifikanter Anstieg zu 
denfeindlichen Agitation stellen verzeichnen war. Alle rechtsextre- 
derzeit Tonträger dar, die nicht sel- mistischen Gewalttaten von Solda- 
ten einer primitiven Subkultur ent- ten ereigneten sich außer Dienst, 
springen. Sie enthalten auch Lieder außerhalb militärischer Anlagen, in 
und Reden aus der Zeit des Dritten der Freizeit oder im Urlaub. Die 
Reiches. Soldaten, die indizierte Bundeswehr hatte hier keine un- 
oder den Behörden bislang unbe- mittelbaren Einwirkungsmöglich- 
kannte Kassetten und CD's in den keiten. Eine Untersuchung über 
Kasernenunterkünften abspielen, Herkunft und Verbreitungswege . 
geben häufig vor, kein Unrechtsbe- des in den vergangenen Jahren 
wußtsein zu haben. sichergestellten Propagandamate- 

rials hat ergeben, daß der überwie- 
Anzeichén einer steigenden Ge- gende Teil des Materials durch die 
waltbereitschaft, verächtlicher Um- Betroffenen entweder käuflich 
gangston und besorgniserregender erworben wurde oder von Freun- 
Werteverlust beschreiben keines- den außerhalb der Bundeswehr 
wegs den Alltag in der Bundes- stammt. 
wehr. Es darf nicht übersehen wer- 
den, daß die Bundeswehr offen und Das Täterpotential ist nach dem La- 
konsequent Front gegen dera rtige gebild des MAD unterschiedlich 
Einflüsse macht. Es ist nicht Aufga- zusammengesetzt: Es gibt zum ei- 
be der Bundeswehr und kann von nen eine kleine Zahl von Mitglie- 
ihr auch nicht geleistet werden, das dem rechtsextremistischer Parteien 
nachzuholen, was in der Erziehung und Angehöriger von Neonazi- 
und Bildung junger Menschen ver- gruppen. Es gibt zum anderen die 
säumt worden ist. Dennoch müssen gewaltbereiten „Skinheads" und 
die Vorfälle der Bundeswehr Anlaß Mitglieder rechtsextremistischer 
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geben, unnachgiebig diesen Ent- Jugendcliquen. Und es gibt 
wicklungen entgegenzuwirken. schließlich junge Leute, die zwar 

rechtsextremistische oder fremden- 
feindliche Parolen oder Symbole 
verwenden; dies ist aber vor allem 
zurückzuführen auf spätpubertäre 
Unreife, mangelnde Geschichts- 
kenntnisse, fehlende Sensibilität, 
verbunden mit Werte- und Orien- 
tierungslosigkeit. 

In keinem anderen staatlichen Be- 
reich kommt eine so große Zahl 
junger Menschen zusammen. Die 
Bundeswehr kann deshalb das Ein- 
dringen extremistischen Gedan- 
kenguts nicht von vornherein aus- 
schließen. Sie ist sich ihrer Verant- 
wortung bewußt und stellt sich 
dieser seit Jahren insbesondere 
durch ein Bündel präventiver Maß- 
nahmen auf unterschiedlichen Fel- 
dern. Sie geht unnachgiebiger und 
konsequenter als andere gesell- 
schaftliche Institutionen gegen ex- 
tremistische und fremdenfeindliche 
Erscheinungsformen vor. 

3.3 Traditionsverständnis 

Absatz 1-11 

Die bekannt gewordenen Fälle Über 40 Jahre eigener Bewährung 
rechtsextremistischen Verhaltens stehen im Mittelpunkt des Tradi- 
von Soldaten sowie eigene ein- tionsverständnisses der Bundes- 
schlägige Beobachtungen im Be- wehr. Dies entspricht auch den 
richtsjahr geben mir Anlaß, die Fra- Vorgaben des Traditionserlasses, 
ge des Traditionsverständnisses der der die bundeswehreigene Traditi- 
Bundeswehr erneut aufzugreifen. on des Rettens, Helfens und Schüt- 

zens, wie sie eindrucksvoll in den 
Ziffer 3 der Vorbemerkung zur zurückliegenden und den derzeit 
ZDv 10/1 „Innere Führung" sagt laufenden Einsätzen unter Beweis 
zur Tradition: gestellt wurde und wird, deutlich 

hervorhebt und die Weiterentwick- 
„Richtlinien für die Tradition ste- lung dieser eigenen Traditionen 
hen in enger Beziehung zu den fordert. 
Grundlagen und Grundsätzen der 
Inneren Führung. Zum Zeitpunkt Um diesen Teil der Traditionspflege 
des Erlasses dieser Dienstvorschrif- zusätzlich zu fördern, plant das 
ten ist die Bestandsaufnahme und Bundesministerium der Verteidi- 
Bewertung wesentlicher Teile der gung einen Bildkatalog mit bedeut- 
jüngeren 	deutschen Geschichte Samen Dokumenten herauszuge- 
noch nicht abgeschlossen. ben, aus denen Verbände und Ein- 

heiten Bilder zur Ausgestaltung 
Unstrittig ist jedoch, daß die mit ihrer Unterkünfte auswählen kön- 
der Vereinigung Deutschlands auf- nen. 
gelöste Nationale Volksarmee we- 
gen ihres Charakters als Partei- Das Bundesministerium der Vertei- 
und Klassenarmee eines kommun- digung hat in Fragen der Traditi- 
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stischen Systems keine Tradition onspflege stets betont, daß die 
für die Bundeswehr stiften kann. Wehrmacht als Institution des NS- 

Regimes nicht traditionsbildend für 
Die Richtlinien zum Traditionsver- die Bundeswehr sein könne. Sinn- 
ständnis und zur Traditionspflege gemäß gleiches gilt für die Natio- 
in der Bundeswehr vom 20. Sep- nale Volksarmee. Von daher ist die 
tember 1982 gelten weiter" . gebotene Distanz zur Wehrmacht 

Der Bundesminister der Verteidi- in bezug auf die Weisungslage ge- 

gung hat anläßlich der Debatte im geben. In diesem Zusammenhang 

Deutschen Bundestag zur Rolle der stellen die seit 1982 unverändert  

Wehrmacht in der Zeit des Natio- gültigen „Richtlinien zum Traditi- 

nalsozialismus am 13. März 1997 onsverständnis und zur Tradi- 

u. a. ausgeführt: tionspflege in der Bundeswehr" ein 
. ausreichendes und bewährtes In- 

„Ich habe auf der Kommandeurs- strument dar. 
tagung der Bundeswehr 1995 in 
München über das Verhältnis Das Verhältnis zur Wehrmacht ist 
Wehrmacht-Bundeswehr folgendes darüber hinaus sowohl in der Rede 
gesagt - jedes Wort  gilt bis heute des Bundesministers der Verteidi- 
-: Die Wehrmacht war als Organi- gung vom 13. März 1997 - wie im 
sation des Dritten Reiches in ihrer Wehrbeauftragtenbericht zitiert - 
Spitze, mit Truppenteilen und mit zweifelsfrei definie rt , wie auch in 
Soldaten in Verbrechen des Natio- den Generalinspekteurbriefen 
nalsozialismus verstrickt. Als Insti- 1/1994 (Thema: 50 Jahre 20. Juli 
tution kann sie deshalb keine Tra- 1994) und 1/1995 (Thema: 50 Jahre 
dition begründen. Ende des II. Weltkriegs, 40 Jahre 

Bundeswehr) unmißverständlich 
Ich sagte dann weiter: Nicht die angesprochen worden. Es kommt 
Wehrmacht, aber einzelne Soldaten darauf an, die im Erlaß niederge- 
können traditionsbildend sein, wie legten Regelungen und die in der 
die Offiziere des 20. Juli, aber auch Ministerrede und den Generalin- 
wie viele Soldaten im Einsatz an spekteurbriefen erfolgten Vorga- 
der Front. Wir können diejenigen, ben noch stärker zur Grundlage 
die tapfer, aufopferungsvoll und der Truppenpraxis zu machen. 
persönlich ehrenhaft gehandelt ha- Richtschnur muß dabei die im Tra- 
ben, aus heutiger Sicht nicht pau- ditionserlaß getroffene Aussage 
schal verurteilen. Aber wir dürfen sein, daß das Grundgesetz mit sei- 
uns nicht auf rein militärische Hal- nem Werterahmen die Grenzen 
tungen und Leistungen beschrän- zeitgemäßer Traditionspflege be- 
ken. Entscheidend sind Gesamt- stimmt. Gerade weil es sich hier - 
persönlichkeit und Gesamtverhal- ähnlich wie in der politischen Bil- 
ten."  dung - einerseits um Fragen der 
Ich beziehe mich ausdrücklich auf Bewußtseinsbildung jedes einzel- 
die Feststellungen meines Amts- nen Soldaten handelt, andererseits 
vorgängers Alfred Biehle in seinem aber auch örtliche Gegebenheiten 
Jahresbericht 1994 zur Frage der zu berücksichtigen sind, verbieten 
Traditionswürdigkeit von Taten sich pauschale, und von oben ver- 
und Leistungen der Wehrmacht ordnete Lösungen. Dies schließt 
insgesamt sowie auf meine Ausfüh- nicht aus, im Einzelfall Hilfestel- 
rungen in meinem Jahresbericht lung in Form von Hinweisen der 
1995, in dem ich festgestellt habe, Truppe an die Hand zu geben. So 
daß eine Entscheidung über die wurden am 13. Januar 1998 Erläu- 
Regelung des Traditionsverständ- terungen zur Traditionsdarstellung 
nisses der Bundeswehr dringend in Liegenschaften der Bundeswehr 
geboten erscheint. verteilt. Diesen wurde der Traditi- 

onserlaß von 1982 noch einmal bei- 
Nach den das gesamte öffentliche gefügt. Die im Rahmen der Rechts- 
Meinungsbild sehr bewegenden extremismusprävention eingerich- 
Diskussionen in den Jahren 1995 teten Beraterteams (siehe 3.4) sind 
bis 1997 über die Rolle der Wehr- auch über die einschlägigen Vor- 
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macht und nahezu 5 Jahre nach gaben zur Traditionspflege einge- 
Herausgabe der ZDv 10/1 „Innere hend informiert worden. Sie sind 
Führung" erwarte ich, daß das Tra- damit in der Lage, Kommandeure 
ditionsverständnis der Bundeswehr und Einheitsführer, wo erforderlich, 
sowohl durch eindeutige inhaltli- entsprechend zu unterstützen. 
che Vorgaben als auch durch deren Unzureichende historische Kennt- Aufnahme in die ZDv 10/1 „Innere 

nisse sind häufig Ursache für einen Führung" stärker und nachdrückli- nicht angemessenen Umgang mit cher allen Soldaten zugänglich und 
Fragen der Tradition. Deshalb hat bewußt wird. der Generalinspekteur seine Wei- 

Nach über 40jährigem Bestehen sung vom 2. März 1994 zur Intensi- 
hat die Bundeswehr Grundlagen vierung der historischen Bildung in 
für eine eigene Tradition entwik- den Streitkräften erlassen und auf- 
kelt. Sie ist die erste Wehrpflichtar- gefordert, sich der geschichtlichen 
mee in einem demokratischen Dimension der veränderten Rah- 
deutschen Staatswesen. Sie ist in menbedingungen bewußt zu wer- 
ein Bündnis von Staaten integ riert , den und der historischen Bildung 
die sich zu Demokratie, Menschen- bei der Ausbildung des militäri- 
würde und Freiheit bekennen. Ihr schen Führungspersonals den not- 
Auftrag liegt in der Verteidigung wendigen Stellenwert einzuräu- 
der Bundesrepublik Deutschland, men. In der lehrgangsgebundenen 
in der Erfüllung der Verpflichtun- Unterrichtung zur Militärge- 
gen aus dem NATO-Bündnis und schichte in der Führerausbildung 
in der Beteiligung an internationa- soll darüber hinaus zukünftig ver- 
len Friedensmissionen mit Zustim- stärkt der angemessene Umgang 
mung des Deutschen Bundestages. mit der Tradition erörtert werden. 
Das Leitbild des „Staatsbürgers in Zusätzlich sind Zentrum Innere 
Uniform", die Einordnung der Bun- Führung und Militärgeschichtli- 
deswehr in das freiheitlich-demo- ches Forschungsamt beauftragt, 
kratische Staatsgefüge der Bundes- eine Unterrichtseinheit „Politisch- 
republik Deutschland, ihre offene historische Bildung" zu konzipie- 
Einbindung in die Gesellschaft, ih- ren mit dem Ziel, insbesondere 
re Hilfeleistungen für die Zivilbe- über die Zeit des Nationalsozialis- 
völkerung bei Notlagen im In- und mus auch unter Hinzuziehung von 
Ausland sind eine solide Basis für Zeitzeugen und durch Besuch von 
eine eigene Tradition. Gedenkstätten zu informieren. 

Um so mehr beobachte ich mit Sor- 
ge, daß innerhalb der Bundeswehr 
gleichwohl die gebotene Distanz 
zur deutschen Wehrmacht insge- 
samt, aber auch zu einzelnen Per- 
sonen aus der deutschen Wehr- 
macht nicht immer und überall ein- 
gehalten wird. 

So fand ich im Berichtsjahr zuwei- 
len in Kasernen, z. B. auf Fluren 
oder in Aufenthaltsräumen, teilwei- 
se umfängliche militärhistorische 
Ausstellungen, in denen Unifor- 
men, Orden, Ausrüstungsgegen- 
stände der Wehrmacht sowie Land- 
karten mit Darstellungen von Trup- 
penbewegungen aus dem 
2. Weltkrieg präsentiert werden, 
ohne daß sie ihre Einordnung in 
den geschichtlichen Zusammen- 
hang erkennen lassen. Zudem be- 
finden sie sich in unmittelbarer Nä- 
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he entsprechender Exponate der 
Bundeswehr. Ebenso mißverständ- 
lich wirkt es, wenn sich in einer sol- 
chen Sammlung beispielsweise 
Originaltruppenzeitungen aus dem 
Jahre 1941 mit den entsprechen- 
den Schlagzeilen zum Vormarsch 
der Wehrmacht befinden. Zu bean- 
standen in einer solchen Umge- 
bung sind ebenso Darstellungen 
von Kampfsituationen, an denen 
die Wehrmacht beteiligt war. Auch 
kann meines Erachtens durchaus 
darauf verzichtet werden, daß Kar- 
ten aus jener Zeit, die die Heimat 
„Großdeutschland" ausweisen, 
den Soldaten vorgestellt werden. 

Man sollte sich zudem stets vor Au- 
gen halten, welche Wirkungen ein 
indifferentes Traditionsverständnis 
auf junge Menschen ausübt, die 
mit unzureichenden Vorstellungen 
über die Zeit der nationalsozialisti- 
schen Unrechtsherrschaft in der 
Kaserne mit einer so oberflächli- 
chen Geschichtsdeutung konfron- 
tiert werden. 

3.4 Politische Bildung 

Absatz 1-5 

Die Bundeswehr als staatliche Ein- Die Bundeswehr ist Gewaltbereit- 
richtung die nach dem Grundsatz schaft, Extremismus und Fremden- 
von Befehl und Gehorsam geführt feindlichkeit stets konsequent und 
wird, in der Soldaten an Waffen mit aller Härte entgegengetreten. 
ausgebildet und mit Waffen ausge- Bisherige und neue Aktivitäten 
rüstet werden und in die junge wurden im November vergange- 
Männer aufgrund staatlich gefor- nen Jahres zu einem Maßnahmen- 
derter allgemeiner Wehrpflicht ein- paket zusammengefaßt mit der 
gezogen werden, muß sich von Zielsetzung, die Streitkräfte von 
Entwicklungen zur Gewaltbereit- rechtsextremistischen Gewalttätern 
schaft und zum Extremismus frei- und Funktionären freizuhalten 
halten. sowie Mitläufer oder für den 

(Rechts-)Extremismus anfällige 
Von mir überprüfte Vorgänge Soldaten vom falschen Weg abzu- 
lassen teilweise bemerkenswe rte halten und auf den richtigen Weg 
Unkenntnis über politische und ge- zurückzuführen. Hierzu wurden 
schichtliche Zusammenhänge so- Maßnahmen in den Handlungsfel- 
wie einen deutlichen Wertewandel dern Öffentlichkeitsarbeit, Perso- 
erkennen. Daher kommt dem nalauswahl, Führungspraxis und 
staatsbürgerlichen Unterricht eine Dienstaufsicht, Ausbildung und Er- 
besondere und aktuelle Bedeutung ziehung sowie politische Bildung 
zu. Ich bin mir bewußt, daß ange- ergriffen. 
sichts einer breiten Infragestellung 
hergebrachter Werte der staatsbür- In der historisch-politischen Bil- 
gerliche Unterricht dem Vorgesetz- dung ist hier neben einer inhaltli- 
ten nicht leichtgemacht wird. Bei chen Schwerpunktbildung bei den 
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offener Diskussion mit seinen Sol- Themenbereichen Extremismus 
daten kann er sich schnell in einer und Nationalsozialismus weiteren 
Wertediskussion und unversehens Verbesserungen in den Bereichen 
auf einer Gratwanderung wieder- Didaktik und Methodik besonderes 
finden. Wer indessen gut ausge- Augenmerk gewidmet. Diesem An- 
bildet ist und über eine freiheitlich- satz dienen künftig auch die beson- 
demokratische Grundeinstellung ders geschulten Beraterteams, die 
verfügt, braucht sich vor einer Vorgesetzte in der Durchführung 
Auseinandersetzung mit den der politischen Bildung vor allem 
unterschiedlichen, auch in der poli- im Hinblick auf die Extremismus- 
tischen Praxis diskutierten Positio- Prävention unterstützen sollen. Da- 
nen nicht zu fürchten. Er wird sich bei steht im Vordergrund des Be- 
einer rückhaltlosen Unterstützung mühens, deutlich zu machen, wel- 
durch die Vorgesetzten sicher sein che Werte die Bundeswehr und da- 
können. mit auch den einzelnen Soldaten 

Die Erteilung staatsbürgerlichen 
prägen. 

Unterrichts ist gemäß § 33 Solda- Die zeitlichen Vorgaben der Wei- 
tengesetz vorgeschrieben. Die sung des Generalinspekteurs für 
durch die Weisung des Generalin- den staatsbürgerlichen Unterricht 
spekteurs vom 12. Juli 1995 vorge- stellen eine Minimalforderung dar. 
gebenen Ausbildungsanteile des Sie dürfen jederzeit überschritten 
staatsbürgerlichen Unterrichtes werden, jedoch nur in besonders 
sind ein notwendiges Minimum, begründeten Ausnahmefällen un- 
das den Soldaten nicht vorenthal- terschritten werden. 
ten werden darf. 

Ebenso wie die Weisung zur politi- 
In der „Weisung zur Intensivierung schen Bildung bleibt die Weisung 
der historischen Bildung in den des Generalinspekteurs zur Inten- 
Streitkräften" vom 2. März 1994 sivierung der historischen Bildung 
hat der damalige General- Vorgabe und Grundlage für die hi- 
inspekteur der Bundeswehr darauf storische Bildung in den Streitkräf- 
hingewiesen, daß historische Bil- ten. Vor allem für die Vorgesetzten 
dung eine wesentliche Vorausset- sind historische Kenntnisse not- 
zung für politische Bildung und wendige Voraussetzung im Hin- 
eine wichtige Vorbedingung für blick auf ihre Aufgabe als Vermitt- 
die Verwirklichung des Leitbildes ler und Moderatoren in der politi- 
vom Staatsbürger in Uniform ist. schen Bildung. 
Neben der Einbindung der histori- 
schen Bildung in die Führerausbil- Durch die Verbesserung der Aus- 
dung der Streitkräfte fordert der bildung der Vorgesetzten und 
Generalinspekteur von jedem mili- durch das Bereitstellen von Infor- 
tärischen Führer und dem Führer- mationen und Ausbildungshilfsmit- 
nachwuchs, daß die historischen teln sind in den letzten Jahren 
Kenntnisse über den militärge- nachhaltige Anstrengungen unter- 
schichtlichen -Unterricht hinaus im nommen worden, um die Praxis der 
Selbststudium erweitert und ver- politischen Bildung in den Streit- 
tieft werden. Die Kommandeure al- kräften insgesamt zu verbessern. 
ler Führungsebenen haben sich der Zusätzlich werden sich die bereits 
Vermittlung von historischer Bil- angesprochenen Maßnahmen zur 
dung anzunehmen. Bekämpfung von Rechtsextremis- 

mus, Fremdenfeindlichkeit und 
Ich wiederhole die Forderung aus Gewaltbereitschaft auswirken, de- 
meinen Jahresberichten 1995 und ren Umsetzung in die Praxis bereits 
1996, daß auch unter den engen begonnen hat. Dennoch kann trotz 
zeitlichen Rahmenbedingungen aller Bemühungen der Vorgesetz- 
des Truppenalltags die politische ten nicht mit absoluter Sicherheit 
Bildung des Soldaten nicht ver- verhindert werden, daß auch künf- 
nachlässigt werden darf. Die Bun- tig einzelne Soldaten wegen extre- 
deswehr wird sich andernfalls zu mistischen Verhaltens auffällig 
Recht der Frage stellen müssen, ob werden. 
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sie alles in ihrer Macht Stehende 
getan hat, um Vorfälle wie in Det- 
mold, Hammelburg, Schneeberg, 
Dresden und Altenstadt/Schongau 
zu verhindern. 

3.5 Rechtspflege in der 
Bundeswehr 

3.5.1 Personelle Ausstattung 

Absatz 3-4 

Andererseits stellen sich dem Die Personalausstattung des 
Rechtsunterricht neue und drin- Rechtspflegebereichs der Bundes- 
gende Aufgaben. Die bekannt ge- wehr ist dem Umfang und den 
wordenen Ereignisse haben einen Strukturen der Streitkräfte ange- 
erheblichen Mangel an Rechtsbe- paßt worden. 
wußtsein offenbar gemacht, der 
nur durch sachkundigen Rechtsun- Im Bereich des Heeres ist bei den 

terricht in der Truppe behoben Wehrbereichskommandos III, IV 

werden kann. Erfahrene Juristen und VI zwar jeweils ein Rechtsbe- 

sind erforderlich, um die verant- rater-Dienstposten entfallen, dafür 

wortlichen Vorgesetzten mit der sind auf der höheren Kommando- 

notwendigen Eindringlichkeit zu ebene beim Heeresführungskom- 

schulen. Hinzu kommt, daß der mando ein Dienstposten neu einge- 

weite Themenbereich des Kriegs- richtet sowie beim II. und IV. Korps 

völkerrechts durch den Einsatz der die A 15-Dienstposten mit vermin- 

Bundeswehr im Ausland einen ak- derter Dotierung erhalten worden. 

tuellen Bezug bekommen hat, dem Diese drei Dienstposten stehen ge- 

es durch entsprechenden Unter- zielt für die Aufgaben der Wahr- 

richt gerecht zu werden gilt. nehmung des Rechtsunterrichts in 
der Truppe sowie für Auslandsver-  

Es ist daher dringend geboten, für wendungen zur Verfügung (Pool- 
eine bessere personelle Ausstat- Bildung/Springer-Einsatz). 
tung der Rechtsberater zu sorgen. 

Bereits jetzt zeichnet sich ab, daß 
diese Dienstpostenausstattung für 
eine sachgerechte und verzugslose 
Wahrnehmung der anfallenden 
Aufgaben nicht ausreicht. Vor die- 
sem Hintergrund wird vor allem 
die Dienstpostenausstattung bei 
den WBK/Div im Licht damit noch 
zu gewinnender Erfahrungen zu 
prüfen sein. 

In den Bereichen Luftwaffe, Ma rine 
und Zentrale Militärische sowie Sa- 
nitätsdienststellen der Bundeswehr 
entspricht die Dienstpostenausstat- 
tung dem Aufgabenumfang. Die 
negativen Auswirkungen einer ver- 
mehrten Heranziehung zu Einsät- 
zen und Übungen machen sich al- 
lerdings auch hier bemerkbar. 

Die militärische Ausbildung ist an 
den Erfordernissen des Humanitä- 
ren Völkerrechts ausgerichtet. Der 
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Schwerpunkt der völkerrechtlichen 
Unterrichtung der Soldaten der 
Bundeswehr liegt auf einer praxis- 
bezogenen Darstellung. Der Soldat 
soll anhand von Beispielen dazu  
geführt werden, sich mit völker- 
rechtlichen Fragestellungen aus- 
einanderzusetzen. Die völkerrecht- 
liche Unterrichtung dient nicht 
allein der Wissensvermittlung, son- 
dern vor allem dem Ziel, ein Be- 
wußtsein für Recht und Unrecht 
auch im Einsatz zu entwickeln. 
Daran wird sich auch weiterhin der 
Rechtsunterricht in der Truppe aus- 
richten. 

3.6 Soldatenbeteiligung 

Absatz 1-4 

Die Soldatenbeteiligung ist we- Soldatenbeteiligung ist eine tra- 
sentlicher Bestandteil der Inneren gende Säule der Inneren Führung. 
Führung. Sie soll nach dem Solda- Der Ausgleich der Spannungen 
tenbeteiligungsgesetz zu einer wir- zwischen den individuellen Rech- 
kungsvollen Dienstgestaltung und ten des Bürgers einerseits und den 
zu einer fürsorglichen Berücksich- militärischen Pflichten andererseits 
tigung der Belange des einzelnen wird dadurch gefördert. Das Leit- 
beitragen. Die Zusammenarbeit Bild des Staatsbürgers in Uniform, 
mit der Vertrauensperson, wie sie als idealtypische Forderung des 
im Soldatenbeteiligungsgesetz ge- gleichberechtigten Nebeneinan- 
regelt ist, gibt die Möglichkeit, ders von freier Persönlichkeit, ver- 
demokratische Vorgehensweisen antwortungsbewußtem Staatsbür- 
auch im Truppenalltag anzuwen- ger und einsatzbereitem Soldaten, 
den. wird durch die Beteiligung mit Le- 

ben erfüllt. Das Spannungsfeld der 
Das Soldatenbeteiligungsgesetz ist konkurrierenden Ziele Disziplin 
im Berichtsjahr 1997 novelliert wor- auf der einen Seite sowie Eigener- 
den. Ich begrüße diese Novellie- antwortlichkeit und Mündigkeit 
rung, in die die Erfahrungen mit auf der anderen kann mit der aus- 
Mängeln und Unzulänglichkeiten gewogenen Anwendung der Sol- 
einer sechsjährigen Anwendungs- datenbeteiligung aufgelöst wer- 
praxis eingeflossen sind. Am den. Mit der verantwortungsbe- 
15. April 1997 hat der Bundesmini- wußten Mitwirkung der Soldaten 
ster der Verteidigung die neuge- und der Mitarbeit der Vertrauens- 
faßte ZDv 10/2 „Beteiligung der personen werden Interessen ausge- 
Soldaten durch Vertrauensperso- glichen, Verständnis geweckt und 
nen erlassen. Vertrauen gefördert. 

In Gesprächen mit Vertrauensper- 
sonen wird jedoch nach wie vor Um diese Effekte noch wirkungs- 
eine mangelnde Unterstützung voller zu nutzen, wurde das Solda- 
durch Vorgesetzte bei der Durch- tenbeteiligungsgesetz (SBG) novel- 
führung der Wahl der Vertrauens- liert. Aufbauend auf den guten Er- 
personen, bei ihrer Amtseinfüh- fahrungen in der Anwendung des 
rung und Arbeit beklagt. Die Un- Gesetzes, aber auch unter Berück- 
terrichtung über Funktion und sichtigung seiner Unzulänglichkei- 
Ausgestaltung der Vorschlags- und ten wurden mit dieser Novelle die 
Mitbestimmungsrechte sowie des Beteiligungsmöglichkeiten erwei- 
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Gesamtvertrauenspersonenaus- tert, die Vertretungsformen ausge- 
schusses wird häufig als nicht aus- baut, die Vertreter der Soldaten tie- 
reichend oder rechtzeitig erfolgt fer in die Personalvertretungen in- 
beurteilt. Die gesetzlich vorge- tegriert und die Rolle des Gesamt- 
schriebene Ausbildung der Ver- vertrauenspersonenausschusses 
trauenspersonen und ihrer Stellver- (GVPA), der die Interessen der Sol- 
treter in Seminaren auf Brigade- daten gegenüber dem Bundesmini- 
ebene wird immer noch als sterium der Verteidigung vertritt, 
Ausnahme dargestellt. Dieses muß weiterentwickelt. Die überarbeitete 
sich ändern. Zutreffenderweise hat ZDv 10/2 „Beteiligung der Solda- 
ein Befehlshaber in seiner Stet- ten durch Vertrauenspersonen" 
lungnahme zu einem solchen Vor- konnte zeitnah zum Inkrafttreten 
bringen deutlich gemacht, er des Gesetzes herausgegeben wer- 
könne es „auch nicht vor dem Hin- den..  Für die kurze Übergangszeit 
tergrund schwieriger Rahmenbe- bis zur Verfügbarkeit der Dienst- 
dingungen der ... Truppe" akzep- vorschrift in der Truppe wurde eine 
tieren, daß dem Petenten die Teil- Information für Disziplinarvorge- 
nahme an der durch das setzte und Vertrauenspersonen 
Soldatenbeteiligungsgesetz vorge- herausgegeben, der der Generalin- 
schriebenen Veranstaltung versagt spekteur seine Forderungen für die 
worden sei. praktische Anwendung des Geset- 

Die Unterachtung über die Rechte 
zes in dem Generalinspekteurbrief 

und Pflichten der Vertrauensperso- 
1/97 unmißverständlich vorange- 
tellt hat.  

nen und die Einweisung in das 
Amt setzen voraus, daß neben dem Aufgabe der Truppe ist es nun, die 
Einweisungsgespräch auch die er- Chancen, die sich aus einer sach- 
forderlichen Unterlagen vollständig gerecht angewendeten Soldaten- 
übergeben werden. Die Weisung beteiligung ergeben, in vollem Um- 
an eine Vertrauensperson, Unterla- fang auszuschöpfen und die damit 
gen von ihrem Vorgänger zu über- zugleich verbundenen Herausfor- 
nehmen, entspricht ebensowenig derungen anzunehmen. Dies be- 
den Grundsätzen vertrauensvoller ginnt mit einer angemessenen Ein-  
Zusammenarbeit wie das Delegie- führung neu gewählter Vertrauens- 
ren der Zusammenstellung und personen in ihr Amt, der 
Aushändigung dieser Unterlagen. Unterrichtung über ihre Rechte 

und Pflichten sowie über die Aus- 
gestaltung der Beteiligung. Des- 
weiteren gehört hierzu auch die In- 
formation über die Gremien der 
Vertrauenspersonen. Diese Einfüh- 
rung wird ergänzt durch die Fo rt- 
bildung der Vertrauenspersonen 
auf Brigade- oder vergleichbarer 
Ebene. Darüber hinaus werden im 
Dienstalltag in vielen informellen 
Kontakten der Vertrauenspersonen 
mit Vorgesetzten, Einheitsführern 
und Kommandeuren Kenntnisse 
vertieft und Verantwortung ge- 
stärkt. 

Bei der Feststellung von Unzuläng- 
lichkeiten in der Anwendung des 
SBG ist zu berücksichtigen, daß die 
Ausgestaltung des Gesetzes auf- 
wendiger geworden ist. Darauf 
weisen vielfältige Reaktionen und 
Anfragen aus der Truppe hin. Dies 
deutet aber zugleich darauf hin, 
daß die Bedeutung der Beteiligung 
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von den Vorgesetzten richtig ein- 
geschätzt wird. 

Dies spiegeln auch die Bemühun- 
. gen wider, die Ausbildung über 

Beteiligungsverfahren weiterzuent- 
wickeln. Zunächst bestehende 
Schwierigkeiten bei der Ausbil- 
dung der Vertrauenspersonen im 
Heer konnten im wesentlichen 
überwunden werden. Im Bereich 
von Luftwaffe und Ma rine wurden 
die Al-Tagungen und gemeinsame 
Weiterbildungsveranstaltungen der 
Disziplinarvorgesetzten und Ver- 
trauenspersonen genutzt, um auf 
die Bedeutung einer gewissenhaf- 
ten Durchführung der Schulungen 
hinzuweisen. In den kleinen Orga- 
nisationsbereichen der Zentralen 
Militärischen, Dienststellen und 
des Zentralen Sanitätsdienstes be- 
darf es besonderer organisatori- 
scher Anstrengungen. So werden 
für den Bereich der Zentralen Mili- 
tärischen Dienststellen der Bundes- 
wehr zweimal jährlich Seminare für 
neugewählte Vertrauenspersonen 
durchgeführt. Im Bereich des Zen- 
tralen Sanitätsdienstes der Bundes- 
wehr erfolgt eine quartalsweise 
Meldung der neugewählten Ver- 
trauenspersonen und ihres Ausbil- 
dungsstandes, um sie dann in die 
Ausbildung benachbarter Verbän- 
de einzusteuern. 

3.7 Mißbräuchlicher Umgang mit 
Drogen 

Absatz 1-9 

Der in meinem Jahresbericht 1996 Mit Sorge wird der Anstieg aufge- 
vermerkte Anstieg der festgestell- deckter Fälle von Drogenmiß- 
ten Verstöße gegen das Betäu- brauch im Berichtszeitraum beob- 
bungsmittelgesetz hat sich auch im achtet. Alle wissenschaftlichen Un- 
Berichtsjahr fortgesetzt. Wurden im tersuchungen weisen darauf hin, 
Jahre 1993 noch 724 Fälle bekannt, daß darüber hinaus mit einer 
waren es im Jahre 1994 bereits schwer eingrenzbaren Dunkelziffer 
1061, im Jahre 1995 1397, im Jahre zu rechnen ist. Sie dürfte zwar in 
1996 1 430 und im Jahre 1997 den Streitkräften aufgrund schärfe- 
schließlich 1 674 bekannt gewor- rer Kontrolle deutlich niedriger lie- 
dene Fälle. Dieser Anstieg um gen als im sonstigen gesellschaftli- 
mehr als 100 % seit 1993 ist um so chen Umfeld, läßt aber trotzdem 
ernster zu nehmen, als sich der den Schluß zu, daß die tatsächli- 
Streitkräfteumfang von Dezember chen Fälle von Drogenmißbrauch 
1993 bis Dezember 1997 von rund die gemeldeten übersteigen. 
372 000 auf rund 340 000 verringert 
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hat. Bei einer Analyse der einschlä- Der Drogenbeauftragte der Bun- 
gigen Meldungen über Besondere desregierung weist in der „Rausch- 
Vorkommnisse eines bestimmten giftbilanz" (veröffentlicht im Bulle- 
Zeitraums habe ich festgestellt, daß tin der Bundesregierung Nr. 19 
unbefugter Drogenbesitz bzw. Dro- vom 18. März 1998, S. 211 ff) darauf 
genkonsum überwiegend bei hin, daß das Einstiegsalter für Can- 
grundwehrdienstleistenden Solda- nabis und Alkohol zwischen dem 
ten vorkommt. Dennoch ist auch 13. und 15. Lebensjahr und für den 
die Zahl der Zeitsoldaten, die inso- Ecstasy-Konsum zwischen dem 16. 
weit auffällig werden, bemerkens- und 18. Lebensjahr liegt. In aller 
wert. Die überwiegende Zahl der Regel ist deshalb davon auszuge- 
bekannt gewordenen Verfehlun- hen, daß Soldaten, die in der Bun- 
gen ist in militärischen Liegen- deswehr durch Drogenkonsum auf- 
schaften, teilweise auch während fällig wurden, schon vor Dienstein- 
der Dienststunden, begangen wor- tritt erste Erfahrungen mit Drogen 
den. gemacht haben. Hier hat sich be- 

reits eine Einstellung verfestigt, die 
Der Umgang mit Waffen, Munition etwa den Gebrauch von Ecstasy- 
und Gerät in der Bundeswehr erfor- Drogen unter dem Aspekt „mehr 
dert äußerste Aufmerksamkeit und Spaß und Genuß in der Freizeit" 
Genauigkeit. Die militärische Si- betrachtet. Mit der gleichen Sorg- 
cherheit und die Fürsorge gegen- losigkeit wird der Genuß von Can- 
über den kasernierten Soldaten ge- nabis-Produkten begleitet: Man- 
bieten es, Drogenhandel und Dro- gelndes Unrechtsbewußtsein, aber 
genkonsum mit aller Konsequenz auch mangelnde Information und 
zu unterbinden. massive Verdrängung reduzieren 

Ich unterstütze aus diesem Grund die Abwehrschwelle bei Jugendli- 

auch alle Maßnahmen der Drogen- chen. 

prävention im truppen- und im sa- 
nitätsdienstlichen Bereich. So be- Die besondere Verantwortung jun- 
grüße ich, daß die Unvereinbarkeit ger Soldaten der Bundeswehr für 
von militärischem Dienst und Dro- Menschen, etwa beim Umgang mit 
genkonsum in einem Film in zeit- Kraftfahrzeugen und Waffen, 
gemäß ansprechender Form mit macht besondere Anstrengungen 
Begleitmaterial dargestellt wird. im Bereich der Prävention erforder- 
Ich wünsche mir, daß dieser Film, lich und verbietet zugleich Anpas- 
der mit einem Bestpreis ausge- sung an die in der Gesellschaft teil- 
zeichnet worden ist, allen Vorge- weise zu beobachtenden Dul- 
setzten, nach Möglichkeit aber dungstendenzen. Deshalb wurden 
auch allen Soldaten vorgeführt in der Bundeswehr besondere An- 
wird. strengungen im Bereich der Prä- 

Der vom Bundesminister der Ver- 
vention unternommen. 

teidigung in seiner Stellungnahme 
zu meinem Jahresbericht 1995 an- Mit dem „Allgemeinen Umdruck 
gekündigte Erlaß „Mißbrauch von Nr. 300 - Führungshilfe für Kom- 
Betäubungsmitteln" zur Unterstüt- mandeure und Einheitsführer - 
zung der Disziplinarvorgesetzten Suchtproblematik" - vom Dezem- 
bei der Ausübung ihrer Disziplinar- ber 1994 sind wichtige Informatio- 
gewalt soll der Truppe Anfang nen zum Erkennen und zum Um- 
1998 zur Verfügung stehen. Ange- gang mit besonderen Suchtformen 
sichts der von Drogen ausgehen- bis auf die Ebene der Verbände 
den besonderen Gefahren für den und selbständigen Einheiten ver- 
Dienst in der Bundeswehr erwarte teilt. Dort  werden legale und ille- 
ich, daß diese Zeitplanung nun- gale Drogen ebenso angesprochen 
mehr eingehalten werden kann, wie Nikotin, Medikamente und 
um den Disziplinarvorgesetzten ein Glücksspiel. Im Anhang finden 
entsprechendes Führungsmittel an sich Adressen aus dem Netzwerk 
die Hand zu geben. Die zuneh- der Drogenhilfe. Eine Aktualisie- 
mende Toleranz in der Gesellschaft rung der Führungshilfe ist geplant. 
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darf im militärischen Bereich keine Der Erlaß „Mißbrauch von Betäu- 
Entsprechung finden. bungsmitteln" als Anhang der 

Wehrdisziplinarordnung steht der 
Truppe inzwischen zur Verfügung. 

Der im Bericht erwähnte, von einer 
internationalen Jury preisgekrönte 
Drogenfilm ist seit etwa einem Jahr 
unter Ankündigung in den Medien 
der Truppeninformation an die 
Truppe verteilt. Diese Hinweise sol- 
len wiederholt werden, um einen 
hohen Nutzungsgrad sicherzustel- 
len. 

Die Weiterentwicklung des Präven- 
tionskonzepts der Bundeswehr un- 
ter Beteiligung des Drogenbeauf- 
tragten der Bundesregierung soll 
bis Ende diesen Jahres abgeschlos- 
sen werden. 

Eine gleichermaßen hohe Auf- Die Herabsenkung der Steue- 
merksamkeit muß dem Alkohol- rungsfähigkeit sowie der Hemm- 
mißbrauch gewidmet werden. und Aggressionsschwelle nach Al- 
Zwar habe ich im Berichtsjahr kei- koholkonsum sind typische Auslö- 
nen Anstieg in der Bundeswehr er- ser für die im Bericht geschilderten 
kennen können. Dennoch sind Bei- Dienstvergehen und (Wehr-)Straf- 
spiele wie die folgenden Anlaß für taten. Dieser Mechanismus spielt 
mich, auf die Gefährdung durch auch im Zusammenhang mit 
Alkoholkonsum in der Truppe hin- rechtsextremistischen Vorfällen 
zuweisen: eine wichtige Rolle. 

Ein Stabsunteroffizier betrat nachts Studien zur Ecstasy-Problematik 
mit zwei Mannschaftsdienstgraden zeigen auch auf, daß in der Mehr- 
in angetrunkenem Zustand eine zahl der Fälle der Einstieg in den 
Mannschaftsstube und schlug dort  Konsum über Cannabis und Alko- 
einem Gefreiten mehrmals mit der hol erfolgt. Die Alkoholprävention 
Faust ins Gesicht. Der Stabsunter- in den Streitkräften wird deshalb 
offizier und ein beteiligter Mann- stets den neuen Entwicklungen an- 
schaftsdienstgrad wurden zu Frei- zupassen sein. 
heitsstrafen auf Bewährung gegen Im Mai 1998 führt das Zentrum In- 
Zahlung von Geldbußen verurteilt. nere Führung ein Impulsseminar 
Durch Urteil des Truppendienstge- zu dieser Thematik durch. Unter 
richts wurde der Stabsunteroffizier Beteiligung von Disziplinarvorge- 
in den Dienstgrad eines Gefreiten setzten, Vertrauenspersonen, Trup- 
herabgesetzt. penärzten, Truppenpsychologen, 

Nach gemeinsamem ausgiebigem Sozialarbeitern und Militärseelsor- 

Alkoholkonsum schüttete ein gern sollen alle erzieherischen und 

Hauptgefreiter, provoziert durch ei- fachlichen Aspekte abgedeckt wer- 

nen Wortwechsel, einem Obermaa- den. Nicht zuletzt auf dieser Basis 

ten ein Getränk ins Gesicht. Dieser soll die aktuelle Lagefeststellung 

- er stand erheblich unter Alkohol- verbessert und eine Grundlage zur 

einfloß - versetzte dem Hauptge- Anpassung an neue Entwicklun- 

freiten daraufhin einen Schlag mit gen geschaffen werden. 

der Faust ins Gesicht. Etwa zwei 
Wochen später schlug derselbe 
Obermaat, wiederum nach Alko- 
holgenuß, einem Obergefreiten mit 
der Faust ins Gesicht, so daß dieser 
zwei Wochen dienstunfähig war. 
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Das Truppendienstgericht setzte 
den Obermaaten in den Dienstgrad 
eines Hauptgefreiten herab. 

Ein Fregattenkapitän schickte in 
alkoholisiertem Zustand bei einem  
Ablegemanöver einen Hauptge- 
freiten zum „Naßwerden" in den 
Regen auf die Back des Schiffes. 
Der Offizier wurde von seinem 
Dienstposten umgehend abgelöst 
und disziplinar gemaßregelt. 

Die Vermeidung von Alkoholmiß- 
brauch ist ein zwingendes Gebot 
an Vorgesetzte gegenüber Unter- 
gebenen wie an Kameraden unter- 
einander. Die dargestellten Bei- 
spiele bekräftigen meine Feststel- . 
lung aus dem Jahresbericht 1996, 
daß die Verhinderung von Drogen- 
mißbrauch einschließlich des Miß- 
brauchs von Alkohol eine Aufgabe 
aller ist. Ein schlechtes Vorbild 
durch Vorgesetzte ermutigt zu ent- 
sprechendem Verhalten der Unter- 
gebenen. Vor dem Hintergrund zu- 
nehmender Gewaltbereitschaft 
wird das Zusammenleben in der 
Kaserne durch Drogen- und Alko- 
holmißbrauch in hohem Maße ge- 
fährdet. Alle Soldaten sind gehal- 
ten, solchen Entwicklungen entge- 
genzuwirken, sich konkreten 
Vorgängen zu widersetzen und ge- 
gebenenfalls den Mut aufzubrin- 
gen, Fehlverhalten dieser Art  ihren 
Vorgesetzten zu melden. 

4 Rechtsverstöße gegen 
Untergebene 

4.1 Einsatz von Soldaten mit 
Verwendungseinschränkun- 
gen/Beachtung ärztlicher 
Empfehlungen 

Absatz 1-5 

Nach Nr. 410 der ZDv 10/5 „Leben Die Bedeutung der truppenärztli- 
in der militärischen Gemeinschaft" chen Empfehlung ist den Vorge- 
hat der nächste Disziplinarvorge- setzten in der Truppe bewußt. Die 
setzte die truppenärztlichen Emp- aufgeführten Fälle stellen Ausnah- 
fehlungen im Krankenmeldeschein men dar. 
in konkrete Maßnahmen für den 
Soldaten und seine Teilnahme an Die Streitkräfte werden fachlich 
den entsprechenden Diensten um- unsicheres Verhalten von Truppen- 
zusetzen, wenn der Soldat auf- ärzten durch verbesserte Ausbil- 
grund der Feststellungen des Trup- dung an den Ausbildungseinrich- 
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penarztes aus gesundheitlichen tungen des zentralen Sanitätsdien- 
Gründen von einzelnen Dienstver- stes und durch Praktika in der 
richtungen zu befreien ist. Truppe weiter minimieren. 

Auch im Berichtsjahr haben mir 
Eingaben vorgelegen, in denen 
sich Soldaten über die Mißachtung 
der vom Truppenarzt festge- 
schriebenen Verwendungsein- 
schränkungen durch Vorgesetzte 
beklagten. 

Einem Gefreiten, der vom Truppen- 
arzt u. a. vom Verrichten schwerer 
Arbeiten befreit worden war, wur- 
de durch den Batteriefeldwebel 
befohlen, beim Umräumen von 
Spinden zu helfen. Als er auf die 
truppenärztlichen Befreiungen hin- 
wies, befahl ihm der Batteriefeld- 
webel vor versammelter Mann- 
schaft, den Truppenarzt zu befra- 
gen, ob er einen „schweren 
Ablagekorb" heben dürfe. Der 
Truppenarzt solle 	ihm dieses 
schriftlich geben. Ich teile die Be-  
wertung des zuständigen Regi- 
mentskommandeurs, der dieses 
Fehlverhalten als mit einer zeitge- 
mäßen Menschenführung nicht 
vereinbar beanstandete. 

Nachteile entstehen gelegentlich 
auch durch unsicheres Verhalten 
der Truppenärzte. 

So beklagte die Ehefrau eines 
Hauptbootsmanns, daß dessen 
Kommandant für den „krank zu 
Hause" geschriebenen Soldaten 
nach Rücksprache mit der behan- 
delnden Truppenärztin seine statio- 
näre Aufnahme in der Sanitätsstaf- 
fel bewirkt habe. Dieses sei ge- 
schehen, obwohl der Erkrankte für 
einen operativen Eingriff in einem 
Bundeswehrkrankenhaus einge- 
plant gewesen sei. Das Bundesmi- 
nisterium der Verteidigung stellte 
hierzu fest, daß der Soldat ohne 
medizinische Notwendigkeit ein 
Wochenende stationär in der Sani- 
tätsstaffel habe verbringen müssen. 
Dieses sei auf die Unerfahrenheit 
der Truppenärztin zurückzuführen. 
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4.2 Umgangston 

Absatz 1-3 

In meinen bisherigen Jahresberich- Mängel im Umgangston sind ins- 
ten habe ich darauf hingewiesen, besondere bei jüngeren Vorgesetz- 
daß Mängel im täglichen Miteinan- ten hin und wieder zu beobachten. 
der und hier besonders im Um- Schon angesichts des Grundrechts 
gangston die Motivation der Solda- auf Menschenwürde (Art. 1 GG) 
ten beeinträchtigen. Autorität der können und dürfen verbale Ent- 
Vorgesetzten und Vertrauen der gleisungen nicht hingenommen 
Untergebenen beruhen nicht zu- werden. Deshalb müssen höhere 
letzt darauf, daß der Untergebene Vorgesetzte aller Ebenen ständig 
sich als vollwertiger Mensch ange- erzieherisch auf jüngere Vorge- 
sehen und behandelt fühlt. setzte einwirken, um ihnen bewußt 

zu machen, daß die Würde der Un- 
Auch als schwungvoll, verantwor- tergebenen zu achten ist und ver- 
tungsbewußt und „gute Kamera- bale Entgleisungen mit straf- und 
den" beurteilte Ausbilder werden disziplinargerichtlichen Maßnah- 
nicht immer den Anforderungen an men geahndet werden. 
einen vernünftigen Umgang ge- 
recht. So beleidigte ein Po rte- Wenn sprachliche Entgleisungen 
peeunteroffizier Lehrgangsteilneh- das Gesprächsklima im Kamera- 
mer mit den Worten „häßlich", denkreis bestimmen, sind nicht sel-  
„Drecksmenschen", „Sauschwa- ten Diskriminierung und Isolierung 
be" und ähnlichen Charakterisie- einzelner die Folge. Ein wesentli- 
rungen. ches Ziel der Inneren Führung, die 
Das mit dem Vorgang befaßte Bereitschaft des Soldaten zur ge- 
Truppendienstgericht stellte u. a. wissenhaften Pflichterfüllung, zur 
fest, daß der Soldat die Lehrgangs- Übernahme von Verantwortung 
teilnehmer seit über drei Jahren und zur Zusammenarbeit zu stär- 
kannte. Sie duzten einander. Zwi- ken, wird damit gefährdet. 
schen ihnen herrschte ein lockerer 
Umgangston; Flachsereien waren Deshalb ist dieses Thema Gegen- 

üblich. Der Soldat glaubte, die Be- stand der Ausbildung zum Vorge-  
troffenen würden die Aussprüche setzten. Auch in den Bataillons- 

aufgrund der Umstände als Spaß kommandeur-, Einheitsführer- und 

tolerieren und damit einverstanden Kompaniefeldwebellehrgängen so- 

sein. Das Truppendienstgericht sah wie im Rahmen der Ausbildung der 

von der regelmäßig in Betracht zu SFOR-Kontingente am Zentrum In- 

ziehenden Herabsetzung in einen nere Führung wird die Thematik 

Mannschaftsdienstgrad nur deswe- behandelt. 

gen ab, weil erhebliche Milde- 
rungsgründe vorlagen, die eine Einzelne Negativbeispiele machen 

weniger schwere Disziplinarmaß- deutlich, daß in den erwähnten Fäl- 

nahme rechtfertigten. len in der Dienstaufsicht vor Ort 
nicht mit der erforderlichen Klar- 

Ausgesprochen schlecht sind gele- heit unterschieden wird zwischen 
gentlich die Umgangsformen ge- den durch die Spezifika des Mili- 
genüber weiblichen Soldaten. Alle tärs geprägten Sprache und einem 
Vorgesetzten sind aufgerufen, bei Umgangston, der einzelne in ihrer 
Verletzung der Minimalanforde- Würde verletzt. Appelle von Vorge- 
rungen an Anstand und Sitte un- setzten allein bewirken in diesen 
nachsichtig disziplinar durchzu- Fällen wenig. Einsicht kann nur 
greifen. Vor allem sind sie aber geweckt werden, wenn die Er- 
auch selbst verpflichtet, mit gutem kenntnis vermittelt wird, daß Fehl- 
Beispiel voranzugehen. Ich habe griffe in der Sprache Vertrauen un- 
kein Verständnis dafür, wenn an ei- tergraben und Motivation schwä- 
ner Ausbildungseinrichtung der chen. Das Zentrum Innere Führung 
Bundeswehr Äußerungen und erarbeitet deshalb eine Sammlung 
Scherze von Fachlehrern oder Hör- von Fallbeispielen zu diesem Kom- 
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Saalleitern gemacht werden, die plex, mit der die helfende Dienst- 
geeignet sind, die Würde der Frau aufsicht unterstützt werden soll. 
zu verletzen. 

Der 9. Beirat für Fragen der Inne- 
ren Führung hat sich in einer Ar- 
beitsgruppe „Frauen im Sanitäts- 
dienst der Bundeswehr" auch mit 
diskriminierenden Äußerungen ge- 
genüber weiblichen Soldaten be- 
faßt. Der Beirat hat festgestellt, daß 
die angesprochenen Verhaltens- 
weisen keineswegs typisch für das 
Miteinander von Soldaten und Sol- 

 datinnen sind. Dennoch wird das 
Bundesministerium der Verteidi- 
gung auch weiterhin Meldungen, 
Beschwerden, Eingaben, und Vor- 
kommnisse dieser Art  sorgfältig 
auswerten, um insbesondere weite- 
re Maßnahmen der Prävention zu 
prüfen. 

4.3 Ausbildung 

4.3.1 Überzogene Härte 

Absatz 1-5 

Der Auftrag der Bundeswehr for- Das Bundesministerium der Vertei- 
dert eine gute Ausbildung des Sol- digung hat wiederholt festgestellt, 
daten. Der Soldat muß in der Lage daß jede Ausbildung ihren Sinn 
sein, Grenzsituationen zu be- und ihre Rechtfertigung verliert, 
stehen. Auch bei einer fordernden wenn der Erfolg durch entwürdi- 
Ausbildung verbieten sich indes- gende und pflichtwidrige Behand- 
sen Verletzungen der Grundrechte lung untergebener Soldaten er- 
der Soldaten. Leider sind mir im kauft wird. 
Berichtsjahr wieder Fälle bekannt 
geworden, in denen Ausbilder die Fordernde und einsatznahe Ausbil- 

ihnen anvertrauten Soldaten ent- dung ist die grundlegende Voraus- 

würdigt haben. setzung zur Erfüllung des Auftra- 
ges der Streitkräfte. Nachlässigkeit 

Der Amtschef des Heeresamtes hat in der Vorbereitung auf den Auf- 
für seinen Bereich aufgrund derar- trag kann zu schwerwiegenden 
tiger Vorkommnisse am 12. Febru- Folgen für Leib und Leben der Bin- 
ar 1997 Leitsätze erlassen, in denen gesetzten Soldaten führen. Die ho- 
er forde rt , daß dem Leben, der Ge- he Professionalität der im Rahmen 
sundheit und der Unversehrtheit von Friedensmissionen eingesetz- 
der anvertrauten Soldaten die Auf- ten Soldaten der Bundeswehr fin- 
merksamkeit aller Vorgesetzten in det bei Verbündeten und Partnern 
besonderer Weise zu gelten habe. uneingeschränkte Anerkennung. 
Die von ihm herausgestellten Ursa- Der Einsatz beim Hochwasser an 
chen für derartige Vorkommnisse der Oder hat die körperliche und 
decken sich auch mit meinen Be- psychische Belastungsfähigkeit der 
obachtungen: Fehlende oder Soldaten unter Beweis gestellt. Sie 
unzureichende Dienstaufsicht, ist nur sicherzustellen, wenn Solda- 
Fehleinschätzung der Risiken, un- ten in der Ausbildung an Grenzsi- 
zulängliche oder unakzeptable tuationen herangeführt werden, in 
Vorstellungen von der Würde der denen sie sich bewähren und Ver- 
Untergebenen sowie falsche Vor- trauen in ihre eigene Leistungsfä- 
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stellungen von Härte und Belast- higkeit und die ihrer Vorgesetzten 
barkeit. Ich teile auch seine Auffas- gewinnen. 
sung, daß das Üben von Verhalten 
in einer Gefangenschaft grundsätz- Jeder Ausbildungserfolg, der auf 

lich nicht Gegenstand einer militä- Kosten entwürdigender Behand- 

rischen Ausbildung sein kann. lung und unangemessener Härte 
erzielt wird, ist zu teuer erkauft. Bei 

Der Inspekteur des Heeres hat im der Prüfung solcher Vorfälle zeigt 
Berichtsjahr wiederholt die Zielvor- sich häufig, daß Defizite in der 
stellung geäußert, daß in der Trup- Menschenführung, Mängel an me- 
pe das Bewußtsein gestärkt werden thodischem Geschick, Phantasielo- 
müsse, „Soldat der Menschenrech- sigkeit und unausgereifte Persön- 
te und der Menschenwürde" zu lichkeitsstrukturen der beteiligten 
sein. Diese unabdingbare Voraus- Vorgesetzten ausschlaggebend wa- 
setzung für eine Armee in einem ren. Soldaten haben ein sehr feines 
Rechtsstaat ist, wie folgende Fälle Gespür dafür, wo die Grenzen 
zeigen, noch nicht überall verinner- sinnvoller Härte in der Ausbildung 
licht: überschritten werden und nutzlose, 

So ließ ein Stabsunteroffizier einen entwürdigende Schinderei beginnt. 

ihm unterstellten Gefreiten Liege- Das Bundesministerium der Vertei- 

stütze über den ausgeklappten digung wird auch weiterhin alles 

Dornen von fünf Bundeswehr-Ta- daran setzen, jeden Versuch, diese 

schenmessern ausführen. Das mit Grenzen zu verwischen, mit geeig- 

der Sache befaßte Truppendienst- neten Maßnahmen zu unterbinden. 

gericht stellte u. a. fest, daß jeder Nach den Vorfällen in Hammel- 
Ausbildungserfolg bedeutungslos burg im Jahr 1997 werden die Aus- 
sei, wenn er auf Kosten der Würde, bildungsunterstützungsverbände 
Ehre oder körperlichen Unverseh rt- durch ein Team des Zentrums Inne- 
heit eines Untergebenen erkauft re Führung auf ihre Aufgabe vor- 
werde. Dieser Anmerkung, die sich bereitet. Bestandteil der Ausbil- 
auch in meinem Jahresbericht 1996 dung ist neben den Informationen 
wiederfindet, ist nichts hinzuzufü- zu historischen, kulturellen und po- 
gen. litischen Hintergründen des Kon- 
In einem weiteren Fall befahl ein flikts auch eine gründliche psychi- 
Hauptfeldwebel zwei Rekruten, je- sche Vor- und Nachbereitung auf 

wells eine Eisenstange während die Aufgabe als „Statist". Diese 
des Dienstes ständig bei sich zu Maßnahme hat sich ausgezeichnet 
führen und wie ein Gewehr zu be- bewährt  und trifft bei allen Solda- 
handeln. Die Eisenstangen mußten ten auf hohe Akzeptanz. Sie schafft 

auch zum Waschen und zum Gang die notwendige Rollendistanz und 
auf die Toilette mitgenommen wer- schließt mögliche Fehlreaktionen 
den. Vorhergegangen war, daß die weitgehend aus. 
Soldaten pflichtwidrig ihre Waffe Ungeachtet der disziplinaren Wür- 
unbeaufsichtigt gelassen hatten. digung wurden die Vorfälle durch 
Das Fehlverhalten des Hauptfeld- die zuständigen Disziplinarvorge- 
webels wurde im disziplinarge- setzten zum Thema von Bespre- 
richtlichen Verfahren geahndet. chungen mit Offizieren und Unter- 

führern gemacht. Hierbei sind die 
Grundsätze zur Durchführung ei- 
ner fordernden und zweckmäßigen 
Ausbildung unter strikter Beach- 
tung der Menschenwürde und 
Achtung der Persönlichkeit der an- 
vertrauten Soldaten intensiv be- 
handelt worden. 
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5 Dienstgestaltung 

5.2 Dienstieitausgleich 

Absatz 1-2 

Die am 1. Januar 1996 in Kraft ge- Im Rahmen der täglichen und der 
tretene Neuregelung des Dienst- wöchentlichen Dienstzeit richtet 
zeitausgleichs für Soldaten führte sich die durch Dienst-/Schicht- 
anfangs zu Umsetzungsschwierig- pläne oder andere Befehle gefor- 
keiten in der Truppe. Ich habe hier- derte Dienstleistung nach den Er- 
auf in meinem Jahresbericht 1996 fordernissen des militärischen 
hingewiesen. Seitens des Bundes- Dienstes. Dabei gilt eine wöchentli- 
ministeriums der Verteidigung che Rahmendienstzeit von 46 Stun- 
mußten in der Folgezeit unter- den (einschließlich aller Pausen) als 
schiedliche Auslegungen korrigiert Bemessungsgrundlage für Dienst- 
bzw. durch Ergänzungen verein- zeitausgleich, unabhängig davon, 
heitlicht werden. Trotz einzelner ob an Werktagen, Samstagen, 
auch im Berichtsjahr aufgetretener Sonntagen oder Wochenfeiertagen 
Probleme kann insgesamt festge- Dienst geleistet wird. Im Sinne die- 
stellt werden, daß die Neuregelung ser Definition ist ein zusätzlicher 
des Dienstzeitausgleichs für die Anspruch auf Ausgleich für jegli- 
Soldaten mittlerweile zum Trup- chen Dienst an Wochenfeiertagen 
penalltag gehört. nicht gegeben. Dies gilt für schicht- 

Ungerecht behandelt fühlen sich dienstleistende Soldaten ebenso 

allerdings die Soldaten, die im 
wie für Soldaten, die keinen 

Schichtdienst eingesetzt sind. Die Schichtdienst leisten. 

in einem Verband geübte Praxis, 
Schichtdienst leistenden Soldaten Die Erschwernis des Schichtdien- 
für Dienst an Wochenfeiertagen - stes wird bereits nach der Er- 
unabhängig von zusätzlichen Ver-  schwemiszulagenverordnung fi- 
gütungen - generell einen Dienst- nanziell (Wechselschicht-/Schicht- 
zeitausgleich durch Freistellung zulage und Zulage für Dienst zu 
vom Dienst zu gewähren, wurde im ungünstigen Zeiten) und nach der 
Berichtsjahr durch das Bundesmi- Soldatenurlaubsverordnung durch 
nisterium der Verteidigung unter- Zusatzurlaub ausgeglichen. Dar- 
bunden. Die betroffenen Soldaten über hinaus wird in entsprechen- 
sehen sich gegenüber den Solda- den Verwendungen zusätzlich die 
ten im Tagesdienst wie auch ge- Zulage für Elektronische Kampf- 
genüber den in gleicher Verwen- führung gewährt. 
dung eingesetzten zivilen Mitar- 
beitern ungleich behandelt. Das Zudem haben auch Soldaten im 
Bundesministerium der Verteidi- „Normaldienst" an Wochenfeierta- 
gung ist ihrer Auffassung, daß eine gen Dienst ohne Ausgleich zu lei- 
Änderung erforderlich sei, nicht sten, sofern eine wöchentliche Rah- 
gefolgt. mendienstzeit von 46 Stunden 

nicht überschritten wird. Auch die 
Regelung des Erlasses, wonach für 
Dienst an Samstagen, Sonn- oder 
gesetzlichen Feiertagen stunden- 
weise Freistellung vom Dienst im 
Verhältnis 1 : 1 bis höchstens zu 
1 Tag erfolgt oder ein entsprechen- 
der finanzieller Ausgleich gewährt 
wird, ist an die grundlegende An- 
spruchsvoraussetzung des Erlasses 
- „Überschreiten einer wöchentli-  
chen Rahmendienstzeit von 
46 Stunden" - gebunden. Es ist 
eine irrige Annahme, daß außer- 
halb des Schichtdienstes einge- 
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setzte Soldaten für jeden Dienst an 
Samstagen, Sonn- oder Feiertagen 
einen Ausgleich bekämen. Über- 
dies haben Überprüfungen der 
Teilstreitkräfte nachgewiesen, daß 
Soldaten im Schichtdienst in aller 
Regel nicht mehr Dienst leisten als 
andere Soldaten. Für eine Sonder- 
regelung an Wochenfeiertagen, die 
über die oben beschriebene 
Schichtzulage und den Zusatzur- 
laub hinausgeht, wird daher kein 
Bedarf gesehen. 

Der Unterschied zum Zivilpersonal 
ergibt sich aus den besonderen An- 
forderungen an den Dienst des Sol- 
daten und entspricht der gültigen 
Gesetzes- und Verordnungslage. 
Im übrigen wäre eine besondere 
Behandlung von Soldaten, nur weil 
sie gemeinsam mit Beamten 
Schichtdienst leisten, gegenüber 
ihren Kameraden in anderen Ver- 
wendungen nicht vermittelbar.  

14 Zukunftsfragen 

14.1 Aktualität der Inneren 
Führung 

Absatz 1-8 

In diesem Bericht über das Jahr Der Bundesminister der Verteidi- 
1997 mußte immer wieder auf Vor- gung hat nicht nur mit seiner 
fälle Bezug genommen werden, bei schnellen und konsequenten Reak- 
denen sich einzelne Soldaten aus tion schon beim Bekanntwerden 
einer fremdenfeindlichen, teilweise der ersten Fälle von Fremdenfeind- 
eindeutig rechtsextremistischen lichkeit und Gewaltbereitschaft 
Haltung heraus schuldig gemacht deutlich gemacht, daß politischer 
hatten. Extremismus jedweder Couleur in 
Ich habe Verständnis dafür, wenn den Streitkräften keinen Platz hat. 
in der Gesellschaft oder auch - bis- Er hat sich auch gegen diejenigen 
lang sehr moderat - im Ausland Medien gewandt, deren Berichter- 
mit Verunsicherung auf entspre- stattung weniger an sachlicher In- 
chende Medienberichte reagiert formation und Aufklärung orien- 
wird. Kenner der Bundeswehr und tiert war, sondern eher die Bundes- insbesondere die Führungsverant- 

wehr unter Generalverdacht stellen wortlichen in den Streitkräften soll- 
ten dieser Verunsicherung entge- wollten. Die Präsidentin des Deut- 

gentreten. schen Bundestages hat diese Kritik 
aufgenommen und in einem Inter- 

Die Grundsätze der Inneren Füh- view am 13. Dezember 1997 festge- 
rung wollen für den einzelnen Sol- stellt: „Es ist heuchlerisch so zu 
daten das Leitbild vom Staatsbär- tun, als habe die Bundeswehr ein 
ger in Uniform, für die Bundeswehr Problem, das die Gesellschaft nicht 
insgesamt eine bruchlose Integrati- hat."  Vielerlei Reaktionen aus der 

on in die freiheitlich demokratische Öffentlichkeit zeigen inzwischen, 
Grundordnung unseres Staates ver- daß die Bundeswehr gegen Pau- 
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wirklichen. Diese untrennbar mit- schalkritik in Schutz genommen 
einander verbundenen Ziele müs- wird und das Vertrauen in die frei- 
sen in der alltäglichen Praxis der heitliche demokratische Werte- 
Truppe durch eine zeitgemäße orientierung der Bundeswehrange- 
Menschenführung angestrebt wer- hörigen nach wie vor stabil ist. 
den. Der Leitsatz 1 der Zentralen 

Zeitgemäße Menschenführung Dienstvorschrift 10/1, Innere Füh- 

setzt voraus, daß neue Erkennt- rung, ist Richtschnur für die Werte- 

nisse und Erfahrungen ihre Aus- erziehung in den Streitkräften: 

wirkungen auf die praktische Um- „Der Soldat bejaht die Grundwerte 
Setzung der Führungsgrundsätze unserer Verfassung, handelt im 
haben sollen. Entsprechende Maß- Sinne des Auftrags und der Grund- 
nahmen und ihre Auswirkungen Sätze der Inneren Führung und 
müssen allerdings daraufhin über- setzt sich mit den Grundfragen des 
prüft werden, ob sie den Zielen Soldatenberufes auseinander. Auf 
und Werten der Inneren Führung dieser Grundlage und in der Be- 
gerecht werden. gegnung mit anderen Soldaten ent- 

wickelt er sein Berufsverständnis." 
Die Reduzierung und Umstruktu- 
rierung der Streitkräfte, der Aufbau 
der Bundeswehr in den neuen Bun- 
desländern, die Ausrichtung auf 
den erweiterten Auftrag, die  
gleichzeitig laufende Teilnahme an 
Friedensmissionen der Vereinten 
Nationen und der Erfolg im Kampf 
um die Deiche beim Hochwasser 
an der Oder wären nicht möglich 
gewesen ohne die Anwendung der 
Grundsätze der Inneren Führung 
im täglichen Dienst. Nicht zuletzt 
die Wehrpflichtarmee bedeutet 
eine ständige Herausforderung für 
alle Vorgesetzten, Menschen zeit- 
gemäß zu führen. 
Politischer Bildung kommt im Zu- 
sammenhang mit der Erziehung 
eine wichtige Bedeutung zu. Der 
Bundesminister der Verteidigung 
hat nachdrücklich darauf hinge- 
wiesen, daß politische Bildung 
„eine Kernaufgabe von Führung, 
Ausbildung und Erziehung in un- 
serer Armee in der Demokratie" ist 
und bleibt, und gefordert, „daß der 
gesetzliche Anspruch des Soldaten 
auf staatsbürgerlichen und völker- 
rechtlichen Unterricht auf allen 
Ebenen erfüllt und die forde rnde 
militärische Ausbildung von einer 
überzeugenden politischen Bil- 
dung ergänzt wird" . 

An zwei Beispielen will  ich aufzei- Weder eine übertriebene Kontroll- 
gen, wo nach meinem Eindruck ein dichte noch die Durchsetzung einer 
Mißverhältnis von Mittel und „Sprachdisziplin", die jede Unbe- 
Zweck zu entstehen droht: fangenheit im Umgang miteinan- 

der durch Forderungen nach über- 
Eine Intensivierung verdachts- zogener „Political Correctness" 
unabhängiger Kontrollen - auch einschränkt, liegen in der Zielset- 
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nach Dienstschluß - kommt in eine zung des Bundesministeriums der 
gefährliche Nähe zur Schnüffelei Verteidigung. 
und bricht in die auch in der Ka- Diskriminierung von Minderheiten serne geschützte Privat- und Intim- 

und sprachliche Entgleisungen ge- sphäre des Soldaten ein. Eine dem 
genüber Untergebenen wie auch Geist der Inneren Führung nicht 
Kameraden sind aber Verhaltens- gemäße Atmosphäre des General- 
weisen, deren Unterbindung und mißtrauens muß unbedingt vermie- 
Ahndung auch die Wehrbeauf- den werden. 
tragte des Deutschen Bundestages 

Vorgaben für eine „verstärkte anstrebt. Nur in diesem Sinne ist 
Sprachdisziplin" im Zusammenwir- die Forderung nach „Sprachdiszi- 
ken mit einer um sich greifenden plin" zu verstehen. Eine Verbesse- 
Absicherungsmentalität können rung der Dienstaufsicht will die Di- 
das im Kameradenkreis ebenso wie stanz zwischen Vorgesetzten und 
im Vorgesetzten-Untergebenen- Untergebenen reduzieren, das Ver- 
Verhältnis bedeutsame offene Wo rt  trauen stärken und die Vorausset- 
beeinträchtigen. Der Staatsbürger zungen für Eigenverantwortlich- 
in Uniform soll die Werte unserer keit und Selbständigkeit schaffen. 
Verfassung aber nicht nur kennen, Auf diesen Grundlagen beruht sondern sie auch im täglichen auch die Auftragstaktik. Sie prägt Dienstablauf erleben können. Poli- das Führungsverständnis in unse- tische Bildung in den Streitkräften, ren Streitkräften und bleibt maßge- 
die den Soldaten die Werte und bend auch für die Zukunft. Normen der freiheitlich demokrati- 
schen Grundordnung verdeutli- 
chen soll, wird deshalb ihr Ziel ver- 
fehlen, wenn „Po litical Correct- 
ness" zum alleinigen Maßstab 
erklärt wird. 

Im Bewußtsein eines unverändert 
überzeugenden und aktuellen 
Grundkonzepts der Inneren Füh- 
rung, verbunden mit der auch für 
die Entwicklung der Persönlichkeit 
des einzelnen Soldaten bedeutsa- 
men Auftragstaktik, sollten die 
Verantwortlichen in der Bundes- 
wehr grundsätzlich Vertrauen in 
die Vorgesetzten und Untergebe- 
nen haben. 



Drucksache 13/11005 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

III. Regelungsgrundlagen für die Zuständigkeit 
und das Verfahren zur unentgeltlichen Überlassung 
von Bundeswehr-Material 

Seite 

1. § 63 Bundeshaushaltsordnung 	  409 

2. Bundesministerium der Finanzen, 12. September 1991 - Voraussetzun-

gen einer unentgeltlichen Abgabe von Vermögensgegenständen des 

Bundes nach § 63 Abs. 4 BHO; Auslegung des Begriffs „unentgeltliches 

Bundesinteresse" 	  411 

3. Bundesministerium der Verteidigung, 20. April 1972 - Richtlinien für die 

unentgeltliche Veräußerung und unentgeltliche Überlassung zur Nut-

zung von Bundeswehr-Material an Stellen außerhalb der Bundesverwal-

tung 	  414 

4. Bundesministerium der Verteidigung, 9. Februar 1993 - Koordinierung 

des Einsatzes der Bundeswehr für Unterstützungsaufgaben 	 420 

5. Bundesministerium der Verteidigung, 28. Mai 1993 - Einsatz der Bun-

deswehr für Unterstützungsaufgaben; Humanitäre Hilfsmaßnahmen der 

Bundesregierung 	  424 

6. Bundesministerium der Verteidigung, 22. Juni 1994 - Organisation des 

Ministeriums; Verwertung von Wehrmaterial 	  426 

7. Bundesministerium der Verteidigung, 31. August 1994 - Entscheidungs-

abläufe im Ministerium für die Einsatzführung der Bundeswehr im Frie-

den 	  428 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/11005 

1. § 63 Bundeshaushaltsordnung 

§ 63 Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen 

(1) Vermögensgegenstände sollen nur erworben werden, soweit sie zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundes in absehbarer Zeit erforderlich 
sind. 
(2) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert werden, wenn sie zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundes in absehbarer Zeit nicht benötigt 
werden. 
(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert 
werden. Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen werden. 

(4) Ist der Wert gering oder besteht ein dringendes Bundesinteresse, 
so kann das Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen. 

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes 
gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend. 

Vorl. VV-BHO zu § 63: 

1 	Die Veräußerung von Vermögensgegenständen und die Überlas

-

sung der Nutzung von Vermögensgegenständen kann mit Bedingun-
gen oder Auflagen verbunden werden; gegebenenfalls sind entspre-
chend den Vorl. VV zu § 44 die zweckentsprechende Verwendung, 
der Verwendungsnachweis und die Prüfungsrechte der Verwaltung 
und des BRH zu regeln. 

2 	Der volle Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes bei 
einer Veräußerung zu erzielen wäre, dabei sind alle Umstände, die 
den Preis beeinflussen, nicht jedoch ungewöhnliche oder persönli-
che Verhältnisse, zu berücksichtigen. Ist ein Marktpreis feststellbar, 
bedarf es keiner besonderen Wertermittlung. § 64 Abs. 3 bleibt un-
berührt. 

3 	Ausnahmen nach § 63 Abs. 4 bei geringem Wert läßt das BMF allge

-

mein zu, soweit der volle Wert der Vermögensgegenstände im Ein-
zelfall den Betrag von 50 000 DM nicht übersteigt. Die obersten 
Bundesbehörden können für ihren Geschäftsbereich nähere Rege-
lungen treffen. 

4 	Eine Ausnahme nach § 63 Abs. 4 bei Vorliegen eines dringenden 
Bundesinteresses kann das BMF nur zulassen, wenn die Veräuße-
rung für den Bund dringlich ist und nicht bis zum nächsten Haus-
haltsplan oder Nachtragshaushalt zurückgestellt werden kann. 

5 	—frei- 

6 	Auf die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes 
(§ 63 Abs. 5) sind die Nrn. 3 und 4 entsprechend anzuwenden mit 
der Maßgabe, daß es sich in den Fällen der Nr. 3 bei dem Betrag 
von 50 000 DM um einen Jahresbetrag handelt. 

7 	Wegen des Erwerbs und der sonstigen Beschaffung der Veräuße

-

rung sowie der nutzungsweisen Überlassung von Grundstücken 
sind zusätzlich die besonderen Regelungen in den Nrn. 3, 5, 6 und 
9 zu § 64 zu beachten. 
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8 	Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen dürfen nur vorgenommen 
werden, wenn die Notwendigkeit der Aussonderung des bisherigen 
Fahrzeugs durch das Gutachten eines kraftfahrtechnischen Sach-
verständigen aus dem Geschäftsbereich des BMF, in den Bereichen 
des Bundesministeriums des Innern, des Bundesministeriums der 
Verteidigung und des Bundesministeriums für Verkehr durch das 
Gutachten des jeweils für den Bereich des betreffenden Ministeri-
ums zuständigen kraftfahrtechnischen Sachverständigen festgestellt 
ist. Das BMF kann in besonderen Fällen Ausnahmen hiervon zulas-
sen. Die Vorschriften über die Verwertung von ausgesonderten 
Dienstkraftwagen werden vom BMF erlassen. * ) 

*) RdSchr. des BMF betr. Benutzung, Aussonderung und Verwertung von Dienst-
kraftfahrzeugen und Autotelefonen vom 15.11.1993 — II A 2 — H 1261 — 51/95 
(GMBl. 1993, S. 878): 
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2. Bundesministerium der Finanzen, 12. September 1991 - 
Voraussetzungen einer unentgeltlichen Abgabe von Vermögensgegenständen des Bundes  

nach § 63 Abs. 4 BHO; Auslegung des Begriffs „dringendes Bundesinteresse"  

Betr. : Voraussetzungen einer unentgeltlichen Abgabe von  
Vermögensgegenständen des Bundes nach § 63 Abs. 4 BHO;  
hier: Auslegung des Begriffs "dringendes Bundesinteresse"  

I. 

Vermerk:  

1. Die vielen Anträge auf unentgeltliche Abgabe von Bundeswehr

-

Material erfordern, daß zur Sicherung einer einheitlichen  

Handhabung des 5 63 Abs. 4 BHO dargelegt wird, wie der Begriff  

"dringendes Bundesinteresse" auszulegen ist.  

2. 5 63 Abs. 3 Satz 1 BHO legt den Grundsatz fest, daß entbehr-

liche Vermögensgegenstände des Bundes nur gegen vollen Wert-

ersatz (= Verkehrswirt) veräußert werden dürfen. Dabei kommt  

eine Veräußerung von Vermögensgegenständehdes Bundes nur in  

Betracht, wenn diese Vermögensgegenstände in absehbarer Zeit  

nicht für Bundesaufgaben benötigt werden (d. h. Ersatzbeschaf

-

fungen dürfen nicht ausgelöst werden).  

Die Vorschrift konkretisiert für die Verwaltung den Grundsatz  

des Wirtschaftlichkeitsgebotes und verhindert, daß sich Er-

werber auf Kosten der Allgemeinheit ungerechtfertigt be-

reichern.  

37—Grundsätzlich ist es Sache  des Haushaltsgesetzgebers, Aus

-

nahmen vom Gebot des vollen Wertersatzes zuzulassen. § 63  

Abs. 3 Satz 2 BHO regelt daher, daß Ausnahmen im Haushaltsplar  

zugelassen werden können (vgl.. hierzu die Haushaltsvermerke  

bei Kap. 1415 - Feldzeugwesen -).  
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4. Lediglich für die Fälle, in denen wegen des geringen Werts des 
 Gegenstandes der Gesetzgeber nicht befaßt werden soll oder 

nicht rechtzeitig befaßt werden  kann, wird der BMF gesetzlich 

ermächtigt, Ausnahmen zuzulassen. § 63 Abs. 4 BHO läßt daher 

mit Zustimmung des BMF Ausnahmen vom Grundsatz der Veräußerung 

zum vollen Wert zu, wenn 

- der volle Wert der zu veräußernden Verbögensgegenstände 

"gering" ist (vgl. hierzu Vorl. VV Nr. 3 zu § 63 BHO) 

oder 

- ein "dringendes Bundesinteresse" an einer alsbaldigen 

Veräußerung besteht. 

5. Ein dringendes Bundesinteresse bei einer Abgabe unter vollem 

Wert liegt vor, wenn die Abgabe sachlich und zeitlich unab

-

weisbar ist.  

Zeitlich unabweisbar ist eine Abgabe, wenn wegen ihrer Dring-

lichkeit nicht bis zur Verabschiedung des nächsten Haushalts 

gewartet werden kann. D. h. der BMF soll auf Antrag der 
Ressorts nur Falle entscheiden, die unaufschiebbar sind. 

Aufschiebbare Maßnahmen sind dem Haushaltsgesetzgeber vorbe-
halten. 

Eine sachliche Unabweisbarkeit ist dann gegeben, wenn ohne 

Ausnahme vom Gebot des vollen Wertersatzes das Bundesinteresse 

(= Vorteil für den Bund oder Abwendung eines Nachteils für de: 

Bund) beeinträchtigt wird. Dabei bedarf es weiter der Abwägun 

zwischen Bundesinteresse und Einnahmeverzicht des Bundes. 

Diese Abwägung muß ergeben, daß das festgestellte Bundesinter 

esse gewichtiger als der Einnahmeverzicht zu bewerten ist. 
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3. Bundesministerium der Verteidigung, 20. April 1972 
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4. Bundesministerium der Verteidigung, 9. Februar 1993 

Staatssekretär 
Org 1 - Az 10-02-01  

Bonn, 9. Februar 1993 
App 23 59 

Innenverteiler III 

Betr.:  Koordinierung des Einsatzes der Bundeswehr für Unter-
stützungsaufgaben 

Die Bundeswehr leistet im Auftrag der Bundesregierung humanitäre 

Hilfe und unterstützt mit technisch-logistischen und sanitäts-

dienstlichen Mitteln Maßnahmen der Vereinten Nationen. Umfang 

und Bedeutung dieser Aufgaben nehmen zu. Daher ist eine Neuord

-

nung der Entscheidungsabläufe im Ministerium und der Aufgaben im 

Durchführungsbereich notwendig. 

Bis zur abschließenden Entscheidung über die dafür notwendige 

Führungsstruktur werden für die Übergangszeit folgende Rege-

lungen getroffen: 

1. Der Bundesminister der Verteidigung trägt als Inhaber der Be-

fehls- und Kommandogewalt die Führungsverantwortung für alle 

Einsätze der Streitkräfte. 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr ergreift auf der Grund-

lage von Leitungsvorgaben im Zusammenwirken mit den Inspek-

teuren alle erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung, Durch-

führung und Kontrolle der Einsätze. Er übernimmt nach Vorlie-

gen eines entsprechenden Erlasses auch die Federführung für 

humanitäre Hilfeleistungen der Bundeswehr im Ausland. Die 

Aufgaben des Führungsstabes der Streitkräfte werden entspre-

chend erweitert. 

Die fachlichen Zuständigkeiten der Führungsstäbe und Abtei-

lungen, die truppendienstlichen Befugnisse der Inspekteure 
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und die fachdienstlichen Aufgaben des Inspekteurs des Sani-

täts- und Gesundheitswesens bleiben hiervon unberührt. 

Abteilung H ist in jedem Falle zu beteiligen. 

2. Mit sofortiger Wirkung wird ein 

"Koordinierungsstab für 

Einsatzaufgaben der Bundeswehr" 

gebildet und dem Generalinspekteur der Bundeswehr zugeordnet. 

Im einzelnen wird hierzu angeordnet: 

Aufgaben  

Dem Koordinierungsstab obliegen bei der Durchführung von Ein-

satzaufgaben 

- die Vorbereitung von Leitungsentscheidungen 

- die Abstimmung aller erforderlichen Aktivitäten im Ministe-

rium, 

- die Erarbeitung der Position des BMVg für die Abstimmung 

mit den Ressorts der Bundesregierung und anderen externen 

Stellen, 

- die Unterrichtung der Leitung über die Umsetzung von Ent-

scheidungen, 

- die Nachsteuerung im Umsetzungsprozeß. 

Zusammensetzung  

Dem Koordinierungsstab gehören unter Leitung des Stabs-

abteilungsleiters Fü S IV als ständige Mitglieder an 

- die Stabsabteilungsleiter Fü S I, II, III, V und VII, StAL 

Fü S VII ist zugleich Vertreter des Leiters, 

- je ein Stabsabteilungsleiter der Fü TSK und der Unter-

abteilungsleiter InSan II, 

- zwei Unterabteilungsleiter der Abteilung VR 

- je ein Unterabteilungsleiter der Hauptabteilung Rüstung so

-

wie der Abteilungen H und S. 
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Stv Leiter Planungsstab nimmt an den Sitzungen des Ko-

ordinierungsstabes teil. Vertreter weiterer Bereiche werden 

bei Bedarf hinzugezogen. 

Stellung des Leiters und der Mitglieder  

Der Leiter hat die Befugnisse eines Sonderbeauftragten gem. 

Abschnitt A 3 Abs. 8 GO BMVg. 

Die ständigen Mitglieder sind bevollmächtigte Vertreter der 

von ihnen vertretenen Führungsstäbe bzw. Abteilungen. Sie 

sind für die Koordinierung in ihrem Bereich verantwortlich. 

Im übrigen gelten für die Stellung der Mitglieder und die Ar-

beitsweise die für Koordinierungsgruppen getroffenen Regelun-

gen (Abschnitt A 3 Abs. 5 GO BMVg). 

Sekretariat  

Der Leiter des Koordinierungsstabes wird bei der Vorberei-

tung, Umsetzung und Verfolgung von Entscheidungen ab 

01.04.1993 durch das neu einzurichtende Referat 

Fü S IV 4 (neu) - Einsatzführung Bundeswehr

-

unterstützt. 

Bis dahin werden die Unterstützungsaufgaben von dem gegenwär-

tig eingerichteten Sekretariat wahrgenommen. 

Umsetzung von Entscheidungen und Maßnahmen  

Die Umsetzung der im Koordinierungsstab abgestimmten und 

festgelegten und erforderlichenfalls von der Leitung gebil-

ligten Maßnahmen liegt grundsätzlich in der truppen- und 

fachdienstlichen bzw. fachlichen Verantwortung der Inspek-

teure und Abteilungsleiter im Rahmen ihrer Zuständigkeit ("Im 

Auftrag") . 

Soweit mehrere Fach- bzw. Organisationsbereiche betroffen 

sind (übergreifende Angelegenheiten) und keine unmittelbare 

Leitungsweisung ergeht, gilt folgendes: Der Leiter des Koor-

dinierungsstabes ordnet die im Koordinierungsstab abgestimm

-

ten und von den betroffenen Bereichen mitgezeichneten Maß- 
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nahmen gegenüber den dem Bundesministerium der Verteidigung 

unmittelbar nachgeordneten Kommandobehörden und Dienststellen 

der Wehrverwaltung an (Im Auftrag). 

3. Im Streitkräfteamt und im Bundesamt für Wehrverwaltung werden 

je ein Organisationselement für die Durchführung der Aufgaben 

eingerichtet. Ihnen obliegen nach Weisung des Ministeriums 

(Leiter Koordinierungsstab, Referat Fü S IV 4 (neu)) insbe-

sondere folgende Aufgaben: 

- Erstellung von Planungsgrundlagen für Einsätze, 

- Zuarbeit bei der Vorbereitung und Umsetzung von Entschei-

dungen nach besonderen Einzelweisungen, 

- Unterstützung der Einsätze durch Lageführung und 

- Unterstützung bei der Zusammenarbeit von Kommandobehörden 

der Streitkräfte und mit Dienststellen der Wehrverwaltung. 

Schlußbestimmungen  

Die Weisung tritt sofort in Kraft. Gleichzeitig treten außer 

Kraft die Weisungen 

- Sts/Org 1 - Az 10-02-01 vom 28.06.1991 

* Hilfen für die osteuropäischen Staaten sowie Kontakte zu 

diesen Ländern 

- Sts/Org 1 - Az 10-02-01 vom 29.04.1992 

* Sanitätsdienstliche Unterstützung der UN-Mission UNTAC 

in Kambodscha im Rahmen der humanitären Hilfe. 

Leiter OrgStab veranlaßt die organisatorischen Maßnahmen zur 

- Übertragung der Federführung für humanitäre Hilfeleistungen 

der Bundeswehr im Ausland von der Hauptabteilung Rüstung auf 

den Führungsstab der Streitkräfte, 

- Einrichtung des Referates Fü S IV 4 (neu). 
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5. Bundesministerium der Verteidigung, 28. Mai 1993 

Staatssekretär 
Org 1 - Az 10-02-01  

Bonn, 28. Mai 1993 
App 23 59 

Innenverteiler III 

Betr.: Einsatz der Bundeswehr für Unterstützungsaufgaben 

hier: Humanitäre Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung 

Bezug: 1. Sts/Org 1 - Az 10-02-01 - vom 09.02.1993 
2. Sts/Org 1 - Az 10-02-01 - vom 06.09.1983 

 

Mit meiner Weisung vom 09.02.1993 sind Regelungen für Zuständig-

keiten und Entscheidungsabläufe bei Einsatzaufgaben der Bundes-
wehr getroffen  worden.  

Ergänzend zu dieser Weisung (o.a. Bezug 2) wird dem General-
inspekteur der Bundeswehr die Federführung für den Einsatz von 
Personal und Material der Bundeswehr aufgrund von Entscheidungen 
der Bundesregierung oder auf Ersuchen des Auswärtigen Amtes im 
Ausland bei Naturkatastrophen, besonders schweren Unglücksfällen 
oder sonstigen Notfällen übertragen. Hierzu ordne ich an: 

1. FU S/Fü S IV 4 - Einsatzführung Bundeswehr - ist zuständig 
für Angelegenheiten der Humanitären Hilfeleistungen der Bun

-
deswehr. Das Referat ist zentrale Ansprechstelle des Mini-

steriums, steuert und bereitet alle erforderlichen Maßnahmen 
in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen vor. 

Die fachlichen Zuständigkeiten in den Führungsstäben der TSK, 
der Inspektion Sanitäts- und Gesundheitswesen und in den an-
deren Bereichen des Bundesministeriums der Verteidigung sind 
davon unberührt. 

Das Referat unterstützt daneben den Leiter des Koordinie-
rungsstabes für Einsatzaufgaben der Bundeswehr in diesem Auf-
gabenbereich. 
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2. Die Referate, insbesondere 

- H II 4 als zuständiges Kapitelreferat für Kap 1402, Titel-

gruppe 01 und 03 "Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen, größe-

ren Unglücksfällen und Notfällen einschl. sonstiger Hilfs-

maßnahmen (Kap 0502, Titel 98 001)", 

- H II 2 als Beauftragter für den Haushalt sowie Kap 6004, 

Titel 54 702 "Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit 

internationalen Humanitären Hilfsmaßnahmen", 

- Fü S VI 5 als mittelbewirtschaftendes Referat für Kap 6004 

Titel 54 702 

und 
- VR III 2 in Bezug auf Hilfeleistungen der Bundeswehr 

sind rechtzeitig zu beteiligen. 

3. Diese Weisung tritt am 01.06.1993 in Kraft. Die bis dahin 

eingegangenen Anträge sowie Grün- und Rotkreuzvorgänge werden 

durch Hauptabteilung Rüstung abschließend bearbeitet. Nach 
Erledigung dieser Aufträge erlischt die Zuständigkeit der . 

Hauptabteilung Rüstung (RU Z II 4) für die Humanitäre Hilfe. 

Gleichzeitig hebe ich die Weisung vom 06.09.1983 mit Wirkung. 

vom 01.06.1993 auf. 

Ltr OrgStab veranlaßt die Anpassung der betroffenen ODP. 
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6. Bundesministerium der Verteidigung, 22. Juni 1994 

Staatssekretär 
Org.  1 - Az 10-02-05/80  

Bonn, Li . Juni 1994 
App.: 3618 

Innenverteiler III 

Betreff: Organisation des Ministeriums; 
hier: 	Verwertung von Wehrmaterial 

Bezug: Sts/Org 1 vom 14.05.1992 - Az 10-02-05 

Zur Wahrnehmung der ministeriellen Aufgaben im Rahmen der Verwertung von Wehrma-
terial werden folgende Maßnahmen wirksam: 

1. In der Unterabteilung Rü Z II der Hauptabteilung Rüstung wird mit Wirkung vom 
01.07.1994 das Referat Rü Z II 6 mit der Aufgaben-Kurzbezeichnung Verwertung 
eingerichtet. 
Das Referat ist zuständig fir alle ministeriellen Aufgaben des Rüstungsbereichs im Zu-
sammenhang mit der Verwertung von Wehrmaterial (einschließlich Verwertung von 
Material der Kategorie III  der ehemaligen NVA). 
Die Zuständigkeiten der Führungsstäbe/InSan und der Fachabteilungen bleiben unbe-
rührt. 

Gleichzeitig wird der Arbeitsstab für die Verwertung von Material der ehemaligen 
NVA (Rü Z II) aufgelöst; dessen Aufgaben gehen auf das Referat Rü Z II 6 über. 

2. Das Referat 8 der Außenstelle BMVg wird mit Ablauf Juni 1994 aufgelöst. Die bis-
herigen Aufgaben des Referates werden vom Referat Rü Z II  6 wahrgenommen. 

3. Das Referat 9 der Außenstelle BMVg wird mit Ablauf September 1994 aufgelöst. Die 
nach den Rüstungskontrollverträgen und -vereinbarungen im Zusammenhang mit der 
Verwertung von Mate rial der Kategorie III der ehemaligen NVA wahrzunehmenden 
ministeriellen Aufgaben werden dem Referat Rü Z II  6 übertragen. 

4. Mit Weisung vom 14.05.1992 ist der Unterabteilungsleiter Rü Z II zum Sonderbeauf-
tragten far die Verwertung von Material der ehemaligen NVA beste llt worden. 
Diese Aufgabe wird ab sofort auf die Verwertung des gesamten Wehrmaterials der 
Bundeswehr erweitert. Er führt künftig die Bezeichnung: 

"Sonderbeauftragter für die Verwertung von Wehrmaterial". 

Die Aufgaben des Stabsabteilungsleiters Fü S V werden entsprechend erweitert; er 
koordiniert künftig die den Führungsstäben/InSan obliegenden Aufgaben im Vorlauf 
der Verwertung des gesamten Wehrmaterials. 
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Die übrigen Regelungen der Weisung vom 14.05.1992 gelten für die Erweiterung der 
Aufgaben entsprechend. 

Zu den Nummern 1. bis 3. stimmen Hauptabteilung Rüstung und Außenstelle BMVg die 
erforderlichen Maßnahmen zur Abwicklung und Übergabe der Aufgaben ab. 
OrgStab paßt die Organisationsgrundlagen an. 
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7. Bundesministerium der Verteidigung, 31. August 1994 

Staatssekretär Bonn, '3AAugust 1994 
App: 3600/3610 Org 1 - Az 10-02-01 

Innenverteiler In 

Betreff: Entscheidungsabläufe im Ministerium rur die Einsatzfilhrung der Bundeswehr im 
Frieden 

Bezug: 1. Weisung vom 09.02.1993 StslOrg 1 - Az 10-02-01 
2. Weisung BM vom 21.07.1994 zur Straffung des Ministeriums 

1. Mit der Weisung vom 09.02.1993 sind zunächst rur eine Übergangszeit Regelungen 
getroffen worden rur die Entscheidungsabläufe im Ministerium zur Vorbereitung und 
Steuerung von Einsätzen der Bundeswehr zur Unterstützung von Maßnahmen der 
Vereinten Nationen. Diese Regelungen gelten ab sofort rur die ministerielle Planung, 
Steuerung und Kontrolle aller Einsätze der Bundeswehr im Frieden auf der Grundlage 
entsprechender Beschlüsse der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. 

2. Der Koordinierungsstab rur Einsatzaufgaben der Bundeswehr koordiniert weiterhin 
gemäß Bezug 1 die Vorbereitung von Leitungsentscheidungen rur alle Einsätze der 
Bundeswehr im Frieden und stimmt die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Maßnahmen 
mit den fachlich und truppendienstlich Verantwortlichen im Ministerium ab. 

3. Die Weisung des BM zum Organisatorischen Konzept zur Straffung des Bundesmini-
steriums der Verteidigung vom 21.07.1994 sieht die verstärkte organisatorische 
Ausprägung von Einsatzplanung und Einsatzführung zur Unterstützung der Leitung vor 
( Bezug 2 ). Hierzu ordne ich an: 

 

(1) Mit Wirkung vom 01.01.1995 wird im Führungsstab der Streitkräfte auf Stabsab-
teilungsebene das 

Führungszentrum der Bundeswehr (FüZBw) 
eingerichtet. 

Der Leiter FüZBw ist zugleich Leiter des Koordinierungsstabes. Er hat insoweit 
die Befugnisse eines Sonderbeauftragten gern. Abschnitt 3 Abs. 8 GO-BMV g. 
StAL Fü S IV wird von der Leitung des Koordinierungsstabes entbunden; er bleibt 
dessen Mitglied . . 
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(2) Das FüZBw besteht aus drei Arbeitsbereichen mit folgenden Aufgaben: 
- Bereich Einsatzplanung 

Erarbeitung von Grundlagen und Optionen für Einsätze der Bundeswehr im 
Frieden als Beitrag zur Entscheidungsfindung der Leitung 

- Bereich Einsatzführung 
Unterstützung des Koordinierungsstabes bei der Vorbereitung und Umsetzung 
von Leitungsentscheidungen gegenüber durchführenden Kommandobehörden 
der Streitkräfte und Dienststellen der Wehrverwaltung, Überwachung und 
Auswertung der Umsetzung 

- Bereich Lageführung 
Zentrale Ansprechstelle des BMVg, Informationszentrale (Sammlung und 
Bewertung bzw. Herbeiführung der Bewe rtung einsatz- und leitungsrelevanter 
Informationen, Informationsverbindungen zu anderen Bundesressorts und in-
ternationalen Organisationen). 

Das FüZBw ist auf die Wahrnehmung ministereller Kernaufgaben auszulegen. 
Möglichkeiten der Unterstützung durch unmittelbar nachgeordnete Kommandobe-
hörden und Dienststellen der Wehrverwaltung sind zu nutzen. 

Die Aufgabengebiete "Einsatzführung der Bw" (bisher Fü S IV 4) und "Bereit-
schaftszentrum Bw" (bisher Fü S IV 7) gehen auf das FüZBw über. Die Referate 
Fü S IV 4 und Fü S IV 7 werden mit Wirkung vom 01.01.1995 aufgelöst. 

(3) Das FüZBw erhält zunächst eine Arbeitsgliederung. Die zur Herstellung der Funk-
tionsfähigkeit benötigten Dienstposten werden aus dem bisherigen Dienstposten

-

umfang des Fü S bereitgestellt. Für vorübergehende zusätzliche Belastungen kön-
nen Verstärkungen aus den nachgeordneten Bereichen in Anspruch genommen 
werden. Im Bedarfsfall stellen die FüStäbe/Abteilungen auf Anforderung zusätzli-
che Mitarbeiter zur Unterstützung und zur Verbesserung der Durchhaltefähigkeit 
in ihren Aufgabenbereichen. 

(4) Die Anforderungen an die Informationsversorgung im Aufgabenbereich 
"Einsatzführung/Lageführung" sind im IT-Konzept des Bundesministeriums der 
Verteidigung darzustellen. 

Die Informationsversorgung des FüZBw erfolgt durch das FüInfoSys des Fü S 
Rubin und die technischen Einrichtungen des ID/FmZ. 

(5) Das FüZBw wird zunächst in Haus 16, nach Abschluß der Bauarbeiten in Haus 
206/206a untergebracht. Die uneingeschränkte Arbeitsbereitschaft ist bis zum 
01.04.1995 herzustellen. 

4. Für die Zeichnung der Anordnungen, die zur Umsetzung der Entscheidungen und ge-
billigten Maßnahmen erforderlich sind, gelten bis auf weiteres die mit der Weisung vom 
09.02.1993 getroffenen Regelungen (Nr. 2, letzter Abschnitt). 
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5. Ich bitte Generalinspekteur, nach einjähriger Erprobung der Arbeitsgliederung des 
FüZBw über die gewonnenen Erfahrungen zu berichten. 

6. Leiter OrgStab wird beauftragt, die organisatorischen Grundlagen für die Arbeitsgliede-
rung des FüZBw zu schaffen. Über die auf Dauer erforderliche Dienstpostenausstattung 
wird nach Abschluß und Auswertung der Erprobung entschieden. 
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1. Sonderbericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 
vom 30. Mai 1997 an den Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages 
über die Gründe der Übergriffe von Soldaten der Bundeswehr 
am 17. März 1997 in Detmold 

1. Untersuchungsgegenstand 

Der Verteidigungsausschuß hat mich in seiner Sit-
zung am 19. März 1997 beauftragt, einen Bericht 
über die Gründe zu erstellen, die möglicherweise ur-
sächlich für die Straftaten der Soldaten in Detmold 
waren. 

Diesem Bericht liegt der Erkenntnisstand vom 
26. Mai 1997 zugrunde. Sollten im strafrechtlichen 
Verfahren Veränderungen bei der Sachverhaltsfest-
stellung auftreten, werde ich im Bedarfsfall eine Er-
gänzung meines Berichtes vornehmen. 

2. Vorfall am 17. März 1997 in Detmold 

Neun Soldaten der 3. Kompanie des Panzeraufklä-
rungsbataillons 7 aus Augustdorf faßten am frühen 
Abend des 17. März 1997 nach Anstoß durch die Pan-
zerschützen A. und F. den Entschluß, etwa 10 bis 
15 türkische Mitbürger zur Rede zu stellen, die sich 
an aggressiven Beleidigungen gegenüber Dreien 
von ihnen am 13. März 1997 in Detmold beteiligt hat-
ten. Da sie eine tätliche Auseinandersetzung nicht 
ausschlossen, bewaffneten sie sich mit Messern, zwei 
Baseballschlägern und einem Klappspaten. Acht Sol-
daten trugen Uniformen bzw. Uniformteile, drei von 
ihnen Sturmhauben. Gegen 21 Uhr griff der Ange-
klagte A. einen 16jährigen Italiener an, indem er ihm 
einen Faustschlag auf den Kopf versetzte, ihn am 
Hals packte und zu Boden drückte. Das Opfer erlitt 
hierdurch eine Prellung. Dann griff er ihm in die 
Haare und hielt ihm ein Messer an den Hals. Durch 
das Eingreifen der Soldaten L. und S. wurde A. von 
seinem Opfer getrennt. 

Daraufhin verließen B., Mt. und Ma. die Gruppe. Die 
restlichen sechs Soldaten trafen wenig später auf 
zwei türkische Bürger. A. packte einen von ihnen am 
Kragen, schlug ihn mit der flachen Hand gegen den 
Hinterkopf und fragte nach dem Aufenthalt weiterer 
Türken. 

Fl. ergriff den anderen Türken und versetzte diesem 
einen Schlag an den Kopf. Dann schlug F. beide Tür-
ken mit seinem Baseballschläger. Des weiteren trak-
tierten Soldaten aus dieser Gruppe einen Türken 
durch Schläge und Tritte gegen Beine und Oberkör-
per. Dem einen türkischen Bürger wurden hierdurch 
Kratzwunden sowie eine Prellung zugefügt; der an-
dere trug gleichfalls Prellungen sowie eine Schnitt-
wunde davon. 

Kurze Zeit darauf trafen die sechs Soldaten erneut 
auf den 16jährigen Italiener. A. und F. hielten ihm ih-
re Messer vor das Gesicht und drohten: „Wir stechen 
Dich ab. " Ein Amerikaner, der den Italiener zu schüt-
zen versuchte, erlitt hierbei eine Schnittverletzung 

an der Hand. Schließlich gelang es dem S., den A. 
durch einen Faustschlag ins Gesicht von weiteren 
Tätlichkeiten abzuhalten. 

A. und F. hatten zur Tatzeit einen Alkoholisierungs-
grad von mehr als 2 Promille. 

Bei einer Durchsuchung der Spinde in der Kaserne 
wurden bei Fl. und F. Musikkassetten mit rechtsge-
richteten Texten gefunden. Fl. bewah rte in seiner 
Wohnung Tonträger mit Skin-Musik, eine Reichs-
kriegsflagge, eine Schreckschulßpistole sowie einen 
Schreckschußrevolver auf. In der Wohnung des F. 
fand die Polizei u. a. ein „Grundsatzprogramm der 
Nationalistischen Front".  

3. Maßnahmen gegen die Verdächtigten 

A., F. und Fl. befinden sich bis heute in Untersu-
chungshaft; L., M. und S. wurden hingegen am 
25. März 1997 entlassen. 

Gegen A., F., Fl., L. und M. wurde am 8. April 1997 
Anklage vor dem Landgericht Detmold - Jugend-
kammer - u. a. wegen des Verdachts der Bildung ei-
nes bewaffneten Haufens sowie der gefährlichen 
Körperverletzung erhoben. Eine Hauptverhandlung 
hat noch nicht stattgefunden. 

Gegen die übrigen Soldaten ergingen Strafbefehle 
ausschließlich wegen Bildung eines bewaffneten 
Haufens, da sie sich wegen ihres frühzeitigen Abset-
zens (B., Mt., Ma.) bzw. tatkräftigen Eindämmens des 
Übergriffs (S.) keiner Straftat gegenüber Personen 
schuldig gemacht hatten. Die Strafbefehle sind noch 
nicht rechtskräftig. 

Die nunmehr Angeklagten A., F., Fl., L. und M. sowie 
der durch Strafbefehl verfolgte S. wurden gemäß 
§ 29 Abs. 1 Nr. 6 Wehrpflichtgesetz am 26. bzw. 
27. März 1997 aus der Bundeswehr entlassen. Bis auf 
A. haben diese Betroffenen gegen die Entlassungs-
bescheide Rechtsbehelfe eingelegt, über die noch 
nicht rechtskräftig entschieden worden ist. 

Hinsichtlich B., Mt. und Ma., die weiterhin ihre 
Wehrpflicht ableisten, verhängte der Disziplinarvor-
gesetzte Verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Au-
ßerdem wurden sie aus der SFOR-Ausbildung her-
ausgenommen und an unterschiedliche Standorte 
versetzt. 

Die ursprünglich beabsichtigte Verhängung von Dis-
ziplinararrest gegen die sechs Soldaten, die aus dem 
Wehrdienst ausscheiden sollten, wurde von dem 
Richter des zuständigen Truppendienstgerichts we-
gen Bedenken im Hinblick auf das Fehlen einer er-
zieherischen Wirkung und damit wegen des verfas- 
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sungsrechtlich garantierten Übermaßverbotes nicht 
durchgeführt. 

4. Vorgehensweise bei der Untersuchung 

Im Vordergrund der Untersuchung standen Gesprä-
che mit einem Großteil der Soldaten, die seit dem 
Dienstantritt am 2. Januar 1997 als Vorgesetzte, Aus-
bilder oder sonstige Kameraden Kontakt mit den auf-
fällig gewordenen Wehrpflichtigen hatten. Hierzu 
wurden u. a. 84 Soldaten des Panzeraufklärungsba-
taillons 5 in den Standorten Sontra (Anlage 1) 1 ) und 
Stetten am kalten Markt (Anlage 2; Ausbildung des 
gepanzerten Einsatzverbandes SFOR) sowie 65 Sol-
daten des Panzeraufklärungsbataillons 7 in August-
dorf (Anlage 3) anhand standardisierter Themenka-
taloge (Anlage 4) befragt. Bei dieser Gelegenheit 
konnten auch die betroffenen Liegenschaften ein-
schließlich der Wacheinrichtungen, Stuben und Frei-
zeiteinrichtungen inspiziert werden. 

Hinzu kamen Anhörungen von 7 der 9 Verdächtigten 
an ihren Dienst- oder Wohnorten, in der Justizvoll-
zugsanstalt oder im Büro ihres Prozeßbevollmächtig-
ten. F. und Fl. lehnten einen Kontakt mit mir ab. 

Daneben wurden die einschlägigen Dienstpläne so-
wie die disziplinaren und strafrechtlichen Untersu-
chungsunterlagen ausgewertet. 

5. Wesentliche Erkenntnisse über mögliche Ursachen 

5.1 Herkunft, Ausbildung und Beschäftigung 

Sieben der neun Betroffenen stammen aus den neu-
en Bundesländern. Dieser Anteil ist derzeit repräsen-
tativ für Wehrpflichtige, die im nordhessischen 
Standort Sontra ihren Dienst antreten. 

Nur einer dieser Soldaten (M.) weist keinen Schulab-
schluß auf; die übrigen hatten in der Regel die Mitt-
lere Reife erreicht. Arbeitslos war vor dem Wehr-
dienst ebenfalls nur ein Soldat (F.). Zu Herkunft und 
Beruf siehe Anlage 5. 

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß die Betrof-
fenen vor ihrer Dienstzeit Kontakt zueinander gehabt 
haben. 

5.2 Auswahlverfahren der freiwilligen zusätzlichen 
Wehrdienst Leistenden (FWDL) 

Die Kreiswehrersatzämter hatten sieben von den 
neun betroffenen Wehrpflichtigen als FWDL mit zu-
sätzlichen Zeiten von zwei bis dreizehn Monaten ein-
berufen. Nur A. und Mt. hatten sich damals noch 
nicht förmlich zu einer längeren Wehrpflichtzeit und 
zu einem Auslandseinsatz bereiterklärt. 

Die Auswahl der freiwillig längerdienenden Wehr-
pflichtigen durch die Kreiswehrersatzämter wurde 
generell von allen Vorgesetzten in Sontra und Au-
gustdorf kritisiert. Derartige FWDL würden in vielen 
Fällen den hohen Anforderungen an einen mögli-
chen Auslandseinsatz nicht gerecht werden. Ange-
sichts einer nicht ausreichenden Begutachtung der 
Wehrpflichtigen durch die Kreiswehrersatzämter 

1 ) Die Anlagen sind in dieser Version des Berichtes nicht abge-
druckt 

könne man in der Regel nur auf die FWDL setzen, 
die durch die Truppe geworben wurden. Vorgesetzte 
müßten vielmehr vor einer Weiterverpflichtung die 
Gelegenheit eingeräumt bekommen, Soldaten über 
eine bestimmte Zeit im dienstlichen Alltag erleben 
zu können. Solches läge naturgemäß auch im Sinne 
der Wehrpflichtigen, die vor ihrer Dienstzeit die volle 
Tragweite ihres Antrages sowie die tatsächlichen Ge-
gebenheiten in der Truppe kaum abschätzen könn-
ten. 

Eine neue Form der Eignungsuntersuchung und 
-feststellung sowie fallweise durchgeführte „psycho-
logische Interviews" können Erkenntnisse aus eini-
gen Wochen Truppendienst nicht ersetzen. Die her-
ausfordernden Aufgaben sowie letztlich auch das 
Ansehen der Streitkräfte sollten es möglich werden 
lassen, die Verpflichtung der freiwilligen längerdie-
nenden Wehrpflichtigen wieder vermehrt in der 
Truppe vorzunehmen. Diese Auffassung habe ich be-
reits im Verteidigungsausschuß vorgetragen. 

Ich weise jedoch bereits an dieser Stelle darauf hin, 
daß der Vorfall in Detmold nicht geeignet ist, als Be-
legfall für eine Diskussion um dera rtige Verfahrens-
fragen zu dienen, weil die betroffenen Soldaten in ih-
ren ersten Wochen härterer dienstlicher Beanspru-
chung von ihren zahlreichen Vorgesetzten durchweg 
als geeignet für qualifizierte Ausbildungsvorhaben 
eingestuft worden sind. Eine Zuständigkeitsverlage-
rung auf die Truppe hätte damit kaum zu einem an-
deren Ergebnis geführt. Hinzu kommt, daß der ge-
walttätigste Beteiligte (A.) lediglich ein regulärer 
Grundwehrdienstleistender (W 10) war. 

Ich hoffe, daß die für die Zukunft beabsichtigten In-
terviews der für die Eignungsuntersuchung und 
-feststellung zuständigen Diplom-Psychologen maß-
geblich dazu beitragen werden, ungeeignete Bewer-
ber von vornherein auszuschließen. 

5.3 Ausbildungsgang bzw. dienstliche Verwendung 

Die neun Betroffenen wurden am 2. Januar 1997 zur 
5. Kompanie des Panzeraufklärungsbataillons 5 nach 
Sontra einberufen. Zur gleichen Zeit hatte das Batail-
lon den Auftrag erhalten, für das zweite SFOR-Kon-
tingent den Anteil der Panzeraufklärer zu stellen. 
Hierfür geeignet erscheinenden Rekruten wurde da-
her das Angebot unterbreitet, durch eine gestraffte 
Ausbildung in die Lage versetzt zu werden, ab Mai 
1997 an dem Auslandseinsatz teilnehmen zu können. 
Dementsprechend wurde durch das Bataillon eine 
„Verzahnung und Verkürzung von Allgemeiner und 
Spezialgrundausbildung" konzipiert. Nachdem die 
Planungen abgeschlossen und die notwendigen Rah-
menbedingungen gegeben waren, wurden u. a. auch 
die neun Soldaten für die Zeit vom 17. bis 30. Januar 
1997 in die 2. Kompanie abgeordnet, wo diese inten-
sive Ausbildung praktiziert wurde. Anschließend 
war für Februar eine Kraftfahrausbildung und 
schließlich für März und Ap ril eine SFOR-Ausbil-
dung vorgesehen. Diese Verfahrensweise war durch 
das Wehrbereichskommando IV/5. Panzerdivision 
genehmigt worden. 

Am 30. Januar 1997 intervenierte der Kommandie

-

rende General II. Korps: Soldaten mit dem Dienstein- 
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trittsdatum 2. Januar 1997 dürften nicht im zweiten 
SFOR-Kontingent eingesetzt werden, da eine Dienst-
zeit von sechs Monaten Voraussetzung für einen der-
artigen Einsatz sei. 

Die Enttäuschung der Wehrpflichtigen war trotz des 
Angebots, mit viermonatiger Verspätung an einem 
SFOR-Einsatz teilzunehmen, sehr groß. Ich habe 
aber keine Hinweise erkennen können, die darauf 
schließen lassen, daß diese mitursächlich für den Vor-
fall in Detmold gewesen sein könnte. 

Problematisch war jedoch die Komprimierung der 
Allgemeinen Grundausbildung auf einen Monat (sie-
he auch Punkt 5.10). 

Zum 3. Februar 1997 wurden acht der neun betroffe-
nen Soldaten an vier Fahrschulausbildungszentren 
(Wolfhagen, Kusel, Mainz, Rennerod) kommandiert 
und vier Wochen später zur 3. Kompanie des Panzer-
aufklärungsbataillons 7 nach Augustdorf versetzt. 
Der Panzerschütze A. hatte bis auf drei Tage, in de-
nen er zur Panzeraufklärungskompanie 210 nach Au-
gustdorf kommandiert war, vorgezogenen Erho-
lungsurlaub. 

In Augustorf begann für die Betroffenen am 3. März 
die Richtschützen- bzw. Panzerfahrerausbildung mit 
der Option, bei Eignung und Leistung etwa im Juni 
für die  Spezialausbildung zur Teilnahme am 3. Kon-
tingent eingeplant zu werden (Einsatzbeginn etwa 
Anfang September 1997). 

Dieser gemeinsame dienstliche Werdegang brachte 
es mit sich, daß die Betroffenen sich näher kennen-
lernten. Während sie in Sontra in Zweier- oder Drei-
ergruppen mit anderen Soldaten auf die Stuben ver-
teilt waren, fanden sie sich in Augustdorf (mit Aus-
nahme des S.) alle auf einer Stube wieder. 

5.4 Freizeitgestaltung 

Wenn man einmal davon absieht, daß aufgrund der 
komprimierten Ausbildung in Sontra kaum nennens-
werte Freizeiten für die Rekruten bestanden, unter-
scheiden sich die Nutzungsmöglichkeiten do rt  sowie 
in Mainz, Kusel, Rennerod, Wolfhagen und August-
dorf nur unwesent lich von denen in anderen Stand-
orten. Sporthallen, Kegelbahnen, Luftgewehrstände, 
Mannschafts- und Soldatenheime werden verhältnis-
mäßig selten in Anspruch genommen. Besser sieht es 
mit der Annahme von Krafträumen oder Saunen aus, 
die von Stammsoldaten in Eigeninitiative im Kompa-
niebereich eingerichtet wurden (z. B. in Sontra). Wer 
keine Möglichkeit zur Heimfahrt hat, sieht Fernse-
hen/Video, trinkt Alkohol auf der Stube oder verläßt 
sie mit Kameraden auf der Suche nach Zerstreuung 
in Kneipen oder Diskotheken. 

Im Kameradenkreis fiel der Panzerschütze A. immer 
wieder durch erheblichen Alkoholgenuß auf, was 
sich angeblich aber nicht auf dessen dienstliche Lei-
stungen ausgewirkt hätte. Da der Betroffene selbst 
sein gewaltsames Handeln grundsätzlich auf über-
mäßiges Trinken von Alkohol zurückführt, wäre eine 
gewisse Zivilcourage bei den Kameraden sicher an-
gebracht gewesen, um die unberechenbaren Folgen 
einzudämmen. In solchen Situationen zeugen ein 
Wegsehen oder gar eine kumpanhafte Anteilnahme 

von einer falsch verstandenen Kameradschaft, weil 
mögliche Hilfestellungen - insbesondere seitens der 
Vorgesetzten und Ärzte - von vornherein ausge-
schlossen werden. 

In der zu untersuchenden Zeitspanne der ersten 
Märzhälfte in Augustdorf war auch nach Feierabend 
eine ungewöhnlich hohe Präsenz von Vorgesetzten 
zu verzeichnen. So hielt sich der Kompaniechef an 
zwei bis drei Tagen der Woche abends im Kompanie-
gebäude auf, da er do rt  eine dienstliche Unterkunft 
hatte. 

Auf Weisung der Kompanieführung seien auch mehr-
fach täglich Ausbilder nach Dienstschluß durch die 
Stuben gegangen, um  dort  Sauberkeit und Ruhe zu 
überprüfen. Schließlich waren bewußt Unteroffizier-
dienstgrade, die zu den Auszubildenden gehörten, 
auf Stuben untergebracht worden, die den Mann-
schaftsunterkünften benachbart waren. 

5.5 Ausländerfeindlichkeit 

Der Chef der 5. Kompanie des Panzeraufklärungsba-
taillons 5 in Sontra hatte Ende Dezember 1996 seinen 
Ausbildern eingeschärft, ihm alle rechtsextremisti-
schen bzw. ausländerfeindlichen Vorkommnisse zu 
melden. 

Am 8. Januar 1997 belehrte der Sicherheitsoffizier 
die jungen Rekruten u. a. über die Folgen derartiger 
Verhaltensweisen von Soldaten. 

Über ausländerfeindliche oder rechtsextremistische 
Einstellungen bzw. Handlungen der neun Soldaten 
lagen den Vorgesetzten bis zum Tatzeitpunkt keiner-
lei Erkenntnisse vor. 

Zwar konnte sich ih Sontra der größere Teil der ehe-
maligen Kameraden nicht mehr genau an einzelne 
Betroffene erinnern. Dennoch machten do rt  etliche 
Mannschaftsdienstgrade differenzierende Aussagen, 
die die Betroffenen als „ruhig" und „unauffällig" bis 
hin zu „einfältig" einstuften. Deutlicher waren hin-
gegen die Erinnerungen an A., der überwiegend als 
„Angeber", „Punker" und „Linker" klassifiziert wur-
de. 

Diese Charakterisierungen waren auch in August-
dorf zu vernehmen. Hinsichtlich Fl. und F. wurde au-
ßerdem vereinzelt eingeräumt,  daß man sie wegen 
deren Vorliebe für „rechtsgerichtete Musik" entspre-
chend politisch eingestuft hatte. 

In diesem Zusammenhang verdient ein bemerkens-
wertes Vorkommnis Erwähnung: Am Abend des 
10. März hatte der Panzerschütze Fl. auf seiner Stube 
vor anderen Soldaten eine Musikkassette abgespielt, 
auf der Worte wie „Heil" und „Leben für Deutsch-
land, sterben für Deutschland" vorkamen. Da den 
Kameraden diese Aufnahmen nicht gefielen, hörte 
sich der Besitzer die Lieder weiter mit Kopfhörer an. 
Zwei Wachsoldaten, die an dem Kompaniegebäude 
vorbeigingen, hatten gleichfalls diese Worte gehört 
und erstatteten eine Meldung an den Wachhaben-
den. Der hierauf eingeschaltete UvD der 3. Kompanie 
konnte keine solche Musik mehr im Block feststellen, 
unterließ jedoch eine entsprechende Meldung an die 
Vorgesetzten. Hierfür wurde er disziplinar gemaß-
regelt. 
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Nach Angaben einiger Kameraden soll auch der Pan-
zerschütze F. solche Musikkassetten (z. B. der Grup-
pe „Böhse Onkelz") besessen und auf seiner Stube 
gehört haben. 

Zehn Tage nach dem Vorfall in Detmold äußerte in 
der Panzeraufklärungskompanie 140 in Sontra ein 
Gefreiter während der Waffenausbildung: „So eine 
MPi würde ich auch gerne haben, mit 30 Schuß im 
Magazin. Dann gehe ich in unseren Türkenladen 
und mache sie platt!" Hier wurde Disziplinararrest 
verhängt und die Angelegenheit wegen des Ver-
dachts der Volksverhetzung an die Staatsanwalt-
schaft abgegeben. 

Der Soldat bestätigte mir  gegenüber den Sachverhalt 
und gab als Begründung an, einen bestimmten Tür-
ken zu hassen. Dieser erniedrige und unterdrücke 
eine auch dem Soldaten sehr nahestehende deutsche 
Frau „im Sinne des Islam" . Falls der Türke sie noch-
mals mißhandele, werde er ihn umbringen. 

Ich möchte hier ausdrücklich betonen, daß ein sol-
cher Vorgang nicht typisch für einen bestimmten 
Standort ist. 

Hier spiegeln sich vielmehr in unerträglicher Weise 
Kulturkonflikte wider, die vornehmlich aus Neid und 
diversen Ängsten genährt werden. 

Festzustellen bleibt, daß die neun Soldaten (ausge-
nommen A.; s. u. 5.6) bis zu dem Abend des 17. März 
1997 im dienstlichen Umfeld keine Anhaltspunkte 
für eine ausländerfeindliche Einstellung gezeigt ha-
ben. In den Standorten Sontra, Mainz, Kusel, Renne

-

rod, Wolfhagen und Augustdorf waren sie gänzlich 
unauffällig geblieben. 

5.6 Gewaltbereitschaft 

Die Aussagen der Vorgesetzten sowie der übrigen 
Kameraden, daß hinsichtlich der neun Betroffenen 
keine Anzeichen für eine Gewaltbereitschaft zu er-
kennen war, sind nahezu deckungsgleich. 

Eine Person aus dem Kreis der Betroffenen (S.) hat 
sich jedoch mir gegenüber hinsichtlich des A. bela-
stend geäußert. A. soll in Augustdorf zu ihm gesagt 
haben: „Ich freue mich, nach Bosnien zu kommen, 
um dort  Kanaken abzuschießen." Nach meiner Be-
wertung stufe ich diese Zeugenaussage als glaub-
würdig ein. 

Der angebliche „Irokesenschnitt" des A. ähnelt eher 
dem „US-Armeehaarschnitt" . Eine gewisse Ähnlich-
keit zu der traditionellen Haartracht der Punker war 
aber von dem Betroffenen ausdrücklich beabsichtigt. 
Er fühlt sich dieser „Bewegung" in seiner Heimat-
stadt zugehörig und betont, damit seine politische 
Weltanschauung zum Ausdruck bringen zu wollen. 

Gewaltindizierende Tonträger oder Videos, die unbe-
streitbar von einer großen Zahl Heranwachsender 
konsumiert werden, sind nach meinen Informationen 
auch in deutschen Kasernen nichts Unbekanntes. 
Die von mir anläßlich des Detmolder Vorfalles be-
fragten Soldaten wollten aber keinen konkreten Fall 
benennen, bei dem in ihrer Gegenwart derartige Mu-
sik- oder Videokassetten abgespielt wurden. 

Baseballschläger wurden angeblich nicht in die Un-
terkünfte mitgebracht, sondern sollen in den Kraft-
fahrzeugen aufbewahrt worden sein. Von deren Exi-
stenz wußten aber zahlreiche Kameraden in Sontra 
und Augustdorf. Bemerkenswert war in diesem Zu-
sammenhang die einhellige Einschätzung dieser Ge-
räte als Notwehrinstrument. Ich habe keinen Mann-
schaftsdienstgrad angetroffen, der Anstoß am Besitz 
eines solchen Gegenstandes nahm. Gleiches gilt für 
den Besitz von erlaubten Messern. Offensichtlich ist 
es unter Heranwachsenden sehr verbreitet, Gegen-
stände mitzuführen, die eine Notwehr ermöglichen. 

Bei den dienstlich gelieferten Messern, Sturmhauben 
und Schutzbrillen handelt es sich um persönliche 
Ausrüstungsgegenstände, die regelmäßig bei derar-
tigen Ausbildungsvorhaben im Feldanzug mitgeführt 
und aus Bequemlichkeit nach Dienstschluß nicht aus 
den Taschen genommen werden. 

Anhaltspunkte für eine Bereitschaft, rechtswidrig 
Gewalt auszuüben, lassen sich aus diesen Umstän-
den lediglich für den A. herleiten, was aber den Vor-
gesetzten unbekannt blieb. 

5.7 Bekanntwerden der „Provokation durch Türken" 

Vier Tage vor den Übergriffen der Soldaten in Det-
mold wurden die Panzerschützen A., F. und M. im 
gleichen Ort von etwa 15 Türken grundlos in roher 
und beleidigender Form aufgefordert, „ihr Revier" 
zu verlassen. Ein solches Vorkommnis hat eine orts-
ansässige Zeugin bestätigt. Offensichtlich verhielten 
sich die Soldaten so umsichtig, daß es hierbei nicht 
zu Tätlichkeiten gekommen ist und die Soldaten 
wohlbehalten in die Kaserne zurückkehren konnten. 

Dieser Vorfall wurde noch am Abend des 13. März in 
der Stubengemeinschaft in Gesprächen aufbereitet, 
ohne jedoch zunächst konkrete Reaktionen zu pla-
nen. 

Mehr als die Hälfte der von mir befragten Mann-
schaftsdienstgrade in Augustdorf gab an, in der Zeit-
spanne bis zum Abend des 17. März zumindest ge-
rüchteweise von der Behandlung ihrer drei Kamera-
den in Detmold gehört zu haben. 

Auf die Nachfrage, warum man eine solche Provoka-
tion nicht Vorgesetzten gemeldet habe, verwiesen so-
wohl die sieben von mir angehörten Betroffenen als 
auch die zahlreichen Mitwisser übereinstimmend auf 
die noch sehr kurze Dienstzeit in Augustdorf. Ein 
Vertrauen in die Vorgesetzten sei noch nicht entstan-
den. Auch habe man nicht ernstlich daran geglaubt, 
daß die Vorgesetzten sich für eine solche Angelegen-
heit interessieren würden oder ihnen helfen konnten. 

Bis auf die unter dem Punkt 5.8 dargestellte Bege-
benheit war damit keinem Vorgesetzten rechtzeitig 
bekanntgeworden, daß am 13. März eine solche Ent-
wicklung seinen Lauf nahm. 

5.8 Bekanntwerden von Vergeltungsplänen 

Etwa am 14. März deutete der Panzerschütze A. ge-
genüber drei später unbeteiligten Kameraden in sehr 
vager Form an, daß „man sich revanchieren" werde. 
Dies deuteten die Soldaten als Angeberei und maßen 
aufgrund bisheriger einschlägiger Erfahrungen mit 
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dem „Großmaul" A. einer solchen Ankündigung 
keine Bedeutung bei. 

Dennoch berichtete einer dieser Kameraden am 
Abend des 16. März einem Stabsunteroffizier, der 
wie er Auszubildender war, von dieser Andeutung 
des A. Der Stabsunteroffizier, der an dem Sonntag-
abend bereits reichlich dem Alkohol zugesprochen 
hatte, riet seinem Informanten, „sich da rauszuhal-
ten" , weil er gleichfalls von einer Übertreibung aus-
ging. Erst einen Tag nach dem Vorfall vom 17. März 
erinnerte sich der Stabsunteroffizier wieder an das 
Gespräch. Nunmehr offenbarte er sich unverzüglich 
gegenüber seinem Disziplinarvorgesetzten. 

Am Abend des 17. März hatten nur einige Soldaten 
einer Stube, die neben der Unterkunft der betroffe-
nen Soldaten lag, die Gelegenheit, den beginnenden 
Aufbruch nach Detmold wahrzunehmen. Hier hatte 
der Panzerschütze A. die teilweise schon schlafenden 
oder fernsehenden Kameraden ohne nähere Begrün-
dung gefragt, ob man ihn nach Detmold fahren 
könne. Dieses Ansinnen wurde spontan u. a. wegen 
der fortgeschrittenen Zeit abgelehnt, ohne sich näher 
mit dem Hintergrund des Vorhabens auseinanderzu-
setzen. 

5.9 Verlassen der Kaserne im Feldanzug und mit Waffen 

Der Feldanzug darf gemäß der Zentralen Dienstvor-
schrift 37/30 außer Dienst außerhalb militärischer 
Anlagen getragen werden, wenn sich der Soldat auf 
dem Weg zwischen der Kaserne und seiner Wohnung 
befindet. Hierüber wurden die Rekruten in Sontra 
am 4. Januar 1997 im Rahmen eines einstündigen 
Unterrichts „Verhalten außer Dienst und in der Of-
fentlichkeit" durch ihren Kompaniechef erstmalig 
belehrt. 

Auffällig ist, daß alle von mir befragten Beteiligten 
ihre Überzeugung vorgetragen haben, daß sie den 
Feldanzug grundsätzlich auch in der Freizeit tragen 
dürften. Einige der Betroffenen hatten daher auch 
keine Privatkleidung in der Kaserne. In diesem Punkt 
vermochte ich bei den Soldaten kein Unrechtsbe-
wußtsein zu erkennen. 

Beim Verlassen der Kasernen wird in der Regel we-
der die Identität noch die Trageberechtigung einer 
Uniform überprüft. Eine generelle Durchsuchung 
von Personen oder Privatfahrzeugen, die die Kaserne 
verlassen, wäre ohne konkrete Verdachtsmomente 
rechtswidrig. In dem konkreten Fall muß zudem be-
rücksichtigt werden, daß es wegen der Dunkelheit 
einem Wachsoldaten kaum möglich ist, hinsichtlich 
des herannahenden Fahrzeuges festzustellen, ob sich 
in ihm Uniformträger befinden. 

Das Verlassen der Kaserne im Feldanzug wäre viel-
leicht zu verhindern gewesen, wenn die Vorgesetz-
ten durch deutliche Hinweise bzw. Verbote bei ihren 
Soldaten ein entsprechendes Problembewußtsein ge-
schaffen hätten. 

Dem Unteroffizier vom Dienst oder der Kasernenwa-
che können dera rtige Zuwiderhandlungen hingegen 
nicht angelastet werden. 

Grundsätzlich für überdenkenswert halte ich die Re

-

gelung, daß der Feldanzug überhaupt außerhalb der 

Dienstzeit in der Öffentlichkeit getragen werden 
darf. Im Gegensatz zum Ausgehanzug können durch 
derartige funktionsbezogene Uniformen im p rivaten 
Bereich in Einzelfällen Mißverständnisse oder gar 
unterschwellige Ängste ausgelöst werden. 

5.10 Politische Bildung 

Aufgrund der oben dargestellten Verkürzung der 
Allgemeinen Grundausbildung und des Beginns der 
Fahrschulausbildung im zweiten Dienstmonat wur-
den die Vorgaben des. Generalinspekteurs vom 
12. Juli 1995 bzw. des Führungsstab des Heeres vom 
September 1995 nicht eingehalten. Lediglich ein 
zweistündiger Unterricht über „Eid und Feierliches 
Gelöbnis" am 24. Januar in Sontra entspricht den 
eindeutigen o. g. Vorschriften. Hingegen fehlen die 
zwingend vorgeschriebenen Themen „Dienen - wo-
für?" sowie „Verfassungsrechtliche Stellung der Bun-
deswehr" . In den Fahrschulausbildungszentren so-
wie in Augustdorf wurde bis zum Zeitpunkt des Vor-
falles in Detmold keine Politische Bildung durch 
staatsbürgerliche Unterrichte betrieben. 

Man würde es sich aber bestimmt zu leicht machen, 
wenn man diesen augenfälligen Mangel in direkten 
Zusammenhang mit den Detmolder Vorfällen setzen 
würde. Ich möchte nicht behaupten, daß gerade die 
o. g. überlassenen konkreten Unterrichtungen geeig-
net gewesen wären, den Geschehensablauf in Det-
mold zu beeinflussen. 

Mir drängt sich aber die Frage auf, ob dera rtige Vor-
fälle eine veränderte Ausbildung junger Staatsbürger 
in der Bundeswehr erforderlich machen. 

Wenngleich sieben der neun Betroffenen aus den 
neuen Bundesländern stammen, dürfen hieraus 
keine vorschnellen Rückschlüsse auf regionale Un-
terschiede bei den Kenntnissen und Einstellungen 
bezüglich unseres Rechtsstaates gezogen werden. 
Wer „staatsbürgerliche Nachhilfe" für bestimmte 
landsmannschaftliche Personengruppen forde rt, dif-
famiert grundlos weite Teile unserer Bevölkerung. 

Eine wesentliche Erkenntnis ist für mich bei der Un-
tersuchung des Vorfalles gewesen, daß in erster Linie 
einzelne Soldaten als Staatsbürger versagt haben, in-
dem sie auf kriminelle Weise versucht haben, ver-
meintliche „angestammte" Rechte durchzusetzen. 
Dabei scheuten sie sich nicht, unter dem äußerlichen 
Erscheinungsbild hoheitlicher Gewalt völlig unbetei-
ligte Personen zu verletzen und zu bedrohen. Solche 
Täter weisen charakterliche Defizite auf, die kaum in 
überschaubarer Zeit durch Bildungsmaßnahmen der 
Bundeswehr aufgefangen werden können. 

Erfolgversprechende Ansatzpunkte kann es aber 
hinsichtlich potentieller „Mitläufer" und „Mitwisser" 
geben. Hier sollte verstärkt durch Vermittlung 
grundlegender Werte unserer Verfassungsordnung 
wie der Würde des Menschen, der Mitverantwortung 
des Staatsbürgers oder die Bindung an Recht und 
Gesetz zunächst bei allen ein gewisses Maß an Sensi-
bilität und darauf aufbauend die Bereitschaft zur Er-
haltung unserer freiheitlichen demokratischen 
Rechtsordnung geweckt werden. Diese Vorstellung 
darf nicht als idealistisches Wunschdenken abgetan 
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werden. Sie ist vielmehr eine unabdingbare Voraus-
setzung für eine Armee in einem Rechtsstaat. 

Nicht zuletzt meine zahlreichen Gespräche im Rah-
men dieser Untersuchung haben mir deutlich vor Au-
gen geführt, daß die o. g. Weisung des Generalin-
spekteurs hierzu ein erster Schritt war, dem weitere 
folgen müssen, um das hier dargestellte Ziel zu errei-
chen. Leider habe ich im vorliegenden Fa ll  wie schon 
in meinen Jahresberichten feststellen müssen, daß in 
weiten Teilen noch nicht einmal die Mindestforde-
rungen der militärischen Führung umgesetzt wur-
den. Dies darf nicht langer mit Hinweisen auf eine 
knappe Ausbildungszeit tole riert  werden. Sonst sehe 
ich für die Zukunft Nachteile für das Vertrauen in die 
Bundeswehr sowie deren Ansehen. 

Ich wünsche mir daher die Einhaltung der Weisung 
zur politischen Bildung, wobei vor allem die Würde 
des Menschen sowie die Rolle des Staatsbürgers in 
Uniform im Vordergrund stehen sollten. 

6. Zusammenfassende Bewe rtung 

Auslösender Faktor der Übergriffe der Soldaten in 
Detmold war eine Provokation am 13. März 1997 
durch eine Gruppe von Türken. Das Mißhandeln von 
vier Ausländern durch die Soldaten am 17. März 
1997 steht hiermit jedoch in keinem direkten Zusam-
menhang und ist durch nichts zu entschuldigen. Die 
Verantwortung für diese menschenverachtenden 
Überfalle liegt ausschließlich bei den Tätern. 

Ich habe bei der Begutachtung der regionalen und 
sozialen Herkunft, des Auswahlverfahrens der frei

-

willigen zusätzlichen Wehrdienst Leistenden, der 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in den Kaser-
nen sowie des Aufsichtsverhaltens der Vorgesetzten 
keine Hinweise auf Ursächlichkeiten für das Gesche-
hen ausmachen können. 

Das Tragen des Feldanzuges am 13. März 1997 durch 
drei Soldaten gab einigen Türken die Gelegenheit zu 
einem provozierenden Verhalten. Hätten sich die 
Soldaten bei ihrem ersten Besuch in Detmold an die 
Bekleidungsvorschriften gehalten, wäre der Anlaß 
für die späteren Übergriffe entfallen. 

Es sind offensichtlich einige Chancen nicht genutzt 
worden, um ein derartiges Vorgehen der Soldaten 
gegen die Ausländer zu verhindern: 

Durch den atypischen-Ausbildungsgang in den er-
sten Dienstmonaten wurde die Blickrichtung aller 
Beteiligten vornehmlich auf einen möglichen Aus-
landseinsatz gelenkt. Der junge Staatsbürger in Uni-
form hatte nach meiner Einschätzung hierdurch 
keine ausreichende Möglichkeit, mit der nötigen Ru-
he in seine neue Funktion hineinzuwachsen. Dies 
zeigt sich insbesondere bei den Tätern, die zum Teil 
völlig unausgereifte Vorstellungen über die Würde 
des Menschen und andere Grundwerte aus unserer 
Verfassung aufwiesen und stattdessen eine A rt 

 Selbstjustiz übten. 

Aber auch den zahlreichen Kameraden sowie den 
o. g. Stabsunteroffizieren, die unsensibel, uncoura-
giert oder in falsch verstandener Kameradschaft 
deutliche Warnsignale nicht an geeignete Vorge-
setzte weitergegeben hatten, muß vorgehalten wer-
den, gute Chancen vertan zu haben, das verhängnis-
volle Geschehen abzuwenden. 
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2. Bericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 
vom 30. September 1997 an den Verteidigungsausschuß 
des Deutschen Bundestages über die Untersuchung der Vorfälle 
im Lager Hammelburg 

Bonn, den 30. September 1997 
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I. Vorbemerkung 

Der Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundes-
tages hat mich in seiner Sitzung am 10. Juli 1997 be-
auftragt, eine eigenständige Untersuchung der Vor-
gänge im Lager Hammelburg vorzunehmen und da-
bei vorhandene, geeignete militärsoziologische und 
andere sozialwissenschaftliche Studien zu berück-
sichtigen. 

Dem vorliegenden Bericht liegt der Erkenntnisstand 
vom 30. September 1997 zugrunde. Sollten in den 
strafrechtlichen oder in den disziplinargerichtlichen 
Verfahren oder im Beschwerdeverfahren des Fah-
nenjunkers T. Veränderungen bei der Sachverhalts-
feststellung auftreten, werde ich im Bedarfsfall eine 
Ergänzung meines Berichtes vornehmen. 

Zur Erarbeitung des Berichtes erfolgten Besuche bei 
der Infanterieschule in Hammelburg und Dienststel-
len des WBK VII/13. Panzergrenadierdivision. Ge-
sprächspartner waren Soldaten aller Dienstgradgrup-
pen. Insbesondere wurden die ehemaligen Vorge-
setzten im Offiziersrang derjenigen Soldaten befragt, 
die das Video erstellten. Des weiteren wurden Ge-
spräche mit den Fachreferaten innerhalb des Bun-
desministeriums der Verteidigung geführt und Unter-
lagen derjenigen Dienststellen der Bundeswehr, die 
mittel- oder unmittelbar an der VN-Ausbildung be-
teiligt sind, beigezogen. Der Zwischenbericht des 
Bundesministeriums der Verteidigung an den Vertei-
digungsausschuß vom 18. September 1997 wurde be-
rücksichtigt. Es wurde versucht, Kontakt mit den sie-
ben an der Videoerstellung beteiligten Soldaten auf-
zunehmen. Lediglich ein ehemaliger Soldat erklärte 
sich zur Durchführung eines fernmündlichen Ge-
sprächs bereit, das jedoch inhaltlich ergebnislos 
blieb. 
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Zur Sichtung vorhandener, geeigneter soziologischer 
Studien wurden die Wissenschaftlichen Dienste des 
Deutschen Bundestages und das Sozialwissenschaft-
liche Institut der Bundeswehr um Unterstützung ge-
beten. 

11. Kurzzusammenfassung 

Die Erstellung des privaten Videofilms durch Bun-
deswehrangehörige war nur aufgrund des Versagens 
des vor Ort eingesetzten Stabsunteroffiziers als Vor-
gesetzter und seinem aktiven Mitwirken möglich. 
Als mitursächlich müssen auch die unzureichenden 
Fuhrungsstrukturen im Jägerbataillon 571 und seiner 
4. Kompanie betrachtet werden. Die Verstärkung 
dieses Einsatzunterstützungsverbandes mit 348 ver-
bandsfremden Soldaten war problematisch. Der hohe 
zeitliche Organisationsaufwand gestattete den ein-
gesetzten Führern keine inhaltliche Gestaltung der 
ausbildungsfreien Zeit. Dadurch konnte es zu "Gam-
mel-Phasen" kommen. In diesen ausbildungsfreien 
Zeitabschnitten haben die betreffenden Soldaten 
den Videofilm erstellt, um so Emotionen und Aggres-
sionen abzureagieren, die sich durch den Lagerauf-
enthalt angestaut hatten. 

111. Sachverhalt 

1. Kurzinhaltsbeschreibung des Videofilms 

Der auf der vom BMV g übergebenen Cassette be-
findliche Videofilm gliedert sich in 4 Teile und hat 
eine Spieldauer von ca. 2 Stunden und 5 Minuten. 
Der erste Teil zeigt Dokumentaraufnahmen von zer-
störten Ortschaften im ehemaligen Jugoslawien. Der 
zweite Teil zeigt Bilder der VN-Ausbildung im Lager 
Hammelburg. Der dritte Teil wurde während eines 
Betreuungsabends aufgenommen. 

Der vierte Teil (ca. 40 Minuten) umfaßt das in Aus-
schnitten im Fernsehsender SAT 1 am 7. Juli 1997 ge-
zeigte Video und gliedert sich in vier Unterab-
schnitte. Der erste Unterabschnitt ist ähnlich 'einer 
Kriegsreportage aufgemacht, indem ein fiktives In-
terview mit deutschen Söldnern in Bosnien geführt 
wird. Der zweite Unterabschnitt stellt einen Schuß-
wechsel dar und zeigt u. a. die Schändung einer Lei-
che (Herausbrechen von Goldzähnen etc.). 

Beendet wird dieser Abschnitt mit der "Erschießung" 
des interviewführenden Journalisten. Der dritte 
Unterabschnitt orientiert sich an Sequenzen der 
britischen Komikertruppe "Monti Python". In den 
nachgespielten Sequenzen werden brutale Gewalt-
verbrechen (Erschießungen, Vergewaltigungen) dar-
gestellt. Der vierte Unterabschnitt persifliert TV-Wer-
bespots, wobei wiederum Erschießungen dargestellt 
werden. 

Die auf dem Film aufgesprochenen Kommentare ulld 
Originaltöne, soweit sie verständlich sind, nehmen 
nicht sachlich bezug auf die in Szene gesetzten Bil-
der. Optische oder akustische Hinweise, wie z. B. 
Uniformteile, Waffen oder Gesprächspassagen, die 
einen Rückschluß auf die Beteiligung von Bundes-
wehrsoldaten zulassen würden, ergeben sich aus 
dem Videofilm nicht. 

In der vom Fernsehsender SAT 1 am 7. Juli 1997 in 
der Sendung "Akte 97" ausgestrahlten Fassung sind 
vornehmlich die brutalsten Szenen aus dem Orginal-
video geschnitten und aneinandergereiht. Es fehlen 

_ insbesondere die Szenen, die Werbung persiflieren. 
Von den Soldaten wurden Werbeaufnahmen für Pro-
dukte wie "Crunchy Nuts" und "Visacard" nachge-
stellt. Der Originalton ist in der von SAT 1 ausge-
strahlten Fassung nicht mehr verständlich. 

2. Ermittlungsergebnisse 

Den Ermittlungsergebnissen liegen die Sichtung der 
durch die Bundeswehr übergebenen Unterlagen und 
eigene Untersuchungen zugrunde. 

Das in Rede stehende Video wurde im Zeitraum 18. 
bis 20. März 1996 während der zentralen Truppen-
aufstellung des 2. Kontingents GECONIFOR am 
VN-Ausbildungszentrum im Hammelburg erstellt. 

Bei der Herstellung des Videos waren folgende Sol-
daten beteiligt: 

Stabsunteroffizier L., Obergefreiter T., Obergefreiter 
K., Obergefreiter D., Obergefreiter G., Obergefreiter 
H., Obergefreiter Sp. Alle ehemaligen Obergefreiten 
haben Hochschulzugangsberechtigung . 

Alle Soldaten gehörten der 4. Kompanie des damali-
gen Jägerbataillons 571 an. Das verstärkte Jägerba-
taillon 571 war als Unterstützungsverband der Infan-
terieschule zugewiesen worden. Die Videoaufnah-
men wurden an der Unterstation "Heckenschützen" 
der Station "Konvoi" gedreht. Aus der Datums- und 
Zeiteinblendung im Video ergibt sich, daß die Se-
quenzen jeweils während der Mittagspause gedreht 
wurden. 

Die Ermittlungen des Wehrdisziplinaranwaltes beim 
Truppendienstgericht Nord für den Bereich des 
WBK VI1/13. Panzergrenadierdivision haben erge-
ben, daß zumindestens sechs Feldwebeldienstgrade 
und vier Unteroffizierdienstgrade Teile der Gewalt-
szenen des Videos im Unteroffizieraufenthaltsraum 
in Hammelburg wahrgenommen haben, ohne einge-
schritten zu sein. Den vorliegenden Vernehmungs-
niederschriften ist zu entnehmen, daß die vernomme-
nen Dienstgrade sich dahingehend eingelassen ha-
ben, entweder nach ihrer Einschätzung nur harmlose 
Passagen gesehen oder den Stabsunteroffizier L. zur 
Löschung des Videobandes angeregt zu haben. 

In diesem Zusammenhang 'wurde von vernommenen 
Soldaten der Vorwurf erhoben, Offiziere hätten Ge-
waltpassagen des Videos gesehen und seien nicht 
eingeschritten. Der Inspekteur des Heeres hat die zu-
ständigen Einleitungsbehörden angewiesen, gegen 
acht Offiziere disziplinargerichtliche Verfahren ein-
zuleiten. 

Der seinerzeit die Kompanie führende Oberleutnant 
bestreitet, den Videofilm ganz oder in Teilen gesehen 
zu haben. Er habe sich auch nicht in dem Raum auf-
gehalten, in dem das Video lief. 

Ein anderer Oberleutnant räumt ein, sich in dem 
Raum befunden zu haben. Jedoch habe der Fernse-
her in einer Ecke gestanden und sei ständig gelau-
fen. Kaum einer der im Raum anwesenden Soldaten 
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- so er selbst auch - habe den Programminhalt 
wahrgenommen. 

Andere Offiziere haben auf Befragung durch ihre 
Vorgesetzten und die die Ermittlungen führenden 
Wehrdisziplinaranwälte sich nicht zur Sache äußern 
oder zunächst ihren Rechtsanwalt kontaktieren wol-
len. 

3. Übersicht über die eingeleiteten disziplinargericht-
lichen Verfahren sowie die verfügten statusrecht-
lichen Maßnahmen 

Gegen die Soldaten, die das Video erstellten, sowie 
gegen den Hauptgefreiten der Rese rve R., der im 
Verdacht steht, das Video an den Fernsehsender 
SAT 1 weitergegeben zu haben, wurden disziplinar-
gerichtliche Verfahren eingeleitet. Diese disziplinar-
gerichtlichen Verfahren wurden im Hinblick auf noch 
laufende Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwalt-
schaft Schweinfurt  ausgesetzt. Der mittlerweile zum 
Fahnenjunker beförderte ehemalige Obergefreite T. 
wurde gemäß § 55 Absatz 5 Soldatengesetz am 9. Juli 
1997 durch das Personalamt der Bundeswehr fristlos 
aus der Bundeswehr entlassen. Gegen diese Entlas

-

sung hat er durch die von ihm bevollmächtigten 
Rechtsanwälte am 21. Juli 1997 unter dem Datum des 
18. Juli 1997 Beschwerde eingelegt. 

Auf Nachfrage hat das zur Abhilfeprüfung berufene 
Personalamt am 30. September 1997 erklärt, daß dem 
vom Fahnenjunker T. bevollmächtigten Rechtsanwalt 
zunächst Akteneinsicht gewährt werde. Nach Ein-
gang der Beschwerdebegründung werde sodann der 
Beschwerde entweder durch den Amtschef Personal-
amt abgeholfen oder der Vorgang dem Bundesmini-
sterium der Verteidigung zur Entscheidung vorge-
legt. 

4. Übersicht über die erstatten Strafanzeigen und das 
noch laufende strafrechtliche Ermittlungsverfahren 

Gegen die an der Erstellung des Videos beteiligten 
Soldaten sowie gegen den Stabsunteroffizier der Re-
serve A. und den Hauptgefreiten der Rese rve R. wur-
de Strafanzeige am 7. Juli 1997 durch den Inspekteur 
des Heeres erstattet. Der Stabsunteroffizier der Re-
serve A. stand ebenfalls im Verdacht, das Video an 
den Fernsehsender SAT 1 weitergegeben zu haben. 

Insbesondere wurde Anzeige erstattet wegen des 
Verdachts der Gewaltdarstellung (§ 131 StGB), der 
Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole 
(§ 90a StGB), der Unterschlagung von Übungs- und 
Manövermunition (§ 246 StGB). 

Gegen die Soldaten, die im Verdacht stehen, das Vi-
deo weitergegeben zu haben, wurde Anzeige erstat-
tet wegen des Verdachts des versuchten Betrugs zu 
Lasten des TV-Senders SAT 1. Es sei vorgetäuscht 
worden, es handele sich um Darstellungen des Aus-
bildungsbetriebs der Bundeswehr (§§ 263, 22, 23 
StGB). 

Ferner wurde Anzeige erstattet wegen des Verdachts 
der mangelnden Dienstaufsicht (§ 41 Wehrstraf-
gesetz) gegen die Stabsunteroffziere der Rese rve L. 
und A. 

Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Schweinfu rt . 
Nach Angaben des zuständigen Staatsanwaltes am 
30. September 1997 werden zur Zeit noch die Ermitt-
lungsverfahren durch die Kriminalpolizei Schwein-
furt  geführt. Mit einem Abschluß der Ermittlungsver-
fahren ist nach seinen Angaben nicht vor Ende Okto-
ber zu rechnen. 

Nach Aussage des zuständigen Staatsanwaltes ist 
zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt noch keine Kon-
kretisierung eines Strafbestandes zu erkennen. 

5. Weitere durch die Bundeswehr ergriffene Maßnahmen 

Nach Bekanntwerden der Vorfälle im Lager Ham-
melburg hat sich der Inspekteur des Heeres am 7. Ju-
li 1997 mittels Fernschreiben an die Befehlshaber 
und Kommandeure bis einschließlich der Divisions-
kommandeure gewandt und insbesondere Sensibili-
tät bei jeglichem Anzeichen von Gewaltverherr-
lichung und unrechtmäßigem Handeln angemahnt. 

Mit Datum vom 15. Juli 1997 hat der Inspekteur des 
Heeres die Erstellung von privaten Videoaufnahmen 
in den Liegenschaften des Heeres untersagt. Auf-
grund der geführten Gespräche und Auswertung der 
vorliegenden Unterlagen entsteht der Eindruck, daß 
insbesondere während der VN-Ausbildung im Lager 
Hammelburg auch die Soldaten der darstellenden 
Truppe vielfältig Gebrauch von der Möglichkeit zur 
Anfertigung von Videoaufnahmen gemacht haben. 
Dabei ist zwischen der Erstellung von dienstlichen 
Videoaufnahmen, die später zu Ausbildungszwecken 
herangezogen werden sollten, und privaten Video-
aufnahmen, die vornehmlich der Erinnerung an den 
Aufenthalt im Lager Hammelburg dienten, zu unter-
scheiden. 

Desweiteren hat sich der Beauftragte für Erziehung 
und Ausbildung des Generalinspekteurs auf Wei-
sung des Stellvertreters des Generalinspekteurs am 
8. Juli 1997 bei einem Besuch der Kontingentausbil-
dung an der Infanterieschule in Hammelburg über 
die methodisch-didaktische Konzeption der Kontin-
gentausbildung und deren Umsetzung informiert. 
Der Bericht vom 9. Juli 1997 des Beauftragten für Er-
ziehung und Ausbildung des Generalinspekteurs be-
stätigt die Konzeption der bisher praktizierten VN

-

Ausbildung. Jedoch sollte bereits am Heimatstandort 
der Ausbildungsunterstützungstruppenteile in ver-
stärktem Maße durch politische Bildung ein deutli-
cher Bezug zum Hintergrund des Einsatzes herge-
stellt werden. Weiterhin wird die Verwendung von 
organisch zusammengehörenden Einheiten gefor-
dert. Ferner soll die Dienstaufsicht do rt  verdichtet 
werden, wo keine Ausbildungsaktivitäten stattfin-
den. Dies würde voraussetzen, wie der Bericht be-
tont, daß die Vorgesetzten ihre Soldaten kennen, um 
Abweichungen in ihrem Verhalten zu bemerken und 
diesen ggf. entgegenzuwirken. 

Ferner hat sich der Inspekteur des Heeres unter dem 
21. Juli 1997 in einem Kommandeurbrief zu den Vor-
fällen geäußert. Auch darin forde rt  er eine Sensibili-
sierung für die sozialen Hintergründe einer mögli-
chen Gewaltbereitschaft und eine konsequente er-
zieherische Einwirkung. 
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Unter dem gleichen Datum erging durch den Inspek-
teur des Heeres die Weisung zur Verbesserung der 
VN-Ausbildung in Hammelburg. In dieser Weisung 
werden insbesondere Maßnahmen angeordnet, die 
den Unterstützungsverband betreffen. Der Unterstüt-
zungsverband soll dabei für die von ihm zu leistende 
Arbeit politisch sensibilisiert werden und über die 
Hintergründe im ehemaligen Jugoslawien besser in-
formiert werden. Desweiteren sollen die Führer des 
Unterstützungsverbandes an SFOR-Lehrgängen des 
Zentrums Innere Führung teilnehmen. Die Übungs-
bevölkerung, die durch die Unterstützungsverbände 
gestellt wird, soll zukünftig während ihres Einsatzes 
in Hammelburg durch Truppenpsychologen unter-
stützt werden. Vorgesehen sind nunmehr auch be-
gleitende Maßnahmen für den Unterstützungsver-
band nach der VN-Ausbildung am Heimatstandort. 

IV. Untersuchung, Bewertung und Empfehlungen 

1. Erkenntnisse 

a) rechtsextremistischer Hintergrund bei der Erstellung der 
Videoaufnahmen 

Die Auswertung des Originalvideos sowie die Befra-
gung der ehemaligen Vorgesetzten der an der Video-
erstellung beteiligten Soldaten haben keine Hin-
weise auf einen rechtsextremistischen Hintergrund 
bei der Erstellung des Videos ergeben. In dem Video 
werden keine nationalsozialistischen oder von Nach- 
folgeorganisationen verwendete Zeichen abgebildet; 
auch der gesprochene Ton enthält keinen Hinweis 
auf eine rechtsextremistische Gesinnung der Video-
ersteller. Die ehemaligen Vorgesetzten des Stabsun-
teroffiziers L. hatten weder Erkenntnisse noch Hin-
weise oder Vermutungen auf eine Sympathie des 
Stabsunteroffiziers L. für rechtsextremistisches Ge-
dankengut. 

b) Versagen des Stabsunteroffiziers L. als Vorgesetzter 

Verantwortlicher Unterführer für die vor Ort einge-
setzten Soldaten und gleichzeitig auch treibende 
Kraft bei der Erstellung des Videos war der am 
30. Juni 1996 nach Ablauf seiner Verpflichtungszeit 
aus der Bundeswehr ausgeschiedene Stabsunteroffi-
zier L. Als Vorgesetzter der vor Ort sich befindenden 
Mannschaftsdienstgrade hatte er die Pflicht, die  Er-
stellung des Videos zu verhindern. 

Es stellt sich die Frage, ob ein mögliches Fehlverhal-
ten des Stabsunteroffiziers L. schon im Vorfeld hätte 
erkannt werden können. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere, daß die an der Station 
„Heckenschützen" eingesetzten Soldaten durch ihre 
Stationierung im Wald und bei lediglich sechs Einsät-
zen pro Tag von jeweils ca. 15 bis 20 Minuten weitge-
hend auf sich selbst gestellt waren. 

Stabsunteroffizier L. wurde von seinen ehemaligen 
Vorgesetzten als guter Soldat beschrieben, der insbe-
sondere die ihm übertragenen soldatischen Aufga-
ben militärisch gut und engagiert erledigt habe. 
Seine Weiterverpflichtung sei daran gescheitert, daß 
er aufgrund einer Erkrankung für die Feldwebellauf-
bahn . nicht verwendungsfähig war. Die Nachricht, 
daß er aus der Bundeswehr ausscheiden müsse, habe 

den Stabsunteroffizier schwer getroffen. Nach dem 
Übungsplatzaufenthalt in Hammelburg habe er da-
her auch geäußert, daß er unbedingt weiter als Soldat 
tätig sein wolle und ggf. eine Verpflichtung in der 
französischen Fremdenlegion anstrebe. 

Weiterhin war über den Stabsunteroffizier L. be-
kannt, daß er nicht nur Kampfsportarten betreibe, 
sondern auch über eine erhebliche Sammlung an 
Schreckschußwaffen verfüge, die er teilweise auch 
mit Wissen und mit Billigung seiner Vorgesetzten als 
Requisite an der Unterstation „Heckenschützen" ein-
gesetzt habe. 

Dem Ergebnisbericht der Freiwilligenannahmestelle 
Berlin vom 14. Mai 1992 ist darüber hinaus zu ent-
nehmen, daß Stabsunteroffizier L. als „wenig gewis-
senhaft, unbeständiger Bewerber, mit Defiziten in 
seiner Urteilsfähigkeit und unrealistischen Zukunfts-
vorstellungen, der wiederholt widersprüchlich rea-
giert", beschrieben wird. Diese Auffälligkeiten in der 
Person des Stabsunteroffizier L. waren seinen Vorge-
setzten bekannt. Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, 
daß Stabsunteroffizier L. in seiner persönlichen Ent-
wicklung als menschlich noch nicht gereift beurteilt 
wurde. 

c) Führungsstrukturen in den beteiligten Verbänden 

Die Untersuchung der Führungsstrukturen und des 
Aufwuchses des Jägerbataillons 571 hat besondere 
Probleme ergeben. 

Aufgrund der durch die VN-Inspektion der Infante-
rieschule in Hammelburg vorgegebenen Personal- 
und Materialanforderungslisten war die Gestellung 
des Unterstützungsverbandes (u. a. darstellende 
Truppe) mit rund 850 Soldaten notwendig. Nicht nur 
diese hohe Personalzahl, sondern auch die geforder-
ten Spezialqualifikationen machten es notwendig, 
das auszuwählende Bataillon durch verbandsfremde 
Soldaten zu verstärken. In der ursprünglichen Pla-
nung war vorgesehen, das Jägerbataillon 571 aus 
Schneeberg um 225 verbandsfremde Soldaten zu 
verstärken. Es sollte selbst 636 Soldaten einbringen. 
Tatsächlich erfolgte bis zum 1. März 1996 ein Auf-
wuchs durch 356 verbandsfremde Soldaten. Neben 
zwei größeren geschlossenen Einheiten (Teile des 
Jägerbataillons 518 aus Berlin mit 133 Soldaten; 
Pionierzug des Pionierbataillons 701 aus Gera mit 
23 Soldaten) wurden dem Jägerbataillon 571 aus 
34 weiteren Einheiten Soldaten verschiedener Fach-
richtungen zugeführt. Die Ermittlungen und die 
geführten Gespräche haben ergeben, daß die Inte-
gration derartig vieler Soldaten aus unterschied-
lichen Standorten, Einheiten und Verwendungsrei-
hen sich schwierig gestaltete. 

Zwar wurde von den Soldaten am Ende des Aufent-
haltes in Hammelburg das kameradschaftliche Mit-
einander gelobt. Unübersehbar ist jedoch, daß Ho-
mogenität in dieser Truppe nicht entstehen konnte. 
Die Offiziere des Jägerbataillons 571 konnten an-
fänglich teilweise nur unter Schwierigkeiten ihre Be-
fehle gegenüber Soldaten aus fremden Einheiten, die 
dem Jägerbataillon 571 unterstellt waren, durchset-
zen. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint die Auswahl des 
Jägerbataillons 571 durch das WBK VII/13. Panzer-
grenadierdivision als Ausbildungsunterstützungs-
verband besonders problematisch. Das Jägerbatail-
lon 571 war ein Verband, der kurz vor seiner Auflö-
sung stand (das Jägerbataillon 571 wurde in das 
jetzige Gebirgsjägerbataillon 571 umstrukturiert). 
Die Dienstposten im Regiment, im Batai llon und in 
der Kompanie waren nicht vollständig besetzt. Der 
Regimentskommandeur, ein mittlerweile pensionier-
ter Oberstleutnant, mußte sich während des Aufent-
haltes des Jägerbataillons 571 in Hammelburg einer 
Krankenhausbehandlung unterziehen und hatte zu-
dem noch die übrigen Regimentstruppen, die mit 
weiteren Aufgaben (z. B. Grundausbildung) betraut 
waren, zu führen. Der Posten des Bataillonskomman-
deurs des Jägerbataillons 571 war unbesetzt, so daß 
der stellvertretende Bataillonskommandeur (Major) 
das Bataillon zu führen hatte. Der Posten des Kompa-
niechefs der 4. Kompanie war ebenfa lls unbesetzt. 
Daher mußte der damalige Zugführer (Oberleutnant) 
die Kompanie führen. Hinzu kommt, daß zahlreiche 
Soldaten im Mannschaftsdienstgrad aus ihren Stand-
orten und Einheiten ohne Unteroffiziere oder Offizie-
re dem Jägerbataillon 571 zugeführt wurden, so daß 
eine gezielte Dienstaufsicht aus einer persönlichen 
Kenntnis der Soldaten heraus nicht möglich war. 

Aufgrund der oben dargestellten Umstände war eine 
besonders intensive Betreuung und Dienstaufsicht 
notwendig, um vor allem die Integration der vielen 
verbandsfremden Soldaten zu gewährleisten. Eine 
derartige Aufgabe hätte auch bei vollständig besetz-
ten Dienstposten die Kompanie-, Batai llons- und Re-
gimentsführung stark beansprucht. Zusätzlich zu 
den organisatorischen Aufgaben im Rahmen der Ver-
legung zum Truppenübungsplatz nach Hammelburg 
und der dort  zu leitenden Ausbildung mußten die Of-
fiziere - ohne auf die Mithilfe eines Vertreters zu-
rückgreifen zu können - fremde Soldaten im starken 
Umfang in ihre eigene Truppe integrieren und im 
Rahmen einer aufgabenbezogenen Dienstaufsicht 
kontrollieren. 

In Gesprächen mit dem Befehlshaber des WBK VII/ 
13. Panzergrenadierdivision erklärte dieser, daß das 
aufzulösende Jägerbataillon 571 durch diesen Auf-
trag noch einmal motiviert werden sollte. Der perso-
nellen Führungsstrukturmängel sei man sich bewußt 
gewesen. Diese seien jedoch durchgängig in der 
Bundeswehr vorhanden und erlebter Alltag. Hätte 
man diese zu kompensieren versucht, sei ein perso-
nelles „Einbrechen" an anderer Stelle unvermeidbar 
gewesen. 

d) Dienstaufsicht 

Der stellvertretende Bataillonskommandeur des Jä-
gerbataillons 571 erklärte in persönlichen Gesprä-
chen anläßlich der Untersuchung, daß er nach seiner 
Erinnerung ca. dreimal die Unterstation „Hecken-
schützen" besucht und jewe ils die Durchfahrt des 
Konvois beobachtet habe. Eine Dienstaufsicht seitens 
der Bataillonsführung für den Zeitraum zwischen 
den Konvoidurchfahrten erfolgte nicht. 

Der die Kompanie seinerzeit führende stellvertreten

-

de Kompanieführer hat im Gespräch erklärt, daß er 

häufig an der Unterstation „Heckenschützen" anwe-
send war. Dabei habe er nicht nur die Durchfahrt des 
Konvois beobachtet, sondern sich auch intensiv zwi-
schen den Durchfahrten mit den Soldaten unterhal-
ten. 

Aufgrund der von ihm so wahrgenommenen positi-
ven Stimmungslage und Motivation der dort  einge-
setzten Soldaten sah er auch keine weitere Veranlas-
sung, in den Mittagszeiten Dienstaufsicht durchzu-
führen. Nach seiner Einlassung sei er zwar durch 
andere organisatorische Aufgaben, insbesondere 
während der Morgen- und Abendstunden, einge-
bunden gewesen. Jedoch habe er für die Dienstauf-
sicht während des Tages genügend Zeit gehabt. 

Weiter waren vor Ort Stationskreisleiter der VN-In-
spektion anwesend, die bei der Durchfahrt der Kon-
vois die Ausbildung beobachten und bewerten, die 
jedoch nicht zur Dienstaufsicht über die darstellende 
Truppe zwischen den Ausbildungsphasen berufen 
waren. 

e) Rollendistanz der Darsteller, psychische und zeitliche Bela-
stung, „Gammeln" 

Aufgrund der Auswertung der der VN-Ausbildung 
in Hammelburg zugrunde liegenden Unterlagen, 
den Vernehmungsniederschriften des Fahnenjunkers 
T. und zahlreicher vor Ort geführter Gespräche 
konnte festgestellt werden, daß bislang der Situation 
der darstellenden Truppe nicht in dem Maße Rech-
nung getragen wurde, wie es gegenüber der auszu-
bildenden Kontingenttruppen erfolgte. 

Die Unterstützungsverbände haben u. a. an der Un-
terstation „Heckenschützen" auch Partisanen darzu-
stellen. Sie rekrutieren sich zu einem nicht unerheb-
lichen Teil aus Grundwehrdienstleistenden. Zur Vor-
bereitung auf diese Rollen werden diesen Soldaten 
Videos in Hammelburg vorgeführt, die die Soldaten 
auf die Situation im Einsatzland einstimmen sollen. 
Ferner wird ihnen im Rahmen der zweiwöchigen 
Vorausbildung auch die charakterliche Besonderheit 
ihrer Rollen vermittelt. Dies bedeutet, daß bei der 
Darstellung von Partisanenkämpfern versucht wird, 
deren Verhaltens- und Denkweisen den Soldaten be-
kanntzumachen. Die Soldaten werden angehalten, 
durch Eigeninitiative die Überzeugungskraft ihrer 
Darstellung zu steigern. Im vorliegenden Fall wurde 
dies insbesondere durch den Stabsunteroffizier L. 
vorangetrieben. So besorgte er aus p rivaten Quellen 
Uniformstücke und andere Kleidungsteile und stellte 
aus seinen privaten Beständen Schreckschußwaffen 
zur Verfügung. Aufgrund dieses Engagements wur-
de ihm durch seinen stellvertretenden Kompaniechef 
am 14. März 1996 für die von ihm mit „Ideenreich-
tum" betriebene Ausbildung in Hammelburg eine 
Förmliche Anerkennung unter Gewährung von zwei 
Tagen Sonderurlaub wegen vorbildlicher Pflichterfül-
lung erteilt. 

Die eingesetzten Soldaten an der Unterstation „Hek-
kenschützen" konnten aus organisatorischen Grün-
den nicht in andere Stationsausbildungen wechseln. 
Zwar standen insgesamt zwölf Soldaten für die Dar-
stellung der Heckenschützen zur Verfügung, so daß 
ein Wechsel untereinander und die Gewährung von 
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Urlaub möglich war; gleichwohl ist anzumerken, daß 
aufgrund der insgesamt achtwöchigen Verwendung 
in Hammelburg (zwei Wochen Eigenausbildung, 
sechs Wochen Kontingentausbildung) die Soldaten 
über einen überdurchschnittlich langen Zeitraum 
sich lediglich mit dieser Problematik der Partisanen-
kämpfer beschäftigten. Ein Entspannen zwischen 
den einzelnen Konvoidurchfahrten war nicht mög-
lich, da für die Soldaten nicht kalkulierbar war, wann 
jeweils der nächste Konvoi kam. Dies führte dazu, 
daß die Soldaten zwar ausreichend zeitliche Frei-
räume hatten, die sie jedoch nicht sinnvoll zu nutzen 
vermochten. Durch die vor Ort eingesetzten militäri-
schen Führer wurde erklärt, daß es ihnen aufgrund 
dieser Organisationsprobleme nicht möglich war, mit 
den Soldaten zwischen den Einsätzen Ausbildung zu 
betreiben. 

Des weiteren ist zu beachten, daß die dienstliche Be-
lastung im Zeitraum von montags bis donnerstags 
hoch war. Nach Beendigung der Kontingentausbil-
dung hatten die Soldaten oftmals noch dienstlichen 
Sport, AMILA oder insbesondere technischen Dienst 
(Waffen und Gerätereinigen) durchzuführen. Für die 
militärischen Führer waren häufig in den Abendstun-
den (nach 21.00 Uhr) Dienstbesprechungen ange-
setzt. Dies traf auch für den Stabsunteroffizier L. zu. 

Trotz der bestehenden Freizeitmöglichkeiten 
(Schwimmbad; Sporthalle; Heimbetriebe und Kino) 
ergab sich für die Soldaten nicht die Möglichkeit, 
Abstand zur Lagersituation zu gewinnen. 

Aus Gesprächen mit den als darstellende Truppe ein-
gesetzten Soldaten habe ich den Eindruck gewon-
nen, daß die Soldaten sich nicht bewußt mit der von 
ihnen verkörperten Rolle identifizieren. Vielmehr be-
stätigten mir die Soldaten, daß sie sich sehr wohl dar-
über im klaren seien, nicht die von ihnen dargestell-
ten Verhaltensweisen annehmen zu dürfen, sondern 
daß sie lediglich diese Charaktere für ihre übenden 
Kameraden überzeugend darstellen sollen. Es ist 
aber nicht auszuschließen, daß es aufgrund der oben 
dargestellten Situation zu psychischen Anspannun-
gen und emotionalen Belastungen kam, die sich 
möglicherweise auch in der Erstellung des Videos 
entladen haben. Oftmals ist in Gesprächen bei der 
Erörterung dieser Themen das Schlagwort vom 
„Dampf ablassen" in den Raum gestellt worden. Da-
für spricht auch, daß das Video erst am Ende des Auf-
enthaltes auf dem Truppenübungsplatz in Hammel-
burg erstellt wurde. Ein seinerzeit vor Ort eingesetz-
ter Offizier, der Ausschnitte des Videos im Fernsehen 
gesehen hatte, erklärte in einem Gespräch, daß er in 
der Erstellung des Videos ein Ventil für die Bewälti-
gung der Situation sieht, in die auch die Grundwehr-
dienstleistenden gestellt wurden. 

2. Veränderung der Ausbildungsinhalte für die darstel-
lende Truppe seit dem Frühjahr 1996 unter Berück-
sichtigung der Ausbildungshinweise des Heeresam-
tes vom März 1997 

Zur Beurteilung der Frage, inwieweit die Ausbil-
dungsinhalte der darstellenden Truppe sich seit dem 
Frühjahr 1996 (Zeitpunkt Videoerstellung) verändert 
haben, wurden insbesondere die Übungsanlagen 
zum Thema „Konvoi" der 9. Inspektion (VN) des VN

-

Ausbildungszentrums der Bundeswehr an der Infan-
terieschule herangezogen. 

Eine neue Übungsanlage mit Stand 24. Oktober 1996 
liegt mittlerweile vor. Diese unterscheidet sich von 
der seinerzeit dem Jägerbataillon 571 zur Verfügung 
stehenden Übungsanlage jedoch hauptsächlich in 
graphischer Hinsicht. Wesentliche inhaltliche Unter-
schiede konnten nicht festgestellt werden. Insbeson-
dere wird auch durch die Übungsanlage mit Stand 
vom 24. Oktober 1996 der Situation der darstellenden 
Truppe, die über Wochen hinweg an der gleichen 
Station eingesetzt war, nicht in einem besonderen 
Maße Rechnung getragen. 

Jedoch konnte bei einem Besuch im Juli 1997 in 
Hammelburg festgestellt werden, daß durch die Füh-
rung des Unterstützungsverbandes sensibler auf die 
Bedürfnisse der do rt  eingesetzten Soldaten reagie rt 

 wird. So wurden regelmäßig sogenannte „Role-Pla-
yer-Meetings" durchgeführt. Dies bedeutet, daß die 
jeweils an den Stationen eingesetzten Soldaten, die 
bestimmte Rollen zu spielen hatten, unter Ausschluß 
weiterer Vorgesetzter über ihre persönlichen Ein-
drücke, Empfindungen und Probleme offen mit ih-
rem Bataillonskommandeur sprechen konnten. Die 
Soldaten empfanden diese Vorgehensweise als hilf-
reich und befreiend. Unterlagen, daß diese „Role-
Player-Meetings" vorgeschriebener Bestandteil des 
Dienstes der darstellenden Truppe ist, gibt es nicht. 
Durch die Führung des Jägerbataillons 571 wurden 
noch keine „Role-Player-Meetings" durchgeführt. 

Das Heeresamt hat im März 1997 die „Ausbildungs-
hinweise für die Truppenausbildung des Heeres für 
Einsätze im erweiterten Aufgabenspektrum" heraus-
gegeben. In dieser Vorschrift wird intensiv das 
Thema „Gewalt" behandelt. Ferner werden auch die 
Bereiche „Persönlichkeitsstruktur" und „geistige 
Einstellung" thematisiert. Auch werden Ausbil-
dungskonzepte für Einsätze im erweiterten Auf-
gabenspektrum sowie Übersichten über die struktu-
rellen Unterschiede von Friedensmissionen und 
friedensschaffenden Maßnahmen zur Verfügung ge-
stellt. 

Auf Nachfrage mußte jedoch festgestellt werden, daß 
diese Ausbildungshinweise noch nicht vollständig in 
der Truppe verteilt sind. Eine Umsetzung ist daher 
naturgemäß auch noch nicht flächendeckend erfolgt. 

3. Übersicht über die vorhandenen militärsoziologi-
schen und anderen sozialwissenschaftlichen Studien 
zur Verherrlichung oder Bagatellisierung von Gewalt, 
insbesondere in Rollenspielen und Videofilmen 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bun-
destages sowie das Sozialwissenschaftliche Institut 
der Bundeswehr wurden von mir gebeten, ab 1990 
erstellte Studien zu benennen, die sich mit der Ver-
herrlichung oder Bagatellisierung von Gewalt in 
jeglicher Form, insbesondere in Rollenspielen und 
Videofilmen (kommerziell wie auch „Heimvideos") 
beschäftigen. Ferner wurde von mir ein ausführlicher 
Fragenkatalog zu den Themenbereichen „Werte-
wandel/Werteverfall in der Gesellschaft" , „Zu-
nahme" der Gewaltbereitschaft als gesellschaftliches 
Phänomen" , „Zunahme der Passivität bzw. Abnahme 
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der Zivilcourage bei den Bürgern", „Ausbildung", 
„Erziehung" und „Unterschiede zwischen alten und 
neuen Bundesländern" erarbeitet. Die Wissenschaft-
lichen Dienste des Deutschen Bundestages sowie das 
Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr wur-
den gebeten, diesen Fragenkatalog bei ihrer Zusam-
menstellung zu berücksichtigen. 

Das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr 
hat erklärt, daß do rt  bislang keine militärsoziologi-
schen Studien zum Thema „Gewalt" bearbeitet wur-
den. 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestages haben mitgeteilt, daß gemäß einer Da-
tenbankabfrage der Datenbank SOLIS über 5 000 
Studien und Untersuchungen zu den genannten 
Themen vorliegen. 

Ferner haben die Wissenschaftlichen Dienste des 
Deutschen Bundestages Mate rialien und Studien 
übersandt, die von der Enquete-Kommission „Zu-
kunft der Medien" des Deutschen Bundestages zur 
Verfügung gestellt wurden. 

Auf folgende Einzelpunkte sei gesondert hingewie-
sen: 

Die u. a. durch die Datenbank SOLIS ermittelte 
Studie „Jugendliche Videocliquen; Action- und Hor-
rorvideos als Kristallisierungspunkte einer neuen 
Fan-Kultur" von Waldemar Vogelsang0 1 ) beschreibt 
das Phänomen „Video " . Der Verfasser sieht Video

-

sessions als ein „kollektives Happening", das „Spaß, 
Unterhaltung und Ablenkung" bedeutet. Er führt da-
zu aus: 

„Sie sind Orte der Außeralltäglichkeit und der 
Flucht aus dem banalen Alltag und der rational 
überwucherten Schul- und Berufswelt; sie sind 
letztlich eine neue, postmoderne Form medialer 
Ventilsitten" . 

Diese Aussage deckt sich auch mit Einschätzungen 
der befragten vorgesetzten Offiziere der betreffen-
den Soldaten, die in der Erstellung des Videos eine 
Art  „Ventil" sahen. 

Die ebenfalls durch die Datenbank SOLIS ermittelte 
Studie von Siegfried Lamnek „Gewalt in Massen-
medien und Gewalt von Schülern" 2), hat den öffent-
lichen Eindruck bestätigt, daß ein direkter Zusam-
menhang zwischen dem exzessiven Konsum von 
Horror-, Kriegs- oder Sexfilmen und einem erhöhten 
Gewaltpegel besteht. Als ein überraschendes Ergeb-
nis wurde festgehalten, daß sich Gymnasiasten als 
besonders anfällig für Gewalttätigkeiten nach einem 
exzessiven, wenn auch vergleichsweise seltenen 
Konsum von Gewaltfilmen zeigten. 

Dies könnte ein Ansatz für die aufgeworfene Frage 
sein, wie ein derartiges Video unter Beteiligung von 
Mannschaftsdienstgraden, die alle die Hochschulzu-
gangsberechtigung haben, entstehen konnte. Befra-
gungen von seinerzeit in Hammelburg anwesenden 

1) Jugendliche Video-Cliquen, Waldemar Vogelsang, Opladen 
1990. 

2) Gewalt in Massenmedien und Gewalt von Schülern, Sieg-
fried Lamnek, Opladen. 

Soldaten haben ergeben, daß in dem betreffenden 
Heimraum abends regelmäßig Videos liefen, vor-
zugsweise Gewalt- und Kriegsvideos, die von den 
Soldaten privat mitgebracht wurden. Das Videogerät 
stand zur freien Benutzung zur Verfügung. 

Unter den Mate rialien und Studien, die von der En-
quete-Kommission „Zukunft der Medien in Wi rt

-schaft und Gesellschaft" zur Verfügung gestellt wur-
den, ist insbesondere auf die Studie von Scholz und 
Joseph „Gewalt- und Sexdarstellungen im Fernse-
hen" 3) aus dem Jahre 1993 hinzuweisen. Bemerkens-
wert sind die Ausführungen zu dem Unterabschnitt 
„Gewalt und Aggression werden selbstzweckhaft 
und als selbständiges Stilmittel verwendet", in dem 
ausgeführt wird: 

„Befreit von den Fesseln der Dramaturgie und der 
Handlungslogik verwirklichen sich die Gewaltdar-
stellungen, werden zu einem wesentlichen Be-
standteil des Films und entwickeln eine eigene, 
weitere Gewalt nach sich ziehende Dynamik. In 
Kriegsfilmen dieser Art  werden Menschen z. B. 
anonym und in unübersehbarer Zahl getötet. Ih-
nen kommt nur noch die Qualität von Objekten 
zu, an denen die Wirksamkeit moderner Kampf- 
und Waffentechnik demonst riert  wird. Gewalt 
zieht sich dementsprechend wie ein roter Faden 
durch das Geschehen" . 

Die so beschriebene Verwendung von Gewalt als 
Stilmittel findet sich auch in dem in Rede stehenden 
Video. In dem Abschnitt „Fernsehkonsum als Pro-
blem für Familie und Gesellschaft" der Studie wer-
den als Ursache der qualitative wie auch der quanti-
tative Fernsehkonsum, die Situation der Eltern und 
der Schule wie auch die Ro lle des Staates und der 
Gesellschaft erkannt. 

Die in den zahlreichen Studienuntersuchungen ge-
machten Lösungsansätze und Verbesserungsvor-
schläge umfassen das gesamte Spektrum der denk-
baren Ansätze. Einen Überblick gibt die gemeinsame 
Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie der Enquete-Kommission 
„Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft" 
des Deutschen Bundestages zum Thema: „Jugend-
schutz und neue Medien; Nutzen und Risiken der 
neuen Medien für Kinder und Jugendliche" vom 
9. Oktober 1996. 

Ziel und Zweck der Anhörung des Deutschen 
Bundestages war es, vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Darstellung von Gewalt und Sex in den 
Medien konkrete Empfehlungen und Anregungen 
von Vertretern der Unterhaltungsindustrie und neu-
en Medien, von Kindern- und Jugendschutzvereini-
gungen, Sozialwissenschaftlern, Polizisten und 
Staatsanwälten für gesetzgeberische Maßnahmen zu 
erhalten. Von den meisten Vertretern wurden gesetz-
geberische Initiativen sowie Maßnahmen zur Verbes-
serung der Medienkompetenz bei jugendlichen 
Nutzern angemahnt, um den zunehmenden gewalt-
verherrlichenden Darstellungen in T-Online-Dien-
sten, dem Internet und auf PC-Datenträgern ent- 

3) Gewalt- und Sexdarstellungen im Fernsehen, Dr. Rainer 
Scholz, Peter Joseph, S. 162, Bonn, 1993. 
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gegenzuwirken. Gefordert wurde, mittels Selbst-
kontrolle und der Überwachung durch staatliche 
Stellen besser als bisher die Inhalte zu kanalisieren 
und jugendgefährdende Darstellungen zu überwa-
chen. Eine wesentliche Aufgabe sahen die meisten 
Vertreter darüber hinaus aber da rin, die Verantwort-
lichkeit der Gesellschaft für diese Problematik und 
die Bewußtseinsbildung in der Bevölkerung zu stär-
ken. Nicht diskutiert wurde die Förderung von Ge-
waltbereitschaft durch Medien unter besonderem 
Bezug auf Bundeswehrsoldaten. 

4. Bewertung und Empfehlungen 

a) Mängeln bei der Unteroffizierausbildung, fehlende mensch-
liche Reife der eingesetzten Unterführer 

Nach meinem Dafürhalten liegt eine Hauptursache 
für die Entstehung des Videos in dem Versagen des 
Stabsunteroffiziers L. als vor Ort eingesetztem militä-
rischen Führer. Dabei ist klar zu erkennen, daß 
Stabsunteroffizier L. die an ihn gestellte militärische 
Aufgabe, nämlich das reale und wirkungsvolle Dar-
stellen von Partisanenkämpfern, nach einhellig be-
stätigten Aussagen gut umgesetzt hat. Die militäri-
sche Leistung ist aber deutlich zu trennen von der 
fehlenden menschlichen Reife als militärischer Un-
terführer. Nach meinem Verständnis müssen auch in 
Zeiten einer dichtgedrängten militärischen Ausbil-
dung die Bereiche funktionsorientierter Ausbildung 
und Erziehung gleichwertig nebeneinanderstehen. 
Nur derjenige Unterführer kann verantwortungsvoll 
Entscheidungen treffen und somit zum Führen einer 
Gruppe berufen werden, der hinreichende Qualitä-
ten auf dem Gebiet der Menschenführung hat. Auf 
Unteroffizierlehrgängen muß ein besonderes Augen-
merk auf diejenigen Anwärter gerichtet werden, die 
Defizite in ihrem Reifeprozeß aufweisen. Die Verant-
wortlichen trifft die Pflicht, Auswahlentscheidungen 
zu treffen oder geeignete Hilfestellung zu geben. 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist es fraglich, 
ob dies im Fall des Stabsunteroffiziers L. in dem nöti-
gen Umfang erfolgte. 

Die Forderung nach einer Verbesserung der Ausbil-
dung der Unteroffiziere ist nicht neu. Bereits mein 
Amtsvorgänger Alfred Biehle hat in seinem Jahres-
bericht 1994 (Ziffer 3.2.1.) eindringlich auf die Not-
wendigkeit einer verstärkten qualifizierten Ausbil-
dung für die Unteroffiziere auf dem Gebiet der Men-
schenführung hingewiesen. Auch ich habe in 
meinem letzten Jahresbericht (Ziffer 5.2.1.) die Frage 
nach der Qualität der Ausbildung eingehend thema-
tisiert. Erneut muß ich anläßlich dieses Falles darauf 
hinweisen, daß vielfach junge Unteroffiziere, die die 
Funktion eines Gruppenführers einnehmen müssen, 
mit zu geringem Selbstbewußtsein Rekruten gegen-
überstehen. Die Vorfälle im Lager Hammelburg bele-
gen dies. Nach meiner Einschätzung hätte ein Unter-
offizier mit ausgeprägterem Selbstbewußtsein und 
staatsbürgerlichem Verständnis die notwendige Cou-
rage gehabt, einem dera rtigen Handeln Einhalt zu 
gebieten. 

Als mitursächlich betrachte ich auch die ange-
spannte Personalsituation im Bereich der Porte-
péeunteroffiziere. Wie ich auch in meinem letzten 
Jahresbericht (Ziffer 7.2.) festgestellt habe, besteht 

gemessen an den Vorgaben des Personalstrukturmo-
dells 340 immer noch ein Fehl von allein 2 068 Po rte-
peeunteroffizieren im Bereich des Heeres und in den 
Streitkräften insgesamt von 4 881 Portepéeunteroffi-
zieren (Berufs- und Zeitsoldaten; Stichtag: 7. August 
1997). Die Vorfälle im Lager Hammelburg zeigen, 
daß ein erfahrener Portepeeunteroffizier, wie er mitt-
lerweile an der Unterstation „Heckenschützen" ein-
gesetzt wird, Vorbild und kameradschaftliche Hilfe 
hätte sein können. Daher halte ich eine kompetente 
und durchgreifende Prüfung der charakterlichen 
Eignung angehender Unteroffiziere für unabdingbar. 

b) Notwendigkeit der staatsbürgerlichen Unterrichtung und 
politischen Bildung 

Von vielen Seiten wurde im Zusammenhang mit den 
Vorfällen im Lager Hammelburg eine Verbesserung 
der staatsbürgerlichen Unterrichtung und politischen 
Bildung gefordert. Dieser Forderung schließe ich 
mich für die gesamte Bundeswehr vorbehaltlos an. 
Ich verweise diesbezüglich nur auf meinen letzten 
Jahresbericht (Ziffer 1.4), in dem ich erneut auf die 
Bedeutung der politischen Bildung als wesentlichem 
Bestandteil der Inneren Führung hingewiesen habe. 

Ich begrüße die Weisung des Inspekteurs des Heeres 
zur Verbesserung der VN-Ausbildung in Hammel-
burg vom 21. Juli 1997. Als sinnvoll betrachte ich es, 
die Unterrichtung im Rahmen der aktuellen Informa-
tion zum VN-NATO-Einsatz im ehemaligen Jugosla-
wien durchzuführen. 

Fraglich bleibt jedoch, ob eine verbesserte staatsbür-
gerliche Unterrichtung und politische Bildung die 
Vorfälle im Lager Hammelburg verhindert hätte. An-
gemessener Respekt vor der Würde des Menschen 
läßt sich nicht kurzfristig durch Unterrichtungen 
schaffen. Gesellschaftliche Tendenzen und Verhal-
tensweisen, die dem Bild des Menschen und der 
Menschenwürde, wie es von unserer Verfassung ge-
sehen und geschützt wird, zuwider laufen, können 
nicht allein durch die Bundeswehr korrigiert werden. 
Vielmehr ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, die Menschenwürde erneut in das Bewußtsein 
und in den Mittelpunkt unseres Denkens und Han-
delns zu stellen. Die Bundeswehr bleibt aufgerufen, 
ihren Beitrag dazu zu leisten. 

c) Integrationsfunktion der Streitkräfte 

Die Beantwortung der Frage, ob Soldaten, die poten-
tiell zur Gewaltanwendung bereit sind, erkannt und 
von den Streitkräften ferngehalten werden müssen, 
gestaltet sich schwierig. Bei den Soldaten, die das Vi-
deo erstellt haben, waren derartige Tendenzen im 
Vorfeld nicht bekannt. Auch für den Fall, daß die 
Kreiswehrersatzämter eine uneingeschränkte Aus-
kunft aus dem Führungszeugnis erhalten hätten, 
hätte dies bezüglich dieser Soldaten keine weiteren 
Erkenntnisse zu Tage gefördert. Vielmehr ist - auch 
unter Berücksichtigung der o. a. Studien - bei einem 
gewissen Anteil der jugendlichen Bevölkerung da-
von auszugehen, daß manche Jugendliche mit Ge-
walt anders umgehen. 

Nach meinem Dafürhalten haben die Streitkräfte 
auch eine Integrationsaufgabe. Dies bedeutet nicht, 
daß sie die Schule der Nation sind. Jedoch trifft die 
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Bundeswehr die Erziehungsaufgabe, im Rahmen der 
Ausbildung und Anleitung junger Menschen dem 
Freisetzen derartiger Potentiale entgegenzuwirken. 
Dabei verkenne ich nicht, daß erst gruppendynami-
sche Prozesse im vorliegenden Fall die Erstellung des 
Videos möglich gemacht haben. Dieses Gruppenver-
halten verlief jedoch entgegen dem Ausbildungs- 
und Erziehungsgedanken der Bundeswehr. Daher 
muß es vordringliches Anliegen sein, ein dera rtiges 
Klima in unseren Streitkräften zu schaffen, daß unter 
dem Eindruck und Einfluß eines positiven Gemein-
schafts- und Gruppenerlebnisses positive Verhaltens-
weisen und Einstellungen gefördert werden und ne-
gative nicht zur Entfaltung kommen. 

d) Entzerren der Lagersituation 

Die mit den im Sommer 1997 im Lager Hammelburg 
eingesetzten Soldaten der Unterstützungsverbände 
geführten Gespräche sowie die Erkenntnisse der 
ausgewerteten sozialwissenschaftlichen Studien zei-
gen, daß bei vielen Soldaten das Bedürfnis zum 
„Dampf ablassen" besteht. Das Aufstauen von Ge-
fühlen und Anspannungen ergibt sich nicht nur aus 
der den Soldaten übertragenen Aufgabe - insbeson-
dere als Übungsbevölkerung -, sondern auch aus 
der Lagersituation. Positiv für die Situation im Lager 
Hammelburg ist demgegenüber anzumerken, daß 
den Soldaten ein ordentliches Freizeitangebot durch 
Schwimmbad, Turnhalle, Heimbetriebe und Kino ge-
boten wird. Dennoch scheint die Lagersituation über 
einen mehrere Wochen langen Zeitraum als unnatür-
lich empfunden zu werden, obwohl die Soldaten an 
einigen Wochenenden die Möglichkeit zur Familien-
heimfahrt haben. Nach Ansicht der Soldaten ist die 
Situation im Lager Hammelburg nicht mit einer Si-
tuation in einem Lager im Einsatzland, wie z. B. im 
ehemaligen Jugoslawien, zu vergleichen, da die do rt 

 eingesetzten Soldaten sich in einem völlig veränder-
ten Umfeld befinden und wissen, daß es vor Ort 
keine Alternative zu dem Lagerleben gibt. Hingegen 
ist zu vermuten, daß sich die Problematik des wo-
chenlangen Lagerlebens im Lager Hammelburg dar-
aus ergibt, daß die Soldaten das zivile Leben „vor 
Augen" haben, ohne jedoch daran teilhaben zu kön-
nen. Nach meiner Einschätzung wäre für das Her-
stellen einer Rollendistanz, die auch vom Inspekteur 
des Heeres in seiner Weisung zur Verbesserung der 
VN-Ausbildung gefordert wird, insbesondere die 
Teilhabe am zivilen Leben hilfreich. 

e) Ausbildungsgestaltung 

Nicht nachvollziehbar sind für mich die Einschätzun-
gen der im Sommer 1997 vor Ort eingesetzten Offi-
ziere und der Offiziere, die zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Videos in Hammelburg dafür verantwortlich 
waren, daß insbesondere an der Unterstation „ Hek-
kenschützen " wie aber auch an anderen Stationen 
anfallende Leerzeiten nicht sinnvoll genutzt werden 
könnten. Vorgetragen wurde, daß aufgrund der 
Nichtberechenbarkeit, wann der nächste Konvoi auf-
laufen würde, auch dementsprechend keine sinn-
volle Planung hinsichtlich einer besseren Dienstge-
staltung möglich sei. 

Im Zusammenhang mit den Vorfällen im Lager Ham

-

melburg wurde vielfach eine Verstärkung der Dienst

-

aufsicht gefordert. Dieser Lösungsansatz ist nach 
meiner Ansicht nicht unproblematisch. Soldaten soll-
ten nicht überwacht, sondern angeleitet werden. Bei-
spiele dafür, wie eine dera rtige Anleitung und Aus-
bildung erfolgen könnte, liegen bereits vor. Es sei 
nur auf Lehr- und Ausbildungsbücher wie dem von 
Portner & Kissel hingewiesen'). So beschäftigen sie 
sich im Kapitel 11.2. mit der Gestaltung der Truppen-
ausbildung unter dem Titel „Kampf dem Gammeln" . 
Ausgangspunkt ist gemäß dem do rt  gegebenen Vor-
schlag eine Ausbildungsgestaltung. Unter Aufgliede-
rung in sechs Empfehlungen (1. klare Ziele/klare Be-
fehle; 2. Aufgabe, Sinn und Hintergrund erklären; 
3. die Ausbildung interessant gestalten; 4. Erlebnisse 
schaffen/Leistung fordern; 5. persönlich Vorbild sein; 
6. Wettbewerbe statt Leerlauf) werden beispielhaft 
Anleitungen und Vorschläge gegeben, die nach mei-
ner Einschätzung auch flexibel eingesetzt durch 
Gruppen- und Zugführer an Unterstationen wie der 
Unterstation „Heckenschützen" realisie rt  werden 
könnten und sollten. 

Als alleiniger Ansatzpunkt zur Verhinderung von 
Verhaltensweisen, wie sie in Hammelburg zu Tage 
getreten sind, erscheint mir die Dienstaufsicht nicht 
ausreichend. Die Überwachung von Pausen kann 
nicht das Ziel sein. Dies entspricht auch nicht der 
Dienstaufsicht und Kontrolle, wie sie bereits seit lan-
gem in theoretischen Ausbildungsunterlagen der 
Bundeswehr zur Dienstaufsicht und Kontrolle gefor-
dert werden 5). Dienstaufsicht muß auch nach mei-
nem Verständnis die Kontrolle von erledigten Aufga-
ben beinhalten und darf nicht durch lückenlose 
Überwachung zur übermäßigen Beschneidung der 
Entscheidungsfreiheit und des Ermessensspielrau-
mes des militärischen Führers vor Ort führen. 

f) Entlastung der darstellenden Verbände von übrigen Aufga-
ben/Sensibilisierung bei der Zusammenstellung der vergrö-
ßerten Darstellungsverbände unter Nutzung vorhandener 
Führungsstrukturen 

Als hilfreiche und notwendige Voraussetzung für das 
Führen der Einsatzunterstützungsverbände be-
trachte ich die Befreiung dieser Verbände von zu-
sätzlichen Aufträgen, wie z. B. der Durchführung der 
allgemeinen Grundausbildung. Die Notwendigkeit 
zur Integration der verbandsfremden Soldaten und 
der damit verbundene organisatorische Aufwand, 
der zur Durchführung der geforderten Aufgaben not-
wendig ist, verlangt die volle Konzentration - auch 
in zeitlicher Hinsicht - auf diese Ausbildungsvorha-
ben. 

Die Integration von vielen fremden Soldaten in einem 
bestehenden Verband gestaltet sich grundsätzlich 
schwierig. Wo die Integration eines einzelnen Solda-
ten in einem Verband durch Fürsorge und Aufsicht 

4) Militärische Ausbildungspraxis, Portner/Kissel, herausgege-
ben im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung — 
Fü S, Regensburg, 1987. 

5) Bericht der Kommission des Bundesministeriums der Vertei-
digung zur Stärkung der Führungsfähigkeit und Entschei-
dungsverantwortung in der Bundeswehr, vom 31. Oktober 
1979, S. 81/82. 
Allgemeine Führungslehre, Hans Driftmann, herausgege-
ben im Auftrag der Führungsakademie der Bundeswehr, 
Regensburg, 1986, S. 38-41. 
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durch Vorgesetzte und eine intensivere Betreuung 
noch möglich ist, scheitert dieses - insbesondere vor 
dem Hintergrund einer zeitintensiven Vorbereitung 
auf die Ausbildungsvorhaben in Hammelburg - bei 
der massiven Zuführung von verbandsfremden Sol

-

daten. Nach meiner Einschätzung wäre es äußerst 
hilfreich, wenn die Soldaten, die dem Einsatzunter-
stützungsverband zur Aufgabenerfüllung zur Seite 
gestellt werden, nicht losgelöst aus den Führungs-
strukturen ihrer Stammverbände in dem Einsatzun-
terstützungsverband eingefügt werden. Ich wünsche 
mir daher, daß bei der Zusammenstellung der vergrö-
ßerten Darstellungsverbände die vorhandenen mili-
tärischen Führungsstrukturen besser genutzt wür-
den. 

Als unbefriedigend betrachte ich es, wenn, wie es 
beim Jägerbataillon 571 der Fa ll  war, aus 36 Verbän-
den Soldaten losgelöst aus ihren Führungsstrukturen 
und lediglich aufgrund ihrer Fachkenntnisse ausge-
wählt, dem Einsatzunterstützungsverband zugeführt 
werden. Die Zusammenstellung von militärischen 
Verbänden bei dera rtig komplexen Aufgabenstruk-
turen darf sich nicht auf die Auswahl der einzelnen 
Fachleute beschränken, sondern muß - auch unter 
den Aspekten der Führungsfähigkeit und der Fürsor-
ge - der Notwendigkeit zur Integration und der Nut

-

zung vorhandener Führungsstrukturen Rechnung 
tragen. 

g) Wertewandel 

Die vorliegenden soziologischen Studien kommen zu 
dem Ergebnis, daß es in der jungen Generation zum 
Teil geänderte Einstellungen zu anerkannten Werten 
wie aber auch zum Gewaltbegriff gibt und daraus 
auch ein anderer Umgang mit dem Thema Gewalt 
folgt. Die Bundeswehr ist ein Spiegel der Gesell-
schaft. Durch den Grundwehrdienst werden junge 
Männer aller Gruppen der Gesellschaft einberufen. 
Es ist davon auszugehen, daß sich solche Verhaltens-
muster auch bei einzelnen jungen wehrdienstleisten-
den Männern wiederfinden lassen. Die Verantwortli-
chen in der Bundeswehr müssen sich daher in ihren 
Ausbildungskonzepten mit diesen gesellschaftlichen 
Tendenzen auseinandersetzen. Da es zu dem Thema 
Gewalt bislang keine wissenschaftliche Untersu-
chung unter besonderem Bezug auf Bundeswehrsol-
daten gibt, würde ich eine diesbezügliche Untersu-
chung begrüßen. Auf der Grundlage gesicherter Er-
kenntnisse könnte dann dera rtigen Tendenzen 
angemessen entgegengesteuert werden. 

gez. Claire Marienfeld 
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V. Bundesministerium der Verteidigung, 12. Januar 1998 — Bericht des Abteilungs-
leiters Recht im Bundesministerium der Verteidigung zu den Vorgängen um den 
Vortrag von Manfred Roeder vor dem Akademiestab der Führungsakademie der 
Bundeswehr am 24. Januar 1995 
Bericht über die Aufklärung der Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit der Vortragsveran-
staltung am 24. Januar 1995 an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg stehen, so-
wie über die Aufklärung der mit den Materiallieferungen für das „Deutsch-Russische Gemein-
schaftswerk" zusammenhängenden Vorgänge 

I. Auftrag 

Bundesminister Rühe hat mich mit Schreiben vom 
11. Dezember 1997 mit der Aufklärung der Vor-
kommnisse beauftragt, die im Zusammenhang mit 
der Vortragsveranstaltung am 24. Januar 1995 an der 
Führungsakademie der Bundeswehr stehen (III) so-
wie mit der Aufklärung der mit den Materiallieferun-
gen für das „Deutsch-Russische Gemeinschafts-
werk" zusammenhängenden Vorgängen (IV). In die 
Untersuchung einbezogen wurde eine Vortragsver-
anstaltung unter dem Motto „Hilfe für Parfino" am 
5. März 1994 im Moltke-Saal der Führungsakademie 
(II). Bundesminister Rühe hat diese Vortragsveran-
staltung in seiner Erklärung vor dem Verteidigungs-
ausschuß des Deutschen Bundestages am 10. Dezem-
ber 1997 angesprochen und Aufklärungsbedarf ge-
genüber Zweifeln festgestellt, ob Angehörige eines 
Großverbandes der SS an dieser Vortragsveranstal-
tung teilgenommen haben. 

Zur Durchführung des Auftrages habe ich Soldaten 
und Zivilpersonen angehört, die in einer im einzel-
nen aufzuklärenden Weise an den drei zu untersu-
chenden Komplexen hätten beteiligt sein können. 
Soldaten sind bei ihrer Anhörung auf ihre Wahrheits-
pflicht (§ 13 Soldatengesetz) hingewiesen worden; 
wo persönliche Betroffenheit es gebot, sind sie über 
ihr Aussageverweigerungsrecht belehrt worden. 

Der Rechtsberater des Stellvertreters des Generalin-
spekteurs und Inspekteurs des Zentralen Militäri-
schen Bereichs, der Rechtsberater des Inspekteurs 
des Heeres, Angehörige des Referates „Ermittlungen 
in Sonderfällen - ES" im Bundesministerium der 
Verteidigung sowie Oberst i. G. F., z. b. V. Führungs-
akademie der Bundeswehr, haben mich bei meiner 
Untersuchung unterstützt. Hilfen für die Aufklärung 
des Sachverhalts fand ich darüber hinaus in schriftli-
chen Befehlen, dienstlichen Meldungen und Stel-
lungnahmen sowie in Schreiben aus Schriftwechseln 
mit der Führungsakadamie und anderen militäri-
schen oder zivilen Dienststellen. Sie sind, soweit sie 
das Ermittlungsergebnis im einzelnen belegen kön-
nen, als Anlage zu diesem Bericht dokumentiert. 
[Anlagen sind diesem Abdruck des Berichts nicht 
beigefügt. j 

II. Vortragsveranstaltung vom 5. März 1994 
- Rußlandhilfe - 

1. Entwicklung und organisatorische Vorbereitung 

Am 5. März 1994 fand im Moltke-Saal der Führungs-
akademie eine private Vortragsveranstaltung unter 
dem Motto „Hilfe für Parfino" statt. Diese Veranstal-
tung besuchten ca. 150 Angehörige früherer Wehr-
machtsverbände, einschließlich Ehefrauen und ande

-

re Gäste. Unter den Teilnehmern befand sich auch 
ein Angehöriger der früheren SS-Division „Toten-
kopf 

Zu dieser Vortragsveranstaltung kam es wie folgt: 

Mit Schreiben vom 28. Dezember 1993 bat OTL a. D. 
M., von 1976 bis 1990 Angehöriger der Führungsaka-
demie, zuletzt als S 3 Akademiestab, den Komman-
deur der Führungsakademie, Generalmajor Dr. Ol-
boeter, um die Genehmigung für eine Vortragsveran-
staltung im Moltke-Saal der Führungsakademie, „an 
einem Samstag Ende Februar/Anfang März 1994 vor 
50 bis 60 Angehörigen der ehemaligen 290. Inf.Div 
bzw. 20. PzGrenDiv" . Generalmajor Dr. Olboeter war 
vom 1. Juli 1993 bis 26. Januar 1996 Kommandeur 
der Führungsakademie. 

OTL a. D. M. hatte dieses Schreiben auf die Bitte ei-
nes Hamburger Bürgers, Herrn Kölln, ihm die Nut-
zung eines geeigneten Raumes in der Führungsaka-
demie zu vermitteln, verfaßt. OTL a. D. M. und Herr 
Kölln kannten sich aus der gemeinsamen Mitglied-
schaft in dem Verein zur Erhaltung des 76er Denk-
mals e. V. (InfRgt. 76 - 2. Hanseatisches -, Ham-
burg). 

Die Bitte um Unterstützung durch die Führungsaka-
demie war im wesentlichen wie folgt begründet: 

1992 habe der damalige Kommandeur der Führungs-
akademie, Generalmajor Dr. R., ihm - OTL a. D. M. 
- gestattet, im Moltke-Saal der Führungsakademie 
zu Mitgliedern des Vereins zur Erhaltung des 76er 
Denkmals e. V. - OTL a. D. M. war damals Vorstands-
mitglied - über die Feldzeichen der alten Armee, 
insbesondere das der 76er, zu referieren. Mitglied 
dieser Vereinigung sei das Ehepaar Kölln aus Ham-
burg-Blankenese. Bei den Kämpfen im Kessel von 
Demjansk sei der Bruder von Frau Kölln (als Angehö-
riger der 290. InfDiv im Ap ril 1942) gefallen. Nach 
Ende des Ost-West-Konflikts habe sich das Ehepaar 
Kölln auf die Suche nach dem Grab ihres Angehöri- 
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gen begeben. Angesichts der großen Unterstützung, 
die es dabei von der einheimischen Bevölkerung er-
fahren habe, sei ihm der Gedanke gekommen, Hilfs-
guter zu sammeln und diese selbst - zunächst auf ei-
gene Kosten und mit eigenen Mitteln - in mehreren 
Lkw-Transporten nach Rußland zu schaffen und den 
dortigen Behörden für die notleidende Bevölkerung 
zur Verfügung zu stellen. Da das Ehepaar Kölln sein 
humanitäres Hilfsprogramm - nunmehr auch in Zu-
sammenarbeit mit dem Bund deutscher Kriegsgrä-
berfürsorge - fortführe, sei es von ehemaligen Ange-
hörigen der im Schreiben vom 28. Dezember 1993 er-
wähnten Divisionen gebeten worden, über die 
Vorbereitung und Durchführung der Hilfsaktion so-
wie ihre Eindrücke und Erfahrungen vor Ort zu be-
richten. Damit könne das Projekt vielleicht auf eine 
weitere und breitere Basis (d. h. Spenden) gestellt 
werden. 

Auf dieses Schreiben vom 28. Dezember 1993 ver-
fügte Generalmajor Dr. Olboeter am 30. Dezember 
1993 eine Rücksprache mit dem Chef das Akademie-
stabes, Oberst i. G. Klasing, die noch am selben Tag 
erledigt wurde. Über den maßgeblichen Inhalt dieser 
Rücksprache liegt eine Äußerung von Generalmajor 
Dr. Olboeter vor. Zur Vorbereitung seiner Entschei-
dung, ob er die Veranstaltung genehmigen könne, 
habe er Oberst i. G. Klasing zunächst um Auskunft 
gebeten, welche Qualität die vorgesehene Veranstal-
tung habe und aus welchen Personen sich der Teil-
nehmerkreis zusammensetze. 

Denn bei Anfragen aus Kreisen ehemaliger Wehr-
machtsangehöriger müsse er sich vergewissern, daß 
in der Führungsakademie nicht Treffen ehemaliger 
Ritterkreuzträger oder Angehöriger der SS stattfän-
den. 

Daher habe er auch insbesondere Wert auf die Fest-
stellung gelegt, daß die Veranstaltung eindeutig hu-
manitär ausgerichtet sein müsse, die für ihn im übri-
gen die erste dieser A rt  gewesen sei. Oberst i. G. Kla-
sing, der inzwischen in den Ruhestand getreten ist, 
konnte zum Inhalt der Rücksprache nicht befragt 
werden. Mehrere Versuche, mit ihm in Verbindung 
zu kommen, waren ergebnislos; wahrscheinlich hält 
er sich zur Zeit im Ausland auf. 

Mit Schreiben vom 10. Januar 1994 bestätigte Oberst 
i. G. Klasing gegenüber OTL a. D. M. den Empfang 
des Schreibens vom 28. Dezember 1993 und teilte 
ihm mit, daß der Kommandeur grundsätzlich zuge-
stimmt habe, und er - Klasing - denke, das Projekt 
„in bewährter Manier über die Runden" zu bringen. 
Mit dieser Bemerkung bezog sich Oberst i. G. Klasing 
offensichtlich auf die früher von Generalmajor Dr. R. 
auf Antrag von OTL a. D. M. beantragte Veranstal-
tung in der Führungsakademie. 

Zur Vorbereitung der Veranstaltung nahm OTL a. D. 
M. persönlich Verbindung zu Oberst i. G. Klasing 
auf. Bei ihren Gesprächen zu Inhalt, Hintergrund 
und Organisation der Veranstaltung kam auch die 
Frage nach den Truppenteilen auf, die im Raum 
Demjansk eingesetzt gewesen waren. Oberst i. G. 
Klasing fragte OTL a. D. M., ob do rt  auch SS-Verbän-
de gekämpft hätten. OTL a. D. M. konnte diese Frage 
nicht beantworten. Beide Gesprächspartner waren 

sich aber darüber klar, daß ehemalige Angehörige 
solcher Verbände eindeutig nicht an der Veranstal-
tung teilnehmen dürften. OTL a. D. M. gab diese In-
formation an Herrn Köln  weiter. Herrn Kölln war es 
daher bekannt, daß die Führungsakademie die An-
wesenheit früherer Angehöriger der Waffen-SS nicht 
wünsche. 

Am 18. Januar 1994 beantragte der Akademiestab - 
S 3 Plan - beim Kommandanten Stabsquartier der 
Clausewitz-Kaserne die Bereitstellung des Moltke

-

Saales für eine Info-Veranstaltung Rußlandhilfe am 
5. März 1994 für die Zeit von 14.30 Uhr - 17 Uhr. Er 
bat zudem um Ausschilderung von der Hauptwache 
zum Moltke-Saal. Die Leitung der Durchführung lä-
ge bei OTL a. D. M., der Chef des Akademiestabes 
werde u. U. seine Verantwortlichkeit delegieren. Auf 
diesem Antrag bestätigte der Kommandant Stabs-
quartier die Veranstaltung als möglich. 

Mit Schreiben vom 20. Januar 1994, das auch OTL 
a. D. M. zuging, lud Herr Kölln zu einer Vortragsver-
anstaltung am Sonnabend, 5. März 1994, 15 Uhr, in 
den Moltke-Saal der Führungsakademie. Auf dieser 
Veranstaltung wolle er über seine humanitäre Hilfe 
in das Gebiet des früheren Kampfraumes südlich des 
Ilmensees, Kessel von Demjansk, seine Eindrücke 
und die Verbindungen zu den Menschen dort  spre-
chen. Während im ursprünglichen Antragsschreiben 
von OTL a. D. M. an Generalmajor Dr. Olboeter vom 
28. Dezember 1993 nur von Angehörigen der 290. 
InfDiv und der 20. PzGrenDiv als Teilnehmer der Ver-
anstaltung die Rede war, bat Herr Kölln nunmehr 
ausdrücklich auch Angehörige anderer Divisionen 
aus dem Kampfabschnitt Kessel von Demjansk zu 
der Veranstaltung. Insbesondere die Einladung auch 
an Angehörige der früheren SS-Division „Totenkopf" 
erklärt Herr Kölln damit, daß sie bereits zu einem 
Zeitpunkt ausgesprochen gewesen sei, als er weder 
mit Oberst i. G. Klasing Kontakt aufgenommen habe, 
noch ihm die Auflage erteilt worden sei, keine Ange-
hörigen von SS-Verbänden zu seiner Veranstaltung 
zu bitten. Dem steht die Feststellung gegenüber, daß 
die Einladung an alle Gäste schon mit Hinweis auf 
Zeit und Ort der Veranstaltung erging. 

Da der Führungsakademie zuvor eine Teilnehmer-
liste einzureichen war, bat Herr Kölln die Gäste um 
termingerechte Teilnehmermeldung (bis 25. Februar 
1994). Auf das Einladungsschreiben des Herrn Kölln 
meldete ihm neben zahlreichen Angehörigen ehema-
liger Wehrmachtverbände auch die Truppenkame-
radschaft der 3. SS-Panzerdivision „Totenkopf" e. V. 
zwei Teilnehmer zu der Veranstaltung. Die Teilneh-
merliste legte Herr Kölln OTL i. G. Pahl am 27. Febru-
ar 1994 vor. 

Am 9. Februar 1994 schloß Herr Kölln mit der Stand-
ortverwaltung Hamburg einen „Vertrag über die Mit-
benutzung von Liegenschaften der Bundeswehr 
durch Dritte " zur „Durchführung einer Info-Veran-
staltung". Der von Herrn Kölln abgeschlossene Haft-
pflichtversicherungsvertrag weist als Vortragsthema 
„Humanitäre Hilfe für Parfino, Rußland" aus. 

Mit der Vorbereitung der Vortragsveranstaltung in

-

nerhalb der Führungsakademie beauftragte Oberst 
i. G. Klasing den G 3 Org-Stabsoffizier OTL i. G. Pahl. 
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Zugleich wurde dieser Offizier zum Vertreter der 
Führungsakademie bei der Veranstaltung bestimmt, 
weil weder der Kommandeur noch der Chef des Aka-
demiestabes beabsichtigten, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Die Teilnahme eines Offiziers als offi-
zieller Vertreter der Führungsakademie diente so-
wohl dem Zweck, Akademiefremde nicht ohne mili-
tärische Begleitung auf dem Gelände der Führungs-
akademie sich bewegen zu lassen, als auch zu 
gewährleisten, daß dem Kommandeur nach Ende der 
Veranstaltung gemeldet werden konnte, daß sie ent-
sprechend den gegebenen Auflagen durchgeführt 
worden sei - so Generalleutnant Dr. Olboeter in sei-
ner Äußerung vom 22. Dezember 1997. In seiner 
dienstlichen Erklärung vom 7. Dezember 1997 gab 
OTL i. G. Pahl an, sofort Bedenken gegen diese Ver-
anstaltung Oberst i. G. Klasing gegenüber geäußert 
zu haben. Dies hat er in seiner Anhörung am 16. De-
zember 1997 bestätigt. Aufgrund seiner geschichtli-
chen Vorkenntnisse habe er gewußt, daß im Kessel 
von Demjansk auch SS-Divisionen eingesetzt gewe-
sen seien. Er habe daher befürchtet, daß auch Ange-
hörige dieser SS-Divisionen an der Veranstaltung 
teilnähmen. Oberst i. G. Klasing habe die Bedenken 
zurückgewiesen und OTL i. G. Pahl den Auftrag ge-
geben, einen Befehl für die Durchführung der Veran-
staltung zu fertigen. Dieser sah dagegen seine Be-
denken gegen den Auftrag nach der Lektüre eines 
Buches mit dem Titel „Demjansk - ein Bollwerk im 
Osten" von Werner Haupt, Podzun-Verlag, Bad Nau-
heim 1961 bestätigt; hier war er auf den Namen von 
drei SS-Verbänden gestoßen, die im Kessel von Dem-
jansk eingesetzt waren. 

Es habe sich um eine SS-Polizeidivision, die SS-To-
tenkopf-Division sowie das SS-Freikorps „Danmark" 
gehandelt. Als daraufhin erneut vorgebrachte Be-
denken wiederum von Oberst i. G. Klasing zurückge-
wiesen worden seien, habe sich OTL i. G. Pahl an ei-
nen Hamburger Rechtsanwalt S. gewandt. Von die-
sem nahm OTL i. G. Pahl nach eigenen Bekunden an, 
daß er „in dieser Materie" erfahren sei. Er habe nach 
den Einsatzarten dieser SS-Verbände gefragt, die 
ihm in einem weiteren Gespräch von Rechtsanwalt S. 
erklärt worden seien. Zur SS-Totenkopf-Division 
(Kommandeur: SS Obergruppenführer Eicke) erhielt 
er die Auskunft, daß sie vermutlich ehemalige KZ

-

Bewacher in ihren Reihen hätte und als Kampftruppe 
eingesetzt würde. Rechtsanwalt S. habe OTL i. G. 
Pahl gesagt, daß gegen die Ausführung des Befehls 
unter folgenden Voraussetzungen keine Bedenken 
bestünden: 

- Zustimmung des Kommandeurs der Führungsaka-
demie und Aufnahme der Zustimmung in den Be-
zug des Befehls, 

- Aufnahme einer Passage in den Befehl, daß Herr 
Kölln eine Liste der Teilnehmer mit ihrer Zugehö-
rigkeit zu den ehemaligen Verbänden der Wehr-
macht vorlege und dieser Liste dann vom Chef des 
Akademiestabes geprüft werde, 

- Unterschrift des Chefs des Akademiestabes unter 
diesen Befehl. 

Diese Forderungen übermittelte OTL i. G. Pahl dem 
Chef des Akademiestabes, Oberst i. G. Klasing. 

Herrn Kölln war bewußt, daß er eine Teilnehmerliste 
der Führungsakademie vorzulegen hatte. Oberst i. G. 
Klasing teilte OTL i. G. Pahl mit, daß der Komman-
deur zugestimmt habe. Er übergab ihm einen vom 
1. März 1994 datierten Aktenvermerk mit folgendem 
Wortlaut: „Bei den Vorgesprächen klang ... mit mei-
ner Vertretung durch G 3 an, daß KdrFüAk gerne ge-
sehen wäre. Ich bin darauf angesichts Ihrer Weisung 
„LOW LEVEL"/„kein offizieller" Anstrich, aber auch 
Ihre dienstlichen Abwesenheiten nicht eingegangen. 
Ich schlage vor, es bei der Angelegenheit gem Befehl 
zu belassen" . Der Befehl, ebenfalls vom 1. März 
1994, ist von Oberst i. G. Klasing unterschrieben. Er 
trägt im Betreff als Zweck der Veranstaltung die Be-
zeichnung „Humanitäre Hilfe für Parfino". Unter 
„Allgemeines" heißt es nahezu wörtlich: 

„Die Familie Kölln bemüht sich um eine Versöh-
nung der Russen und Deutschen über den Grä-
bern der im Zweiten Weltkrieg in der Schlacht bei 
Demjansk gefallenen Soldaten. Da der Umfang ih-
rer Unterstützung nicht ausreicht, um das Notwen-
digste vor Ort zu leisten, soll die Aktion auf eine 
breitere Basis gestellt werden. Dazu ist eine p riva-
te Informationsveranstaltung für die Angehörigen 
der Traditionsvereinigung der bei Demjansk ein-
gesetzten Großverbände an der Führungsakade-
mie geplant" . 

Als Veranstalter ist Herr Kölln angegeben, als Teil-
nehmer Angehörige von Traditionsgemeinschaften 
der Verbände, die bei Demjansk eingesetzt waren 
(ca. 140 Herren und Damen). Der Befehl legte ferner 
fest, daß der Veranstalter dem Akademiestab G 3 bis 
2. März 1994 eine Liste der Teilnehmer vorzulegen 
hatte. Er sah darüber hinaus vor, daß weder der Ver-
anstalter noch die Führungsakademie Pressearbeit 
durchführten. 

Den ausdrücklichen Verzicht auf Pressearbeit durch 
Herrn Kölln oder die Führungsakademie hat Gene-
ralleutnant Dr. Olboeter bei seiner Anhörung am 
22. Dezember 1997 damit erklärt, daß es sich nicht 
um eine Veranstaltung der Führungsakademie ge-
handelt habe, so daß sich schon von daher die Frage 
nach einer Pressearbeit durch die Führungsakade-
mie nicht gestellt habe. 

Darüber hinaus habe er keine Notwendigkeit gese-
hen, eine Berichterstattung durch einen externen 
Veranstalter an der Führungsakademie zuzulassen. 
Wenn er - Dr. Olboeter - irgendwelche Zweifel oder 
gar Restargwohn gegenüber der Veranstaltung ge-
hegt hätte, hätte sich das nicht in einem Verzicht auf 
Pressearbeit ausgedrückt, vielmehr hätte er die Ver-
anstaltung dann nicht genehmigt. Nachdem ihm 
Oberst i. G. Klasing - wahrscheinlich anläßlich der 
Morgenlage am 2. März 1994 - gemeldet habe, daß 
alle Auflagen für die Durchführung der Veranstal-
tung erfüllt seien, habe er sie genehmigt und die für 
ihn bestimmte Aktennotiz des Chefs Akademiestab 
Oberst i. G. Klasing vom 1. März 1994 am 2. März 
1994 mit folgender handschrift licher Bemerkung ab-
gezeichnet: „Wir helfen durch Org + Raum. Dies ist 
aber keine Veranstaltung der Akademie. Ich werde 
nicht teilnehmen. Die bish. Planung ist o. k.". Im Ver-
teiler des Befehls vom 1. März 1994 ist auch der Kom- 
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mandeur der Führungsakademie aufgeführt, die Teil-
nehmerliste ist ihm nicht vorgelegt worden. 

Wer ihm endgültig die Genehmigung erteilt hat, die 
Veranstaltung durchzuführen, ist Herrn Kölln nicht 
mehr erinnerlich. Eine schriftliche Genehmigung hat 
er in seinen Unterlagen nicht gefunden. 

Die ihm von Herrn Kölln übergebene Teilnehmerliste 
hat OTL i. G. Pahl zusammen mit Oberst i. G. Klasing 
durchgesehen, wobei er darauf hinwies, daß bei eini-
gen Namen Angaben zu früherer Verbandszugehö-
rigkeit fehlten. Herr Kölln kann sich nicht daran erin-
nern, von den Offizieren der Führungsakademie auf 
die „Lückenhaftigkeit" der Liste angesprochen wor-
den zu sein. Soweit in der Teilnehmerliste Angehöri-
ge früherer Verbände aus dem Kampfraum Dem-
jansk enthalten sind, ist ihre Zuordnung zu ihren 
ehemaligen Verbänden nahezu vollständig. Im übri-
gen hätten auch Gäste teilgenommen, die nicht An-
gehörige der Wehrmacht waren. Dies erkläre, warum 
Angaben im Einzelfall fehlten. Gleichwohl - so OTL 
i. G. Pahl in seiner Anhörung vom 16. Dezember 1997 
- habe Oberst i. G. Klasing keine Bedenken geäu-
ßert . Damit habe auch er - OTL i. G. Pahl - sich zu-
frieden gegeben. 

In der von Oberst i. G. Schwarzer und OTL i. G. Pahl 
vorliegenden Teilnehmerliste waren noch zwei An-
gehörige einer 3. Panzerdivision aufgeführt. Auf-
grund einer kurzfristigen Absage bei Herrn Kölln 
strich dieser in seiner Teilnehmerliste den zunächst 
als Nr. 16 vorgesehenen Teilnehmer, so daß tatsäch-
lich nur ein Angehöriger dieses Verbandes bei dem 
Vortrag anwesend war. Eine 3. PzDiv gab es sowohl 
als Verband der Wehrmacht als auch Verband der 
Waffen-SS. Die 3. PzDiv der Wehrmacht wurde am 
15. Oktober 1935 in Berlin aufgestellt. Ihre Einsatz-
orte waren auch an der Ostfront, jedoch nicht im Kes-
sel von Demjansk. 

Die 3. SS-Panzerdivision „Totenkopf" wurde als SS 
PzGrenDiv „Totenkopf" am 9. November 1942 aufge-
stellt. Ihre neue Verbandsbezeichnung erhielt sie erst 
am 22. Oktober 1943. Bei der von OTL i. G. Pahl in 
dem Buch „Demjansk - Bollwerk im Osten" festge-
stellten SS-Totenkopf-Division handelt es sich daher 
um die SS-PzGrenDiv „Totenkopf", die in der ersten 
Phase der Kämpfe um Demjansk im Frühjahr 1942 in 
diesem Gebiet eingesetzt war und do rt  aufgerieben 
und später neu aufgestellt wurde. Im November 1942 
bis Mitte Februar 1943 hielten sich im Kessel von 
Demjansk keine Truppenteile der SS im dortigen 
Kampfraum auf (fernmündliche Auskunft Hptm. H., 
Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam am 
23. Dezember 1997 dem Unterzeichnenden gegen-
über). 

2. Die versagte Teilnahme eines russischen Generals 

Ohne sich namentlich vorzustellen sprach ein Ham-
burger Bürger - wahrscheinlich im Januar 1994 - 
Bundesminister Rühe auf die Vortragsveranstaltung 
am 5. März 1994 an der Führungsakademie an und 
bat, einen russischen General als Gast mitbringen zu 
dürfen. Dieser Wunsch sei von der Führungsakade-
mie zuvor abschlägig beschieden worden. Bundesmi-
nister Rühe beauftragte den Leiter seines Minister

-

büros, Herrn Rentmeister, der Angelegenheit nach

-

zugehen. Herr Rentmeister wandte sich am 
2. Februar 1994 fernmündlich über das Vorzimmer 
des Kommandeurs der Führungsakademie an den 
Chef des Akademiestabes, Oberst i. G. Klasing. Der 
Kommandeur der Führungsakademie, Generalmajor 
Dr. Olboeter, war zu dieser Zeit mit einem General-
stabslehrgang auf Reisen. An Einzelheiten des An-
rufs von Herrn Rentmeister in seinem Vorzimmer und 
an ein nachfolgendes Gespräch zwischen Herrn 
Rentmeister und Oberst i. G. Klasing kann er sich 
nicht erinnern, er schließt jedoch nicht aus, daß 
Oberst i. G. Klasing ihm von diesem Gespräch berich-
tet hat. 

Daß es zwischen Herrn Rentmeister und Oberst i. G. 
Klasing darüber hinaus einen Schriftwechsel gege-
ben habe, habe er - Dr. Olboeter - erst am Tage sei-
ner Anhörung durch den Unterzeichnenden am 
22. Dezember 1997 erfahren. 

Bei diesem Briefwechsel handelt es sich um ein Fax 
vom 3. Februar 1994, mit dem Oberst i. G. Klasing 
Herrn Rentmeister Unterlagen zur Vortragsveranstal-
tung am 5. März 1994 übersandte, nach seiner - 
Rentmeisters Erinnerung - u. a. den Befehl vom 
1. März 1994 und den an Herrn Kölln gerichteten 
„Brief mit den Pferdeköpfen" des nunmehr nament-
lich bekannten Hamburger Bürgers E rich F. Die Teil-
nehmerliste zur Vortragsveranstaltung war dem Fax 
nicht beigefügt, Herr Rentmeister hatte von der Teil-
nehmerliste auch sonst keine Kenntnis. 

Zu den Gründen der Absage gegenüber dem russi-
schen General wollte nach Angaben von Oberst i. G. 
Klasing der private Veranstalter den bisherigen Ein-
ladungskreis nicht erweitern - auch weil eine offene 
Diskussion über Defizite bei Hilfsprogrammen in 
Rußland in Anwesenheit eines russischen Generals 
nicht für angebracht gehalten wurde. Herr Rentmei-
ster und Oberst i. G. Klasing stimmten darin überein, 
daß aufgrund des p rivaten Charakters der Veranstal-
tung keine Initiative in Richtung der Veranstalter auf 
Ausweitung des Teilnehmerkreises vorgenommen 
werden sollte. Herr F. sollte über die laufenden Kon-
takte im Rahmen der Vorbereitung der Veranstaltung 
informiert werden. In diesem Sinne hat Herr Rent-
meister Bundesminister Rühe unterrichtet. 

3. Der Ablauf der Vortragsveranstaltung 

Die Vortragsveranstaltung vom 5. März 1994 wurde 
von dem Vertreter der Führungsakadamie, OTL i. G. 

 Pahl, mit einigen Begrüßungsworten eröffnet, er 
nahm kurz Stellung zu dem Vorhaben, deutsche und 
russische Kriegsgräber einzurichten und zu pflegen, 
und er stellte die Führungsakademie mit einem Film 
vor. Der von Herrn Köln  gehaltene Vortrag rückte 
seine verschiedenen humanitären Aktionen für das 
Gebiet und die Menschen von Parfino in den Vorder-
grund. Der auf dem Deckblatt seines Manuskriptes 
angebrachte Hinweis „Auszug" ist ohne Bedeutung. 
Am 6. März 1994 bedankte sich Herr Kölln schriftlich 
bei Oberst i. G. Klasing, OTL a. D. M. dankte Gene-
ralmajor Dr. Olboeter. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat am 8. Dezember 
1997 zu der Vortragsveranstaltung vom 5. März 1994 
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eine Dienstliche Erklärung mit folgendem Inhalt ab-
gegeben: 

„ 1. Ich habe sie angesichts der klaren Zielsetzung 
der Kriegsgräberfürsorge genehmigt. 

2. Zuvor war geklärt worden, daß dies und nur 
dies der Zweck der Veranstaltung war. Ebenso 
stand zuvor fest, daß keine Angehörigen der SS 
an dieser Veranstaltung teilnahmen. 

3. Ich hatte entschieden, daß wir für diesen huma-
nitären Zweck einen Raum zur Verfügung stel-
len und die Ein- und Auslaß-Kontrolle an der 
Wache sichergestellt wird. Ebenso wurde ein-
gangs kurz die FüAkBw (Video) vorgestellt. Ich 
habe selbst nicht teilgenommen und klarge-
stellt, daß dies keine Veranstaltung der 
FüAkBw war. 

4. Über den bestimmungsgemäßen Ablauf dieser 
Veranstaltung (Förderung des zugrundeliegen-
den humanitären Gedankens) wurde mir nach 
Rückkehr vorgetragen. " 

Auf den Inhalt dieser dienstlichen Erklärung habe es 
keinen Einfluß, daß er die Veranstaltung unter dem 
Gesichtspunkt der Kriegsgräberfürsorge genehmigt 
habe; erst zum Zeitpunkt seiner Anhörung am 
22. Dezember 1997 sei er - Dr. Olboeter - darüber 
unterrichtet worden, daß der Vortrag humanitäre 
Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im 
Gebiet von Nowgorod behandelt habe. 

4. Bewertung 

Nachdem dem Kommandeur der Führungsakademie 
durch Oberst i. G. Klasing gemeldet worden war, daß 
seine für die Durchführung der Veranstaltung vor-
ausgesetzten Auflagen erfüllt und die Veranstaltung 
gemäß diesen Auflagen ordnungsgemäß stattgefun-
den habe, bestand für Generalmajor Dr. Olboeter 
kein Anlaß, die Richtigkeit dieser Meldung in Frage 
zu ziehen. Dr. Olboeter hat erst im Dezember 1997 er-
fahren, daß die Auflagen für die Veranstaltung nicht 
eingehalten worden waren und sich SS-Angehörige 
unter den Teilnehmern befunden haben sollen. 

Gegenüber Oberst i. G. Klasing und OTL i. G. Pahl 
stellt sich die Frage, ob sie - vor allem OTL i. G. Pahl 
bei seinem behaupteten militärhistorischen Interesse 
- erkennen mußte, daß sich hinter der Bezeichnung 
„3. PzDiv" auf der von Herrn Kölln eingereichten 
Teilnehmerliste ein Angehöriger der früheren SS ver-
barg. Dies ist zu verneinen. Die im Kampfgebiet von 
Demjansk eingesetzte SS-Totenkopf-Division war 
mit der 3. PzDiv nicht zu identifizieren. Die Zugehö-
rigkeit des einen Teilnehmers zur 3. SS-Panzerdivi-
sion „Totenkopf" ergab sich erst aus dem an Herrn 
Kölln gerichteten Zusageschreiben der entsprechen-
den Truppenkameradschaft, das jedenfalls OTL i. G. 
Pahl erst viel später einsah. Die scheinbar unvollstän-
dig ausgefüllte Teilnehmerliste mußte bei Oberst i. G. 
Klasing und OTL i. G. Pahl keinen Argwohn wecken; 
die Lücken in der personellen Zuordnung zu be-
stimmten früheren Wehrmachtverbänden erklärten 
sich daraus, daß auch andere Gäste teilnahmen. Der 
einzige, an der Vortragsveranstaltung teilnehmende 
Angehörige eines früheren SS-Verbandes war den - 

gutgläubigen - Offizieren der Führungsakademie 
von Herrn Kölln untergeschoben worden. 

Die Untersuchung hat darüber hinaus keinen Nach-
weis erbracht, daß Personen der politischen und/oder 
militärischen Leitung des BMVg von der Anwesen-
heit eines Angehörigen früherer SS-Verbände an der 
Vortragsveranstaltung vom 5. März 1994 an der Füh-
rungsakademie Kenntnis hatten. 

III. Die Weiterbildungsveranstaltung 
am 24. Januar 1995 - Manfred Roeder - 

1. Der informationelle und organisatorische Vorlauf 

Am 16. Januar 1995 erließ der Chef des Akademie-
stabes der Führungsakademie, Oberst i. G. Schwar-
zer, einen Befehl für die Offizierweiterbildung für 
den 24. Januar 1995 mit dem Thema „Die Übersied-
lung der Rußland-Deutschen in den Raum Königs-
berg" . Der Befehl richtete sich an die Offiziere, ver-
gleichbaren Beamten und Angestellten des Akade-
miestabes. Als Vortragender war „Herr Roeder, 
Deutsch-Russisches Gemeinschaftswerk" ausgewie-
sen. Zum Ort der Veranstaltung war der Hörsaal D, 
Gebäude 5 der Clausewitz-Kaserne, Führungsakade-
mie, bestimmt worden. Im Anschluß an die Offizier-
weiterbildung war eine dienstliche Veranstaltung ge-
selliger Art  zur Verabschiedung eines Oberstabsarz-
tes vorgesehen. 

Der Verteiler dieses Befehls beschränkte sich auf die 
angesprochenen Angehörigen des Akademiestabes. 
Den Vortrag über das im Weiterbildungsbefehl ange-
gebene Thema hielt am 24. Januar 1995 in den vor-
gesehenen Räumlichkeiten der Führungsakademie 
Manfred Roeder. 

Roeder ist durch Urteil des Oberlandesgerichtes 
Stuttgart  vom 24. Juni 1982 wegen Rädelsführer-
schaft bei Bildung einer terroristischen Vereinigung 
gemäß § 129a StGB zu einer Freiheitsstrafe von 13 
Jahren rechtskräftig verurteilt worden. Seit dem 
12. Februar 1990 befindet er sich auf freiem Fuß, 
nachdem die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt 
ist. Inzwischen ist Roeder durch Berufungsurteil des 
Landgerichts Erfu rt  vom 17. März 1997 darüber hin-
aus zu einer Geldstrafe in Höhe von DM 4 500 wegen 
Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der Wehr-
machtsausstellung verurteilt worden. 1973 ist Roeder 
erstmals und sodann durchgängig in den Verfas-
sungsschutzberichten des Bundesministeriums des 
Innern erwähnt worden. Das Deutsch-Russische Ge-
meinschaftswerk, dessen 2. Vorsitzender Roeder ist, 
wird seit 1993 im Verfassungsschutzbericht, jeweils 
im Zusammenhang mit Roeder, erwähnt. 

Für das Zustandekommen der Weiterbildungsveran-
staltung am 24. Januar 1995 sind folgende Rahmen-
vorgaben wesentlich: 

a) Führungspersonen und Führungsstruktur der Führungs-
akademie 

Im Januar 1995 war Generalmajor Dr. Olboeter Kom-
mandeur der Führungsakademie, stellvertretender 
Kommandeur und Direktor Lehrgänge war seit dem 
1. Januar 1995 Flottillenadmiral R., Direktor Lehre 
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war Brigadegeneral T., am 9. Dezember 1994 hatte 
Oberst i. G. Schwarzer das Amt als Chef des Akade-
miestabes übernommen. Diese drei Funktionsberei-
che unterstehen dem Kommandeur, der seinerseits 
truppendienstlich dem Stellvertreter des Generalin-
spekteurs und Inspekteurs des Zentralen Militäri-
schen Bereiches untersteht. Dieses war im Januar 
1995 Konteradmiral F. 

Der Kommandeur führt die Führungsakademie ge-
samtverantwortlich. Er trifft alle Maßnahmen zur Vor-
bereitung, Durchführung und Auswertung für die 
-Aus- und Fortbildung von Offizieren im Rahmen der 
Fortbildungsstufe C. Er gibt Richtlinien mit dem Ziel, 
die Lehre weiterzuentwickeln, stellt die Entwicklung 
von Lehrmethodik und Didaktik sicher und schlägt 
dem BMVg Maßnahmen zur Verbesserung der Aus-
bildung vor. 

Der Kommandeur ist verantwortlich für den Einsatz 
des Personals der Führungsakademie. Die Dienstauf-
sicht über die Führungsakademie geschieht durch 
persönliche Besuche des truppendienstlich vorge-
setzten Stellvertreters des Generalinspekteurs und 
Inspekteurs Zentrale Militärische Dienststellen der 
Bundeswehr sowie durch Auswertung im einzelnen 
festgelegter Berichte, die vorzulegen sind, wie z. B. 
die jährliche Führungsmeldung. Die Lehrpläne für 
alle Lehrgänge werden durch das BMVg genehmigt. 
Die Umsetzung der Lehrpläne in die Curricula, Wo-
chen- und Tagesdienstpläne wird in Verantwortung 
der Führungsakademie wahrgenommen. Diese Pläne 
und die Befehle zur Offizierweiterbildung werden 
dem BMVg nicht vorgelegt, weil dort  angesichts der 
Vielzahl unterstellter Dienststellen eine Auswertung 
nicht geleistet werden kann. Der Stellvertretende 
Kommandeur unterstützt den Kommandeur der Füh-
rungsakademie in seinem gesamten Aufgabenbe-
reich und ist sein ständiger Vertreter. Er übt Dienst-
aufsicht auf Weisung des Kommandeurs in allen 
Lehrgängen aus. 

Der Akademiestab wird durch den Chef des Akade-
miestabes geführt. Er unterstützt personell, logi-
stisch, organisatorisch und administrativ die übrigen 
Funktionsbereiche der Führungsakademie. Der Aka-
demiestab nimmt alle Aufgaben der Personalführung 
für den gesamten Bereich der Führungsakademie 
wahr. Er hat die innere und äußere Sicherheit zu ge-
währleisten. 

Das wesentliche Führungs- und Informationsinstru-
ment des Kommandeurs ist die „tägliche Morgenrun-
de". Diese Einrichtung hatte Generalmajor Dr. Ol-
boeter schon von seinem Vorgänger übernommen. 
An dieser Morgenrunde im Dienstzimmer des Kom-
mandeurs nahmen teil: Stellvertretender Komman-
deur/Direktor Lehrgänge, Direktor Lehre, Chef des 
Akademiestabes, Presseoffizier und der Sekretär des 
Konsiliums. Die tägliche Morgenrunde ist das Forum, 
auf dem alle prinzipiellen oder auch konkreten Fra-
gen mit Wirkung auf Leistung und Ansehen der Füh-
rungsakademie behandelt werden. Regelmäßig ist 
dieses der Ort , wo täglich wichtige Fragen angespro-
chen, wo die Teilnehmer zu Themen aus ihrem Ver-
antwortungsbereich vom Kommandeur abgefragt 
werden. 

Über die Morgenrunde hinaus besteht zwischen 
Kommandeur und Chef des Akademiestabes tägli-
cher Kontakt, der durch die räumliche Nähe (dersel-
be Flur) erleichtert wird. Oberst i. G. Schwarzer als 
Chef des Akademiestabes seit 9. Dezember 1994 
kannte die Führungsakademie aus 3jähriger Erfah-
rung in anderer Verwendung. Am 19. Dezember 
1994 hat Generalmajor Dr. Olboeter mit Oberst i. G. 
Schwarzer ein ausführliches Gespräch zur Einwei-
sung in seine neuen Aufgaben geführt. Darin enthal-
ten war auch ein deutlicher Hinweis auf das Steue-
rungs-, Führungs- und Kontrollinstrument der tägli-
chen Morgenrunde. 

b) Gestaltung und Durchführung von Weiterbildungs-
veranstaltungen 

An der Führungsakademie werden im Verantwor-
tungsbereich des Chefs des Akademiestabes Maß-
nahmen der Offizierweiterbildung regelmäßig durch-
geführt. Dazu werden die in den verschiedenen 
Stabsbereichen eingesetzten Offiziere und vergleich-
baren Beamten und Angestellten in der Regel nach-
mittags zusammengezogen. Da dieser Personenkreis 
zur Offizierweiterbildung schon anwesend ist, bietet 
es sich an, nach Ende der täglichen Dienstzeit statt-
findende dienstliche Veranstaltungen geselliger Art 

 im zeitlichen Anschluß an solche Offizierweiterbil-
dungsmaßnahmen durchzuführen. Jeder Disziplinar/ 
Dienstvorgesetzte kann Veranstaltungen dieser A rt 

 innerhalb seines Verantwortungsbereiches auch 
außerhalb der durch Dienstplan festgelegten Dienst-
zeit ansetzen, wenn dazu Veranlassung besteht. 

Ob eine Veranstaltung geselliger A rt  dienstlichen 
Zwecken dient, entscheidet für seinen Zuständig-
keitsbereich der Chef des Akademiestabes. Für die 
Gestaltung und Durchführung von Weiterbildungs-
veranstaltungen an der Führungsakademie gibt es 
keine bestimmten Regelungen. Weder hat der Füh-
rungsstab der Streitkräfte umfassende Weisungen für 
die Offizier- Aus-, Fo rt- und Weiterbildung an der 
Führungsakademie erlassen, noch enthält die Aka-
demieordnung hierzu Weisungen, Befehle oder Auf-
lagen, die die Vorbereitung und Durchführung der 
Offizierweiterbildung im Akademiestab betreffen. 
Auch besteht keine ausdrückliche normierte Pflicht, 
Planungen zur Offizierweiterbildung innerhalb der 
einzelnen Funktionsbereiche oder die Wahl der je-
weiligen Themen sich vom Kommandeur genehmi-
gen zu lassen. Ebenso wenig gibt es eine ausdrückli-
che Pflicht zur Vorlage von Weiterbildungsbefehlen 
an den Kommandeur. In der Praxis ist das Verfahren, 
den Kommandeur über Weiterbildungsveranstaltun-
gen zu unterrichten, höchst uneinheitlich. Im Zeit-
raum vom 7. September 1993 bis 11. September 1997 
ergingen nachweislich 18 Weiterbildungsbefehle. 

Davon erhielt der Kommandeur 10 Befehle nachricht-
lich. Seit dem Amtsantritt von Oberst i. G. Schwarzer 
am 9. Dezember 1994 sind 14 Weiterbildungsbefehle 
erlassen, bei denen in 8 Fällen der Kommandeur im 
Verteiler aufgeführt war. Der Befehl vom 16. Januar 
1995 für die Weiterbildungsveranstaltung am 24. Ja-
nuar 1995 sah in seinem Verteiler den Kommandeur 
nicht vor. Auch die Befehle für die Weiterbildungs-
veranstaltungen im März, April und Juni 1995 be- 
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rücksichtigten den Kommandeur im Verteiler nicht. 
Erst der Befehl vom 30. August 1995 für die Weiter-
bildungsveranstaltung am 20. September 1995 führt 
den Kommandeur im Verteiler wieder auf. 

Oberst i. G. Schwarzer erklärt die fehlende Unterrich-
tung des Kommandeurs über die Veranstaltung vom 
24. Januar 1995 mit einer „bürokratischen Panne". 
OTL i. G. Pahl hat keine Erklärung dafür, warum im 
Einzelfall jeweils ein unterschiedlicher Verteiler für 
Weiterbildungsbefehle gewählt wurde. 

Generalleutnant Dr. Olboeter hat daher in seiner 
dienstlichen Erklärung vom 8. Dezember 1997 erklä-
ren können: 

„ 1. Ich habe am Abend des 6. Dezember 1997 durch 
Anruf des Führungszentrums der Bundeswehr 
erstmals erfahren, daß Herr R. 1995 an der 
FüAkBw auf Einladung des damaligen ChefAk-
Stab vorgetragen hat. 

2. Mir war bis zu diesem Zeitpunkt (6. Dezember 
1997) nicht bekannt, 

- daß Herr R. eingeladen war und wie es hierzu 
gekommen war, 

- daß und worüber er vorgetragen hat, 

- daß danach, aber noch in 'meiner Amtszeit als 
KdrFüAkBw, der politische Hintergrund von 
Herrn R. im Akademiestab bekanntgeworden 
war."  

Auch der Stellvertretende Kommandeur, Flottillenad-
miral R., und der Direktor Lehre, Brigadegeneral T., 
hatten weder vor noch nach der Veranstaltung 
Kenntnis von Roeder und seinem Vortrag. 

Planung, Durchführung und die Wahl der Themen 
bleiben im Ermessen der  die Weiterbildungsveran-
staltung anordnenden Vorgesetzten; für die Veran-
staltung am 24. Januar 1995 war dies der Chef des 
Akademiestabes. 

Bei der Auswahl der Themen für Weiterbildungsver-
anstaltungen orientierte sich der Akademiestab an 
einem aktuellen Informationsbedürfnis. Themen der 
Offizierweiterbildung im Akademiestab waren im 
Jahre 1995 u. a. die Erfahrungen des Kapitäns zur 
See H. als Marineattaché in Moskau (23. März 1995), 
der Generalinspekteurbrief 1/1995, der Jahresbericht 
1994 des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-
tages und ausgewählte Aspekte der Personalführung 
(12. April 1995; Vortragender Oberst i. G. Schwarzer 
und der G 1-Stabsoffizier), Bericht über seine ärztli-
chen Erfahrungen bei Einsätzen in Kriegs- und Kri-
sengebieten durch Oberstarzt Dr. E. (27. Juni und 
19. September 1995), die Schlacht an der Göhrde am 
16. September 1813 (20. September 1995; Vortragen-
der OTL i. G. Pahl), Weiterbildung zur Vertiefung des 
Wissens über den Widerstand während der Zeit der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (5. Dezem-
ber 1995; Vortragender Oberst i. G. Schwarzer). 

Unter der Verantwortung von Oberst i. G. Klasing 
waren Themen der Offizierweiterbildung beispiels-
weise „Datenschutz" (25. März 1993), „Schlacht um 
die Seelower Höhen, April 1945" (23./24. September 
1993), „Schlacht bei Hemmingstedt am 17. Februar 

1500" (5. Juli 1994), „Deutsch-Dänischer Krieg 1864" 
und „Deutsche Marinegeschichte" (27. September 
1994). 

Die Vortragenden für Themen in der Offizierweiter-
bildung werden regelmäßig aus Angehörigen der 
Führungsakademie gewonnen. Nur für den Einsatz 
von Gastdozenten enthält die Akademieordnung be-
sondere Verfahrensregelungen. Gastdozenten wer-
den im Rahmen der Ausbildung an der Führungsaka-
demie verwendet und sind nur dann einzuplanen, 
wenn für den vorgesehenen Ausbildungsinhalt keine 
Dozentur an der Führungsakademie eingerichtet ist 
oder der zwingend erforderliche, fachliche Gehalt ei-
nes Themas aufgrund seiner Besonderheit durch Do-
zenten der Führungsakademie nicht in angemesse-
ner Qualität vermittelt werden kann, insbesondere 
dann, wenn es sich um ein aktuelles Thema von 
grundsätzlicher Bedeutung handelt. Die Genehmi-
gung für die Anforderung vorgesehener Gastdozen-
ten erteilt der Kommandeur der Führungsakademie 
grundsätzlich nach Vorlage einer halbjahrlichen 
„Übersicht über den Einsatz von Gastdozenten" 
durch den Akademiestab. 

Bei hochrangigeren Gastdozenten ist der Komman-
deur schon vor der ersten Verbindungsaufnahme von 
der Absicht einer Einladung in Kenntnis zu setzen. 
Ergebnisse erster Absprachen sind ihm anschließend 
zu melden. Nur bei hochrangigen Gastdozenten sind 
dem Kommandeur vier Wochen vor dem Besuchster-
min der Besuch mit allen notwendigen Angaben 
schriftlich anzuzeigen. 

Von der Ausbildung der Lehrgangsteilnehmer an der 
Führungsakademie ist die Weiterbildung zu unter-
scheiden. Die für diesen Zweck eingesetzten exter-
nen Referenten sind schon begriff lich keine Gastdo-
zenten im Verständnis der Akadamieordnung. Sie 
werden von den Verantwortlichen des jewei ligen 
Funktionsbereiches der Führungsakademie gewon-
nen. Von ihnen und dem Thema, über welches sie 
vortragen, erhält der Kommandeur nur Kenntnis, 
wenn er im Verteiler des Weiterbildungsbefehl be-
rücksichtigt ist. An dem Unterschied zwischen Gast-
dozent und externem Referenten orientiert sich auch 
die Verpflichtung, vor der Veranstaltung einen Le-
benslauf und das Manuskript des Vortrages vorzule-
gen. 

Es ist an der Führungsakademie üblich, vor dem Ein-
satz von Gastdozenten in der Lehre Informationen 
über die Person des Gastdozenten und den Inhalt sei-
nes Vortrages einzuholen. Dieses gilt besonders 
dann, wenn der Dozent zum ersten Mal in Lehrver-
anstaltungen an der Führungsakademie auftritt. Die 
Information zur Person des Gastdozenten anhand ei-
nes Lebenslaufes verfolgt auch den Zweck, urn den 
Dozenten vor Lehrgangsteilnehmern vorzustellen, 
auf seinen fachlichen Hintergrund aufmerksam zu 
machen und um über die Person auf das Thema des 
Vortrages hinzuführen. 

Zwischen dem verantwortlichen Fachbereich und 
dem Gastdozenten findet ein Informationsaustausch 
statt im Sinne einer Lerngruppenanalyse und der 
Einordnung des Vortragsthemas in den Gesamtzu-
sammenhang des Lernzielkatalogs in einem Lehr- 
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gang. Für interne Weiterbildungsveranstaltungen, 
die keine Wirkung auf den Lehrgangsteilnehmer ha-
ben und die sich nicht an einem Lernzielkatalog im 
Gesamtzusammenhang orientieren, liegen Themen 
und Informationen zur Person des - externen - Refe-
renten in der Verantwortung des jeweils Leitenden. 

c) Möglichkeiten für die Gewinnung von Informationen über 
Manfred Roeder 

Die Verfassungsschutzberichte des Bundesministeri-
ums des Innern enthalten seit 1973 Eintragungen zu 
Manfred Roeder. Im Verfassungsschutzbericht 1993 
wird er im Zusammenhang mit der „Deutsche Bür-
gerinitiative e. V. (DBI) " als ehemaliger Rechtsterro-
rist genannt (Seite 116), an anderer Stelle (Seite 118) 
weist der Verfassungsschutzbericht darauf hin, daß, 
„Roeder" in seinen Veröffentlichungen für ein 
„Deutsch-Russisches Gemeinschaftswerk - Förder-
verein Nord-Ostpreußen" werbe. Unter den deut-
schen Rechtsextremisten, die die Ansiedlung Ruß

-

landdeutscher im nördlichen Ostpreußen förderten, 
hebt der Verfassungsschutzbericht den ehemaligen 
Rechtsterroristen Manfred Roeder mit seinem 
„Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerk - Förder-
verein Nord-Ostpreußen", kurz „Preußenwerk" ge-
nannt, hervor (Seite 150). Die Bibliothek der Füh-
rungsakademie erhält seit 1984 den Verfassungs-
schutzbericht des Bundesministers des Innern, seit 
1989 in einem Exemplar, in den Jahren zuvor in zwei 
Exemplaren. Der Verfassungsschutzbericht 1993 ist 
am 16. Januar 1995 bei der Bibliothek vereinnahmt. 
Absender war jeweils das Bundesministerium des In-
nern. 

Der S 2 der Führungsakademie wird bei der Einla-
dung von Gastdozenten oder externen Referenten 
nicht beteiligt. Die Angaben, ob auch er den Verfas-
sungsschutzbericht erhält, gehen auseinander. Wäh-
rend Hptm. S. - von März 1994 bis Januar 1997 S 2 
der Führungsakademie - in seiner Anhörung am 
22. Dezember 1997 vortrug, zu keiner Zeit den Ver-
fassungsschutzbericht erhalten zu haben, äußerte 
Oberst i. G. Schwarzer bei seiner Anhörung am 
16. Dezember 1997, daß der Verfassungsschutzbe-
richt in einer Ausfertigung an die Bibliothek der Füh-
rungsakademie gelange, ein weiteres Exemplar er-
halte der S 2. Hptm. A., als Nachfolger von Hptm. S. 
nunmehr S 2 der Führungsakademie, hatte in seinem 
Büro nur die Verfassungsschutzberichte 1995 und 
1996. Er erklärte, daß er den Verfassungsschutzbe-
richt auf Tagungen des Streitkräfteamtes erhalte oder 
von der MAD-Stelle 11. Das für den Verfassungs-
schutzbericht 1996 bestimmte Verteilungsverfahren 
sichert auch der Führungsakademie künftig jeweils 
zwei Exemplare. Über die Verteilung des Berichts in 
den früheren Jahren liegen, soweit der S 2 der Füh-
rungsakademie betroffen ist, verläßliche Angaben 
nicht vor. Eine Auswertung des Verfassungsschutz-
berichts oder ein Umlauf innerhalb der Führungsaka-
demie fand jedenfalls nicht statt. 

Dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem 
Landesverfassungsschutz Hamburg haben zum Auf-
tritt von Roeder an der Führungsakademie 1995 kei-
nerlei Informationen vorgelegen. 

Für die Beobachtung Roeders durch den MAD fehlte 
es an der Rechtsgrundlage. 

Am 9. Dezember 1997 berichtete die Presse, in der 
Hamburg-Welle des NDR habe ein früherer Dozent 
der Führungsakademie im Sommer 1995 den Staats-
schutz des Hamburger Kriminalamtes und den Mili

-

tärischen Abschirmdienst über den Roeder-Vortrag 
informiert. Dieser gehe davon aus, daß auch Rühe 
vom Auftritt Roeders gewußt habe. Hierzu erklärte 
OTL a. D. R., früherer Dozent im Fachbereich SOW 
der Führungsakademie, und heute Mitarbeiter des 
Gustav-Stresemann-Instituts, Bad Bevensen, daß 
seine Aussage von der Presse falsch wiedergegeben 
und folgendes richtig sei: 

Er habe Informationen, daß ein Mitarbeiter der Aka-
demie Roeders Auftritt dem damaligen Akademie- 
kommarrdeur gemeldet habe. Wenn er das gemeldet 
habe, dann könne es naheliegen, daß MAD und 
Staatsschutz unterrichtet worden seien. Er sagte, es 
sei falsch, daß der Mitarbeiter der Akademie Staats-
schutz und MAD informiert habe. Ebenso falsch sei 
es, er habe gesagt, daß „Rühe davon gewußt hat".  

Die Behauptung des OTL a. D. R., ein Mitarbeiter der 
Führungsakademie habe dem Kommandeur der Füh-
rungsakademie den Auftritt Roeders gemeldet, hat 
der Unterzeichnende Generalleutnant Dr. Olboeter 
bei einer nochmaligen Anhörung am 9. Januar 1998 
vorgehalten. Generalleutnant Dr. Olboeter erklärte, 
daß ihm niemand den Auftritt Roeders an der Füh-
rungsakademie gemeldet habe. Am 10. Januar 1998 
teilte OTL a. D. R. dem Unterzeichnenden fernmünd-
lich mit, daß er seine Angaben berichtigen müsse. 
Sein Gewährsmann, der im übrigen nicht selber den 
Kommandeur benachrichtigt haben soll, kenne nur 
einen Stabsoffizier der Führungsakademie, der nicht 
den Kommandeur, sondern den Chef des Akademie-
stabes über Roeders Identität aufgeklärt habe. OTL 
a. D. R. widersprach nicht, als der Unterzeichnende 
den Namen von OTL i. G. Barandat nannte. 

Mutmaßungen, es habe eine schriftliche Bitte Gene-
ralmajors Dr. Olboeter an den Stellvertretenden Ge-
neralinspekteur um eine Unterredung Mitte 1995 ge-
geben, sind unbegründet. Vizeadmiral F. hält eine 
schriftliche Bitte um eine Unterredung für unge-
wöhnlich, da er und Generalmajor Dr. Olboeter es 
gewohnt waren, Terminabsprachen oder Verabre-
dungen telephonisch zu treffen. Im übrigen habe er 
ausweislich seines dienstlichen Kalenders aus dem 
Jahre 1995 am 13. und 27. Juni die Führungsakade-
mie besucht: ein Besuch Generalmajors Dr. Olboeter 
sei bei ihm weder im Mai noch im Juni 1995 verzeich-
net. 

2. Die Weiterbildungsveranstaltung am 24. Januar 1995 
im einzelnen 

Anläßlich der Vortragsveranstaltung am 5. März 1994 
im Moltkesaal der Führungsakademie (siehe Ab-
schnitt II dieses Berichts) machte OTL i. G. Pahl die 
Bekanntschaft eines Herrn Vissing aus Hamburg

-

Blankenese. Dieser hatte als früherer Angehöriger 
der 20. InfDiv an der Vortragsveranstaltung teilge-
nommen. Die Bekanntschaft mit OTL i. G. Pahl nahm 
Herr Vissing zum Anlaß, diesen in den kommenden 
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Wochen in gewissen Abständen anzurufen und an-
knüpfend an die damalige Veranstaltung allgemeine 
Themen zu erörtern. Im Wachbuch der Führungsaka-
demie - Clausewitz-Kaserne - sind drei Besuche 
von Herrn Vissing bei OTL i. G. Pahl vermerkt und 
zwar am 21. März 1995, 19. Mai 1995 und 4. Juli 
1995. 

Im Januar 1995 war die Verabschiedung eines Ober-
stabsarztes aus dem Akademiestab der Führungs-
akademie vorgesehen, der wegen Versetzung die 
Führungsakademie verließ. Der Chef des Akademie-
stabes, Oberst i. G. Schwarzer, plante die Verabschie-
dung in der Form, daß zunächst ein Vortrag im Rah-
men der Offizierweiterbildung gehalten werden 
sollte. Anschließend war ein festliches Abendessen 
vorgesehen. Diese Kombination von Offizierweiter-
bildung und Verabschiedung eines Akademieange-
hörigen ist an der Führungsakademie üblich. 

Oberst i. G. Schwarzer beauftragte OTL i. G. Pahl, 
ihm kurzfristig einen Vorschlag für die Weiterbil-
dungsveranstaltung zu machen. Nach eigener Aus-
sage hatte OTL i. G. Pahl  einen Großteil der Offizier-
weiterbildung selbst bestritten, so daß ihm nunmehr 
die Themen ausgegangen waren. Er fragte daher An-
gehörige der Führungsakademie und Herrn Vissing, 
ob sie ihm Themen und Vortragende nennen könn-
ten. Während ihm aus dem Bereich der Führungs-
akademie nur Dozententhemen genannt worden 
seien, habe Herr Vissing als Thema „Die Übersied-
lung der Rußlanddeutschen in den Raum Königs-
berg" vorgeschlagen. Nach Angaben von Herrn 
Vissing sei das Gespräch über eine Offizierweiterbil-
dungsveranstaltung zu diesem Thema mit Roeder als 
möglichem Referenten schon am 2. Januar 1995 im 
Dienstzimmer von OTL i. G. Pahl geführt worden. An 
diesem Tag hatten Herr Vissing und Roeder die von 
der Bundeswehr erhaltenen Kraftfahrzeuge auf das 
Gelände der Führungsakademie gefahren (vgl. 
Abschnitt IV, 5 dieses Berichts) und  OTL i. G. Pahl 
Roeder kennengelernt. 

OTL i. G. Pahl - so Herr Vissing bei seiner Anhörung 
am 6. Januar 1998 - habe nicht gewußt, wer Roeder 
war. Herr Vissing bestritt die von OTL i. G. Pahl ge-
gebene Darstellung, daß Roeder als Rechtsanwalt 
vorgestellt worden sei, der nach dem Zweiten Welt-
krieg in der US-Army als Jurist tätig gewesen sei. 

Die Benennung von Roeder nahm OTL i. G. Pahl als 
Geste für das Entgegenkommen, das die Führungs-
akademie beim Unterstellen der Kraftfahrzeuge ge-
zeigt habe. An dem ihm genannten Thema nahm er 
keinen Anstoß. OTL i. G. Pahl schlug Oberst i. G. 
Schwarzer daraufhin vor, entweder einen Dozenten 
der Führungsakademie zu gewinnen oder das Ange-
bot von Herrn Vissing anzunehmen. Gleichzeitig - 
so  OTL i. G. Pahl - habe er ihn auch auf die Möglich-
keit hingewiesen, von einer Offizierweiterbildung 
ganz abzusehen. Oberst i. G. Schwarzer entschied 
sich für den Vortrag von Roeder, der ihm weder vom 
Namen noch von der Person her bekannt war. Das 
Thema schien ihm aufgrund seiner früheren Verwen-
dung an der Führungsakademie als Tutor im Gene-
ralstabslehrgang mit internationaler Beteiligung so-
wie vor dem Hintergrund des Zerfalls der früheren 

Sowjetunion, aber auch angesichts der von der Bun-
desregierung unterstützten Bemühungen, Rußland

-

deutsche auf dem Gebiet der früheren UdSSR anzu-
siedeln, aktuell und informativ. 

Für das Gebiet Kaliningrad gibt es seit Jahren ein 
umfangreiches humanitäres Hilfsprogramm der Bun-
desregierung. In einem Bericht des Bundesministeri-
ums des Innern zur Unterstützung der deutschen 
Minderheit - Stand Dezember 1997 - heißt es aus-
zugsweise: 

„Das Gebiet Ka liningrad gehört entsprechend 
dem Wunsch der Oblastadministration sowie der 
russischen Regierung nicht zu den von der 
deutsch-russischen Regierungskommission festge-
legten Förderungsschwerpunkten, wie etwa die 
Wolgaregion oder Westsibirien mit den beiden 
Deutschen Nationalen Rayons Asowo/Gebiet 
Omsk und Halbstadt/Region Altai. Deshalb gibt es 
für dieses Gebiet u. a. auch kein Programm zur ge-
zielten Ansiedlung von Rußlanddeutschen. 
Gleichwohl unterstützt das Bundesministerium 
des Innern im Einvernehmen mit der russischen 
Seite im Rahmen einer erweiterten humanitären 
Hilfe diejenigen Rußlanddeutschen, die sich auf 
eigene Initiative im Gebiet Kaliningrad niederge-
lassen haben ... 

Bei der Durchführung der humanitären Hilfe im 
Gebiet Kaliningrad ist ferner zu berücksichtigen, 
daß die Lage der - zumeist völlig mittellos aus Ka-
sachstan kommenden - Rußlanddeutschen auch 
im Verhältnis zu der Situation in anderen Teilen 
der russischen Föderation, besonders beklagens-
wert ist. 

Sie haben vielfach ihren gesamten Besitz zurück-
gelassen und finden zumeist in ihrer neuen Umge-
bung weder eine angemessene Wohnung noch 
eine Arbeitsmöglichkeit. Die humanitäre Hilfe der 
Bundesregierung ist daher dringend notwendig 
und wird von der Oblastadministration dankbar 
angenommen. Ein besonderer Anreiz auf Zusied-
lung aus anderen Teilen der Republiken der GUS 
geht von ihr nicht aus. Das wird schon durch den 
Umstand belegt, daß sich die Zahl der Rußland-
deutschen seit Jahren wegen der etwa Bleichho-
hen Zahl von Zu- und Abwanderungen auf glei-
chem Niveau bewegt. " 

Zur Durchführung der „Erweiterten humanitären 
Hilfe" im Gebiet Kaliningrad bedient sich die Bun-
desregierung seriöser Mittlerorganisationen. Das 
Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk gehört nicht 
dazu. 

Der Befehl zur Weiterbildungsveranstaltung am 
24. Januar 1995 wurde am 16. Januar 1995 von 
Oberst i. G. Schwarzer unterzeichnet, ohne daß er 
sich zuvor über die Person des Vortragenden und die 
inhaltliche Konzeption des Vortrags vergewissert 
hatte. Er hatte keinen Anlaß, gegenüber OTL i. G. 
Pahl mißtrauisch zu sein, glaubte vielmehr, sich auf 
die Vorbereitung der Weiterbildungsveranstaltung 
verlassen zu können. OTL i. G. Pahl wi ll  sich zuvor 
über die Person von Roeder durch Herrn Vissing un-
terrichtet haben, der Roeder einen guten Leumund 
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bescheinigte und die persönlichen Angaben bestä-
tigte. Außerdem will  OTL i. G. Pahl mit Roeder über 
das Thema des vorgesehenen Vortrages gesprochen 
haben. Hierüber habe er Oberst i. G. Schwarzer vor 
Unterzeichnung des Befehls unterrichtet. Bei einem 
dieser von OTL i. G. Pahl geführten Vorgespräche äu-
ßerte Roeder den Wunsch nach einem Filmprojektor, 
Folien, sowie Übernachtung. Erst nach der Entschei-
dung des Chefs des Akademiestabes für Roeder rief 
OTL i. G. Pahl Herrn Vissing an und vereinbarte mit 
ihm einen Gesprächstermin zwischen Oberst i. G. 
Schwarzer und Roeder. Dieses Gespräch fand am 
24. Januar 1995, dem Tag des Vortrags, in Anwesen-
heit von OTL i. G. Pahl bei Oberst i. G. Schwarzer 
statt. Dieser wies Roeder zunächst in die Aufgaben 
und Besonderheiten der Führungsakademie ein und 
sprach dabei insbesondere den themennahen Be-
reich der Probleme in den mittel- und südosteuropäi-
schen Staaten an. 

Im Anschluß daran machte Roeder Angaben zu sei-
ner Person und zu seinem Projekt. Dabei gab er an, 
zunächst als Jurist bei den amerikanischen Streit-
kräften gearbeitet zu haben, später habe er als 
Rechtsanwalt praktiziert. Nunmehr lebe er im Ruhe-
stand und sei mit ausreichenden Mitteln versehen, 
um sich Lieblingsprojekten wie der Förderung 
deutsch-russischer Verständigung zu widmen. Einen 
schriftlichen Lebenslauf oder ein Manuskript seines 
Vortrages hat Roeder nicht vorgelegt. Oberst i. G. 
Schwarzer befragte Roeder jedoch nach dem Kon-
zept seines Vortrages, mit dem er sich alsdann ein-
verstanden erklärte. Darüber, ob Informationsblätter 
über die Arbeit des Deutsch-Russischen Gemein-
schaftswerkes anläßlich des Vortrages im Veranstal-
tungsraum ausgelegt waren, ist die Erinnerung der 
Teilnehmer an der Veranstaltung nicht einheitlich. 

Am frühen Nachmittag des 24. Januar 1995 versam-
melten sich etwa 25 bis 30 Teilnehmer an der Weiter-
bildungsveranstaltung in einem Hörsaal des Fachbe-
reichs Führungslehre Luftwaffe. Eine eingehende 
Einführung in das Thema gab es nicht. Nach einigen 
einleitenden Worten durch Oberst i. G. Schwarzer 
stellte Roeder sich im wesentlichen selbst vor, was 
sich indes ausschließlich auf Name, Beruf, Wohnort 
und Funktion im Deutsch-Russischen Gemein-
schaftswerk beschränkte. Ein Manuskript über den 
von Roeder gehaltenen Vortrag liegt nicht vor. Die 
Veranstaltung begann mit einem Lichtbildvortrag 

- über Ostpreußen. Den Vortrag selbst gliederte Roe-
der nach der Erinnerung eines Teilnehmers in zwei 
Hauptabschnitte. Danach ging es ihm im ersten Vor-
tragsabschnitt „Vorstellung der Lebensgeschichte 
der Rußlanddeutschen in Kasachstan" darum, bei 
den Zuhörern Betroffenheit auszulösen über das un-
geklärte und zum Teil unwürdige Schicksal, das 
diese Menschen in der Vergangenheit in der Sowjet-
union zu erleiden gehabt hätten. Es sei bei den Zuhö-
rern während des Vortrages die Grundauffassung 
entstanden, daß jenen Menschen Unterstützung wi-
derfahren müsse, zumal man sich mit den von Roeder 
verbal vorgestellten Familien habe solidarisieren 
können. 

Im zweiten Hauptabschnitt „Aktivitäten des 
Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerkes im Rah

-

men von Umsiedlungsaktionen von Teilen der Ruß-
landdeutschen nach Nord-Ostpreußen" habe Roeder 
die Umsiedlungsaktion nach Nord-Ostpreußen damit 
begründet, daß vielen der Rußlanddeutschen eine 
kurzfristige Rückkehr ins „gelobte Land" Deutsch-
land verwehrt sei und diese Menschen schon mit ei-
ner Umsiedlung im ehemals deutschen Kulturraum 
sehr zufrieden seien. 

Roeder habe den Zuhörern den Eindruck vermittelt, 
daß das Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk im 
Einverständnis mit dem Verwaltungschef Kalinin-
grad handele und der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Umsiedlungsangelegenheiten, Parlamenta-
rischer Staatssekretär Waffenschmidt, sich nicht aus-
drücklich gegen diese Vorhaben gestellt, sondern 
sogar freiwillige Unterstützung zugesagt habe. Dar-
über hinaus habe Roeder von Unterstützungsaktivi-
täten eines Unternehmers aus Schleswig-Holstein so-
wie verschiedener Hilfsprogramme von ehemaligen 
Bauernhofbesitzern gesprochen, die umgesiedelten 
„Ostpolen bzw. Rußlanddeutschen" gebrauchte 
Landmaschinen überführten. 

Die Teilnehmer der Veranstaltung haben in den Aus-
führungen Roeders keine irgendwie gearteten 
rechtsextremen Tendenzen wahrgenommen. Nach 
Ende des Vortrages dankte Oberst i. G. Schwarzer 
Roeder kurz, nach der Erinnerung einer Teilnehme-
rin sei weder ein Gast- noch Erinnerungsgeschenk 
bei dieser Gelegenheit überreicht worden. 

Das für die Verabschiedung des Oberstabsarztes vor-
gesehene festliche Abendessen fand in der General 
Baudissin-Kaserne statt. Zur Fahrt von der Clause-
witz-Kaserne, in der die Vortragsveranstaltung statt-
gefunden hatte, bis zur General Baudissin-Kaserne 
stand ein Bundeswehr-Omnibus zur Verfügung, mit 
dem alle Teilnehmer am Abendessen, auch Roeder, 
befördert wurden. An diesem Abendessen nahm 
Roeder auf Einladung von Oberst i. G. Schwarzer teil. 
Es war für ihn kostenfrei. Während des Abendessens, 
bei dem Roeder zwischen Oberst i. G. Schwarzer und 
OTL i. G. Pahl saß, wurden keine Trinksprüche aus-
gebracht, jedoch will  Oberst i. G. Schwarzer nicht 
ausschließen, daß ein Toast auf das Wohl des zu ver-
abschiedenden Oberstabsarztes ausgebracht wurde. 
Während des Abendessens verhielt sich Roeder un-
auffällig. Nach Angaben von OTL i. G. Pahl sei es im 
allgemeinen üblich, daß ein Vortragender im An-
schluß an seinen Vortrag eine kleine Aufmerksam-
keit als Geschenk erhalte. Insoweit wolle er nicht 
ausschließen, daß Roeder am Abend das Bierseidel 
der Unteroffizierheimgesellschaft der Führungsaka-
demie zum Geschenk gemacht worden sei. Eine an-
dere Teilnehmerin an dem Abendessen kann sich an 
ein Geschenk für Roeder nicht erinnern. Auf Veran-
lassung von Oberst i. G. Schwarzer hat Roeder in der 
Führungsakademie übernachtet. 

In welchem Gebäude dies geschah, ist nicht festzu-
stellen. Diese Möglichkeit - so sagte Oberst i. G. 
Schwarzer aus -, räume die Führungsakademie je-
dem Vortragenden ein, wenn die Veranstaltung nicht 
vor 19 Uhr ende. Das Abendessen war um 20.30 Uhr 
beendet. 
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Auch das Frühstück am Morgen des 25. Januar 1995 
nahm Roeder noch in der Führungsakademie ein. 
Die Möglichkeit, zu frühstücken, ging auf eine Ent-
scheidung des Chefs des Akademiestabes zurück. 
An seinem Frühstückstisch hatte auch Hptm. L. Platz 
genommen. Litauische oder lettische Lehrgangsteil-
nehmer haben nicht — wie vereinzelt behauptet — 
gemeinsam mit Roeder gefrühstückt. Nach dem 
Frühstück wurde Roeder auf Veranlassung von OTL 
i. G. Pahl „nach Hause" gefahren, vermutlich in das 
Haus von Herrn Vissing. Roeder ist weder aus Mit-
teln der Führungsakademie ein Vortragshonorar ge-
zahlt, noch sind ihm seine Reisekosten erstattet wor-
den. Ein Honorar aus dem Rest der von den Teilneh-
mern erbrachten Umlage für das Abendessen ist 
auszuschließen. Auch ein Dankschreiben hat Roeder 
nicht erhalten. 

3. Die „Nachbereitung" des Roeder-Vortrages vom 
24. Januar 1995 

In der Woche vom 15. Mai bis 18. Mai 1995 befand 
sich OTL i. G. Barandat, seit 1. Oktober 1995 versetzt 
zur Führungsakademie, Fachbereich SPS, do rt  zur 
Einarbeitung. Am 15. Mai 1995 saß er mit Oberst i. G. 
Schwarzer beim Mittagessen am gleichen Tisch. 
Hierbei entwickelte sich ein Gespräch über das Balti-
kum und den Kaliningradskaja Oblast. Angestoßen 
wurde dieses Thema, weil OTL i. G. Barandats Vater 
in wenigen Wochen nach Königsberg zu reisen beab-
sichtigte und er selbst — OTL i. G. Barandat — schon 
in Königsberg gewesen war. Als Oberst i. G. Schwar-
zer mit Roeder einen Referenten erwähnte, der im 
Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung zum 
Thema Kaliningrad vorgetragen habe, klärte OTL 
i. G. Barandat Oberst i. G. Schwarzer über die Identi-
tät Roeders auf. OTL i. G. Barandat war nach eige-
nem Bekunden der Hintergrund Roeders und das 
Deutsch-Russische Gemeinschaftswerk bekannt. 
Eine erste Kenntnis stammte noch aus seiner Schul-
zeit; dort  hatte er als Leistungsfach Gemeinschafts-
kunde belegt und außerdem das Buch „Die 
Auschwitz-Lüge" gelesen, zu dem Roeder das Vor-
wort  geschrieben hatte. Schließlich kannte er die 
Verfassungsschutzberichte aus dem Beruf seines 
Vaters, der Bundesgrenzschutzoffizier gewesen war. 
OTL i. G. Barandat übergab Oberst i. G. Schwarzer 
wenig später abredegemäß die entsprechende Kopie 
eines Verfassungsschutzberichtes. 

Auf OTL i. G. Barandat hatte Oberst i. G. Schwarzer 
den Eindruck gemacht, daß er in dem festen Glauben 
gewesen sei, einen qualifizierten und honorigen Re-
ferenten gewonnen zu haben. Er sei sichtlich er-
schreckt/bestürzt gewesen, als OTL i. G. Barandat 
die Vermutung geäußert habe, es sei ein bekannter 
Rechtsradikaler aufgetreten. Die ursprünglich ge-
hegte Absicht, auch eine Kopie des Verfassungs-
schutzberichtes an das Vorzimmer des Kommandeurs 
der Führungsakademie zu geben, hat OTL i. G. Ba-
randat nach eigener Erklärung nicht umgesetzt. 

Am gleichen Tag, dem 15. Mai 1995, unterrichtete 
auch Hptm L. Oberst i. G. Schwarzer über die Identi-
tät von Roeder. Hptm. L. hatte am Abend vorher eine 
Fernsehsendung des Kanals N 3 „Trakehnen wieder 
Deutsch" gesehen. In dieser Sendung wurde auch 

über Roeder berichtet. Da Hptm L. an der Vortrags-
veranstaltung am 24. Januar 1995 teilgenommen 
hatte, erkannte er Roeder sofort. Am nächsten Tag in-
formierte er zunächst seinen Vorgesetzten, den G 6 
der Führungsakademie, mit dem er sich einig war, 
die Sache wegen ihrer Wichtigkeit dem Chef des 
Akademiestabes vorzutragen. Dieses geschah noch 
am selben Tage und auch Hptm L. hatte den Ein-
druck, daß Oberst i. G. Schwarzer betroffen war. Am 
folgenden Tag sprach Oberst i. G. Schwarzer Hptm L. 
nochmals an. Er zeigte ihm die Kopie eines Verfas-
sungsschutzberichtes über Roeder und bestätigte 
ihm den Inhalt der tags zuvor erstatteten Meldung. 

Oberst i. G. Schwarzer konfrontierte darauf hin OTL 
i. G. Pahl mit dem Sachverhalt; OTL i. G. Pahl zeigte 
sich sehr betroffen und versicherte, daß er von der 
Identität Roeders keine Kenntnis gehabt habe. Er — 
Oberst i. G. Schwarzer — habe ihm geglaubt und tue 
dies auch heute noch. „Um sich selbst zu überprü-
fen" hat Oberst i. G. Schwarzer sodann mit Teilneh-
mern an der Weiterbildungsveranstaltung Gespräche 
geführt, die ihm bestätigten, daß es sich um einen 
höchst informativen und interessanten Vortrag ge-
handelt habe, der frei gewesen sei von rechtsgerich-
teten oder gar rechtsextremen Äußerungen. Er 
nimmt an, daß auch andere Angehörige des Akade-
miestabes über den Fall Roeder gesprochen haben. 
OTL i. G. Barandat jedenfalls bestätigt dies ausdrück-
lich; er ist im Offizierheim der Führungsakademie 
auf eine Gruppe von Offizieren gestoßen, die den 
Fall Roeder diskutierten. Eine Schweigepflicht habe 
es nicht gegeben. 

Am 2. Juni 1995 war die Person von Roeder als TOP 3 
Gegenstand einer Stabsbesprechung. Auf dieser Be-
sprechung teilte Oberst i. G. Schwarzer den Teilneh-
mern offiziell mit, wer Roeder in Wahrheit sei. Da-
nach entschloß er sich, weder die Anwesenheit von 
Roeder noch sein Vortragsthema dem Kommandeur 
der Führungsakademie, Generalmajor Dr. Olboeter, 
zu melden. Zu dieser Entscheidung bewogen ihn fol-
gende Überlegungen: 

— Der Vortrag hatte ihm inhaltlich keinen Anlaß zur 
Beanstandung gegeben; 

— nachdem der Akademiestab Roeder schon „aufge-
sessen" war, wollte er nicht zusätzlich Generalma-
jor Dr. Olboeter Schwierigkeiten aussetzen; 

— da nach seiner damaligen Beurteilung der Auftritt 
von Roeder der Führungsakademie keinen Scha-
den verursacht hatte, m. a. W. Roeder hatte keine 
Gelegenheit erhalten, neonazistisches Gedanken-
gut an der Führungsakademie der Bundeswehr zu 
vertreten; 

— Roeder war die Möglichkeiten genommen, sich 
nach seinem Besuch an der Führungsakademie 
damit brüsten zu können, dort  neonazistisches Ge-
dankengut habe vortragen dürfen. 

An den dem 24. Januar 1995 folgenden Tagen hat 
Oberst i. G. Schwarzer weder in der morgendlichen 
Lage noch bei sonstigen Gelegenheiten Vortrag und 
Referenten gegenüber dem Kommandeur erwähnt, 
weil er die Veranstaltung auch im Vergleich zu vor-
hergehenden von der Person des Redners wie auch 
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der Qualität des Vortrags als zu gering ansah, um sie 
dem Kommandeur melden zu müssen. 

4. Bewertung 

Um die Weiterbildungsveranstaltung vom 24. Januar 
1995 herum haben sich eine Reihe persönlicher und 
organisatorischer Unzulänglichkeiten gezeigt. 

Während bei der Auswahl von Gastdozenten zurecht 
Wert darauf gelegt wird, daß zuvor Informationen zur 
Person und zu Inhalt und Konzept ihres Vortrages 
eingeholt werden, ist dies für externe Referenten bis-
her nicht vorgesehen. Eine Regelung in der Akade-
mieordnung auch für externe Referenten ist daher zu 
empfehlen. 

Ein kurzes Gespräch von dem für die Weiterbil-
dungsveranstaltung verantwortlichen Chef des Sta-
bes mit Roeder am Tag des Vortrags war jedenfalls 
unzureichend, um eine für das Ansehens- und Bil-
dungsniveau der Führungsakademie unerwünschte 
Person als Vortragenden auszuschließen. 

Auch OTL i. G. Pahl, der mehrere Gespräche mit Roe-
der in Vorbereitung seines Vortrags geführt hat, hätte 
eine sorgfältigere Prüfung oblegen, als er sie tatsäch-
lich vorgenommen hat, zumal mit Roeder ein 
zunächst völlig unbekannter Referent an der Füh-
rungsakademie auftrat und er - OTL i. G. Pahl - die 
Entscheidungsvorbereitung für den Chef des Akade-
miestabes traf. 

Eine gewissenhafte Prüfung, wer als externer Refe-
rent in der Offizierweiterbildung eingesetzt werden 
darf, ist ebenso wichtig wie die Sorgfalt gegenüber 
dem Thema, das behandelt werden soll. Ungeachtet 
der bekannten Aktivitäten der Bundesregierung im 
Gebiet des früheren Nord-Ostpreußen - die aber ge-
rade nicht die Ansiedlung Rußlanddeutscher ein-
schlossen - wäre angesichts von Ort und Zweck der 
Veranstaltung eine größere Sensibilität in der Aus-
wahl des Themas angebracht gewesen. 

Es ist den Beteiligten nicht vorzuwerfen, daß sie zur 
Person von Roeder und dem Deutsch-Russischen Ge-
meinschaftswerk keine Kenntnis hatten. Die straf-
rechtliche Verurteilung von Roeder (1982) lag Jahre 
zurück, eine Panorama-Sendung über Ostpreußen 
mit einem Interview von Roeder war am 20. Mai 1993 
ausgestrahlt worden und - wenn die Sendung über-
haupt gesehen worden war - damit nicht zwingend 
geeignet, eine Erinnerung an Roeder als Neonazi 
auszulösen. Der Spiegelartikel „Trakehnen wieder 
Deutsch", der ebenfalls über Roeder berichtet hatte, 
lag mit seinem Erscheinungsdatum am 24. April 1995 
zeitlich nach dem Vortrag. 

Eine Orientierung über Roeder wäre theoretisch an-
hand des Verfassungsschutzberichtes 1993 möglich 
gewesen, da dieser schon am 16. Januar 1995 in der 
Bibliothek der Führungsakademie vereinnahmt wor-
den war. Anzunehmen, daß jeder Besucher der Bi-
bliothek in den wenigen Tagen vor dem Vortrag zu 
dem Verfassungsschutzbericht greift, ist lebens-
fremd. Eine Lektüre des Berichts wäre allenfalls zu-
fällig gewesen. 

Um den jährlichen Verfassungsschutzbericht wirk

-

lich zur Information der Befehlshaber, Kommandeu

-

re, Chefs und Dienststellenleiter und zur Verbreite-
rung des eigenen Hintergrundwissens zu nutzen, 
wird es sich empfehlen, ihn diesen Verantwortungs-
trägern auch zugänglich zu machen, sei es in per-
sönlicher Adresse, sei es durch den zuständigen 
Sicherheitsoffizier. Diesen träfe die Pflicht, den Ver-
fassungsschutzbericht vor dem Hintergrund indivi-
dueller Bedürfnisse der Einheit/Verband/Dienststelle 
auszuwerten und in geeigneter Form bekannt zu ma-
chen. 

Die Lehrpläne für alle Lehrgänge an der Führungs-
akademie werden vom BMVg genehmigt. Eine 
Bleichlautende Regelung für Weiterbildungsveran-
staltungen zu treffen, wäre unangemessen. Aber 
auch ein Zustimmungsvorbehalt durch den Komman-
deur beschränkte die Eigenverantwortung des je-
weils Verantwortlichen unverhältnismäßig. Aller-
dings muß eine regelmäßige und nicht nur zufällige 
- wie hier geschehen - Unterrichtung des Komman-
deurs sichergestellt sein; er muß wissen, über welche 
Themen die Angehörigen seines Verantwortungsbe-
reichs unterrichtet oder informiert werden. Diese 
Kenntnis ist unerläßlich. An geordneter Unterrich-
tung des Kommandeurs hat es insoweit in der Ver-
gangenheit gefehlt. 

Die in der Führungsakademie bestehenden Steue-
rungs- und Informationsinstrumente reichen aus, um 
dem Kommandeur eine wirksame Dienstaufsicht zu 
gewährleisten. Vor allem die tägliche Morgenlage ist 
ein jahrelang bewährtes, geeignetes und damit wirk-
sames Mittel. Wenn der Chef des Akademiestabes 
als Mitglied der morgendlichen Lage und bei einer 
darüber hinaus engen Zusammenarbeit mit dem 
Kommandeur diese verschiedenen Informationswege 
zu ihm nicht nutzt und ihm vor allem besondere Vor-
kommnisse aus seinem Verantwortungsbereich nicht 
meldet, kann dies dem Kommandeur nicht angelastet 
werden. Da er nur sporadisch über Weiterbildungs-
veranstaltungen des Akademiestabes unterrichtet 
wurde, bestand für ihn auch keine Veranlassung, für 
diesen Bereich kontrollierend nachzufragen. Hierzu 
bestand um so weniger Veranlassung, als es sich bei 
Oberst i. G. Schwarzer um einen auch in der Füh-
rungsakademie erfahrenen Offizier handelte. Wenn 
sich ein Mitglied der morgendlichen Lage dem Kom-
mandeur gegenüber verschweigt, wo Meldung gebo-
ten gewesen wäre, liegt ein Fehlverhalten des zur 
Meldung Verpflichteten vor, indes kein Mangel in 
der Dienstaufsicht des Kommandeurs. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, 
daß dem Kommandeur nachträglich von dritter Seite 
der Auftritt Roeders gemeldet worden ist. In der 
Presse angestellte Vermutungen haben sich als halt-
los erwiesen. In die nachträglichen Diskussionen an 

 der Führungsakademie ist der Kommandeur nicht 
einbezogen worden. Es gibt keinen Anhalt, daß er 
hiervon Kenntnis erlangt hat. Es ist eine Frage des 
Führungsstils und nicht der Dienstaufsicht, wie nahe 
ein Kommandeur den unterschiedlichen Diskussions-
kreisen seines Verbandes/seiner Dienststelle ist. 
Auch der Stellvertretende Kommandeur und der Di-
rektor Lehre waren nicht unterrichtet. Bei der Über-
gabe des Kommandos über die Führungsakademie 
von Generalmajor Dr. Olboeter auf Flottillenadmiral 
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Lange hat der Vortrag von Roeder keine Rolle ge-
spielt. Auch für eine Kenntnis des Stellvertretenden 
Generalinspekteurs und Inspekteurs des Zentralen 
Militärischen Bereichs gibt es nicht den geringsten 
Anhalt. 

Der Auftritt von Roeder an der Führungsakademie 
und der Gegenstand seines Vortrages im Rahmen 
der Weiterbildungsveranstaltung am 24. Januar 1995 
hätten dem Kommandeur gemeldet werden müssen. 
Dieses ist nicht geschehen und damit Gegenstand 
disziplinarrechtlicher Ermittlungen. 

IV. Die Materiallieferungen an das Deutsch-Russi-
sche Gemeinschaftswerk 

1. Die Rechtsreform des Deutsch-Russischen Gemein-
schaftswerks (DRGW)  

Das DRGW - Förderverein für Nord-Ostpreußen - 
ist am 20. Februar 1993 in Kassel als Verein des Bür-
gerlichen Rechts gegründet worden. Zum 1. Vorsit-
zenden wurde Konrad S., zum 2. Vorsitzenden Man-
fred Roeder gewählt. Nach seiner Satzung hat der 
Verein es sich zum Ziel gesetzt, ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke zu verfolgen. 
Dazu will er Hilfe für die Bevölkerung di Nord-Ost-
preußen leisten, das harmonische Zusammenleben 
von Deutschen und Russen fördern sowie den Ge-
danken der Völkerverständigung und des Umwelt-
schutzes. Der Satzungszweck soll insbesondere 
durch Hilfssendungen, Sach- und Geldspenden für 
die notleidende Bevölkerung in Nord-Ostpreußen, 
durch Hilfe bei der Privatisierung der Landwirtschaft, 
Pflege der deutschen Sprache und durch internatio-
nale Austauschprogramme verwirklicht werden. 

Am 25. März 1993 erteilte das Finanzamt Schwalm-
stadt dem DRGW eine auf 18 Monate bef ristete „Vor-
läufige Bescheinigung" über die Anerkennung als 
steuerbegünstigte Körperschaft. Das Amtsgericht 
Schwalmstadt trug das DRGW am 23. Ap ril 1993 in 
das Vereinsregister ein. Nachdem in einer „Panora-
ma"-Sendung vom 20. Mai 1993 über Aktivitäten 
deutscher Neonazis im früheren Ostpreußen berich-
tet und dabei auch ein kurzes Interview mit Roeder 
gezeigt worden war, überprüfte das Finanzamt 
Schwalmstadt die Steuerakte des DRGW und wider-
rief sodann am 24. Mai 1993 seine „Vorläufige Be-
scheinigung" . 

Das DRGW gehört nicht zu den Mittelorganisationen, 
derer sich die Bundesregierung zur Durchführung ih-
rer „Erweiterten humanitären Hilfe " im Gebiet Ka li

-ningrad bedient. Es ist von 1993 bis 1995 im Verfas-
sungsschutzbericht des Bundesministeriums des In-
nern, jeweils im Zusammenhang mit Roeder, 
erwähnt; es steht weiterhin unter Beobachtung durch 
den Verfassungsschutz. 

2. Das Verfahren bei der Gewährung humanitärer Hilfe 
durch unentgeltliche Materialabgabe 

Die Zuständigkeit für Materialabgaben im Rahmen 
der humanitären Hilfe lag zunächst bei der Hauptab-
teilung Rüstung. Mit Erlaß Staatssekretär Dr. Wichert 
vom 28. Mai 1993 wurde die Zuständigkeit für Ange-
legenheiten der humanitären Hilfe von der Hauptab

-

teilung Rüstung auf den Führungsstab der Streit-
kräfte - Fü S IV 4 - übertragen. Die Weisung trat 
zum 1. Juni 1993 in Kraft. 

Folgende Vorschriften und Weisungen regeln die Zu-
ständigkeiten und das Verfahren bei der Gewährung 
humanitärer Hilfe: 

- Richtlinien über unentgeltliche Überlassung - 
VMBl. 1972 S. 251 -, 

- Weisung Staatssekretär Dr. Wichert vom 14. Mai 
1992 - Verwertung von Mate rial der ehemaligen 
NVA -, 

- Weisung Staatssekretär Schönbohm vom 5. Febru-
ar 1993 - Unterstützung deutscher Volksgruppen 
in MOE -, 

- Weisung Staatssekretär Dr. Wichert vom 9. Febru-
ar 1993 - Koordinierung des Einsatzes der Bun-
deswehr für Unterstützungsaufgaben -, 

- Weisung Staatssekretär Dr. Wichert vom 28. Mai 
1993 - Einsatz der Bundeswehr für Unterstüt-
zungsaufgaben -, 

- Erlaß BMVg - InSan II 7 - vom 22. Dezember 
1993 - Abgabe von Sanitätsmaterial im Rahmen 
humanitärer Hilfen -, 

- Erlaß Org 1 vom 2. Februar 1994 - Humanitäre 
Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung, 

- Stellungnahme Org 1 vom 19. April 1994 - Huma

-

nitäre Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung -, 

- Staatssekretär Dr. Wichert vom 22. Juni 1994 - Or-
ganisation des Ministeriums, Verwertung von 
Wehrmaterial -, 

- Weisung Staatssekretär Dr. Wichert vom 31. Au-
gust 1994 - Einrichtung des Führungszentrums 
der Bundeswehr (FüZBw) -. 

Für die Koordinierung unentgeltlicher Materialabga-
ben an zivile Hilfsorganisationen im Rahmen der hu-
manitären Hilfe für das Ausland war vom 1. Juni 
1993 bis zum 31. Dezember 1994 das Referat Fü 
S IV 4 zuständig. Nach dessen Auflösung hat ab 
1. Januar 1995 das FüZBw diese Aufgabe übernom-
men. Die fachlichen Zuständigkeiten in den Füh-
rungsstäben der Teilstreitkräfte, der Inspektion des 
Sanitätswesens (InSan) und in anderen Bereichen 
des BMVg blieben damit unberührt. Bei allen Materi-
alabgaben ist die Haushaltsabteilung zu beteiligen. 
Liegt der Wert des abzugebenden Mate rials über 
DM 20000,-, werden die Anträge an das Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit der Bitte um Zustimmung 
weitergeleitet. Demnach sind die materialbewirt-
schaftenden Referate und Dienststellen zuständig für 
die Auswahl des Mate rials, das als Hilfeleistung zur 
Verfügung gestellt werden kann. Die abschließende 
Mitzeichnung für jede unentgeltliche Materialabga-
be obliegt der Haushaltsabteilung. Fü S IV 4 
(FüZBw) fordert  stets die schriftliche Bestätigung des 
„dringenden Bundesinteresses" durch das innerhalb 
der Bundesregierung für humanitäre Hilfsmaßnah-
men federführende Auswärtige Amt (§ 63 Abs. 4 
Bundeshaushaltsordnung - BHO - in Verbindung 
mit der Verwaltungsvorschrift BHO § 63). 
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Auf der Grundlage des vorstehend geschilderten Re-
gelwerkes ist mit einem Antrag auf Gewährung hu-
manitärer Hilfeleistungen wie folgt zu verfahren: 

- Anträge auf materielle Unterstützung sind an das 
FüZBw zu richten. Gehen Anträge bei anderen 
Adressaten ein, sind sie an das FüZBw weiterzu-
leiten. 

- Der Antrag wird im FüZBw erfaßt und auf Voll-
ständigkeit der erforderlichen Angaben geprüft, 
ggf. wird der Antragsteller um Präzisierung gebe-
ten. 

- Der vollständige Antrag wird dem Auswärtigen 
Amt und den materialbewirtschaftenden Dienst-
stellen/Referaten übermittelt. 

- Die Abgabewerte werden für Liegenschaftsmate-
rial, Bekleidung, Sanitätsmaterial und Verpfle-
gung durch die Wehrverwaltung und InSan, für 
Material der Teilstreitkräfte durch die Hauptabtei-
lung Rüstung/Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung festgelegt. 

- Liegen die schriftliche Bestätigung des „dringen-
den Bundesinteresses " und die Abgabevorschläge 
mit Abgabewerten vor, werden alle relevanten Un-
terlagen einschließlich des Entwurfs eines Zuwei-
sungsschreibens der Haushaltsabteilung zur Mit-
zeichnung zugeleitet. 

- Der Antragsteller erhält anschließend das Zuwei-
sungsschreiben mit Überlassungsmodalitäten, aus 
dem insbesondere Art  und Umfang des überlasse-
nen Materials, Ansprechstellen zur Abholung und 
Auflagen für den Verwendungszweck und Nach-
weisführung festgehalten sind. 

Für das im Führungsstab des Heeres zuständige Re-
ferat (damals Fü H V 4, heute Fü H II 6) ist der Vor-
gang mit Weiterleitung des Zusageschreibens von Fü 
S IV 4 (heute FüZBw) an das Materialamt des Heeres 
(MatAH) abgeschlossen. Das MatAH unterrichtet die 
beteiligten Depots über die Zusage an den Antrag-
steller. Für das MatAH ist der Vorgang abgeschlos-
sen, nachdem das Mate rial abgeholt ist und die Emp-
fangsbescheinigung von den Depots eingegangen 
ist. 

Fü S IV 4/FüZBw und MatAH haben im Zeitraum 
1994 bis 1996 Anträge auf humanitäre Hilfe in fol-
genden Umfang bearbeitet: 

Fü S IV 4/FüZBw 

1993: 613 Anträge (ab 1. Juni 1993) 

1994: 1 120 Antragsteller mit ca. 1 500 Einzelfragen; 
Abgaben im Abgabewert von ca. DM 17 Mio 
(Masse NVA-Material) 

1995: 919 Antragsteller mit über 2 000 Einzelfra-
gen; Abgaben im Abgabewert von ca. 
DM 7,1 Mio (NVA-Material seit 1. Januar 
1995 privatisiert, nicht mehr verfügbar); 

1996: 1030 Antragsteller mit ca. 2 500 Einzelfragen; 
Abgaben im Abgabewert von ca. DM 8,4 
Mio; 

70 % aller Abgaben waren Sanitätsmaterial. 

MatAH 

1993: 331 Anträge (ab 1. Juni 1993) 

1994: 510 Anträge 

1995: 677 Anträge 

1996: 602 Anträge. 

3. Die Behandlung des Antrages des DRGW 

In einem mit „M. Roeder" unterzeichneten Schreiben 
vom 21. Dezember 1993 an das Materialamt des Hee-
res, Bad Neuenahr/Ahrweiler, dort eingegangen am 
24. Dezember 1993, hat das DRGW um kostengünsti-
ges „oder vielleicht sogar kostenlos" ausgemustertes 
Heeresmaterial gebeten. Dem Schreiben waren fol-
gende Unterlagen beigefügt: 

- Satzung und Gründungsprotokoll des DRGW, 

- die „Vorläufige Bescheinigung" des Finanzamtes 
Schwalmstadt, 

- ein von S. und Roeder nicht unterschriebenes 
„Memorandum" vom 12. März 1993 zum Betreff 
„Hilfsprogramm für die Landwirtschaft in Nord-
Ostpreußen und gerichtet an Professor Dr. Juri M., 
Regierungschef der Administration Gebiet Kali-
ningrad, über einen ihm am 6. Oktober 1992 abge-
statteten Besuch, 

- ein Schreiben des Regierungschefs der Admini-
stration Gebiet Kaliningrad, Prof. Dr. Juri M., von 
diesem unterzeichnet und mit Dienstsiegel verse-
hen. Aus der ebenfalls beigefügten deutschen 
Übersetzung geht hervor, daß sich die Administra-
tion mit ihren - S. und Roeders - Vorschlägen 
„völlig einverstanden" zeigt. Eine konkrete Aus-
gestaltung des Projekts wäre wünschenswert, 
„wenn Sie nach Kaliningrad kommen würden zu 
einem Zeitpunkt, der für Sie günstig ist" . 

- Vereinsinternes Informationsmaterial und Zei-
tungsausschnitte über die Aktivitäten in Ostpreu-
ßen, u. a. auch mit einem Foto von Roeder. 

In dem Schreiben vom 21. Dezember 1993 wird auf 
eine Rücksprache des DRGW mit zwei Referenzper-
sonen, OTL E. und Hptm W. Bezug genommen. OTL 
E. war vom 1. Oktober 1992 bis zu seiner Pensionie-
rung am 31. August 1997 Kommandant im Geräte-
hauptdepot Glinde. Hptm a. D. W. gehörte als Nach-
schuboffizier zum betreffenden Zeitpunkt ebenso 
zum Personal des Gerätehauptdepots Glinde bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand. 

Beide ehemaligen Soldaten können sich nicht mehr 
an einen Kontakt mit den das DRGW vertretenen S. 
oder Roeder erinnern. Als mögliche Erklärung, war-
um sie in dem Schreiben genannt werden, können 
sie sich allenfalls vorstellen, daß Roeder bei dem Ge-
rätehauptdepot Glinde angerufen hat - das Depot 
war in der Großregion allgemein dafür bekannt, daß 
man dort  ausgesondertes Bundeswehrmaterial er-
werben konnte - und man ihn an das BMVg oder 
das Auswärtige Amt (OTL a. D. E.) oder MatAH 
(Hptm. a. D. W.) verwiesen habe. 

Der Antrag des DRGW vom 21. Dezember 1993 wur

-

de durch das MatAH - Abt. III 3 (1) - durch C, StFw 
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Schnitzler, mit Schreiben vom 3. Januar 1994 beant-
wortet. Roeder wurde mit diesem Schreiben aufgefor-
dert, seinen Antrag an das BMVg - Fil S IV 4 - 
z. Hd. OTL Prinz zu Waldeck zu richten. Darüber hin-
aus enthielt das Schreiben konkrete Hinweise auf die 
Antragsformulierung sowie in zwei Anlagen ver-
schiedene Beispiele für die Kfz-Materialanforderung. 
Dieses Vorgehen entsprach der üblichen Verfahrens-
weise. Auch schon früher hatte das MatAH bei der 
Konkretisierung eines Projekts Hilfestellung bei der 
Zusammenstellung des Mate rials geleistet. 

Für den Zeitraum vom 3. Januar 1994 bis zum 
22. April 1994 ist OStFw Schnitzler kein weiterer 
Kontakt mit dem DRGW erinnerlich; ebenso liegen 
dem MatAH keine Erkenntnisse über sonstige Kon-
takte in dieser Zeit vor. 

Am 2. Mai 1994 ging beim MatAH ein von S. nicht 
unterschriebenes Schreiben vom 22. Ap ril 1994, 
adressiert an: „Bundesministerium der Verteidigung, 
Fü S IV 4, z. Hd. OTL Prinz zu Waldeck", per Fax ein. 
Auf dem oberen Rand des Schreibens ist die Kopf-
zeile des Faxgerätes lesbar: „02-05-94 12.44 
ID+495686 1724 Roeder Seiten = 01". Unter der Fax-
kopfzeile befindet sich ein handschrift licher Vermerk 
„Herrn OSF Schnitzler mit der Bitte um Rückäuße-
rung, ob der Antrag i. O. ist". Es ist nicht mehr fest-
stellbar, wer diesen Vermerk gefertigt hat. Anläßlich 
dieses Schreibens hatte OSF Schnitzler keinen Kon-
takt mit dem DRGW; andernfalls hätte er zu diesem 
Fax einen Vermerk gefertigt. Das MatAH konnte 
nicht mehr feststellen, ob in der Zeit vom 2. Mai bis 
4. Mai 1994 ein Kontakt mit dem DRGW bestanden 
hat. 

Mit dem Antrag vom 22. April 1994 bat das DRGW, 
für die Aufbauarbeit in Rußland ausgemustertes 
Heeresgut zur Verfügung zu stellen. U. a. sollten Bau-
ern oder Handwerker bei der Gründung neuer Exi-
stenzen und Baufirmen und Neusiedlern bei der Aus-
rüstung mit Material geholfen werden. Als Mate rial-
bedarf wurde im einzelnen genannt: 

1 Lkw (VW-Iltis) oder 

1 Pkw 0,4 t (VW-Kübel) 

1 Lkw 2 t, DB-PR mit Plane und Spriegel, 

Schaufeln, Spaten, Beile, Äxte, Schubkarren usw., 
Sägen aller Art  (Hand-, Motor-, Kreissägen), Werk-
zeuge für Maurer, Maler, Glaser, Schreiner, Zimmer-
mann, Elektriker, Installateur usw. Rohr- und Schleif-
maschinen, Lötkolben, Schweißgeräte, Schmieden 
usw., Werkbänke, Behelfstische und -Stühle. 

Am 4. Mai 1994 ging erneut ein Fax beim MatAH 
ein. In der Fax-Kopfzeile war wiederum der Name 
„Roeder" zu erkennen. Dieser Antrag war vom 
1. Vorsitzenden des DRGW, S., unterschrieben, im 
Gegensatz zum Schreiben vom 22. April 1994 aber 
nicht an das BMVg, sondern an das MatAH gerichtet. 
Im übrigen ist der Inhalt beider Schreiben im wesent-
lichen identisch. Dem Fax vom 4. Mai 1994 waren 
3 Seiten mit Kopien von Zeitungsartikeln beigefügt, 
die über die Arbeit des DRGW berichteten. 

Aufgrund eines Büroversehens wurde dieser Vor

-

gang irrtümlich mit dem Az. H 116/94 gekennzeich

-

net. Tatsächlich hat der Vorgang das Az. H 116/93. 
Ein Eingangsstempel des MatAmtes ist auf der hier 
vorliegenden Kopie nicht zu erkennen. Das MatAH 
hat hierfür keine Erklärung. 

Das MatAH legte den Antrag des DRGW dem BMVg 
- Fü H V 4 und Fü S IV 4 mit Schreiben vom 11. Mai 
1994 (Eingang jeweils am 18. Mai 1994) vor. Der Vor-
gang bestand aus dem Antrag des DRGW vom 4. Mai 
1994 - Bezug wurde allerdings auf den Antrag vom 
22. April 1994 genommen, kein Bezug auf den ersten 
Antrag vom 21. Dezember 1993 und den zuletzt ak-
tualisierten vom 4. Mai 1994 - und drei Blatt Kopien 
von Zeitungsartikeln, ferner den Angaben, welche 
Kraftfahrzeuge im Gerätehauptdepot Hesedorf vorrä-
tig sind, mit einem geschätzten Abgabewert von 
DM 12 500 (Lkw 0,4 t, VW 181 - Kübel - ehem. 
YNr. 598 873; Fahrgestell-Nr. 188 202 4089; Lkw 0,5 t 
VW-Iltis ehem. Y-Nr. 225 378; Fahrgestell-Nr. WVW 
ZZZ 18 Z BA 001 079; Lkw 2 t tmil DB 4 x 2, ehem. Y-
Nr. 653121, Fahrgestell-Nr. 310 3001320 3350) ein-
schließl. der Aufstellung der Kosten für Instandset-
zung/Lackierung und Ersatzteilpaket, sowie eine 
Aufstellung der Werkzeuge/Werkzeugsätze, einschl. 
des geschätzten Abgabewertes von DM 6 500 und ei-
ner vierseitigen Werkzeugliste, aufgeschlüsselt nach 
Versorgungsartikelbezeichnung, Versorgungs-Nr., 
Lagerort, Einzelbeschaffungspreis in DM und verfüg-
bare Menge. 

Mit Schreiben vom 18. Mai 1994 wurde das DRGW - 
z. Hd. Herrn Konrad S. - durch BMVg - Fü S IV 4 
angeschrieben und um eine Präzisierung des Antra-
ges gebeten. 

Die Sachbearbeiterin im Referat Fü S IV 4, Frau Kir-
mes, führte am 30. Mai 1994 ein Telefongespräch mit 
dem DRGW, S., in dem dieser den Umfang der bean-
tragten humanitären Hilfe bestätigte. 

Das DRGW, S., präzisierte mit Schreiben vom 30. Mai 
1994 die Gründe für die humanitäre Hilfe. Dieses 
Schreiben ging am selben Tag per Fax bei Fü S IV 4 
ein und trug wiederum in der Faxkopfzeile u. a. den 
Namen  „Roeder".  

Fü S IV 4 leitete den Antrag mit der Bitte um Prüfung 
und Stellungnahme zur Feststellung des dringenden 
Bundesinteresses an das Auswärtige Amt weiter; die-
ser Antrag lag auch dem Referat 213 in der Politi-
schen Abteilung 2 des Auswärtigen Amtes vor. Das 
Auswärtige Amt bestätigte mit Schreiben vom 1. Juni 
1994 das dringende Bundesinteresse gemäß § 63 
Abs. 4 BHO und begründete es wie folgt: 

„Die vom Deutsch-Russischen Gemeinschaftswerk 
beantragten Fahrzeuge dienen der Versorgung der 
Bevölkerung von P. Lipowo/Olchowatka mit Hilfsgü-
tern sowie dem Transport  von Kranken und Schulkin-
dern. Mit den Werkzeugen sollen vor dem nächsten 
Winter Notunterkünfte errichtet werden. Die ge-
nannten Ausrüstungsgegenstände sind somit ein 
wichtiger Beitrag zur humanitären Nothilfe der Be-
völkerung in P. Lipowo/Olchowatka/Rußland. 

Derartige Initiativen können auf längere Sicht dazu 
beitragen, die politische und soziokulturelle Entwick-
lung der Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR zu 
fördern und sind zudem geeignet, das Verhältnis zwi- 
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schen Deutschen und Russen auf eine noch freundli-
chere Basis zu stellen" . 

Nach Eingang dieses Schreibens übersandte Fü 
S IV 4 einen zustimmenden Antwortentwurf für das 
DRGW mit Datum vom 13. Juni 1994 noch am selben 
Tag dem Referat H II 3 zur Mitzeichnung (12 Blatt). 
Entgegen der in Abschnitt B 5 der ergänzenden Ge-
schäftsordnung des Bundesministeriums der Vertei-
digung (GO-BMVg) geregelten Zeichnungsbefugnis 
wurde dieses Schreiben von einem Hauptfeldwebel 
dieses Referates unterschrieben. 

H II 3 zeichnete am 14. Juni 1994 mit, ohne jedoch zu 
rügen, daß zuvor nicht - wie es geboten gewesen 
wäre - das für die Festsetzung des Abgabewertes 
zuständige Referat in der Rüstungshauptabteilung 
beteiligt worden war. Fü S IV 4 hatte die vom MatAH 
geschätzten Abgabewerte übernommen. Warum Fü 
S IV 4 die Hauptabteilung Rüstung nicht beteiligte, 
ist nicht mehr zu ermitteln. Aus dem Deckblatt des 
Vorganges ergibt sich, daß die Mitzeichnung des Re-
ferates Rü Z II 6 zunächst vorgesehen war, später 
aber wieder gestrichen wurde. 

Fü S IV 4 setzte die Mitzeichnungen mit Schreiben 
vom 15. Juni 1994 - der Mitzeichnungsentwurf trug 
das Datum vom 13. Juni 1994 - in eine Zusage an 
den Antragsteller und mit der Bitte um Kenntnisnah-
me und weitere Veranlassung an Fü H V 4 und Mat-
AH um. Neben dem Hinweis an das DRGW, Herrn 
S., sich mit dem MatAH in Verbindung zu setzen, 
wurde das DRGW u. a. standardmäßig darauf hinge-
wiesen: „Über den Verbleib des Fahrzeugs bitte ich 
mir einen Ausfuhr- oder Empfängernachweis zu 
übersenden" . 

Statt des erforderlich gewesenen Plurals - es han-
delte sich immerhin um drei Kfz - wurde nur der Sin-
gular verwendet, das Werkzeug wurde gar nicht er-
wähnt. 

Mit der Weiterleitung des Zusageschreibens von Fü 
S V 4 an das MatAH war die Bearbeitung des Vor-
ganges für Fil H V 4 beendet. 

Bereits mit Schreiben (Fax) vom 22. Juni 1994 hatte 
das DRGW mit Unterschrift des Geschäftsführers M. 
Roeder - in der Faxkopfzeile ist ebenfalls der Name 
Roeder zu lesen - gegenüber dem MatAH die Ko-
stenübernahme für die Instandsetzung der Kfz ohne 
Lackierung erklärt. 

Das MatAH setzte die Weisung Fü S IV 4 mit Schrei-
ben vom 27. Juni 1994 um und wies die Gerätehaupt

-

depots Hesedorf und Glinde an, das Mate rial bereit-
zustellen. Das Gerätehauptdepot Hesedorf meldete 
dem MatAH mit Fernschreiben die Bereitstellung der 
drei Kfz. 

Das Gerätehauptdepot Hesedorf teilte dem DRGW 
mit Schreiben vom 17. Oktober 1994 den Abschluß 
der Instandsetzungsarbeiten an den drei Kraftfahr-
zeugen mit und bat S., einen Abholtermin mitzutei-
len. Vom 18. Oktober 1994 datiert die Aufstellung 
der Instandsetzungsarbeiten in Höhe von insgesamt 
DM 3316,10, spezifiziert durch eine sechs DIN A4- 
seifige Auflistung der Einzelposten. Mit Bescheini-
gung vom 24. Oktober 1994 bestätigte das MatAH 

dem DRGW die Schenkung des Materials im Rahmen 
der humanitären Hilfe. Diese Bescheinigung verlan-
gen einige Länder bei der Einfuhr von z. B. Kraftfahr-
zeugen, die älter als 10 Jahre sind. 

Am 2. Januar 1995 holte Roeder für das DRGW die 
drei Kraftfahrzeuge, die Plane und die Spriegel vom 
Gerätehauptdepot Hesedorf und am 7. Juni 1995 das 
Werkzeug vom Gerätehauptdepot Glinde ab und 
quittierte jeweils mit seinem Namen. Der zunächst 
unternommene Versuch, auch das Werkzeug am 
2. Januar 1995 beim Gerätehauptdepot Glinde abzu-
holen, war gescheitert, weil es sich zu schwer für die 
vorhandenen Fahrzeuge erwies. 

Das MatAH verfügte zum DRGW und seinen Vertre-
tern  über keine Kenntnisse. Der Verfassungsschutz-
bericht 1993 lag ihm zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
des Antrages auf humanitäre Hilfe noch nicht vor. 
Dieser wurde erst im Juni 1994 gedruckt und im Be-
reich des MatAH nicht über den Vorschriftenvertei-
lerweg, sondern über den MAD ausgegeben. Das 
MAD-Amt lieferte ihn an die MAD-Stellen, die ihn 
wiederum an die zu betreuenden Dienststellen wei-
terleiteten. 

Die Verteilung wurde vermutlich frühestens im Zeit-
raum Oktober/November 1994 vorgenommen - der 
Verfassungsschutzbericht 1996 ging erst Mitte De-
zember 1997 beim MatAH ein. 

Der Inhalt des „Spiegel"-Artikel „Da werden Blasen 
geschlagen" vom 24. April 1995, Seiten 68 ff, war den 
Sachbearbeitern im MatAH und bei Fü S IV 4 zum 
damaligen Zeitpunkt nicht bekannt. Außer diesem 
Vorgang sind im MatAmt - nach Prüfung aller Vor-
gänge seit 1993 - keine weiteren Unterlagen gefun-
den worden, die auf Kontakte mit dem DRGW oder 
seine handelnden Personen - S. und Roeder - hin-
weisen. 

Auch der damals im BMVg - Fü S IV 4 - für humani-
täre Hilfeleistungen zuständige Referent, OTL i. G. 
Prinz zu Waldeck, hatte mit dem DRGW keine weite-
ren Kontakte. Dagegen hat ein Herr Sch. aus M. mit 
Schreiben vom 3. März 1993 die BWB-Außenstelle in 
Berlin-Schöneweide angeschrieben. Er sei „Vom 
Deutsch Russischen Gemeinschaftswerk, Wiederauf-
bau Ostpreußen beauftragt", „Spender zu ermitteln, 
die dieses gemeinnützige Werk unterstützen" . In sei-
nem Antrag bat er um unentgeltliche Überlassung 
von Traktoren, Pflügen, Brunnen und Bohrgerät, 
Werkstattwagen, Fahrgestelle zum Wohncontainer

-

transport  und Multicars. 

Der Antrag wurde im O riginal von der BWB-Außen-
stelle am 16. März 1993 an die „Arbeitsgruppe Hu-
manitäre Hilfe NVA" beim BMVg - Rü Z II 4 - wei-
tergeleitet und do rt  mit dem Bearbeitungsvermerk 
„AA genehm?" versehen. Am 30. Juli 1993 wurde 
der Antrag des Herrn Sch. vom BMVg - Rü Z 114 - 
Arbeitsgruppe humanitäre Hilfe NVA-Mate rial ab-
schlägig beschieden, weil an Einzelpersonen kein 
Material unentgeltlich abgegeben werden dürfe. 
Aufgrund eines Büroversehens (falscher Adressat, 
somit unzustellbar) wurde das Ablehnungsschreiben 
erst mit Datum 3. September 1993 endgültig zuge- 
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stellt. In dem Gründungsprotokoll des DRGW ist Herr 
Sch. als Gründungsmitglied nicht genannt. 

4. Der Verbleib der dem DRGW unentgeltlich 
überlassenen Fahrzeuge 

Mit Schreiben vom 15. Juni 1994 hatte das BMVg -
Fü S IV 4 dem DRGW - z. Hd. Herrn Konrad S. - 
neben der Zusage über die kostenlose Abgabe von 
Material auch mitgeteilt, daß die ausschließliche Ver-
wendung des Materials für humanitäre Zwecke in 
Rußland sichergestellt sein müsse und über den Ver-
bleib des Fahrzeugs (Singular) ein Ausfuhr- oder 
Empfängernachweis zu übersenden sei. Mit Schrei-
ben vom 9. Mai 1995 - BMVg/FüZBw wurde das 
DRGW - z. Hd. Herrn Konrad S. - mit Fristsetzung 
zum 1. August 1995 daran erinnert. 

Unter dem 28. September 1995 richtete das DRGW 
mit der Unterschrift von Roeder ein Schreiben an die 
Sachbearbeiterin im FüZBw, Frau Kirmes, in dem er 
dringend um ein Fax bat, mit dem bescheinigt wur-
de, daß es sich bei dem Lkw DB Diesel, Ident.-
Nr. 310 30013203 350 um Hilfsgut für humanitäre Hil-
fe handelt, das die Bundeswehr unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt habe (obwohl das MatAH schon 
am 24. Oktober 1994 eine entsprechende Bescheini-
gung ausgestellt hatte). Die gewünschte Bescheini-
gung stellte Frau Kirmes mit Schreiben BMVg/ 
FüZBw vom 28. September 1995 aus, das mit der 
Aufforderung verbunden war, zum Nachweis des 
Verbleibs des Lkw einen vom Endempfänger unter-
schriebenen Übernahmenachweis und eine Kopie 
der Ausfuhrbestätigung bis 30. November 1995 unter 
Hinweis auf die Bearbeitungsnummer dem BMVg/ 
FüZBw vorzulegen. 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 1995 übersandte das 
DRGW mit Unterschrift Manfred Roeder dem BMVg/ 
FüZBw z. Hd. Frau Helga Kirmes, ein TÜV-Gutach-
ten für den Lkw Daimler Benz L 508 DG MA, einen 
Fahrzeugbrief mit dem Vermerk „ausgeführt", Zulas-
sung, Versicherung, deutsche und polnische Aus-
fuhrbescheinigung sowie die Empfangsbestätigung 
eines Viktor V. G. 

Mit dem Eingang dieses Schreibens vom 31. Oktober 
1995 wurde der Vorgang irrtümlich geschlossen. Auf-
grund der Vielzahl der zu bearbeitenden Anträge 
wurde ein Abgleich zwischen überlassenem Mate rial 
und Vollständigkeit der Nachweise nicht durchge-
führt. Die Akten von 1994 befanden sich im Oktober 
1995 bereits im Archiv. Die (unvollständigen) Nach-
weise wurden der Registratur „z. d. A. " übergeben. 

Die weitere Aufklärung über den Verbleib der Fahr-
zeuge führte zunächst zu folgendem Ergebnis: 

Nachdem beim Landratsamt Hainichen/Sachsen am 
10. Dezember 1997 durch Angehörige des Referates 
ES eingesehenen Original-Fahrzeugbrief wurde der 
Lkw 2 t am 2. Oktober 1995 mit dem amtlichen Kenn-
zeichen HR-EJ69 bei dem Landrat des Schwalm-
Eder-Kreises 34576 Homberg (Efze) für Manfred Roe-
der zugelassen. Die Einsichtnahme beim Landrats-
amt Hainichen ergab ferner, daß der Fahrzeugbrief 
vom 2. Oktober 1995 am 11. Oktober 1995 vom Land-
rat des Schwalm-Eder-Kreises wegen eingetragener 
falscher Daten berichtigt wurde. 

Der Vermerk „ausgeführt" befindet sich auch auf 
dem beim Landratsamt Hainichen verwahrten Origi-
nal-Fahrzeugbrief. Do rt  befindet sich aber ein hand-
schriftlicher Vermerk „Fahrzeug wurde nicht ausge-
führt", der mit einem Stempeldruck „4. Juli 1996" 
des Landrats des Schwalm-Eder-Kreises und Dienst-
stempel abschließt. Dieser Vermerk deckt sich mit 
der fernmündlichen Auskunft des Hauptzollamtes 
Schwedt vom 11. Dezember 1997. Danach wurde die 
Ausfuhr eines LKW nicht angemeldet. Die angegebe-
ne Waren-Nr. war eine Sammelwaren-Nr. lt. Zolltarif 
mit einem angegebenen Gewicht von 2000 kg. Die 
Hilfsgüter sind mit einem in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen LKW als Beförderungs-
mittel ausgeführt worden. Der polnische Zoll hat 
keine Unterlagen über den Verbleib der Hilfsgüter 
mehr gefunden. 

Das Gewicht der Hilfsgüter entspricht mit 2 000 kg 
ungefähr dem vom MatAH mitgeteilten Gewicht der 
Werkzeuge von 1910 kg. Damit dürfte es sich bei 
den Hilfsgütern um die vom Bund überlassenen 
Werkzeuge handeln. 

Hinsichtlich des LKW bleibt noch aufzuklären: 

- der Zeitpunkt des Verlassens und der tatsächliche 
Verbleib nach Verlassen der Logistikschule bis 
zum 2. Oktober 1995 (Abmeldung beim Schwalm-
Eder-Kreis für Manfred Roeder), 

- ob der LKW am 3. Oktober 1995 tatsächlich ausge-
führt wurde und/oder der tatsächliche Verbleib 
des Fahrzeuges bis zum 24. Juni 1996 („Bestel-
lung" des Bürgermeisters der Gemeinde Seifers-
bach/Sachsen bei der Firma R.), 

- Hintergrund zu dem Vermerk „Fahrzeug wurde 
nicht ausgeführt" im Fahrzeugbrief durch den 
Schwalm-Eder-Kreis am 4. Juli 1996, 

- Die Fahrzeugversicherung bis zur Anmeldung für 
die Gemeindeverwaltung Schönborn-Dreiwerda-
Seifersbach/Sachsen am 9. Juli 1996. Für den Zeit-
raum vom 29. September 1995 bis 13. Oktober 
1995 bestand eine Versicherung des LKW bei der 
Transatlantische Allgemeine Versicherungs AG, 
Zollkennzeichen HR-781 H. Versicherungsnehmer 
war Manfred Roeder. 

Seit dem 9. Juli 1996 ist der Lkw bei dem Landrats-
amt Mittweida auf die Gemeinde Schönborn/Sach-
sen als Halter mit dem amtlichen Kennzeichen MW-
HK16 zugelassen. Die Gemeinde Schönborn-Drei-
werder-Seifersbach hatte ihn von einer R.-Landma-
schien/Neukirchen/Hessen am 6. Juli 1996 für 
DM 6500,- erworben. Die R. handelte im Kunden-
auftrag. Diese Firma hatte im August 1993 einen 
Transport  für das DRGW nach Rußland durchgeführt. 
Das Landratsamt Hainichen hat einen neuen Fahr-
zeugbrief gemäß § 25 StVZO wegen vollgeschriebe-
ner Blätter u. a. ausgestellt. In dem neuen Fahrzeug-
brief ist das bisherige Kennzeichen und als früherer 
Eigentümer Manfred Roeder vermerkt. Der alte Fahr-
zeugbrief vom 2. Oktober 1995 wurde vom Landrats-
amt Hainichen eingezogen. Das Fahrzeug wird seit 
dem 6. Juli 1996 für gemeindliche Zwecke benutzt. 
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Nachdem der VW-Iltis mit den anderen beiden Fahr-
zeugen vom Gerätehauptdepot Hesedorf an Roeder 
ausgeliefert wurde, ist nur bekannt, daß es seit dem 
11. September 1997 mit einem Saisonkennzeichen 
auf einen Hamburger Bürger zugelassen ist. Versu-
che, zu diesem Kontakt aufzunehmen, schlugen fehl. 

Über den VW-Kübel finden sich nach seiner Auslie-
ferung an Roeder keine Erkenntnisse. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat am 
11. Dezember 1997 bei der Staatsanwaltschaft Bonn 
Strafanzeige gegen die S. und Roeder wegen Ver-
dachts der betrügerischen Schädigung der Bundesre-
publik Deutschland durch zweckwidrige Verwen-
dung unentgeltlich überlassener Kraftfahrzeuge und 
Werkzeuge erstattet. 

5. Das Abstellen der Kraftfahrzeuge auf dem Gelände 
der Führungsakademie 

In der ersten Jahreshälfte 1994 wurde OTL i. G. Pahl 
von Herrn Vissing, den er auf der Vortragsveranstal-
tung vom 5. März 1994 kennengelernt hatte (vgl. Ab-
schnitt III, 3 dieses Berichts), auf ein von diesem ge-
plantes Projekt angesprochen. Nach dem Vorbild der 
von Herrn Kölln durchgeführten Hilfsaktion (vgl. Ab-
schnitt II dieses Berichts) wollte auch er humanitäre 
Unterstützung leisten und zu diesem Zweck Kraft-
fahrzeuge von der Bundeswehr zu erhalten versu-
chen. 

Er richtete daher an OTL i. G. Pahl die Frage, ob die-
ser ihm dabei behilflich sein könne, nach Lieferung 
der Fahrzeuge diese auf dem Gelände der Führungs-
akademie abzustellen, bis die Ausfuhrgenehmigun-
gen vorlägen und die Fahrzeuge ihrem Bestim-
mungsort zugeführt werden könnten. Nach Angaben 
von OTL i. G. Pahl wurde der Name Roeder zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht erwähnt. OTL i. G. Pahl bat 
daraufhin den damaligen Chef des Akademiestabes, 
Oberst i. G. Klasing, um die Genehmigung zum Un-
terstellen von Fahrzeugen dieser A rt  und Zweckbe-
stimmung, die dieser auch erteilte. Eine schriftliche 
Genehmigung hat es nicht gegeben. Ausschlagge-
bend für die Genehmigung soll gewesen sein, daß es 
sich um Fahrzeuge der Bundeswehr gehandelt habe 
und somit das Geschäft als solches schon geprüft ge-
wesen sei. Für das Unterstellen der Fahrzeuge war 
zunächst das IV. Quartal 1994 vorgesehen. Noch in-
nerhalb dieses Zeitraumes unterrichtete Herr Vissing 
OTL i. G. Pahl, daß nunmehr als Termin der 2. Januar 
1995 infrage komme (an diesem Tag holte Roeder die 
Fahrzeuge vom Gerätehauptdepot Hesedorf ab). 

Am 21. Januar 1995 unterrichtete OTL i. G. Pahl 
Hptm. R., S 3 - Akademiestab -, daß drei von der 
Bundeswehr ausgesonderte Kraftfahrzeuge auf dem 
Gelände der Führungsakademie abgestellt werden 
sollten. OTL i. G. Pahl beauftragte daraufhin Hptm. 
R., die Fahrzeuge in Empfang zu nehmen und hierzu 
die entsprechenden Schriftstücke als Nachweis für 
Schlüssel und Papiere auszufertigen. Hptm. R. war 
an jenem Tag als einziger Offizier verfügbar, da sich 
der eigentlich zuständige Kasernenkommandant in 
Urlaub befand. In Absprache mit dem Schirrmeister 
der Stabskompanie legte er den Aufenthaltsort im 
Bereich der Fahrbereitschaft fest. Er bat sodann die 

Wache, ihn anzurufen, sobald die Fahrzeuge eintref-
fen. Er traf auch bei der Wache Vorkehrungen, daß 
die Fahrzeuge eingewiesen werden. Dies erklärt es 
wohl auch, daß weder im Wachbuch noch an anderer 
Stelle Nachweise über das Einbringen der Fahrzeuge 
vorliegen. 

Am 2. Januar 1995 lieferte Herr Vissing die Fahrzeu-
ge auf das Gelände der Führungsakademie ein. Fah-
rer der Fahrzeuge waren er, Manfred Roeder, ein 
Dritter sowie der Elektriker des Herrn Vissing, der 
sie mit seinem Fahrzeug nach Hesedorf gebracht 
hatte. Am vorgesehenen Abstellplatz trafen sie auf 
Hptm. R., der auf einem ihm übergebenen Papier des 
MatAH handschriftlich vermerkte: „o. a. Fahrzeuge 
übernommen, Empfangsberechtigt Herr Roeder oder 
Vertreter. R., Hptm.". Die Schlüssel und Papiere der 
abgestellten Fahrzeuge wurden vom Schirrmeister 
unter Verschluß genommen, Hptm. R. fertigte einen 
Nachweis über Schlüssel und Papiere und übergab 
diese OTL i. G. Pahl. 

Im Anschluß an die Einlieferung gingen alle in das 
Dienstzimmer von OTL i. G. Pahl. Hptm. R. übergab 
die Quittungen und meldete sich ab. 

Die Fahrzeuge standen zunächst direkt im Bereich 
der Fahrbereitschaft vor der Kfz-Halle, behinderten 
dabei aber den Fahrbetrieb. Deshalb wurden sie spä-
ter auf den Rasenstreifen vor der Kfz-Halle gestellt. 
Bei den abgestellten Fahrzeugen handelte es sich um 
einen Pkw 0,4 t, einen Pkw 0,5 t-Iltis und einen Lkw 
2 t Mercedes, Pritsche. Wegen der kalten Jahreszeit 
sind die Batterien der Fahrzeuge auf Weisung von 
OTL i. G. Pahl durch einen Zivilkraftfahrer der Füh-
rungsakademie aus- und kurz vor dem Abholen wie

-

der eingebaut worden. 

Am 27. März 1995 fand auf dem Gelände der Füh-
rungsakademie zu Ehren ihres früheren Komman-
deurs, Generalleutnant S., ein Großer Zapfenstreich 
statt. Diese Veranstaltung machte es nötig, daß die 
Fahrzeuge entfernt werden mußten. OTL i. G. Pahl, 
der mit der Ausrichtung des Großen Zapfenstreichs 
betraut worden war, rief daraufhin Herrn Vissing an 
und bat ihn, die Fahrzeuge abzuholen. Dieses ge-
schah am 21. März 1995, wie ein Eintrag über Herrn 
Vissing im Wachbuch der Führungsakademie mit ei-
ner an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit an-
nehmen läßt. Abholende Personen waren Herr Vis-
sing sowie zwei Bauern aus dem Hamburger Um-
land, die die Fahrzeuge ohne amtliche Kennzeichen 
in die Reichspräsident-Ebert-Kaserne (Logistikschule 
der Bundeswehr) brachten. Die Überprüfung dorthin 
war vorbereitet worden. OLt L., von November 1994 
bis März 1996 S 1 Offizier der Logistikschule und im 
Zeitraum vom März 1995 bis März 1996 als Kaser-
nenoffizier eingesetzt, war Anfang März 1995 nach 
seinen Angaben von Oberst i. G. Schwarzer fe rn

-mündlich angesprochen und gebeten worden, drei 
Fahrzeuge, die die Bundeswehr für humanitäre 
Zwecke zur Verfügung gestellt habe, für zwei Wo-
chen auf dem Gelände der Logistikschule abstellen 
zu lassen. Es bestehen allerdings Zweifel, ob Oberst 
i. G. Schwarzer in der Logistikschule angerufen hat. 
Bei seiner Anhörung am 16. Dezember 1997 hat er er-
klärt, daß er erst 1997 erfahren habe, daß Manfred 
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Roeder Fahrzeuge auf dem Gelände der Führungs-
akademie untergestellt habe. Dies deckt sich mit der 
Aussage von OTL i. G. Pahl vom 6. Januar 1998, der 
bestätigte, daß er OLt L. angerufen habe. 

OLt L. sagte sofort zu, die Fahrzeuge in der Logistik-
schule unterzustellen. Innerhalb einer Woche nach 
diesem Gespräch sei er von einem Herrn aufgesucht 
worden (wahrscheinlich Herr Vissing), mit dem Ab-
stellungsort und Zeitpunkt abgesprochen wurden. Er 
habe ihn angewiesen, die Fahrzeuge auf dem Park-
platz hinter dem Kasino . abzustellen und zuvor den 
Einlieferungszeitpunkt der Wache anzuzeigen, damit 
sie ih m das Nebentor der Logistikschule öffnen kön-
nen. Bei dieser Gelegenheit tauschten sie ihre Tele-
fonnummern aus. Schlüssel und Fahrzeugpapiere 
wurden nicht übergeben. Es wurde auch kein Über-
gabeprotokoll erstellt. Das Abstellen der Fahrzeuge 
wurde nicht dokumentiert. Etwa nach Ablauf von 
vier Wochen rief OLt L. seinen Gesprächspartner an 
und bat ihn, die Fahrzeuge zu entfernen, da der ab-
gesprochene Zeitraum überschritten war. In den 
nächsten zwei bis vier Wochen wurden die Fahrzeu-
ge alsdann abgeholt. 

6. Bewertung 

Im Rahmen der Bearbeitung des Antrages des DRGW 
sind von den bearbeitenden Stellen zum Teil Verfah-
rensfehler gemacht worden, wobei jeder Fehler für 
sich im normalen Versagungsbereich liegt. 

MatAH gibt als Datum des Antrages des DRGW auf 
humanitäre Hilfe den 22. April 1994 an. Korrekter-
weise hätte man als Antragsdatum den 21. Dezember 
1993 (zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Aktenzei-
chen beim MatAH vergeben, 116/93) nennen müs-
sen; darüber hinaus war das mit dem 22. Ap ril 1994 
datierte Schreiben des DRGW nicht unterschrieben, 
statt dessen hätte man den unterschriebenen Antrag 
vom 4. Mai 1994 nehmen müssen. 

Dieser Fehler wirkte sich bei der eigentlichen Sach-
bearbeitung jedoch nicht aus, sondern wurde erst im 
Jahre 1997 von Bedeutung, als es zu unvo llständigen 
Aussagen des BMVg gegenüber der Presse kam. 

Daß auf dem Schreiben der DRGW vom 4. Mai 1994 
ein Eingangsstempel fehlt sowie ein falsches Akten-
zeichen vermerkt wurde (statt 116/93 irrtümlich 116/ 
94), ist für die Bearbeitung des Antrages ebenso ohne 
Belang gewesen. 

Daß HptFw von B. als Bürosachbearbeiter im Referat 
Fü S IV 4 ohne Zeichnungsbefugnis entgegen der 
GO/BMVg die Schreiben vom 13. und 15. Juni 1994 
unterzeichnet hat, ist zwar fehlerhaft, in anderen 
Routinefällen aber ebenso vorgekommen, so daß von 
einer bevorzugten Sonderbehandlung des DRGW 
nicht gesprochen werden kann. 

Die Abweichung von der in der GO/BMVg vorge-
schriebenen Verfahrensweise ist in der Überlastung 
des Referats zu sehen. HptFw von B. wurde damals 
dem Bereich humanitäre Hilfe zugeordnet, weil die 
Vielzahl der zu bearbeitenden Anträge von den da-
maligen beiden Referenten allein nicht zeitgerecht 
zu bearbeiten war. HptFw von B. bearbeitete Anträ

-

ge, die ihm von den Referenten als Routinevorgänge 
zugeteilt wurden. 

Alle im Zusammenhang mit der Bearbeitung zu er-
stellenden Schriftstücke basieren auf Musterschrei-
ben, die von den Referenten erstellt und auf den ak-
tuellen Antrag umgeschrieben werden. Es war gän-
gige Praxis, daß HptFw von B. bei Routineanträgen 
auch die Zuweisungsschreiben an zivile Organisatio-
nen selbst unterschrieben hat, wenn Anträge nach 
Mitzeichnung der Haushaltsabteilung zuteilungsreif 
waren und der Gesamtvorgang von einem der Refe-
renten geprüft war. Fü S IV 4 hat den Rücklauf der 
Ausfuhrgenehmigung für alle drei Bundeswehrkraft-
fahrzeuge und das Bundeswehrwerkzeug nicht kon-
trolliert. Dieses war fehlerhaft. 

Der Antrag des DRGW/Roeder weist die Besonder-
heit auf, daß der Abgabewert für den Abgabevor-
schlag durch den Erstbearbeiter MatAH bereits als 
Schätzung (auf der Grundlage von Erfahrenswerten) 
übermittelt und durch die Bearbeiter bei Fü S IV 4 
ohne die übliche Feststellung des Abgabewertes 
durch die Hauptabteilung Rüstung übernommen 
wurde. Mit der Mitzeichnung der Abgabe durch die 
Haushaltsabteilung auf der Grundlage dieser Schät-
zung wurde die Schätzung des Abgabewertes bestä-
tigt. Wäre die Haushaltsabteilung zu einem anderen 
Prüfergebnis gekommen, wäre eine Feststellung der 
Abgabewerte durch die Hauptabteilung Rüstung 
vorzunehmen gewesen. Insoweit liegt in der fehlen-
den Beteiligung der Hauptabteilung Rüstung keine 
bevorzugte Behandlung des DRGW im Vergleich zu 
anderen Antragstellern. 

Es ist zutreffend, daß das MatAH dem BMVg nicht 
den gesamten Schriftverkehr zum Antrag der DRGW, 
beginnend mit dem Schreiben vom 21. Dezember 
1993, vorgelegt hat. Dies verstößt nicht gegen Dienst-
vorschriften, da die Vorschriftenlage keine Angaben 
zum Umfang der Vorlage der Anträge auf humanitä-
re Hilfe enthält; andererseits wurden aus Sicht Mat-
AH alle in der Sache relevanten Schriftstücke zur Be-
schreibung des Antrages vorgelegt. 

Die Entscheidung von Fü S IV 4 wäre auch in dem 
Fall, daß alle Unterlagen durch MatAH vorgelegt 
worden wären, nicht anders ausgefallen. 

Die vom MatAH vorgelegten Unterlagen enthielten 
alle wesentlichen Punkte, die zur Bescheidung des 
Antrages auf humanitäre Hilfe erforderlich waren, im 
übrigen enthielten sie in ausreichendem Umfang 
Hinweise auf das DRGW und Manfred Roeder, so 
daß jeder Sachbearbeiter, der diese Fakten hätte ent-
sprechend einstufen können, seine Vorgesetzten 
hätte unterrichten können. 

Das MatAH hat zwar nur die zur Bescheidung des 
Antrages wesentlichen Unterlagen vorgelegt, dies 
aber nicht in der Absicht, vorgesetzte Dienststellen 
vorsätzlich zu täuschen, um damit dem DRGW und 
Manfred Roeder eine unzulässige, bevorzugte Be-
handlung zu Teil werden zu lassen. Hierfür gibt es 
keine Anhaltspunkte. 

Die Untersuchung hat ergeben, daß keiner der betei

-

ligten Dienststellen - MatAH, Fü H V 4, Fü S IV 4, 
H II 3 und das Auswärtige Amt - aufgefallen ist, daß 
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das DRGW und dessen 2. Vorsitzenden, Manfred 
Roeder, im Verfassungsschutzbericht 1993 genannt 
worden ist. Der Verfassungsschutzbericht 1993 wur-
de erst im Juni 1994 gedruckt; ob und gegebenen-
falls wann die einzelnen Dienststellen und die jewei-
ligen Sachbearbeiter diesen Bericht tatsächlich erhal-
ten haben, läßt sich heute nicht mehr feststellen. 
Zweifelsfrei ist aber festzustellen, daß zum „eigentli-
chen" Zeitpunkt der Entscheidung, dem 15. Juni 
1994, der Verfassungsschutzbericht 1993 erst ge-
druckt, mithin die beteiligten Dienststellen objektiv 
noch keine Kenntnis von dessen Inhalt haben konn-
ten. Frühestens bei der Restabwicklung des Vor-
gangs hätte die Möglichkeit der Kenntnisnahme be-
standen. 

Unabhängig von der objektiven Kenntnisnahme des 
Verfassungsschutzberichts ist festzustellen, daß es 
derzeit keine Vorschrift gibt, die eine Überprüfung 
des Antragstellers vorsieht. Selbst das Auswärtige 
Amt hat bei der Prüfung des dringenden Bundesin-
teresses zwar das für den Oblast Ka liningrad zustän-
dig politische Referat mitzeichnen lassen, aber selbst 
dort  sind keine Bedenken gegen das DRGW aufge-
kommen. 

Es sollte überlegt werden, ob die Prüfung eines An-
tragstellers vorschriftengemäß zu regeln ist, damit 
das Material - wie vorliegend geschehen - nicht in 
falsche Hände gelangt. 

Die Bescheinigungen der Finanzämter sind für eine 
Materialzuweisung nicht relevant. Eine Vielzahl von 
Antragstellern, z. B. Kirchen, sind keine eingetrage-
nen Vereine. Die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit ist daher auch weder Auflage für das Auswärtige 
Amt im Prüfverfahren zur Bestätigung des dringen-
den Bundesinteresses, noch für die Haushaltsabtei-
lung für deren Mitzeichnung. 

Die Untersuchung hat zweifelsfrei ergeben, daß das 
DRGW und seine beiden Vorsitzenden im Untersu-
chungszeitraum 21. Dezember 1993 bis 2. Januar 
1995 und 7. Juni 1995 in keiner Weise irgendeine be-
vorzugte Sonderbehandlung durch die beteiligten 
Dienststellen der Bundeswehr erfahren haben. 

Wenn auch in den meisten Fällen die Anträge auf 
humanitäre Hilfe zunächst an das BMVg gerichtet 
werden, ist es nicht ungewöhnlich, daß solche An-
träge auch direkt beim MatAH gestellt werden. 

Die Weiterleitung des Antrages auf dem Dienst-
weg an Fü S IV 4 und Fü H V 4 hätte zum einen 
nur Zeit benötigt, zum anderen hätte das BMVg 
den Antrag nach Kenntnisnahme zur Bearbeitung 
zunächst wieder an das MatAH gesandt. Daher 
bearbeitete das MatAH den Antrag sofort und 
legte ihn auf dem Dienstweg vor. 

- Die Beratung der Antragsteller, welches Mate rial 
bei der Bundeswehr verfügbar ist und bezogen auf 
die jeweilige Hilfsaktion sinnvollerweise angefor-
dert werden sollte, und die Erstellung von Mate-
riallisten, sind geübte Praxis. Organisation und In-
itiativen wenden sich regelmäßig an unterschiedli-
che Dienststellen der Bundeswehr oder das 
FüZBw, schildern schriftlich oder telefonisch eine 
Notlage und bitten allgemein um Auskunft, ob 
und wie die Bundeswehr helfen kann. Im Vorfeld 
einer Antragstellung werden dann Hinweise auf 
verfügbare Materialkategorien, die für die geschil-
derte Notlage geeignet sein können, gegeben. 

- Die vom MatAH durch OStFw Schnitzler erstellten 
Vorlagen an Fü S IV 4 und Fü H V 4, die über die 
erforderliche Aufgabe des MatAH hinausgingen, 
konnten relativ leicht, aufgrund des großen Erfah-
rungsschatzes des Soldaten erfolgen, waren hilf-
reich für die Vorgesetzten Dienststellen und waren 
im Interesse des Bundes in zweierlei Hinsicht: Ei-
nerseits war es der politische Wille, humanitäre 
Hilfsaktionen soweit als möglich zu unterstützen, 
anderseits sollte ausgesondertes Mate rial und Ma-
terial der ehemaligen NVA möglichst zügig und 
kostenneutral abgesteuert werden. 

Die mit der Unterbringung der Fahrzeuge auf dem 
Gelände der Führungsakademie und der Logistik-
schule der Bundeswehr befaßten Soldaten haben 
sich bei ihren Entscheidungen offensichtlich davon 
beeinflussen lassen, daß es sich um frühere Fahrzeu-
ge der Bundeswehr handelte, die für humanitäre 
Zwecke nunmehr verwendet werden sollten. 

Die Bereitschaft, bei der Erfüllung humanitärer 
Zwecke mit persönlichen oder sächlichen Mitteln der 
Bundeswehr zu helfen, ist grundsätzlich nicht vor-
werfbar. Bei der Abwicklung humanitärer Unterstüt-
zungsmaßnahmen hätte aber sorgfältiger verfahren 
werden müssen, indem genauere Kenntnis über ver-
antwortliche Personen und die Zweckbestimmung 
der Fahrzeuge hätte eingeholt werden müssen. 




